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Die Rückkehr Israels in das gelobte Land.

Von Dr. G. K. Mayer, Domcapitular in Bamberg.

Im Bonner Literaturblatte wurde die Behauptung aufgestellt,

daß „die Juden nach ihrer Bekehrung am Ende der Zeiten einfach

in der Kirche aufgehen werden." Dies wurde als die gewöhnliche

und richtige Ansicht geltend gemacht, gegenüber der andern, nach

welcher Israel bei seiner Bekehrung zugleich in das gelobte Land

zurückkehren soll.

Stellen wir vor Allem das Zugeständnis; fest: Israel wird sich

auch noch bekehren. Es wird also nur bestritten, daß das bekehrte

Israel auch wieder in das verheißene Land werde gesammelt werden.

Zunächst wäre es schon sonderbar, wenn es einem Christcn-

menschen von einem andern Christeumenschen, verdacht wird, daß

er hofft, die alten Verheißungen an die Patriarchen über den Be

sitz des gelobten Landes müßten sich noch glänzend und vollständig

erfüllen; das Volk, dessen Stammgenosse der Ewige selbst zu sein

sich würdigte, werde aus seiner Verbannung in das Land seiner

Väter gesammelt werden; hochbegnadigt, wie es noch immer hoch

begabt ist, reichgesegnet von dem, welcher aus ihm hervorgegangen

und in dem alle Geschlechter der Erde gesegnet werden. Solche

Erwartungen zu hegen, ist wenigstens kein Zeichen eines Mangels an

Glaube und Liebe. Die andere Meinung hat dagegen eine fatale

Ähnlichkeit mit der Gesinnung jener auf ihre unverdienten Vor

züge eingebildeten, beschränkten Juden, welche den Heiden ohne Be

schneidung das Heil nicht gönnten, und glaubten, die Heiden müßten

einfach in der jüdischen Nation aufgehen.

Eine zweite Sonderbarkeit ist, daß eine Nation als solche

einfach in der Kirche aufgehen soll. Gehen denn die Nationen als

Oest, Viertelj, f. lathol. Iheol, VIII. 1



2 Die Rückkehr Israels in da« gelobte Land.

solche in der Kirche auf? Das ist ja wieder specifisch jüdisch, daß die

Nation mit der Kirche zusammenfallt. Das Charakteristische der Kirche

ist vielmehr, für alle Nationen zu sein, alle Nationen in sich aufzuneh

men, ohne deren Bestand und Eigenthümlichteit aufzuheben. Wenn

Israel nach seiner Bekehrung nicht als Nation fortexistiren soll, so

geht es nicht in der Kirche, sondern in den Nationen auf, unter

welchen es zerstreut lebt. Wenn gegenwärtig einzelne Israeliten

Christen werden, so verlieren sie ihren nationalen Charakter und

gehen in der deutschen oder einer andern Nation auf.

Warum nun soll die Nation, welche in so einziger, staunens-

werther Weise unter so außerordentlichen Geschicken durch mehr als

drei Jahrtausende erhalten worden ist, zuletzt noch aufgehen in den

übrigen Nationen? Die Nation, welche vom Anfang an Trägerin

der Offenbarungen Gottes war, aus welcher das Heil der Welt

hervorgegangen ist, und die selbst in ihrer jetzigen Verbannung und

Zerstreuung die zwei Jahrtausende her lebendiger und überall gegen

wärtiger Zeuge der Verheißungen Gottes und ihrer Erfüllung ist,

diese Nation soll zuletzt ausgehen, wie ein erlöschendes Licht!

Warum das und wozu das?

Doch was wissen wir Menschen, welches Schicksal die Völker,

vollends diese wunderbare Nation, haben werden! Wenn wir dar

über keine Kundgebungen von dem Allmächtigen, Ewigen selbst haben,

so müssen wir uns bescheiden, nichts Sicheres behaupten zu können.

Wohlan, wo ist ein göttlicher Ausspruch in der Schrift alten

und neuen Bundes, welcher mit Bestimmtheit sagt, daß die auscr-

wählte Nation nie mehr nach dem Laude ihrer Väter zurückkehren werde ?

Wo ist ein solcher Ausspruch? Ein einziger? — Es gibt keinen.

Dagegen gibt es eine lange Reihe göttlicher Aussprüche, welche

mit aller Bestimmtheit erklären, daß Israel wieder in das verheißene

Land werde gesammelt werden.

Schon die ursprüngliche Verheißung lautet auf den Besitz des

Landes für immer; Gott sprach zu Abraham: „Und ich gebe dir

und deinen Nachkommen das Land deiner Wanderschaft, das ganze

Land Chanaan zum Besitze für immer" >). Durch eine zeitweilige

Verbannung wird diese Verheißung nicht unwahr; wohl aber würde

sie unwahr werden, wenn Israel gar nicht mehr in den Besitz

') Gen. 17, 8. °>"^
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Chanaans zurückkehrte. Wird aber Israel wieder dahin gesammelt,

und wohnt es noch daselbst von Geschlecht zu Geschlecht, dann erfüllt

sich die göttliche Verheißung würdig und herrlich; sie wird um so

glänzender bewahrt, wenn sie nach langer, langer Verbannung des

Volkes erst noch außerordentlich groß sich verwirklicht.

Durch Moses ist der Nation wiederholt angedroht, daß sie

aus dem verheißenen Lande verstoßen und unter alle Völker zer

streut werden soll, wenn sie den ewigen Herrn verlasse und seine

Gebote nicht halte. Jedes Mal ist aber zugleich die Versicherung

gegeben, daß sie wieder zurückgeführt werden soll. „Ich werde euer

Land verwüsten, euch aber unter die Völker zerstreuen, —

— bis euer unbcschuittener Sinn sich schämt und ihr wegen eurer

Ungerechtigkeiten um Vergebung bittet, dann werde ich meines Bun

des mich erinnern, den ich mit Iatob, Isaak und Abraham ge

schlossen habe. Auch desLandes werde icheingedenk sein" i).

So das eine Mal. Dann wieder, nachdem alles Elend angedroht

ist, welches wirklich über sie gekommen ist, besonders bei der Zer

störung Jerusalems, heißt es: „Wenn alles dies über dich gekom

men sein wird, der Segen und der Fluch, den ich dir vor Augen

gestellt habe, und du dich von Herzen bekehrst unter all den Völ

kern, unter welche der Herr, dein Gott, dich zerstreut hat, und du

zu dem Herrn, deinem Gott, dich wendest und auf seine Stimme

hörst in allem, was ich gebiete zur Stunde, du und deine Söhne,

von ganzem Herzen und von ganzer Seele, so wird der Herr

deine Gefangenschaft wenden und sich deiner erbarmen, und

er wird dich wieder aus allen Völkern sammeln, unter

welche dich der Herr, dein Gott, zerstreut hat^). Jeder, mag er

daran glauben oder nicht, muß bei diesen Stellen anerkennen, daß

nach der Schrift der auserwählten Nation nicht nur Bekehrung,

sondern auch Rückkehr in das verheißene Land und Sammlung aus

der Zerstreuung verheißen ist. Für den Christen aber ist das eine

göttliche Verheißung. Die Behauptung, daß die Juden nach ihrer

Bekehrung nicht in das Land der Verheißung zurückkehren werden,

widerspricht den bestimmten Aussprüchen des Allmächtigen, Ewigen.

Das ist es, was ich an einem anderen Orte schon warnend

1) Leuit. 26, 32, 33. 41. 42,

2) Deuter. 30, 1-3.
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aussprach, was man aber nicht gehörig beachtet hat: Wer in Abrede

stellt, daß die auserwahlte Nation nach ihrer Bekehrung in das

verheißene Land wieder gesammelt werden wird, der kennt die Schrift

und die Macht Gottes nicht.

Der gottliche Ausspruch legt wie in Voraussicht solcher Un-

tenntniß oder solchen Unglaubens ganz besonderen Nachdruck auf

diese Verheißung; denn so fährt er fort: »Wenn du bis an die

Enden des Himmels zerstreut wärest, von dort würde der Herr,

dein Gott, dich sammeln, von dort würde er dich holen. Und der

ewige Herr, dein Gott, führt dich in das Land, welches

deine Väter besaßen, und du wirst es besitzen, und es

wird dich beglücken, und es wird dich vermehren über

deine Väter."

Die Zerstreuung unter den Völkern hat sich erfüllt; die sehen

wir vor Augen. Ist nicht der Gedanke unabweisbar für jeden Men

schen, vollends für einen Christen, auch die Sammlung aus dieser

Zerstreuung, so feierlich, so bestimmt zu gleicher Zeit verheißen, muß

kommen. So gewiß das eine gekommen ist, so gewiß wird auch das

andere nicht ausbleiben. Der allmächtige ewige Herr hat das eine

wie das andere gesagt, und wie er das eine vollführt hat, so wird

er auch das andere vollbringen. Wenn nun der Herr durch alle

seine Propheten vielmal wiederholt dieselbe Verheißung verkünden

läßt, welchen Grund hat man, diese Verheißung zu beanstanden

in Abrede zu stellen, wegzudeuten?

Man ist vielmehr in jeder Weise durch deu Glauben und

durch die Wissenschaft berechtigt, ja bemüssigt, wenn die Propheten

ankündigen, daß Israel noch in das verheißene Land zurückgeführt

werden soll, dies so verstehen, wie es durch den Gesetzgeber der

Nation schon erklärt ist: „Der ewige Herr führt dich in das Land,

welches deine Väter besaßen, und du wirst es besitzen." Es ist die

erste Regel, die Schrift aus der Schrift zu erklären, für jeden, noch

mehr für den Christen. Denn vor allem läßt sich der wahre Sinn

aus derselben Schrift oder aus gleichartigen erforschen; der Christ

aber hat noch überdies erkannt und glaubt, daß jener Ausspruch

durch Moses, und die Aussprüche der Propheten von demselben

Allmächtigen, Ewigen kommen.

Sehe man einige dieser Stellen in den prophetischen Schrif

ten selbst an. Man wird finden, daß sie in sich selbst die größte
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Bestimmtheit tragen, und jede andere Deutung entschieden aus

schließen.

„Und Sion sprach: Der Ewige hat mich verlassen und der

Herr hat mich vergessen! Vergißt ein Weib ihres Kindes, daß sie

des Sohnes ihres Leibes sich nicht erbarme? Wenn auch sie ver

gessen würde, ich werde dich nicht vergessen. Sieh in meine Hände

habe ich dich gezeichnet; deine Mauern stehen immerdar vor mir.

Deine Erbauer werden hcrzueilen, deine Verderber und Verwüster

werden von dir ausziehen. Erhebe deine Augen ringsum und siehe.

Sie alle (deine Erbauer, deine Söhne) sammeln sich; sie kommen

zu dir. So wahr ich lebe, spricht der Ewige, du wirst von ihnen

allen, wie von schmucken Gewänden bedeckt werden; du wirst sie dir

umthun, wie eine Braut. Deiue Ruine», deine Oeden und dein

wüstliegendes Land, jetzt werden sie zu enge für die Bewohner, und

weit sind hinweg, die dich verschlangen. Sie werden noch in

deine Ohren sagen, die Söhne deiner Kinderlosigkeit: Zu eng ist

mir der Ort, mach' Platz mir, daß ich wohnen könne. Und du

sprichst in deinem Herzen:. Wer hat diese mir gezeugt? Ich war

der Kinder beraubt und unfruchtbar, kriegsgefangen und verlassen!

Und diese nun, wer hat die mir groß erzogen? Sieh, ich war

verlassen, einsam! Diese da, wo waren sie denn? So spricht der

Herr, der Ewige: Sieh, ich erhob meine Hand den Völkern zu, und

unter den Nationen erhob ich mein Panier. Und sie bringen deine

Sühne in den Armen, und deine Töchter tragen sie auf den Schul

tern her. Könige werden deine Wärter sein und ihre Fürstinnen

deine Säugammen. Mit ihrem Angesichte zur Erde gebeugt, wer

den sie vor dir anbeten und den Staub deiner Füße küssen. Und

du wirst erkennen, daß ich der Ewige bin, und daß nicht zu Schan

den werden, die auf mich vertrauen" ').

In dieser Stelle kann unter Sion nur das wirkliche, die ge

schichtliche und geographische Stadt Jerusalem verstanden werden.

Wenn man es auf die Kirche, wie man sagt, auf das „geistige

Sion" deutet, so entstehen eine Menge Widersprüche und Sinnlosig

keiten, über welche die gewöhnliche Auslegung hinwegschleichen muß,

dadurch aber sich und die Prophezien um das Ansehen bringt. Wie

dürfte, wie könnte die Kirche sprechen: Der Ewige hat mich

>) Ies. 49, 14—23.
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verlassen, der Herr hat mich vergessen? Was sollen die Ruinen, die

Oeden und das wüstliegende Land bei der Kirche bedeuten? Etwa

ihre schlechten Mitglieder? Aber es müssen Orte sein, denn sie sol

len zu enge werden für die Bewohner. Sind das nicht völlige

Sinnlosigkeiten? — Was soll die Kinderlosigkeit bei der Kirche

heißen? Wann war sie kinderlos, unfruchtbar, verlassen? Und vol

lends, was sollen die Söhne ihrer Kinderlosigkeit sein? Die Söhne

Sions werden hier ausdrücklich von den übrigen Völkern und Na

tionen unterschieden. Wenn die Sühne Sions die Sühne der Kirche

sein sollen, wer sind die Völker und Nationen, von welchen die

Söhne Sions auf den Armen getragen werden, wer sind die

Könige und Fürstinnen, durch welche die Kinder Sions liebtost

werden sollen? Sollen es heidnische Völker, nicht christliche Herrscher

sein?! Sollen aber diese Völker und diese Könige Christen sein,

so sind sie ja selbst die Söhne Sions, die sonach sich selbst auf

den Händen tragen sollen. Es ist, wie man sieht, gar nicht so ein

fach, nur überall unter Sion die Kirche zu verstehen!

Wahrhaft einfach und klar wie das helle Licht des Tages

wird die Deutung, sobald wir das Gesagte auf die Zukunft beziehen

— das ist eben die perspectivische Auffassung — und wenn wir es

von dem eigentlichen Jerusalem verstehen. Da findet man in dem

Ausspruche die Wiederholung der göttlichen Verheißung: „Wenn du

bis an die Enden des Himmels zerstreut wärest, von dort würde

dich der Herr, dein Gott, sammeln, von dort würde er dich holen.

Und der ewige Herr, dein Gott, führt dich in das Land, welches

deine Väter besaßen, und du wirst es besitzen." Das eigentliche

Jerusalem kann klagen: Der Ewige hat mich verlassen, der Herr

hat mich vergessen. Besonders treffend lautet die Klage jetzt, da

es bald zweitausend Jahre sind, seit es einsam, wie eine Wittwe

trauert und dienstbar ist,, während seine Kinder in alle Welt zer

streuet sind. — Aber kann der ewige Herr dieser Stadt vergessen,

welche sein Ahnherr David gebaut, in der sein Tempel gestanden,

in welcher er sterbend die Erlösung der Welt vollbracht, in welcher

er auferstanden den ewigen Triumph zu feiern begann, von der

seine Kirche ausging! Gewiß, Jerusalems Mauern müssen immer

dar dem Sohne Davids, dem ewigen Herrn, vor Augen stehen!

Die Ruinen, die Oeden, das wüstliegeude Land, die Kinderlosigkeit,

das hat nun alles Sinn und Bedeutung und Wirklichkeit; sie
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liegen vor uns. Wenn aber Inda seinen Herrn und Gott in Jesu«

dem Gesalbten erkennen wird, so ist mit wenig Einbildungskraft,

ohne alle Phantastik, vorauszusehen, daß die christlichen Völker und

ihre Fürsten die Rückkehr der bekehrten Stammgenossen ihres Herrn

und Gottes in das Land der Verheißung voll freudiger Theilnahme

in jeder Weise unterstützen werde». Auch alle übrigen Satze erhal

ten wunderschönen, klaren Sinn, und sind eben in unserer Zeit leich

ter zu verstehen als je. Vorausgesetzt die baldige Bekehrung Judas,

worüber wir begreiflich gar nichts zu wissen behaupten, nicht daß

cS nal?e bevorstehe, aber noch viel weniger, was andere so bestimmt

zu wissen scheinen, daß es noch unermeßlich ferne sei, also voraus

gesetzt, daß es dem ewigen Herrn in unserer Zeit gefiele, endlich

sein Stammvolk zu erleuchten und zu begnadigen, so würde es

ganz so kommen können, wie es in der vorliegenden Stelle geschildert

ist. Die Erbauer, die reiche» Sühne Sions, würden herbeieilen

mit Hilfe aller unserer neuen raschen und bequemen Verkehrsmittel.

Wie heut zu Tage das Baue» getrieben wird, würde rasch Jeru

salem, von der verderblichen Herrschaft des Islams befreit, zu einer

glanzvollen Stadt sich erheben können. Es ist doch gewiß nicht

phantastisch, sondern ganz einfach, dann die heilige Stadt mit präch

tige» Häusern, Palästen und Kirchen geschmückt sich zu denken, und

eine große Bevölkerung darin, welche mit allen Vortheilen moderner

Cultur das höhere Leben christlichen Glaubens, Hoffens und Lieben«

verbindet. Das wäre, was die Prophezie schildert. „So wahr ich

lebe, spricht der Ewige, du, Sion, wirst von deinen Söhnen und

Erbauern wie von schmucken Gewänden bedeckt werden; du wirst

sie dir umthun, wie eine Braut. Deine Ruinen, deine Oeden und

dein wüstliegendes Land werden jetzt zu enge für die Bewohner,

und weit sind hinweg, die dich verschlangen. Sie werden noch in

deine Ohren sagen, die Söhne deiner Kinderlosigkeit, die nämlich,

welche zuerst nach Sion kamen, während es noch einsam und kin

derlos ist, die erste Generation der Zurückkehrenden wird eS noch

sagen: Zu eng ist mir der Ort, mach Platz mir, daß ich woh

nen könne. — Und du sprichst in deinem Herzen: Wer hat diese

mir gezeugt? Ich war der Kinder beraubt und uufrnchtbar, kriegs

gefangen und verlassen! Und diese nun, wer hat die mir großerzo

gen? Sieh, ich war verlassen, einsam! Diese da, wo waren sie

denn?" Auf die Kirche bezogen, hat dies gar keinen Sinn. Die
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Kirche empfängt keine groß gezogenen Kinder; sie zeugt alle ihre

Kinder selbst und zieht sie groß. Aber auf Jerusalem bezogen, ist der

Sinn klar, drastisch treffend. Die Antwort auf die Frage gibt die

Weltgeschichte: Wer hat diese mir gezeugt, wer hat sie groß erzogen,

wo waren sie denn? Dort im alten Tarses, im volkerreichen Europa,

auf den Inseln des Meeres, auf dem riesigen Contincut von Amerika,

dort waren sie, dort hat die Kirche unter den Völkern die neuen

Söhne Sions gezeugt und groß gezogen; von dort begleiten die

christlichen Nationen und ihre Könige und Fürstinnen sie her zu dir! -

Ans den Prophezien des Iesaias nur noch eine Stelle und

einen Satz von drei Worten! Auf die tieferschütternde Vorher

sagung über das welterlüseude Leiden und Sterben des Gesalbten

folgt die erhabene entzückende Schilderung der Wiederaufnahme des

lluserwahlten Voltes: „Juble, Unfruchtbare, die du nicht geboren

hast; breche in Jubel aus und jauchze, die du leine Geburtswehen

hast; denn zahlreicher sind die Sühne der Verlassenen, als die

Sühne der Gattin, spricht der Ewige. Erweitere den Raum deines

Zeltes und die Decken deiner Wohnungen mögen sich ausdehnen;

spare nicht; verlängere deine Stricke und schlage fest die Pflücke.

Denn zur Rechten und zur Linken wirst du dich ausbreiten, und

dein Same wird Völker beerben und verödete Städte bewohnen.

Fürchte dich nicht, denn du wirst nicht zu Schanden; und schäme

dich nicht, denn du wirst nicht beschämt werden; denn die Schande

deiner Jugend wirst du vergessen und der Schmach deiner Witwen-

schaft wirst du nicht mehr gedenken. Denn dein Gemahl ist dein

Schöpfer, der ewige Herr der Hecrschaaren ist sein Name, und dein

Erlöser ist der Heilige Israels, Gott der ganzen Erde wird er ge

nannt. Denn wie ein verlassenes Weib, betrübten Geistes, beruft

dich der Ewige, und wie die Gattin der Jugend, welche verschmäht

war." — Diejenigen, welche dies nicht auf das auserwählte Volk

beziehen, sondern es nur von der Kirche verstehen wollen, müssen

hier doch immer wieder auf Israel zurückgehen. Sie sagen, die

Kirche sei durch das damalige sichtbare Reich Gottes, durch Inda

und Sion dargestellt und vorgebildet: oder die Gemeinde Gottes,

unter dem alten Bunde oft von Iehova scheinbar verlassen, soll

nun durch die Heiden vermehrt weiden und die also erweiterte

Gemeinde soll von Iehovah verherrlicht werden. So wird das Sub-

ject im Handumdrehen verwechselt; zuerst ist es das unfruchtbare



Von D,-. G. K, Mayer, 9

Israel, dann die Kirche aus den Heiden, und diese durch die

Heiden erweiterte Gemeinde wird gleich darauf wieder als verlasse

nes, verstoßenes Weib also wieder als Israel angeredet. Und wenn

Iuda und Sion als Vorbild der Kirche hingestellt wird, so ist fatal,

daß an dem Vorbild eben das in der Stelle hervorgehoben wird,

was am wenigsten auf die Kirche paßt, die Unfruchtbarkeit, die Ver

lassenheit, die Schande der Jugend, die Schmach der Witwenschaft.

Daß jede dieser Auffassungen über „die verödeten Städte", welche die

Kirche bewohnen soll, ganz stillschweigend hinwegschlüpft, ist begreif-

lich; denn die Kirche hat wohl zuerst in den volkreichsten Städten

sich festgesetzt und hat dann viele neue Städte bevölkert, aber daß

sie verödete Städte bewohnte, das paßt am wenigsten auf die Weise

ihrer Ausbreitung.

Ganz anders, klar und wundersam treffend, erscheint der Aus

spruch, wenn er durch die alten göttlichen Verheißungen illustrirt

und von Israels Wiederaufnahme verstanden wird. Unfruchtbar ist

Israel nun seit zweitausend Jahren. In dieser langen Zeit hat es

dem Herrn keine Kinder geboren; indem es im Ganzen ungläubig

geblieben ist. Wenn seine Bekehrung kommen wird, soll dieselbe

große Theilnahme und Freude unter den christlichen Völkern erre«

gen und ihre Rückkehr soll alle Unterstützung von Seite der Natio

nen und ihrer Fürsten finden, wie es in der soeben besprochenen

Prophezie und in anderen verheißen ist. Dann wird Inda dem Herrn

Kinder gebaren und es wird nicht in Wehen, sondern in Freuden,

nicht unter Verfolgungen, sondern in Frieden geschehen. Wenn sich

dann die Verheißungen an die Patriarchen noch groß erfüllen wer

den, sowohl in Bezug auf den Besitz des Landes als in Bezug auf

die Vermehrung der Nachkommen, so wird sich buchstäblich erfüllen,

daß zahlreicher die Sühne der Verlassenen, als die Sühne der Gat

tin sein werden, daß sie sich weiter ausbreiten als zur Zeit Davids

und Salomons, über die ursprünglichen Grenzen Palästina'«; sie

werden Völker beerben, indem sie die alten Wohnsitze der Phili

ster, der Tyrier und Sidonier und der Syrer, der Moabiter und

Ammoniten einnehmen. Das Andenken an den Götzendienst und die

babylonische Gefangenschaft, die Schande ihrer Jugend, und an ihre

Verstockung und zweitausendjährige Verstoßung und Zerstreuung,

die Schmach ihrer Witwenschaft wird gänzlich zurücktreten vor der

Wonne der Versöhnung, vor dem Jubel der Rückkehr in das Land der
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Väter, vor der Herrlichkeit des ganzen neuen, höheren Lebens, wenn

sie in Jesus den Messias erkennen, den Gemahl des neuen, wie des

alten Bundes, ihren Schöpfer, Ichova, den ewigen Herrn, ihren Erlö

ser, den Gebieter der Welt. Wie treffend ist da Alles! Wie besonders

wunderschön treffend ist noch der Vergleich: „Denn wie ein verlas

senes Weib, betrübten Geistes, beruft dich der ewige Herr, und wie

die Gattin der Jugend, welche verschmäht war".

Die Kirche kommt bei diesem Verständniß nicht zu kurz. Sie

bleibt schon einmal damit verschont, als unfruchtbar, verlassen, ver

stoßen bezeichnet und an eine Iugeudschande erinnert zu werden;

und dann wird ja die Aufnahme und Begnadigung Israels eine

glanzvolle Epoche ihrer eigenen Geschichte sein; denn ihr werden

die Kinder Israels einverleibt, in ihr empfangen sie alle die Gnaden.

Dies volle klare Verständniß der Prophezie wird wirre, dun

kel; sie erscheint unerfüllbar, wenn die auscrwählte Nation in den

christlichen Nationen aufgehen, unter ihnen verschwinden soll.

Und nun noch von Iesaias die zwei Worte. In der Schluß-

prophezie wird, so recht dergleichen Verneinungen entgegen , mit Nach

druck verheißen: „Und zu Jerusalem sollt ihr getröstet werden" >).

Da gibt es keine Ausflucht. Die Kirche kann Jerusalem hier nicht be

deuten; denn es ist vorher die Zerstörung des nämlichen Jerusalem

angekündigt. Das Jerusalem nach der Rückkehr aus Babylon kann es

auch nicht sein; denn darauf passen die Schilderungen unmittelbar

vorher nicht: „Ich breite über dasselbe Frieden wie einen Strom

und wie einen überschwemmenden Fluß die Herrlichkeit der Völker."

Nach der Rückkehr aus Babylon war Jerusalem vielmehr unaufhör

lich angefeindet, und die Völker ringsum kamen nur als Feinde. Es

kann also nur das wirkliche Jerusalem sein zur Zeit, wenn seine

Söhne begnadigt werden. Da werden sie nicht unter den Völkern

zerstreut bleiben und in ihnen aufgehen, nein, es ist eine göttliche

Verheißung: Zu Jerusalem sollen sie getröstet werden.

Durch Ieremias ist zu wiederholten Malen die Zurückführung

von ganz Israel nach dem verheißenen Lande angekündigt. Hier soll

nur ein Ausspruch erwähnt werden, um daran Bemerkungen zu

knüpfen, welche auch für die übrigen ähnlichen Stellen gelten : „Siehe

Tage kommen, spricht der ewige Herr, und ich erwecke dem David eine»

») Ies. es, 13.
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gerechten Sprößling und als König herrscht er, und er handelt

weise und schafft Recht und Gerechtigkeit auf Erden. In seinen

Tagen wird Inda erlöst und wird Israel sicher wohnen, und das

ist sein Name, deu sie anrufen: Der ewige Herr, unsere Gerechtig

keit. Darum siehe, Tage kommen, spricht der ewige Herr, und sie

werden nicht mehr sagen: So wahr der ewige Herr lebt, welcher

die Söhne Israels aus dem Lande Egypten herausführte; sondern:

So wahr der ewige Herr lebt, der herausführte, und der

herbeiführte den Samen des Hauses Israel aus dem

Lan,de gen Mitternacht und aus allen Landen, wohin er

sie zerstreut, und sie wohnen in ihrem Lande." Die allego

rische Erklärung sucht dieser und ähnlichen Stellen einen sogenann

ten geistigen Sinn abzugewinnen. Das hat seine gute Berechtigung

und kann auch sehr erbauend sein; nur darf sie nicht als die allein

zulässige behauptet werden; der historische, eigentliche Sinn muß

vor Allem gelten. Die allegorische Erklärung ist hier, daß in der

messianischen Zeit die ganze Erde Kanaan, und das eigentliche

Kanaan, als das Land des Unglaubens, nicht mehr Kanaan sei:

also die Verheißung einer Rückkehr nicht als eine leibliche und wirk

liche, sondern als eine geistige, als die Betehrung und die Samm

lung in die Kirche aufzufassen sei. Indem sie in die Kirche aufge

nommen werden, kehren sie nach dem geistigen Kanaan zurück. Sollte

diese Erklärung die allein giltige sein, so würde der Ausspruch in

vollständigen Widerspruch mit sich selbst gesetzt uud völlig verkehrt.

Wenn die Rückkehr nur eine geistige fein soll, so müßte auch die

Zerstreuung nur eine geistige sein. Die wirkliche Zerstreuung des

Volkes ist aber eine weltgeschichtliche Thatsache. Dem Lande gegen

Mitternacht uud allen Ländern, in welche die Nation zerstreut ist,

wird ihr Land gegenüber gesetzt. Nach jener Erklärung sollen alle

Länder ihr Land sein. Nach dem Texte sollen sie aus allen Ländern,

in welche sie zerstreut waren, heraus- und herbeigeführt werden; nach

jener Erklärung blieben sie in all jenen Ländern. Ueberdies ist diese

Herausführung und Herbeiführung aus allen Ländern noch mit der

herausführung in Aegypten in Bezug gesetzt; sie muß also so wirk

lich sein, als diese.

Nur mit solcher Verdrehung und völliger Verkehruug der Schrift

an hundert Stellen kann man läugnen, daß es eine feierliche be

stimmte Verheißung ist, Israel werde aus seiner jetzigen Zerstreuung
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unter alle Völler in das Land seiner Väter zurückgeführt werden.

Der Vorwurf der Verdrehung trifft, wie sich von selbst versteht,

nicht die allegorische Erklärung und nicht die vielen Ausleger, welche

die allegorische Erklärung geübt haben. Die allegorische Erklärung

hebt den geschichtlichen Wortsinn nicht auf, und die Allegoriker

läugneten nicht, daß Israel auch in sein Land werde wieder gesam

melt werden.

Daß die Eregeten gewöhnlich zu der allegorischen Deutung

ihre Zuflucht nahmen, hat seine guten Gründe. Vis auf unsere

Tage war Vieles für Menschen kaum denkbar, was die Propheten

von der Rückkehr der Sohne Judas und Israels und von den

Strömen der Völker nach Jerusalem verkündeten. Wir aber haben

in der kurzen Zeit eines Menschenalters Verkehrsmittel und Ein

richtungen erfinden und aufkommen sehen, welche die scheinbaren

Unmöglichkeiten sehr möglich, ja fast unausbleiblich erscheinen lassen.

Auch die Stellung der Israeliten in den christlichen Staaten und

ihr Verhalten zum Christenthum ist seit Kurzem im Ganzen anders

geworden. Der alte' gegenseitige fanatische Haß weicht mehr und

mehr. Das Alles haben die früheren Ausleger nicht vor Augen ge

habt; das haben sie nicht ahnen können.

Sollte man nicht zugleich eine höhere Fügung darin finden

dürfen, daß der einfache Wortsinn von der Bekehrung und Samm

lung des auserwllhlten Voltes nicht festgehalten wurde vor hundert

und vor zweitausend Jahren, als noch lauge nicht daran zu denken

war, daß der einfache Wortsinn sich erfülle. Es findet sich sogar

ein bestimmter göttlicher Ausspruch in dieser Beziehung. Im 30.

Hanptstücke des Ieremias wird abermals die Verheißung wieder

holt, daß die Verbannung Jakobs einmal enden, Jerusalem in neuem

Glänze erstehen soll: „Denn ich will deine Wunde vernarben lassen

und von deinen Schlagen will ich dich heilen. Weil man dich die

Verstoßene nennt, Sion, wirklich „die Vertrocknete" ; „Niemand be

sucht sie", spricht so der ewige Herr: Siehe, ich wende die Verwü

stung der Zelte Jakobs und erbarme mich seiner Wohnungen,

und erbaut wird die Stadt über ihren Ruinen und Paläste werden

bewohnt, wie es für sie ziemlich ist. Und aus ihnen erschallt Lob-

gesang und die Stimme der Musicirenden. Und ich werde sie ver

mehren und nicht vermindern, und ich werde sie ehren und sie sol

len nicht gering geachtet werden." Dann wird ein Strafgericht
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Gottes angekündigt, wie immer, über die Feinde, welche gegen die

neue Stadt zu Felde ziehen; und da heißt es: „In der Folge der

Tage werdet ihr es verstehen."

Auch das ist also förmlich und bestimmt vorausgesagt, daß

das volle Verständniß erst in den spateren Zeiten sollte gegeben

werden.

Dies Verständniß muß aber gründlich sein, streng wissenschaft

lich! Ich habe nicht leicht etwas so geradezu behauptet; und bitte

sehr, durch die leichte Form der Darstellung sich nicht zur Miß

achtung der gewichtigen Gründe verleiten zu lassen, auf welche das

lichte Gebäude der Auslegung aufgeführt ist. So hier! Sion kann

nicht die Kirche bedeuten; die Kirche ist nicht die Verstoßene zu

nennen, die Vertrocknete, die Niemand besucht. Sie ist nicht ver

wüstet, nicht kriegsgefange». Bon der Kirche kann nicht einmal

bildlich gesagt werden, daß sie über ihre Ruinen erbaut wird, und

daß Paläste in ihr bewohnt werden. Dagegen auf das wirkliche,

geographische und geschichtliche Sion paßt Alles, Zug um Zug

Doch nicht auf das Sion nach der Rückkehr aus Vabylonien. Da

hin kehrte blos Inda zurück. Die Samaritaner, die zum Theil

Nachkömmlinge aus den übrigen zehn Stämmen waren, wurden

von der Theilnahme an der Wiederherstellung des Tempels und der

Stadt ausgeschlossen. Hier aber ist die Rede von den Zelten Jakobs,

von Israel und Inda. Hier wird gesagt, daß sie nicht mehr

gemindert, nicht mehr verachtet werden sollen; nach der Rückkehr

aus Babylon sind die Bewohner Sions wieder schrecklich gemin

dert worden, fast bis zur Vernichtung; sie sind der Verachtung

aller Völker vollends preisgegeben worden auf viele Jahrhunderte

hinaus. Also auf das Sion nach der Rückkehr aus Babylon paßt

der Ausspruch nicht; vollends Christen und Juden können ihn nicht

auf die Rückkehr aus Babel beziehen; er hätte sich schlecht erfüllt;

er könnte nicht von Gott sein. Dazu kommt der Gang, den auch

diese Prophezie einhält; diesem Gange gemäß zielt die Stelle in

die messianische Zeit hinaus. So steht es auf klaren, unabweis

baren Gründen fest, die Stelle bezieht sich auf die Zukuuft, auf Sion

zur Zeit der Wendung der langen Verbannung, wenn ganz Israel

gerettet und gesammelt wird. Man lese sofort die Stelle noch

einmal, ob darauf nicht Satz um Satz, Wort für Wort, treff

lich paßt.
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Bereits ist diese Erörterung viel zu groß gerathen; ich berufe

mich darum für die Durchführung des Beweises, daß alle Prophe

ten die einstige Sammlung der zerstreuten Kinder Israels in das

verheißene Land verkünden, auf meine ganze Arbeit'), und bitte nur,

dieselbe nicht leichthin durchzublättern, sondern den Versuch zu

machen, ob sie nicht ernsten, wirtlichen Studiums werth ist. Man

muß den Iesaias ganz durchlesen; dann mit dem Ueberblick, den

man so gewonnen hat, von vorne beginnen, und wer kann, muß

den Grundtext dazu hernehmen.

Der gute Math, vor der Bearbeitung der kleinereu Propheten

meine Theorie von dem perspektivischen Charakter der Weissagungen

und von der Zukunft Israels einer strengen und unbefangenen Prü-

fung zu unterwerfen, kam zu spät. Die Erklärung der kleinen Pro

pheten war bereits langst vollendet. Sie wird eine Reihe neuer

Belege liefern, daß auch die mcsfianischen Weissagungen der kleine

ren Propheten bis zum Ende der Zeiten, ja in die Ewigkeit hinaus-

blicken, also perspectivisch sind, und daß auch sie verkünden, ganz

Israel werde nicht nur gerettet, sondern auch in das Land der

Verheißung zurückgeführt werden. Sie verkünden dies, wo möglich

noch unabweisbarer, besonders die nacherilischen. Bei den Prophe

ten vor und während der babylonischen Gefangenschaft konnte es

zweifelhaft sein, ob die Rückkehr aus Babylon, oder eine spätere

Rückkehr angekündigt werde. Es ist aber auch bei diesen sehr fein

dafür gesorgt, daß keine Verwechselung möglich ist; denn stets sind

Kennzeichen beigefügt, wodurch die eine Zurückführung von der an

deren scharf unterschieden wird. Die künftige Wiedererbauung Jeru

salems soll unter friedlichen Umstanden von Statten gehen, unter

stützt von den Völkern und ihren Fürsten; bei der Rückkehr aus

Babylon dagegen bauten sie mit einer Hand, während die andere

das Schwert hielt, da sie von allen Völkern ringsum angefeindet

waren. Nach der künftigen Rückkehr sollen sie in Ruhe und Sicher

heit das Land bewohnen; nach der Rückkehr aus Babylon hörten

die Anfeindungen, die Kriege, die schrecklichsten Bedrückungen nicht

auf, zuletzt wurde das wiedererbaute Jerusalem abermals zerstört,

gründlicher als von den Babyloniern; die Nation wurde in Kriegs

gefangenschaft hinweggefühlt und unter alle Völker zerstreut, nicht

') „Die Erklärung der kleineren Propheten", im Nachlasse de« Verfassers.

Zus, der Red.
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blos 70 Jahre, sondern nun fast zweitausend Jahre; bei der andern

Rückkehr aber, welche die kleinen, wie die großen Propheten verkünden,

heißt es immer, daß dann das Volk nimmermehr aus dem Lande

der Väter verbannt werden soll, daß Jerusalem erbaut bleiben soll

für immer. Die zwei Hauptkennzeichen aber sind, aus Babylon

kehrte nur ein Theil von Inda zurück, vou den zehn Stammen

wurde eine ganz geringe Anzahl nach Palästina zurückversetzt; die

übrigen blieben in fremde» Landen, und zwischen den zurückgekehrten

Juden und Israeliten herrschte fortan bis zur neuen Vertreibung

bittere Feindschaft. Die Propheten verkünden aber noch eine Samm

lung von ganz Israel in völliger Eintracht. Das ist das erste

Hauptkennzeichen; das zweite ist: Nach der Rückkehr aus Babylon

war kein Nachkomme Davids mehr König in Inda; bei der anderen

Zurückführung soll der verheißene Sohn Davids, der Messias, ihr

König sein. Diese Kennzeichen sind bald einzeln, bald alle ange

geben; sie kehren auch bei den nachexilischen Propheten wieder. Bei

diesen kommt aber noch hinzu, daß es gar keine andere, als eine nah

bevorstehende Zurückführung Israels sein kann, wenn diese Propheten

eine solche verkünden, da ja die Rückkehr aus Babylon, die sie bereits

erlebt haben, nicht mehr von ihnen als künftig angekündigt werden kann.

„Ich kräftige das Haus Iuda und rette das Haus Joseph

und ich führe sie zu ihren Wohustättcn zurück, denn ich

erbarme mich ihrer, und sie sind, als hätte ich sie nicht verstoßen.

Denn ich, der ewige Herr, bin ihr Gott, und ich erhöre sie. —

Und in den fernen Ländern werden sie meiner sich erinnern,

und sie leben mit ihren Kiudern uud kehren zurück. Und ich führe

sie aus dem Lande Aegypten zurück, uud aus Assyrien sammle ich

sie, und zum Lande Gelaad und zum Libanon führe ich sie, und es

findet sich nicht Raum genug für sie." So heißt es bei Zacharias '),

der nach der Rückkehr aus Babylon lebte. Da ist so bestimmt, als

es nur geschehen kann, eine Zurückführung Israels nach Kanaan

angekündigt. Schon weil es nach der Rückkehr aus Babylon ge

schrieben, kann es diese nicht betreffen. Die Zurückführung ist aber

übcrdieß ausdrücklich als eine allgemeine geschildert; auch das Haus

Joseph, also Iuda und Israel, soll zu seinen Wohnstätten geführt

werden; und nicht etwa blos aus Babylon, auch aus Aegypten

') Zach. 10, 6. 9. 10,
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und Assyrien, aus den fernen Ländern, in welche sie zer

streut sind, sollen sie gesammelt werden und zurückkehren. Hier

gibt es leine Ausflucht, als etwa die schlechte, daß man dasselbe

Subject, wenn die Zerstreuung von ihm ausgesagt wird, als

das wirkliche Israel in seiner wirklichen Zerstreuung gelten laßt,

wenn aber im nächsten Augenblick die Zurückführung von ihm aus

gesagt wird, soll es etwas ganz anderes sein, als das wirklich zer

streute Israel, und die Zurückführung soll keine Zurückführung sein.

So wird es wirklich gemacht. Am Schlüsse der Prophezie

Ioels heißt es: „Iudiia wird immer bewohnt sein, und Jerusalem

von Geschlecht zu Geschlecht. Und ich spreche sie von der Blut

schuld los, von welcher ich sie nicht losgesprochen hatte, und der

ewige Herr wohnt auf Sion." Man deutet: Jerusalem ist die Kirche

hier und in der Verklärung. Unmittelbar darauf aber wird die

Blutschuld auf das Blut der israelitischen Märtyrer gedeutet,

das im wirklichen Jerusalem vergossen wurde, oder auf die Blut

schuld, welche auf Jerusalem durch den Mord des Messias ruht; auf

dem wirklichen Jerusalem; denn auf der Kirche lastet doch nicht der

Mord des Herrn. So wird im Handumdrehen das Subject verwechselt.

Sogleich in den ersten Gesichten des ersten der kleinen Pro

pheten ist voraus gesagt, daß die Israeliten der zehn Stämme nach

der Zerstörung ihres Reiches lange verstoßen und nicht mehr das

Volk Gottes sein sollen, daß sie viele Tage ohne König und ohne

Fürsten, ohne Opfer und ohne Götzen sei» sollten; darnach aber

sollen sie wieder vermehrt werden, wie der Sand des Meeres; an

dem Orte, wo zu ihnen gesagt wurde: Nicht mein Volk seid ihr,

soll zu ihnen gesagt werden : Kinder des lebendigen Gottes. Und

die Kinder Judas und die Kinder Israels werden sich mit einander

sammeln, und sich Ein Oberhaupt setzen, David, ihren König, ihren

Herrn und Gott. In der letzten Zeit soll es geschehen" '). Das

Israel, welches verstoßen wurde, welches nicht mehr Volt Gottes

heißt und ist, welches jetzt wirklich viele Jahre, mehr als zwei und

ein halbes Jahrtausend ohne Könige und ohne Fürsten, ohne Opfer

und ohne Götzen blieb , ist unwidersprochen das Volk der zehn

Stämme Israels; was aber weiter in unmittelbarer Verbindung

damit gesagt wird von der Wiederaufnahme, von der Sammlung,

') Hos. 1, 9—11. 3, 4. 5.
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von der Wiedervereinigung mit Inda, von der Rücklehr in ihre alten

Wohnsitze, das soll ganz anderen Menschen, den Heidenvölkern gel

ten, die nicht verstoßen, nicht zerstreut, nie mit Inda vereint und

verwandt waren, die ihre Wohnsitze nicht Wechsel» sollen.

Man sieht aus diesen wenigen Stellen, daß die „gewöhnliche

Exegese" unhaltbar ist, und daß die kleineren Propheten fast noch

entschiedener die einstige Sammlung Israels in das gelobte Land

aus seiner jetzigen Zerstreuung unter allen Völkern verkünden.

Aber der Lehre des neuen Testamentes und der kirchlichen

Überlieferung soll jedenfalls die Anschauung am beste» entsprechen,

daß das auserwiihlte Volk nur noch in der Kirche fortbesteht. Wo

wird doch in der Schrift des neuen Bundes gelehrt, daß die aus-

envahlte Nation nimmermehr in das gelobte Land zurückgeführt

werde, auch wenn sie bekehrt wird?! Dies aber, ob die Nation

nimmer mehr aus der Kriegsgefangenschaft zurückkehrt, ob Jerusa

lem immer von fremden Völkern mit Füßen getreten werden soll,

dies ist die Frage, nicht die unklare Vorstellung, ob das auser-

wählte Volk nur noch in der Kirche fortbesteht. Unklar ist diese

Vorstellung, weil die auserwählte Nation augenscheinlich nicht blos

als die Kirche fortbesteht, sondern neben der Kirche, zwei Jahrtau

sende hindurch, und weil nichts hindert, daß sie einst erst recht als

allserwählte Nation in der Kirche fortbesteht, ohne in den anderen

Nationalitäten aufzugehen.

Also noch einmal, wo ist in der Schrift des neuen Bundes

oder in der kirchlichen Überlieferung gesagt, daß die auserwählte

Nation nimmermehr in das gelobte Land zurückgeführt werden soll?

Hundert Jahre behielten die ersten christlichen Gemeinden aus Iuda

die Beschneidung, also ihren nationalen Charakter bei, in der Kirche.

Das ist ein echtes Moment für die ursprüngliche apostolische Tra

dition. Der zweite römische Krieg machte dem Bestände dieser

Gemeinden ein Ende, nicht die Lehre des neuen Bundes. Doch

machen wir es kurz ! Die Kirche mahnt alljährlich in hoch feierlicher

Zeit: Jerusalem, Jerusalem, bekehre dich zu dem Herrn, deinem

Gott! Jerusalem ist da jedenfalls nicht die Kirche, sondern das ge

schichtliche, zur Strafe für den Mord des Messias zerstörte Jeru

salem und seine Sühne, die zerstreuten Kinder Judas, deren Ge<

schick mit dem Geschicke der Stadt in diesem Spruche unzertrennlich

verbunden ist. Das ist ein Ausdruck der fortdauernden kirchlichen

Oeft, Viertel», f, lathol, Lhe°l. VIII, 2
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Überlieferung, die wohl zu unterscheiden ist von der gemeinen Mei

nung (»outeutia, oomiuuui») der Gelehrten. Und hier ist ein Aus

spruch des Herrn selbst: „Und sie, die Juden (die Nation; denn

voraussteht: dieser Nation, ^ X«<o i-u-rip) werden kriegs gefan

gen fortgeführt werden zu allen Völlern, und Jerusalem

wird von Völkern zertreten werden" — für immer? bis zum Welt

ende? nein — „bis die Zeiten der Heiden erfüllt sein werden" — ^

Es ist nach diesem Allen eine ausdrückliche, bestimmte Offen

barung Gottes, daß Israel nach seiner Belehrung in das verheißene

Land wird gesammelt werden. Nur Untenntniß oder Unglaube kann

das in Abrede stellen.

Eine andere Einwendung die von einem hervorragenden katho

lischen Theologen gemacht wurde und von Gewicht zu sein scheint,

ist, daß von den Israeliten der zehn Stamme keine Spur mehr

vorhanden sei, also die Prophezien über die Rettung und Samm

lung von ganz Israel gar nicht nach dem Wortsinne in Er

füllung gehen könne. Für unfern Standpunkt, der sich streng

an die Wirklichkeit, an die Erfahrung, an die Geschichte hält, ist

eine solche Einrede von schwerer Bedeutung. Zum Glücke beruht

auch diese nur auf Untenntniß. Man kennt ja den Orient so wenig,

daß man nicht behaupten kann, es leben dort keine Nachkommen

der zehn Stamme mehr. Dort ist Alles stabil geblieben, und der

Islam hat überall die ursprünglichen Einwohner nicht vertilgt, son

dern nur sich dienstbar gemacht. Noch der Apostel Iakobus richtete

seinen Brief an die zwölf Stämme in der Zerstreuung,

und Petrus begrüßt in seinem ersten Briefe die auserwählten im

fremden Lande W ahnenden der Zerstreuung im Pontus, in

Galatien, Kappadocien, Asien und Bithynien. Wann und wie wären

diese in ganz Vorder-Asien zerstreuten Israeliten der zehn Stämme

gänzlich vertilgt worden?

Daß man wenig von ihnen weiß, daran ist nicht bloß unsere

große Unbekanntschaft mit dem Orient, zumal mit dem Binnenland

von Vorderasien schuld, sondern noch ganz besonders der Umstand,

daß man den großen Unterschied zwischen de» Israeliten von den zehn

Stämmen und zwischen den Juden nicht beachtet. So ist eine in»

teressante Notiz über Reste der zehn Stämme in der allgemeinen

') Luc, 21, 24.
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Zeitung überschrieben: Neuere Forschungen nach den verlorenen

Juden stammen. Die Israeliten der zehn Stämme stammen aber

nicht von Inda, sind keine Iudenstamme. Inda ist nur einer der

zwölf Stämme Israels. Die Israeliten der zehn Stämme sind leine

Juden, sondern Ephraimiten mit den anderen neun Stämmen. Wie

man die Israeliten der zehn Stämme nicht Iudenstamme nennen

kann, so darf man sich auch nicht vorstellen, daß dieselben so leicht

zu erkennen seien wie die Juden. Die Juden sind in die jetzige

Verbannung gezogen mit dem Gesetze und den Propheten, mit

ihren heiligen Schriften und mit ihren religiösen Gebräuchen. So

leben sie unter den Völkern wohlunterschieden und leicht erkennbar.

Aber die Israeliten von den zehn Stämmen sind in die Kriegsge

fangenschaft als „Abgötterer" als Heiden hinausgewandert, ohne

das Gesetz des Moses, ohne die Propheten, ohne die heiligen Schrif

ten. Lange bevor sie von den Assyriern in die Gefangenschaft fort

geführt wurden, feierten sie schon die Feste Iehovahs nicht mehr,

hielten sie keinen Sabbath, beobachteten sie weder die religiösen

Bräuche noch die sittlichen Gebote des mosaischen Gesetzes. So sind

sie hinausgezogen in die Zerstreuung; so leben sie noch unter den

Völkern; so wandern sie durch die Länder. Darum sind sie nicht so

erkennbar, wie die Juden. Selbst ihre Sprache mag wenig Anhalts

punkte bieten. Die Juden sprechen auch alle Sprachen der Völker,

unter welchen sie leben, wie ihre Muttersprache. Daß sich noch die

hebräische Sprache bei ihnen erhalten hat, verdanken sie der heili

gen Schrift, und ihrer eigenthümlichen theologischen Literatur. Die

zehn Stämme haben seit mehr als zwei und ein halbes Jahrtau

send keine Schrift mehr. Man weiß aber, wie schnell eine Sprache

sich ändert und ganz eingeht, wenn sie keinen Halt an der Schrift

und an schriftlichen Denkmalen hat.

Trotzdem ist man aber gerade in der neueren Zeit Resten der

zehn Stämme auf die Spur gekommen. Die Zigeuner sind nach

ihrer ganzen Erscheinung Sühne Ephraims. Ihre Gesichtsbildung,

der jüdischen so auffallend verwandt, ihre inneren Anlagen, ihre

Neigungen, selbst ihre Laster charalteristren sie als solche; sie kennen

und achten die zehn Gebote Gottes nicht, sie lügen und stehlen un-

gescheut, sie leben als Heiden, aber ohne Götzenbilder und ohne

Opfer, wie es die Propheten angekündigt; sie treiben Wahrsagerei

und lieben Musik, Tanz und Gelage, wie einst in den üppigen Gefilden
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Kanaans; die Handpaute ist heute noch wie vor dreitausend Jahren

das Lieblingsinstrument und zugleich der Schmuck ihrer Tochter,

deren Schönheit in der Jugend an die Schönheit ihrer Ahnfran

Rachel erinnert. Die unbändige Wanderlust und die Scheu vor

festen Wohnsitzen ist die sichtbare Wirkung der von de» Pro

pheten ausgesprochenen göttlichen Strafe der Verbannung aus dem

durch Götzendienst entweihten Lande und der Zerstreuung unter alle

Völker.

Von noch anderen Spuren der zehn Stämme sind jüngst Be

richte bekannt geworden durch das „Ausland" und die allgemeine

Zeitung. (Beilage 14. Jan. 1865.)

Die „Afghanen" in Asten nennen sich Leu Israel, auch

Lunuie Israel, das heißt nach dem Hebräischen „Söhne Israels".

Sie weisen jedoch entschieden die Bezeichnung „Valiouäi" zurück.

Ganz recht, sie sind eben keine Juden! Ein sehr kriegerischer Stamm

der Afghanen nennt sich Stamm Joseph. Dieser Stamm zeigt den

charakteristischen jüdischen Gesichtstypus in auffallender Form. Vom

mosaischen Gesetze hat sich bei ihnen noch ein Brauch erhalten, der

tief in das Familienleben eingreift und darum nicht so leicht auf

gegeben wurde, der Brauch nämlich, daß die jüngeren Brüder die

Wittwen ihrer älteren Brüder heirathen, die sogenannte Leviratsehe.

Der bekannte Dr. Wolff, ein geborner Jude, welcher einen großen

Theil von Afghanistan bereiste, erklärte zwar im Allgemeinen die

Physiognomie der Afghanen nicht gerade für eine jüdische. Das

soll sie auch gar nicht sein. Er gibt aber doch eine Achnlichkeit

mit den Juden für zwei Stämme entschieden zu. Moorcroft vindi-

cirt dem ganzen Volksstamme der Afghanen eine ausgeprägte jüdische

Gesichtsbildung.

Ein englischer Beamter, welcher Afghanistan durchreist hatte,

berichtet 1852 an Sir George Rose: „Er sei überrascht gewesen,

als er nach Überschreitung des Indus die auffallend jüdischen Ge

sichtszüge der dortigen Stämme gesehen habe, und daß einer sich

„Stamm Joseph", ein anderer „Stamm Isaal" genannt habe." —

Elphinstone sagt über die höheren Klassen der Bevölkerung von

Rlldschputana, daß dieselben Afghanen seien, und durch ihre stattli

chen Gestalten, ihre Adlernasen, und überhaupt ihre jüdischen Züge

ihm sehr aufgefallen seien. Auch am Hofe des Radscha jeuer Pro

vinz machte er dieselbe Bemerkung.
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Ein weiterer bemerkenswerter Umstand ist die überwiegende

Anzahl hebräischer Namen bei jenem Volte. Einer der ersten

Platze, welchen jener Stamm in Afganistan besetzte, heißt das

Solim an -Gebirge, von welchem ein Theil „Salomons-Thron"

heißt, während ein Gebirgszug unter dem Namen „Amram" bekannt

ist; Amram aber hieß der Vater des Moses. Die Araber nennen

die Afghanen „das Volk Salomons."

Auch Forster machte in seinen Nonumsnt» c>l H,8»^ria auf

diese „jüdischen" Abkömmlinge aufmerksam, die vereinzelt unter den

anderen muhamedanischen Stämmen dastehen. Daß auch er sie

„jüdische" Abkömmlinge nennt, anstatt: „israelitische", zeigt, daß

man allgemein nicht an den großen Unterschied zwischen den Juden

und den Israeliten der zehn Stämme denkt. Dadurch wird die

Forschung nach den letzteren erschwert und verwirrt.

Nebst der Levirats-Ehe fand Forster bei diesen Stämmen noch

die alte patriarchalische Regicrungsweise und die Beobachtung des

mosaischen Gesetzes: Leben um Leben, Aug um Auge, Zahn um

Zahn. Er hebt hervor, daß der erste Name, welcher ihm auffiel,

der des „Tos Manasse", „des weit verbannten Manasse" war.

Nebstdem fand er den Namen des Volkes von „Macha", welcher

Name von Eldad als der Wohnsitz der verschollenen Stämme Si-

meon, Ephraim und Manasse bezeichnet wird.

Dazu kommen noch innere Aehnlichkeiten. Bei den Afghanen

findet sich die rücksichtslose Gier nach Geld, wie bei anderen Kin

dern Israels. Es stimmt mit der biblischen Geschichte der zehn

Stämme zusammen, daß diese Afghanen wild und gesetzlos geschil

dert werden, und daß sie in beständigen Fehden leben. Der Stamm

Joseph oder Ephraim, oder Ephraim und Menasfes, wie sie sich

nennen, besteht aus stolzen, unruhigen, insolenten, jede Autorität

verachtenden, kriegerischen Hirten.

Selbst alle diese üblen Eigenschaften aber deuten auf eine

ausgezeichnete geistige Begabung, wie sie auch ihren Stammesvet

tern, den Juden, nicht abgesprochen werden kann. Es ist in dieser

Beziehung bemerkenswerth, daß Ptolomäus die in jenen Ländern

wohnenden Stämme Aristophyloi, Edelleute, nennt. — Es läßt sich

also nicht behaupten, daß keine Nachkommen der zehn Stämme mehr

vorhanden sind, und daß also die Voraussagungen, welche sie betref

fen, sich gar nicht mehr dem Wortsinne nach erfüllen können.
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Dr. Georg Carl Mayer, Domcapitular und Professor der

Theologie am l. Lyceum zu Bamberg (geb. 1811 zu Aschbach in

Oberfranken), ging am 22. Juli 1868 zur ewigen Ruhe. 1842

veröffentlichte er seine Erstlingsschrift: „Geist und Natur im speku

lativen Systeme Günthers." Stets und überall trat er als Schüler

Günthers auf. Von großem Werthe sind seine exegetischen Schriften

(Commentar über die Briefe des Apostels Johannes. Wien, 1851;

Die patriarchalischen Verheißungen und die messianischen Psalmen.

Nördlingen, 1859; Messianische Prophezieen. Wien, 1863 — 1866).

Ihr spekulativer, stets correcter Gehalt ist höchst anregend und für

einen denkenden Leser geradezu köstlich. Mayer gehörte keiner ton«

angebenden Facultat, keinem gelehrten Zirkel, keiner literarische»

Tafelrunde an, gab sich aber auch keine Mühe, in diese Herrlich

keiten eingeführt zu werden und Antheil an dem gelehrten Sklaven-

thume zu haben. Die Folge war, daß seine Arbeiten mißachtet,

todtgcschwiegen, und wenn je angezeigt, vornehm behandelt und mit

einem noblen Seufzer „an Nüchternheit und Akribie der Forschung

ist ungemein viel zu wünschen" abgefertigt wurden. Mayer ertrug

dieses Geschick mit Heiterkeit, blieb er doch der freie unabhängige

Mann.

Als Lehrer und Priester wirkte Mayer ungemein segensreich.

Er ruhe im Frieden.



II.

Ueber Hene8i5 VI. l—8.

Von Dl. C. Aug. Beck, Domuicar und Domprediger in Trier.

Seitdem man mit wahrem Frevelmuthe begonnen, das Riesen

werk der hl. Schrift, vor dem Jahrhunderte in heiligem Staunen

und in Verwunderung gestanden, in den Kreis der gewöhnlichen

Menschlichkeit herabzuziehen; ihm die Fehler und Irrthümer eines

Buches, wie deren täglich viele in die Welt hinausgeschleudert wer

den, aufzubrandmarken sich herausgenommen hat, seit dieser Zeit

Hot man aber auch keine, selbst nicht die schamlosesten Waffen, wie

sie jüngstens wieder von Wislicenus in seinem Werke: „Die Bibel

für denkende Leser erklärt, Leipzig 1862" geschmiedet wurden, ge

schont, um diesem gottlichen Monumente der Jahrhunderte den letz

ten Stein, der ihm jene himmlische majestätische Dauer verliehen

hat, zu entreißen, und dem ganzen Lehrgebäude, das darauf basirt,

einen jähen Sturz zu bereiten. Auch noch ganz abgesehen von dem

göttlichen Charakter unseres Werkes, der freilich die Grundlage aller

ihm gezollten Verehrung bildet, nenne ich dieses frivole Angehen

gegen das älteste der Bücher, gegen das Erbe, das wir wie einen

in seinem Glänze ungetrübten Diamanten von unseren Vätern

überkommen haben, ein Verbrechen an dem Andenken und der Ehre,

die wir unseren Ahnen schulden, und an der Treue, die wir gerade

in Bezug auf dieses Vermüchtniß den nachfolgenden Generationen be

kunden müssen. Das ist klar : Die hl. Schrift gehört nicht uns ; sie

ist eine kostbare Perle, ein werthvolles Familienstück, das sich fort

erben soll von Geschlecht zu Geschlecht. Fragen wir nun aber wei

ter: Woher rührt denn diese Perle und dieses Familienstück? Unsere
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Väter haben es einstens aus der Hand des ewig wahrhaftigen Got

tes erhalten ; es ist gleichsam ein Ausfluß des göttlichen Geistes, der

uns aus jedem Worte — möchte ich sagen — entgegenweht, und für

dessen Wahrheit und Uugctrübtheit uns der Name Iehovah sattsam

Garantie leistet. So haben auch unsere Väter „dieses Buch der

Bücher" geschätzt, so haben sie es verehrt und es uns übergeben,

aber nicht, um es zu zerreißen, und seine Blätter in alle vier Winde

zu zerstreuen, sondern um es in seiner unversehrten und heiligen Ge

stalt unseren Nachkommen zu vererben. Haben wir nun das Recht, die

ses Erbstück unserer Vorfahren, das den folgenden Geschlechtern immer

gehört, zu beschneiden, wie der Schacherjude mit einer Goldmünze

verfährt, oder es sogar zu verschwenden? Haben wir das Recht, es

einer herzlosen Kritik zu überantworten , ihm die Göttlichkeit abzu

streifen, die ihm die Rechte Gottes selbst angethan, und es zu einem

Buche zu machen, von gewöhnlichen Menschen zusammengeschrieben,

„dem die Dummheit des Volkes, und der Trug des unheimlichen

Münchthums göttliche Geltung verschafft hat"?! — Gewiß nicht!

Am wenigsten aber dürfte dieses Recht von Solchen wohl in An

spruch genommen werden, die gerade die Bibel zum Aushängeschild

ihrer Legitimation, und zur alleinigen Norm ihres religiösen Glau

bens gemacht haben; von Jenen, die sich, freilich nur aus falschen

Motiven verleitet, krampfhaft an die Bibel anklammern und zu

jedem Satze, der einer katholischen Feder entströmt, oder den ein

katholischer Mund ausspricht, den ewigen Refrain haben: „Das

steht nicht in der Bibel!" daneben sich aber nicht scheuen, fort

während dieses hl. Buch mit grausamen Streichen zu zerfleischen;

es zu mißhandeln, — ja, es jedem verschrobenen finsteren Gesellen

nach eigenem Gutdünken zur Behandlung zu übergeben. Wahrhaf

tig, wir beneiden Niemanden um eine» Glauben, den er sich aus

„Mythen und Fabeln" der Bibel herausgelesen hat. Ihrer Ehre

und Ehrlichkeit, und ihrem ganzen Glaubensgebäude haben sie durch

dieses schauerlich inconsequente Verfahren ein ewig flammendes Ur-

theil gesprochen.

Den Chorus dieser Bibelstürmer eröffnet nun Luther, den

man schon längstens, Gott sei Dank, von dem für ihn ehrenrühri

gen Titel befreit hat, als habe er für Deutschland die Bibel „unter

der Bank herausgezogen". Ehrenrührig, sage ich, ist dieser Titel für

Luther, weil er eine große und aufrichtige Liebe und Pietät gegen
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die hl. Schrift bekunden soll, was zweifelsohne viel zu viel für

ihn gesagt ist. Luther gerade ist es gewesen, der das Ansehen der

hl. Schrift mit Füßen getreten, weil er sie der Obhut der Kirche

entzogen, und sie der Willkür des Einzelnen preisgegeben hat; fre«

uelnd ist er gegen ihren heiligen Charakter aufgetreten durch absicht

liche Fälschung vieler Stellen; ja er hat ihn selbst vernichtet durch

jenes apodictische Urtheil, mit dem er den Stab über die Canonici«

tat mancher (Bücher-) Bestandtheile gebrochen, und so allen frühe

ren Jahrhunderten die Frechheit gehabt in's Gesicht zu schleudern,

„eitel Ding" sei es gewesen, was sie als göttlich erachtet hätten.

Das waren die Drachenzähne, die er gcsäct, und sie ließen nicht

lange auf ihre Früchte warten. Der menschliche Geist begnügt sich

imu einmal nicht mit dem leeren und nackten Principe ; er will und

muß es auch in der Fülle seiner Conscquenzen schauen; und sollten

Manche aus Furcht und aus Scheu es fallen lassen, die Conscquen

zen zu ziehen, wir können sicher sein, sie werden von Kühneren

aufgenommen. Die erste Frucht nun von Luthers Saat, jener

Reaction gegen die biblischen Urkunden, waren die wüsten Revolu

tionsversuche des englischen Deismus. England, das zuerst diese

Früchte zu ernten begann, und gerade in unseren Tagen so häufig

mit oer Bibel und ihren verschiedenen Ausgaben in Verbindung

gebracht wird, braucht sich gewiß seiner Liebe zur hl. Schrift nicht

zu rühmen. Die Namen Toland und Bolingbrocke, denen die Bibel

eine Sammlung unechter und fabelhafter Bücher ist; Morgan, der

nicht Worte genug finden kann, um das Gesetz Mosis, die Priester,

Propheten und Könige des alten Bundes zu verdonnern; Wollston

mit seiner traurigen Alternative, entweder seien die Wundererzäh

lungen des alten Testamentes elende Possen und ordinäre Betrüge

reien, oder man müsse ihnen den geschichtlichen Charakter nehmen,

und sie nur als geschieht« artige Darstellungen gewisser geistlicher

Wahrheiten hinstellen; — alle diese Namen beweisen mehr wie zur

Genüge, wie treu und redlich es England mit der hl. Schrift ge

meint hat. Und wenn es jährlich zu den Millionen von Bibeln, die

es, weiß Gott in was für einer Gestalt und in welcher Corruption,

fremden Völkern zuführt, noch Hunderte von Schiffen voll hinzufü

gen würde, so leicht wird es diesen schwarzen Fleck, mit dem es

das heiligste Buch besudelt hat, nicht wieder ausmerzen können.
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Auf deutschem Boden, wo man anfangs noch von dem Reli

gionsschwindel berauscht, auf die Worte des großen Meisters

schwor, wurden diese Ansichten hauptsächlich durch den Wolfenbütt-

ler Fragmentisten verpflanzt, an dessen Elaboraten sich Lessing noch

im Jahre 1774 die Sporen verdienen mußte. Deutsche Theologen

zogen natürlich gegen diese Deistenschule zu Felde, und hielten an

der Göttlichkeit und an der Geschichte der Offenbarung fest. Andere

dagegen, einen Ausweg einschlagend, geriethen aus der Scylla in

die Charibdis, Weit gefehlt, und im Ausgange schon verdächtig,

muß es uns vorkommen, daß man hierbei die Auffassungsweise der

alten Götterlehre auch auf das biblische Gebiet hinüber zu nehmen

sich bestrebte. Die Götter nahm man entweder als gute, wohlthätige

Menschen der Vorzeit, als weise Gesetzgeber und gerechte Fürsten,

die eine dankbare Mit- oder Nachwelt mit dem Glänze göttlicher

Würde umgeben hatte, oder es waren schlaue Betrüger und grau

same Tyrannen, die sich selbst in den Nimbus der Göttlichkeit ge

hüllet. So sind auch bei der Bibel zwei Auffassuugsweisen möglich.

Wenn man nun auch nicht so grausam, wie die englischen Deisten

mit den Referenten und den Thatsachen der hl. Geschichte umging,

so war doch der guten Sache bei derartigen Systemen kein besserer

Dienst erwiesen. Man ließ zwar die biblischen Scribenten der un

mittelbaren Göttlichkeit entkleidet, und gestand ihnen die reine objek

tive Menschlichkeit zu — drückte Thatsachen und Berichten aber auch

das Gepräge des rein Menschlichen uud rein Natürlichen auf. Von jetzt

an war also die h. Schrift ein Buch voller natürlicher Handlungen ;

den Namen Wunder und Übernatürliches mußte man bei der Lec-

türe desselben ganz vergessen. Daß man unter solchen Prämissen

oftmals bei Erklärung biblischer Abschnitte auf die sonderbarsten

Einfälle kommen mußte, wird man leicht einsehen können. Bekannt

ist die Leichtigkeit, mit der sich Eichhorn, der erste Vertreter dieser

Anschauungsweise, über die Schwierigkeiten hinwegzusetzen verstand,

die sich unmittelbar aus seinem Principe ergaben. Auf jedem Blatte

seiner Einleitung begegnen wir Annahmen, die heute noch trefflich

geeignet sind, unsere Lachmuskeln in Bewegung zu setzen, oder zur

Erheiterung einer Gesellschaft beitragen können. Wir erinnern nur,

um die Thorheit zu kennzeichnen, bis zu der man sich verlor, an

das Rauchen und Brennen des Sinai, das unserm Eichhorn ein

ganz gewöhnliches Feuer ist, welches Moses, um der Einbildung«
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kraft seines dummen Volkes zu Hilfe zu kommen, oben auf der

Höhe des Berges anzünden ließ. Das Leuchten seines Antlitzes ist

dem Gelehrten nur die Folge großer Erhitzung. — Und merkwür

diger Weise steht er nicht allein mit diesen Widersinnigkeiten. Bahrdt

(Briefe im Volkston über die Bibel) und vi'. Paulus in seinem

Commentar über die 3 ersten Evangelien und sein Leben Jesu fol

gen genau den Schritten Eichhorns. Man kann auf den ersten

Augenblick in dem „Jesus", wie ihn Dr. Paulus gebildet, so ein

Stück jenes Mannes wiederfinden, den uns in jüngster Zeit der

unglückliche Rsnan aus Frankreich herüber geschickt hat. So weit

ober muß es kommen, wenn man die Göttlichkeit des hl, Buches

nicht anerkennen mag, wenn man ihm eine Stelle neben Livius und

Heiodot, oder dem „göttlichen" Homeros einräumen will.

Da kommt nun Kant, und nimmt dem hl. Buche selbst noch

das, was ihm die anderen Piraten gelassen hatten. Er als Philo

soph darf keine Geschichte in dem Buche mehr finden; nur die

»Idee in geschichtlicher Hülle" liegt für ihn darin. „Die menschliche

Vernunft hat die Anlage zu einer moralischen Religion"; das ist es,

was man bei jeder Thatsache und Geschichte der Bibel zur Anwen

dung bringen muß. Jede Thatsache muß darum so lange gequetscht

werden, bis etwas Moralisches zum Vorschein kommt. Somit ist mit

einem Male alles Geschichtliche hinweg moralisirt. Nur blieb Kant

bis heute noch immer die Antwort auf die Frage schuldig, woher

e§ komme, daß seine moralischen Gedanken in den symbolischen

Darstellungen der Thatsache« sich ausgeprägt haben.

Schließlich gerieth man dann ganz auf das Gebiet der My

thologie. Gabler und Schilling vindicirten ganz allgemein den Be

griff des Mythus für alle älteste Geschichte, heilige und profane,

ohne Ausnahme. Man überbot sich in der Herausgabe von jüdi

schen Mythologien, und Vater, de Wette und Norck nehmen wohl

unter deren Vertretern mit die erste Stelle ein. Wir übergehen jene

Fortsetzet der Mythisirung der hl. Schrift, wie sie auch auf das

neue Testament übertragen wurde, einen Hegel, der die Wunder

Christi als abgeschmackt bezeichnete, Herder, der sie den Schaustücken

eines Pythagoras gleichsetzen konnte, und den berüchtigten, in jüng

ster Zeit wieder aufgewärmten Strauß, der den Heiland zu einem

Taschenspieler primae ola,88i8 gemacht hat.
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Das sind die Phasen, die dieses bl. Werl der Bibel im Laufe

von drei Jahrhunderten durchleben mußte: schwere fürwahr, und

harte. Noch ist nicht die letzte Stunde seiner sümpfe gekommen;

noch immer rüttelt man und schüttelt man an dem hl. Bau, und

wenn man nur ein winziges Theilchen eines 3teincs von ihm mit

den Zähnen abbröckeln tonnte, man könnte sich zufrieden geben,

denn — man hätte gesiegt. Jedes Atom eines solchen abgebröckelten

Steines, es würde zu einem blitzenden Diamanten in der Sieger-

trone, und man hätte Recht, wenn man ihn aller Welt zeigen

würde; man hätte ja das niedergeworfen, was Gott selbst aufge

baut, und wer sollte den Ruhm eines solch' stürmenden Titanen

nicht anerkennen wollen!

Wir brauchen natürlich diese traurige Katastrophe nicht zu

fürchten; denn die lath. Kirche ist noch immer die treue Hüterin

der hl. Schrift; sie hat durch die göttliche Unwandelbarkeit ihrer

Lehre, eine hl. Umfriedigung um dasselbe gezogen, innerhalb derer

es sicherer ruht, wie jenes Schatzstück des Grals, das von schnau

benden Thieren bewacht wird. Und sollte, wie es sich wohl nicht

leicht denke» läßt, selbst innerhalb der Kirche übermal eine Reaction

gegen die Bibel heraufbeschworen werden, dann wird gewiß der

hl. Geist, der sie während einer dreihundertjährigen Verschwörung

unter seine Fittige genommen hat, auch dann seine Aufgabe nicht

vergessen. Gott wird sie, wie er auch einst mit der Bundeslade ge-

than, die doch eigentlich nur der Schrein der Gesetzestafeln gewesen

ist, nicht in die Hände der Philister gerathen lassen; wenigstens

wird er Jene verderben, die die Hände verwegen nach ihr ausstre

cken, wie er bereits die wissenschaftlichen Kämpfe ihrer früheren

Gegner hinlänglich mit dem Titel von Thorheit und Lüge gebrand-

martt hat. —

Wenn wir das nun wissen, ist damit wohl unsere Arbeit und

unser Studium, um jene Angrisse der Gegner unschädlich zu machen,

überflüssig geworden? — Gewiß nicht! Es ist eine Ehrensache und

ein Ehrenpunkt für einen jeden Theologen, diese große Gnade, der

er gewürdigt worden, unter jene hl. Phalanx zu gehören, auch zu

benutzen, und nicht seine Ehre darein zu setzen, Andere kämpfen zu

lassen, und, während er seine Waffen verrosten läßt, sich allenfalls

nur der Siege zu freuen, die ja immer auf die Seite der Wahrheit

nnd der Aufrichtigkeit fallen müssen. Der liebe Gott möge behüten,
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daß je ein katholischer Theologe unter diese schlafenden Wächter an

Christi Grab gezählt werden müsse. Auch das Studium des alte»

Testamentes gehört zur Berufssphäre eines Theologen, und darum

ist auch für dieses Arbeit uöthig, damit man uns nicht im Schlafe

überrumple, und wir beim Rufe: „die Philister über dich" Bibel

und Exegese im Lager der Feinde dem Raube überlassen, und uns

selbst aus dem Staube machen müssen. Dann aber auch: Seit

Jahren schon geht ein Zug aus dem jenseitigen Lager im ganzen

Lande umher, nicht müde werdend, ihr Monopol auf die alttesta«

mentliche Bibelforschung anzupreisen. Und in der That, so ganz

leer und unbegründet ist dieser Siegesruf wohl nicht; obwohl er

manchmal zu einem widerwärtigen Gebrüll herangewachsen ist. Das

sieht man allerwärts an der Aufnahme ihrer Arbeiten, und mancher

namhafte Gelehrte, in dessen Brust ein echt und recht katholisches

Herz schlägt, zieht ehrfurchtsvoll seinen Hut ab, wenn der Zug des

fremden Heeres an ihm vorbei marschirt, und er hat nicht wenig

übrig für Jene, die daran participiren. Ich denke nun, es wäre ge

wiß an der Zeit, jenen Stiefkindern die Fahne zu nehmen und sie

zu zwingen, das Gebiet zu räumen, das ihnen nicht gehört, und

ms welchem sie sich doch nie uud nimmer ganz heimisch finden kön

nen. Um das nuu aber zu können, müßten wir auch anfangen, eben

dieselben Studien mit Eifer zu betreibe», ganz besonders aber das

Hebräische energisch zu studiren. Manchen mag hier 'wohl ein leises

Lächeln anwandeln, aber ich bitte nur zu bedeuten, daß gerade

Viele auf die Arena nur deßhalb hiuausgelockt wurden, weil sie sich

in den Orieutalien stark gewußt, bei ihren Gegnern aber durchaus

in dieser Beziehung nur gebrechliche Waffen wahrnehmen konnten;

und es ihnen so ein Leichtes war, dieselben mit hebräischen Keulen

zu Tode zu schlagen. Wie viele Waffen hätten mit einem einzigen

Schlage zertrümmert werden tonnen, wenn man nur einigermaßen

Entsprechendes wie unsere Gegner auf dem Gebiete der orientali

schen uud semitischen Sprachen geleistet hätte. Von jetzt an soll in

dessen Jeder von uns mit denselben Waffen in der Hand seinem

Feinde entgegengehen; was protestantische Theologen hier thun kön

nen, warum sollten es katholische nicht auch, und warum sollten

wir Jenen das Monopol auf das Vcrständniß der Exegese des alten

Testamentes lassen müssen, auf deren Gebiet sie doch durchweg

nur eine ebenso traurige Berühmtheit erlangen können, wie der
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unglückliche Herostratus, der die Brandfackel an den Tempel der

Diana gelegt hat. Dann aber meine ich, verräch es eine große

Gleichgiltigkeit, jene Sprache nicht zu verstehen, die Gott selbst die

Menschen gelehret, die er gleichsam vom Himmel herabdictirt, und

zuerst auf die beiden Gesetzestafeln mit eigenem Griffel und mit

eigener Hand eingetragen. Es ist dieses die Sprache, in der Män

ner des göttlichen Geistes, die hl. Propheten den Willen Gottes

verkündet, und dem Volke, Israels von Jenem erzählten, der sie

wieder in das verlorne Vaterhaus zurückführen sollte. Dann endlich

hat der Heiland selbst diese Sprache geredet, hat in ihre Töne und

Laute jene Wunder ewiger Erbarmung und ewiger Liebe eingehüllt;

hat seinen unermeßlichen Schmerzen am Kreuze am Abende seines

Lebeus in ihr und durch sie ihren Ausdruck verliehen. Und diese

Sprache sollten katholische Theologen jetzt als ein Feld ansehen,

das von ihnen zu bebauen nicht mehr nöthig sei?! — Jenen aber,

die in dem lächerlichen Wahne begriffen, Hebräisch und altes Testa

ment ohne Zugrundelegung der Vulgata könne man nicht studiren,

ohne Philologe zu werden, Jenen, sage ich, spricht der hl. Hierony-

mus das Urtheil, der hoch in Jahren noch das Hebräische erlernt,

und oft genug seine hohe Verehrung dafür an den Tag gelegt hat;

ohne daß es je einem Menschen bis auf die heutige Stunde einge

fallen ist, zu behaupten, er habe das Hebräische nur benützt, um

mit seinem Geiste Turnübungen daran vorzunehmen. Man schlage

mir nicht in's Gesicht mit jenen „Aphorismen des Bruder Bernard

von Faltenberg (Freiburg 1862)"; ihre Einseitigkeit, ihre Ober

flächlichkeit, ja ihre Grausamkeit, mit der sie alle jungen wissen

schaftlichen Keime wie mit einem Sensenschlagc zu Boden zu mähen

bemüht ist, das Alles ist selbst schon von den nachsichtigsten Beur-

theilern a»erkannt. Kurz, die Unwürdigkeit des ganzen Schaffens

ist hinreichend gekennzeichnet durch das Motto, das es an der

Stirne trägt, wodurch es mehr wie zur Genüge bekundet, wessen

Geistes Kind es ist. Nie und nimmer, glaube ich, hätte dieser über

große Freund der Vulgata seiner wissenschaftlichen Richtung in dem

Motto: „Huouiaui uon ooßrwvi litteraturaiu, iutroino in poten-

ti»8 was Uoiniue", Ausdruck verliehen, wenn er die rechte Bedeu

tung des hebr. ""°° gekannt hätte; offenbar wäre er dann nicht in

Conflict gerathen mit jenem Spruche des Propheten Zacharias:

„<Huia tu sllieutiam revulisti, revellam te, ne saoerclotii luiiAari»
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munere". Die beste Empfehlung des ganzen Werkes wäre wohl

die, daß es von keinem einzigen der Theologie-Studirenden zur

Hand genommen werden dürfe. — Lassen wir uns überhaupt durch

Unberufene in unserem Plane nicht irre machen; es sind ja doch

gewöhnlich nur Stimmen, die mit Schlummerliedern verglichen

werden tonnen und die von Solchen ausgehen, die wohl zuerst vor

ihrem Gegner die Waffe» strecken würden. Gekämpft muß nun ein»

mal werden, und noch oft genug wird das alte Testament zur

Wahlstatt gewählt, wie die Erfahrung täglich beweisen wird. An

uns liegt es nun, hier dem Feinde keine Bloßen zu geben; ihn so

fort zu bannen, um seine weiteren Machinationen zu vereiteln, wenig

stens durch den Respect, den wir ihm durch unsere Taktik einflößen,

seiner Frechheit und seinem trotzigen Benehmen Einhalt zu gebieten.

Gebe Gott, daß es so weit komme — aber es kann nur geschehen

durch ein gründliches, eifriges Studium des alten Testamentes.

Es gibt wohl wenige Stelleu des alten Testamentes, über die

man sich in mehr und verschiedenartigeren Erklärungsversuchen er

gangen, als über Gen. VI, 1—4:

N!21«7! 'W^x 2^ ÜNXN °?N7I"Y 'n'1

1N?,1, N2N sllU '3 Q1XN N'?2'tH

TN,"!' 1N«'1 ! NM 1V« ^2P ll'U? N!^>

X'!1 UZO2 Q^ U1«512 'NN ^11"«°?

l !-NW Ü'IVM 7!«U 1'U' 1'M l!t»

ÜY1 HY7! 1'!?^ ^« 1'!1 U'°?M

ll',"b><N ',?2 ^2' 1«,'« P"'V«

!1!2N !2^ ll^'l lllXtt»'?^«

, ll«N '«!,« L^VN ^, ll'WTI

Von den Kirchenvätern herab bis auf unsere Tage hat es nie

an Solchen gefehlt, die dieser Stelle nicht ihren Scharfsinn und

ihren Fleiß zum Opfer gebracht hätten. Den Frevlern am Heilig -

thume freilich gab sie gerade in unseren Tagen oft genug nur Ge

legenheit, ihren geistigen Blödsinn hier zur Schau zu tragen, und

es ist höchst interessant zu beobachten, wie die Geschosse der Geg

ner sich namentlich auf diesen Punkt zu concentriren scheinen, um

dort eine gewaltige Bresche in die uueinnehmbare Festung der heili

gen Schrift einzuschießen; ja wie selbst das Aufbieten gigantischer,

ja dämonischer Kräfte es nicht vermocht, diesen Stein tausendjähriger
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Kraft zu zersplittern, das ganze Weltall in zwei feindliche Heeres«

lager zu spalten, und so Anhaltspunkte zu einer Lehre in der heili«

gen Schrift zu finden, die voll der unglücklichsten und traurigsten

Consequenzen für Glauben und Leben und Hoffnung sein müßte.

Wer unsere Stelle etwas genauer in's Auge faßt, dem wird

es sofort einleuchte», daß die ganze Schwierigkeit ihrer Interpreta

tion sich in die genaue Fixirung gewisser Ausdrücke zusammenfassen

läßt. Es sind dieses:

1. die Bestimmung von °'^''ü?

2. von o???'"» und

3. die Bestimmung von °^??

I. Ueber °"^5!?-'-?

^ bedeutet ») Sohn, im buchstäblichen, natürlichen Sinne des

Wortes; dann übertragen auf Sprößlinge von Pflanzen, und die

Jungen der Thiere. l>) Der Begriff erweitert sich von der nächsten

Abstammung auf Enkel, und selbst entfernte Verwandte; ähnlich wie

daö neutestamentliche äZeXfi? im Sinne von Vettern vorkommt.

I. Mos. 29, 5; 32, 1. Lsr. 5, 1. Den weitesten Begriff in dieser

Hinsicht hat P offenbar da, wo es in Verbindung mit den Stamm

vätern eines Geschlechtes, den ganze» Stamm, das ganze -/iv«?

bezeichnet, ^y!''?? die Söhne Israels, die Israeliten. ^'?? die

Söhne Hebra's, die Hebräer. Für das '^? in dieser Bedeutung resp.

Zusammenstellung wird auch oft das Wort "Z gebraucht: ^^'?

Haus Israel, Stamm, Volt Israel, o) Endlich wird die in °'^ ge

legene Sohnschaft auch noch auf andere Verhältnisse übertragen; so

heißt N II. lie^. 16, 17 der Uuterthan. H,!uo8 VII, 14 der Schü

ler; oder Nxoä IV, 22 der Liebling, in der bekannten Stelle, in

der Israel der Erstgeborne, also der besondere Pflegling genannt

wird. Hieraus ergibt sich, daß der Begriff von ^ verallgemeinert

wurde, um überhaupt die beide» Unterthansverhältnisse, sei es nu»

in geistiger Beziehung, wie bei Amos ^''^ Prophetcnschüler, oder

II. ließ. 16, 1? in körperlicher Hinsicht — Vasall; oder die ethische

Beziehung, in der Einer zum Andern steht, zu bezeichnen, wobei

dann das 3. Verhältnis;, das in ß liegt, die orißo nämlich, mehr

oder weniger außer Acht gelassen wurde. —

Gehen wir nun auf unsere Zusammensetzung °'^?'^? zurück,

so ist die erste Bedeutung von 1' wonach also das von Gott gezeugte
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Söhne bezeichnen würde, durchaus an unserer Stelle unanwendbar.

Denn nirgends in der hl. Schrift begegnen wir Söhnen, Nachkom

men Gottes, die von Gott uaturaliter erzeugt worden wären; son

dern überall erscheint Gott als Schöpfer («?? schassen) aller eristi-

renden Wesen, mögen es nun Engel oder Menschen sein. Die nun

von Philo, äe ßißÄntidus gegebene Übersetzung von °'^?"'?,? mit

»7^X°l i«2 6T«5, und die Ansicht des Flavius Iosephus, die er

Kutiyy. I. 3, 1 niedergelegt hat: „Es Pflogen aber viele Engel

Gottes mit den Weibern der Menschen eheliche Gemeinschaft, und

erzeugten übermüthige Söhne, die auf ihre Körperftärke pochten,

der Tugend Hohn sprachen und sich gleich denjenigen, die bei den

Griechen Giganten genannt werden, in jeder Schlechtigkeit hervor-

thaten"; fand auch bei vielen Kirchenvätern und Kirchenschriftstellern

Anklang, und man nahm an, daß Gen. VI, 1—4 wirtlich von einer

oopuiÄ. oarnalis der Engel mit den Töchtern der Menschen Rede

sei; so daß man ohne Bedenken °'^5!?"« mit H-^eX-l nu 8e°2;

au^eli vei übersetzte. Iustinus M. ist der erste christliche Schrift

steller, der unsere Stelle in diesem Sinne interpretirt: ^,vol. I. pro

ob.ri»t. schreibt er: „Deu8 c^ui iuuuäuiu Universum leeit st ter>

reu», 8uKiedt Iiuiiiiuillu» «,« ooslestia elenieut» «,6 iuererueiituiii

kruowuru, temvestaturu vioi»8ituäiuiou8 uruavit earu^ue äivi-

N2M I«ASIU iu8tituit, o^uae et iv8ll Qomiuum 0ÄU82, molitu» vi-

^etur". Nachdem er nun gesagt, daß er den Engeln die Sorge für

die Menschen und alle Geschöpfe der Erde übergeben, fährt er fort:

^n^eli vorru üuuo oräiueiu vraeter^ressi, eouguetuäiue mulie»

rura oavti »uut, s,o ülios ^euueruut, <^uo8 äaemnue» llvvela-

mu8. In der Folge fährt nun Justin fort, biblische und unbiblische,

jüdische und heidnische Elemente in die Erzählung einzuflechten, in

dem er von Zauberbüchern (soriotis luaHiois), Schrecknissen und

Qualen, sowie von verschiedenartigen Opfern als den Mitteln

spricht, wodurch sie das Menschengeschlecht zu ihrem Dienste ver

führt hätten. Eons. Di-, Semich, Justin der Martyr. II, 387.

^tuenHAoras IeF, vro Oürist. : 8eitote uiuil uos temere

»o siue teste äieere, »eä <^u»,o » vrovneti» äeelaratl!, »uut äe-

elarare. Ht<^ue illi »o. »,n^eli o^uiäeiu in ouviäitllteiu virFinum

vrolavgi vir^iuuiu et earni» illeoeura »uverati »uut. Oaeterum

ex illis, c^ui »,6 vir^iue» aänaegerunt, uati 8>uit, c^uo» Fi^antes

nomiu»iuu8. (Ü6iueii8 ^lex vaeäaß. II, 2. Quorum iuäieiuiu

Oeft, «ieitelj, f, l»»h, TH°°I, VIII. 3
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tibi nrsedent außeli Dei, csui nulonrituäinein Dei relic^uerunt

vronter^ nulonrituäineiu , c>use tiseoesit so tsutuin e «oelo

ni-o1sn»i sunt in terrsiu. 8truin. III & V kommt er auf dieselbe

Meinung zurück.

lertull. äe iäolul. esp. IX nennt die Engel äesertoro»

Dei, ^lnstore» feininsrum, nruäitore» etisin nuiu» ourinZitsti»,

uronteres<^ue äsinustosa Deo. De oultu kenain. osp. XXI nsrn

et illi, n^ui es, «o. Ornaments, inulisliris, eonstituerunt, äsninsti

in noensin inorti» äenutsutur; illi »o. suzeli, c^ui sä nlis» no-

ininum äe ooelo ruerunt, ut nseo o^uoc^üe i^uoininis keinins«

soeeäst. De virßinibus velsuä. osp. IX erzählt oder erklärt er

vielmehr, gestützt auf den Bericht der Genesis, wiederum diesen Fall

der Engel, und knüpft daran die Moral: Dedet er^o säulndrsr«

tsoie« tsm nerieuloss, , c^use usu^ue sä eoeluin 8esnäs1s iaeu-

lata e»t, ut cum Den s»8i»teu3 oui res est su^eloruin exter-

ininstoruln.

O^nrisnu» äe äisoinlius et nsditu virF. o, XI spricht von

Schmuckgegenständen (tuoi et orusinents,) , welche die Töchter der

Menschen von ihren Buhlen, den gefallenen Engeln, entlehnt hät

ten. Ebenso NinuoiuL I'elix in seinem DolHvius: L^Iiitu» sunt

sineeri, vs^i, s eoele»ti vißore terreni» Isbidu» et ou^iäitsti-

du» äenrsvsti.

Die gleiche Ansicht theilen ferner Lactantius, Eusebius ni-sep.

ev. IV. und Methodius in seiner Rede äe resurreotiune. Wir

schließen die Citatc aus Kirchenvätern und Kirchenschnftstellern über

diesen Punkt mit dem Berichte des hl. Ambrosius äe lfoe et sros

osv. IV: ^i^snten ex sn^eii» et lnulieridus ^enersto» s»8erei-e

äivinse »erinturse eonäitoreiu. ok. cle vir^. iio. I. —

Es fragt sich nun weiter, wie kommen die Kirchenväter und

die Kirchenschriftsteller auf diese Engelsagc? Bei der Beantwortung

dieser Frage braucht es, wie aus der angezogenen Stelle des Fla-

vius Iosephus hervorleuchtet, nicht mehr bewiesen zu werden, daß

diese Ansicht nicht auf christlichem Standpunkte zuerst aufgetreten,

ja bei den Kirchenvätern entstanden sei, Die Quelle und die erste

Veranlassung zu der Meinung, daß Engel durch die fleischliche

Vermischung mit den Weibern zu Fall gekommen, liegt höchst wahr

scheinlich darin, daß man, weil Job 1, 6. 21 und 28, 17 und

Daniel 3, 25 Engel unter dem Namen °?X^'Z? vorkommen, nun



Von Dr. E, Nug, Beck. 35

auch darum auf den Gedanken kam, an unserer Stelle müßten

ebenfalls Engel verstanden werden. Dieses um so mehr in einer

Zeit, in der die biblische Engellehre noch nicht die bestimmte dog

matische Entfaltung besaß, und man auch in der hl. Schrift von

Engeln mit menschlicher Gestalt umkleidet lesen konnte. Diese Auf

fassung wurde ferner begünstigt durch die Varianten in den Ueber-

setzungen nnserer Stelle. Der Ooäex HIex. hatte so z. B. 6ens8.

2, 2 H-s-seX« »l i«I 9«2. Es war also dieser Sinn de» Benutzern

des griechischen Textes schon infinuirt. Denen der hebr. Text vor

Augen lag, lieferten die Parallelen aus Job und den Psalmen Fin

gerzeige zur Auffassung von den Engeln. Andere bcwog das hohe

Alter dieser Interpretation, und die praktische Brauchbarkeit dersel

ben, um die Häßlichkeit und das Verderben der Sünde gegen die

Reinheit des Herzens darzuthun. Heiden-Christen, denen die heid

nische Dämonologie noch nicht abhanden gekommen, konnten wohl

auch durch die Analogie in der heidnischen Mythologie, die bekannt

lich oft genug von einer Vermischung der Götter, Halbgötter lc.

mit den Menschen redet, bewogen werden, dieselbe Anschauung auch

auf unsere Stelle zu übertragen. Der Hauptgrund indessen, der

mehrere Väter, und selbst protestantische Ausleger bis in unsere

Zeit hinein zur Engel-Interpretation geführt hat, liegt ohne Zweifel

darin, daß man von ^uäas 6 und II ?6t. II, 4 einen Stützpunkt

hierfür gewonnen zu haben glaubte: .luci»,« 6. ä-s-z'iX»«? 3^ ^«u? ^

xpi?lv ^e^eiX^ ^^ep«? 35?^.°^ H'Moig «d ^«v 'ce'n^xlv. 7. '2? Xi-

3«^« x«i I^opp» x«i «i nspi «ln«^ iriXT'.?, ^dv «^«lov ipinnv loü^il?

i>.?«2V3Ü<?«?att x«i <iii3X9«ü?«l int?« <?«px3^ iiip«? npix,3ivr«l 3^^,«, m)-

P2? «l<ovl«u 3lx7Zv ü?ii)<2U!?«l. II ?str. 2, 4. ÜI ^ölp i YeK«; li-s'siXlov

Wer nur immer diese beiden Stellen etwas näher in's Auge

faßt, den kann es nur befremden, wie man hierin auch uur eine

Andeutung für die Engel-Hypothese finden will. Das -wünl«; in

V. ?, das man auf die in V. 6 erwähnten Engel beziehen zu

müssen geglaubt hat, ist wohl der einzige Grund, der dieser Deu

tung zur Basis dienen könnte. Indessen kann «ü«^ ebensogut auf

Ti3ez/,« x«t li^opp«, die beide FeuLi'is neuti'. oder xa^öl m5ve?lv

auf die Bewohner dieser Städte bezogen werden, wie es auch wirklich

3»
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die jüngsten Interpreten unseres Briefes gelhau haben. Ja die Be

ziehung des >«üi!2>.<; auf die Engel wird durch das zu ixn°pv5Ü5»5Hl

hinzugesetzte x«i äneX6»u?«l öma«) ?«pxl>? irip««; geradezu ausgeschlos

sen. Die iwpvel« der Engel tonnte offenbar nur darin bestehen, daß

sie überhaupt „sich mit dem Fleische zu schaffen machten", für das

sie nicht geschaffen waren; nicht aber darin, daß sie mit anderm

oder fremdem Fleische sich einließen. Die Liep« ?«^ hat doch

offenbar eine iZi« ?«?T zur Voraussetzung. Man muß daher den

Engeln entweder eine Leiblichkeit, !Zl« 5«lpT, zusprechen, oder die Be

ziehung auf die Engel fallen lassen. Man darf sich nicht irre führen

lassen durch das exu-pveüliv, das nicht allein äs soi'r»«i-Ä.1i, sondern

auch 6s sriiritnali tornisations genommen werden kann, und wirk

lich über 40 Male in dem alten Testamente in diesem Sinne vor

kommt: I.sv. 19, 29; II Lsx. 23, 27; Ho», 4, 12; 8ir. 46, 11.

So wäre also bei Judas, da die geistige Hurerei, der Abfall von

Gott, das den Sodomitern mit den Engeln das Gemeinsame ist,

von einer fleischlichen Vermischung der Engel mit den Töchtern der

Menschen gar nicht Rede. Es liegt dann nur in unserer Stelle die

Manifestation des Abfalles von Seiten der Sodomiter, Wenn man

dagegen geltend macht, daß die Auffassung des Verhältnisses des

Volkes zu ihrem Gotte nur bei Israeliten unter dem Bilde eines

Bräutigams zu seiner Braut, nicht aber von fremden Völkern in

Anwendung hätte gebracht werden können, so wird dieser Einwurf

durch Nx. 34, 15 und 16 widerlegt, wo gerade von fremden Völ

kern der Ausdruck ^8'M'^ vorkommt, der doch in diesem Ver

hältnisse seine Grundlage hat. Judas spricht hier, so erklärt blat.

Hlsx., von Namenchristen, die sich der Unzucht ergeben, und nur

um die Häßlichkeit und die Strafwürdigleit dieser Sünde in den

Augen Gottes darzuthun, weist er sie hin auf das Gericht Gottes

an Sodoma, die sich auch in der Weise, wie diese Namenchristen

(nüi-l?) vergangen.

Gesetzt aber auch, der Text des Judas erlaube es wirklich, an

eine körperliche Vermischung der Engel mit den Töchtern der Men

schen zu denken, dann braucht er diesen Gedanken noch immerhin

nicht aus Llsn. 6, 1 »syy. geschöpft zu haben. Er kann ihn eben

so gut aus dem zu seiner Zeit schon wohlbekannten Buche Heuoch

genommen haben. Manche, die aus unserer Stelle die Engel-Hypo

these erhärten wollen, berufen sich auch wirklich hierauf, und führen
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^ud. 9 an, wo eine ähnliche Sage aus derselben Quelle erzählt

wird, und ^nci. 14, wo einer Weissagung Henochs Erwähnung ge

schieht. Leidet bei dieser Annahme aber die Canonicität und die

Inspiration unseres Briefes keinen Eintrag? — Nein, der Zweck

unseres Briefes ist die Paränese, und dieser Zweck bleibt auch dem

Briefe, wenn der Apostel Judas zur Verdeutlichung, Begründung

und Einschärfung von Wahrheiten Beispiele gebraucht, die nicht aus

dem alten Testamente genommen sind, sondern aus traditionellen

Überlieferungen, die keineswegs über allen Zweifel erhaben waren;

gerade wie Paulus 2, Tim. 3, 8 Imines und Iambres als die beiden

Zauberer erwähnt, die dem Moses widerstanden haben. Daß diese

Überlieferung, denn offenbar nur durch sie waren die Namen erhalten

worden, da Exodus nur ganz allgemein die Zauberer erwähnt ohne

Namen und ohne Zahl, — eine geschichtliche Wahrheit enthalte, ist

man durchaus nicht verpflichtet zu glauben. Wie Paulus, so

lounte auch der Apostel Judas diese sagenhafte n-pv«« der Engel

aus dem Buche Henoch als warnendes Beispiel anführen, daß auch

höhere Wesen sogar, wenn sie von Gott abfallen, dem gerechten

Gerichte desselben nicht entgehen tonnen. Es ist alsdann im gewis

sen Sinne diese Erzählung mit den Parabeln des Heilandes zu

vergleichen. —

Wie bereits angedeutet, kann das Buch Henoch, über dessen

Unechtheit man zu unserer Zeit wohl keinen Zweifel mehr hegt,

vielen Vätern den Schlüssel zur Auffassung unserer Stelle in dem

Engelsinne gegeben haben. Bei dem hohen Ansehen dieses unseres

Buches begreift es sich sehr leicht, wie selbst Kirchenväter und Kir

chenschriftsteller jene Sagen kennen lernten und hochschätzten; beson

ders, wenn man bedenkt, daß die Verehrung so weit ging, daß

Tertullian ihm sogar die Canonicität vindiciren wollte, wenn auch

andere Väter anderer Meinung gewesen sind.

Petrus spricht nur gauz allgemein von einem «^«^«lvkuv der

Engel, ohne zu sagen, worin diese »^«p-rl» bestanden habe. Wie man

nun daraus eine Hinweisung finden will, daß Petrus hier (5en. 3,

1 »ec^. im Sinne gehabt, können wir nicht einsehen, begreifen aber

sehr gut, wie man unter Zugrundelegung der analogen Stelle bei

Judas darauf gekommen ist. —

Was man nun weiter für die Engel-Hypothese anführt, ist im

Wesentlichen Folgendes :
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Ä.) An andern Stellen des alten Testamentes sollen durch die

Ausdrücke °''^P?"W überall nur Engel bezeichnet werden; warum

denn auch nicht hier?!

Dieser Grund könnte dann in den Augen eines Excgeten stich

haltig erscheinen, wenn diese Ausdrücke nie von Menschen in ihrem

Verhältnisse zu Gott als ihren Schöpfer und Herrn vorkämen.

Dazu kommt, daß °'^5!?''?? nur im Buche Job an drei Stellen von

den Engeln vorkommt. Wie kann man nun aus diesen drei Stellen

einer alttestamentlichen, und dazu noch poetischen Schrift einen

Sprachgebrauch fixiren wollen, da an uuzähligen anderen Stellen

des alten Testamentes von Engeln unter ganz anderen Bezeichnun-

gen Rede ist? — Die Behauptung, daß °'^8?-'?? das nomsn n»,.

turas der Engel sei, zum Unterschiede von °'?^ als nomen ollioii,

läßt sich durch nichts beweisen, beruht auf Unkenntniß des Verhält

nisfes zwischen Gott und der gesummten Creatur, und enthält im

letzten Grunde nur eine Herabwürdigung Gottes, wie die gnostische

Irrlehre darin vorgegangen ist. Daß aber Israel, für das der Herr

so väterlich Sorge getragen, das er zu einem großen Volke heran

wachsen ließ, welches den Einen wahren Gott verehrte, im alten

Testamente auch der Sohn Gottes genannt wird, werden wir unse

ren weiteren Durchführungen später noch zu Grunde legen, und

benützen es hier, um den vermeintlichen „Sprachgebrauch" der

°"^^? von den Engeln zurückzuweisen. Wenn man sich schließlich

zur Rettung dieses Sprachgebrauches noch auf Pf. 29, 1 und

Dan. 3, 25 beruft, wo an den beiden ersten Stellen n''^M"H und

an der letzten Stelle °'^t!"n ^ f^ „Engel" findet; so kann dies

Alles noch so lange Nichts beweisen, als man an unserer Stelle

noch nicht dargethan, daß diese Ausdrücke nur Engel bedeute» kön

nen , und daß jede andere Erklärungsweise ausgeschlossen ist. Daß

dieses nun nicht der Fall ist, geht daraus noch mehr hervor, da

man selbst in Betreff der citirten Psalmcnstellen , worauf sich die

Vertheidiger der Engel-Hypothese berufen, nicht einmal einig ist, und

Dereser und mit ihm viele Andere nehmen gerade Ps. 29, 1 °'^?^?

von den frommen Verehrern Gottes.

b) Man sagt: ^8?''?? in ethischem Sinne zu nehmen, kann

nur unter einer Voraussetzung geschehen, die zu hoch für das alte

Testament ist; wenigstens für diese Urzeit vor der Berufung

Abrahams, und der vollständigen theoretischen Herrschaft. Diese
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Behauptung beruht auf der irrigen Unterstellung, daß die Idee der

Ootteskiüdschaft erst durch die Erwählung Israels zum Bundesvolle

Iehoua's entstanden, resp. begründet worden sei. Wenn es auch

wahr ist, daß das Verhältnis) der Kindschaft Gottes erst mit dem

Abrahams-Bündniß zu seiner vollen Ausprägung und zum allge

meinsten Ausdrucke gekommen ist, so kann man doch gewiß nicht in

Abrede stellen, daß es in der Urzeit Menschen gegeben, die ein

durchaus sittlich-religiöses Lebe» führten, die Befehle ihres Gottes

erfüllten, und ihn als einen treuen Vater verehrten. Niemand wird

laugnen, daß Abel, Scth und Lamech, die da „mit" Gott gewan

delt, gerade wegen ihres Verhältnisses zu Gott nicht auch Kinder

mid Söhne Gottes genannt werden dürften. Und warum sollten die

Nachkommen Scths, die des Henoch und des Noe, mit Ausnahme

der des Cham, die, soviel aus der Urgeschichte erhellt, auch ein

frommes, gottgefälliges ?ebe» geführt, diesen Namen nicht ebenfalls

verdient haben. Dasjenige, was also gerade die Kindschaft Gottes

bewirkt, das Wandeln mit Gott, das war schon vor Abraham vor

handen, warum sollte man somit nicht auch den Namen hierfür ge

habt haben? Diese vor Abraham mehr allgemeine, das Verhältnis;

zu Gott ausdrückende Bedeutung von °'^^',?2 wurde mit Abraham

und der Absonderung seines Geschlechtes von den übrigen Völkern

zu dem specifisch theocratischen Sinne erhoben, wie er sich durch das

ganze übrige alte Testament hindurchzieht, und im Propheten Iere-

mias im Schmerze Gottes über seine Kinder zu seiner Vollendung

gelangt.

0) In V. 1, so fährt man fort, steht °??? von dem ganzen

Menschengeschlechts: „Menschen" als Gattung, mithin ist schon da

durch angedeutet, daß es auch so V. 3 steht, da inzwischen keine

Limitation des Begriffes eingetreten ist. °'^''?? steht somit im

gegensätzlichen Unterschiede von den Menschen, resp. von den °?w "^?

Den Vordersatz concediren wir, läugnen aber durchaus die Folge,

die man daraus gezogen hat. Im Hebräischen findet es nicht selten

statt, daß ein Begriff zuerst gauz allgemein im umfasseudsten Sinne

gebraucht wird, und hierauf in unmittelbarer Aufeinanderfolge in

einem viel beschränkteren Sinne erscheint. Und dieser beschränkte

Sinn ist dann immer durch einen Gegensatz hervorgerufen. Keil, in

seinem Commentar zum alten Testamente, Band I, Leipzig 1861,

führt hierfür ein treffendes Beispiel an: ^uä. 19 wird erzählt, wie
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alle Söhne Israels, d. i. alle Stämme sich versammelten, und zw«

nach 19, 3 zu einem Kriege gegen Benjamin. Durch diese Gegen«

überstellung oder diesen Gegensatz der Benjamiten und der Söhne

Israels geht klar hervor, daß es sich hier nur um die Söhne

Israels mit Ausschluß der Benjamiten handelt. Es wird Keinem

einfallen, hieraus beweisen zu wollen, daß die Benjamiten nicht auch

Israeliten gewesen seien. Ebensowohl können die Gottcs-Söhne auch

Menschen sein, wenn sie auch den Menschen-Töchtern gegenüber ge

stellt sind.

Ier. 32, 20 heißt es, Gott habe Wunder gethan °M^?

consequent müßten die Vertreter der obenberührten Ansicht wegen

dieser Gegenüberstellung nun auch den Schluß ziehen, die Israeliten

seien keine Menschen gewesen, während doch hier nur die Masse,

der Compler der übrigen Menschen im Gegensätze steht zu den ge

rade genannten. Abgesehen auch endlich von diesen Absurditäten, in

die man sich durch derartige Annahmen verwickelt, erhellt es ja auch

aus dem Texte selbst, daß V. 3 nicht alle Menschen, -rd -/iv«? iüv

ävypcÜTnov, gemeint sein können, da die Angehörigen der Familie Noe's

jedenfalls nicht mit einbegriffen sind, die sich von dem allgemeinen

Verderben, das die Sündfluth zur Folge hatte, frei erhielt, und

darum auch gerettet wurde. Der Gegensatz besteht also nicht zwischen

den Söhnen Gottes und den Menschen, sondern zwischen den

Sühnen Gottes und den Töchtern der Menschen. Man kann

somit nicht den Schluß ziehen, die °'^«?''?? seien keine Menschen

gewesen.

ä) Eine größere orax iuterpretuin gibt es in unserem Ab

schnitte nicht, wie Vers 4:

«1 I27M ll'NH 1M2 1'N ll'^HZN

!1>27! ll!^> ll^'l ll1«!1 lM^

Daher denn auch die übergroße Anstrengung der Vertheidiger

der Engel-Hypothese, diesen strittigen Vers zu ihren Gunsten aus

zubeuten; allein auch hier scheitern, wie wir sehen werden, ihre

Rettungsversuche: Jedem vorurtheilsfrcien Erklärer unserer Stelle

kann es nicht entgehen, daß dem Wortsinne nach die Nephilim in

jenen Tagen «. als das Menschengeschlecht sich auf Erden zu mehren
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begann, bereits eristirten, daß sie schon vor Eingehen der Ehe der

Gottes-Söhne mit den Töchtern der Menschen da waren, und von

den Sprossen jener Ehe deutlich unterschieden werden; nach der

oopul», dieser beiden Classen noch fortbestanden. Wir sind auf diesen

Sinn gekommen durch richtige Fassung des ''? das nicht — wurden

oder entstanden — '?" sondern — waren, existirten ist. Moses setzt

hier zwei Begebenheiten nur temporell nebeneinander: Die Ehen der

Sühne Gottes und der Töchter der Menschen fielen der Zeit nach

zusammen, waren gleichzeitig mit den damals existirenden Nephilim.

Die Vertreter der Engel-Hypothese dagegen haben zur Stütze ihrer

Behauptung diese Gleichzeitigkeit in eine Ursächlichkeit umgewandelt,

indem sie, wie aus dem falsch verstandenen ''? hervorgeht, die Ne

philim als die Sprößlinge jener Verbindung angeschen. Indessen gibt

man sich hiermit noch nicht zufrieden: Man fagt, wenn °''^5!?''??

keine Engel sind, wie können denn aus einer ganz naturgemäßen

Verbindung so monströse Gestalten abstammen? Wir haben I. nach

gewiesen, daß die Nephilim schon vor der Ehe der Söhne Got

tes existirten, und nicht erst Sprößlinge derselben gewesen sind.

2. Braucht man sich unter diesen Nephilim keine Schreckensgestalten,

Halbgötter, Dämonen oder sogenannte Engelmenschen vorzustellen.

Näheres werden wir hierüber noch weiter unten sagen.

«) Gegen die Engel-Hypothese spricht sodann die Reue Gottes,

die Menschen erschaffen zu haben, und der Beschluß, sie zu vertilgen.

Dieser Reue Gottes entsprechend konnte das sittliche Verderben, wel

ches die Sündfluth nöthig gemacht hatte, gewiß nicht von überirdischen

Wesen ausgehen, derem Uebermacht die schwache Menschennatur

unterliegen mußte; es mußte vielmehr selbst aus der Menschenwelt

entsprossen sein. Schon Theodoret macht hierauf aufmerksam, wenn er

Hu«.63t. 74 sagt: „Hätten sich Engel mit den Töchtern der Men

schen vermischt, so hätten die Menschen, als die Schwächeren, von

den Engeln, als den Stärkeren, ein Unrecht erfahren; weil sie, die

Verführer, die armen verführten Menschen durch ihre Macht ver

derbt hätten. Es wäre ihnen auch ein Unrecht vom Schöpfer zuge

fügt worden, weil sie für die Engel, die wollüstig waren, gestraft

worden wären". Sodann aber ist auch die Reue Gottes und sein

Vertilgungsplan ganz allgemein: „Es gereute Gott, die Menschen

erschaffen zu haben; es hat aber nur ein Theil der Menschheit „die
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Töchter der Menschen" durch eheliche Verbindung mit den Söhne»

Gottes gesündigt; bot also auch nur Veranlassung zur Strafe.

f) Endlich beruft man sich noch auf I Oor. 11, 10. 3l« i«2n

ifel>5l H -fuvh i^«U5l«v e/3lv ini i^ x3f«X^g 3t« -rou«; «-f-^Xou«; für die

Engel-Hypothese. Der hl, Paulus soll hier für die Versammlung

eine Kopfbedeckung vorschreiben, damit die bei der hl. Handlung

anwesenden Engel nicht zu fleischlichen Begierden versucht würden.

Diese Annahme ist absurd: die in der Versammlung frommer

Gläubigen anwesenden Engel, die in jedem Falle nur gute Engel

sein können, sind durchaus keiner Versuchung durch äußere Reize

fähig; die entgegengesetzte Behauptung wäre gegen das katholische

Dogma von den Engeln. Außerdem ist es aber noch keineswegs

ausgemacht, daß der hl, Paulus von wirklichen Engeln spreche.

Meint er wirkliche Engel, dann ist diese Kopfbedeckung von ihm nur

wegen der Ehrfurcht vor Gott, dem hl. Opfer, und den dabei an

wesenden Engeln angeordnet. Aehnlich verhüllen ja auch die Engel

im Tempel ans tiefer Ehrfurcht vor Gott ihr Angesicht. I». 6, 1.

— Hz»oo. 1, 3; 3, 20 werden aber auch die Kirchenvorsteher Engel

(H^eX-l) genannt. (X Stern: Commentar über die Offenbarung

Ioh., Schaffhausen 1854. Wenn wir nun wissen, daß im Oriente

das Weib nur verschleiert in Gegenwart der Männer erscheinen

durfte; eine Sitte, die, wie Sepp (das hl. Land) an unzähligen

Stellen seiner Reisebeschreibung erzählt, sich sogar bis auf unsere

Tage erhalten hat — so wird uns diese Vorschrift begreiflich, wenn

es sich hier auch um Kirchenvorsteher handelt, die in keiner Weise

bei Vornahme der hl, Handlungen irgend Nner Zerstreuung ausge

setzt werden sollen. — Aus den aufgezahlten Gründen geht mehr

wie zur Genüge hervor, daß unter den °'^?"N keine Engel zu ver

stehen sind; ja daß man nicht einmal Engel darunter verstehen darf.

Was für Wesen sind denn unter °'^W''H zu verstehen?

Die allgemeine Verbreitung des Sittenverderbens geht nach

unserer Stelle von der fleischlichen Vermischung der Gottessöhne

mit den Töchtern der Menschen aus. Es läßt sich nun gewiß an

nehmen, daß wohl, wenn Engel die Verführer der Menschen gewe

sen wären, an anderen Stellen der hl, Schrift dieser so traurigen

Katastrophe Erwähnung geschähe, an der, um mit Theodoret zu

reden, die Menschen nur im zweiten Grade die Schuld getragen.

Die Stellen indessen, die man aus dem neuen Testamente zu Gunsten
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der Engel-Erklärung Hut anführen wollen, haben wir im Vorher

gehenden einer genauen Prüfung unterzogen und gefunden, daß sie

gar keine Beziehung auf unsere Verse zulassen. Ja, weder im alten

noch im neuen Testamente findet sich auch nur ein einziger An

haltspunkt, den die Eregeten zu Guusten der Engel-Interpretation

benützen könnten. An keiner einzigen Stelle des ganzen Pentateuchs

erscheinen Engel unter der Benennung von Söhnen Gottes. Er

kennt nur menschliche Kinder Gottes, unter denen er dann gläubige

und fromme Verehrer des Herrn verstanden wissen will. Engel hei

ßen im Pentateuch °'?^v Boten 6en. 19, 1; 32, 4. Nx. 14, 19

oder 1^ der Bote Iehova. 6er>. 16, ?; 9, 10. Hätte nun Moses

an unserer Stelle unter den ^t!^'?? Engel verstehen, und auch die

sen Sinn den Lesern des Pentateuchs insinuireu wollen, dann hätte

er offenbar einen solchen Ausdruck wählen müssen zur Erklärung,

der über den Sinn „der Söhne Gottes" keinen Zweifel mehr übrig

gelassen, und dieses doppelt sinnige Wort in seiner richtigen Bedeu

tung wenigstens angedeutet hätte. Um so notwendiger war dieses,

weil den Söhnen Gottes hier eine Thal zugeschrieben wird, die sich

sonst nirgends findet, ja die gegen das geistige Wesen und die gei

stige Verfassung der Söhne Gottes ankämpft. Zwar kommt der

Ausdruck °'^z!?"^ an anderen Stellen der hl. Schrift, wie wir schon

oben bemerkt, von Engeln vor; indessen daraus könnte höchstens

nur der Schluß gefolgert werden: da also Engel und Menschen

unter diesem Ausdrucke iu der hl. Schrift resp. dem Pentateuch

verstanden werden, so kann nur der Zusammenhang uns den ge

bührenden Aufschluß darüber geben, ob an unserer Stelle an Engel

oder an Menschen zu denken sei. Wie ist nun der Zusammenhang

mit dem Vorhergehenden? — Cavitel 4 schildert Moses den Bru

dermord des Kam; bezeichnet 6eu. 5, 23 seyy. dieses Geschlecht

des Kam durch die Erwähnung des Liedes von Lemcch als ein nach

Rache und Mord verlangendes, geht dann über zur Genealogie des

Seth, unter dessen Nachkommen Enosch die feierliche Anrufung des

einen wahren Gottes begann, bis auf Noe, der allein gerecht und

tadellos vor dem Herrn gewesen. Der Verfasser theilt sonach die

Menschen in zwei große Classen oder Geschlechter: Scthiten und

Kainiten. Wenn er nun Cap. VI wieder ganz allgemein anhebt:
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so hat er entweder diese beiden früher getrennten Menschenrassen

in eine einzige zusammengefaßt, oder er versteht darunter die Kai-

niten, die irdisch Gesinnten, die noch an der ^V fest hingen. Eine

dritte Elaste, die unter den Söhnen Gottes verstanden werden

könnte, kennt Moses bis zu unserer Stelle noch nicht ; wollte er ein

drittes Geschlecht einführen, wollte er hier von Engeln sprechen,

so hätte er sich jedenfalls viel deutlicher und viel bestimmter aus

drücken müssen. Jeder aufmerksame Leser bringt aus deu vorher

gehenden Abschnitten nur ein frommes, das sethitische, und ein

lainitisches, ein gottloses Geschlecht mit, und zweifelsohne wird er

elfteres auch nur auf die „Söhne Gottes" anwenden, weil er nur

an das zu denken gewohnt ist. Da wir nun ferner aus der an

Kam ergangenen Strafsentenz wissen, daß sein Loos das der unste

ten Flucht werden sollte, wie Kam es selbst bekennt:

das der h. Chrysostomus und Cajetan als äestituar s, tavore et oura

vei erklären, und da es dann gleichsam zum Abschlüsse dieses Straf-

actes heißt : °p? '^? 1'^- iä est : a, voiuino ei onrpoi aliter apvk-

rente st «, terra lioe pnvileßio laetaiite, womit .lanseuins I^renZi»

offenbar sagen will, Kam habe diejenige Gegend verlassen, wo Gott

auf eine besondere Weise gegenwärtig war, so ist jetzt klar, wie das

Sehen der Sühne Gottes erst bei dem ^ der Menschheit stattfand,

der Sinn dieses Verses ist wohl der: Kam mit seinem von Gott

getrennten Geschlechte wohnte geschieden von dem Gott befreundeten

sethitischen Stamme. Beide nähert er nun, da sie beide (also ^A?

ganz allgemein die zwei großen Classen zusammenfassend) sich ver

mehrten und zahlreich wurden, einander, und da sahen die Sethiten

die kainitischen Töchter. Keiner andern Exegese gestattet der Zusam

menhang Raum. —

Fassen wir speciell das Wort °'^8? noch in's Auge, dann

läßt sich sogar aus dem vorgesetzten Artikel noch zu Gunsten der

Sethiten-Interpretation argumentiren. Der Unterschied von °'^ und

°'^R? besteht offenbar darin, daß erstens mehr das numeii proprium,

ereator et reewr muncii (Danllo: Hist. rev. äiviu.), das letztere

den Gnaden und Wohlthaten spendenden Gott bezeichnet; daß es in

gewissem Sinne schon correspondirt mit dem Namen Iehoua. Bei

spiele hat Keil: die Gottesnamen im Pentateuch, Zeitschrift für



Bon Dl, <l. Aug, Veck. 45

luth. Theologie. 1851, kaso. 3 zur Genüge gesammelt. Wir weisen

nur darauf hin, daß Gott in den als elohistisch bezeichneten Stücken

überall nur °'^8 heißt, während der Ausdruck:

das Wandeln vor Gott, also den treuen Gehorsam gegen Gott —

Gott dienen, bezeichnet. Dieses Verhältniß nun wird noch viel inni

ger dadurch aufgefaßt, daß das Dienen, dieses Wandeln vor Iehova

in das Gewand einer tiefen kindlichen Pietät durch den Begriff der

Sohnschaft gehüllt wird. Der Name „Söhne Iehoua's" konnte

demnach insofern den Sethiten zukommen, als sie ihren Wandel vor

Iehova in Liebe, Gerechtigkeit und Unstraflichteit betätigten. Der

Einwurf, den man hiergegen gemacht hat, daß die Sethiten, die sich

durch die Schönheit lainitischer Frauen verführen ließen, nicht mehr

Söhne Gottes genannt werden könnten, ist unhaltbar, und läßt sich

mit demselben Rechte auch gegen die Engel-Hypothese kehren. Wenn

der hl. Paulus die Christen zu Corinth »l H-^n nennt, obgleich

mehrere sich der n-pvel« ergaben, so kann auch hier ^^^'H noch

Sethiten bezeichnen, obwohl schon Viele derselben das Verhältniß

wieder aufgegeben, das sie gerade zu Kindern Gottes gemacht hatte.

II. lieber "NT^?

Der erste aufmerksame Blick, den wir unserer Stelle zuwen

den, überzeugt uns, daß zwischen °^? und °'^? ein gegensätzliches

Verhältniß obwaltet. Wir haben nun gesehen, daß gewiß nicht in

dem Sinne Gott Söhne zugeschrieben werden können, wie die

Töchter den Menschen. Was liegt also in dem Gegensätze? Offen

bar muß in dem °^?? mehr liegen als die bloße «riZo, sonst wäre

der Zusatz recht matt. Hier enthält das °M auch noch den Neben-

begriff des Versuukenseins in das Irdische, das Sinnliche uud die

Eitelleiten der Welt. Analog ist bei Johannes der Begriff x«?^i? der

fast immer noch diese Nebenbedeutung annimmt. Gehen wir nun zur

Darstellung des sündhaften Actes der Söhne Gottes selbst über, so

bestand er darin, daß sie in die siuulichcn Reize der „schönen Töch

ter" der Menschen verstrickt wurden, und daß sie sich dieselben zu

Weibern nahmen. °'y-°?5«!? Jeden, der die christliche Lehre von

der geistigen Natur der Engel kennt, und diese Worte nicht als un

vermeidbare Klippe seiner Engel-Interpretation ansieht, beneiden wir
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nicht um seine exegetische Schärfe, er müßte denn Unnaturen,

Dämonen und Kobolde unter seinen Engeln verstanden wissen wol

len. Allein damit hat er sich auf das Feld des Unnatürlichen ver

schlagen, das vor dem aus derartigen Unwesen ausdccorirten Hades

des Heidenthums nichts mehr voraus hat; und wir enthalten uns,

ihm in diese labyrinthischen Gänge hinein zu folgen. Der Ausdruck

^ochini? „sie nahmen sich Weiber", steht nie in der hl. Schrift

für ?iis!ve5Xlv ; erfindet sich nur von der rechtmäßigen und von Gott

angeordneten Ehe. N. Neu. IV, 19, I 8»m. 25,33; Nx. 21,10.

Dem Wortlaute nach haben also die Söhne Gottes mit den Töch

tern der Menschen gesetzmäßige Ehen eingegangen. Nach Matth.

22, 30 können aber die Engel keine Ehe schließen: -ü-re ^»^?«

ck? 7«^»v?«i. Es kann also nicht an Engel gedacht werden unter

dem Begriffe °'^?''^ Ja, so sehr streitet diese Engel-Hypothese

gegen die hl. Schrift, daß es dort heißt: äv iH <iv«?7»?5>. «!«c -^-unv

eü-re ^«^»vr«'., äXX' <I>; «-^--X« iv »!>p«v<o elmv. In der Auferstehung

werden also die Menschen so wenig heirathen, wie die Engel; wäh

rend es vor der Süudfluth heißt 7«^.cÄvre? x»l ^«^lüx-^^?. Man

hat nun also an rein körperliche Wesen zu denken: Menschen auf

der einen Seite, und in die Sinnlichkeit versunkene Töchter auf der

andern Seite. Moses selbst deutet durch die zwei große» Stamm-

linien an, wer sie seien: Sethiten und Kainitinnen.

Die Engel erscheinen zwar bisweilen den Menschen in ficht-

barer, körperlicher Gestalt, allein wollte man daraus den Schluß

ziehen, daß sie körperliche Wesen seien, so müßte man auch dieses

in Betreff Gottes zugestehen, der ja ebenfalls in einer äußern sicht

baren Gestalt den Menschen erschienen ist. Die hl. Schrift kennt

keine anderen Engel, als immaterielle Wesen, wie der Geist des

Menschen. Ps. 6, 6. 146, 4. Pred. 12, 7. Tob. 3, 6. Luc. 23, 46.

Apost. 7, 58. Rom. 8, 10. Diese Auffassung des Wesens der Engel

ist so sehr in die kirchliche Lehre übergegangen, daß die Kirche auf

dem in Folge des Bilderstreites gehaltenen zweiten Concil zu Nicäa 787

die Engel nur ä<?<i»^.««l genannt hat, und diesem steten Bewußtsein

hat die Kirche auch ferner auf dem Lat. IV durch das lebendige

Wort Ausdruck gegeben, indem sie es bekennt: c^ui sc Dens »u»

aiunivotente virtute simul akiuitio temvori» utraiuque äe uinilo

oondiäit orsaturam «viritualem et eorvoralem, an^elielliu viäs-

licet et inunälln^m ao äeinäe llumanam, yuasi eomruuuem ex
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zpiritu et oorpors «nuztitutam. Hiermit ist also eine eheliche

Verbindung der Engel mit den Töchtern der Mensche» durchaus

ausgeschlossen, da ja erstere nur als pure iuwIlsotualsZ ot inoor-

porsae «reaturas (8«t. Ilioiu. <^u»,e»t. 50. 0. 1. traot. äe »n-

ßelis) zu denken sind. Selbst das orthodoxe Iudenthum verwarf die

Engel-Hypothese, wie daraus erhellt, daß Rabbi Simon ben Iochai

sogar über jeden Erklärer das Anathcma aussprach, der unter °'^l!?''??

Engel verstehe. Dagegen ist die Sethiten-Erklärmig seit Augustin

fte oiv. vsi lid. XV, 22 und 23) in der Kirche allgemein ge

worden; selbst die aufrichtige» Protestanten habe» sich uuserer I»«

terpretatioii angeschlossen, und bekämpfen lebhaft die entgegenstehende

Ansicht, wie aus dem Streite zwischen Keil und Hcugstenberg gegen

Kurtz, der die Engel-Erklärung festhalten will, hervorgeht. — Es

bleibt nur noch die dritte Schwierigkeit zu lösen übrig, nämlich die

Bestimmung des Begriffes:

°'°?'?? nur noch Deut. 13, 33 mit dem Artikel verbunden vor

kommend, woselbst erzählt wird, daß die Kundschafter nach ihrer

Rückkehr die Söhne Enok's als °^'°? bezeichnet hätten. Man hat

diqes Substllntivum unter Zugrundelegung seines Stammes auf die

verschiedenste Weise übersetzt, °'^? von ^ fallen, daher Symmachus :

iTlü^ovre«;, die über Jemanden herfallen, Plünderer. Hieronymus:

zizantsz. Andere geben es durch ßzßXi^v", Heruntergeworfene,

wobei an die Titanen-Mythe ein Anklang gefunden wird. Fürst

(I^ex. 8. li. v.) leitet es von einem ungebräuchliche» Zeitworte ^

groß sei», stark sein, ab. Es bezeichnet also starke, kräftige, hoch-

wuchsige Menschen. Das brauchen nun allerdings leine monströsen

Männer gewesen zu sein. Es scheint auch ziemlich natürlich zu sein,

daß gerade die frommen Sethite», die bis dahin vo» sittlicher Eut-

nervung und Corruption fern geblieben waren, wohl eine große

Körperkraft und Stärke bezeugen konnten. Und dergleichen Männer,

die von Alters her schon wegen ihrer Stärke uud Kraft berühmt

gewesen, waren auch nach dieser verbrecherischen Ehe der Sethite»

mit den Kainitinnen noch auf Erden. Wir haben somit gar nicht

nöthig, zur Erklärung dieses Ausdruckes de» Mythus und die spä

teren jüdisch schwindelnden Fabeln der Rabbiner zu Hilfe zu neh

men; ebensowenig mit Westcrmeier (das alte Testament und seine

Bedeutung. Schaffhauscn 1861, S. 386-387), eine vollständige



48 Ueber Genesis VI, 1—8. Von Dr. L. Aug. Beck.

Giganten-Statistik zum Beweise für unsere Behauptung anzuführe».

Wie groß einer von diesen ^'?? gewesen sein muß, das ist unsere

Frage nicht; daß sie aber jedenfalls stark und kräftig gewesen, sagt

das Wort uns selbst, und daß daher das Wort erschöpfend erklärt

werden kann, ohne die Engel zu genitorss eines derartigen Ge»

schlechtes zu machen, wird nun völlig evident sein. Durch diese Ehe,

und überhaupt die Annäherung der Sethiten mit den Kanuten

wurde das Gepräge des Sethitcn-Geschlechtes als eines frommen

ganz verwischt: die Sethiten wurden böse wie die Kainiten, und

dcßhalb faßte der Herr den Entschluß, das gesummte, durchaus ver

kehrte Geschlecht zu vertilgen. Es reut den Herrn (antropopathischer

Ausdruck für das Verhältnis) des göttlichen Rathschlusses zur freien

Thal des Menschen), die Menschen erschaffen zu haben.



III.

Das «fest tle8 Herzens Jesu und seine Stellung

im Kirchenjahre.')

Von vi. F, Hipler, Subregens in Braunsbeig.

Professor Nikolaus Nilles in Innsbruck, durch seinen im Jahre

IM erschienenen Oominentarms äe oomputo soeleniaZtioo und

seine Aufsätze in Moy's Archiv für Kirchenrecht dem theologischen

Publikum als sorgfältiger Arbeiter bereits bekannt, gibt in dem

vorstehend angezeigten Werke eine wesentlich vom canonistischen

Standpunkte aus gefaßte Monographie über das auf den Frei

tag nach der Frohnleichnamsoctaoe eintretende Fest des hl. Herzens

Jesu, welche ebenso durch ihren Inhalt, als durch den umsichtigen

Fleiß, mit dem das einschlägige Material hier zusammengetragen

ist, vielen Theologen in- und außerhalb Deutschlands eine willkom

mene Erscheinung sein wird. Nach einer dem hl. Bernhard entnom

menen Päränese an die Jünger des hl. Herzens, welche die Stelle

des Vorwortes vertritt, folgt im Texte selbst zunächst die Angabe

der hauptsächlichsten hier benutzten tirchcnrechtlichen Quellen und

dann in 3 Abschnitten 1. die Geschichte des Festes (tuLtori», iesti

'1 v« !°»tic>nidu8 le»ti »»erati»»!«!»! (^01^18 ^«8U « iantiku8 ^uii8 «Äuo-

uiei eiuti8 eoiuiuentllliu» »netor« N. Dilles, 8. 8., ?lol«88or« ?, O. 8, 8.

l)»uollum in 0. ü. Universität«, Ls^eute onuviet. Üwvloß. »ä 8. Ifieol. dsui-

Ponte, ^oeeäuut »uleet» pietllti« exeroitie, er^» 8. 8. Lor. ^««u. vsuinout» tvpi»

r°Iiei»ni «»uon. 1867. IV u. 295 8. 8. 2? 8ssl.

Oeft, Nieitelj. f. lathol. Iheol, VM, 4
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ex aoti» aäumdrata ; p. 5—50), 2. eine Abhandlung über da«

Object und den Zweck desselben (oHeotuin »o tini» testi p. 50

— 92), und 3. die Aufzählung der bei der Ritcu-Congregatm,

zu Gunsten dieses Festes geltend gemachten theologischen Autoritäten

(»uotoritate» »ääuotae »puä 8, li. (ü. p. 92—160), alles fast

durchweg wörtlich nach dem im Archiv der Riten-Congregation be

findlichen und im römischen Bullarium sowie in den ^naleet»

^uri» pontikoii (1857—1865) abgedruckte» Acten dieses Festes mit-

getheilt. Ein Anhang (S. 161—275) gibt außer zahlreichen, meist

kirchlich approbirten Andachtsübungeu zum Herze» Jesu noch einige

für die Geschichte und Bedeutung des Herz-Iesu-Festcs interessante

Documente und ein auf Vollständigkeit freilich keinen Anspruch er

hebendes Verzeichnis; der wichtigsten über die Verehrung des heili

gen Herzens verfaßten Werke, dessen eine Hälfte auf Deutschland

kommt '), während die übrigen 50 Nummern auf die andern europäi

schen Länder und Sprachen sich vertheilen.

Ob nun die hier angedeutete Eintheiluug des Materials und

der einseitig canouistische Standpunkt, den der Verfasser innehalten

zu müssen geglaubt hat, für die monographische Behandlung eines

vorwiegend liturgischen Stoffes glücklich und zweckmäßig gewählt

fei, darüber könnte man von vorne herein anderer Meinung sein,

wie es denn auch fraglich ist, ob die hie und da hervortretende

Rücksicht auf die angehenden Studenten des Kirchenrechtes (vergl,

z. B. S. 39, 92, 161) in einem Werke dieser Art nöthig und »n

der Stelle sei. Ohne Zweifel hätte eine gründliche historische Dar

stellung der Genesis, Einführung und Ausbreitung des Herz-Jesu«

Festes bis auf unsere Tage nicht nur die bezüglichen biblischen,

patristischen, dogmatischen, liturgischen und canonistischen Momente

berücksichtigen müssen und "dadurch ein volleres und abgerundetere«

l) Bei der täglich wachsenden Zahl der Andachtsbücher zum h. Herzen ist

eine vollständige Bibliographie derselben, so interessant sie wäre, fast eine U»>

Möglichkeit. E« sei hier ein im Jahre 175« in Braunsberg gedrucktes, und jetzt

meine« Wissen« nur noch in einem einzigen Exemplare erhaltene« Büchlein kurz

erwähnt, dessen Titel lautet: Lebensbaum gepflantzet bey dem Wasser . . . d, i.

Andacht zu Jesu dem gecreutzigten und dessen allerheiligsten Hertzen. Br, im

Eoll. S. I. 1750. 12. 403 S." (Vorzüglich für die Mitglieder der im I. N^

in Braun«berg errichteten Herz.Iesu°Brudersch»ft berechnet.)
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Bild von dem Wesen und der Tragweite dieses schönen Festes ge

geben, sondern es wäre auf diese Art auch die erwünschte Gelegen

heit geboten worden, die sämmtlichcn hier in Betracht kommenden

officicllen Actenstücke : die Autoritäten der Väter und Theologen, die

Suppliken der einzelnen Communitätcn, die Memorialien der Postu-

latore», die Erceptioneu der Glaubens-Promotoren, die Decrete der

Men-Congrcgation, die Vreven der Päpste,' und die betreffenden

Stücke aus Misflllien und Brevieren — chronologisch geordnet,

entweder in extenso, oder bei minder wichtigen Punkten in Re-

gesteüform, gleichsam wie einen eoäex clinlornatieu» lesti 88. lüur-

<Ii8 ^e«n als Beleg und Ergänzung für die voraufgehende Ge

schichte des Festes mitzutheilen. So wäre unserer Meinung nach

eine größere Uebersichtlichkeit in das Ganze gekommen, manche Wie

derholung vermieden, und eine gleichmäßigere Citirweise, nament

lich der mittelalterlichen Autoren durchgeführt worden, manche

nun übergangene Einzelnheiten in der Geschichte des Festes, wie z. B,

l>»s erste Breuc der Herz-Iesu-Vruderschaft 660. 8. Januar 1694,

die Erhebung zu einem testurn ännlex I. ei. für, die spanischen

Lionländer 66o. 5. August 1778, und die übrigen Bleuen des VI.

und VII. Pius hätten ihre rechte Stelle gefunden, und es wäre so

eine, ollen Anforderungen genügende Monographie zu Stande ge

kommen, wie die liturgische Wissenschaft sie für jedes größere Fest

wünschen möchte, leider aber immer noch entbehrt, eine Arbeit, die,

für alle ähnlichen mustcrgiltig, mit der Verarbeitung des Gesammt-

stoffes an der Hand der Geschichte zugleich eine tiefere Einsicht in

das Wesen und den Organismus des katholische» Kirchenjahres er

öffnet hätte, l)

Jeder Autor hat indessen das Recht, sein Thema sich weiter

»der enger zu begrenzen, und es in seiner Art durchzuführen. So

sehr wir nun auch wünschen, es möchte Herrn Prof. Nilles gefallen,

in einer voraussichtlich bald zu veranstaltenden neuen Ausgabe seines

') Dieselbe Forderung stellt übrigens Friedrich Schulte in seinem

in 2, Auflage erschienenen „Lehrbuche des lach. KR. Gießen 1868" an die heu

tige canomstische Wissenschaft überhaupt, wenn er S. 83 sagt: Man lann die

Verarbeitung de« Stoffe« an der Hand der Geschichte au« dem Gesammtorga-

nismu« der Kirche als das Ziel bezeichnen, dem (im heutigen KR.) uachzu-

ftreben ist."

4»
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Buches uns eine vollständige Monographie über das Herz-Iesu-

Fest zu bieten, so wollen wir doch auch für das jetzt Geleistete

mit unserem Dante nicht zurückhalten, und denselben thatsüchlich

dadurch auszudrücken suchen, daß wir hieran eine, dem zuvor ange-

deuteten Plane entsprechende historische Skizze unseres Festes einige

Gedanken über die liturgische Stellung desselben im Kirchenjahre

anreihen, wodurch dem Leser dieser Zeitschrift zugleich ein näherer

Einblick in den Inhalt des Nilles'schen Buches und in die Bedeu

tung des darin behandelten Festes für die Kirchengeschichte über

haupt und für unsere Zeit insbesondere ermöglicht werden dürfte.

Es sind nunmehr bald 4 Jahre verflossen, seitdem Piu« IX.

jene aus einem unbekannten Dörflein entsproßene burgundische Klo

sterfrau selig gesprochen hat, welche von Gott dazu bestimmt worden

war, in ihrem kurzen verborgenen und leidensvollen Leben die An

dacht zum heiligsten Herzen Jesu in seiner Kirche einzuführen und

zu begründen. Maria Margaretha Alacoque, am 22. Juli 164?

zu Leuthesourt in der Diöcese Autun geboren, war am 25. Mai

1671 nach vielen Hindernissen als Novize in ein Haus des Ordens

von der Heimsuchung Maria (zu kÄrai-ls-Nonial) getreten, legte

hier 4 Jahre darauf — am 6. November 1675 — die Ordensge

lübde ab und verblieb daselbst, anfangs als einfache Schwester, seit

dem Jahre 1684 aber als Novizenmeisterin bis zu ihrem Tode, der

am 17. October 1690 erfolgte. In dem Rahmen eines äußerlich

durchaus einfachen und stillen Klosterlebens entfaltete sich in Mar

garetha, die von früher Kindheit an eine treue Dienerin und hoch'

begnadigte Freundin des Herrn gewesen, das reichste innerliche

Seelenleben und die innigste zarteste Liebe zu ihrem im h. Sakra

mente verborgenen Heilande. Als sie einst in der Frohnleichnahms-

octave des Jahres 1675 vor dem Tabernakel betete, vernahm ste

die Stimme ihres himmlischen Bräutigams, welcher zu ihr sprach:

„Du kannst mir keinen größeren Beweis deiner Liebe geben, als

wenn du thust, was ich schon oft von dir begehrt habe." Er zeigte

ihr darauf sein Herz wie auf einem Flammenthrcme, überall h>"

Feuerstrahlen entsendend, aus einer breiten Seiteuwunde bluttriefend,

von einer Dornenkrone umwunden, und von einem Kreuze überrag

— wie noch jetzt die viel verbreiteten Herz°Iesu«Vilder dargestellt

werden — und fuhr fort: „Betrachte dieses Herz, das aus Liebe zu

den Menschen kein Opfer fcheute, selbst nicht den Tod und die
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Vernichtung, um seine Liebe zu bezeugen. Zum Danke dafür empfange

ich von den Meisten nur Verachtung, Unehrerbietigkeit , Kälte und

gottesrauberische Schändung dieses meines Sakramentes der Liebe.

Was ich aber am schmerzlichsten empfinde ist, daß selbst Seelen,

die mir geweiht sind, mich also behandeln. Darum verlange ich von

dir, daß der erste Freitag nach der Octave des Frohnlcichnamsfcstes

für ein besonderes Fest zur Verehrung meines Herzens bestimmt

werde, daß man an demselben ihm durch eine feierliche Abbitte Ge-

nugthuiliig leiste, und die h. Communiou aufopfere zum Ersätze der

Unbilden, welche ihm die Zeit über zugefügt worden, während es

zur Anbetung auf den Altären ausgesetzt war," —

Gewiß ein merkwürdiger Auftrag für ein schüchternes, kaum

Whrigcs Landmädchen, dessen anfängliches Widerstreben der Hei

land durch die Worte brechen mußte: „Zur Erfüllung einer so gro

ßen Absicht habe ich dich erwählt als einen Abgrund der Unwissen

heit und Unwürdigkcit, ans daß Alles durch mich geschehe." Nach

unsäglichen Mühen und Leiden war es der frommen Tochter deö

heil, Franz non Sales endlich vergönnt, am Freitage nach der

Frohnleichiillmsoctave des Jahre« 1686 zum ersten Male öffentlich

und gemeinsam mit den Novizen des Hauses kai-ai-Ie-Noui»! da«

hei-z-Iesu-Fest zu begehen, bald darauf — am 25. Januar 1688 —

genehmigte Franz de Lomenic de Brienne, Bischof von Coutances,

die Feier des Festes für die Mitglieder einer Congregation seiner

Diöcese, und durch das kleine Werkchen des ?. Croiset (la äsvotion

au 8Ä«I>K eosnr äs N. 8. ^. Onrist par UN körs ä. I. 0. ä. ^.

I^on 1691), welche« ein Jahr nach dem am 17. October 1690

erfolgten Tode Margaretha's zuerst erschien, und fast unzählige

Auflagen erlebte, wurde die Begeisterung für diese Andacht so groß,

°uß der Erzbischof von Besanyon, Anton Petrus von Grammont,

im I. 1694 in das für seine Diöcese herausgegebene Missale eine

mi88Ä äe ZÄcratissiino Ouräe ^esu, Onrinti mit dem Introitus

6auä«Hiuus orune» in Domino aufzunehmen sich bewogen fand >).

') Nille«, o. a. O., S. 217, theilt die« Meßformular vollständig mit.

Wenn ei aber S. 201 sagt, dasselbe sei bereit« 1692 vorgeschrieben gewesen, so

wideisplicht dem Gallifet in seinem klassischen Werte, ä« «nlw 88. Ooi-äi» >l.

NKr, llomae 1726, z>. 132, wo ausdrücklich das Jahr 1694 angegeben ist; die

«Hit. ^ußu8t, vom Jahre 1753 (p, 506), auf die sich Nille« beruft, liegt mir leider

nicht vor.
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Da in demselben Jahre die Bruderschaft vom h. Herzen durch ein

päpstliches Vreve (vom 8. Januar; vgl. Nilles S. 15) gutgehei

ßen und mit Ablässen begnadigt worden war, so reichten die

Frauen von der Heimsuchung, unterstützt von Maria, der frommen

Königin von England (f 1718), im I. 1697 ein Gesuch bei der

Riten-Congrcgation ein, worin sie um Bewilligung eiues eigene»

Meßformulares für das Herz°Iesu°Fest petitionirten. Das umfang

reiche Memoriale des zum Postulator ernannten römischen Advoc»-

ten Frigidiamus Castagnori motivirte in der gründlichsten

und erschöpfendsten Weise durch Anführung sowohl innerer dogma

tischer Beweisgründe als auch äußerer, sehr zahlreicher Autoritäten')

das Gesuch der Klosterfrauen von Annecy, und die Haupteinwen

dung, die der kroruotor tiäei Prosper Bottini, Erzbischof von

Myra, dagegen erhob, nämlich daß auf diese Weise — nach Lsrnn.

ernst. 174 — die Zahl der Feste bald übermäßig sich vermehren

würde, war leicht zu widerlegen, so daß sich die Riten-Congrcgation

bewogen fand, in einem am 3. April 1697 vom h. Vater bestätig

ten Decrete zu genehmigen, daß an dem in Margaretha's Vision

bezeichneten Tage in allen Klöstern des Ordens von der Heimsuchung

Maria die Messe von den 5 Wunden Christi gelesen weiden dülse.

Anderen Orden und Communitäten, die darauf um dieselbe Ver

günstigung einkamen, wie z. V. die Ursulinerinnen zu Wien, wurde

dieselbe zwar einstweilen nicht gewährt, allein dessenungeachtet ver

breitete sich die Feier dieses Festes, wenn auch officiell noch nicht

genehmigt, in so vielen Klöstern und Diöcesen, daß der Primas von

Gallien, Paul de Villcroy de Neuville, Erzbischof von Lyon, unter

dem 3. December 1718 (u. 1721) sich bewogen fand, dasselbe als

tsswm fori für seine Diöcese in verpflichtender Weise vorzuschreiben.^)

1) Vgl. Nille« S, 91—128. Gerade dieser dritten Sectio» de« Nillc»'-

schen Werkes (S. 91—160) ließe sich durch chronologische Ordnung aller »°»

den Postulatoren angeführten Autoritäten, Ausscheidung der nicht beweisenden

Stellen und Hinzufüguug anderer schlagenderer Belegstellen (z. B. Leoli. 38, 31

und 6ertruä. InZin. Oiv. piet. IV, 4) eine wesentlich kürzere und brauchbare«

Form geben, da e« hier doch hauptsächlich darauf ankommt, da« allmälige Wachs'

thum der Verehrung des Herzen« Jesu darzustellen und nachzuweisen, daß nur

die öffentliche Verehrung (der «ulw» pudlieu«), nicht aber die Andacht zum hei

ligen Herzen überhaupt etwas Neues sei.

2) Vergleiche Gllllifet a. a. O. S. 133: ^äinmeiito vobi» ei-it 83, 6"-

äi» teLtum, czullle i»m oelebrlltur in pluribu» äwc:«»ibu» st luäulßentii» 8uw'
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Als dann im Jahre 1720 die Stadt Marseille auf eine ganz

außerordentliche Weise von einer furchtbaren Pest war befreit wor

den, nachdem der Bischof dieser Stadt, Heinrich von Aelzunce, mit

der gesummten Bevölkerung sich dem göttlichen Herzen durch ein

Gelübde geweiht hatte, stieg die Begeisterung des gläubigen Volles

für das Fest des h. Herzens so sehr, daß nicht nur die Diöcesen

Toul, Aix, Avignon, Chartres u. a. dasselbe in das Diöcesan-

Kalendarium aufnahmen '), sondern auch von neuem Suppliken an

den h. Stuhl einliefen, es möchte dem Feste ein eigenes Officium,

und ein besonderes Meßformular bewilligt werden. Seit den instän

digen und beredten Bitten des Bischofs von Marseille und des

Ordens von der Heimsuchung vereinigten sich diesmal die des Kö

nigs August von Polen (ääo. 15. Mai 1726) und des Erzbischofs

von Krakau, Constantiu Szanianski (6. Mai 1726). Zum Postula-

tor wurde ernannt der gelehrte Joseph de Gallifet 8. ^. der nicht

nur ein selbst nnch dem Zeugnisse Benedict XIV. durchaus oor-

tteffliches Memoriale bei der Riten-Congregation einreichte, sondern

in seinem geradezu klassischen Werke äe oultu «aoroLanoti Ooräis

Dei ao vomiui Nostri ^68u Oni-isti, das er im Jahre 1726 in

Ron» drucken ließ (XXVIII. 181 u. 192. S. in 4.), und dem

Papste Benedict XIII. widmete, den Grund, die Vortrefflichkeit und

iie Ucbung der Herz-Icsu-Audacht in unwiderleglicher, allseitig

überzeugender und begeisternder Weise darzustellen wußte, Prosper

Lllmbertini, der spätere Papst Benedict XIV., der damals als

ki-omotol' tiäm fungirte, gibt uns in seiner Schrift de servoruin

Oei deatitiLiltioiie (opp. IV., 454) selbst die Gründe an, die er in

seinen Exceptioncn gegen Gallifets Memoriale vermöge seines

Amtes pflichtmäßig vorbringen mußte. Er bekämpft hauptsächlich die

von dem Postulator freilich nur nebenbei aufgestellte philosophische

These, daß das Herz das sinnliche Mitprincip aller Tugenden sei,

und commentirt dann die bekannten Worte des h. Bernhard gegen

die Einführung neuer (d. i. nicht privilegirter) Feste, ?»tri»« e»t,

sagt er schließlich, non exilii lrecjuenti», b^e« ßÄuäiorum, et

Mulmu ?outiü<:nin äeeui-atur. — Die hier »»gedeuteten Indulgenzen sind ent

halten in dem Neevc Clemens XI. vom 20. Septbr. 1719 bei Gallifet S. 145,

') Vgl. Gallifet S. 136-145.
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iiniußrositÄ» ls8tivitatuin oive» äeoet rinn exuleg. Diese Ein

wendungen hatten den Erfolg, daß die Riten- Congregation zuerst

unter dem 12. Juli 1726 mit der bei schwierigen Fragen bisweilen

üblichen Formel: nou proposits,, und dann bei wiederholtem An

dringen am 30. Juli 1729 mit einem directcn Negativ« das Gesuch

abwies, obwohl die in demselben Jahre erscheinende ausgezeichnete

Lebensbeschreibung der sel. Maria Margaretha vom Bischöfe Languet

von Soissons (f 1753 als Erzbischof von Sent und Mitglied der

Akademie) menschlichem Ermessen nach, auch abgesehen von der

trefflichen Replik des Postulators, allein schon genügt haben dürfte,

der Angelegenheit eine günstige Wendung zu geben. Unter den bei

den folgenden Päpsten, Clemens XII. und Benedict XIV, scheinen

Gesuche auf dieses Fest bezüglich beim h. Stuhle nicht eingegangen

zu sein, dagegen hatte sich in den 40 Jahren von 1725—1765 die

Zahl der canonisch erigirten Herz-Iesu-Bruderschaften von 311 bis

auf 1090 gesteigert und der Cultus des hh. Herzeus über den

ganzen katholischen Erdkreis derart sich verbreitet, daß Papst Cle

mens XIII. auf das Ansuchen mehrerer polnischer Bischöfe und

der römischen Erzbruderschaft vom h. Herzen (».uäito OaisUno

l'esti ?roinatore I'iäei) von der letzten Entscheidung der Riten-

Congregation (ääo. 30 Juli 1729) absah, am 6. Februar 1765

die kirchliche Feier des Festes von Seiten der Bittsteller ausdrücklich

guthieß, und es durch Bewilligung von Messe und Officium aus

zeichnete. Am 10. Juli 1765 folgte die Ausdehnung dieses Privile

giums für den Orden von der Heimsuchung Maria, und am 23.

Juli auch für die Republik Venedig, welcher merkwürdiger Weise

das schon früher dort übliche Mcßformular (L^reäiluiui — bei

Rille« S. 214) belassen wurde, obgleich es von der für Polen

approbirten iniLga: Ui»erediwr (Nilles S. 212) wesentlich -^ s°'

gar in der Prafation — abweicht. Die Diöcesen Frankreichs blieben

nun natürlich nicht zurück; die fromme Konigin Maria von Spa

nien und Portugal (eine Tochter Josephs I.) erhielt (5. August

1778) sogar die Vergünstigung, daß das Fest in allen ihren Staa

ten als lestum duplex I. 01. aber »ine Ootava gefeiert werden

dürfe, und Papst Plus VI. nahm dasselbe in der berühmten Bulle

^uotorsm üäei von 1794 gegen die rationalistische Synode von

Pistoja in Schutz. In demselben Jahre organisirten einige Söhne
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des h. Ignatius in der Nähe von Löwen die Gesellschaft vom h.

Herzen Jesu, und als diese bereits im Jahre 1799 sich auflöste,

trat auf der Grenzscheide des verflossenen und gegenwärtigen Jahr

hunderts — im Jahre 1800 — die schöne Congregation der Frauen

vom h. Herzen Jesu ins Leben, welche im I. 1826 von Leo XII.

bestätigt wurde, und im Jahre 1865, als die ehrwürdige Stifterin

derselben, Magdalena Ioscphinc Barat, im Alter von 84 Jahren

starb, bereits über 4000 Angehörige zählte, welche nicht wenig dazu

beitrugen, die Andacht zum h. Herzen in den höheren Kreisen der

Gesellschaft populär zu machen. Die Bruderschaften des »aere

coeur, die seit dem Anfange dieses Jahrhunderts entstanden, sind

kaum mehr zu zählen, die darauf bezüglichen Ändachtsbüchlein, Me

daillen und Bilder sind nach Millionen verbreitet, und seitdem das

im Jahre 1842 entstandene Scapulier des h. Herzens — auch das

rothe oder Passions-Scapulier genannt — die augenfälligsten Be

weise des auf demselben ruhenden göttlichen Segens aufzuweisen

hat, und als im Jahre 1846 der Beatificationsproceß der seligen

Maria Margaretha mit der gegründetsten Aussicht auf Erfolg ein

geleitet war — die Seligsprechung erfolgte am 24. September

1865 — gab es nach den Worten Pins IX. factisch kaum noch

eine Diücese in der Welt, „die es sich nicht zur Ehre gerechnet

hätte, das Privilegium, dieses Fest feiern zu dürfen, vom h. Stuhle

erlangt zu haben." So bedurfte es nur noch der Bitte des franzö

sischen Episcopates, vorgetragen zunächst an den im Jahre 1856 als

Isßatus a latere in Paris verweilenden Cardinal Patrizi, um

Papst Plus IX., einen begeisterten Verehrer des h. Herzens, zu

veranlassen, den fast allgemein schon eingeführten Usus zu bestäti

gen, und durch Decret vom 25. August 1856 die Feier des Herz-

Iesu-Festes als ie»tum äuplex majus für die ganze katholische

Welt (I7rdi et Ordi) vorzuschreiben, damit, wie es in den Lectionen

des Breviers heißt, „die Gläubigen unter dem Bilde des h. Her

zens desto andächtiger und glühender die unendliche Liebe verehren,

welche Christus unser Herr und Gott zu uus getragen, nnd beson

ders in seinem Leiden und Sterben, und in der Einsetzung der h.

Eucharistie offenbarte."

Aus dieser Stelle des Breviers im Vereine mit den von

Christus zu Margarethe gesprochenen Worten geht hervor, daß wie
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bei allen Festen des menschgewordenen Heilandes so auch hier ein

doppeltes, klar bestimmtes Object der Verehrung der Gläubigen

vorgestellt wird, nämlich einmal ein übersinnliches, geistiges: die

unendliche Liebe Christi zu uns, wie sie namentlich in seinem Lei

den hervortritt, und zweitens ein äußerlich in die Sinne fallendes:

das lebendige, mit der Gottheit durch die hypostatische Union unzer

trennlich verbundene, also göttliche und aller Anbetung würdige

Herz des Heilandes, als Sitz und Symbol jener Liebe, und zugleich

als das heiligste, angemessenste und wirksamste Mittel, unsere

Gegenliebe zu entflammen. Hiedurch unterscheidet sich dieses Fest

wie von allen übrigen Festen des Herrn, so insbesondere auch von

dem Frohuleichnamsfeste, als dessen „Anfang und Ergänzung" das

selbe noch in einer Entscheidung der Riten-Congregation vom 16.

Februar 1856 behandelt wurde. Hier war nämlich bestimmt wor

den, daß — nach dem liturgischen Satze: non di» äe eoäem —

in den Kirchen, wo das lsLwrn 88. l^oräis ^ssu als iLswm I. e!.

gefeiert werde, in der ersten Vesper keine Commemoration der

Octave des Frohnleichnamsfestes stattfinden solle, wie andererseits

durch ein Decret vom 17. August 1771 festgesetzt worden war, daß

in der zweiten Vesper der Octave von Corpus Onrinti keine Com

memoration des Herz-Iesu-Festes (ciupl. mai.) stattfinden solle.

Dagegen ist durch die Entscheidung vom 12. Mai 1836, welche

verordnet, daß dort, wo das ssswin 88. tüoräis ^esu als äuplsx

II. l)I. gefeiert wird, in der ersten Vesper desselben die Commemo

ration der Octave von Oorpu» Oiiristi stattfinden müsse, sowie

durch die Bestimmung vom 22. Mai 1841, wonach in der missa

88. Ooräis ^ssu, wenn sie ooram ßanotisZim« gehalten wird, die

cniurneiuui'atic, cle 88. aä innäuin eolleotas gestattet wird, wie

der apostolische Cäremonarius in einem scharfsinnigen Memoriale

vom 11. August 1860 (Nilles S. 162 u. s. f.) richtig hervorhebt,

die Differenz des Festes vom Frohnleichnam und vom h. Herzen

Jesu auch officiell anerkannt, und die Selbstständigkeit des letzteren

gewahrt, das man nur insofern mit Gardcllini „ein Compcndium

vieler anderer Feste" nennen könnte '), als es in gewisser Weise

>) Vgl. Mühlblluer, veoret» 8. K. 0. II, 551, wo auch die übrigen De»

crete der 8. R. 0. für liturgische Zwecke zusammengestellt sind.
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den ganzen Compler jener gnadenreichen Thatsachen und Leiden,

durch die sich unsere Erlösung vollzogen hat, in dem einen Myste

rium des aus unendlicher Liebe für uns durchbohrten Herzens Jesu

umschließt.

Vorwiegend jedoch bleibt bei alledem die Erinnerung an das

Leiden und den Opfertod Christi, in dem seine Liebe zu uns cul-

minirt, und es trägt daher der Herz-Iesu°Tag ganz ausgeprägt den

Charakter der Passionszeit an sich. Schon der Umstand spricht da

für, daß es jedesmal ein Freitag ist, auf den das Fest fällt, also

jene Feric, die der Betrachtung des Leidens Christi von jeher ge

widmet war. Das Vild des h. Herzens weist ebenso auf den Char»

frcitng hin; das licbeflammende Herz ist hier umgeben von den

Symbolen des Leidens: Wunde», Dornen, Kreuz. Auch den prie

sterlichen Tagzeiten dieses Festes ist der Typus der Passionszeit

aufgedrückt. Das den Festchnralter am schärfsten ausprägende Invi-

tatorium des Matutinums ruft uns zu: „Christum, der für uns

gelitten hat, kommt, laßt uns ihn anbeten!" und in einem zwei

ten, ebenfalls approbirten Fcstofficium : „Oor ^esu, viotimain

od,»rit2,ti8 , vsnits aäoreiuu» !" Der charakteristische Versus der

Pnm lautet ähnlich: „Christus, du Sohn des lebendigen Gottes,

der du für uns gelitten hast, erbarme dich unser!" Die Psalmen

aus den Tagzeiten der allerseligsten Jungfrau und manche Antipho

nen erinnern lebhaft an das Fest von den sieben Schmerzen Maria,

an den sogenannten schmerzhaften Freitag; das Herz-Icsu-Scapulier

trägt, seinen Insignieu entsprechend, auch den Namen Passions-

Scapulier; das ursprüngliche Meßformular für dieses Fest war das

von den fünf Wunden,» und in dem heutigen römische» Formular

(Nisei-ebitur) ist der Gebrauch der Kreuzpräfation für dieses Fest

vorgeschrieben, so daß nach alle dem an dem Grundcharakter dieses

Tages lein Zweifel mehr bleibt. Und doch wie verschieden wieder

das ganze Fcstofficium von dem des Charfreitags! — Wie die

nächste Veranlassung dieses Festes in dem Leiden des Heilands im

h. Altarssalrament, in den Schmerzen seines eucharistischen Lebens

liegt, wie, äußerlich genommen, das Herz-Iesu-Fest gleichsam als

ein Complement zur Frohnlcichnams-Octaoe erscheint, so haben auch

die beiden für Frankreich und Venedig approbirten Meßformulare

(lÄÄuäealnrl» und Hßreäimiui) statt der Kreuzpräfation die von
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Weihnachten, also dieselbe wie auf Frohnleichnam; die Weiße Farbe

ist beiden Festen gemeinsam, die Erinnerung an das Sakrament des

Leibes und Blutes, durch das Festevangclium über die verwundete,

von Blut und Wasser fließende Seite Christi nahe gelegt, kehrt in

den Lesungen öfters wieder, in den Antiphonen und Responsorien

klingen Töne aus dem Frohnleichnams-Officium vielfach durch. Es

ist, um es mit einem Worte zu sagen, eben der verklärte

Charfreitag, der Pasfionstag des eucharistischcn Heilandes, den

wir unter der Signatur des Pfingstfestes in unserm Herz-Jesu-

Feste feiern, indem wir nach den Worten der Festovation in der

Erinnerung an die beiden Haupterweise der unendlichen Liebe Christi

zugleich um die Zuwendung der Früchte des einen Opfers Christi

in seiner blutigen wie unblutigen Gestalt bitten.

Halten wir diesen aus liturgischen Gründen unzweifelhaft sich

ergebenden Charakter des Hcrz-Iesu-Frcitages fest, so ergibt sich

daraus die für das Verständnis; des katholischen Kirchenjahres sehr

beachtenswerthe Thatsache, daß die zweite Hälfte desselben durch

eine Art von Wiederholung des sogenannten Gründonnerstages und

des Charfreitages eröffnet wird, indem das Fest des Frohnleich-

nllms und des Herzens Jesu mit jenen Tagen in der offenbarsten

und innigsten Wechselbeziehung stehen. Ohne Zweifel bildet nämlich

der auf die Octave von Pfingsten fallende Trinitatissonntag die

Mitte des kirchlichen Jahres, dessen erste Hälfte, die drei historischen

Hauptfeste mit den vorbereitenden vier Adoentwochen, die Quadra-

gesima und der Pfingstnoven umfassend, vorwiegend das Geheimniß

des Glaubens, das Wirten der h. Dreifaltigkeit im Werke der Er

lösung uns offenbart, während die nun beginnende andere Hälfte,

die Reihe der Sonntage nach Pfingsten, in ihren Evangelien uns

die christliche Sittenlehre darlegt, und zugleich in den eingestreuten

Heiligenfesten die menschlichen Beispiele für die volle Verwirklichung

dieser Sittenlehre des Evangeliums vor des Betrachtenden Geistes-

lluge führt — einen kurzen Inbegriff der Geschichte der streitenden

Kirche, die durch die allmächtige Liebe des hl. Geistes der steten

Gegenwart ihres verklärten, aber immer noch für seine Braut thü-

tigen und leidenden Oberhauptes im Geheimnisse der h. Eucharistie

sich erfreut, und erst mit dem Weltgerichte in die triumphirende

Gemeinschaft der Heiligen sich umwandeln wird. In gewisser Weise
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konnte deßhalb mit der, wie es scheint durch Karl den Großen ein

geleiteten und im 13. Jahrhundert allgemein angenommenen Ein

führung des Dreifaltigkcitsfestes der Ausbau des Kirchenjahres in

seinen Hauptzügen als vollendet gelten, und wirklich war es nur

eine höhere Erleuchtung, welche der frommen Julian« von Lüttich

den kleinen Flecken am Rande des symbolischen Mondes bemerkbar

machte, der dann auf dem Höhepunkte des Mittelalters die Einfüh

lung des Frohnleichnams festes mit seiner majestätischen

Liturgie und seinem lunst- und weisheitsoollen Officium zur Folge

hatte. Es war eben, wie der hl. Thomas, der Verfasser dieses Offi-

ciums, in den Lesungen auf den zweiten Tag der Festoctave sagt,

überaus billig, „daß, wie wir das ganze Jahr hindurch dieses hei

lige Sakrament zu unserem Heile genießen, wir auch der Einsetzung

desselben in jener Zeit besonders eingedenk seien, wo der h. Geist

die Herzen seiner Jünger die Geheimnisse dieses Satrameutes voll

kommen verstehen lehrt". So wurde denn der erste Donnerstag nach

dem Drcifaltigkeitssonntage der Feier dieses Mysteriums gewidmet,

also der erste geeignete Tag nach dem Abschlüsse des historischen

Festkreises, nachdem mit dem h. Pfiugstfeste das neue und ewige

Leben in der Kirche constituirt ist. Es leuchtete jetzt der Mund des

Kirchenjahres in vollem Glänze, und im Kampfe mit dem Irrthum

hatte zugleich mit dem tieferen Verstäudniß des eucharistischeu Ge

heimnisses das ganze kirchliche Lehrgebäude Grenze, Rundung und

Festigkeit gegen die kommenden Stürme gefunden.

Um so merkwürdiger ist es, wenn wir von einem der größten

Geister aller Jahrhunderte in unseren Tagen den Wunsch ausge

sprochen sehen, es möchte die Kirche sich veranlaßt fühlen, in ähn

licher Weise, wie sie einst den Tag der Einsetzung des h. Abend

mahles durch das Frohiileichnamsfcst verklärte, auch den Charfreitag

durch die Anordnung eines neuen Festes gleichsam zu seinem vollen

Rechte und Ausdrucke kommen zu lassen. Verfolgen wir kurz die

Gründe, durch welche Joseph von Görres — denn er und kein An

derer ist es, der im Jahre 1844 in den historisch-politischen Blät

tern den erwähnten Gedanken aussprach — seinen Wunsch und da

mit im Grunde auch unser Fest motivirt.

Die Kirche — sagt er, nachdem er die Einführung und

Bedeutung des Frohnleichnamsfestes beschrieben, — ist nicht bloß
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eingesetzt, um eine gründlich durchgeführte Doctrin mit einer harmo

nisch gestimmten Feier zu beleben, und also die Ihrigen in die

Wahrheit einzuführen : sie soll auch die ganze Gesellschaft durchdrin

gen, und sie gleichfalls zu einem religiös-sittlichen Ganzen erbauen,

und das ist eine schwerere Aufgabe als die erstere, die doch so viele

Jahrhunderte voll Mühen und Arbeit gekostet; denn hier gilt es

nicht so fast den Kampf gegen die Häresien der Intelligenz, als

gegen die des Willens. Die Feier des Frohnleichnamsfestes, so

erhaben sie auch, vou der Macht aller Künste unterstützt und von

christlicher Begeisterung getragen, zum vollendeten Ausdrucke des

kirchlichen Glaubens sich gestaltet hat, in Bezug auf die gedachte

ethische Aufgabe der Kirche ist sie immerhin nur wie ein allerdings

untrügliches Vorzeichen künftige» Sieges anzusehen. Faktisch wurde,

nachdem das Fest fast drei Jahrhunderte hindurch begangen worden,

die Trennung zwischen Glauben und Leben immer weiter, und alle

Welt rief wieder und wieder und immer stärker nach Reformation.

„Wäre nun die alte Seherin — Julian« von Lüttich — am Fuße des

Corneliberges zurückgekehrt, der Mond hätte in ihr Gebet hinein

geschaut, nicht wie damals in seinem vollen Lichte glänzend, und

nur am Rande etwas eingekerbt, sondern gleich als wäre er dem

Eintritt in's letzte Viertel nahe, halb im Sonnenlichte stehend, halb

in Beschattung verhüllt, und wieder durch den Erdschein halb sicht

bar, und so in seinem Helldunkel doch in ganzer Rundung abge

grenzt". Drei weitere Jahrhunderte sind inzwischen vergange»,

Jahrhunderte voll bitteren Kampfes zwischen den beiden Theilen,

die sich gegenseitig die Ursache dieser neueu Verdunklung zuschrei

ben, und mehr und mehr ist es allerseits offenbar geworden, daß,

nachdem aller Menschenwitz in so langer Zeit sich erschöpfte, nur

höherer Beistand hilfreich eingreifen könne. Der Macht, diesen

höheren Beistand herabflehen und mit Erfolg im Gebete herab-

flehen zu können, ist sich nun die Kirche zu aller Zeit bewußt ge

wesen, und hat sie geübt als Vermittlerin zwischen dem Göttlichen

und dem Menschlichen. Alljährlich, wenn im Laufe des Kirchenjahres

der Charfreitag wiedergekommen, hat sie, nachdem die Passion

gesungen worden, darum eigens eine Reihe von Gebeten angeord

net, an die sich wie an «inen Stamm anknüpft, was sie im ganzen

Laufe des Jahres zu erbitten und zu erstehen hat. In rührender,
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wahrhaft ergreifender Weise bittet sie hier für sich selbst, für alle

Ordnungen ihrer Hierarchie, von oben nach unten herabsteigend, für

das gesummte Volk Gottes und für die christlichen Könige insbeson

dere, für die Katechumencn und für alle Hilfsbedürftigen insgemein,

Sie bittet sodann für die Häretiker und Schismatiker und endlich

für die Juden und Heide». Dieser großartige Gcbetscyclus, in dem

keine Verkommenheit des menschliche« Lebens, keine Beziehung der

Kirche zu den annoch von ihr getrennten, aber zur Einheit mit ihr

berufenen Körperschaften unberücksichtigt bleibt, er dringt gleichsam

wie das zum Himmel emporsteigende fürbitteude Flehen des für die

ganze Welt gekreuzigten Hohenpriesters mit ergreifender Macht an

unser Ohr: aber es scheint, als ob der Nachhall dieser h. Stimme

im Laufe der Jahrhunderte wie des einzelnen Kirchenjahres zu

schnell in dem Herzen der Gläubigen verklingt, und daß diese zu

wenig es sich angelegen sein lassen, das erhabene Gebet ihres Hei

landes auch zu dem ihrigen zu machen. Der heutige Schwindel

einer allgemeinen Ideenverwirrung, in welchem die Freiheitspartei

in den Völkern mit dem Absolutismus in enger Bruderschaft sich

verbunden, die berufeneu Vertreter der Autorität aber mit der Re

volution sich vereinigt haben, fordert geradezu eine übernatürliche

Hilfe, damit die dämonische Verstrickung des Geistes ihre Lösung

De. Das Bedürfnis; einer solchen Lösung hat sich allen Gcmü-

thern fühlbar gemacht; soll es aber befriedigt werden, „so muß der

Antrieb dazu von der Mitte der Kirche und ihrem allgegenwärtigen

Oberhaupte ausgehen, und vom Herzen aus die Bewegung durch

alle Pulse des kirchlichen Lebens schlagen. Wie denn ungefähr das

neue Organ sich gliedern und gestalten soll, wie' der neue Schalt

tag, den die Perturbatio» der Jahrhunderte nöthig ge

macht, ohne Störung dem Kirchenjahre sich einfüge, die Anordnung,

wie die Intention des Gebetes, je nach dem Bedürfnisse des Augen

blickes, nun nach dieser Richtung oder jener, dem einen oder dem

andern Volke, diesem oder jenem Uebel entgegcngcwendet werden

solle: das Alles bleibt billig der Weisheit und der vielfach bewähr

ten Erfahrung der höheren Kirchenbehörden überlasten".

Zweierlei geht aus dem Görres'schen Aufsätze „über eine zeit

gemäße Ausbreitung des kirchlichen Gebetskreises", dessen Gedanken

gang wir hier knrz wiedergegeben, hervor: einmal, daß er eine
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kirchliche Institution wünscht, wodurch die bislang zu sehr latent

gebliebene Kraft des Gebetes und des Leidens Christi mehr und

mehr offenbar und patent werde, und zweitens, daß er sich diesen

„Schalttag", der die gestörte Ordnung der Zeit herstellen soll, in

einem Verhältnisse zum Charfreitage denkt, ähnlich dem, in

welchem das Frohnlcichnllmsfest zur tei-i«, V iu ooena, Domini steht.

Wer nun den liturgischen Charakter des Herz-Iesu-Festes erwägt,

wer die namentlich in Dalgairns' trefflichem Buche über .das hei

lige Herz Jesu" (Mainz 1862) hervorgehobenen Beziehungen der

Herz-Iesu-Andacht zum Iansenismus und dem Geiste der modernen

Zeit näher iu's Auge faßt, der wird nicht umhin können, in den

Worten Ioseph's von Görres eine Art Prophet« auf unser Fest

ausgesprochen zu sehen, fast noch stärker, als man sie von jeher i»

den biblischen Worten: <üur suuru äadit in oonZnumiÄtioiieV

opei-uru (Looli. 38, 31) gefunden hat. Es kann uns weder in un«

serer Auffassung seines Aufsatzes, noch in der Hochachtung vor

seinem Riesengeiste beirren, wenn wir bemerken, daß Görres da«

damals noch weniger als jetzt äußerlich bemerkbar hervortretende

Fest des h. Herzens Jesu nicht als das seiner Idee entsprechende

erkannt hat — im Gegentheil muß es unsere Bewunderung für

seine außerordentliche Dioinationsgabe noch mehr steigern, wenn wir

bei näherem Zusehen finden , daß ein wesentlicher Zug au dem

Schalttage, den er herbeisehnte, erst in dem Momente aus dem

Herz-Iesu-Feste in die äußere Erscheinung herauszutreten begann,

als er seinen Wunsch laut weiden ließ, so daß vielleicht gerade dies

fehlende äußerliche Charakteristikon den suchenden Forscher an der

verborgen duftenden Blüthe am Stamme des Kirchenjahres vorbei«

gehen ließ. Im Grunde ist es nämlich eben so sehr ein einzelnes

Fest, als auch zugleich eine große, allgemeine und mächtige Organi

sation für gemeinschaftliches weltumfassendes Gebet, was Görres

aus den großen Fürbitten des Charfreitages aufsprossen und er

blühen sehen möchte. Davon aber war offenbar im Jahre 1844 »n

dem damals noch unscheinbaren, noch nicht allgemein vorgeschriebe

nen Herz-Iesu-Feste noch kein Ausatz zu bemerken. Die zahlreichen

Bruderschaften zum h. Herzen, die von jeher durch große Gebets

liebe sich ausgezeichnet, waren gerade damals, wenigstens dem äuße

ren Anscheine nach, so sehr in Verfall und Abgang gekommen, wie

seit ihrem Entstehen wohl niemals. Alles schien also auf die
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Notwendigkeit einer absolut neuen Institution in der Kirche hinzudeu

ten, und Keime und Ansätze dazu scheinen sich aller Orten zu bilden

und zu zeigen. Das Jubiläum, welches Gregor XVI. für Spanien

ausgeschrieben mit seinen außerordentlichen Wirkungen, die Wall

fahrt nach Trier, die der tiefen Frömmigkeit und Gcbetsliebc des

fel. Bischofs Arnoldi ihre Entstehung verdankte, und in Deutsch

land eine ganze Volkerwanderung von Betern zur Folge hatte, der

Impuls zum Gebete für die Wiedervereinigung im Glauben, der

von England her namentlich auf Anregung des Lord Spencer

ausging, und so herrliche Flüchte zunächst für England selbst getra

gen, die Entstehung der Erzbruderschaft vom Herzen Maria in der

Kirche unserer lieben Frau vom Siege zu Paris, die in wenigen

Jahren an 10.090 Filialen zählte, die Bildung eines Gebetsverei

nes unter dem Titel „die geheiligte Welt" (orbs santilioato) in

Piemont; endlich der „katholische Auostolat" des im Rufe der

Heiligkeit verstorbenen Dr. Vincenz Palotti zu Rom — alle diese

Erscheinungen in den verschiedensten Ländern der Welt, sie treten

fast gleichzeitig mit jenem Aufsatze von Görres an's Licht und be

weisen deutlich genug, wie sehr dieser gewaltige Geist in die Tiefen

des kirchlichen Lebens eingedrungen, und wie gut er die Zeichen der

Zeit und ihre Bedürfnisse zu würdigen wußte. Alle diese verschiede

nen Strömungen aber, sie haben mehr und mehr ihren Mittelpunkt

gefunden in dem gleichfalls im Jahre 1844 am Feste des h. Franz

taverius in einem kleinen französischen Seminar gegründeten Ge-

bets-Apostolat, dessen Wesen und Zweck am einfachsten charak-

terifiri wird, wenn man ihn als identisch mit dem Geiste des

Herz-Iesu-Festes bezeichnet. Schlagend genug wird das dargethan

schon durch den Titel der französischen und deutschen Zeitschrift die

ses Gebets-Apostolates, welche als „Sendbote des göttlichen Her

zens" (zu Innsbruck in einer Auflage von mehr als 10.000 Exem

plaren in 12 Heften jährlich) erscheint, ferner durch das Diplom

vom 8. April 1861, wodurch die Mitglieder des Gebets-Apostolates

zugleich als Theilnchmer an der Erzbruderschaft des göttlichen Her

zens Jesu in der Kirche 8. Naria äslla paoe in Rom erklärt

werden (vgl. bei Nilles S. 195), und endlich durch den Umstand,

daß das Fest des h. Herzens zugleich auch das Hauptfest für die

Mitglieder des Gebets-Apostolates ist. Diese Mitglieder nun, die,

allen Völkern augehürig, bereits nach vielen Millionen .zählen , und

Oeft. Viertel,, f. lathol. The°l. VIII. S
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im Grunde genommen alle treuen Diener Christi ohne Ausnahme,

sie haben lein angelegentlicheres Interesse, als die Bitten des Char-

freitages durch ihr gemeinsames unaufhörliches Gebet der Erfüllung

immer naher zu bringen, die von der sel. Maria Margaretha ge-

schauten Leiden des eucharistischcn Heilandes auf diese Art am

erfolgreichsten zu mildern, und so zugleich den Geist des Herz-Jesu«

Festes in immer weilereu Kreisen zu verbreiten , und de» Zweck

einer Einsetzung immer vollkommener zu erfüllen.



IV.

Beiträge zur Geschichte des Nistyumz wiener-

Reustadt.

Von Dr. Tl,eu«»r Wiedemann,

VII. Melchior Klesel. ')

Klesel wurde 1553 in Wien aus einem altbürgerlichen Ge

schlechte geboren. Sein Vater betrieb das Bäckerhandwerk in dem

Hause zum „blauen Esel" (jetzt zum „eisernen Manne") in der

Kärntnerstraße. Seine Eltern bekannten sich zum Protestantismus.

Mit 16 Jahren durch die Predigten de« Jesuiten Scherer veran-

laßt trat er zur katholischen Kirche über, mit 18 Jahren wurde er

als päpstlicher Alumnus Zögling des Convictes der Jesuiten zu

St. Barbara in Wien, und studierte hier durch fünf Jahre Rheto-

rik, Philosophie und Theologie. 1576 (8at>atiia yuatuor tempo-

i-um z»08t ?euteoo8teu) ertheilte ihm der Wiener Bischof Johann

Kaspar Neubeck die erste Tonsur und die Minores in der Capelle des

bischöflichen Schlosses zu St. Veit. Am ?. Sept. 1577 (Nou. 8sxt,.)

erhielt er von Papst Gregor XIII. ein Canonicat in Breslau. Um

in den Genuß dieser Pfründe einzutreten, war die Erlangung eines

akademischen Grades nothwendig. Die Wiener Universität promu-

uirte jedoch nur Candidaten, die mit den Zeugnissen ihrer Lehrer versehen

waren. Klesel richtete nun seine Blicke nach der altberühmten Uni

versität Ingolstadt. Er bat daher den Statthalter Erzherzog Ernst um

Empfehlungsschreiben an den Herzog Albrecht V. von Bayern. Am

22. April 1579 erhielt er von Ernst die Erlaubniß, nach Ingolstadt

>) Hammer-Purgstall, Klesel'« Leben. Wien, 1847-1851. 8. 4

Kerfchbaumer, Eardiual Klesel. Wien, 1865.8.

5»
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zu reisen nebst Empfehlungsbriefen an die Universität (äat. 20. Apr.

1579), und an den Herzog Albrecht (cl»t. 22. April 1579), zugleich

aber auch den Befehl, „nach verrichter vroinotian sich strackhs wie«

derumb Hieher begeben vnnd biß auf Irer Majestät vernern gene-

digisten entschluß oder vnwissen ausser landts nit uerraisen noch sich

in ainich andere Conditio« Einlassen. So wollen Ir K. M. auf

mittl vnnd weg bedacht sein Imc in diesem Lanudt also zuversehen,

damit Er wol werde mögen zufriden sein". Am 29, April (1579)

bezeugte der Rector des Iesuiten-Convictes, Lorenz Magius, daß

Klesel durch 5 Jahre Rhetorik, Philosophie und Theologie studirt,

sich als einen talentvollen, eifrigen und sittlich-guten Mann gezeigt,

der von Eifer glühe, Kirche und Vaterland nützlich zu sein. Klesel

begab sich nun nach München, und mit Empfehlungsschreiben des

Herzogs vom 18. Mai 1579 an die Theologen und Artisten der

„hohen Schuele zu Ingolstadt, seinem Begehren füderlich zu sein",

und an den Vizekanzler „nach wol befundenem Wissen darob zu

sein, damit er zu seinem Vorhaben schleinig gelangen muge" an

die Hochschule. Er unterzog sich nun den Rigorosen. Am 20. Juni

(1579) berichtet bereits Albert Hunger an Georg Edcr. Klesel habe

in «xaruine ita 86 A«88it, nt laoils annai-ei'st sxos1l6n8 ipgiu»

inAeniuin .... yuoä in ri^iäo illo sxamins taiu prasollll« «e

FS88erit, ut «xuLotationsiu no8tr»,in non mnäo .... 8eä inultum

et 8unera,vit. Am 1. Juni 1579 war er bereits zum Licentiaten

in der Theologie promovirt worden. ') Der junge fähige Mann er

regte die Aufmerksamkeit des bayerischen Herzoges. Er ließ dem neu

crcirten Licentiaten die Propstei Altotting^) und eine jährliche Be

stallung von 1000 Gulden durch die Doctoren Eder und Hegen-

müller antragen. Klesel lehnte ab, setzte aber die kaiserlichen Rathe

von diesem ehrenvollen Ansinnen in Kenntniß, ^) und kehrte nach Wien

') Acten des erzbisch, Eonfistorml-Archiues Wien. ?»»<:. II. B.

Hiernach sind die Angaben Hammers I. S, 5, und Kirschbaume!« S. 12 zu

berichten.

') Ueber da« Eollegiatstift Altötting vergl. Historie seels»!»« «olleßiÄt«

Oettinss (Unna, Netroz>c>1i«, e. not. 6s^oläi, Latigbun»« 1719, III, P. 4N—ö5)

Ztlltuta eleetnrali« »o insißuiz eLeItz»i«s (üuile^iatae Osttin^anas (lla^sr ttw»»

nov. Mli» Le<:I. II, 173—178),

°) Varstelluug Klesel's an die geheimen Räche, v. I. 1602 (Hammer

I, Urkundenbuch, S. 350).
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zurück. Am 30. Juni (1579) empfing er in der St. PetcrSkirche in

Wien das Diaconat (vor seiner Abreise hat er am 20. März s15?91

iu lssto ». Leneäioti in der Capelle der hl. Barbara in dem da

maligen Bischofshofe das Subdiaconat erhalten), und am 30. Aug.

(1579) in der Kirche zum hl. Jakob die Priesterweihe. Am 4. Sep

tember 1579 wurde er „Im ansehen seiner geschickhlichtait eingezo

genen Christlichen wandls vnd eyfers Inn der vhralten Khatholi-

schen Religion" zum Propste der Wiener Cathedrale ernannt, ^) und

erhielt mit dieser Würde „die anhengige Dignitet" des Cancellariats

bei der Universität. Sein Vorführer in der Würde eines Propstes

war der 1576 gestorbene Michael Eck.^) Bischof Urban von Passau

') ...ist der dignitet um,» Orth nach ausehlich, aber im einkhommen

hat soliche mehr nit als 20« fl. par gelt und 2 Dreiüng wein«, so die von

Petersdoiff Iarlich laichen mUsscn. (Vorstellung Klesel's a. ». O.) Wegen

de« geringen Einkommen« der Dompropstei erhielt er im September 1579 da«

unirte Michael Füll', Hanns Maultiuger', Hanns Herzl', Kathrein Prandteßer'

und Stephau Wuudarzt'sche Beneficium bei St. Stephan, da« eben durch Ab»

leben des Priesters Michael Stubenvoll erledigt war, und ihn wöchentlich zur

Lesung vier hl. Messen verpflichtete. Die Einkünfte dieses Beneficiums bestanden

w den Erträgnissen eine« Hauses bei St, Ialob, dann von '/, Joch Weingar»

ten bei Döbling, '/, Joch Weingarten vor dem Stubenthor, von 12 Wisen

bei Simmering, '/, Baumgarten vor dem Stubenthor, 90 l? bei der Stadt

(für verlauste Weingärten im Sauberg und zu St. Veit), 85 F auf einem

Hause im liefen Graben (von einem vertauften halben Garten zur Alteu Donau),

115 t? auf einem Hause au der Hohenprucken, 100 3 »uf einem Hause in

der Wollzeile, 60 l? im Schulhofe, dann „die nicht zu erfragenden" '/, 3°ch

Weingarten vor dem Stubenthor, 92 F auf einem Haufe am Kienmarlt , und

23 t? auf einem anderen Haufe am Kienmartt. Diefe Besitzungen waren

Eigenthum der Beneficien Fuxl und Mauttingel, Zum Beneficium Wundarzt

gehörten '/, Weingarten und '/< Weingarten zu Ottalring, zum Beneficium

Herzl 120 F auf einem Haufe im Schillergaßl, und zum Beneficium

Pillndtefser 200 F auf einem Hause in der hintern Beclengafse, und 100 t?

auf einem Hause am Hohenmartt, „ist aber nit zu erfragen". Archiv de«

fürfterzbifch. Conslstorinm«. ?a»o. VIII. St. Stephan.

*) Uebei Ell vergl, UnIIsr, 8p«eiii>«n IiiZtori»« <ü»NL«II»liolUln uni-

ver»it»ri» Vienn«n»i3. Visnuae HuZtriü,« 1729, 8. p»^ 101 — 103. Am 5. Nov.

1568 ergieng an den Wiener Bischof Urban der Befehl, den ernannten Hofvre-

diger Michael Eck im Bifchofshofe „mit Wohnung, Spei« und aller anderer

Notturfft für Ime «nd Seine Diener vnnderbringen vnnd uerfehen zu lassen,

doch daß Herr Martein Eisengrein in Seinem Zimmer, darInnen er bifhero

gewesen, oder deren Er noch bedürfstig und begeren wurde, beleiben solle." Man

solle ihm noch heutigen Tages da« Zimmer „So Er hieuor zur Zeit Er auch
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ernannte ihn im Oct. 1579 zu seinem Official für den niederösterrei

chischen Antheil der Diöcese Passau. Am 3. Febr. 1580 wurde ihm

das Inventarium des Officialates eingehändigt, ') Am 1. Juni 1581

las er in der Kirche der Jesuiten am Hofe die erste hl. Messe, und am

24. September 1581 wurde er in der Klosterkirche zu St. Dorothea

als Domprobst infulirt. Unterm 8. April 1584 erhielt er von Rom

die Erlaubnis;, häretische Bücher zu lesen 2), und am 19. Febr. 1585

wurde er zum kaiserlichen Rathe ernannt „in Ansehen des löbliche»

geistlichen Wandel, Tugent, geschicklichteit vnnd Vernunft, der ge

treuen ansehnlichen, nützlichen vnd wohlersprießlichen dienst in ver

sehung vnd Verwaltung der K. Canzel zu Hof, deren Er mit großem

rühm vnd lob auch zu sonderm vnserm genedigisten bennüegen vnd

wolgefallen, «in Zeitt lang vorgestanden, desgleichen Reformirung,

uortpflanzung und «Haltung vnserer wahren Catholischen Religion

mit ganz Geistlichem loblichen Eyfer auch sorgfältigem embsigem

vleiß, mühe vnd arbeit, guetwillig vnd unuerdrossenlich erzaigt

vnd bewiesen hat" ^). Am 5. April 1588 traf ihn die Ernennung

zum Hofprediger „der gestalt, das wan ihr K. M. auff die Reichs

oder Landtage verraise oder sonsten in Oesterreich wohnen werde Ei

der K. Hoftantzl abwartten under dessen aber und Biß so lang

die K. M. ihne Thumb Probsten zur abwarttung der Hof-Cantzl

auff den Reichs vnd Landtag sonderbar Beschreiben vnd erfordern

werden. Er der Thumb Probst «in weg alls den andern in Oester

reich verbleiben vnd alhie zue Wienn aintweders Bey S. Stephcm-

thumb oder in ainer andern Kirchen do es mit mehreren nutz vnd

aufferbawung der Zuhörer und Forth Pflanzung der Religion alls

darumbeu es zuem maist angesehen Beschehen Kan an denen gewöhn

lichen Sonn vnd Feyertagen als Ihrer K. M. Hofprediger Predi

gen auch dem Religionwesen ins Gmain auff dem Landt und in

der Statt mit gleichem eifer vleiß vnd sorgfeldtigthait wie Nißhero

zue Ihrer K. M. vnd der F. D. genedigisten LiUisiaotioii beschehen

abwarten vnd sich daran nichts verhindern lassen soll." ") Hammers

»lhie Prediger gewesen vnnd Innegehabt" gebe», — Orig. im fürsterzbisch, C°»°

sistorial.Urchw Wien, II. Acten de« Bischöfe« Urban,

') Hammer, I. S. 5.

') Orig. im fürsteizbisch. Eonsiftorial-Archiue Wien. ?»«<:, II. 8.

') Orig. a. ll. O.

<) Orig. a. a. O.
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be '), die geheimen Rllthe Hans Trautson »nd Adam Dietrich-

stein hätten mit Klcscl unterhandelt, ob er die Stelle eines Hofpre

digers oder die eines Administrators der Neustadt annehmen wolle,

und Kiesel hätte sich für die Hofpredigerstelle entschieden, ist eine

Fiction, Der Phrasen- und combinationsreiche Hofrath hat ganz ein

fach übersehen, daß Bischof Martin II. von Neustadt am 5. April

1588 noch lebte, uud erst am 15. April 1588 starb. — Am 2, Sept.

1588, nachdem der Nachlaß des verstorbenen Bischofes gehörig ge

plündert war, begann Leonhard von Harrach im Namen des Kaisers

und aus Befehl des Erzherzogs Ernst mit Klesel „des Bistums

Neustatt halber zu tracticrcn". Klesel konnte sich „in ainer so ge-

feilichen fachen (fo das gewissen antrifft) nit alsgleich rcsolviern"

und bat um Bedenkzeit, die ihm auch bewilligt wurde. Am 16. Sep

tember gab er Antwort und sagte, daß das Bisthum mehr dem

Untergange als einem Aufnehmen gleich sehe, die Geistlichkeit der

Stadt und der dem Bisthume incorporirten Pfarreien führen ein

unpiiesterliches Leben, die Bürgerschaft sei nicht minder schlecht,

seine ihm obliegenden Pflichten nehmen ihn vollständig in Anspruch,

»uf dem Bisthume ruhen Schulden, Rechtshandlungen und onsra,

Vieles dieser Pfründe Zugehörige sei entfremdet, dagegen Lasten

auferlegt, die er mit gutem Gewissen nicht übernehmen könnte, so

mit könne er diese Last nicht auf sich nehmen, jedoch wolle er e«

mit der Administration versuchen, falls sie ihm nicht Pflegsweise

oder auf Raitung (Verantwortung) sondern mit vollem Vertrauen

auf sein priesterliches Gewissen übergeben würde, und ein Patent

der Bürgerschaft besage, daß er „umb diese Function nit gestanden,"

sondern K. M. sie ihm proprio inotn übertragen habe. Zugleich

stellte er die Bedingung, daß er zu keiner Residenzpflicht in Neu

stadt verhalten werden dürfet) Diese Bedingungen wurden vom

Kaiser angenommen, und am 4. October erklärte der Erzherzog,

S. Majestät habe in Rücksicht der Erfahrung, Geschicklichkeit, Tu

gend, Vernunft, des exemplarischen Lebens uud Wandels uud des

bisher erprobten Eifers in Fortpflanzung und Wiederherstellung des

tath. Glaubens des Hofvredigcrs Melchior Klesel ihm die Admini

stration des Bisthums Neustadt „doch nicht auf Rainung, Sonndern

') I. S. 57.

2) Orig. bei Hammer, II, Urlunoenbuch Nl. 63.
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Voltomenlich, würlhlich vnnd ohne Allen Vorbehalt Inmaßen es

Andere vnnd würthliche Bischof hieuor gehabt und genossen motu

proprio ooniori«rt vnnd verliehen", und befahl den Prälaten

Kaspar von Melk und Johann von Heiligeukreuz , ihn im Namen

der päpstlichen Heiligkeit in »niriwaliduL , und dem niederösterr.

Regimentsrath Elias Corvinus und dem Wiener Stadt-Anwalt

Matth. Preu, ihn in tsmnoralibus zu installiren. ^) Die feierliche

Handlung fand am 9. October statt. 2)

Klesel war nun Canonicus in Breslau, Dompropst, General'

Vicar des Bisthums Passau, Kanzler der Wiener Universität, Pfar

rer von Hollabrunn (seit 1587), Hofprediger, und Administrator des

Bisthums Neustadt. Ueber sein anscheinlich großes Einkommen be

merkt er: „Gehalt als Domprobst 360 fl-, dabey auch mich so

armbselig erhalten , daz Ich offt thainen Kreutzer so mir zuegehort

im Hlluß gehabt, sondern denselben von meinen aigen Leuthen ent<

nemben müssen. Welches mich dahin benöttigt, das Ich daz Passaue-

rische Officialatambt annemben Hab müssen, davon Ich Iärlich ordi

när! Besoldung auch mehr nit dan 300 si. gehabt wie noch. In Holla

brunn sein die Weingärten durch übles Haushalten abkommen, trugt

nur 24 Achering Wein. Vom Canonicat zue Preßlau Hab Ich thain

Haller noch Pfennig einkhumen. Dabei sein Reisen, wie mir dann

allein auf die Römische Reiß auß aigenem Seckhel 2000 vnnd et

liche Cronen geloffen." ') Uebrigens besaß Klesel noch ein Bcnesicium

auf dem St. Antonius Altar in der Kirche Maria Stiegen. Dieses

Beneficium, von Jörg Stür zu Trautmannsdorf gestiftet, besaß '/,

Joch Weingarten bei St. Ulrich in Lcrchenfeld, '/^ Fueder Bcrg-

cinrecht zu Nußdorf, ein Haus an Unser Frauen Stiegen, in dem

Klesel wohnte, Gedreit-Zehente zu Baldendorf und Obersdorf und

einen Weinzehent zu Oberndorf. Am 4. Juli 1606 erlaubte der

Lehensherr Carl von Lichtensteiu zu Nitolsburg uuserm Beneficiaten

Klesel die Nutznießung dieses Beneficiums einem beliebigen Priester

zu überlassen, und zwar „wegen der Vnnß und Vnsern Herrn

Brüedern uielfeltig erzaigten wolthaten, Sonderlich aber wegen der

1) Orig. bei Hammer, I. Urlundenlmch Nr. 55.

2) Orig. «. l. I, Urlundenbuch Nr. 56.

') Klesel war 1591 das erstemal, 1597 da« zweitem»! iu Rom. (Ketsch'

baumer, S. 72.)
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gions-Rcformation So Ihr Lb. mit vnß selbst dan durch unfern

Bürgern und Vnderthanen ober sich genomben vndt zu einem glück

lichen Ende von gnaden Gottes gebracht".')

Den Protestantismus in Neustadt und Umgebung haben wir

zur Genüge gekennzeichnet. Die Dogmatil desselben bestand aus

einem unverdauten und unvcrdaubaren Gemisch von Lutherischen,

Hussitischen, Flacciauischen und Katholischen Brocken. Die Sauce

dieser Kost bestand aus Lust nach Kirchengut und ungebundener

Fleischeslust. Die Kostgeber waren „entlauffene" lath. Priester. Die

sem Zeug gegenüber ergriff Klesel die richtige Methode. Am 8. Ok

tober Abends forderte er durch eiu „Ansagen" die Bürger für den

»ächsten Tag in die Cathcdrale. Sie kamen. Die Installation ging

oor sich. Klesel sprach ewige Worte, und rief dann den Bürger

meister, Richter und Syndicus vor den Altar und ließ sich von

ihnen angeloben, die Befehle des Erzherzogs Ernst zu vollziehen.

Am 12. October erging nun ein Edict des Erzherzog-Statthalters,

.daß die Bürger und andere Einwohner der Stadt die Prädicanten

meiden, Sonntags (16. Oct.) die Predigt des Bischofs besuchen

Wen". Der Zulauf am Sonntag war ein allgemeiner, doch bega<

den sich einige nach Katzelsdorf, um der Predigt des dortigen Prä-

dinnten beizuwohnen. Klesel forderte nun den Befehl, daß dem

Micanten das öffentliche Predigen verboten, und daß er, wenn er

»icht gehorche, abgeschafft, daß das den Franziscanern entrissene

Kloster von Katzelsdorf denselben binnen vierzehn Tagen zurückge

stellt werde. Erzherzog Ernst befahl nun, daß alle Bewohner Neu

stadt'« der neuen Lehre entsagen, sich zur katholischen bekennen, am

bestimmten Tage in der Cathcdrale beichten und communiciren, und

die sich dessen weigerten, einen Revers ausstellen sollen, wodurch sie

sich verpflichteten, sich ruhig zu verhalten, ihr Gewerbe einzustellen,

ihre Habseligkeiten zu verganten, und binnen sechs Wochen und

drei Tagen die Stadt und die kaiserlichen Erblande zu verlasfeu.

Am 31. Oct, wurde dieser Befehl verkündet, und am 1. November

unterwarfen sich die Bürger bis auf viere, und am 2. November

die übrigen Inwohner bis auf zehne. 2) Am 3. November berief

>) Archiv des fürsterzbisch. Consistoriums Wien. Acten von Mari» Stie»

gen, ?»»«. 30.

2) H an sitz llist. spi8Loz>»w» Aeost.; Hammer I, S. 65.
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Klesel die Halsstarrigen einzeln zu sich, und suchte im Zweige-

spräche die Zweifel zu lösen, die irrige Meinung zu belehren, und

den Rücktritt zu erleichtern. Sie kamen nicht. Am 3. Nov. Nachmit

tags wurde den Halsstarrigen die Freiheit ihres Gewerbes unter

sagt und jene, welche sich weigerten den Revers zu unterzeichnen, in

den Kerker geworfen ; daß ein ungeheurer Lärm entstand, das Vorgehen

Klesel's im schlimmsten Sinne gedeutet wurde, dürfte klar sein.

Durch das Geschrei der protestantischen Stände veranlaßt, forderte

Erzherzog Ernst einen genauen Bericht. Klesel berichtet an den

Secretär Westernach: „Was die protestantischen Landstände in ihren

Schlössern unternommen, daß sie nämlich ihr Gesinde zu ihrem

Glauben bekehrten, werde doch dem Landesfürsten in den ihm gehö

rigen Städten und Markten erlaubt sein; nun erhebe sich von allen

Seiten Lärm und Tumult, als aber Herr von Puecheimb zu Hörn die

Flaccianer, seine Verwandten die Lutheraner, und Herr v. Stachen»

berg dieselben zu Efferding mit Gewalt eingeführt, und diejenigen

seiner Unterthanen, welche die neue Lehre anzunehmen sich weiger

ten, in den Kerker geworfen, habe sich Niemand von den Katholiken

gerührt. In der Pfalz, in Sachsen, in Thüringen werde durchaus

reformirt; wie sei es zu ertragen, daß die lutherischen Priidicanten

von der Kanzel wider den Landcsfürsten predigten, die Unterthane»

zum Ungehorsam aufstachelten, und laut einem katholischen Fürsten

den Iürger vorzögen. 336 Bewohner der Neustadt hätten sich bc

reits dem Befehle des Erzherzogs Folge leisten zu wollen erklärt,

die Widerspänstigen seien vom Magistrate oder in Häusern der

Bürger nur uuter Gewahrsam gehalten, und nicht im Kerker, worin

nur ein einziger Rädelsführer, welcher an der Spitze von andern

zwölf die nächtliche Ruhe störte, sei enger eingeschlossen worden,

dasselbe Verfahren sei auch anderswo beobachtet, und mittelst des

selben seien 13 Städte und Märkte ohne militärische Gewalt wieder

zur katholischen Lehre bekehrt worden; wenn die Commissi!« be

schuldigt werden, die Grenzen ihrer Gewalt überschritten zu haben,

so nehme er gern die ganze Schuld auf sich. Die gewonnenen See

len seien hinlänglicher Trost für verlorne Gnade; er sei darüber

betrübt, er habe aber Nichts zu bereuen, wenn man ihm, der schon

so viele Beweise gegeben, doch gänzliches Vertrauen schenken wolle

Westernacher möge ihn beim alten Herrn von Harrach, dem man

die Ohren voll geraunt, entschuldigen. Er suche Gottes Ehre, und
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sonst Nichts in dieser Welt. Er wisse, daß er es den Lutheranern

am wenigsten, auch vielen Katholiken nicht recht mache, daß die

Wenigsten mit ihm zufrieden seien, doch tröste ihn die innere

Stimme, sein Herz liege offen vor Gott". Trotzdem erhielt Klcsel

den Befehl (ciat. 17. Nov.), nicht so strenge zu verfahren, nur jene

Bürger seien einzukerkern, welche andere verführen würden, die

hartnäckigen seien abzuschaffen. Klesel wollte zwar Neustadt zum

katholischen Glauben zurückführen, aber nicht entvölkern. Er berich

tete in diesem Sinne am 20. November an den Erzherzog, und

forderte, daß dem Prediger des gefangenen Herzogs, Wurmbrand,

das öffentliche Predigen verboten werde, weil sonst das ganze Rc-

formationswerk gehemmt werde. Das Verbot wurde erlassen und

befohlen, die herzoglichen Diener dürften fortan nicht mit Gefang

und Leichenpredigt auf dem allgemeinen Kirchhofe begraben werden,

den Predigten der lutherischen Geistlichen sollten nur der Herzog

und seine Dienerschaft beiwohnen , und Wurmbrand selbst nicht

außerhalb des Gefängnisses wohnen. ') Am 1. Dccember erneuerte»

Bürgermeister und Ruth in die Hände der Commissäre die Angelo-

dung, nur Katholiken das Bürgerrecht zu ertheilen, die im Rath-

haus versammelten Bürger wurden aufgefordert, sich zu erklären,

so daß die dem Befehle des Erzherzogs zu gehorchen bereit waren,

bleiben, die andern sich entfernen sollen. Vierundzwanzig giengen zur

Seite, 132 gelobten je zwei und zwei den Gehorsam an. Den an

deren wurde Bedenkzeit in ihren Häusern gegeben, die sie indeß

nicht verlassen sollten. Am 4. Dccember ward des Erzherzogs Ver

ordnung kundgemacht, welche die Gehorsamen lobte, den Ungehorsa

men binnen sechs Wochen und drei Tagen die Stadt zu verlassen

befahl. Fünf der Unruhigsten wurden zu Wien in Verwahr gehal

ten. 2) Am Vorabende des Christtages war der Empfang der

Sakramente festgesetzt. Klesel predigte über Ieremias 51, 9 mit all

der Kraft und Begeisterung, die diesem Manne eigen waren. Nach

der Predigt spendete er die hl. Communion, und zwar 50 unter

einer Gestalt, 370 unter beiden Gestalten. „Daß es eueren Seelen

wohl gedeihen möge, sprach Klesel nun, Ihr habt das Lamm im

') Beck, Johann Friedrich der Mittlere, Herzog zu Sachsen-Weimar,

1858, II, 72.

2) H an sitz o. I.; Hammer, a. a. O.
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Oelberge empfangen, und nun auch das Blut desselben genossen,

geliebteste Schäflein, was war es dann, was euch so lange vom

Schllfstalle der katholischen Kirche zurückhielt? Kein Anderer, als

der Feind des menschlichen Geschlechtes, der dieses Tages Feier zu

unterbrechen sich alle Mühe gegeben. Doch getrost! Ihr seid seinen

Schlingen entgangen, und habt euere Seele» aus seinen Klauen ge-

rettet. Glücklich und dreimal glücklich, wenn diesem Beginnen in's

künftige gleiche Beständigkeit entspricht". Am 29. December berich

tete er über diesen Erfolg und warnte, daß nicht durch unzeitige,

den Widerspenstigen Neustadt's bewiesene Milde der Fortgang de«

heilsamen Werkes an anderen Orten gehemmt werden möge. Am

Christtage hatten auch die Commissäre berichtet, und namentlich da«

Geschrei über die Härte der Gewahrsam als ein übertriebenes und

verläumderisches bezeichnet. Bei dem Kirchgange am Neujahrstage

fielen die Weiber der in Wien und Neustadt Eingekerkerten dem

Erzherzog Ernst zu Füßen, schrieen und jammerten um Milde, und

bewirkten wirklich ein neues Dekret, wodurch das frühere der Lan

desverweisung und der Reversausstellung zurückgeuommen, und über

die Nichtbekehrten bloß die Strafe, daß sie die Rechte des Bürger«

und Besitzes verwirkt haben sollen, verhängt ward. Klesel warnte

dringend vor Milde. Der Erzherzog, von Unverzagt, Westernacher

und Weber geleitet, von Klesel bestürmt, schwankte, endlich erfolgte

das Dekret vom 24. Jänner 1589, welches mit Uebergehung der

Strafen und Reverse die widerspiinstigen Bürger binnen sechs

Wochen und drei Tagen (d. i. bis auf Ostern) aus der Stadt und

dem Lande verwies, ohne daß ihnen dafür Bürgschaft oder Rever«

abgefordert worden. Vom 8, Febr. bis 8. März wollte Klesel in

Krems und Stein verweilen. Das erzherzogliche Edict vom 24. Jan,

wurde erst am 22. Febr. zu Neustadt kundgemacht, fand aber nicht

die geringste Beachtung. Der Rath unterstützte heimlich die Wider«

spänstigen. Am 3. März schrieb Klesel an den Rath : Wer seid ihr,

die ihr diese Sache vertretet? Seid ihr Räthe? O wehe! ist mein

Bemühen bei euch so vergebens gewesen, daß ich so wenig Eifer,

und keine Frucht der Eintracht bei euch gewahre! Wir haben Moh

ren gewaschen, alle Mühe ist verloren, wenn jene, die in den ersten

Reihen stehen und Vorkämpfer! sollen, die Sache Gottes so kalt und

furchtsam behandeln. Mich ängstiget die Furcht, daß ihr mich noch

auf beiden Seiten hindert, daß ihr noch der ägyptischen Fleischtöpfe
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gedenket, die ihr auf mein Zureden verlassen habt. Besser wäre es,

die Wahrheit nicht anerkannt zu haben, als nach erkannter auf den

Irrthum zurückzuschauen; doch was ermahne ich euch weiters, die

ihr unwillig mich anzuhören, wenn meine Worte ihr nicht verachte

tet, so würde ich nicht dergleichen von euch hören, und es stünde

besser um Neustadt. Doch fahre ich fort, euch zu ermahnen, kommt

zu mir, ihr Schä'flein, die mir lieber als meine Augen, lasset die

schlechten Lehren, denen ihr folgt, bei Seite, erwachet aus dem

Schlafe, zeigt euren Glauben durch Werke, seht auf eure Altvor

dern, folget ihren Fußstapfen nach, damit es mich eurer nicht reue

und daß ihr nicht eure Lage und die derer, um die ihr euch an

nehmet, verschlimmern möget!" — Die zweite Kundgebung des

Edictes geschah am 10. März, wurde jedoch ebenso wenig beachtet,

wie die vom 22, Februar. Die Ausgewiesenen rotteten sich viel

mehr zusammen, und forderten ein Entlaßschreiben, d. h. ein Zeug

nis; rechtlichen Lebenswandels. Die Erthcilung eines solchen Entlas

sungsschreibens lag außer, dem Befugnisse des Magistrats. Auf die

Nachricht hievon wurde eiue Commisfion nach der Neustadt gesen

det, welche mit der halben Maßregel, die Unruhstifter einzusaugen,

die Weiber der Eingesperrten sich auf de» Nacken zogen, welche mit

nach Wien zogen, und den Erzherzog jammernd belästigten. Klescl

warnte vor dem Ansinnen, die Eutlassungsschreiben zu ertheilen,

Dem Magistrate wurde der Auflauf als ein aus dessen Schuld ent

standener verwiesen, und demselben befohlen, die Nichtbekehrten aus

der Stadt zu treiben, und die nicht gehorchen wollen, nach Wien zu

senden. Der Rath lud nun die Eingekerkerten vor, die alle lieber

die Stadt zu verlassen, als sich bekehren oder Revers zu geben er

klärten. Es wanderten nun 40 Bürger (zehn mit Weib und Kin

dern) aus der Stadt, die Familien blieben zurück. Die ausgewan

derten Weiber baten am 2. Mai den Erzherzog um den Entlas

sungsschein. Klesel wendete gegen die Ertheilung von Entlassungs

scheinen ein, „daß sie mit solchen versehen, Deutschland mit ihren

Klagen und Beschwerden füllen würden". Zugleich beschwerte er sich

über den Prediger des gefangenen Herzogs: er habe am Charfrei-

tag öffentlich gepredigt und das Volk zur Beharrung im Luther-

thume ermuntert, lutherische Mädchen entheiligen die Kirche in der

Burg durch profane Arbeiten, wie Waschen, Nähen und Singen

leichtfertiger Liedlein. Das Oratorium habe er selbst mit Eßwaaren,
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als: Fleisch, Käse, Gersten und Mehl angefüllt gefunden. ^) Die

aus der Stadt Verwiesenen hielten sich in den umliegenden Dur-

fern auf, und kehrten häufig in die Stadt zurück, um ihre Familien

zu besuchen. Sie bestürmten den Erzherzog mit neuen Bittschriften,

und fanden Fürsprecher in den Rächen der Stadt und des Erzher

zogs, welche vorstellten, daß die Stadt ihrer Bürger beraubt werde.

Da aber Klesel fest auf seinen Gründen beharrte, erging am

15. Juni ein Dekret, welches die Abschaffung der Verwiesenen auch

aus der Umgebung der Stadt befahl. Abermal ward eine Bitt

schrift im Namen der Verbannten dem Erzherzoge überreicht, aber

noch ein schärferes Dekret ward am 27. Juni den Weibern der

Verbannten statt ihren Männern übergeben. Die Seele des Ganzen

war der Ruth der Stadt Neustadt und der Richter Preidl, der

Verfasser der Bittschrift an den Erzherzog. Der Rath beschuldigte

Klesel, er sei die Ursache des Verfalles der Stadt, Klesel hingegen

gab dem Rath zu bedeuten, so lange die Stadt katholisch geblieben,

sei sie blühend gewesen, mit der Annahme der neuen Lehre sei auch

der Verfall eingetreten. Am 3. Juni berichtete er an den Erzherzog

Ferdinand: Er danke Gott, daß er das Reformationsgeschäft bisher

so glücklich geführt, daß aus dreizehn reformirten Städten und

Märkten nur zehn ausgewandert, zu Neustadt sei schon vor sechs

Jahren durch Georg Eder und Matthäus Preuen, zwei der vorzüg

lichsten Rädelsführer der Secte, Buschmann und Johannes Kaiser

aus dem Rathe gejagt, die andern an Geld, einige mit körperlicher

Züchtigung und der Verbannung bestraft worden. Er habe nun

selbst erfahren, daß es kein verderbteres, scheinheiligeres, aufrühreri

scheres Volk gäbe, als diese Neustädter, zu allen Künsten der Ver

stellung geboren. Er habe durch Religionsgespräche mit Einzelnen,

durch Predigten von der Kanzel, vom 9. October 1589 (nur der

Monat seiner Abwesenheit zu Krems ausgenommen), leinen Tag

versäumt, und Nichts unversucht gelassen; er habe an Einem Tage

58? Beichtkinder mit der hl. Communion gespeiset, und was am

schwersten gehalten, den Rath zum Gehorsam gebracht. Er habe

nun sich seines Sieges für gewiß gehalten, sei aber auf Menschen

gestoßen, härter als Diamant, bei denen Hopfen und Malz verloren.

Sie hätten sich unter einander verbündet, und sich der Reformation

l) Hansitz; Hammer, a, a. O.
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in Schlachtreihen entgegengestellt, bei so gestalten Sachen sei nur

das Mittel der Strenge übrig geblieben, zu dem er, wie in anderen

Städten, mit gutem Erfolge seine Zuflucht genommen, dadurch sei

bewirkt worden, daß Einige den Sinn geändert, Andere die Flucht

ergriffen, aber diese hätten zu seinem und der Reformation größten

Nachtheil den Schutz, der ihnen zu Hause nicht geworden, zu Wien

(bei des Erzherzogs Ruthen) gefunden, fogar, was am meisten zu

wundern, auch bei Katholiken, die seien es, die S. Durchlaucht Tag

und Nacht in den Ohren lügen, um Zugeständnisse zu erhalten, das

ist, nur die katholische Sache zu verrathen. Durch dieser Rathgeber

Schutz sei es geschehen, daß die Zahl der Widerspänstigen deren

Anfang von 1? sich bis auf 38 vermehrt; alle diese seien theils

der Reverse enthoben worden, theils hätten sie die Freiheit, ihr

Gewerbe fortzutreiben, und das Befugniß, unter den Katholiken zu

wohnen, erhalten. So hätten sie sich in kurzer Zeit bis auf 178

Störrige recrutirt, die alle über ihn schimpften, drohten, und sich

stark genug glaubten, wider seinen Willen Alles durchzusetzen". In

diesem Schreiben lobte er auch den Bürgermeister Portenschlag als

einen eifrigen, gut katholischen Mann, erklärte aber den Stadtrich

ter Preidl als den Verführer der Räthe, und den Urheber aller

Hemmnisse in Vollziehung der erlassenen Befehle. Am 22. Juli er

ging nun ein scharfes Dekret des Erzherzogs. Dem Magistrate

wurde seine Lauheit und Fahrlässigkeit scharf verwiesen, und der

Stadtrichter Preidl seines Amtes entsetzt. Nun erst wurden die frü

heren Dekrete vollzogen, und die Ausgewiesenen alles Ernstes ent

fernt. Der Prediger des gefangenen Herzogs ließ sich durch kein

Verbot beirren, vor der Wohnung eines verstorbenen Dieners des

herzoglichen Hofmeisters zu trommeln, die Leiche mit Gesängen aus

der Stadt zu geleiten, und bei dem Neuukirchnerthore an der Gar

tenmauer unter dem Zulaufe vieler Handwerker die Leichenrede zu

halten. Der Bürgermeister protestirte gegen diesen Vorgang. Der

Hofmeister erwiederte, er werde seinen Diener nicht wie einen Hund

llusschlepvcn, und ließ ihn, während der Rath im Magistrat ver

sammelt saß, unter den üblichen protestantischen Ceremonien nach

Katzelsdorf abführen, und dort begraben.') Mehrere der aus der

Stadt und der Umgegend Abgeschafften hielten sich noch zu

') Hansitz; Hammer, ». a. O. S. 74—76; Böheimb.
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Katzclsdorf auf dem Gute der Frau von Teuffel auf. Klesel ruhte

nicht, bis sie auch von dort entfernt wurden.

Klesels Augenmerk war nun auf die Wahl des Bürgermei

sters, Richters und der Räche gerichtet. Die Wahl sollte Ende des

Jahres stattfinden. Der tüchtige Bürgermeister Zacharias Porten-

schlag hatte dieses Amt schon zum siebenten Male bekleidet. Klesel

schrieb nun am 2t). December an den Magistrat: er widersetze sich

denen nicht, welche einem andern (als Portenschlag) ihre Stimme

geben wollten, nur würde er alle Hoffnung verlieren, das Werk der

Reformation aufrecht zu erhalten, wenn der bisherige Stadtrichter

Preidl gewählt würde. Der protestantischen Partei in Wien gelang

es übrigens, nebst Herrn von Urschenbcck, den Prediger des sächsi

schen Herzogs Hieronymus Wurmbrand zu kaiserlichen Wahlcom-

missären ernannt zu sehen. Es wäre nun das merkwürdige Schau

spiel aufzuführen gewesen, daß der neue Rath i» die Hände eine«

protestantischen Predigers gelobte, die katholische Religion aufrecht

zu erhalten, und nur Katholiken das Bürgerrecht zu ertheilen. Auf

Klesel'S energische Vorstellung wurde übrigens der Prediger als

Wahlcommissär entfernt, doch wurde hiedurch sein Ansehen und sein

Unterfangen nur gestärkt. Doch die Reformation war eine Tat

sache. Wurmbraud versuchte noch Allerlei. Am Charfreitage 1590

kam es zwischen ihm und dem bischöflichen Official zu ärgerlichen

Auftritten. Wurmbrand hatte eine protestantische Leiche auf die

Grabstätte bis zum Neunkirchnerthore geleitet, und hielt dort eine

Leichenrede. Der Official, von einem Rathsdiener begleitet, kam auf

den Kirchhof mit einer Brieftasche in der Hand, um die Rede auf

zuzeichnen. Der Prediger, dessen gewahr, fügte dem Schrifttertc

Wer Ohren hat, der höre! mit dem Finger auf den Official wei

send, bei: und auch du. Der Official entgegnete, er möge nur fort

fahren. Wurmbrand setzte nun als Flaccianer die Lehre seiner

Secte von der Erbsünde auseinander: daß der Mensch Nichts als

Sünde, daß Niemand in dieser Welt seiner Sünden losgesprochen

werden könne, und daß die Erbsünde unauslöschlich, sogar dem

Leichname inwohne. Der Official forderte den Prediger auf, dies

aus der Schrift zu beweisen. Statt den Beweis anzutreten, fing

Wurmbrand an, dem Gegner geharnischte persönliche Worte in das

Antlitz zu schleudern, die in Thütlichleiten überzugehen drohten. Der

Priidicant fragte ihn, was er hier zu schaffen habe? Der Official
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entgegnete: er stehe auf dem Grund und Boden seiner Gerichtsbar

keit. Wurmbrand: er möge das kaiserliche Dekret vorweisen, das

ihn hiczu berechtige. Der Official : am Gegner sei es, sich mit dem

Dekrete auszuweisen, welches ihn hier auf dem Kirchhofe öffentlich

zu predigen befuge. Ueber diese Störung klagte der gefangene Her

zog bitter, der Official aber schilderte das Treiben des Predigers

ols ein höchst bedenkliches, wies nach, wie er im Freihause Thon-

mdl's heimlich im Lutherthume unterweise, predige und taufe, die

Leichen öffentlich bestatte, und einen der Stadt zunächst gelegenen

Ort wähle, um des Zulaufes sicher zu sein. Dem herzoglichen Pre

diger wurde dies Gebaren untersagt. Später wurde der Herzog in

das Zeughaus übersetzt. Wurmbrand predigte nun den herzoglichen

Hausgenossen wohl im Zimmer, aber so hart an dem Fenster, daß

es die Vorübergehenden wohl hören konnten.

Bisher hatte Klesel nach der Gepflogenheit die hl. Communion

unter beiden Gestalten gespendet, Am Palmsonntag 1590 hielt er eine

Predigt von zündender Wirkung über die Communion unter einer Ge

stalt. Diese berühmte Predigt wurde erst 1615 zu Prag in Druck gelegt:

Ein Predig.

So in der Newstatt, im Erzher-

tzogtumb Österreich unter der Enß,

^nuo 1590. am Palm Sontag

in der Fasten, von dem Hochwürdi«

gen in Gott Fürsten Und Herrn H.

Melchiorn Beschossen zu Wienn «. ^

Rom. Kays. M. Geheimen Rath

vnd desselben Mittels Directorn, vom

Heiligen Sacrament deß Altars

beschehen.

Zusammen gebracht vnnd ans Liecht gegeben

durch ?. ?struln IIMtQsruru H. SchrifftDoctorn,

vnnd ?i-ok«83oreiii primarium der Kaiserli

chen Hnivsi-sitaet zu Wien».

Gedruckt in der Alten Stadt Prag, bey

Paul Sessc

Im Ihar N v 0. XV.

4, 5? Bltt.

Nest, Viertelt, f, lathol. The°l, VIII. tz
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Eine zweite Auflage erschien 1628:

Predigt

So in der Newstatt in Oesterreich, ^nuu 1590.

am Palm Sontag in der Fasten, vom H. Heiligen

Sacramcnt, von dem Hochwürdig: Herrn Herrn da-

Mllhln deß BißthumbsNewstatt Administrator»

Jetzig:

Der Römisch: Kirchen

Cardinalen, deß Tills 8. UH.KIH

äo ?aoe, und Bischoffen zu Wienn

NNI.«III0IiN Il^I.N8LI. ew.

gehalten :

darauff die gantze Newstatt vnder ainerley

Gestalt damaln communiciert, auch solche Cummunion

noch heut zu Tag gebrauchet.

Allen denen, so an diesem Artikul, ainerley Gestalt

deß Hochheiligen Sacraments zweyfflen zum Underricht

vnd Trost, auffs New in Truck gegeben.

Was aber in partioulari in dieser Predigt kürtzlich, von

Punct zu Punct traotiert wirbt, zaigt nachfolgents

Vlat an.

Gedruckt zu Wienn in Oesterreich, durch Michael

Rickhes, wonhafft in der Newen Welt.

UDO XXVIII.

4, 53 Bltt.

In dieser herrlichen Rede bespricht er den Glauben, der zum

würdigen Empfange de« hl. Sakramentes erforderlich sei, erörtert

die Frage , ob man das hl. Sakrament unter beiden Gestalten zu

empfangen schuldig sei, und warum es rathsamer sei, nur eine Ge

stalt zu gebrauchen, und zerstreut die Bedenken, die gegen den

Empfang des Sakramentes unter einer Gestalt sich erhoben. Der Er«

folg dieser Predigt, mit vollem Eifer einer begeisterten Seele vorgetra

gen, war ein gewaltiger. Ein starker Theil der Bevölkerung empfing

das hl. Sakrament uuter der Gestalt des Brodes. Uebrigeus be

nachrichtigte Klescl erst am 23. Aug. 1600 seine Diöccsaueu, daß

die von Pins IV. mit Breue vom 16. April 1564 bewilligte Con-

cession, das hl. Sakrament unter beiden Gestalten zu empfangen,

zurückgezogen sei. Zur österlichen Zeit 1603 wurde durchaus da«
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hl. Sakrament unter einer Gestalt gespendet. Ein gleichzeitiges la

teinisches Lobgcdicht singt von ihm:

Reo tuit ulla ma^i» prasseng lortuna ladorum,

<Huam 8>t äivinu» mstruotn» Neloliinr »rmi»

(ÜKleseliu», oui linFua tlukt plenißßima «osli

l^eotars, c^uo, 8»evo8 p088i äomitari v«I ur808,

Mttatur, mll^na c^ui äexteritats, tiäec^uo

?rinoipji8 c>1?8tat.

Nt osrts od8eurum S3t nulli, c^uam msnts 8»^l»,oi

1°ui'KaiÄ,8 tükri8ti r«8 e^erit, et c^uat iniquo3

Inviäia« 8tiinulo8, oo«oi<^ue c»6ia «8p6r«, vul^i

altera pertulerit, 6uin non oe38aret »troce8

I^on^« aroere Iup«8; aä ovil« reäuoere 3nar803

Hino illinoc^ue a^no8; 8tadili3 iirmars; ^aoente3

Nri^eie; a«^ruti8 msäicainin» terrs; prno»l:63

lielrasnare Iiiroo8, et äu!i8 äur» minari;

Horreretc^ue niliil, virtuts invaäere ma^num,

?rinoipi8 Urbani ciitio c^un tot», mali^ni8

kur^at», Iiasrs3i!iiu8 8ni> reli^ione parentum

Viveret: et tanti3 Deu8 optiniu3 annuit »,N8i8,

Vntac^u« Oli1e8elii äivo8 lialinere 8eounäo3.

Oernimu8 Urlianc» 8iuui<IelQ 8ut> prinoipe multc>3

H«otsnu8 li«,or68iuni varÜ3 srroiidu3 3,ot08,

^uno in»,Fi3 atc^us iua^i8 taoitll8 »ßno8oers kr«>,uäs8

Nt rsvocars ^laäuiu, vsrnmc^ue intrar« 8ionem. l)

Inzwischen hatte Klesel auch den Clerus von Neustadt visitirt. ')

Die Protokolle sind noch erhalten, und lauten:

8oiio!ae vi8itÄ,ti«.

Der Rector lehrt seit 8 Jahren, wird von der Bürgerschaft

aufgenommen, dem Bischöfe prasentirt, und erhält jährlich 80 fl.,

und eine Besserung alle Qnatember 5 fl. Als Accidenze verzeichnet

er vom Chor-Meister 6 fl. 6 ß. 14 dl., von einem jeglichen Con-

duct 6 kr., Ehrung zu Weihnachten 10 ß., Tischgeld vom Vißthume

>) Hau sitz, llermlluill »Äola I. 633.

') Die Visitation geschah am 23. Iämiel 1859.
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32 fl., davon hält er einen 8ueoent«r6!n und Locaten mit 36 fi.

Seine Schüler seien gehorsam.

Oräo totiu8 imiii :

Hiemali teiunure ? nur«, »,ä 10 mane , 2, riranäio 12 u«-

c>ue Ä<1 4 aestate et n^eins. In ae8t»,te vero inane 6 »ä 9.

In uveiue «, 7 U8que aä 8 ineinoriae in»,näg,nt Donatuin, Z.i) 8

aä 9 äsolaruntur ^raeeipuae re^ulae ^r»ininl!,tio68. H, 9 K<1 10

eni8to!g,e (ücerouis et 8ententiae veternm 8a^>ientuin st ex»-

ininuntur vooaiiulÄ, et^inelo^iea.

H, nranäio. 12 »,ä 1 exeroetur musio^ alii <^ui non sunt

apti »,6, oanenäum exereentur in exar^näi» litsri». 1 »ä 2

exponuntur nrinoinaliore» re^nlae 8^ntax>8 , 2 ^ä 3 oon)U^H-

tnr et äeelinHtnr, 3 aä 4 <üatoni» äistiena. Die 8»,I)nati expo-

nuntur NvanFelia et reeitatur ^ermann» eateoliisinu» , item

äieiiu» äominiois. praeter na» leetione» uinil nraele^itur.

Astantes sind drei: Ioh. Hipodemander, Bassist und Tenorist,

Sebastian Colinus, Vassist, Johannes Willer, Altist. I'uerunt »ute

ÄNNUIN, 8eä 10818 äiseeäentidu» alii 8ueee88erunt. Diese singen

zu Khirchcn mit dem ßuooentore. I^inil rirosu» laeiunt toto äie.

Leeoräatio 3,8tantinin e8t eirea le8tuin 3 re^uni. Lneeentnr et

I^oeatn8 olauännt 8onol»,in at»8oluto nul8u norae »entiinae.

(ü^ntor 8U8eentu8 28 ^uß. »,0 80. 8enatu8 nraesentllvit

Lni8oono. Sol den Chor verrichten, alle Feiertag, alle Pfinstag

und alle Freitag 2 gesungene Ambter, alle tag die Vesper, Pfinstag

8»,1ve vnd die Angst, am Sambstag Vesper vnd salve. Die Tertz

alle tag, am Freitag die Non vnd als offt ain Fasttag ist. Leoor-

äatio Nartini. Vom Chormaister gibt man dem Oantori 3 fl. 3ß-

11 dl., Als offt man die Groß Glogthen leuth in eonäueten 6 dl,

H, 8enatrl 12 fl. Hat ain Lenenoium oinniuin ^no8to1orum.

Vom Vistumb 22 fl. für den Tisch. Hat zweeu Weingartten, von

dem «inen gibt er Baw 5 vnd von dem andern 9 fl. Item zwey

Khrautgärttl vnd ain Pawfelliges Hauß.

Mesner. Leneuoinin 8. ^VoltFanßi. Soll zwen Weingartten

Und ain Wisen bey 24 Tagewerken haben, 8eä ninil nabet ip«e

sondern die FleischhaÄher als OuIIatore» r)ro88eäiei-en solches vn°

geben Ime Iärlich 23 fl.
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Herr Hanns Margulensis nadet tri», Kenelieia; nempe

8. ^onanuls Laotistae, 8. I^eovoläi , L. Nariae Virßini». naee

Leuetioia uabent äua8 äomo», sunt sitae, una ^uxta Xeu«6o-

eliium oivile , altera ^'uxta monasterium 8. ?etri. Naiori ex

parte ruinonae, unn nadet Stiftbrieff, inventarium nullum,

khlline Steur. Oltleium vera^it ut alii. lieääitu» : ex äome anuä

8, ?etrum 10 fl., ineola eatlioliou«; ex altera 6 fl., item 5 si.

8sx sunt nineae in e»»e uorum trium oeneueiorum , una in

^Völlergäort' Schliesser genandt, Item ain Weingart in der Warth,

genandt Nupach. Ain weingartten zu Pfassstetten Ödenburger ge

nannt, 2 Weingartten zu Gumpolzlirchen genandt Preinäckherl,

1 Weingartten zn Khäzlstorff, ain Wisen zu Gererstorff, davon

gibt Herr Grueber 4 fl. Gemaine Statt 14 fl. Item von ainem

Hauß auf dem Plaz gelegen 4 fl., 3 ß. 12 dl. Reichsperger auf

seinem Burgers Hauß hat Ainhundert fl. Hat aber vom ?? Iar

bißher nichts erlegt. Fraw von Neydegg von ainem Hauß allhie

Iiirlich 5 si. Dienstgelt bei 29 kr. Item von ainem Hauß Matthes

Khresler 2 si., ex c^uidusäain vratis 8 fl., item ex alio vrato

3 st. Was vnd durch wem vil alienlert worden ne»eit.

Herr Balthasar Herrman nadet 6u« denekeia 1 trium

s^UN, 2 88. I^abiani et 8eda8ti»ni , eollatnr deneüeii trium

rezum ist gemaine Statt, 8. 8. l'adiani et 8eda»tiani Leveren-

äi8»!ii,u8, hat der vorige lieverenäiLsimus solches dem Herrn

Balthasar zuegesagt vost obitum aber Ime solches die aämini-

»tratore« verliehen. Ne8eit c^uiä et <^nae ollleia äedeat pera-

zere, ne8oit onera norum oenelieiorum, non nadet litera» tun-

<iatiom8, zwey Heuser, Im Beneficiatenhnus zu St. Fabian vnd

Sebastian Stifft gehörig sein drei Inleuth, alle Catholisch, diese

geben ? fl. 30 kr. Das LeneKoium trium rezum hat dreh Wein

gartten, einer zu Oggau, der ander weingartten zu Gäuern, Traxl

Paur sol diesen bawen. Der dritt zu Khrottndorf wird von Blasy

Abraham gebaut daselbst; ain Paumgarten zu Khrottendorf, ain

wise zu Zemendorf sein 2 Tagwerch. Dienstgelt von vnderthanen zu

Pensching vnd Potschau 11 fl. 5 ß. 23 dl. 1 haller, 13 Emer

Pergrecht zu Glocknitz vnd 30 dl. Hat biß Einlhumen nit, sols die

Teuflin einzogen haben, wie lanng Sie es aber einzogen hat neseit.

Item 2 fl. von der Ostern Mül an der Fischa, wais khain Mül

die also haist.
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Folgende Besitzungen wurden entzogen:

40 dl. von einer Wisen bei dieser Mühle; ein gurten vor dem

äußern Wienerthor; ein lhrautgartten ehnhalb der Hoch, vnd stößt

eben an die Paumgiirtten, ein Paumgartten, davon man zu S. Bar

bara Altar dient 6 ß.; ein Wisen vor dem Neukhirchcr thor; ei»

Wisen vnd aeckher dabei an den Kherpach gelegen; ein Fleischbankh

am Fischawer Thor gelegen ; ein Brodbankh vuder den Arndt

Tischen; ein Ackher im Prunerthal, ein Weingarten zu Ruft.

Einkhomen des Leueüeii 88. l'abiaui et 8eos,8tiÄ,ui.

Ein weingartten zu Wolffs haißt der Rimfahl, diesen hat ein

ungrischer Vropst zu Tschornaw mit gwalt; ein wisen zu Khü'zl-

storff dient au Sebenstein 1 ß 10 dl. Alieniert sind: Liendl Posch

dient von ainem Ackher 20 dl.; Michel Paur von ainem Ackher 20 dl,;

ein wisen neben der Fischaw under der Papiermühl dient 4 fl., vnd

vier andere Aeckher. Wers alieniert hat nesoit.

Herr Simon Prctschneider K^dst Leuetioiuni 8i^i8luunä! et ^utonii,

Einkommen: Ist ein Haus vor Iaren verthaufft worden eum

eou8en8u episoopi 65 fl.; 2 Weingärten, ainer zu Hoftein, dcr

ander zu Mürwisch in Goldpergen, 2 Wisen und 3 Unterthanen zu

Neusidl am Stainfeld 5 fl. 48 dl.

Leuetieium 8. ^Voll^an^i,

Das Haus das dazue hat gehört ist verkhauft worden, <Hu»n-

<io et », c^un neßeit. Ist kam Gottesdienst nominirt.

Lerielloiuru 8. (ÄeorAÜ.

Acht vuderthanen 2 fl.; Mülner vnnd Zimmerleuth Zech 4 fl-;

ain weingartten bei der Eisen Statt, Baw 18 fl., ain Weingarten

zu Rufst im Voglgsang Baw 20 fl.

Einkommen: ein Weingarten zu Khrott, ein wisen zu Lanzen»

lhirchen 3 fl., zwo Laden alhie davon 9 fl., ein wisen zu Sallenau

6 ß, drey Unterthanen zu Prand Perg 3 fl. Die Unterthanen wol

len diß nit raichen vnd geben füer der Vizthomb Habs Ihnen ver-

botten » äuoiirl» arini».

Das dritt Leneüeiurn haißt auch 8iFl»!uuiiäi et ^ntomi

dazu gehört ain ödts gemeuer, ein öder Weingarten, ist verlassen

dem Hansen Stainsailer zu Feslaw auf 10 Iar, das Er denselben

sol zu Früchten bringen. Die ersten 3 Iar gibt er nichts. Aber
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lhunfftig ein Iar vmb halbe Vechsung. Acht Burgrechtszins auf des

Hanns Khaisers Hauß.

Das viert Leneüoium ist das Rollische vnd Seefelderisch

Stift an S. Bernhardts Altar. Stifter Wolfgang Roll, R. K. M.

Camergraf in Bergstetten.

Einkommen: Ein Haus in der Rosen Gaßen, Zins davon

14 fl. 5 fl. Burgrccht Zinns auf des Hanns Rotten Behausung,

6 fl. bei ainem ersamen Rath, von St. Peters Closter tempore

»Hai-tiili 14 si. Zwey Ambter.

Herr Rudolph de Rudolphis Iiadet tri», beueüeia, das ain

Nr»Liui im Spital, das ander L. Virzin!» in der Pfarrkhirchen,

das dritt 8. 6eorßii auf der Pfarrkhirchen. Diese drey deueüeiÄ,

haben drey Heuser, das «in bewohnt er selbst, das ander nahend

dem Bischoflichen Hof in S. Cathareingaßen, das dritte Haus

vnderhalb des Bischofflichen Gartten. Des Leuetioü Drazmi item

vnfer Frawen est lünllator 8euatu8, des dritten ist die Bruder«

schuft der Priester (üollator, hat aber die Oollatnr I'raiioiLouL

^,l>8temiu8 als Bischoff alhie aufgehebt vnd zu sich gezogen. Die

ersten zwayen hat er »d »nun 1555, das dritt «,o 1571 vom

Nischoft Oliristiaiin. Item ist ain Pucchamisch Leneüeinm, dessen

Einkhumen hat das Bistumb, er aber hat nur ainen Gartten da-

vuon, neben dem Leneüoio tiium re^um, welchen Gartten ao 1571

der Bischoff Christianus Ime zu ainer crgözlichkeit hat verlihen.

Onei-a, neben der Oeoperatur alle Wochen nur ain Meß, das

haben die vorigen Bischof verordnet. In die Heuser hat er bey

400 Floren verbauet, den Sie sein alle bawfellig gewest. Im üene-

üoio 8. 6eorFÜ ist I. M. Paunmaister Inwohner, gibt 18 fl., ist

catholisch. In dem Andern etliche Tagwercher, geben 6 st.

Einkhumen des Erasmi Stifft:

Das Haus, Dicnnst von den onderthanen allenthalben 11 si.,

ain Weingarten im Proßaperg bey Weickhersdorff, Anw 32 fl„ ain

Weingarten in der Warth, Baw 11 si.; ain wisen ain Tagwerch

zu Khäzlstorff, ain Garten vor dem Wiener Thor ist zum Spital

eingezogen worden ab »uni» 30.

Unser Frauen Stifft:

Ain Haus, das Herr Doctor Woller innen hat, gibt 16 fl.;

item ain Haus, darvon 6 si., aus Rizinger Behausung von 100 si.

6 fl. ain Weingarten im Prunerthal, Baw 9 fl.; ai» Achtl
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Weingarten zn Oldenburg haißt der Reinisch, Baw 8; am Sechze-

heutail Weingarten zu Ödeuburg, Baw 3 si.; zwo wisen im Heythal,

davon geben die Bauern bcstandt sechs Klaffter Holz, ain wisen

am Stainfeld, davon 1 fl., ain Holz im Ramespach.

Der Bericht lautet weiter:

Joanne» Nai-FulensiL, wellicher still und eingezogen verbleibt,

Herr Balthasar hat offtermals getanzt vud »oanälllo»« in

vnd außer der Kirch gezanthet

Rudolphis ist ain erlebter vnd bey meniglich geliebter ja dem

Neustatterischen Nistumb alter vnd wolverdienter Priester hell sich

wol vnd gibt einen guten wirlh ab.

Sigmund Prctschneider ist ein guetcr ueonnom vnd ist nach

dem Herrn Rudolphis der eltisteu einer, waiß um die Khirchge-

bräuch ziemblich wohl, aber bleibt geschwätzig und knüpft die Leuth

durch wundeibarliche Pritschlerey an einander.

Balthasar Veuto rapitur st inoolistau» beweint sich oft,

gselt sich zu schlechten Leithen.

Margulensis ein stiller armer fromer gotseliger Priester.

Official des Bisthums war damals Ioh. Pollinger. Klesel

besserte nun das Einkommen, gab den Beneficiaten die tägliche

Tafel und den Genuß der Stola gegen dem, daß selbe mit Fleiß

der Seelsorge obliegen und täglich gemeinsam „noi-as «anonioa«

ourn auuexi» luuotionibuL 8r»iritu2,Iibu8" verrichten.

Das Bisthum Neustadt war auch Lehen- und Vogtherr über

die Pfarreien Lichtenwerth, ') Ober-Egerndorf und Zillingdorf,

Lehensherr über Fischaw mit der Filiale Wüllerstorf (Vogt: Herr

von Heußenstein M Starnberg), Weicherstorf (Vogt: Herr von

Rappach zu Brunn), St. Egidi mit der Filialkirche Winzdorf (Vogl:

der Besitzer von Starnberg), Picsting (Vogt: der Besitzer von

Starnberg), Gicmblach (Vogt: Herr von Königsberg zu Sebenstein),

Buechberg (Vogt: Herr von Hoyos), Lanzenkirchen mit der Filiale

zu Kazlstorf (Vogt: der kaiserliche Rentmeister zu Neustadt), und

') Die Puechheim waren im Besitze des Lehen« dieser Psarrei. Friedrich IV,

nahm ihnen wegen „aines von Nuechhaim ungehorsam und etwa« uerprechung"

diese« Lehen, und fügte es zur Dotation des Bisthum«, 1516 wollte es Mrl,

dem Geschlechte der von Puchheim zurückgeben, die niederösterr. Regierung wei>

gelte sich und gab 4. Jan. 1523 dieser Weigerung einen entschiedenen Ausdruck

Acten de« lais, Reichs-Finanz'Ministeriums, Fa«c. Lichtenwerth,
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Scheiblingkirchen. Diese Pfarreien gehörten zum Erzbisthum Salz

burg, Zillingstwrf zu Raab. — Auf diesen Pfarreien sah es nun

schlimm aus. „Olllues sunt oououkinai-ii" jammert der Bericht,

am ärgsten trieben es die Pfarrer von Egiden, Lichtenwerth, Fischau

(das aller elendist Pfarrl und khan sich ain Priester schwerlich darauf

erhalten, dz dorff aber hat yber die meisten gute catholische leith),

Zillingsdorf (ain halber schwermer und Polderer, auch böser Wierth)

und Lanzenkirchen.') Wie Klesel hier Ordnung schaffte, und noch

bessere schaffen wollte, werden wir später sehen. Uebrigeus konnte

Klesel ganz gut berichten: Wie die Pristerschafft bestanden, was

für Prister daselb gewesen, wie sie gehaust, will Ich auch die

Mntze Statt bezeugen laßen, Hab Ich nun die Religion und den

Gottesdienst wollen befürdern, so Hab Ich gutte Lcuth zu gehülffen

erhandle« müssen, wellichen allen Ich nit allain Ir ordinari besoldung

vmb vil gebeßert, sondern auch weil Ir Weingärten abkhumben

Inen aus meinem Seckhl gelt fürgestreckht, und nach etlicher abster

ben Irer armuet halben dauon kam ainige crstattung bekhomben. Ich

geschweige was mich des Bißthumbs vmbliegende Lehenspfarren

sonderlich Piesting khosten. Alba ich biß dahero von wegen des Hr»

Hmnß von Heißenstein (mit dem ich noch im Streit bin) fast die

meisten einkhomben der Pfarr entzogen, ain aigenen Pfahrer auf

maine aignen Unkosten halten müeßen. Der mich auch in die 300 st.

koßt hat, alles nur darumben damitt die Armben Schäflein möchten

gesundte und Catholische waidt haben. Was mir auch für grosßen

Uncosten zwai Iar nacheinander wegen der angestellten Reformation

und auff souill gehaltne Comißionen geloffen, weisen die Raitung

auß, die Ich in den ersten Iaren alle auß aignem Seckhl richten

müeßen. So sein die oruamenta die Ich in die Kirchen von Neuem

vmb etlich hundert gülden werth zurichte» (damit ein Bischoff Gott

zu ehren auch möchte sein Amt verrichten: weil wenig vorhcmdten

gewesen) darumb zu sehen. Es gebe solches Zeug aus die Kirchen

diener, Cantoreyen, Turner, Organisten vnd andere denen Ich zu

Irer Besoldung derhalben von dem meinen mitgetheilt, damit mir

') Archiv de« fürsterzbisch. Consist, Wie». I'a««. Bisthum Wiener-Neu»

stadt. Wir bemerken noch, daß Klesel »m 19, Sept. 1590 ein Taufbuch (das

von ihm angelegte geht bis Juli 1659), und am 1. Jan, 1604 ein Todtenbuch

anlegte. Uebrigens hatte bereit« sein Vorfahrer am 4. April 1589 ein Trauungs

buch angelegt.
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an dem lob Gottes nicht abgehen, vnd die Leuth zu der Kirchen

bewegt weiden sollen." ')

Klesel hob auch die üble finanzielle Lage des Bisthums. Auf

Grund des mit Bischof Angerer geschlossenen Vertrages hatte der

Magistrat das Recht von den Weinen, die im Bischofshofe oerleut-

gcbt wurden, ein Umgeld zu erheben. Bischof Christian weigerte

aber diese Uebereinkunft anzuerkennen, wurde aber von der nieder»

österr. Regierung am ?. Mai 1576 zur Erlegung des Umgelte«

angehalten, unterließ aber stets die Bezahlung, so daß die schuldige

Summe eine drückende wurde. Klesel schloß nun am ,7. Dec. 1589

mit dem Magistrate einen Vergleich, in welchem er das Ueberem-

tommen mit Bischof Angercr anerkannte und treue Vollziehung ver

hieß, der Magistrat dagegeu auf die schuldige Summe verzichtetet)

Dann ordnete er die verwirrte Verlassenschaft seines Vorführer«,

forderte die abverlangten Gelder zurück, und suchte hiebe« namentlich

das Interesse seiner Kirche gegen den Jesuiten Rabenstein zu

wahren. 3) Er baute die Oelonomiegebäude, die Wohngebaude, und

stellte das Uebrige in Ordnung. Auf 2000 fl. beliefen sich seine

Ausgaben. Er suchte auch die zum Bisthum gehörigen Aecler,

Weingarten zu bessern, die entfremdeten wieder herbeizuziehen, und

die eingeschlafencn Rechte zu beleben. Nur ging er hier öfters zu

weit. Am 20. März 1590 ergieng eben an Klesel ein Befehl, du«

Preßholz in der Au bei Lichtenwerth wegen Nachtheil des Wilde«

im Thiergarten zu Neustadt nicht zu hacken und zu verkaufen.^)

Klesel selbst berichtete 1596 an den Erzherzog Mathias: wie

vil Tausent gülden Schulden So das Bisthumb Neustatt in meinem

antritt gehabt Ich auß aigen Seckhl vnd meinem ersparten geldt

bczalt, das weisen alle quittungen aus. So wißen die Comißarien

wclliche mich eingesetzt das die gründt' der Weingärten so gar ad-

khumben, das man dieselben für Reißgüetter theils aufgeben, thails

liegen laßen wollen, die Ich von meiner hartten eroberten schlechten

') Hammer I, Urkundenbuch S. 225.

2) Hammer I, Urkundenbuch S. 119—120.

') A. a. O, S. 121—123; 126.

<) Archiv de« l»is. Reichs.Finanz.Mnisterium». Fasc. Lichtenwerth.
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Paarschaft erhebt, vnd mehrmallen zu zway vnd drithalbthausent

gülden vbcr Paw in dieselben gelegt Hab, darumben Ich nit allain

die schlechten fühl Iar, sondern auch weil alles zn ainer Ocden

worden nie über 500 Emer Wol aber zu 200 gefechsnet Hab. Wie

es aber mir zu Hauß gangen das Ich regens und vngewitters nit

sicher, mein schlechtes Traidt nit legen lhünen vnd von Neuhem

am Traidtkasten derhalben von Grundt auf gleich dem Iar meiner

einsetzung auch nur auß aignem Seckhl Pauen müßen, damit Ich

»it wie die vorige Bischoff gethau daßelbe alsbaldt Erkhauffen

müeste, das waiß die gantze Statt vnd gibt biß der Augenschein.

Nicht weniger ist bekhaudt wie Ich das Clösterl bei St. Peter ge

funden alba die Khirchen, Creitzgäug vnnd allen zu Haufen fallen

wollen, welliches aber Ich ebensfalls alsbaldt erhebt, zugericht vnd

bei Dach vnd gcmeur vor dem Einfall erhalten Hab, das mich nun

auch eine große Summa tost. So ist der Probsthoff darinnen ain

Nischoff seine maiste Wein oben aber souill erlegen khan das traidt

ligen hat, also geschaffen gewesen, das Er auch zu Haufen fallen

wollen, den ich im grundt herausgewelben vnd so erhalten Hab,

welliches, weill ich zur selben Zeit ghar keine gfell, aus meinem

TM gangen ist. Will der starthen vnd vilen Rechtssachen, die

w'gedachts Stifft gehabt vnd noch thails halt, aller geschweige»,

iarauf mir nit wenig vncosten geloffen ehe Ich mich auß discm

schweren Meer ains thails gerißen. ^)

Die Sache war geordnet. Das Bisthum und der Clerus war

reformiit, die finanziellen Zustände in einem Anlauft begriffen, der

kein Zurückweichen annehmen ließ. Nun wollte Klesel auch sein

Gewissen reinigen. Er war eben Domprobst, Hofprediger, Pfarrer,

Beneficiat und Administrator von Neustadt mit vollem Genüsse des

Einkommens, somit Besitzer von fünf Beneficien. Das Canonicat in

Breslau kann hier nicht aus oben angegebenen Gründen in Be

tracht gezogen werden. Klesel wollte nun trotz einem päpstlichen

Indulte selbst nach Rom wandern, dem Vater der Christenheit

dieses Verhültniß der kirchlichen Pfründen vor Augeu legen, und

bat daher um die Erlaubniß und Förderung einer Reise nach Rom. 2)

') Hammer, I. Urlundenbuch, S. 224 u. 225.

2) Klesel'« Schreiben an Kaiser Rudolph vom 29. Mai 1591 (Hammer, I.

Urlundenbuch S. 137).
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Am 29. Mai 1591 genehmigte Kaiser Rudolph seine Reise, und

stellte ihm am 24. Juni 1591 ein Empfehlungsschreiben an den

Cardinal Madrazius aus. ')

In Rom erhielt Klesel die Confirmation, „Da ich nun ge

maint ain wenig ergctzlichkhait zu haben , berichtet er 1596 an

Erzherzog Matthias , sonderlich weill es Gottlob in der Religion

still, auch die Weingätttcu zimblich zu Paw thomben, überfallen mich

gleich wie ein schwerer Blatz-Regen die yezt schwebenden Kriegsleuff

und große anlagen, welche meine Undterthanen ains guetten theils

nit allain von Hauß und Hof gebracht, da Sie allain »erschienene

Weihnacht« Zeitt, als sie mit dem Wählischen Kriegsvolk und des

vunruhigeren Insbruggers Reittern 8 ganzer Wochen hochbeschweit

gewesen in die 4(XX) schaden gelitten, sondern auch meines aignen

einlhumbens nit verschont haben, will der Güldt, Pferdt und dersel

ben anlagen aller geschwaigen." 2) Am 12. May 1593 wurde ihm

die Freude, daß das Franziskanerkloster Katzelsdorf in seiner und

des Quardianus Ioh. Bapt. Tauffer Gegenwart dem Orden wieder

eingeräumt wurdet) Am 2. Nov. 1593 verfügte er in einem Pa-

storalschreiben an den Clerus der Passauer- (unter der Enns) und

Neustädter-Diücese, daß der 15. November als der Tag des heili-

gen Markgrafen Leopold ein allgemeines Fest und in der Kirche

feierlich zu begehen sei, und die Gläubigen sich der knechtlichen Ar

beiten zu enthalten haben. Dieses Fest wurde bisher nur im Kloster

Neuburg gefeiert. ^)

Die Wiener Bischöfe predigten regelmäßig jeden Sonn- und Fest

tag bei St. Stefan. Die Bischöfe Johann Faber, Friedlich Nausea,

dann der Bisthums-Administrator Peter Canisius leisteten hierin

Vorzügliches. Auch Bischof Caspar Neubeck hatte regelmäßig gepre

diget, in den letzten Jahren seines Lebens hatte er den Jesuiten

Scherer zum Stellvertreter bestimmt. War der Bischof in Ausübung

seines Amtes oder in Diensten des Landesfürsten verhindert, die

Domkanzel zu versehen, oder war eine Sedisvacanz eingetreten, so

versah der Dompropst als erster Würdenträger des Capitels die

1) Archiv de« fiusterzbisch. Consistorium« Wien. B, Klesel.

') Hammer. ». a. O, S. 225.

2) Kirchliche Topographie XII, S. 122.

<) Hammer I, Urlundenbuch, S. 202—203,
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Kanzel. Kaum hatte Bischof Caspar die Augen geschlossen, so begann

Klesel zu predigen. Schercr hatte sich, ganz in der Ordnung, zurück

gezogen. Der Klosterrath, dem Klesel ein Dorn im Auge war, berich

tete nun am 1. September 1594 an den Kaiser nach Regensburg, daß

der Dompropst wegen der Administration der Neustadt, und mit vielen

kaiserlichen und passauischen Commissionen betraut, der Kanzel nicht

gut abwarten könne, „wie er dann sonder Zweifel aus solichen

Ursachen dabei continniren können." ') Das Resultat dieser Be

schwerde war, daß unserm Klesel vom Erzherzoge Matthias am

22. September (äst. Prug an der Leitha) auf Befehl des Kaisers

(äkt. Regensburg 3. Sept.) die Domlanzel übertragen wurde, eine

Neuerung, die nur i» dem Verhältnisse eines Patrone« zur Sedis-

vacanz ihre Erklärung findet. Klesel nahm die Ernennung an, und

bestellte den passauischen Vice-Official Balthasar Scultetus zum

Stellvertreter. 2)

Der Bischof von Wien Caspar Neubeck war gestorben und

hatte das Bisthum in einem sehr traurigen Zustande, tief verschul

det, hinterlassen. Die Schulden beliefen sich auf 26.000 fl., worun

ter 19.000 fl. rückständige Steuer, und 7000 Hausschulden. Das

Bisthum war eben klein, die Einkünfte gering und die Einlagen der

Steuern bei den Ständen sehr groß. Bischof Caspar war oft in

einer derartigen Noch, daß er von den Prälaten zu Klosterneuburg,

Maucrbach, Heiligkreuz und Schotten Wein, Schmalz, Geld betteln

mußte, von diesen ein Gartirer und Bettler gescholten, und als sol

cher behandelt wurde. „Ich bin im Stande der Höchste, habe in

der Arbeit das Meiste und bin im Einkommen der Geringste, ja ein

Bettler" jammerte der arme Oberhirt nach einem solchen Auftritte.

Kam es doch so weit, daß der arme Bischof am 26. Juni 1592

sich in demüthigster Weise bei dem Magistrate der Stadt Wien um

') Hammer, I, S. 117.

2) Acten des fürsterzbischöflichen Coufistoriums Wien. Scultetus, einer

der tüchtigsten Männer seiner Zeit, wurde am 2«. Oct. 1590 vom Erzherzog

Matthias auf Ableben des Domherrn Matthias Pütler ob »z>eetllt»in eruäitio-

nem, moäegtiaiu, vit»« pioditatein , »Ii»»Hus <^u«,IilÄte« lilluä vulgär«» Komi-

i»e<zn« T'IiLolnßo <Ussua8 zum Eanonicus Präfentirt, und »m IN. Nov. installirt;

am 24. Februar IL97- wurde er von Matthias »uf Ableben des Heinrich

Ainicher zum Eusto« präfentirt und am 1. Mai installirt. Er starb als General-

Vikar am 24, März 1613 (Acten de« fürsterzbifch, Eonsistoiiums). Wir werden

in der Geschichte de« Bisthum« Wien auf diesen trefflichen Mann ausführlich

zu sprechen kommen.
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das Ott Haymo'sche Beneficium bei St. Salvator bewarb, und

in Anbetracht der üblen Umstände auch erhielt. Es war dies sicher

die erste und letzte Freude des bedrängten Mannes. ') Dieses Bis-

thum sollte nun Klcsel versehen. Klesel weigerte sich. Am 6. August

1595 berichtete der kais. Rath Unverzagt an Klesel, daß falls er das

Bisthum annehme, der Kaiser ihm „neben diesem Stifft die »ämi-

nistratiuu vnd einkhommcn des Bistumbs Neustatt aufs zwuy I»r

zu Peßerer vnderhalt in Händen zu laßen bewilligt." ^) Klcsel be

nützte diese Gelegenheit, und schilderte den Zustand des Bisthums

Wien in klarer Weise. Er bat bei Neustadt sein Leben lang verblei

ben zu können; dort könne er mit seinem Einkommen frei schalten,

und von seinem Ersparten der Kirche und dein Vaterlande ein

Denkmal hinterlassen. Die Zmmithung, das dort Ersparte in da«

verödete Bisthum Wien zu stecken, sei zwar schwer, er sei dennoch

erbütig, die verfallenen Gebäude des Wiener Bisthums herzustellen,

wenn mau ihm zu diesem BeHufe nebst dem Bisthume Wien das

von Neustadt lassen wolle. Nun fährt er fort. Eine bessere Doti-

ruug des Wiener Bisthums ist höchst nothweudig. Dieses Bedürf

nis; ist nicht von heute. Schon Kaiser Friedrich habe es zu einem

Erzbisthume erheben wollen, aber mit der Incorporiruug der Stif

ter Melt und Klosterneuburg. Das Bisthum Wien ist das höchste

Kleinod im Lande Oesterr«ich, deßwegen schlage ich vo5, daß von

den Prälaten des Landes eine jährliche Penston für das Bisthmn

erhoben werde, wie dies ja auch für die Dompropstei und Univer

sität geschehen sei. Ferner ist nothwendig, daß dem Bisthum ein in

der Nähe gelegenes Kloster, etwa Mauerbach, incorporirt werde,

oder falls dies nicht angehe, die Herrschaft Greizenstein , die wegen

des Grafen von Hardeck Untreue S. Majestät anheimgefallen sei.

Die Prälaten dürften Schwierigkeiten bereiten wollen, doch diesem

sei mit einer päpstlichen Befugniß vorzubeugen.

Inzwischen verkündete er am 27. October 159? für die Diö-

ceseu Neustadt und Passau unter der Enns den von Clemens VIII.

bewilligten großen Ablaß, und setzte den Bischof Urban von Passau

von dem Antrage der kais. Regierung, das Bisthum Wien zu über

nehme», in Kenntniß, Bischof Urban richtete am 30. Jänner 1598

>) Archiv de« fürsterzbisch. Lonsistorium«. r»»o. XXI. St. Salvator.

2) Archiv des sürsserzbisch. Consistoriums. !>»<:. II. L. Klesel.
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ein Schreiben an Kaiser Rudolph, das für Klesels Wirksamkeit

höchst wichtige Fingerzeige gibt. „Ich bin hoch erschreckt und klein-

müthig über das Ansuchen Klesels, ihn des Officialats zu entheben,

und dies um so mehr, weil ich weiß, welche unaussprechliche Mühe,

Arbeit, Leibs- und Seeleugefahr Er soviel Jahre Tag und Nacht

ausgestanden und besonders im Weinberge des Herrn in dem oft.

Erblande unter der Enus ungeachtet ihn nicht allein die Ketzer, son

dern und vielmehr die kalten Katholiken die theils in exosäitioni-

du» gewesen und seine oonatus sehr Wohl hätten befördern können,

der Art gehindert, daß ich mich vielmal verwundert, wie er solche

labores und äitüoultates erdulden und ausstehen gekonnt. Obwohl

er nun fleißig, getreu und handlich gedient und es meine Pflicht

wäre ihm zu höherer Würde zu verhelfen, stehen dem doch Beden

ken entgegen. Wenn ich mein hohes Alter und mein Unvermögen

betrachte, die Liebe, welche er mir erzeiget, in Erwägung ziehe, sei

nen Verstand, sein Talent, mit welchem er von Gott begabt und

das ihn zu einem gebornen Förderer der kath. Religion gestaltet,

den ulnäus traowlläi , den er führet, die Erfahrung, die ihm die

lange Praxis beigebracht, das Werk, welches er verrichtet, mir vor

Augen stelle und zugleich das Unvermögen zu Gemüthe führe, sei

nen Posten entsprechend zu besetzen, dürfte es Iedermandcn klar

fein, warum ich mit Weinen mein Bett benetze, darinnen ich mein

Leben verzehren muß. Ich kann weder stehen, noch gehen, und auch

nicht mehr recht sitzen. Neustadt konnte er als Administrator neben

dem Officilllllt verwalten, weil er kein consecrirter Bischof ist, als

Bischof von Wien darf er aber nicht in meine Jurisdiction eingrei

fen, und als Bischof von Wien kann und darf er mein Official

nicht sein. Ich bitte daher E. K. M. wollen diesen Mann ziehen

lassen und ihn ermuntern, in seiner bisherigen Stellung zu wirken

fortzufahren. Ich werfe mich daher missi-o st Istnali vrostratu»

«trat« zu E. M. Füßen, rufe, schreie, bitte und begehre von E. M.

gleichsam zur Letze, weil mein Sterbstündlein nicht mehr weit sein

kann, um Christi und seiner Liebe willen die Gnade, mit diesem

Manne keine Veränderung vornehmen zu wollen." ') Trotz dieser

rührenden Bitte und trotz Klesels Erklärung „befinde ich, daß ich

bei dem Bisthume Wien bischöflich ruhig und ohne Schulden kann

») Hammer, ». a. O. Urtunoenbuch S, 257—263.
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erhalten weiden, so wolle mich mein Gott behüthen und mir ver-

bietheli, daß ich das Bisthum Neustadt eine einzige Viertelstunde

länger behalte, dasselbe seines eigenen Hirten« entsetze und meiner

Seele um zeitliches Guts willen die geringste Beschwerung auflade"

setzte Erzherzog Matthias das Domcapitel Wien am 20. Februar

1598 iu Kenntniß, S. K. M. habe Klesel zum Bischöfe von Wien

ernannt. ^)

Wien war ein armes, gering dotirtes, und dazu noch übel

verwaltetes und mit Schulden belastetes Bisthum, Wiener-Neustadt

war nicht minder arm und gering dotirt, aber geordnet. Der Prä

sident des Klosterrathes v. Unverzagt hatte versucht, das geordnete

Bisthum unserm Klesel zu entziehen, und ihn allein mit dem zer

rütteten zu beglücken. Das Mißlingen seines Planes erregte den

Neid und die Scheelsucht des Mannes in hohem Grade. Klesel

hatte das Bisthum Wien nur unter der Bedingung angenommen,

wenn die Steuerschuld von 20.000 fl. nachgesehen werde, und die

Erträgnisse durch Einverleibung eines Stiftes oder einer Pfarre

verbessert würden. Im Jan. 1602 willigte der Kaiser in die Ein«

Verleihung der Pfarre Traunkirchen in Oberösterreich, und Klesel

nahm die Ernennung zum Bischöfe an. Kaum hatte er seine Ein

willigung, dem verrotteten Zustande abzuhelfen gegeben, als der

geheime Hoftammerpräsident eine kaiserl. Entschließung hervorzog,

traft welcher von der Einverleibung Trauntirchens abgesehen wurde

und befohlen wurde, eine taugliche Person für den erledigten Sitz

Wiener-Neustadt in Vorschlag zu bringen. Klesel protcstirte und re-

signirte zugleich in die Hände des Statthalters Erzherzogs Matthias.

Matthias dagegen weigerte sich, dies dem Kaiser vorzulegen, und

Unverzagt arbeitete daran, die Einwilligung Roms zur Transferi-

rung Klesels auf das Bisthum Wien und zur Besetzung Neustadt«

zu erhalten. Endlich setzte der Erzherzog eine Commission nieder,

diesen Fall zu untersuchen. Das Gutachten dieser Commission lau

tete zu Gunsten Klesels, nämlich, des Bisthums Neustadt, auf wel

ches er kais. Präsentation und päpstliche Confirmation besitze, könne

er nur mit Gewalt, keineswegs mit Recht beraubt werden. Ein sol

ches Vorgehen würde aber die Kühnheit der Ketzer steigern, die Be

suche der Predigten Klesels bei St. Stephan mindern, und der mit

') A. «. O. S. 263,
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so gutem Erfolge durchgeführten Reformation einen tödtlichen Stoß

versetzen. Eine solche Entsetzung ohne canonischen Proceß wäre bei

spiellos. Entweder sei die Einverleibung Traunkirchens in's Wert

zu setzen oder Klcscl wenigstens im Besitze des Bisthums zu

belassen. Unverzagt« Racheplan war vereitelt, doch hatte er schon

einen zweiten in Bereitschaft. Klesel wurde in die Burg von Wien

gefordert und empfing eine kaiserliche Entschließung des Inhaltes,

daß er die Summe von 20.000 fl. als freiwillige Gabe beisteuern,

oder 50.000 fl. als Anlehen vorstrecken solle, denn als Bischof von

Neustadt, Dompropst von Wien, Official von Passau, Pfarrer von

Hollabrunn befinde er sich im Genüsse ansehnlicher Pfründen, besitze

ein beträchtliches Vermögen und habe bisher nichts zum gemeinen

Besten beigetragen. Diese Vciation war eine giftige, denn die be

gehrte Summe zu 20.000 fl. war gerade von der Höhe, welche das

Wiener Bisthum der Steucrkasse schuldete und um deren Erlaß

Klesel nachgesucht hatte. Uebrigens war es Klesel leicht den Ungrund

eines beträchtlichen Vermögens nachzuweisen und die Ungerechtigkeit

und Gehässigkeit der ihm gemachten Zumuthung aufzudecken. In einer

? Bogen starken ebenso gründlich und ausführlich als bedächtig uud

leidenschaftslos abgefaßten Eingabe beleuchtete er Schritt für Schritt

die kais. Entschließung. „Er wisse sich, heißt es u. a. unter S. Ma

jestät deru Vorfahren keines Beispieles zu erinnern, daß auf den

Erwerb von Fleiß und Dienst solche Gcldforderung geschlagen wor

den wäre, da doch gar Viele sich in kais. Diensten große Güter, Geld

und Reichthum erworben, ohne daß man sie wegen ihrer Ersparnisse

beunruhiget hätte. Da dies weder bei Geistlichen noch bei Weltlichen

geschehen, hoffe er, man werde nicht bei ihm den Anfang machen.

In den 25 Jahren seines geistlichen Berufes habe er Niemanden

beschwert, keine Schulden gemacht, aus unerlaubtem Titel teiue uu-

gerechten Mittel gebraucht, Nichts verthan, verspielt, versteckt oder

nachlässig verzehrt, sondern alles auf Verbesserung und Herstellung

verwendet, das er nuu auf solche Weise entgelten solle. Besäße er

Vermögen, so sei es den kais. Ruthen Pflicht S. M. zu rathen, ihn

zur Herstellung des eingefallenen Bischofhofes in Wien anzuhalten. ')

Von der im Namen des Kaisers beglaubigten Platcrei, von dem

l) Hammer, I, Urtmideubuch. S. 345—356.

Ocft, Viertel,, f, l°th°l. Theol. VIII.
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gezwungenen Geschenke oder Darlehen war von nun an ebenso wenig

die Rede wie von der Abtretung des Nisthumes Wiener-Neustadt.

Wir werden nur Klesels Wirten für Neustadt im Auge behalten

seine Thätigkeit für Wien uud seiue Wirksamkeit als Ministerpräsi

dent ganz außer Acht lassen. Die Diöcesaugcschäftc übertrug Klesel

dem treuen und ergebenen Official Mathias Gaisler, und ertheilte

ihm den Titel eines Generalvicars. 1608 wurde von dem Erzhcmse

Ocsterreich eine tägliche hl. Messe für alle und jede aus dem Erz-

Hause von Ocsterreich Abgelebte in die Burg nach Neustadt gestiftet,

Diese Stiftung bestand bis 1713. ') Am 12. Sept. 1609, verlieh

Papst Paul der Kathedrale in Neustadt „ut HuanäoounHue »acer-

«tos »ü^uis einsäen» eonlesiae 6unt»xat missain äelunotorum

in äie (üoinineiuorlttianiz äelunotorum, et sinAuüs äieiiu« inlr»

illius oetavaiu, ne« non «eounäa, teri», enjuslidet lie1»6om»ä»L

via aniinl», en^usennHne üäeli» aä altare L. N. V. eelebrabit

lluiiua, ins«, 6e tiie«aurn eeoleZille per inoclniu 8ut?r«,FÜ inäul

^entiniu oonge^uatnr". °) Am 17. Sept. desselben Jahres ernannte

Paul unser« Bischof zum apostolischen Prediger mit ausgedehnte,.

Vollmachte», zu absolviren und überall zu predigen, am 17. Sept.

(1609) erhielt er die Erlaubniß, ein kortatile mit sich zu führen,

und am 26. Sept. (1609) ertheilte er ihm einen vollkommenen Ab

laß, so oft er einen Ketzer bekehre, oder einen Sünder auf den Weg

des Heils bringe, und gestattete, daß Klesel den Seelsorgern die

Vollmacht ertheile, in artioulo mortis die Oeneralabsolutiou zu

spenden. Am 12. Juni 1611 wurde Klesel von dem Dominikaner-

Orden in die Coufratcrnität aufgenommen.^)

Als Klesel 1611 im Auftrage des Kaisers zum Reichstage

nach Regensburg zog, hatte er die Majestät um die Gnade ersucht,

sich einen Nachfolger für das Bisthum Neustadt wühlen zu dürfe«,

falls er mit Tod abgieuge. Der Kaiser ertheilte am 1. Oct. 16U

seinen Consens dazu. Klesel traf nun die nöthigen Dispositionell,

und übergab sie (10. Juni 1613) verschlossen dem Magistrate von

Neustadt. Er spricht darin seine Freude darüber aus , daß er es

durch Gottes Gnade und Barmherzigkeit zu Neustadt so weit ge

bracht, daß uun Ein Schafstall und Hirt, und die Schnur der

!) Archiv de« l, Reichs-Finnuz-Ministerium«. ?««<:. Neustadt.

2) Archiv de« fürsterzbisch. Consistorium«, ?»»«. Wiener Bischöfe. Klcstl,

') A. a. O.
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Gläubigen allda Ein Herz und Seele sei. Dann ermahnte er sie,

wie einst Paulus die Miletencr, daß sie sich hüten sollen vor den

reißenden Wölfen, welche sich einzuschleichen trachten werden. Damit

das Bisthum Neustadt nicht dem Visthume Wien incorporirt werde,

habe er mit kaiserlicher Gnade die Erlaubniß zur Bestellung eines

Nachfolgers für Neustadt erhalten und dem Bisthum Wien auf an

derem Wege mit 2000 fl. rh. jährlichen Einkommens geholfen, so

daß es nicht der Incorporation Ncustadts bedürfe. Der Magistrat

wolle nach Klesel's Tod darauf sehen, daß seiner Inteutio» genügt

werde. Diese Instruction war versiegelt, und deren Inhalt dem

Magistrate unbekannt. ') Als Klesel in die Gefangenschaft abgeführt

und alle seine Papiere mit Beschlag belegt wurdcu, kam auch diese

letztwillige Disposition in die Hände der Gegner. Kaiser Ferdinand II.

dachte jedoch edel und großmüthig genug, das dem Magistrate an

vertraute Instrument (am 13. Jan. 1620) unerbrochen mit dem

Befehle zurück zu schicken : solches steißig aufzubehalten, denn es solle

zu seiner Zeit geschehen was recht ist. Inzwischen verlautete zu

Neustadt, daß sich mehrere Candidaten um das Bisthum angelegent

lich bewerben. Um nun deren Plane zu durchkreuze«, begehrte der

Wcilll im Interesse seines Vorgesetzten, des Cardinals, daß der

Magistrat von Neustadt das Instrument ordnungsmäßig eröffne und

sodann ins Werl setze, was darinnen verlangt werde. Durch den

Inhalt des Instrumentes überrascht, schrieb er an Klesel nach Rom

(23. Ott. 1623), und entschuldigte seiuc Handlung mit folgenden

Worten: „Nach dero Abführung wurden die Herren von Happach,

Nreuner, Bischof Requesens, Karl Weizenberg und Hüttendorfer nach

Neustadt gesendet, welche vorgaben, der Cardinal sei nicht recht katho

lisch gewesen, sondern den Ketzern zu viel zugethan. Da ihm (Offi

cio) Klcsels kllth. Eifer bekannt, und diese große Diffamation und

Verkleinerung ihn herzlich gedauert, er auch nie gezweifelt habe, daß

der gerechte Gott dero Unschuld zu Tag geben werde, so habe er

bona Läe um Eröffnung des in Neustadt hinterlegten Testamentes

nachgesucht und den Conscns erhalten. Aus dem Testamente leuchte

besonders sein kath. Eifer hervor, welcher nun S. Majestät entdeckt

und den Verläumdcru das Maul zugestopft werden könne. Dies

allein war das «oopu.»; wenn dies eine Sünde sei, so habe er

') Kerschdaumer, Klesel. S, 231,

7«
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allein gesündigt: der Cardinal möge es daher Neustadt nicht entgel

ten lassen. Er sei seit 1? Jahren hier, habe Pest, Rebellion, Feinde

und Kriegsgefahr und allerlei Widerwärtigkeiten ausgestanden, und

verdiene nicht den Vorwurf der Untreue. Was er gethan, habe er

nicht aus Ehrgeiz, sondern nur zur Erhaltung der Eiistiniatiou des

Cardinals gethan". Klcscl beruhigte ihn in einem Schreiben vom

18. Nov. 1623, versicherte ihn, daß er seineu Eifer und seine Auf

opferung stets anerkennen, und daß es bei seiner lctztwilligcn An

ordnung bleiben werde, denn er wolle nicht, sagt er in einem

später» Schreiben (Rom, 1. Nov. 1625), daß das Bisthum Neu

stadt zu einer bloßen Pläsir des Wiener Bischofes werde, der eine

Pfarre daraus machen würde. Indeß stiegen dem geschäftserfahrencn

Official doch einige Bedenken auf, ob Klesel's Anordnung unter dem

neuen Kaiser so respectirt werden dürfte, wie unter Matthias, und

er bat daher den Cardinal, das etwa Nöthige zu veranstalten. Er

wolle nicht ehrgeizig erscheinen, als trachte er nach Bisthümern und

Prälaturcn, auch sonst niemand obligirt sein. Da aber Klesel gegen

wärtig, ohne Rücksicht auf das Vorausgegangene, bei dem Kaiser in

großem Ansehen stehe, so werde ein Schreiben an S. Majestät ge

wiß am meisten ausrichten. Klesel entgegnete (Rom, 27. September

1625): „Daß ich Euch liebe wie meine eigene Seele, wißt Ihr.

Aber ich habe bei Hof mehr praktizirt und fürchte, daß ich Euch

eher fchade als nütze, wenn man dort, wo Lamormain Alles regiert,

erführe, daß ich Euch so sehr liebe und gern befördert sehe. Denkt

darüber nach. Damit Ihr aber sehet, daß ich es aufrichtig meine, so

habe ich an S. Majestät selbst geschrieben und um Renovation

meiner Disposition wegen Neustadt gebeten. Es wird sich nun zei

gen, ob ich bei S. Majestät in Autorität und guter Affectiv« stehe."

Dann fügte er noch bei, daß es sicherer gewesen wäre, das Testa

ment verschlossen zu lassen, weil die Bestimmungen der Vorfahren

fönst heilig gehalten worden; es sei ihm schwer angekommen, in

dieser Angelegenheit an S. M. zn schreiben, er solle jetzt thun, was

ihm gefällt, denn ein einziger Umstand oder Gelegenheit ändere oft

ein ganzes Consilium. In dem Schreiben an Kaiser Ferdinand II-

hob Klesel die Verdienste des Officials Gaisler um die Bekehrung

Neustadts hervor, und wie ihn dort Alles wie einen Vater liebe

und ehre; auch sei er im Collegium der Jesuiten erzogen worden

und habe den Doctorgrad genommen. Der Kaiser wolle daher jenes
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Diplom anerkenne», und den Officio.! für seine eifrigen Dienste im

Visthum Neustadt, dem er in geistlichen und weltlichen Dingen so

lange Zeit vorgestanden habe, belohnen. Ihn selbst aber (Klesel)

werde seine Majestät dadurch äe novo verpflichten.')

Der District Neustadt, in zwei Decanate gctheilt, nämlich in

das Decanat Kirchschlag und Decanat Steinfeld, stand unter' dem

Archidiacon in Weiz und dem Bischöfe von Seckau als General-

Bicar dieses salzburgischen Anthcils. Decanat Kirchschlag umfaßte

die Pfarreien: Aspang, Bromberg, Edlitz, Feisteritz, Hohenwalkers-

dorf, Hochnenkirchen, Kirchnu, Kirchberg, Kirchschlag, Kaumbach,

Lichteneck, Meniglirchen, Räch, Schüffern, Schönau, Schwarzenbach,

Wismad, Zobern und das Beneficium Gschaid.

Steinfeld umfaßte: Dreystetten, Eggendorf, Gricnbach, Klam

und Schadwien, Lanzcnkirchen, Lichtenwerth, St. Lorenz, Mut

mannsdorf, Neuntirchen, Picsting, Potschach, Prein, Priglitz, Puch-

berg, Puten, Rothengrub , Schwarzau, Steinfeld, St. Valentin,

Vischau, Waidmannsfeld, Weikersdorf, im Ganzen 41 Pfarreien,

8 Beneficien, eine Bevölkerung von 50.670 Seelen. Dieser District

führte auch den Namen: Decanat unter dem Semmering.

Mit diesem ansehnlichen Distrikte wollte nun Klesel das kleine

Visthum vergrößern.

Klesel stellte nun bei dem Ordinarius dem Erzbischofe Max

Sittich das Ansinnen, „Ihme die Inspektion über berüerte Pfarren

und Zuetirchen anzuvertrauen". Max Sittich ersuchte den Bischof

Martin Prenner von Seckau als General-Vicar des salzburgischen

Antheils in Ober- und Unter-Steuer um „bericht vnd guetbedunlheu

ob vnd was gestalt gedachtem Herrn Bischoue lülsselio ohne schmc-

lerung des Erzstiffts ^nrisäiotiou wilfahrt werden lhan oder nicht"

(äat. Regenspurg 17. Sept. 1613). Bischof Martin antwortet, „daß

bemeltes Decanat nit ohne sonderbare vngelegenheit vnd beschwar-

»us, sonderlich vmb verne deß wegs von Hirauß, wie es dann di-

sem Lannde ziemblich weit entlegen, vnd vber den hohen Perg

Sembrich hinauß gar böse Wege hat, lhan geregiert werden", und

>) Kerfchbaumer, a. a. O. S. 347—350, 1613 vermachte der Priester

Johann Puschmann der Kapelle St. Michael auf dem Friedhofe 4000 st,, wofür

alle Quatemver für ihn ein Requiem gehalten uud am Feste der Erscheinung

de« hl. Michael ein Amt gesungen werden follte. Kirchliche Topographie,

Decnnat Wiener-Neustadt. S. 76.
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ist der Ansicht, daß ei» eifriger „beywohnender vnd dort residirender

Vicarius oder Archidiaconus von großem Nutzen wäre. „Derhalben

wollt ich nit widcrrathen, daß Herrn Cleselio nit allein die Pfarren

vnd Filialen deß Bistthumbs Ncustatt lehensschasst, Sondern auch

die andern des Decanats Salzburgische Pfarren, wie auch da«

Iungfraw Closter zu Kirchberg tancjUHiu in »^iritualibu» Vioario

2,6 clisL vit«,e, seinen 8uL0683ni-idu8 aber jeder Zeit allein »ä

oertos anno» comittiert und anbcvolhen wurden, do diß geschehen

solle, wollt Ich nit zweifle»! , es wurde die Priesterschaft durch

Herrn Clcselium in besserer Disciplin gehalten vnd das Dccanat in

geistlichen und weldtlichen fachen beßer als von hir auß »it beschehen

khan administriert werden" (ä»t. Graz, 29. Nov. 1613), Der salz-

burgische Generalvicar Wolf Wilhelm von Schrattcnbach forderte

nun (Salzburg, 28. Dec. 1613) einen genauen Bericht über den

Stand und den Wandel der Priesterschaft. Bischof Martin ließ nun

durch den Dechant von Ncutirchen, Caspar Hentschel, eine Visitation

vornehmen, die in den ersten Tagen des Febr. geschah, und schickte den

Bericht am 12. Febr. nach Salzburg. Der Bericht sagt:

Pfarre St. Laurcntzen im Steinfcld ist dem

Bistumve Gurt incorporiert, der Pfarrer Mathias Pirger leistet dem

Dechant keinen Gehorsam, gibt für plsnariain 6i8ri<>8itinnsm aä

Npisoo^um 6uro6N86ln rioriillGi's, führt ein priestcrliches Lebe»,

Diese Pfarre hat 2 Filialen H,cl 8. Valsutinum 6t ^oanusm

apo8tolum, deren Vicare ouram aniinarum allein vom Herrn

Bischöfe von Gurt zu empfangen pflegen.

Pfarre St. Peter zu Muetmaustorf ist dem Dom-

siifte Scckau incorporiert, der Vicarius Canonicus zwar aä lü^vi-

tuluin DecÄui kommt, die <üui-ain anituarunl aber vom Propste

zu Seckau erhält. Ist untadelhaft, und führt ein priesterliches Leben.

Soviel die Priester und Vicare der dem Bisthume Neustadt incor-

porirten Pfarren belangt, pflegen sie Alle Gehorsam zu leisten,

kommen aä 8?noäc>8, werden dem Decan präsentirt und von ihm

«,cl (üui-ani aniruaruin approbiert, doch werden sie zu Salzburg

nicht «.onfirmirt, prätendiren ein Privilegium, daß sie außer Lands

nicht schuldig seien curani aniruaruni oder 1iwra,8 euntirmatori»«

zu empfangen. Sind alle bonas viws, nur der von Gimblach

vitio o<iuour>inatu3 ladorat. Es sind:

Marianus Fischer zu Lichteuwcrth,
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Johann Victor zu Eckhendorf,

Heinrich Mader zu Weikerstorf,

Gregor Türla zu St. Gilgen,

Ioh. Weber zu Gimblach,

Peter Bachner zu Vischau,

Georg Adam zu Lanzenkirchen,

Conrad Göz zu Puechberg,

Balth. Fleischmann zu Piesting,

Pfarre Schwartzaw, Pfarrer Andreas Wagner, luit oou-

oubinariuL, jetzt stehet es mit ihm bcßer. Vogtherr ist Herr Chri

stoph Teuffel.

Kirchau, Vicarius ist Paulus Hörndel, oauoiiieuL re^nlari»

von Reichersberg, ist ein eoneudinariu» , soll aber reformirt wer

den. Lehenherr ist Herr N. Wurmbrandt.

Die Pfarren zu Edtlitz, Putten, Pramberg sind der

Propstei Reichersberg incorporirt, empfangen euram Äniiuaruiu

von dem Dechmit, kommen auch »ä 8^uoän», doch sein sie vitae

lidei-ioris wie auch andere Religiösen, die aus diesem Kloster nach

Oesterreich geschickt werden.

Der Pfarren Lichteneck, Unteraspang, Zöber, Kirch

schlag, Schöffer, Grumbach, Münchtirchcn, Hohcnneulir-

che«, Wismad, Schönau und Holenthan Lehensherr ist der

Propst zu Reichersberg, deren Pfarrer einer Reformation bedürf

tig sind.

In Schadwien ist Pfarrer Andreas Hofer, die Lehenschaft

gehört dem Erzherzog Ferdinand zu. Zu dieser Pfarr gehört eine

Filiale zu Preiu, welcher Vicarius Ioh. Maßu 0. 8. voiuiuiei

Iiadet »uaiil lioeutiaui et est bouae vitae.

Zu Kirch b er g ist Pfarrer Melchior Schmätterle, e»t

bonae vitae.

Zu Voytschach ist Pfarrer Paulus Montanus 0. 8. L.

liabet Luaiu liosutillm, ist ein alter Mann et bouae vitae.

Vogtherr ist Freiherr von Ursenbcck.

Die Pfarre zu Stach hat Johann Pfarrtircher, lebt ärger

lich, der Dechant wird ihn visitieren, Lehensherr ist der Freiherr

von Ursenbeck.

Der Pfarr zu W an n er s selben ist Sebastian Funk, est

eorreow» et ^»m donae viwe. Der von Hoyos ist Lehcnsherr.
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Auf der Pfarrei S eben st ein wohnt und heult ein lutheri

scher Wolf oder Prädicant, wird daselbst unterhalten vom Herrn

von Königsberg, ebenso zu Feistritz.

„Weil es mit dem Decanat also beschaffen, daß es an ander

orthen vnd auf andern Pfarren, schließt Bischof Martin seinen Be

richt, viel erger steht auch die Defcct vnd Mangel des Decanat«

wol khinnen remcdicrt werden bin ich der Mainung Ir hochfürstl.

Gnaden solle dem Herrn Clesel ainige Inspektion oder Luperintsn-

ten« ober die dem Bisstumb Neustatt incorporierten Pfarren uit

gestatten, Sondern es allerdings bey dem Alten Stande verbleiben

laßen, insouderhait auch darumb, daß weyl der jetzige Herr Dechant

<ÜÄ8par llontsonelius ain ansehnlicher, gelehrter, wolberühmbter

Mann und eins guttes Wandels ist, welcher auch (wie man Pfleget

zu sagen) Reitten vnd Reden khan. Er getraut Im auch solche«

Decanat wol zu administrieren, wann Ime ein guette Instruction

vnd öffentliche Patent ertheilt werden soll."

Diesem Rathe folgte auch Max Sittich und fetzte am 11. Juni

1614 Klescl hievon in Kenntniß. Bischof Martin befahl dem

Dechant von Neukirchen „auf die Priesterschaft fürnemblich aber bey

den Ncustattischen Lehenpfarrern guette Iuspection vnnd Ordnung

halten damit sich Herr Bischof zu Wien vnd deßcn Räthe zun

Neustatt wider die Pfarrer Ires vnverhalten und in ander weg«

nit ze beclagen haben". (Graz 12. Juli 1614). Dem Salzburgi-

schen Erzpriester in Steyer und Pfarrer zu Straßgmig Wolfgang

Grasberger befahl er „mit dem Dechant zu Neukirchen guette

OoreLpouäLn-z" zu halten (Graz, 12. Juli 1614). ')

Wie es mit der körperlichen Gewandtheit des Dechant«

Hentschel bestellt gewesen, beweiset ein Bittgesuch vom 11. April

1618, in dem er sagt: «Weilen ich denn schon 1? Jahr vnwirdiger

Dechandt bin vnndt nun die meiste Zeit allweg krankh will ich sol

ches Decanat in allem resignirt haben." Caspar Hentschel war

übrigens ein ausgezeichneter Mann. Vor seiner Ernennung zum

Pfarrer in Neunkirchen (präscntirt von Susanne von Hoyos im

Namen ihres Sohnes Hanns Balthasar am 12. Oct. 1602) war er

Chormeister in Neustadt gewesen. Die Pfarre war vorher lange

unbesetzt gewesen. 1602 erschallten Klagen, Hoyos mehre nicht dB

') Acten des fülsterzbilch. Consistoriums Wien, Decanat Neustadt 34s'
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Vermögen der Pfarrei, sondern ziehe die Güter an sich, lasse die

Pfarrei sowie das Leuetioium 8. I'rmitatis unbesetzt, genieße das

Einkommen, erkläre den Voythof, zur Pfründe gehörig, als einen

Freihof und ziehe das Einkommen der Peters-Kapelle zu Duntelstein

an sich. ') Hentschel starb 1620.

Im Jahre 1600 hatte sich zwischen Klesel und dem Dom-

dcchllute Grafen Lamberg ein Proccß über die Pfarrei Niederholla-

brunn erhoben. Diese Pfarrei war der Domdechantci Passau incor-

porirt. Lambcrgs Vorführer hatte sie Klesel» verliehen. Lamberg

forderte sie als zu seinen Einkünften gehörend zurück. Lamberg hatte

in Rom geklagt und Klesel war zur Entscheidung des Streites an

den Administrator von Passau gewiesen worden. Klesel protestirte

wider diese Gerichtsbehörde als eine Verletzung der Freiheiten des

Hauses Oestcrrcich. Der Klostcrrath stellte sich diesesmal auf Seite

Roms und war der Meinung, daß diese Sache nicht weltlicher,

sondern geistlicher Gerichtsbarkeit unterliege, daß Klesel zwar nicht

außer Landes zu fordern, aber zur Entscheidung an den Administra

tor zu weisen sei. Die Regierung äußerte sich hierüber (25. Juni

und 6. Juli 1601), daß die Sache der Pfarreinküufte eine rein

weltliche, nicht vor die geistliche Behörde gehöre, und zu Wien ent

schieden werden müsse. Ein kaiserliches Decret befahl am 16. Aug.

1601, daß die Sache zwischen Klesel und Lamberg zu vergleiche»

und nicht nach Rom zu übertragen sei. Am 7. Oct. 1603 schrieb

Erzherzog Matthias an den Cardinal Cantes und Papst Clemens V-III.

Der Erzherzog berief sich iu dem Schreibe» an den Cardinal auf

die Rechte des Hauses Ocstcrrcich und die von der päpstlichen Curie

selbst crtheilten Freiheiten, vermöge deren kein österreichischer Unter-

thlln außer den Landen vor fremdem Gerichte sich zu verantworten

schuldig sei, und nimmt Klesel wider alle etwa wegen seines Nicht

erscheinens zugedachten geistliche« Strafen in Schutz. In dem

') Acten des Reich«>Finanz Ministeriums, 1591, 23. Juli Hütte Kaiser

Rudolph an den Freiherrn Ludwig von Hoyo« die Lchenschcift und Iuri«p»tro»

»»tu« über Neuntirchen um 1000 st. verlauft. Bei Errichtung de« Miuoriten>

tloster« und Incorporirung der Pfarrei (17. Dec. 1631 von Erzbischof Paris in

Salzburg bestätiget), ging die Ausübung des Patrouates an da« Defiuitorium

über. s. Dec. 1784 wurde diese« aufgehoben und der Provincial am 2. Juli

1791 angewiesen, dem Grase» Hoyos 3 Priester zur Präsentation uorzuschlageu.

Acten des sürsterzbisch. Lonsist. Wien. I'»»«. 347, Neuulirche«.
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Schreiben an S. Heiligkeit bezog sich Matthias auf Klesels an den

Papst gelangte Vorstellung, daß diese Sache bereits vom Nuntius

in Prag entschieden worden sei, von den Gegnern aber den Rechten

und Freiheiten des Hauses Oesterreich zuwider durch Appellation

nach Rom gezogen worden sei. Ein püpstiches Breve sprach Kiesel

am 19. Nov. 1604 von allen geistlichen Strafen, die er durch

solche Weigerung verwirkt haben könnte, los und trug dem Nuntius

in Prag auf, die Parteien vorzufordern, und nebst den durch das

tridentinische Concil festgesetzten geistlichen Strafen den Beistand

des weltlichen Armes aufzubieten. ') Der Streit wurde erst 1613

zu Gunsten Klesels entschieden. Am 31. Aug. 1613 erhielt er eine

päpstliche Dispens neben dem Bisthnme Wien die Administration

von Neustadt, die Dompropstei Wien und die Pfarre Hollabrunn

behalten und genießen zu dürfen. ') Klesel war wohl Administrator

von Neustadt und eruannter Bischof von Wien, aber bisher nicht

consecrirt. Bereits am 12. Dec. 1609 und am 16. Jan. 1610

hatte der päpstliche Nnntius Weisungen erhalten mit Klesel wegen

der Consecration zu sprechen. ^) Klesel wußte stets diesen feierlichen

Act zu verschieben. Endlich winkte die Cardinalswürde, und jetzt

säumte Klesel nicht länger. Am 13. Juli 1613 erhielt er die übliche

Dispens od lanäariilL» tua» virtutss st insrita, aliayns e^rezi»

oper», von allen ihm möglicher Weise anklebenden Censuren/) am

11. Jan. 1614 das Indult inuniis . LonsOcratioiiis aä pontitillik

ad ali^no ^ntistits Ä88i8tentir»u8 «idi äuoliu» ^,i)1iatiriu8 8ULci-

pers poL8s und am 30. März 1614 empfing er in Krcmsmünster

aus den Händen des päpstlichen Nuntius Placidus de Marra unter

Assistenz der Aebte Anton von Kremsmünstcr und Georg von Gott«

weig die bischöfliche Weihet) I» Rom nahm man davon befriedi

gende Kenntniß. °)

') Hammer, I, S. 190—191.

2) Orig. im Archive de« erzbisch. Lonsist. Wien.

°) Kerschbaumer, S. 203.

^) Solche Dispensen finden sich von Sllatkoui» angefangen bei dem Acte

eine« jeden Wiener- und sicher auch in dem eine« Bischöfe« einer anderweitigen

Diücesc.

b) Erzbisch. Consistorial-Archiu, Wien.

«) Kerschbaumer, S. 204.
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Kaiser Matthias uutcrredete sich 1615 mit dem päpstlichen

Nuntius, ob Klesel für seine geleisteten Dienste den Cardinalshut zu

erhoffeu Aussicht hätte. Der Nuntius berichtete nach Rom und als

der Papst bereitwillig darauf einging, schickte der Kaiser eine» eige-

nen Courier nach Rom, um für Klesel den Cardinalshut zu erbit

ten (24. Oct. 1615), Klesel vcranlaßte jedoch den Kaiser, au den

Cardinal Aorghese als Protcctor der deutschen Nation zu schreibe»,

es möge diese Promotion zum Cardinale noch verschoben werde»,

weil ihn diese Würde in der Ausübung der noch schwebende» poli

tischen Verhandlungen auf den Reichs- und Landtagen hindern

würde. Zugleich sprach der Kaiser den Wunsch aus, der Papst möge

die Ernennung Klesels zum Cardinale reservircu. Der Papst ließ

zurückschreiben, daß er darauf eingehe, um dem Kaiser einen außer

ordentlichen Beweis seines Wohlwollens zu geben; denn es sei dies

eine bisher unerhörte Gepflogenheit; er werde im nächsten Consisto-

rium verkünden, daß auf die Bitte S. Majestät des Kaisers ein

Platz für eine hochverdiente Persönlichkeit vaccint bleibe, damit Nie

mand sagen tonne, daß S. Majestät im Zusainmeutreffcu mit an

dern Fürsten übergangen worden sei. An Klesel aber ließ der Papst

schreiben, daß er hoffe, diese besondere Auszeichnung seiner Person

werde er durch Förderung der kath. Religion und des Successious-

werles vergelten, wie er dies in seinem Dankschreiben versprochen.

Wirklich wurde Klesel im nächsten Advent-Consislorium zum Cardi

nal ernannt, jedoch sein Name in petto behalten. Erst im nächsten

Consistorium »ach Ostern am 11. April 1616 wurde er öffentlich

als Cardinal präconisirt, und der Kammerherr Ludovico Nidolfi

beauftragt, demselben das rothe Barett zu überbringen. ')

Am 29. Sept. 1618 verordnet der Erzherzog und Deutsch

meister Marmilian, Sohn Kaiser Mar II., daß er die Schloßkirche

in der Burg zu Wiener-Neustadt restaurirt, und zur Abhaltung des

Gottesdienstes mit dem Abte Matthias zu Rein als General-Vicar

des Cistcrzienser-Ordens und mit dem Abt und Prior des Neustifts

ein Uebereinkommen auf die Lebensdauer und auf ciu Jahr nach

dem Tode des Erzherzogs geschlossen habe dahin, daß in der

Schloßkirche täglich ein Amt, nach dem Ableben des Erzherzogs

zweimal in der Woche ein liu^uiem, die ander» Tage eine Seelmesse

') Kersch baumer, ». «. O., S. 218—219.
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olioraliter gehalten durch die Priester des Neuklosters. Die Musil

des Erzherzogs habe den Kapellendienst zu verrichten. Dafür erhält

das Neukloster 600 fl., 50 fl. für den Organisten und 50 fl. für

den Schulmeister, beide habe der Abt aufzustellen. Von 1620—1623

wurde die Gebühr nicht entrichtet, und dieser Gottesdienst einge

stellt. ')

Im Jahre 1618 beendete Klesel auch die Restaurirung der

durch die ungarischen Rebellen verwüsteten Pfarrkirche in Zilling-

dorf. Rechter Hand am Kircheneingang in Zillingdorf steht in einer

Nische ein Stein mit der Aufschrift: Hnno vomini 511)6V uaee

ne<te8 8»,«ra lieiielliuin iiloursiono 8«,eviente exu8ta st vastatit,

orxzill et imPLn»!» Iiev6i88inii et IIIu8tri8. prlr68uli3 a« Dmni

Nulo!iioli8 XI«8l Vien. et Neo8ta6. Nr>i oontirmati, aä ßio-

i-ian, Dei re8titutl>,. ^nno DDOVIII. 2)

Die Bewohner von Neustadt waren ihrem Oberhirtcn sehr

zugethan und suchten auf jede Weise ihm ihre Neigung zu zeigen.

1623 legten mehrere Neustädter 2600 fl. zusammen, um Kirche und

Kloster in Katzelsdorf zu verschönern. ') 1623 wurden auch die

Kapuziner in Neustadt eingeführt, und von der Bürgerschaft freudig

aufgenommen. Die Patres erhielten am 14. März aus der Hand

der kaiserlichen Commissäre Ioh. Balth. v. Hoyos und Hanns

Christoph Freiherr von Teufel das Minoritenkloster St. Jakob als

ihre Wohnung angewiesen. <) Am 23. Ott. 1623 schrieb Gaisler °n

Klesel: „Die getreuen Schäflcin der Neustadt haben sich über Euer

fürstl. Gnaden Unglück und traurigen Zustand niemals erfreut, son

dern vielmehr jederzeit großes Herzlcid gezeigt und Mitleid getra

gen, ja nichts mehr als Dero endliche Befreiung und glückliche

') Archiv des t. t, Reichs-Finanz-Ministerium«.

2) Kirchliche Topographie. Decanat Wiener Neustadt, S. 179.

2) Kirchliche Topographie, XII. S. 122.

<) Am 20. Febr. 1625 bewilligte Kaiser Ferdinand 20«« fl. aus den Ge-

fällen bei der Manch »m Waghauß den Kapuzinern zu ihrem vorhabende!!

Gebäu. Am 27. Iuui 1627 erging ein kaiserlicher Befehl an den Burggrafen zu

Neustadt Melchior Stolz den Kapuzinern wöchentlich zu ihrer Unterhaltung

2 Flaschen Wein zu reichen. Diese zwei Flaschen ueigrößerten sich zu 2« Eimer

und 2« Klafter Holz jährlich. Bi« 1662 wurde diese Steigerung nachgesehen,

dann eingestellt. Aus bittliche« Ansuchen wurde dies Deputat durch Decret vom

18. Juni 1664 wieder bewilligt. Archiv de« t. t. Reichsfinanz-Ministerium«.
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Wiederkunft gewünscht und wünschen sie noch." ') Dann berichtete

der Official, daß das Volt im Gottesdienste eifrig sei, daß es au

allen Festtagen viele Veichtleutc gebe, so daß es gut wäre, wenn

auch die Kapuziner im Beichtstühle aushelfen und predigen dürften ;

Klesel möge darüber mit dem Ordensgeneral in Rom sprechen, daß

er es erlaube und befehle. Der Cardinal antwortete, daß er darüber

mit dem Geueral gesprochen und bezüglich der Predigten sich dahin

verglichen habe, daß die Kapuziner an Nachmittagen predige» soll

ten, damit das Volt der Pfarre nicht entzogen werde; an hohen

Festtagen solle aber auch die Nachmittagsprcoigt stets im Dome

stattfinden. Es freue ihn von Herzen, daß die Neustadt wieder mit

braven Priestern versehen sei, und er schreibe dies billig dem Fleiße

des Officials zu. Auf die Bitte des Officials erwirkte Klesel in

Rom, daß der Papst für die Domkirche zu Neustadt am Patroci-

niumstage Maria Himmelfahrt einen vollkommenen Ablaß und einen

privilcgirten Altar für jeden Tag der Woche ertheiltc. Dieses Gna

dengeschenk wurde in Neustadt mit großer Freude aufgenommen;

denn der Official schrieb darüber am 22. Aug. 1624 an Klesel:

„Die übcrschickten Ablässe habe ich mit gebührender Reverenz

empfangen und ehestens publicirt. Es war eine allgemeine Freude

darüber, habe selbst bis zu Anfang der Predigt im Beichtstühle

sitzen, uud das Hochamt wider alle Gewohnheit ohne Assistenz sin

gen müssen. Gott vergelte es E. F. G. hier uud dort hundertfältig

solch' erzeigte Gnade." 2)

In der von Tilly gewonnenen Schlacht bei Stadtlohn am

4. Aug. 1624 wurden die Herzoge Wilhelm von Altenburg und

Friedrich von Weimar gefangen. Ferdinand II, bestimmte den Ge

fangenen Neustadt als Aufenthaltsort. Beide wareu Protestanten,

benahmen sich aber freundlich und höflich gegen den Official, bei

dem sie sich angelegentlich um den Cardinal erkundigten. Gaisler

berichtete dies an Klesel und machte de» Vorschlag, an die beiden

gefangenen Fürsten ein Trostschreiben zu richten, es würde dieses

(so meinte er) ihnen gar wohl thun, und sie der lath. Kirche noch

günstiger stimmen. Klesel erfüllte diesen Wunsch indirect, indem er

am 16. März 1624 das Trostschreiben an de» Official richtete,

') Kerschbaumer, S. 351,

') Kerschbaumer a. a. O. S. 354.
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der es dann den gefangenen Fürsten mittheilte. Darin heißt es un<

ter Anderm: „Daß beide Fürsten Euch zur Mahlzeit berufen und

so freundlich tractirt, halten wir anders nicht, als wäre solches uns

selbst widerfahren .... Uns ist zwar nicht lieb , daß Ihre Liebden

auf solche Art in der Neustadt gehalten werden; wer aber die gött

liche Vorsehung bedenkt, wird bei solcher Gelegenheit mit David

sagen: OKmutui et non aperui os meum, «lunrnam tu leoigti

inilii." (Dann weiset er auf die Beispiele Nalmchodouosors, Iob's,

Tobias hin, citirt Christus und Paulus, uud fährt weiter fort);

Vsxatia «nim 6s,t intelleotuin sagt der Weise, und es ist keine

Tugend, die nicht durch Trübsal erprobt wird, die allein macht, daß

wir uns erkennen, zu Gott fliehen und vorsichtig werden. Wir haben

dicß während der 5 Jahre unserer Gefangenschaft ziemlich practi-

cirt, indem uns Gott von dem höchste» Grade zum niedrigsten ge

setzt, und da wir allein auf Ihu gehofft, uns unversehcnds ohne

all' unser Gedenken und Zuthun wieder erhoben hat. Daher wir in

demselben Spitale der Trübseligkeit gelebt haben und wissen, wie

die Krankheit mit der Geduld muß curirt werden. Es haben aber

beide Herren den Vortheil, daß sie die Gefangenen S, Majestät

feien ; denn es ist vom Hause Oestcrreich nie erhört worden, daß sie

blutdürstig, rachgierig uud unversöhnlich wären: sondern wo sie

Demuth und Erkenntniß spüren, ist bald Befreiung zu hoffen,"

Folgt weiter ein Befehl, den Herzogen alle gebührende Ehrfurcht

zu erweise», damit dieselben sehen, daß wir Katholischen über ihren

Zustand nicht triumphiren, sondern wie es sich geziemt, echt christli

ches Mitleid tragen. Daneben haben beide Herren, wenn sie wollen,

gute Gelegenheit, die tath. Lehre kennen zu lernen. Ferner empfiehlt

er ihnen die nützliche Lectüre der indianischen Historien, welche von der

Bekehrung der Heiden handeln und fügte bei, daß sie ihm in seiner

Gefangenschaft viel Zeit hinweggeuommen. Das vermeinen wir auf

recht, wie wir Deutsche miteinander zu tractiren Pflegen, nicht etwa »m

etwas vorzuschreiben. Sollten die Herzoge einmal Rom besuchen, so

werde es ihn (Kiesel) freue», sich denselben als Freuud und Diener

zu erweisen." Ueber de» guten Eindruck des Trostschreibens, welches

der Official den beiden Fürsten vorgelesen, berichtet derselbe, daß es

ihnen so gefallen habe, daß sie eine Abschrift davon verlangten, sich

für eine so hohe Gnade bedankten, und eine Sehnsucht nach Klesels

Herauskunft hätten. Auch fügte der Official bei, daß beide Fürsten
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am Feste des hl. Georg bei der von ihm in der Burgkirchc gehal

tenen Predigt erschienen, und ihm fleißig zuhörten.')

Im Jahre 1625 traf Neustadt ein schwere« Unglück. Am

30. Sept. brannten 24? Bürgershäuser nieder. Der Bischofshof,

die Propstci, das Neugebäude, das St. Pcterstloster sammt Kirche,

die Kathrinentapelle, der Thurm der Capuziuerkirchc, der bischöfliche

Maierhof sammt Scheuer wurden gänzlich verwüstet. Der Official

schrieb über den Schaden einen kläglichen Brief nach Rom, worin

er den traurigen Zustand schildert, iu welchem sich die kirchlichen

Gebäude und die Priester befanden. Letztere hätten keinen Platz, wo

sie schlafen tonnten und der Winter stehe vor der Thür; es sei zu

befürchten, daß sie alle auswandern und ihn allein lassen würden;

das Bisthum sei ruinirt und keine Hilfe zu erwarten; Klesel möge

verordnen, was mit dem bischöflichen Hause und der Priesterschaft

geschehe» solle. Die Stadt habe für die nüthigsten Arbeiten 400,

und der Kaiser 1000 fl. gegeben. Klesel versicherte den Official fei«

ner Zuneigung, sprach ihm seine Theilnahme an dem Unglücke aus

und fährt dann fort: „Ich bin ein Bettler in der Fremde, lebe

vom Almosen des Papstes und der Cardinäle, Ihr seid Bettler

draußen, beide haben wir der Religion halber das äußerste bei die

sem Bisthume gethan, und unter uns soll dasselbe zu Grunde

gehen? das ist einmal zum Erbarmen. Ich könnte helfen, wenn mich

der Beichtvater nicht hinderte. (Eine Anspielung auf Lamormain,

de» Beichtvater Ferdinand II.) Ihre M. wäre es schuldig, daß Sie

mir das Interesse meines abgenommenen Gutes des Bisthums

geben sollten; das aber widerratheu Geistliche selbst. Daraus könnt

Ihr entnehmen, in welch' großer Angst ich mich befinde, Euch aber

zu verlassen, ist mir doch unmöglich. Daher wollet von meinet-

wegen die Pricsterschaft zusammenfordern und dieser meine Noth,

so viel sich thun läßt, vorbringen, dieselbe ermahnen, daß sie zu mir

beständig halte und unsere Kirche nicht verlassen wolle. Was mir

von Almosen bleibt, will ich mit ihnen thcilen, nur daß die Kirche

erhalten werde. Von der Stadt habeu wir wenig zu begehren, weil

dieselbe arm; sonst wäre sie es schuldig, die Beneficiatenhäuser zu

erheben, aber ex uikiln nilnl 6t. Stelle Euchs allso auheim, daß

Ihr ihnen zuspringet, wo es die Noth erfordert von meinem

') Kirschbaume! a. a. O. S. 339—342,
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Einkommen dieses Jahr, wie Ihr tonnt, damit die guten Leute

ihre Sachen unter Dach bringen und lieber ich leide, als sie gar

verderben. . . . Mir ist zwar stets zuwider gewesen, daß die Prie-

sterschllft die Kost im Bischofshofe habe, denn einem ist das Brot,

dem andern der Wein nicht recht, jetzt gibt man zu wenig und ist

des Klagen« kein Ende; aus dem Bischofshof wird ein Wirths-

haus, man muß mehr Leut halten, es gibt Unordnung, Uneinigkeit

unter den Dienern, und müssen exoeuta adsuräÄ, daraus folgen,

die man lieber mit Geld abkaufen als bei dem Bisthums Einkom

men lassen soll. Wäre aber kein anderes Mittel derzeit vorhanden,

der Priesterschaft zu helfen, so müßte man aus der Noth eine

Tugend machen. . . . Bezüglich des Bischofshofes und der mir zu«

gehörigen Häuser müßt Ihr eine eigene Rechnung halten, daß man

künftig sehe, daß ich allda nicht meinen Nutzen, sondern den der

Kirche gesucht habe. Mögen Andere sich selbst und ihre Freunde

mit geistlichen Gütern bereichern: ich bin nunmehr nahe beim Gc«

richt meiner Haushaltung Rechenschaft zu geben; darauf will ich

mich mit der Gnade Gottes gefaßt machen, und lieber zu viel als

zu wenig thun. Bedarf zu meiner Haushaltung, Gottlob, keines an

deren Beichtvaters als mein Gewissen, denn sonst möchte man mich

leicht durch Subtilitäten , Distinctionen, Discursc, Interpretationen

u. dgl. auch zum Teufel führen, mein Gewissen leicht machen, bei

mir den l'avor und guten Willen zu erhalten. Mir ist aber genug,

daß ich's aufrecht und treu vermeine unlr also der Canonisteu zu

meinem Gewissen nicht bedürftig. Thut also was Ihr könnt und in

Eurem Gewissen befindet, damit wir das Hauptwerk erhalten.

Komme ich, so Gott will, hinaus, so will ich es entweder remedire»,

oder darüber sterben. Nur zweifelt nicht, daß große Kleinmüthig-

teit in Neustadt unter der Gemeinde sein wird. Sollen nun die

Priester auch Klcinmuth zeigen, wer will alsdann die Schäflein, so

Christus mit seinem Blute erkauft, trösten. Iu redns äs8p«rati«

ein Herz zu zeigen, das ist löblich, rühmlich und erweist ein gutes

Gewissen und Beständigkeit. Und möget mir glauben, daß ich mich,

wenn ich bei Euch wäre, gar nicht entsetzen, sondern Alles das thun

würde, was ich könnte, das Uebrige aber Gott empfehle: der wird

eS schicken, daß ich diesem Bisthume noch einmal aufhelfen könnte.

Damit Gott befohlen." — Der Official legte Hand an und konnte

bald den Cardinal beruhigen, daß wieder Alles unter Dach gebracht
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und die Domkirche wieder mit frommen exemplarischen und gelehr«

tcn Priestern versehen sei, mit denen die Bürgerschaft gar wohl zu

frieden; er habe das Priesterhaus und die bischöfliche Residenz ohne

Entgelt des Bisthums erbaut.') Die Feuersbrunst hatte auch die

Kapelle U. L. Frau auf dem Freithofe, 1463 von Leonhard Iüdl

und Nikolaus Otteuthaler gestiftet, ergriffen und ausgebrannt, nur

ein hölzernes Frauenbild blieb unversehrt. Dies bewog den Official

die Kapelle wieder herzustellen, und ein Beueficium hiezu zu stiften. 2)

Gaisler war ein guter Wirth. Am 10. Juli 1625 baten Bisthum

und Priesterschaft von Wiener-Neustadt um Ertheilung des Privi

legiums, »die Kauf- oder Handelsleuth so eine Anzahl wein, die sich

jährlich über 1000 Eimer niemalen erstrecken würde, der veotiß»,-

lieu, Mauth, Taxen oder Aufschlag zu entheben, damit sie ihre

Fechsung versilbern tonnten." ^) Die schmalen Gcldvcrhä'ltnisse seines

Herrn in Rom gicngen ihm sehr zu Herzen. „Mir ist leid, schreibt

er, daß E. F. G. nach lang erlittener Tribulatiou auch »och Armuth

leiden müßeu. Gott wird Sie nicht verlassen. NunHüHiu vicli

^ustuiu äersliotuni. Ich Hause klug und lebe sehr einfach, nur da

mit E. F. G. meinetwegen nicht Noth leiden dürfen." Und einige

Monate später schreibt er: „Mich dauert nicht wenig, daß E. F. G.

zu Rom Noth leiden sollen. Ich habe dieser Tage dem Official zu

Wien abermals 1000 fl. einhändigen lassen; könnte ich nur de»

Wein zu Geld umsetzen, wollte ich außer täglicher Nothdurft nichts

behalten; aber nichts ist dieser Zeit unwcrthcr als der Wein. Unser

Herr erhalte E. F. G. zufrieden, mich aber lasse er erleben, diesel

ben noch einmal zu sehen und gehorsamst aufzuwarten." Klesel, der

das Geld zu schätzen wußte, ertheilte ihm die Weisung gut zu

wirthschafteu, Getreide und Wein zu verkaufen uud zu seinem Besten

im Einverständnisse mit dem. Official zu Wien anzulegen, damit er

die in Rom gemachten Schulden abzahlen, und sich solid einrichten

') Kerschbaumer, S. 350—352.

2> Wunderbare Erhaltung und Abbildung de« 00» Holz gehaueneu

Bildnisses der seligsten Inngsrau Maria in der Frauen» oder sogenannten Elend-

lapelle an der Hauptpfarrlirche zu Wiener»Neust»dt, Wiener-Neustadt 1826, 8.

') Dieses Gesuch unterschrieben: ilattli. (visier; I^u<:»8 Lrnuätänif«r,

euori ni2Fi»t«r; ^»«ub 8«niiuelin» , Leneli«. 8, Neur^ü ; ^»o, 6iFsr1 , Leiist,

8. ürasmi; ^0Än. ^»eliauF, Lenek. 8. ^«»uni», n. Joanne« Inniußer, L«n«f.

83. IrinltaU». Archiu de« tais. Finlluz-Mimstellum«,

Oeft, Viertel,, f, l»th. Theol, VIII, 8
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könne. Er ertheilte seinem getreue» Official so manche Lcction über

seine kleinmüthigen Lamentationen. „Es freue ihn sehr, erwiederte

Gaisler einstmals nach einer erhaltenen Zurechtweisung, daß der

Cardinal nach erlittener äußerster Verfolgung, Schmach und Trüb

seligkeit und nunmehr hohem Alter, so gesund, getröstet und fröhlich

sei. Warum soll da ich bei meinen Widerwärtigkeiten, die nur ein

Schatten dagegen sind, verdrossen und tleinmüthig werden? ^.syuum

«8t äisoiriulum inäißnuni inHFistri vesti^ii» iriZiztsre. So zag

haft ich vorher gewesen, so herzhaft und fröhlich will ich hinfür

sein, besonders weil E. F. G. mich also väterlich trösten und mit

ihrem eigenen Exempel erbauen." Für seine eigene Person bat

Gaisler am 30. Jan. 1626 um die Erwirkung der päpstlichen

Licenz, kirchliche Parameute zu benedicircn, wie solches viele Quar-

diane und Rectoren der Collegien hatten, damit er nicht andern so

oft zu Gnaden gehen müsse. Official Schwab könne ihm post

llnuurü »lluotuiu nichts Lieberes aus Rom mit herausbringe».

Schon früher hatte er den Cardinal gebeten, ihm von dem aposto

lischen Stuhle irgend eine Gnade, etwa den Titel eines Protonotars

zu erwirken, welches Anliegen der Cardinal in Anbetracht des kirch

lichen Wirkens Gaislers auch erfüllte. ')

Bevor Klesel Rom verließ, bat ihn noch der Official (6. Mai

162?) für das Bisthum Neustadt um die Verleihung eines Iubi-

läumsbreves vom hl. Stuhle. Klesel antwortete: „Er wolle das

Iubiliiumsbreve für Neustadt selbst mit hinausbringen und seine

Iubiläumsandacht dort mit ihnen verrichten." Das Jubiläum wurde

im Juni 1628 gefeiert. ^) Als Kaiser Ferdinand den Gefangenen in

seine Güter wieder einsetzte, ihm für die verflossenen sieben Jahre

die ungeschmälerten Einkünfte zusagte, und sogar die Reisekosten zu

tragen sich anbot, trat Klesel um die Mitte Sept. 1627 die Rück

reise an. Die Rückreise ging sehr langsam vor sich; denn der alters

schwache Cardinal war öfters unwohl, darunter zweimal gefährlich.

Längere Zeit hielt er sich in Bologna auf, wo ihn ein italienischer

Künstler porträtirte (das Bild befindet sich in der Dompropstei

Wien). Am 18. Dec, 1627 kam er nach fast zehenjähriger Abwesen

heit glücklich nach seinem geliebten Bisthumc Neustadt, wo er mit

») Kerschbaumer, S. 353, 354.

2) A. ». S. 355.
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großer Freude empfangen wurde. Am Feste der Geburt Christi be

stieg er die Kanzel seiner Domkirche. Den Anlaß des herannahen

den Jahreswechsels benutzte er, um S. Maj. dem Kaiser seine

Glückwünsche darzubringen, und zugleich seinen Dank für die ihm

erwiesene Huld und Gnade auszusprechen, und demselben, soweit

sein Alter und seine Untauglichleit es zuließ, seine Dienste anzutra

ge». Der Kaiser antwortete ihm von Prag aus: „Es sei ihm gar

wohl bekannt, daß Klescl zur Beförderung der hl. kath. Religion

jederzeit einen großen Eifer gezeigt, und er zweifle nicht, daß seine

Ankunft zur Beförderung der Ehre Gottes gereichen und der kath.

Kirche ersprießlich sein werde." Am 25. Jan. 1628 hielt er seinen

Einzug in den Dom zu Stephan in Wien. Im Febr. 1628 er

nannte der Kaiser eine Commission, Kiesels Forderungen zu unter

suchen und mit ihm wegen der ihm abgenommenen Güter zu unter

handeln. Dies geschah in einer Weise, die den Cardinal vollkommen

befriedigte. Zu seiner bisherigen von Kaiser Mathias zur besseren

Sustentation angewiesenen Besoldung von jährlich 10.000 fl. erhielt

er vom 7. Juli 1628 an 20.000 fl. Zulage. Als Entschädigung für

die durch die Beschlagnahme seiner Cassen und Einkünfte bei seiner

Beihaftung erlittenen Verluste 300,000 fl. und zwar, da das baarc

Capital zur Zeit nicht vorhanden war, die jährlichen Zinsen mit

sechs Procentcn, also 18.000 fl., so daß er im Ganzen jetzt 48.000

Gulden jährlicher Einkünfte besaß, eine für jene Zeit ungeheure

Summe. Außerdem wurden ihm noch 13.935 fl, für die ihm abge

nommenen 696^ Eimer alten Weines, den Eimer zu 20 fl. gerechnet,

zugesprochen. >)

Klesel wandte sich nun ganz der Obsorge seiner beiden Bis-

thümer zu. In Anbetracht seines Alters wurde ihm 19. Juli 1627

in der Person des Schottenabtes Augustin Pitterich für Wien und

Neustadt beigegeben, l) Am 4. Juni 1629 publicirte er das Triden-

rmische Decrct 8e«8. XXIV. cap. 1 äs rotorm. niatriiuouü, wo-

mit die Schließung der Ehen vor dem Pfarrer und zwei Zeugen

«) Kerschvaumer, a. a. O. S. 344-346.

') Kirschbaume! ». °. O, S, 359. Pitterich, Profeß des Kloster« St.

Emmeran in Regenslmrg, leitete die Schottenabtei vom 28. Nov. 1608 bis

2l>. Sept. 1629. Am 9. Aug. 1626 hotte ihn Papst Urban VIII. zum Bischöfe

in Germanica Praconisirt. Acten de« fürsterzbisch. Eonsist. Wien. I'»««. Weih

bischöfe.

8»
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angeordnet wurde. In seinem diesfälligen Schreiben an Gaisler

heißt es: „Ihr aber gebeult meiner Grabschrift nach, daran mir

viel gelegen. Hiebet habt Ihr wiederum ein General, das wollet am

hl. Dreikönigsfeste anschlagen und publiciren; damit ist durch mich

dieser Punkt aus dem Concil zu Trient auch publizirt; bleibt noch

etwas anderes übrig und verleiht mir Gott das Leben, will ich

dasselbe auch vollziehen. . . . Vom Herzen habe ich mich erfreut daß

das Jubiläum so gut bei Euch abgegangen. Unser lieber Herr gebe

meinen Schäflein von Tag zu Tag mehr Eifer und erhalte diesel

ben, damit sie endlich in den ewigen Schafstall mochten gebracht

weiden." Am 20. Nov. 1629 ordnete er den 8. December als den

Festtag der unbefleckten Empfängnis; für seine beiden Diöcesen Wien

und Neustadt als öffentlichen Feiertag an, und zwar auf Wunsch

des Kaisers Ferdinand. Die Sorge für Neustadt beschäftigte ihn

fortwährend : „denn" , schrieb er a» Gaisler am 9. Febr. 1630, „ei

wolle gern bei Lebzeiten noch bei dem Visthume Richtigkeit machen,

also daß seinem Nachfolger anderes nichts verbleibe, als dessen Er

haltung." Im Archive des Domcapitels von St. Pulten befindet

sich eine von ihm selbst unterfertigte Instruction für den Hofmeister

beim Visthume Neustadt, worin für das Kleinste vorgesorgt ist,

So z. B. heißt es : „Er solle das Hausgesinde überwachen, daß es

an Sonn- und Festtagen den Gottesdienst nicht versäume, zu Ostern

beichte, über Nacht nicht außer dem Hause bleibe, sich von Gottes

lästerung, Unzucht, Völlerei, Karten- und Würfelspiel enthalte; fer

ner soll er die Baulichkeiten fleißig in Augenschein nehmen und

Reparaturen anzeigen; den Wein im Keller wöchentlich zweimal

sorgfältig füllen lassen;" folgen dann Anweisungen wegen Wein-

zehent, Weingartenbau, Weinlesen, Pressen, Reutenempfang, Grund

buchs- und anderen Amtshandlungen, Robott, Aufnahme der Dre

scher, Getreidekastcn , Waldbau, Fischwasser; daß er alle Jahre wie

gebräuchlich nach Ostern allen Kircheurechnuugcn in- unseren Dörfern

beiwohne. Aus dieser Instruction geht auch hervor, daß die Prie

sterschaft aus dem Official und fünf andern Priestern bestand, die

täglich Mittags und Abends fünf Speisen von der Bischofstafcl

erhielten. Das Hofgesinde, über welches der verheiratete Hofmeister

zu wachen hatte, bestand aus dem Kastner, Kellner, Schreiber,

Kutscher, Maier, Bäcker, Fischer, Schafhalter, Thorwärter, Küchin,

Kucheldirn, Kuh- und Ochsenkuechten, Kirchendiener» (Magister,
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Cllntor, Organist, Meßner und Thurner, Thurnergcsellen), denen

sämmtlich genau ihre Wciuportionen angewiesen waren. ')

Als er 1630 zum Feste Maria Himmelfahrt nach Neustadt sich

begab, rief er denen, die ihn zum Wagen begleiteten, die Worte zu:

„Dens vos ou8toäiat, »i NouLtaäii mortuu» luero st aiu^>Iiu»

nou rsäiero. Das Alter machte seine Rechte geltend. Am 9. Sept.

wurde er bettlägerig. Seine Krankheit war die Dyssenterie. Er be

rief am 14. Sept. 9 Uhr früh seine beiden Officialen Tobias Schwab

von Wien und Gaisler, und den Domherrn von St. Stephan

Augustin Zwerger zu sich in den Bischofshof, um ihnen seinen letz

ten Willen mündlich zu erklären. Sie fanden ihn zu Bett liegend,

schwach, aber bei voller Vernunft. Diese drei Männer, apost. Proto-

notare, brachten seinen letzten Willen zu Papier. Am 15. Sept.

empfing er die hl. Sterbsacramcnte, nahm Abschied von den Sei

nen, indem er alle um Vergebung bat, die er jemals beleidigt

habe, empfahl sich ihrem Gebete und starb am 18. Sept. 1630 um

9 Uhr Abends. Er hatte ein Alter von ?? Jahren weniger 10

Tage erreicht. Seinem letzten Willen entsprechend wurde sein Leich

nam bei St. Stephan „neben seiner Frau Mutter bei U. L. Frauen

abseits, das Herz aber zu Neystadt vor dem hohen Altar" beige

setzt. „Zu Wien wie uit wenig zu Neustadt, verfügte er, sollen

gleiche NriitÄplli«, aufgericht" werden. Es geschah. Das Grabdenk

mal in Wien ^) wurde bei der jüngsten Restauration in die Gruft

geschafft. Dagegen bestehet der Leichenstein in der ehemaligen Cathe»

drale zu Neustadt an der Epistelseite beim Hochaltare noch zur

Stunde (aus salzburger Marmor mit gut gearbeiteter Büste Klesels)

und im Pflaster vor dem Hochaltäre liest man die Inschrift: „vor

LruiueutigLirui äoiuini Oaräinaü» Xleselii NDVXXX.

In seinem Testamente vermachte er den Armenhäusern St.

Marx, Lazarett), Klagbaum zu Wien und den zwei Bürgerspitalern

zu Wien und Neustadt je 100 fl.; dem Domcapitel Wien und dem

Bisthum Neustadt je 50.000 fl. zu einem Iahrtage;») dem Kloster zur

') Kerschbaumer, a. ». O. S. 356, 357, 359,

«) Per gel, der Dom zu St. Stephan in Wien. Trieft 1854, 8. S. 112.

') Da« Legat für Neustadt wanderte in den Religionsfond, »u« welchem

gegenwärtig die Domherrn von St. Polten salariit werden. Kerschbaumer,

S, 368.
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Himmelpforte 100.000 ft.; dem Kömginstift, St. Jacob, St.

Lorenz, St. Nicola in Wien je 2000 fl, ; den Kapuzinern und

Paulanern zu Neustadt je 500 ft.; den Jesuiten zu den früheren

20.000 fl. noch 20.000 fl., „um baidc Bistumb mit tauglich qua-

lificirten Priestern zu versehen," und seinen beiden Officialen je

1500 Dukaten.

Sein Wahlspruch war:

I'or titer et suaviter.

>



Die echte 8«a1a eovli minor de8 Honoriu8

Äugilstodunenjls.

Veröffentlicht von Friedrich Icheibelderger, Weltpriester der

Diöcese Linz,

Pez (l'uesauru» aueoäot. uov. "low. II. v. I ool. 171)

gibt uns eine scala oueli minor von Honorius, bemerkt aber in

der Einleitung (n. X) dazu: DeLiäeratur nomen Honorii in Oo-

äiee ouartaoso lHemmiensi in tolio anuornm treosntorum. ^foo

opusculuui Honori» triouit k. Dsovolän» nisi eou^eotalläo.

^ooi» i<I llib.il aliuä, c^uam »srmu o^niäl.m viästur.

M diesen letzteren Worten ist auch das Richtige getroffen. Denn

dos von Pez mitgetheilte ist nichts Anderes als ein Bruchstück aus

dlm »ermo in Dominica <Huin^ua^e8imÄ, im »veoulum eoolssiao

desselben Honorius — wenigstens in dem mir vorliegenden 6oä.

mßmdr. lisro. 43 aus der Bibliothek des Stiftes Lambach. ')

Dieser Codex gibt uns aber auch die echte 8o«,l«, oosli minor,

die wir hiemit folgen lassen, da wir uns nicht erinnern können, sie

irgendwo abgedruckt gesehen zu haben.

') Diese« 8p««ulum «oele»!»« ist d»« nämliche wie jenes, da« Pez (tom.

I, I»»F, I.XXIII) zu Heiligentreuz sah und das er dem Alanu« »d iusuli» zu»

schreibt. Der Lambacher Codex hat aber ausdrücklich den Namen Honorius.

Ueberdies zeugt für die Autorschaft unsere« Honorius die auffallende Verwandt»

schüft dieses speeulum eeelesi»« mit dessen Laerl.mNntHriuin (?«ü tue». »u«eä.

tum. II. p. 1. eul. 249 t?,> u. der «emm». anim»« (Lidliotli. 88. ??. I^ussäuui

will. XX). E« scheint mithin diese« 8pe<:ulum von jenem?«« tum. II

p»ß. V, I^lo. 4 erwähnten verschieden und noch ungedruckt zu sein. (?«2 tum. I

l>»8. I.XXIII.)
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<Huiu »it seala acl eoelum.

I. Daonil in somnis soalam usc^ue acl eoelos ereotam vi-

6it i. e. Oliristcis in somno mortis suae sanotam eruoem ere-

xit, c^uam omnious in 8« ereclentinu» aseensum purpureum acl

eoelum keeit. Huius sealae äuo latera est ^emina (ünristi

passio : uua, c^uae luit in eorpore ut üa^ella; altera, c^uae

l«it in anima, ut opprouria. Haee soala cleeem ßraäinus eon-

texitur, clum (^liristi pa3»io cleeem moäis eoinprenenclitur.

?rimo namc^ue ^laäiis st lustilius tamc^uam latro oapitur:

8eounclo vinouli8 ut kur li^atur ; tertio tamc^uain ma^us

velata laeie eolaplii^atur ; c^uarto ut ääemoniosus oonsputa-

tur; c^uinto ut latuus illuäitur sive ab Ileroäe saeeräotali

veste ut pontiiex iuäutus sive 2, kilato spinea euroua et pur-

pur», ut rex cleooratus; sexto ut »eäuctor nazellatur; sep-

timo ut reu» mortis iuter latrone« erueiii^itur ; ootavo »

8erioi8 et pliari3aei3 iu8ultantinu8 ut erimine vietu8 irricletur;

nuno feile et aeeto a militidus aä luäidrium potatur; cleoimu

laueea militari ut vita in6i^nu8 perloratur. — ?er uaue sea-

lam an^eli aseenäunt, äum reäempti per 66em passioni»

Onristi acl eon8ortium an^elorum 8oanclunt, I'er liauo an^eli

cl68eenäunt, clum perncli pa8siouem (^liristi irriäsntos acl apc»-

8tata8 an^elos eorruunt. Huie 8ealae Dominu8 innixus ^aeoli

naereäitatem repromittit, c^uia Onristus sealae eruois al^ixus

omninus oontra vitia luetantibus naereäitatem re^ui ooelestes

äaoit.

Haeo alle^oria pertinet acl solam pa88ionem Oliristi et

naeo seala vooatur seala orueis.

II. ^liter. 8eala acl eoelum ereeta e8t 6i3pen8atic»

liumanae reäemptioni8. tüu^U8 latera sunt (!nri8ti äivi-

nita8 et 1iumanita8 : liumanitas, o^uae Pro nomine Deo 8ati8-

keeit, c^uoä solus liomo taeere 6enuit ; clivinita8, c^uae liuminem

salvavit, czuocl 8olu8 Deu8 faeere notuit. Hujus ^raclus sunt

8«ptem : nrimu3 Onristi ner 8niritum sanotum inoarnatio ;

8eeunclu8 e^u8 a vir^ine nativitas; tertius eius nassio;

c^uartus mors eju8 in eruee; c^uintu8 senultura e^'us vel

acl inleros äeseensio; 8extu8 a morte e^u3 re8urreotio;

8eptimu8 eju8 in euelo8 a8«en8io. Hano sealam liclss «t
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o 1>« ratio erißit, per yuam numanum ^enu8 äs v»IIe laeri-

in^rnm «,ä eulmeu ooeli «oanäit. ?er nane an^el! ll8eenäunt,

ciui», üäsls» per u»,ue aä aeaunlitatein »nßelvrum tenäunt.

^lii <Ie8eenänut , c^ui», innlti », eun8«rt!o »nßelorum »cl imm»

äeoiäunt. — Dominu» nuie 80«,I»e innixu8 luanum 8o»,näenti-

uu8 porri^it, <iuill K6e8 <ünri»ti oniue» eroclsuto» »6 nraeini«,

vitae pertianit.

Haee alleßoria nertinet »ä sulain noiuini8 reäeinntionelu,

et naeo »Lala voeatur äispvnsatin nnmanae reäeinp-

tiuni 8.

III. ^liter. 8«llla tanken» eoeli eulmins, e8t religio

oliristillna. Olli«» luter», 8«nt aetiva et ounteinolativs, vit».

(3rl>äu8 vero ni8 insert! 8nnt 6iver»ne nrc>fo38inne8 vel lüiversi

eleetuinrn nomine», ^li«, est eniiu v!nse88ic> inonaonorum, »lill

L^nonionrnm, «,li» vir^innin, alia eon^ußatorum, «,lia oontinen >

ti^iu. — ker üllno 8ealain »n^eli 80»näunt, ciu»,n6o ciootnrs8

unumulieiuHue in «n« oräine et in 8U», nrole88ione »ä ene-

lestia 8e«,n<!ere innuent. H^Iii äe8eenäunt, 6uin en» lie 8unei'

oia äivitillr.um aä numili», nllunsrtati» cle8e6uclere 6c»eent.

8unremae Den» sealae ineuinbit, ^nia uinnidu» U8^ne in ünern

ner8evsr»,ntillU8 vraeini» vitae äanit.

H»,ee allsßnri», »ä 8oll>,in eoele8iain nertinet et naeo

80»1a voeatnr 8«»,!«, enri8tian«,e relißinnis.

IV. ^liter. Ironoloßioe 8oal«, llä ooelum nertin^en8,

^nc»8tu1o äooente, e»t earit»». (^irju8 Illter», sunt clileetio Dei

et nrnxinii, <iuinu.8 iv8e ^v08tolu3 c^uinäeeim ^i'l>,äu8 in8eiit

6ieen8 ^) : enl>,i'itil8 vatien8 68t, nenißu» e8t et oeter»,

U8c>ne on«,ritÄ,8 nuuiciUÄin exeiäet. — ?er nane »e^Iain

»u^eli aseenällnt , äuin illi c^nia virtntinu8 nrae8unt, unäe et

virtute8 äionntnr, no8 aä Araäu8 virtntum n,8oenäu,nt. ?er

nane äe8een6nnt, änm no8 äe elatione 3,6 nuinilitateiu äe8>

eenäeie iu8trunnt. — Huio 8eÄlae Dominn8 imminet, c^ui»,

io»e enai'itÄ,8 e8t et 8ieut »ol 8ua nulenritncline omniuin »ni-

inantinin »,8veetuin aä 8e attranit, it». in»e äuloeäine 8U»e

äileetionis oiuninm mentiuiu atleotu» attianit.

') I Oor, 13, 4,
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Lt iäeo naee voeatur »oal» onaritati».

V. 8»netu8 Leneäietu», c^ui teste t». (^re^nrio ummunl

^untorum »niritu plenu» luit, in re^ul«, »us, üllno trovoloziaui

llä nuinilitateni transfert 6ieen», c^uoä seala aä eoelum äu-

oeu» »it numilitag; later» ejus »int »nima st onroil» no»trum.

Oni ins« äuoäeoiin ßraäu» virtutuin inzerit, ver <^uu» »FNM»

nionaoliorum vraevin» äux »oauäere in»trnit. ^soensuN et

äs80LN8uin an^elai-um no» nuiuilitate asoenäere et »uueM»

äeseenäere »i^niüeare äioit. Doininuin Lealae iunixnin memo-

rat, ut ner nano soallliu aseenäentilin» vraemia vitae triduat,

Dt üaeo voeatus »oala numilitatis.
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tiousn äe «irlillüsoim viltutibu8 ßlorioninLilliily Vil^inig

Uklikß, äevotioni L. ^I»riae Virzin!» äiebu» lilllii v»«»re

volenti!)«» risrutile» oastiAatas atc^us illu»trllt»e In «üb-

siäium L. ?. kii ??. IX eciitae. Nozunti»«, sumptidu»

I'ranoiLoi KircKrieiiil 1868. IV unä 78 8. 8. kreis 5 8ßr.

Verfasser des vorstehend genannten Büchleins ist Bruder Beruh ar-

dus von Luxemburg, ein Theologe de« Dominicanerordens, der gegen

Ende des 15. Jahrhunderts seine Heimath verließ und zunächst als akade

mischer Lehrer in Köln und Löwen, dann als Beichtvater und Prediger des

Herzogs Wilhelm von Jülich , endlich als Prior des Kölner Convents und

als Generalinquisitor der Kölner Diöcese eine reiche Wirksamkeit entfaltete

bis zu seinem am 6. October 1536 erfolgten Tode. Unter seinen Schriften,

die meist ascetischen und dogmatischen, zum Theil auch historischen Inhalt

haben, nennt sein Ordensgenosse Echard in dem Dominitanerschriftsteller-

lericon (II, 93.) an letzter Stelle die Collationen über die 15 Tugenden der

glorwürdigen Jungfrau Maria, ein Büchlein, welches im I. 1517 zu

Köln die Quentel'sche Presse verließ, in demselben Jahre also, wo durch das

Anschlagen der 95 Thesen an die Wittenberger Schloßkirche der Grund zu

einer Bewegung gelegt wurde, die unter andern Uebelständen auch eine über

aus weitgehende Abnahme der Verehrung der h. Gottesmutter in Deutsch

land im Gefolge hatte. Es werden darin 15 verschiedene Tugenden

Maria's, welche durch die 15 Paternoster des Rosenkranzes angedeutet

scheinen, zum Gegenstande je einer kurzen Betrachtung gemacht, in welcher ge

wöhnlich von einer entsprechenden Bibelstelle ausgegangen und dann der in

Rede stehende Vorzug der h. Jungfrau mit Benutzung namentlich der Väter

und der Ordenstheologen bündig und scharf, fast in scholastischer Prägnanz,

nachgewiesen und erläutert wird. So kommen der Reihe nach die Unschuld,

Zurückgezogenheit, Reinheit, Demuth, Unterwürfigkeit, Gläubigkeil, Dank

barkeit, Hoffnung, Armuth, Klugheit, Gerechtigkeit, Geduld, Frömmigkeit
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und Liebe der Himmelskönigin zur Sprache , dergestalt, daß in der Origi

nalausgabe, welche nur 10 Blätter in groß Octav enthält und die jetzt zu

den größten bibliographischen Seltenheiten gehört, durchschnittlich je eine

Seite des mit kleinen gothischcn Lettern gedruckten Textes auf die einzelnen

Themata kommt, wahrend der Titel mit einem hier treu wiedergegebenen

interessanten Holzschnitte und der Prolog je ein Blatt einnehmen und die

letzte Seite frei bleibt. Den Schluß jeder Collation macht stets ein den

Inhalt resummirendes Distichon von des Verfassers Zeit- und Orden«-

Genossen Jacob von Guda, dessen Epigramme Echard lobend erwähnt.

Dieses von der gläubigen Innigkeit des für Maria's Ehre begeister

ten Mittelalters eingegebene Büchlein der Gegenwart wieder zugänglich ge

macht zuhaben, nachdem es fast verschollen war, ist das Verdienst des Her

ausgebers, der an seiner bibliographisch und historisch überaus sorgfältigen

Einleitung und besonders an den fleißigen und gelehrten Anmerkungen un

schwer zu errathen wäre, den wir aber, da er ungenannt bleiben wollte, un

sererseits nicht verrathen wollen. ') Ü3t st üöeli tuta «ileutio meree«.

Motiv zu seiner Arbeit war ihm, wie er sagt, die Hoffnung, einmal zum

Lobe der unbefleckten Gottesmutter und dann, durch reichlichen Absatz des

Büchleins, auch zu der Unterstützung des h. Vaters etwas beitragen zu ton

nen. Wir theilcn, zumal in diesen Tagen , wo das fünfzigjährige Priester-

jubiläum des h. Vaters gefeiert wurde, jenen Wunsch und jene Hoffnung von

ganzem Herzen und geben deshalb dem guten Bruder Bernhardus aus dem

Bettelorden des h. Dominicus ein Sprüchlein mit auf die Reise, das einst

der wackere Clemens Brentano bei ähnlicher Veranlassung dichtete :

Geh' betteln, armes Wort,

Zieh in die Ferne au«,

Und weist man hier dich fort,

So klopf an'« nächste Hau«.

Sprich: Gott zum Gruß, Ihr Leul!

Ich lünd Maria'« Prei«,

Drum, bitt ich, gebet heut

In nicht zu kurzer Weis.

Und war' der Gabe Werth

Auch noch so arm und klein,

Der, den die Gabe ehrt,

Wird Euch Vergeltet sein.

Braunsberg. F. Hipler.

>) Herausgeber ist Eanonicu« Dr. I. Danko in Gran. D. Red.
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Commentar üßer den zweite» Vlies paus, ein die Connlher. Von

Dr. Adalbert Maier. Geist!. Rathe und ordentl. üffentl. Pro

fessor der neutestamentlicheu Literatur an der Universität zu

Frciburg im Breisgau, Ritter des Zähringer Löwen-Ordens.

Freiburg im Breisgau, 1865 Frdr. Wagner. IV. u. 248 S. 8«.

Pr. 1 Thlr. 22 Ngr.

Mit großer Freude haben gewiß viele Leser dieser Blätter das eben

angezeigte Buch zur Hand genommen; ist es doch aus der Feder eines so

bewährten kath. Gelehrten geflossen und bearbeitet es einen Brief, der an

sich schon so interessant ist , in gründlicher Weise. Neben dem Briefe an

die Galllter ist dieser zweite Corinlherbrief der bewegteste, es wird daher die

Form oft uneben und der Gedankengang verwickelt; die Blicke, die er in das

Seelenleben, in die äußeren Lebensumstände des Apostels, in das Leben

und Treiben seiner Gegner, ja ganzer Gemeinden gestattet, fordern einen

geübten Darsteller, um alles im gehörigen, rechten Lichte hervortreten zu

lassen; manche dogmatisch wichtige Erörterungen des Apostels erhöhe» die

Bedeutung des Briefes, fordern aber einen gründlich gebildeten Theologen

;u ihrer Erklärung. Aber all die Schwierigkeiten hat der Hr. Verf. mit

seiner bekannten Gründlichkeit und kritischen Genauigkeit durchweg glücklich

überwunden; es hat sich das Urtheil Werner's in der Geschichte der kath.

Theol. S. 540 auch hier als wahr bestätiget. Die knappe, oft nur in dis-

junctiven Constructionen sich fortbewegende Vortragsweise macht freilich das

Lesen des Buches nicht fo leicht, dafür erfreuen die tiefe theol. Auffassung,

das Heranziehen aller literarischen Hilfsmittel, die Ruhe und Sicherheit,

mit welcher die verschiedenen Meinungen angeführt und beurtheilt werden,

so wie das Nichtunterbrechen des Conteitcs durch fremde Citate. Dies

sind jedoch längst bekannte Eigenschaften der Maier'schcn Werke und ließ sich

Anderes auch von diesem nicht erwarten.

Das Buch behandelt in 5 einleitenden §8- die gewöhnlichen Fragen

der fpeciellen Einleitung: 1) Veranlassung und Zweck. 2) Inhalt. Der

Brief kann nicht anders abgctheilt werden, als in einen Eingang und drei auf

den ersten Blick erkennbare Theile ; in den Unterabtheilungen weicht Maier

von der im Einleitungswerke beliebten Weise ab. 3) Zeit und Ort der Ab

fassung. 4) Einheit und Echtheit. 5) Kurze, aber genügende Literatur

zusammenstellung.

Schon in der Einleitung treten all die oben gerühmten Eigenschaften

deutlich hervor, noch mehr aber im Commentar selbst und sind dem Ref. nur

ein paar Fälle erinnerlich, wo nicht ausdrücklich angeführt ist, daß die vom

Comm. gewählte Erklärung durch die Vulz. bestätiget wird: VII, 4

nHpym« durch Vul^. üäuoia, und VII, S. -ranrclv-i durch nuruilss. Ueber-

haupt ist auf die doch öfter abweichende Übersetzung der Vulg. weniger

Rücksicht genommen , worüber jedoch Ref. mit dem geschätzten Hrn. Verf.

nicht rechten darf; aber ein xiruu äesiäerium glaubt er denn doch aus

sprechen zu müssen, daß nach Bispings u. A. Weise jeder Vers vollständig
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in's Deutsche übersetzt werde , sei es im Contexte des Comm. oder aber

separat. Es würde dadurch die Auffassung des Commentators wesentlich er

hellt , die Brauchbarkeit des Buches erhöht. Soll Ref. noch auf Langen'«

Wunsch (Bonner theolog. Literaturblatt 1866. S. 83? fg.) hinweisen, es

mögen die Accente und Hauchzeichen bei den griech. Wörtern nicht weg-

gelassen werden? — Daß man nunmehr diese Zeichen schon gewohnt sei in

der Weise, daß man sie ungern vermißt, läßt sich nicht läugnen.

Wenn Ref. nun hier einiges aufführet, worüber er anderer Meinung

ist »ls der Commentar, so ist er bescheiden genug, dies nicht als das Maß

gebende hinzustellen, sondern er will eben nur seine Gedanken aussprechen.

S- ?1. III, 9. möchte Ref. denn doch an der gut testirten LA. ^ 3i«/,°vl«

festhalten , nicht gerade deshalb, weil der Sinn deutlicher in die Augen fäll!,

sondern weil ihn diers«. als eine Nachbildung nach dem V. 7. el 3l H 3l»x

erscheint, sowie die LA. iv 3i^ statt 2i^« aus diesem V. geholt ist. — Wenn

zu 0»p. III, 1? der Aufsatz 'Krummels in den theol. Stud. u. Krit. 1859.

S. 39—100 angeführt worden wäre, so hätte dies mindestens zur Vervoll

ständigung der Literatur gedient. Daß in demselben V. die Auslassung des

ex^ im Ooä. L u. <ü von Maier nicht berücksichtiget ist, erklärt Ref. daraus,

daß die reo. gewiß festzuhalten ist; eben aus diesem Grunde hat der Verf.

die im Oocl. L sich findende falsche Lesung ä>3u6lpl« nicht angeführt. —

S. 136. VII, 5 ist die grammat. Anmerkung des Ref. vielleicht unnö'thig,

daß hinter bXißi^evol ein -!^9» zu ergänzen oder ein ^.uakolutil anzuneh

men ist. Billroth 325. Winer, ?. Ausi. 330. — S. 161. VIII, 19

möchte Ref. denn doch die Zweckbestimmung gerade aus den vom Vers, am

Schlüsse angegebenen Gründen auf das xelp2i«vi6el? beziehen und noch

hinzufügen, daß Paulus allem was in der Gemeinde oder durch ihn Gutes

geschah eine höhere Beziehung zu geben wußte. — S. 181. XI. 1. dürfte die

stark testirte LA. n äfp»?üv^ noch vertheidigt werden tonnen: der zu

Hvix5?8«l gehörende Genitiv ist >>,«u, das ^ixpov n ist selbst nach dieser

Lesung nicht als Objectsaccusativ , sondern als Accus, des Bezuges zu

fassen (Winer, 216), und «hp«-^? ist Genitiv, etwas ungenau abhängig

von ftl'.xpiv «. Diese LA. erscheint als die schwierige , erst durch ihr Mis-

verstehen mag der erleichternde Dativ vH »<fp»?üvH entstanden sein. —

S. 238. XIII, 1. will die Beziehung der -rplüv ^»p^üpiov auf die nun bald

erfolgende dritte Ankunft des Apostels in Korinth dem Ref. nicht passen, sie

erscheint ihm zu künstlich; zudem wäre demnach Paulus in mehr als einer

Beziehung als Zeuge und Richter in eigener Sache zu denken. Ref. er

scheint es leichter anzunehmen, daß Paulus wirklich nach seinem Citate vor

zugehen, also ein theotr. Zeugenverhür anzustellen drohe.

Der Leser sieht, daß die Bemerkungen des Res, fast nur gramni.

Natur sind und da sie nicht tief eingreifen, den Werth des Buches in Nichts

herabzudrücken im Stande sind , in der Auffassung der Stellung Pauli in

mitten der Bewegungen in Korinth, in der Erklärung der dogmatischen

Stellen des Briefes stimmt Ref. dem Verf. im Ganzen bei, und wenn ja

ein oder das andere zu bemerken wäre, so verweist Ref. auf das oben citirte

Bonner Literaturblatt.
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Die Ausstattung des Werkes ist entsprechend, folgende Druckfehler

sind dem Corrector entgangen: S. 18 lies zweimal: ülxnp^üv, S. 31.

Z. 14 lies iXtzclv. S. 62. Z. 11 v. u. ?u<^«^. S. 96 Z. 2 6«v^«u.

S. 122. Z. 8 ^'^"'2. S. 133, Z. 13 v. u. xo»i"i'<«l. S. 157. Z. 19

lies ^H? und ^>M. S. 170. Z, 15 3l«x«vi«?. S. 192. Z. 5 ävelx3?9c.

Aber diese Druckfehler alteriren das Veiständniß des Buches nicht, da ge

wiß jeder Leser ohnedies den Grundteit vor sich haben wird; sie sind nur

hergesetzt um Zeugniß abzulegen, daß selbst ein haarsftalterischer Ref. an

dem schönen Werke nicht viel auszustellen findet.

W. A. Ntnmann.

Ilwoloßi» murali» »netore Nrue»to Hüller, oanonieo eoo!e»ille

ruetroriolitanae Vinäotioiienzi», 8eminl«,rii oler. reotore

et tnealoFiae moraÜZ in »niverzitate Vinändonensi ^>ro-

fs8«or« emerito. leider I. Vinäobonae. ßumptitiu» Na^er

et 8««. U00c!c!I.XVIII. 8 PÄF. XV. et 392. kr. 2 ti.

Dieses Werk geht mit Rücksicht auf die Vorschrift des Wiener Pro-

»mciol-Cllnciliums vom Jahre 1858 (tit. VI. oap. 2) von dem Grundsätze

ou«, daß die Morallheologie in einer systematisch-wissenschaftlichen Weise

zu behandeln fei, ohne jedoch das casuistische Moment auszuschließen, und

mchi neuere als ältere Irrthümer zu widerlegen bemüht sein müsse. Die

VliMdlung der einzelnen Lehrstücke schließt mit einer „reoolleotic,"

oder einem „tiuotuL oon«iäeiati<,ui»°, meist ehrwürdigen Autoren ent

nommen.

Das vorliegende erste Buch handelt ,6« prinoixii» bouitati» wo-

lM" und gliedert sich in zwei Theile mit den Ueberschriften: „Dens— o^u«»,

priui» bonitati» uostrae worali»" und „Homo — oau»», geuuuäa donitati»

»U2« u,or»1i3." Vorangeht eine Einleitung (v. 1—46), welche die Defini

tion der Moraltheologie, ihr formelles und materielles Princip, ihr Ver-

hiiltniß zur philofophischen und häretischen Ethik bespricht und mit ihrer

Geschichte abschließt. Letztere zerfällt in drei Perioden (vom Anfange der

Kirche bis zur Scholastik, von der Scholastik bis zur Reformation, von der

Reformation bis in die Gegenwart) und werden die Hauptrepräsentanten

einer jeden dieser Perioden treffend gewürdigt.

Der erste Theil (v. 49— 323) zerfällt in sechs Tractate. Der

erste derselben handelt: 1) „6e üue Qoiuiuis in ^uere, et 2) äs tme

llomiui» natural» et supematurali in sveoie". Daß hiebci Motiv und

Zweck der Erschaffung des Menschen unterschieden und als jenes die unend

liche Liebe Gottes zu sich selbst, als dieser aber primär die göttliche Ver

herrlichung nach Außen und secundär die menschliche Glückseligkeit bezeichnet

wird, muß Jeder billigen, der die über die Zweckbeziehung des Creationsactes

in neuesterZeit hin und wieder aufgestellten Hypothesen kennt und mit den
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bezüglichen Aufstellungen der theologischen Vorzeit vergleicht. Als natürlich

wird die Glückseligkeit des Menschen erklärt, insoferne sie der menschlichen

Natur proportionirt und darum in ihrer Kraft und Existenz begründet ist,

bestehend in der Erkenntnis; und Liebe Gottes als des Autors der Natur,

als übernatürlich aber, insoferne sie die Kraft und Eoigenz der Natur über

ragt, bestehend jenseits im mesenh asten Schauen Gottes, und diesseits in

Glaube, Hoffnung und Liebe. — Der z w e i t e Tractat bespricht die mo

ralische Ordnung als den Weg zum Ziel und verbreitet sich: 1. „äs uotioue

et üivisions oräini», 2. äs oräins stnioo naturalis, 3. äs oräius surwl-

naturalis st 4. äs moäo, yuo oräo sunernaturalis aä naturalem se

nadsat". Mit Rücksicht auf die entgegenstehenden Irrthümer wird die Wirk

lichkeit einer natürlichen und übernatürlichen moralischen Ordnung als

göttlich begründet nachgewiesen und das Verhältnis;, das zwischen diesen

beiden Ordnungen besteht, dahin bestimmt, daß es kein Verhältnis; der

Widerspruches, sondern des inneren Zusammenhanges sei, indem die natür

liche Ordnung die Voraussetzung der übernatürlichen und diese die Vervoll

kommnung der elfteren und Heilsordnunß im eigentlichen Sinne sei. —

Der dritte Tractat handelt „äs dono st raalo uwrali" und zwar

„1. äs natura doni in ^snsrs st ooui moralis in snssi«, 2. äe «uu

äitions inali in ßensrs st mal! nwrali» in spscis, arc^us 3. äs v»ril>

äistiuotious tum doni turn ruali moralis." Gut überhaupt ist, was ist,

insoferne es ist und seinem Zwecke entspricht; es ist entweder ein bouum

»udstantials oder aooiäsutals, je nachdem es die zweckentsprechende Wesen

heit oder Qualität einer Sache ist. Die Natur des moralisch Guten lieg!

in der Uebereinstimmuug des Willens oder der Handlung mit der moralischen,

von Gott zu seiner Ehre und zur menschlichen Glückseligkeit begründete»

Ordnung. Was das Böse sei, kann nur aus dem Begriff des Guten ab

geleitet werden, das Gute aber ist „aliczuiä s»«s ; Kino uralum äieeuäum

non s»8s ;" „s»t iuoräinatiu aäeo^us nrivatio boni, csuoä äsduit naderi

in natura, ninoqus malum sorruptio natura«." Folgerichtig darf man

weder mit dem Materialismus und Pantheismus behaupten, daß alles mo

ralisch Gute und Böse auf menschliche Gesetze oder Ansichten zurückzuführen

sei, noch mit Cartesius, Occam u. A., daß es nur im freien Willen Ootte«

seinen Grund habe und, wenn Gott seinen Willen änderte, das Gute bös

und das Böse gut würde. — Der vierte Tractat hat das Gesetz zum

Gegenstände und zwar in der eisten Sectio« das Gesetz im Allgemeinen, in

der zweiten die besonderen Arten des Gesetzes. Von diesen kommt zunächst

das ewig in Gott existente Gesetz an die Reihe und wird die Realität

und universale Beziehung desselben nachgewiesen. Hierauf wird die Wirk

lichkeit des natürlichen Gesetzes als eines der menschlichen Vernunft ein

geprägten dargethan, sein Inhalt erponirt, seine Erkennbarkeit erörtert und

seine obligatorische Kraft begründet durch Nachweis der These, daß es ver

pflichte „äspsnäsnter a vsc, Isßislators", aber „iuäevsntsutsr a Isze

rsvslata". Hieran reiht sich die Lehre von dem positiven göttlichen Gesetz

sowohl des alten als des neuen Bundes und wird das Verhältnis des letz

teren, welches primär die Gnade und secundär die Lehre Christi ist, zum
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natürlichen und alttcstamentlichen Gesetze näher bestimmt mittelst der

beiden Sätze: „1. I^sx nova »6 naturalem Isßeni »s Kadst, »iout

pertsotunr »6 iruperleotunr clivsrsas sveoiei. 2. I,ex nova »<l vetsrem

ss dlldet, sisuti perlsotuiu »ä imverteotum in eacleur spsois." Be

züglich der menschlichen Gesetze wird die Realität zuerst der legislativen

Gewalt der Kirche, dann der weltlichen Fürsten dnrgethan und auch letztere

als von Gott stammend bezeichnet. Hiebei berührt der Verfasser auch die

Frage : ,,un tvraunn obsäieucluiu est?" und löst sie auf folgende Weise:

„VistinAiii liebst: tvraunus tali» est vel re^imine, o^ui ssilioet

^ervsr»« pavulum rezit et opprimit, vel Usurpation«, ciui re-

ßu^uäi titulum nun Kadst; et iste »ut ^»m est, »ut uc>u est in paoi»

üe» rS^ni posssssious. üuitw» vrasinissj» auotoritati Vootorum innixi

cüeiinu^: ») 8i tvranuus sst rsßimini», insi orolssto obtsmneran-

äum sst: . . . »i non prueoiniantur su, Hu»e Vsi et esolesiae legibus

rermßnant. Istiu» enim c^uoc^ue potest»» a Den est, et lioet iu^uste

«xsreita al> illo, tameu ^usts 0r6iuata a Deo vel »cl nralorum nuui-

tionsnr vel »<l donorum probationem. ^,t c^uals rsmeäiunr »äest, »i

rezimsn prinoipis esset sxosssivs tvrannieum? Nemeäium, c^uocl suo-

^etit, ait s. Ilioma», est »<1 vsum reeurrere, ut »uxiliun» praebeat.

8eü »cläit ^nzelicus, ut noe deneüoium pnpulu» a Deo eonsec^ui

wereatur, üsdst » pesoatis osssars ; c^ui» in ultionem peosati, clivin»

Mriuissions, imriii »soipiunt potestatem . . . 8i tvrannus est usur-

pationis, et nonclum in vac:iüc:a rezui possessione, tun« subditi,

czuaiuvis laoti» a^uososrs et ^uvare usurnatorem, ut in »ua Posse»-

«ious stubiliatur, streune prunideautur, tameu le^idus, c^uae ad ipso

pro dono eommuni st orclius sooiali lsruntur, odtempsrare tensutur ;

in noo enim eoussnsu» Is^itimi prinsini» nraesnmi 6ebet . . . üuicl

»utsm, si tvr»unu« Mm sit in paoitioa rsßni possessioue? 8i auuorum

äsoursu novu» potsstati» posssssor it» ooürnietur, ut pristinus orclo

rscliuteßiari nsc^usat: tun« illi Irauä secus, ao »i legitimus loret vrin-

ssps, odsclisutia nraestari äebst, et nikil ountra illum moliri tu«

est." Die Erörterungen über Subscct, Promulgation, Acceptation, Obliga

tion, Interpretation und Mutation (Dispensation, Gewohnheit, Privilegium,

Cesslltion) der zeitlichen Gesetze schließen diesen Tractat. — Der fünfte

Tractat hat das Gewissen zum Gegenstande. Dasselbe wird im Anschlüsse

an Thomas von Aquin definirt als „apolioatio le^i» ooßuitas aä alic^usm

aeturu partioulgrsm" und zur Erklärung dieser Definition bemerkt, daß

das Gewissen nicht eine Potenz sei, sondern ein Act, und zwar ein intel-

lectueller Act, der auf das, was zu thun ist, nicht im Allgemeinen, sondern

in concreten Fällen sich richte. Auf die Begründung des Satzes, daß das

Gewissen die nächste und formale Regel unferes Handelns sei, folgen die

bekannten Eintheilungen und die ethischen Grundsätze für die verschiedenen

Arten des Gewissens. Besonders ausführlich, aber hin und wieder nicht

ganz genau, wird die Lehre vom probablen Gewissen behandelt; es ist ihr

ein „rnstarious probabilitatis oonspeotus" vorausgeschickt, welcher die

einzelnen Autoren nach den Kategorien des laren Probabilismus , des

Oest. Bieitelt. f. l»th°l. Iheol. VIII. 9
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Tutiorismus und Probabiliorismus und des Probabilismus in geschichtlich«

Obfolge registrirt. — Der sechste Tractat handelt „äs lidertats ^rditrii"

Definirt wird die Freiheit mit Thomas von Aquin als »vi» sleotiv» »su

tnoulta« eli^suäi"; sie besteht in der Abwesenheit nicht des äußeren Zwan

ges, sondern auch der inneren Nüthigung; zu ihrem Wesen gehört nicht

das Vermögen der Wahl zwischen Gut und Bös. Ein kurzer Nachweis der

Realität der Freiheit des Menschen (libsrws sxsroitii, wofür der Verfasser

den weniger adäquaten Ausdruck, ,ooutrlläiotiunj»" gebraucht, »nseineatiouiz

et oontrarietati») und eine Zurückweisung der dagegen erhobenen Einwen

dungen schließt diesen Tractat, in welchem wir eine eingehendere Darlegung

des Verhältnisses der Freiheit zum Gemissen ungerne vermisse».

Der zweite Theil (p. 324—381) gliedert sich in vierSectio-

nen. Die erste derselben handelt „äs aotibu» numanis in oomniuui"

und verbreitet sich „1. äs oouäitioue st äi»tinotioue aotnnm numano-

iura et 2. äs vuluuwrio, nei uusä aotus nunrauu» prinoip^liter oou-

»tituitur äs<^us iuvoluntario." — Die zweite Sectio« bezieht sich auf

die moralische Imputation der menschlichen Handlungen und handelt im

ersten Capitel „äs iiunutations »otuum, voluntkrio nun äimiuulo"

(Imputabilität der Handlungen, Unterlassungen und ihrer Folgen), und im

zweiten Cavitel „äs imMwtions »otuum, in quidu8 volnntarium äi-

rninutuin," nämlich durch Ertcnntnißmangel, Begierlichkeit, Furcht und

Gewalt. — Die dritte Sectio« hat die Moralität der menschlichen Hand

lungen zum Gegenstände, definirt sie als deren Beziehung zu der göttlich sta-

tuirten moralischen Ordnung, faßt sich bei der Entwicklung der genciifchcn

Verschiedenheit moralischer Handlungen sehr kurz bezüglich der Frage : „au

äsutur »etu» numani inäiüsrsnts» »su nso ruoralitei doni ue« mo-

,-illitsi m»Ii" und erörtert sodann die Quellen, aus demder sittlich gute oder

schlechte Charakter menschlicher Handlungen abzuleiten ist (Object, Zweck,

Umstände). — Die vierte Section verbreitet sich „äe »otibu» momliter

donis" und zwar 1. „äs suruin iuäole st äivi»ious" (natürliche und

übernatürliche), 2. „äs ooruiu od^soto st cirouiuswutiis st 3. äs sarum

uns" (es werden die natürlich und übernatürlich guten Motive aufgezählt

und gewürdigt). Der Gegensatz des sittlich Guten oder die Sünde wird nicht

besprochen; auch die s. g. numerische Verschiedenheit moralischer Handlungen

bleibt unerörtert.

Das Buch, das wir im Vorstehenden skizzirt haben, ist vom kirch

lichen Geiste durchweht und trägt durchweg den Charakter der Positi-

vität. Es kann zur Orientirung über die ethischen Grundsätze im Sinne

der Kirche um so mehr empfohlen werden, als es dieselben in der Regel

mit Wünschenswerther Bestimmtheit angibt. Auch der Seelsorgsclerus

kann aus ihm Nutzen ziehen, weil es auch das casuistische Moment berück

sichtigt und concrete Fälle an die theoretische Behandlung anreiht, um sie

mit dem Lichte, welches diese gegeben, zu beleuchten. Großer Fleiß ist der

Literatur zugewendet; sie ist in den Anmerkungen erschöpfend citirt und

durch viele wörtliche Anführungen anschaulicher gemacht. Das Ringen nach

systematischer Gliederung des Stoffes verdient selbstverständlich alle
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Anerkennung; moraltheologische Werke, welche die einzelnen Materien in

zusammenhangslosen Tractate» behandeln, genügen weder den Anforderungen

der Wissenschaft, noch dem Genius des deutschen Geistes. Ob aber die vom

Verfasser gewählte Gliederung in jeder Hinsicht innerlich motiuirt und

dadurch wissenschaftlich gerechtfertigt sei, ob sich im eisten Theile alle

Materien logisch und ungezwungen aus dem Zusammenhalte mit den Ueber-

schriften ergeben, ist eine andere Frage. Unseres Erachtcns hätten einzelne

Punkte, wie die Lehre vom Gewissen, von der Freiheit, von der Imputation, an

Tiefe und Gründlichkeit gewonnen, wenn es dem hochverdienten Verfasser

gefallen hätte, auch das psychologische Moment eingehender zu berück«

sichtigen, was sicherlich nur aus Rücksicht auf seinen nächsten Zweck nicht

geschehen ist.

Dürfen wir zum Schlüsse Einzelnheiten hervorheben, die uns

ungenau zu sein scheinen, so sei vor Allem beispielsweise darauf hin»

gewiesen, daß mehrere Definitionen zu unbestimmt sind, wie die der über

natürlichen Seligkeit, als deren Charalteristicum bezeichnet wird, daß sie

„in lirier» vsi dsusvoisuria" begründet sei (ß. 16.), was auch von der

blos natürlichen Seligkeit gesagt werden kann. Ob der Satz : „üui8 le^i»

e«t bnnuin oorumuus" (H, 27.) auf das Gesetz in seiner Allgemeinheit

anwendbar ist und mit der ß. 51 aufgestellten Thesis (tluis-oausa, üuali»)

vollständig harmonirt, bleibe dahingestellt, „<üau»n matsii»1is" ist nicht

identisch mit „materia Iszis", wie §. 29 vorausgesetzt wird. Wenn, was

aber zu bezweifeln ist, das neutestamentliche Gesetz primär die Gnade und

secuildär die Lehre Christi ist, so muß auch der dogmatische Theil dessen,

was er verkündet, darunter subsumirt werden (Z. 44.) Was Object einer

menschlichen Handlung ist, hätte sicherlich präciser bestimmt weiden können,

als durch die gegebene Definition (§. 102): „Ndjsotum »otu» iä äioitur,

«iroa Huoä »otu» vyrsÄtul." Das moralisch Böse als das an sich Nichtige

zu definiren, ist allerdings nichts Seltenes. Gleichwohl hat diefe Definition

ihr Mißliches. Allerdings ist das Böse leine Substanz, es ist in meta

physischer Hinsicht nichtig und findet sich nur am substantiell Guten; aber

das moralisch Böse bildet zu dem moralisch Guten den positiven Gegensatz.

Dieses Moment sollte §. 23 noch schärfer, als geschehen, betont worden

sein. Die Sünde ist ja nicht blos ein Mangel oder nur ein geringerer Grad

der schuldigen Unterwerfung unter Gott und die von ihm firirte moralische

Ordnung, sondern positiv zugleich eine verkehrte Bejahung, indem statt

Gott nun das Ich zum Mittelpunkte gemacht wird, auf den Alles bezogen

und dem Alles untergeordnet wird. Wenn Augustin das Böse als eine Pri-

vation erklärt, so müssen seine diesbezüglichen Aeußerungen im Zusammen

halte mit der von ihm bekämpften Lehre des Manichäismus, der das Böse

als eine Substanz faßte, gewürdigt und darf nie vergessen weiden, daß der

große Kirchenlehrer von Hipvo diefe Privativ« als eine active darstellte. —

?»F. 120 soll es in der These statt „«<," wohl „est," heißen. — Die Aus

stattung unseres Buches verdient volle Anerkennung.

Regensburg. Dr. I. S. KrllNS.
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Ooäsi I'uläsiILiL. lfovuni teswruentuui Illtiue mterr^rete lliero-

nvluo ex iulmusoripto Victor!» Oapuaui eäiäit, proie^o-

meni» introcluxit, eoiniuentHrii» »clornavit Lrriestnz

lian ll«. ^ooeäunt äuae taduIael'liotcilitlioFi'aziIüeae, Nar

durgi et I^ipziae. 8umptidu» N. (?. Ll^verti didliopol»,«

a«aäemioiNI)c!c!c!I.XVIII. XXXII. 572. ?M. 8«. kr. 3 1U.

Um gleich auf den ersten Blick z» verstehen, was dieses dem Grafen

Otto von Stolberg-Wernigerode als „8aororuni »tuäiorum fantori ^eue-

rosissimo, KuM» orieri» patrono et »o»pit»tori oleiuenti»»iina" gewidmete

Buch darbiete, bemerken wir, daß bekanntlich Fulda drei uralte Handschriften

besitzt, welche die Tradition als Reliquien des heiligen Bonifacius bezeich

net, von denen Schannat bereits 1723 in einem eigenen Anhange zu

seinem bekannten Buche : „Vinäemiae literarme" eine Beschreibung unter

der Aufschrift gab: „Oonsrieotu» triuN vetustizsimoruin Ooäioun!, ex

Uli», hnos in ipso innrt^rii oarupo, udi 8. Louitaoiu» H.roni-I!z>i3eopu«

«UN «ooii» gloriose ooonduit, manu» ücielinin reoolleßerunt, »e in

«»oiariuiu ?u1äsu»« äeportarnut", und sie mit in Kupfer gestochenen

Schriftproben auszierte. Dort beginnt er nun die Beschreibung des ersten

Codex mit den Worten: „Ooäex est rnille änoeutoruru oiroiter ^unoruiu,

aißeutei» Viduli» et I,»Ne1li8 Kino et iuäe ru6i or»ere, prout il!»

terebant tempor», »»ti» et acl veuustatein exeultri», lladeu» in »Ituiu

pollioe» XIV. in Intuiu VI. ?olia vsro ex levi eac^ue tenuisZim»

membiana, prope llOOOV." Er theilt dann den Inhalt der Handschrift mit,

welche enthält: I. Harmonia IV N vanzelistarum mit der Vorrede

des Bischofs Victor von Capua. II. ladu!», leotionuni. III. üpi-

»to1«,e karlli ^,r>o3to1i. IV. I^otlltuui: lHuidu» looi» ^po-

»toli j»oeaut. V. H.otu3 ^riostoloruiu. VI. üpistolae oauu-

uio»e. VII. H.i>ook1^r>»i3. Dieser Codex ist in einem ausgezeichnet schönen

Uncialchlliattei geschrieben und ist besonders deßhalb noch merkwürdig, daß

er am Schlüsse der H,ow H,xo8to1orrlin die eigenhändige, fast den Tironi-

schen Noten gleichende Unterschrift trägt :

s Viotoi ?llmulu3 X?I et ejus Fintia üpiso.

t!»prlae I<eF. VI Neu. Nai. cl. luä. Ilona c^u^. p. o

do,»i1ii u. o oß

wodurch die Zeit auf das Genaueste bestimmt erscheint, da das fünfte

Jahr des Consulats des Basilius mit dem Jahre 546 der christlichen

Zeitrechnung zusammenfällt.

Dieser kostbare Codex ist es nun, den hier Herr Consistorialrath

Dr. Ernst Ranke, Professor der Theologie an der churfürstlich hessischen,

zur Zeit zu Preußen geschlagenen Universität Marburg herausgibt, nachdem

er solchen seit Jahren zum Gegenstand seiner Untersuchungen und For

schungen gemacht hatte. Denn bereits 1860 gab er als Festschrift zur Feier

des fünfzigjährigen Bestandes der Universität Berlin in trefflicher, fast
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facsimilcllltiger Ausstattung ein „8z>eeimen Loäioi» Isovi L^e8tameuti

?u16eu»i«" und zwar de» Brief des heiligen Iacobus, ausgestattet mit

Noten, die im achten Jahrhunderte eine Hand mit angelsächsischen Schrift

zügen beigefügt hatte. Referent gab seiner Zeit unter der Aufschrift: „Der

alte Codex des Neuen Testaments im Domschatze zu Fulda

und Ranke'S 8z>eoimeu desselben" im„Seraveum. Jahrgang XXII.

vom Jahre 1861" S. 8—12 eine Besprechung dieser vorzüglichen auch in

palaeographischer Beziehung ungemein schätzbaren Publication, und freut

sich jetzt die wenn auch in weniger glänzenden Formen vollendete Heraus

gabe des ganzen Codex, immerhin ein Wert des mühevollsten Fleißes zur

Anzeige bringen zu tonnen. Gehen wir nun vorerst auf die aus XVI Ab

theilungen bestehende» kroloßoineua des Herausgebers ein.

Er beginnt diese mit dem Illtze: „Ooäieera ?u1äsu8eiu, yuo Ilie-

rou^ruiÄU» Isovi 1e8t»mellti oontinetur verein, in riistiosi» on,n>

8ti»ü2e auti^uitllti« ruonuiQeirti» «836 numeranäiiiü, prols88i 8uut

yuiouruHue reoeutiare tempore vel alic^UÄlu illiu» msutiausm leoere

vel 3,ooui»tic>ri iuäioio 8udie<:eiuut. Er nennt nun hier obigen Schannat,

dann vorzugsweise den bekannten Kritiker Carl Lachmann, von dem er

sagt: „yui c^uum prode uo88et, <^u»n<He utilitati» o»»et »6 textu8

zraeei lsotlllu oou8titutic>uem vorsioni» Hierauvmianae oorllp»l»ti<i, in

ea Ifovi ^e8ta,meuti eäitioue, ^uam cum ?Kilippo Luttmauno «,r>M8

Kuiu» 88,eouli XXXXII et I< pudlieavit, Kuius vei8ioni8 textui varia,»

eoäioin kuläensi» leetioue» inssruit ev2rl^e1i<:a,lu<^!ie siu8äem eoäioi»

p^rtein «e»e ip8um eäiturum e88e oomp1ure8 per »unos lic>miuibu8

änotis ex3^eowtic>new teeit, ßr»t»m c^uiäem eam, »eä uou expletam."

Er bemerkt dann weiter, daß C. Tischendorf diesen Fulder Codex dem

Amiatinus an Alter und innerm Werth gleich setze; wobei wir jedoch

nicht verschweigen tonnen, daß sich manche Zweifel über die Richtigkeit

Tifchendorfischer Altersbestimmungen erheben wollen. Ranke erwähnt dann

seines eigenen Aufsatzes über das Alter des Fulder Codex in den „Studien

und Kritiken von 1855", so wie sein obgenanntes 8peoimeu und geht

dann zur ersten Frage über:

I Cu»« »it eoäioi» ?n1ü. extern» torm».

Wir haben die äußere Form des Fuldaer Codex bereits mit Schau-

nllt's Worten angedeutet. Aus Ranke dagegen tragen wir nach, daß „in

teßumenta lere rlleäio 8oiä» Membrana,««» »ßßlutinkt» S8t, eui ßiÄlläibu»

luiuu8LuIi ^«u«r!8 ek»r»eteribu8, pr»emi8»g, tumeu litera, iuiti»1i, <^u»-

1ibu8 8s,e<3. XV et XVI utebkutur, liaee verda insoript» 8uut:

Sanctu« boni

Facius presenli

libro functu»

est du uixit.

Bezüglich der Schriftform fügt Ranke den nicht zu übersehenden Um

stand bei: ,,8S^uitui' ooäioem p»,ziu»8 mille uotoäeoim ooutiuere.

9u»8 ip»i» oouli» loret exb!bituru8, 8i <^ui8, yuoä per 8aeram



1I4 Recensionen.

isveieutiam did1iotlieo»rioruiu U8<^us n,ä liuuo äie» ueiuiui lieuit, uuieui-

c^ue p^ßinae uumeruiu »uuui iu8orideret. ^tc^us oulue« ii»8 pazin»«

»d uue »oiid» ex»r»t»8 e88e neu iuterrupt» soriptur»»

optim»e st, c^uum ooutiuua,m veoant »eyualitate taLillimV

eäoeeiuur".

II. 2nae eolltiueat onäex.

Ueber den Inhalt spricht sich Ranke dahin aus: „Quo euöiei» utiliw»

eritioa r,«,i:1c> ruiuuitur, 1iter»ria vero »1i<^u»iitu nuzstur, uou «in-

zula <^u»tuor ev»uße1ill eontiuet, 8eä sv^ußelium s c^uatuor

euruposituiu, sive ii^rmoui^ui evaußelioruN, st c^uiäeui iä

ip8um exeruplar, ex c^uc» onlui» tiarmoullle illius ario^illpti» c^uae a

Nemlerio, ?a,1tusi>ie , 8etii1telo, 8eunieI1er<) säita «uut ts,iu^uÄNl ex

touts z>rotiuxsrunt. ^,6 <^u»iu psitiuet <^u»s piimulu in volumine

losülu odtiust PiÄetatiu Viotori» evi8eorii lüapuaui, in u^u» äs illiu»

orißius »tc^ue äs ii», c^uae »ä »i^uüuäaiu seetionuill ex <^uidu8 ooußtat

8sii«!u, »ive aä sxliibsuüo» o«,uo2s» svauzslie<)8 ip8s teeerit, oopioL«

Abitur, «eouuäe loeu eaueuuiu illoruiu duplex enurueiÄtio, generali«

et »rieoiali» aä Kane ipsaiu tiarmouiÄlii a,6»,r>t»t», tertin altera eu»e-

6aiu riraetatio, c^u» c^uoä «it urZumeutuiu LI>XXXII ticlrmouil»« e»-

rütuloruiu breviter exxouitur." So viel über die Evangelien-Harmonie.

Hier hätten wir nun allerdings gewünscht, daß Ranke über das Verhältniß

dieser Capuan'fcheu Evangelien-Harmonie, sowie über Victor von Capu»

einige spccicllere Mittheilungen gemacht hätte, wie sich solche z. B. in der

, .Vidliotueeg, vetsrum k^trum »uticiuorum^ue 8erixtorum ülle1s«iH«ti-

Loruin . . . (üur», et «tuäio ^näreas Oall^uäü, ?isßd. Oeußl. Omt,

Ioiuu8 II, Veuetii» UDOdüiXVI. rroleZoiueul!, (üaput XIX. De ^,m-

ruouio H,1exauäriun. p, I.—I<V finden. In derselben „Libliotueo»"

?8. 546—604 findet sich diese „Harmoni», " die im Mittelalter mehrfach

in verschiedenen Handschriften als beliebte Lectüre vorhanden gewesen zu

sein scheint, wie sie denn auch zuerst unter der Aufschrift: „üuatuor üv»u-

ßeliaruiu eouZouautia,, ae Xmiuuuio H,Iexa,uäriuo eouße8tl>, l»e » Vio-

tc>rs tü»z>ulluo ür,i8L0po trauslllt». Hlozuntiae^ In »eclit)U8 <sc>»i>uiz

8otwetier ... N. v. XXIIII. Neuss ledluario" — herausgegeben von Mi

chael Memler, der von dem von ihm benutzten Codex schreibt: daß er ihn

in der Bibliothek des rheinischen Klosters Eberbach gefunden habe: „iu ooe-

uodii ürdaosusi, uou lou^s » Neui (!) lip» »iti, vsteri Lldliottieo»;

Huenäaiu Nvaußelii lidruiu eelederrimum viäeriiu" — erschienen ist.

Weit wichtiger als die Evangelien-Harmonie möchte der weitere In

halt des „Codex" zu nennen sein, den Ranke mit den Worten fixiret:

„NvÄUßsIiokiQ Uuvi Is»t. partsiu erustolÄS ?»u1iuas sxoirüuut, in-

troäuotae illae eeiupluridu« eariitidu», c^uus turn ^ä 1i-

tuißi»iu tum aä i8»ß0ßeu ooneipieuäasciue illiug teinvoii»

uotieue» tlieo loßioa,» taoiuut. I^ituißiae iuservit iseeu8U» leetio-

uem eeoleLiastie^ruill ex er>i«toÜ8 i1Ü8 exesivtaruiu, <^UÄ8 Viotorl«

teiuzioie iu Os,z>u»uÄ eoele«!», U8uiz>2,w8 tuisse Mtet, oui m lextu
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aotae NÄi^inale» et oruoieulae re8nonäeut perioonaiuin initiuln et

ünein inäieante», utilissiinus ü», <^ui rei Ieotic>n»ii»e veterunr eoole»

«iaruiu ner^nirenäae operam ä»nt..." Ranke fährt dann fort: „Isl^o^ioi

vllilori» »rrut c^uae üe ?llulin»ru!u enigtolarum argumenta »o »erie,

äeinäe, c^uae äs eziistol»« a<1 Neniano» 6»tlle üne niinoin»1i nroleruutnl.

Libliolle c^u^e äioitur tnec>Ic>Fi»e piim» starnin» ooßnesoenäa,

sunt in 62, c^uas apnellatur oouoorcli» enistolaruui ?auliu»>

ruin, i. e. in Lc>u8neLtu 6oetrinlle kllnli ex oiuninu» ein» enistoli»

u»urienäae. kraeterea unieuinue enistolae »na „drevis" i . e. oanituloruni

reoeußus «uumc^ue argumentum praemittitur".

Auch über die Aufeinanderfolge der biblischen Stücke verbreitet sich

Ranke, indem er mittheilt: „Nnistolae vero ita oräinatae sunt, ut n»r

sarulu, <^uae ^ns88alenioen»idu» sunt, nraeoeä»t enistolam aä Oolos»

ssnses, pust <^u»m innert» est »noorinn» illa »6 I^lloclioeus es . ..

I,ibruin »otuuin anostoloruiu argumenta et oanitulorum inclioulo in>

strueturn eatalogus eorum Ineorum in c^uidu» anostoli »e-

pultiesse traäebantur nraeoeäit, »ubsec^uitui vero oorvu» en isto»

Illruin oanouieaium i. s. oatnolioaium, äunlioi nrologo, Quorum

^rior Hieron^mi esse opus »iieotat, ollnitulisc^u« singulaium enistolarum

exnruatum. veinäe »zi noal^nsis ^oannis »ec^uitur, et ins» tum

e«5ß ^rologu tum eanitulorum seri« iutroäucita, nnsmc^ue versus Da-

m»8i sviseoni urdis Nomae iu beatum ?uu1um anostolum operi

imnouunt." — Wir glaubte» diese Inhaltsanzeige um so mehr mit des

Herausgebers Worten wiederholen zu müssen, als sie zeigen, wie oberfläch

lich einst die Inhaltsanzeige Schannats war, und als sie selbst eine erschö»

pfende genannt werden kann, obschon wir später auf einzelne Punkte

eingehen weiden. Die Frage über das wahrscheinliche Alter der Handschrift

aufgeworfen mit den Worten:

III. Hn»e «it ooäioi« aeta».

ist im Grunde schon ziemlich genau durch obige Zeitangaben bestimmt. Mit

Recht sagt daher Ranke : „Nxoellit inter omne», quot soiam, ooclioes »u-

tic^uos ?u16en8i8 eo, c^uoä eertissima <>8tenäit aeta,ti8 suae »izn», ut

tere <^uc> sorintus 8it anno cletiuiri possit." Denn wen» einerseits alle

diplomatischen Merkmale den Codex in das sechste Jahrhundert setzen, so

zeigen die eigenhändigen Inscripte des Bischofs Victor von Cavua, —

„c^ui st eäitor euäioi» et nrimu» oeireotor tuit" — genau die

Zeit der Correcturen — also die Jahre 646 und 64? an. Nachdem nun

Victor den bischöflichen Stuhl der Kirche zu Capua (nach Ughelli Italia

sacr» I°c>m. VI. nag. 367) im Jahre 641 bestieg, so ist der Codex auch

nicht eher geschrieben, weßhalb denn Ranke zu den, Schluß gelangt : „Vieto-

rem inter turbas illiu» aetati» non taoile ante^uam acl «eclsm enis-

oonalem eveneretur de tantis uvidus, c^uae »cl eieanäuiu 006, i-

oem et ineiudrani» et soiiptnra sp leuäiäissiinniu »»tis»

teoere lidere <Ü8nc>8ui88e." Allerdings gehörte in jener Zeit schon eine

große Summe dazu, einen solchen bedeutenden Codex fertigen zu lassen
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zumal die Schreibweise einen ausgezeichneten Schreiber kund gibt. — Eine

weitere Frage, welche der Verfasser zu beantworten sucht, ist jene :

IV. Anas ooclioi» orizo kueiit.

Victor von Capua beginnt seine Vorrede mit der Erzählung: „Lum

tortuito in manu» ms»» iueicleret uuum sx ^uatuor evau^elium eom-

z>o»itum." Diese Mittheilung veranlaßt nun den Herausgeber zur Frage,

die er mit den Worten ausdrückt: „<Hua in re zravi^ima, oritur Hnaestio,

uum forte illuä ipsum exsmplar, c^uoä »uo tempore Viotor

reppsrit in euäioe Vuläen« nodi» »it oonservatum. (Huocl »i ß8»et"

— fährt Ranke fort — „ooäiois nostri tum »,sta,« tum pretium aämo-

üum vicleretur oreseers, ^naucloc^uiäem lllic^uo tempori» »pÄtio an!«

Viotorem seriptu» e»»e vicleretui." Diese Anschauung Ranke's hat uns

befremdet, weil sie voraussetzt, daß von Victor von Capua die Evangelien-

Harmonie in der lateinischen Sprache, d. i. nach der Version des h. Hiero-

nymus gefunden worden fei, indessen man nicht anders weiß und glaubt,

daß das von ihm gefundene Eoangelienbuch griechifch gewesen sei, und

Victor solches dann nur nach der Version des Hieronymus redigirt habe. So

sagt Gallllndius von Victor : „Hio euim vir nou minus sauotiwte Hunm

eruclitione c-laru» . , . ^lexauclrini «oriptori» II»,rmouiam I>atins ver-

tit, »nnexisc^ue Oauouidu» Nusediaui» eouLiuniorem utiliorsra^uo

re66ere «tuäuit. 8ecl illuä iueommoäi »eoiäit, c^uoä iuterpre» exempl«

naotu» tituli exper», pust lon^am naditam äi»eu»»ionsm, c^uoä ^m-

monii erat opus, lati^nu s,ätribuit. Verum, ut, «um maßno Laronia

(»ä »uuum 174. §§. VlII., IX.) loc^uar, „ipso tautum Ia,tiaui »ublÄto

et, ie»tituto ^.mmouii nomine, omni«, »e reete Kavent." Insoferne erübrigt

nur noch zu bemerken, daß Ranke auch dann, wenn wirklich Victor ein

lateinisches Uroriginal gefuuden gehabt hätte, dasselbe in dem Fuldaei

Codex nicht zu finden wäre, da auch Victors oben erwähnte Vorrede von

derselben Hand geschrieben ist, welche die Evangelien-Harmonie sowie die

übrigen Theile des Codex schrieb, wie eine genaue Vergleichung derselben

mit dem Texte zeigt, obschon diese Vorrede durch viele Obeleu entstellt ist,

„Huidu» iuexpsrtu» c^uiäam aetatis iuoertae nomo LinAuIa, vraekatioui«

verbll »cl minueuäum Is^enäi ladorem iuter »e »epar^vit." Bictori

bessernde Hand erscheint dagegen oft und vielfach bis felbst herab aus die

ihm richtiger scheinende Trennung der Worte, wenn solche durch den Schreiber

nach Victors Theorie unrichtig vorgenommen zu sein scheint.

Bezüglich der durchgreifenden Revision, welche Victor dem Codex an-

gcdeihen ließ, bemerkt schließlich Ranke: „üpistolam aä Romanos, em'«tol2«

eattiulioa» omne», aeta et apocalvpziu mono^rammats X ? iußißuivit,

eomvluridusc^ue iuter eo» libros vel »implex ,,1eßi" sive „lozi meum "t

^i. e. Q20 llluoioul» utor, ut c^uasi »ißillum meum »it) vel z>I«u^m

illam nomiui» äieic^ue, äe c^us, verd» teoi, iuclioationem 8ub«oril>«>t-

Literaturgeschichtlich ist die folgende Frage von großer Bedeutung:

V, 2u»e posteliui» «061013 t»t8, tusiiut.

Wohl möchte sicherlich jeder Freund des Alterthums oder der GeschW

wissen, wie dieser Codex des Victor von Capua in die Hände des heiligen
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Bonifacius, des Apostels der Deutschen, gekommen sei? Eine Frage, die

ungelöst bleiben muß, da weder die Handschrift selbst, noch sonstige Quellen

hierüber irgend welchen Aufschluß bieten. Mit bewunderungswürdiger Sorg

falt, wovon die zweite photolilhographische Tafel den augenscheinlichsten Be

weis bietet, hat Ranke alle Schriften oder Schriftzüge der verschiedenen

Hände, die sich seit 546 in dem Codex bcmcrklich machten, zusammengestellt,

E« scheinen solcher sechs zu sein, worunter eine Angelsächsische, die sich auch

in Fuldacr Handschriften der Bibliothek in Cassel finden. Allerdings ein

Beweis, wie schon in alten Tagen diese Fuldaer Handschriften in einer

H»n« vereinigt waren. Ob nun eine der verfchiedenen Hände auch die des

h. Bonifacius selbst gewesen sei? Die Frage liegt so nahe, die Möglichkeit,

>a Wahrscheinlichkeit noch näher, ohne daß eine Gewißheit zu erreichen

wäre, weil es bis heute nicht möglich war, ein erweisbar vom h. Bonifacius

eigenhändig geschriebenes Wort aufzufinden, indessen in einer alten

Fuldaer Urkunde nur das vor feinem Namen gesetzte 1- eigenhändig ist. Und

loch liegt es so nahe, daß gerade die Glossen, die Ranke in dem oben be

merkten „8p«oiiu«u" veröffentlichte, das Werk und die Handschrift des

h. Bonifacius sind, worüber Ranke bemerkt: „Its^ue »Fitur cle ipso gl«»-

«num »r^ulusiito. Icl vero itk eompaiatuin est, ut oc>N8eirti»rllU8 Nu-

illuäo Virosdurßsusi» Lib1iotnso»,e riraeleeto . .. c^ui in reoen-

«ioiiß eclitioui« meae in 8era,nec> ». 1861. !l. 1 r>udlie»t» tw» com»

meutHrioIc>8 orunino inclolsm äootrinlle vitaec^ue eorum <^ui »»so. VIII.

» Hußli» et, 8eotia »,<! r>ror»»ßanäam tiäein 0Kri8ti»ullru in Oeirna-

»NM äelezatiÄntur, 8^peie »tatuit. <31c>8»2e euiin omniuo iUlliu tlieolo»

8>M, quam ex «peribu» Le<1»e vero nomine Veueiudili» pilliu

«Miollm^ue »iluul et »otivaiu noviinus, recloleut. ^ooeäit Huo<1 »ina-

1>I!<!il»ti» »ruit uoll t^eäiuru oreauti», 8eä redu8 retertae, eu^U8 1a,uäi»

testeiu ^rovooo iu8title»tioui8 ^.drannillitieae äe8orir<tionein »ä ^»o. 2,

2l äatluu Iris verdi8: iä e8t t»lnen c^uoä l>r,er»,tu8 e8t et

priu« eieäiclit et 8io opel2tn8 e8t; nie illio klä rioetioniu illucl

zeun» In^nenäi extolluntur, qun6 in epistoli» Lnuilaoii Ioußi8 c^uiäeiu

«piltii« iuteir>08iti8 in8erturu viäeruu», H,äcle c^ueä auotor leriletnm

5«»ß exliidet oonsoieuti» eoruia, c^n»e »ä vne^tionem o,p08to1ioÄin per-

tinent: <^noä ^saeodu8 clnoet, «mplieiter iz>8> ev^ußeliuiu e8t;

vsldum verit»ti8 itein ei evaußelirlin e8t etlwien8 ut Qomine8

ü»nt lrlii p»tri8, c^u» in re explieanä» ir>8nin 0nri8ti etkatuin I»nä»tur,

in huo nu>iri8 uititni tiäei r>ior>aß»tio. I'aI1aoe8 ißitui iz>8i 8unt ii,

yui ä«8iäer»ut ev»uße1iuin Lliil8ti »uäire et nun imkere. Den»

>p«i v»tei e8t luluiuuiu i. e. kußeloruru et c^ui 1nniinÄrit>U8 äootrinae

illuunnat eoelesiaill 8u»m, eu^u» optiruunl clenuiu e3t dar»ti8lnu8"

u. s. «. Indessen es sind dieses bloße Vermuthungen, leine Thatsache»,

«ie denn auch Niemand behaupten kann, daß Bonifacius sich nicht noch

anderer Bibelhandschriften bedient haben sollte? Was endlich eine Tradition

betrifft, so bemerkt Ranke: „<Huoä reüyuuin e8t, ooäieem iuter e» v„-

!ullin» fni38e, c^u»e Vill ibkllä N8 kipriinio^e aetatiz 80iiptor Quinta

lllo m. ^uuii sie 2. v<I!OI,V, ciuo Lc>nitHoin8 in I'ri8i» ma,rt^r oeeuduit,
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»t» eiu8 iuteiieetoridu8 all» u^niäem per oampi rilauitism äizpsiW,

nlill in rialuäum »rnnäineto, iniecta, ali» alii» in loci» adseouäiw

ma^uo tamsn temnori8 8natio 6ilan8o reperta, et in äomum „in au»

U3<^ue noäie »nimllrnm nro8unt 3aluti" s, 3inßuÜ3 ^nibu8^us inveu-

toridu3 remi88a tui88S narrat, liest li»uck imnrodabile viäe»tur,

t»men c^ui» eiu8 osrta, mentio non iniioitnr, »38«rsie

non anäeo." Nanke gab sich redliche Mühe in den Fuldaer Hausannalen

und den Fuldaer Schriftstellern, wie z. B. in den Werten des Hrabanu«

Mlliirus irgend eine Spur der Erwähnung dieses Coder zu finden, allein

vergeblich ! Alles was er fand, theilt der folgende Satz mit: „Xso prin«

o^uam 3aeonlo XIV eerta äs illo te3timoni», äevrenenäuntnr, umiN

ex8t»N8 iu eatalo^o Ne1i<^uia,rnm m»iori3 seo1s8is I'nl6sn8i«, <^uß»

in »ronivi ?nlä. sopiar. VIII. 336 inveniri rel^tum mini S8t, iuter

HUÄ8 <^ni libri 80.uoti Lonilaoü nomins.utni', ändinm non S8t, c^uin

ilü trs3 ooäios» 8unt, l^ui cleeimo oot»vo üsmnm 8»sonla ex illiu»

eoe1e8ia,e 3»erario in dibliotlisoam 8oiinu8 S83S tian8lk>,to8' »lternm in

iv80 «oäioe ny8tro 3Llintum . . . (Dieses Zeugniß findet sich auf Tafel II

unter N4 abgebildet.) Oou^setni enim alioui looorum, <^uit>n8 8inßuli

ano8toli iaoeant, ad original! 3oriba »oti3 llr>08to1oruin Plasmid» »b

ißuoto 82SLuIi XIV nomine 8,6 marziuem 8,<l<lit2 3unt verba: bie

nabe8 ubi tempore 8ti. Lonitaoii tnerunt eorpora, anostolo-

rum, c^uae intsllißi non ernennt, ni« r>r»e8nvr>onÄ8, 8orir>torem iutei

ooäieem uo8trum et Louitiloinm alio^ullm rel^tionem N08ui38e, »ive

oouclitorem ooäioi8 illum 8ive i^noä reotiu8 aooinitur, oo<Iioi8 3orib»m

s»8« ^näioaverit : <^na in exi8timatioue iä <^noä äe Lonitaoiana, z1o83ÄruV

»,nßIo3»xoui«Ä,rllM orißiue non 8ine veri 8neoie a,38sri viäiiun8, inäoots

ild totiu8 ooäioi3 orißinem oon3vioiinu8 e83s sxten8UM."

Die mehr in das Gebiet der Diplomatie fallenden Abschnitte:

VI. De »oriptul» ouäioi». VII. De ooäioi» luternunotiauß. VIII. De

iuoi»iouibu» textu».

welche Ranke kurz, aber mit Sachkenntnis; behandelt, können hier um so

mehr übergangen werden, als sie im Grunde keine wesentliche Verschieden

heit anderen gleichalterigen oder an Alter nahekommenden Handschriften

gegenüber bieten. Anlangend die Formation des Textes, dessen Einrückungcn,

Abschneidungen u. s. w,, so bedauert der Herausgeber, daß deren Nachbil

dung mit dem gewöhnlichen Typendruck so wie nach gewöhnlicher Preß-

Mechanik eben nicht zu ermöglichen waren. Freilich wäre die Darstellung des

ganzen Coder in der Weise des Iacobusbriefes der Ausgabe von 186U ein

wahres Prachtstück geworden, welches gewissermaßen einen Codex ersetzt habe»

würde, allein gegenüber den unmäßigen Kosten, welche solche nur durch

Subscriptionen zu ermöglichende Herstellungen verursachen, müssen eben

solche Wünsche verstummen. Anlangend:

IX. De »iußllloiuin lioroinin oapitnli».

so theilt sich der Fuldaer Evangelien-Harmonie- Codex in OIXXXII Ca-

pitel gegenüber den anderen Handschriften, welche nur CIXXXI Capitel
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zählen. Allein der Grund liegt hier offenbar in einer unrichtigen Correctur

des Fuldaer Codex, der das XXI. Capitel von den Worte» (Matth. IV. 12)

»n: „Oum auteln auäi88et Huoä ^olinnue» tr»,6itu» e8»et, 8eoe88it in

63,1il»e»in" in zwei Capitel thcilt, so daß das XXII. Capitel der Fuldaei

Handschrift lediglich aus den Versen 12—16 des so eben genannten Mat»

thäuscapilels besteht. Darum bemerkt Raute ganz richtig ! „Rs^ne veru iu

coäioe ist« uumeru» iutaotu» »tetit, Ifluu iuäe » oapituln XXI N8^ne

2,ä Ol uumero» oariitulare« eonstauter its eorreoto» viäe», ut »iußuli

uuo numero äiruiuuti «int i. e. ^uoä »oriptum tuit XXI inutatum

oeruatur in XX, parro XXII lnutatum in XXI eto. Bezüglich der

übrigen Bücher bemerkt Raute: „äivisio it» eompar»t» est, ut ploxilue

»oeectilt a<1 earu, c^ua« in ooäioe ^,mi2tiu<) eeruitur, ueo ui«i ir> plluoi»

kb 111» äitkerat." Diese Abweichungen gibt derselbe an, und spricht dann:

X. De «»pituloium iuäiouli« »ive brevibn«.

U'clche iiian als kurze Stichworte zur Kundgabe des Capitclinhaltes bezeich

nen könnte. Die verschiedenen Handschriften weichen hier offenbar bezüglich

der Stellung uud Abkürzung derselben manchfach ab, daher auch die Aus

gaben solche theilweise erst am Ende der Harmonie bringen. Der Fuldaer

Codex stellt folche mit mannigfachen Grammatikalfehlern, z. B. „II. äs

»»oeräotiliiQ Lllonariae" u. f. w. in ziemlich willkürlicher Verstümmelung

unmittelbar dem Beginne der Enangelien'Harmonie voran, manchmal mit

Verkchrung der Aufeinanderfolge. Ranke handelt dann weiter

XI. De »ißumeuti» 8ivs r>ro1oFt8

welche sich auf die Briefe zunächst beziehen. Die Auffassung dieser Argu

mente und Prologe wäre geeignet, sich mehrfach über die exegetisch-dogma

tischen Beziehungen, in welche jene Zeit einzelne Capitel brachte, zu äußern.

Auch hier greift Ranke wieder auf den Codex Amiatinus zurück, wie er denn

für selben, was öfters zu ersehen, eine besondere Vorliebe hegt. Anlangend

das, was Ranke unter

XII. äe vraeiatiou« Viotoris eiuzyue »ääit«,meuti8

sagt, so muß bemerkt werden, daß auch hier eine große Verschiedenheit

bezüglich der Handschriften obgewaltet zu haben scheint, wie man sich voll

kommen überzeugen kann, vergleicht man die von Memler aus der Eber-

bach'schen Handschrift 1524 besorgte Ausgabe mit anderen. Denn diese

Ausgabe gibt von rm^, 252 außer der Angabe der „Oariitulo." der vier

Evangelisten nach der Reihenfolge, wie jeder die Ereignisse erzählt, nach

Schluß der „Kanone» ^mraonii" noch eine weitere erläuternde Vorrede

(durch die Setzung am Ende freilich auch Schlußrede) des „Viowr Nz>i»-

eor»u8 OariUÄirri»", welche beginnt: ,,Lx oiäius lidrorum c>u»tuor Nv»n-

ßelistaruiu oariitulo, ueo nou olluouL8 üuteriosuiwnZ", (Schon hieraus

geht hervor, daß die Handfchrift Memler's verbunden war!) „ut vel 8io

leoior <tire«tu» in litiri» et uon äi»tiuoti8 o»uuiiibu8, taoiie rezieriat <^uuä

quÄssient," eto. eto. Diese Vestandlheile, welche auch Gallandius wieder
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abdrucken zu lassen versäumte, obschon sie zum leichtern Gebrauch der „II«-

monill" wirtlich nothwendig sind, fehlen auch im Fuldaer Codex. Eine

besondere Untersuchung verdiente die obige Schannat'sche „ladul» Isotio-

uulu", die im Coder den Briefen unmittelbar vorausgeht, und von Ranke

unter der Aufschrift:

XIII. üe 1s«tillllilm8 «oe1e3i»8tioi8

mehr in kritischer als liturgischer Beziehung besprochen wird, indem er in

letzter Hinsicht auf seinen Artikel über die Pcricoven in Herzogs „Theolo

gischer Encyclopädie" verweist. Aus der Beifügung dieser Pcricoven, au«

der Bezeichnung derselben im Texte selbst durch -j- u. d. g. (wobei sich freilich

manche Nachlässigkeiten vorfinden sollen ,,«eä uec^ue omiis» czuc>8 vrotulit

numeri reoti sunt, us^us omnibu» <^uc>8 iuäsx «outinet tituli» »änotH-

tione» ruarFlUÄlo» re8r>c>näeut, uec^us oruoioula» udic^ue apvosiw» viä««")

crgiebt sich, daß also dieser Codex auch als LvmtellectiouÄriuiu od«

„Nvistolare" in der Kirche öffentlich gebraucht ward. Es wird hiemit ein

schöner Beilrag zur Liturgie geliefert und mit Recht sagt Ranke, der be

kanntlich das Pericopenwesen sich zu einen» Lieblingsstudium gemacht hat...

„ueyu« »ine luultiriliol vo1ur>t,»te e»» leoticmß» ^uu,e in veter« eoole»!»

<ü»r>u2,uu le8ti8 <liel>U8 1eßel)a,iitur cum Aomaui» nnstris^us Lorap»!»-

bi«." Durch Anführung der Cavitel und Verse hat Ranke den Vergleich

mit den vorhandenen liturgischen Denkmalen ungemein erleichtert.

Der Abschnitt

XIV. üe ooüioi« Fr»,mui»tioe

ist ungemein interessant und könnte theilweise Beiträge zu Schuchhardts

ausgezeichneten Forschungen über den Vocalismus liefern. Ranke schreibt!

,,6e lullen» eoruiu oopi», iu c^uibu» 8orid» » »oliti« clioelläi «eridsn-

äic^ue reßuüs reoeäit äisputaturu» uon Ordiliuui Äßn, 8eä virc>» äooto«,

c^ui liußu»« l^tinae Zeuesosuti» lii8t«ri»nr verc^uiiuut »emulor, eoll»-

turu» »lic^uicl «i üsri pc>88it »ä iutellißeuclÄiu oomlnutÄtioneiu vete-ri«

iinßUÄS It,c>lu»il»s in liu^u»8 Ii,oiul»llßN8S8, lentam illelm et, reoouäi-

tam, oui didli» 1»tin2 U8<^ue<^uo,<^ue in Itali», Üi8v»iii», 0»11i» llivul-

8»t» lillucl rueäiooiiter vicleutur iu8ervÜ88e. Au» in re, <^u2u6ociuiäem

tisri votui88S usz^verim, ut in me» tia,u88orivtioue c^u»,« oeulorum

<lextr»e^un muuere exeroetur, » 8orid» eoäioi» tot, ^uoä oeruuutur,

8r>na1lnm» oolumittereutur, uucle rsotiu8 oeu8e»8, »oribaru plerumczu«

verb«, cliotautig oo,1»mo exoevi88e, viri 6ooti viäe»ut reoteus exi8tiinem

ex ooäioe uustro ieie oollißi r<088S, ^u»1i8 tuerit <ü»vu»e oiro» me-

äium 820ouluui «exturu nr<uä iiomiue8 äo«tic>ii8 erucMc>iÜ8 sxpsrt,,«

Illtiui »eriuoui8 vrouuuti»tic>, HU2li»yue e», <^un,e ad nuclitioue verdorum

äiot»torum ven^ebat 8oriptio." Sollen wir jedoch über die Annahme, baß

dieser Ooclex äiownäo geschrieben sei, unsere Meinung äußern, so scheint

der Ranle'schen Vermuthung schon die Größe, Schönheit und Gleich«

h e it der Schrift entgegen zu stehen, die kaum beim Dictiren, es wäre denn

mit ungemeinem Zeitverlust des Dictirenden, hergestellt werden kann. An»

dererseits ist es nur zu wahr, daß oft die Leute, welche die größte manuelle
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Fertigkeit zum Schreiben besitzen, die sogenannten Kalligraphen, sonderbarer

Weise das geringste Verstandniß für das haben, was sie schreiben sollen,

sofort oft die größten Fehler ihren Schönschriften einverleiben. So ist es

noch heute, so war es sicherlich auch in der Vorzeit, die deßhalb auf das

Sprüchlein kam: Omnss äoeti n>»1i rnnZuut, Mag also auch unser

Schreiber in die Classe solcher Schönschreiber gehört haben, dem eben eine

Vorlage vor Augen stand, Latein als seine Muttersprache muß er immer noch

haben lesen und verstehen können. So werden und sind die Ursprünge der

eingeschlichenen Fehler eben so erklärlich als wie beim Dictircn. Noch erklär

licher wird es, sollte vielleicht der Schreiber der lateinischen Sprache nicht

«der nur wenig kundig gewesen sein , etwa wie es die deutschen Schullehrer

heute zu Tage zu sein pflegen. Wie dies denn auch nur bezüglich des

Schreibers unseres Fnldaer Codex gewesen sei, Rante's Resultate bleiben

immerhin merkwürdig bezüglich der Vocalwechsclungen, der Consonanten, der

Präpositionen »Asfimullltioncn, der Decliuationen, wo sich unter Anderem

«uch „ip8uä" findet, Vcrbalbeugung, der Constructionsfehler u, d. g. Auch

hier kommt Rauke wieder auf den H,lnil»tinu8, wobei endlich die weitere

Frage über das Verhältnis;, welches zwischen dem Loa ex ?u1ä«u8i» und

dem L-oäex ^.iui»tiuu,3 obwaltet, eingehend erörtert wird, wie solches

M dem Abschnitte:

XV, guali« Vuläeu»sm iuter et ^Milltiunm ooäioeiu iuteroeä»t

ratio. *)

zmuasam hervorgeht! Auf das in neuester Zeit zweifelhaft gewordene Alter

bei Umiatinus gehen wir hier durchaus nicht ein. Wir nehmen noch nn,

i»ß ihm das von Tischendorf zugewiesene und von Ranke acceptirte Alter

Mhie! So kommt es denn, daß Letzterer schreibt: „OoFus,to8 iuter so

tui«8ß, ex Hrüdug uter^ue urtu8 «8t, uou 8olnrn ex ir)8» ntriu8Hue s.nti>

yuitate ad Ilieion^lui exitu, eireiter OXX ltnni8 äistante 8U8rno»deri8,

««ä ßti»m mullikgrio ^uem exlndent oon8en5u, aäänosri» u,t r)er8piei28."

Nimmt man jedoch die von Ranke angeführten Beweise, so beruhen sie denn

boch hauptsächlich auf einzelnen Lesearten , die keineswegs von der Art sind,

um ein zwingendes Familienverhältniß zwischen beiden Handschriften an

nehmen zu müssen. Das fühlt am Ende Ranke selbst, weßhalb er am Schluße

sagt: yAuoä HUÄleeuu^ue est, uobi8 zratuleiuur oportet, czuoä <lno8 no.-

oemus t«8te8 2utic>ui8»imo8 probatae^ue tläei , yui c^une original!« Isovi

leswmenti llierou/miaui loimo. tueiit lere omni ex parte uo8 eäooent,

üuurum uuu8 po«t»irl2m ^i8olieuäoriluill 8uum iuei»t »88eoutu8 eäitolem,

«Ii<^uum ei°»t , ut »Iter similidu» euri» eäitu» cluetorum Korniuum, ordi

<iu»«l e Viotaris mauidu8 »inuc^ue Luuitaeii traäeretur. " Indessen möge

hur bemerkt werden, was bereits im Serapeum v. 1861. S. 12. bemerkt

nnnde: „Anlangend nun den antiquarischen Werth dieser Handschrift, so

') So oft von dem Amiatiuu« die Rede ist, muß verstanden werden: „lilo-

vu» l'egwmentum Inline Interpret« Niernn^inn. üx eelebei-rimn Onltiee ^ini»-

tino omni»m et l>ntic>ui88imo et nrl>e»t»»ti«»i>nn nun« priinum eiliäit t!un»t»n>

Uuu« 1i,en«iiä<>is. eto. eto., 1>ip«i»e. ^lDOc:!.. H,v«u»riu». 4°.
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ist sie offenbar eine der ältesten existirenden , und wir wüßten nur zwei ihr

vollkommen ebenbürtige Evangelienhandschriften in Deutschland ihr zur

Seite zu stellen, nämlich den Ooäex Nvanzeliorum 8. X^liaui des

alten Domstifts zu Würzburg , welchen der Frankenapostel S. Kylian im

Jahre 685 aus seinem Vaterlande — Schottland — mitgebracht, und de»

(?oäex 8. Lurearäi, des eisten von S. Bonifacius geweihten Würzburger

Bischofs, welcher Codex dem Fuldaer sehr ähnlich und sicherlich römischen

Ursprungs ist , indessen erstcres auf Kvlians Heimathland hindeutet. Bou

diesem Ooäex 8. X^Iiani schreibt Ioh. Georg U. Eckhart in seinen „Low-

mentarii äe redu» ?rauoiae Orieutali»" (Viroedurßi 1729. ^lom. I. pß.

28 l u. 452) dort wo er eine Abbildung der kostbaren Elfenbeinsculptm

dieses Codex gibt: ,,^.88erv»tur in tns82iiro Nee1e»iae oattieärali» «»oro

lidei Nvan^eliorum 8. X^liani e^u» aetate 8i lxm 8uperioi- «altem com-

par", indessen er nochmals auf den Codex zurückkommend sagt: „kauäeoli«

Floreutin^ aetats pai 8i uoir suverior." Wir wollten diese Be

merkung machen, damit es nicht den Anschein gewinne, als ob nicht auch

noch andere „orißiimli» Novi ^estamenti Hierou^miaui" Exemplare in

Deutschland vorhanden seien, die einen Herausgeber — freilich aber auch,

und daran dürfte es am meisten fehlen — und einen Verleger erwarten.

Endlich gibt Ranke unter Rro.

XVI. Hu»» 8idi leßei» anotar po»nerit iu p»r»nH» ooäio« «äitioue,

Rechenschaft über die Grundsätze, die er bei der Herausgabe des Buches als

der „Läitor" beachtete. Ihm schwebte natürlich ein ganz anderes Ziel vor

als das war , welches vordem Philipp Buttman und Carl Lachmann ver

folgten, welche blos die ^eFre^iam virtutem a,ä oui>8titueu6um textura

ßiÄeoum" beachteten, indessen Ranke das, was er wollte, mit den Worten

fixirt : „Iss^us enim inutile ine ali^uiä äootis lioNiuidu» , imo neee«-

»»riuru rue esse 8U8oevturum iuäieavi, 8i ooäieem I'uläeu8eiu, 8exti 8»«-

ouli or»u8, »eounäum c>mus8 c^ua« eomz)retieii6it parte«, Hrmli» e8t, aeou-

rate eäereru , unäe uon woäo L^extu» Ifovi ??e8t. latini , 8eä omni8 ratio,

<^U2 ill« tempore 8aora »eriptura, e88et L0U8i<lerat2 ao tlÄOtats, leoturibu«

eluoeret." Nachdem aber eine diplomatisch treue oder facsimilirte Dar

stellung des Codex auf dem gewöhnlichen Druckerwege unmöglich war, so

gab Ranke den ursprünglichen Text des Codex, wie ihn der ursprüngliche

älteste Schreiber in ihm niedergelegt hat, indessen alle Veränderungen und

Corrccwren der verschiedenen Benutzer in die reichhaltigen Commcntare,

auf die wir später zu sprechen kommen, verwiesen werden mußten! Soviel

von den reichhaltigen Prolegomeuen.

Von Seite 1 — 464 folgt nun der eigentliche Codex beginnend mit

der Vorrede Victors „Nun» tortuito in manu» mea» ineiäeret unum ex

^uattuor evanßelium oonvosituru" zur Evangelien-Harmonie, welche

Evangelien-Harmonie S. 165 endet. Es wäre unnütz zu wiederholen, daß

solche, wie der gesammte Text des Buches eine diplomatisch getreue Ab

schrist des Codex mit allen seinen Fehlern ist! Allein selbst diese wer
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den öfters interessant und können dazu dienen , auch namentlich Philologen

in der Critit zu üben; z, B. gleich Zeile 19 S. 1. wo der Codex die Worte

hat: „clum aäuiueret« gegenüber andren Ausgaben, welche die Lesart

bieten : „clum alinno viveret."

Der „c«.uon" findet sich S. 4—20 abgedruckt, wozu Ranke's Be

merkung S. 46? verglichen werden muß, weil sie die Beschaffenheit des

Codex vcrsinnlicht : „5—20. <Huas in ni» naßini» »erie» numeioruiu ver-

tioale» ec>u8nic!i8, eae in ooäioe eo1nmni8 aiout>u8l^u,e 8ati8 8imn!ioidu»

eironmäatae »unt. Omne» in»oiivtione«et Lunsorintione» minio exaratae,

numeri atrameuto »erinti." Bekanntlich sind in manchen Handschriften diese

hier so einfach gehaltenen Lolumuae st arou» Gegenstände der pracht

vollsten Miniaturmalereien geworden ! — S. 21 folgen unter der Aufschrift

?NH.N?H,1ic) die oben unter X bezeichneten „Inäiouli", welche S. 28

ihren Abschluß finden, worauf dann S. 11 das sLV^IWNIiIIM) beginnt.

Vergleicht man nun die einzelnen Stellen dieser Evangelien-Harmonie mit

dem Texte der Hieronymianischen Übersetzung in der Ausgabe des Vallarsi

(8. ü. Ilieronvmi Oneium lomn» Veoimn» . . . 8tu,äiu ao laboie vominioi

Vallarnii.. Nclitio altera. Veuetii» IHV<I!lI!I,XXI) so gewinnt man die

Uebcizeugung , daß eben auch dieser uralte Fuldacr Codex eben nur ein Be

weis ist, wie wesentlich unverändert die Hieronymianische Uebcrsctzung sich

in der katholischen Kirche erhalten hat ! Dieses zeigt sich bei verschiedenen

Hauptstellen, z. B- Cap. dXXI, welches die bekannte Stelle von der Ehe

brecherin (Ioh, VIII. 3 — 11) unverändert bietet u. f. w. Wir haben bei

diesem Anlasse auch das berühmte „I>aßmentum ?iaßen8e Nvau^elii 8.

Hlgloi vnlßo autoßianui. Näiäit leotioueL^ue Variante» eritioe reee»8uit

Io«snnns Vodron8kij. kraßae. N.D00.I.XXVIII", bekanntlich Marcus

XII. 21—XVI. 20 oder bis zum Schlüsse enthaltend, an den einschlägigen

Stellen genau verglichen, ohne auf irgend eine wesentliche Differenz ge

stoßen zu sein. Gleiches gilt von der „Isotitia äe antiHui»»imo Ooäioe

Hlann»erint« latinam c^uatuor Nvau^eliorum vei8iuuem eomnleoteute,

et, in Lidliotneea ^,eaäemi»e Iußol»ta6ien»i8 a<l»ervato. Ve»orin»it ou-

clieem, Variante» esu»äem a vulzata leetione» iuäs a Ilare. XII, 21 U8<^ue

aä vinem nuM» llvaußelii excerriLit et eiitioe reeeu8uit 8eba»t. 8ee-

miller. Iußc>1»ta6ii 1784" über einen nun in der Universitätsbibliothek

zu München befindlichen Codex — wo sich ein Vergleich mit dem berühmten

Präger Fragmente findet. — Der fromme Schreiber des Fuldaer Codex

endet seine llarmonia mit der Doxologie: 61^11^8 INDIVIDU^

LNINII^II «der dem kürzesten Dankgebete nach Abschluß einer mühevollen

Arbeit. Ihr schließen sich an

S. 165—168. I^CIIONW NL0I.N8I^8IILH,N 2X Ari8IHI.I8

r^,UI<INI8 NXCNil^^i: oder die oben XIII besprochene Pericoven-Tafcl,

bezüglich welcher Ranke in seinem Oommentariu» äinlomatiou» S. 475

mittheilt. „VN ^VIINNIV. j ?L,II)Ii: NH,I?. v. eto. 0mne8 Kae in8orin-

ticnie» tum minio tum uuoialibu» m^oridu» atc^ue rißiclioribu» c^uam

Huibus aübi utitui 8orida, exaratae 8uut." Er fügt dann noch bei : „kere

omne» c^ui in noo inäioe I.iturßico iuveniuntur uumeri, exoenti» vauoi» . .
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oultro i»äeute et «t^lo emenäante teutati 8uut!° Also offenbar ein Hin

weis auf die eigenthümlichen Lesestücke der einen Liturgie sei eszuCapu»,

sei es in den Tagen des h, Bonifacius , die sich für die andere nicht eignete

und deßhalb getilgt oder auch cmendiert werden sollten. Im Ganzen enthält

diese Tafel 75 Auf- oder Ueberschriften.

S. 169 folgt eine Vorrede zu den Paulin'schen Briefen, von Ron!:

als „argumentum Nvi8tol»ium ?au1iu»rum" bezeichnet, welche beginnt :

„?rimum c^u»eritni c^nare rwst evanzelig, c^uae 3uvp1emsntura lezi»

8unt . ..voluerit az>o8to1u» n»8 ez>i8tu1k>8 »ä Ziu^ula» soolezia» äe3tin»ro.."

welche mit dem ^miatinu8 S. 233—234 wesentlich stimmt, eben sowie

das S. 171—172 vorfindliche „argumentum suliu» Vpl8tu1ae »<l No-

mnn«3" beginnend: „Nomani c^ui sx luäam» gentilibus^ue ereäiäeruut"

mit dem H,mi»tinu8 S. 235—36 übereinkommt. Die S. 172—176 »°r>

findliche „Ouneoräia Nvi3tu1»rum" beginnend: »De unitate eooleLia« »li

c!orintn!o3 I. oap. II. »ä NpKs». XIIII. XV. aä knilinp. V. VI et VII.

aä 0o1o38sn8s» XIIII. findet sich S. 23?—239 des ^,mi»tiuu3 unter du

Aufschrift „Oavitulatio äe omnit>u8 ez>i8tuli8", wobei bemerkenswerth er

scheint, daß der Ooäex ?u1äen8i3 sich S. 176 der Schlußformel: LX?I,

«ärilvI.H.I'IO trotz der in der Ueberschrift vorkommenden 00X00^1)1^

wie der H,miatinu8 bedient. Die Uebersicht des Capitel über den Römer

brief folgt unmittelbar im Fulder Codex unter der Aufschrift: I5W. L^?,

IL8Iizi0NI0«,II^ »VLILOioiillN VN N?I81. k^III,! ^?08I0U

H.V A0N^.N08. Es sind 51 Capitel in der folgenden Fassung: I. De

inoarnatione äomiui ikssu onri8ti, »nte omnem (!) euum r>r»eoräiu»w,

II. l^noä vru üäe romauorum <^ua enli8tia,nl e88e «osveruut äe»

2pc»3t<)1u8 ßr»,ti23 agit ut nrodetur üäem in äeum munerin e88e äiviui.

Auch diefe Abtheilung der ^,mi»tiuu3 jedoch in abweichender Darstellung,

wie z. B. I. De u«,tivitate äomiui »eounäum earnem. II. Do näe Nu-

manoium et ?au1o nro ei3 dominum äepieoante u. f. w. Ja beide

Ooäioes haben auch, wenn auch versetzt, eine kleine „krastatio" „liomaui

8unt in vartidu» Italiüe" die sich im Fulder Codex nach dieser Capitcl-

reihe „Lreve3" genannt, im ^,miatinu3 dagegen vor solcher findet. Der

Text des Römerbriefes folgt S. 180—204. Die rückwcisenden Rand-

citationen, z.B. „IN I>8^1.^0 0XV." oder liturgische Hinweise z.V.

„1,1)01. IN 82011X1)^, ?DNIH, I>^,8ciIH.V" die sich am Rande de«

Codex finden, ließ Ranke auch dem Rande seiner Ausgabe beidrucken.

S. 204. findet sich Lpi8t. I »ä Lolintnio8. Auch hier findet sich

das kurze Argument „Ooriutni 8unt H.oa,i" wie Seite 261 des ^miatmu«

vorgesetzt. Der Capitelinhalt in 72 Nummern vertheilt ist in beiden Hand

schriften gleich. Gleiches Verhältnis; waltet bezüglich der S. 231 beginnen

den Npl8t. II ncl <üuriutnio3 ob, den beide (?o6i<:e8 mit den kurzen

Worten einleiten : „?03t »et«, vaenitenti» eon8o1a,tc>i'iÄ3 8er!tien8 » ?ro»<ie

oon1a,u6»n8 eo3 nortatur nä melior»" — (wobei freilich der ^miatmu«

aowm voenitsuti»m liest —) und beide l)oäios8 in 28 Abschnitte «der

„Llevo3" th eilen.
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S. 248 schließt sich die Npi»tol. aä <3al»w» an, in beiden Hand

schriften mit gleicher Einleitung : „U»I»t»s »unt ttrasoi und gleichen Ca-

pitelangaben — 37. —

Gleiches Verhältnis gilt in Ansehung der in 31 Capitel getheilten

Lpistolu »ä Npns»io«, mit dem in beiden Handschriften vorfindlichen

Argumente: „Lxnesi »unt ^»imii", welche sich S. 257—267 findet.

S. 267 erscheint die üpinto l» »ä ?nilippen»s», Beide Hand

schriften beginnen mit dem kurzen Argument : „?Ki1ippen»s» »unt l,l»ons>

äonßg.." und bieten 19 Capitel, wobei das ersterc in beiden Handschriften

mit den eigenthümlichen Worten abbrennt wird : „I. äs prs»dvteri» quoä

ipsi tueriut ali^uauän episeopi" welches 8ummarium dem Anfange des

Briefes : ,,?»rüu» st ^imotlieu» »ervi ^e»u Onristi omnidu» »»nötig in

0. 8. hui »unt ?nilii)^i» oum srngeopi» st äi»souir>u»" entsprechen soll.

Jedenfalls liegt hier eine Auslassung oder sonst eine Verwechslung der Worte

zu Grunde.

Der Ooäex ?uläeu»i8 fügt hier nicht den gewöhnlich folgenden Colosscr-

brief ein, sondern gibt, hier abweichend von dem ^miatinu», die Hpintol» »ä

iQessnIoniesuse» (S. 274—280) mit einem Argumente, beginnend „Ine»-

»kloniosiisLg sunt l^Ikloneäons«" und ihn in 25 Abschnitte in Ueberein-

fümmung mit dem ^mi»tinu» theilend, dem sich dann die Lpi»tola II.

(S. 281—284) in 9 Capitel gelheilt anschließt. Nun folgt S. 284—291

l>ie „Distal» »ä (?oln»8sil«e»" mit dem auch im ^mi»tiuu» vorstehenden

Argument „Lolosssnsss et nii" und denselben Capitelangaben der Zahl

nach 31, nur daß der ^.rmntiuu» die 2 letzten hinwcgläßt.

Hier fügt nun der ?uläsu»is S. 291—292 den falschen Brief aä

Iiaoäieense» ein, deni er sonderbarer Weise das Argument des Briefes ,,»ä

Limottrsuill I" jedoch ohne Beigabe von Capiteln vorsetzt, so daß dasselbe

nun mehr zweimal im Codex erscheint, da es rnuwti» ruuta,uäi» gleich

S. 292 nochmals gegeben wird. Dieses Argument lautet vor dem Laodiceer-

briefe: ,,'limsttisilm iu»tituit et änoet äs oräinations eplsenplltu» st

äi^sonii et omni» seolesiÄstioas äisoipliuas" indessen es die S- 292—300

vorkommende in 30 Capitel getheilte und hier abermal mit dem H,nn2tiuu»

stimmende Nrnstola I »ä l'imotnsnN in folgender Weife gibt : »limotlisu»

iustruet et äoeet äs uräinatioris sz)i8eor)2tu8 st äs äiaeonii st omne«

eeoleziagtiolls äi3oip1in»s 80iidsn8 äs I,a,oäioia" — wofür der ^.iniktiuu»

liest „»enden» si », N^olisännia". Die Anschauungen über diesen nur in

lateinischer Version vorhandenen Brief ,,»ä iHoäioensss" find bekannt. Ein

altes ehrwürdiges Denkmal, welches schon in dem berühmten Muratorischen

Fragmente seine Erwähnung findet, und in der abendländischen Kirche

immerhin eine gewisse Achtung genoß, wenn auch nicht in den Canon re-

cipirt, bleibt dieser Brief fortwährend.

S. 300—306 reiht sich die „Npintola, II n,ä ?imot,Ksuin" mit

dem Argumente : „Itsm limotnso soridit äs sxnorwtious martvrii st«."

an, getheilt wie im H,miatinu« in 25 Capitel, welche dann S, 306—311

jene ,,»ä ?itrim" und „»ä ?Kilemousru" folgen. Beide lüoäisss stim

men bezüglich der Argumente und Capiteleintheilung «dermal überein.

Oeft. Viertel,, f, l»th°l, The°l, VIII, 1«



146 Recensionen.

S. 311—331 findet sich die „Npiswl», »ä llsdrasu«" jedoch ohne

Argument und unvollständigen Argumenten, die von denen des ^.raiatinuz

gänzlich abweichen. Ausführlich spricht hierüber Ranke in seinen beiden

Oorurnsutarisil S. 492 und 547. Im Ganzen finden sich 125 Abschnitte,

S. 332 findet sich dann die bereits oben erwähnte Notiz, die wir hier

wiedergeben wollen mit Einschluß aller Fehler gegen Priscian: „Huidn»

Ic>ei8 siuzuli ^r>o»to!i iaoskmt. IV est — ?stru8 st ?au,1u8 Noinils.—

IoIi»iiQS8 Nuan^slist». Apire«». — ^,uärs»8. ?atra3. — kiiilinpn»

in ^»ia siuitate Hierapoli. — N»ttlieu8 in kontum. — I»oobns

Hisrosol^iu»,. — L«,itriu1orusu8 iu ?ur^ßig, «iuitats Doliei. —

IlrulUÄ,» in Iu6ia. Oivitats lotkabi». — I»oodu8 ^,1ulisi in eini-

t»te losriß. — ßiruou 2e1ots8. In lüavuaäoLi», «iuitute <Ü2,s8»rsa. —

Iuä»8 I»eudi. In urouiucia küsuies oiuitate L^rst«. — N»ron»

Nu»iißß1i8tÄ. ^Isxauäri». — I^uss,» Nn»,ußs1i8t». ^utiasnia. — lim»-

tllsu» Üpue80. — ?ui1iur<U8 uuu» 6« 8evteiu <ü»S8»rea ?llIs8tiuÄe. —

8tsuu»uu« krotoruart^r, llieiosol^iua. — louauus» Lautizt^,

Iu ßarukli»,, oiuitats 8eds,8ts. — Ollput luuüuuis Lllptistae,, In ?ro-

viuoi», küsuieae eiuitÄts Nuret^a,. — Laruüda« et 8i1»8. l)Mro eini-

tat« (/oustauti»." Der Eintrag zeugt wenigstens dafür , welche Sagen im

sechsten Jahrhundert bezüglich der h. Gebeine der Apostel und Urzeugen

des Christenthumes sich fixiert hatten.

Von S. 332—398 reihet sich der „I.iber H.owuiu ^postoloruin" »n,

der im H,iuiatiuu» unmittelbar auf die vier Evangelien folget. Der Loäox

?u,Iäeii8i» hat nun eine besondere ?ra»tatio, beginnend: „^,ue28 uations

8^iu8 ouiu8 I2U8 in evaußslin oauitur" die sich mit seiner Biographie be

schäftigt und von ihm erzählt : „?auluiu 8eoutrl3 2po8w1ulu «iue erimiuo

in uirßiuitate psriu»ueu8 Domino inaluit iuseruire. c^ui H,XXX et ^u»t-

tuor azeu» «,etati» auno8 iu ü^tlrinia 6s 8as«ulo uoseitnr eiui^r»«««."

Der Loäex Iu1<zei!«i8, auch hierin vom ^miatinug abweichend , theilt die

Apostelgeschichte in 74 Capitel.

S. 399 folgt der bekannte dem hl. Hieronymus anderer Seits zuge

schriebene ?ro1ozu8 in Üpi»tu1»8 eauouiok!,» : ,,Isou it», oräo S8t »rmä

^raeeo»" st«, ew. welcher sich in dem lüoäsx ^,uii«,tiuu8 nicht findet, indessen

eine die Stelle V. 7 des eisten Iohaunesbriefes enthaltende Aeußerung ent

hält, die in unsrcm Codex fehlerhaft geschrieben lautet: „illo prasoipue

looo udi äs uuitats triuit»,ti8 iu prima ioliauuis epistula un8itu,lu lezimu«

in c^u» s8t s,d iunäs1ibu8 trau8l»turidu8 multum erratum e»ss üäei ve-

ritats ec>nr>eriiuu8 trium tautururuaäo vooadulll iiso S8t a^uae 8kMßMM«

st 8r>iiitu8 in ip8Ä 8U3, eäitioue uotsutss" (— statt pousutidus) „et

riÄtris st Uli st 8r»iritu8 te8timouiuiu oinitteuts8" (— statt oiuitteu-

tidus.) Auf diese Stelle muß bei Besprechung des ersten Johannes-Briefes

wieder zurück gegriffen weiden!

S. 400—407 erscheint nun die „Apistola 8. laoobi »ä äi«-

psr808", die um fo interessanter ist, und um so mehr zum eingehenden Ver

gleich anlocken dürfte, als gleichsam das ?»o «iurile derselben in der erwähn

ten Berliner Festschrift von 1860 dem Auge vorliegt, und eine uncntbehr-
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liche Ergänzung der Ausgabe des „Ooäex kuläeu«»" bleiben wird, zumal

es Ranke leider nicht beliebte, die Glossen übermal abdrucken zu lassen! Viel

mehr gibt er S. 501 in seinem ,,0oNmeutariu8 äip1c>m»tieu8" lediglich

den kurzen Hinweis: „De ß1o»»i» ek. 8peeiinen ooä. ?uI6. 2. 1860 » ine

eä." Allein eben der Wiederabdruck dieser Glossen und die Reproduction

der zwei dort weiter mitgetheiltcn Photolithogravhien (denn die erste Photo

lithographie dieser Codex-Ausgabe selbst ist die Wiederholung der dritten des

Specimcn, enthaltend Jacob I. 11—18) würde eine wahre Bereicherung

der Gesammtausgabe geworden sein. Um sich einen Begriff von der Heraus

gabe des Codex zu machen, nehmen wir den Inhalt von Capit. II. Das I»«

«mile gibt:

II. äe?emp1HII0XILH8^I)IINK

8ä,NII ' <;H^NVi?0NepwNiziI

^NLI1L,H.N1lIIl,

die Ausgabe dagegen schreibt:

De teiuptätiouibuZ aäuersai'ii - <^U28 äei kurorem plurimi

arditrantur —

Sc, lautet ferner der Anfang des Briefes im ?»<: 8imile:

I^c0LU8äIeIäNI'inu'xxi

wo dann die Ausgabe schreibt :

laoodu» äei st clomini uo»tri ik«»u enri»ti —

Es finden sich demnach in der Gesammtausgabe Rankes die eigent

lichen Abbreviaturen des Codex aufgelöst oder vollkommen ausgeschrieben,

was hier ausdrücklich bemerkt werden soll, weil es dazu dient, sich ein ganz

klares Bild von der eingehaltenen Herausgebungsweise zu verschaffen. Die

ser Iacobus-Biief hier mit dem kurzen ?rnlo^u8 des h. Hieronymus einge

führt: ,,Iao<)t>U8, ?stru8, loliauus?, 1uä»3 VII erustula» eäi6eruut tam

m^stioaL tam 8UL«illotÄ8 et dreve» r>»riter et lou^»«, dreve3 in vsidi»,

1c>ußÄ8 in 8eutentii8, ut r»lU8 <^ui8 non in earum eleetioue eieutillt" hat

20 Capitel, der Sache nach mit der Amiatin'schen Eintheilnng stimmend,

indessen die Worte der beiden tüoäioe» differiren.

Die „Npistola I et II I>etri »6 ^eute»" finden sich S. 407—

420 ohne Argumente, jedoch mit der Capitcleintheilung , die im Wesent

lichen mit dem ^miatiuus und zwar im ersten Briefe oft wörtlich stimmt,

wo nur im ?uläen8i8 Il° VIII des H,luiatiiiu8 wahrscheinlich in Folge der

gleichen Anfangsworte „De rwxularibu»" übersehen ward. Der Wortlaut

derselben im zweiten Briefe ist dagegen obschon dem Sinne nach stimmend,

gänzlich verschieden.

Anlangend die „Npistoln I. 8. Ioli»nui8" so hat auch solche kein

Argument, wohl aber 20 Capitelanzeigen , wie der ^mi»,tinu8, jedoch dem

Wortlaute nach gänzlich von einander verschieden ! Anlangend die berühmte

Stelle V. 7 dieses Briefes , so gibt der Urtext des Ooäex lullten^ selbe

mit den Worten: „<Huia tre« »nut yui te8tiNon!u!u äaut. 8piritu8 et a^us,

et »lmßrli» et tre3 unum 8uut" — also hierin ganz mit dem H,ruiÄtiuu8

10»
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wörtlich übereinstimmend, was um so sonderbarer ist, als sich ja oben S, 399

jene Apologie der Stelle dem Ooäsx ?uläsu8i8 einverleibt findet, die er —

nun selbst hinweg läßt! Er gibt sofort hier unbewußt ein critisches Zcugniß

gegen die Aechtheit der heute recipirten Lection ab , welche lautet: „ünouillm

trs8 sunt, Hui t«8timonium äant in sosl« : ?ater, Vsrdnm st 8z>iiiw8

»Äuotus; et di tre» uuuln »uut," Ueberhaupt würde eine neue Sich

tung des seither erwachsenen Materials über diese Stelle mit Einschluß

der vortrefflichen Krabin ger'schen Ausgabe des (^xrianu» äs nnitate

Nco1s8iae u. s. w. einen dankenswerthen Stoff zu einer interessanten

Arbeit bieten.

S. 42?—429 finden sich üpistola, II st III. lokannis, »der

mal ohne Argumente, beide zu je 5 Capitelanzeigen, jedoch in ihrem Wort

laute in beiden Handschriften abweichend. Ganz dasselbe Verhältniß waltet

bezüglich der S- 429—432 vorkommenden Lpistola Iuä»s ob, welche

in beiden Handschriften ? Capitelüberschriften trägt, dem Wortlaute nach

allerdings sehr verschieden.

S. 432 wo sich vor der Schlußschrift ein „I^sßi" des Victor Capuanu«

findet , beginnt sogleich der „?N0I.0ttII8 ^?00ä.I^I'8I8 801 I0IIM-

isI8" und zwar mit dem eigenthümlichen Zusatz der Ueberfchrift: H.UM,

Dieser Prologus, der wie die folgende Capiteleintheilung (25 Breves) im

^.miatillu» fehlt, beginnt im Puläsusi»: „lolianne» ^r»08to1u« st svau-

ßslist«, » äomiuu skristo slsotn» atc^us dilsstu»" u. f. w. Die „^po-

oklÜM»" endet S. 462 und hier findet sich am Ende übermal die Revisions-

odcr Beglaubigungsschrift des Victor Capuanus mit den Worten :

f uistoi ta,mn1u8 xrii st sin» Aiatia

sxi»o ollpnas Isßi »ziuä

dasilioam sonst .... taimiu

ä. XIII. I:»!. ruaias inä. llnua

cs.,2 p o dasili n o so»

Itsl^to Isßi iuä. x. äis z>riä. iänun

ariril

Endlich finden sich S, 463 die Vsr8U8 vaiuasi in, dsatum l^ulnm az><»to-

Inm. Diese 28 Hexameter beginnend :

Illm änänm 8»u1u8 proosrum prasospta ssqnutn»

Onm äomino i>a,tri^8 vsllst ^rasponsrs Is^s» — u. s. W.

sind öfters gedruckt. Befremden wird es um so weniger, solche in einer i»

G, runde Hieronymianischen Handschrift wieder zu finden, je inniger die

Namen Damasus und Hieronymus durch das Bibelverbesserungswcrt

verbunden waren, und je mehr Hieronymus bei seiner Version der Autorität

des Papstes bedurfte, sollte nicht das eintreten, was er in seiner ?rastatio

in <iu»tuc>r Vvanßslia,, — an Papst Damasus gerichtet und beginnend:

„Novnlu opus tassrs ms oozi» sx vstsri, ut Post sxsmplllri» 8oriz>tur»-

rnm toto urbs äispsrsa, <iua,»i c^niäani »rditsr ssäsaiu" — schreibt:

,,<3,ui8 snim äostus r»aiitsr vsl inäootn», «um in m»uu8 voluiusu »s>

8nul8srit, «t » 8»1iv», c^uam »smsl imdibit, viäsrit ciissrs^Ärs , <iuoä
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leetitnt, »011 «tntim erumnst in vooem , nie flil^ariun! , ms olmnan»

s«»s »klerilezurn , (zui auäeam alic^uict in veterit>U8 lidri» »6äers, nru-

wie, eorrizsrs! So viel nun über den Inhalt des Ouäex ?u1<leu8i8 selbst.

Die Seiten 465 — 5N9 enthalten nun Ranke's „(ünrumentai-ius

äin1ornatieu8" das ist eine Fülle diplomatischer Beobachtungen fast zu

jeder Blattseite des Ooaex ?u1äen8i8, die besonders auch für jeden Ge-

lehrten, welcher je das Original des Coder in Fulda benutzen will, von un

schätzbarem Werthe sind! Möchte mau doch fast glauben, daß diese Beob

achtungen zwei Augen gekostet haben müßten, weil solche Alles, jeden Buch

staben des Coder, ja auch die Hlinuti88ima desselben beobachteten. Sie sind

aber auch für Alle, die diesen Codex aus dem Abdrucke selbst studieren wollen,

unentbehrlich, weil sie eigentlich das diplomatische Bild des Coder bis in

seine Einzclnheiten treu entwerfen, die Beschaffenheit einzelner Theile des

Codex genau schildern, der Verschiedenheit der Scriptur »ach Zeit und

Fo im entschieden Rechnung tragen ; wobei bemerkt werden muß , daß ohne

einer solchen ungemein mühsamen Forschung und Fixierung derselben die Ar

beit allerdings nur halb gethan gewesen wäre, indessen sie nunmehr für alle

Zeiten gethan ist, höchstens daß vielleicht ein noch stärkeres Auge hie und da

eine Kleinigkeit noch besser schauen kann. Eine so genaue Beachtuug der

Beschaffenheit des Codex, wie sie z, B. selbst die Schlußworte S. 509 kund

gibt, wo Ranke die letzte Blattseite beschreibt: „l'aw Kaee r>»8>u«, «,6

moäuiu primae maxim« cletrita eauem^ue iu8uper tinoturu, ^uae Dallas

äieitur inaeulutil «st, ita ut, textu8 !»io illie uon »iuu ma^ua äit'ncul-

täte leßatur" y^ ^„ gewöhnlichen Leser befremden; verwirklich Sach

kundige nimmt sie dankbar hin !

Eben so mühevoll ist der S. 510—569 folgende „OomruentÄrius eri-

tieus" Ranke's, in welchem die Lesearten des Ooclex kuläeu«», des ^nna-

tinus und der Mitio ^ixtinn-OleinentinÄ auf das genaueste verglichen

werden. Es liegt in diesen enge gedruckten Blattseiten, jede zu 2 Columnen,

eine fleißige wirklich schätzbare Arbeit, durch welche der Werth der Vulgata

richtig abgewogen erscheint.

Ranke zieht aber auch höchst interessante Schluß resultate aus seiner

kritischen Arbeit, die wir hier mittheilen zu müssen glauben, weil sie unge

mein unbefangen und objectiv gehalten sind, und, was wir hier bemerken, zur

Ehre des katholischen Alterthums, so wie der katholischen kirchlichen An

schauung bezüglich der Vulgata gelten!

Ranke sagt :

I. „n»nä taeils iuvenil! auti<^uitati8 latiuae neäum ßlKeoae

librum, csni tam vetusti» oouisuue U8<^ue a<1 no8t,rkm aetHtern e«n8er-

vatuL 8it in8trunienti8 eritiei8, <^nara llierouvuiiau» Ifovi Ie8taweuti

verßio, utpote o^uae in äuodu« enckieidu8 r>raeo1ari8 llisronvnio vix

kaeenlo unc» st ninriäia iuuic>ridu3 eontineatur iuu1ti8<iue »1Ü8 euäi-

«it>U8 rw8tsa sx»rati8 U8^ue »6 no» hua« per manu« »it tradita."

II. „in 1«oi8 vel textu8 ir>8iu3 »udstanti» vsl verdorum form»

plus iuinn3ve äudÜ8 reete viro8 6oetu8 »ä nar illuä t«8tiuin vetii8ti8>

8imorum reouirere, <^ui liest nie illie eoiumunieu8 vsl laeuni» vel
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eliolibu» non oarsaut, tameu in uu7Vßr8uiu udi inter 8S ooussutiunt

orißinalsiu Hißlou^mi tsxtuiu exkidsre osusenäi 8uut;

III. „äs säitions Is. 'l. sixtino-OlerusutiliÄ nou 8imr)lioit«i, »eä

ita, ut iuter rs8 vari»8 dsus <li8tinZUÄ8 pcwss iuclioari. Ifam ririmum

eoruiu or>iiiicmsru , c^ui ooledeirilnuru illuä soolesi»« NamanÄß oi-

meliuiu oitr» »rti» «ritieae loße» r«6s,otrlm ß83s 8U3pioHN-

tur erroQe»m «88« »b»<iuß ull» cluditatiou« Ä88«ro. In uui-

velsuiu «»ti» douum L88« i1iu8 tsxtum usc^us ad8imilom »

toutibu» autdentioi», sx ir»8« Q08tro vaiiaruill Ißotionuw

iuclios eluoet.

Hiebei bemerkt Ranke jedoch am Schlüsse auch feinen Tadel, „Aeoue

euim iu oon8titu«näc> textu 8»t äi8onii!iii>8 isoeruut iutsr ec>8 looo«, c^ui

ts8tium »llti^uorulu ü6e gut oonülmülltur »ut «aäsiQ äeztituuutui,

Quorum ex uumero allein ver8U8 I lo. 5, 7, H.ot, 8, 37; 10, 6; 18, 4;

23, 24 ; 24, 7, 8; 28 ; 29 <^uo8 sx toutibus 8ßrioridu8 Kaurisnte» tsxtmqu«

z>ri8<!(> iiuini8c:euts8 eiclsiu rs^ulas viclßutur c>dtsmr>er288ß, cui uoLtr»

»ovo ii 8srviunt, c^ui <^uc> aoriu8 falsa ßßwel rsosz>to. oouservant, eo

minus äuditant uc>v» 2,« uooua in, ßoolß»!»!» iutracluoer«, — (Em Ver

gleich, der auf die katholische Kirche nicht paßt) — über welchen wir aber

nicht richten wollen , da die Acten über die Hieronymicmische Version noch

lange nicht abgeschlossen sind , wie man sich aus Vercellone's Arbeiten, so

weit sie vorliegen , genugsam überzeugen kann , kostbarer deutscher — d. i,

in Deutschland noch vorhandener Handschriften nicht zu gedenken ! — Auch bei

der Vulgatll, wie sie in der Hixtino-Olemsutiu» vorliegt, gilt das Wort

des Horatius :

Verum udi plura uitsut . . uoQ ßßo zmueis

OltLuclar maouli» . . .

Wir nehmen nunmehr Abschied von der fleißigen und fchöncn Arbeit

Ranke's, von der wir nur noch gewünscht hätten, daß sie sich über die Frage

verbreitet hätte: Ob und welchen Antheil Victor von Capua außer der

Evangelien-Harmonie an der Zusammenstellung der übrigen Neutestome»!-

lichen Schriften im Ocxlex ?u1äsri8i8, der übrigens unbezweifelt

älter ist als der ^mi»tinu8, gehabt haben tonnte.

Wollte man übrigens am Schlüsse noch die Frage aufweifen, welche

Ausgabe ein getreueres Bild eines eben nicht facsimilirten aber doch möglichst

der Urschrift entsprechenden Codex abgebe, der im Jahre 1850 von Ti<

schendorf edierte Ooclsx ^iuiatiuu8 oder der 1868 von Ranke hei^

ausgegebene Ouclsx ?u1cleu8i8? — so kann die Antwort keinem Zweifel

unterliegen. Ranke hat in seiner Ausgabe die Tischeudorf'sche weit

übertroffcn , was Tischendorf, der hochverdiente, von Ranke selbst mit Lob

sprüchen überhäufte Herausgeber, selbst nicht in Abrede stellen wird. Ranke's

Ausgabe ist abermals ein Werk deutschen Fleißes und deutscher Gelehrsamkeit!

Es gehört unsrem Deutschland und zunächst seiner katholischen Kirche, welche

auch diesen Schatz des heiligen Bon ifacius, entsprechend ihrem Dogma

von der Verehrung der Heiligen, treu durch 1000 Jahre bewahrt hat.

Würzburg, Anton Kllland, der Theologie Doctor.
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Hirche und Sctaverci seit der Entdeckung UmeriKa's, oder: Was hat

die katholische Kirche seit der Entdeckung Amerika's thcils zur

Milderung, theils zur Aufhebung der Sclauerei gethan? —

Eine von der theologischen Facultät zu München gekrönte

Preisschrift von I. Margraf. — Tübingen, 1865 Verlag

der Laupp'schen Buchhandlung. 10 und 230 Seiten, gr. 8°.

27 Ngr.

Dieses Buch ist eine recht dankenswerthe Bereicherung der Literatur,

nur möge der Leser, welcher sich für die Stellung der Kirche zur Sclauerei

intercssirt, des ganzen Titels eingedenk sein, und nicht mehr erwarten, als der

Autor zu geben verspricht. Die Preisfrage hat sich auf die Sclaverei seit der

Entdeckung Amerika's bezogen, und über diese Gränzen ist H. Margraf

nicht hinausgegangen. Auch innerhalb derselben hat er sich nicht gleichmäßig

ausgebreitet, denn wenn er auch viel Wissenswerthes über den afrikanischen

Ncgerhandel, und mancherlei Auskünfte über die Sclaverei in den vereinigten

Staaten und in den französischen Colomen Amerika's vorbringt, so treten

diese Partien doch bei Weitem hinter diejenigen zurück, welche sich mit den

portugiesischen und noch mehr mit den spanischen Besitzungen in diesem Welt-

theile beschäftigen. Diese Ungleichheit ist aber zum großen Theile in den

Umständen begründet. Denn Amerika mar die Hauptstätte der Colonial-

Sclaverei, weil die amerikanischen Colomen unter allen die größten gewesen

sind. Auch der Negerhandel in Afrika wurde, fo weit Christen sich daran

betheiligten, vorherrschend mit Rücksicht auf den amerikanischen Markt

betrieben. Und da H. M. nicht eine Geschichte der Sclaverei überhaupt,

fundern der kirchlichen Thätigkeit in Bezug auf die Sclaverei liefern wollte,

so mußte er sich meistentheils mit den spanischen und portugiesischen Colomen

beschäftigen, weil die katholische Kirche fast nur in diesen Gegenden eine ein

greifende Wirksamkeit entwickeln tonnte.

Ueber die geistliche und räumliche Beschränkung ist also nichts Weiteres

zu bemerken. Wenn der Autor aber S. V. der Vorrede die Befürchtung

äußert, daß die „principielle Seite des Gegenstandes die Frage über das

Wesen, den Ursprung und die Berechtigung der Sclaverei in Kirche und

Staat gegen die rein geschichtliche Darstellung vielleicht zu sehr in den Hinter

grund getreten sei", so könnte man in formeller Beziehung eher denken, daß

das über die Sclaverei im Allgemeinen Gesagte eine durch die Aufgabe

nicht geforderte Zugabe sei. Denn sollten nur Kirche und Sclaverei seit

Amerika'« Entdeckung geschildert werden, so konnte, da Zeit und Ort in

der Sache selbst nichts ändern, von diesen Allgemeinheiten füglich abgesehen

weiden. Indessen begreift es sich leicht, daß man von einem Gegenstande,

der uns hieizuland so außerordentlich abnorm erscheint, nicht redet, ohne

sich einigermaßen in das Principielle einzulassen. Diesem ist also zunächst

die Einleitung gewidmet (S. 1 — 11), dann viele Stücke aus der zweiten

Abtheilung, z. B S. 164, 165, 181, 197, 198, 200—203. Man kann



152 Recensionen.

nicht sagen, daß der Autor die Stellung der Kirche zur Sclaverei nicht ge

nugsam bezeichnet habe, denn sie ist einfach genug. Was nämlich die Scla-

verei so recht eigentlich zur Sclauerei macht, die Confiskation der sittlich

freien Persönlichkeit, hat die Kirche niemals anerkannt, und in keiner Weise

zugegeben, daß der Herr etwa das Recht habe, seinem Sclanen die Segnungen

des Christenthums vorzuenthalten, ihn zum Mittel sinnlicher Lust herab

zuwürdigen, zur Eingehung der Ehe zu zwingen oder die geschlossene zu

trennen, ihn nach Willkür zu tödten oder zu verstümmeln u. s. w.*). Aber

die äußere Seite des Verhältnisses, nämlich das völlige Verfügungsrecht des

Herrn über den Sclauen in erlaubten Dingen, kann die Kirche aus eigenem

Rechte nicht aufheben. Sie muß sich begnügen, in dieser Hinsicht vor Allem

einzuschärfen, daß es nicht erlaubt ist, Sclaven zu halten, die ihre Freiheit

nicht auf einen rechtskräftigen Grund hin verloren haben. Besteht aber die

Sclaverei zu Rechte, so sucht die Kirche den Mißbrauch dieses bedauerlichen

Verhältnisses hintanzuhalten, das Drückende desselben, wie sie kann, zu mil

dern, den Herrn wie den Knecht immer mehr in den Geist des Christen

thums einzuführen, und auf diesem Wege die endliche Abschaffung der Sclci-

verei anzubahnen. Dieses Alles hat der Autor nicht blos einmal, sonder»

an vielen Stellen seines Buches ausgesprochen, und dennoch ist seine Be

fürchtung nicht ohne Grund, man fühlt sich durch die dogmatisch-canonistischen

Stücke nicht recht befriedigt, weil man eben, wenn die Sache überhaupt be

sprochen werden soll, eine mehr zusammenhängende und ausführliche Be

handlung derselben wünscht. Das Aphoristische thut hie und da auch der

Verständlichkeit Eintrag. Beispielshalber lese man die Stelle S. 6 : „darin

liegt nichts Anstößiges, daß sie (die Kirche) den Sclaven die Taufe gewisser

maßen aufdringt," Bei diesem „gewissen Aufdringen" läßt sich allerlei

denken, wenn man über die Hieher gehörige Legislation und Pastoral nicht

umständlich belehrt wird. Der Verfasser scheut einen „unglücklichen" Ver

such, nach Möhler und Balmes etwas Neues zu sagen. Allein der Versuch

braucht nicht zu verunglücken und das zu Sagende nicht in jeder Hinsicht

neu zu sein. Vielleicht hat H. M. den Eindruck gehabt, daß eine ausführ

liche Darlegung des Principiellen mehr in einer Oesammtgeschichte von

„Kirche und Sclauerei" als in der Bearbeitung einer bloßen Periode der

selben am Platze sei. Und dies veranlaßt uns den Wunsch auszusprechen,

daß der für Leistungen auf diesem Gebiete ungewöhnlich befähigte Verfasser

seinerzeit eine solche Oesammtgeschichte liefern, und hiedurch einem wirklichen

Bedürfnisse abhelfen wolle, denn so reich auch die Literatur über Sclauerei

und Emancipalion ist, so haben doch die meisten Hieher gehörigen Werke

nicht eigens das Verhältniß der Kirche zum Sclaventhume im Auge. Balmes,

Möhler und auf letzteren fußcud Hefele, haben zwar von diesem S<a»d-

') Diese« Gebiet der sittlichen Freiheit wird der Herr Verfasser wohl nnt

seinem Ausdrucke „das eigene Rechtsgebiet der Kirche", auf welchem sie du

Sclauerei nicht anerkannt habe (S. 165), bezeichnen wollen. Denn da« Kirchs

recht betrachtet die Sclauerei allerdings als vorhanden, z. B. in der Lehre »°»

den Ehehindernissen, Irregularitäten «.
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punkte aus geschrieben, allein selbst der für die frühere Zeit reichhaltigste

Aufsatz von Möhler ist immerhin nur Skizze, und macht Ergänzungen,

Ausführungen, urkundliche Belege lc. um so wllnschenswerther. Dann aber

hat es mit Artikeln, welche Bcstcmdtheile größerer Arbeiten, Sammelwerke,

Zeitschriften sind, das unangenehme Bewandtnis!, daß sie zwar werthuoll

für den gelehrten Forscher, aber dem großen Publikum schwer zugänglich

sind. Hoffentlich wird der hier geäußerte Wunsch in nicht gar ferner Zeit in

Erfüllung gehen, da man ja immer gern auf die Objeclc seiner ersten Stu

dien und Arbeiten zurückkommt.

Kehren auch mir zum Buche M's. zurück. Der Inhalt seiner Einlei

tung ist schon angegeben worden. Die erste Abtheilung, betitelt „die Kirche

und die Indianersclaverei oder die vorherrschend abwehrende Thätigkeit der

Kirche gegen die Sclaverei" ist nicht nur der räumlichen Ausdehnung nach

(S. 12 — 162), sondern auch in Bezug auf Vollständigkeit und Abrun

dimg der Hauptbestlliidtheil des Werkes. Die Eroberer Amerika's wollten

aus ihrer Eroberung natürlich den größtmöglichen Nutzen ziehen, und dazn

schien ihnen die rücksichtslose Ausbeutung der Arbeitskraft der Eingeborenen

in den Minen und Plantagen unentbehrlich. Freiwillig gaben sich die Ameri

kaner dazu nicht her, also sollten sie ihrer Freiheit beraubt werden. Wir

wissen, daß in den amerikanischen Nordstaaten die eigene Arbeit des Ein

wanderers viel reicheren und dauerhafteren Gewinn als die Sclavenarbeit

bringt. Nicht als ob wir diefe Colonisten irgendwie für humaner ausgeben

wollten, als die Spanier und Portugiesen gewesen sind, denn wenn sie auch

den Indianer nicht zum Sclaven machen, so thun sie noch Acrgeres, sie

rotten ihn kaltblütig aus, wo er ihnen im Wege ist. Aber richtig ist, daß

nur die fleißige Hand des Ansiedlers ollmälig jene Hoffnungen erfüllt, welche

ihn zur Einwanderung in den fremden Welttheil vermocht haben. Leider

war das 16. Jahrhundert für eine solche Colonisationsmethode noch nicht

reif, und das Clima der von den Spaniern und Portugiesen occupirten

Länder wenig günstig. Schon der Mangel an Laslthiercn reizte zur Unter

jochung der Eingebornen, weil Expeditionen im Innern nur möglich waren,

wenn man sich der Indianer zum Lasttragen bedienen konnte (S. 72). Die

Versuchung war in jeder Hinsicht sehr groß, und da in jener Zeit die Scla

verei etwas ganz Gewöhnliches war, so kam es nur darauf an, die nöthigen

Gründe oder Vormunde der Unterwerfung ausfindig zu machen. Die Colo

nisten glaubten sich zu diesem Zwecke auf die Ra^enverschiedenheit (S. 22),

die Menschenfresserei (S. 22, 47. 76, 77), das Heidenthum (S. 73),

namentlich den Götzendienst (S. 13), in einzelnen Fällen auch aus die

Apostasie der Getauften (S. 78, 79) berufeu zu können. Zuweilen be

haupteten sie Indianer gekauft zu haben, die bereits im Sclauenstande

lebten, oder Kriegsgefangene, die fönst einem noch härteren Lose verfallen

wären (S. 52). Am Ende wollten sie ihr Verfahren noch mit dem

Scheine von Humanität umgeben, indem sie sich auf die Rohheit und Laster

haftigkeit der Amerikaner beriefen, zu deren allmäliger intcllectueller und

sittlicher Hebung eine Durchgangsperiode der Sclaverei nothwendig fei

(S. 77, 88). Der eigentliche Beweggrund war aber nur die wirthschaftliche
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Noth der Eingewanderten, in Folge deren ein jeder, der sich wider die

Sclaverei erhob, als Feind des öffentlichen Wohles erscheinen mußte.

So schwer es unter diesen Umständen auch war, für die Freiheit der

Amerikaner einzustehen, so unternahm doch der Clerus, insbesondere der

Ordensclerus diesen Kampf, und ließ trotz der äußersten Ungunst der Ver

hältnisse nicht ab zu kämpfen, und gewann, wenn auch keinen völligen Sieg,

doch so viel Theilerfolge und setzte so viel Milderungen des Loses der Ein-

gebornen durch, daß der heutige Bestand dieser Volker wohl zum größten

Theile als sein Verdienst bezeichnet werden muß. Das Unternehmen wäre

leichter gewesen, wenn die Sclaverei stets unverhüllt aufgetreten wäre. Aber

die Ansiedler waren schlau genug gewesen, ihr eine Form zu geben, unter

welcher sie dem ferner Stehenden ziemlich unbedenklich erscheinen tonnte,

Hieher gehört namentlich das sogenannte Commendenwesen, eine Gewalt

über die Eingebornen, welche den Regierenden in Europa wie eine Art von

Feudalherrschaft dargestellt wurde, die einerseits für die Colonialnn'rthschllft

nothwendig, andererseits das unentbehrliche Erziehungsmittel der rohen

Indianer sei. Bei Hofe glaubte mun an die Richtigkeit dieser Angaben oder

stellte sich wenigstens so, in der Wirklichkeit aber war der in der Commendl

lebende Indianer nichts als ein Sclave seines Commendators. Das System

begann fchon unter Columbus, welcher den rebellischen Roldan nur dadurch

zur Unterwerfung bringen konnte, daß er ihm gestattete, sich mit seinen

Anhängern der Indianer unter dieser minder anstößigen Form von Dienst-

barkeit zum Anbau des Landes zu bedienen. Daran war die Bedingung

geknüpft, die Indianer zu leiten und zu beschützen, während diese von ihren

Häuptlingen zur Arbeit ausgewählt und abgeschickt weiden sollten lS. 17),

Die Verleihungsformcl der Commcnden war a. 1542 nach Las Casas fol

gende: „Es werden euch N. N. fo und fo viel Indianer in dem Dorfe N,

als anvertrautes Gut übergeben, und ihr seid ermächtigt, euch derselben zu

bedienen in euren Bergwerken und auf euren Grundstücken zur Gewinnung

des Goldes und anderer Betriebsarten unter der Bedingung, sie in der christ

lichen Lehre und den übrigen Bestandtheilen des heiligen katholischen Glaubens

zu unterweisen; hiemit entbinde ich das Gewissen Sr. Majestät unseres

Königs nnd das meinige von aller Verpflichtung" (S. 18). Das hieß,

wie M. mit Recht sagt, dem Gewissen eines rohen und habsüchtigen An

siedlers jedenfalls zu viel zutrauen. Wie diese Leute verfuhren, zeigt sich

schon daraus, daß man ». 1541 den Verkauf der anvertrauten Indianer

besonders verbieten mußte. Namentlich in den ersten fünfzig Jahren seine«

Bestehens war das Commendenwesen kaum etwas anderes als Sclaverei,

aber endlich setzte der Clerus durch, daß die Regierung die Institution

gründlich umformte. Die Verpflichtung zum Unterrichte blieb bestehen, aber

das Recht auf die Arbeit der Indianer wurde in ein Recht auf Abgaben

verwandelt, und neben dem Clerus noch besondere Beamte zum Schutz der

Eingebornen aufgestellt. Unter Carl III ».1718 hörte das Commenden

wesen ganz auf (S. 21).

Eine ähnliche Art verkappter Sclaverei war die Mita in Peru (S.

125—131) oder die Verpflichtung der Eingeborenen abwechselnd für die
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Colonisten zu arbeiten. Dieser Frohndienst gestaltete sich namentlich in den

Bergwerken zu einer fürchterlichen Geißel der armen Indianer, welche der

ungewohnten Arbeit schaarenweis erlagen. Auch hielt sich das System bis

in das 19. Jahrhundert, so sehr auch der Clerus dawieder eiferte. Der

Golddurst überwog, man tonnte sich zur Auflassung der Minen nicht ent

schließen, und glaubte sie auf keine andere Art betreiben zu tonnen.

Was die Personen anbelangt, die sich um die Freiheit der Eingebore

nen verdient gemacht haben, fo ist schon gesagt worden, daß sie in Amerika

größtentheils dem Ordensclerus angehörten. In den spanischen Colonien

ragen in dieser Beziehung die Dominikaner hervor. Als sie ihr menschen

freundliches Wert beginnen, sind sie noch fo vereinzelt, daß ihnen selbst die

Franziskaner, die übrigens auch eine sehr verdienstliche Missionsthätigkeit

entfalteten, entgegen stehen (S, 29). Die Dominikaner verständigen sich

vorerst untereinander (S. 2?) um als geschlossene Schaar aufzutreten: sie

setzen, wo es gilt, ihr Leben ein (S. 31), und lassen sich durch die anfängliche

Fruchtlosigkeit ihrer Schritte nicht entmuthigen (S. 29—33). Der helden-

müthigsie Streiter in diesem heiligen Kampfe war bekanntlich Bartholomäus

de las Casas (T. 34 ff.), anfangs den Dominikanern nur durch Gesinnung

und Thatigteit, seit 1522 aber auch durch die Ordensprofeß ungehörig.

Eingehend erörtert M. die Stellung dieses großen Mannes zur Negerein

fuhr (S. 38—46). Casas hat sie nicht erfunden, weil sie fchon vor ihm

bestanden hatte, aber wahr ist, daß gerade im Augenblicke seines Auftretens

ein aus politischen Gründen erlassenes Negereinfuhrverbot in Kraft war,

und Casas im Verein mit einigen Hofbeamten Carl's V. für die Aufhebung

desselben wirkte. Somit kommt die a. 1517 ertheilte Erlaubniß zur Neger

einfuhr allerdings mit auf Casus Rechnung. Aber es wird auch mit dem

Volum S. 45, das bei dem damaligen Sachverhalte die Erlaubniß auch

ohne Las Casus gegeben worden wäre, seine volle Nichtigkeit haben. Auch

ist es gewiß, daß die Arbeiten, welche man den Sclaven auferlegte, für die

Neger bei weitem nicht so drückend als für die schwächlichen Amerikaner

waren. Nichtsdestoweniger hat Casas später sehr bereut, sich mit dieser

Angelegenheit befaßt zu haben (S. 46). Nun wollte er aber einen thatfäch-

lichcn Beweis liefern , daß ein auf die eigene Arbeit der Colonisten gegrün

detes Colonisationssystem möglich sei, konnte aber entweder nicht die rich

tigen Leute dazu finden, oder besaß selbst nicht das nölhige Geschick, kurz

sein Versuch mißlang gänzlich (S. 48—56). Dagegen zeigte er auf glän

zende Weise die Möglichkeit von Indianermissionen ohne Sclaverei und

Commendeuwesen, indem er mit seinen Gefährten aus dem Dominikaner

orden den gefürchtetsten aller Indianerstämme (den von Tuzulutlon) in

überraschend kurzer Zeit zum Christenthume bekehrte (S. 73).

Doch hätten die Ordensleute und Geistlichen mindern Grades nichts

ausrichten können, wenn die kirchlichen Oberhirten nicht ebenso liebevoll

gegen die armen Eingeborenen und ebenso standhaft in der Vertheioigung

ihrer Rechte gewesen wären. Der einzige Erzhischof Linan von Lima bildet

eine traurige Ausnahme, indem er als Vicekünig von Peru das Institut

der Mita aufrecht hielt, sonst aber sind die Bifchöfe Amerika'« auf das
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Eifrigste bemüht , das Los dieser ihrer Diöcesanen zu mildern, und den sitt

lichen und den intellectuellen Aufschwung derselben zu unterstützen. So

handeln sie einzeln, so collect!» z. B. auf den Synoden von Mexico ». 1585

(S. 116) nnd Lima ». 1583 (S. 120), ja der Bischof Valdivieso von Nica

ragua gibt eher sein Leben hin , als daß er zur Mißhandlung der Indianer

stillschwiege (S. 104. 195). M. erinnert an dieser Stelle, daß eine Idee

durch das Blut von Märtyrern immer an Einfluß und Kraft gewinnt, und

spricht die Vermuthung aus , daß die mildere Behandlung der Eiugebornen,

die ungefähr von der Zeit dieses Ereignisses an wahrnehmbar wird, vielleicht

im Zusammenhange mit dem Opfertode dieses eifrigen Bischofs stehe , ob«

fchon darüber urkundlich nichts bekannt ist.

Den Ausschlag gab aber die Haltung des römischen Stuhles. Völler

wie das spanische (und portugisischc) , welche bei allen sonstigen Verirrungen

doch noch im Heizen katholisch waren, konnten den Entscheidungen Roms in

die Länge nicht widerstehen. Solche ergingen durch Leo X. (S. 81), bieder

spanische Hof freilich zurückhielt, durch Paul III. (S. 82—87), Pius V.

(S. 146. 147), Clemens VIII. (S. 147), Urban VIII. (S. 148) und Bene

dict XIV. (S. 160). Jedoch gehören die Erlasse der vier letztgenannten

Päpste bereits zur Geschichte der portugiesischen Colonien, welche M. S,

131—162 abhandelt. Der Gang der Dinge war in ihnen ungefähr der

nämliche wie im spanischen Amerika gewesen , nur daß in Brasilien (und in

dem spanischen Paraguay) die Jesuiten in erster Linie die Vertheidigung der

unterdrückten Indianer führen, Auch sie lassen sich weder durch den Undank

der Eingeborenen (z.B. die Ermordung von k. SardinhaS. 135) noch durch

die Verfolgungen der Colonisteu und der Localbehörden (siehe z.B. S. 141

149) zurückhalte», uud erzielen allmählig bedeutende Resultate. Gleich zu

Anfang gelingt ihnen die Bekehrung des dem königlichen Hause ungehörigen

Indianerfeindes Pedro Corrca (S. 133, 134). Der bisherige Unterdrücker

trat selbst in die Gesellschaft Jesu ein, und brachte sein übriges Leben den

Eingeborenen zum Opfer. Sie erwirken königliche Befehle zu Gunsten ihrer

Schützlinge (S. 137), die wenigstens zum Theil ausgeführt worden sind,

Wie das Wirten der Dominikaner durch Las Casus so wird das der Jesuiten

durch ?. Vieyra (S. 153—158) repräsentirt. Aber die völlige Aufhebung

der Indicmersclllverei erlangen die Jesuiten erst ». 1755 (S. 159). Bald

nach diesem Erfolge wendet sich die Unterdrückung wider diejenigen, die

ihn herbeigeführt hatten. Die Jesuiten werden vertrieben, die berühmten Re-

ductionen von Paraguay (S. 143 ff.) verfallen wieder, und abermals bleibt

den Indianern nur die Wahl, sich wie Sclaven behandeln zu lassen, oder in

die Wälder zu fliehen, und ihre frühere Lebensweise als Wilde aufzunehmen

(S. 160).

Die zweite Abtheilung des Buches (S. 163—217) hat den Titel:

Die Kirche und die Negersclcwerei, oder die vorherrschend mildernde Thälig-

teit der Kirche gegenüber der rechtmäßig anerkannten Sclaverei. Man sieht,

daß diese beiden Titel sich nur sehr im Allgemeinen decken , denn auch die

Sclaverei der Neger ist nicht in allen Fällen für rechtmäßig anerkannt, und

die Rechtmäßigkeit des Sclaveustundes eines Amerikaners , Europäers :c.
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nicht jederzeit bestritten worden. Doch ist soviel richtig, daß im 16. und 17.

Jahrhundert jene Umstände, durch welche man die Sclaverei begründen zu

können meinte, sich leichter auf Seiten des Negers als des Amerikaners

nachweisen oder annehmen ließen. Die Doppelaufgabe der Kirche — Mil

derung des Sclavenjochcs und Anbahnung der Emancipation — ist oben

kurz geschildert worden. Den zweiten Theil ihrer Aufgabe vollzog sie, wo

die bürgerliche Gesetzgebung solch ein Eingreifen verstattete, durch einen

Vorgang in jure st in laoto, indem sie nämlich immer mehr und mehr

die Unhllltbarkeit einiger Unterjochungsgründe und die Fweifelhaftigleit des

wirklichen Vorhandenseins der noch immer für rechtmäßig erachteten zum

Bewußtsein brachte. Wie die Kirche das Loos der Sclaven äußerlich zu

mildern wußte , berichtet der Autor an vielen Stellen. Der Sclave des

katholischen Eigenthümers tonnte sich einiges Eigcnthum erwerben (S. 179,

180), er war von Ehe- und Familienleben nicht ausgeschlossen (S. 17? u. ö.),

durfte nicht wieder verkauft (S, 179) oder mißhandelt werden (S. 180).

Noch mehr geschah um den Sclaven innerlich zu heben , ihn zum Menschen

und Christen zu machen. Die Synoden von Mexico und Lima, deren schon bei

den Indianern gedacht worden ist, erließen auch sehr eingehende Vorschriften

über die Seelsorge unter den Negersclaven (S. 168, 169), ebenso die unter dem

h. Alphons Turibius abgehaltenen Diöcesansynoden (S. 170, 171). Und die

Geistlichen begnügten sich nicht mir der kalten Pflichterfüllung und Hand

habung dieser Gesetze. M. erzählt S. 182—185 Einiges von ?. Sandoval

und ?. Claver aus der Gesellschaft Jesu, und wir wollten, daß ihm die

Anlage des Buches eine noch mehr ins Einzelne gehende Schilderung dieser

heiligen Männer gestattet hätte. Wahrlich , wenn der Jesuitenorden nichts

geleistet hatte, als daß er solche Heroen der Nächstenliebe herangezogen hat,

so würde er sich schon das Recht ans den Titel eines großartigen Wohl-

thäters der Menschheit gesichert haben. Leider daß die Regierungen diese

Liebesdienste oft mit argwöhnischen Augen ansahen , und dem Wirken des

Clerus allerlei Hinternisse in den Weg legten (z. B. S. 173). Die menschen

freundliche Thätigleit der katholischen Kirche braucht zwar nicht erst durch

Contraste gehoben zu werden, aber der Autor hätte die Pflicht des Ge

schichtsschreibers übertreten, wenn er das Verfahren der protestantischen

Sclllvenbesitzer und die damalige Theorie ihrer Geistlichen gänzlich verschwie

gen hätte, welche die Freilassung der Neger, ihren Unterricht und ihre Chri«

stianisirung durch alle Mittel zu verhindern suchten (S. 175, 176, 181).

Doch geht er über diese Nachtseiten möglichst schnell hinweg.

Das Streben der Kirche nach Aufhebung der Sclaverei zeigt sich theils

in Einzelheiten von untergeordneter Bedeutsamkeit (es wurde den Sclaven

ermöglicht sich selbst loszukaufen S. 180, der barbarische und unbillig Ge

strafte erlangt die Freiheit, ebends., die Taufe führt durch Vermittlung der

Pctthen zur Freiheit, S. 7, 8), theils in der progressiven Einschränkung der juri

dischen und factischen Bedingungen der Sclaverei. Es hat eine Zeit gegeben,

wo das Hcidenthum des Negers fchon als hinlänglicher Grund seiner Unter

jochung galt. Auch zwei Päbste Nicolaus V. und Callistus III. (S. 87,

187 ff.) sind als Vcrtheidigcr dieser Ansicht genannt oder wenigstens der
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Förderung der Negersclaverei beschuldigt worden, weil sie dem Könige von

Portugal! die nachgesuchte Erlaulmiß zu Unterjochuugskriegen „ooutra 8»-

raosuo» pÄßÄuo« Älias^us (!lil>8ti iuiiuic-0» ubic-uu^u« ooustitutos" ertheil!

habe». Allein wenn sie auch hier von „Ungläubigen" reden, so bezeichnen

sie doch nirgends den Unglauben an und für sich als legitimen Grund der

Sclaverei, sondern der eigentliche Rechtsgrund wird offenbar der der Wieder-

Vergeltung gewesen sein, da in jener Zeit der erbittertsten Kämpfe zwischen

Christen und Muhamedanern das Sclavenloos den gefangenen Christen

eben so sicher traf und viel härter betraf, als den Ungläubigen, welcher in

die Hände der Christen gerathen war. Zu laugnen ist nicht , daß die Päpste

Unrecht hatten, die Unterjochung der pa^aui udicun^us ecmztituti auszu

sprechen, da sich ja nicht alle an den Mißhandlungen der Christen betheiligt

hatten. Allein wie man einerseits an ein Zusammenhalten oder Zusommen-

haltenfollen aller Christen im Kampfe dachte , so stellte man sich andererseits

eine Solidarität der Nichtchristen vor, und ließ sich in einzelnen Fällen

allerdings zu Ausschreitungen hinreißen, M. hat übrigens vollkommen

recht zu sagen, daß jene päpstlichen Erlasse an der Sache selbst nichts ge<

ändert haben werden (S, 188 »M.); denn seitdem die Seefahrer des 15,

Jahrhunderts Afrika kennen gelernt hatten , würden Ehrgeiz und Habsucht

mit und ohne Papst ihre Rolle gespielt haben. Wenn einmal die Portugiesen

und ein anderes Mal die Spanier sich päpstliche Concessionen geben ließen,

fo wurde das Loos der Neger dadurch nicht verschlimmert, sondern nur ein

möglicher Krieg der wetteifernden Seemächte unter einander in so weit hintan-

gehalten, als sie als katholische Mächte die Entscheidung Roms achte»

wollten. Zu bedauern bleiben jene Acte allerdings, denn es ist wahr, daß sie

von eigennützigen Sclavenjügern so gedeutet werden konnten , als ob sie den

Unglauben an und für sich als rechtmäßigen Grund der Sclaverei bezeich

neten, was sie aber, wie noch einmal gesagt werden soll, nicht thun. Ob

sich jemand in der That zn solchem Zwecke auf sie berufen habe, wissen «ii

nicht (S. 191), jedenfalls hat sich die Kirche bald nachher so deutlich aus

gesprochen , daß eine sclavenfreundliche Exegese jener Schriftstücke nicht

länger haltbar gewesen wäre. Uebrigens darf man nicht vergessen, daß sie

in causa xartioulari ersiossen sind, d. h. nicht nur den Gläubigen eine Lehre

zu verkündigen , sondern ein vorliegendes Gesuch zu erledigen, also schon

ihrem Gegenstände nach keinen Anspruch auf dogmatische Geltung oder In«

fallibilität besitzen.

Wenn nun auch der Unglaube allein kein zureichender Grund der

Sclaverei war, so konnte die Negersclaverei, wie sie thatsächlich bestand,

immerhin noch durch andere Ursachen gerechtfertigt gewesen fein. Die

Sclavenhändler und Sclavenhalter behaupteten dies auch , darum kam es

auf eine unpartheiifche Erhebung der wirklichen Umstände an. Hieraus er-

klärt es sich, warum das Urtheil der kirchlichen Behörden über den Sclaven-

hondel sich erst nach und nach, nämlich nach Maßgabe der einlaufenden Be

richte heranbildete. Innocenz XI. war i. 1. 1683 bereits fo weit, den Mis

sionären an der Küste von Angola bestimmte Aufträge wider den Scloven-

handel ertheilen zu tonnen (S. 192 ff.). Allein die katholische Kirche hatte
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in Afrika nicht den gleichen Einfluß wie in Amerika, der Sklavenhandel war

in den Händen einer rohen und irreligiösen Volkstlasse, und auch der Clerus

der dortigen Gegenden seiner hohen Aufgabe bei weitem nicht gewachsen (2.

194—196), daher finden wir nicht, daß das päpstliche Einschreiten einen

nennenswerthen Erfolg gehabt hätte. Dafür kann man die Kirche nicht

verantwortlich machen: treue Katholiken aber mußten von dieser Zeit an

immer nachdenklicher werden. Heutzutage nach den Entscheidungen von

Pius VII. und Gregor XVI. (S. 204, 205) ist aber die Verwerflichkeit des

Negerhandels eine ausgemachte Sache, nicht als ob die Kirche lehren würde,

daß die Sclaverei in keinem Falle eine rechtmäßige sein tonne, sondern weil

sie erkannt hat, daß wie der Sklavenhandel gegenwärtig beschaffen ist, die

rechtmäßigen Gründe der Sclaverei entweder nicht vorhanden oder nicht ge

hörig nachgewiesen sind (Vergl. S. 197, 198, 200, 201, 203).

Im Schlußcapitel „die Kirche und die Emancipation" (S. 207—214)

wird die Aeußerung S. 200 es sei in der Ordnung, daß das Gesetz, nach

welchem im Großen und Ganzen nur die christlich gewordene Menschheit die

Aufhebung der Sclaverei erlangt, sich an den einzelnen Individuen wieder

spiegle , vielleicht mißverstanden worden , als ob M. es für passender hielte,

dm heidnisch verbleibenden Sclaven in der Dienstbarkeit zurückzuhalten als

fteizulassen. Natürlich hat er nur sagen wollen, daß neue Liebesbande den

christlich gewordenen Sclaven an die Kirche knüpfen, welche, wenn sie we

gen Ungunst der Verhältnisse nicht allen helfen kann, ordiu« ok»rita,ti8 zu

eist ihren Angehörigen bcispringe, umsomehr als für ihn die Knechtschaft

drückender und sittlich gefährlicher ist , und der Christ mehr Fähigkeit besitzt,

von der erlangten Freiheit einen guten Gebrauch zu machen u. s. w. Der

Autor handelt nämlich von der Thatsache , daß nach einer Constitution des

heil. Papstes Pius V. die Sclaven in Rom durch die Taufe de» Anspruch

auf Freilassung erlangten.

Dem, was M, S. 213, 214 über die sogenannte Emancipations-

bewegung, über die Abolitionisten :c. urthcilt, muß man vollkommen zu»

stimmen. Die katholische Kirche kann mit dieser Partei nicht durch dick und

dünn gehen , denn „wenn sie immerhin eine an sich gerechte und auch für

die Kirche höchst wünschenswerthe Sache anstrebt , so kann doch in den Be

weggründen und in der Auswahl der Mittel dazu noch eine große Verschieden

heit obwalten."

Wer schließlich auf die lange, weise und eifervolle Thätigkeit der

Kirche in der Sclavenfrage zurückblickt, kann ihr das Zcugniß nicht ver

weigern, daß „ihr Missionsgeist die Indianersclaverei nicht aufkommen

lassen; die Negersclaverei erträglicher gemacht, den Sclauenhandel ver

dammt, und die Emanciulltion vor äußerlicher Einseitigkeit bewahrt" —

und hiedurch die leibliche Seite des göttlichen Auftrages „den Armen die

frohe Botschaft zu bringen, den Gefangenen Erlösung zu verkündigen — die

Gequälten freizulassen und das wohlgefällige Jahr des Herrn anzulanden"

(S. 217) treu und redlich erfüllt hat.

Im Anhange S. 218—230theilt der Verfasser die wichtigsten Erlasse

Roms in der Sclavenfrage mit, nämlich 1. das Brevc von Paul III.:
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?g8toi-Äl6 ottioinm an den Cardinal von Toledo, 2, die Encyclica desselben

Papstes: Vsiitas ip»a, 3. das Schreiben UrbansVIII.: <^omilli88um nodi»

an seinen oollöoroi' »poliorulu in Portugal, 4. den Erlaß von Benedict XIV,:

Iminen»» pastorum an den Episcopat des portugiesischen Amerika , und

5. das Verbot des Sclavenhandels durch Gregor XVI. In »uprewo.

Schließlich glaubt Ref. noch auf die einfach schone Darstellung rnd

die ruhige unbefangene Sprache des Buches besonders aufmerksam machen

zu sollen. Dr. Tost.

Druck von Ndol! Holzhaus«» in N,c»



VI.

ReuMtonische Studien

Von vi. ff, Hipler, Snbregen« in Braunsberg.

2. Ein ncuplatonischci Metaphysiler ').

Daß der Aufschwung, welchen die hellenische Philosophie durch

die Bestrebungen Plotin's und seiner Schüler seit der Mitte des

dritten Jahrhunderts zu nehmen begann, auf die Denk« und Aus«

diucksweise christlicher Theologen einen mächtigen Einfluß ausgeübt,

ist eine durch neuere Forschungen festbegründete Thatsache "), welche

üdn die Dogmen- und Häresien-Geschichte der patristischen Periode

vielfach Licht zu verbreiten geeignet wäre, wenn sie namentlich bei

monographischen Arbeiten mehr berücksichtigt würde. Sowohl die

jenige», welche von Jugend auf Christen, als auch die, welche, aus

den Reihen der Gegner zum Christenthumc übergetreten, der katho

lischen Wahrheit mit Wort und Schrift dienten, hatten seit der

Mitte des dritten Jahrhunderts fast ausnahmslos ihre höhere phi

losophische Ausbildung der neuplatonischcn Schule zu danken, deren

logische und metaphysische Grundlage zu untersuche», zu prüfen und

den Dogmen des Christenthums gemäß zu corrigiren sie tatsächlich

entweder nicht Zeit oder nicht Kraft genug hatten. Ongenes, der

tief genug angelegt war, um das Bedürfuiß einer Auseinandersetzung

mit der damaligen griechischen Philosophie wenigstens zu fühlen und

die nothwendige Verständigung zu versuchen, hat sich offenbar mehr

als es bis jetzt zugegeben ist, den Lehren Plotins mit gebundenen

') «gl. Oest. Viertelj. f. lach. Theol. VII. S. 439 sj.

') Vergl. n. ll. LuAsIIilü'ät, v« vi«n^»!u ?>ntilli«»,nt«. HrlÄNßa« 1820

und 1822, und ^ ^»Iin, L»»i!iu8 Uassnuz rintinina»«, Nern»« 1838.

Oeft. Nierlelj. f, lathol. Theol. VIII, 11
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Armen überliefert, und diejenigen Lehrer in der griechischen Kirche,

die nach ihm mit philosophischen Fragen gründlicher sich beschäftig

ten, zählen fast ohne Ansnahme zn Origenes' Schülern oder Ver

ehrern, wie denn auch der Arianismus mit dem Neuplatonismus

auf's innigste zusammenhängt. Andrerseits konnten unter solchen

Verhältnissen auch die Dogmen des Christenthums nicht ohne Ein

fluß auf die heidnischen Philosophen bleiben , und es ist eines der

interessantesten Schauspiele, iu der Entwickeln»», der neuplatonischen

Philosophie jenen Moment näher zu beobachten, in welchem eine

Wendung zu christlichen Anschauungen nud Ausdrucksweiscn, nament

lich eine bis dahin unbekannte Berücksichtigung des aus der Allan-

disciplin immer mehr in das öffentliche Bewußtsein heraustretenden

trinitarischen Dogmas sich vollzieht. Diese Thatsache kann bei

näherem Nachdenken durchaus nicht befremden. Das nicänische C°n-

cil, um nur eins hervorzuheben, diese großartige Versammlung, aus

der 313 ehrwürdige Männer aus allen Theilen des Erdkreises im

Beisein des damaligen Weltherrschers die Frage über das Wesen

Gottes, also einen Gegenstand, den die Philosophen bis dahin als

ihre Domäne betrachtet hatten, erörterten, mußte es nicht in der

ganzen damaligen Welt, nicht blos in christlichen, sondern auch in

den Kreisen aller außer der Kirche stehenden Gebildeten, Aufsehen

und Epoche machen? Direct oder indirect, abstoßend oder annähernd

mußten jetzt die Philosophen der verschiedensten Schulen auf du«

Dogma von dem überwesentlichen, in drei gleichewige» Personen

einigen Gotte, den die Christen verehrten, Rücksicht nehmen und sie

nähern sich thatsachlich, obwohl sie noch zn Proklus' Zeiten das

schon zur Weltreligion gewordene Christenthum in offenbar affectiv

tcr Weise zu ignorircn sich den Anschein geben, sogar in ihrer

Terminologie so sehr dem vom Concil firirten Sprachgebrauche, daß

man ohne näheres Eingehen in die Sache Christen zu hören meint,

während bei weiterer Untersuchung es sich herausstellt, daß ein dem

Christenthumc fernstehender, wenn nicht gar feindlicher neuplatoni-

scher Philosoph oder auch, wenn man will, die »nima naturalitsr

okristiana hier redet.

Ein solcher Fall liegt in der That vor. Im Jahre 1837 ver.

öffentlichte der Cardinal Angelo Mai im neunten Bande seiner

^uotorsg olaFgici eine durch Methode und Inhalt in vielfacher

Hinsicht auch heute »och bedeutende metaphysische Schrift eines
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gewissen Herennius l) in neun Bücher», und glaubte in einer kurzen

»orausgeschickte» Notiz denselben für einen Christen halten zu dür

fen. ^) Allein schon eine bloße Lesung dieser Schrift läßt an dieser

Behauptung Zweifel entstehen, und bei aufmerksamem Studium

stellt es sich heraus, daß dem nicht so sein könne, daß der Verfasser

dieser Schrift ein auf außerchristlichem Standpunkte stehender, aber

in seiner Sprechweise vielfach an die Terminologie des trinitarischen

Dogmas anstreifender Ncuplatouiker sei. Merkwürdig genug ist

Herennius und seine Metaphysik, die nun bereits 30 Jahre gedruckt

oorliegt, allen neueren Geschichtsschreiber» der Philosophie und so-

M den Monogrnphen der neuplatonischen Philosophie selbst dem

Nomen nach unbekannt geblieben, ein Umstand, der es nothwendig

mcht, sein Werk und A. Mai's Ansicht darüber einer eingehenden

Mit zu unterwerfen, und die daraus sich ergebenden Resultate für

die Geschichte des Neuplatonismus zu verwerthen.

Sollen wir nun, bevor wir an diese Aufgabe gehen, über die

Person und das Zeitalter des Hcrennius einigen Aufschluß geben,

so befinden wir uns in nicht geringer Verlegenheit, indem darüber

1) H, ölai, OlÄ88iec>ruin auetni'nin e v»tie»ni8 ec>äieion3 eclitnruin tnmn8

I!, Lomae 1837. Der Titel dieser Schrift lautet: 'I^vvlou <s>iX»5!>«^ c^^ül;

H 7» ^« >?» <pu5lx«, A, a. O. S. 513—593.

2) ^, ^lai, I. e, nrael, r>. VII: Huartain tnmi nu!n8 velnti n^rtein eon-

«tiwlt Herennii nnilnzunni peräoetn8 et peraoutn« »<1 Hri8tnteli8 inetllpnv8ie2

o«mment»iiu» , c^nein mini enäex iäem exninuit, <^ui 0»ten»m in eantieuin

Hülnmoui». l'allitnr in niiin!« ^oli. I'lldrieiu», <zui Lidl. ^r. iid. III. e»p, 6.

Inter Hri8tnteli8 Interpret«» Nerennium ?niloneni nnnierat, ?!>il<>nem in-

<Mm pro pnilu8oz>nnn>, ut in eoclieil>U8 vlltiellni8 reetin» «uribitur. Ilur»n8

!'»»i I'aorioinin viäeo üb. IV. 4 et lid. V. 7., äum Iiune eonfunäit eum

kliilone Lvdlio ^raminlltieo , n,ui 8Ul> vumitiano <ü.i«8llre eo^no8eed»tur;

ljuuin Herenniu8 re»p8e no8ter ninlto innior «it, flippe <^ni .lambliennm llt-

^ne ?orpnvrium lluetore8 lanäat; et «.uiäem enm aä«soiain lui88e enri8tillni

än^m»ti8, ex nono e»p!tuli eomperire, nt »rditror, licet. ?urro et loen«

Herennii, <^uern ex eoäiee M8. O!onv«iu8 ?etHv!n8 traet, äe Deo lid. III.

«HP. 4. olirn protnlerllt, in eäitione no8trl» p. 537 nun« obviain 8t, Dies ist

Alles, was A, Mai über Herennius hier beibringt. In der Nova plUrum didlio-

tbee» tuin. 6, z>2l8. 2, pa^. 66 (Rom. 1853), erwähnt er desselben noch einmal

last mit denselben Worten und fügt hinzu: Oeteronuiu ?nilo »vnellatur nun

»»Inm a I'abrieio et »IÜ8 8eä eti»ni ad IIol8tenio, <^ni äe ec> loynitnr

«pi«t. 38, p, 238 et 236 aitqne »ninntnin opnseninm lern »ä verdnm ex «per»

mz. NHma»eii ^cpl »p^iüv,

11«
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ein dem Anscheine nach unbesiegbares Dunkel schwebt. Die, wie es

scheint ziemlich zahlreichen Handschriften sind, so weit sie mir be

kannt geworden'), meistens aus jüngerer Zeit, aus dem 15. und

16. Jahrhundert, tragen einstimmig dieselbe Überschrift wie da«

vaticanische Manuscript, und sagen durch den kurzen Zusatz «der

Philosoph" nichts, was wir nicht aus der Schrift selbst entnehmen

könnten. Diese selbst bietet ebenfalls, weil streng an der Sache sich

haltend, keine weiteren Aufschlüsse über die Verhältnisse ihres

Autors. Auch über die Zeit, in welcher er gelebt, läßt sich zunächst

nichts Sicheres feststellen. Pctavius , der erste, der in neuerer Zeit

die Schrift gekannt hat, gibt an drei Stellen seines großen dogma

tischen Wertes kürzere Citate aus derselben, 2) ohne etwas über den

Verfasser hinzuzufügen, in ähnlicher Weise macht es Ruhnken bei

Gelegenheit eines Citates^), und Fabricius, der eine Handschrift

davon selbst wohl kaum zu Gesichte bekommen, läßt ihn in sein«

griechischen Bibliothek ohne Weiteres mit Hercnnius Phil« und

dann wieder mit Philo Vyblius identisch erscheinen, was einfach

unmöglich ist. 4) Kopp, der in seiner Ausgabe des Damascius vom

Jahre 1826 mehrere Stellen aus den münchcncr Handschriften des

Herennins zum Vergleiche mit seinem Autor mittheilt, sagt cbens»,

er wisse über diesen Herennius nichts, ist aber geneigt, ihn in die

Zeit nach Damascius zu versetzen und für einen Plagiator dessel

ben zu erklären, wie das auch schon Lukas Holstenius gethan hatte,

eine Behauptung, die, wäre sie begründet, die gewöhnliche Ansicht

der Literarhistoriker, daß Damascius der letzte Neuplatoniker

!) zlnntlanonn, Linlintne«» diKI, IN»«. ?»r!8 1739. erwähnt eine HS.

dieser Metaphysik in Rom !>, 2N1), 2 HSS. in der ambrosianischen Bibliothek

,n Mailand (p. 498,, 1 HS. in Turin (p. 528), 1 HS. in München (p. 580),

l HS, in Paris (p. 739 — c-oä. 3098). — .7n», ramni, c?uäi<:. HI8. Kibl. «5

l^urin. 1749. I, 152 und 27N gibt 2 Turiner Cnclä. de« Herennius au« de»

16. Iahrh. an («nä. «r. 45 und 183), und fügt dann hinzu: Nie est llei«»-

niu» kliil« Ii)I,Ii,i8, 6>'Ä,n>n>-lti«>i8 «nn voinitiunu, en!u8 «nininent»riu» ll^

in didliotliee» I«a»«i Vn8»ii «xtar« rslsrt, k'lldr. bibl. Or, II, 148, Auch die

3 münchener lüoäiue» sind an« dem 16. Jahrhundert.

2) Vgl. kswv. cioxm. tnool. I. 1, 6, 2, 7; 3, 4.

^) Vgl, LnIinKen llä I^nn^in. «ä. >Vei»Ke, p. 484,

->) Vgl. oben da« Eitnt au« Mai,
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gewesen, umstoßen würde. ') A. Mai , der die Efcerftte bei Kopp

offenbar nicht gekannt hat, und dessen Ansichtc» über den von ihm

zuerst herausgegebexen Autor wir bereits mitgetheilt haben, wagt

über dessen Zeitalter keine Meinung zu äußern; seitdem aber ist

unsers Wissens seiner nirgendwo Erwähnung gcthan und es wird

bei dieser Sachlage, um Wicderholuugen zu vermeiden, gut sein,

die Untersuchung über Person und Zeitalter sowie über Bedeutung

und Stellung des ncuplatonischen Mctaphysilers einem gedrängten,

an charakteristischen Stelle» aber bis auf's Wort getreuen Auszüge

seiner auch für unsere Tage noch wichtigen und interessanten Schrift

folgen, statt, wie es in ähnlichen Fällen meist zu geschehen pflegt,

ihm vorausgehen zu lassen.

6. Des Philosophen Heiennius Einführung in die Metaphysik.

I. Aufgabe der Metophysil,

1. Metaphysisch ist, was über die Natur erHabe», über Ur

sache und Idee hiuausliegt; die Metaphysik hat es demnach mit

der Wesenheit und dem Seienden zu thun; sie hat zu untersuchen,

was das Sein an sich ist, nicht in wiefern es als Zahl, als

Größe, als Gestirn erscheint; denn das ist die Aufgabe der ei«zcl-

nen Theilwissenschaften. Wahre Erlenntniß des Seienden an sich ist

Weisheit, und derjenige, der diese Weisheit erstrebt, der Philosoph. -)

Es ist aber diese Weisheit nicht eine bloße Erlenntniß, sondern

eine Schau, eine Theorie des Seienden, eine Art Sättigung mit

demselben (ev-r^«^«-). Seiend aber ist das Göttliche in seiner Ge-

sllmmtheit und Ewigkeit. Wären wir nun einfache Wesen, in der

Vernunft allein lebend, frei von Sinneseindrücken uud Wahrnehmun

gen, dann wäre überhaupt alle Oemühuug um Künste uud Wissen

schaften überflüssig; da wir aber mit der Materie zusammengebun

den sind von Geburt an, so daß wir uns nur mit Mühe über die

') Usiuaneii t>ulleutione« äe priini» prineinii» eä, ^. üunu. I'lÄlluutu! li

ll. A. 1826, n, 13. De «eteru Hui»n»in gentium nie Herenniu» tuerit, ne8eile

Kteor. . . , üuu e»t eommeutariu«, ut ex inseripliuue »lin^ui» 8u»pieari no»»it,

in ^ristuteli» Metapn^ie» , 3eä potiu» euinpilatio ex varii» »erinruin iuter-

prstuni, inaxime ?I»tunieorulli , utiain vaniaseii eomineuwiii« , in aiiyuein

»llti« iuonneinne oiäiuein reäxet«. Vergl, ferner ll. a. O, S, 24, und 391 bis

405, und N»i, nov«, patruni Kidl. VI, 2, n. 66.
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Dunkelheit derselben erheben, und dem Ucbn sinnlichen, so viel es

möglich, durch die Schau nachstreben, so muß nothwendigerweise die

Vernunft durch zusammengesetzte Schlußfolgerungen zu den hiemit

näher verwandten sinnfälligen Dingen hinab- und dann wie im

Cirlel wieder zu sich hinaufsteigen, um das ihr Verwandte, wenn

auch nur abgeblaßt, im Abbilde zu schauen und zu betrachten, d. h.

das Sein, die Wesenheit au sich, während wir mit den fünf Sin

nen die einzelnen Accedentien dieses reinen Seins zu erfassen suchen.

Da nun aber das Sein ein dreifaches ist: Idee, Materie und die

Zusammenfügung beider, so entspricht dem die dreifache Erkenntnis;

des Seienden durch die Vernunft, durch die Sinneswahrnehmung

und durch die gemischte Schlußfolgerung, die selbst auf das nur in

der Vorstellung eristircnde Nichtseiende in gewissem Sinne ihren

Einfluß ausübt. ") Mit Recht ist gesagt worden, daß, wie die Natur

den Leib, die Wissenschaft und das thätige Handeln die Seele ver

vollkommnet, so die Erfassung des Intelligiblen die Vernunft ge

wissermaßen vergottet; worüber in dieser Schrift im Einzelnen

näher gehandelt werden soll. 2)

II. Die Wahrheit der Axiome.

Wie die Arithmetik mit den Zahlen, die Musik mit den Töne,!,

die Geometrie mit den Größen, die Astronomie mit den Himmcls-

sphären es zu thun hat, ^) alle diese Wissenschaften aber nur mit

einem Theil des Seienden sich beschäftigen — so gibt es auch eine

Wissenschaft des Höchsten und Letzten, die Wissenschaft vom reinen

Sein, wodurch die Gegensätze des Seins und Nicht-Seins, des

Einen und Vielen und die andern hieran sich anlehnenden des Voll

kommenen und Unvollkommenen, des Frühern und Später», der

Gattung und der Art, des Ganzen und der Theile, der Verschieden

heit und der Identität ihre Erklärung und Lösung finden. Nenn

ferner alle einzelnen Wissenschaften von gewissen unerwiesenen

Axiomen ausgehen, so muß auch hier jene höchste Wissenschaft, oder

erste Philosophie den tieferen Grund davon angeben. So z, V.

nvn>i, I0ÜI5, x«l eni 12U ^,7> NV1»? ^<opl?/,

2) H. nennt sein Werl p. 513: n?«-s^«ic!« und p, 515: ßPXiov,

') Herenniu« zählt als« hier die Disciplinen de« Quadrinium« >» der

noch jetzt meisten« üblichen Reihenfolge auf



V°!I 11s, F, Hipler. 167

lautet ei» Sah in der Geometrie: Sind zwei Größe» einer dritte»

gleich, so sind sie sich selbst gleich, u»d dasselbe gilt auch von

Zahlen und Tönen; so schließt ferner, wenn ich sage: „ich gehe

nach Athen und ich gehe »icht nach Athen", eines das andere

aus. l) — Werden diese Axiome negirt, so hört jede Untersuchung

und Wissenschaft auf, ja es wird sogar aller Trieb und alle Be

wegung unmöglich.

Beginnen wir dcßhalb mit der Frage nach dem Wesen des

Erteunens, der Gnosis.

III. Die Möglichkeit der Erleuntnih de« Wahren.

1. Object des Erkennen« ist allein das Wahre; denn von

dem Unwahren gibt es keine Erkenntuiß, abgesehen davon, daß

man, indem »in» ciiisicht, daß etwas unwahr sei, eben dadurch

wieder nur das Wahre erkennt. Da nun die Sinneswahrnchmnn-

zen, durch welche die Vernunft die äußere» Dinge erfaßt, oft

trügen, so habe» zuineist die Philosophen von der Akademie, die

sogenannten Ephelliter, 2) von dieser Mangelhaftigkeit unserer sen

suellen Erkenntniß Anlaß genommen, die Möglichkeit der Erkcntniß

und des Seienden überhaupt in Frage zu stellen. Denn, sage» sie,

selbst das, was wir mit den Händen, greife» könne», erscheint uns

sowohl wegen des beständige» Wechsels , in dem cS sich befindet,

als auch wegen der verschiedene» Stimmung und Affectiv», in der

wir uns befinden, bald so, bald anders; so daß auf Grund eines

so unstäteu und unsichere» Erscheiuungsbildes es »»möglich ist ei»

Urtheil abzugeben. Und abgesehen von den gedachte» Mängeln in

dem urtheilenden Subject und dem zu beurtheilenden Object im

Allgemeinen, wie will mau insbesondere z. B. die Natur und Farbe

des Chamäleons, des Vielfußes, des von den Sonnenstrahlen

>) Neben dieser Anspielung auf Athen (p. 517) wird p. 516 noch ge

fragt, ob Solrate« nnd der sitzende Solrate« derselbe sei.

^ 01 lx ^is? »x»3^^,l»; ^l),<!?<>!s>«l »l x»i e«exiuu» m:« ^»2 ^p»7:»u ?H; Zi«X^-

,lv. Der Ausdruck i-?ex?lx°l für die Slefttiter scheint zuerst in Athen »ufgel»m-

wen zu sein; Gelliu« wenigsten«, der im 2. Iahrh. in Athen studirte, braucht

ihn zuerst !f. H. XI, 5: ,xc^ix«! iflxrtxnl x»i «mop^lx«» äicunwr, ^uoni»iii

utriqus uibil »lNrin»,ut ninil<;u« eomprsdeiiäi putHUt. — 8niä»» ». voo« sagt

cfcxiixom »f» il> !i^vllv ncs! iipv 7ip»^^,«<ov x»'i »«^^»'I^iv »5?» »x«i»X^7^», —
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beschienenen Taubenhalses , des fortwährend anders gefärbten Thie-

res von Tarent (d. i. der Stockmuschel oder Tarantel) richtig ange

ben? Thatsache ist es jedenfalls, daß was einige loben, andere

verachten, daß was dem einen nützt, dem andern schadet, wie das,

von tausend andern Dingen zu geschweige», vornehmlich bei den

Heilmitteln der Arzuciwissenschaft der Fall ist.

2. Wenn demnach diese Unsicherheit in den Wahrnehmungen

des Sinnfälligen uns zu Skeptikern machen müßte, so nicht minder

ähnliche Thatsachen auf dem Gebiete des Unsichtbaren. Die Er

ziehung der Kinder, die Sitten, die Gesetze, wie sind sie nicht auf

der ganzen bewohnten Welt bei Hellenen und Barbaren, und hier

wieder nach den einzelnen Gegenden, Stämmen, Gemeinden, Städten,

Dörfern und Familien, und zwar wiederum je nach Geschlecht,

Alter uud Stand verschieden! Was hier heilig, ehrenvoll, gesetz

mäßig, recht, ziemend erscheint, ist dort das Gcgcntheil.

Daß nun der große Haufe ohne Nachdenken uud Prüfung in

bequemer Gläubigkeit an dem Hergebrachten hängt, ändert gewiß

die Sachlage nicht.

4. Aber selbst die große Zahl der selbstdenkenden Philosophen,

die die Wahrheit in den Dingen suchen, wird bekanntlich nach Ab

theilungen und Schulen eingetheilt, die gar oft nicht blos über eine

und die andere Nebensache, sondern über fast alle Hauptfragen in

ihren Urtheilen von einander himmelweit abweichen. Die Einen z. B.

behaupten, das All sei unbegrenzt, die Welt sei ewig , es gebe eine

Vorsehung — die Anderen läugnen dies Alles. In welcher Verlegen

heit sind sie nicht insbesondere bei der Frage nach der Ewigkeit der

Welt. Gegen die Ewigkeit derselben spricht der Umstand, daß Gott

ja nichts Großes gemacht hätte, wenn er nicht die Welt gebildet

hätte, daß ferner die Welt und ihre Idee (die Pronoia) doch un

möglich gleich ewig sein können ^) und endlich drittens, daß in diesem

Falle die Welt des Principes der göttlichen Pronoia nicht einmal

bedürfte und daß sie dann wie ««geworden so auch unvergänglich wäre.

Umgekehrt: ist die Welt nicht ewig 2), dann Hütte Gott das Schönste

entweder nicht schaffen wollen, oder nicht schaffen können, was zu

behaupten gottlos wäre.
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5. Eben so verschiedene Meiüungc» herrsche» bei de» skepti

schen Philosophen über die Bewegung, über die Seele, über de»

Sitz des Guten in der Seele, über die drei Ordnungen de« Outen

in uns, von denen immer eine die andere schützt, und desgleichen

über die anderen Materien der Logik, Ethit und Physik.

6. Wir wollen auf solche Einwände der Ephektitcr mit kurze»

aber kräftigen und unanfechtbaren Argumenten erwicdcr», oh»c ihre

gewöhnliche Redensart, daß wir uns täuschen, irgendwie zu furch»

te». Denn wenn ich sage: „ich erkenne wahrhaft und gewiß, daß ich

lebe", was ist dagegen zu erinnern? — Sagt der Skeptiker: du

täuschest dich, so steht doch fest, daß auch der Schlafende, der Un

wissende, der Träumende und selbst der Rasende lebt; selbst diese

also täuschen sich nicht, wenn sie sagen: „ich lebe". Hieraus folge»

unzählige andere Wahrheiten. Sage ich: „ich weiß, daß ich lebe",

so ist das nur erst eines, was ich weiß; sage ich al'er: „ich weiß,

daß ich weiß, daß ich lebe", so sind das schon zwei Wahrheiten.

Ein neues „ich weiß" vorgesetzt gibt drei, vier, und in weiterer

Folge uuzählige Wahrheiten. Eben so wenig könnte man es an»

fechten, wenn jemand sagte: „ich weiß, daß ich bin", daß ich lebe

und erkenne". Denn jeder von uns erkenut, daß er Sinn, Leben

und Vernunft habe, indem niemand wird behaupten wollen, daß ein

Erkennender nicht lebe und ein Lebender nicht existire. Hieraus folgt

weiter, daß die Vernunft auch Leben und Sein einschließt, daß der

Wollende sich erkennen, der sich Erinnernde um sich wissen und zu

gleich zugeben muß, daß ohne Sein, Leben und Vernunft leine

Erinnerung und kein Wille wäre. Gewiß — über viele Dinge sind

die Menschen uneins, aber daß sie sind, lebendig und vernünftig

sind, daß sie sich erinnern, wollen, urtheileu, schließen, — das geben

alle zu. Denn selbst wer daran zweifelt, ist und lebt und denkt, und

indem er zweifelt, erkennt er sich als Zweifelnde», erinnert sich

daran, weiß, daß er nicht weiß, daß er zweifelt. Desgleichen urthcilt

und schließt er, daß und in dem er zweifelt, und dies Factum des

Zweifels beweist Alles, und selbst wer an allem Ander» zweifelte,

könnte doch hier nicht im Zweifel sein,

7. Hieraus folgt, daß es eine sichere Erkenntniß des Seienden

gibt und eine zweifellose Wissenschaft davon. Denn alle Erkenntniß,

die aus dem Nus entspringt, ist durchaus zuverlässig und wahr,

wie wir denn factisch auch in unsere Sinneswahruehmungen , durch
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die wir den Himmel, die Erde, und was auf beiden und in Mitte»

beider ist, erkennen, kein Mißtrauen setzen, wodurch ja eben die

Wissenschaft der Philosophie entstanden ist. ') Und nicht nnr unserm

eigene», auch dem Zeugnisse und den Sinneswahrnehmungen Ande

rer dürfen wir nicht mißtrauen, sonst wüßten wir nichts von ferne»

Gegenden, von früheren Personen und Begebenheiten, sonst gäbe

es keine Erkenntniß von Natur und Geschichte, deren Wissenschaft

wesentlich auf dem Zeugnisse Anderer beruht. Gehen wir deshalb

zu unserer Untersuchung über.

IV. Von dem unbewegten Alle« Bewegende».

1. Daß die Bewegung eine ewige sei, hat bereits Aristote

les bewiesen und klar gezeigt, daß, da alles Bewegte ein Ziel

haben muß, nothwendigerweise ein erstes, ewiges unbewegtes Bewe

gendes eristirt, dem alles Seiende in jener ewigen Bewegung zu

strebt. Ist dem aber so, so kann dies erste Bewegende nichts Kör

perliches, es muß eine unkörperliche, einfache, unbewegte, ewige,

wirtlich (aotu) seiende Wesenheit sein. Selbst unbewegt gibt sie

Allem Bewegung und ist Ursache der ewigen Bewegung, indem

„der göttliche Leib" — d. i. die erste Sphäre — durch das Er

kennen derselben und durch das Verlangen, ihr veröhnlicht zu wer

den, in Bewegung kommt.

2. Diese alles bewegende Wesenheit ist durchaus iutelligibcl

und begehrenswert!), denn am meisten begchrenswerth ist offenbar

das Schönste. Das Schöne aber ist mehr in der Idee als in der

Materie, mehr im Thätigen als im Leidenden, mehr im Begränzten

als im Unbegränzteu, und dies Alles paßt auf die erste Wesenheit;

sie ist also vorerst intelligibel und begehrenswürdig.

3. Durch die Sehnsucht, dieser ewigen, untörperlichen Wesen

heit nach Möglichkeit ähnlich zu werden, entsteht nun in dem gött

lichen Leibe mit seinen Sphären eine ewige, ruhige und gleichmäßige

Kreisbewegung, durch welche derselbe in der Thai gewissermaßen cm

der göttlichen Vollkommenheit theilnimmt und sie abbildet, indem

die äußerste und erste Sphäre auf eine einzige und einfache Art um

die erste Wesenheit kreist, die sieben folgenden aber eine zweifache

Bewegung haben, einmal jene einfache um das erste Unbewegliche

') i? äiv H iH< <plX<««>fl«; cü^lÜ7> iiil?i^^.
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und dann die zweite, indem sie von der ersten Sphäre mitbcwegt

werden (um sich selbst). Außer der ersten Sphäre nämlich, welche

gleichsam der ewige und göttliche Leib (der ersten Wesenheit) ist,

muß es noch andere Körper mit Entstehen und Vergehen geben und

diese charalterisiren sich dadurch, daß sie nicht eine einfache, sonder»

eine mannigfache Bewegung haben. ')

V. Von dem überwelenllicheu Einen,

1. Will mau vou dem überwcsentlichen Einen reden, so fragt

es fich zunächst, auf welche Weise das geschehen, welche Seelenkräfte

man dabei in Anwendung bringen soll. Ohne Zweifel alle. Ver

stand, Vernunft und das Vermögen des Göttlichen in uns müssen

hier thiitig sein; denn unsere Seele trägt in geordneter Folge die

Vilder der ersten Ursachen («m«i) in sich und wir participiren an

der Gesammtscele, am Nus und au der göttlichen Einheit. Um nuu

>>»! Allem dies Eine zu erfassen, ist es nüthig , daß wir in uns

jenen Thcil der Seele erregen, der gleichsam ein Bild des Einen

ist, jenen Theil, in welchem nach den besten Untersuchungen darüber

der Enthusiasmus seine Quelle hat. Wie aber könnten wir das

Line in diese Spitze und Blüthe der Seele strahlen lassen , wenn

>m nicht zuvor erst die Vernunft (v«2?) nach Kräften wirken ließen;

denn erst die Beschäftigung des Nus bringt die Seele in ruhige

Lage und richtige Thätigteit. Wie aber sollten wir die intellek

tuellen Fähigkeiten vollkommen beschäftigen, wenn wir nicht durch

logische Versuche uns darauf vorbereiten, so von zusammengesetz

te» Begriffen zu den einfacheren Anschcmuugeu übergehen, und wie

der durch göttlichen Schwung und Enthusiasmus zur einfachen

Vereinigung uns erheben! Also zuerst Begriff, dann Idee, dann

Enthusiasmus.

2. Weiter fragt es sich nuu, ob die Bejahung oder Vernei

nung in Bezug auf das Eine Anwendung finden soll, und welcher

von beiden Wegen der vorzüglichere ist. Die erster« deutet immer

wenigstens einigermaßen auf Anwesenheit einer Idee und eines Zu

stande« hin und scheint deßhalb über der Verneinung, die zunächst

nur als identisch mit Beraubung sich darstellt, zu stehen. Der

') Hcrenuius deutl hier »n die cnistotclisch-plolemllische Theorie uo» den

»chl Welt-Sphären,
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letzteren Vorbild aber ist das nicht Seiende <M 3v.) Dies aber ist

als ein dreifaches zu unterscheiden, es tcmn sein 1. besser als das

Seiende, 2. gleich dem Seienden, und 3. die Negation oder Berau

bung des Seienden. Im ersten Falle ist offenbar die verneinende

npofthatische Methode besser als die bejahende, kataphatische.

Allein da auch dieses nicht Seiende ein doppeltes ist, nämlich eines,

an dem das Seiende Theil hat, und ein anderes unmittheilbares,

absolutes, so ist klar, daß bezüglich des ersten die bejahende

Methode die bessere ist, bezüglich der zweiten aber weder der be

jahende noch der verneinende Weg passend ist. Im Ganzen aber

wird man als allgemeine Regel gelten lassen, daß bei dem Seienden

die Bejahung, bei dem nicht Seienden die Verneinung mehr am

Platze ist. Die Bejahungen bemühen sich etwas erkennen zu lassen,

was unter ein Allgemeines fällt, worin eine Idee realisirt ist; das

Erste und Unbekannte aber ist nicht irgendwo seiend, gehört untci

keine solche Idee, und darum sind hier die Verneinuugeu notwen

dig, die im Gegensatz zu den beschränkenden positiven Aussagen den

Charakter des Unbeschränkten an sich tragen. Der Ausdruck „nicht

Mensch" z. B. geht viel weiter, umfaßt viel mehr als das Wort:

Mensch.

3. Das Princip des Einen ist also viel besser durch Ne

gation als durch Bejahung auszudrücken;^) den» jene führt eben

von dem Getheilten zum Ungctheilteu und Einen. Und wie die

Welt-Seele obwohl ohne Leib dennoch den Leib hervorbringt, und

der Nus, obwohl ohne Seele Ursache der Seele ist, so auch das

einfache, gestalt- und zahllose Seiende die ganze vielfache Fülle und

die manuigfaltigen Gestalten. Denn es ist nichts von dem, was es

hervorbringt, und doch die Ursache von Allein. Wie wir nun dies

letztere auf bejahende und ponireude Weise erkennen, so jenes nur

durch Negation, und so wird diese letztere Ursache für die ganze

Menge der Bejahungen.

4. Bezüglich der Materie sind offenbar die Bejahungen

besser als die Negationen; bezüglich der verschiedeneu Dinge und

Seinsarten müssen, wie schon Pluto n im Sophist es zeigt, beide

mit einander angewandt werden, bezüglich des Einen aber haben

die Verneinuugeu den Vorzug, weil sie am besten die (qualitativ

') xpeli^ove« »p» iHv x»i»f«?5«v »l «mnf»<ill?
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verschiedene) Superioritiit der Ursache aufweisen. Sagen wir z. B.,

die Einheit (Monas) sei ohne Zahl, so ist damit nicht gesagt, daß

sie unter der Zahl stehe, sondern Grund aller Zahl sei. So geht

Alles, was von dem Einen verneint wird, aus demselben hervor;

das Eine selbst aber ist nichts von alle dem, was aus ihm hervor

geht; daher man bezüglich desselben auch Entgegengesetztes verneinen

kann, z. B. es ist weder ein Ganzes noch ein Theil und ähnlich

weiter. Es ist eben über allen Gegensatz erhaben.

5. Dessen ungeachtet muß man sich wegen der Schwache der

menschlichen Natur meistens doch der Bejahung bedienen. Ist doch

selbst der Nus meistens genöthigt, durch die den Ideen des eigenen

Seins und Ertennens corrcspondircnden vernunftmäßigcn Wahr

nehmungen das Iutelligible auf bejahende Weise zu erkennen, während

er erst in der Selbstverneinung, um mit eines Andern Worten zu

reden, „gleichsam trunken und vom gottlichen Nektar berauscht,"')

dm Weg der Apophasis einschlagt. Und sogar die vielgepriesene

Vernunft (^->Xuü^^-72? v«u?) und die göttlichen Seelen (die Weltsccle)

ecknnen nicht, was das Eine ist, sondern was es nicht ist; sie er«

kennen es nur auf dem Wege der Verneinung; um wie viel mehr

also müssen wir damit zufrieden sein zu zeigen, daß dies Eine un-

füßbar sei, und daß wir es nur auf dem Wege der Verneinung

einigermaßen richtig zu erkennen streben können.

6. Da alle Ertenntniß nur dadurch zu Stande kommt, daß

Verwandtes das Verwandte, soweit es möglich ist, erfaßt, so müssen

wir, um das Eine in diesem Sinne zu erkennen, das Eine in nus

zu erwecken suchen. Denn wie wir durch die Wahrnehmung, die

Vorstellung, die Meinung, das logische und intellectuelle Denken das

entsprechende Intelligible erkennen, so auch durch das Eine in uns

das Eine an sich. Es ist nämlich auch in uus ein Keim, ein Sperma

jenes nicht seienden Einen, das wir freilich nicht mit der Phantasie,

sondern durch Enthusiasmus gewahr werden, und sonach ist klar,

daß alle Kcnntniß dieses Einen nur durch die Negation möglich ist^).

?. An dieser Stelle (der Metaphysik) pflegt nun (nach Erle

digung der Vorfrage) untersucht zu werden, in welcher Art das

>) ^c,NÜ!»v f?>?! -ri? x«i «üinv exNc»5«v ^H> vin«^. Wie es scheint ein Eilat

°»5 Plotin.

ivylKNlx«; ^»p»ß»X>,!o^lv, S. 534.
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Eine nnch unbegränzt ist. Auf doppelte Art sagen die Einen, näm

lich als unerforschlich einerseits, andererseits aber als unbegränzt

im engeren Sinne und zugleich Alles schaffend, bildend, begränzend

und belebend. Denn thatsächlich wird ja Alles durch das Eine zu

sammengehalten und cristirt durch das Eine. Andere wieder nennen

es deshalb unbegränzt, weil mau den Nus als die Grcinze (ich»;)

bezeichnet und das Eine erhaben über den Nus ist. Denn, sagen

sie, Plnton nennt das Eine unbegränzt und unbeweglich; Grunze

aber ist der Nus und Bewegung der Seele, so daß Pluto u damit

andeutet, wie von den drei Urhypostasen die erste — das Eine —

über Nus und Psyche erhaben sei '). — An dem Allen ist ohne

Zweifel viel Wahres, wir aber folgen hierin unserm Mei

ster, der auch in diesem Stücke genau den echten Sinn

des Platon wiedergibt'^), und fordern deshalb die rechte»

Freunde der Wahrheit auf, mit uns zu untersuchen, wie viele und

welche Ordnungen des Unbegrünztcn es gebe; dann wird das Wese»

des Unbegräuzten und die ganze Theorie Platons sofort klar

werden.

8. Beginnen wir bei der Lösung unserer Frage von unten auf.

Zunächst sehen wir, wie die Materie an sich grünz», gestalt- und

bildlos ist; denn erst durch Ideen, Gestalten, Arten wird, wie So<

trates im Philebus sagt, dieHyle eine begrenzte. Desgleichen

erscheint auch das All (<?üt>«) durch seine fortwährende bis ins Un

endliche fortgehende Theilbarkeit griinzlos. Ebenso ist auch der Wechsel

vom Entstehen und Vergehen durch die unaufhörliche kreisförmige

Bewegung der Sphäre des Acthers gränzlos und ewig. Aehuliches

gilt auch von der Weltscele; denn immerfort über sich hinausschlluci!t>

(auf den Nus) hat sie die Kraft einer unaufhörlichen Bewegung

und eines ewigen Umlaufes.

9. Und wenn wir zuvor noch auf die Zeit hinschauen, durch

welche die gesammte Bewegung der Seele gemessen wird, so ist auch

diese (intellectuelle Zeit) durchaus gränzlos und unendlich. Und mehr

noch als die Zeit muß der Nus als unendlich gelten und von ihm

der glänzlose vielgepriesene Aeon (der Ewigkeit), von dem der Nus

>) ip:i? ^»p ^v»i i«; «p/ix«? !m!»ii«5-.l? ; s3e, ?v, vou;, Hu/H Ä- ^' "'

S. 335,

2) Hier scheint wieder Plolin oder Iamblichn« gemeint z» !em-
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das imbearänztc ewige Lebe» Hut, Allein auch hier sind wir noch

nicht an der Quelle der Gränzlosigtcit; denn selbst der Aeou, ob

wohl wegen des Prädikates „immer" grcinzlos, ist doch als Maaß

der (andern) Aeonen (und Ewigkeiten) wiederum gleichsam eine

Glänze, Die Gränzlosiglcit (und Ewigkeit) au sich und kntexochen

ist nach Orpheus das Chaos; es ist die Quelle aller Gränz-

losigleit, der intclligible», der intellectnellen, der psychischen, der

physischen, der leiblichen wie der materiellen. Bon hier gehen

nieder und Hieher steigen auf die einzelnen Ordnungen der Gränz-

losigleiten; ähnlich wie die Ordnungen des Schönen und des Glei

che» von der Urfchöuheit und der Urgleichhcit '). Das sind die Ord

nungen der Gränzlosigkeit, von denen immer die frühere über die

stlgende erhaben ist.

10. Die Kettenglieder der Glänze oder des Begränzten

aber, welche mit der oben erwähnten Ordnung durchaus correspon-

diien, wollen wir. von oben herab verfolgen. Grunze nämlich und

Gränzlosigkeit, oder um mit Orpheus (ip?«ü?) zureden: Act her

und Chaos sind die beiden Urgründe, die Gott (i 826?) zugleich

hervorgebracht. Und wie das Chaos Ursache aller Gränzlosigkeit,

so ist der das All durchdringende und durchmessende Aether die Ur-

zrünze, Quelle und Spitze aller Gränzen, der intelligiblen, intellek

tuelle», über- und in-weltlichcn, während der Aeon (die Ewigkeit)

als Quelle des Lebens einerseits, und als dessen Glänze anderer

seits als aus beiden gemischt erscheint und sonach in der Reihen

folge der Begränzungen, wie auch Sokrates im Philebus an

deutet, erst die zweite Stelle einnimmt.

11. Wir könnten darauf zusammenfassend 3. den Nus und

die Zahl, 4. die Zeit, 5. die Weltseele, 6. den sichtbaren Aether

mit seinen gleichförmigen Bewegungen, ?. die absolute Existenz der

(die Hylc formenden) Ideen, 8. die Quantität in dem Materiellen,

9. das unermeßliche Weltall, und endlich 10. die in die Materie

eingegangene Ideenwelt — Alles in Bezug auf das Begränzte durch

gehen, obwohl Einige, auf die begranzende Natur der Ideen und das

grenz- und gestaltlose Wesen der Hyle sehend, (passend) Grunze und

Glanzloses wie Idee und Materie einander gegenüber gestellt haben.

') 1° 5/»<>c . , . 7171z ü»ü?>? »?i5,lp<«? v»?^?, vncp«?, Hu'/nH?, fuüixH?,



176 Nenplntllnischc Studien.

12. Kann nun, so fragt es sich, die Griinzlosigteit von

dem Einen ebenso bejahend ausgesagt werden, wie von dem Seien

den? Schwerlich; denn auf das Höchste müßten auch die edelsten

Bezeichnungen und Prädikate angewandt werden, wenn man über

haupt einfach bejahende Prädikate und nicht vielmehr solche, die

mit dem Worte „über" oder „Ur" zusammengesetzt sind, anwenden

will, indem dies Höchste, Größte, Unaussprechliche nicht sowohl Ein«,

Gruud u. s. w. als vielmehr: Ureins, Urgrund, Uebereins u. s. w.

genannt weiden müßte. Und wenn nun das Geordnete, Gestaltete,

Begränzte in den Dingen höher ist als das Gcgcntheil, so müßte

jenem Ersten, Einen eher die Bezeichnung der Gräuze zukomme»

als das Gegenthcil, obwohl das Eine selbstverständlich über alle

Grenzen erhaben ist. Denn wenn in Platon's Gesetzen Gatt

das Maß des All (^i-rpov -r5»v 3Xl.iv) genannt wird, so widerspricht

das dem Gesagten nicht; Gott wird an dieser Stelle gefaßt oll

allen Dingen Sein, Kraft und Vollkommenheit gebend, bleibt aber

dabei selbstverständlich unendlich und unbcgränzt, ohne Anfang, Mitte

und Ende, weshalb wir immerhin bei dem Ausdrucke: „Grunz-

losigkeit" in dem angedeuteten eminenten Sinne stehen bleiben

mögen.

13. Auch das „Nirgendwo" (^z»^), die RaumlosigM,

können wir vorzugsweise und tatexochcn von der ersten Ursache aus

sagen. Freilich sagt man es auch von der Seele, dem Nus und der

Ursache des Nus, oder, um theologisch zu reden, dem väter

lichen Principe aus, aber doch uur uneigentlich und relativ; denn

über diese drei UrHypostasen, von denen die eine immer die folgende

umfaßt, ist erhaben Gott, der allein selbst von jenem nicht erfaßt,

umfaßt und getheilt wiro^).

14. Nur von dem Einen kann man demnach sagen, daß es

absolut nirgendwo sei. Gehen wir die ganze Kette des Seienden

durch — wir finden überall das Eine im andern; sogar die Welt-

secle und der Nus sind nur relativ als „nirgendwo" zu bezeichnen!

denn die göttlichen Seelen sind vom Nus, der Nus aber von dem

') S. 540. ^e^li»l » 9e«? e?v»l «Ü3»^2u, a-n n«vr«v i^p»^»!, «^> «^Ä«'«!

u!xel»; »l^l«, ll z^:v ßoüXei OcnXn^lx«; f>«v»i, iH; ^«isiixH?' ?:»? ^«s ö von?
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Vater umschlossen, über dessen Beschaffenheit wir Nähere« erst

untersuchen, wo wir über das Urhypostatische sprechen.

15. Und dieses „Nirgendwo" ist keinesweges geringer als

das „Ueberall", indem es im Gegentheil die unbedingte Erhaben

heit über alles Räumliche besser ausdrückt, als das an die Räum

lichkeit erinnernde: „Ueberall".

16. Andererseits können allerdings in gewissem Sinne „über

all" und „nirgend" gleichbedeutend sein; denn, was allen in glei

cher Weise gegenwärtig ist, das cristirt nirgendwo besonders, und

ist deshalb ebenso nirgendwo als überall. Wie wir beispielsweise

sagen, die Vorsehung, die Pronoia, sei überall gegenwärtig, indem

sie alles trägt, zusammenhält und ordnet; und doch wiederum, sie

sei vor allem und über und außer allem').

17. Im eigentlichen Sinne aber ist ebenfalls das „Nirgend

wo" besser als jedes „Ueberall" und gebührt demnach nur dem

Einen. Dieses Eine ist also weder in sich selbst noch in einem An

dern, weil sonst das Nirgendwo von ihm verneint werden müßte;

es hat weder Anfang noch Ende, ist weder umschließend noch um-

schlössen.

18. Vergleiche aus dem Gebiete des Raumes sind hier nicht

zutreffend, selbst nicht das häufig als Einwand gegen das Gesagte

gebrauchte Gleichniß von dem Verhältnisse des Punktes zur Linie.

Denn die Linie, eine Länge ohne Breite, ist zwar in gewissem Sinne

Gränze, und scheint, weil aus Punkten bestehend, den Punkt einzu

schließen, während der Punkt, ohne alle Ausdehnung als bloße

Gränze in Wirklichkeit Quelle aller (räumlicher) Größen (also auch

der Linie) ist — aber auch der Punkt, den man vervielfältigen und

gleichsam (in der Linie) fortsetzen kann, ist nicht gleich oder auch

nur zu vergleichen mit dem Einen, welches der Ursprung von Allem,

nicht bloß von den Größen, ist, erhaben über Zeit und Raum, so

daß auch der Punkt nicht das Eine ist und nur im gewissen Sinne

daran participirt.

19. Das untheilbare Eine nun hat also keine andere höhere

Ursache seiner Existenz und ist als solches über alles erhaben

l) A. ll. O. p. 542: !Ü< or»v «pio^cv iHv x»<!v<n»v x»pl?v«i n»vr«^nü . . .

Oest, Bieitelj! f, l»th°l. Theol. VIII, 12
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(ä^xllv« ^«««v), zugleich aber auch der Urgrund alles Seienden.

Denn sonst wäre es ohne Erzeugniß und ohne Mittheilung und

wir würden von ihm gar nichts, nicht einmal seine Existenz wissen,

während wir es nun unwillkürlich Alle suchen und darnach strebe»^).

Das wäre aber gewiß nicht der Fall, wenn nicht eine gewisse Art

von Verbindung zwischen uns und dem Einen obwaltete, und wenn

nicht dieses, da es Alles (die ganze Fülle von Schönheit, Gerechtig

keit u. f. w.) enthält, für unseren Geist das Herrlichste und Bc-

gehrenswertheste wäre.

20. Welches aber ist denn das Verhültniß des Einen

zu dem Vielen? Wie stellen sich die Kategorien: Identität und

Verschiedenheit zu dem Einen? — Fassen wir das Verhültniß der-

selben in vier negativen Problemen zusammen, so können wir sagen:

1. Das Eine ist nicht verschieden von sich selbst.

2. Das Eine ist nicht verschieden von dem Andern.

3. Das Eine ist nicht identisch mit sich selbst.

4. Das Eine ist nicht identisch mit dem Andern,

Hier sind nun das erste und das vierte Problem sofort jedem

als richtig einleuchtend; aus dem zweiten und dritten scheint freilich

zu folgen, daß Eins gleich nicht Eins sei. Allein der Widerspruch

wird klar, wenn wir das Wesen der Verschiedenheit und Iden

tität erfassen.

21. Wenn der Eleate Zenon sagt, die Natur der Verschie

denheit sc! eine andere als die der übrigen entsprechenden Kate

gorien, so vergißt er, gleichsam durch den Namen verwirrt, das Wesen

der Sache. Die Verschiedenheit würbe eben ihre Natur verläugnen,

würde nicht mehr Verschiedenheit sein, wenn sie von sich selbst ver

schieden wäre. Die verschiedensten Dinge, insofern sie noch irgend

wie unter Gattung und Art zusammengefaßt werden können, sind

dadurch gleich. So participirt also die Verschiedenheit in gewisser

Weise an der Identität.

22. Letztere aber, die Identität, wird umgekehrt nach dem

selben Gesetze durch Theiluahme an der Verschiedenheit ebenfalls

etwas verschiedenes; denn wäre sie nicht etwas Anderes als die

?:lln; n»vi»' ^x«i nü3^ 3il li'riv ^!ün^,eO«, 547M ^!»v l/ovic? nnn; «u^v x<>iv«vi»v'

vüv ^»n »uiofulü; mivrc; in ?v em^i^nu^v x«l «v»««n^kH» npn? »üin' ip«? ^
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Verschiedenheit, so würde wiederum Alles verwirrt. Erst da also,

«0 Gattungen und Arten aufhören und keine Anwendung finden,

bei und von dem Einen, können auch Identität und Verschiedenheit

in keiner Weise prädicirt werden, und in diesem Sinne sind auch

die beiden mittleren Thesen (in Nr. 20) aufrecht zu erhalten.

23. Es gibt also eine absolute und eine relative, eine ideale

und eine reale Identität und Verschiedenheit. Ucber beide ist das

Eine erhaben und fällt durchaus nicht uuter diese Kategorien, die

in Mitten zwischen dem Einen und dem Vielen stehen.

24. Unterscheiden wir noch insbesondere eine dreifache

Verschiedenheit unter den Dingen, insofern sie in dem Verhält

nisse von besser oder schlechter oder gleichartig zu einander stehen,

so ist klar, daß auch hievon nichts auf das Eine Anwendung hat,

»on dem eben wegen seiner Erhabenheit über Alles nichts vorzugs

weise prädicirt werden tan», von dem wir aber wegen der unserer

Seele angebornen Sehnsucht nach dein Einen doch irgend etwas

aussagen möchten. Und weil das Eine eben auch das jede Wesen

heit Vergöttlichende ist, so hat man die Forderung gestellt, hier auf

die Lehre von dem ersten Gotte auch sofort die Theorie über alle

übrigen Götter folgen zu lassen; denn sie alle sind ja überwesent-

lichc Einheiten und die Spitzen der das Wesen gebenden Ideen ').

25. Das Eine nämlich allein ist eben so unerkennbar als

unmittheilbar, während die andern Einheiten (3v«3^) participabel

sind, und je nach ihrer besondern Ordnung selbst am Sein partici-

piren, sei es nun intelligibel oder intellectucll oder Psychisch oder

somatisch; denn soweit erstreckt sich die Theilnahme am Sein.

26. In solcher Weise pflegt man die Theologie des P la

to« darzustellen 2), der jedenfalls das Eine über das Sein erhaben

sein läßt und seine absolute Unmittheilbartcit statnirt und das Eine

(d. i. das Princip des Einen), woran alle Dinge in gewisser Weise

Theil habe», von dem überwesentlichen und unmittheilbaren Einen

strenge unterscheidet,

27. Das allem Seienden beigemischte uud von den verschie

denen Ordnungen des Leidlichen, Seelischen, Intellcct netten und

') r° n»2^; °u<il«; ivyeio-nxnv 1» ?v, Vergl. Zeller, Geschichte der Phil,

der Gr^ IV,, 927.

12»
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Intelligiblen participirte Eine aber, was ist es anders, als die

ganze Fülle der Götter, welche von jenem Einen allerdings in

gewisser Weise entspringen, so jedoch daß dies auch nicht im ent

ferntesten mit jenen in Berührung tritt, und Alles, was von dem

selben prädicirt werden kann, in Bezug auf dieses absolut negirt

werden muß'). Denn an der Spitze jeder von einem Princip

getragenen Wesenleihe steht das unmittheilbare und ursächliche

Princip, die Idee, und weiter der über die Ideen erhabene Ur

grund derselben, das Urprincip. Demnach sind denn vor den in

der Materie erscheinenden Ideen verschieden die immateriellen;

demnach existirt vor dem in einem Andern erscheinenden Leben das

absolute «»vermischte (ideale) Lebe»; es steht über den vielen in

die Körper vcrtheilten Seelen die imparticipable, um den überhimm-

tischen Raum kreisende Weltseele, an der Spitze aber der vielen

Einzelintelligenzen : die eine von ihnen qualitativ geschiedene, unnah

bare, Urintelligenz, der ewig in sich gefestigte und beharrende Nu«.

Und wie endlich vor allem Intelligiblen das absolut Intelligible ist,

so ragt über die vielen Einheiten (Heuaden) das unmittheilbare

Eine hinaus, von allen göttlichen (idealen) Ordnungen durchaus

abgesondert.

28. Keineswegs also ist die Spitze des Intelligiblen als der

erste Gott zu betrachten, wie einige behauptet haben, indem sie den

Vater dieser intelligiblen Trias mit dem absoluten Einen,

dem Allvater, verwechseln '). Der Vater des Intelligiblen, der Vater

zugleich der Kraft und des Geistes (der Dynamis und des Nus),

ist nur eine mittheilbare Einheit; der erste Gott aber, der als der

erste Urgrund gepriesen werden muß, ist selbst über die väterliche

Gottheit weit erhaben, und mit ihr durchaus nicht zu verglei

chen').

29. Es erheben nun Andere den Einwand, daß jenes Erste

doch notwendiger Weise auf das Zweite einWirten müsse, d»

»sX«H? i»?l<o« ^l?c>8«^ ^H Tip» lou ^,5.i-./n^°/v«u xX^Nou; -?ü «^Ocxi«v »üilüv

x«l xsi<o^«usi^«v c?3«; x«i cV<ov xpe^linv «'liu>v,

2) Ho»,»!) »si« Ll^üo^cv H^e?? i?>v »xfxl-nzi« i»2 vo^inl! Xki-^iv i»v ül,»v

i»v nsil5i»v, <üi?i-.p «x»6k> ilviöv ev ßknXo^l» ^rsil>i<i«vi<ov,

') 'N 3^ npiöi»; 8l<>;, n Li» ^; ^f>ll>^; üno8°/<iLll>? ü^,v«6^v»«, null n»^i,

»XX» xs!l!^c>iv x»l i?»ml>; ?:»lslxizi 9:üi^l»;,
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es doch allem die Einigung gebe und der Grund der in allem Seien

den als einigendes Priucip erscheinenden Ideen sei. Indessen man

kann doch das Wirken nicht vor dem Sein setzen; alles Wirkende

aber kann auch das, was es wirkt; man müßte also jenem Ersten

nicht «los das Wirken, sondern auch das Können und Sein («!»5i«,

Äv«^.? x»l evi^z>«) zuschreiben, und bei dieser Mannigfaltigkeit

bliebe das Eine nicht mehr einig. Schon das Erste nach dem

Einen — das Sein, — also ein Factor der ersten Trias des In-

telligiblen — ist ja erhaben über jedes Können und noch mehr über

jedes Wirken und jede Hypostase desselben, um wie viel mehr nicht

dos Eine selbst, welches jedes Sei» ('^«^l?) überragt? — Hiernach

wird es nicht mehr wunderbar erscheinen, daß Alles von dem Einen

ist, ohne daß dieses wirksam ist; denn höher ist es, durch das

Sein allein etwas hervorrufen; wie ja auch die (Welt-) Seele

und der Nus durch ihr bloßes Dasein allen Einzel-Seelen und In

telligenzen Sein, Leben und Intelligenz verleihen.

30. Wenn nun aber Seele und Nus das Sein nicht blos

uernrsachen, sondern sich auch als Grund davon erkennen, so haben

sie durch ihr Dasein die Dinge hervorgebracht, die sie mit, aber

nicht mittels der erkennenden Thatigkeit verursachten. Um so mehr

»ls° wird auch das Eine durch seiu bloßes Sein Alles hervorbringen,

»hne irgendwie außerdem noch einer Thatigkeit zu bedürfen. Denn

wenn es ihrer bedürfte, so müßte es dieselbe entweder schaffen oder

nicht. Im letztern Falle gibt es dann zwei von einander verschie

dene Principien, was unmöglich ist, im ersten wäre das Eine aller

dings vor der Thatigkeit, dann aber müßte man mit demselben

siechte eine neue Energie zur Schöpfung dieser supponiren und so

fort in's Unendliche. So muß also der Urgrund von Allem vor

»ller Energie sein, wenn wir nicht diesen aus dem Einen entsprin

genden Grund aller Energie selbst Energie nennen wollen; jedenfalls

ist aber die Energie nicht in, sondern nach dem Einen. Ohne

lhäligleit hat demnach das Eine das Erste gesetzt, wie aber das

Erste, so auch Alles, Wenn wir nun trotz dessen die Worte: her

vor b r i » g e n, s e tz e n (nülpal'sk.lv, üfin«v«l) u. ll. — also Bezeichnungen

für eine Thatigkeit — hier gebrauchen, so ist das bei dem Charat^

>cr der menschlichen Sprache nicht zu verwundern. Aus diesem

Grunde scheint auch der göttliche Aristoteles (i 3«'.»,°'«°-) das

Erste au sich als Zweck- und nicht als wirkende Ursache hinzustellen,
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um ihm durchaus keine Energie zuschreiben zu müssen. Denn nach

seinem Endzwecke strebt Alles hin; dieser selbst aber strebt, in ab

soluter Ruhe befindlich, nach nichts, ist also auch nicht thatig und

wirkend.

31. Demnach ist weder die Menge der Einzeldinge ungeordnet

und unthcilhllft des Einen, noch auch das Eine unfruchtbar und

ohne die ihm zuständige Fülle. Es steht vielmehr gleichsam an der

Spitze der zweiten Einheiten (2^i«pl>>v H-^i«! ^°v»3<>>v), der Idee»,

an welche ja in der zuständigen Weise die vielgestaltige Menge im

Einzelnen gebunden ist. Diese Monaden aber, welche die verschie

denen Mengen einigen, sind ihrerseits ebenfalls nicht ohne Einigung

in dem (Ur-) Einen. Je weiter von diesem die einzelnen Monaden

und Mengen abstehen, desto mehr füllen und vervielfältigen sie sich;

die ganze Menge des All aber hat dabei ein doppeltes Einigung««

princip, ein intelligiblcs, schöpferisches, uumittheilbares — und ein

sinnfälliges, zusammenhaltendes, mitthcilbarcs; jenes tonnte man

als Monas, dieses als Henas gegenüber dem Einen (Zv) bezeichnen,

32. Eine solche doppelte Einigung, eine über und eine in

den Dingen, hat übrigens jede Wesenrcihc. Und alle diese Monaden

bringen einmal gleichwesentliche und dann ähnliche Dinge hervor,

gleichsam (dunkelere) Abbilder des in ihnen befindlichen Urbildes.

So ist z, B. der Nus der Grund sowohl für die einzelnen Intelli

genzen als auch für die (Welt-) Seele; die Seele der Grund wie

für die einzelnen Seelen fo für die leibliche Natur. Denn alle«

Viele hat als solches das Eine zur Ursache, sonst müßte ja da«

Nichts oder das Gegentheil des Einen Endursache sein. Das Nichts

aber kann überhaupt keine Ursache sein und das Gegentheil des

Einen ist eben von dem Vielen nicht verschieden und letzteres muß

demnach entweder ohne Ursache sein — ein Absurdum, — oder —

was allein angeht — von dem Einen herrühren,

VI. Von dem Aufsteigen zum Urgründe alle« Seienden.

1. Dem Urgründe alles Seienden kommt naturgemäß Bedürf-

nißlosigkeit zu. Das Bedürfnißlose ist offenbar vor dem Bedürf

tigen. Beginnen wir nun mit dem Leibe, so kann dieser natürlich

nicht Urgrund des Seienden sein; denn er ist aus dem Körper und

einer idealen Qualität zusammengesetzt, also nicht das Eine, sonder»
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mir etwas Gcciuigtes, das, wiePlaton sagt, des zusammenhalten

den Einen bedarf, also nicht Princip sein kann.

2. Nehmen wir weiter die sogenannte Natur, die äußerste

Grenze des Lebens und, wie es scheint, das Princip von Bewegung

und Ruhe, mit ihrer wirkenden, nährenden, zeugenden und ver

mehrenden Kraft. Auch sie bedarf zur Entfaltung ihrer Thätigkeit

der verschiedenen Dinge, Pflanzen u. s. w. — ist also ebenso wenig

bedürfnißlos wie der Leib.

3. Achnlich verhält sich's mit der vernunftlosen, an den Leib

gehefteten (Thicr-) Seele, deren mannigfache Tätigkeiten wir uns

absolut uud vom Leibe losgelöst gar uicht vorstellen könne».

4. Was aber die menschliche Seele angeht, so scheint sie in

ihrer auch von Aristoteles zugegebenen Sondereristcnz sich selbst

zu genügen und nichts Niederes zu bedürfen; allein da sie und ihre

Thätigkeit wandelbar ist, so muß über und vor ihr etwas sein,

wlliidellos und ruhend im Wesen, Leben uud Erkennen, sowohl der

Möglichkeit als der Wirklichkeit nach in jeder Beziehung. Und das

trifft vollkommen nicht einmal bei dem überaus erhabenen Nus

zu, indem auch bei diesem Sein, Kraft und Wirksamkeit zu unter

scheiden ist, weshalb er immerhin nicht das Wesen an sich, sondern

nur eine gewisse Wesenheit, folglich keineswegs der Urgrund sein

kam,. Ja selbst das Einfachste von allem Seienden (was Platon

als 3v 3v bezeichnet) ist nicht absolut bedürfnißlos, obgleich P ar

me nid es es so nennt; denn als Geeintes ist es nicht das Eine

selbst, sondern es erfährt dessen Einwirkung. Nur das absolut Eine

ist bedürfnißlos; es bedarf auch des Seins nicht; denn es ist er

haben über das Sein. In ihm allein ist keine Zwiefältigkeit.

VII. Von dem Unnuslprechlichen,

1. Auch auf eine andere Weise noch können wir zu dem ersten

und einzigen Urgründe alles Seienden aufsteigen.

Alles, was blos der Möglichkeit nach existirt, ist geringer als

das in Wirklichkeit Seiende; denn damit das erstere wirklich werde,

bedarf es des letzteren. Nuu aber wird nicht durch das Schlechtere

das Bessere, sondern umgekehrt. Daher hat die Materie vor sich

die Idee, weil sie nur potentiell für die Idee empfänglich, an sich

»bei form- und gestaltlos ist. Ihre Qualitäten aber sind theils

wesentliche, wie z. B. Wärme und Leichtigkeit, wo sie sich stofflich
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vereinigen, regelmäßig das Feuer geben, oder außerweseutliche, wie

z. B. die Attribute des gestalteten Körpers, vor allem die des sicht

baren Körpers. Da nun den Werken der Natur und der Kunst

stets eine Idee zu Grunde liegt, die entweder von innen heraus-

gestaltet oder von außen hineingelegt wird, so müssen wir auch die

in Natur und Kunst gestaltenden Kräfte in die Reihe des Ursäch-

lichen mit aufnehmen, wie denn die Natur selbst nur durch die uu°

körperliche, gestaltende und Leben gebende Kraft besteht und lebt.

2. Da uns aber die Sinneswahrnehmung auch eine Art von

Leben vorführt, welches sich in instinctiver, an einen bestimmten Ort

nicht gebundener Bewegung manifestirt, so müssen wir diese höhere

Art von Bewegung, wie sie den Thieren eignet, über die enger

begränzte Bewegung der Pflanzen und anderer Naturdinge stellen.

Der animalische Leib aber wird durch die Seele bewegt, und so ist

die Seele noch mehr als ein selbstbewegtes Wesen zu bezeichnen als

der Leib. Die Seele wiederum ist zweifacher Art — eine vernünf

tige und eine unvernünftige. Daß auch die letztere, zunächst sich selbst

bewegend, die Körper von Ort zu Ort bewegt, lehrt die Sinnes

wahrnehmung, Es fragt sich nur, ob sie sich selbst von einem Triebe

zum andern bewegt, oder ob sie von einem andern Princip, der

vernünftigen Seele des ganzen Kosmos bewegt wird. Letzteres aber

geht offenbar nicht an; wir würden ja damit eine Wesenheit statu!«

ren, die nicht Urheberin wäre ihrer eigenen Energie. Die unver

nünftige Seele also bewegt sich selbst.

3. Jede Wesenheit ist offenbar die Ursache der ihr eigenthüm-

lichen Tätigkeiten. Die Thätigteit der vernunftlosen Wesen (in

sonderheit der Thiere) gehört aber weder der unlürperlichen, vernunft

losen Seele noch dem sinnfälligen Leibe allein an, sondern beiden

gleichzeitig, da beide nur ein aus Materie und Idee zusammen

gesetztes Wesen ausmachen. Der Leib ist nicht eigentlich das Or

gan der vernunftlose» Seele, sondern letztere ist das Einiguugs-

mittel beider Factoren. Was ist nun in diesem zusammengesetzten

Weseu das Bewegende, was das Bewegte? Weder ist es die Seele

allein noch der Körper allein, sondern der eine lebendige, sensitive

Leib, die dem ganzen Wesen einwohnende Fähigkeit für Sinnesein-

drücke bewirkt das; — eine zusammengesetzte aber doch wieder auch

ganz einige Kraft, wie z, B. auch das Sehen sich zusammensetzt
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<ms dem unkörperlichen Vermögen des Sehens und dem körperlichen

Substrat.

4. Anders verhält sich die Sache bei der Verbindung der ver

nünftigen Seele mit einem lebendigen Wesen. Hier ist der eine

Factor bewegt, der andere bewegend, und zwar bewegend, nicht weil

vor, sondern weil nach ihm der andere bewegt wird, indem er

den Eindruck der Selbstbewcgung des ersteren erhält, daran Parti-

cipirt und so in jenen Zustand versetzt wird, den man eine Beseelung

(^Hu^t») nennt.

5. Hiernach aber kö»nte es vielleicht scheinen, daß ebensowohl

die unbeseelten wie die beseelten Körper, Mineralien, Pflanzen,

Thiere und vernünftige» Wesen in gleicher Weise Bewegung besäßen.

Wein zunächst bemerken wir sofort, daß gewisse Dinge sich örtlich

gar nicht oder doch nicht frei, fondcrn mit Nothwendigkeit bewegen,

und diese sind offenbar nicht durch sich, sondern anderswoher bewegt.

So strebt, wenn wir ein Beispiel aus der Physik tatexochen wählen,

das Feuer mit Nothwendigkeit nach oben, die Erde ebenso nach

mitcii; so wachsen, ernähren und erzeugen sich — im Gebiete der

in der Mitte stehenden »nim«, vegetativ»') — die Pflanzen; so ent

falten die (Physisches, Phytischcs und Lebendiges in sich vereinigen

den) Thicrc ihre begicrliche, begattende und instinctive Bewegung.

Wenn aber jemand deshalb, weil die Thiere frei sich bewegen, an»

nehmen wollte, daß sie darum am ersten Selbstbewegten Theil

und eine zu sich selbst gewandte (selbstbewußte) Seele hätten, so

höre er von uns, daß dies nicht in Wirtlichkeit, sondern nur ver

möge einer sehr getrübten Participation das Fall ist;") in Wahr

heit aber ist das Thier nur ein Schatten von Selbstbewegung. Ja

selbst das aus Selbstbewegtem und Fremdbewcgten gemischte Wesen

(der Mensch) kann unmöglich das Erste sein; denn es bedarf zu

seiner Subsistenz und Vollendung eines Andern, nämlich des i»

Wahrheit Selbstbewegten — des Menschlichen.

6. Außer dem ersten Bewegenden, das selbst unbewegt ist,

unterscheiden wir also, wie das auch schon die Aelteren ^) thun, das

Selbstbewegte, welches seine Einfachheit von dem Unbewegten hat,

") H ^uilxH Hu/H ^?«i NU; H(li' Li» I»?? ^v H«xH 3»xl? llv»l, IUI«

U «füll;,

') Ol n«x«r<>i; wahrscheinlich sind Platon und Aristoteles gemeint.
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und durch welches das nicht bewegende Bewegte seine Bewegung

hat, so daß zwischen dem Unbewegten und Andersbewegten das

Sclbstbewegtc in der Mitte steht (»xlvyi«,, «!»-«)u'^«v, ^5p°xi^i«v),

?. Das Selbstbewegte kann unmöglich das primum moven«

sein. Wenn nämlich vor dem Bewegten das Bewegende und diese«

uothwendig unbewegt sein muß, so kann nicht das erste Bewegende

sein, was zugleich bewegend und bewegt ist. Denn was sich bewegt,

ist nicht mehr unverändert, also uicht absolut, woraus sich die Not

wendigkeit eines Unbewegten vor dem Selbstbewegten, des Einen

vor dem Geeinten ergibt. Dies Selbstbewcgte aber ist seiner Na

tur nach ein dreifaches, nämlich intellectuell, lebendig und wcsenhaft,

oder das Neberäonische, der Aeon selbst und das Aeonische, das ist

Wesen, Leben, Vernunft oder auch Ununterschiedencs, Scheidbares,

Geschiedenes. Das Intellectuelle, der Nns, hat in sich auch Lew

uud Wesenheit, da er weder «»lebendig noch unwesenhaft ist. Di«

ihm eigcnthümliche Leben ist weder mit ihm selbst noch mit dem

Leben an sich identisch; es muß also vor ihm ein ideales, allein für

sich bestehendes Leben, und da auch dies ideale Leben wieder Geist

und Existenz hat, ein Sein, und zwar ein vollkommen geeintes

Sein geben. Ueber diesem Sein — wie vor allem Geeinten — steht

aber das Eine, durch welches auch das Sein geeint wird, wie wir

hier nochmals nebenbei bemerken wollen, um nun weiterhin zu sehen,

ob das Unbewegte der erste Urgrund von Allem ist.

8. Wenn wir in der selbstbcwegteu Seele ein weseuhaftes,

ein lebengebcndes und ein erkennendes Moment , zu unterscheide»

haben, so wird auch in dem unbewegten Grunde derselben, dem

Nns, gleichsam ein Pleroma dieser drei Ideen sich finden. Denn

auch der Nns ist zugleich geeint und unterschieden, ersteres natürlich

eher als letzteres, weil geschieden nur das Geeinte werden tan».

Der Nns aber hat dieses einigende Princip nicht rein in sich, son

dern vermischt mit der Unterscheidung; es muß also ein solches

einigendes Princip rein und ungemischt gebe», und das haben die

Meister das Seiende genannt '). Ist nun uicht vielleicht dies

Seiende der Urgrund von Allem? — Fast scheint es so; denn was

hätte nicht Thcil am Seienden; alles, was da ist, bedarf ja des

Seienden. Es fragt sich nur, ob das Seiende auch vor dem Eine»

") nTicp 2H «v «i cinfui xcxX^x»!iiv, !v ^,1» ?'^v»^?cl n»vi« 5» »v?» c/.»'
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sei? Wie wäre aber das möglich. Das Seiende als Einigung, als

Geeintes bedarf ja des Eine»; deini sonst würde es nicht an ihm

Theil haben, wäre also nicht geeint. Wären aber das Eine und

das Seiende zugleich und gleich ewig, so hätten wir, ob wir sie

uns loordinirt oder eins dem andern subordinirt denken, entweder

zwei Principie» , oder aber beide müßten wieder an einem höher»

dritten Theil oder Grund haben. Beides aber ist undenkbar. Das

Eine einigt ja factisch das Sein in sich, und so ist wirklich das

Eine vor dem Seienden und in Wahrheit der Urgrund alles

Seienden.

9. Das erkennt auch Platon an. Gleichwohl ist das Eine

»icht im eigentliche« Sinne der Grund der einzelnen, intellectuellcn,

lebenden und eristirenden Wesen, es ist eben über alle Einsicht er

haben, und nur durch eine gewisse Intuition wird die menschliche

Zeele es inne, daß der Ursprung von Allem über Alles unvergleich

lich erhaben sei und in keinem Verhältniß dazu stehe, so daß auch

die Bezeichnung Princip, Ursache, Urgrund, Uebercrhnbcnheit nicht

Ultressend ist, wie es denn »ach keinem irgendwie seienden Wesen

gepriesen werden kann'). Denn was wir erkennen und wissen, ist

immer nur ein Theil des Ganzen; das Allumfassendste aber ist das

Eine. Etwas Einfacheres als das Eine kann es nicht geben, und

darüber hinaus tonnen wir offenbar nicht gehen, wenn wir nicht zu

dem leereu n»d falschen Nichts gelangen wolle», das doch, da es

wirtlich »icht ist, auch keines Dinges Ursache sein kann ').

10. Wollten wir aber im unaussprechliche» Ringen um das

unaussprechliche Innewerden der leuchtendsten Wahrheit ^) jenes

Eine, weil es aller Einsicht und Erkcuutniß entrückt ist, das Nichts

nennen, so müßte man eben ein doppeltes Nichts unterscheiden ;

eines, welches besser (ot?er gleich) dem Einen ist, das andere schlech

ter und durchaus nicht seiend, ein bloßer Formalbcgriff und insofern

allerdings auch, wie Platon sagt, unaussprechlich wie das elftere.

Und suchen wir einen Grund für diese Unnennbarkeit des Einen,

s» ist es der, daß von demselben wie aus einem unzugänglichen und
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gehcimnißvollen Heiiigthum Alles ausgeht in unaussprechlicher Weist;

denn weder als das Eine bringt es die vielen, noch als das Seiende

die eristirenden, noch als das Geeinte die verschiedenen Dinge her

vor, sondern als das Unaussprechliche auf unaussprechliche Art dos

All. Unsre Seelen bleiben im Ringen nach de», Ausdruck für dies

Unfaßbare immer nur wie im Vorhofc des Heiligthums stehen, und

selbst Platon, nachdem er bis zu dem Einen aufgestiegen, schweigt,

wie es denn auch des Platon durchaus würdig ist, von dem durch'

aus Unnennbaren nach der Altvordern Sitte durchaus zu schweigen.

11. Wenn aber der Urgrund aller Dinge wirklich nichts vo»

allem Seienden, nicht einmal das Eine, wenn es ebenso unfaßbar

als unsagbar ist, wie tonnten wir denn bis hicher so vieles vo»

ihm sagen? Denn hoffentlich haben wir doch nicht blos leere Worle

gemacht über etwas, was wir nicht verstehen. Es verhält sich i»

dieser Beziehung mit uns, wie etwa mit einem von Geburt Blindcn,

Auch dieser tann sagen, daß die Farbe nicht warm ist, was an sich

wahr und doch zugleich eine Erteuntniß und Bekenntnis; seiner Un-

kenntniß ist. So drücken auch wir, wenn wir Gott als unbekannt

bezeichnen, nicht etwa sein Wesen, sondern nur unser Verhältnis; z»

ihm aus. Nicht iu der Farbe liegt ja der Grund für die Un-

empfänglichkcit des Blinden, sondern in dessen Blindheit. Die Er«

kenntniß des Erkannten gehört eben dem Erkennenden, nicht dem

Erkannten an; unser ist die Unkenntniß, ihm eignet das, was wir

nicht kennen. In unserm Falle aber gilt es alle Erkenntnis; auf

zuheben, und das ist es, was wir die absolute Unwissenheit nennen,

durch welche wir iu mystischer Weise jedes Auge schließen, und

weder vom Einen, noch vom Seienden, noch dem Ueberwesentlichen

oder Ueberidealen reden, indem wir jede positive Beziehung auf

irgend welche Kategorie einfach vermeiden und allein die Negation

aller Dinge außer jenem Unaussprechlichen bestehen lassen ').

12. Wahr ist also in Bezug auf jeues Urprincip nur, daß

es unerkennbar sei, wie es ja auch wahr ist, daß es eine Lüge gibt.

Sollte es aber, wie es uns unerkennbar ist, auch dem hochgepriesencn

Nus unerkennbar sein? Allerdings; denn wäre es erkennbar, so
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stände es mit de» andere» erkennbaren Dinge» auf einer Linie.

Und so bleibt i« der That nichts übrig, als einfaches und absolutes

Schweigen, und das Bekenntniß der Unwissenheit, gegenüber jenem,

welches zu erkennen keine Möglichkeit ist. Trotz dessen bleibt es

wahr, daß jedes Ding an dem Thcil hat, von welchem es ausgeht,

wenn durch nichts anderes, so doch dadurch, daß es ist, und daß

e« »ach dem ihm nächsten Principe, nach seinem Urbildc, gemäß der

ihm eigene» Kraft hinstrebt. Und wie tonnte es auch anders sein?

Wodurch könnte jenes Urprincip verhindert werden, ein wie immer

beschaffenes Etwas von sich den Dingen, welche ihm ihr Dasein

«lidanken, mitzutheilen? Wie würde» wir anders auch nur das

Gmngstc davon einsehe», wäre nicht wenigstens eine dunkle Spur

«»n ihm in uns. Es ist also, mit einem Worte, eine unaussprech

liche Art von Participation, welche das Unaussprechliche jedem

Wesen zugleich mit einem Theilc der eigenen Unaussprechlichkeit

verleiht.

VIII, Bon Ken drei Principien u»d dem Urprincip.

1. So gibt es also, abgesehen von dem Unaussprechlichen, ein

Ulpnncip über alle erhaben — das Eine. Nach diesem folgen dann

iit Principien oder Ideen: des Begränzten, des Unbegränzten und

de« Geeinten. Das Begränzte ist im Grunde nur das (participable)

sine; das Unbegränzte wird von Einigen auch als Menge, als

ummterschiedene Zweiheit, als das Gegentheil des Einen oder auch

als Alles und Vieles bezeichnet, während das Seiende auch das

Geeinte heißt, weil es aus dem Einen und dem Gegentheile des

Einen gemischt ist. Denn das Geeinte ist weder das reine Eine,

sonst würde es ja eben diesen Namen führen — noch auch das

Gegentheil des Einen — sonst wäre es eben nicht geeint.

2. Das Seiende ist nun entweder eines oder vieles oder

beides zusammen. Das Eine dem Wesen nach ist es nicht; denn

e« enthält Vieles; das Viele ist es nicht, den» es ist theilhaft des

Einen. Somit vereinen sich denn die beiden obersten Principien:

das Eine und das Viele, Begränztes und Unbcgränztes, das Wesen

und das Formlose (Hyuarxis und Chaos) zu der ersten Verbindung

°der Syzygic — dem Geeinten. Dieses dritte Princip wird dem
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nach durch die Einigung der beide» ersten eine Dreieinigkeit, eine

Trias ').

3. Man könnte diese drei Principien auch »ennen: das Eine

vor Allem, das All-Eiue und das geeinte All"). Unter sich sind sie

weder gleiche» Ranges (iz/,«i«-s«?), „och auch getrennt von einander

zu denken; es herrscht unter ihnen weder Identität noch Differenz,

sondern wie die Kraft an das Wesen und die Intelligenz an die

Kraft sich anlehnt, so gehören auch jene drei Principien zusammen,

welche in Ermangelung vollständig entsprechender Namen immerhin

die genannten Namen beibehalten mögen. Wobei noch zu bemerken

ist, daß auch da, wo wir von einem oder zwei oder mehreren Prin

cipien sprechen, dabei nicht an die (arithmetischen) Zahlen zu denken

ist, sondern an das (metaphysische) Wesen der Einheit und Fwciheit,

wonach dieselbe» zugleich das Eine und das Viele in derselben

Zahl sind.

4. Hicnach wäre nun endgiltig die schwierige Frage zu er

ledigen, ob und inwiefern das Unaussprechliche, Urgrund der

genannten Trias, etwas von sich mittheile oder nicht, wenn nicht

5. diese Untersuchung fast überflüssig wäre. Denn wenn ei»

Princip etwas hervorbringt, so ist eö wirksam, und was wirkt,

das kann, und was kann, das ist auch. Und diese drei Principien:

Wesen, Kraft und Wirksamkeit sind doch nicht das Eine, denn dies

ist vor und über den dreien, oder vielmehr in ihn, werden jene

drei nicht wie drei, sondern wie eines geschaut, obwohl sie an ihm

leinen Theil (i/,iyeA<;) haben, weder gemeinsam noch gesondert.

Während sie zu einander in dem Verhältnis; einer gewissen Unter

scheidung und Sonderung stehen, ist jenes durchaus unschicdlich und

einfach.

6. Die eine Ursache von Allem ist nämlich ebenso fern vom

Unterscheide» wie vom Einigen, da sie nicht wirksam sein tan».

Nichts hat an ihr Theil und doch ist sie nicht absolut imparticipabel,

fondern auf eine über beides erhabene Weise ist sie ebensowohl

selbst, als sie alles Uebrige hervorbringt, erhält und vollendet,

gemäß ihrer eiueu Alles machenden Thätigteit, die dennoch weder
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hervorbringend noch vollendend zu nennen ist. Die erste Particifta-

tion an dem Urgründe aber ist die Wesenheit (die Hyparris); durch

sie ist alles eins, wie die Wurzel in ihrem Vcrhältniß zum Stamme

und den Aesten potentiell schon der ganze Baum ist, oder wie das

Centrum, in dem nlle Radien münden, diese in sich schließt. Und

doch) ist der Grund der Divergenz und Verschiedenheit der einzelnen

Radien nicht da« Centrum, sondern das zweite Princip der Viel«

heit. des Auseinandergehe»« des Zusammengehörigen, so daß also

hier das trennende, vervielfältigende Princip seine Wirkung entfaltet.

7. Hieiiach ist offenbar, daß das Eine nicht erkennbar sein

kann. Denn die Erlenntniß ist ja eine Hinwendung des Erlennenden

zum Erkennbaren, und jede Hinwendung des einen zum andern ist

eine Art Verbindung. Sie verknüpft aber das Ursächliche mit dem

Verursachten, sei es durch Erlenntniß, sowie auch dem Leben uud

Wesen nach; denn vor der Verbindung auf dem Wege der Erlennt-

mh ist die durch das Leben, uud vor dieser die durch das Sein,

und vor dieser das Priucip der Einigung, wie auch das Eine vor

Nus, Zoe und Usia ist. Ueber die Gnosis hinaus geht also die

Henosis. Nicht durch die Erlenntniß also, sondern durch die das

Erkennen übertreffende Einigung nährt und vereinigt man sich mit

dem Unaussprechlichen.

8. Das Erkennbare nämlich ist ein Bild, eine Idee oder

irgend etwas von dem Seienden. Das Bildlose und das Nicht-

seiende ist demnach gewißermaßen uuerkeunbar. Und da die Erlennt

niß der Unterscheidung bedarf, diese aber desto mehr schwindet, je

näher ein Ding dem Einen kommt, so wird, je höher das Object

der Erlenntniß ist, desto mehr unser Wissen davon zur Unwissenheit.

Wenn wir in die Sonne blicken, so streben wir anfangs sie zu

sehen; schließlich aber, wenn das Auge mit Licht gefüllt und gleich»

sam Licht geworden ist, sehen wir weder die Sonne mehr noch

irgend etwas anderes. So ist auch das Eine in sich unerkennbar,

so jedoch, daß das Eine und das Unerkennbare noch verschieden,

und letzteres über das erstere erhaben, durchaus unaussprechlich und

im Hciligthume des Schweigens beschlossen ist. Jeder Name, jede

Kategorie, jede Erlenntniß ist darauf unanweudbar; denn durch diese

wird etwas offenbart, was hier nicht der Fall sein kann ').
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IX. Die einzelnen Triaden in ihrem Nerhältniß zum Eine»

1. Der Trias der ersten Principicn: des Einen, der unge

spaltenen Zweiheit, und des Geeinten oder des Seienden, entspricht

die Dreiheit der zweiten Principienreihe: der Existenz, Kraft und

Wirksamkeit.

2. Demnach sind Existenz (!^«p^?) und Seiendes («ü°i« oder

2v) an sich verschieden; die crstere ist gleichsam eine besondere

Eigenthümlichkeit, von dem letzteren losgelost, um auf das erste

Princip (das Eine) hinzuweisen, während sie selbst nebst der Kraft

und Wirksamkeit durch das erste Seiende und mit demselben ist.

Und so herrscht in der ersten Reihe der intelligiblcn Wesen die

Existenz (cm»ph.?), in der zweiten die Kraft, in der dritten die Wirk

samkeit vor, so jedoch, daß stets die beiden andern Factoren nicht

ausgeschlossen sind. Darum ist auch die erste Wirksamkeit die dls

intclligible» Nus, der sich damit von dem Dritten wieder zum El

sten zurückwendet. Der Urgrund von Allem, das Hypostatische des

selben, ist das Eine, und dieses ist durch nichts Anderes.

3. Wie aber, so fragt es sich jetzt, entsteht aus dem Eine,!

das Viele? Dadurch daß jenes Urprincip, welches Alles und nicht

numerisch zu fassen ist, auch zugleich den Hervorgang, die Er

haltung und die Unterscheidung — die doch auch etwas von dm

All find — in sich schließt. Wie also das Eine die Wesenheit, da«

Leben und den Geist hervorbringt, so mit ihnen zugleich auch Alle<

was zur Differenzirung gehört, also ebenso wohl die Unterscheidung

selbst als auch die unterschiedenen Dinge. Und zwar dies Alle«

unbeschadet seiner Einfachheit, nicht insoweit es das Eine ist gegen

über dem Vielen, sondern insofern es das Princip des vielfältigen

All ist, bringt es das, was nach ihm ist, hervor: das All, während

es einzig, das Viele, während es das Eine, das Seiende, während

es über das Sein erhaben bleibt. Denn was sollte den weltschaffen-

den Nus, der Alles in sich uroildlich voraus hat, verhindern tonnen,

alles dies abbildlich durch sich selbst hervorzubringen?')

4. Es hat also gewissermaßen das erste Princip eine doppelte

Beziehung, zunächst die einfache auf sich, auf das Eine; dann aber

die Relation zu dem All, gleichsam die unendliche Kraft des Einen,
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durch inid in welcher jenes Eine Alles ist und Alles hervorbringt.

Und wie nun, wenn wir diese beiden Relationen als zwei Principien

unterscheiden wollen, das zweite im ersten ist und daraus hervor

geht, so ist auch Alles, was ferner daraus entspringt, zugleich Eines

und Vieles, Wie die ungetheiltc Zweiheit nur die alles schaffende

rätcrliche Ursächlichkeit der ersten Einheit offenbart, welche das

Geeinte, das Seiende hervorbringt, indem ans der Möglichkeit die

Wirklichkeit, aus der Dynamis die Energie wird — so entsteht aus

dieser Monas und Dyas die Trias, deren Natur das Geeinte ist.

Denn nur dadurch ist sie eine Trias, daß sie sich wieder zu dem

eine» zurückwendet und so als der Geist des Vaters sich darstellt').

Letzen wir aber nicht dadurch drei gleich eins? Durchaus nicht;

sondern der Vater ist zugleich könnend und wirkend, und so zugleich

die Trias eine Monas, und diese Monas ist nicht etwa der Anfang

°er Zahl, sondern der Grund des arithmetischen Eins und der ganzen

folgenden Zahlenreihe. Denn dieses Eine ist zugleich das Viele und

dieses Viele ist das All und das All wieder eines und doch zugleich

wieder eine beschränkte Vielheit; denn nur indem das an sich gränz-

lose Viele durch das Eine eine Gränze bekommt, wird es das

«leinte All.

5. So ist also das Eine der Vater, das Viele die Kraft, das

geeinte All der Geist; die Wesenheit des Ganzen aber ist eine Monas,

die zugleich die Einfachheit das Viele und das All umschließt, also

eine Einheit, welche zugleich drei Besonderheiten umschließt "). Wir

unterscheiden gewöhnlich, weil wir das eine alle drei Verbindende

nicht fassen können, obwohl wir die Pflicht haben, stets danach zu

streben. Das Eine, das Viele und das All sind einer Natur, weil

°°s Viele die unendliche Kraft des Einen, das All aber die allum

fassende Wirksamkeit desselben Einen ist. Denn die Kraft ist nur

°ie Entfaltung der Existenz einer jeden Idee, und die Wirksamkeit

die Entfaltung dieser Kraft nach außen. Die drei Principien: das

Eine, das Viele und das All, oder Vater, Kraft, Geist, oder Glänze,

Unbegränztes, Gemischtes oder Einheit, ungethcilte Zweiheit, Drei-

Lest, P,««elj, l- lathol, Theol, VUI, 13
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heil — sind also in dem Einen nicht getrennt und gezählt, sondern

einig; weil das Eine die Dreifaltigkeit in sich voraus hat.

6. Vor Allem ist es nöthig, bei der Behandlung dieser höch

sten und übergöttlichen Principien alle menschlichen Vorstellungen,

die unserer Sprache immer ankleben, zu entfernen und an unsere

Nichtigkeit zu denken, wie das auch bei den hierüber hinausgehenden

Begriffen: Wesenheit, Keben, Geist, nicht zu übersehen ist.

7. Die Einigung dieser drei Principien ist über allen Begriff;

ein lebendiger Strom fluthet zwischen denselben, in welchem das

All in das Viele und dieses in das Eine zurück- und wieder aus

strömt, und jede trennende Unterscheidung fortgcspült wird.

8. Wenn wir uns nun zu der Frage nach der Natur der

väterlichen, potentiellen und intcllectucllen Trias wenden, so haben

deren Verhältnis; zu einander verschiedene verschieden dargestellt:

die Pythagoreer als Monas, Dyas, Trias; Platon als Glänze,

Unbegrünztcs, Gemischtes, und ähnlich wir selbst als das Eine, da«

Viele und das Geeinte; die Oratelsprüchc endlich als Existenz,

Kraft und Wirksamkeit, wie ja denn auch in der That die Existenz

dem Vater, die Kraft dem Mittleren und die Wirksamkeit dem Ver

stände — dem Nus — entspricht. Das ist auch die Theorie de«

großen Illmblichuö, und wirtlich ist auch Verstand von »er

stehen (v«u? von v°e?v) abzuleiten, was ja eine Wirksamkeit und

Actualität ausdrückt, gleichbedeutend mit erkennen, wodurch das Zu

rückwenden zum Vatcr bezeichnet wird, der vorzugsweise der existi-

rcnde ist, während in dem Mittleren noch die Potentialität dazu

kommt — alle drei aber auf's innigste zusammengehören.

9. Wenn nun aber offenbar der Nus, als Princip der Actua

lität, als der Schöpfer der Wesenheit (ÜTiL^^g -H? -^?i«;) bezeichnet

werden muß, wie ist es dann möglich, dem Vater die Existenz

(!!m«pA<;) zuzuschreiben? Ist er doch, wie auch die Potentialität, vor

aller Wesenheit und Existenz, während der Nus als das die Wesen

heit erzeugende, actuelle Princip in seinem Verhältnis; zu dieser

höchstens als die absolute Wesenheit bezeichnet werden könnte?

10. Die Antwort auf diese Frage liegt darin, daß das Wort

„Existenz" auf den Vater angewendet, gleichsam nur das allem

Anderen zu Grunde liegende Urprincip andeuten soll '). In sich ist

l) H ü?i»s^l?, «? 2^X0? rn ovn^,«. ?^v Tislo^v »si'/Hv 3^X«?, n><
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j« der Vater das durchaus einfache Eine, über alle Wesenheit und

Lfisteiiz erhaben, deren Urgrund er allerdings ist, insofern alle

Wesenheit etwas Zusammengesetzte« ist, zu dessen Entstehung und

Erklärung uothwendig das Einfache vorausgehen und vorausgesetzt

werden muß. In diesem Sinne »u» sind der Pater, die Existenz

und das Eine identisch; durch die potentielle und actuelle Entfaltung

dieses Einen in dem zweiten und dritten Principe entsteht das Gc«

cnite, das Seiende, die Wesenheit, die sich als der Nus des Vaters

stets zu diesem zurückwendet, wodurch der Unterschied und das Ver

hältnis; von Existenz und Wesenheit Nur wird.

11. Wenn nun da« Eine die einfache Existenz, das Geeinte

die einfache Wesenheit, die Kraft aber die einfache Potentialität

ist, so ist mit Recht das Eine der Vater dieser Trias, weil vor dem

Tlienden; das Endlose aber, die Dynamis, ist die Ausdehnung des

Einen zur Genesis des Seienden, während der väterliche Nus gleich

dem Geeinten und Seienden ist vermöge seiner Hinwendung zum

Vater, die alier weder eine iutellectuellc, noch eine vitale, noch eine

essentielle — denn von Sein, Leben und Erkenntniß ist hier nicht

die Rede — sondern eine einigende ist. Wir bezeichnen diese Zurück-

führung als Nus, weil diesem die Hinwendung eignet. Die Be

zeichnung als Trias aber ist nicht eine Unterscheidung verschiedener

Wesenheiten, sondern lediglich ein Hinweis auf die ihr innewohnende

Fülle. Denn auch für dies Seiende ist es ein Haupt und eine

Spitze ') und zwar für die einfachseiendcn als das absolute Sein,

fir die vielen und gelheilten Dinge aber als das Geeinte, der

gestalt, daß das Seiende und das Geeinte nicht durchaus identisch

sind, sondern wie Genus und Species, Gattung und Art sich zu

einander verhalten.

12. So ist denn das eine und einzige Haupt alles getheilten Seins

das Geeinte, diese Alles erzeugende Natur, deren Einfachheit alle

Vorstellungen, Gedanken und Namen nicht hinlänglich auszudrücken

vermögen, während sie nach allen einzelnen Elementen genannt wer

de» kann. Durch dieses geeinte und einigende Princip werden die

einzeliien Elemente charakterisirt, verbunden und geschieden;^) alles

Seiende hat an ihm Theil, alle« gehört zu ihm, alles besteht durch

dieses Princip, welches man daher auch Vorsehung (Pronuia)

genannt hat.

13. Untersuchen wir jetzt schließlich, ob es vor der ersten in-

tclligiblen Trias, welche unaussprechlich und mit der zuletzt er

wähnten durchaus nicht zu vergleichen ist, noch zwei Principien gibt,

!>n»27»<ielo;. Das im griechischen Original liegende Wortspiel war im

Dtullchen nicht füglich wiederzugeben.

') ^i x»l 7<5v nv^lov xnsiu«^ il; ^1» x»'i «xs,ä^7>?, p. 590 Ol. p. 59l, wo

»»» der «xpn?»^ x»i 7i»viuu/«? xn^u^ die Rede ist.

13'
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wie Jan, blich us wollte, oder ob es, nach der Ansicht seiner Schüler,

nur eine intclligible Trias gebe außer jener einer unaussprechlichen

Ursache. Oder sollen wir vielleicht mit Porphyrius sagen, das

einzige Princip des All sei der Vater der intclligiblen Trias? —

Allein der eine unaussprechliche Allem gemeinsame Urgrund, wie

könnte er dem Intclligiblen zugezählt und der Vater der eine» Trias

heißen? Letzterer ist allerdings, wie gesagt, Spitze und Gipfel des

Seienden, und auch der Nus hängt von ihm ab; jenes Urprincip

aber ist über Alles erhaben, unwirksam, absolut und durchaus uncr«

forschlich und unaussprechlich, während der Vater doch wenigstens

dem eigenen Nus irgendwie intclligibel ist. Aber vielleicht ist

es besser, mit Iamblichus zu gehen; denn wenn nach den Pytha-

goreern Monas, Dyas und Trias die intclligible Trinität bilde»,

so wäre vor ihnen das Eine, wie auch nach Platon vor dem Be-

gränzenden, Unbcgrünzten und dem Gemischte» — d, i. vor dem

Essentiellen, Potentiellen und Actuellen — das Eine ist. Denn M

das Orakel sagt: Allem in der Welt leuchtet die Dreifaltigkeit,

deren Princip die Einheit ist '). Wenn das aber in dem Kosmotz

der Fall ist, um wie viel mehr nicht in dem überweltlicheu Bythos,

der doch unmöglich mit einer Mehrheit beginnen kann! Da nun

vor dem Dreifachen das Einfache ist, wie ja allen Zahlen die Ein

heit zu Grunde liegt, so ist diese die erste in der intelligiblen Zahlen-

reihe; vor der Einheit aber ist das Eine. Beide nämlich sind durch«

aus von einander unterschieoen; denn

1. die Einheit gehört zur Zahl und steht zu dieser iu einem

Verhältnis; und Gegensätze, was bei dem Einen nicht der Fall ist.

2. Das Eine ist etwas Einfaches, das Gegcnthcil der Fülle,

die Einheit etwas für sich zu Betrachtendes, Gesondertes.

3. Die Einheit wird unterschieden von der Zahl, das Eine

ist von der Einheit wie von der Zahl zu prädiciren.

4. Der Einheit und jeder Zahl eignet das Vielfältige, nicht

blos, weil von ihr jede Zahl entspringt, sondern auch weil in dieser

nicht nur das Eine, sondern auch das Seiende und der Anfang der

Zahlenreihe ist; bei dem Einen trifft das nicht zu,

5. Wenn den einzelnen Punkten im Naumc und in der Zeit

— dem hier und dem jetzt — das Eins zukommt, so ist das ebenso

wie bei der Einheit selbst das arithmetische, relative, nicht das ab

solute Eine.

6. Das Eine in der Einheit ist durchaus mit Verschiedenheit

gepaart; denn ohne diese wäre keine Zahl. Jede Einheit ist theilbar;

die Ureinheit freilich nur einmal, weil sie aller Zahl Princip und

Anfang uud nicht die Einheit einer bestimmenden Zahl ist, weshalb

sie auch die absolute Zahl einfältig in sich trägt.



VII.

Die Kleine Doxowgie

oder das

Kloria patri et 2Iin et spiritui 8»ueto et«.

Von vi. I, B. K»Yftr Prof. der Theologie in Paderborn.

Es gibt wohl keine Gcbetsformcl, welche so häufig gebraucht wird

vom Kleriker und vom Laien, als die kurze Lobpreisung der aller-

heiligsten Dreifaltigkeit: „Ehre sei dem Vater und dem Sohne

und dem hl. Geiste u. s. w.", die im Gegensatze zu dem Oloria

w sxeelLis, wie es in der Messe vorkommt, die kleine Noso

logie heißt. Die Psalmen, mögen sie bei der Liturgie oder im

kirchlichen Officium angewendet werden, finden darin ihren Ab

schluß; die einzelnen Gesetze des Rosenkranzes, der englische Gruß,

welcher dreimal des Tages auf das Zeichen mit der Glocke von

andächtigen Gläubigen gebetet wird, schließen damit. Kaum gibt es

ein längeres oder kürzeres Gebet, dem mau nicht diese Lobpreisung

der heiligen Dreifaltigkeit beifügt, es sei denn, daß es einen anderen

auf Christus allein bezüglichen doxologischeu Ausgang hat. So

geläufig nun dieses „(ülm-ig, patri — Ehre sei dem Vater" jedem

Katholiken ist, ebenso ungeläufig ist die Bekanntschaft mit dem hohen

Alter dieser Gebetsformel und mit der Geschichte ihrer Entwicklung.

Denn trotz der Kürze hat sie ihre Historie, ihre weit zurückgreifende

ehrwürdige Geschichte.

Nosologische Sprüche auf Gott im Allgemeinen oder auf einzelne

Personen der Dreifaltigkeit finden sich schon in den Schriften des

neuen Bundes, namentlich in den Briefen des Apostel Paulus:

unsere kleine Nosologie selbst aber finden wir in ihrer

jetzigen Fassung dort nicht. Doch sehen wir uns die wichtigsten
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solcher Lobsprüche auf Gott und göttliche Personen, welche in den

apostolischen Schriften des neuen Testamentes vorfindlich sind, etwas

näher an: vielleicht entdecken wir die Bestandtheile unserer keinen

Dorologie, welche die Elemente der Abfassung und des Ausdrucke«

enthalten.

Der Apostel Paulus braucht solche biologische Aussprüche

als Weiheformeln zu Anfang, als Ruhepunkte inmitten — oder als

würdigen Abschluß am Ende seiner epistolarischen Abhandlungen.

Im Galaterbriefe heißt es zu Anfang ') : „6rÄ,ti», vnbis et nax a

äeo patre et äoinino no8tro ^e8u <ümi8to . . . . eui e«t

ßloria in »aeoul», 8«,eoliloruin. ^rnen." Im Epheserbriefe

sagt er in der Mitte ^): ^l'Ieet« ^enu» ruea »6 patreiu äoiuini

nc>8tri ^e8n Onri8ti .... iv8i ^lori», in eoolssi», et in

lünrißto ^esu in omne» zeneratione» 8»eeuli LHeeuierulli.

^ineu." Im Romerbriefe schreibt er ebenfalls in der Mitte')',

„O altituäo äivitiaruin 8anienti»e et seientiae 6ei . . . <Huoni»ll

ex ipso et ner insuin et in iv8« sunt orunia: ip8i ßlari» in

»aeeul»,. ^inen." Im ersten Briefe an Timotheus liest man^):

„lie^i »ntem »»eeulornin iinmort«.!i, invisibili, 8oli «ieo nonor

et ßlorig, in »aeeull!, »aeeuloruin. ^inen." Den Schluß

des Römerbriefes ^) macht er mit den Worten: „8o1i »»nienti 6eu,

per ^lesnln <ünri8tuin, oui nonor et ßlori», in 8Ä,eeu1»

slleoulorniu. H,inen." Den Ausgang des Hebraerbriefes ^) leitet

er folgendermaßen ein: „^ntet vo» in omni bono, nt faeiati«

ein» voluntatein ; iaoien» in vobi» csnoä nllloe»,t eoraui 8e per

^e8Uin <ünri8tuin, oui e8t ^loris. in 8aeoul», 8aeLuIc>run>."

Aehnliche Preissprüche finden sich auch in andern apostolischen

Schriften. So heißt es z.B. in dcr Apocalypse des Apostel Johannes'):

„8eäenti in tnrono et aßno deneäiotio et nonor st ßlori»

et notssts.» in 8aeorlla, 8^een1oruin." Der zweite Brief

Petri b) schließt: ^Ore8oite vero in ßr«,ti», et in eußnitione

») 6»I. i, 3. 5.

') llpd. 3, 14. 21.

') Ilom. II, 33. 36.

<) 1. ^im, 1, 17.

°) «nm. 1«. 27.

°) Nebr. 13, 21.

') Hpo«. b, 13.

«) 2 ?etr. 3, 18.
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ll'omini no«tr! st ßalvatori» ^e»u <üliri»ti. Insi sslori», et

nunc: et in äiern aetsrnitatis. ^meu."

Aus diesen biblischen Anführungen ergibt sich zunächst, daß

die Apostel es liebten, solche doxologische Sprüche auf Gott und

göttliche Personen an die Spitze, besonders aber an den Schluß

wichtiger Abschnitte oder der ganzen Abhandlung ihrer Schreiben zu

setzen, um dadurch ihrem Worte und Werte die höhere Weihe und

Zweckbeziehung zu geben. Dann sehen wir, daß die Grundelemente

unserer kleinen Nosologie nicht blos dem Gedanken, sondern auch

dem Ausdrucke nach darin gegeben sind, üloris, vatri heißt es im

Lpheserbriefe, Philipperbriefe; ßlorin, Onrigto im zweiten Briefe

Pltn, Galaterbriefe; ßloria äsn — Ehre sei Gott, überhaupt im

ersten Briefe an Timotheus, am Schlüsse des Römerbriefes, des

hcln'äerbriefes. Nur des heiligen Geistes, der dritten trinitarischen

Person, geschieht keine ausdrückliche Erwähnung; dieselbe ist jedoch

eingeschlossen überall da, wo der Gottheit überhaupt lobpreisend

gedacht wird. Ferner finden wir in diesen Preissprüchen die Zeit

der Verherrlichung Gottes einmal Lom. 11, 36 ausgedrückt durch:

in Laeoula, sonst aber meistens durch- in »aeeul», saeeuloruin,

welches wir gewöhnlich übersetzen: in alle Ewigkeit. Obwohl nun

in dem Ausdrucke in »aeeula saeonloruiu die Gegenwart mit ein

begriffen ist, so ist selbe doch bei Petrus schon ausdrücklich heraus

gehoben, indem er an der angeführten Stelle sagt: et nuno et

,in äisrn »sternitllti»/ wo in äisin asternitatis offenbar synonym

mit in »Äsoul», Llleoulornin steht, sozusagen die Erklärung davon

gibt. Endlich fehlt fast nie das hebräische Schlußwort: „^inen,

es geschehe!"

Wir können also aus den angeführten Preisformeln des neuen

Testamentes die doppelte Doxologie constituiren : „6Iori», natri et

Ouristo (ülio)st nunc et in »aeeula »aeeuloruiu. ^ruen." Und:

Gloria Den et nnno et in Laeeula, saeonlornm. ^nisn." Ver

gleichen wir diese beiden doxologischen Formeln mit unserer soge

nannten kleinen Nosologie: „Aloria v»tri et ülio st sviritni

»iwota, »iont erat in vrinoiviu et nun« st seiuver et in saeenl»,

»aeouloruiu. ^,men," so kann es keinem Zweifel unterliegen, daß

der Kern derselben sowohl der Form als dem Inhalte nach in

jenen neutestamentllchen Preissprüchen zu suchen und zu finden ist,
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unsere vielgebrauchte liturgische Schlußformel also in ihrem ersten

Ansätze auf biblischen Ursprung zurückgeführt werden muß.

Daß die Fassung dieser kleinen Doxologie auf die angeführten

biblischen Elemente zurückgreift, zeigt sich auch bei der griechische»

Liturgie, welche an doxologischen Formeln noch viel reicher ist, als

die lateinische. Diejenige Fassung, welche am häufigsten darin

gebraucht, und mit den mannigfaltigsten Uebergüngen angeschlossen

wird, ist folgende: „H 2i^« -rw ninpl x,«l -^ ul<o x«i ^<o <i-s!<<!

Trvlü^am, vuv x«l «et x«t ei? i«ug «iüv«<; iw^ «i<l>v<>)v. '^.^Hv >)." Wir

wollen nicht dadurch ermüden, daß wir den griechischen Text der

oben citirten Schriftstellc» hersetzen, um die Uebereinstimmung nach«

zuweisen. Wir fügen blos die Bemerkung an, daß dieselbe ebenso

groß ist, als iu der lateinischen Fassung. Ja wir dürfen sagen,

daß man bei genauerer Vergleichung einen noch engern Anschluß an

die biblische Ausdruckswcisc bemerkt, da selbst iu dem Gebrauche de«

Artikels z. B. vor 3ä^« keine Abweichung von dem biblischen Aus

drucke vorhanden ist.

Außer dieser Fassung, welche die drei göttlichen Personen

spccialisirt, finden wir in der griechischen Liturgie noch eine nndm,

welche blos allgemein die Dreifaltigkeit nennt °). ,,^°?°l ^ ä^ia x«!

«!? ^«u? «iQv»<; luv «llüv«,',." Die gewöhnlichere Preisformel für den

Schluß liturgischer Gebete und Gesänge ist aber auch in der griechi

schen Kirche die erstgenannte.

Wenn nun auch nicht in Abrede gestellt werden kann, daß die

Elemente der kleinen Nosologie selbst in Bezug auf die wörtliche

Formulirung den apostolischen Schriften entlehnt ist, so sind doch

im Laufe der Zeit fernere Zusätze gemacht, welche in dem Wortlaute

der biblischen Preissprüche sich nicht vorfinden. Es fällt auf, daß

die letzter» sich entweder nur allgemein auf Gott beziehe», oder

wenn die einzelnen trinitnrischen Personen angeführt werde», nur

dem Vater und dem Sohne, nicht aber dem heilige» Geiste dieser

doxologische Preis zugewendet wird"). Da aber diese Lobpreisung

') Siehe 6«»!-, üueKoluAwm, eö, 2<l«, p, 7, p. 51, 63. in der Litur

gie, die dem hl. Chrysostomus zugeschrieben wird, und öfter,

2) Dasrlbst, S. 2,

') Wcini man in der Nosologie de« Nömerln'icfcs II, 36 eine Hin-

Weisung auf alle drei Pcrsoucu findet (s« Sighart in dem münchener Pastoral»
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einerseits Gott im Allgemeinen, andererseits de» beiden ersten trini«

torischen Personen dargebracht wurde, so lag es nahe auch die

dritte Person, den heiligen Geist, in dieselbe aufzunehmen; um

so mehr, da ja die Taufformcl (Matth. 28) seiner ausdrücklich

gedenkt. Daß die Taufformel auf die Fassung des ersten Theiles der

kleinen Dorologie von bedeutendem Einfluß sein mußte, liegt auf

der Hand, wird auch schon in der zweiten Hälfte des vierten Jahr

hunderts von AmphilochuS, dem Freunde des hl. Basilius und Gre

gor von Nazianz bestätigt, der sagt: Es ist uothwendig, daß wir

so taufen, wie wir getauft sind, und so verherrlichen (3«^«(5tv), wie

«ir geglaubt haben. (Siehe Rr>. 8^uoä. apuä Ooteler. tom. 2.

N«nulu.(3r»e<:ol. r». 103.) Und um zu zeigen, welche Verherrlichung

er meint, setzt er gleich hinzu: „In den Nosologien muß man den

Geist mit dem Vater und Sohne verherrlichen."

Aus den Briefen der apostolischen Väter weisen wir auf de»

dorologischen Schluß des ersten Briefes des hl. Clemens (an die

Korinther) hin. Derselbe lautet: ,,'U x«pl? 7«? xupl«u H^ü" 'I^?°2

^i?r»i) ^6' ü^Qv x,»i z/,^« n«iv?<»)v 7i«vr»^ 7<5v x3x)^^,TV(<)^ ün» i«2

^v." „Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi sei mit euch und

mit allen, die auf der ganzen Erde berufen sind von Gott und durch

ihn; durch den ihm sei Ehre, Ruhm, Macht und Majestät und

ewige Herrschaft von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen ')." Auch hier ist

nach biblischem Vorgange des hl. Geistes nicht gedacht; begreiflich,

da in den ersten Jahrhunderten der hl. Geist in Formulirungen

»och nicht so ausdrücklich hervortrat. Da die Christen sein Wirken

so lebhaft in sich und unter sich fühlten, so standen sie ihm nicht

so objectiu gegenüber, als den beiden andern göttlichen Personen.

Nicht zu übersehen ist aber in dieser Dorologie des Clemens von

blatt 1868 Nr. 1), s« vermögen wir einer solchen Exegese des „ex ipso et

p« lp8un> st in ip«o sunt omni»: ipsi ^Inri» in 8Ä,«enI«," nicht beizu

stimmen.

>) Siehe Nelel« ?at. apust. op. «ö. 3». p. 136. Andere oorologische

Formeln finden sich im I. Br. de« hl. Clemens an die Kor. Kp. 20, KP. 50,

Kv. 58, Dieselben sind de» apostolischen ganz ähnlich; an letzter Slelle heißt

es: „?,»! vüv x«i c!; ?i«vi»; °n»u^ »icüv«; iiov «i«viuv;" bie Gegenwart ist also

»uch da schon specialisin.
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Rom der Zusatz: „von Ewigkeit («7« »lüvoc)," mit dem auf die

Vergangenheit zurückgegriffen ist, was in den biblischen Dorologien

noch nicht geschah.

Den heiligen Geist übergehen schon nicht mehr die Dorologien,

womit die beiden ältesten Martyrien, das des hl. Ignatius von An-

tiochien und das des hl. Polykarpus schließen. In dem erstem heißt

es: „In Christo Jesu unserm Herrn, durch den und mit dem dem

Vater sei die Ehre und die Macht sammt dem heiligen Geiste i»

Ewigkeit. ('Lv xpl^V 'I»!5i2 ^ xupl^ H^üv, 3l «2 x«i ^eV' «u i«

n«?pl H 3i^« x«l ^« xp«?»? m»v ^« H^l« ^V3Ü^,«il ei«; «!üv«;,

X^, l). Die Martyreracten des hl. Polykarpus schließt Pionius

der Verfasser auf folgende Weise: „Dieses habe ich gesammelt,...

damit auch mich Christus mit seinen Auserwählten in sein himm

lisches Reich einführe: ihm sei die Ehre sammt dem Vater und

dem heiligen Geiste in alle Ewigkeit. (2uv«-s«-/<Ov «ln« .... iv« x»^c

<wv«-/«i-^ i xüpt»? 'I^?»u? Xpl?«? l^^« luv ixXlxiüv «!»-n:u ei; ^

«u? «luv»? luv »ltüv<»)v. ^^2). Da man die Abfassung des Mar

tyriums des hl. Ignatius in den Anfang, des Martyriums des hl.

Polykarpus mindestens um die Mitte des zweiten christlichen Jahr

hunderts setzen muß, so ergibt sich, daß in dieser frühen Zeit die

kleine Doxologie — ihrer ersten Hälfte nach mit der jetzt üblichen

Fassung übereinstimmt und von dem letzten Theile der zweiten Hälfte

dasselbe behauptet werden kann'). Es ist stehender Ausdruck in

denselben '„die Ehre" ft 3«^« — ßlori»,); es werden die drei gött

lichen Personen, auch der heilige Geist, specialisirt angeführt, wenn

auch unter verschiedenen Verbindungsformeln (x«i, ckv, l/.ei«); end

lich ist nicht blos die ewige Zukunft mit dem stehenden Ausdrucke

>) Siehe Helel« ?»tr. »p. nz>. p. 256.

') Das. p. 298. Vergl. damit da« rührende Gebet, welche« Polylarpu«

angesichts de« Scheiterhaufen« sprach. E« schließt': „NXo-sQ ?c (»o. 8-.<>v) , ,

?uv i6> »lwvll« x»l l?i<>uf>»vll>> 'Ii>?<>2 ^silü^iü, »^»m^^ »oü 7i«l3i ^Z,e8' «u »<» »«>

^vcüu,«^i «vuo ^ 3«^« x«i vuv x«'l l!; rou? z/HXllvr»; «!üv«g, X^v", (e. 14,

Helel. p. 291.) Kurz vor der Schlußdoxologie de« Martyrium« findet sich eine

solche auf Lhristu«, welche endigt: „«in -seve»; ei; ^e^c»v, ^^v,"

') Vergl. damit die Acten der szillitanischen Märtyrer; sie schließen die

Beschreibung mit folgender Dorologie: twi bounr «r glori» euiu patre et

»piritu »»lieto in «aeeul» »»eoulnrum. ^men. Laioniuz llä »nu 2(10; ferner

den Schluß der Acten 8, Vincentü bei Iiuiu»rt.
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:!? «!«öv«4 — in 8»eeul», oder dein verschärften e!? «^? «i<7»v«^

?üv ««livcov — in saeeula s^eeuloruiu bezeichnet, sondern nach

Vorgang des Apostels Petrus ist auch wiederholt (l.OIeni. 58 und

llart^r. ». kol^c 14.) die Gegenwart (v5v, nunc) genannt. Firirt

hatte sich diese Fassung der Formel im Gebrauche jedoch noch nicht,

wie aus dem Uebergchen der Gegenwart in den Schlußdorologien

der Martyrien, aus der wechselnden Bezeichnung el? «!<5v«?, el?

i°!<? ^5XX«vi»g «!<öv«? (Nnrt. kol^e, c 14), el? «luv»? ^üv «!<I>v(>)v,

ei? ^»vr«? »!üv»? luv »lll>v<ov (I. Olem. 58), ja dafür einmal

«in 75Vk«? el«; 75ve«v — von Geschlechte zu Geschlechte lM»rt^r.

knl^o. 21.) einleuchtet. Der Anfang, in der zweiten Hälfte der

^orologie auch die Vergangenheit zu nennen, wird, obwohl mit

linem leisen Versuche in vereinzelten Fällen gemacht, wenn es z. B.

am Schluß des ersten Clemensbriefes an die Korinther heißt: „in'

«iü«? ei? »luv«? — von Ewigkeit zu Ewigkeit."

Häufig kommen doxologische Formeln, welche der kleinen Noso

logie verwandt und ähnlich sind, in den apostolischen Constitutionen

vor; weniger zahlreich sind sie zwar in den ersten sechs Büchern,

als in den beiden letzten, wo sie sich förmlich drängen. Im fünften

Copitel des vierten Buches wird eine solche für das Tischgebet der

Gläubigen vorgeschrieben — „oonterre lauäes äeo per ^e»uin

(ÜNlistuin, per quem Aloria, Den in soiritu et veritate in 8«,e-

eul«,. ^,ineu." Am Schlüsse des sechsten Buches findet sich auch

eine Dorologie, doch nur mit der allgemeinen Beziehung „3^"»,

omnipotent! äeo et nuue et in Laeeul»,. ^inen," Von den

vielen doxologischcn Formeln der beiden letzten Bücher übergehen

wir diejenigen, welche kein neues Moment einführen, vielmehr den

bereits angeführten mehr oder weniger ähnlich sind '). Im achten

Buche Cap. 12, welches überschrieben ist: Oonstitutio ^»oodi und

von der liturgischen Feier der Eucharistie handelt — findet sich

gegen das Ende folgende Doxologie: „Huoniaru tidi omni»

ßloria . . . patri, Klio et spiritui »aneto, nunc et semper^) et

in iuünit», ae «empitern», »aeeul», Llleeulorum," Und auf diesen

Schluß des Lobgebetcs, das der Bischof spricht, soll das ganze

') Siehe solche (üon»t. »po»t. üb 7. «. 45. üb. 8. «. 7. e. 9. e. 18.

°. 20. e. 29. o. 4l.

2) Im gnech. Original: x«l «cl.
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Volt antworten: Amen. Dieser Zusatz „et semper" hat ebenfalls

die Nosologie am Ende des 15. Cap. überschrieben: luvoeatio

(zmxXT!?'.«;) po»t eolumuiriuneiii ; ferner das Cap. 39, überschrieben

lUlliiu» impositi« matrltiu» ').

Nach Drey's gründlichen Untersuchungen^) ist nun zwar von

dem Werke, welches unter dem Namen apostolische Constitutionen

bekannt ist, und das Eviphanius eine vollständige Kirchenorduung

— n««« x«v»vl»>i '«^ — nennt ^), die Redaction der sechs ersten

Bücher die älteste, er versetzt sie in die zweite Hälfte des dritten'),

die des siebenten dagegen in den Anfang des vierten Jahrhunderts,

die Entstehung des achten Buches endlich nach seiner jetzigen Fassung

in die Mitte des vierten Jahrhunderts-'). Aber das achte Buch hat

Vestandthcile, die älter sind als die Redaction des Ganzen. Es ist

eine Art Pontificalc, ein Handbuch für die Bischöfe zur Abhaltung

des öffentlichen Gottesdienstes und zur Wahrnehmung der heiligen

Functionen. Deshalb bildet den merkwürdigsten Bestandtheil in dem

selben die Liturgie, welche ausführlich beschrieben und mit ihren

Gcbetsformularen angeführt wird. Dicfe Liturgie konnte der Auctor,

welcher das Buch zusammenstellte, nicht selbst erfinden; er fand sie

vielmehr fertig vor. Sie ist die älteste Liturgie, die uns überhaupt

erhalten ist. Da es schon um die Mitte des dritten Jahrhunderts

liturgische Pontificalbücher gab, ja stehende Formeln und Gebrauche

in der Liturgie sich schon bei Justin, Tertullian, Clemens von Alc-

xandrien, Cyprian, Origenes erwähnt finden'), so steht nichts im

Wege, die liturgischen und sonstigen Pontificalformulare mindestens

aus dem dritten christlichen Jahrhundert zu datiren. Ja wenn man

dieselben aufmerksam durchliest, so dringt sich Einem der Gedanke

') Auch der Schluß der vannne« apnst. hat diesen Zusatz in der kleinen

Nosologie. Ootel. ?at. ai,o«t, vol. 1. p. 454. Ebenso erwähnen ihn die Wal-

tyreracten de« hl. Niceph orus und Bonifacius abgedruckt bei Ruinart,

2< Siehe Drey. Neue Untersuchungen über die Constitutionen und

Kanone« der Apostel. Tübingen 1832..,

«) »»er. 70. ß. 10.

') Am angef. Orte; bei Drey S. 45. stgd.

°) Das, S, 103.

°) Das. S. 145. stgd.

7) Ich »erweise der Kürze halber aus Dreh'« angeführte Schrift S. 132.

Besonder« siehe Oliss, eont. <üol«>iin üb. 6, ?l>8«!n ?'eNe!3 In Lülux. Züzee«,

tnm. 2. p. 77,
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l»! ein höheres Alter als der Mitte des vierten Jahrhunderts

unwiderstehlich auf. Die durch das „et geinter" erweiterte Form

der Doxologie begegnet uns aber gerade in der Liturgie und in den

feierlichsten Momenten derselben: in dem Gebete vor der Cousecration

(Cup, 12) und in der Anrufung (i^xXi^) nach der Communiou.

Geben uns die Würde und Bedeutsamkeit des Augenblick'« den

Grund für die Anwendung der erweiterten Doxologie an die Hand,

so haben wir eben darin auch die Gewahr, daß die spätere Rcdae-

tion gerade an diesen Formeln am wenigsten sich Aenderungcn er

laubt haben dürfe.

Zum dritte» Male kommt die erweiterte Formel in Anwen

dung am Schlüsse des gemeinschaftlichen Morgengottcsdienstcs.

(Auch 8, Cap. 39.) Wenn der Bischof die Hände zum Segen aus

streckt und die Gemeinde entläßt, dann schließt er sein priestcrlichcs

Gebet ebenfalls mit der erweiterten Doxologie. Auch da scheint uns

der Moment Feierlichkeit genug zu haben, um darin eine Begrün

dung unserer Ansicht erkennen zu können. Kehrten diese Formel»

für diese feierlichen Momente täglich oder doch wöchentlich wieder,

so mußten sich gerade sie auch bald dergestalt fixireu, daß dort, wo

sie üblich waren, nicht so leicht eine Acnderung gewagt werden

kennte. Wir tragen deshalb kein Bedenken, der kleinen Doxologie,

in der erweiterten Fassung wie sie dreimal im achten Buche der

apostolischen Constitutionen vorkommt, mindestens das dritte Jahr

hundert als Entstehuugszcit zu vindiciren. Dahin fällt dann auch

die Zufüguug des et 'seniler — xAi Hei >).

Bei den griechischen Schriftstellern des vierten Jahrhunderts

finde» wir verschiedene doxologische Formeln. Basilius (330—379)

Ichließt seine Homilien fast regelmäßig mit einer solchen. Die erste

Homilie über das Scchstagcwcrk schließt er z, B. „dem Schöpfer,

dem fei alle Ehre, Ruhm und Macht in alle Ewigkeit 2). Der Aus

gang der dritten Homilie lautet: „Gott, dem alle Ehre und Anbetung

>) Zu Anfang der fogenauiilen Liturgie de« hl. Iacobu« findet sich eine

»»«geführte Paraphrase der kleinen Doxologie (siehe Binterim, Dcntwmdigk.

Bd, 4. Thl. 2. S, 149 und Daniel Lcxisx liwi^ieuz. Bd, 4. S. 286), wo da«

v2v >,«i »el ebenfall« vorkommt.

2) L»8il, Koni. 1. in Nßxaem, „^<ö xilÄ«vn, i!> n«<?« 2»?», ri^ x«>,

«»i»? ci; i»u; »!«v»; i«v «!«v«v, '^Hv." Vergl. den Schluß der zweiten Homil,
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sei jetzt und immer und i» alle Ewigkeit. Ai»e»l); wu die Spe<

cialisiruug durch „vüv x»i »ei" ebenfalls zur Geltung gebracht ist.

In seiner Schrift über den heiligen Geist (Cap. 27) sagt dies«

gefeierte Kirchenlehrer, daß die Dorologie „Ehre sei dem Vater und

dem Sohne und dem hl. Geiste" durch Schrift und Tradition

bezeugt, und es nicht gestattet sei, auch nur eine Silbe an dem zu

ändern, was aus Gottes Muudc hervorgegangen, wie sich seiner

Zeil Einige Herausnahmen, die statt «und dem hl. Geiste — mit

dem hl. Geiste" zu sagen eingeführt '). Noch deutlicher spricht er

sich darüber in dem fünfuudzwanzigsten Capitel desselben Werke«

aus. Nachdem er gefragt: „Welche Nosologie hat der Apostel ver

ändert?" fährt er fort: „Nirgendwo habe ich gefunden, daß gesagt

wurde: Dir dem Vater sei Ehre und Ruhm durch deinen einge-

dornen Sohn in dem heiligen Geiste, wie jetzt jenen (den Arianern)

geläufiger ist^).

Durch diese Stelle erfahren wir auch, daß uud wie die Arianei

die dorologische Formel nach ihren häretischen Anschauungen umzu

modeln versuchten. Dieses bestätigt Sozomenus in seiner Kirchen«

geschichte, wenn er von de» Ariancr» berichtet: „Aber im Ch»re

stehend, wie es bei den Lobgesäugen auf Gott üblich ist, gaben sie

l) IInm. 3. i» llex»e»>, ,,^öv Ü5,»v, c1> H»<I» 3n^» x»l Hsiuoxüvijüi? v5v

X»! »l> X»I 5?? rou; »!iöv»; °növ «!</>v<ov, »^,"

utw x»l «^lco ?ivlü^,»il — x»^, 3«^» n«isi1 x»'l ul« ?ü^ iü »-^iio ^v5Ü^>,«^i." L»«il,

äe »pirit. 8, o, 27.

^) „Ou3«^°u -s»p lupnv Xc^n^cviv iü- inl iö> ?i«i^l ^ -ri^ x»i ^ 3»?« 8i»

L»»il. ä« «pirit. «. e. 25. — Es verdient bemerkt zu werden, daß Eusebiu« «»»

Cäsoräa, dessen Hinneigung zum Arianismn« bekannt genug, seine kleiner»

Werke mit der Dorologie schließt: 6Inri» un! nun n»tc> 6eo per uuum uni-

^«ntum äeum t>!i>»n <1si, in nno «piritu 8lrnotu et nun« et »emper et per

omni» »»eenl» »lreeulc» um. ^men. (tipp, » 8irmnnäc> eäit» tnm. 1.) Ma» muß

annehmen, daß er dadurch seinen Arianismu« ausdrücken wollte. (Vergl. Vi»

terim Denkw. Bd. 4. Thl. 1, S. 427,) Keiner der frühere» oder gleichzeitige»

Schriftsteller braucht confequent die Form per nlium; die Arianer waren unter

einander nicht einig, drückten sich bald fo, bald ander« in der Dorologie au«,

womit sie ihre Hymne» fchlofsen. Siehe 8020m. üb. 3. 0. 19. Ni»t. eeol. In

Beziehung auf die Schrift de« hl. Vasiliu« ä« Zpiriw »»ueto ist noch zu be>

merken, daß sie von Einigen dem großen griechischen Kirchenlehrer abgefpr°>

che» wir».
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am Ende der Gesäuge die ihnen cigenthiimliche Ansicht tund. Und

die Einen priesen den Vater und den Sohn als gleicher Ehre weich,

die andern aber den Vater in dem Sohne, indem sie durch Ein-

schaltung der Präposition den Sohn offenbar herabsetzen wollten ')."

Der Kirchengeschichtschrciber sagt uns aber auch zugleich, daß man

mit dieser Nosologie schon im vierten christlichen Jahrhundert die

liturgischen Gesänge beim Gottesdienste zu schließen pflegte.

In der dem großen Athnuasius zugeschriebenen Abhandlung

äs vii-Zlnitat« wird die kleine Dorologie als Schluß der Psalmes-

Worte 110, 4 vorgeschrieben, welche nach Tische zu sprechen den

jiomme» Jungfrauen gerochen wird. „Wenn du aufstehst vom Tische,

M abermals Dank und sprich dreimal: Der barmherzige und

Mige Gott stiftete ein Gedächtnis; seiner Wunder, Speise gab er

denen, so ihn fürchten. (Ps. 110, 4.) Ehre sei dem Vater und dem

Sohne und dem heiligen Geiste sowohl jetzt uud immer und in ewige

Zeiten. Und nach dieser Doxologie erfülle abermals das Gebet" ^).

Wir finden also den liturgischen Gebrauch der kleinen Doro

logie als Schluß der kirchlichen Gesänge, namentlich der Psalmen

schon im vierten Jahrhundert bestätigt; nur daß der Zusatz: »wie

es war im Anfange" ^), in dem zweiten Theilc der Preisformcl

»och fehlt. Dieser Zusatz soll den Arianern gegenüber, die vom

Sohne behaupteten Hv eviorl »ux, Hv — es gab eine Zeit, da er nicht

war 4), gemacht worden sein. Solches wird durch den fünften Canon

der zweiten Synode von Vaison in Südfrantreich bestätigt. Dieselbe

wurde zwar erst im Jahre 524 gehalten'); ihre Worte sind jedoch

lXl7^!oV , , , , (Ps. 110. V, 4.) ^!!^» ^«12l x»^. u'.lö x»l i^l<>> NVlÜ^«1I x»l ^uv x»l

«I l!z r«u; «!lüv«;, x»'l p.^» I^v Zo^nXn'siov n«Xlv ^v lüv?>v TiX^fxoüLV," Htnllll.

üe vir^init. o. 14, Freilich wird diese Schrift nicht allgemein lll« echt aner»

l»ti»t; vergl. Mauriner Ausgabe, Nd, 2. Vorbemerkung zu der Schrift <ie

Virzin! t.

^) ^8i«ut er»,! in nrineipiu, «; ^v cv »p/H,"

«) Nergl. L»rnn. ^nual. »ä »uu. 325. Nr. 74 und 176.

5) Baronin« behauptet, dieser Canon gehöre der eisten Synode von

Vaison au, die bald nach dem nizäncr Loncil gehalten sei; a. u. O. Nr, 177.
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in der fraglichen Beziehung deutlich genug, indem sie ausdrücklich

besagt, daß „dieser Zusatz bereits laugst im Orient, in Afrika, in

Italien der Irrlehre derer gegenüber, welche behaupten, daß der

Sohn Gottes uicht immer mit dem Vater gewesen sei, sondern in

der Zeit seinen Anfang genommen habe," in der Schlußdorologie

eingeführt sei. Daher verordnet die Synode, daß nun auch in alle»

ihr unterstehenden Kirchen das „so wie es war im Anfange"

hinzugefügt werden solle ').

Aus diesem Canon der Synode von Vaisou ergibt sich unver

kennbar, erstens daß die Einschaltung: „wie es war im Anfange",

den Arianern gegenüber beigefügt ist; denn von wem anders als

von dieser ausgedehnten Secte wurde die gotteslästerliche Behaup

tung aufgestellt, daß der Sohn nicht gleich ewig mit dem Vater sei,

sondern in der Zeit seinen Anfang habe? Es ergibt sich daraus

zweitens, daß der Zusatz nicht blos in Rom, auch nicht blos in

Italien, sondern in ganz Asien und Afrika bereits längst officiell

geworden war. Aus beiden Ergebnissen machen wir dann die dritte

Folgerung, daß dieser Zusatz schon lange vor dem Jahre 524, wo

die Väter von Vaison zur Synode versammelt waren, eingefühlt

worden ist. Haben wir gleich leine bestimmte Datirung dafür gellend

machen touuen, so glauben wir doch nicht zu irren, wenn wir an-

nehmen, daß wenigstens schon um die Mitte des fünften Jahrhun

derts die Einschaltung bereits geschehen war 2). Seit jener frühen

Zeit schon wäre also die kleine Dorologie genau in die Fassung

gebracht, die sie jetzt hat und seit 1400 Iahreu schließt die Kirche

1) „tznnm nun 8(iluin in »e<I« llpuztolicll 2«<l «tiain per totam Usien-

t«in «t tutam ^,tr!««m vel Itaüllin nrupter lürerstienrum, c^ui äsi ülium »on

8ei»per cum natrs tuis«« ««6 » teinpurs uuer>i88s dl»8nneni2nt, in ommbu»

e>3U8»!i« nc>8t Hluria p-rtri «ieut «rat in nrineipio eiiam «t n«8 l»

univelül» eeeleLÜ« !>08tri» Iioe !t» Hicenäriin «88s äeeerniinn«." Naugi tom. 8,

p. 725. «etele, K°»z. Gesch. Bd. 2, S. 720.

2) Der Zusatz „8ieut erat in zirinoinin" ist unzweifelhaft mit Beziehung

auf das Johannes-Evangelium gemacht. Einen Hinweis darauf finden wir

schon bei Basilius in dessen Schrift wider den extremen Ariauer Eunomin»«,

De» Hauvtbeweis gegen denselben findet er in den Iohanneischen Worten: „Im

Ansauge war das Wort und da« Wort war bei Gott und Gott war da«

Wort;" hier habe der Evangelist durch die zwei Ausdrücke „Anfang" und

„war" dieser Irrlehre Thiir und Thor verschlossen, Vergl. Alzog, Grundriß der

Pönologie, H. 21b.
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ihre Psalmen auf dem ganzen Erdenrund mit denselben doxologischen

Preisworten auf die heilige Dreifaltigkeit. Selbst in diesen liturgi

schen Formeln, welche Continuitüt, welche Einheit!

Wir haben bis jetzt verfolgt, wie sich die kleine Doxologie

zwar erst nach und nach, aber doch schon sehr früh zu der noch jetzt

üblichen Formuliruug ausbildete. Es bleibt jetzt noch die Frage zu

beantworten: wann ist der liturgische Gebrauch derselben als Schluß

der Psalmen eingeführt worden. In der griechischen Kirche datirt

mau den Ursprung dieses Gebrauches von dem nizäauischen Concil

her'). Allein, wir sahen, daß schon in den apostolischen Constitutionen,

und zwar im ältesten Theile derselben, in den sechs ersten Büchern

solche doxologische Formeln in Anwendung waren; in den liturgi

schen Anweisungen des siebenten und achten Buches sind sie noch

viel häufiger. Andere wollen die liturgische Anwendung der kleinen

Nosologie auf Bischof Flavian von Antiochien zurückführen 2). Doch

schon Bmtcrim macht dagegen geltend, daß bereits Basilius') sich

auf Clemens von Rom, Ircuaus, Dionysius von Rom, Dionysius

von Alexandrien, Origencs, Gregorius von Neocäsarea beruft, um

die Form der kleinen Doxologie, welche er gebrauchte, zu recht

fertigen *). Ist die Abhandlung des großen Basilius über den heiligen

Geist echt, so geht daraus unzweideutig hervor, daß sie, ehe Flavian

auf den Stuhl von Antiochien erhoben war (381), bei den gottes

dienstlichen Versammlungen der Gläubigen im Orient gebraucht

wurde. Denn es beginnt diese Schrift mit der Erwähnung, wie

Basilius (starb bereits 379), als er einst mit dem Volke betete

und Gott die Lobpreisung darbrachte, einerseits „mit dem Sohne

nebst dem hl. Geiste«, andererseits „durch den Sohn im hl. Geiste,"

von einigen Anwesenden beschuldigt wurde, daß er sich neuer und

eiuander widersprechender Worter bediente °). Dieses setzt offenbar

voraus, daß damals schon eine bestimmte dorologische Formel bei

1) Siehe 8«2nmei»i8, Hi»t. «eol. IIb. 3. op, 19. I'neoänrst. IIi»t. eo<:I.

>ib. 3. Lp. 24. ljariuniu», Annale», »ä »uu. 325, Nr. 174 flgde,

2) Vergl. Luu». o. 16 äe äiviu» psalmoäiu. Liußl!»iu, üb. 14 op. 2, ß. I.

') La«, äe Lpiritu »to o, 29. Einige Kritiker wollen ihm freilich die

Autorschaft dieser Schrift streitig machen. zloUl«i>dulil, äi»»ert. «rit. zlou2»wrii

^e«tl. 1791.

«) Binterim, Denkwürdig!. Bd. 4. Thl. 1. S. 424.

°) Siehe Alzog. Gnmdriß der Poirolo'gie, S. 21S.

Oeft, Viertel,, f. l»th°l. Theol. VIII, 14
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den Orientalen im Gebrauche war Und so wird es nicht unwahr

scheinlich, daß zur Zeit des Concils von Niziia eine Regulirung der

noch nicht fixirten, aber schon längst im Gebrauche üblichen Form

vorgenommen ist, besonders wenn, wie Baronius nachzuweisen

sucht, ') diese Kirchenuersammlung de» Zusatz „wie es war im An

fange" gemacht hat.

In der lateinischen Kirche soll Papst Damasus die Vorschrift

erlassen haben, daß die Psalmen beim liturgischen Gebrauche mi!

der kleinen Doxologie geschlossen würde». So berichtet wenigsten«

die alte Biographie dieses Papstes, welche aus dem Archive der

Cllnoniker des hl. Petrus zu Rom veröffentlicht ist 2), Annstusiu«

Bibliothecarius hat in seiner vir», vamasi diese Notiz zwar nicht.

Da aber die Synode von Vllison (siehe oben) im Jahre 524 den

Gebrauch der kleineu Nosologie als allgemein voraussetzt, ferner

Papst VirgiliuS (542—546) den Gebranch derselben zum liturgische»

Schluß der Psalmen als alt herkömmlich bezeichnet^), endlich die

Synode von Narbonnc (589) und die vierte von Toledo (633)')

dieselbe Mitthcilung machen, so läßt sich nicht laugnen, daß die

obige Angabe der alten Vita gerade nicht zu den Unwahrscheinlich-

leiten gehört, zumal aus Anastasius feststeht, daß Damasus Anord

nungen betreffs des Psnlmeugesangcs getroffen haben muß.

Jetzt werde» meistens auch die Hymnen beim liturgische» Ge

brauche mit eiuer doxotogischen Formel geschlossen, die natürlich

>) La,-, ^n„. »ä ». 325. Nr. 176, es. «»vautu», 1b«». rit. I. La. 8.17,

1) Siehe 8ai-»2aniu» O»m. p»p. «pp. Ilnm»e 1628. p. 53. Es erislüt

auch ein Brief des Hieronymus an P. Damasus, worin letzterer aufgefordert

wird, die genannte Anordnung zu treffen. Derselbe gilt jedoch für unterschoben,

0»»»illli sagt (IIb. 1. e. 8.), daß im Occident die doxologische Clause! zu seiner

Zeit beim Psalmengesang üblich gewesen; im Orient habe er diesen Gebrauch

nicht gefunden. Diese Notiz bezieht sich wahrscheinlich auf die Mönche des

Orient«, welche jeden oußerbiblischen Zusatz vermieden, 0»»»i»n -<- «. 432,

2) Vi^il. »ä Vieutnerium : „Illuä »utein novelli iuclieamu» eri-oii«,

<zu<»I onm in Lue p««,Imnruni »d «mnibu« «»tbnlioi» ex more äieatur!

NInri» p»tri et nlio et »piritui »llnetn, »liizui »ieut iuäio»», »ub6uet« no»

»^II»b» eouMnetiv» perleotum enullutur miuuere vnellkulum trinit»ti» äioe»

6c>: Nlori» p»t>i et ülin, «plritui »»neto ete." Hl»n«i toin. 9, p. 31,

<) Nach der Vorschrift diese« Eoncil« ist in der ersten Hälfte der kleinen

Dorologie zu 6Iori» der Zufatz ^et !><>nc>r" gemacht, derselbe kommt auch in

der Dorologie der mozarabischen Liturgie vor, Vergl, Ninterim, Deulwürdigl.

Bd. 4. Abth. I, S. 120.
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dem Metrum des Hymnus entsprechend versificirt sei» muß. Da

weitaus die Mehrzahl der Hymnen das Versmaß de« äimeter

^Äiiidioils akataleetug , der viermal wiederholt die Liederstiovhc

bildet, aufzuweisen hat, so sind diese versificirten Nosologien auch

vorwiegend in diesem Versmanße gefaßt '). Die älteste dieser ver«

sificirtcn Doxologien ist gewiß folgende:

^(^iiristuiu roßemu8 et patrem,

Oliristi patri8Hue Zpiritum:

IInum poten8 per omni»

k'uve pre«»nte3 trinit»8."

Denn sie bildet die Schlußstrophe des Hymnus: Veu8 ere»-

tor «nmium, welchen der hl. Augustinus in seinen um das Jahr

400 verfaßten Bekenntnissen erwähnt^), und der als der früheste

lateinische Hymnus anzusehen ist, welcher sich mit Sicherheit

datiren laßt.

Die andern versificirten Doxologien, welche als Hymnenschluß

gebraucht werden, führt Hincmar von Rheims ebenfalls auf die

Zeit des hl. Ambrosius zurück, indem er sie ambrosianische

nennt in seiner Schrift „über die eine und nicht dreifache

Gottheit". Die vier, welche er außer der oben angeführten noch

namhaft macht, sind folgende:

1. „ki-Ä,e8t3, pater pÜ88iin«

katri^ue comp»,!' unioe

lüuiu 8piritu paraolito

Itsßnans per ornne «aeeuluru."

2. „De« patri 8it ßlori»,

Hu^ue 8vli lolia

Oum 8piritu paraolito

Nt nune et in Perpetuum."

3. „I^au8, Iionor, virtu8, ^lorla

Deo patri et ülio

Uns, euiri 8»neto 8piritu

In 8empiternn, 8»,ec!ul»,".

4. „6I«ril>, tiiii äumine

<Hui 8urrexi8ti g, iuortui8

<^um plltre et 8»,r!eto 8piritu

In üempiterua »aeoul»."

Außer dem dorologischen Schluß in dem Hymnus Deu8

ere»tc>r orunium finden wir eine solche trinitarische VcrherrlichungS-

formel in den ältesten Hymnen nicht. Die Finalstrophe der Hymnen

Metern« reruiu eoriäitor, ^aru 8urßit üorn, terti»,, Veni

>) Wie dieselben wechseln »ach Maßgabe der Festzeiten, besagt die Rudi,

4 äe li^mlii» im Brevier.

2> Siehe ausführlicher über diesen Hymnus Heft 2, meiner Beiträge zur

Geschichte »nd E>ll, i>^ Kirchci.ih«,!,,,^, S, 2«L flgd, — 0«>,l, 9, 12; 6e viw

be»t» o. 35. , .,
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reäeinnwr ßentiuin, die nach unzweifelhaften Zeugnissen vom hl,

Ambrosius herrühren'), zeigen selbst dem flüchtigen Auge, daß sie

nach der Intention des Verfassers auch den Abschluß bilden sollten.

Dasselbe gilt von den Hymnen 8plenäor «»ternas ßloria, () lux

deats, trinita«, welche mit großer Wahrscheinlichkeit demselben

Hymnoden zugeschrieben werden. Ebenmäßig dürfen wir diese Bemer

kung rücksichtlich der meisten Hymnen machen, welche außer den

genannten Aurelian von Arles, der 555 starb, in seiner Mönchs-

regel erwähnt'). Auch die Lieder des Prudcntius (geb. 348) sowohl

in dem Imitier Xatneinerinon als in dem keristennanon haben

leine trinitarische Schlußdozologie. Wenn dieselben nun auch schwer

lich für liturgische Zwecke verfaßt sind, so würde der Auctor doch

kaum unterlassen haben, einen solchen Schluß beizufügen, wenn

zu seiner Zeit der Gebrauch bei kirchlichen Hymne» schon eingeführt

gewesen. Endlich sei noch erwähnt, daß auch die dem Vsnantiu»

l'orwnaw» (lebte um 600) zugeschriebenen Hymnen diesen Schluß

ebenso wenig kennen, als die früher genannten. Dagegen finden mir

einen solchen in dem Hymnus des Paulus Diacunus (starb gegen

800) auf den hl. Täufer Johannes: Ht yueant l»x,8 rssnimre

6dri». Denn derselbe schließt:

„Oloriain nntri resoneinus omnes

Lt tibi Onrists, Zenits sunsrne,

Ouin c^uiou» »anetu» »iinn! «t orsatnr

8niritu» re^uat."

Aus dem Angeführten entnehmen wir, daß in der zweite»

Hälfte des achten Jahrhunderts die Sitte auch die Hymnen bei

liturgischem Gebrauche mit der trinitarischen Doxologie zu schließen

bereits allgemein, zu Anfang des siebenten aber noch nicht ver

breitet war. Da aber Hincmar von Rheims (geb. 806) diese Sitte

als eine so hergebrachte kennt, daß er die oben angeführten versi-

ficirten Dorologien sämmtlich dem hl. Ambrosius zuschreibt, so muß

dieser Usus zu seiner, Zeit schon seit unvordenklichen Zeiten bestan

den haben. Wir werden daher wohl kaum irren, wenn wir behaup

ten, er sei bald nach 600 eingefühlt. Als die Psalmen und Cantilen

mit der trinitarischen Verherrlichuugsformel zu schließen, allgemeiner

Gebrauch, als es herkömmlich geworden war, jedes feierliche Gebet, ja

jede feierliche Handlung am Schluß mit dem 6Iorig, patri auf die

Dreifaltigkeit zu beziehen, ebenso wie man zu Anfang sie durch das

In nomine natrin etc. zu weihen pflegte, da empfahl es sich, auch

den Hymnen, diesen begeisterten Lobliedern auf Gott und seine Ge

heimnisse, auf seine Religion und Heiligen, durch einen gleichen

Abschluß auszuzeichnen.

>) Siehe diese Hymne» in meiner HutuuInßiÄ n/ninnrum latiu. t»«<!. I.,

wo an der betreffenden Stelle auch die eiuschlästiffen Zeugnisse citirt sind.

') Siehe », ». O S, 29 u. flgd.
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Aohann Zeller,

Stiftsdecan von St. Andrii an der Traisen.

Bon Wilhelm BielsKy, -j- regul, Ehoiheirn des Stifte« Herzogenburg.

I.

Das Chorherrnstift St. Andrä an der Traisen in Nieder«

Oesterreich mag wohl unter den im 12. und 13. Jahrhunderte ent

standenen Asceterie» in der Ostmark eines der kleineren, ja vielleicht

das kleinste gewesen sein ; aber auch in dieser kleinen Ordensfamilie

findet der historische und orthosophische Nachforscher so Manches,

was er der Erwägung werth findet, besonders für jene Zeit

der Kirchengeschichte, wo die Heils-Anstalt des menschlichen Ge

schlechtes eine Heimsuchung Gottes erfuhr, welche des Herben und

häßlichen so viel mit sich gebracht hatte. — Doch wir wählen uns

nicht einen Abschnitt aus der sogenannten Reformationszeit, sondern

wir wollen lieber Nachricht, freilich nicht genügende Nachricht aus

Mangel an ergiebigen Quellen, geben über das Leben eines aus

Franken entsprossenen Ordensgeistlichen, des Stiftsdechänts Johann

Zeller von St. Andrä an der Traisen, der, wenn er schon nicht

ein Mann lauten Ruhmes in Staat und Kirche, geeignet für daS

Buch der irdischen Unsterblichkeit gewesen, so doch nach dem ur

sprünglichen Zwecke des Chorherrn-Ordens die Verherrlichung des

katholischen Gottesdienstes, die Veredlung und das ewige Heil der

Ordens-Mitglieder, und die geistlichen Bedürfnisse der Gläubigen

durch Seelsorge und priesterlichcn Diensteifer erstrebt und geför

dert hatte.

Johann Zeller ward in Franken zu Großwenkheim, einem

Pfarrdorfe im Decauate Neustadt an der Saale, von den katholischen
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Eheleuten Moriz Zeller und Margarethe Ziegler im Jahre 1623

geboren, und christlich erzogen. Waren es Familien-Verhältnisse,

vielleicht reichlicher Kindersegen durch zweimalige Verehelichung,

oder andere uns unbekannte veranlassende Umstände, genug, da«

Söhnlein Johann mußte frühzeitig den Wauderstab ergreifen, um

zu Raab in Ungarn die Humaniora zu studieren. Von da bcg«b

sich der Musensohn nach Wien, hörte Philosophie und Theologie,

und pochte im Jahre 1653 im einunddrcißigsten Lebensjahre an der

Klosterpforte zu St. Andra, wo er vom Propste Joseph Kupfer

schein mit dem Ordcnskleide angcthan, und von dessen Nachfolger

Michael Metsch im Jahre 1654 zur Ablegung der feierlichen Ordens

gelübde zugelassen wurde. Noch im selben Jahre stand er als neu

geweihter Priester am Altäre Gottes, und trat bald als Hauscurat

in die Seelsorge.

Propst Michael Metsch hatte eine kurze klösterliche Regierung«-

zeit, indem er schon am 30. Jänner 1656 nach kaum zweijähriger

Verwaltung in die Ewigkeit abberufen wurde.

Der nächste durch Postulation am 1. August 1656 eintretende

Propst Stephan Stengelmayer ') erkannte in dem eifrigen Curate»

Zeller den tauglichsten Mann für das Amt der zweiten Ordens-

Obrigkeit, und bewirkte 165? seine Anstellung als Stiftsdechaut

und Pfarrer. Dadurch aber wurde Zeller's Ordeusleben dornen

voller, denn je.

Propst Stephan, der umsichtige, unermüdct thätige, de» An-

dräer Chorherren als zweiter Stifter stets unvergeßliche Vorsteher,

hatte das, was seine Vorfahren wegen ungenügender Rente oder

aus Mangel an tauglichen Ordens-Candidaten gethan, nämlich nur

4—5 Chorherren im Capitel zu haben, abgeändert, und zur Er

zielung eines würdevollen Gottesdienstes und wohl auch als Er

gänzung der ursprünglich gestifteten Zahl von zwölf Capitnlaren,

zu den vorhandenen wenigen Chorherren, besonders in den letzten

Iahreu seiner .Prälatnr viele Novizen eingekleidet, und so durch

diesen von ihm begünstigten, mit stets wohlgefälligen, mitunter nach-

>) Stengelmayer, zu Abensberg in Baiern 1608 geboren, war regulirter

Chorherr zu Understorf, tillt als solcher in die Canonie St. Polten in Oester»

reich über, wurde Pfarrer zu Rotz, später Administrator der Oeconomie z»

Puttau, und 1656 Propst zu St. Andra an der Traiscu, Er starb zu Wien

am 28. Juni 1671.
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sichtsvollem Auge betrachteten Nachwuchs die Erfahrung bestätiget,

daß die durch Zeitumstände unterlassene oder unmögliche Novizen»

Aufnahme eine große Lücke in dem Lebensalter der Religiösen ver

ursacht und dadurch einen nachtheiligen Einfluß auf die Disciplin

übt, indem bei so bewandten Dingen eine Scheidung in Alte und

Junge eintritt, und hieraus Zerwürfnisse hervorgehen, was bei dem

Dasein vermittelnder Altersstufen weit weniger zu befürchten ist.

Der Stiftsdechant, der eigentliche Centralpuutt in der Hand

habung der häuslichen Ordcnsdisciplin, waltete getreu seines Amtes,

jedoch mit wenig Erfolg und mit unwillkommener Ergebniß, wie

wir gleich sehen werden.

Die Leiche des zu Wien am 28. Juni 1671 abgeleibten Propstes

Stephan ward in das Stift überführt, und feierlich beigesetzt, und

die Factorcn der klösterlichen Obervornmndschaftl), nämlich die er

kiesten kaiserlichen und bischöflichen Sperrcommissäre fanden sich schon

am 30. Juni zur Inventur ein, und bestimmten den 17. Juli als

künftigen feierlichen Wahltag.

Was vordem nie so deutlich zu Tage trat, das war jetzt aus

Veranlassung der Prälatenwahl ausgesprochene Wirklichkeit: es

zeigten sich im Stifte St. Andrä zwei Parteien, eine strenge und

eine lllie, letztere eigentlich als Reassumirung des seit der unglück

seligen Glaubcnsneuerung an der Tagesordnung gewesenen Liberalis

mus. Die aus der Wahlurne hervorgegangenen mit gleicher Stimmen

anzahl honorirten Propstei-Cnnoidaten waren die Repräsentanten

dieser zwei Richtungen. Beide Gewählte: Johann Zeller und Augustin

Aleianbrin, waren in gleichem Lebensalter, nämlich 48 Jahre alt;

aber Johann Zeller, der Dechnnt, drang anf indispensable Ordens-

Disciplin; er und seine Anhänger gaben im amtlichen Vorscrutinium

die Sentenz ab „neosZ»? lore ut Junior«» in ineüorsru reAuIam

reäiß»llinr", während Augustin Alerandrin, der eifrige Oecouom,

hinlängliche Bürgschaft für das Klosterleben in milder und nach

sichtiger. Beurtheilung erkennen wollte. Vielleicht hatte auch die

wohlgemeinte Stimmensolicitirung des Propstes von Herzogenburg

Anton Sardena bei Gelegenheit der feierlichen Erequien, wahrschein

lich mit Hinweisung auf die seit 128 Iahreu unterbliebene freie Wahl,

>) Laut Passlluer Vertrag zwischen Kaiser Rudolph II. und Bischos Ur°

b»» u°n Trnmbach ää. « November 1592.
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dem Dechante Zeller mehr geschadet als genützt. Ohne üb« die

persönliche Conduite des Augustin Alerandrin und seine persönliche

Befähigung zum obersten Klosteramte ein Unheil auszusprechen,

muß es der mit der Hausgeschichte vertraute, zu demselben Orden

gehörige Geschichtsforscher im Hinblick auf die zuchtlose und -ver

geudende Propstoerwaltung des nächsten (1673) Nachfolgers, die

wenige ihres Gleichen hat, tief bedauern, daß 1671 ein Unstern

über die kleine Canonie geleuchtet hat. Wäre Johann Zeller Prälat

geworden, so wäre nebst der erwähnten 1673 unglücklichen Propst-

wähl auch die Absetzung dieses Propste« Mathias Blauenstein und

die Berufung des Iuo Teschenpauer unterblieben, Undank und Ver

kennung, reichlich zugemessen dem edelsten Vorsteher Ioo, hätte nicht

dessen Resignation und die beinahe unabweisbare Postulation de«

schwäbischen Chorherrn Augustin Crath, eines bizarren Charakter«

von seltener Gattung, herbeigeführt, und viele beschmutzte Blätter

einer Klostergeschichte wären unausgcfüllt geblieben.

Das Capitel zu St. Andrä bestand außer zwei Novizen aus

zehn Wahlmünnern, und zwar aus acht Priestern und zwei Sub-

diaconen.

Schon am Vortage der Wahl (16. Juli) ergaben sich zwei

Anstände, nämlich einige Capitularen erklärten die Profeß des Chor-

Herrn Ambro« Müller für ungiltig, und bestritten die Ausübung des

Wahlrechtes in Bezug auf die zwei Subdiaconen Ferdinand und

Gregor, weil derlei Ausübung den Traditionen des Hauses zuwider»

laufe. Ueber beide Gegenstände wurde abgestimmt, und dem zu Folge

den Domizellen ihr Wahlrecht zuerkannt, so wie die Giltigkcit der

Profeß des Ambros ausgesprochen wurde. Letzterer war vor seinem

Eintritte in den Orden (1665) päpstlicher Alumnus zu Wien, und

für diese Zöglinge galt folgendes Statut: „?runibemus ne yuoui»

tempore vo»8it, ynilioet Alumnus aä Religionen! »ärnitti i>i«i

<ie exvress» lioiuani kontiüoi» vel lüongreßationi» 6e pronZA

?!6e in sorivti« nabenä», lieeuti», sud voenü, uullitatis krote»-

sionis inso iure, »i »liter lnerint inAressi, et c^uoä »t> eaäsm

<ü»r6iuu1iuin Oonßreßatione uon oustante ^roiessione »6

vriinaeuuin »taturn renoeari vo8sint,"

Hartnäckig zeigten sich am 17. Juli die Wahlmänner beider

Partei-Ansichten; in zwei Stimmen-Abgebungen erhielt Johann
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Zeller vier Stimmen ^) und Augustin Alexandrin auch vier Stimmen.

Mn versuchte nun die Umstimmung des zu St. Polten domiziliren-

den kranken Chorherrn Paul Bestowetz, und der bischöfliche Official

sandte noch am Wahltage den 17. Juli „ex eoenoni« 8. Hnäreae

äurautiou» lüomitii» üleetioni» noui ?rae^»o8iti 17. Juli 1671"

einen eigenen Boten an ihn, um wenigstens Vota relative major»

zu erzielen; aber man kam nicht zu solchem Ziele.

Nun mußte das Devolutionsrecht des Ordinariates ein

treten.

' In dem amtlichen Referate vom 22. Juli 1671 wird alles

aufgeboten, um den Dechaut möglichst in schiefes Licht zu stellen,

und vorteilhafte Beleuchtung dem Stiftskämmerer zukommen zu

lassen. Dechaut Johann Zeller habe eine Zeit lang das Amt eines

Novizcnmeisters und seit etlichen Jahren (das Antrittsjahr 165?

»eischwieg man) jenes eines Stiftdechantes verwaltet, aber nie ein

weltliches Amt, selbst mit Ablehnung gegen den Propst, annehmen

wollen. Ferner habe er wegen der Wahl mit den Senioren con-

spirirt in heimlichen Zusammenkünften, den Prälaten von Herzogen«

iurg zur Anwerbung vermocht, und es sei seine Finte allein, daß

die Wahlberechtigung des Ambros und der zwei Subdiaconen an

gestritten wurde. Ja selbst nach der Abreise der Wahlcommissäre

habe er sich nicht entblödet „in seinem hochstraffmcssigen arudiw"

persönlich zu Herzogenburg den dortigen Prälaten neuerdings anzu

gehen, damit vo» demselben alsbald ein Empfehlungsschreiben an

den Regiments- und Klosterrath Johann Michael von Sciz verfaßt

und durch eigenen Boten nach Wien abgesendet werde, sowie auch

der Chorherr Hieronymus Hauck diesmal nur darum nach Wien

abgeordnet wurde, um alle Chancen zum erwünschten Ausgange zu

lenken. — Dagegen sei der zweite Candidat Augustin Alezandrin

>) Unter diesen vier Votanten befand sich auch ein Landsmann de«

Dechant«, vielleicht durch ihn dem Orden beigesellt. Es war die« der Chorherr

Hieronhmu« Hauch au« Poppenhausen in Franken, geboren 1629 von den Ehe»

leim» Johann Hauck und Eva Schnoble. Er studirte zn Wiirzburg die Huma

niora und Philosophie, zu Regenslmrg durch ein Jahr Theologie, zu Wien

durch sieden Jahre Jurisprudenz mit der Auszeichnung al« Naccalaureus, und

wurde dort öffentlicher Notar. Er trat im 33. Lebensjahre in da« Stift

S>. Andrä, nachdem er vorher, wahrscheinlich nach absoluiner Philosophie,

durch sechs Monate Benedictiner»Nouiz zu Würzburg gewesen.



218 Iohcmu Zell«.

während der siebzehn Jahre seines Ordenslebens allezeit unbescholten

gewesen, übertreffe weit den Dechant an Gelehrsamkeit, zeigte sich

thätig im Amte des Novize» Meisters und durch fünfzehn Jahre in

der Verwaltung der Kanzlei und Oeconomie mit ausgesprochener

Anerkennung des verstorbene» Propstes und seiner Mitbrüder, und

habe sich i» den gegenwärtigen Wahlumlriebeu von jeder Theiluahme

fern gehalten, weßwcgen auch schon die am Wahltage anwesende!!

kaiserlichen Commissäre ihn als den Würdigste» zur Propstei bezeich

net haben.

Wir glauben, wenn auch der Leser nicht aus Obigem den

Ausgang wüßte, er es unschwer errathe» würde, daß nach solchen

dienstlichen Federzeichnungen ein Propst Augustin I. in die Reihe

seiner Vorfahren eintreten mußte. Das Erneunungödecret ist 6<i.

Passau 6. August 1671, und die laudesfürstliche Erklärung ker

Imperatoren! 66. Wien 30. Juli 1671.

Beide Obcrvormündcr vereinigten sich, zur Ersparung vieler

Kosten die beiderseitige (weltliche und geistliche) Installation, Bcne-

diction und Iufulatiou am Haupt -Ordcnsfeste des hl. Augustin,

also am 28. August 1671 vorzunehmen, welches wirtlich geschah,

wie es die gedruckte und uuterzeichnetc pi-oissLio ^i6ei und das

Kirchen-Inventar beweisen.

Die ganze InstallationS-Ceremonie würde wenig Anziehendes

für unser« Leser bieten, wenn nicht abermals durch dieselbe dem

würdigen Zeller ein ergiebiger Wermuthstropfen gereicht worden

wäre. Wie doch manche Erdenbürger im Wahne ihrer bestbestellten

Machtausübung dem zarten Schicklichteitsgefühle ganz entfremdet

sind! Der passauische Official referirte am 13. September seinem

Fürstbischöfe, daß er am 28. August zu St. Andrti in der Stifts

kirche „nach dem hl. Geist Amte" (verhülle dein Angesicht, katholi

scher Leser!) vom erhabenen Sessel vor dem Hochaltare die gewöhn

liche lateinische Exhortation gehalten „vnd darinnen in ßenere

„wider diejenige 0.ivitul»res welche vnzuelässige vnd straffmessige

„oongpiiationeg bey der Nlsotion gemacht ein woll empfind

liche inveotivain eingefühlt." Dieß war wohl die sicherste Vor

arbeit zur unglücklichen Propstwahl vom Jahre 1673 — Dechant

Zeller war für immer unmöglich geworden !
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II.

Propst Augustin Alcxandrin genoß nicht lange die Freuden

der errungenen Priilatur. Schon nach zwei Jahren begab er sich

wegen stets zunehmender Kränklichkeit nach Wien, um bei kenntniß-

uolleu Aerzteu Hilfe zu finden; nach vielem Leiden starb cr daselbst

am 16. October 1673 an der Lungensucht und Entartung der

Uuterleibs-Organe.

Die verwaisten Chorherren traten am 1. Adventsonntage den

3. Deccmber 1673 bei Anwesenheit der Wnhlcommissäre zusammen;

das Resultat war vorauszusehen. Die Bahn war 1671 gebrochen;

die freisinnige Partei im Kloster trug damals den Sieg davon;

geistliche und weltliche Wahlcommissare, Officialat und Regierung

wetteiferten gleichsam, den Liberalismus zur dauernden Herrschaft

zu bringen. Nach zwei Jahren, drei Monaten und fünf Tagen sehen

mir die logische Anwendung des liberalen Alphabetes; Opposition,

Negation waren mundtodt geworden! Der sünfundzwanzigjährige

Chorherr Mathias Hclfried Ritter von Blauenstein als Verkörpe

rung des liberalen Principes war Propst geworden ! Dechant Zeller

und die wenigen Senioren ergaben sich still in das Unvermeidliche,

und konnten von nun an tägliche Zuschauer der Verschmelzung von

Kloster- und Weltsinn sein: insuFtiti», «t riax munäaiia osculs,-

tae sunt.

Zeitig, recht frühe reiften die Früchte.

Dieser junge Propst, mit äußerlich angenehmen Manieren,

wahrscheinlich als Folge der adeligen Erziehung im elterlichen Hause,

war eher alles als ein Ordcnsgeistlicher. Nomineller Herrschafts«

besitze! , niederösterreichischer Landstand, kaiserlicher Rath in der

weltlichen Sphäre, uud infulirter Prälat im geistlichen Gewände,

da« machte ihn, wir sagen nicht alle Ordensregeln, denn diese hatte

er nie inne, wohl aber alle Gesetze der christlichen Sittenlehre uud

Klugheit vergessen — unaufhaltsam ließ es ihn hinein in den

Strudel der unmäßigsten Uuterhaltungssucht und ungezügelten Ver

schwendung.

Schon im fünften Monate seiner Priilatur , nämlich vom

16. April 1674 lesen wir ein Officialatsschreiben an ihn, ihn ernst

lich ermahnend über den Ruf, baß er, „in seinem leben vndt wandt

!>ch sehr zoanäalos verhalte, auch glcichsamb ooutisnirlion Mahlzeiten
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anzuestcllen, vnndt zue selbigen vilmahlen vnterschidliche weibsper-

sohnen einzueladen pflege, wie nicht weniger in seinem alhierseyn

zue Wien« vnrüehrlicher geselschafft sich bediene, vnnd gegen solche

gar zur frcündtlich erzeige", u. s. w.

Wir verschonen den Leser mit den alljährig wiederkehrende»

amtlichen Proceduren unerquicklichen Inhaltes gegen den unverbesser

lichen Propst'), und verweilen blos bei der am fünften Sonntage

nach Ostern den ?. Mai 1679 nach Erschöpfung aller gelinden und

strengen Drohungs- und Besserungsmittel stattgefundenen Haupt-

Untersuchung der bischöflichen Commissäre im Stiftsgebäude u°»

St. Andrä, weil dies der entscheidende Tag über des Propstes Sein

oder Nichtsein geworden.

Der Concipient des Referates stellte das, was ein Epiphonem,

ein Nachklang hätte sein sollen, an die Spitze seines Elaborates,

nämlich den Satz: Vae re^no ovrjus liex puer est! und faßte die

gerichtlichen Erhebungen also zusammen : Der junge infulirte Propst

wollte weit öfter als Adelicher glänzen; hielt deßwegen eine zahl

reiche Dienerschaft mit Livree ausgestattet, taufte Kutschen nach

neuester Mode, gab Gastmahle in und außer dem Stifte, nie ohne

weibliche Gesellschaft und lascive Scherze, speiste nie im Capitel,

bestritt alle Ausgaben durch Geldschulben machen, stellte die Schuld

scheine nie unter Mitfertigung seines Conventes aus, und hielt

schon darum leine Capitular-Zusammentritte, um nicht die enormen

Schulden offenbar machen zu müssen. In Ausübung seiner oberste»

geistlichen Gewalt fiel er charakterlos von einem Extrem in da«

andere, bald hingerissen vom Zorne, unzugänglich dem fehlenden

Bruder, und via laoti strafend ohne Verhör als Folge des gedul

deten Ohrenblüsens, bald wieder schwach und nachsichtig, besonders

gegen die jugendlichen Theilnehmer seiner jugendlichen Streiche.

Am härtesten, ja bisweilen unmenschlich behandelte er den

jenigen, welchen das commissionelle Referat „yu»,8i oolumu» mon»-

»terii" nennt, den Dcchnnt Johann Zeller, der unter Allen incul-

>) Darunter eine bischöfliche Rilge vom 10. Juni 1677 über die Aerger-

niß erregende weltliche Iunterlleidung, in welcher der Propst sich in Tulln

eingefunden, und bei dem kaiserlichen Hofe (auf der Rückfahrt desselben n°n

der Wallfahrt au« dem steiermarlifchen berühmten Gnadenorte Maria Zell)

seine Aufwartung gemacht, und de« Kaiser« und seines Hofstoaic« Unwillen

hervorgerufen hatte.
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pabel war, „wie da» der Dechaut die maiste pornec-ution von Ihmc

.und seinen deß Probsten crcaturen darumben nllain leiden muss

„weiter er aufs die äiseiplin tringt, welches die guete inäiseiplinirts

„brüder nit laiden wollen, und daher Ihme mit Hern Probst«

„Eusserste Verfolgung Thun »)'.

Sicher war es ein leidenschaftlicher Vorgang, daß es im

November 1678 der Propst bewirkte, daß Johann Zeller zeitweilig

mit Spott abgesetzt, und von Ordinariatswegen ein Vicedechant,

Ambros Müller eingesetzt wurde, versteht sich ein Regulär nach dem

Schema des vom Propste gepflegten Kloster-Ideals, von dem (Am

bros) die böse Welt erzählt, er habe vor einigen Jahren beim

Schlittenfahren mit Damen Faschingslrapfcn unter das Voll aus

geworfen; ob ex eleenios^n», tunäaturum oder anderwoher, dar

über sagt uns die Klosterlcgcude nichts.

Diese Bcistimmuug vom November 1678 hat nun das Passan'sche

Consistorium wieder gut gemacht, theils durch Acceptation obigen

Urtheils der Commission, theils durch die in der Visitatious-Erlc-

diguug 1679 geforderte Rehabilitirung Zcller's, wo angeordnet

wurde: „Dem Probsten vud oonvent gemessen zu befehlen, daß Er

(Zeller) ohne Vorwissen Ihro hochfmstl, Gnaden nit Solle noch

möge davon amouiit werden".

Die ' Verhandlungen der laiidcsfürstliche» und bischöfliche»

Delegirten zur letzte» Urtheilöschöpfung der spruchreifen Ergebnisse

wegen Propst Mathias fanden zu Wien am 1. und 6. April 1680

Statt. Zum Scheine mußte der Propst am 6. April freiwillig resig-

niren, hatte aber noch da die Kühnheit, den Zusatz zu mache», „daß

Ich so wohl ratione meae lfatiuitati» alß kru,elaturao ein Landtö

Mitglidt bin, dero vornehmen orts dahin bedacht zu sei», damit

Ich mit einem geziemenden »«oomuclaruent begnadet werden

Khönne".

Bei der Schlußsitzung in dieser odiosen Sache sprachen die

bestellten Richter die Ratificirung der Resignation aus, und zugleich

den Beschluß, für das nächste die simultane Postulation („zumahlen

extr» äeoanum theiner aldorth vorhanden") und Installation ein

zuleiten.

l) Neo«, sagt Seneca, »püetueuluV äoc> äißnum, vi,- lolti» cum M»I»

lnitun«, oninpc>»!tu».
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III.

Wer sollte mm Propst werde»?

Eine Wahl hatten die Behörde» deni Capitel nicht gestattet.

Aus der Postulatio» sollte der Vorsteher hervorgehen, welcher die

eingerissenen deplorablen Uebelstände mit sicherer Hund heilen konnte.

Zweimal seit Menschengedenken, 1654 und 1656, hatten die

Andriier "Chorherren aus dem benachbarten Canonikatstifte St. Polten

Prälaten von anerkannter Tüchtigkeit erhalten. Dießmal mußte sich

ein gleicher Wunsch ihnen aufdringen, indem sie bei ihrem häufigen

Verkehre wegen des eine halbe Meile entfernten stiftischen Wirth«

schaftshofes zu Etzcrsdorf in dem Seelsorger dieses Bezirkes, näm

lich dem Pfarrer z» Knpclln Ivo Teschenpaucr, regulirten Chorherr»

von St. Pulten, einen Mann kennen lernte», dem sie alle Achtung

sowohl wegen seiner apostolische» Seelsorgs-Verwaltung, als auch

wegen seiner ausgezeichneten Kenntnisse in jedem Zweige der Land»

wirthschaft zollen Mutzten. Die lenkenden und entscheidenden Organe

stimmten dießmal gerne bei, und somit gelangte aus Wien vom

22. Mai 1680 nebst der Wahl-Crida Hieher ein Passauisches Offi-

cialutS-Decret an Dechant Zeller zur einstweiligen Spiritual-Admini

stration, ei» Decret cm den resignirten Propst zum unbeirrenden

Benehmen, und eines an das Capilcl zur Eiuschärfung des schuldigen

Gehorsams.

Der laudesfürstlich und kirchlich beliebte Wahltag war der

sechste Suimtag nach Ostern oder 2. Juni, und das gewöhnliche

Vorscrutinium geschah am 1. Juni, aus dessen Acten zu entnehmen,

daß Johann Zeller auf den Vorgang vom 17. Juli 1671 kräftig

hingewiesen, und sein damaliges Recht zur Prälatur dargcthan, und

die geübte Gewalt statt Recht frcimüthig besprochen habe. Nachdem

noch an eben demselben Tage das Wahlcapitel wegen aufgebürdeter

Postulatio» gegen jedes künftige Präjudiz Verwahrung eingelegt,

wählten oder postulirten am 2. Juni einmüthig der ErPropst und

acht Chorherren den Pfarrer Teschenpaucr zu ihrem Propste, an

welchem gleich »ach der Abstimmung ein eigener Bote abgefertigt

wurde. Alsbald erschien der Lleotus in eigener Person, erklärte

aber seine Einwilligung von dem Beistimmen seines Propstes Patch

Zeller und von dessen Entlassung abhängig. Dem zu Folge ging

»och am Sonntage ei» zweiter Bote nach St. Polte» im Auftrage
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der Wahlcommission, und am Montage kam Propst Patriz in Be

gleitung seines Stiftsdcchantcs nach St. Andrü, erhöhte seine Zu

stimmung dadurch, daß er zu Gunsten der verarmten Canonie

St. Andrü die Revenuen der Pfarre Kapelln auf sechs Jahre dem

neuen Propste überlassen, und noch Uberdieß mit Geldmitteln bei-

springen wolle, worauf die feierliche Installation und Bcnediction

erfolgte.

Es liegt außer dem Plane dieser kleinen Monographie, Ivo's

Schalten n»d Walten ausführlich zu besprechen, denn unser Aufsatz

gilt zuvörderst dem Dechantc Johann Zeller. Wenn aber je ein

Geschichtsforscher aus dem objcctiuen Standpunkte herauszutreten,

und zum gewöhnlichen Mitleiden für seinen Helden hingerissen zu

werden versucht wird, so möchte es bei Propst Ivo sein, der weit

mehr als sein Vorführer Stephan Stengclmaycr der zweite

Stifter von St. Andrü genannt zu werden verdient, und nebst

unausweichliche» Landes - Calamitäten stets mit Veriennung und

schwarzem Undanle von Seite seiner Untergebenen überhäuft wor«

deu ist.

Drei mühevolle Jahre hatte er durchlebt, um im Einklänge

mit seinem braven Dcchaute die Ordensoisciplin zu regeueriren und

die Temporalien zu heben, und manche kühne Hoffnung für eine

bessere Znkuuft mochte die geschäftige Einbildungskraft aus dem

bisherigen Erfolge in Beiden erwecken. Doch anders ist es geworden

durch Oesterreichs Geschicke, weil 1683 der Halbmond auf's Nene

über dieses Land blutig zu leuchten begonnen.

Was wir hier aus jeucn Tagen über die Ereignisse in St. An

drü erzählen, ist aus Erath's geschriebenen Annale» entnommen,

welcher fünfzehn Jahre darnach als Propst eingetreten ist, und sicher

nur das von Augen- und Ohrenzeugcn Vernommene der Nachwelt

berichtet hat.

Kaum hatte nämlich am 14. Juli 1683 die Belagerung Wien's

begonnen, als auch schon in den folgenden Tagen türkische Strcif-

corp« die Umgegend mit Feuer und Schwert zu verheeren anfinge».

Die Verwüstung verbreitete sich über das gauze rechte Donaunfer in

Unler-Oesterreich, und bald erkauntcn die Chorherren von St, Andrü

»us den aufsteigenden Rauchsäulen der zunächst gelegeneu Dorf

schaften die Nothwendigkeit einer schleunigen Flucht. Propst Ivo

und Dcchant Zeller sammelten in größter Eile einige Pretiosen und
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Urkunde», und selbst diese Eile wäre beinnhe zu langsam ausgefallen,

weil die einbrechende» tartarischen Horden den Fliehenden nachsetzte»,

und sie beinahe eingeholt hätten. Und jetzt schaudert die Feder,

alles Geschehene niederzuschreiben. Die Bewohner des Dorfes, welche

nicht mehr fliehe» konnten, wurden grausam niedergemetzelt, Weiber

vor den Augen ihrer Männer, Tochter vor den Augen ihrer Elter»

geschändet, hierauf theils gelödtet, theils in die Gefangenschaft fort

geführt. Während die Häuser des Dorfes und der Stiftsmaierhof

aufloderten, erbrachen die Tartaren die Kirchen und Klosterpforten,

und auch hier begann ein schreckliches Blutbad. Viele Bewohner

flüchteten in den Kirchthurm, und da der Letzte die Thüre zu schließe»

vergaß, so entstand auf dem obersten Glockenthurmc solch ein schau

derhaftes Gemetzel, daß das Blut stromweise auf die Ballen und

untersten Theile herabfloß, und dort selbst noch mehrere Jahre sicht

bar blieb, daß es nicht übertüncht werden tonnte. In der Küche,

in den Werkstätten, Himmeru, Kellern und Gärten lagen die Leichen

der Ermordeten zerstreut, und Niemand war, der sie beerdigen

konnte. Die vorräthigc» Körnerfrüchte wurden in das Lager bei

Wien gebracht, und der Wein durch Zerschlagung der Fässer ver

schüttet. Die schriftlichen Dokumente des Archivs und der Kanzlei

lagen im Hofe herum, und wurde» uuter de» Hufen der Pferde

zerrissen und zertreten. Man erbrach die Gräber in der Kirche,

suchte nach Schätzen und zertrümmerte die Grabsteine, Die Marien

statute in der Siebcuschmerzen- Kapelle wurde an Augen, Ohren,

Nase «nd Händen verstümmelt, das wunderthätige Crucifir zur

Rechte» des Hochaltars, alle Altäre, Bilder, Kreuze, Stühle und

Kanzel verbrannt, so daß nichts übrig blieb als die Mauern und

das Gewölbe der Decke, welche fortan zum Pferdestall dienen mußte».

Zuletzt als nichts mehr zu rauben, zu verstümmeln, zu morden

übrig blieb, wurde an das Gebäude Feuer gelegt, uud eine Wüste

und ein Aschenhügel sammt dem pestilenzischen Leichengeruche waren

die Ueberbleibsel mühseliger Ersparnisse von vielen Jahren. Mit

welche» Gefühle» Propst Ivo uud Dechant Zeller in der zweiten

Hälfte September 1683 nach dem Entsätze Wien's ihr gewesenes

Kloster betreten haben, und wie wenige hilfreiche Hände sie fanden,

um nur de» Schutt und die modernden Leichen fortzuschaffen, kann

der Leser sich leicht denken. Nicht einmal einen Platz zu einer
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Bettstelle, nicht das wenige Kochgeschirr zur Bereitung einer Wasser

suppe konnten sie entdecken <).

Ein Verzeichnis; der gefangenen Christen, welche im Jahre 1683

von den Türken in die Sclavcrci ans Oestcrreich und Ungarn fort

geschleppt wurden, haben damals die öffentlichen Nachrichten in

folgender Ziffer zusammengestellt:

1. Gleise 6000

2. Weiber 11,215

3. Mädchen, die ältesten mit 16 Jahren 13,888

4. Adelige Mädchen 204

5. Kinder beiderlei Geschlechtes .... 56,093

Summa . . 87,400^

Kloster, Kirche, Maierhof, alle Wirthschaftsgebäude zu St, An-

drä ein Schutthaufen!

Was der Hebung der Temporalien am meisten hinderlich war,

war der gänzliche Ruin der Stiftsunterthanen am rechten Donau»

ufer, welche Propst Iuo, hintansetzend die eigene Noth, aus den

Mitteln seiner Stiftsherrschaft größtentheils neu gestiftet hat, und

so auch hier wieder den Beweis geliefert, daß unter dem Krumm«

stab gut wohnen sei.

Aber den schmerzlichsten unverbesserlichen Schaden lernte er

erst dann kennen, als die nach Einbruch der Tartaren in alle Zonen

des deutschen Reiches zerstreuten Chorherren nach und nach in die

klösterlichen Mauern Heimkehr nahmen. Sie beeilten sich ohnehin

nicht besonders, wie denn z. B. in dem nahen Stifte Herzogenburg

von dem Capitularen Ferdinand Beverel die Haus-Annalen melden:

Uultis anui» oniu lioenti», abiuit ex lure^nem adveritu, et

reote oetu äiebus ^riuL äoiuuni venit et murtuu» est 1686 6ie

') Das schreckliche Loos der Verwüstung, wie wir es hier in St. Andrci

»or Augen haben, hat hundert andere Ortschaften in Oesterrcich und oft in

größerer Ausdehnung getroffen. Um nur ein historisch begründete» Beispiel an»

zuführen, berufen wir un« auf die Hausschriften de« Lhorherrnstifte« Naumburg

in Baiern, dem die österreichische Pfarre Sieghartslirchen incorftorirt war, in

welchen gellagt wird, daß bei der Belagerung der Stadt Wien 1683 die türti

schen Streifhorden Sieghartslirchen in Braud steckten, und so grausam wütheten,

daß von der damaligen Bevölkerung der Pfarre, nämlich von 5000 Seelen,

t»UM 500 übrig blieben. S. ?«tri klei-MÄni», Oanonieo HuFUztin. in Kuens

l!ol!«<:tio Leriptur Iii»t. monast. K<',elß«i28t. I'. III. p. 153.

Oeft. Viertel,, f. lath»l. Theol, VIII. 15
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28. .lulii. Aber wie übel gestaltet waren die Arüder wiedergekehrt.

Sie hatten den Ordensgeistlichen vollends ausgezogen; sie hatten

nicht nur weltlichen Sinn, sondern auch mehr als weltliche Zügel-

losigkeit heimgebracht, und damit den jüngeren Nachwuchs angesteckt.

Freilich wenn Propst Ivo und Dechant Zeller um 170—180 Jahre

später gelebt hätten, so wären sie belehrt worden, daß man anstatt

des veralteten Ausdruckes „klösterliche Ungebundenheit" das schöne

Wort „geistige Reife" gebrauchen müsse').

So lange des Dechants unbeugsamer Geist in einem gesunden

Körper war, schienen die häuslichen Vorgänge den gewöhnlichen

Lauf zu nehmen. Als aber 1693 der siebzigjährige Dechant mehr

als je zu kränkeln anfing, und oft wochenlang das Krankenbett

hüthen mußte, bildete sich gegen den Propst durch den giftigen An«

hauch eines Parteiführers, des Chorherrn Franz Stürmst (man ver

gesse auch nicht auf den Aventurier, den Erpropst Mathias) eine

täglich zunehmende Oppositionspartei im Stifte, wovon sogar die

Stiftsbeamten und Domestiken angesteckt wurden. Die Angebereien

bei dem bischöflichen Officialate mehrten sich 1695 und 1696 so,

daß es in dem letztgenannten Jahre zu officiellcn Verhandlungen

tum, wozu die behelligte geistliche Stelle zwei zunächst wohnende

Prälaten, nämlich den Propst Christoph Müller von St. Polten

und den Propst Maximilian Herb von Herzogenburg delegirte.

Der Ausgang war freilich nicht anders, als man von der strengen

Gerechtigkeit der Sache nnd von dem rechtlichen Sinne dieser zwei

Prälaten erwarten konnte — Ivo stand in allem und jedem gerecht

fertigt da. Aber er war seiner Würde überdrüssig: er fand die Last

des Vorstehers für alle Zukunft unerträglich, um so mehr, als sein

Dechant Zeller. dem letzten Heimgange täglich näher rückte, und

unter den Capitularen nicht Einer war, der in Zeller's Fußstapfen

treten konnte. Darum sann er von nun an unablässig darauf abzu

danken, und beobachtete vor der Hand ein strenges Verschweige»

dnrch viele Monate, bis er nämlich den Mann entdecken konnte,

der mit scharfen Zügeln die erwähnten Ordcnsmänuer erfassen und

mit starrer Consequenz die Ordensdisciplin durchführen konnte, oder

') <l»to sagte im römischen Senate: ^ÄMpriäeiu U08 v«rll verum vor»-

dul» »!ni8>ii>n» — — — ec> reZpubliea in extremo »it» est. 8llIIu«t. (!»tiliu»

num. 52.
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vielleicht auch um die Atopische Fabeln liauae re^em petsnts» !

einigermaßen i» die Sccne zu setzeu. Er fand ihn, diesen Mann,

wie er seinem hartgeprüftcn Geiste vorschwebte, in der Person

eines sicheren Augustin Erath, regulirten Chorherrn aus dem

schwabigen Stifte Wettenhause», geistlichen Raths und Bibliothekars

am Hofe de« Fürstbischofes von Passau Johann Philipp Grafen

von Lamberg. Von nun an (15. Juli 1697) setzte er sich in bricf»

lichen Verkehr mit diesem seinem Auserwahlten, ohne irgend

jemand Vertrauten zu Rathe zu ziehen ; insbesondere vermied er es,

die Vorsteher der zwei Canonicatstifte, welche doch durch ihr ämt»

lich überkommenes Einschreiten in den unglücklichen Hauszwist am

besten unterrichtet waren, nur von ferne in die Kenntniß zu setze».

Die Vorgänge dieser einzuleitenden Postulation, die Hebung

der sonderbaren Hindernisse dagegen, quellenmäßig enthalten in

etlichen und dreißig Schriftstücken zu Herzogenburg im Stiftsarchive

(zugleich eine reichliche Ausbeute für psychologische Excurse) reichen

über Zeller's Ableben hinaus, und somit über das vorgesteckte Ziel

dieser Monographie.

Zellcr schied aus diesem Iammerthale den 25. October 1697,

und ward zu seineu Brüdern im Kreuzgangc des Stiftes beigesetzt.

Mit jenem Nnoomium, welches Erath, der sechs Monate darnach

als vostulirter Propst eingetreten ist, als ein Denkmal der Aner

kennung in seinen „^nnal63 ^näreani" niedergeschrieben, wollen

wir Abschied nehmen, und die Neoenbemerkung beifügen, daß die

Angabe des Geburtsortes durch obige Notizen, entnommen aus den

Pllssauer Acten von 1671, zu berichtigen ist.

Dominus >Io8«pliu3 (?raspc>8itu8) »ugosvit ^nno 1653

«loaunem ^vHsr 88. l'lieoloAias Laooalkureum, uominem 8uf-

tulcienän,« H,näre»,n»,6 lSFuIari llisoinünae olim «um iumAni

truetu »ulüoisnäum. If»,tu8 est Joannes in Imperial! l'raneo-

niae Oivitate 8er»veiuiui'ten8i, leraei in8i^nium virurum matre,

nuinps ex c^u», ordi sunt : lüonraäus weites vlimu8 vo8tll ^er-

lll^nus ; Joanne» <üu8nini«,nu8 trium Imveru,torum oon8iliariu3,

üi»toriou8 st oioliotnee»,riu8 ; Henrieus 8a1mutli nros«88or

I^io8isn8i8 ; Joanne» 8^ng,uiu8, me6ioin».e äootor, prc»ke88or et

^leniater, aliicsue oomnlurss. 8«,oram vrose38ionem relißio8«,m

vostea emisit 8ut> D. NüeKaels kraevosito, immeäillto 8ueoe8-

»ore Domini ^«36ni,i. ^,6 äeeanatum ll88umntu8 e8t », D.

15«
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8tez>li»ilo krllSLuIe ^näreilno. Uuio oiNoiu ultra c^UÄärHßiutll,

«,UQ08 ziraekuit oulu iusi^ni lauäe ae 8eäu1itate, juniore» (!a-

uullieog »UN» neu »tiLHue lruotu in8truxit tlieolo^i», morllli,

äiviuH^us OlLei», in^euti «elo c^ua äeeanus et »imul c^na ü,rti-

iioiosus orFÄnasäu» est pro8eeutu8. ?08tcsuain vitam i-sli^io-

8am et äeLllulltruu juxt«, ollnouielliu ^p08toloi'um normaiu

multi8 »Uni« e^re^ie traäuxit, tanäein 2,11110 169? äie 25. Octo-

t»ri8 8eptu«,FeuA,i'io luaior 8ut> Ivone kraelato ^näreauo illam

nun 8iue oiullium luotu ol«,u8it, äißuu8 c^ueiu danonia uo-

»tra oxoi-Qet praeoonio nuuc^uain iutermorituro.



 

 

 

IX.

Dll8 5pottcrucifi5 uom Mlatin

und dessen neueste Deutung.

Von Dl, Franz Inner Kr»u» in Pfolzel.

I.

Das im Jahre 185? in den Ruinen des Kaiserpalaste« auf

dem Palatin entdeckte, von Raffael Garrucci ') zuerst beschriebene,

') Oivilt» o»ttc»I. 1857 und: il OoeiL««« ßlllwto, llom» 1857.
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sogenannte Spottcrucifix ist bekanntlich nach dem Vorgänge des

eisten Erllarers allgemein als ein Denkmal heidnischen Vorurtheils

und Hasses gegen den christlichen Cult und dessen Urheber aufgefaßt

worden. Das Bild, welches wir hier nach Garrucci wiedergeben,

stellt eine bekleidete menschliche Figur vor, welche nach oben in

einen Pferde- oder Eselskopf ausgeht : sie erscheint an ein "s/ förmiges

Kreuz geheftet: die Hände sind augenscheinlich an den großen Quer

balken befestigt, die Füße stehen nebeneinander auf dem »uppsä«,-

nsum oder Fußbällen. Zur Linken erblicken wir einen ebenfalls

bekleideten Menschen in anbetender Stellung vor uns: er wirft dem

Gekreuzigten die die Anbetung ausdrückende Kußhand zu ^). Zwischen

und unter den beiden Figuren steht eine in vier Zeilen vertheilte

griechische Inschrift:

was man mit Garrucci übersetzt hat: Nlexamenos betet (?ißnl ito-

cistisch für ichn«) (seinen) Gott an. Das römische Graffito gilt

demnach als ein Pendant zu der gleichfalls höhnenden Darstellung

des Christengottes, von welcher Tertullian im sechzehnten Capitel

des HpoloßLtiou» sagt: uovs, illm Dei nostri in ista proxime

oivitate eäitio publiokta est, ex c^uo yuiäaru truztranäi»

tisstii» rusrosuariun noxiu» r^ioturaru riror)08uit «um siusmoc!!

innoriritione : Den» (ÜKristiauorum O^OXVI'lll^. Is erat auri

liu8 »sinini«, »Itsro psäe uu^ullltu», li^rum ^estariL «t 8oA»-

tu». liisimu» st noiuLii «t forruarn. Garrucci und nach ihm

Becker') haben die Zeugnisse zusammengestellt, aus welchen her

vorgeht, daß die Heiden bis in's dritte Jahrhundert hinein den

Juden und Christen den lächerlichen Vorwurf machten, als beteten

sie einen Gott mit einem Eselskopfe an.

Dieser unseres Wissens bisher von den bedeutendsten Kennern

des christlichen Alterthums angenommenen Deutung gegenüber brachte

kürzlich der 13. Band der „Berichte und Mittheilungen des Alterthums-

') In »äc>i»näo äeitylllin »ä N5oulum iel«llmu8. ?Iiu, XVIII. 2, i

zlinuc. I?el. 0«t. 2.

') Becker, da« Spoltciucisix d. rüm, Kaisci Paläste. Breslau I»e«,



Bon vr. F. X. Krau«. 231

Vereines in Wien" eine ganz neue Erklärung aus der Feder des Herrn

Joseph Haupt, Scriptors der k. k. Hofbibliothek. Der Verfasser

wendet sich zunächst gegen Ferdinand Becker, dessen Schrift über

das Spottcrucifir er für nichts viel Besseres als eine leidige Ver-

quickung von Unwissenheit und pietistischcn Phrase» erklärt. Herr

Becker mag sich desscnthalben mit seinem Gegner selber zurechtsetzen :

auffallender als die Behandlung des junges protestantischen Theo

logen ist uns jedenfalls, daß den namhaftesten Vertretern der christ

lichen Alterthumswissenschaft gegenüber Herr Haupt mit einem

Selbstbewußtsein auftritt, das uns unwillkürlich die Frage auf

gedrängt hat: wo die bisherigen Leistungen und Verdienste des

Verfassers auf dem Gebiete christlicher Archäologie liegen, welche

ihm Recht und Anlaß zu einer so herausfordernden Sprache

gewähren. Herr Haupt hat nichts weniger im Schilde, als die ge

summte Wissenschaft der christlichen Archäologie in ihrer heutigen

Gestalt umzuwerfen; ein ernstes Unterfangen, bei dessen Mißlingen

man ihm nicht mit dem bekannten ,iu ma^ui» et volniss« »»t

e»t> , entschuldigen, wohl aber mit dem Horazischen' parwriunt

Nontes u. s. f. strafen dürfte.

II.

Herr Haupt faßt die Resultate seiner Untersuchung dahin zu

sammen: „1. haben die Heiden einen Eselsgott gekannt; 2. dieser

Eselsgott war der Seth oder Smy der Aegypter, den die Griechen

mit ihrem Typhon für eins erklärten ; 3. auch die Gnostiter stimmten

mit den Heiden darin überein, den jüdischen Nationalgott mit diesem

Typhon, Demiurg, und welche Namen sie sonst noch gebrauchten,

zu identificiren".

„Der Typhon wurde göttlich verehrt, da er Opfer wie die

andern Gottheiten auch erhielt; wie anders hätten ihn seine Ver

ehrer sich darstellen sollen, als wie er schon seit Jahrhunderten in

Aegypten gemalt und gemeißelt worden war? Kurz, das in Rede

stehende, sogenannte Spottcrucifif ist nichts als ein Bild Typhons.

Daß das Bild nicht spöttisch, sondern ernsthaft gemeint ist, läßt

sich schon aus der Unterschrift vermuthen. Denn wie lautet diese?"

^LXHMLNOX 2LLL IL 6L0N

„Man hat diese Inschrift so erklärt, daß 3LLL IL als ein

Wort zu lesen sei, nämlich 3LLLIL, das für ILLLI^I stehe wie
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so oft in den Inschriften L für ^1. Ich läugnc, daß man berechtigt

ist, zwei offenbar getrennte Worte zu vereinigen. 2LLL iL muß

gelesen werden und TLLL steht für XLLLI, wie so oft wieder in

Inschriften L für LI, und dieses 2LLLI ist die dritte Person Sing,

von dem Verbum 2LL2, das neben dem Passiuum 2LL0I«äI

gebraucht wird. IL ist der Accusativ des Pron. pers. der zweiten

Person. Die ganze Unterschrift ist deßhalb zu übersetzen: Alexamenos

ehrt dich Gott. Jetzt können wir uns auch das 5' über dem Bilde

erklären, womit Niemand bis jetzt etwas anzufangen gewußt hat.

Es ist nichts als der zweite Buchstabe ein Namen l^chli^. Vielleicht

daß bei einer neuen Untersuchung des Bildes sich die fehlenden

Züge noch finden".

„Wenn wir nun erwägen, wie alle heidnischen Culte zur Zeit

der römischen Kaiser ihre Anhänger in der ewigen Stadt hatten,

ist es da zu verwundern, daß auch Typhon nicht leer ausging?

Merkwürdig ist das entschieden jüdische oder, wenn man will, afri

kanische Gepräge im Gesichte des Verehrers, die wulstigen Lippen,

die gekrausten Haare. Entschieden orientalisch ist auch die Gebcrde

der Verehrung, das Zuwerfen der Kußhände".

„Ich frage, ob diese Erklärung nicht des Heidenthums wie

des Christenthums würdiger ist, als die so lange geglaubte, daß

es (was?) ein Spottbild auf den Stifter der erhabenen christlichen

Kirche sei?"

„So lange die historischen Zeugnisse von Typhon irgend

welche Geltung haben, so lange der weitgreifende Zusammenhang

der heidnischen Religionsgcschichte nicht zu erschüttern ist, worin der

eselküpfige Götze eine so wichtige Rolle gespielt hat, werde ich bei

meiner Erklärung beharren".

Wir müssen zunächst gestehen, daß uns die Tendenz und die

Tragweite der Haupt'schen Deutung nicht klar ist. An sich ist die

Behauptung, in dem palatinischen Grafftto sei Typhon dargestellt,

etwas sehr Unverfängliches: sie gewinnt aber im Zusammenhange

mit der ganzen, ihr vorausgehenden Entwicklung — wofern diese

nicht rein überflüssig und zwecklos ist — einen mehr als bedenklichen

Charakter. Wie S. 151 bis S. 160 der „Berichte und Mittheilun

gen" beweisen, stellt sich Herr Haupt durchaus auf jenen Standpunkt,

welcher in den christliche» Symbolen, von dem Kreuz und dem Mono

gramm an, nur Imitationen des Heidenthums sieht: hatte Raoul
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Röchelte vor mehr als dreißig Jahren die Behauptung aufgestellt,

und mit seltener Gelehrsamkeit und feinem Geiste verlheidigt, daß

die christlichen Symbole einfach dem Heidenthum entlehnt seien, so

geht Herr Haupt mit einigen neuen Gelehrten darüber hinaus, in

dem er allem Anscheine nach nicht blos eine Aneignung classisch-

heidnischer Formen und Symbole, sondern auch einen inneren Zu

sammenhang specifisch christlicher Anschauungen mit dem Inhalte

heidnischer Formen behauptet. Er glaubt der alten streng orthodoxen

Lehre der Vater über das Verhältnis) des Christen- uud Heiden-

thums zu huldigen, wenn er den Unterschied zwischen beiden mög

lichst vermischt und das Christenthum mit Ferdinand Christian

Nllur einfach als das Product der ihm vorausgehend historischen

Entwickelung ansieht. Sagen wir es kurz: Herr Haupt hat die

Schriften Baur's gelesen und die Kraft nicht in sich gefunden, dem

überwältigenden Einfluß dieses mächtigen Geistes zu widerstehen.

Es ist nicht unsere Absicht, die von Baur mit so ungeheuerem Auf

wände von Geist und Wissen vertheidigte These hier in ihrer

geschichtlichen und dogmatischen Unhaltbarkeit nachzuweisen; dazu

bedürfte es eines ganzen Buches oder vielmehr dazu hat es that»

sächlich einer ganzen Litteratur bedurft, die noch keineswegs abge

schlossen ist, aber schon hinreicht, um die Unwahrheit des nicht so

wohl auf vorurtheilsfreicr historischer Forschung, als auf dem Bo

den der Hegel'scheu Speculation erwachsenen Systemes zu erweisen.

Doch seien einige Worte den archäologischen Nachzüglern der Tübin

ger Schule gewidmet. Was Raoul Röchelte betrifft, so sind seine

Behauptungen von einem größeren Meister, von keinem Geringeren

als de Rossi, im zweiten Bande der Loma »otter^ne», bereits

auf ihr richtiges Maß zurückgeführt. De Rossi zeigt, daß die Technik

und das decorative System der profanen heidnischen Kunst, wie sich

so zu sagen von selbst verstand, allerdings von den christlichen

Meistern zunächst beibehalten und uerwerthet wurde: daß bei der

Anwendung oder Umsetzung heidnisch-mythischer Symbole die Chri

sten bereits viel vorsichtiger und zurückhaltender waren, sich nament

lich in den Katatomben derselben seltener bedienten und ihrer sich

bald entledigten: daß endlich der biblisch-symbolische Bildercyclus

von der Einwirkung heidnischer Ideen und den Reminiscenzen

clossischer Traditionen frei uud von selbstständig christlichem Geiste

eingegeben war. Ueberhaupt ist zu bedauern, daß Herr Haupt es
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unterlassen hat sich mit de» Forschungen de Rossi's bekannt zu

machen, ehe er es unternahm „die Fundamente der christlichen Ar

chäologie zu erschüttern". Es wäre ihm dann u. a. der Mißgriff

erspart worden, in der in mehreren Kapellen des Cömeterium des

hl. Callistus wiederkehrenden Darstellung der sieben Jünger, wie

sie um einen mit Fischen und Broden besetzten Tisch gelagert sind

(Ioh. 21, 2) die „Kabiren" zu finde« '), So sehr wir uns im Na

men der christlichen Altcrthumswissenschaft für die Einführung des

phönicisch- ägyptischen Kabirencultus in die Katakomben bedanken

müssen, so entschieden verwahren wir uns ferner gegen die von

Herrn Haupt hochgcpriesencn Resultate gewisser Schriftsteller hin

sichtlich des Kreuzes und des Monogramms Christi. Rapp?) und

Mortillet^) haben allerdings das Mögliche geleistet, um den

Beweis zu liefern, daß unfern Vorfahren im Glauben auch diese

beiden Symbole einfach dem Heidenthum, in welchem sie längst in

religiös-symbolischem Gebrauche gewesen seien, entlehnt: wir er

fahren von Herrn Haupt S. 153, daß die Behauptungen der zwei

genannten Gelehrten argen Lärm unter den Zionswächtern hervor

gerufen und mit „Schmähungen" beantwortet wurden. Das Eine

wie das Andere ist dem Schreiber dieses bisher unbekannt gewesen:

großen Lärm zu machen, dazu waren die Arbeiten Rapp's und

Mortillet's doch zu unbedeutend; die „Schmähungen" dürften sich

wohl auf die gebührende Zurechtweisung beschränken, welche den

beiden Herren von bedächtigeren Gelehrten zu Theil geworden ist.

Wenn ich mich persönlich vielleicht öfter und schärfer als ein Anderer

gegen Rapp und Mortillet ausgesprochen habe, so geschah es nicht,

weil die Resultate ihrer Forschung mir unbequem gewesen waren —

ich darf das archäologische Publicum zum Zeugen dafür anrufen,

daß mir dazu die erforderliche Leidenschaft des Parteigcistes fehlt —

sondern, weil die Ergebnisse der Rapp - Mortillet'schen Studien

vielmehr auf Unmethode und Halbwisserei, denn gediegenen For

schungen beruhen. Den ausführlichen Nachweis dafür gedenke ich

einst in einer vollständigen Bearbeitung der Kreuzarchäologie zu

>) Vgl. ä« üo»°i, Rom», «ott. II. 340 ff.

2) Rapft, Jahrb. d. Vereine« v. Nlteithumsfreunden im Rheinlande,

Heft 39—4«. Bonn 18SS. S. 116 ff.

') zlnrtillet, Is si^n« äe w «rnix »vaut I« Odlistiknisin«. k-lns 1866,
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liefern: hier sei nur bemerkt, daß die Verfechter der von mir zurück

gewiesenen Ansicht darin fehlen, daß sie 1) das Zeichen -I- oder A

häufig für ein Symbol nehmen, wo es einfach dccorativ ist; 2) daß

sie den gleichen Fehler oft da begehen, wo das Monogramm X

oder H nur die beiden Anfangsbuchstaben irgend eines abgekürzten

mit X? anfangenden Wortes darstellen; 3) dnß sie das vicrspeichi-

sche Sonnenrad der Orientalen in einen inneren Zusammenhang

mit der römischen orux (dem Marterwerkzeuge und dem christlichen

Symbol) bringen, der nicht besteht; 4) daß sie vollständig auf die

historische Entwickelnng des christlichen Monogramme« vergessen,

»ic sie durch die neucrn epigraphischen Forschungen feststeht. Wer

über diese Bemerkungen, um mit Herrn Haupt zn reden, „wüthend"

(S. 153) wird, dem rufen wir unstrs unvergeßlichen Welcker's

Worte zu: „Dem allzueifrigen Sternseher, der über den Stein in

seinem Wege stolpert, gleichen die, welche heutigen Tages den Blick

unabgewandt auf die Wolken ihrer Mysterien und Einfälle gerichtet,

eben so gut wie jener Astronom auf die Nase fallen, indem sie die

thlltsächlichen , nicht minder handgreiflich im Wege liegenden Um

stände übersehen')".

Aber noch einmal, wozu der lange Excurs in der Haupt'schen

Schrift, über die dem Hcidenthume von den Christen entlehnten

Symbole? Diese Erörterung hatte nur dann einen Zweck, wenn

gezeigt werden wollte, daß in unserm Graffito eine ernsthaft gemeinte

Darstellung Typhon's und des Iudengottes oder des gekreuzigten

ChristenHottes zugleich bezweckt gewesen sei; ich bin weit entfernt

dem Verfasser eine solche Absurdität zu unterstellen, stehe aber keines

wegs dafür, daß nicht Andere, durch seine Erörterung verleitet, ihn

solcher Absicht zeihen werden 2).

III.

Gehen wir indessen zur Prüfung der Haupt'schen Erklärung

über.

>) Welcker, die Ternite'schen Wandgemälde von Hercul. und Pompeji

3. 173 f.

^) Muß man e« nicht fast, wenn Herr Haupt S. 1«s auf da« jüdische

Gepräge im Gesichte de« Nlerameno« aufmerksam macht? Uebrigen« zeigt letzterer

ewe hcloonretcnde Stirue, Stülpnase und wulstige Oberlippe, da« gerade

Gegemheil de« „nicht «»gewöhnlichen" jüdischen Typus.
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Wir habe» »ach seiner Meinung nicht ein Spottbild, sondern

ein ernsthaft gemeintes Denkmal typhonischen Cultus vor uns:

ehe wir weiter schreiten, muß ich diese Behauptung für unannehm

bar erklären.

Das Bild rührt entweder her von einem Anhänger des Th-

phoncultes oder nicht; in letzterem Falle kann man ihm unmöglich

eine andere als höhnende, satirische Bedeutung beilegen. Gesetzt

aber, ein Verehrer Typhons habe an diesem Orte seiner Andacht

gegen den gräulichen Götzen genug thuu wollen, so hätte er wohl

eine Anrufung, ein Gebet oder etwas derartiges auf die Wand

geschrieben, vielleicht auch seinen Gott dahin gezeichnet. Wer aber

kann im Ernste unterstellen, auch der wärmste Anbeter Typhons

habe sich selber mit einer so schmählichen Fratze, wie sie unser

Graffito aufweist, zusammt dem Gegenstände seiner Verehrung dem

Gelächter seiner Kameraden preisgegeben und mit kaltem Blute

seinen wertheu Namen unter diese öffentliche Bezeugung seiner Re

ligionsweisheit hingesetzt? Eine derartige Pinselei ist mir auf keinem

Denkmal des Alterthums vorgekommen und ließe sich, wenn sie

wahr wäre, nur mit den mericanischen Bildern vergleichen, mit

welchen vor kaum einem Jahrzehnt der Abbe Domenech sich unsterb

lich blamirt hat.

Sollen wir an eine ernsthaft gemeinte Darstellung Typhons

in Rom glauben, so möge man uns doch zuerst nachweisen, daß der

Typhondienst dort überhaupt Anhänger hatte; man möge des

Wcitern zeigen, daß die römischen Anhänger ägyptischen Gütter-

cultus Typhon nicht blos als ein boshaftes Ungeheuer, als eine

Personifikation des Bösen verabscheuten und ihn zu versöhnen

Opfer brachten, sondern daß sie den sonderbaren Gott mit einer

wirklichen, durch ?che?9« auszudrückenden religiösen Scheu und

„Verehrung" umgaben.

Wie undenkbar eine ernsthaft gemeinte religiöse Darstellung

hier ist, erhellt aber mehr als zur Genüge aus dem Charakter der

in Betracht kommenden Localität. Es besteht kein Zweifel darüber,

daß die Räumlichkeiten, in welchen das Graffito gefunden wurde,

als Wachstuben oder Gesindezimmer benutzt wurden; es bestätigen

dies die mit Nägeln, Messern oder dergleichen eingeritzten Graffitos,

von denen viele nur Namen wiedergeben, andere stattliche Soldateu-

und Bedientenwitze vorstellen, wie sie eben so gut heutigen Tages
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in unfern Kasernen und Wachtstuben zu finden sind. In der Nähe

unseres Graffitos war eine Esclsmühle abgebildet, und darunter

steht:

I^LOIi^ ^881.1^ <HV0N0V0 N<30

eine Phrase, die mein militärischer Freund E. tief soldatisch gedacht

und genau dem Freudenrufe des Reservisten entsprechend findet,

der endlich „des Dienstes ewig gleichgestellter Uhr" entgehen wird:

„Pitter noch vierzehn Tag"! Ursonderlich müßte der arme Typhon-

llnbeter gewesen sein, der in dieser heitern Umgebung sich mit seinem

andächtigen Bildchen lächerlich machen wollte.

Wir haben oben die von der gewohnlichen, ganz abweichende

Erklärung mitgetheilt, welche Herr Haupt von der das Graffito

begleitenten Inschrift gibt. Aus 2LLL1L macht er zwei Wörter,

weil ein kleiner Zwischenraum zwischen 2LLL und 1A bemerkbar ist.

Ich muß nun zunächst bemerken, daß das Original, wie dessen

Wiedergabe bei Garrucci und Becker einen kaum merkbaren Zwischen

raum zwischen L und 1 aufweist, während derselbe in der auch

sonst nicht getreuen Abbildung des Herrn Haupt beträchtlich gewach

sen ist. Auf das Spatium ist aber bei der Rohheit der Zeichnung

gar kein Gewicht zu legen, und das um so weniger, als in dem

gerade folgenden Worte 6L0N die beiden ersten Buchstaben von den

letzten durch einen ebenso beträchtlichen Raum getrennt sind.

Aus dem, also auseinandergerissenen 2NLLIL macht nun Herr

Haupt die zwei Wörter 2LLL und IL, von denen das erste für

3LLLI d. h. für die 3. psrg. siiiF. prae». im Activum stehen soll.

An sich nun ist gegen 2LLV^2i:LLI von Seiten der Paläographie

nichts zu erinnern, da L für LI in Inschriften und Handschriften

öfter, wenn auch seltener als 2 für ^1 vorkommt; wenn aber Herr

Haupt meint, die bisherigen Erklärer hätten offenbar nur das

Passivum von ich« gekannt, während doch beide Formen gebraucht

wurden, so bemerke ich, daß in gut klassischem Griechisch -ißc» und

5iß«^,«l gleichmäßig für „anbeten, verehren" erscheinen, in der Grä-

citä't der später« Jahrhunderte, namentlich der Zeit, um welche es

sich hier handelt, vorwaltend das Medium (denn ?3ß»^«, „ich bete

nn«, ist Medium, nicht Passivum, wie Herr Haupt zwei

mal schreibt) im Gebrauche ist. Viel unzulässiger ist aber, was von
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IL behauptet wird: dasselbe soll hier der Accusatio des krau, per-

»unale der zweiten Person sein; im dorischen Dialekt sprach man

nun allerdings 52, sonst sagte aber in Griechenland und im römi

schen Reich, wo man hellenistisches, tein dorisches Griechisch redete,

alle Welt ?6 für „dich". Vom grammatischen Gesichtspunkte aus

muß ich also die Haupt'sche Erklärung für völlig verunglückt an«

sehen; daß ?iß^«l 9«.°v bei der Garrucci'schen Deutung ohne

Schwierigkeit sei, will damit nicht behauptet sein, doch kann man

sich diese leichter gefallen lassen, als jenes ^ 9«v das sich zudem

sonderbar genug ansieht; denn auffallend wäre doch, wenn der arme

Götzendiener unter seinen Typhon geschrieben Hütte: Alexamenos

betet dich Gott au: soll hier Typhon nicht als 65«? x«h' i^«/^

erscheinen — wofür er denn doch zu bescheiden sein wird — so er

warten wir wenigstens irgend ein Epitheton bei 9eiv.

Rechts oben in unserem Graffito, über der rechten Hand des

Gekreuzigten, steht ein etwas tiefer geritztes 5°: es soll nach Haupt

der zweite Buchstabe im Namen Typhon sein. Hier hat wohl F.

Becker a, a. O. S. 19 mit Garrucci das Richtige getroffen, wenn

er das ^5 für den Anfangsbuchstaben irgend eines Wortes, am

Besten eines Namens, hält und annimmt, daß der Verfertiger des

selben plötzlich aus irgend einer Veranlassung seine Arbeit unter

brochen habe. Dergleichen geschah unzähligemal, und die Umgebung

unseres Bildes liefert mehrere Beispiele von angefangenen, aber

abgebrochenen Inschriften. Daß der Name des Gottes oben in die

Ecke geschrieben sein soll, ist nicht zu denken, um so weniger, daß

wir hier nur den zweiten Buchstaben von «Z^chü^ vor uns haben;

„vielleicht, meint Herr Haupt, werden bei einer neuen Untersuchung

des Bildes sich die fehlenden Züge noch finden". Ich meine, da

das ^ mit festerer und sichererer Hand, als das Uebrige, eingeritzt

ist, so nehmen wir am besten an, daß uns hier das Werk ver

schiedener Hände vorliegt und das ^ mit dem Bilde gar nichts

zu thun habe. Viel weniger wahrscheinlich dünkt mir, daß 5' das

Zeichen des Kreuzes sei — ob es überhaupt als solches vorkommt,

sei hier nicht weiter untersucht'), in welchem Falle man an

p. 28 f, 6« liu»»i LuU. äl »i-ed. «,i«t. 1863, p. 35. Becker ll. », O.

S. 20.



«°n Dl-. F. t. Krau«. 239

de» Vorwurf der Heiden, die Christen beteten die Kreuze an, zu

denken hätte').

Einen Umstand aber hat die Haupt'sche Deutung gänzlich

übergangen, und zwar leider einen Umstand, auf den gerade sehr

viel ankommt: der Mann mit dem Eselskopfe erscheint in unserm

Oraffito ans Kreuz geheftet; er leidet jene Strafe, welche die

Römer das teterrimuiu »rmplioium, die extrem», puen» hießen.

Herr Haupt versichert zwar S. 153, daß das Bild des au den

Kreuzpfahl gefesselten Typhon in Aegypten schon in sehr frühen,

natürlich christliche» Zeiten ausgemeißelt wurde. Die antiken Dar

stellungen Typhou's sind von ZoVga?) einer sorgfältigen Unter»

suchnng unterzogen worden: man weiß, daß Typhon, das böse

Princip bei den Aegyptiern, von diesen bald unter dem Bilde des

Esels, welcher durch sein ungemäßigtes, übertriebenes, widerspre

chendes und bizarres Wesen das Gewaltthätige und alles Gute Zer

störende bezeichnet^), bald unter dem Bilde des Krokodils, d, i.

dl« Räuberischen, Rasenden und Zerstörenden^), bald unter dem

des Nilpferdes, des Symboles der Ungerechtigkeit und Unver

schämtheit vorgestellt ward 5). Kein Denkmal des Alterthums mit

dem ans Kreuz gehefteten Typhon ist auf uns gekommen, und da

solche Denkmäler nach der Versicherung unseres Gegners in alter

Zeit ausgemeißelt wurden, so wird er- uns wohl auch keines auf

weisen können, und mag es uns nicht übel nehmen, wenn wir uns

in dieser Hinsicht einstweilen abwartend oder vielmehr ungläubig

verhalten. Was die aus einer mericanischen Handschrift der t. t.

Hofbibliothet von Herrn Haupt auf der seiner Abhandlung bei'

gegebenen Tafel veröffentlichten Zeichnungen betrifft, so hat (ü gar

nichts mit unfern Graffito gemein, N nur zum Schein. Das Bild

') Vgl. zliuuo. r«I. Oeiav. e. 12. 29.

2) 2l>8^2 äs OliA. «t u«n nbeligc, Lnin»« 1797.

2) 0reU2«r (üommsut. Heroäut. p. 290, 293 »<z.

<) 2oLß» >. o. p. 443.

°) Ibiä. p. 445, Wenn dagegen Typhon nur deßholb unter dem Bilde de«

Esels dargestellt ward, weil der Esel-Typhon der Gott der Fremden (Hytso«)

war, so erkläre man, worum Typhon auch die specifisch ägyptischen Thiere, da«

Krokodil und dos Nilpferd, heilig waren und zu seinen Darstellungen diente».
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zeigt eine mit der bekannten Fratze mericanischer Götzen ausgestat

tete Figur, welche auf einer galgenartigen Maschine steht und die

Hände auf die beiden obern Enden eines durch einen in der Mitte

ausgebauchten Behälter getriebenen kreuzförmigen Instrumentes von

der nachstehenden Form stützt.

Welches auch immer der Sinn dieser bisher unerklärten Dar°

stellung sein mag, ich kann darin kein Analogon für das Bild im

Palatin entdecken, so wenig, als ich in der von Herrn Haupt, wen»

auch schüchtern, empfohlenen Ansicht von dem jüdischen Ursprung

eiues Theiles der llmericanischen Bevölkerung -oder von dem america-

nischen Ursprünge der Juden etwas Anderes, als müssiges Phantll«

siespiel erkennen kann.

Dagegen gibt es Analoga zu unserm Spottcrucifix, von denen

Herr Haupt mit Unrecht geschwiegen hat. Zwar erwähnt er S. 159

 

des schon besprochenen Bildes, welches Tertullian sah und im sech

zehnten Capitel seines ^rxiln^etiou» beschreibt. Aber nicht zu über
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gehen war ein Bild, das mit dem von dem alte» Kirchcuschriftsteller

Tertullian (ist lein „Kirchenvater", wie Herr Haupt S. 158 schreibt)

gesehenen unbedingte Aehnlichteit hat, und das sich auf einer zuerst

vonStephanonius ') bekannt gemachten Gemme befindet. Vor zwei

ehrfürchtig lauschenden Zuhörern steht ein mit dem Pallium beklei

deter Esel, dessen Rechte schulmeisterlich lehrhaft erhoben ist.

Wenn der erste Herausgeber in dieser Darstellung den Apule-

jus sah, so hat der gelehrte Lucas Holstenius das Unrichtige

seiner Erklärung nachgewiesen und gezeigt, daß wir es hier mit einem

Bilde des Onoloite«, wie bei Tertullian, zu thun Habens. Eine

merkwürdige Illustration dieser Darstellungen wie unseres Graffito

dürfte aber ein von de Rossi^) publicirtes Graffito aus Pom

peji sein :

NVI.V8 mc? NV80III.I^8 DOÜ-VI?

— mulu» nie luuLesllll» äoouit.

Freilich ist das vielleicht nur ein obscöner Witz, wie deren

in Pompeji viele an den Mauern geschrieben standen. Aber an der

selben Stelle befand sich die höchst interessante, vo» Kießling zu

erst veröffentlichte, dann von de Rossi besprochene Inschrift ^):

^VDI 0NKI81?IH.l108 8IIV08 0I.0LI58,

die wir bis jetzt noch immer als das älteste epigraphische die Chri

sten betreffende Denkmal betrachten müssen, weßhalb de Rossi mit

gutem Grund in jenem Spott auf die Schüler des Maulesels eine

Beziehung auf die Christen erblickt. Das sind Pendants, die unsere

Deutung vortrefflich unterstützen, mit denen Herr Haupt bei seiner

Erklärung nichts anzufangen wissen wird? denn Typhon hat mit

dem Esel als Schulmeister gar nichts zu schaffen.

') Ztepliaunn. <3einm»« ^,ntic>. 8eulpta«, collect»« et ill. Venet.

I«46. 'lad. 3«,

>) Hul8tenil Lpi8talae »ä <livei-808 eä. ^. ?. Lo>88ou»6e. ?aii» 1817,

p. 173. Vgl. blünter. ?l!m<,iä. eeel. ^srioau, p, 218. Ders. Die Ehlistin

im heidn. Hause. Kopenh. 1828, S. 18.

2) De liossi Lullet, äl »l°l>. eri8t. 1864, 72,

<) «ie88lin^. Lull, äell' l8tit. 1862, 92. 0e «U88! I. e. p. S9, 92.

Olft. Biertelj. f. l»»h°l. Theo«, VIII. 16
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IV.

Die Abhandlung des Herrn Haupt enthalt noch mancherlei

Aeußcrungcn, in denen wir weder correcte theologische Ansichten

noch tiefe kirchenhistorische Kenntnisse bewundern tonnen. Die in-

juriöse Behandlung des alttestamentlichen Gottesbegriffcs, die Vor«

stellungen über die wichtigsten Begriffe der christlichen Dogmatil

als pure Schöpfungen der griechischen Philosophie, die Anspielung

auf den vielberufenen Gegensatz von Petrinism und Paulinism,

die Verzerrung des Buches Job, als welches nach des Verfassers

Meinung die Lehre von der vollkommensten Rechtslosigkeit des Men

schen Gott gegenüber, im Gegensätze zu der heidnischen Anschauung

enthält, der gemäß die Götter und Menschen in einem rechtlich«

Verhältnis; zu einander standen und kein Gott sich so einen „echt

sultanischen Spaß" wie Iehovah mit Job erlauben konnte, — da«

Alles und Vieles Andere ') gäbe zu mannigfaltiger Bemerkung Raum,

lohnte sich eine weitere Erörterung über derartige, rein gratuite und

keineswegs originelle Auslassungen der Mühe. Hier kam es uns

nur darauf an, zu zeigen, wie sehr Herr Haupt im Irrthume ist,

wenn er meint, bei dieser Gelegenheit „den christlichen Archäologen

eine ganze Reihe von Thatsachen vorgeführt zu haben, die stall

genug sind, die Grundlagen dieser Wissenschaft in Frage zu stellen"

(S. 168). Getrost überlassen wir es dem Leser zu bcurtheilen, wie

weit der Versuch seinem Urheber gelungen ist: ihm selbst aber, da

er mit Vorliebe Tertullian citirt, seien die Worte gewidmet, die

der „Meister" an Scapula (o. 1), schreibt: ,uo8 Huiä«iu neyue

expavesoiiuuL ueyue pertilueLcilnu» e» ^uae at> ißuorautibu»

r»atiluur/

>) Z. N. der Satz S. 160: „Meilwürdig genug, daß gerade solche Lieb»

Haber und Verehrer der heidnischen Kunst und Wissenschaft aus'« nachhaltigste

in der Kirche gewirkt haben, wie der hl. Hieronymns und der hl. Augu

stinus, und um nur einen au« der später« Zeit zu nenne», der

hl. Johanne« Lhiysostomu«. Uebrigens ist die« in jedem Compeudium

der Kirchengeschichte oder Patristik zu lesen und zu lernen." Wenn Herr Haupt

ein solche« Eompendium besitzt, möge er lesen und lernen, daß der als später

denn Nugustin und Hieronymns angeführte Chrysuftomn« lange vor ihnen, um

405—7, gestorben ist; Hieronymns starb 420, Augustin 430.
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V.

Zum Schlüsse sei mir erlaubt, eine Anmerkung über das

Alter unseres Spottcrucifircs zu wiederholen, die ich bereits vor

einigen Jahren an einem andern Orte gemacht habe '). Die Er

bauung des gesummten Gebäudecomplercs, in welchem wir mit

F. Lenormant das Pädagogium des kaiserlichen Palastes oder

den Wohnraum der wachthabenden Pagen und Garden erblicken

dürfen, fällt ohne Zweifel in die Zeit K, Hadrians. Auf diese Da«

tirung leiten mehrere Stempel der zu dem Bau verwandten Ziegel,

lautend :

und

riii.v8izic!

l>, h. kaetino et ^proniano oc>8. U. Vinioi kantaFatui 8ulz>i>

oiani, und Vero tertium, H,mr,il)uio oo». (ex) praeäiis I^U8i

lloäesti.

Die angeführten Consulate fallen in die Jahre 123 und 126

n. Chr. Auf eine etwas spätere Zeit scheint der Charakter eines

in diesen Räumen gefundenen Restes antiken Gebälkes von weißem

Marmor zu führen, von welchem Reber bemerkt: „die überladene

Ornamentik dieses Gebälkes weist nach Styl und Meißel auf die

Lpoche von Domitian bis Sextimius Severus". Demnach hat

Garrucci die Entstehung des Graffito in den Anfang des zweiten

Jahrhunderts gesetzt. Daß es nicht vor dem zweiten Viertel des

zweiten Jahrhunderts verfertigt wurde, liegt auf der Hand, und es

l»nn über den teriuiuu» », czuo kein Streit sein. Als terminus 3,6

«wem glaubt Becker im Anschlüsse a» Garrucci die Zeit des Aus'

ganges der Antoninc, etwa die Regierung des Septimius Severus

oder Caracallas bestimmen zu können, indem die dem Graffito zu

Grunde liegende schändliche Erdichtung sammt den andern unsinnigen

Gerüchten über unnatürliche Verbrechen der Christen sich seit der

Mitte des dritten Jahrhunderts ganz verloren zu haben scheinen.

>) Vgl. Theol. M. Bl. N°nu 1867, Sp. 44, Nnm.

16"
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Erwähnenswert!) ist indessen das mehrfache Vorkommen der Namen

60LDIV8, 60IiI)I^«V8 auf derselben Wand mit unserm Spott'

crucifix, ein Umstand, der mir den Gedanken nahe legt, daß die

betreffenden Graffitis der Regierungszeit der Gordiane (238—244)

ihre Entstehung verdanken mögen. Dieser Zeitbestimmung möchte

dann die bereits in die Unciale übergehende, mit Cursivzügen ver

mischte Cllpitalschrift des Graffitos und vieler in seiner Nähe befind

lichen Inschriften am meisten entsprechen.



X.

Das Rlllmdarium

des Pfarrers Albert von Waldlircheu in Ober-Ocsterreich.

Nach einer Handschrift der lllis. Hofbibliothet Wien erörtert und mitgethcilt

von Dr. Theodor Wildem»»»,

Nach seinen eigenen Mittheilunge!! erblickte Albert am Tage

des hl. Michael 1283 in Aschach an der Donau das Licht der

Welt l). Seiner Eltern Hermann und Adelheid ist er am 31. Jänner

und 26. October seines Kalendariums eiugcdeut. 1296 fing er an

die Schule im Stifte St. Florian zu besuchen, denn bei diesem

Jahre bemerkte er: testo beati Oeorii intiavi »colau 8. tiorillni.

1298 starben seine Eltern. Eine Matrone Gysela sorgte für den

verwaisten Knaben. Beim 9. September sagt er dankbaren Sinnes:

6^8ela Qutrix mea. Am St. Iakobstag 1305 trat er in den Dienst

des Propstes Niuwil von St. Florian als dessen Geheimschreiber

(1305 «laoulii in Lanotc» üorianu »ä »orvioium riraepositi ms

reoepi), zu Pfingsten 1309 wurde er Subdiacou und erhielt um

Maria Empfängnis; in einem Alter von 26 Jahren vom Propste

die Pfarrei Grünbach. Diese Pfarrei war von bedeutendem Um

fange, denn bis in die neuere Zeit umfaßte sie noch die heutigen

Pfarrbezirke von Windhaag und Scmdel^). Als Pfarrer blieb er

stets in der Nähe des Propstes in seiner bisherigen Stellung,

denn in einer Urkunde dieses Propstes vom 25. Juli 1312 wird

>) In einer Urkunde vom 7. September 1324 nennt er sich „^IKertu»

6« H»»eu»ed". Urkundenbuch des Landes ob der En»s, V. 401.

') Stütz, in der Linzer theol. praktischen Quartalschrift, 1865, S. 342.
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er dessen Notar genannt (per manu» ^IKerti notarii no»tri,

äileeti rilsnani in OrünIiaLN l).

Im Mai 1314 erhielt er die Pfarrei Niederwaldlirchen am

Windberg. Diese Pfarrei war damals von großer Bedeutung und

umfaßte die jetzigen Pfarrbezirke Waldkirchen, Kleinzell, St. Johann

und St. Veit und mar auch die Mutterkirche von St. Pctcr. Am

28. Juni 1219 finden wir in einem Pachtbriefe zwischen Alram

von Chlinpach und dem Abte Reinbert von Garsten als Zeuge:

maxister 6istliou» rilsiianu» in ^Valollironen ^). H^ Ostern 1315

empfing Albert das Diaconat und 1318 die Priesterweihe. Im

Jahre 1316 am St. Florianstag kaufte „her albrecht von aschach,

chirher dcz gotthaus waltchirch" von den Brüdern Wernhardt und

Ulrich Steinpeck. Besitzer des in der Nähe gelegenen Landgutes Stein-

dach, einen Steinkeller, einige Höfe und Zehente. Gesiegelt ist diese

Urkunde von Heinrich Steinpeck, Heinrich von Wallsec, Co>M

von Humbrechtsried, Richter zu Warenberg und Gundacker von

Stahremberg ^). Da Albrecht 1314 die Pfarrei Waldkirchen erhalten,

1318 erst Priester wurde, wirkte Ermricus als sein Vicar. Ermricus

wurde 1318 Pfarrer zu Vuchenau. Am 30. November 1321 beur

kundete Propst Heinrich von St. Florian, daß Pfarrer Albert au«

dem Nachlasse des Pfarrers Ermricus zu Buchen«« 11 Talente

Wiener Denare dem Stifte übergeben habe, damit ein Iahrtag ab-

gehalten werde, und daß die Stiftung des Pfarrers zu Buchen««

von den Einkünften des Hofes zu Tenn sollte entrichtet werden <).

Auf der Kehrseite des Originals (im Archive zu St. Florian) ist

das Siegel des Pfarrers Albert (in rothem Wachse drei mit dem

Hinterkopfe aneinander gelehnte Köpfe vorstellend) aufgedrückt. Die

Inschrift lautet:

8. ^i.LLk'ri ri^L^ni I.

In dieser Urkunde nennt Propst Heinrich unser« Albert:

„tamiliarig st contrater noster äiieotus", ein Beweis, daß er

1) Urlundenbuch, V, 79.

2) Archiv für Kunde osterr. Geschichtsquellen, VI. 313,

3) Kirchliche Topographie, Decanat St. Johann, S. 291.

4) Urlundenbuch, V. 304; auszugsweise abgedruckt in den Sitzung«»

berichten, VII, 251.
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Mitglied des Stiftes St. Florian gewesen. Am 24. April 1323

verpflichteten sich Propst Werner und Conuent zu St. Florian von

den Einkünften der Mühle zu Lorch dem Pfarrer Friedrich von

Scherfting, der dem Kloster 24 Mark Silber gegeben, einen Jahr

en zu begehen. Sieglcr und Zeuge» dieser Urkunde sind Pfarrer

Albert und Pfarrer Wcrnhart uon Vöklabruck ').

Im Mai 1323 ging er nach Kratau, im folgenden Jahre

machte er zum zwcitcnmale diese Reise und zwar wie er selbst

bemerkt: iUio aikorsnäo reli^uia». Nach einer alten Tradition

glaubte man, daß Reliquien des hl. Florian in der Kirche des

Stiftes ruhen, entweder im Chore oder im Kloster. Selbst im Jahre

1514 wurde auf Befehl des Kaisers Maximilian in der Kirche

imch dessen Gebeinen gegraben. In Kralau wurde seit 1183 eine

Reliquie eines hl. Florian, aber durchaus nicht jenes hl. Florian, der

unter Dioclctian in die Enns gestürzt wurde, verehrt. Diese Reliquie

!»m uon Nom nach Kratau. Albert ging nun nach Krakau, um zu

versuchen, ob das Vorgeben der Polen, sie hätten den Leib des

hl, Märtyrers von Enns, ein gegründetes sei oder nicht. Er fand,

d»ß es sich nicht so verhalte, uud daß der hl. Florian in Kratau

»im dem hl. Florian von Lorch ein verschiedener sei. Bei der zweiten

Reise trug er nun von St. Florian Reliquien des Heiligen nach

Kratau. Später im Jahre 1736 erbat man sich in St. Florian

Reliquien von Kratau aus 2). Am 7. September 1324 erklärte Bi

schof Albert von Passau Waldtirchen als Couventualkirche von

Et. Florian 3) und erneuerte somit ein Recht, das dem Stifte schon

seit 1222 abhanden gekommen war. In Folge dessen mußte sich

Albert verpflichten, an das Stift ein jährliches Absentgeld uon

14 «! zu entrichten. Am 3. März 1325 bestimmten Propst Werner

und der Convent zu St, Florian die Verwendung dieses Absent-

geldes. Eine Icchreserinnerung an Albert nach seinem Tode und

eine Iahresmesse für seinen verstorbenen Vicar Hermann von

Pholntofeu, der unterm 6. Mai erwähnt wird, wurden festgesetzt.

1325 begab sich Albert nach Aviguou zu Papst Johann XXII. <)

') Ullundenbuch, V. 35l.

2) Linzer Theol. pratt. Qunrtalschnft 1868. S. 451.

2) Urtuudenbuch, V. 401.

^) H,ä apostuliüuiu perruxi sagt er.
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Sicher stand diese Wanderschaft mit der Krakauer i» Verbindung.

1Z28 wurde Albert Pfarrer in Gmunden, unweit Freistadt. Sein

Nachfolger in Waldkirchen Herr Ulrich von Traun, Canonicus der

Cathedrale zu Passau, ist am 12. Mai 133? und 10. August 1340

urkundlich verzeichnet >). In Gmunden starb Albert 1345. Am 4, April

1345 verfaßte er sein Testament, indem er den Wunsch aussprach

in St. Florian beerdigt zu werden. Dieses geschah. Seiner Schwe

ster Gertrud ist er am 8. April, seiner Mutter Schwester Gertrud

am 31. Jänner und seines Vetters Wernhard und dessen Tochter

Margrcth am 9. April eingedenk.

Zu Zeiten Alberts lebte in St. Florian ein Mönch, der eine

Chronik des Stiftes St. Florian verfaßte, das bekannte NKrouioon

I'loriauensk!, und sich als einen gebildeten hellen Kopf erwies 2).

Dieser uns dem Namen nach unbekannte Schriftsteller schenkte

seinem Freunde Albert sein Elaborat. Albert versah es mit Rand»

noten, Zusätzen und fügte das in Frage stehende Kalendarium bei.

Albert ist öfter für den Verfasser des Odronioon ^loriausuze

gehalten worden '). Die Handschrift wird auf der tais. Hofbibliothet

Wien aufbewahrt.

Die Handschrift (Ooä. 608 luemb. 8. XIV ftist. prol. 1009,

U». ^indra». 272^) trägt an der Spitze: leider ploäuows ex

Nonastei'io 8. I'Iorillni suprs, ^nasum x. Diese Schriftzüge sind

aus dem 16. Jahrhunderte. Fol. 1 gibt: lakula Fenealo^ie»

poZwroi'uin 8. I^eopoläi IV. eins nomiuis Narotnoui« ^nstri»«,

abgedruckt bei ?ert2 N. 6. «. XI. 747. Blatt 1 d gibt mit

rothen Buchstaben die Widmung:

DlANÄ, vir« äi^no

Ds8oriptio, iu«nte KsnißNÄ,

Nittitur ^Idßrto.

Virtutuiu voo« ref^rt«

8uo Doruin« speoiali.

') Strnadt, Versuch einer Geschichte der passauischen Herrschaft im

ober« Mühluiertel. Zwanzigster Bericht über das llunsuludÄroliiiurll, S. Isl

und 194.

«) Stütz, St, Florian, S. 42.

') Stütz ». a, O.; Pritz, Geschichte de« Landes ob der Enn«. Linz

1846, I. S. 405.
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Fol. 2 stehen Annale» vom Jahre 30 bis 1274 ohne be

sonder» Werth. Drei Notizen hievon sind bei Chmel, die Hand

schriften der k. k. Hofbibliothek in Wien, Wien 1840, I. S. 548,

abgedruckt.

Fol. 3—12 folgt unter der Aufschrift „Aensratio I^suvoläi

Narotuoni» ^ustrio" das sogenannte (^nrouioon l'!orian«n8s

(abgedruckt bei Rauch Lerivtore» rsrum austriaoai-uin I, 215—232)

mit Randbemerkungen von Albert, und Fol. 13 Zusätze, die bei

Nauch o. I., Chmel I. S, 549 gedruckt sind und auch von Wat-

tenbach als ^.uotai-ium Hlderti klsnani äe ^VetläKironsQ bei

?«rt2 N. <Ä. 2. XI. 758—759 mitgctheilt wurden.

Fol. 13b ^otauäll ^uno Domini 6. oooo. xii inoernt,

«räo 8aii(:ti Leneäioti zc. eine Anführung von sieben Orden. Von

Albert's Hand.

Fol. 14—25 folgt das Kalendarium, von dem sich ein Aus

zug bei Chmel a. a. O., S. 550 und bei kert- U. 6. H. XI

p. 754—755 findet. Vergl. I^ambsoeii Lomuisnt. llo didliotnoca

e»esarea lid. II. p. 916 — 920, Vinäod. 1669; Rauch, öster

reichische Geschichte, Wien 1781, III. 613 und 618.

KalLuäariuii! aldsrti plsnani in ^Val äon ii'Lne n,

8z>soi»1«8 »uns cleknnoto» oontinen 8 äüeotn»,

clilsotiorsL 6oiuiQ«8, 8 0oi«8 et ainioos.

t^alsuä. ^Hnuarii. (1. Jan.)

pilßrimu8 n!eI»ÄNU8 iu 8tHiuoniron6u,

Stiftspfarrer von Kremsmünfter, zwischen Kremsmünster und Lambach

»uj einer Anhöhe gelegen. 1266 ist ein Pfarrer Johann (Urtundenbnch

de« Landes ob der Enn«, III. 348), 1291 ein Pfarrer Dietmar von

Steinekirchen (Urkundenbuch, IV, 161) und 1330 ein Pfarrer Ulrich

(Urlundenbuch, V, 578) beurkundet, letzterer sicher der Nachfolger unfer«

Pilgrim.

P6rontu1<1n8, tratsr 8UU8,

ulriou» vai22 äo Iial.

Stiftspfarre von Kremsmünfter. Ein „ulreiuK ä«r pai» von I^!i>2"

ist «m 11. November 1300 beurkundet (Urlundenbuch des Landes ob

der Enn«, IV. 354).



250 Kalendarium des Pfarrer« von Waldlirchen.

n^Ipranäu» plenanu» in nnoiinF.

riieönß«, riiapliiuss« mit der Catharina>Kapelle, früher der Pfarrsitz von

Sleiubach, gegenwärtig ein Maiergut zu Pfaffing,

Aon ^»n. (5. Jan.)

neiniiou» mutarius in »Zonaen.

Aschach, ein bekannter Markt au der Donau unweit Esserding. Vcrgl,

Kirchliche Topographie, Decanat Peuerbach, S. 21 — 27. Heinrich der

Mautner ist am l, September 1291 beurkundet, (Urlundeubuch de«

Lande«' ob der Enns, IV. 156.)

netrus äecanns ». üuriani.

Ueber diese« berühmte Stift der regulirteu Chorherren uergl. man Stütz,

Geschichte de« regulirteu Chorherren» Stiftes St. Florian, Linz 1835, 8°;

Stülz, Nekrolog von St. Florian an« dem XIII. Jahrhundert. (Notizen-

blatt, Ihrg. 1852, S, 291—298); Oblnuiean Florianen»«, »d »i>n»

1276—1310 (ll»uel> »eript. rer. »n»t. I. 213—232; r«rt-l »l. «. N, IX,

747—753); Primißer, St. Florian (Archiv für Geog , Hist,, Staats

und Kriegskunst, Ihrg. 1822, S. 158—160); Stand de« regulirteu Lhor-

herrenstiftc« St. Florian Metz. Neue theol. Zeitschrift, VII, 393—39?»;

Arneth, Beschreibung der Thnrmglocken zu St, Florian (Sitzungsbericht!

der kaif. At»d. der Wissensch. VII. 243-258). Ueber den hl. Florian

ezistiren vier verschiedene Lebensbeschreibungeu, Drei sind bei ?«« «eript.

rer. »u»t. I. 36, 39 und 53 abgedruckt. Die vierte findet sich ^, ^. 8. 3,

4 Mai, I. 462—463. «llf. Lertuoläi Ilinslii 8»n<:w et bsaia ^u»tri»,

H,uss. Vinä. 1750, ?ol. 51-58.

lriclsriou» nlsoann» in 8eniroInuF,

Markt Schersting. I. I. 1260 — 1290 sind ei« Pfarrer Conrad uo»

Schirolving (Urkundenbuch de« Lande« ob der Tun«, III. 268: Chmel,

Geschichtsforscher, II. 570), und am 24. April 1323 unser Pfarrer Friedlich

(Urkundenbuch V. 351) beurkundet.

maFiLwr ^aooduL nledauu« in 2v/«tel.

1329 sind Heinrich und Memhllrd, Gesellen de« Pfarrmeister« Jakob,

und dessen Schaff« der Priester Ruger beurkundet (Fräst, da« Decanat

Groß.Gerung« und da« Stift Zwetl, in der Topographie des Erzherzog-

thums Oesterreich, XVI. S. 212).

VII lau» (?. Jan.)

^orclaue» nlslianu» in oliotans.

<2ll<,t»ll8, Kotte«, V. O, M. B. Diese Pfarre ist im dritten Decennium de«

12. Iahrh. von dem Gottweiger Abte Nanzo gegründet und von dem Bi>

schüfe Regimnar errichtet worden (Nlumberger, im Hippolytu«, Ihrg,

1859, S. 138).
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VI 16 U8 (8. Jan.)

äieti-iou8 6« lauinaoo.

L^eliollu» pl6uanu8 in oläiußa.

iieiuriouL ru8tiou8 «au. in ^va16t>au8en.

Ueber da« 1146 von Ott« v. Machland gestiftete und 1784 aufgehobene

Stift Waldhause!! vergl. Lliruuioon brev« ^Älllliuzllnnm (Uuellii

Ui«<:ell. lib. I, Huß. Vin6. l?23, 4», p. 55—58); Pritz, Gefchichte de«

Stifte« Waldhausen (Archiv für Knudc österreichischer Geschichtsquellen IX.

S, 305-350).

III 16 u» (11. Jan.)

ma^istSr Ott« murariu».

lau» (13. Jan.)

tnä«rion8 romanoruin rex, anno 1330.

König Friedrich starb in Guttcnstciu und wurde in der von ihm gestifteten

Larthause Mauerbach begraben,

XV Kai. 5 sb. (18. Ja».)

iü!-iuAU8 vertor.

XIII Xal. (20. Jan.)

ouuuraäüs 6e onot^io« iuini8tei' minorum.

X Kai. (23. Jan.)

lr. lf^ool«,n3 oanouiou8 vpolitensi».

Die Geschichte von St. Polten, einer aufgehobenen Augustiner.Propstei,

wurde zuerst vom Propste Christian Müller von Prantenhaim (1688—1715)

bearbeitet. Der Chorherr und Bibliothekar von St. Polten, Raymund

Duellius gab dessen „lutruäuetiu in Historien, <ü»noi!i»«8anäH!r>p<>Ii<HN2s"

im ersten Bande seiner „Ui»<:el!»ii«»" (^«^. Viuä. et 6r»e<:!i, 1723, 4)

p. 260—399 heraus und fügte einen ^ppenäix äiplnmnt!«» von 40 Ur

kunde» bei, jcdoch keine vollständig. Im zweiten Bande (e, I, 1724) gab

Duellius <!?. VI. p. 117—123) t»lonnii>«iit» 8»nä - Nippol^teuzi» «»e«.

XIV et XV und (»ro. XVII p. 442—454) ein ?r»ßmei!wn! 0u»rtuwrii

8»u6Hipp<>I^ten»i» llleinbr»»«! «»«« XIII heraus. In feineu Dxosrpt»

ßene»I. ui»t. (I>ip»i»e 1725, Fol.) theilte er Urkunden des St. PoltnerAr-

chioe« und Excerpte au« demNelrologium des Stiftes mit. I. I. 1779 gab der

Bibliothekar de« Stifte« Albert von Maderna die Gefchichte St. Pollens vom

Propste Müller neu heraus und fetzte diefelbe vom I. 1369 angefangen

fort bis zur Wahl de« Propste« Ildephon« (gewählt am 30. Juni 1779>.

Seine Arbeit erschien zu Wien 1779 bei Trattner in 4°. Am 16. Juli 1784

wurde da« Stist aufgehoben. Nach der Aufhebung de« Stifte« und Um

gestaltung in einen Bischofssitz haben sich mit seiner Geschichte beschäftiget

Fräst, Geschichte von St. Polten (Topographie de« Erzherzogthum«

Oesterreich VII.) und G rubel, Bericht über die Verwüstungen, welche
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mehrere dem Stifte der rcgulirten Chorherren zu St. Polten augehörigen

Pfarren und Kirchen im I. 1683 durch die Invasion der Türken erlitten

haben (Schmidt. Oester. Walter, Ihrg. 1847, S. 1079—1080). — Nicolau«

wird in den Todtenbüchern von St. Peter in Salzburg (Meiller, Aus

züge aus den Nelrologien von St. Peter, Wien 1858, S. 7), dem Dom-

capitel in Salzburg (Wiedemann, die Nekrologien des Domstifte« Salz

burg, Wien 1861, S. 53) und St, Polten (Wiedemann, das Netrologium

von St. Polten, Wien 1865, S, 462) matter genannt und der Sterbe

tag ebenfalls auf den 23, Januar gefetzt.

I^oolaii8 äiotus üsiuinoli äe >v6l»a.

VII Kai. (20. Jan.)

lllltlierillÄ, uxor liertlini vsruiis.

^vil^vii-Al» inoluLlt.

Ueber die Lebensuorm einer Inclusa vergl. Käme seder, die selige Richil-

di« von Hohenwart oder die Lebensnorm einer freiwilligen Eingeschlossem»

(Hägelsperger, Ehrysustomus, 1838, I. S. 338—340).

II Kai. (31. Jim.)

^otianues Loriptor <ie «iirsiuLiiiuiizter.

Ueber Kremsmünster vergl. Hnu»1e8 Oemitaiieii8«3 (?ert« il. 6. H,

IX. p. 544—549; 550 — 554, vom I. 1139-1216, 249—1217, vergl.

Illlueü «erlvt. rer. 2u«t. I, p. 15?—198); Leruaräi Iforiei lUnouicuu

Lreiuisauoi!»« et oÄtalu^uz H,bblltu!n U8one »6 I'rläerieum I. (ÜHueb o,

1. II. 360-376); N. U. Lbronieon <üreiuit'»i!eu8e (e. I. p. 381—4181;

Leruaräi !>l. äe lunäatori» ^enealn^i» (e. I. p. 418—419, vergl. il. 2,

XIII. 493—507); Leru»iäi !f. äe ori^iue et e»u8» lnuclationi« munil-

8terii Xreiud«!nu!>8ter (e, I. p. 425—426), dessen OataluAn» »dbÄtum

lüreinikllueuziuN (?e« 8eript. rer. »,u8t. II. 53—64); Letten vaeiio!-,

Lim. H,nu»Ie8 mou. Oreinifllneu3i3, 8ali»b. 1677, toi.; Le82n^s N,

8^nop8i8 vitae relißi«8<>ruiu Lreiullani, <^ui »d »nnc> 1669 llä Äuuum

1777 in äoinin« äeluueti 8nnt, Lt^r«,« 1777, 8°; Le8»nFe, 8e!eot«

K!8toliae Oeinilaueu^, I^ineii 1777, 4^>; Naftti88«, o<nnnleete!>8 !»«»,

iui 1777 (in rnauÄ8t. Lreuiil.) in vivi8 »zeute«. 8t?r»e 1777, 8°; ?2«b-

ina^r Uar!ann8, biütorieoebroiinIo^iLÄ, 8eri«8 llbdatum et reli^wsomm

zlol>ll8terii <üremilllnen8!8, 8t^l»e 1777, t'ul,; Retteubach er, Geschichte

de« Noritums mit der Chronik von dem Kloster Kremsmünster iu Olm-

österreich. Au« dem Latein in da« Deutsche übersetzt von W. d. W. St,

8. I. 1793. 8°; ^U8tri» 82er» VII. 102—146; Straßer Gab. Krems-

Münster aus seineu Jahrbüchern. Steher 1810, 8«; Primißer, K«ms>

Münster (Archiv für Geogr. Historie, Staats- und Kriegskunst, Ihrg. 1822,

S. 222—223); Hartenschneid er , Darstellung des Stifte« Kremsmünster,

Wien 1823, als zehnter Band der kirchlichen Topographie von Oeslerreich!

Hagen, Da« Wirten der Benediktiner-Abtei Kremsmünster für Wisse«'

ichaft, Kunst und Iugendbildung. Linz 1848, 8«; Hagen, Urkunoenbuch

für die Geschichte des Benediktiner-Stiftes Kremsmünster, seiner Pfarreien
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i„,d Besitzungen vom I. 777—1400. Wien 1852, 8«. Reichenbach, da«

t. t, Cuuvict zu Kremsmünstcr und seine Stiftungen (Sechster Bericht

über das zluzeum I'raueiüeo-Lallllinun!, Linz 1842, S, 168 — 219) nnd

Fellücker, Geschichte der Sternwarte der Nenedictiuer'Abtei K>em«mü»ster,

Linz 1864 und 1865, 4°.

III Non. (3. Feb.)

Werner von Alharting, Prior in Kremsmünster, ist am 21. Dec. 1318

beurkundet (Hagen, Urtundenbuch de« Stifte« Kremsmüuster, S. 194.;

Urkundenbuch, V. 231).

8iboto üliuL iieinrici mut2,rii äe »»oliaol!.

Vergl. 5. Jan.

VIII laus (6. Feb.)

L^aräu» prePositug 8. ^politi.

Propst Eckart starb 1313. Den 6. Feb. bezeichnet auch das Tobtenbuch

von St. Pulte» (Wiedemann a. a. O. S, 469) als seinen Sterbetag.

Der Nekrolog von Neuburg (Fischer, Gesch. von Neuburg, 11.102) dagegen

bezeichnet den 5. Februar.

VI Iäu8 (8. Feb.)

Lertoläus «au. 8. üoriani.

Otto Osäer oau. Iisioti«i'8^.

Ueber da« noch bestehende Kloster Reichensberg vergl. Nistoi-i» lunäatio-

n!» moullzterii lt«!«t!er«perßeu»i» (Uou. Lnie. III. 399—403); Ooäsx tr»-

äitinnuiu mui!2»te<-!i (e. 1, p. 404—502 und in besserer Ausgabe im „Ur

kundenbuch de« Landes ob der Enns", I. 273—420); viplomatariuin uii3'

eelluni nic>i!Ä»t«lii Ileiebelzpelßei!»!» (^lou. Laie. IV. 403—510); Onroui-

«un ll«iot!er»perss«i!»e our» <Dbr!»t. 6e^c>Iäi, ilnuaeliii 1611, 4°, vergl.

?uttdll»t, LibliotKse» Iiiztorie» meäii »evi, p. 429; üuen, eolleot.

»eript. rer. nic>u. V. 2, i>. 28—29; I'ieäl«!-, ^u«tr!a s»e>Ä, VII. 207—229;

Koch« Sternfeld, Reichersberg am Inn (Abhandl. der hist. Elasse der

l. bayr. Alad. der Wissenschaften XXIX., S. 601—645>; Appel, Geschichte

des regulirten laterau. Chorherrenstifte« Reichersberg, Linz, 1857. 8».

V Iäu8 (9. Feb.)

l>Liui-icu8 äs I»V8p6iF.

II I6u8 (12. Feb.)

irat«r iieiurieu» ooluuiba.

16 u 8 (13. Feb.)

6uuä^o1ieiu8 8toi-ieli6n^ve^a!->u8 cle ^ilpsr^.
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Gundacker N. u. Starhemberg (stnreKenderoli) auf Wildberg starb um

1302 (Schwerdling, Geschichte de« Hauses Starhemberg. Linz, 1830,

S. 100).

XVI Kai. Nai-tii (14. Feb.)

NLrtui<1u8 de ^vei22onell.

Die Netrologien von St. Peter in Salzburg (Meiller, a, a. O. S. 13),

und von dem Domcapitel Salzburg (Wie bemann, a. a. O. S. 64) ver

zeichnen ihn ebenfalls zum 14. Februar, da« Todtcnbuch uou St. Peter

mit dem Beisatze: minist, s. Rupert.

^vernüaräu» ^enuizer.

XV Xal. (15. Feb.)

6unä»,oliaru8 6s ßtoiioiieu^sron oan. 8. nor.

Gundacker u. Starhenberg, Sohn de« Gundacker II. v. Starhenberg und

der Euphemia von Chuenring, starb 1307. Schwerdling, «. I, S. 104.

14. Februar 1323 wird zu feiner Seelenruhe ein Iahrtag gestiftet. Ui>

tuudenbuch, V. 346.

XIV Xal. (16. Feb.)

^oo!au3 8. üoriani vleo»nu8.

Im Todtcnbuch von St. Polten ebenfalls zum 16. Februar.

XIII Kai. (17. Feb).

Nberiiaräu8 rai«uariu8.

XII Xal. (18. Feb.)

8oror peroltta, «. tioriani.

Das Todteubuch von St. Polten verzeichnet diese Nonne zum 21. Jän

ner. Neben dem Mannestloster bestaub in St. Florian auch ein Frauen-

lloster. Propst Heinrich II. verwandelte es zwischen 1314 und 1321 in ein

Hospital. Stütz, Geschichte de« regulirteu Churherren.Stiftes St. Florian,

S. 39.

X Xal. (20. Feb.)

6otlriäu8 «auon. in waltlil!,u8eii.

Da« Todtenbuch von St. Polten verzeichnet ihn ebenfalls zum 20. Februar.

VIII Kai. (22. Feb.)

Meister ^onannL8 6« 8. aßittüs,,

Die Pfarre St. Agatha im Hausrucktreife.

VII K«,I. (23. Feb.)

Otto äe Lor.

Unter.Ror. Stiftspfarre von Kremsmünster. Da« Schloß Nor, von dem

Ahnherrn unseres in den Urkunden oft verzeichneten Otto erbauet, wurde

ungefähr um 1380 zerstört.
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V Kai. (25. Fcb.)

Heinrich von Walls«, der Bruder Eberhard'« von Wallsee, erscheint zum

letztenmale am 22, März 1308 beurkundet. Urknndenbuch de« Lande« ob

der Enn«, IV. 548.

II Kai. (28. Fcb.)

I^eoz>c)I<Iu8 clux ltU8trie tiliu8 Ii«A!8 HIderti 1326.

Herzog Leopold starb in Straßbnrg nnd wurde z» Köuigsfelden an der

Seite seiner Mutter beerdigt.

U a, i' t i u 8 :

V ^ou. (3. März.)

üu^erus ^1<3^»ÄNU8 8. 8tei)llllni.

IV Non. (4. März.)

eunztina iixor äoruiui v?ern!,eri äe pack,

ülisabetli üli» eHu8.

lfou. (7. März.)

unetialcus ^>reri08. 8. üoriltni.

starb 1283.

VI lau». (10. März.)

Otto 0Ieu22er, ä6o»nu3 ar6a2SN8i8.

Ueber das ehem. Eollegiatstift Ardagger uergl. OKarta lundatinni» ^rälleen-

»!» (Dnellii «!»(>, 1. 106 ; l^eienelbeek ni«t. fri«. l. 243; Archiv für Kunde

österr. Geschichtsquelleu VI. 293); 8t»tnt» t!nl!e^ii ^rdaeenzig et onnnr-

m^tione» eumm (vuellii Uiso. e. I. 106—128); Chllllluftta, das Lollegiat-

stift Ardagger (Hippolytu«, Theologische Quartalschrift der Diöcese

St. Polten, 1883, III. S. 83—100; 115—136). Otto Gleuzzer ist »m

2l. Dec. 1313 urkundlich verzeichnet, Urtundenbuch, V. 118.

Nimricus p1st)3,nu8 in pueoknau,

pneolmave, die dem Stifte Wilheriug gehörige Pfarre Buchen«» bei

Linz, eine Stunde au, wärt« am linlen Ufer der Dorm». Eine Urkunde

vom Jahre 1321, äie «aneti Huäree apoztnli, verzeichnet: ^Ibertu» plebll-

uns iu >v2l<:l>ir<:nen f»mi!!»li» et ennirÄter no3ter 6ileetu3, 6e Ileuu»

ürmriei plebllni in r>ueolin»ve, tun« vioarli «ui P08t mortem relieti»

XI taieuta äenariurum vieuueu»ium eonäoullvit. Ullnudenbuch V.

304; Sitzungsberichte, VII. 251. Ueber die Pfarre Buchen»» uergl.

Kirchliche Topographie, Decanat St. Johann, S. 129—139.

per<:iitoläu8 äe 8. nveolHO oan.

Ueber diese« ehemals so berühmte Stist bei Passau uergl. Monument»

8»U'MeoI»'tllNll («uu. «oie. IV. 213—400, der Loäex trlläitionum ist
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auch im Ultundenbuch de« Lande« ob der Enu«, I. S. 528—618 abgedruckt);

Nigtori» mnn»8terii 8, Nicolai (Ilunä, >letrupnli», cum noti» (je^nläi,

Ii»ti«bo!>»e 1719, II. 365—402); Uistui-ia m<>n»»tL!-ii 8. Kieolai (I^«8«e!

8ur>plem. Vru8eui»i>um, »p, üuen coli, «eript. rer. luon»8t. II. p. 108—>N,

uud ?etri ^Vett«nt!U8ani 6sriu»lliÄ Oannnieo ^u^u8tini«>,iia »p, Ilueu e,

I. V. 103—145); Zimmermann, churb. geistlicher Kalender, Rentami,

Laudshut, S. 590-602; Geschichte des Kloster« St. Nicolai (Geogr. st»t.

topogr. Lexikon von Baiern, Ulm 1797, III. S. 250—251); 8erie8 pine-

r>o8iwrum llä 8. Hienlllum (Kneu eoll. »eript. V. 268—273); Gl lieber

Wolfg. Das in häusige Thiänenstrome kläglich gestürzte Stift Nicola, »!«

Abt Severin in dem 61. Jahre seine« Alter« und seiner Regierung im

zehnten, den 16, Hornung 1765 selig in dem Herrn verschieden, Passau1?K5,

fol. — Diesen Perchthold setzt das Nekrolog des Domstiftes Salzburg »us

de» 11. März.

V läus. (11. März.)

I>«ovoläu8 pue22sr äe I^ins.

läus. (15. März.)

Ilktnerinll Huon6am nooati8l!, in sriaoo äicta Oeäerinu.

Da« Ellakloster unweit der Stadt Enns wulde von Ieutta, der Ge

mahlin Otto'« I. von Machland, zu Ehren de« hl. Petrus für Nenedictinei-

Nonnen gestiftet.

1ri6riou8 ^valäer äe onreiu8lnün8t6r.

XVI Kai. HpriÜ8 (17. März.)

»oror Nlisadstli.

XIV Xal (19. März.)

nerm«,nmi8 n1el,anu8 in 6kr8tn.

Ueber Garsten ucrgl, Odrnnieon 6ar8ten8e ab H. O. 953 — 1258

(Lauen 8eript. rer. »u»t. I, 1—40; Onionie, <^»l8t«n8. vet. Hxcerpt»

(?e« 8eript. rer, »u»t. II. 141 — 146); Lei-tüoläi »Kdati« »»«teuLlz VitH

»uutore »nun^rnn 8udae<^u»Ii (?e« e. I, 81— 129); Lertliolcki »I!» »cw

autlwre anonyme eanunieo 8. l'Iniillueu8i (e. I. 130—135); Lertboläi

epitliapni» , N^mni et 0l2ti<>ne8 (?e«l e. I, 136 — 141); I'ra'Iie!»,

viplematariuiu 6»r8ten8s, Vienulle 1754, 4; H,u8tri» 8»ei», VII, 14K—

152 und 404—416; Plitz, Abhandlung übel die steyrischen Markgrafen

Ottotal III. odel Ozy und Ottolar IV., vorzüglich als Stifter de« Kloster«

Garsten (Viertel Bericht übel das zlu8eum I'iÄuei^en'Oai'olillum. Linz,

1840. S. 42—62); Pritz, Geschichte der steirischen Ottokare und ihm

Vorfahren bis zum Aussterben diese« Stamme« im Jahre 1192 l°. >-

Linz 1846, S. 124—365); Pritz, Geschichte der ehemaligen Nenedictinei-

Klöster Garsten und Gleint. Linz 1841, S. 1 — 154.
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XIII Xal. (20. Mär;.)

m»Fi8ter nuFy ooc^uinariu8.

«ianißl zorintor.

tlioma» oan. ^pnl.

XII Kai. (21. März.)

euunraäu8 ^val^otn 6e anesn, nerionta uxnr 8U»;

oli»äulän3 8«ol. äs ^vincnl.

WinN bei Grie«kirchen an der Tratnach. Ehadoldu« ist sicher ei» Bruder

jene« Werner von Winll, der beim Eintritte in do« Kloster St, Florian

zehn Talente zum besseren Unterhalte der sieben Spitalpfründen bestimmte.

Vergl. Stülz, St. Florian, S, 44; Sitzungsberichte VII, S. 250.

Heräruäis aä inolu8am.

tÄisaKetn 6e liawn8neron.

Das edle Geschlecht Hannover», hatte seinen Sitz in d« Pfarre Krem«»

Münster, jetzt Haunspergmayrhof,

XI Kai. (22. März.)

^eobns «1«nanu8 in ^i8slw«ron.

uliiou» l'^reztainsi' oau. ^valtnau3en.

IX Kai. (24. März.)

«^triou« nlsnanu8 in nsrßon (ironsn.)

VIII Kai. (25. März.)

enimraäus svi»o. 8alt2vur^.

starb 1312. Diese« Namens der IV., Erzbischof seit dem 24. September

1291, früher Domherr in Salzburg und feit 1284 Bischof von Lavant.

In seine Regierungsperiode fallen die salzburgischen Prouincial'Eoncilien

der Jahre 1291, 1294, 1300 und 1310.

lieinriou» ä^etrioninFsr.

Heinrich von Dietreiching ist am 18. Oct. 1286. 9. Juni 1288, 1289,

8. Feb. 1290 und 1300 urkundlich verzeichnet. Urtuudcnbuch de« Laude«

ob der Euns. IV. S. 50, 90, 91, 115, 123 und 366.

VII Kai. (26. März.)

ulrioug äe üossntal «an. 8. n^oolai.

Nach dem Todtenbuche von St. Polten soll er am 28. März gestorben

sein. Da« Todtenbuch de« Domstifles Salzburg seht seinen Sterbetag auf

den 26. März und bezeichnet ihn als den e«!er»,riu» seine« Stifte«.

VI Kai. (27. März.)

eltunraclu» niei>anrl8 in ^nsa.

Ueber Abb« vergl. Espig Fr. Geschichte der landesfiirstlicheii Stadt

Ybb«. Wien 1839, 8«; Chmel, Geschichtsforscher, I. 12-20; stallt,,

Alte« Siegel der Stadt Ybb« (Kaltenbäck, österreichische Zeitschrift 1837,

Oeft, Bieitelj, f, l»th, Theol, VIII, 17
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S. 162—163) und „Ein Bruchstück au» der Geschichte der Stadt

(e. !. S. 406—408).

iriäriou» äs vusronussii sau. «. Nicolai.

V Tal. (28. März.)

lriäriou» aroltisoiso. 8ali80.

Friedrich NI. uon Leibnitz, vom 24. Ott. 1315 — f 7. April 1338 noch

dem Nekrologe de« Domstifte« Salzburg. Vorher war er seit 1308 Dom-

Propst zu Salzburg. Er erbaute 132? da« Bürgerspital zum hl. Blasiu«

in Salzburg.

IV Tal. (29. März.)

^olianus» sxanünator cls aussu.

III Xal. (30. März.)

lisinrioti» »«nior 6« v?olonsu»toll.

Heinrich uon Volkenstorf fchentt am 20, Febr. 1288 mit Zustimmung

seines Bruder« Hartneid und seiner (Heinrich«) Hausfrau Margarets»

6>/2 Talente Einkünfte nach St. Florian (Stütz, zur Genealog«

de« Geschlechtes der Herren uon Ellpellen, im sechsten Berichte über do«

zluseuiu I'rllueizoo (?»ic>Iinum, S. 111). Dann begegnet er uns »och

1291, 11. Nov. 1294, 25. März 1295, 23. Mai 1297, 23. März und 24,

Juni 1301, llM 21. Jim. 1302 und llm 3. Mlli 1311, (ll. ll. O. S. 112, 113,

115, 117 und 120). Volkenstorf ist eine Ortschaft in der Pfarre En» »n

der kleinen Ips, Die Edlen uon Volkenstorf waren sehr angesehen,

II Hal. (31. März.)

8ikriäu8 sassrä. »ooius in <3mtiuäsu.

^ v r i l i »

Tal su 6. (1. April.)

Osräruäis ous22srinn

Ksinrious ^Isoanug in Nsusniroüsn.

Ueber die Pfarre Neukirchen uergl. Kirchliche Topographie, Decanal

St. Johann, S. 225—233.

IV Nou. (2. April.)

Lri^iäa äs ^ol»a, Osrdruäi» 6Iia s^'ii8.

III Nou. (3. April.)

Nosruaräu» <1s ». ^olianus.

St, Johann stand zu Waldlirchen im Verhältnisse einer Filiale, an der

jedoch bleibende Vicare angestellt waren. Der Nachfolger Eberhard'« hieß

Friedrich und stiftete 1335 einen Iahrtag zu St. Florian (Strnadt,

Versuch einer Geschichte der pass. Herrschaft im oberen Mühluiertel, a. a. O.

S. 179). Ein Eberhard uon St. Johann ist 30. Nov. 1321 urkundlich

uerzeichntt (Urlundenbuch V. 305).
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iiÄstmannus plebanus in uoüein.

Höfiein, eine Viertelstunde von dem Markte Ottensheim »m linlen Ufer

der Donau in Oberüsterreich. 1626 wurde die Pfarre Höflein dem Stifte

Wilhering incorporirt und der Pfarre Ottensheim einverleibt.

II Nou. (4. April.)

tr, LuFel8c-u»Iou8 oouv. äiotn» cie vreiliaim.

s>-. Nioliael ^reäioatoruin orior.

vit2liuu» ä« v»t«,vi«„

pkreut» de lapiäe.

lriänouL Oelariu» vatav.

VIII läun (6. April).

Die uralte Pfarre Ried mit der Kirche zum hl, Remigiu«, mit den

Filialen Katstorf und Mauthausen. Am 19. Juni 1294 stellten Propst Ulrich,

Ermricus, Dechant und der Eonvent zu St. Florian einen Revers au«,

>en vom Pfarrer Konrad von Ried mit dem Gute Lud gestifteten Iahrtag

zu halten. (Urlundenbuch de« Lande« ob der Enn«, IV. 207.)

ulsiouz «e8Ä,r oan. 8. üoriaui duaruui eoole8illruui nnonäHm

pr«^io8itu8.

VII Iäu8 (7. April).

^mneu8 ä« oliai oan. 8alt2d. proourator iu »reuLtorl.

VI I6u8 (8. April).

i^ebuHiclu» 8. uioolai o«,nauiou3.

6eräru6i8 sornr mea.

V Iäu8 (9. April).

^«rul!ar6u8 oou8oli!'iuu8 UISU3) marzareta ülill e^'li8. "

III lau 8 (11. April).

äomiuu8 ^eruiisru8 8suior 3. üorisui.

Sicher der unterm 21. März angeführte Spitalmeister Werner von

Winll, Unter dem 11, April ist er auch in den Todtenbüchern des Dom»

stifte« Salzburg und de« Lhorherrnstifte« St. Polten verzeichnet.

Iän8 (13. April).

I^UlLNtiu8 ^IsIlÄIIU» in munspaoil.

Dieser Pfarrer ist in den Urtunden de« Stifte« Waldhaufen 13U8, 1313

und 1325 beurkundet (Pritz, Geschichte de« aufgelassenen Stiftes W»ld-

h»usen, e. I. S. 325, 327). Ueber Münzbach, vergl. Pritz, Beiträge zur

Geschichte von Münzbach und Windhaag in Oberüsterreich im einstigen

Machlantviertel (Archiv f. K. oster. Geschichts-Quellen XV S, 133 — 184,)

17»
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XVII Xal. »lai (15. April.)

inar^llreta 6« naronaiin 6e Mannen 1330.

Von der Gründung sowohl al« den Schicksalen der Abtei Tranntirchen

während de« XI.—XII. Jahrhundert« ist soviel wie gar nicht« bekannt. In

der zweite» Hälfte de« XII. Jahrhunderts wurde sie von den steirischen

Ottolaien wieder erhoben.

^Veimliarclu» lamner nleoanu3 in nruol:.

XVI Xal. (16. April.)

lisinmaru» eonv. 8. H.

XV X«.I. (17. April.)

onunrs,6u8 »IramuL olauäu» »oriptor 6. 8. ?no!ito.

Unterm 17. April lesen wir im Todtenbuche von St. Polten: Onunr-lä»«

liliu» olr^mi in »trlllll elaugtlali. odl. xl Heu. in prun8»«8torf.

XIV X».I. (18. April.)

8inoto äe vnlousn8turk.

Der Bruder Heinrich des Jüngern von Voltenstorf, von 1311—1328

uilundlich verzeichnet.

mü,^l8ter lriäkricr^ eainsi»« 8«,l2nur^en8i8 nrutonnta!-iu8,

XIII Xal. (19. April.)

MÄ.ßi8t«l V?ollül!,i'<1u8 niotor.

XII Xa>. (20. April.)

fr»ter <Hr«ßoi'iu8 oauv.

XI L^al. (21. April.)

inar^aretu«, anoÄ,tl83Ä, in ^03^.

Otto nleo2,nu3 8. 5.

Ist als bei Beerdigung der Wilburgi« anwesend beurkundet (Vit» ^Vü-

Kurz!» L2p. XXV., eä. ?e«. p. 154); dann finden wir ihn noch am 14,

April 1297 und am 21. April 1297 urkundlich verzeichnet (Urtunden-

buch de« Lande« ob der Enn«, IV. 253 und 358).

Oerns,räu8 auritaoer, ^vil^irßi3 uxor 8ua.

VIII Xal. (24. April.)

ulliou8 ureno8itu8 8. üorillni natnll^er äiotu».

starb 1295.

VI X»I. (26. April.)

8»liNÄ,nnu3 !uäwsil:Ii3torf6r.

Am 24. August 1289 beurkundet Heinrich von Schaunberg, daß der

Hof zu Melme, welchen der Salmann von Lndwigsdorf sich zueignen

wollte, dem Kloster Schlägt gehöre; am 25, August 1305 und 1. Sept.

1306 ist Salmann al« Zeuge beurkundet (Urtundeubuch de« Landes

ob der Enn«, IV., 111, 394 und 491.)
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ulrieus vst^inAsr oonv.

IV ^«.1. (28. April.)

eI>ullrÄ,6u8 altsnusr^er c»n. 8. üori»ni, 1'uettll 8oror 8U».

II Xal. (30. April.)

Albertus romauoruin rex 1308-

Kaiser Albrecht wurde am 1, Mai 1308 erschlagen.

Talenä. Uai (1. Mai.)

Friedrich Tampech ist »on 1309— 1329 beurtundet (Ullundenbuch,

V, 25; 115; 159; 338; 420; 47? und 529).

Luzer fratsr 8UU8.

Hzue» 6« ouremstorf.

Von dem Pfarrer bei St. Stephan in Wien, Nitla« Kämmerer, ist außer

seinem hier verzeichneten Todestage nicht« bekannt. Vergl. Perger, der

Dom zu St. Stephan in Wien, Trieft 1854, S. 80.

II Non. (6. Mai.)

IMN2,I1U8 viollliu» in Wllläcn.

Hermann von Phölntoven, der Vicar unser« Albert, ist am 17. März

1325 urlllndlich verzeichnet. (Ullundenbuch, V. S. 417 und 418.)

Iiüißriiu 8. ^voliti 0Ä,nou.

Im Tootenbuche von St. Polten heißt er: ?ilßrwu» äe rusleinotorl.

VIII läu» (8. Mai),

ullieu» 86nior, ratiio äe Otensnaim,

Ni^aoetli nxor 8u».

Ueber Otten«heim am linlen Ufer der Donau Vergl. Kirchliche Topo

graphie. Decanat St. Johann, S. 139—162.

VII lau» (9. Mai).

0eräruäi8 6« <üureiu8tork.

Ein Otto von Ehremsdorf ist im I. 1263 (Hagen, Urlundenbuch von

Kiemsmünster, S. 123), und ein Rudolph von Ehremsdorf 1284 (Ul

lundenbuch de« Lande« ob der Enn«, IV. 29.), sowie Herbon und seine

Gattin Agnes u. 1313—1329 beurtundet.

l>i!^liiuu8 äe oaveUs, oau. vatav.

Pilglim von Kapella war Pfarrei in Naarn, kam von dieser Pfründe

auf die Pfarre Efseroing, resignilte dieselbe und wulde Domhell in Passau.

Uebel diese« edle Geschlecht vergl. Stütz, zur Genealogie de« Geschlechte«

der Hellen von Capellen (Beiträge zur Landeskunde von Oesterieich ob

der Enn« und Salzburg. IN. S. 73—16?.), Piligrim ist von 1277—1302

beurkundet.
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V läu« (11. Mai),

ulrieu» äe Orusb o»,n. ». üor.

Drusstus äs ouremsuirliiLter.

Dieser Ernst, Conventual von Kremsmünster, begegnet un« 1298 urlnnd»

lich lll« c!eller»rin» seine« Stifte« (Hagen, S. 153).

IV läus (12. Mlli).

Odorliuu» noriptor.

II läu» (14. Mai).

Sigfried (Aiäliuu») Haichenbacher war in da« Stift Schlägel getreten,

entwich aber zweimal. Am 19. Juli 1316 mußte er sich in Gegenwart de«

Pfarrer« Ulrich von St. O«w»lt, de« Pfarrer« Burkhard! von R°ib»ch,

Irnfried'« de« Elafsbeckh, Nurkhardt'« von Valtenstain, Diettrich de«

Schreiber« verpflichten, bei Verlust seiner Pfründe und Rechte auf Glützinz

und Lichteneck nicht mehr rückfällig zu werden (Strnadt, Versuch einer

Gesch. der Passauischen Herrschaft im oberen Mühhiiertl, a. ». O. S. 181)

Hldertu» ^ollstaiu äe äomo teutonioorum,

Onuiu^uiiäiL uxor 81oßliui8.

läu» (15. Mai),

nalll«. äe l'rnoligen, NIv«lldotü LIsßliu äe l'rauuoli. uxor.

Frau Hell von Truchsen schenkte am 30. Nov. 1316 zum Kranlenhause

de« Kloster« Krem«münster« einen Weingarten zu einem Seelgeräth für

sie und ihren Eheherrn (Hagen a. a. O. S. 187)

XIV Xalsuä. ^unii (19. Mai.)

Albertus änx 8ltxonis,o Nvi80. pat. 1342.

XII ^^1. (21. Mai.)

Otto vlsoauus in I^e^verz.

IX Kai. (24. Mai.)

ir. »ntoniu» minor.

VII Xal. (26. Mlli.)

ravoto äe »ne»o.

Ueber Enns vergl. Satzungen für die nach der Stadt Enn« Handel

treibenden Kausteute der Stadt Regen«burg (8<:b,Li6, Orixine» 6uelöe»«

IU. rrasl. x>. 30, Nr. 1; Archiv für Kunde österr. Gefchichtsqnellen, X,

92—93); Stadtrecht für die Stadt Enn« ». 1212; (Hormayr, Taschen«

buch 1812, S. 44—53; Gaupp, deutsche Städterechte im Mittelalter, ü,

206—224; Archiv ». a. O, 96-99) und Oberleitner, die Stadt Enn« im

Mittelalter. (Archiv a. a. O. XXVII, 1—166).

III Xal. (30. Mai.)
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Nullius.

m Nou. (3. Juni.)

Hunraäu» ooou».

II Ifou. (4. Juni.)

iverulierus oivi» p^tav. ßranäi» lienekaotor üoinu» 3. üoril.ni

et vir o^riztianiLLilnu» operiliu» iloui» z>1eni88imu8. (^uno

UOOc!. XXVII.)

Am 27. März 1306 stellen Propst Heinrich und der Convent von St.

Florian einen Revers au«, daß der „gaistlich prüder Her Wernher auz der

»lten milichgazzen Purgel zu Pazzaw" dem Sichhau« zu St. Florian ein

Gut zu Weichendorf gewidmet, „im zu einer gehugnusse Und z« einen

lelgerel". „Nu Hab wir sein andacht, sein lieb, fnrderung und sein staet

trewe, di er »u« vnd unserm Gotshau« trowleich Und furderleich an leit,

wol gewegen vnd »n gesehen, so ist d»z wol zeitleich, daz wir in auch an

seinen freunten eren vnd auch furdern, swo wir mugen" (Urkunden»

buch de« Lande« ob der Enn«, IV. 503.).

Nou. (5. Juni.)

ä^Nnäis vußliu.

VII läu» (?. Juni).

Lemüeru» v?e8tv»,I z>Iet>anu8 stain.

VI I6u» (8. Juni).

^LZ>iun8 ä« iiÄß.

Ap«pein von Hag ist am 10. Aug., 25. Aug. 1305. 25. Mai, 28. Oct.

1306 und 6. März 1308 urkundlich verzeichnet (Urkundenbuch de«

lande« ob der Enns, IV. 490, 491, 508, 511 und 543.).

V Iän8 (9. Juni).

IV läus (10. Juni),

ueinriou» z>l6t>»,nii8 ^vieun6N8i8. 1336.

Heinrich au« Luzern erscheint 1324 zuerst »l« Pfarrer bei St. Stephan.

Er war zugleich Kanzler der Herzoge von Oesterreich und Domherr von

Pllssau und Freising. Seine Grabinschrift lautet:

Dnäurn ^IsnuÄpoIi» luer25 multura äeenrata

I^uoeri« proli» titulo, <zuo unuo uiäu»t»,

?rc>f«r »iußultu» neo unu rivn« Illel^marum

8it<^u« tidi oultu» c^uera «nräi« ^«8tllt amaruin

prolein »eire petll» üeinrioniu unze« t«neut«iu

Virtutuln ui«t2» pledani lauä« uitentem
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^r»m eui pl»euit in lüuristi I»uäs äie»ri

Oorpori» liaue »ruänit oeiti» redu» äeoorari.

Olim «areoouÄAN älltu», die ruo^o elau»u» u»detur

Nnuo «tissi» iu<1»^o, u« ol»ii6»t ^uisc^u« ureeetur

^uanäo »eczuen« numeru» (?uri»to n»tn urliuklatrcr

Hio eouäeiiclu» derus, teru» morte lleeatur

Hl Hrw^us 0 äunlsx X triplex »tc^n« »emel «ex

I6idn» iuterni» ^uui t>«uiibu8 imäi^ue veruli«,

Hormayr, Wien, VI, 2, S. 121. Bergt. Perger, der Dom zu St.

Stephan in Wien, S. 81.

II lärl« (12. Juni).

uerolltiiuu8 äs weis«,.

XV Kai. ^uiii (17. Juni.)

ä^etm»rii8 äe a^8t«r8usiiu.

Dietmar von Aistersham ist »m 9. Juni 1288, 24. Febr. 1291, 3. Aug.

1295, 24. April 1298, 19. Mai 1298, 19. Mai 1301, 9. Jänner IM

21. März 1305, 1. März und 4. April 1307 und 21. Jänner 1308 belli-

lundet (Urkundenbuch des Landes ob der Enns, IV. 89, 147, 225,

282, 284, 392, 426, 482, 520 und 523.)

XIV Kai. (18. Juni.)

onunra<Iu8 äo ouuiuiientö oan. 8ellKov.

XIII Kai. (19. Juni.)

I^so vue22er.

XII Kai. (20. Juni.)

lriäriou» 8>vaimv<3<:Ii.

Friedrich Swainpect ist 14. April 1297, 2. März 1300, 24. April 1301

und 21. Jänner 1302 beurkundet (Urkundenbuch des Lande« ob der

Enns, IV. 255, 333, 388 und 406.)

iisiuriorl» 8onnsit«i«i' oan. 8. I^ienl.

XI Kai. (21. Juni.)

N^sabstli äs ^al8«.

Elisabeth die Gemahlin Eberhard'« des jüngern von Wallsee.

VIII Kai. (24. Juni.)

ulliouL lis Kell oau. 8. I^voolai;

VII Kai. (25. Juni.)

iriäriou8 visnauu8 8. valsutini.

VI Kai. (26. Juni.)

vvsruiiei'N8 vlsnauu8 in <üeli.

V Kai. (27. Juni.)

H.zus8 Nilllsrina

NicitasI oan. 8. üoriani;
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IV Kai. (28. Juni.)

ä^etriou8 8^oer6. äe >vol8a.

III X»1. (29. Juni.)

^ u I i rl »:

V Xou. (3. Juli.)

l^oolaus loolier düireluifarieuLlZ.

IV Xou. (4. Juli.)

maxister Östrus äe Ii^rui^.

III. 5lon. (5. Juli.)

m»v«l<:u (ilelien). Hiltprandu«, Canonicu« in Matse, Laplan de« Königs

Otto von Ungarn und Dcchant von Mauerlirchen ist 1309, Hilpraut der

Weigselperger, Pfarrer in Mnuerlirchen ist 1329 beurkundet (Urtundenbnch,

V, 28 und 544.)

II. Nou. (6. Juli.)

Iluzeru» ä« Iiut2», oau. 8. üoriani.

VIII läu» (8. Juli.)

ulliouZ äe 8. panßratio.

VI Iäu8 (10. Juli).

twmri<:u8 oouv. 8. üoriani.

^n^Ll8(>1iI,1(>^8 ovQv. 8. üoriaui.

IV lau» (12. Juli).

II Iäu8 (14. Juli).

8^moll p1ed»nu8 in li^sä.

Shmon ist 1321 beurkundet (Urtundenbnch, V. 280). Am 24. April 1325

gestattet Propst Wernher von St. Florian den Söhnen de« Pfarrer«

Symon von Ried die Einlösung eine« Zehente« (a, a. O. S. 422).

XVII Xal. ^usu8ti (16. Juli)

6erll2,räu8 oouv. 8. üoriani.

XV L^al. (18. Juli.)

wkAister lieiuriou8 z>1ebl>,nu8 in 8trs,inoli 1332.

8«rur ^1iilliäi8.

XIII ^»1. (20. Juli.)

»erkoräu^ äe otiremstorf.

Herword von Ehremsdorf ist vo» 1287—1308 mehrmals urkundlich «er.

zeichnet (Urlundeubuch de« Lande« ob der Eun«, IV. S 612).
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XU Tal. (21. Juli.)

nsiuriou» prsntsr o»u. ». noriani.

XI Xal. (22. Juli.)

Tatnsriu», nxor.

I^uä^viou» nlsnanu8 in ivaläon. 1314.

Der Vorführer unfere« Albert in der Pfarrei Walotirchen.

VIII X»I. (25. Juli.)

0nuu2linu3 äs raäsk notariu» Huonäaiu nsrnivo1sn8i8 1333.

Ueber da« adeliche Gefchlecht Radeck, uergl. Pichler, Geschichte der

ehemaligen Herrfchaft Radeck im Salzburgischen (Archiv für Kunde österr,

Geschichtsquellen VIII. S. 137—153.)

maAistsr onuuraäus äs 8oü . . . mann.

v?srnusru8 äs eurem»«,.

Otto Ä,nn«,8 in 6sr8tsn äistu8 nnansaßl,

starb 1333, er leitete die Klostergemeinde seit 1317.

onunraäu» adoÄ,8 lüslls nrinoinis.

VII X»I. (26. Juli.)

nsinriou« äs ^valse nliu8 äowiui nsiurisi.

Der Sohn Heinrichs, Landrichters zu Wazenberg, Bruder de« Landrichter«

ob der Enn«, Eberhart von Wallsee.

VI X»I. (27. Juli.)

nsinrion8 8«nior äs ßcnaunnsron.

Heinrich III. von Schaunberg erscheint in den Urkunden von 1293 bi«

130S »l« der „Elter", ilou. Loi°. IV. 534, 535; V, 91, 244.

nsrsntolä 2002,8 in 6sr8tn.

Garsten zählt unter seinen Aebten fünft diese« Namen«. Berthold I,

starb 1142, Berthold II. 1151, Berthold III. 1204, Berthold IV. 1233 und

Nerthold V. 1243. Unser Berthold scheint zwischen Otto I. (nach P ritz,

S. 95, von 1317—1333) und Heinrich I. (1333—1335) seinen Platz zu

haben.

inaßister nsinriou» äs Isis? Lni»o. I^avsnt.

Vergl. Tan gl, Reihe der Bischöfe von Lauant. Klagenfurt 1841. 8°,

V x»1. (28. Juli.)

«nnnraäuL ^uäsx in (^inunä».

^vsrnns,rän8 svi8o. patav.

starb 1313, leitete seine Kirche seit 1285.

v»1ä>vinu8 äeoltnu8 in Msräin^.
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IV 5» I. (29. Juli.)

^in^vicus inaonssl äs vatavia.

Herzog Leopold starb 1230 zu S. Germano.

III L^»I. (30. Juli.)

Hunäraoüsrus äe volunaiin c^unnäam nlekauug in »aneto vs,

loutiun 1328.

Xalenä. (l. August.)

üeiuricu» Nuonler ä« 8tiri».

Bürger zu Sleyr, von 1311—1325 urkundlich verzeichnet (Urlundenbuch

V, S. 62, 201, 25,, 290 und 441.).

IV Nun. (2. Aug.)

verolitolllu» äe üaroüaim.

Im Jahre 1283 urkundlich verzeichnet (Hagen, S. 147.)

III N o u. (3. Aug.)

mseliHleus mutariu» in a»oli 1310.

äiswiouL wolüeiu oau. ». üor.

II ^ou. (4. Aug.)

^Idsltii» minor äiotu» <üüeuß«I,

(üuriLtiau aboÄ,8 in «auiußlli'tenderß.

Der sehr thätige Abt Christian I. regierte von 1301—1317. Ueber da«

ehemalige Cisleizienser » Stift Baumgarteuberg im Lande ob der Eim«

vergl. Pritz, Geschichte des aufgelassenen Cisterzienser-Kloster« Baumgarten-

berg (Archiv für Kunde österr. Geschichtsquellen, XII. 1—62); Formelbuch

au« Baumgartenberg (Quellen und Erörterungen zur bairifchen und

deutschen Geschichte IX, 2, S. 713—838); Ein Verzeichniß und Reihenfolge

der Aebte findet sich bei Pritz a. a. O. S. 52—53, eine Berichtigung hienon

im Archive a. a. O. XVII. 167—168.

Nou. (5. Aug.)

lltaAistsi' laurontiuL eniso. (^uro^enFi» 1337.

Vergl. Reihenfolge der Bischöfe von Gurl, bei Hohenauer, lurze

Kirchengeschichte von Kärnten, S. 85—99.

IV läns (10. Aug.)

ulriouL LaosräaL 6iotus Znsiäei-.

II lau» (12. Aug.)

^voltueru« nrenosituL 8. n^oollli.

Wolfhard Eberlein, von 1305—1331. Da« Nelrologium von St. Polten

setzt seinen Todestag auf den 13. August (Wiedemann, Nelrologium

von St. Polten. S. 563).
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ueiurion» nl6oanu8 in 6r . . . t2.

XIX X«,l. 8«nt. (14. Aug.)

I^6uvoläu8 Lionel I»ion8 60 nolau,

ortolkus oan. 8. üoriaui.

XVIII Xal. (15. Aug.)

ineinn»,räu8 vioeäominus sri8aoen8i8.

XVI Xal. (17. Aug.)

8tsnn»,nu8 ä« wald oan. ?pol.

Das Todtenbuch von. St, Pulte» (e, I. 566), setzt seinen Sterbetag auf

den 18, August.

XV Kai. (18. Aug.)

8itriäu8 nlenanu8 in nruk.

X X^I. (23. Aug.)

^onaune8 n!eol>,nn3 in viontwanon.

VII Xal. (26. Aug.)

OtaLnru8 rsx Loneiniao 1278.

VI Xal. (27. Aug.)

n^lt^vinu» nlLNllNN8 in talna,!!».

IV X»I. (29. Aug.)

Otto Ifntarin3 Onris natav.

Beurkundet »m 4. Sept, 1295 und 11. Febr. 1311 (Urlundenbuch

des Lande« ob der Enn«, IV. 228, V. 141.)

äietriou8 8ool»8tiou8 8. ^eol.

II ^»1. (31. Aug.)

Upno äs v^inäiver^, Ii«Flinäi8 uxor,

I^stru8 nlsionoln,

liierten minor tr.

8sntsinori8:

Xal. (1. Sept.)

I^ucl^iou8 n1en».nu8 I^iu2en8i8.

Ludwig ä« Oegari», Pfarrer von Linz, schenkte dem Stiste St. Florian

einige Güter zu Salmansleiten, weil es sich seiner, als er noch ein zarter

Knabe war, angenommen (Stülz, Gesch. von St. Florian, S, 42.).

Aon«, 8. (5. Sept.)

Iiuß«rU3 8oo1i!,8tiou8.

uli'ion» »NNÄ,8 in Heilten,

starb 1317, war der dritte seine» Namens.
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VI lau». (?. Sept.)

Am 16, Octobcr 1286 urluudet Kourad von Haühllim an Kourad von

Kapellen seinen Weingarten zu Kritzendors »erlauft zu haben (Stülz, zur

Genealogie de« Geschlechtes der Herren von Kapellen, a. a. O. S, 109); 1290

verlauste er an Ulrich von Weidenholz seinen Hof zn Goldcrn (Urtuu»

buch des Lande« ob der Enus, IV, 141.).

VI I6u8 (8. Sept.)

6nttri6u8, Ortollus I^nä'viou» tleoani (^remifansn»«».

Dechante der Pfarrei Krems. Gottfried leitete die Gemeinde von 1295

bis 1314, Ortolf von Muerring 1314-1322, Ludwig (Lutolf) 1322 bis

1336. Kirschbaume!, die Pfarre und Pfarren zu Krems (Hippolylus,

1859, Abth. für Diücefaugeschichte, S. 80—82).

V lärl» (9. Sept.)

»oror O^gil», uutrix mea.

HI I6u8 (11. Sept.)

sr. Wisent« 6e (üslla ^nzlorum.

Das von 1293—1786 bestehende Cistercienserstift Eugelszell an der

Donau. Wisent» war der zweite Abt und bekleidete seine Würde von 1317

bis 131.9. Ueber Engelszell vergl. kirchliche Topographie. Decanat St,

Johann, S. 373—397.

II läu» (12. Sept.)

maxister lisriUÄNNuL ean. 8. nvoolai.

Das Netrologium de« D»mstiftes Salzburg (Wiedemann, die Netro»

logien des Domstiftes Salzburg, S. 135) und das Netrologium von St,

Polten (Wiedemann, a. a. O. S. 83) setzen seine» Sterbetag ebenfalls

auf den 12, September.

Otto vl«liaiiu8 ». N^äii patav.

Die Pfarrei St. Aegidi (St. Gilgen) liegt eine kleine Stunde von Engel«

hartszell entfernt. Vergl. Kirchliche Topographie, Decanat Pcuerdach,

S. 1—6.

6»rtt>olom6U8 8ooin3 de L^isui8.

Iäu8 (13. Sept.)

<laLudn8 0A,peut2,riu8 1318.

XVIII Kai. 0«t. (14. Sept.)

ulrieu» nernnaur 6iotu8 prev. in ^aIänÄU3an 1318.

Da« Sterbejahr de« Propstes Ulrich Peruaner wird hier auf 1318 ge

setzt. Sein Nachfolger hieß ebenfalls Ulrich und ist 1319 und 1320 urkundlich

verzeichnet. Vergl. Pritz a. a. O. S. 326. Da« Netrologium von St. Polten

fetzt den Sterbetag Ulrich Peruaner'« ebenfall« auf den 14. September.

(Wiedemann, das Netrologium von St. Polten, S. 584.)
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XVI X»1. (16. Sept.)

lr. nsrtnoläu8 2öln1.

XV X 2,1. (17. Sept.)

Ott« pledann8 in naiuäorl.

ulriou» äe a3onl«,n Lau. 8. nor.

XIV Xal. (18. Sept.)

äiemaru» äiotu» lerouolilsr.

IX Xal. (23. Sept.)

nsillrious 2«,uonsr oau. 8. ll^ool.

VIII X»1. (24. Sept.)

Otto äeoanu8 in I^onvelä.

Albert von Wolfstein, Spitalmeister in St. Florian, stiftete zu dessen

Seelenheile einen Zahltag (Urlundenbuch V. 510.)

äietriou» waläer oan. 8. ^«ol.

Da« Netr»logium de« Domstifte« von Salzburg (Wiedcmann, a. «.!>,

S, 139) nennt ihn „6ietri<:u» äe ^llläeu" und setzt seinen Sterbetag »uj

de» 26. Sept., den 24. Sept. gibt auch da« Todtenbuch von St. Polten

an. (A. a. O. 590.)

V Xal. (27. Sept.)

onuuraäu8 äe raäsk oau. 3. ^ool.

Konrad von Radeck ist als Dechant seine« Kloster« am 22. Juli 12««

und 27. März 1306 beurkundet (Urlundeubuch de« Lande« «b der

Enn«, IV. 312 und 504.). Die Metrologien de« Domstifte« Salzburg («. ».

O. S. 140) geben auch den 27. September als seinen Sterbetag.

III X»I. (29. Sept.)

?oüanne8 ^volnelk de l'ureßd.

velnnar«!u3 ^?nrle1 äe cell» anßloruiu.

8oror netri38ll.

O o t o n e r :

II Iäu8 (6. Ott.)

odiit LI^8»detn anno ämni 1349 (spätere Hand).

iviou»räu8 äe nolnua^iu »rollieni8c 8»It2N. 1316.

Erzbischof, vom 1. April 1312 — f 6. Oc». 1315.

vm Iä»8 (8. Oct.)

tri6eriou8 nntter o»n. 8. üoriaui.

Da« Nekrolog von St. Polten (a. «. O 598) setzt seinen Todestag eben

falls auf den 8. Oct. Sein Vater Rudiger von Hutt stiftete am 6. März

1308 «inen Zahltag nach St. Florian (Urlundenbuch de« Lande« ob

der Enn«, IV. 541).
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VII Iäu8 (9. Oct.)

0ottlriäu8 80ola»tiou3 1305.

IV Iäu8 (12. Oct).

Ldsrnaräus senior äs ^alsss 1325.

Landrichter ob der Enns, Bruder Heinrichs von Wallsee. Vergl. 26, Juli.

8ovnioi äs Falinanslsittsn.

Salmansleiten, Dorf in der Pfarre St. Florian.

XVII X»I. Novsind. (16. Oct.)

Otto äs inorsdasu, oau. patav. nlsoanu8 in Oiuunäsn. 1328.

XVI 62I. (17. Oct.)

lriäriou» n1soanu3 in nstunson 1333.

XI ^»l. (22. Oct.)

b.«inriou8 ^>Isn»nn8 in sosIsnsrA.

Am 6. März 1308 urkundlich verzeichnet (Urkundenbuch des Lande«

ob der Enns, IV. S43.)

VIII Kai. (25. Oct.)

iHunoläu» äs (FÄUßsndsrA äv»o. st oan. 8. üor.

VII X»l. (26. Oct.)

I>enu»nn Iatsr msu8.

!>^lÄnäu.8 82,osrä()8 äs ^8snnsiiu.

Am 24. Juli 1311 ist ein „Hi!dr»uäu» a««iili»iii,»ri<i8" mit feinen Söhnen

Gerung und Friedrich beurkundet (Urkundenbuch, V. 57.)

VI Xal. (27. Oct.)

tr. IiuAerii3 minor tr. äs luln.

Otto pei dem Gattein.

Der Hof zu Gattern in dem Pfarrbezirle Kirchberg war ein tannbergische«

Lehen. 1420 wurde er um 50 «. äl. an Hartlieb Hörleinsperger «ersetzt.

IV X»I. (29. Oct.)

purouaräus nlsnann8 in roroasn.

„tier ^vrenart äer pf»rr«r von Itorpaed" ist am 12. März 1311, 1. Mai

1314 und 19. Juli 1316 urkundlich verzeichnet (Strnadt, a. a. O. S 181

und 185; Urkundenbuch V, 44; 124 und 165.). Im Jahre 1321 wurde

die Pfarrei Rorbach dem Kloster Schlägt incorporirt.

llovsinosr:

Kai. (1. Nov.)

meontiläi8 inatsr ina^tri I^aurontii.

IV I^ou. (2. Nov.)

u!risu8 lisontlo oon8ot>rinu8 insus.
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III Non. (3. Nov.)

Iä e«t: äie» obitn». Jene Ndelhaid, von der in der Vit» ^VilKurz!« o,

II, III, IV, XVII die Rede ist. Die Vita setzt ihren Sterbetag ebenfall«

auf den 3. November, Bei ihrem Tode war Wilburgi« circa 14 Jahre <m,

als 60jährige Matrone starb sie 11, Dec. 1289, somit muß da« Ableben

der Adelheid um 1243 erfolgt sein,

VIII laug. (6. Nov.)

ivionaräu8 äe sanoto m^onael.

St. Michael in der Wochan, jetzt eine Filiale von Wesendorf.

Margarets, 6« Ä8on«,<:n, walonun maritus e^u».

VI Iäu8 (8. Nov.)

rvolierus conv. 8. üoriani.

V laus (9. Nov.)

8>viKn«ru8 vlsoanu8 in Xeuoü.

<ieiiii'i(:u3 ottsrststter «an. 8. üoriani.

IV Iäu8 (10. Nov.)

kriäsriou8 ^tlo^aon p1edanu8 in n^rnik.

neinrioti3 «auLuin^ei- oau. 8. noriani.

Da« Todtenbuch von St. Polten (a. a, O. S, 621) setzt seinen Sterbt'

tag ebenfalls »uf den 10. November.

Iä«8 (13. Nov.)

onnnraäu8 pßllilex.

XVII Xalenä. I^ov. (15. Nov.)

lrater petru8 oryäioator.

XVI Xal. (16. Nov.)

Hloertus tiliu8 ^näit« 8iiuunä.

XIV Xal. (18. Nov.)

vossvn oan. 8. 5oli»ui et ou8to8.

Da« Todtenbuch von St. Polten (a. a, O. S. 625) gibt seinen Sterbelag

ebenfalls zum 18. November.

XII Xal. (20. Nov.)

fricli-iou8 ^ioüsr, äiotu8 8io, «,dlil>,8 in (^ürsin3inün8tsr,

resignirte 1325 und starb 1327.

Iiemriouk! ^vslioliiii^er o»n. 8. üoriaui.

Nach dem St. Pöltner Todtenbuch (a. a, O. S. 627) ist »uch der 20.

November als sein Sterbetag bezeichnet.

X Kai. (22. Nov.)

rullßistl!!- ä^otu8, ourie 8Ä,It2Mi^6N8i8 vrc>tonatitriu3 1322.



Von vi-, Theodor Wiedemann. 273

VIII Kai. (24. Nov.)

tnoma» ousto» oan. 8. 2c»ri»ui.

Nach dem St. Pöltner Todtenbuche ebenfalls der 24, November (<-, !.

S. 629).

IV X al. (28. Nov.)

«ermann» äe Iint2 oan. 8. üoriani.

nu^o ««nnit^er «an. 8. tloriani,

eriunra<iu8 onsr8v«rß«r oan. ». tloriani.

III X»I. (29. Nov.)

lr. lißluricu» ounv. 6e »Itaoll.

Dsesinnsr:

Xalen6. (1. Dec.)

ä^etricu» cle ^n«80 oan. 8. ^ooüti.

II N nn. (4. Dec.)

«^K^etn uxor ^uniosi» wolo!»«n8tain,

mein^otu» tumvrsvogitu» vatav. Junior. 1324.

Meingot IV. von Waldeck wurde circa 129? Domherr in Passau, Archi'

diacon und Pfarrer in Sierning und 1310 Dompropst Er war »u« dem

Ministerialengefchlecht der Edlen von Waldeck. Da« Stammschloß Waldeck

lag unweit de« Pfarrone« Dirsbach,

VII Iäu8 (?. Dec.)

maziztei' If^<:olan8 6« aräaoner,

ma^izter 8oola8tiou3 ^iennensi».

IV Iäu8 (10. Dec.)

mli^iztei' ulrious 8onl»3ti«u3 >viennen8i» 1333.

Da« Tootcnbuch von St. Polten bemerkt zum 28. Nov,: ma^i»ter ulriou«

ä« «isnn» nbiit, <zni 6i»po»uit «e«le»i»s uoztr»« 6u<>» llbro» («. I.

S. 631).

HI Iäu8 (11. Dec.)

wil^ii'ßi8 inolu8a 1289.

Vergl. N^nw!« nit», Wildir^i« ^ps«. 8osipt, r«r. »n»t, II. 217—275);

Loiur>«iiäini!> uit»« ^Vilbir^i« llnetnre annu^mn («. I, p, 276); ?e«,

'lriuWpnu» e»8tit«,ti» , »eu »et» et nit» ^ildur^ig vilßini», ^uss, Vin<l.

I71Ü. 4°.

XIX Kai. 5 au. (14. Dec.)

0ltlionu8 plel>anu3 in ^vat^encl!.

0eft, Bieitelj, f, lathol, The°l, VIII, 18
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XVIII Kai. (15. Dec.)

Lilriäu» äseauu» ». ^politi.

Da« Todtenbuch von St. Polten (a. a, O. 640) setzt seinen Sterbetag

auf den 14, December. Am 16. August 1325 ist er urkundlich verzeichnet

(Eopialbuch II. 124 de« Stiftes St. Polten im t. l. geh, Hau«-H°f°

und Staatsarchive),

Albert, Decan von Lorch (Enn«), ist am 25. April 1305 (Stülz, Ge

schichte de« Kloster« de« heiligen Geist-Orden« zu Pnlgarn, in de» Bei

tragen zur Landeskunde von Oesterreich ob der Enn« und Salzburg, II,

5. Sb und 99; Urlundenbuch de« Lande« ob der Enn«, IV. 486 und °m

6. März 1308 (Urlundenbuch a. d. a. O. S. 543) beurkundet.

XVII Kai. (16. Dec.)

IX X »,I. (24. Dec.)

nsinrio«i8 ä«os,nu8 lÄuriaosnsig 1331

friäeriou» lamulu» de oiireiuzmuiint«!'.

VIII Xal. (25. Dec.)

^in>viou8 vlevo8itu8 1313.

Prost von St. Florian, », 1295—1313.

V X»I. (28. Dec.)

oliunraäu» ttiert«r.

Ein „t?nunr»äu» vurt«r" ist am 1. Mai 1284 beurkundet (Urkunden-

buch des Lande« ob der Enn«, IV. 2«.).

uli'icus äe ^valoliaugsn 02,11. 8, üoriani.

Da« Todtenbuch von St. Pulten setzt seinen Sterbetag ans den 27.

December.

IV X al. (29. Dec.)

ulrieus vlel)aini8 in «veräinA 1321.

Eferding war wohl schon 1159 eine Stadt, wenigstens ist schon von den

alten Rechten derselben an« dieser Zeit die Rede; 1258 wurde dem Bi

schöfe Berthold von Pllssau von Ottokar, Herzog von Oesterreich, erlaubt,

diese seine Stadt zu befestigen, und 1266 nahm er die Bürger in besonder»

Schutz Dritz, Geschichte de« Lande« ob der Enn«, I. S. 358). 1312

bezeugte Herr Ulrich, der Pfarrer von Eferding, den Kauf, welche» Neid

hart von Lichtenwintel mit dem Kloster Engelszell geschlossen hatte. Seine

Mitzeugen waren Sieghart Iulbücker, sein Gesellftriester; Heinrich v. Hart

heim, Rudolf der Schiefer, Marchhart von Aschach, Ulrich von Gellingen

und Ebel von Parzheim. (Kirchliche Topographie, Decanat Peuerbach,

S. 49.)
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iieinnous nreno8itu8.

Vielleicht Propst Heinrich von Waldhanfen, der 1308 beurkundet ist.

lPritz, <:. I. S. 325), noch dem Todtenbuche von Tt. Po'elten, S. 647.

Propst von St. Florian, von 1313—1321.

III Kai. (30. Dec.)

Ü6inri«u.3 nieroel.

II Kai. (31. Dec.)

8^mon plskanu» ^«Iseusi» 1341.

i>ie oontinentur »inioi rnei, Quorum 6iem a,nnivor»«,riuni i^nuro.

^aeniirl» pisoanu» in I^eunen6nrf, dietns äs I^siäecll ;

Leubendorf, vielleicht Leobendorf im V, U. M, N. in der Nähe von

Korneuburg. Uebrigen« hieß dieser Ort in älterer Zeit Leutmaiin«d«rf.

lr. friäriou» äe ^I^elsnaon ;

ulrieu» ^1eoanu8 in ^enin^.

Am 15. October 1335 ist bereits ein Pfarrer Nylla« in Zcbing »rtnnd>

lich verzeichnet. (Pangerl, Urtundenbuch de« Stifte« Hohenfurt, S. 81.)

u!iiou8 inonacner in inolionsnäork,

äietrieug r^lenanu» in raun»,

on^Iippnn äe«Änn3 in »»not« auärs».

mLinßntu» vleoanu» in lieontenvelä

^eruneru» vlLNÄNu» in (^ell in Lilrestal.

»

Wir fügen noch zwei Fragmente an. Nr. I ist einem Ein«

bände des Oo6. 3028 («lim ni»t. nrul. 1070) der kaiserliche» Hof»

bibliothek entnommen. Diese Handschrift „äsi- ner^oß Nrn»t",

stammt vcrmuthlich au« Kremsmünster. Die im Fragmente bczeich»

neten Orte deuten auf Oberösterreich. Nr. II ist dem Martyrologium

des <üoä. 1845, Nltt. 65 d — 71 a (<üoä. inemd. 8. XII), der

kaiserlichen Hofbibliothet beigeschrieben. Das erste Blatt trägt die

Inschrift: Iin«r SÄueti <3ui»ni »pirsn.

I.

8. Voltßan^i svisoopi. (31. Oct.)

ulriou» ez>i8o. z»k>,t»v. <^ui obiit in »z>u1i»,

starb 1221 auf dem Kreuzzuge.

l8»
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Ikutoläu» äu «»uoto 2ßuous piesd. et olmtr. u.

Xulenä. Ifoveiud. (1. Nov.)

?e»tuiu ouiuiulu «»uotoruiu.

Voltiit tr. u.

m»rtiuu8 z>ie»b. et eoutr. u, äe orew»muu»t6r.

X X»1. 8evsiiui.

(!Kuur»äu8 8,dd»3,

llißtiuaivl»,

I^«UZ>o1äU8 ä^200QU8 ti. u.

VIII X»1.

VsmK»iän» z»»p. tr. u.

?riäriou8. I,ßuz>o1äu8 plssb. et tl. u.

ulriou» oku. »ll1t2z>uiz.

Xutlieriu» ^vieollollliu.

z>erolito1äu8 äiotus tuokel o»u.

VIII Xal. 0ri8pii>i.

cliiiistklurl» prtzsd. et tr. u.

äietlugr z>iez>08itu»

vielleicht Propst Dietmar von Waldhausen, u. 1232—1236.

XV X»I. I,uos ev»u^.

I»U20 prssd.

6stvi<)li/

lut».

XIV X»I.

OKri^tillll, lut», (!Kullißunäi»,

Ooßsliuu^ ». u.

Kn,ß<1^iäeßi8

okuul»ärl3 äe«»uu8 z>l. et tr. u.

XIII Tal. Huiriui m»rt.
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leupoläu», alramu» pre8d. fr.

.... lllu« c^uouäaN r)repo»itu»

XII X»1 XI luü. vir^.

lüarolu» prs»d.

Otto adI>H8 in lauldlloo

starb 1241. (Ooutiüualio I^2md»osu»i», ?ert« ^l. 6. N, XI. 559.)

IeupaI6rl8.

ReilillsruL fr. n. ; ^illidurßi»; ulliou» eliis.lier.

mVi«, mou. ; vulüußu» äs 8tiri», uxor e^u» 8ofÜ2;

Villidurßi». Nlledtiläi» 8or. u.

Velllliaiäus »ddüs I/llmdao.

^»Itlisru« uxor Hu» U«dti16i»,

tnäiiou8 z>iß»d. et kr. u.

8eMeru8 z»-. et lr. n. äe v»1tl,llu»eu.

NMßßnis, Wolfram et uxor eM» lut».

ßimoui» et ^uäe.

^s^ll^iou» fr. u. oliuurlläu».

maißariti!, iß^iun, dokemie et »U8trie,

starb 126? in Krem«,

triäsriou» »t>d»8 in 6»l8ten. 8^boto ousto» 8. ^poüti.

Xllioisi.

6ot80»Iou8. ^iomäu. HIric:u3 oouv. äe kllunio.

II.

II Ifou.

?2UU2liu8.

Ne^ilido16u8 1»io. tr. u.

K 0Q.

NooKart z>re8d. ti . u.

XVII X2I. ?eb.

Nato »ot)a8

VIII X»1. ?ed. (25, Jan.)

Ü222olia oomit.

V X«,1. kl!d.

^16MeiKt Diao. fr. u.

III X»1. ? ed.

Notier fr. n.
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H.ä»1peit oorue»

? edru»l.

Nl-oKsupeitQ z>^b»b. li. u.

II läu»

ßi^ilillllllu» 8ud6i2o. tr. u.

läiis.

ßiluu^räu» ple»b. et tr. u.

XVI X«,1. Itait.

^.ä^ldero IV dabeud. ez>i»<!.

VII X^l. A»it.

Leatiix iu»tel ^,ä»1deroui» e^iseozii

Haitiu»

Vioeliuu» presd. st man.

Nero üi^o.

V Ifon.

tüdunißuuän, imxer^trix

XVI X»1. H.z.rili».

Hartzens ^)ie»d. et li. n.

XV X»1. ^xiili»

NoKo presd. et tr. u.

XIII Xn,1. ^.xiilis

NioQ8,1iu z>ie»b. et tl. u.

VII Xs,I. ^.plili»

Vietw»iu3 oome»,

02iuu» piesd. et tl. n.

Heiiuo ez»i«e.

Nuuäolä pie«d. et kr. 2.

IV. X»1. ^,pri1i»

Vä^Ioli^loliu» riie«1). et tr. u,

III Xal. ^piili»

Heimo äiao.

VIII län»

8ixtu» z>»z>2,, liio ooustituit, ut »ü »issas, «»uetu» 3»uetu» Skluotu« oantlwt.

VI I6u3

Oeleztinu» paz>a, ^ui ooustituit, ut iutroitus aä Nissam oauwt.
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II I6u».

^iomau »ub6i»o li. ll.

VII X»1. II»i.

6src> pregb. et ir. u.

H^ill» man. uostr»,

^altbsl pie»d.

V Xal. Hlai

^223t2»iu8 pl»z>2, l^ui ooustituit ut Intel ev^llßelium Z>opu1i nou »eäereut.

II X»1. Illei

^liwläus vvoriuoeieiiei» epi»o. li. u.

Ulli.

V Nou.

Inventio »»uotae oinoi». ^,1ex»uäer p»z>» oc>u»tituit »ll^ullm l>p»l»ioni»

ouui «als deueäioi äoiuinio» die et orueem polt»li per tmbitLcml».

Nuzildieolit äiao.

IV X ou.

^Ä^ectlH ooruit.

V läu»

Äamsitu» sz>i»c>opu», c^ui letauill» »ute »»oeusioueiu oemposuit.

IV lau»

üeimieu» <,lili8ti»i>i»»imu» impoiatoi.

XII X»1. H.U8u»ti

Ililtolt oolouiensi» llloliiepisoo^u» lr. n.

H,u^u«tn»

IV »c>u.

8tepdlluu8 z>»i>2, lu»rt. Kio eou»tituit »«,oer6ote» et levit»» ve»te«

«»oillt»» in u»u unu Ii»t>ent.

IV läus

V/e^il lUÄßälldnißeiizi» »rokiepisoopu»

III X»I. 8ept.

(ÜUIU122, Uli» comiti» VietlUllN.

8eptemder:

VI lau»

8eißiu» P»I>2, <^ui »ääulit »6 ru>8«»m »ßnus äei

IV Xülenä»« Notobli»

6o?eoIiillU8 »»L. et luou. s. mivliÄeti«
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U o t o d s r.

III lau«

Hsiuiiou« trat, u.

Ilovemder

IV Ilona«

Neßiuooläu» vre«d.

VIII lau»

Ilarnuiou« epi»o.

V lau»

I^iutooläu» äiao. tr. 2.

IV lau»

Oümu« piesd.

XVI X»1. veo.

Louu» 0220 vis»b.

IV X2I. veo.

H^äkllpero äux

Doo smdsr

III Ilonas

NuNolt kr. u.

II Xon.

H^nno oolouieusis e^>i?o. kr. u.

V Xal. 5llu.

üulläsldortk »ubäiao. tr. u.



Beiträge zur Geschichte der Erzdiöcese Wien.

Protokolle der kirchlichen Visitation vom Jahre 1544.

Wtgetheilt von Dr. Theodor wiedemann.

3. Prediger - Kloster ').

Vogtherr: R. K. Majestät.

Vruder Hanns Bernnhardi*), discr Zeit Vicarius vnd Prior gibt

zu ertmnen, er wisse vmb thaincn Stifftbrief noch wo derselbe vom Kloster

*) Starb am 25 Oct, 1546 (Brunuer, S, 5).

') lieber dieses Kloster vergl. 'll><>nl>»„«er nrw« et propre»»»»

«eäiuiu reli^!u»»luin Vienneu»iun>. Vienna« 1727, 8, p. 94—96; Hormayl,

Wien, VII. 1, S. 22—25; H,u8tri» Hüern, IX. 1. S. 53-59; Nrunner,

der Prediger»Orden in Wien und Oesterreich, Wien 1867, 8.

Nm 21. Febr. 1785 wurde von Seile Joseph'« II. die Grade ex 8el>ol»

(ii>l>^!8tri tbeeloßille) »ud ex «»tlieär» (prlleäieatnre» ^ener»!e») für aufge-

hoben erklärt, am 25, März 1802 wurden sie durch ein allerhöchste« Handschrei

ben wieder hergestellt und den Gradnirten erlaubt, an der Wahl de« Provincial«

Theil zn nehmen. — Am 13. Jänner 1783 beschloß Joseph II. den im unteren

Kollegium der Ezjesuiten befindlichen Schwarzspaniern die Besorgung der für

diese Gegend vorgetragenen Pfarre einzuräumen, die Universitätstirche zur

Pfarrkirche zu erheben, die Domiuitaner in das Kloster zu den Siebenbücherinen

zu übersetzen, und in das Dominikanerkloster da« Generalscminar zu verlegen.

Am 16. Jänner wurde da« fnrsterzbischöfliche Consistorium hiervon in Kenutuiß

gesetzt, und zugleich deu Dominikanern, „da es ihnen gleichgültig sei» würbe,

ob sie in diesem «der jenem Theile der Stadt die ihnen obliegende» klösterlichen

Pflichten erfüllen" bedeutet, sogleich Kirche und Kloster der Siebenbücherinuen

in Augenschein zn nehmen, und „sich zu ihrem Abzüge dahin de« ehesten« be»

reit machen" und leine „unnützen Schwierigkeiten erregen," (Archiv des fürst»

erzbischüfl. Consistorium« Wien, ?a«e. XIII). Nm 18. Feb. 1783 dagegen heißt

es in dem Regulativ für die neu zu errichtenden Generalseminarien: Lieber

Graf Lollowrat! Nachdem ich selbst den Augenschein von dem Dominikaner»

kloster, und dem sogenannten Iesuiteu-Collegio eingenommen habe, so finde

ich Folgende« zu veranlassen: Sie werden au die geistliche Eommission und

durch felbe an die Regierung den Auftrag erlassen, daß die Dominitanertirche

zur Pfarre anstatt der Universitätskirche bestimmt werde. (Brunner, die theo

logische Dienerschaft am Hofe Iofeph II. Wien 1868, S. 383). — 1810 wurde

in dem Dominikanerkloster die Einlösung«- nnd Tilgung« » Deputation unter

gebracht. Das Kloster selbst sollte mit dem in Retz vereinigt und nur soviele
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hinthumcn sein. Alloin Hab er in amen Allten puech verzaichend befunden,

das das Cluster erstlichen durch Leopoldum pium Herzog zu österrcich «nnd

nach seinem Ablciben sein Sun Fridericus hochloblichen gedachtnußen gepaut

vnnd die giundvesten des abgeprochen Chors gelegt vnnd angefangen sollen

sein worden, vnnd wann gedachte Fürsten in Zeit Ires leben nit mit so

grossen khriegen beladen waren gewesen Hiettens Ir angefangen werk g<n

zum cnndt gepracht. Nachmall'n aber ist solches Cluster mit Hilf vnd dar-

raichung des Elemosina zu eunt gefürt.

Briefliche Urkunden.

Ein gabbiief vmb ain tägliche Fueder holz des sy zu Hausnotluifst

aus dem Wiener WallK haimbfuren mugen von Khunig Rudolphen. Das

Datum Wienn den 3 Jons des Hornung Im1278Iar '). Mer ain Scherm-

briefvon thunig Rudolphen zc., das die burger zu Wien dasConvent bey den

geschafften fo Ime von den Burgern vnnd anndern geschafft wird hannd!-

habcn sollen. Das Datum Wienn den 9 kalenndt Iuny Im 1281 Iar.

Ain Confirmation von khaiser Fridrcichen vber das täglich Fucki

Holtz aus dem Wiencrwallt. Das Datum Neustadt am Sambstag m

Iudica in der vasten Im 1466 Iar.

Ain Vernuerung Ietztgemellts Bestattbriefs vnd beuclch an Sigmun-

gen von Eytzinng derselben zeit Vorstmaister vber das obanzaigt Fueder

Holtz von Leonora Romische thaiserin :c. loblich gedächtnuß. Des Datum

Neustat Am Sambstag vor vnnser lieben Frawen Anuntiationis tag Im 6s.

Item ain bestätbrief von khunig Maximilian ,c. vber das gedacht

Fueder Holtz. Des Datum Wienn am mittichen vor Sannd Paulstag C»n-

versionis Im 1494 Iar.

Dominikaner in Wien bleiben als die Besorgung der Pfarre benöthige. Diese«

Projett wurde »m 2«. Sept, dem Erzbischofe mitgetheilt. Erzbischof Graf »°n

Hohenwart protestirte am 20. Okt. dagegen, weil dies einer Aufhebung gleich

sehe und er diese Ordensmanner benöthige. „Mir sind seit 1. Mai 1803 di«

dahin 1810 110 Priester, unter diesen 60 Seelsorger gestorben, heißt e«, seit

dem Mai habe ich 25 verloren. Ich habe im Sept. d. I. 15 Priester geweihet

und etwa drei oder vier anders woher erhalten und habe noch 12 Localien und

6 Pfarren zu besetzen, 20 Cooperatoren und Provisoren hinaus zu geben, und

habe sie nicht. Mit Bitterkeit meine« Herzen« sehe ich freilich ein, daß auf dem

Lande besonders der abgezwungene Mangel de« Seelsorger« in die Lange Lauig-

teit, Gleichgiltigteit, Lähmung in den Religionspflichten nach sich ziehet. Ganz

entschieden muß ich mit aller Aufrichtigkeit bekennen, daß die Seelsorge, die

Klosterzucht, der Muth der Arbeiter bei derlei Anstalten (d. h. projettirte Auf

hebung) leidet, daß die Bischöfe bald ohne Unterhirteu bleiben werden, daß

dann der Kaltsinn in der Religion mit allen feinen Folgen auffallend eintreten

werde, und daß endlich wenige Religionsdiener werden nothwendig fein. Ich

rede von Herzen, damit es mir nicht zur Schuld komme geschwiegen zu h°be»>'

Ein Dekret uom 9. November verfügte den stHw« quo. (Archiv de« füislerzmsch.

Consistorium« Wien. r»»e. XIII).

') Abgedruckt Sitzungsberichte der tais. Akademie der Wissenschaften XXI

S. 440. Da« Original befindet sich auf der tais. Hofbibliothel. Die Sorglosig

keit der früheren Prioren ließen sich diese erste hab»durgische Urkunde in Oester-

reich durch Zappert stehlen.
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Wer am gabbrief von lhaisei Fridreichen das der Wein so an dem

Carphenhof zu neusidl dem gotshaus zuegehorig des Ungellt so vormals

gen geraicht worden frey sei. Des Datum Neuenstadt am Erichtag

nach Reminiscere In der Basten Im 1464 Iar.

Aber ain Donationsbrief von obberuerten khaiser Fridreichen :c., das

der Convent Prediger Closters zu Iren notturften vbcr thuenawprugthen

für Maut frey sein. Des Datum Neustat am Erichtag vor Sannd Auntho-

nientag Anno lc. im 1466.

Ain Confirmation von thunig Maximilian für das Unngellt vnd an»

der« mer. Des Datum Wien am Pfintztag vor Sand Paul's Conversionis»

tag Im 1494 Iar.

Weitter ain gabbrief vmb sechs gülden Reinisch Saltz aus dem Salh-

»mbt zu Gmunden zu raichen, von thunig Maximilian. Des Datum zu

Cölen am 24 tag may Im 1505 Iar.

Ain Confirmation von thunig Ferdinando :c. in Zeit als sein M»j.

noch Ertzherzog was vber des gotshauß Freyhaitten, gnaden vnd gaben :c.

Des Datum Neustat am 25 tag Iuly Im 1522 Iar.

Ordenspersonen:

Vor 30 Jahren bei 86, nachmollen sein Ir von tag zu tag weniger

worden vnnd diser Zeit sein Ir 10.

Lebenswandel:

Der Herr Prior sammt seinen Convcntualen füren amen zimblichen

»»ndel.

Gottesdienst:

Der götlich diennst wird bey tag vnnd nacht so eerlich vnnd woll

veipillcht vnnd gehalten wie vor Alter her vnd nach Aufweisung Irer

Regel vnd Statuten.

Einkünfte:

An behausten guetern zu Margraf Ncufidl 21 Pfd. 4 Schill.

21'/, dl.;

Ueberlenndtdiennst daselbst 6 Pfd. r VIII dl.

Zu Obern Sibenvrunn an behausten guetern 7 Pfd. 5 Schill, dl.;

von vberlennden 8 Pfd. 4 Schill. 10 dl.

Zu Gottesprunn von behausten guetern, vberlennden vnd etlichen

Höfen 12 Pfd. 1 Schill. 8 dl. '

Zu Maustrcnnth von behausten guetern 5 Pfd. 8 dl.; von vber-

lennd 2 Pfd. 3 Schill, dl.

ZuGunthendorf von 3 behausten guetern 1 Pfd. 2 Schill. 6 dl.

Es hat auch da« Gotshauß Zinnß von Ackhern vnnd Holz zu Slein-

Pllch an dem Wildran gehabt sollen ertragen 2 Pfd. 4 Schill. 12 dl., sein

in den triegsleuffen ödt vnnd die grund verloren worden.

Dienst von grundt vnd Weingarten vnnd Ackhern allenthalben vmb

die Stllt gelegen 10 Pfd. 4 Schill. 24 dl.
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Burkrechtgellt auf Gilgen Hnebmair Behausung auf dem Hohenmarlt

gelegen 4 Pfd. dl. ; auf Doctor Johann Gosl Haus an dem Graben

20 Schill, dl.; auf des Has Eisner Haws am Rosmartht 10 Pfd. dl.;

Wolfgangen Schleifer behaufung in der Riemerstraße 20 Schill, dl.; Peter

Heyl behaufung gegen der Lamvl dürfen 20 Schill, dl.; von dem Abt von

den Schotten wegen aines ewigen Iartags 4 hung. gülden.

Getreitzehent:

Margrafenneusidel zu miltcrn Iarcn baiderlai traidt 16 mut.

Bergreäit:

40 Emer zu Töbliug. Ist dem Michel Weissenburger zu Wien vmb

150 Pfd. versetzt worden des «erschienen 43 Iar.

Die Weingarten so dieser Zeit das gotshauß Paul sein uugeverlich

zehn Joch, vnnd sein in wittern vaw, erträgt zu gemainen Iarcn 8 Dreyling

Wein. Durch die Priores sein 7 Joch 2 viertl, «in Sechstail Weingarten

zu Halbpaw Burgein und Hauern verlassen vmb gellt, davon geben?

26 Pfd. 2 Schill, dl. Noch hat das gotshauß drei Weingarten sein du

zwen vmb den vierdtcn Emer zu Halbpaw hingelassen, der dritt ist allom

verlassen worden damit er zu Paw khumb.

Das gotshauß hat ain Hof zu Margraf Ncusidl, Welchen Herr Prior

mit allen seinen zuegehörungen Äther, Wisen vnnd garten dem Cosman

Damian daselbst vmb 320 Pfd. dn. versetzt hat. Es hat auch ermelts gots

hauß 2 gartten so vor des ersten türthen Kriegs Heuser gewest davon oiennt

»,an Ietzunder Iarlichcn 2 Schill, dn. Ferner zway Heusl zu Ertperg dienen

2 Pfd. dn. Zu Medling hat auch das Closter ain Heusl davon wird nicht«

geben (am sogenannten Wicnerthore),

Wiesen:

24 tagwerch. Mer hats 10 tngwcrch Wisen gelegen zu Pentzing ist

gemainen martht daselbst vmb 4 Schill, dl. verlassen.

Aecker:

Von den Allten Priores sein 12 Joch Äther zu Pentzing ligundt

auf Leibgeding Iarlich vmb 4 Pfd. de. hingelassen worden. Von 2 Kraut-

garten bey Sonnd Marx 4 Schill, 12 dn.

Das gotshauß grundpuch ertregt in Newburg vngcueilich am Iar

1 Pfd. d.

Ausgaben:

Dem Organisten 14 Pfd. dl,

dem Khellner vnnd Schreiber . . . 10 „ „

amen Weingartknecht 10 „ „

der Köchin vnd Viehdirn 12 „ „

dem Wagentnecht ain Iar zu Soldt . . 14 „ „

dem Wagenjungen 6 „ „

dem Hausknecht ? „ „

ainen Pueben 4 „ „
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Ei der Mairhof zu Markgraf Ncusidl durch das Convent verlasseu

worden hats järlichcn auf aineu Hofmaister, Wagentnecht, Wagcnjungen,

Köchin, dreyen Dirnen, Schultern vnnd annder Hausvolkh Ausgaben

120 Pfd. dl.

Auf Pauung der Weingarten 400 Pfd. dl.; vmb Tuech zu tlaidung

feidhci des »erschienen 42 Jahr 66 Pfd. 2 Schill, dl.; vmb zway gemanne

behamifchc tuech 10 Pfd. dl.; vmb Leimbat zu allerlay Haufnotturft 50 Pfd.

3 Schill. 4 dl.; den Hcmdtwerch Leuten Als Schuster, Schneider, Schmid,

Wagner, Schlosser, Glaser, Hafner, Zimmerleut unnd andern ain Iar mer

dann das ander beyleiffig zu gemainen Iaren 100 Pfd. dl.

Es hat auch der Herr Prior die Alten Ausstanden Steurn vom 36

bis auf das 42 Iar abzallt die bringt 48? Pfd. 5 Schill. 12 dn.; Mer hat

gedachten Herr Prior in die Steur vnnd Rüstung vom »erschienen 42 biß

auf daß 44 I. geben 333 Pfd. 5 Schill, d.

Schulden':

Dem Albrechten Nagl Burger und Fleischhackher Allter Schulden,

»bei das so Ime zuvor daran bezahlt worden 120 Pfd. d.; dem Leonhart

h»chholz,Burger allhie zuWienn zu bezallung dcr Alltc» aussteendeu Steuern

dotz 44 I. schuldig worden 100 Pfd.; dem Hannsen Weißen Burger alhie

des verfchienen 43 Iar zu bezallung der Aussteenden Steuren zethucn

162 Pfd. d.; In die Steuer des xliiii Iar schuldig 5? Pfd. ? Schill. 24 d.;

Hannsen Stolderl Burger alhie datz 44 Iar vmb Allerlay Haufnotturft

schuldig worden 44 Pfd. 2 Schill. 4 d.; dem Meister Merten Schmidt für

Arbeit 32 Pfd. d.; dem Maister Stephan Raifperger Chorhcrrn St. Ste

phan gelichcn 5 Pfd. dl.; dem Herrn von Schnaipcckhen zur ablösung der

versetzten Halden zu Gotlesprunn schuldig 150 Pfd. dn.

Versetzte Güter:

Diez 42 und 43 Iar dem Cosman Damian zu Margraf Neusidl des

gotshauß Hof daselbst von wegen Allter schulden Auf zehen Iar lanng ver

letzt vmb 600 Pfd. d.

Anlehen an S. M.

Den 10. Nov. 1528 hat Prior und Convent K. M. Zu Ihrer merk

lichen nolturften laut ainer obligatio» den Datum Augspurg den 9. Aug.

1528 dargeben 50 Pfd. dn.; Mer den 15. tag des verfchienen 28 Iar K.

M. zu derselben notturft laut ainer obligation den Datum Wienn angeregten

Iars vnd tag dargcstreckt 200 Pfd. Noch hat jetziger Herr Prior den

30 Aug, des »erschienen 43 Iar d. K. K. M. zu widerstanndt des Thurkhen

dargeliehen 75 Pfd.

Was man dem Gotshaus schuldig.

Es bleibt auch die hochgedacht K. K. M. dem gotshauß von wegen

hochgedacht K. K. M, von wegen 4 Rossen so in den 29 Iar In daz lannd
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Hungarn geschikht worden vber daz zuvor durch Conrad Veit Zeugschreiber

daran bezallt noch Rest 196 Pfd.; der Herr Abt von Schotten bleibt dem

gotshauß von wegen aines Iahrtags so der Bischof von Hippon gestift, vom

35sten Iar, für Jedes derselben 4 ung. Gulden').

Befchwärungen:

Nachdem das gotshaus von etlichen Fürsten von Oesterreich vnnd zum

vodrist von Ferdinando jetzigen R. Khunig was man zu des gotshaus

notturft hin vnd wider die lang Thonaw pruthen füret, auch all des gcmclten

gotshauß grundl vnd dienstpoten gefreyt und privilegirt, welche Privilegia

diser Zeit wenig nutzen, und werden jeder Zeit an der Maut angehalten^).

Verner nachdem des gotshauß Chor wie menigelich wissundt abprochen

die annder gemeur nidergeworffen, also das alle fennster und dachung zer«

prochen zerflaipft vnd das Closter eröfnet worden, das bey tag vnnd nacht

vnverfpert in das Closter ein frcyer aingang fey ^).

Mer nahdeni auch die K, M. den nmisten taill des gotshauß gemach,

zimmer vnnd Poden lannge Zeit her im vrauch hat also das die Podcn mü

grossen schwärmt Aufschütten des traidcs vnnd Proviant eingedrutht auch

durch das vnzifer vnnd gcwurmb grosser schaden an dem taflberg beschehn.

Als di 44 Iars ain prunst oder Feur durch vnfleiß der diener entstanden, so

wäre dasselb wol gedempft vnd abgelofchen wouer es an die zuelauffendeu

Person, die den gemach darInncn es Prunnen hat nit eröffnet worden und

also gcmaine stat zu straff 33Pfdd. an das entphrembt und hinweggelragen

geben muessen^).

1) Wolfgang Püchler, Bischof von Hippo und Weihbischof von Passou,

Priester der österr. Miuoriten-Prouinz, stiftete diesen Iahrtag 1452. Er starb zu

Wien den 23. Jan. 1475. Keiblinger, Beiträge zur Reihenfolge der Weih

bischöfe von Passau. (Hippolntus 1864, 4. S. 14.)

2) Die Maut der laugen DonaU'Brucken ist zu unterscheiden von der

„Kalltmant auf der lange» prunlhen,"

') Bergt. Hammer, Wieu« erste aufgehobene türkische Belagerung.

Pest 1829. 8. '

4) „Bon den vorgemeuern bey den Predigern wurden die geschmelzte»

Glaßschermen von meuigerlati färben abgeprochen" und durch den Superinten

denten „der gepaw" H. Schallauzer zu den Augustinern gebracht. Weil aber

die Kirchenfenster bei den Augustinern und in der Burg „vmb pessers liccht«

willen mit weiß verglast" wurden stellten die niederüsterr. Kammerräthe am

II, März 1564 das Ansinnen »n Kaiser Ferdinand „ermelte geschmelzte Glas»

scherm zu pesserung der Kirchenfenster in Sannt Steffans Thurmlhirchen gue°

digst" zn bewilligen. Um 15. März gab Ferdinand seine Einwilligung doch

„wellet uns hernach auch berichten was soliche Glasscherm nach uorgccnden

schätzung ungeuerlich werbt seien." Es waren „ain zimblich Auzall uerhanuden,

gleich wol mit dem hin und wider tragen seer zerprochen." (Archiv de« lais.

Neichs-Fiuauz-Miuisteriums.)
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II.

Das Wiener Metropolitan -Capitel und die Hofcapläne.

Bis zum Jahre 179« bestand das Herkommen '), daß bei der Frohn-

leichnams - Procession die Ritter des goldenen Vlies und die Mitglieder des

Domcapitels zwischen einander, durch einen t. k. Hoffourir eingetheilt, un

mittelbar vor dem Allc> heiligsten, ihren Platz hatten. 1798 aber wurde das

Domcapitel bei dem Ausgange der Procession aus der Kirche durch den Hof-

und Kammerfourir angehalten, sich vorwärts zu begeben und in weiter Ent

fernung von dem Allerheiligsten in die Reihe zu treten. Das Domcavitel bat

um Beibehaltung der bisherigen Ordnung. Ein Hosbescheid vom 13, Aug.

1798 verordnete: „daß sich das Metropolitancapitel bei Processionen unter

den Hofstaat S. Majestät gar nicht zu mengen, sondernden Vorzug lediglich

vor der die Procession mitbegleitenden Clerisei zu genießen habe." Das

Metropolitancapitel versuchte in erneuten Vorstellungen den alten Platz zu

retten, wurde aber durch Hoflanzleidecrete vom 12. März 1799 und

II. Juni 1800 stets auf die Verordnung des Jahres 1798 gewiesen. Das

Metropolitancavitel mußte sich füge» und sah sich mit alleiniger Ausnahme

im« Mitglieder, welche dem Pontificirenden Erzbischofe unmittelbar assi-

stirte», von der Procession ausgeschlossen. Aber auch dabei blieb es nicht.

Am 25. Mai 1807 (zwei Tage vor dem Frohnleichnamsfeste) wurde folgen

des Decret vom 19. Mai bekannt gemacht: „Da die Assistirung des Erz-

bifchofcs bei Frohnleichnams-Processioncn, wenn der höchste Hof gegenwärtig

ist, nur den k. l. Hofcavlänen als Prärogativ zustehet, so werde das Metro

politancavitel auf die demselben in dieser Angelegenheit am 25. Aug. 1798

zugekommenen Verordnung gewiesen." Am Feste des hl, Stephanus, Patrons

der Metropolitantirche, nahmen ebenfalls die Hofcapläne die Assistenz in

Anspruch sich stützend auf die Anwesenheit des Kaisers. Als nämlich der

Erzbischof mit dem gewöhnlichen Geleite des Metropolitancapitels zur

bestimmten Stunde in die Sakristei eintrat, fand er die Hofcapläne zur Assi

stenz angekleidet. Der Erzbischof wies die Assistenz zurück. Das Domcapitel

sah sich bei den gottesdienstlichen Handlungen, welchen der Hof beiwohnte,

stuffenweis immer mehr und mehr bei Seite gesetzt. Es bat 13. Jan. 18V8

nun den Erzbischof um seine Intervention, sich stützend aufOsremou. üpisec-

purum lib. 2, cnp. 33 <ie I«8to 88. Oorpori« (!nri«ti, auf das Privilegium

Albert III. von 1384, kraft dessen der Universität« - Rector bei der Frohn-

leichnams-Procession der Person des Landesfürsten zur Seite gehen, die dem

Recior vortretenden Decane der vier Facultätcn mit den Pedellen au der

rechten Seite des Capitels bei St. Stephan außer der gelegten Treppe

gehen dürften und auf die Verordnung vom 10. Sept. 1773, welche dem

Domcapitel den Rang vor den Hofcaplänen, Hofbeichtvatern, Hofpredigern

und dem übrigen Clerus einräumt.

>) Bergt, die FrohiileichnllMs-Octau zu Wien im Jahre 1702. (Aiistria,

1843, S. 202—204,)
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Die Zurückweisung der Hofcapläne nm Fest des hl. Steuhanus uer°

anlasste folgendes allerhöchstes Handschreiben :

Lieber Fürsterzbischof Graf Hohenwarlh! Da man zu Meiner Kennt-

niß gebracht hat, daß Sie einmal Anstand genommen haben, Meinen Hof

capläne» die Assistenz bei einer Function außer der Hofkapelle, bei welcher

Ich mit Meinem Hofstaate erschienen bin, zu gestatten: so gewartigeIch von

Ihnen die Aeußcrung, auf welche Ursache» Sie diese Weigerung gegründet

haben.

Wien, den 23. Jänner 1808. Franz na. p.

Erzbischof Hohenwart erwiederte am 12. Febr.: Dreimal habe er die

Assistenz der Hofcaplüue beanstandet: bei der St. Stcphansfeier, bei dem

Aufgeboths- zugleich Zahltag der glücklichen Rückkehr nach dem Preßburan

Frieden in die Residenz und bei dem jährlichen Umgänge am Frohnleich-

namstag. Bei den ersten zwei Gelegenheiten gründe sich die Beanstandung

auf das Lerßiuouials, daß dem Bischöfe nur von den Domcapitularen Assi-

stenz geleistet werde, das Decret vom 23. März 180? spreche nur von dem

Frohnleichnamsfeste. Die Assistenz der Hofcapläne falle ihm schwer, im»

er tonne darin nichts anderes als eine Zurücksetzung und Demüthigung Kl

Bischofes und seines Capitels erblicken. Er unterwerfe sich dem landeshen-

lichen Willen und erlaube sich nur die Vorstellung und Bitte, das Ansehen

der Kathedrale, des Erzbischofes und des Domcapitels bei dem alten allge

meinen unschuldigen Gebrauche und bei den kirchlichen Vorschriften zu

belassen. Der Umgang des Frohnleichnamstages sei ein Unigang der Sladt-

pfarre von St. Stephen, folglich kein Hoffest. Erst 1622 habe Kaiser

Ferdinand mit seinem Hofstaate den Umgang beehret und verherrlichet. Die

Hofcapläne hätten nur in templa kalatina, Vorzüge sonst nirgends, Z»

diesem Beweise allegirte der Erzbischof das Werk des Jos. Laras« äe

<ü»i>eUa, rsßi» utiiushu« 8ioi1i»s et »lioiuin, kliucipulu.

Die Hofcapläne blieben Sieger, die weitere Begünstigung wurde dem

Mtlropolitllncapilel zurückgegeben, fand aber eine eigenthümliche Beurthei-

lung. Am 16. Juni 1849 schrieb die „Theologische Zeitschrift, von Dr. I.

Ch. Pogazhar (N. 24)« : „Die Einreihung des Gemeinderathes und Magi

strates zwischen die Pfarrgeistlichteit und den Curatclerus der Metropolitan-

kirche, der Hofamter zwischen diesen und das Domcapitcl, der Toisonisten

zwischen die paarweise gereihten Mitglieder dieses Capitels dürfte noch als

Reliquie einer Zeit anzusehen sein, die das eigenthümliche österreichische Ge

präge der Verschmelzung der kirchlichen mit der Staatsgewalt an sich tragt".

(Archiv de« fürsterzbisch. Eonsistoriums, l'»»«. Domcapitel.)
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Der priestcramts ° Candidas. Vertrauliche Mittheilungeu an die

Cleriker des Weltpriester- und Ordensstandes. Von ?. Clau

dius Perrot, Conventual des Bcnedictinerstiftes M. Einsiedeln.

Mit Approbation. Einsiedeln 1867, Benziger. 8°. S. 415.

Pr. 1 fl. 24 kr. rh.

„Es sind vertrauliche Mittheilungen an Zöglinge des geistlichen

Standes, die nichts weniger als streng methodisch aufeinander folgen, noch

liuf schulgerechte Abrundung Anspruch machen dürfen. Ich will meine jungen

Leser nicht in abgemessenen Schlitten eine geometrisch eingetheilte Leiter müh

sam auf» und absteigen lassen. Ich führe sie an das Seegestade, wo bald

hochgehend, bald sanft gekräuselt Welle an Welle schlügt. Oder wir ergehen

uns im offenen Garten, wo Jedem der Zutritt frei steht. Hier gibt sich An

ziehendes für das Auge. Blumenbeete umduften uns, es lockt uns ein

schattiger Gang, diese Avenue öffnet uns freien Raum, unsere Gedanken

tragen uns weiter und weiter bis zur Baumgruppe, wo ein einsamer Sitz,

ein Tischchen davor, uns zum Sinnen und Betrachten, vielleicht zur Auf

zeichnung in's kleine Notizenbuch einladet u. f. w., Derartiges mag, ihrer

Anlage uach, diese formlose Schrift meinen jungen Freunden bieten." Mit

diesen Worten führt der Verf. sein Buch dem Leser vor. In sieben Haupt

stücken handelt er vom Cleriker in seiner Berufung, seiner Vorbildung durch

geistliche Studien, in den heiligen Zeiten des Kirchenjahres, vom Licht-

und Lebenselemente für Cleriker auf jeder Stufe, von der Zeit vor und nach

der Weihe und über das Kirchenjahr auf anziehende Weise und mit großem

Geschicke. Besonderes Gewicht und mit vollem Rechte wird auf ein leben

diges Eingehen in das Kirchenjahr, auf das Leben im Geiste desselben gelegt.

Dieses erquickende Buch regt in seiner Formlosigkeit kräftiger an, als streng

methodisch geordnete Schriften. Mögen es recht viele Priester, Cleriker und

besonders auch Laien lesen!

Pfarrer Moser.

oeft. «ieltllj, f. lathol. Theol. VIII. 1s
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Die UlciiMchöfe von Paderborn, Nebst Nachrichten über andere

stellvertretende Bischöfe und einem Verzeichnisse bischöflicher

Generaluicarien und Officiale derselben Diücese. Von Dr.

Julius Evelt, Prof. an der philosophisch-theologischen Lehr

anstalt zu Paderborn. Paderborn 1869. Schöningh. 8. S. VIII,

197. Pr. 18 Sgr.

Herr Dr. Evelt bespricht in einer Einleitung die kirchliche Stellung

der Weihbischöfc und theilt dann seine Arbeit in vier Zeitabschnitte, nämlich

in die Periode der Vorbereitung bis auf die Regierung des Fürstbischofes Hein

rich von Spiegel 1?61, in die Zeit bis auf den Tod Theodors von Fürstenberg

1361—1618, von 1618—1821, und von 1821 bis zur Gegenwart. Die

erste Periode bespricht: Ileruaiän», episoopu» 8ß1c>neu3i8; IKeoäoiiom,

spigoopu» Nstlioueusi» ; IKeuäariou«, ßpi»«opU8 Virnnsnsi»; Hermaunu«,

«z>i»o. 8»indieu8i»; Hornianuu3, episo. LelovilousuZi» und ^«nann««,

ez>i»o. Ousipolßnsis. Der zweite Abschnitt behandelt : (?onr»<1u», sz>i»eozni«

Ortnoseu«»; ^»Itlisru», spi8L. 1?li»doieu8!8 ; >^i1K«1lnu», epi«o, Li-

trsuni»; (/olilkläii», epi»o. ^Ibiollstreußi» ; NvßlNlllän», episo. ^neteli-

oeusi»; lleiunou», spise. ^älimitlliiu»; >ViIIlß1iuu8, ez>!8<:. H.ldio^tlenzili

^oauuß», ep!8L. »lulilläol!»!» ; Uorm»uuu», sr,i8«. Lilloilzi» ; ^okkuuß^,

LPI80. N^88LN«U8i8 ; >so»lliie8 LPI80. 8iruuen8i8; >so»unß8 Vmmiueli

ez>i8<:. ^Kele!ic!ßN8i8 ; ^1t>ertu8 lin^elcu ß^>i8<:, ^lief«1ioeli8i8, «lobaniie«

ep>80. Hiolslioou»!8 »od Uioolllu» Hliß8clorss, ^)!«<:opn8 ^«onußu«!»

(Weihbischof von Münster). Der dritte Abschnitt behandelt die WeihbisH°fe

Johannes Pclting, spi»«. 0lHräioou8i8; Vernarb Frick, episo. daräieen«!« ^

Nicolaus Steno, 07,13«. ^itiopoliwuug; Augustin Stephaui, epi8<:. 8piz»-

«6N8I8 (diese beiden waren apostolische Vicare des deutschen Nordens);

Pantllleon Bruns, Abt von Abdinghof, opi««. 'lkMiisn8i8; Winim«

Knipschild aus Mcdebach, opi8o. U^näsu8i8; Meinwert Kaup aus Oesele,

spi8<:. 0»Iini<:ei!8i8; Ioh. Christoph Franz von Craß, epi8«. viboueozi«!

Jos. Franz Graf von Gondola, «pi8L. Iempeu8i3. Nach den Acten de«

fürsterzbischöflichen Consistoriums Wien, I»8<:. Douicapitel und ^»80, Weih

bischöfc, dürfte zu einer Biographie dieses verdienten Mannes Folgendes

willkommen sein. Gondola wurde von Anton von Sirgenstein, Bischof von

Urthin und Wcihbifchof von Consta»;, in Hn^riu ?euteoc>3ie8 1733 zum

Subdiacon, in ^u^ri» i'euteec,8te8 1734 zu»! Diacon und eaäem ^u-

L»ri» 1735 zum Priester geweiht. IX. <üal. ?sb. 175! wurde er zum Vi-

schofe von Tempe präconisirt, voui Fürstbischöfe Clemens August zum Weih

bischöfc von Paderborn ernannt, bat er in einem demüthigen Schreiben um

die Entlassung aus dem Klosteruerbandc Ettal. Am 17. Dcc. 1751 er-

theilten ihm Abt Benedict II., Prior Ludwig de Canipi, Subprior Placidus

Wild und der ganze Convent von Etat die Dimissorien. 1762 wurde er

Pfarrer in Propstdorf in der Wiener Erzdiocese, 13. Feb. 1763 erhielt er

eine päpstliche Anwartschaft auf ein Canonicat an der Collegiattirche zu

Gustofs, Paderborner Diocese; am 30. Jan. 1773 wurde er auf das durch
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das Ableben des Domherrn Vernarb Gürtler erledigte Canonicat bei

St. Stephan und am selben Tage des selben Jahres wurde er auch zum

Custos präsentirt. Am I I. Feb, 1773 wurde er auf beiden Pfründen in-

stallirt. Da er auf die Custodic bei St. Stephan Erpcctanz hatte, erwirkte

er 7. May 1772 eine päpstlichste Dispens neben der Pfarrei Propstdorf

und der Propstei St. Stephan in Mainz ein Canonicat bei St. Stephan

in Wien annehmen und genießen zu dürfen. Am 30. Jan. 1773 wurde er

auch an Stelle des verst. Edlen uon Stört, Bischof zu Poson, zum Dircctor

der theologischen Facultät der Wiener Hochschule ernannt. Gondola war als

Pfarrei von Propstdorf ein äußerst thätigcrMann, nicht minder eifrig zeigte

er sich in Ausübung von Pontifical-Handlungen. Er starb am 5. März

1774. Sein Nachfolger als Custos war der Canonicus Adam Dvertisch

(prüf. 11. März 1774, installirt 19. März), der 17. Aug. 1775 von

Pius VI. auf Ableben des Michael Szembeck, des letzten Bifchofes

üocllßLills I>apKsn»i8, zum Bischöfe uon Paphos prüconisirt wurde. Gondola

mar ein geborner Wiener. In der vom Abte Placidus II. (1709—1736)

in Ettal errichteten Ritterakademic hatte er seine gelehrte Bildung empfan

gen. Der ^l?g,tÄlc>8u» illustriuiu <t vracuodilinlu »tuäiosoruin, c^ui »d

K220 1711 in oc>I1«Fic> «twlougi eommorati »uut (Westenrieder, Neue

Vcittägc, München 1812, 1. S. 261 279) verzeichnet ihn als I'i-auoisclu»

8iAi«mrl!!ärl8 <iß Oouclol», Vieunünsi» ^N8triac:u8, sx Lsusällllino Nttu-

Kn8i k»ot.u8 Nr<i8c!0vuli ^'«m^sn^iß, «t »u<kr»ßkm«u» kaäsrdornßllsi«,

nso uon Vioariu» ^vogtoliüu» in tsrri» t^ßvtßlltriollalibu». " — Der

vierte Abschnitt behandelt die Weihbischöfe der neuesten Zeit, nämlich:

Richard Dammers, eiMoaiiu» Iid«ri»ä«n8i8, aus Paderborn ; Anton Holt-

greven, episoonu» ^oo^«1ic,il»i8, gest. 29. Sept. 1848; Jos. Frcusberg,

ßpi8«opu8 8iä^meu8i8, den gegenwärtigen hochwürdigsten Wcihbischof von

Paderborn. Diese fleißige, gründliche und verdienstvolle Schrift schließt ein

Vcrzeichniß der bischoflichen Generalvicarien und Officiale in der Di'ocefe

Paderborn.

Dr. Wicdcmann.

Nicolaus RoperniKus und lllartin Luther. Nach ermlündischen

Archiualien von vi-. Franz Hipler, Sulnegens des Clerikal«

seminars zu Braunsberg. Braunsberg 1868, Peter, 8, S.75.

Pr. 16 Sgr.

In der Briefsammlung des Bischofes Johannes Dantiskus vonErme-

land finden sich vier Briefe von Dantiskus und außerdem von seiner eigenen

Hand da« Concept eines Briefes, welcher eine nach dem Leben gezeichnete,

sehr getreue Charakteristik Luthers aus dem Jahre 1523 enthält. „Wie wir

in diesem Briefe den spatern Bischof von Ennlcnid, heißt es S- 5, auf

einem Besuche bei dem sächsischen Reformator begleiten, so hat uns 16 Jahr

19»
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später ein College Luthers, Joachim Rhctikus, ein anschauliches Bild ent

worfen von den Ergebnissen einer Reise, die er von Wittenberg aus nach

dem Ermlande unternahm, um dort den großen Reformator der Sternkunde,

den Frauenburger Domherrn Nicolaus Kopernitus, naher kennen zu leinen,

dessen Leben und Stieben zu dem des wittenberger Professors in einem sehr

stark ausgesprochenen, wenn auch noch nicht hinlänglich gewürdigten Gegen

sätze steht. In der That, man kann sich kaum einen schärfern Gegensatz den

ken, als er zwischen diesen beiden merkwürdigen Männern besteht, deren Ge-

burts- und Todestag nur um wenige Jahre auseinander liegen, denn um

von der in die Augen fallenden Verschiedenheit der Naturanlagen, Tempe

ramente und äußern Verhältnisse ganz zu schweigen — was kann entgegen

gesetzter sein als der Charakter und die Schicksale der mächtigen Bewegungen

auf dem Gebiete des Geistes, zu denen jene mit wahrhafter Titanenhaft

ausgerüsteten Männer den Anstoß gegeben? Dort mit der ganzen Krof!

einer einseitig mystischen Richtung die Vernunft von dem Glauben geknechtet,

ja geradezu erwürgt, und somit der Glaube selbst ohne Stütze gelassen, ohn

mächtig und todt; hier in weise geordneter Glaubenslraft und WissensW

die Vernunft dem tobten Bibelbuchstaben, die trügerische Sinnenwahr

nehmung und jede unberechtigte Autorität überwindend, und damit den Glau

ben an das Uebersinnliche und jede wirkliche Autorität für immer am kräftig

sten stützend. Dort bei dem mit Feuereifer begonnenen Werke der Reformation,

anfangs freudige Zustimmung fast von allen Seiten, heute dagegen ein sc

allgemeines und offen ausgesprochenes Aufgeben des revolutionären, jede

Kirchenverfasfung im Princip vernichtenden Grundsatzes von dem allein sclig-

machenden Glauben, daß vor kurzem der Professor der protestantischen

Theologie an der Hochschule zu Bern, Matthäus Schneckenburger, mit

bekannter Gründlichkeil, ohne Widerspruch zu finden, geradezu nachweisen

konnte, wie dieser Hauptartikcl von der zugerechneten Gerechtigkeit von

sämmtlich neue» lutherischen Theologen entweder offen Preisgegeben oder in

das Gegentheil von dem was Luther wollte, umgedeutet werde. Umgekelnt

bei dem in fast allzulanger Ueberlegung gereiften Werke des Kopernitus mit

dem revolutionären Titel : anfangs nämlich fast allerseits Hohn und Spotl,

und jetzt die allseitigste Anerkennung der ganzen urtheilsfähigen Welt, die

darin mit Recht eine wahre Reformation und fruchtbares Princip der

echten Wissenschaft erkennt. Und ^- merkwürdig genug — die beiden Männer

selbst waren sich dieses ihres innern Gegensatzes fast insliuktmäßig sehr

wohl bewußt. Wir wollen nicht zuviel Gewicht darauf legen, daß Luther

«och in den letzten Tagen seines Lebens sich damit beschäftigte, seine zwei

Jahre vorher erschienene Schrift unter dem Titel: „Das Papstthum in

Rom vom Teufel gestiftet" durch ein ueues Wert gleichen Inhalts noch zu

überbieten, während Kopernitus kurz vor seinem Ende die reife Frucht feiner

Lebensarbeit, die 6 Bücher über die Revolution der Himmelskörper, in einer

geradezu unübertrefflichen Zuschrift dem damaligen Inhaber des apostoli-

schen Stuhles Papst Paul III. widmete, aber es ist eine Thatsache, daß der

«ittenberger Mönch mit seiner Lehre kaum hervorgetreten war, als der

Frauenberger Knönch — um einmal wieder ein mittelalterliches Lieblings
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wort des seligen Dievenbrock, womit er seinen Stand als Domherr zu be

zeichnen pflegte, zu gebrauchen — durch seinen Freund Tidemaun Giese ein

jetzt fast verschollenes Antilogikon dagegen herausgeben ließ, das wie keine

andere der zahlreichen Gegenschriften den Kernpunkt der neuen Lehre trifft.

ll»d andererseits: die erste Nachricht von dem Systeme des Kopernikus, der

damit ausgesprocheuermaßcn seiner Kirche dienen wollte und ihr, mehr als

er selbst geahnt, damit gedient hat, waren kaum in die Oeffentlichkeit gedrun

gen, als Luther sofort in die Worte ausbrach: „„Der Mann will die ganze

Kunst Astrononna umkehren."" — Mit diesen Worten hat Herr Hipler den

Titel seines Buches innerlich und sachgemäß gerechtfertiget und zugleich in

höchst anregender Weise auf die Lectüre der Schrift vorbereitet. — Nicolaus

Kopernikus wurde am 19.Fcb. 1473 aus eiuer angefehenen und wohlhaben

den Bürgcrsfamilie zu Thoren an der Weichsel geboren. In deuDisciplinen

des Triviums und Quadriviums in Thorn und Kulm tüchtig geschult, bezog

ei im Herbste 1491 die damals blühendste Hochschule der Christenheit Kra-

t<m. Diesen Ruf verdankte diese Hochschule namentlich den Mathematikern

und Astronomen, Aus ganz Deutschland strömten die talentvollsten, strebsam

sten Leute hier zusammen. Auch Aventin, der berühmte bairische Historio-

Wph, fand sich in Krakau ein und diesem Aufenthalte dankte er den Ruf

mn der besseren Mathematiker seiner Zeit zu sein (keuiduLQÜ wdulae

eolMiuiu, VienQkß 1514, Fol.) — Nach dem Abgänge des berühmten

Meit Brudzewski, des tüchtigsten Mathematikers seiner Zeit, Ende 1494,

verließ auch Kopernikus die Hochschule und kehrte nach Preußen zurück. Wir

begegnen ihm nun als Domherr von Ermland, zwischen 1495 und 1497

investirt. Den Statuten des Frauenburger Capitels zufolge war er gehalten,

Falls nicht in der Theologie, in der Medizin, im geistlichen oder bürgerlichen

Rechte einen akademischen Grad zu erwerben. Er begab sich nun nach

Bologna, um ein canonistisches Triennium zu absolviren. Seinen Lieblings

studien blieb er auch an dieser Schule der Juristen getreu. Hier wurde sein

Vlick ini Umgange mit dem gelehrten Professor Domenikus Maria von

Ferro.« auf die pythagoreische und platonische Philosophie gelenkt, 1500

«eilte er in Rom mit Privatvorlesungen über Mathematik beschäftigt. 1501

begab er sich in die Heimat, am 27. Juli dieses Jahres bat er beim Dom-

capitel persönlich um einen weiteren Studienurlaub von 2 Jahren und

mochte sich anheischig diese Studienzeit auf Erwerbung medicinischer Kennt

nisse auszudehnen. Der eigentliche Zweck war sich die Kenntniß der griechi

schen Sprache anzueignen, Kopernikus hatte nur die nieder« Weihen empfan

gen und selbst diese Ordination ist nicht festgestellt. Somit tonnte der Cano-

nicus sich in Palma ohne den geringsten Scrupel seinen medicinischen

Studien hingeben. Daß er dieses redlich gethan, belehret der Abschnitt „ein

«inländischer Arzt im 16. Jahrhundert" S. 33—53. Nicht minder redlich

erfüllte er seinen Herzensdrang die griechische Sprache zu erlernen. Er ist

der eiste, welcher die Kenntniß dieser Sprache aus Italien nach Preußen

(im alten Sinne) brachte. Von S. 53 an bespricht der Verf. das Verhält

nis? des Ioh. Dantistus zu Luther, ein wichtiger Abschnitt dieser gehaltvollen

Schrift. Eine klare, lebensvolle Darstellung, gründliche Untersuchung,
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pünktlicher Nachweis der benutzten Quellen zeichnen Hiftler's Arbeit nus,

und es wäre sehr zu wiinschen, daß der frische, lebendige Hauch dieser Arbeit

nur ein Vorspiel eines recht kräftigen Wchens einer größeren Arbeit über

die Reformation und der in und mit ihr betätigten Geister sei. Die katho

lische Sache kann nur gewinnen. Wir machen hier auch auf eine ältere sehr

verdienstvolle Arbeit des verdienten Verfassers aufmerksam : Des ermländi-

fchen Bischofes Johann Dantiskus und seines Freundes Nicolaus Köper-

nitus Geistliche Gedichte. Münster 1857. 8.

Dr. Wiedemann,

Das Todesjahr des hl. Ignnlius von Antiochicu und die dm

orientalischen Feldzüge des Kaiseis Trajan. Ein chronologisch'

historische kritische Untersuchung von Dr. Ioh. Nirschl, Prof.

der Theologie am k. Lyceum zu Passau. Passau 1869, Deitei«,

8. S. 81 und II. Bltt. Thl. 12 V2 Sgr.

Nach den Martyreracten wurde der hl. Ignatius zu Antlochien

während der Anwesenheit des Kaisers Trajan verurtheilt, in Rom den wil

den Thieren vorgeworfen zu werden und starb daselbst am 20. Dec. 10? n.

Eh. und zwar unter dem Consulatc des Sura und Senecio. An dem Iah«

10? halten nun viele Krilikcr fest, wie z. B. Lumper, die Vollandisten und

in neuester Zeit Feßler und Hcfele; für 109 entscheiden sich Baronius, für

112 sprechen sich Noris und Vallarsi aus, während andere das Jahr 114,

115 oder sogar 116 zu verthcidigen suchen. Mit der Frage über diese

Jahreszahl und die Glaubwürdigkeit der betreffenden Angabe in dem mar-

t^riuiu 8, IZüLtii hängt aber auch die über die Echtheit oder Uncchtheit

der Illuatillnischen Acten und der denselben einverleibten wegen seiner

Zeugenschaft für den Primat Roms sehr wichtige Vrief des Heiligen an die

römische Christengemeinde zusammen. Trajan soll nämlich im I. 10? gor

nicht im Morgenlandc gewesen sein, er kann folglich unfern Heiligen nicht

zu Nntiochien verurtheilt haben; die Angaben des Martyriums erweisen sich

als unrichtig und seine Echtheit ist verdächtig. Herr Nirschl versucht nun

den Nachweis zu liefern, daß Trajan nicht einen, fondern drei Feldzüge in

den Orient unternommen habe, nämlich den ersten Feldzug im I. 107, den

zweiten 110 und den dritten 116. Was nun die Quellen für die Geschichte

Trajans betrifft, so ist das Urthcil Franke's (zur Geschichte Trajans, Güs°

low 1837, S. XI Vorw.) nicht zu übersehen: „Trajans Geschichte ist bei

dem Mangel der Quellen gar nicht in pragmatischem Zusammenhange, wie

etwa die Geschichte des August, darzustellen. Sie ist einem zertrümmerten

Mosaikgemälde vergleichbar, dessen bröckelnde farbige Stcinchen durch Van-

dalismus oder Zufall in alle Winde zerstreut, und durch mühsames Suchen

zum Theil einzeln wieder gefunden wurden, aber dcßhalb, auch bei dem

sorgfältigsten Versuche zur Wiedervereinigung, neuzusammengesetzt stets un

gehörig erscheinen, die störendsten Lücken lassen und das frühere Ganze nie
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wieder darstellen werden." Sonnt hat das Unternehmen des Verf. zwei neue

Feldzügc in die Geschichte eines so berühmten Monarchen hineinzubringen

nichts Befremdendes, zumal Verf. seinen Versuch klar begründet und mit

Sicherheit durchgeführt hat. Nirschl hat die Angaben der Acten, daß Trajan

lO? im Oriente gewesen, daß im selbe» Jahre Ignatius von Antiochien

nach Rom geschickt wurde, mit virlcn stichhältigen Gründen gestützt und die

Echtheit der Acten klar dargethau. Unsere Schrift kann demnach als eine

verdienstvolle Bereicherung der tirchen- und profanhistorischen Literatur be

zeichnet «erden. Die Ausstattung dieser brauen Arbeit von Seite derKepplcr-

schcn Druckerei ist geradezu eine armselige.

Wir macheu auf eine weitere Arbeit des Herrn Nirschl : Die Theolo

gie des hl. Ignatius (Programm des t. Lyceums in Pafsau, 1868) aufmerk

sam und empfehlen sie einer verdienten Rücksichtsnahme.

Vr. Wiedemann.

ülUuäliLZ öer ^tiolossiß oäer 6er älteren enri8tlienen I^iterär-

^eseniente von Di', ^nllannes ^I^a^, ^eistl. liatn nnä

uräentlielien Professor äer "lneolo^ie an äer Universität

2U ?reiliur^ i. Lr. Xweite uin^earoeitete nnä verbesserte

^uüa^e. l'reidnrß im Lreis^an. lleräer'sene Verlans-

nanälun^ 1869. X unä 452 8. Fr. 8«. 1 l'n. 4 8ßr.

Durch ein Zusammentreffen von Umständen hatte sich der Bericht

über die erste Auflage dieser Patrologie verspätet, und siehe da, heut muß er

ganz und gar zurückgezogen, und durch eine Anzeige der zweiten Auflage er

setzt werden, eine ziemlich seltene Erscheinung auf dem Gebiete der theologi

schen Literatur, und ein Beweis für das vorhanden gewesene Bedürfniß eines

guten Compendiums der Patrologie und für die Trefflichkeit des Alzog'fchen

Wertes. An den meisten theologischen Lehranstalten werden über die Väter

eigene Collegien gelesen, und dabei hatte sich der Mangel eines geeigneten

Leitfadens recht fühlbar gemacht. Die älteren Werte litten entweder an

inneren Gebrechen oder sind unvollendet geblieben, oder so weitläufig, daß

sie nur als Repertorien zum Nachschlagen dienen tonnen. Unter den guten

und vollständigen Werken dieses Faches zeichnete sich bisher das Feßler'fche

durch Kürze und Bündigkeit am meisten aus: und doch ist es, die Anmer

kungen mitgerechnet, etwa viermal so voluminös, als das von Alzog, ob-

schon sein hochwürdigster Verfasser sich infoweit engere Grenzen gesteckt

hatte, als er mit dem letzten Repräsentanten der nationalrömischen Tradi

tion, den hl. Gregorius abschließt, und selbst in der vorgregorianischen Zeit

mehr den hervorragendsten Erscheinungen der christlichen Literatur nachgehend

Schriftsteller wie Nemesius, Nonnus, Cosmas Indicopleustes, Iunilius,

Primasius, ja selbst die Historiker Sociales, Sozomenus, Philostorgius ver

nachlässigt. Alzog aber führt die Literaturgeschichte bis auf Johannes Da-

mascenus herab und sucht auch den kleineren Schriftstellern des kirchlichen
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Nlterthums ein Plätzchen in unserem Andenken zu wahren. Dabei hat er sich

aber doch so knapp zn fassen gewußt, daß man den Gegenstand an der Hand

seines Leitfadens in zwei Semester oder mit ziemlicher Anstrengung und

größerer Stundenzahl in der Woche auch in einem Semester bewältigen

könnte. Die äußere Oekonomie ist aber weder der einzige noch auch der

größte Vorzug des Werkes. Der Autor hat die Aufgabe gar nicht leicht

genommen. Er wollte kein trockenes Bücherverzeichniß, sondern bei aller Kürze

ein anschauliches Bild von Leben und der individuellen Leistung der Schrift

steller geben. Von einem so tüchtigen Gelehrten wie Alzog ist, konnte man

freilich auch nur Tüchtiges erwarten, umsomehr als er sich, wie er in der

Vorrede zur ersten Auflage kundgibt, fchon feit Jahren mit dem Plane eines

großen Wertes über Patrologie getragen, und entsprechende Vorarbeiten

gemacht hatte. Hoffentlich wird dieser Plan seinerzeit zur Ausführung

kommen. Den Lehrgehalt der Kirchenväter der drei eisten Jahrhunderte gibt

A. ziemlich vollständig an. Bei dem enormen Reichthume der Patristik in

den folgenden Jahrhunderten muß er sich beschränken. Besonders schöne

Stellen führt er wörtlich vor (in deutscher Uebersetzung), und hofft daß diese

anfangende Bekanntschaft mit dem Väterworte zum Quellenstudium amezen

werde. Man kann freilich zweifeln, ob kurze Texte so viel wirken werden,

Weit mächtiger erregt die unter guter Leitung vorgenommene Lectüre eines

vollständigen Wertes, als die reichste Blumenlese, vorausgesetzt, daß m»n

bei der Auswahl keinen Mißgriff begangen hat. Doch läßt sich dieses Förde-

rungsmittel besser in einem Seminarium oder Convicte als im akademischen

Hörsaale anwenden.

Sehen wir uns das Buch nun auch im Einzelnen ein wenig an. Die

Einleitung S. 1—23 handelt von der Aufgabe der christlichen Literärge-

schichte, von der Bedeutung der Worte „Kirchenvater", „Kirchenschriftsteller"

:c., von den Regeln der Kritik der Väterausgaben und Sammlungen, von

dem Verhältnisse der griechisch-römischen Profanlitcratur zur kirchlichen

u. f. w. Während manche Schriftsteller die Migne'sche Sammlung abschätzig

behandeln, läßt A. ihr volle Gerechtigkeit widerfahren. Migne hat nicht nur

die besten Ausgaben, die ihm bekannt und zugänglich waren, mit allen ihren

Apparaten wieder abgedruckt, sondern häufig auch die Apparate anderer Aus

gaben, und die einschlägigen Abhandlungen der Bollandisten und der Literar

historiker wie Oudin, Cave, Ceillier, Dupin, Fabricius, Legnier, der ni8toiro

Iitt6l2iis 6s I» krauos :c. beigefügt, so daß man in seinen Ausgaben jeden

falls ein sehr reiches Material beisammen hat. Eine neue Tertcsrevision

findet sich bei ihm freilich wunderfeltcn. allein wie war es möglich gewesen

neue kritische Bearbeitungen der gesummten patristischen Literatur zu Stande

zu bringen, und doch war es von vorn herein auf de» Wiederabdruck sämmt-

licher Väter und Schriftsteller der Kirche abgesehen. Es wäre nur zu wün

schen, daß von kundiger Hand ein Correctorimn der Migne'schen Patrologie

angefertigt würde, d. i. eine ganze genaue Angabe dessen, was sie Vand für

Band angesichts der heutigen wissenschaftlichen Anforderungen zu wünfchen

übrig läßt. Auch hier denkt Ref. nicht an eigentliche Textesemendationen,

aber es gibt Gesichtspunkte richtig zu stellen, Lücken zu verzeichnen u. dal.
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und vielleicht fände sich ein Verleger, welcher die erforderlichen Nachträge an

Texten und Apparaten im Migne'schen Formate ediren und den Besitzern

des oui-8u» z>»trc>Ioßiae zugänglich mache» würde. Zwar sind mittlerweile

die ateliers oütlwIiHue» nun einer verheerenden Feuersbrunst heimgesucht

wurden, allein manches ist doch gerettet oder wird nachgeschafft, jedenfalls

sind aber schon so viel Exemplare der Migne'schen Väter im Besitze des

theologischen Publikums, daß es der Mühe werth Märe, auf eigene Hilfs

mittel zu möglichster Ausnutzung derselben bedacht zu nehmen. Alzog citirt

auch gewöhnlich nach Migne und es ist eine Ausnahme, wenn er bei einem

oder dem andern Schriftsteller z. B. bei Vigilius Tapsensis, Gcnnadius,En°

»odius, Commodianus nicht erwähnt, daß und wo er in Migne's Sammlung

vorkomme. Bei Commodianus hat er diese Erwähnung vielleicht absichtlich

unterlassen, weil Migne nur einen Theil von dessen Schriften gab, senen

nämlich, der schon vor Pitra's Forschungen bekannt war, dessen spieilsßium,

beiläufig gesagt, von Migne durchaus nicht in dem Muße benützt worden ist

(vielleicht nicht benützt werden durfte), als man nach A. S. 9 vcrmuthen

sollte. Zu dieser S, 9 konnten wohl auch die von ?. Hurter veranstalteten

Sonderausgaben patristischer Schriften genannt werde»; zu S. 10 kommt

i.etzt zu erwähnen, daß die Kösel'sche Buchhandlung neue Übersetzungen der

Kirchenväter herauszugeben beabsichtigt. Veranlaßt durch eine Aeußerung

S. 15 bemerken wir, daß wohl nicht die sprachliche Unzulänglichkeit des

Hebräischen die Wahl des griechischen Idioms als Organ des Christenthums

veranlaßt habe. Es gab überhaupt nichts zu wählen, denn da sich die christ

liche Religion zu Anfang namentlich unter Völker» griechischer Zunge aus

breitete und ihre tüchtigsten Sendboten und Vertheidiger geborne Griechen

waren, so ergab sich die Gräcität der ersten kirchlichen Literatur von selbst.

Trotz der Angabe S. 1? ist es wahrscheinlicher, daß das erste Buch der

Maccabäer hebräisch oder chaldäisch geschrieben worden ist. Die Aeußerung

S. 19, daß die griechische Sprache selbst in Rom bis zum 5. Jahrhundert

in Umgang und Literatur das Ueber gewicht besessen habe, geht doch zu

weit, selbst wenn man nur an die Zeit zwischen Augustus und Constantin den

Großen denkt. Wie viel besitzen wir denn an griechischen Werken, die von

Nationalrömern verfaßt worden wären? Einige Epigramme (I.o1liu»> Im-

oiliu« st«.), historische und naturwissenschaftliche Schriften von Aeliauus

(denn Via 0a88iu», obschon eines römischen Senators Sohn, war Bithyuier

von Geburt), einiges von Fronto, der aber meistens lateinisch schrieb, und

zudem der griechischen Kolonie Cirta angehörte, etwas überTaltit von Kaiser

Hadrian lc. Nur philosophische Werke erschienen häufig (uicht immer) in

griechischer Sprache sFauorinus, Antoninu«), und so wäre es möglich gewesen,

daß man für Schriften über die christliche Religion als die wahre Philosophie

das Griechische vorgezogen hätte, obschon die Thatsache, daß die ersten Väter

griechisch schrieben, auch ganz gut aus der griechischen Nationalität der

Schreibenden erklärt werden kann. Sehr gut schildert der Autor die großen

Dienste, welche die griechische und römische Sprache und Cultur dem Chri-

stenthume geleistet und die noch größeren, welche sie vom Christenthume empfan

gen haben. Der neue Aufschwung der schon ermatteten Literatur und Kunst, die
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ganze Nachblüthe des Geisteslebens der Griechen und Römer ist dem Chri-

Nenthume zu verdanken. Ein guter Aufsatz in der Tübinger theolog. Quartal-

fchrift vom Jahre 1868 macht die Philologen aufmerksam, wie viel sie auch

in rein sprachlicher Beziehung aus den Kirchenvätern lernen könnten. Nun

wäre es gut gewesen, den Zusammenhang zwischen der griechisch-römischen

Bildung und der Patristik im Unterschiede von der späteren kirchlichen Litera

tur eingehender zu besprechen. Warum heißen St. Gregorius und St,

Johannes Damascenus und etwa auch die von der antiken Civilifatio»

adoptirten Germanen Isidor und Beda Väter, uud warum wird dieser

Ehrentitel so großen Männern wie Thomas und Bonaventura vorenthalten?

Für eine bündige Behandlung dieser Frage würde die Weglassung von min

der wichtigen Parthien der Paragraphen 8, 9, 10, z. B. des Abrisse« der

griechischen uud römischen Profanliteratur, deren Kenntniß der Candidat des

theologischen Studiums ohnedies schon im hinreichenden Maße besitzt, den

nöthigen Raum geschafft haben. Bei den linguistischen Behelfen konnte noch

das von Migne herausgegebene lexioou mannals aä sciiritorß» nreäue

et iuüiuas 1»tiuiwti3 als nicht ganz unbrauchbar verzeichnet werden, In«

dessen sind alle diefe Isxi«» für die Lectiire der Kirchenschriftsteller wenigst»«

in deren Hauptausgaben fo gut wie überflüssig, unentbehrlich aber für dil

Diplome und Urkunden des Mittelalters.

Specielle Patrologie. Erste Epoche. Die apostolischen Väter S. 24

bis 60. Wir lesen S. 24 , daß die ersten Anhänger des Christenthum«

größtentheils ungebildete Leute gewesen seien. Wenn man diesen Umstand

besonderer Erwähnung würdigt, so scheint man hervorheben zu wollen, daß

das Christenthum an Mitgliedern aus den höheren und intelligenteren

Clllssen der Gesellschaft ganz ungewöhnlich arm gewesen sei. Es wäre aber

der Mühe werth, hierüber eine besondere Untersuchung anzustellen. Vielleicht

würde es sich zeigen, daß die unläugbare Ueberzahl der Armen und Unge

lehrten innerhalb der christlichen Gemeinde nichts Absonderliches war, son

dern dem damaligen Procentverhältnisse der Angehörigen der verschiedenen

Gesellschaftsstufen überhaupt so ziemlich entsprach. Dies wird auch, nach

den Aeußerungen in seiner Kirchcngeschichte zu schließen, die eigentliche Mei

nung Alzog's sein. — Die ooustitutioue» arwstolorum hätten mehr »l«

die kurze Erwähnung S. 28 verdient, da sie am Ende viel wichtiger als

manche authentische Schrift der ersten Zeiten sind. — Es ist nicht ganz klar,

ob A. den Barnablls der Apostelgeschichte für den Verf. der ßpistol» Lärm-

da« hält oder nicht- Auf subjective Eindrücke ist freilich nicht sehr viel zu

geben, aber es will uns doch bedünken, daß der redegewaltige Apostel sich

anders als der Verfasser jener epistnl» ausgedrückt haben würde. — Die

6pi8to1a 2,ä viogußtum versetzt A. mit Möhler, Hefele lc. in die Zeit Tra-

jlln's. Mit Bestimmtheit läßt sich wohl nichts sagen, als daß der Brief sehr

alt ist, denn er ist, wie Dorner mit Recht bemerkt, so aus dem ewigen Geiste

des Christcnthums heraus geschrieben, daß er zu jeder Zeit entstanden sein

könnte, — Hernias hat eine ausführliche Behandlung gefunden. Mit Recht,

Zweite Epoche, Die christliche Literatur bis zum Nicänum. S. 60 bis

184. Die beiden oratione» aä (Hrasoo» und das Buch ä« NouaroKia werden
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für echte Schriften des hl. Iustinus erklärt. — Ueber die angebliche <Ä»vi»

des hl. Melito im 8z>ioils^iuin 8c>1ß«illou8L erfuhren wir nichts. — Die

Apocryphenlitcratur S. 8? ist durch Tischendorf's apoonl^pses apoor^pnas,

I.iz>8. 1866 zu vervollständigen. — Sehr delicat spricht der Verfasser

S. 99, 100 vom Chiliasmus des hl. Irenäus. — Manche behaupten, daß

Verehrer des hl. Hippolytus eine bereits vorhanden gewesene Statue durch

Eingravirung von Buchertiteln le. zu einem Denkmale Hippolyt's umge-

schüffcn haben. Ist sie aber vom Anbeginn als Standbild diefcs Bischofes

gemacht worden, so dürfte sie wohl zu der Erzstatuc des Apostelfürsten in

der Peterskirche in Beziehung stehen. Es wäre möglich, daß letztere nach

A02201N. lavnl«. I. uot. 74. älter und das Vorbild des Hippolhtsdenkmals

wäre. — Ein Angabe über Pantänus (S. 112) sollte anders lauten. So

viel Ref. weiß, sind eigentliche Fragmente seiner Schriften nicht vorhanden,

wohl aber fragmentarische Berichte über ihn (bei Routh '.c.) — An die

Spitze der lateinischen Kirchenschriftsteller setzt A. mit anderen Autoren der

neueren Zeit nicht Tertullian, sondern den Minutius Felix, der seinen

Octavius etwa dreißig Jahre vor Tertullian's Apologeticum verfaßt habe.

— Zu Tertullian hätte Hagemann (Die römische Kirche :c.) erwähnt werden

sollen. Ob der Ausdruck „ti-init,»»" von unserem Africaner zuerst gebraucht

worden sei (S- 150) oder nicht, läßt sich beim Abgange von älteren Schrift

stellern lateinischer Zunge nicht entscheiden. Man sollte aber denken, daß sich

schon im Anfange des Christenthums das Bedürfniß eines solchen Aus

druckes herausgestellt habe.

Dritte Epoche. Blüthezeit der Patristik, Vom Concil von Nicäa bis

zum Tode Leo des Großen S. 185—394. Einige bibliographische Angaben

auf S. 190 könnten mißverstanden werden. Das Onronioon des Eusebins

hat Migne (?. 31. vol. 19) nicht armenisch-lateinisch, sondern blos lateinisch

mit den griechischen Fragmenten, und zwar nach der Recension von Mai in :

8c:nz>tor. Vet. nov» oolleotio, und S. 191 muß es heißen: außer der

Chronik sämmtliche in Migne vol, 20, Auch von der äßmouLtratio evanße-

1i<:a des Eusebius edirt Dinndorf (bei Tcubner) eine Tertausgabe (vol. 1

1867). — Bei St. Chrysostomus wäre auch wohl ein Eingehen in die Lehre

dieses großes Bischofs über die Erbsünde am Platze gewesen. — Ein höchst

verdienstvoller Patrologe der Neuzeit hat über die Frivolitäten bei 8^us8iu3

den Mantel der christlichen Liebe breiten zu sollen geglaubt, aber so kommt

die Geschichte nicht zu ihrem Rechte. Alzog hat, was an dem Bischof von

Ptolemais zu loben ist, gelobt, aber auch das Tadelnswerthe nicht verschwie

gen. Daß er aber in seiner Prachtrede (Oata»t. 1) in heidnische Erinnerungen

rückverfllllen sei, scheint uns nicht genug begründet. Daß es ein so benanntes

Heraklideng e sch lech t gab, ist eine historische, von der Mythologie des

Herakles ganz unabhängige Thatsache. — Von seinem sonstigen Gebrauche

abweichend hat A. den ganzen Wortlaut der Anathematismen des hl. Cyril-

lus (in Übersetzung) mitgetheilt, was durch die dogmatische Bedeutsamkeit

derselben vollkommen gerechtfertigt wird. — Commodionus wird den Schrift

stellern des 5. Jahrhunderts beigesellt, theils wegen Andeutungen auf Er

eignisse dieser Zeit, die sich in seinen Schriften finden sollen, theils wegen
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den eine spätere Periode verrathendcn literarische» Spielereien (Akrostichen)

seiner Gedichte. Der letztgenannte Grund ist wohl nicht entscheidend, denn

an Akrostichen fand man schon in der ältesten Zeit Geschmack, wie aus der

Angabe bei Cicero 6« äivin. II. 54. erhellt, nach welcher die sibyllinischcn

Vüchcr seiner Zeit i» Akrostichen verfaßt waren. Das pseudosibyllinische

Orakel vom Weltgerichte (Orno. 8ibvll. IIb. 8. vv. 217, s«^.), welche« jeden

falls sehr alt ist, und nach Alexandre etwa aus dem Anfange des zweite»

Jahrhunderts stammt, ist nicht nur atrostichifch , sondern potenzirt diese

Spielerei noch, indem das Akrostichon I^?»2<; Xpl?-^ 9T«ü u'l'«; ?<>>i^

bekanntlich abermals den akrostichischen Kern i'x^ü? in sich birgt. Wenn man

von der anderen Seite bemerkt, daß Commodianus, falls er im 5, Jahrhun

dert gelebt hatte, mehr theologische Schärfe an den Tag legen würde, fo ist

dieses Argument freilich auch nicht entscheidend. — Warum A. gerade bei

St. Auibrosius das „loLupIstaw" ^nämlich eäitio) aus dem Titel von

Mige's Ausgabe mit gesperrten Lettern gibt, wissen wir nicht. Es findet

sich kaum ein Kirchenvater, an welchem der gute Abbe nicht seine Ruhm

redigkeit geübt hatte, und eben bei dem hl. Ambrosius hat er der Maurio«-

ansgabe nur einige unechte Schriften aus einer älteren römischen Editm,

dann aus den Bollandisten und Mai beigegeben. — Die nähere Bezeichnunz

von Rufin's Heimath „jetzt Aglar in Friaul" ist ganz verunglückt. Del

mittelalterliche Name Aglar ist nur den Gelehrten bekannt, Deutsche und

Italiener nennen den Ort Aquileja, die Slovenen aber Oglej oder Vlllllej;

auch liegt er nicht in Friaul, d, i, in der Provinz Udine des Königreiches

Italien, sondern in der österreichischen (küstenländischen) Grafschaft Gradisca.

— Die Wort« des hl. Hieronymus „ludrioum aäo1s8osuti»e itsr, in «zu«

st, sßo 1a,r>8U3 suiu" sr» ?. aä OKroiua,t. und die Selbstanklagen «p 14

und 18 gestatten wohl keinen bestimmten Schluß auf nach der Taufe be

gangenen Sünden wider die Keuschheit, die Angabe S, 341, daß Hieronymus

das ^uäioium rwitioulzrs „im Gegensatz zur Ansicht der Griechen" gelehrt

habe, versteht Ref. nicht recht. Die Griechen stimmen in diesem Glaubens

artikel ja mit uns überein. of. ?«t»v. cls veo. üb. 7. o»p. 13. 14 und

U»o»ii«, Itwologis ortkoäoxe, vol. 2. z>. 626. Wenn Erasmu« in

seinem Preise unseres Heiligen nicht so sehr die sprachliche Reinheit als die

oratorische Kraft desselben gemeint haben sollte, so hätte er im Ganzen nicht

Unrecht. In diesem Stücke übertrifft Hieronymus den Lactantius bei Weitem,

fo wie er selbst wieder von Tertullian übertreffen wird. — Theodoret's

leprßnsusious» fehlen bei Migne nicht, fondern stehen unter den Schriften

des hl. Cyrillus, ?»ti. ^r. vol. 76. <-ol. 385 8^. Bei Theodoret «ol- 83,

werden sie freilich nur citirt, aber solche Verweisungen auf einen anderen

Band finden sich bei Migne hundert und hundert Mal, und sind an einem

Herausgeber der gesammten patriotischen Literatur eigentlich auch nicht zu

tadeln. — Die p»88io 8t,i U»ulioii et soeiorum spricht A. dem Eucherius

von Lyon entschieden ab, hätte aber wenigstens erwähnen sollen, daß vr

Friedrich (Kirchengeschichtc Deutschlands) wieder für die Echtheit derselbe»

einsteht.
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Vierte Epoche. Verfall der patristische» Literatur. Reicht bis zum

Tode des hl. Johanne« Damascenus. S. 394—440. Gut ist der Artikel

über Psendodionysius. — Die beste Ausgabe von Gregorius M. ist die in

16 Qullltbänden Voust. 1765— 1776 erschienene. Migne hat seinen Ab

druck nicht nach Galliccioli, sondern nach Ste-Marthe veranstaltet, was

wenigstens mit Bezug auf die liturgischen Monumente bedauert werden muß.

Ein guter Gedanke war es, am Schlüsse des Werkes (S. 441—446)

noch eine chronologische Tabelle der christlichen Schriftsteller zu liefern, in

welcher nicht nur die im Buche aus methodischen Gründen oft durchbrochene

Reihenfolge der Autoren wieder hergestellt, sondern auch Gelegenheit gefun

den ward, die kleineren Schriftsteller, die keiner eigenen Besprechung thcil-

haftig geworden waren, mit Zugabe einiger bibliographischen Notizen zu

verzeichnen.

Manchen Besitzern der 1. Auflage dieses Werkes wird es auch von

Interesse sein, über deren Verhältnis^ zur 2. Aufl. etwas zu erfahren. Letztere

zeigt sehr viele Spuren der bessernden Hand ihres Verfassers, Vieles ist

richtig gestellt, manches Neue beigefügt worden, aber die Veränderungen

sind doch nicht so bedeutend, daß die 1. Auflage ihre Brauchbarkeit verloren

M«. Vor Allem weicht die jetzige Periodeneintheilung von der früheren

ttwlls ob, und dies hat zum Thcile neue Einteilungen und einige Umsetzun

gen in der Reihenfolge der Autoren nach sich gezogen. Sachliche Verbesse

rungen geben sich vorzüglich in den ersten Paragraphen tund (Definition

nun Patrologic, von Kirchenvater, Geschichte des Titels „Kirchenlehrer"),

die Wiener theologische Quartalschrift ist mehr als früher berücksichtigt wor

den, ebenso die in ihr und anderwärts veröffentlichten Tertesemendationen

Nolte's, vermehrt ist die Literatur über die apostolischen Väter, manche

Schriften des christlichen Alterthums wurden erst in dieser Auflage behandelt

z. B. Jakob von Sarug, Dracontius, Cäsarius von Arles, Polychronius,

der apokryphe Briefwechsel zwischen Paulus und Seneca, Andere Artikel

sind bereichert worden, z. B. Tertullicm (wenig), Hilarius (die Lehre über

Iucarnation und Anthropologie), die Antiochcnische Schule u. s, w. Eine

der wcrthvollstcn Zugaben ist die Gnadenlchre des hl. Augustinus (S. 363

bis 370). Pseudodionysius erhielt einen kleinen Zusatz in Betreff der An

sicht von Nolte, daß er schon im Anfange des 5, Jahrhunderts und zwar

in Egypten entstanden sei, dagegen ist eine Stelle der 1. Auflage, worin

Nlzog die Absicht des Falsarius in Schutz genommen hatte, weggeblieben.

Endlich wurde einem fühlbaren Mangel der 1. Auflage dadurch abgeholfen,

daß die zweite ein Register bekam, in welchem aber leider die Namen der

Autoren fehlen, die nur in der chronologischen Tabelle, und nicht auch im

Körper des Werkes vorkommen,

Dr. Tost.
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Geschichte meiner religiösen Meinungen. Von Dr. I. H. Newman,

Superior der Oratorianer in Birmingham. Mit Genehmigung

des Verfassers übersetzt von G. Schündelen, Pfarrer in Spellen.

Köln 1865. Druck und Verlag von I. P. Vachcm. (21. Band

der Sammlung von klassischen Werke» der neuereu kath. Lite

ratur Englands in deutscher Uebersetzung.) I^VI und 368 S.

8. 1 Thl.

Dieses wichtige Buch hat eine merkwürdige Entstehungsgeschichte. Der

Cambridger Professor Ch Kingsley, Geistlicher der englischen Staatskirchc,

hatte in Macmillan's „Magazin" eine Recension von I. A. Froude's Ge

schichte von England geliefert, und sich dabei in jenen Schmähungen über

Katholicismus, Pavstthum und Pricsterthum ergossen, welche eben bei dm

Protestanten einer gewissen Sorte herkömmlich sind. Insbesondere glaubt n

sich berechtigt dem katholischen Clerus unter Berufung auf Newman iil

Werlhfchätzuug und Hebung der Tugend der Wahrhaftigkeit ganz abzusprch»

Natürlich wäre es Newman ein Leichtes gewesen, diesen Vorwurf dem heM

zugeben, der ihn gemacht hatte. Denn die Art und Weise wie manche Llulc

die katholische Kirche nnd ihre Institutionen zu begeifern pflegen, ist aller«

diugö nur daraus zu erklären, daß ihnen der Sinn für Ehre, Wahrheit und

Gerechtigkeit i» manchen Beziehungen gänzlich abhanden gekommen ift,

Moral und Ehrenhaftigkeit gebieten, Jedermann, selbst den katholischen Peil'

stcr oder gar den Jesuiten, so lang für rechtschaffen zu halten, »ls d»«

Gegenlheil nicht erwicfc» ist. Allein diese Regel dcr Beurtheilung wird wohl

für die eigene Pcrfo» und zu Gunsten der Parteigenossen in Anspruch gcnom

me», wo es sich aber um die tatholifche Kirche handelt, ohne Weiteres hin!-

angefetzt, von sogenannten Katholiken nicht minder als von Protestanten, i»

England wie in Oesterreich. Da aber die nämlichen Individuen, welche

keinen Anstand nehmen, dem katholischen Geistlichen die Wohlthalen der Hu

manität und Gerechtigkeit zu versagen, sich im Uebrigen oft vor aller Lüge

und Vcrläumdung forgsam hüten, so kann man freilich nicht umhin, in die

sem theilweiscn Verluste der Ideen von Recht und Wahrheit eine durch

Fanatismus bewirkte Monstrnosität des Geistes zu erblicken, welche die

moralische Zurechnung der nachfolgenden Acte zwar nicht ganz ausschließen,

aber vielleicht cinigcrniaßen Uermiuderu kann. Dicfe Dinge sind Nemumn

sehr gut bekannt; darum begnügte er sich, den Herausgeber der Zeitschrift,

in welcher ihm die Verläumdung angcthan worden war, in einem höchst mild

und ruhig gehaltenen Schreiben (Einleitung S. III. IV.) auf das begangene

Unrecht aufmerksam zu machen, ohne irgend einen Anspruch auf Oenug-

thuung zu erheben. Der Herausgeber schickte den Newman'fchen Brief an

Kingsley. Dieser suchte sich zunächst mittelst Hinweis auf eine Predigt, die

Newman noch als Anglicaner gehalten hatte, zu vertheidigen. Allein auf die

schlagende Darlegung, daß weder in dieser Predigt noch in den übrigen

Schriften Ncwman's irgend etwas wider die Tugend der Wahrhaftigkeit



Rccc»sio»k».

enthalten sei, blieb Kingslcy nichts übrig als zum Rückzuge zu blase», und

in der nämlichen Zeitschrift, worin er N. verlciumdet hatte, eine Art von

Wiederruf zu veröffentlichen, der aber so auf Schrauben gestellt war, daß

man ihm die Tendenz ansehen mußte, wenigstens Newman's Gesinnungen

zu verdächtigen, da seinen Reden einmal nicht beizukommen war. Der fast

allgemeine Tadel, den K. wegen seiner Taktik erfuhr, verlockte ihn aber zu

einem noch unglücklicheren Schritte, nämlich zur Abfassung einer Brochürc,

worin er die bereits zurückgenommenen Anklagen wider N. abermals erhob,

und mit allerlei Extraverläumdungen ausstaffirte. Sie zurückzuweisen gab es

leinen besseren Weg, als daß N. den ganzen Hergang seiner Betehrung aus«

sührlich zur öffentlichen Kenntniß brachte. Selbst die stockprotestantischcn

Blätter Englands haben sich der Macht der Wahrheit, welche aus der

schlichten Erzählung N's. spricht, nicht entziehen tonnen. „Dieses merk

würdige Buch, hieß es gleich nach dem Erscheinen der erste» Lieferungen im

Spcctator, verspricht uns einen klaren Einblick in einen der größten Geister

und eine der kräftigsten Naturen, die jemals dem Einflüsse eines reaktionären

Gedankenganges (!) vollkommen unterthau geworden sind. Wir glauben

««illuszusehcn, daß am Ende selbst Kingsley fühlen werde (?) er habe

^mres Unrecht zugefügt einem Manne, dessen Wesen über seine (Kings-

ley'z) Fassungskraft unendlich weit hinausgeht, der aber gerade so wenig

fthig ist der Falschheit oder der Verteidigung von Lug und Trug, als es

der aufrichtigste Protestant nur sein kann." Auch die Times toimten nicht

umhin zugestehen: Das Buch ist ein überaus werthvoller Beitrag zu unserer

üirchcngcschichte, hilft in der Schilderung jener tiefbewegten Zeit (nämlich

der tiactarianischen Bewegung) einem wahre» Bedürfnisse ab, und thut dies

i» einer Weife, wie keine andere Feder dazu im Stande gewesen wäre. Und

die Saturday Rcwiew sagt unter Anderem : Die größte Anziehungkraft des

Vuches liegt in der rücksichtslosen Ehrlichkeit. Da ist auch nicht die mindeste

Spur von einem Streben, arglose Leser einzusaugen . . . , N. ist maßvoll,

frant und frei, ein Engländer, ein vernünftiger Mann, und gleichwohl denkt

er wie der Papst, wie die Camarilla zu Rom, und wie die Jesuiten denken.

Da das englische Original in 7 Lieferungen (und einem Anhange)

erschienen ist, so ist auch die Übersetzung in 7 Abschnitte eingetheilt, die

übrigens keinen Titel haben, wie das Buch überhaupt keinerlei Grupvirung

»der Inhaltsaugabc besitzt, und in Folge dessen minder übersichtlich ist. Der

1, Abschnitt (S. 1—41) enthält die religiöse Entwicklungsgeschichte von N'S.

Jugendzeit, oder genauer bis zur Herausgabe der berühmten Oxfordcr

„Tractate." Wirklich rührend ist die innige Verehrung und das treue An

denken, welches N. den Männern bewahrt, die auf seine religiöse Bildung

Einfluß genommen haben. Es waren aber auch die ausgezeichnetsten Mit

glieder der anglikanischen Kirche von dazumal, wie Thomas Scott, Whately,

Hllwtins, Pusey, besonders aber Keble und Hurrel Froudc. Manche unter

diesen wurden durch ihre aufrichtige Frömmigkeit und Wahrheitsliebe fo nahe

an die Pforten der katholischen Kirche geführt, daß es zu den unerforfchlichen

Geheimnissen des Lebens gehört, warn,» sie nicht noch einen Schritt nach

vorwärts gethan haben.
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Von katholischen Einflüssen hatte sich N. ganz fern gehalten, obschon

er sowohl in England als auch auf seiner italienischen Reise manche Gelegen

heit gehabt Hütte, sich über die Lehren und Einrichtungen unserer Kirche auf

unmittelbarem Wege zu iuformiren. Aber so wie er bei seinem gelegentlichen

Zusammentreffen mit Katholiken sich auf das Aeußerliche der Umgangsfor

men beschrankte, ebenso zurückhaltend betrug man sich auf katholischer Seite,

Wir hielten uns, sagt N. (S. 37), auf der ganzen Reise von dem Umgänge

mit Katholiken fern ... ich sah nur was in die Augen füllt, von dem ver

borgenen Leben der Katholiken lernte ich nichts kennen.

Der zweite Abschnitt (S. 41—105) betrifft hauptsächlich den soge

nannten Tractariauismus 1833—1841, dessen Seele N. und nicht Pusch

gewesen ist, nur daß Letzterer durch seinen großen gesellschaftlichen und

kirchlichen Einfluß dieser Bewegung mehr Gewicht und Halt verschafft hat,

N. legt S. 56 ff. seine damaligen religiösen Ueberzeugungen ausführlich

dar. Sie lassen sich auf drei Hauptstückc zurückführen. „Erstens, es gibt

ein Dogma, eine unabänderlich feststehende geoffenbarte Wahrheit . . Teil

dem 15. Jahre meines Leben ist das Dogma der Lebensgrund meiner Mi'

gion gewesen, eine andere Religion kenne ich nicht, ich kann mir gar keim

Begriff machen von einer Religion ohne Offenbarung ; Religion als bloße

Gefühlssache ist nur Traum und Trug . . . Zweitens, ich hatte ein feste«

Vertrauen auf das wirtliche Dasein einer von dieser dogmatischen Grund

lage aus sich erhebenden genau bestimmten Ausgestaltung der Glaubenslehre,

mit anderen Worten, ich glaubte daß es eine sichtbare Kirche geben müsse

mit Sacramenten und gottesdienstlichen Handlungen, durch welche die un

sichtbare Gnade uns vermittelt werde." Auch an die bischöfliche Autorität

Mri» äivini glaubte N. fest. „Ich wollte mich gern vor den Augen meines

Bischofes so betragen, als wären es Gottes Augen, die mich durch ihn be

wachten . . . Mein Bischof war mein Papst, einen anderen kannte ich nicht,

in ihm sah ich den Rechtsnachfolger der Apostel, den Stellvertreter Christi"

(S. 58, 59.) Der dritte Hauptpunkt war die Abneigung N's. wider die

katholische Kirche. „Ich hielt in meiner Ingend und auch nachdem ich sch°»

zum Manne herangewachsen war, den Papst für den Antichrist ... 3^

sprach von der römischen Kirche als einer, die mit der Sache des Antichrist

im Bunde stehe, oder wie von einem der vom hl. Johannes geweissagten

vielen Antichrist?, sagte, sie sei vom Geiste des Antichrist beeinflußt, sie habe

etwas wahrhaft Antichristliches oder Unchristliches an sich . . . Ich war mir

eines so festen Vertrauens in die wesentliche Gerechtigkeit der von mir gegen

Rom erhobenen Klagen bewußt, daß ich in ihnen Schutzwehr und Bürg

schaft genug fand, um auch aus der freicsten Entwicklung dessen, was ich als

anglikanische Grundsätze (es waren aber katholische) zu bezeichnen liebte,

keinerlei Schaden befürchten zu müssen« (S. 64). N. hielt es nämlich im

Ernste möglich, einen Mittelweg zwischen Protestantismus und Katholizis

mus zu gehen, und da er diese beiden für fehlerhafte Extreme hielt, so siel

ihm seine vi» rueclia (siehe darüber S. 79—83) auch mit dem eigentlichen

ursprünglichen und apostolischen Christenthum zusammen. Zugleich gab er

sich der zuversichtlichen Hoffnung hin, daß seine Ansichten durchdringen, und
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eine heilsame Erneuerung der ganzen anglikanischen Kirche bewirten würden.

Aber die Enttäuschung ließ nicht lange warten. Der Bischof von Oxford

sprach sich bereits 1838 in einem Hirtenbriefe tadelnd über dieTractate aus.

N. war sogleich erbötig, wenn es gewünscht werden sollte, das Forterscheinen

derselben einzustellen. Indessen wurde keine solche Forderung gemacht, und

so fand er sich veranlaßt, eine principielle Abhandlung über den Anglilanis»

mus (wie er ihn ideal auffaßte) und sein Verhältniß zum Katholicismus zu

schreiben, und darin den Beweis anzutreten, daß der Anglicaner auf Gruud

feines amtlichen Glaubensbekenntnisses (der 39, Artikel) in den meisten

Dogmen mit den Katholiken übereinstimmen müsse, oder übereinstimmen

könne, ohne deshalb seine Selbstständigkeit als Anglitaner zu verlieren.

Das war der berühmte 90, Tractat, erschienen 1841, der die Dinge endlich

zum Bruche brachte . . . „Ich sah ein, daß mein Platz in der Bewegung

verloren sei; mit dem öffentlichen Vertrauen war es zu Ende; mein Wirken

hörte auf. Es war mir von der Stunde an geradezu unmöglich, noch ein

Wort zu sprechen, das gefruchtet hätte, nachdem der Pedell in jedem Colleg

der Universität meinen Namen an's schwarze Brett geschlagen hatte, wie den

eines Pastetenbäckers, dessen Haus zu besuchen verboten wird, und nachdem

ich in allen Theilen des Landes als ein Vcrräther verschrien worden war,

der ^eine Lunte gelegt habe, und in dem Augenblicke, als er sie anzünden

wollte, abgefaßt worden sei, ein Brandstifter an dem altehrwürdigen Bau

der Staatstirche" (S. 103).

Im 3. Abschnitte (S. 105—171) wird der innere Entwicklungsgang

von Ns. Ueberzeugungen während der oben besprochenen Periode dargelegt.

Da N. sich wie oben gesagt niemals katholischen Einflüssen hingegeben hatte,

so war er zur faktischen Annäherung an katholische Ueberzeugungen nur

durch das Studium der eigenen hochlirchlichen Gewährsmänner geleitet wor

den, und fühlte sich deshalb umsomehr berechtigt, diese Ueberzeugungen zu

hegen und auszusprechen. „Ich nahm für jeden, der davon Gebrauch machen

wollte, das Recht in Anspruch in der anglikanischen Kirche an ein Zusammen-

beten mit den Heiligen zu glauben wie Bramhall, an die Messe mit Aus

nahme der Transsnbstantiation wie Andrews, oder auch mit Hooler, daß

die Transsubstantiation kein genügender Grund sei, um die kirchliche Ge

meinschaft abzubrechen, mit Hammond, daß eine allgemeine Kirchenversamm-

lung, wie sie fein foll, in Sachen des Glaubens nie geirrt habe und nie

irren werde, mit Bull, daß man der inneren Gnade durch die Sünde ver

lustig gehe, mit Thorndike, daß die nach der Taufe begangenen Sünden durch

Buße zu tilgen seien, mit Pearson endlich, daß der allgewaltige Name Jesu

nur in der katholischen Kirche gegeben sei" (S. 107). Allein dies war

gewissermaßen Nebensache, die Hauptsache war die Feststellung des Princips,

des Erkenntnißweges, oder der Autorität der Kirche. Und da waren es

Quellenstudien über dieGeschichte der eisten christlichen Jahrhunderte, welche

ihn allmälig in seinem Glauben an den Anglitanismus und die vi» meäis.

wankend machten. Er erkannte mit banger Unruhe immer mehr und mehr,

daß das Christenthum jener alten Zeiten eben identisch mit dem des Papst«

thumö, daß die alte apostolische Kirche eine und dieselbe mit der jetzigen

Oeft. «ieKeli- !. llllhol. Theol. VUI. 20
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katholischen Kirche ist, und der Protestantismus in allen seinen Fraktionen

mit dem Arianismus, Eutyniauismus und den übrigen Häresien der Ver

gangenheit einer und derselben Beurtheilung unterliegen muß, „Es war

schwer zu entscheiden, (diesen Standpunkt nahm N. schon im Jahre 183Z

ein,) warum die Monophysiten Häretiker sein sollten, wenn nicht die Prote

stanten und Anglikaner denselben Namen verdienten, schwer Gründe zu sin

ken, welche gegen die in Tricnt und nicht mit gleichem Rechte gegen die in

Chalcedon versammelten Väter sprechen; schwer die Päpste des 16. Jahr

hunderts zu verurtheilen , ohne denselben Spruch über die Päpste des 5,

fällen zu wollen. Das Schauspiel der Religionskämpfe, der Streit zwischen

Wahrheit und Irrthum war sich zu allen Zeiten gleich, die Grundsätze und

das Verfahren der Kirche sind jetzt gerade so wie in der Kirche von damals,

die Grundsätze und das Verhalten der Häretiker waren damals gleich denen

der Protestanten unserer Zeit. So fand ich es fast zu meinem Schrecken,-

es war eine furchtbare Aehnlichkeit, um so furchtbarer, weil sie so stumm und

regungslos vor mich hintrat . . . Die Kirche mochte man damals so «ieD

absprechend und unerbittlich, entschlossen, gewaltthätig, starr nennen, »nl

die Häretiker schlüpften hin und her, häuteten sich, thatcn geheimnißM md

hinterlistig, schmeichelten immer der weltlichen Macht, und vertrugen sich

nur mit deren Hilfe untereinander, und die weltliche Macht arbeitete inum

auf allseitigen Vergleich hin, indem sie das Unsichtbare in den Hintergrund

zu drängen suchte, und vorübergehende Zweckmäßigkeit statt des Glaubens

zur Richtschnur »ahm" (S. 131. 132.) „Es wurde mir klar (dies fallt schon

in's Jahr 1841). daß in der Geschichte des Arianismus die reinen Arianer

dasselbe waren mit unseren Protestanten, die Halbariancr mit den Angli-

tancrn, Rom hingegen dasselbe was es jetzt ist. Die Wahrheit lag also nicht

in der vis, media sondern in dem, was wir die „extreme Partei" nannten

(S. 163). Daß die via msüia aber nicht einmal Anglikanismus war, sondern

der gutmüthige Wahn Ns. und seiner Freunde, mußte er zu seiner tiefe» De-

müthigung aus dem Auftreten der anglikanischen Bischöfe kennen lernen,

welche seit 1841 die puseyitische Bewegung einstimmig verdammten. Dach

war Ns. Anhänglichkeit an seine Mutterkirchc noch viel zugroß, und vermuth«

lich auch die Nachwirkung der eingesogenen Vorurthcile gegen das Pavstthum

viel zu mächtig, als daß die inneren und äußeren Erfahrungen ihn weiter

als bis zu einer völligen Ratlosigkeit geführt hätten.

Eine Geschichte dieser Rathlosigkeit könnte man den 4. Abschnitt

(S. 172—225) nennen. N. war »och nicht katholisch, aber er trug sich doch

schon mit dem Gedanken an die Möglichkeit, es eines Tags zu weiden. Des

halb widerstrebte es ihm, länger in der Stellung eines anglikanischen Geist'

liehen zu verbleiben, und so verzichtete er 1843 auf seine Pfarre in Ofsord,

und brachte die nächsten zwei Jahre in vollster Abgeschiedenheit auf sein«

Besitzung in Littlcmore zu. Er selbst gibt über die wichtigsten zehn Jahre

seines Lebens (1835—1845) folgende kurze Auskunft: In den 4 ersten

dieser Jahre (bis Michaelis 1839) habe ich aufrichtig der Kirche von Eng

land zu dienen gewünscht auf Kosten der römischen Kirche. Während der

folgenden 4 Jahre hoffte ich der Kirche von England nützen zu können, ohne
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der römischen zu schaden. Mit dem Beginne des 9, Jahres (Michaelis 1843)

fing ich an, an der anglikanischen Kirche zu verzweifeln, und entzog mich

allen geistlichen Amtspflichten, und von da an wurde Alles, was ich schrieb

und that, durch Ken Wunsch bestimmt, ihr nur keinen Schaden zuzufügen,

nicht durch den Wunsch ihr wohlzuthun. Zu Anfang des 10. Jahres nahm

ich es mir klar in Aussicht sie zu verlassen u. s. w. (S. 215, 216).

Doch gehört dieses letzte Stadium des N.'schen Anglikanismus schon

zum 5. Abschnitte des Buches (S. 225—247). Der nachfolgende 6. Ab

schnitt (S. 248—274) greift zuerst in die mit 1843 beginnende Übergangs

zeit zurück, und bringt Auszüge aus Briefe» jener Periode, die uns einen

tiefen Einblick in das leidenvolle Kämpfen und Ringen N's. ermöglichen,

und uns namentlich auch zu einer großen Milde des Urtheils über solche

Männer stimmen müssen, welche der Kirche schon sehr nahe gekommen, und

doch außerhalb ihrer sichtbaren Gemeinschaft gestorben sind. „Ich mache

durch, schreibt er 16. November 1844 (S- 264, 265), was durchgemacht

werden muß, und ich hoffe nur, daß mit jedem schmerzvollen Tage, den ich

»erlebe, der Inhalt des Kelches, den ich leeren muß, um etwas vermindert

»erden wird . . . Tage lang habe ich buchstäblich Herzweh empfunden, und

zuzeiten meine ich alle Klagen des Psnlmisten auf mich anwenden zn

limnm . . . So viel ich mich kenne, ist der eine Hauptgrund für mich an

eine Veränderung zu denke», meine tiefe unwandelbare Ueberzeugung, daß

unsere Kirche sich im Schisma befindet, und daß mein Seelenheil von

«einem Anschluß an die römische Kirche abhängt . . . Aber ich fühle nichts

den einer enthusiastischen oder heroischen Opferfrcudigteit. Ich habe nichts

was mich aufrecht hält. Was mich noch zurückhält, ist dasselbe was mich

schon so lang zurückgehalten hat : die Furcht, daß ich mich einer Täuschung

hingebe. Aber die Ueberzeugung bleibt fest unter allen Umstanden, bei allen

Geniüthsstimmungen, und diese Ueberzeugung wächst; die Ueberzeugung,

meine, ich, daß die Gründe, auf welche hin ich glaube was unser (d. h. das

anglikanische) System lehrt, mich dahin führen müssen, mehr zu glauben,

und daß ich, wenn ich nicht mehr glaube, in Zweifelsucht zurückversinten

muß." Das Jahr 1845 führte endlich den Kampf zu Eude, und gab dem

vielgeprüften Dulder den inneren Frieden wieder.

Im letzten Abschnitt (S. 274—327) handelt N. von der kirchlichen

Unfehlbarkeit, von theologischen Censuren und von verschiedenen Meinungen

der Theologen über Nothlüge und Zweideutigkeit, also von Dingen, welche

mit der „Geschichte der religiösen Meinungen" Ns. eigentlich nicht zu

sammenhängen, aber von seinen Gegnern zur Sprache gebracht worden sind,

um seine Rückkehr zur Kirche als ein Versinken in Geistesknechtschaft und

Lüge zn discrcditiren. N. zeigt das Unbegründete solcher Vorstellungen,

und legt mit der ihm eigenen Klarheit und Ruhe die Harmonie der kirchlichen

Lehren und Forderungen mit de» berechtigten Ansprüchen der intellectuellen

und sittlichen Natur des Menschen dar. Was die Kirche als solche thut und

Widert, ist gerecht und leicht zu erfüllen. Dagegen kann es sich ereignen, daß

Mitglieder der Kirche, die im Uebrigen sehr schätzenswerth und verdienstvoll

sei» mögen, theoretisch oder praktisch irren. Das beweist aber nur, daß wir

20*
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nach den Worten des Apostels unseren Schatz in irdenen Gefäßen trogen,

und nichts würde weniger gegen solche Lebensunfälle schützen, als das Fern»

bleiben von der Kirche, da sie außer ihr noch unendlich häufiger vorkommen,

Mißgriffe katholischer Männer, selbst der Angesehenen und Heiligmäßigen

unter ihnen, braucht der Katholik nicht nachzuahmen. So schließt sich N. der

übrigens außerordentlich verclausulirten Theorie des hl. Alvhonsus über die

Aequivocation nicht an, ist aber überzeugt, deshalb der Fürbitte diesesHcili-

gen nicht im mindesten verlustig zu gehen (S. 316).

Das 8. Heft' der englischen Ausgabe allerlei Anhänge enthaltend hat

Pfarrer Schündelen mit Recht nicht in extenso übersetzt, sondern nm dit

wichtigsten Stücke derselben, welche sich als Ergänzungen mancher im Ver

laufe des Buches besprochenen Materien verhalten. Das erste Stück dar

unter ist eine Abhandlung über den (religiösen) Liberalismus, worunter N,

die Anmaßung versteht, aus inneren Gründen über dieZulässigkcit odei. Un

zulässigkeit eines wirklich geoffenbarten Glaubenssatzes entscheiden zu wollt»,

S. 339 gibt N. eine Art von Shllabus dieses rationalistischen Wesen«,

Daraus folgt ein Ercurs über die anglikanische Kirche, ein «nderer üln die

„Oeconomie" oder kluge Auswahl des Lehrstoffes und der Lehrmethode m

religiösen Unterrichte, und endlich eine über Lüge und Aequivocation, modn

auch die Tragweite der kirchlichen Bestätigung der Schriften des hl. Alvhon

sus auseinandergesetzt wird.

Das Gesagte gibt Hoffentlicht eine ziemlich genügende Vorstellung

vom Inhalte des vorliegenden Buches ; was aber kein Referat, sondern nur

die eigene Lectüre des Werkes lehren kann, ist das Edle, Ruhige. Offene und

Liebenswürdige der Newman'schen Denk- und Redeweise. Es ist wahrhaftig

eine Äuilull oauäid», die hier zum Herzen des Lesers spricht. Deshalb

nimmt man auch die unläugbare Breite und Monotonie einiger Stücke gern

in den Kauf, umsomehr als das, was für den continentalen Leser wenig«

Interesse hat, vermuthlich zum Besten der Landsleute des Autors und ins

besondere seiner einstigen Geistesgenossen, die im Anglikanismus zurückge

blieben sind, gesagt werden mußte. Uebrigens hat der Uebersetzer theils durch

Kürzungen wie im Anfange, theils durch Beigaben wie in der Einleitung

für eine größere Accomodation an die Verhältnisse der deutschen Leser Sorge

getragen. , Dr. Tost.

Leitfaden zum Unterrichte in der Katholischen Religion für Latein-

und Gewerbeschulen, Pro- und Real-Gymnusien :c. von Ioh.

von Math« Hiltensbcrger, t. Gymnasial-Professor. — Mit

bischöflicher Approbation. — Kempten, Verlag der Josef Kose!'-

schen Buchhandlung 1868. V und 16? Seiten. Pr. 16 Ngr.

Der Verfasser hat vorliegendes Buch in der Absicht bearbeitet: »um

dem Lehrer das Lehren und Eiaminiren und dem Schüler das Lernen zu er

leichtern." Zu diesem Zwecke zerlegte er den Lehrstoff in 782 Fragen und
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theilte dieselben in 4 Theile mit einer Einleitung, wovon die Einleitung von

dem Ursprünge und der Bestimmung des Menschen, der 1. Theil vom Glau

ben, der 2. von den Geboten, deren Erfüllung und Uebertretung, der 3. von

den Sakramenten und der 4. von dem Gebete handelt. Da der „Leitfaden"

vorzugsweise für baierifche Latein» und Gewerbschulen u. s. w.

bestimmt ist, glaubt der Verfasser folgende Verkeilung des Lehrstoffes vor

schlagen zu sollen, für die erste Klasse Einleitung und Theil I (1.—8. Glau

bensartikel) ; zweite KlcisseTheil I (9.—12. Glaubensartikel) und Theil IV;

dritte Klasse Theil II., vierte Klasse Theil III.

Aus dieser Darstellung ergibt sich, daß obiger „Leitfaden" zum Unter«

richte in der katholischen Religion für österreichische Gymnasien

und Realschulen nicht geeignet ist; denn nach unserem Lehrplane wird

in der ersten Klasse: kurzer Inbegriff derGlaubens- und Sittenlehren, in der

zweiten Klasse Erklärung aller gottesdienstlichen Handlungen, in der dritten

Klaffe Geschichte der vorchristlichen Offenbarung und in der vierten Klasse

Geschichte der christlichen Offenbarung vorgetragen. Abgesehen davon muß

Referent anerkennen, daß vorliegendes Buch mit Sachkenntnis;, Fleiß und

Geschick bearbeitet ist. Die Definitionen sind correct, klar und bündig; nur

sind ihm einige Ungenauigkeiten des Ausdruckes aufgefallen z. B, heißt es

Nnte 68 : „verboten sind geistige Arbeiten, welche den Lebensberuf aus

machen und öffentlich geschehen;" Seite 70: „Dienstboten (Gesellen) und

Herrschaften (Meister) — Gemeinde oder bürgerliche Gesellschaft;" Seite81

fehlt bei dem Begriffe Ohrenbläserei: in feindseliger Absicht; Seite

121 steht „blaue Farbe" statt violette Farbe; Seite 105 wird das Sakra

ment definirt als ein von Jesus Christus eingesetztes sichtbares Zeichen statt

sichtbares wirksames Zeichen; Seite 147 wird nicht erwähnt, daß auch

der Bischof einem Priester die Copulation der Brautleute übertragen

kann; Seite 148 wird das Ehehinderniß bezeichnet als „ein von der Kirche

festgesetzter Fall, bei dessen Vorhandensein eine Ehe nicht eingegangen wer^

den darf", wofür zu fetzen wäre: ein Umstand, der die Eingehung der Ehe

ungiltig oder unerlaubt macht. — Auf manche Frage gibt der „Leitfaden"

keine Antwort. ZB. Warum ist Gott langmüthig ? Was ist ein Wunder?

Was eine Weissagung? Warum muß die Kirche einig, heilig, allgemein und

apostolisch sein? Was ist die Selbstliebe? Warum ist die Lüge immer eine

Sünde? Warum sind Ablässe nützlich? Wer hat das Recht zu taufen? —

Bei der Darstellung der Gebote wären entsprechende Beispiele, bei den

Pflichten der Kinder gegen Eltern passende Schriftsteller» anzuführen.

— Endlich bittet Referent, den Verfasser, bei einer neuen Austage die bei»

gesetzten Fragen wegzulassen. Wozu Fragen in einem Lehrbuche, das für

höhere Lehranstalten bestimmt ist? Ohne diese würde dem Lehrer das Exa-

miniren, dem Schüler das Leinen erleichtert und der Verleger wäre in der

Lage das Buch billiger herzustellen.

Wien. Fr. Fischer.
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Der reiche Iüngsing im Evangelium. Erörterungen über die Grund'

lehren der allgemeinen Moral. Von Dr. Friedrich Kossing,

außerordentlichem Professor der Theologie an der Universität

Freiburg i. Br. Freiburg i. Br. 1868. Fr. Wogner'sche Buch

handlung. S. IV. und 396. 8«. 4 fl. 12 kr. oder 2 Tbk,

15 Ngr.

Diese Schrift enthält Erörterungen über die wichtigsten Gegenstände

der allgemeinen Moral auf Grundlage des evangelischen Berichtes (Mllllh,

19. 16—23. Mark. 10, 17—22. Luc. 18, 18—23) über die Unterredung

Christi mit dem reichen Jünglinge und widmet eine besondere Ausführlichlei!

der Lehre von den evangelischen Ruthen. Sie zerfällt in vier Abschnitte,

welche folgende Ueberschrifteu haben: 1. des Jünglings Gerechtig'

keit (S. 4—98), 2.' die Armuth im Geiste (S. 99 — 154), 3. die

Vollkommenheit (S. 155 — 326), 4. die Wege zum Lebs»

(S. 327—396).

Der erste Abschnitt beginnt mit ciner ausführlichen Exegese dl«

biblifchen Berichtes. Es wird in derselben dem Jüngling eine reine Absicht

und ein aufrichtiges Verlangen nach dem ewigen Leben vindicirt, seine eiste

Frage auf Gebote, von deren Befolgung die Heilserlangung vorzugsweise

abhänge, restringirt, die zweite Frage aber als Ausdruck des Wunsches einer

bestimmten Versicherung in Betreff, der Heilserlangung gefaßt und bezüglich

der Antwort auf diese zweite Frage die Erklärung abgewiesen, „als KM

der Herr die Würdigkeit des Jünglings für das ewige Leben geradezu in

Abrede stellen oder der Behauptung treuer Gesetzesbeobachtung von Seiten

desselben widersprechen wollen durch die Hinweisung auf die Thatsache, daß

er den Rcichthum noch nicht an die Armen weggeschenkt, daher er, um zum

Eingehen in das Himmelreich befähigt zu werden, auf allen irdischen Besitz

Verzicht zn leisten habe." Weil manche protestantische Eregeten die Ansicht

vertreten, die in der Antwort des Herrn enthaltene Weisung an den Jüng

ling sei ein „bedingtes Gebot" und deren Befolgung für ihn nach

Maßgabe seiner individuellen Verhältnisse eine Pflicht gewesen : so erörtert

der Verfasser die Unterscheidung von unbedingten und bedingten Pflichten und

Geboten in eingehender Weise und zeigt, daß die fragliche Ansicht auf Rich

tigkeit keinen Anspruch machen könne. Hieran reiht sich der Nachweis, daß

auch die von Origenes, Ncander (Leben Jesu Christi, S. 532) und A, be-

liebte Berufung auf das apogryphische Hv»uß. 8. Uatttr, ssouuäum lle-

draeo» ein mißlungener Versuch ist. „Die dem Jünglinge gegebene Auf

forderung, den Reichlhum wegzugeben, in anderem Sinn, als in dem eines

Rllthes, zu erklären, fei es nun, daß der Ueberarbeiter die Aufforderung

wirtlich nicht verstand, oder daß er sie absichtlich nicht verstehen wollte und

sie daher nach seinem Sinne zurechtzulegen suchte." Auf die Würdigung der

Bleet'schen Annahme, es habe Christus durch seine Aufforderung den Jüng

ling zu ciner Neweisablegnng feines Ernstes veranlassen wollen, folgt des
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Autors eigene Erklärung, dahin lautend, daß der Herr dem Jünglinge eine

Belehrung über das vollkommene Leben und somit einen Ruth, zu dessen

Befolgung er nicht strenge verpflichtet war, gegeben habe. Die Traurigkeit,

welche den Jüngling beschlich, wird daraus abgeleitet, daß er glaubt, es sei

ihn, die Hingabe aller zeitlichen Güter zur Bedingung der Erlangung des

ewigen Lebens gemacht und er müsse ungeachtet seines vorwurfsfreien Ge-

sctzesgehorsams die Hoffnung auf das ewige Leben aufgeben, wenn er sich

nicht zur Weggäbe feines Reichthums entschließen wollte. „Wenn uns weder

die Evangelien und die übrige» Schriften des neuen Testamentes, noch

spätere Schriften etwas Weiteres von ihm berichten, so kann aus diesem

Schweigen doch höchstens gefolgert werden, daß er auf die Jüngerschaft oder

die Nachfolge Jesu im engeren Sinne ein für alle Mal verzichtet, aber

keineswegs, daß er nicht, von dem Gefühle und Bewußtsein der Sünde,

welches durch Christus in ihm erweckt wurde, getrieben, die Gerechtigkeit

des Reiches Gottes im Glauben an Christus zu ergreifen und das Heil zu

erringen, zu Christus zurückzukehren und den Weg der Gebote mit dem Bei

stände seiner Gnade fortzuwandeln nachher, nachdem die Wahrheit seinem

Blicke sich erschlossen, sich entschieden habe. Er konnte freilich sich auch gegen

das Betreten des neuen Heilsweges entscheiden; denn die Gnade zwingt

mcht; aber sie erregt und zieht so mächtig, daß das aufrichtige gute Streben,

welches selbst schon die Gnade wirken ließ, wie es von ihr gewirkt wurde, ihr

nicht zu widerstehen vermag, ohne sich selbst aufzuheben, und ohne daß der

Mensch mit dem Widerstände gegen sie den Weg des Todes erwählte und

dem Bösen verfiel, dessen Macht sich zu entziehen er bisher thätig gewesen.

Und so müssen wir, nach den gegebenen Ausführungen glauben, daß die

Traurigkeit, von welcher der Jüngling erfüllt wurde, eine Trauer zum Heile,

und nicht jene Traurigkeit der Welt war, von welcher der Apostel (II. Cor.

?, 10) sagt, daß sie den Tod wirke."

In dieser Weise verwendet unser Verfasser die von dem Jünglinge

handelnden Stellen zur Begründung der Lehre von den Ruthen. Sofort

verbreitete er sich im zweiten Abschnitte über den Rath der Armuth, wo

mit aber der Ausdruck „Armuth in Christo" nicht identisch sein dürfte, wie

die Uebcrschrift des zweiten Abschnittes zu supponiren scheint. Ausgehend

von den der menschlichen Natur eingepflanzten Trieben und hinweisend auf die

durch die Sünde eingetretene Vcrkehrung derselben in eine Anhänglichkeit an

das Irdische, welche das Angenehme als solches um seiner selbst willen sucht,

handelt dieser Abschnitt in einer sehr tief gehenden Weise über Berechtigung

und Ziel der Armuth im Geiste als der „innerlichen Lossagung von der

Welt und von der Herrschaft, welche sie übt." Wenn Christus bei Matth.

5, 3 diese Armuth im Geiste selig Preise, so dürfe man darunter nicht, wie

Manche wollen, „die Demuih, den einfachen, kindlichen Sinn und die Er

gebenheit in den Willen Gottes" verstehen, sondern die aus höheren Mo

tiven stammende Nichtanhänglichkeit an irdische Güter und insbesondere die

freiwillige Berzichtleistung auf dieselben um des göttlichen Reiches willen."

„Christus wollte den Jüngling zur Armuth des Geistes oder

im Geiste führen, die ihm fehlte;" aber nicht „durch die Aufforderung
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zum Verlassen des Reichthumes, sondern durch die Hinweisung auf

die Befolgung der Gebote; in jener Aufforderung (Matth. 19,

21) ist von einem äußern Verlassen des irdischen Besitzes die Rede, welches

zur Herbeiführung der Armuth im Geiste keineswegs im Verhältnisse einer

nothwendigen Bedingung steht," „Der Versuch, die an den Jüngling gestellte

Aufforderung, Alles zu verkaufen und den Armen zu geben, auf

die Armuth im Geiste zu beziehen, begegnet uns fchon in der Schrift

des Nleiandrinischen Clemens: ^uis äive» salvstur, ^,i-s«<;, ^i?

i ?<o^»p>,5v»? nXou?'.«?." Darum unterzieht unser Verfasser diese „allgemein

hoch, vielleicht nur allzu hoch geschätzte Schrift" einer eingehenden Analyse,

die zu dem Resultate gelangt, es enthalte dieselbe zwar „sehr viele schöne und

vortreffliche Gedanken," doch könne „mit Rücksicht darauf, daß der Grund

gedanke ein falscher ist und neben ganz willkürlichen Auslegungen von Schrift-

stellen eine höchst verdächtige Auffassung und Anschauung über den Werth

des Reichthums und der Armuth hergeht, nur mit großem Vorbehalten in

die Lobsvrüche, mit denen sie von unseren Literarhistorikern erhoben wird,

eingestimmt werden."

Der dritte Abschnitt gliedert sich in drei Abtheilungen mit dm

Ueberschriften : Die Notwendigkeit (S. 155 - 190),dieFreiheit(191—251),

das Gute (S. 258—326). Die Notwendigkeit, welche hier in's Auge

gefaßt wird, ist diejenige, mit welcher der Mensch vermöge der Einrichtung

seiner Natur wie nach der Vollendung und dem höchsten Gute, so nach der

Glückseligkeit verlangt, ein Glückseligteitsverlangen, welches im Herzen

hervortrete. Dagegen kündige sich „die Notwendigkeit der Ergreifung des

Zweckes" im Gewissen an; darum wird sofort die Natur des Gewissens

und sein Verhältniß zur Vernunft und zum Herzen erörtert. — Hieran reiht

sich nach einem Blicke auf das Thierleben die Exposition über die mensch

liche Freiheit. Diese wird von der Freiwilligkeit unterschieden, in ihrem

Wesen definirt und auseinandergesetzt, wie sie auf Grund der Erkenntniß,

welche wir von „der objektiven Indifferenz" der zeitlichen Dinge im Ver

hältnisse zu uns gewinnen, der Entschluß und das Handeln erzeugen, ohne

jedoch hiebet der Erkenntniß zu folgen, „sondern dem durch die Erkenntniß

hervorgerufenen Verlangen (eines Triebes)." Bedingt sei die Thätigkeit des

Willens durch das Motiv. Motiv aber sei „die auf den Trieb wir

kende und durch den Trieb den Willen zum Handeln vt»

stimmende Vorstellung" (?). Die Freiheit im sittlichen Sinne insbe

sondere oder das Vermögen, zwischen Gut und Bös zu wählen, sei „in dem

Gegensätze von Gewissen und Herz gegründet." „Wie dem Menschen von

Natur das Gesetz innewohne, so enthalte die Anlage des Herzens, welches

ihn für die höchste Beseligung im Besitze des höchsten Gutes befähige, für

ihn die Möglichkeit und in der Lust die Gefahr, des höchsten Gutes ver

lustig zu gehen und felbstverschuldeter Unseligkeit zu verfallen," An die Be

gründung dieses Satzes reiht sich die Zurückweisung „der Annahme einer

allseitigen Bestimmtheit der menschlichen Thätigkeit durch das Gesetz und der

damit zusammenhängenden Beschränkung der Wahlfreiheit innerhalb des

Gebietes des Guten" und die Beantwortung der Fragen: „wie weit das



Recensionen. Z1Z

Gesetz, welches die Thätigkeit des Willens bestimmt, diesem einen freien

Spielraum, ein Gebiet der Wahl zwischen verschiedenem Guten offen lasse?

Was in Betreff des sittlichen Handelns in dem Gebiete des Freigegebenen

festzusetzen oder als gegebene Bestimmung festzuhalten sei?" Eine Kritik der

Schlciermacher'schen und Rothe'schen Ansichten über das Freigegebene und

Erlaubte endet diese gründlichen, aber leider etwas schwerfälligen Erörte

rungen. — „Die Vollendung ist die Ruhe, weil hier das Verlangen des

Menschen zu seiner höchsten Befriedigung kommt; sie ist oe»3S,tio motus,

Huo teuäitui in üuein, nicht Negation des Lebens und der lebendigen

Thätigkeit, sondern die Negation der Unruhe, welche bis zur Er

füllung des Lebenszweckes in dem bleibenden Besitze und Genuße des höch

sten Gutes herrschte, das höchste Leben, nach welchem der Mensch, ge

trieben von der Unruhe des Herzens, sucht, die gewonnene Fülle des Lebens

in der Aufhebung des Mangels, der die frühere Unruhe erzeugte." Mit die

sem Gedanken eröffnet sich die dritte Abtheilung des zweiten Abschnittes,

welche zunächst aus dem Zeugnisse des Gewissens in unserm Innern und

aus der Nichtbefricdigung unsers Glückseligkeitsverlangens durch alles Ir

dische die Wahrheit ableitet, duß die wahre Ruhe nur in Gott gefunden

werden könne. Hierauf folgen Expositionen über den Begriff und das Wefen

des Guten und werden mehrere der in Bezug auf das höchste Out von

neueren Philosophen und älteren Kirchcnschriftstcllern aufgestellten Theorien

recht gut gewürdigt. „Niemand ist gut, als Gott allein" (Mark.

10,18; Luc. 18, 19): zur Erklärung dieses Ausspruche« wird bemerkt:

I, „Gott allein kommt die Güte zu, sofern er die Güte ist, aus sich und

wesentlich gut ist." 2. „Als der wesentlich Gute ist Gott der ewig und un

wandelbar Gute." 3. „Weil Gott allein ist, ist er der Grund der Güte der

Geschöpfe, die von ihm aus Nichts erschaffen worden sind." 4. „Im Ver

gleiche mit Gottes Güte ist die gefchüpfliche Güte so gering und schwach, daß

sie kaum noch Güte genannt werden kann; sie ist nur ein schwacher Schatten

von seiner Güte, wie zu Nichts verschwindend vor dem Glänze seiner Voll

kommenheit." 5. „Wie die Geschöfe durch die Güte Gottes sind, so ist Gott

das Eine Ziel aller Wesen." 6. „Gott ist darum das Gute alle«

Guten, indem alles geschöpflich Gute in Gott, der alle Vollkommenheit

ori^inalit«! und supsrÄdrmäaiiter in sich hat, gegründet ist und das Gute

der Vollendung nur in ihm gefunden wird " Dem Jünglinge gegenüber habe

Christus die Wahrheit, daß Gott allein gut sei, hervorgehoben, nicht um

eine irrthümliche Ansicht desselben über die Natur des Guten zu berichtigen,

sondern „um die Belehrung über den Weg des Guten durch die Hinweisung

auf den Grund des Guten zu ergänzen." Geistvolle Bemerkungen über Liebe

und Vollkommenheit, Weisheit und Religion, Ideal« und Realprincip des

Guten, platonische und christliche Oottiihnlichkeit, Unvolllommenheit und

Vollkommenheit der Gottesliebe schließen diesen Abschnitt.

„Die Thätigkeit der Liebe," fährt der vierte Abschnitt fort, „ver

läuft sich in einem fortwährenden Kampfe oder ist selbst ein fortwährender

Kampf, fofern die Bewahrung der verliehenen Güter und ihre Benützung

zur Erreichung des höchsten Gutes nur dadurch möglich ist, daß die in der
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Seele zugleich in entgegengesetzter Richtung sich erhebende» Neigungen zu

rückgewiesen werden." Hieraus wird die Notwendigkeit der Selbstver-

läugnung dcducirt, und da die „Selbstverläugnuug" in der .Weltverläug-

nung sich bcthätigt und vollendet," diese aber in derjenigen „Weltoerachtung

und Entsagung, welche in dem Leben der freiwilligen Armuth geübt wird,"

„ihre höchste Stufe oder ihre Vollkommenheit erreicht": so verbreitet sich der

Verfasser in einer durch Tiefsinn anziehenden Darstellung über die ascetische

Erhabenheit der freiwilligen Armuth. Hieran schließen sich Bemerkungen über

den Rath der Keuschheit und des Gehorsams und das Verhältnis; der drei

evangelischen Räthe zur „arme» Nachfolge" Christi. Auch die Einwendungen

gegen die katholische Lehre vo» dc» Räthe» werden berücksichtiget. »Wie

können wir, da Alles im Gebote der Liebe eingeschlossen ist, mehr thun, »ls

gefordert wird? wie jemals über die Liebe, welche die Erfüllung desGesetzes

ist, hinaus kommen?" „Die Liebe fordert nicht mehr und nicht weniger, »ls

das Gesetz fordert, sondern ganz dasselbe; sie kann darum, wenn es richtig

ist, daß das Gesetz über seine bestimmten Forderungen hinaus ein Gebiet

der Freiheit offen lasse, über die Gebote des Gesetzes, sie kann nicht über sich,

wohl aber über das von ihr Geforderte hinaus gehen." Die Räthe ersah«",

„als eine Forderung der Liebe;" denn „die Liebe bedarf der Freiheit, um sich

bethiitigen und in derBethiitigung vollenden zu können . . . Wenn das Leben

nach allen Beziehungen von strengen Forderungen des Gesetzes umgeben ist,

wird es von der Furcht, der Strenge des Gesetzes zu verfallen, in seiner Be

wegung niedergehalte»; es wird durch den Gedanken, den Geboten nicht

genügend nachgekommen zu sein, niedergedrückt sich selbst aufgeben. Die

Liebe könnte ohne Freiheit ihren Drang nicht befriedigen, sich dem Geliebten

durch freiwillige Erweise und Opfer zu zeigen und zu offenbaren; aber diese

freiwilligen Thätigkeiten sind zugleich von höchster Bedeutung für den sitt

lichen Fortschritt. Durch sie wird die Liebe immer neu gekräftigt und st»l!

gemacht für den Kampf gegen die Macht der Begierlichkeit. Und wenn die

freiwilligen Hebungen der Selbstverläugnungen aus Liebe für die Befreiung

von der Begierlichkeit und die Beförderung des Tugendstrebens von so hoher

Bedeutung sind, so ist der Liebe, dieses Mittels sich zu bedienen, nur möglich,

wenn ihr vom Gesetze Freiheit gegeben ist, und das Gesetz wird sich als das

vollkommene Gesetz der Freiheit hauptsächlich auch dadurch zuerkennen geben,

daß es jene Thätigkeiten ermöglicht, welche in so ausgezeichneter Weise

geeignet sind, das Streben nach der Vollkommenheit, welche sein Ziel ist, zu

unterstützen." „Ist aber nicht im Gebote der Liebe aus ganzem Herzen u. s.w.

als Wille Gottes ausgesprochen, die Liebe möglichst zu befördern? Wenn

nun die Liebe durch Befolgung desse», was wir Räthe nennen, so sehr ge

fördert wird, wird dann diese Befolgung oder Förderung in unser Beliebe»

gestellt sein?" „Durch die Anerkennung des Freigegebenen und Zulassung

des Erlaubten wird die Verpflichtung, an der Förderung der Liebe immer zu

arbeiten, weder geläugnct, »och in irgend einer Weise abgeschwächt. Das

Gebot der Liebe kann mit der Anerkennung des Freigegebenen und Erlaubten

sehr wohl bestehen und zur Ausführung kommen; auch der Beifatz »„aus

alle» Kräften"" legt keinen Widerspruch dagegen ein, indem durch denselben
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b»s den. Einzelnen gegebene Maß der Kräfte in Anspruch genommen wird,

dabei aber diesem keine zu schweren Lasten aufgebürdet werden wollen."

Schließlich wird von dem Worte: „Du wirst einen Schatz im Himmel

haben/' Anlaß genommen die Berdienstlichkcit der guten Werte und die

Möglichkeit und beziehungsweise Wirtlichkeit der sogenannten op«a «upsr-

eiozlltoril» zu erörtern.

Der Gedanke, welcher unserer Schrift zu Grunde liegt, mit Beziehung

auf den fraglichen Bericht der Bibel die wichtigsten Gegenstände der allge

meinen Moral zu behandeln, ist sicherlich ein origineller. Die Gründlichkeit,

mit welcher der Verfasser zu Werke geht, verdient volle Anerkennung und

betont im Ganzen mehr das moralphilosophische als das moraltheologischc

Moment, sichtlich bemüht, die einschlägigen Materien auch psychologisch zu

begründen. Die inner- und außertirchliche Literatur ist erschöpfend berück

sichtigt und mit einem Scharfblicke gewürdigt, der sich mit der Oberfläche

nicht begnügt. Um fo mehr bedauern wir die formellen Beanstandungen, zu

l>e»m das Buch Anlaß gibt, und wozu wir namentlich den Mangel strenger

Gliederung des Stoffes zählen. Wir verweisen übrigens auf die Recension

im Bonner theol. Literaturblatte (1869. S. 50 ff.), mit welcher wir der

Ansicht sind, daß die Schrift an wissenschaftlichem Werthe gewonnen habe»

nwrde, wenn der Verfasser „das mit großem Flciße von ihm gesammelte

Material nebst seinen eigenen Anschauungen in eine etwas strengere und

durchsichtigere Form gegossen hätte,"

Negensburg. vi-. I. B- Kraus.

Zins und Wucher. Eine moraltheologischc Abhandlung mit Berück

sichtigung des gegenwärtigen Standes der Cultur und der

Stacitswissenschllften von Dr. F. X. Funk, Repetent in Tü

bingen. Tübingen, 1868. Verlag der H. Laupp'schcu Buch

handlung. 8., XII. u. 762 S. Pr. 1 Thl. 8 Sgr.

„Ote-toi 6« 1», hu« ^s iu'^ mett«!" Ich weiß nicht, ob man dem

modernen Liberalismus ein besseres Motto geben könnte, als dies St. Simon

i» obigen Worten gethan. Fast Alles, was in neuester Zeit unter dieser

Aegide die Gesellschaft beglückt, erinnert unwillkürlich daran; weil es stets

eine Tautlllusarbeit bleibt, dem Menschen die Rechte der Freiheit geben zu

wollen, ohne die Pflichten, die diese Rechte in sich schließen. So lange die

Menschen als Glieder eines organischen Ganze», der Gesellschaft leben,

trügt jede sociale Freiheit für den Einzelnen und für Alle ihre Schranke in

sich selber. Werden diese Schranken durchbrochen, und wenn auch die beste»

Motive dazu bewcgcu, so ist damit eine Rechtsverletzung und Schädigung

der Gesellschaft nothwendig gegeben. Von diesem Gesetze ist a»ch die Aus

hebung der Wnchergcsctzc, so sehr sie vo» wirthschafilichem Gesichtspunkt
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sich empfehlen mag, nicht ausgenommen. Man wird kaum umhin können,

dem Urtheil res Verfassers beizustimmen, wenn er die pvincipielle Beseiti

gung aller Schranken gegen den Wucher eine „Legitimirungder Gewalt nennt,'

(S. 251), zwar nicht der brutalen und physischen, aber doch der durch die

vermögensrechtliche Stellung begründeten Uebermacht. Mag auch diese Ge

staltung der Dinge, da das Recht im materiellen Leben objectiv in Frage ge

stellt und vom Belieben des Subjects abhängig gemacht wird, in gewisser

Beziehung sich etwa dadurch erklären, daß sie selbst das Resultat der Reaction

gegen ein System ist, in dem das (formale) Recht der wirthschaftlichen

Ordnung nicht selten Gewalt anthat, so ist in ihr doch unverkennbar das

rechte Ziel überschritten. Nachdem so nach einer Seite hin die Handhabung

der Gerechtigkeit dem guten Wille» der Gutgesinnten, aber auch den Leiden

schaften der Schlechtgesinnten anheimgegeben ist, so mögen zwar gewisse

sociale und sittliche Zustände einige Zeit lang ein größere« Uebel verhindern,

aber sie werden niemals im Stande sein, es immer zu beseitigen. Da in

Wahrheit die Gewalt auf den Thron erhoben ist, so muß folgerichtig von

dem Theil der Menschheit, dem der Rechtsschutz entzogen ist, früher ober

später eine gewaltthätige Reaction ausgehen, eine Reaction, die sich unter

Umständen zur Revolution gestalten wird, und zwar zu der socialen Revolu

tion, deren Eintritt von tiefer blickenden Geistern schon zu wiederholten

Malen vorausgesagt wurde. Das ist die letzte Consequenz der

„Wucherfr eih eit". Trotzdem die Wucherfrage auf dem Boden des

modernen Rechtes in dieser Weise gelöst ist, daß sie überhaupt aufgehört

hat eine rechtliche zu sein — so ist sie vielleicht gerade deßhalb um so mehr

eine sociale und sittliche geworden; und zwar ebenso jenseits der Alpen und

des Rheinstroms wie bei uns. Ein geistreicher Artikel in der Nevist» Corr-

temporär,«» 1868 5ußlio. ?. 35 »». von Gius. Andre und die Abhand

lung des Grafen ßavißu^ äe Aloueorp»: (I^e Ooutemriarkuii , revu«

ä'eoonomie edretieune 1868. 30. 8er,t. p. 396 »».) lassen darüber

keinen Zweifel übrig, daß man noch keineswegs so ganz im Reinen ist.

Was der vorliegenden Schrift eine wirkliche Bedeutung gibt, ist die gründ

liche volkswirthschllftliche Bildung des Verfassers. Dies ist auch der Grund,

warum sie sich nicht blas dem Theologen, sondern jedem Denkenden von

selbst empfiehlt. Aus dem frischen Flusse des Lebens, der wirthschaftlichen

und sittlichen Bedürfnisse der Gegenwart erfaßt Herr Funk das Thema:

Wie verhält sich das Wucherverbot des Christenthumes zu dem durch die

Wirtschaft felbst gebotenen Zinsennehmen?

Stellt die Kirche durch das Wucherverbot sich wirtlich in Gegensatz

zu den wirthschaftlichen Interessen der Vergangenheit und Gegenwart, wie

von einigen Vertretern der Nationalökonomie beha,,ptet wurde?

Wie verhält es sich mit dem Rigorismus derjenigen Moralisten,

welche Zins und Wucher confundiren, und dadurch zu derartigen gehässigen

Vorwürfen wirklichen Anlaß geboten haben?

Oder ist das eine Lösung der Frage, wie z. B. Neumann in seiner

Geschichte des Wuchers (S. 492) unter anderem vorschlägt, daß man „in
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der Praxis bis zu einem maßvollen Grade zugebe, was man vom idcalsitt-

lichen Standpunkte ganz verwirft?"

Was ist denn für einen zweifüßigen Vampyr die Scala der „maßvollen

Grade?" Ist diese „practische Lösung" nicht ein logischer Widerspruch und

eine Heuchelei zugleich ?Man nimmt mit der Linken, was man mit der Rechte»

gibt, man thut das, was man sittlich verwirft.

Die sittlich verwerfliche Thal wäre also die „Lösung" der modernen

Sophistik. In einer Einleitung charakterisirt Herr Funk kurz den gegenwär

tigen Stand der Frage und die Stellung der Parteien in diesem Punkte. Er

zeigt, daß sich Widersprüche auf der einen und auf der andern Seite kaum

vermeiden lassen. <S. 16.) „Die theoretischen Ausführungen der alteren

Moral in unserer Frage erweisen sich bei dem gegenwärtigen Stand des

Lebens und der Wissenschaft als durchaus unhaltbar; die Gründe, mit denen

man ehedem ein Zinsverbot rechtfertigen konnte und mitRecht begründet hat,

haben heute ihre beweisende Kraft verloren, und es dürfte wohl Niemand

dieselben bei dem gänzlichen Umschwünge der Verhältnisse vertheidigen

wollen."

In vier Abschnitten wird sodann das Thema vom dogmatischen, histo-

«schen, kritischen und systematischen Gesichtspunkt nach jeder Seite beleuchtet.

Der erste Abschnitt gibt die allgemeinen sittlichen und wirthschoftlichen Vor

aussetzungen (S. 1?—32). Es wird hier auf das zweifache Moment, das

in der Ausfrage liegt, nämlich das sittliche und wirthschaftliche, hingewiesen;

weil die meisten Widersprüche aus der Nichtunterscheidung dieser zwei Seite»

hervorgehen. Als wirthschaftliche Handlung unterliegt der Zinsvertrag u»d

das Zinsennehmen den Modalitäten der Zeitverhältnisse, nicht aber als sitt

liche. Ein weiterer Unterschied, der wesentlich zur richtigen Lösung der Frage

beitrügt, ist der zwischen Consumtiv- und Productivdarlehen (S. 2? ff,)

Der zweite Abschnitt behandelt die Geschichte der Wucherfrage (S. 33 — 110),

Mit Lassalle (Capital und Arbeit S. 201 ff.) bezeichnet der Verfasser das

Capital als eine „historische Kategorie" (S. 39). Es ist „geronnene Ar

beit", um Lassalle's Worte zu gebrauchen. Wir können hier nicht erörtern,

daß Lassalle selber dadurch sein eigenes System dem Moloch der alles ver

zehrenden Bewegung geopfert hat, indem er die ökonomischen Kategorien in

historische umgesetzt hat. Eine tiefe Wahrheit liegt übrigens darin, daß wie

alles Seiende, fo auch die Kategorien der Volkswirthschaft nur in der Bewe

gung, in dem Werden richtig erkannt werden. Und ein solches Werdendes

ist auch das Capital. In Zeiten, in welchen es noch kein Capital im moder

nen Sinne gab, tonnte man nur von Confumtiv-, nicht aber von Productiv-

Darlehen etwas wissen. Der Grund des Zinsuerbotes früherer Zeiten lag

also in dem Charakter der wirthschaftliche« Zustände der Zeit (S. 45.) Die

Kirche war es, welche durch dieses Verbot der rohen Gewalt des Egoismus

eine Schranke setzte, weil in dem bloßen Consumtiv-Darlehen die Gefahr

liegt, daß der Empfänger ein Opfer des Wuchers wird (S 48 ff.) An der

Hand der Geschichte werden sodann die früheren gesetzmäßigen Formen des

Capitlllaustansches durchgeführt (S. 62), um sodann den qualitativen Unter

schied vou Zins und Wucher darzuthun iS. 111 ff. S. 192 ff.). Mit dem
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kritischen Blicke des Fachmannes unterzieht der Verfasser die Lösungsuer-

suche der Moralisten der Vergangenheit und Gegenwart auf der einen und

der Nationalökonomie auf der anderen Seite einer ebenso maßvollen als ob-

fcctiven Beurtheilung.

Bedeutende Autoritäten in der Moraltheologie, wie z. B, Alvhonsu«,

Gousset, namentlich Gury erleiden durch die selbstständige Kritik in dieser

Frage Modificationen, während der Verf. in wesentlichen Punkten nament

lich mit den Darlegungen deutscher Moraltheologen, besonders Probst und

in vorzüglicher Weise mit Iocham übereinstimmt. In der anthropologischen

Construction der wirthschaftlichen Kategorien glauben wir die Methode

Schäffle's zu erkennen. Gereicht es doch gerade den deutschen National«

ötonomeu zur Ehre die Wirthschaftslchre aus den Banden eine« krassen

Materialismus befreit zu haben dadurch, daß sie nachwiesen, daß gerade

der praktische Materialismus in der Wirtschaft oder die Herabdrückung

der sittlichen Persönlichkeit zum selbstlosen Produktionsmittel principiell

gegen das Wesen der Wirthschaft selbst verstoße. Wie z, B. L. Stemm/

Recht in der Einleitung zu seinem „System der Staatswissenschaft" den

Grundsatz durchführt, daß die Persönlichkeit Ursache und Endziel aller Nick

schuft ist, so zeigt auch unser Autor, wie der Wucher principiell die Wich-

schuft selbst vernichtet, und zum socialen Ruin der Gesellschaft ül>eih»»>>!

führt. Bei der großen Bedeutung, welche die Nationalökonomie und Social«

Wissenschaft in der Gegenwart namentlich für die Theologie haben, sind mir

durch das Erscheinen des vorliegenden Buches und die in demselben betnieuc

Methode einer durch und durch realistischen und concreten Behandlung der

Fragen aus dem Gebiete der Moraltheologie wirklich erfreut. Auf diesem

Boden gibt Herr Funt (S. 192 ff,) den eigentlichen Begriff des Wucher«,

Sämmtliche Momente sucht er in folgender Definition zusammenzufassen,

(S. 209.) „Wucher ist die durch die rechtlichen Formen des Vertrages mil

Bewußtfein sich vollziehende Unterdrückung des Armen und Nothleidendcn,

deren positiver Grund in der Unbarmherzigkeit und Habsucht auf der einen,

und deren negativer Grund in der Schwäche und Hilfsbedürftigkeit auf der

andern Seite liegt;" oder kürzer: „Wucher ist Ausbeutung der Noth de«

Nächsten zu eigenem Gewinn."

Sodann ist es dem Autor leicht, darzuthun daß sich von dem Wucher

der Zins wesentlich unterscheidet; daß die wirthschaftlichen Verhältnisse der

Gegenwart sowohl als die Gesetze der christlichen Moral das Zinsennehmen

gestatten, beziehungsweise nothwendig voraussetzen. (S. 226 ff.). Von Stand»

Punkt der Wirthschaft sagt daher Funt mit Recht (S.229): „daß ein Zins-

verbot nur Unheil im Gefolge haben könnte, daß dagegen die Zinserlaulmiß

— abgesehen von ihrer inneren Rechtmäßigkeit — für die materielle Cultur

und durch diese für die höheren Zwecke der Menschheit förderlich ist." Ein

in diesem Punkte tiefblickender Socialist hat in dieser Beziehung richtig

gesehen, wenn er sagt (deutsche Vicrtcljahrsschrift 1868. Nr. 124, Die N»-

turlehre des Staates als Grundlage der Staatswissenschaft von Const-

Frantz S. 179): „Darin liegt die Erhabenheit der Bibel, daß sie für all

das, was sich nachZeit und Umstände verändern kann, gar nichts vorschreibt,
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sonder» sich nur mit dem Unvcräudcrlichen und Ewigen beschäftigt, indem

sie den Menschen immer auf seinen Anfang und sein Ziel hinweist . . .

Gleich verkehrt daher ist es aus der Bibel naturwissenschaftliche Sätze ab

leiten zu wollen als staatswissenschaftliche, wie es andererseits nicht minder

thöricht ist, wenn man durch naturwissenschaftliche Sätze die Autorität der

Bibel zu stürzen vermeint ... In Beziehung auf die bürgerliche Gesellschaft

und öffentliche Ordnung spricht sie nur sittliche Gebote aus, stellt aber nie

irgend ein Institut hin."

Indirect übrigens läßt sich — was die Moralisten gewöhnlich über

sehen — aus den Worten des Herrn selbst (Matth, 25, 14—2?) ein Argu

ment für die Rechtmäßigkeit des Zinses nehmen. Denn die ganze Beweis

kraft der Parabel und das tertium oomparationi» derselben beruht ja auf

der Pflicht der Vermehrung der Talente, also auf der Wirtschaft. Wie

tonnte sonst der Hausvater sagen (V. 27): „Du hättest also mein Geld den

Wechslern geben sollen, und bei meiner Zmückkunft würde ich dann, was

mein ist, mit Zins empfange» haben (exl^l?«^v «v 72 i^iv ?üv

Wohl zu beachten ist das, was unfer Autor über die Restitution des

Wuchergcwinnes (S. 252 ff.) und besonders über die Pastorale Seite der

Nuchlrfrage sagt, (S. 261). Ei betont mit vollem Rechte wie schädlich und

verderblich sowohl für den moralifchen Einfluß des Seclforgers als für die

Sache fclbst es ist, wenn gegen solche Erscheinungen in oder außer der Kirche

mit bloßen Gemeinplätzen oder gar mit Uebertrcibungen losgeschlagen wird,

die stets ein Zeugniß sind dafür, daß der Seelsorger die Sache selbst nicht

näher als vom Hörensagen kennt. Ein Arzt muß zuerst genaue Kenntniß des

pathologischen Zustandcs des Patienten haben, wenn er nicht den Kranken

— zu Tode curircn will, warum nicht der Seelenarzt? „Uebertrcibungen

schaden hier mehr wie irgend anderswo, da sie immer zugleich Verletzung

eines gewichtigen Interesses sind." Das gilt freilich von allen focialen Fragen,

die gegenwärtig die Gefellschaft, Kirche und Staat bewegen.

In fünfzehn Sätzen gibt unser Autor die Resultate seiner Unterfuchung;

nur ein paar mögen zum Schlüsse noch Platz finden.

I. Jedes ordentliche Institut und jede ordentliche Kategorie des

Wirtschaftslebens ist an sich sittlich indifferent oder an sich rechtmäßig. Auch

das Darlehen ist unter diesem Gesichtspunkte aufzufassen uud der Zius an

sich als erlaubt zu betrachten.

6. Der Wucher ist vom Standpunkte der Moral aus nicht anders

denn als habsüchtige Ausbeutung der Roth des Nächsten zu bestimmen. So

gedacht kann er allen Verträgen im materiellen Leben anhaften.

9. Es ist falsch das kirchliche Zinsverbot in dem Sinne aufzufassen,

als sei es ein Verbot, die Nutzung fremden Capitals zu vergüten. Dasselbe

bedeutet in Wahrheit nichts Anderes als ein Verbot des Wuchers.

II. Die Moral hat keinen Grund, dem gegenwärtig herrschenden

Rechtssatz, daß das Gelddarlehen ein entgeltlicher Vertrag ist, ihre Aner

kennung zu versage» oder den Begriff des toouu» zu verwerfen, wenn nur

sonst dabei die Gesetze der Gerechtigkeit nicht verletzt weiden.
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13. Die principielle Beseitigung der Wuchergesetze oder die uneinge

schränkte Zulassung des Wuchervergehens kann für das sittliche und wirth-

schaftliche Gedeihen des Gemeinwesens schließlich nur zum Verderbe»

gereichen.

- In unseren Tagen, in denen die alten Bande von Staat und Kirche

immer lockerer werden, wäre es nur zu wünschen, daß alle Zeitfragen so

gründlich, so maßvoll erörtert würden, wie die vorliegende über die Wucher-

frage ! Gerade an den Theologen tritt heutzutage die ernste Forderung heran,

daß er das Göttliche und Ewige des Christenthumcs, ohne welches keine

gesellschaftliche und politische Ordnung bestehen kann, unterscheiden lerne

von dem rein Menschlichen und Vergänglichen ; damit er nicht durch unglück

seliges Mißverstiindniß beides confundirend sich der Illusion hingebe, als

ob das frische Leben der Zeit und die berechtigten Bestrebungen derselbe»

sich in morsche Formen der Vergangenheit gießen lassen. Ein derartiges Miß

verständniß schädigt die Interessen der Kirche mehr als all die feindlichen

Angriffe von Außen. „Dem gewöhnlichen Gedankengang, bemerkt hier fo

treffend L. Stein, ist jede neue Gestalt der Gesellschaft ein Unding, nicht

weil sie an sich falsch ist, sondern «eil er nicht die Kraft besitzt, sich M

seiner gewöhnlichen schlaffen Bewegung herauszureißen und einmal ernsthaft

zu fragen, ob denn das Leben, das ihn umgibt, wirklich seine letzte höchste

Form erreicht hat. Wer diese Frage nicht in sich vollziehen kann, der ist

nicht fähig über Werth oder Unwerth der praktischen Theorie der Gesell

schaft zu urtheilen. Reden mag er darüber, verspotten mag er sie, aber ver

stehen kann er sie nicht; und wenn >e, so trifft hier das Wort des großen

Philosophen: t»uHug,ru e viuouli» »«lllwoiuatui'. "

München. Dr.

Diu«! von Adol< Holzhousen in Wien
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xuxXc?r»l ii^v ^<o«^«v»u^^ü>v x»l ^>u«^,^<ov »?:»vriuv,

<ÜI«NI«N» HI,

Völliger Stillstand aller Angelegenheiten de»

Leben« an jedem siebenten Tage ist eine »««schließlich

jüdische Institution, die lein andere« Voll hat.

v' Igrasli,

Der 8ab6llth der Hebräer

vor der Gesetzgebung am Sinai.

Von vi. L. NeinKc in Münster,

I.

ZU den interessantesten und wichtigsten Gegenständen eines

Volkes gehört unstreitig dessen Religion und — als ihre Mani

festation — dessen religiöser Cult. Dieser bildet daher auch bei

allen Untersuchungen über das Geistesleben der Völker einen Car-

dinalpuntt, der zunächst und namentlich berücksichtigt werden muß.

In Bezug auf das Nlterthum ist das zumal in ganz besonderer

Weise der Fall; denn hier ruhet das ganze bürgerliche und sociale

Leben mehr oder weniger ganz auf religiösen Ideen, die ihren natür

lichen Ausdruck vorzugsweise in der öffentlichen und feierlichen, an

gewisse Orte und bestimmte Tage geknüpften Gottesverehrung zu

finden Pflegen.

Fragt man nun nach dem Ursprünge dieser religiösen Idee»,

welche namentlich der Verehrung des göttlichen Wesens oder der

Götter und dem äußeren Cult zu Grunde liegen, so sind nur zwei

Fülle denkbar: es können dieselbe» nämlich entweder aus einer gött

lichen Belehrung in der Urzeit herstammen oder in dem menschlichen

Denkgeist selbst ihren ersten Grund haben, also ein bloßes Ergebniß

menschlichen Nachdenkens sein. Im erstere» Falle können diese sodann

Oest, «intell, f, l»th»l. Theol. VIII, 21
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treu überliefert, oder auch im Verlaufe der Zeit aus verschiedenen

Gründen geringere oder größere Veränderungen oder Entstellungen

erlitten haben; — im zweiten Falle, wo diese angeblich als ein

ausschließlich menschliches Gebilde erscheinen, würden sie dem religiös

sittlichen Bildungszustande des Volkes im Allgemeinen entspreche»,

unter dem sie entstanden; daß aber dieselben auch in diesem Falle

verschiedentlicher Modifikation im Verlaufe der Zeit unterliegen konnten

oder mußten, liegt klar zu Tage.

Verfolgt man nun die Geschichte der Religion und des Cultus

einzelner Völker bis in's höchste Altcrthum oder doch so weit solches

an der Hand entweder glaubwürdiger Nachrichten oder dunkler Sage»

überhaupt möglich ist, so tritt uns bald die merkwürdige Thatsache

entgegen, daß nämlich die Hauptgrundzüge in ihren religiösen Idee««

kreisen nicht allein überall als in die graue Urzeit zurückgehende unl>

überlieferte erscheinen, sondern in letzter Instanz auch auf eine ein

zige Urquelle zurückweisen, welche ihren Grund in einer göttlich«

Offenbarung hat. Noch mehr; diese Ideen kennzeichnen sich als

solche, welche je nach der geistigen Entwickelizng eines Volkes mit

der Zeit sich vielfach weiter ausgebildet haben -und, sofern sie früher

oder später aus dem Offenbarungsnerus ausschieden, durch mensch

liche Zuthaten minder oder mehr entstellt worden sind. Wohl treten

nun unter den Völkern des Alterthums, welche sich keiner göttlichen

Offenbarung zu erfreuen hatten, zeitweise einige hochbegabte und aus

gezeichnete Männer auf, welche manche richtige Vorstellungen und

Begriffe von dem höchsten Wesen bekundeten, auch manches Falsche

und Verderbliche der Volksreligionen erkannten und auch zu be

seitigen suchten; allein sie sollten leider nicht nur ganz vereinzelt

bleiben, sondern auf den religiösen Ideenkreis des Volkes entweder

keinen oder verhältnismäßig doch nur einen geringen Einfluß ausüben.

Unter allen Völkern des Alterthums sind merkwürdiger Weise

die Hebräer das einzige Volk, welches von Alters her eine richtige

. Gotteserlenntniß hatte, Gott auch auf eine würdige oder doch der

Urzeit entsprechende Weise zu verehren pflegte und diese Gottes-

verchrung auch vor schädlichen menschlichen Zuthaten rein zu be

wahren wußte. Wohl wurde bei ihnen die Gotteserlenntniß zur stets

größeren Klarheit und Bestimmtheit gebracht, doch nur unter der

steten Einwirkung und Leitung der göttlichen Offenbarung; bei ihnen

diente die Gottesverehrung wie der Cult nicht allein „zur Mani
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ftstation der religiösen Idee», sondern trug zugleich auch zu ihrer

Erhaltung und Entwicklung Vieles bei. Als ein Hauptmittel hierin

muß laut der Geschichte ohne Zweifel die öffentliche, feierliche Ver

ehrung Gottes an bestimmten Tagen des Monates und Jahres,

»llmentlich und vor Allem die Feier am siebenten und letzten Tage

der Woche — die Sabbathfeier angesehen werden.

Dieselbe ist daher ihrer besonderen Wichtigkeit wegen vielfach

erörtert worden ; namentlich handelte es sich dabei um den Ursprung

und das Alter des Sabbaths , den Zweck und die Art und Weise

seiner Feier.

Da die Ansichten der Gelehrten, namentlich der Ausleger der

Mestamentlichen Schriften über diese vielfach streitigen Punkte sehr

auseinander gehen >), so ist es unsere Absicht, die Sabbathfragc, so

weit sie die Zeit vor der Gesetzgebung betrifft, in eine eingehende

Erörterung zu ziehen und zwar mit Rücksicht auf die mosaischen

THriften, die hier vorzugsweise in Betracht kommen. — Ihre Echt

heit, Unverfälschtheit und Glaubwürdigkeit wird dabei als ein hier

nicht zu begründendes Postulat selbstverständlich vorausgesetzt.

') Au« dem diesfallsigen ziemlich angewachsenen Material älterer und

neuerer Zeit mögen mit Uebergehung der archäologischen Werte und biblischen

Wörterbücher und Lommentare an dieser Stelle blo« einige Special-Schriften

namhaft gemacht «erden,

Hc>» piuilluu», äe leztig ^uä. et ütnnillornm. Oeuev. 1674. — V.

^Ibei-ti, äe 8»bd»ti »»netiüeatinne, I>ip», 1691 n. 1703. — ^. ?. Orilue-

l>elß, 8»t>l)»tum nedäom-läale »b Hctaino in ?aia<!>»<> eelebratniu. I'ruzt, 1?Ul>.

— ^. l'eolltiu», 6« Lllddlltuo eiu»<z»e libertate in !?. "l. 1703. — ^. L,

N»bn, äeo»» l)b»«rvlltiunuin pnilul, ließ. 1709. — N. >7. 2»un, cle ii»

<^u»e «iie-l reeeptam ä« 8»bblltdc> äoetriuÄin in 6nbiuin voollt», »nnt, I<ip».

1703, — ^. Ue^er, öe tempor. »»eri» et telti» äiedu» Hedraeniuin, umstell»!.

1724. — A. E. Becker, Abh. vom Sabbath der Juden, Halle. 1776. — Baur,

der hebr. Sabbath und die Natioualfeste de« mos. Cultu«, (Tübing. Zeits. für

Theol. 1832. III. 125 ff.) — I, F. Z. George, die älteren jüd. Feste. Verl.

1836. — R. Ch. W. F. Bahr, Symbolik de« mos. Eultu«, Hendel. 1839. II.

526 ff. — V, ü wulä, äe lei-Iorum Hebraeulum Orißlne »e ratinue, (3t!tt. 1841

(auch in der Zeits. für die Kunde des Morgen!. III. 410 ff.). — H. Nupkelä,

äe priinitiv» et verll le»t«lniu »puä Nediaen» rlltiune ei Iinc>u»luin iu<,»»i

o»lnm vlll!et»te eruenä». N»I. U. 1852. p»rt. II. — Die Talmud-Satzungen

finden sich in dem Tractat 8et!»bb»tn.

21»
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II.

Zunächst haben wir hier die etymologische Bedeutung des

Wortes „Sabbath" näher ins Auge zu fassen '). Selbiges hat offen

bar seinen Ursprung in dem hebräischen Worte "?^, das eine Steige-

rungsform von dem Zeitworte ^? ist, ähnlich wie "^ Sünder,

NYPN Sünderin, Sündigkeit, Süude von «?? sündigen, ^

Dieb von ^ stehlen, "M Koch von w? kochen kommend; bis

weilen findet es sich auch durch das beigefügte ^"M verstärkt vor

(z. B. 2 Mos. 16, 23; 31, 15). Was nun die Stammbedeutung

dieses "^ betrifft, so ist die gewöhnliche Meinung, daß dieselbe

ruhen, feiern sei, in welchem Sinne es öfters vorkommt (2 Mos.

31, 1? und Klagt. 5, 14), dem aramäischen "Z? (ruhen, schlafen)

entspricht und — den Sabbath halten bezeichnet. Aber wenn es

hiernach auch sicher ist, daß "?? im Hebräischen ruhen bedeutet «der

doch bedeuten könne, mit welcher Auffassung auch "?? Ruhe stimmt

(2 Mos. 21, 19; Ies. 30, ?), so scheint uns doch die Bedeutung

abstehen, ablassen, aufhören (d. i. von irgend einer bisherige»

Thätigkeit) die eigentliche und ursprüngliche zu sein. Dafür spricht

die Construction mit der Präpos. P von (z. B. 1 Mos. 2, 2. 3;

Ier. 31,36; Hiob 32, 1 und Sprüchw. 20, 10) und Hipli. auf

hören lassen, machen, mit dem der Person und P der Sache

(2 Mos. 5, 6) und vor dem Infin. (Ezech. 34, 10; 16, 14; Ies. 22,

25), dann ein Ende machen, einstellen nämlich die Arbeit ^?^?

(2 Chron. 16, 5), "Ä das Opfer (Dan. 9, 27), "wn (Hos. 2, 13);

hiernach würde also ^, das man mit Aben-Esra, Kimchi, weil es

mit dem 8uss. "M "M, °->M «., im ?Iur. ^?w mit 8uik. '^?V

lautet, sehr wohl als kürzere Form von "M ansehen kann, weniger

') Wie wichtig die Kenntniß der etymologischen Bedeutung eine«

Wortes ist, beweisen unter andern z. N. namentlich auch die Gottesnamen

°'^5< und ^', von deuen das erste« Wort Gott als den Allmächtigen,

das zweite als den Ewigen, Unveränderlichen und Einzigen bezeichnet;

»lsbann die Namen °? Sem (Name, Ruhm), "?„., Iaphet (ein sich weit

verbreitender, d. i. mit Rücksicht auf seine zahlreiche Nachkommenschaft, u°»

^M öffne, weit sein), "?^ Iud» (Gepriesener), ^ David (Geliebter)

u. s.w., endlich auf «P? Tracht, Last, in den Weissagungen eine Strafe,

Unglück, Züchtigung verlüiidende Weissagung. Z. N. Mal. 1, 1 u. ».

Vgl. uns. „Beiträge zur ErN. de« A. T.", III. Bd. S. 3 ff. u. uns. Comment.

über den Propheten Maleachi (I. 1).
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ein „Ruhen", „Ausruhen" überhaupt, wie etwa ^" oder ^?, son

dern mehr das völlige Ablassen, Aufhören oder Abstehen von

der Arbeit oder doch von der bisherigen Thiitigkeit (»v«m«li?l?,

xn«m«u?l;, yuies, oeriatia) bezeichnen l) und, vom Tage gebraucht,

somit Ruhetag, Feiertag bedeuten, wahrend welcher nämlich die

gewöhnlichen Arbeiten unterbleiben.

Das Wort „Sabbath" findet sich im A. T. im engeren und

im weiteren Sinne gebraucht; am häusigsten kommt jedoch unter der

Benennung „Sabbath" der siebente Tag der Woche vor; doch

steht es auch von andern Tagen, die Festtage waren und an denen

die sonst üblichen Arbeiten suspcndirt wurden (z. B. 3 Mos. 16, 31,

32, 33 u. A.). Im Folgenden haben wir es nur mit der erstcreu

Auffassung, als dem siebenten Tage der Woche ^?W"' ^epä «2

2»U»r«u im Gegensatze zu n«!»i'n'7!VV g^ ^^ operum), dem

Lllbbathtage, zu thun. 2)

III.

Bei Beantwortung zunächst der Frage nach dem Ursprung

u»l> Alter des Sabbaths ist man zwar, namentlich in der neueren

Zeit, zu ganz verschiedenen Ergebnissen gekommen; gleichwohl lassen

sich aber die Ansichten der Gelehrten im Allgemeinen sehr gut unter

zwei Kategorien zusammenfassen, nämlich als die der Bibel-

glqubigen und die der Rationalisten bezeichnen.

') Die Meinung Bühl'« (a, a. O. II. 533) und Meier« (Lex.), es sei

d»« Stammwort von "?? z,^z Herb. 2,w, 2V Ml dem es mehrere Formen z. B.

'NM um» gemeinsam habe und bedeute eigentlich zurückkehren, namentlich

in seinen vorigen Zustand, in den Zustand der Ruhe, was angeblich aus Ezech.

36, 8 erhellen soll, steht der Umstand entgegen, daß sich weder im Hebräischen

noch in den Dialecten diese Bedeutung von ^ vorfindet. Eher könnte man

noch eine Verwandtschaft mit ^ sitzen, verweilen, wohnen annehmen,

2) Nach Plutarch (IV. 8^mr>.) rührt die Benennung „?«W»^v" daher,

weil die „Laddawrii-, wie die Juden später von den Heiden (z. B. Iuvenal,

Marti al), die nicht den Zweck de« Sabbath«, am wenigsten seine Strenge zu be»

greifen vermochten, wohl bezeichnet wurden, an diesem Tage angeblich sich mit

Speise und Wein zu sättigen Pflegten und Bachus vom Weine 5<W«u? genannt

wurde. Hesychiu« gibt nun freilich i«ßß»?l« durch ß»x^cüe« wieder, allein es

würde mehr als lächerlich fein, sich wegen de« Urfprung« de« fo wichtigen

Worte« N2V etwa bei den heidnifchen Schriftstellern umfehen zu wollen.
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Die Bibelgläubigen — so z. B, namentlich die Kirchenväter,

die Rabbiner, die älteren und neueren Theologen — sind, wenn

auch unter verschiedenen Modifikationen, im Allgemeinen der Ansicht,

daß der Sabbath als ein von Anfang an bestehender Tag der

Gottesverehrung geweihet, entweder direct oder indirect von Gott

selber angeordnet worden und in enger Beziehung zu der Schöpfungs

geschichte, namentlich dem Aufhören der göttlichen Schöpferthiitigkeit

am siebenten Tage stehe, sodann jedenfalls ein Eigenthum der Ur-

offenbarung sei, von wo die Völler die Ideen des Sabbath« mil

sich in die Diaspora genommen und hier vielfach entstellt oder ganz

unkenntlich gemacht haben. Mag man nun, wie gesagt, bei der Be

weisführung auch im Einzelnen vielfach auseinandergehen : — in

dem Punkte, daß der Sabbath einen uralten, höheren Ursprung

habe und ursprünglich echt hebräische, jedenfalls vormosaische In

stitution sei, stimmt man auf offenbarungsglaubiger Seite übcm,

Die Rationalisten fast aller Färbung dagegen behaupten, dH

die Sabbllthfeier ein Cultwert sei, den wie überhaupt auch der

Wochencyklus die Israeliteu erst spät vou andern, benachbarten

Völkern z. B. den Aegyptern oder Chaldäern erhalten und hin

ursprünglich in der Planetenverehrung (z. B. Mitsius) oder i» den

Mondphasen (z. B. Knobel) den Grund habe; sie läugnen damit

geradezu jede Zurückbeziehung der Sabbathfeier auf die Schöpfung«-

tage oder doch auf den siebenten Tag, in welchem Gott nicht mehr

schöpferisch wirkte, freilich in directen Widerspruch mit dem mosai

schen Berichte. Diese Ansicht sucht man sodann auf ganz verfchicdene

Weise zu rechtfertigen; so z. B sagen die Einen, der Bericht

von der sechstägigen Schöpfung und dem darauffolgenden Ruhe

tage Gottes fei nichts weiter als ein „Mythus" und von Mose«

erfunden, um so die Sabbathfeier bei seinen Israeliten einzuführen,

oder doch auf eine sinnliche Art die Heiligkeit des Sabbath« den

selben einzuschärfen; — Andere suchen ihre angeblichen Gründe da

für in dem Umstände, daß in der Genesis — so meinen sie — »»»

einer eigentlichen religiösen Feier am siebenten Wochentage nicht die

Rede sei, der Siebentagcyclus sich zudem auch bei andern Völkern

vorfinde, z. B. namentlich bei den Aegyptern ; — Andere noch

anders. Indem wir weiter unten sehen werden, ob und was Wahre«

an diesen oder ähnlichen Behauptungen sei, mag hier blos die be>

kannte Thatsachc vorläufig angedeutet werden, wie man seit viele»
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Decennien von ungläubiger Seite her darauf ausgegangen, den

Hebräern überhaupt alle Originalität abzusprechen und mit Auf

bietung aller möglichen Scheingründe fast alle ihre uralte» Insti

tutionen anzuzweifeln; kein Wunder, wenn, weil so äußerst wich

tig, der Sabbath mit seinem ganzen göttlichen Nimbus hiebet

obenan stand.

Die Entscheidung kommt offenbar auf die Principienfrage zu

rück, ob der ursprüngliche Zustand der Menschheit gewesen sei, ent

weder, wie man auf rationalistischer Seite glaubt, ei» — Gott entfrem

deter, der eigenen Entwicklungskraft überlasseuer oder, wie es laut

der h. Schrift, laut der Geschichte fast aller Religion und laut jeder

gesunden Philosophie der Fall ist, ein — Gott befreundeter durch

göttliche Einwirkung entwickelter. Da aber diese letztere als die ur

sprüngliche und am meisten beglaubigte Ansicht in Possession ist, ihre

Falschheit von den Rationalisten nicht erwiesen ist, die sich im Gegen-

cheile in zahlreiche Iuconvenienzen stürzen, so kann es nicht lange

Mselhaft sein, auf welche Seite wir uns zu stellen haben. Prüfen

wir deshalb jetzt die Gründe, welche den Sabbath als eine, wenn

»uch nicht göttliche, so doch zum wenigsten uralte, vormosaische

Institution der Hebräer erweisen.

1. Nachdem Moses im I. Capitel der Genesis (1—3) uns ein

Bild von dem Schopfungswerke gegeben, meldet er im 2. Capitel

(1^-3) in sichtlich emphatischer Weise den Abschluß desselben am

siebenten Tage mit den Worten: „Also hatte Gott am siebenten

Tage seine Werke vollendet, die er machte, und ruhet« ("^) ^m

siebenten Tage von allen jenen Werken... Und Gott segnete

den siebenten und heiligte ihn, weil er an demselben ruhete

(^«).« A,^ Stelle ist die erste, welche von einem Ruhen Gottes

«m siebenten Tage spricht und wo aber dieser Tag ("') in beson

derer Weise gesegnet und geheiligt wird. Die Momente, die hier

hervorgehoben werden, sind offenbar der „siebente Tag ('?'??-? °^«

und das „segnen und heiligen", Ausdrücke, die verschieden aufge

faßt worden sind; daß der erstere hier nicht im Sinne von „Zeit

raum", sondern von unserm „Tag" zu nehmen ist, darüber lassen

andere spätere Stellen keinen Zweifel; ^) der andere (Gott)

l) Nach Andern, welche freilich gegen den Usus ^' auch hier im Sinne

°°n „Zeitraum" oder „Epoche" nehmen, soll der siebente Tag, den Gott
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segnete . . . und heiligte ihn", ist im Allgemeinen s. v. a.-. Gott

weihete diesen Tag zu einem besonderen Zweck (vgl. 2Mos. 13, 2;

3 Mos. 8. 10; 4 Mos. 7, 1 ; 1 Kön. 8, 64) ; verkündete ihn per »nti

oipatioueiu als einen besonders heiligen, festlichen Tag oder, um

uns genauer auszudrücken, er machte ihn zu einem Tage des Segen«

und der Anbetung (vgl. 2 Mos. 20, 10; Neh. 9, 13. 14 u. a), ei be

stimmte ihn mit Hinblick auf die mit Vernunft begabten Geschöpfe

zu einem besonderen und ständigen Festtage und zwar mit Beziehung

auf seine eigene Ruhe an diesem Tage und in der Absicht, daß der

selbe von den Stammültern und ihren Nachkommen in h. Muße

und Gottesoerchrung gefeiert würde (Philo, Catharini, Ribera,

Cor. a Lapide u. a.): wollte Gott überhaupt, nachdem er wieder

angefangen zu ruhen, d. h. nachdem er aufgehört zu schaffen und

productiv den Stoff umzuwandeln, also sich auf eine reingeifche

Thütigkeit wieder beschränkt hatte am siebenten Tage, ja wollte er

das Andenken an die Schöpfung oder vielmehr doch den Glauw

an den einzig wahren Gott — Schöpfer lebendig erhalten , um al«

solcher auch fortan anerkannt und angebetet zu werden, so war hier die

passendste Gelegenheit und auch die geeignetste Weise, einen Tag

näher zu bestimmen und zwar jeden siebenten der Woche, an dem

dieses große Ereigniß gefeiert werden sollte, zur Ehre und Anbetunz

Gottes, und an den besondere Segnungen sich knüpfen sollten. Diese

Feier au diesem Schlußtage, dem Tage der Schöpfung, lag im ge

wissen Sinne fchon in der Natur der ersten Menschen begründet;

kein Tag könnte ihnen mehr geeignet erscheinen, um Gott sei's Opfer

oder sei's Lob oder Dank darzubringen, als dieser Tag, der Tag

der „Geburt der Welt", wie Philo sagt. Aber auch zugegeben, büß

aus dieser Stelle, an sich betrachtet, geradezu auf eine theatralische

Einführung des Sabbaths nicht geschlossen werden kann, daß hin

segnete, heiligte, an dem er ruhete, die auf sein materielle« Schaffen folgende

bis zum Ende der Welt fortdauernde Periode de« geistigen Wirken« gegenüber

den sech« „Perioden" seine« stofflichen Schaffen« sein; er segnete diese „Periode"

— diese« „segnen" soll dem corresponoirenden „segnen" der einzelne« Werte

an den vorhergehenden Tagen, d. i. „Epochen"; wie er früher jede« einzelne

Werl gesegnet, so jetzt die ganze folgende Zeit,' um sie zu einer Zeit zu heiligen,

die das stofflich Geschaffene und nach Gesetzen geordnete in der angeordneten

Eiitwickelung weiter führe, so daß er selbst ruhen tonnte von jedem Eingreifen

in da« Wesen und die Gesetze der Schöpfuug.
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also keineswegs in directer Weise die „institutio ä«i priruari»,

8abdllti" gelehrt werde; gleichwohl steht sie, auch ohne sie zu ur-

giren, mit der ersten Entstehung der Sabbath-Institutio» offenbar

in sehr innigem Zusammenhange, wie das auch andere Stelle»

später zur Genüge erweisen (z. B. 2 Mos. 20, 8—11 u. a.); zum

wenigsten bereitet sie in gewissem Sinne den Sabbath Nor oder

legt minder oder mehr Grund zu dem Sabbath auch dann noch,

w« man ^' im Sinne „längeren Zeitraum" nehmen wollte. Das

sagt uns schon die Stelle an sich, das geben uns auch andere Um

stände an die Hand, was sich im Folgenden naher ergeben wird.

2. Ein für unfern Gegenstand wichtiger Umstand liegt zunächst

darin, daß wir nämlich schon von Anfang an dem Siebentag-Cyclus

ff"? das Siebend, die Siebenzahl, daher Tagsiebend, d. i.

he, kß3«^«?, LeptiruHn«,) begegnen. So kommt z. B. dieses

schon bei der Hochzeitsgeschichte Jakobs sowie bei seiner Be-

Mnißfeierlichkeit vor (1 Mos. 29, 2? u. 50, 10); ja schon früher,

in der Geschichte der Flnth, ist schon viermal von einem Zeiträume

von sieben Tagen die Rede (7, 4. 10; 8, 10. 12) '). Es geht hieraus

unzweifelhaft hervor, daß die Patriarchen den Gebrauch der Sieben

schon in uralter Zeit befolgten, ja zu einer Zeit, wo man diese Zahl

mit astronomischen Berechnungen schwerlich oder gar nicht in Ver

bindung bringen konnte. Laut Moses liegt nun aber der Grund

dieser Sieben-Cintheilung nicht am Sternenhimmel, sondern im Ab

schluß der Schöpfungsgeschichte. Weil aber die Gelehrten, welche die

Glaubwürdigkeit des mosaischen Schopfungsberichtes anzweifeln, sich

deshalb dort auch nicht nach dem Ursprung dieser Erscheinung um

sehen konnten, so verfielen sie dann theils auf die Mondphasen, theils

auf das Planetensystem, um so für das biblische, uralte Sieben-

Zeitmaß doch wenigstens irgend welche, wenn auch nichtige Gründe

') Die Sitte, nach Tagsieben zu zählen, ist nicht allein uralt, sondern

»uch weit verbreitet; so z, B. bei den Aramäern Mesopotamien« (1 Mos. 29, 27 fs.),

de» Aegyptern (Witsiu«, ^eF7pt. p. 242 und Ideler I, 178 f. Vgl. Lep.

!>u«, Chrono!, der Aegypt, 1, 131 f,) , den älteren Arabern <^Il»ß. aZti-nn.

»ä 6oliu» 2, 15 und Ideler II, 473), den Chinesen <<lu Naläe, Beschreibung

de« chines. Reiche«IIII, 362), den Siameseu (Crawford, Tageb. der Gesandtsch,

S, 504), Vgl, auch V»«il, Iiomil. XI, in Nex»8m.; Xußu»t. <l« 6en. c>.

^l»nieb,-, üiv«t. <l« Oriß. 8»db»ti (?. V. n. 8eI6eu, <!« pur. nat. «t

8«ut. II. 19.
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zu gewinnen '). So sieht z. V. Knobel unter andern dem ursprüng

lichen Grund auch in den vier Mondsphasen oder Vierteln zu

sieben Tagen, innerhalb welchen der Mond seinen Umlauf vollende,

ohne dabei in Anschlag zu bringen, daß die Mondsviertel nicht

4 Wochen oder 28 Tage, sondern 29'/2 Tage ausmachen. Auch der

andere von demselben Ausleger betonte Umstand, daß sich nämlich

auch bei andern Völkern des Morgenlandes der Siebentag-Cyclus

vorfinde, beweiset eher gegen als für ihn.

Nach Baur soll die hohe Bedeutung der Siebenzahl seit ur

alter Zeit den Grund enthalten, warum diese Zahl so wohl der

mosaischen Cosmogonie als auch den menschlichen Anordnungen des

Cultus, namentlich der Sabbath-Institution zu Grunde liege; die

Auszeichnung des ?. Tages als eines Ruhetages soll aber von der

zu den Hebräern übergegangenen Sitte, die sieben Wochentage im

Planeten zuzueignen und mit ihren Namen zu benennen, herrühren ^).

Alten Autoren zufolge sei der Sabbath identisch mit dem Saturn«

tag und dieses führe zu der Vermuthung, daß die Sabbathfeier mit

den an Saturn geknüpften Ideen in irgend einem Zusammenhange

stünden und in der That sich ein solcher auch leicht nachweisen lasse.

Mit dem Kronos oder Saturn hätten nämlich die Griechen und Römer

folgende drei Hieher gehörigen Vorstellungen verbunden: er fei ihnen

gewesen 1. der Gott der Freiheit und Gleichheit, diese trete haupt

sächlich im Sabbath — oder Sabbathjahr hervor; 2. der Gott des

seligen Lebens, darauf weife beim Sabbath das Aufhören aller

') Vgl, Bahr II, 526.

2) Nach Röster ist die siebentägige Woche angeblich eine Erfindung der

Ehaldäer, welche die Hebräer blo« au« ihrer semitischen Heimat in Mefsopo-

tllmien mit hinan« in die Fremde genommen haben; unter den eigentlichen Ver»

Hältnissen, in welchen diese später sich befunden, habe da« alte Culturerbe eine

besondere Gestaltung angenommen; die Verehrung der Siebenzahl sei geblieben,

aber die Beziehung auf die Planeten habe man fallen lassen: fo fei die Woche

erhalten; als aber der monotheistifche Zug immer mehr zum Durchbruch und

Sieg gekommen, fei die Ruhe de« Herrn, der Sabbath, als der wichtigste Zeit»

»bfchnitt hervorgetreten; der eiclusive Iehovadieust habe nun jede Namenve»

ehrung ausgeschlossen und die Elohim seien mehr und mehr zurückgewiesen.

Ueber die Namen der Wochentage. Wien 1865. S, 11 ff, Es ist da« eine bloße«

durchaus unbiblische« Raisonnement, bezüglich dessen sich nirgend« auch nur eine

Spur streng wissenschaftlicher Beweisführung der vorgetragenen Ansichten tmid°

gibt. Vgl. Allg. Litztg. (1866) XIII. Jahrg. Nr. 13, S. 117.
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Arbeit und Mühe hin ; 3. der Genius des die äußerste Sphäre des

Sternenhimmels beschreibenden Planeten Saturn. Die Stellung des

letzter» auf die Grenze, wo die Sphäre der Wandelsterne in die

höhere Ordnung des Fixsterncnhimmels übergehe, deute auf den

Gegensatz der in stetem Wechsel begriffenen irdischen Schöpfung und

der bewegungslosen Ruhe des Schöpfers, den Gegensatz der vielfach

getheiltci! und bewegten unteren Welt und der göttlichen Einheit der

obern Welt; diese Ruhe sei das Wesen der Sabbathsidee, nur die

Anknüpfung an die symbolische Anschauung der Planetensphären sei

weggefallen. — So etwa lautet nach Bahr ') die Baur'sche Argu

mentation. Auch andere z. B. v. Bohlen'^) und Vatke^) sehen in

der Woche eine auf die sieben Planeten bezügliche Zeiteintheilung

und befürworten die Identität des Sabbaths mit dem Tage des

Saturn; letztere schließt aus dieser Identität sogar rückwärts und

findet in ihr einen unzweideutigen Beweis von der frühern ziemlich

^gemeinen Verehrung des Saturn bei den Hebräern.

Ueber die Grundlosigkeit dieser unbiblischen Ansicht oder An»

sichten kann man jedoch nicht lange in Zweifel sein. Denn wäre diese

Ansicht die richtige, so würde nicht bloS der Tagessabbath, sondern

der ganze -mosaische Festcyclus, dessen Grundidee die des Sabbaths

ist, seine Bedeutung, weil seinem Ursprünge nach auf heidnischen

Vorstellungen beruhend, vollends verlieren; nichts klarer als das.

Kein Wunder, wenn auch selbst Knobcl diese Ansicht verworfen hat,

indem er den Sabbath als eine eigenthümliche mosaische Stiftung

bezeichnet und demselben einen religiösen Zweck zuschreibt.

Doch auch noch andere Gründe sprechen dagegen. So zunächst

der Umstand, daß laut Ziegler kein einziges altes Volk die Planeten

bei seiner Zeiteintheilung berücksichtigt. Und gesetzt nun, man wollte

einmal die hebräische Zeiteintheilung nach Sabbathen von den Planeten

ableiten, so tonnte man es nur dann mit einigem Rechte thun, wenn

bie einzelnen Tage der Woche den Planeten zugeeignet und nach

ihnen benannt worden waren, insbesondere der siebente Tag den

Namen des Saturn geführt hätte. Allein davon findet sich bei den

Hebräern, zumal im mosaischen Zeitalter, keine Spur. Für die cin-

') Symb, de« Mos, Cultu« II, 588.

°) Genesis, Einl, S. 136 ff. und alte« Indien II, 244,

Bibl. Theologie S. 19S, 98 u. 201.

2
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zeluen Wochentage hatten sie nämlich keine Namen und selbst die

Monate erhielten solche erst in späterer Zeit; beide wurden einfach

gezählt — der erste, zweite, dritte u. s. w. Tag, und der erste,

zweite, dritte u. s. w. Monat. Als wichtiges Moment kommt nun

hinzu, daß sich im hohen Altcrthum die Benennung der Wochentage

nach den Planeten bei keinem Volke vorfindet. Mau beruft sich nu»

zwar auf die Aegypter ') und führt zu dem Ende folgende Stell«

aus Herodot an: „Auch noch andere Dinge sind egyptischen Ur

sprungs, z. B. welchem Gott jeder Monat und Tag heilig ist;

was jedem, der an einem gewissen Tage geboren ist, begegnen, wie

er sterben und wie er sonst beschaffen sein werde." ") Allein min,

sieht, daß hier nur ganz allgemein ausgesprochen wird, die Aegyptci

hätten jeden Tag (im Jahre) einem Gott zugeeignet, kein Wort über

davon, daß der Wochentagcyclus den sieben Planeten geweihet m,l>

nach ihnen benannt worden sei. Erst der im dritten IahrhmM

nach Christus lebende Dio Cassius redet von einem siebenjährig!»

Zeitkreise bei den Aegyptern, doch nur in einer Weise, die blas den

astrologischen Gebrauch desselben voraussetzen läßt^). Die etwaigen

Angaben über die Wochentage bei den Indern können, weil eher

jünger denn älter als unsere christliche Zeitrechnung, hier kaum in

Betracht kommen^).

Wollte man nun aber auch annehmen, daß Moses die ihm

und den Israeliten bekannt gewordenen Planetennamen der Wochen

tage völlig aus dem Gedächtnisse des Volkes zu vertilgen gesucht

und nur den einen der Tage, des Saturn, ans besonderen Gründen

beibehalten, so mußte doch zum wenigsten der Sabbath mit dem

Saturntag zusammenfallen; allein dieses ist keineswegs der Fall,

Ueberall ist nämlich der Saturntag der erste Wochentags, weil mit

Saturn als dem äußersten Planeten bei jener astrologischen Zählung

angefangen wurde; der Sabbath dagegen ist wie fchon seine Bei«

wandtschaft mit nw und seine Bedeutung des Aufhören« oder

') Witsiu«, H,e8/pl, z>. 25 u. 241,

nicv cll^l' x«l T»s ^x»??«? H ^»I 'scv«» »ilnl?! c^violl^«» x»i nx<o; imu^«! «

öx«?»; 3<i7«l, II. 82.

') Ni«tor, rom. XXXVII, 7; vgl, IKeler a. ». O. S, 178. ,

<) Vgl, Schlegel in d. „deutsch. Biblioth." II, 178.

°) Diu Cassiu« I, 18,
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Ruhens bezeugt, der siebente und letzte Wochentag. Eine Ver

legung aber de« Saturntages auf den letzten Tag läßt sich durch»

aus nicht annehmen, weil dadurch das ganze System, auf welchem

die Benennung der Wochentage überhaupt beruht, gänzlich zerstört

worden wäre und der Grund zur Benennung dann völlig wegfiele;

daher ist denn auch nirgends eine ähnliche Verlegung zu finden,

sondern überall wurde dieselbe astrologische Anordnung und Reihen

folge beibehalten '). Wenn nun Dio Cassius selbst gleich späteren

Autoren (z. B. Tacitus) den Sabbath mit dem Saturntag identificirt

hllben, so ist das eine offenbare Verwechselung, die theils in der

Ungenauigteit, mit der heidnische Schriftsteller jüdische Dinge ins

gemein zu besprechen pflegen, theils auch in einer gewissen Verach

tung der jüdischen Institutionen ihren Grund haben mag.

Ein wichtiges Moment, weshalb der Saturntag und der

TMllth nicht identisch sind und dieser von jenen nicht entlehnt sein

l<nm, liegt auch in der Verschiedenheit der mit beiden Tagen

uerlmpften Ideen. Im Orient galt der Planetengott Saturn nicht

»l« Gott des seligen glücklichen Lebens und der Freiheit und Gleich

heit, sondern wurde vielmehr als unheilbringend gefürchtet. So

hieß er bei den Arabern z. B. das große Mißgeschicks; — die

Chaldiier opferten, mit schwarzen Kleidern angethnn, in einem

schwarzen Tempel demselben einen alten Stier und zwar unter

flehentlichen Bitten, daß er sie mit seinen schädlichen Einflüssen ver

schonen möchte-''); sein Bild war von schwarzem Stein, seine Rauch

opfer übelriechend, die Milz als Organ der Melancholie war ihm

geweiht; unter den sieben Planetenmetallen gehört ihm nicht eines

der edlen Metalle, Gold und Silber, sondern das schwere, graue

Blei an 4). Selbst bei den Römern hieß er als Planet „8tell«,

nocens" (I^uoan. 1, 650)) oder „8iäu8 triste" (^uvenal. »at.

6, 599), oder „Arave 8»turni sidus in omns oanut" (Prop, 4 f. 84) ;

den Saturntag hielten sie für einen Unglückstag — „siäu» »ter" ^).

') Vgl. Nähr II, 588,

«) Wiener, Reolw, I, 455; Geseuiu«, Eomment. üb. Ies. III, 343;

Güuie«, Ledaen Ifameu I, 73; Mo »er«, die Phönizier I, 309.

2) Stuhl, die Religiunssysteme de« Orients. S. 40.

') Vgl. Görre«, MHtheng, I, 279 und 91; Ilurdsrß, ouoin28ti<:. e»6.

Word. I^ex. p. 76. Ephräm der Syrer II, p. 458.

'1 8«Iäen ä« iur. n»t. «t x«ut. p. 404 z^. Vgl. Ilellnä. Uetniup. 2, 24.
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Dagegen war der mosaische Sabbath ein Tag der Ruhe, de«

Segens und der Anbetung, nicht daran zu erinnern, daß Moses, der

den Glauben an den einen wahren Gott, den Schöpfer, bei seinem

Volke nach Kräften lebendig zu erhalten, die Hinneigung desselben

zum Götzendienste durch alle ihm zuständigen Mittel zu bekämpfen

und zu entfernen suchte, daß nun Moses unmöglich gerade de»

Saturntag zum heiligsten Tag der Woche, zum Repräsentanten aller

Feste, ja zur Grundlage des ganzen Festcyclus machen konnte. Nicht«

würde mehr dem klaren Schriftworte widersprechen, nichts würde

unhistorischer, nichts unphilosophischer sein als solch' eine Annahme!

Laut Moses kannte man den höhern Ursprung des Sabbath« im

Allgemeinen sehr wohl, und gar nichts verräth, daß die frommen

hebräischen Altväter für diesen wichtigen Feiertag so fernliegende

Erklärungsgründe gesucht haben. Für diejenigen Völker, denen iie

wahre Bedeutung der Sabbathfeier mit der Zeit abhanden glim

men war und die später dennoch einen Grund für diese Erscheine

haben wollten, war die Sache freilich eine ganz andere; diese konnten

allerdings leicht auf die Mondphasen oder die sieben Planeten »er«

fallen.

Es liegt uns hiernach ob, zu untersuchen, ob und in wiefern

die bisher gewonnene, aus 1 Mos. 2,3 resultirende oder doch au

dieselbe Stelle sich anlehnende Ansicht anderweitig ihre Bestätigung

findet.

3. Es ist, wenn nicht sicher, so doch wahrscheinlich, daß zur

Erhaltung der wahren Religion oder doch des Glaubens an de»

einen wahren Gott, wie er sich bei den Nachkommen Sems und

Abrahams kundgibt, von Anfang an jedenfalls eine Art öffentlichen

Gottesdienstes unumgänglich nöthig war; denn ohne jeden öffent

lichen Cult würde dieser Gottcsglaube sicher nur zu bald mehr oder

weniger sich entweder verflüchtigt oder vielleicht sich vollends ver

loren haben. Wenn je, so waren in den ältesten Zeiten sinnliche

Mittel und äußerliche Anregungen sicher aus Rücksicht auf das ge

wöhnliche Volk geboten; sollte es bei seinem natürlichen Hange zum

Irdischen nicht allen Sinn für das Ueberirdische bald ganz und gar

verlieren, wie es ja bezüglich aller übrigen Völler des Alterthums

der Fall gewesen ist. Während dieselben sehr bald der gröbsten A!»

götterei anheimfielen, sind es eben die Abrahamiden und Semiten,

welche sich der Kenntuiß des einen wahren Gottes zu erfreuen haben
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und ihn als solchen verehren. Daher wurde auch Noachs Iehova der

Gott Sems (1 Mos. 9, 26) und bezeichnet dadurch die Semiten als

die treuen Bewahrer der richtigen Gotteserkenntniß. Die Erhaltung

dieses Gottesglaubens läßt sich nur begreifen, wenn man annimmt,

daß zu verschiedenen Zeiten des Jahres oder der Woche eine öffent

liche oder doch Familienfeier zur Verehrung des einen wahren

Gottes stattgefunden hat. Und würde das nicht geschehen sein, so

würden die Hebräer, die selbst bekanntlich so sehr zum Götzendienste

und den damit verbundenen Genüssen hinneigten, außerdem von

Völkern umgeben waren, die zu Ehren ihrer Götzen Feste feierten

und einen den sinnlichen Neigungen vielfach mehr zusagenden Cult

hatten, gewiß nicht in der wahren Gotteserkenntniß ausgeharrt

haben, ja auch kaum haben ausharren können. Wirklich finden sich bei

Moses verschiedene und ausreichende Spuren vor, welche auf das

stete Vorhandensein eines, wenn auch noch einfachen, doch öffent

lichen Cultus mit großer Wahrscheinlichkeit schließen lassen, vielleicht

und wahrscheinlicherweise am siebenten Tage der Woche. Ohne

Aerober einzelne entscheidende Momente in dem Leben der Patriarchen

und ihrer Familien urgiren zu wollen, da sich dazu weiter unten

noch Gelegenheit bieten wird, mag hier vorerst nur an 1 Mos. 4, 26

erinnert werden; daselbst heißt es nämlich mit Bezug auf die Zeit

Sechs und Enoschs: „Damals fing man an, den Namen Iehovas

anzurufen ("s''°'H'"^^W)." Daß hier das „Iehova anrufen"

den wahren Gott öffentlich verkünden und verehren') gleich ist, also

eine feierliche, mehr geordnete Gottesuerehrung in Wort und That

ausgedrückt, darüber lassen mehrere Parallelstellen nicht den mindesten

Zweifel. So z. B. 1 Mos. 12, 8; 13, 4; 21, 33 u. a,; vgl. auch

Ies. 12, 4; Ier. 10, 26; Ps. 79, 6 u, a. So erklären daher auch die

meisten Ausleger. Darnach scheint der frühere Gottesdienst, wie es

auch sonst wahrscheinlich ist, mehr auf die Familien beschränkt

geblieben zu sein bis zur Zeit der Sethiten, wo man, sozusagen,

einen öffentlichen Gemeindegottesdienst einrichtete 2).

') Daß Gott sich späterhin außer diesem Mittel auch schwerer Straf»

gerichte und Leiden bediente, um da« so oft zeitweise ihm abtrünnig gewordene

und fremden Göttern anhängende Bundesvolt wieder zu seiner ausschließlichen

Verehrung zurückzuführen, davon liefert un« da« a. T. zahlreiche Velege; so

namentlich die ganze Richterperiode.

') Vgl. uns. „Beiträge zur Erllär. de« a. T." VI. Bd., S. 85 ff.
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4. Da sich nun bei allen alten Völkern, namentlich bei den

Aegyptern, gewisse Zeiten und Tage angeordnet finden , welche man

zu Ehren der Götter feierte, so liegt es von vornherein nahe, ein

Aehnliches auch von dem Bundesvolte vorauszusetzen, ja von

diesem umsomehr, als es, von seinem 430jährigen Aufenthalte i»

Aegypten (2 Mos. 12, 40) ganz abgesehen, nicht allein den einen

wahren Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde, kannte,

sondern ihn zugleich auch als ihren größten Wohlthäter und Schutz»

gott erkannte. Wirklich wird, wenn hier überhaupt der Gebrauch

eines solchen Wortes zulässig ist, diese Vermuthung , daß auch

die Hebräer diesen ihren Gott zu gewissen Zeiten oder Tage»,

namentlich am Sabbathe, schon lange vor Moses feierlich verehrt

haben, durch anderweitige Thatsachen vollends zur Gewißheit erhoben.

So z. B. dadurch, daß schon vor der Gesetzgebung am Sinai «ui

vor der gesetzlichen Bestimmung nur Aaron und seine Nachlm«!

sollten Priester sein, schon des Priesterthums Erwähnung geschieht',

dann 2 Mos. 19, 21-24 heißt es: „Und Iehova sprach zu Mose«!

Steig hinab und warne das Volk, daß es nicht heraufbieche zu

Iehova, um zu schauen und viele aus demselben fallen. Auch ft, i,

selbst) die Priester, die zu Iehova nahen, sollen sich

heiligen s«^^ 5« °^ °'.^ °y, damit Iehova sie nicht zer

schmettere." Da hier von Priestern, deren Hauptbeschäftigung in

Darbringung von Opfern bestand, schon vor der gesetzlichen lieber-

tragung des Priesterthums nuf Aaron und seine Nachkomme» die

Rede ist, so mnß man annchmen, daß schon vor dem Gesetze be

stimmte Männer unter dem Volke das Pricstcrthum verwaltet und

die etwaige» Culthandlungen, z. B. namentlich die Darbringung vo»

Opfern, wahrgenommen haben. Das „Nahen der Priester zu Iehov»'

setzt außerdem offenbar auch einen bestimmten Ort oder ein Zelt

vorans, wo Iehova auf eine besondere Weise zugegen erschien. Diese

Priester selbst aber treten hier sichtlich als eine bestimmte, vom Volte

ausgeschiedene Kaste auf, welche zur Verrichtung religiöser Hand

lungen uud zum Dienste Iehova's nach alter Sitte berechtigt

waren; man darf sie deshalb auch nicht als bloße Gelegenheits-

Priester ansehen. Ob sie übrigens dem Stamme Lcvi angehört habe«

oder etwa die erstgebornen Männer aus verschiedenen Stamme»

oder die Vornehmsten (Principe«) aus dem Volke gewesen feie»,

wird nicht angegeben und ist auch unwesentlich. Da aber die
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Erstgebornen Iehova geweiht waren, so ist es vielleicht das Wahr

scheinlichste, daß wir in diesen Priestern hier die vornehmsten Erst"

gebornen vor uns haben, welche in dem heil. Zelte den Opferdienst

«ersahen, bis die Stiftshütte errichtet und das Priesterthum der

Familie Aarons allein überlassen wurde '). Nach 2 Mos. 24, 5

sollen ja Jünglinge (°'^) aus den Söhnen Israels Brand- und

Dankopfer von den Rindern Iehova's darbringen. Vgl. 2 Mos. 30, 22;

3 Mos. 21, 2. 23; Ezech. 44, 13; Ies. 29, 13 und Ier. 30, 21. Doch

das ist gleichviel; was uns hier besonders wichtig ist, das ist das

Vorkomme» des Priesterthums vor der Gesetzgebung, sowie daß

diese Thatsache auch einen bestimmten Cult, einen bestimmten Cult-

°it und eine bestimmte Cultzeit bedingte.

5. Fand aber, wie wir eben gesehen, schon vor der Gesetz

gebung eine Feier zur Ehre und Verherrlichung Iehova's statt, so

sind wir berechtigt, noch einen Schritt weiter zu thun und nicht

Mn anzunehmen, daß es überhaupt heilige Zeiten oder Tage bei

den Hebräern gegeben, sondern als diese bestimmte, wenn auch nicht

ausschließliche Cultzeit auch vor dem Gesetze den siebenten Tag,

°ls° den S a b b a t h, schon mit ziemlich großer Sicherheit zu statuiren.

Au« 2 Mos. 16, 1 ff. geht deutlich hervor , daß das Manna (1?)

schon vor dem Sabbathg esetz am Sinai, nur aber nicht am

Sabbath fiel; es war demnach der Sabbath im Allgemeinen bekannt

oder wurde doch offenbar als bekannt vorausgesetzt vor der sinai

tischen Gesetzgebung 2). Was liegt nun wohl näher, als eben der

1) Nach Baumgarten und Keil (z. d. St.> sind die fraglichen Priester

weder levitische noch „principe» popnli« oder „pi-imosseliiti«, sondern solche ge«

Wesen, welche nach natürlichem Rechte und Brauch bi» zur Gesetzgebung da«

Priesterthum gepflegt haben. — Knobel dagegen sieht in ihnen die Leviten

mit den Naroniten, welche der Verfasser schon vor Einführung de« Priesterthum«

lenne (4, 14; 32,29); bei dem „Elohiten" komme aber das Priesterchnm erst

seit 3 Mos,, 8 und das LeUitenthum erst seit 4 Mos , 8 vor.

2) Und e« geschah am 7. Tage, da sammelten sie doppelt Brod, zwei

Gomer für einen; und es kamen alle Vorsteher der Gemeinde und verkündeten

e« Mose«: Und er sprach zn ihnen: da« ist wa« Iehova geredet hat; morgen

ist Sabbath, heilig sei er Iehova; wa« ihr zu backen habet, da« backet... und

Alle», wa« übrig bleibt, da« lasset liegen und bewahret e« auf bi« zum Mor»

gen. Und sie ließen e« liegen bi« zum Morgen, wie Mose« geboten hatte; und

e« stank nicht und lein Wurm war darin. Und Moses sprach: esset es heute,

denn heute ist Sabbath Iehova'«, heute werdet ihr nicht« auf dem Felde finden.

Ölst. Vieitelj. f. lathol. Theol. VIll. 22
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Tag, den Gott (1 Mos. 2, 2. 3) in besonderer Weise gesegnet und

geheiligt hatte, der Sabbath»Tag, als die Zeit des öffentlichen Cultu«

anzunehmen? Vgl. 2Mos. 12,16.') Und mag nun auch diese Feier bei dem

Volke während seiner Knechtschaft am Nil oder auf seinen Wanderungen

gen Sinai etwa in Vergessenheit gerathen oder vielleicht längere Zeit

ganz unterblieben sein, was aus der anscheinenden Verwunderung du

Nettesten über die zweifältige Sammlung des Mannas am sechsten

Tage (16, 22), wie aus dem Umstände , daß in Aegypten größere

Versammlungen ihnen nicht gestattet worden waren, nicht undeutlich

hervorgehen dürfte: — diese Umstände können keineswegs als Be

weis dienen, überhaupt die Sabbathfeier vor der Gesetzgebung in

Abrede zu stellen. Moses selbst setzt de» Sabbath als etwa« Be

kanntes voraus, deutet auch nirgends an, daß die Feier desselben

abgeschafft oder zeitweise außer Gebrauch gekommen. Möglich, l»ß

die Aegypter den Israeliten in der Gefangenschaft diesen Feintoz

gelassen oder doch nur die Feier blos beschränkt hatten! Mm

Moses seinem Volte die Sabbathfeier schon als eine bestehende

Institution (16, 23) erklärt, begreift man auch, weshalb Gott so sehr

zürnen konnte, daß das Volk (obgleich vor der Promulgation de«

Decalogs) den Sabbath nicht halte (28, 29). Es liegt die Ver-

muthung nahe, daß eben eine relative Vernachlässigung des Sabbaths

mit ein Grund gewesen, warum nach dem Auszuge Israels nn«

Aegypten die Feier des Sabbaths von Neuem so sehr eingeschärft

und zu einem streng verbindenden Gesetz erhoben wurde. 2 Mos,

20, 8—11 spricht Moses nach Iehova's Befehl nämlich also zu

Israel: „Gedenke des Sabbath-Tages , ihn zu heiligen (°^"!

i,5O nZw), sechs Tage sollst du arbeiten und thun alle deine Ge

schäfte; aber der siebente Tag ist Sabbath Iehovas (^^>.

deines Gottes, kein Geschäft sollst du thun, noch dein Sohn, noch

deine Tochter .... denn in sechs Tagen hat Iehova den Himmel

und die Erde und das Meer gemacht und Alles, was in demselben

Sech« Tage sollet ihr es sammeln und »m siebenten Tage ist Sabbath, a» dem

wird nichts vorhanden sein... Sehet, weil Iehova euch den Sabbath gegeben,

deswegen hat er auch am sechsten Tage Brod für zwei Tage gegeben ; bleibe

Jeder zu Hause und keiner gehe von seinem Orte am siebenten Tage,"

') „Am ersten Tage sei heilige Versammlung («"?«???). »m siebenten

Tage sollet ihr heilige Versammlung haben; leine Arbeit soll an demselben ver

richtet werden und was Jeder ißt, da« allein soll gethan werden bei euch,"
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ist, aber am siebenten Tage ruhete er ("V), darum seg

nete (W1^) Iehoua den Sabbathtag und heiligte ihn

("My." Und 2M°s. 31, 17 heißt es: „zwischen mir (Iehova) und

den Sühnen Israels sei es ein ewiges Zeichen; denn in sechs Tagen

hat Iehova den Himmel und die Erde gemacht und am siebenten

ruhete er')."

Ueber den Sinn dieser Stellen kann man nicht lange im Zweifel

sein; es ist in denselben von der Heiligung des Sabbaths keines

wegs als von einer neuen Anordnung, sondern offenbar als von

einer uralten, väterlichen Sitte und Gewohnheit die Rede, die hier

geradezu als ein schon von Gott gleich nach der Schöpfung (1 Mos.

2,1—3) eingesetzte Feier erscheint, aber hier, gewiß ohne tiefern

Grund , fortan als unverbrüchliches Gesetz verkündet wird.

Diese Auffassung wird ganz besonders auch durch das wichtige, hier

augenscheinlich stark betonte^! gedenke (gedenken sollst du — ehren,

zmissenhaft halten sollst du, da der Infin. ^' parallel steht

dem^) verlangt, das nicht so sehr die Heiligung des Sabbaths,

sondern mehr das daran denken, d. i. die pünktliche Innehallung

desselben einschärft 2); und woran man denkt, oder wessen man sich

erinnert, das muß nothwendig schon früher vorhanden und bekannt

gewesen sein, wie es obige Stellen in der That auch deutlich an die

Hand geben. Das „Gedenke" ruft aber nicht allein in das Gedächt«

niß des Volkes Israel den alten Ursprung des Sabbaths zurück,

sondern es insinuirt auch die Nothwendigkeit, auf diesen Tag zu

achten und sich zu einer würdigen Feier desselben vorzubereiten und

läßt den Ernst des Gebotes, dessen Vernachlässigung fast immer ein

sträfliches Vergessen der Pflicht nach sich zieht, scharf und bestimmt

durchblicken.

Einen Umstand darf man hierbei am wenigsten außer Acht

lasse» , insofern er das Gesagte noch zur größeren Evidenz zu

>> Auch wird 2 Mos. 32, 19 ff. bei Gelegenheit der Erzählung von dem

goldenen Kalbe der Sitte der Sabbathsseier als einer alten, vor dem Gesetze

Ich»« vorhandenen gedacht.

2) Die Ansicht, es ziele diese« „Gedenke" blo« dahin, die Tage sorgsam

zu zählen, damit man den siebenten Tag nicht übersehe und vernachlässige, wird

schon dadurch widerlegt, daß bei andern periodischen und auch bei veränderlichen

Festtagen, die ganz neu eingesührt wurden und deshalb noch leichter unbeachtet

bleiben konnten, lein solches „gedenke" gefunden wird.

22»
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erheben geeignet ist. Moses Gesetze sind nämlich durchaus nicht

nagelneu, sondern lehnen sich an alte hergebrachte Gebrauche und

Gewohnheiten enge au, die von ihm gewissermaßen nur näher

normirt oder erklärt gesetzliche Kraft erhalten; er bauete so, unter

gleichzeitiger Berücksichtigung der menschlichen Natur, der indivi

duellen Zustände und selbst der Nationalvorurtheile , auf den reli

giösen Ideen und natürlichen Empfindungen seines Volkes vielfach

bloß weiter, ein klug berechneter Umstand, der die Befolgung seiner

Gesetze seitens des Volkes nicht wenig erleichtern mußte '). Und

während die übrigen Gesetze sich theilweise schon als dem herzen

natürliche Eigenschaften vorfinden, ist das Gesetz des Sabbath« mehr

rein ceremonicl; um so passender war es, daß er alle Menschen

ausnahmslos und entschieden- aufforderte, auf dieses Gesetz zu achten

und es zu befolgen. Hiernach hat auch der Sabbath die Präsumptm

für sich, daß auch schon vorhanden gewesen, wenn auch vielleicht

nicht oder nicht mehr oder noch nicht in seiner vollen Bedeutung

erkannt worden ist. Zudem ist es durchaus unwahrscheinlich, daß

Moses eben die Feier eines so wichtigen Tages wie der Sabbath

nebst dem Wochencyclus ist, neu eingeführt und gar von den Aegyptnn

entlehnt haben sollte.

Mit Rücksicht auf diese durch den Context dargebotenen Mo

mente begreift man auch, weshalb in denjenigen Stellen, wo man

sonst derartige Andeutungen oder Vorschriften erwarten mußte (z, B.

2 Mos. 20, 8—11 u. a.) gar nicht weiter bestimmt wurde, worin

diese Gedenkung und Heiligung bestehe oder bestehen solle.

Weil Moses das ohne Zweifel als bekannt vorausgesetzt, so hatte er

natürlicher Weise auch keinen Grund, die vorhandene Sabbathfeier im

Einzelnen zu schildern und z. B. namentlich anzugeben, wie weit die

Enthaltung von körperlichen Arbeiten gehen solle. Allein 4 M°s>

16, 32—36 wird als bekannt vorausgesetzt, daß auch „Holz sam

meln" unter die verbotenen Arbeiten gehöre; nur 2 Mos. 35,3

wird gelegentlich bemerkt, daß am Sabbalhe auch nicht einmal Feuer

') Ein Aehnliche« ist z. B. auch bezüglich de« wichtigen Gottesnllmen«

Iehovll (^) der Fall, War derselbe den Patriarchen auch bekannt, f« entging

ihnen doch dessen tiefe Bedeutung und enge Beziehung zu Israel, Solche« sollte

erst zur Zeit Mose« durch die Erfüllung der göttlichen Verheißungen der Fall

sein; damals wollte Gott auch sortan nach diesem Namen genannt sein. Vgl,

2 Mos. 3, 16; S, 2. 3.
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angezündet weiden solle. Nothwendig wäre eine specielle Angabe

geworden, wofern die Art und Weise der Feier nicht hinlänglich

bekannt gewesen, um eben den Sabbath nach dem Willen Gottes

würdig begehen zu können.

6. Noch ein anderer Grund ist schließlich der, daß sich fast bei

allen Völkern des Alterthums die Sitte vorfindet, nicht allein irgend

einen Tag der Woche, sondern mehrfach gar den siebenten in be

sonderer Weise zu feiern. So brachte man z. B. laut einem der

ältesten Bücher der Chinesen (I^-Kin^) dem Olianßti alle sieben

Tage ein Opfer dar '). Der Peripatetiker Aristobul weiset aus

führlich nach durch Stellen z. B. aus Hesiod (Dier. V. 6), Homer,

der den siebenten Tag „iTpdv ^«p" nennt, Callimachus u. a. nach,

duß dieser Tag auf dem ganzen Erdkreise als ein heiliger, entweder

der Gottheit oder auch der Ruhe und Erholung geweihter ange

sehen worden sei. Die feierliche Beobachtung des siebenten Tages

mi so allgemein, daß der Jude Philo kein Bedenken trägt, ihn

den Festtag des Universums, ja aller Völker zu nennen '). Die

Macht dieser Thatsache ist selbst mehreren Rationalisten (z. B. den

Encyclopädisten , Knobel u. a,) nicht entgangen, mochten sie sonst

dieselbe auch mehrfach nur in ihrem offenbarungsfeindlichcn Interesse

zu deuten sich bemühen. Wohl hat nun Selben nachzuweisen ver

sucht, daß die alten heidnischen Völker anstatt den siebenten oder

letzten Tag der Woche zu feiern, vielmehr den siebenten eines jeden

Monats feierten'). Aber das, wenn überhaupt erweisbar oder selbst

zuzugeben — würde der Umstand noch keineswegs im Stande sein,

den biblischen Ursprung des Sabbaths streitig zu machen und die

Vorinosaische Feier desselben zu bestreiten. Eher würde die von

Seiden gewaltsam urgirte Erscheinung angesehen werden müssen,

deren Spuren aber den Völkern im Laufe der Zeit verloren gegan

gen. Oder ist es etwa auffällig, selbst wenn die ältesten Offenbarungs-

urtuiiden Solches auch nicht so vielfältig bestätigen würden, als sie

es wirklich thnn, ja ist es auffällig, daß die Menschen die Urtra-

dition vielfach entstellten, die wahren und letzten Gründe vieler

') S. «emnir« «Nl I» cbiu« (1776) I, 227,

2) Nu»ed,, pr»epar, «vanF. III, 12; vgl. ?I. >Ia»epb, dunt. Upp. O.

II; ä« Oebsliu, Ki8t. äu <ü»I«nä»ir p. 81 und di»t, 6« I'lln<:i«uu« »»tru».

(p. 1?) z>. 488 und ?l»uilei, bi»t. tbeul. 6«iitili» Mliori« XI. 317.

2) v« iur. u»t. et ßeut. III, 17.
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Erscheinungen aus dem Auge verloren, jene Menschen, welche selbst

die Ideen ihrer allernatürlichsten Pflichten verkehrten und auf bösen

Wegen wandelten (1 Mos. 6, 11—12), so daß im Allgemeinen nicht«

Gutes mehr au ihnen war? Wie leicht tonnten sie inmitten so all

gemeinen Verderbnisses nicht den Cult vergessen, den sie Gott am

siebenten Tage schuldeten oder auch die Cultzeit abändern?

7. In Anbetracht aller dieser Gründe nun kann es nicht mehr

im mindesten sonderbar erscheinen, wenn von Alters her stets so

viele Gelehrte sich für den vor mosaischen Ursprung der Sabbath««

feier erklärt und diese ausschließlich hebräische Institution in irgend

einer Weise, ganz dem biblischen Contert entsprechend, mit 1 Mos,

2, 2—3 in Beziehung gebracht haben ^). Selbst solche Männer, die

den historische» Weich mosaischer Schriften minder oder mehr <!»<

zweifeln, haben nicht umhin tonnen, das anzuerkennen, mögen sie

fönst auch weit entfernt sein, der Sabbathinstitution einen Mm

oder auf göttliche Veranlassung zurückweisenden Charakter zu «n>

leihen. So haben »ach Knobel nur (?) die Hebräer die Feiet dl«

letzten Tages der Woche vor allen alten Böllern gehabt ; nur ist er, wie

wir oben sehen, in seiner Beweisführung unglücklich und auf falschem

Wege, indem er meint, daß der Gesetzgeber diesen Tag als Feiertag

gewählt habe, weil dieser am besten als Ruhetag passe und weil der

Verfasser vielleicht darauf Rücksicht genommen, daß der Mond a«

7. Tage die Phase beendige und gleichsam einen Ruhetag mache."

Auch Eichorn'), Gabler'), Baur-), Buttes, George«) u. a. Halle,,

die Sabbathfeier für eine vormosaische Einrichtung.

IV.

Was jetzt den Zweck des Sabbaths oder der Sabbathseier

in der vormosaischen Zeit anbelangt, so ist man auf gläubiger Seite

') Vgl. LpeucLr, leg. ritual. I, 4. 9. »y.

«) Urgesch. I. 249 ff.

') Neuer Vers, über die mos. Schopfungsgesch. S. 58 ff.; neuer Vers.

S, 38 ff.

<) Gottes». Verf. II, 174 ff.

°) Religion de« a. T. S. 702.

«) Die älteren jüdilchen Feste mit einer Kritik der Gesetzgeb. de« Pen!»'

teuch«. Verl. 1835. — Die Ansicht v. Bohlen« (a. a. O. S. «ÜXXXVII), d«

Sabbach sei noch unter Hiski» eingesetzt worden, ist eben nur eine Ansicht, die

durchaus unbiblisch ist und jeder Begründung entbehrt.
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im Allgemeinen darin einverstanden, daß er ein äußerst wich

tiger ist.

Zunächst soll der Sabbath, was auch schon seine Benennung

wie Einsetzung deutlich zu erkennen geben, ein Tag der Ruhe und

Erholung sein wie für die Menschheit so, wie uns Moses belehrt,

auch für die Thierwelt. Gleichwie Gott am siebenten Tage aufhörte,

schöpferisch zu wirken, so sollen auch die Menschen an diesem Tage

der Woche von den gewöhnlichen körperlichen oder bürgerlichen

Arbeiten abstehen, sie sollen ausruhen und feiern : der Tag soll aber

ei» Ruhetag sein, wenn auch keineswegs im absoluten Sinne.

Indem Gott diesen siebenten Tag besonders segnete und

heiligte, d. h. zu seinem Dienste bestimmte, soll er sodann ein Tag

der Gottes Verehrung sein, also zur Vornahme religiöser Handlungen

dienen, welche den Dank und das Lob Gottes zum Zweck haben.

Wie Gott nach vollbrachter Schöpfungswerle am siebenten Tage sich

desselben freuete, so sollen auch die Menschen dieses Werkes und

ihm Urhebers an diesem Tage in besonderer Weise gedenken, ihn

besonders verehren, ja diesen Tag nur ihm allein widmen, um so

den Glauben an ihn, den Gottschüpfer, lebendig zu erhalten und

stets neu zu beleben. Indem die Schrift die Enthaltung von körper

lichen Arbeiten au dem Sabbalh in Beziehung zu dem Abschluß des

Tchöpfungswerkes und der Ruhe des Schöpfers am siebenten Tage

setzt, weiset sie dadurch nicht undeutlich auf ein symbolisches Be-

lcnntniß des Glaubens an den einen wahren Gott als Schöpfer

aller Dinge hin, den die Menschen in der Urzeit gehabt haben.

Und nichts war natürlicher als das. Dieses Bewußtsein aber

mußte sie selbstverständlich mit Dank, Lob und Liebe gegen Gott

erfüllen, und zwar um so mehr, als sie sich nicht allein als Eben

bilder dieses ihres himmlischen Vaters, sondern diesen auch als

liebevollen Versöhner kannten. Doch nicht die ersten Eltern und ihre

Nachkommen, auch später mußten sich die Menschen stets um so mehr

angetrieben fühlen, ihn allein öffentlich zu bekennen und zu verehren,

je mehr sie sich namentlich vergegenwärtigten, daß er den Stamm-

ältern, als sie dem Ungehorsam verfallen, dennoch seine Gnade und

Barmherzigkeit zugewendet und ihnen wie ihrer ganzen Nachkommen

schaft diejenige Kraft verheißen habe, die ausreiche, um den Kampf

gegen alles Böse aufnehmen und siegreich bestehen zu können. Selbst

verständlich mußte dann auch der Sabbath, wenn würdig begangen
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im Dienste Gottes, für die Menschen ein Tag des Segens und

Heiles werden, wie es außer Moses auch z. B. Iesaias (56, 2 bis

7; 58, 13. 14) und Ieremias (17, 24—26) ausdrücklich bestätigt

haben.

Der Sabbath sollte alsdann auch ein wirksames Mittel sein,

nicht allein das religiöse Leben überhaupt zu erhalten und zu er

weitern (2 Mos. 31, 13; 3 Mos. 20, 8), sondern die ganze Volks«

masse allmalig zu den Zwecken der Offenbarung mehr und mehr

heranzubilden, darin zu nähren und zu erhalten. Würde ein solcher

Tag nicht von der Vorsehung schon beim ersten Beginne aller Ge

schichte festgestellt und der Verehrung Gottes in bestimmter Weise

geweihet worden sein: zweifelsohne würde die Menschheit sehr bald

in allgemeine Gottesvergcsscnheit versunken und allen traurigen

Folgen derselben anheimgefallen sein. Die Zeit der Sündflutb ist

bereits ein redender Beweis sowohl wie schnell und allgemein sich

die Menschen von dem einen Gott angewandt, als auch wie noch«

wendig ein solcher Tag geworden, der einzig und allein dem gölte«-

dicnstlichen Cult bestimmt war, und kein Wunder daher, wenn später

Moses diesem Sabbathtag ein so großes Gewicht beilegt, ja die

Sllbbathfeier zur Basis des ganzen Fcstcyclus macht, um so sein

Volk gegen die vielen Irrthümcr der übrigen Volker, namentlich

gegen ihren Polytheismus, ihren Cult der Sterne und anderer Ele

mente nach Kräften sicher zu stellen, ja auf die Vernachlässigung

desselben sogar die Todesstrafe setzte. Auch die später» Propheten,

z. V. Iesaias, Ieremias, Ezechiel, mochten sie auf die Beobachtung

der Ceremonialgesetze einzuwirken wenig oder gar nicht Veranlassung

nehmen, sondern mehr die Belebung des religiösen Geistes an

zustreben suchen, pflegten dennoch insgesammt die strenge Wahrung

des Sabbaths als eines wesentlichen Momentes des religiösen Lebens

vor Allem stets zu verlangen. So ist es auch erklärlich, wie diese

uralte Institution selbst in den Zeiten großen religiösen Verfalls in

Israel sich ständig erhalten konnte.

Wenn 5 Mos. 5, 13 als Grund , warum selbst Knechte und

Mägde am Sabbathe ruhen sollen, angegeben wird, daß Israel

Knecht im Lande Egypten gewesen und mit mächtigem Arme von

Iehova ausgeführt worden sei, so steht er doch mit dem oben an

gegebenen Hauptzwecke noch keineswegs in Widerspruch oder bietet

gar eine „unlösbare Schwierigkeit", wie Kuobel dieses inthümlich
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meinte. Denn da nach V. 14 selbst Knechte und Mägde nebst den

Fremdlingen (Nichtisraeliten) und dem Vieh am Sabbath ruhen sollen,

so tonnen die Worte V. 15: „gedenke, daß du Knecht wärest im Lande

Egypten, und Iehova, dein Gott, dich ausführte von bannen mit starker

Hand und ausgestrecktem Arm, darum hat dir Iehova, dein Gott geboten,

den Sabbath zu halten" — nur den Sinn haben: weil die Israeliten

in der egyptischen Sclaucrci selbst erfahren, wie lästig und nieder

drückend eine ständige schwere Arbeit ohne Ruhetage sei, so sollen

sie am Sabbathe auch der Befreiung aus diesem Zustande eingedenk

sein und soll die Erinnerung daran sie zugleich bestimmen, auch

Sclaven, Sklavinnen und Fremden Erholung am Sabbathe zu ge

währen und so ihr hartes Laos in etwas zu lindern. Hiernach hatte

der Sabbath allerdings den Nebenzweck, das Andenken an die

Errettung durch göttliche Macht und Hilfe zu erhalten und allen

Ständen und Geschöpfen eine willkommene nöthige Erholung und

Freude zu bereiten. Durch diesen gewiß wohlthätigen Zweck konnte

die Sabbllthfeier zum Segen und zur Heiligung Israels dienen und

wurde deshalb nicht ohne Grund ein Zeichen der innigen Verbindung

Israels mit Iehova. Vgl. 2 Mos. 31, 13 und Ezech. 20, 12 ').

So viel über den wesentlichen Zweck des Sabbaths^). —

Spätere jüdische Apologisten pflegten noch andere Gründe anzugeben;

so namentlich gegenüber den Griechen und Römern, von denen die

Juden wegen ihres Sabbaths, in dem man zugleich nur das Resultat

jüdischer „Nationalträgheit" sehen wollte, vielfach angefeindet und

verachtet wurden. So schildert z. B. Philo den Sabbath wegen

>) Nach Welle ist 5 Mos. ö, 12—15 der Sabbath auf die Befreiung der

Israeliten aus der egyptischen Knechtschaft bezogen, weil das Voll Israel, wel

ches in Egypten eine Hecrde von Sclaven war, erst durch die Befreiung ein

selbständiges Voll geworden und gleichsam ins Dasein gerufen sei, wie die

Schöpfung de» Weltall«. Insofern die Rühe »m Sabbath sich darauf beziehe,

sei sie wiederum das symbolisch ausgedrückte Bekenntniß , daß Iehova da«

israelitische Volk aus allen Völkern der Erde zu seinem Lieb<ing«volt ausgewählt

habe, damit in ihm seine Anerkennung sich forterhalte und er, wie sein oberster

Herr und Gebieter, so auch sein mächtiger Beschützer und Helfer sein und bleiben

könne. S. Rhlx. 1. V. „Sabbath."

2) R. Albo sieht iu dem Sabbath eine Erinnerung an die Erschaffung

der Welt, an den Auszug au« Egypten, au« der Knechtschaft in die Freiheit und

»n die Crtheilung der Offenbarung, weil die Verkündigung der zehn Gebote

an einem Sabbath geschehen. Ittar. III. 2S, F. und Palm. Schab. 86, 2.
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seiner Ruhe als den „allgemeinen Festtag der Natur", welcher keinem

Volte ausschließlich angehören solle; Iosephus sagt uns, der Zweck

des Sabbaths bestehe darin, das Voll zu einem regelmäßigem Stu

dium des Gesetzes zu führen; andere noch anders. Indeß wird von

ihnen mehr der Zweck des nach- als vor mosaischen Sabbath«

berücksichtigt.

V.

Die Art und Weise der Sabbathfeier findet sich in der

Genesis nicht näher erörtert oder angegeben; höchstens sind es ent

ferntere Andeutungen und Winke, die sie uns darüber gibt. Indeß

diese letztern sind derartig, daß man sich wenigstens ein wenn auch

nothdürftiges, so doch annäherndes Bild daraus machen kann, die

Behauptung aber, es habe vor der Gesetzgebung überhaupt eine

Feier des Sabbaths nicht stattgefunden oder lasse sich nicht ermisen

oder gar die Feier habe in einer völligen Unthätigkcit bestand«,

ohne Weiteres zurückgewiesen wird.

Schon die Benennung „Sabbath" Ruhetag kann uns zunächst

und am besten orientiren, wie man sich die Art der Feier diese«

Tages im Allgemeinen zu denken habe. Das Wesentliche bei der

ganzen Feier liegt zunächst offenbar in der Ruhe, also in dem

Freisein von den alltäglichen Arbeiten und Mühen. Doch ist die

Ruhe keineswegs der einzige Zweck der Feier. Wie Gott der Herr

sich nach Vollendung seines Schöpfungswerkes gefreuet, den Schluß

tag besonders deshalb gesegnet und seinem alleinigen Dienste ge

weihet, so soll auch der Mensch zum Andenken an die Ruhe und

Freude Gottes nicht blos körperlich ausruhen, um auszuruhen, son

dern er soll auch an diesem Tage in gleicher Weise über das Werl

sich freuen, den Urheber desselben preisen, ja sich ihm ganz und aar

widmen, in ihm sich fleißig versenken, um so den Sabbath zu dem

zu macheu, was er wirklich ist und sein soll laut seiner Grundidee —

ein Reflex der göttlichen Ruhe, des göttlichen Wohlbehagens. Nun

liegt es in der Natur des Menschen, sein inneres Leben und Denken

zn äußern und irgendwie seinen Gefühlen Ausdruck zu geben; ei»

Stück sinnlichen Cultus mußte nothwendig entstehen, der in Opfern

zuerst seinen natürlichsten Ausdruck fand.

„Die Opfer sind so alt als die Welt" — sagt de Meist«;

und was war natürlicher als eben — Opfer, zunächst Opfer der
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Dankbarkeit? Sie finden in der That in verschiedenen durch die

mosaischen Schriften gegebenen Momenten ihre Bestätigung. Doch

haben wir in den ältesten Zeiten nur wenige Spuren von Opfern.

So brachten schon Abel und Kain Opfer dar — die Erstlinge vom Vieh

oder von Früchten (°>« "i^? «'7,2? m?« 1 Mos. 4,4; 3 Mos. 2, 14).

um Gott dadurch für erhaltene Gaben, Wohlthaten zu danken. Das

Dankopfcr Abels, der den ersten, jedenfalls höchst einfachen Altar

errichtete, vergewissert uns außerdem, daß der Opfernde seine Gabe

mit einer Gott wohlgefälligen Gesinnung und als ein Zeichen auf

richtiger Dankbarkeit darbringen solle. Auch Noach brachte ein Dank

opfcr von allen reinen Arten C"^) der vierfüßigen Thiere uud

Vögel, desgleichen Hiob ein Versöhnungsopfcr (1, 5) zum Zeichen

der Reue, um Gott wieder gnädig zu machen. Von Abraham

wird zwei Mal (1 Mos. 15, 9; 22, 2), von Isaat gar nicht, von

Jakob nur zwei Mal (1 Mos. 31, 54; 46, 1) gesagt, daß sie opfer

ten; von Mclchiscdet, dem Fürsten von Salem, heißt es (1 Mos.

14,18—20), daß er Brod und Wein dargebracht habe; ob von

ien Israeliten während ihrer Knechtschaft in Egypten geopfert wor

den oder nicht, darüber schweigt die Schrift; nur sagt sie aus, daß

zum ersten Male in der Wüste zur Zeit der Gesetzgebung und von

da an öfters geopfert worden. Vielleicht haben, wie gesagt, Opfer

anfangs nur selten und zwar bei wichtigen Ereignissen stattgefunden,

jedenfalls aber einen Theil des ursprünglichen Cultus gebildet!

Abraham, Isaak und Jakob errichteten zwar auch Altäre (1 Mos.

12, 7. 8; 13, 4. 18. 24 u. a.), doch nur zu dem Zwecke, um bei den

selben den einen wahren Gott, den Iehova anzurufen l^'°A«K"'),

ihn anzubeten uud zu verkünden. Schon zu den Zeiten Abrahams

findet man also Gebete (1 Mos. 15. 16. 18. 20; 24, 14. 48. 52;

25,21; 32,9 u. a.) und auch Gelübde (1 Mos. 28, 20 f.), die

freilich noch ein sehr einfach-natürliches Gepräge gehabt haben

mögen; er wirft sich bei seiner Unterredung mit Gott (1 Mos. 17,

3. 17), wie auch sein Knecht, als er zu Iehova betet (1 Mos. 24,

26. 48. 52) auf die Erde nieder, um so ihm Ehrfurcht zu bezeugen

^niinylly 7^,n^v5lv). Alle solche religiöse Handlungen werde» nuu

wohl schwerlich immer an einem bestimmten Tage stattgefunden

haben; allein die Thatsache, daß Moses sich mehr oder weniger bei

seinen Gesetzen an frühere Gebräuche anlehnte, sie nur näher be

stimmte und regelte, läßt es kaum zweifelhaft, daß die Opfer, die
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wohl hauptsächlich nur in Dank«, Lob- und Bittopfern bestanden

haben, vorzugsweise nur am siebenten Wochentage zur Ehre Gottes

dargebracht wurden; möglich und nicht unwahrscheinlich, daß sich

daran auch sehr bald feierliche oder gemeinschaftliche staatliche

Opfcrmahlzeiten geschlossen haben, was durch spatere „Sabbalh««

Mahlzeiten" nicht wenig bestätigt werden dürftet Vgl. Luc. 14, l.

Doch das gleichviel; was so viele Stellen sicher stellen, ist, daß

Gott in den ältesten Zeiten namentlich durch Opfer in Verbindung

mit Gebet verehrt und zu gleicher Zeit seine göttlichen Wahrheiten

verkündet worden und zwar vorzugsweise an dem Sabbathtage,

Nicht ganz sicher ist es, ob diese Opfer sich auf die Familien«

kreise der frommen Allvater, z. B. Abels, Noachs, des einzigen

gerechten Mannes vor der Sündfluth, Abrahams, des getreuesten

Knechte« Gottes, Hiobs, des vollkommensten Mannes, der M

fürchtete u. a., sich beschränkt, was für die Urzeit vielleicht !>»«

Wahrscheinlichste sein dürfte oder ob selbige in größeren iell>

giösen Versammlungen dargebracht worden entweder vom

Familicnhaupte oder Erstgebornen (IMos. 49, 3); es wird das in der

Genesis nirgends bestimmt angegeben. Jedoch geht z. B. aus Ms,

4, 26: damals (d. i. zur Zeit Enochs) fing man an, den Namen

Gottes anzurufen <^°?? «^>), soviel hervor, daß man schon

um jene Zeit Iehova, den einen wahren Gott, durch Dank, Lob

und Gebet verehrt habe. Ein Gleiches ist in Bezug auf 1 Mos,

12, 7. 8 der Fall, wornach Abraham dem Iehova einen Altar ge-

oauet und den Namen Gottes angerufen ("p' °N «N?)) i). So ist e«

wahrscheinlich, daß z. B, Abraham im Thale Mamre unter den

schönen Terebinthen vor einer großen Versammlung öffentlich von

des Herrn Namen predigte, um, wie es auch die Tradition sagt,

auch andern seine Erkeuntniß dieses einen Gottes mitzuthcilen.

Auch über die Zeit, wo etwa solche gottesdienstliche Hand«

lungen oder feierliche Zusammenkünfte für mit Dank« und Preis

gebeten verbundene Opfer stattfanden, fehlen bestimmte Nachrichten.

Man darf daher auch nicht geradezu den siebenten Tag der

') Der Umstand, daß die Ansdrucksweise: ^^i? später auch »on der

Anrufung der Götzen vorkommt (z. B. 1 Rom, 1«, 26), tann hier in gor »ich!«

die durch Eonteit und Parallelstelle» bedingte Auffassung dieser Stellen beein

trächtigen.
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Woche dafür ansetzen; indeß der Umstand, daß man den gläubigen

Gottesoerehrcrn der vormosaischcn Zeit eben die Kenntniß des

siebenten Wochentages als eines von Gott gesegneten und geheiligten

zuerkennen muß, macht es wiederum, wenn nicht gewiß, so doch

höchst wahrscheinlich, daß von Adam an bis auf Moses alle auf«

richtigen Gottesverehrer nicht allein wöchentlich ihre engeren oder

größeren feierlichen Zusammenkünfte gehalten, sonder» vorzugsweise

eben diesen Tag, den Sabbath, heilig gehalten und beobachtet und

unter Darbringung von Opfern und Gebeten gefeiert haben, natür

lich unter freiem Himmel oder unter einein Zelte, da Synagogen

vor Moses noch nicht vorhanden gewesen ').

Uebrigens darf man auch hiebet nicht außer Acht lassen, daß

Moses, weil den Sabbath als eine von ihm den Israeliten bekannte

Sitte und daher auch die Art der Feier aus dem alten Herkommen

als bekannt voraussetzend, gar leine Veranlassung hat noch nimmt,

sich über die Art des Cultus eingehend auszusprechen oder genau

die Zeit für den Cult anzugeben, mit alleiniger Ausnahme des

Gesetzes vom öffentlichen Sabbath (4 Mos. 28, 9. 10). Dieselbe Vor

aussetzung macht Moses auch in Bezug auf die verbotene Dienst

oder Leibesarbeit ("^ oder "^' ""«^), was aber hinzu gerechnet

wird, darüber gibt er keinen Aufschluß, weil damals ein Jeder es

aus dem alten Herkommen der früheren Sabbathfeier und aus dem

Sprachgebrauch es wußte. Aber indem Moses von dem Sabbath

als einem schon alten Festtage redet, verbindet er doch bald eine

weit größere und zwar gesetzliche Strenge damit, macht daraus

nicht blos eine Erinnerung an die Schöpfung und den Schöpfer,

sondern zugleich auch au die Knechtschaft in Egypten; und um die

Feier noch erhebender zu machen, vielleicht auch um den Schrecken

an der Knechtschaft noch besser zu zeichnen, fordert er fortan ein

vollständiges Aufhören von allen knechtischen Arbeiten als eine für

die würdige Feier des Sabbaths wesentliche Bedingung (5 Mos.

5, 15). Insofern muß man zwischen dem Sabbath als Festtag,

wie ihn die vor» und nachsündfluthlichen Frommen beobachteten

und dem, wie er den Israeliten am Sinai gesetzlich vorgeschrieben

') Bedford hat sich in seiner „Scriptum onronolo^.« sog« die un»

nüthige Wühe gegeben, zu beweisen, daß selbst «lle göttlichen Erscheinungen,

deren die Patriarchen im a. T. gewürdigt worden, auf einen Sabbath und zwar

in der Zeit ihrer gottesdienstlichen Handlungen gefallen seien.
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wurde, allerdings unterscheiden. Indem Moses zu dem aus der

Beobachtung des Sabbaths ein Zeichen des Bundes macht, den

Gott mit den Israeliten einging, verband er damit eine Feierlich

keit, die sich nur auf diese beziehen konnte; und unter diesem Ge

sichtspunkte konnten die Patriarchen freilich den Sabbath nicht nach

der Weise der spätern Israeliten Haltens.

Inwiefern die mosaischen auf die Ruhe, den Gottesdienst

beim Heiligthum und die Verletzungen sich beziehenden Vorschriften

den früheren Sabbath zur Voraussetzung haben, dieselben bestätigen

und ergänzen, ist auch die von Moses gesetzlich bestimmte Sab-

bathfeier für uns nicht ohne Wichtigkeit; und hierüber deshalb noch

Weniges im Folgenden.

Zunächst wird die strenge Beobachtung der Sabbathftm

nachdrücklichst befohlen (2 Mos. 20, 8—10); wie Gott nach sechs

Schßpfungstagen geruht, so soll auch Israel nach sechs ArbeiMW»

am siebenten Tage ruhen, und auch dem Sclaven «. nebst im

Vieh Ruhe gewähren. Die Feier dieses Tages soll als ein

Bundeszeicheu, d. i. als ein Kennzeichen des zwischen Israel und

Iehovll bestehenden Verhältnisses dienen; die, welche es nicht beob

achten, sollen die Todesstrafe erleiden (2 Mos. 31, 13 ff.). »Und

Iehovll sprach — heißt es V. 12—17) — zu Moses und sagte-

„rede zu den Söhnen Israels: meine Sabbathe s^?9) ^A

achtet, denn sie sind ein Zeichen ("") zwischen mir und zwischen

euch, auf eure künftigen Geschlechter, daß ihr wisset, daß ich es bin,

Ichova, der euch heiligt. So haltet nun den Sabbath, denn ei

soll euch heilig sein (°?5 «?-«y? '?) . wer ihn entweihet, s°ll

sterben, wer an demselben ein Geschäft thut, dieselbe

Seele soll ausgerottet werden aus ihrem Volke. Sech«

Tage soll man Geschäfte thun, aber am siebenten Tage ist Ruhe

tag (1^"M), Iehovll heilig (^«1?); wer ein Geschäft thut

am siebenten Tage, der soll sterben (^'^). Also sollen die

Söhne Israels den Sabbath halten und feiern, auf ihre künftigen

Geschlechter, als einen ewigen Bund (ch^"'??); ^ -st ein Zeichen

zwischen mir und zwischen den Sühnen Israels ewiglich. Denn in

sechs Tagen hat Gott Himmel und Erde gemacht und am siebenten

Tage ruhete er und erquickte sich ("^)." Dasselbe Gebot wild dann

>) Vgl. lertull. llä V. 5u6. o»p. II und IV.
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später wiederholt (5 Mos. 5, 12—15); daselbst aber der Sabbath

mit der Befreiung aus der egyptischen Knechtschaft in Verbindung

gebracht. Vgl. Ezech. 20, 20. Um ferner bei der Feier jede Störung

zu vermeiden, waren selbst scheinbar unbedeutende, an sich gering

fügige Handlungen verboten, z. B. das Manna-Sammeln in der

Wüste (2 Mos. 16, 22—30), das Holz-Auslesen (4 Mos. 15, 22), das

Feuer-Anmachen, um Essen zu lochen (2 Mos. 35, 3), das Handeln

(Neh. 20, 31), das Bürde-Tragen (Icr. 17, 21), das Trauben-

Keltern (Neh. 13, 15—22), das Arbeiten in der Säe- und Ernte

zeit (2 Mos. 34, 21), das Leichen-Bcerdigen (Job,. 19, 31) '). Aber

nur wer vorsätzlich durch irgend eine verbotene körperliche Arbeit

den Sabbath entheiligte, erlitt den Tod (3 Mos. 31, 14; 35, 2;

4 Mos. 15, 32—36 u. a.) oder auch die Steinigung (4 Mos. 15, 32

ff.); sündigte man jedoch an diesem Tage aus Irrthum, so

tonnte jede Übertretung des Gesetzes durch Opfer gesühnt weiden

(4 Mos. 15, 27. 28).

Dagegen aber waren die notwendigen Arbeiten, namentlich

z. B. »uf die Opfer bezüglichen Handlungen der Priester und

Leviten erlaubt; es galt hierbei die Regel: «^ nnV i'x. So z. B.

') Nach dem Talmud (8ol,»bb. VII, 2) war unter den dort namhaft ge

machten 39 Werken z, B, auch da« Pflügen, Säen, Ernten, Gerben, Binden,

Dreschen, Würfeln, Reifen und Gehen durch eine größere Strecke als Sabbath»

weg (2000 Ellen), Knoten knüpfen oder auflösen, zwei Stiche machen, zwei

Buchstaben fchreiben, ei» Feuer auslöfchen, ein Brechmittel nehmen, sich mit

dem Badstriegel kratze«, einen Nagel mit einem andern kürzer machen oder mit

den Zähnen abbeißen, das Haar am Kopfe oder Bart auszureißen u. f. w. —

Falscher übertriebener Eifer hat in diesem Punkte manche Mißbräuche und

Albernheiten zur Folge gehabt, so daß vielfach auch Werke allgemeiner Menschen

liebe für eine Entheiligung des Sabbaths gehalten werden. So hielten j» die

Pharisäer am Sabbath die Krautenheilung für unerlaubt (Matth. 12, 10;

Mark. 3 f. 6, 7); da« Weggehen de« Geheilten mit seinem Bette (Ioh. 5, 10),

das Abreißen einzelner Aehren ans einem Fruchtfelde (Matth. 12, 2) n. f. w.

Von all' diesen späteren kleinlichen und verderbliche» Zuthaten, welche dem

Sabbath der Juden- bald ein vielfach so abgeschmackte« Gepräge geben und

nicht ohne Grund schon von Christ»« öfter« bekämpft oder dach gerügt wer

den, findet sich bei Mose« leine Spur. Ein Mehrere« über diefe pharifäifch-

rabbinifche Grillen gibt der Talmud, auch die „äe^N viti Uebr." von Leo

Madena, woselbst die von den Rabbinern bezüglich der gottesdienstlichen Feier

de« Sabbaths im Verlaufe der Zeit gegebene» Vorfchrifte» sich gesammelt

finden.
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das Schlachten der Opferthiere, das Verbrennen auf dem Altäre,

die Veschneidung der Knaben am achten Tage (3 Mos. 6, 8 ff.;

4 Mos. 28,3 ff.; Match. 12,2; Ies. 7,23), der Gebrauch der

Waffen beim Angriff der Feinde (1 Matt. 2, 31 ff.), die Leitung

des Schiffes auf dem Wasser, der Gebrauch der Arzneien, die

Heilung der Kranken, die Fütterung und Tränkung des Viehes so

wie das Herausziehen des in eine Grube gefallenen Thieres lMatth,

12, 1—15; Luc. 6, 1 ff.; 13, 10—17; Mark. 3, 2; Ioh. 5, 1;

9, 1—34).

Zu den Verrichtungen der Priester im heil. Gezelte gehörten

(4 Mos. 28, 9. 10) die Darbringung von zwei fehlerlosen zweijährigen

Lämmern als Brand- und Dantopfer, zwei Zehntheile des feinsten,

mit Oel übergossenen Weizenmehls zum unblutigen Speis- und dem

dazu gehörige» Trankopfer und die Auswechselung der Schäuble

(3 Mos. 21, 8; 4 Mos. 28, 9. 10). Da das Sabbathopfer, das nicht

unterblieb, wenn auch ein Sabbath, wo ein besonderer Festtag mr,

der Opfer verlangte, einfiel (3 Mos. 23, 38), doppelt so groß mr

als das gewöhnliche tägliche Opfer, so wurde dadurch die hohe

religiöse Bedeutsamkeit des Sabbachs ausgedrückt und derselbe als

der wichtigste Tag der Woche bezeichnet.

Wenn nun aber Moses nicht weiter gesetzlich bestimmte, ms

am Sabbllthe geschehen solle, so geschah das, wie schon oben er

örtert worden, weil er in dieser Beziehung das alte Herkommen

bestehen ließ, Ucbrigens darf man die Sabbathfeier wie nicht vor,

so auch am wenigsten nach der Gesetzgebung auf bloße Opfer und

die Unterlassung der gewöhnlichen Arbeiten beschränken; denn sieht

man unter andern z. B. auf den Zweck der Theocratic und auf

die Absicht, vor Allem die Kenntniß des einen wahren Gottes zu

erhalten, so ist es nicht zweifelhaft, daß das Volk an dem Sabbnthe

von den Priestern und Propheten in den hauptsächlichen religiösen

Wahrheiten zugleich regelmäßig unterrichtet worden ist (2 Kön. 4, N);

namentlich werden auch die alte Geschichte, die Offenbarungen °n

die Patriarchen und an Moses, ebenso die großen Wohlthattn,

welche Gott seinem Volke von jeher erwiesen, dann auch das Gesetz,

obgleich es nicht speciell erwähnt wird, die Gegenstände der Beleh

rung und Erbauung an diesem Tage sein '). Alles das, wie nament-

') Vgl. George ». a, O. S. 202.
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lich die öfteren Hinweisungen auf Gottes Allmacht, Güte und Liebe

zu Israel müssen wir nothwendig vorausgegangen denken, allein

schon deshalb, weil mau sonst die Ausführung des großen Grund

satzes: „Du sollst Gott lieben", dieser Summa des Gesetzes nicht

für möglich halten kann. Da man schon früher heil. Lieder hatte,

wie z. B. das schöne Lied über den Durchgang durch den arabischen

Meerbusen (2 Mos. 15), so wird man in den religiösen Versamm

lungen auch diese jedenfalls zeitweise gesungen haben. Wie mächtig die

religiösen Lieder auf das Volk gewirkt haben, deutet uns die Begeiste

rung Sauls an, als er unter die Prophetenschüler gerathen war.

Die hohe Bedeutung des Sabbaths für Israel macht es auch

begreiflich, daß diese Tage als Freudentage angesehen wurden (Ies.

58,13; 1 Mall. 1, 39) an welchen die spätein Juden ihre Fest

kleider anlegten und fröhliche Mahlzeiten hielten (Luc. 14, 1), weß-

hlllb auch an denselben nie gefastet wurde (Judith 8, 6). Ja er er

kört uns zugleich noch ein Weiteres.

War der Sabbath wie auch die Beschneidung (1 Mos. 17, 7;

9, 14) ein gegen die Gottesvergessenheit schützendes Bundeszeichen

und ein Tag der Läuterung und Heiligung wie auch großen Segens,

die Nichtbeachtung aber ein Zeichen des Ungehorsams und Abfalles

von Gott, dem Schöpfer und Herrn, so erklärt sich wie einerseits

die Wichtigkeit der Feier dieses Tages so andererseits und zwar

ganz besonders die Strafe der Ausrottung und des Todes,

welche laut Moses alle diejenigen treffen sollte und traf, welche

wissentlich und vorsätzlich den Sabbath nicht beobachteten. Vgl.

2 Mos. 16, 23; 20. 8; 23, 12; 31, 14. 15; 36, 2; 4 Mos. 15,

32—36. Sobald Moses am Sinai gewisse Punkte als Gesetze

promulgirte, mußte er auch die Strafen für die etwaigen Uebertreter

derselben bestimmen. Indeß war diese harte Strafe dennoch keines

wegs zu hart, sobald man erwägt, daß der, welcher den Sabbath

brach oder doch nicht vorschriftsmäßig beobachtete, angesehen wurde,

als verläugne er den einzig wahren Gott, dessen Dienst ein Grund

gesetz des israelitischen Staates, ja der ganzen religiösen wie politi

schen Gesetzgebung war. Da die strenge Beobachtung des Sabbaths

somit von unendlich großer Wichtigkeit war, so bedurfte es deshalb

auch einer ganz strengen Strafe, um eben ein solches, auf das

Grunddogma aller Religion, auf den Cult des Weltschüpfcrs

basircnde Gesetz aufrecht und wirtsam zu erhalten. Ja, dieses Gesetz

Otft, Vierteil, f, l»th»l. The°l. VIII. 23
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war ein feierliches Belenntniß der Weltschöpfung und des Schöpfeis:

es zu verletzen, war folglich eine Art Apostasie, die mit den härtesten

Strafen bestraft werde» mußte. „Ich habe ihnen die Tage der Ruhe

gegeben, um als Zeichen zwischen ihnen und mir zu dienen und

um sie zu belehren, daß ich der Herr bin, welcher dieselben mein«

Verehrung geweihet." Ezech. 20, 12. Und wie zweckmäßig, ja wie

nothwcndig eine solche Strenge des Gesetzes war, ersieht man im

Ueberfluß daraus, daß ungeachtet seiner Härte dennoch ein großer

Thcil des Volkes nicht allein den Sabbath nicht beobachtete oder

vielfach entheiligte, sondern nur zu oft selbst dem Dienste fremd«

Götzen und den damit verbundenen Lastern nachging.
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Prosper non Ä^uitanien,

nach seinem Leben, seinem Wirken und seiner Lehre.

dargestellt von Lic. Adolph Franz, <l»plan in Sprottau (Schlesien).

Obschon die kirchliche Autorität das Verwerfungsurtheil über

die anthropologischen Irrthümer des Pelagius und seiner Anhänger

ausgesprochen hatte, dauerten doch die Streitigkeiten in der Kirche

durch ein volles Jahrhundert hin fort. Die Ursache dieser Erscheinung

log, abgesehen von den etwaigen Einflüssen pelagianischer Lehren,

in der Reaction, welche sich gegen die nicht ohne Schroffheit vor»

getragenen und vertheidigten Lehren der Kirche von der Gnade,

der Freiheit und der Prädestination erhob. Gerade diese Lehren sind

ein Gebiet, auf welchem sich namentlich die Polemik zu Härten,

um nicht zu sagen zu Unrichtigkeiten, leicht fortreißen lassen kann.

Auch bei dem hl. Augustinus lassen sich dergleichen Härten nicht läug-

»en, und man .findet sie unerträglich, wenn man vergißt, den jedes

maligen Zweck und die jedesmalige Tendenz der einzelnen Schriften des

großen Lehrer« zu berücksichtigen. War er früher der Vertheidiger der

menschlichen Freiheit gegenüber dem Manichäismus, so war ihm

in den pelagianischen Kämpfen die Aufgabe geworden, die Gnade

und ihre Kraft im Menschen zu erweisen und zu schützen. „Für die

Ehre Gottes eifert also, um mit den Worten eines hervorragenden

Kenners der Theologie des Heiligen zu reden, Augustinus hier wie

dort; dort durch Abwehr der Schuld, hier durch Vindicirung des

Verdienstes. Jene Abwehr machte nothwendig, daß die Freiheit der

Bernunftwesen, diese Vindicirung, daß die Gnade in den Vorder

grund gestellt ward, aber auch nur in den Vorgrund gestellt ward;

23»
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denn in jener Freiheitslehie ward nicht die Gnade, und in dies«

Lehre von der Gnade nicht die Freiheit aufgehoben, und wenn in

jener nicht ebenso die Gnade zur Sprache gebracht ist, als wie in

dieser die Freiheit, so handelte sich's in jener, wie Augustinus selbst

sich ausspricht, damals auch nur um die Freiheit und nicht zugleich

um die Gnade."') Diesen Standpunkt des Gegensatzes und bei

Polemik übersehen nun manche Leser der Schriften Augustin's und

nehmen an vielen Ausführungen über die Gnade, Freiheit und Prä«

destination Anstoß. Wir erinnern nur an die Mönche des Klosters

zu Adrumetum, welche den berühmten Brief Augustinus an de»

römischen Presbyter Sirius so mißverstanden, daß Einige zur gänz-

lichen Laugnung der Freiheit, Andere aber in ihrer Opposition zur

Verkennung der Wirksamkeit der Gnade kamen. Für diese schrieb

Augustin 426 und 42? die Schriften, „äe Flatia et lidsro »Mn'o"

und „6e eorrsptiou« st ^ratia", letztere insbesondere gegen jene,

welche aus dem Dogma von der Prädestination die Folgerung Mn,

daß jede Mahnung, Zurechtweisung und Erziehung zu einem gott

seligen Leben unnütz sei.

In einen entgegengesetzten Irrthum verfiel ein gewisser Ma

lis zu Carthago. Es sei nicht nöthig und nicht nützlich, behauptet

er, Gott für die Belehrung der Ungläubige» und Sünder zu bitten,

vielmehr genüge die bloße Predigt und Mahnung; denn der Anfang

des Glaubens und des Guten wird vom Menschen, der durch Gottc«

Wort belehrt ist, gemacht. Augustinus belehrt ihn in einem länger»

dogmatischen Schreiben, dessen Grundgedanke die Notwendigkeit der

zuvorkommenden Gnade für das Glaubens- und Iugendleben M

De» Irrthum des Vitalis führt er mit Recht auf die Sätze de«

Pelagius zurück, daß die Gnade in den natürlichen Gaben der Frei

heit des Willens, der Vernunft, der Predigt des Evangeliums besteht.

Uebrigens gesteht Augustin selbst zu, daß er den Vitalis nicht für

einen Pelagianer halte. „Ich glaube nicht, schreibt er an Vitalis, daß

du ein Pelagianer seiest; aber ich will dich so haben, daß von dem

Irrthume desselben Nichts zu dir übergehe oder in dir zurückbleibe"^

Vitalis läugnete nur die zratia z»ravsuieu8 und deshalb wird er

') Ganglluf; Metaphysische Psychologie des hl. Augustinus. 2. Mh<

329. Augsb. 1852 Kollnlllnn.

2) ep. OVII eä. opp. La«il. t. II. p. 502,
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als Erster in der Reihe derer angeführt, welche man später Semi-

pelagianer genannt hat. Dieser Irrthum, der in Afrika in Vitalis

vereinzelt auftritt, fand im südlichen Frankreich zahlreichen Anhang,

der besonders »ach dem Erscheinen der Schrift „<le eorreutions st

zratia," lauter auftrat'). Besonders scheinen die Mönche des weit

hin berühmten Klosters Lerinum der angustinischen Lehre abhold

gewesen zu sein; ihr Abt, der hl. Joannes Cassianus, wenigstens

sowie der hl. Mönch Vincentius von Lerinum traten durch ihre Schrif

ten in offenen Gegensatz zu Augustinus. Joannes Cassianus war

aus Egypten nach Konstantinopel gekommen und hatte sich da der

besonderen Freundschaft des hl. Joannes Chrysostomus erfreut, der

ihn auch zum Priester weihte. Von Konstantinopel ging er nach dem

südlichen Gallien und gründete bei Masfilia zwei Klöster, welchen

ei bis zu seinem Tode vorstand. Zur Verbreitung und Vervollkommnung

dls Mönchslebens sind seine Collationen, 24 an Zahl, verfaßt^), und

<m diesen ist es die 13.,. in welcher irrthümliche Lehren über das

Zchmmenwirken der Gnade und Freiheit enthalten sind.

Als Gegner dieser Männer nun trat Prosper, aus Aquitanien

gebürtig, auf und an seinen Namen knüpft sich ein Theil der Ge

schichte des Semipelagianismus , so wie der weitere Verlauf und

schließlich das Ende dieser Streitigkeiten mit der Wirksamkeit des

hl. Fulgentius einerseits und des Faustus von Riez andererseits

»erbunden ist. Wenn wir nun das Leben und das Wirken Prospers

zu schildern versuchen, so werden wir zugleich einen Theil der Ent

wicklungsgeschichte der semipelagianischen Streitigkeiten vorführen

müssen. Die Darstellung der Lehre Prospers wollen wir besonders

im Zusammenhange versuchen. Untersuchungen über die Prospern

»ielfach früher zugeschriebenen Schriften: „eonlessio aä uxorem,

6e Providentia äiviri«,, 6s vroinissioriiouZ et vi-aeclieationion»"

haben wir für unnüthig gehalten, da die Unechtheit derselben außer

allem Zweifel steht, indessen bedürfte wohl das oliruuieoii Prospers,

sowie dessen Verhältnis; zum onrouieou ^rosnei-i lironis einer ein

gehenden Erörterung, die wir aber diesen Blättern beizufügeu nicht

für zweckmäßig hielten y.

l) ?r<>8pe!-i ep. aä Hu^. tz. 2. p. 2.

^) Vgl. Ni«t. littär. äe w I>2nee II, 158, Nnlisii «ist. ?eI»F!2,na

°?? l. I p, 260 -lä Verou. 1729.

') Wir bedienen uns der in Pari« 1711 erschienenen Ausgabe der Werte
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Ueber die Herkunft, das Geburtsjahr, die Jugendjahre und

den Bildungsgang Prospers lassen uns sowohl seine eigenen Schrif

ten, als auch die Nachrichten älterer Schriftsteller im Ungewissen.

Gennadius, Marcellinus Canes, Honorius von Autun ^) u. A. nenne»

ihn Aquitanus und bezeichnet damit das südwestliche Frankreich als

sein Geburtsland. Genauere Angaben fehlen und es sind somit un

gegründete Bermuthungen, wenn Einiges ihn zu I^movieniu

(I^iuußeL), Andere 2) zu lilie^ium v. lie^i (Lies im südlichen

Frankreich) und — nach Angabe der Benedictiner Ausgabe der

Werke des hl. Augustinus^) — ein alter Codex zu Toulon geboren

sein lassen. Ebenso unsicher ist das Jahr seiner Geburt; Ceillici')

nimmt ohne auch nur einen Grund anzuführen das Jahr W

z>. Otir. an; indessen da Prospcr bereits im Jahre 429 den gelcbttm

und angesehenen Gegnern des hl. Augustinus entgegen zu M»

wagte, scheint es angemessener zu sein, sein Geburtsjahr früher an

zusetzen, vielleicht zwischen die Jahre 390 und 400.

Diejenigen, welche das von einem sonst unbekannten Prosper

Tiro v. Tyro verfaßte Chronicon, fowie die von dem gelehrten

Jesuiten Sirmond zuerst Heransgegebene „ooicksLio knospen li-

Prosper«. Voran steht ein viw ?ro8peri, welche bis auf die Abhandlung üw

die Prädestinatianer nur eine lateinilche Uebersetzung der Tillemont'schen v>t»

8t, ?r«»peri im 16, Bande seiner meuinire« etc. ist. Da uns da« Tille-

mom'sche Wert nicht immer zur Hand war , benutzten wir l>»für diese in m,>

zelne »rtieuli getheilte vir». Diese Ausgabe enthält im ersten Theile meist

anerkannt echte Schriften Prospers, im zweiten unechte und im dritten, den

»ppeuäix, Schriften, welche die Geschichte des Semipelaginismu« beleuchten

können.

') <3«uu»äin»: ä« viii» illnstr. ». äe «oript». «eele». o«p, 84 in Hubert,

^li»ei »not»rio p. 68. llllreelliui eomiti» edruuieon »ä ». 463 in 8irmon6i

«oriptor. II, 281. Houorin» H,u^u«tc>änueii»i« äe »eript. eoel. o. 83. bei ili-

r»eu» p. 121.

') ?ro»peri Oper», eä. ?»ri» 1711, »rtle. I. Onäiiin», äe »eript. eeol,

l, 1204.

«) vnpiu, nonveUe bibUc»tKec>n«. toni. III, p»r«. II, p. 181. L«j> °dll

Li«« liegt indessen nicht im ehemaligen Aqmtanien, sondern im südlichen Fi»nl>

reich, der damaligen proviuei» K»rb<)iien»i«. l'Ienr?, ui»t. «eele». V, 5?^.

Ni»tuir« 1ittör»ii« ä» I» I'nmee p»r le» Linea. N, 369.

<) ^»1». X. »ppenä. p. 222.

5) Nistuiie äe» »nteur» «ool««i»»t>que», ton». XIV, p. 518.
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i-ouis/ für Werte Prospers von Aquitaine» halten, legen diesem

noch den Beinamen Tiro v. Tyro bei. Indessen das Chronicon

des Prosper Tiro, auch imperiale genannt, weil es nach den Regie«

rungSjahren der Kaiser rechnet, ist von dem echten Prosperischen

Chronicon, welches die Thatsachen nach den römischen Consulaten

aufzählt und eonsulare genannt wird, in Anlage und Durchführung

zu verschieden, als daß beide denselben Prosper zum Verfasser haben

könnten '), Eben so wenig läßt sich die Annahme begründen, daß

die „oontezsin" ein Werl des Prosper Aquitanus sei.

Aus dieser „eonlesZio krosveri l'ironi»" und zwei dem

Prosper Aquitanus fälschlich zugeschriebenen Gedichten „äe vrovi-

äentill äivinu," und „»6 nxorein" hat man früher Nachrichten

über die Lebensverhältnisse Prospers zusammengestellt. Er sei, so

berichtet die „eontessio" frühzeitig durch die Taufe in den Schooß

der Kirche aufgenommen worden; leider sei er kurze Zeit von der

Bahn der Tugend abgewichen, bis er durch Buße sich wieder mit

G«n ausgesöhnt habe. In dem oarmen äe Providentia äivina

wird erzählt, daß bei dem Einfalle der Gothen oder Geten in

Aquitanien seine Vaterstadt erobert und verwüstet und er selbst als

Gefangener fortgeführt worden sei. Nach dem Gedichte aä uxorein

war er verheirathet, führte aber mit seiner Gattin ein Gott geweihtes,

heiliges und keusches Lebens. Da aber diese Schriften aus inneren

und äußeren Gründen als unterschoben bezeichnet werden müssen,

so ergibt sich von selbst der Werth dieser Nachrichten^).

Ueber die Würde, welche Prosper bekleidete, gehen die Ansich

ten älterer Schriftsteller sehr auseinander. Einige machen ihn zum

>) Beide Chroniken stehen in der von uns benützten Ausgabe der Werte

Prosper«; das c?nn»ul»re S. 686 u, flg., das Imperiale im Anhange S. 210

u. flg., die <üontes«io ebendaselbst S. 769 und auch zuerst in 8irmc>uäi opp,

tom. II.

2) Ooule»»io I> ?69; äe proviäent. v. 55—60 in Prospers Wellen

S. 787, ^.ä uxoism p, 773.

') Ueber diese Werte vgl, ?ln»p. «pp. »rtio. II; pp, 767, 771, 783; die

Kölner Ausgabe von 16l)8 in der «pistola »ä leetorem. lillemnnt, memoire«

pnur «ervir ete,, uote» »ur 8t. ?insp«r, tom. XVI, p. 730. Oeillier a. ll. O.

p. 415 flg. vupill a. a. O. p. 189, I^orisiu», bi»toria pela^illu», Operum t. I,

p. 415, LeII»rminu», äe «eriptt. eeele». opp, tom. VII, pp, 98, 99, Baehr

Römische Literaturgeschichte, Supplemeutband II, 371; ünilelmus Lave, uizto-

ri» litterllli» I, 436. 8Ilmouäi, opp, tom. II, pr»elat. V,
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Bischöfe von Rhegium in Südfrankreich, Andere zum Bischöfe von

lins^iuna I^eriiäi in der italienischen Provinz Aemilia, Andere zum

Diacon, noch Andere halten ihn für einen einfachen Laien.

Nach Einigen soll er 22 Jahre lang, von 444 bis zu seinem

Tode, der 466 erfolgt sei, den Bischofsstuhl von ItiisFiuin I^ez>iäi

(heute Reggio bei Modena) innegehabt haben '). Trithemius läßt

den Prosper auf Faventius, Ughellius auf Elpidius folgen 2),. allein

wie Norisius mit Berufung auf die „tadulae eoolssia« MsFienzis"

ausführt, waren Faventius im Jahre 456 und Elpidius im Jahre

458 noch auf dem Bischofsstuhle, so daß die Unrichtigkeit dieser

Nachrichten deutlich erhellt^). Auch der Niederländer Voß^) »er-

theidigt den Episcopat Prospers in Italien und hält es für gewisser,

als das von Rhegium in Gallien, weil es dem Papste Leo d. G.

leichter gewesen sei, seinem Freunde und dem eifrigen Verteidiger

des augustinischen Lehrbegrisses einen Bischofssitz in Italien, wo

das Ansehen des Papstes so groß war, zu verleihen, als in dm

entfernten Gallien. Zudem, meint Voß, dürfe man auf das Schwei

gen des Geunadius und anderer Schriftsteller, welche diesen benützt

haben, nicht zu viel Gewicht legen, weil ja Gennadius als Semi»

pelagianer ein Gegner Prospers sei, also aus Unmuth und Partei

lichkeit die Bischofswürde Prospers verschwiegen haben könne. So

Voß; das Unhaltbare und Unsinnige seiner Argumentation liegt

wohl klar am Tage.

Die Entstehung dieser falschen Nachrichten findet dadurch eine

genügende Erklärung, daß ungefähr gleichzeitig mit Prosper Aqui-

tanus zu Rhegium in Italien ein hl. Prosper Bischof war, dessen

Fest am 25. Juni gefeiert wird ^). Man verwechselte diese beiden

Prosper, vermischte die etwa vorhandenen Nachrichten über beide,

und so kam es, daß man, wie Surius, ein Leben Prospers von

Aquitanien voll an Widersprüchen und Unmöglichkeiten schreiben

konnte. Diese Verwirrung ist sogar in die kirchlichen Martyrologie»

übergegangen, welche zum 25. Juni, an welchem Tage das Anden-

') 8uriu8, vitas 8auotolv>iu; XXV ^uu. p. 327.

2) 1°litK. ä« »oiipt. eeel. p. 44 «ä. ?ari« 1494, 17ßbe!Ii Itali»

«Heia V, 299.

2) Hizturi«, ?eI»Al»,n», p. 426. ,

a) Vnssii t>i»tc>ria ?el2ßilln», p. 63 «ä. I^n^ä, Latav. 1618.

5) Siehe: ^ot«, Zanotorum ; ^uuii tom. V. p, 56,
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len des wirklichen Bischofs von Rhegium, des hl. Prosper gefeiert

wird, von einem hl. Bischof von Rhegium, Prosper Aquitanus

reden und seine Verdienste in dem Kampfe der kirchlichen Recht

gläubigkeit gegen denPelagianismus hervorheben '). Diese Verwechse

lung ist leicht erklärlich: Prosper Aquitanus war durch seine

Schriften gegen die Häresie bekannt geworden, er lebte selbst längere

Zeit in Italien; man legte nun im Lanfe der Zeit dem durch lite

rarische Leistungen unbekannten, aber durch den Ruf der Heiligkeit

ausgezeichneten Bischöfe von Rhegium die Schriften des aquitani-

schen Namensbruders und bald auch dessen Namen bei. Wird doch

Prosper Aquitanus in dem Martyrologium des Notier Balbulus

selbst mit dem gleichnamigen, sonst unbekannten hl. Bischöfe von

Orleans verwechselt! ?)

Es ist daher nicht zu verwundern, wenn ältere Schriftsteller

mit einer gewissen Hartnäckigkeit an der Meinung festhalten,

Prosper Aquitanus sei Bischof von Rhegium oder Rcji (Itiös) ge

wesen: der gleiche Name des Bischofsitzes leistet schon Vorschub.

Der gelehrte Bcllarmin vertheidigt diesen Irrthum, macht den

Prosper Aquitanus zum Vorgänger des in der Geschichte desSemi-

pclllgianismns berühmten Faustus und behauptet, er habe als Bi

schof von Rhegium den beiden Synoden von Vaison und Charpen»

tier beigewohnt und ihre Acten unterschrieben^). Auch Baronius ^)

nimmt sowohl in den Annale» als auch in der von ihm besorgten

Ausgabe des romischen Martyrologimns den Bischofsstuhl von

Rhegium in Frankreich für Prosper Aquitanus in Anspruch und

Henschen bezeugt in den aotis 8an«toruiu (a. a. O. S. 55), daß

in der Kirche zu Rhegium zu Ehren des Prosper Aquitanus, als

') Nart^rol. Ilomannm, eä. Larouiu» 1586, p. 282 : »^pnä Ne^iuni

»»noti ?rn»peri H<zuit»ni siu«äem urdi8 epizeopi «ruäition« »e pietate insiß-

ui» hui »6 verZu» ?«IaAi2i><>8 pro 66« «»tboUea «trenne äecertavit." Aehnlich

die Glllesinilche Ausgabe von 1578, S. 90 und die Ausgabe Benedict XIV.

von 1751.

1) In 0»ui»ii leet. »ntiy. VI, 836, eä. InA<>1«ta6, 1604: „^urell»ni8

?rc,«z>eri spigonpi viri «Äneti88iini et 6oeti88imi, <)ui mnlta 2,6 utilitlltein

eeelezias enn8erip8it nmxime^ne ^ratiarn Oei contra »upeidillin daeretiourum

äelen82re eurllvlt, Vergl. die Noten Sirmand'« zu den Briefen de« Sidoniu«

Apollinan«; Buch 8, 15, S's. Werte I, 634.

2) De geriptt. eeel, nnp. tom. VII, 98, 99.

<) Annalen z. I. 466, VII, 276; vergl. dagegen die Noten de« Pagi.
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eines heiligen Bischofes dieser Kirche, ein Officium persolvirt wird,

das man aus den Officien der Kirche von Rhegium in Italien ent

nommen habe.

Indessen die Synoden von Vaison und Charpentier, welchen

allerdings ein Bischof Namens Prosper beiwohnte, fallen fast ein

Jahrhundert nach Prosper Aquitanus, in die Jahre 527 und 529'),

so daß Bellarmin daraus doch wohl keinen Beweis zur Erhärtung

seiner Meinung über den angeblichen Episcopat entnehmen kann.

Zudem läßt sich darthun, daß während der Lebensjahre Prospers

der Stuhl oo» Rhegium immer von andern Männern besetzt wor:

von 433 bis 462 war Marimus Bischof von Rhegium und diesem

folgte Faustus, der nach Bellarmin der Nachfolger Prosper« gewesen

sein soll 2). Faustus war dem MarimuS in dem Amte eines Abtes

des Klosters Lerinum gefolgt, und nun auch in der Bischofswürde,

wie das Sidouius Apollinaris in einem Gedichte au Hochus

ausspricht:')

.... tuerit Hui Naxiruus ille

Uruein tu ouius inonaono» antistes et »bda«

Ll8 8Ue06880I' ÄFI8 ....

Faustus aber überlebte den Prosper Aquitanus um viele Jahre.

Auch die Schriften Prospers gebe» keinen Anlaß, die Ansicht

von dem vermeintlichen Episcopate festzuhalten, vielmehr geht au«

ihnen hervor, daß er nicht einmal die Würde eines Priester« be

kleidete. I» dem Briefe, den er im Jahre 429 in Betreff der Reste

der pelagianischen Häresie an den hl, Augustinus richtete, spricht

er iu folgender Weise von sich selbst^): „ko88umu8 guiäem »ä

nun ore6enäuiu es»« eon8t«,nt68, 8eä ad auetoritltteiu tali» (d, l.

die Irrlehren über die göttliche Gnade) 8entientium uon »u-

mu8 nare8; csuia multuru nc)8 et vitae ineriti8 nnteeelluut et

alic^ui enruru aäepto nunei'8Ulnuio 8aeeräotii üouore

»nnei eininent: nee taeile <^ui8^ug,in praeter N8,uoo8 per-

>) «»n»i o«II«ot. clalieil. 2lnpli»3. VIII, 708, 728 und pl°I«3°lll. in

wm. VIII. Beiden Synoden unterschrieb ein in Bezug auf sein Leben und

seinen Sitz unbekannter Prosper mit den Worten: „?ro«per peeezwr euu«eu»>

«t »ndselip»!."

2) S. lülemou», memoire» XVI, 411, 432.

«) c-rrrusu XVI, Liimnnä I, 112—114. (Vergl, oben Note 2, S. 3«')'

<) »p. Z. VII. p. 6.
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lsotas ßratiae intreriiäo» amatore» tantn »uperiorurn äis-

putatioiiibuL »U8U8 est oontraire." Auch Hilarius, sein Freund,

der zugleich mit ihm einen Brief ähnlichen Inhaltes dem hl. Au

gustinus zusandte und in demselben Prosper dem hl. Kirchenlehrer

empfahl, erwähnt mit keinem Worte, daß Prosper mit einer kirch

lichen Würde, geschweige denn mit der bischöflichen geschmückt sei,

sondern nennt ihn einfach „einen durch feinen Charakter sowohl,

als durch seine Beredsamkeit ausgezeichneten Mann, der einer

näheren Bekanntschaft mit einem so großen Manne würdig sei ^)."

Der hl. Augustinus sowie der Papst Cölestiuus nennen Prosper

und Hilarius ihre „Söhne" 2). Auch der Umstand ist hiebe! nicht

ohne Bedeutung, daß Prosper in der Antwort auf die Aufragen

zweier genuensischcr Priester einer so bescheidenen und demüthigen

Sprache sich bediente, daß schon hieraus der Schluß berechtigt zu

sein scheint, der Schreiber nehme nicht die gleiche kirchliche Stellung

em 2).

Die älteren Schriftsteller schweigen bei ihren Erwähnungen

Prospers gänzlich von der ihm später vindicirten kirchlichen Würde.

Victorius Aquitanus, sein Zeitgenosse und Landsmann erwähnt ihn

sowie seine Chronik in dem Briefe an den späteren Papst Hilarius,

welchen Brief er seinem Ostcrcyclus voranschickte, aber er gedenkt

mit keinem Worte einer geistlichen Würde des bei ihm in hohem

Ansehen stehenden Aquitnuers, obgleich er genau die hierarchische

Stellung des ebendaselbst erwähnten Cusebius von Cäsaren und des

hl. Hieronymus angibt^). Ebenso wenig thut es Gennadius und viele

Andere"), welche in ihren Schriften einige Nachrichten über Pros

per geben. Es ist daher merkwürdig, wie Honorius von Autun,

ein Schriftsteller des 12. Jahrhunderts Prospern, die Bischofswürde

') «p. §. X. p. 18 und §, IX, 18.

2) ^lißnst. 6s pl»eäe»t, »Kllct. e. I, in opp. ?ro»p. p. 23 und Elite»

stin in der «pi»t. »ä Qallie. «pi»o. ebenda p. 60.

') Opp. ?ic>8i>, p. 241.

<) Bei Oudinu« I, 1199.

5) Z. B, Uarcelünu» eorus» in obronio. »ä ». 463 b. Lirmonä II, 281.

Papst Gelllsiu« (?) auf einer römische» Synode bei Mansi VlII, 762, rnlßen-

tin» in I. 2<I zionimlim I. e. 30 in bibl. z>»tr. uiax. I^ußä. IX, 25, <üa»»inäo-

lu« äe äiviu. I«Ltt. «. XVII ebendaselbst XI, 1281. Victor 'luuuusu»!» in

obronio. bei 0»ni«ili» leott. anticz, e<i. L»8Ull^e I, 323.
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beilegen konnte'), „kroßer epi8cc»pn8 H^uitauioae rs^inni8,

serinons 8ol>c>!a8tiorl8 et a88ertionil>u3 nervo8U8 etc.", so schreibt

Honorius genau bis ans das Wort „spi8eopn8" aus Gennadius

ab, wofür letzterer „Komo" hat. Vielleicht ist es ein Versehen des

Autors selbst oder eines Abschreibers, vielleicht auch eine wohlge

meinte Correctur aus Martyrologicn, in welche durch oben bespro

chene Verwechselung der Irrthum sich schon früher eingeschlichen

hatte.

Neuere Schriftsteller sprechen denn auch Prosper die Würde

eines Bischofes ab, aber darin gehen ihre Ansichten auseinander,

daß Einige ihm eine niedere kirchliche Würde, das Presbytern! oder

Diaconat beilegen, während Andere, und zwar mit Recht, ihn für

einen einfachen Laien halten.

Jene 2) wollen daraus, daß Prosper in dem Briefe an ien

hl. Augustinus (ß 1, i». 1) den Diacon Leontius „trater" nennt,

daß Cölestin den Namen Prospers dem des Hilarius in dem Brich

an die gallischen Bischöfe voraussetzt, daß Prosper mit dem hl.

Papste Leo d. G., dem er in kirchlichen Angelegenheiten hilfreich zur

Seite stand, eng befreundet war, schließen, daß er irgend welche

hierarchische Stellung bekleidete. Allein diese Umstände begründen

keineswegs ihre Ansicht und sind auch nach dem Urtheile eines Ver-

thcidigers derselben zu unbedeutend 3) und zu gewichtlos, als daß sie

die entgegengesetzte Meinung, welche auch durch Zeugnisse aus den

Schriften Prospers gestützt wird, umstoßeu konnten.

Wenn man nun auch, wie wir sehen, all' die Irrthümer und

falschen Ansichten über den Stand und Beruf Prospers mit schlll'

genden Gründen widerlegen kann, so dürfte es wohl bei dem Mangel

an allen Nachrichten unmöglich sein in positiver Weise über seine

Lebensstellung zu reden. Zeitgenössische und spätere Schriftsteller,

sowie seine eigenen Schriften zeigen ihn uns als einen Mann voll

von Begeisterung für die Wahrheit der Religion und Kirche und

als einen beredten und gelehrten Vertheidiger ihrer Dogmen, aber

weß Standes er war und welches Amt er bekleidete, davon melden

l) In Uii»ei auotlliin p. 121.

') vupiu a. a. O. 181. Nistnir« littsr. II' 369, I^dlielu« dibüoibeea

latin», III, 521. ?e»»Isi inztiwt. patlnlnßie»« II, 767. OeiUier XIV. 521.

Heta Lanotor. a. a, 3), Opp. ?ro«p. »rtioul. X.

') Fehler ». o, O.
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sie nichts. Es ist daher mehr als Vermuthung, wenn Beda der

Ehrwürdige ^) ihn „rliLtor" nennt und Willkür, vom Du Chesne ')

die Ansicht Beoa's adoptirt und den Aquitaner zum Unterschiede

von Prosper Tiro ebenfalls als „rKstor" bezeichnet 2).

Schon vor dem Jahre 429 verließ Prosper seine Heimat

Aquitanien und hielt sich im südlichen Frankreich, in Massilia oder

dessen Umgebung auf. Denn schon vor seinem bekannten Briefe an

St. Augustinus über die Irrthümer der Massilienser, als dessen

Abfllssungszeit wir unten das Jahr 429 bestimmen werden, hatte er

einen ersten Brief an Augustinus, wie er sagt, „salutatioui»

eiw83." durch den Diacon Leontius, der in dieser Gegend lebte,

geschickt. Hier sollte er bald Gelegenheit finden, seinen Eifer für die

Wahrheit und Unverletzlichkcit des katholischen Glaubens kund zu

thun, und als Vertheidiger des Mannes aufzutreten, den er sowie

die ganze Kirche als äootur eeolesiae hoch verehrte.

II.

In der Stadt Massilia nahmen viele Mönche (,86rvi (ünristi')

Anstoß an den Lehren, welche der hl. Augustinus in seinen Schriften

gegen die Pelagianer über die Berufung und Auserwählung der

Menschen nach Gottes Rathschluß vorgetragen hatte und fanden in

denselben einen Widerspruch gegen die Ansichten der Väter. Indessen

glaubten sie zuvörderst die Ursache dieses momentanen Widerspruches

und Irrthums in der Schwäche und Beschränktheit ihres eigenen

Geistes suchen zu müssen; sie enthielten sich daher zuerst alles Ta

del«, beschlossen vielmehr den hl. Bischof um Belehrung und Auf

klärung zu bitten. Unterdessen war ihnen Augustins Buch ,äs cor-

lLptione et gratis/ zu Händen gekomme»: Einige wurden durch

dasselbe in der Anhänglichkeit an die Lehre Augustins befestigt,

1) Ni»tolii>, HiißliaL I, e. IN in digtnrill velerum plltrum, sä. ?ari»ii3

1»»3, P. 354.

2) Historie I'iaullorulli I, 86, «ä. ?»ri» 1636.

°) Am Ende eines Manusscripte«, welche« die Epigramme Prosper« ent»

hält, liest man nach zliiialali. »n«eä, tom. II, 210, folgende Verse:

Ü2UÜ H,ußu«tini ex 82orl» «p>^r»ii>ni»ta äieti«

vuleigouo riietor eumpouen» o»riuil!S I>iu»i<el

Vessibus I>ex»in«tri» äepinxit risutHuisti'izHns ete.
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Andere aber wurden dadurch kühner in ihrem Widerstände. Da

Prosper die Richtung der Letzteren für gefährlich hielt und in ihren

fchon ausgesprochenen Irrthümern eine Erneuerung der pelagianifchen

Häresie fah, so beschloß er den hl. Augustinus, „diesen besonderen

Beschützer des Glaubens", der da „Wache hielt für alle Glieder

Christi," („»peoialsiu patronun! tiäei, exoukautsü! zirn uuiv6r»i»

ruembris OKristi") von diesen Verhältnissen in Kenntniß zu setzen.

Er konnte dies um so eher thun, als er dem hl. Augustinus schon

bekannt war, nicht zwar, wie er sagt, persönlich, aber doch durch

ein .Begrüßungsschreiben, das er schon früher an ihn gesandt habe ').

Zugleich mit ihm entschloß sich Hilarius, sein Freund, der in Afrika

den Umgang und die Belehrung des Augustinus genossen hatte,

an diesen über jene Irrthümer zu berichten und scheint auch Pros«

pern, den er mit vielen Lobsprüchen dem großen Bischöfe empfiehlt,

zum Schreiben ermuntert zu Habens.

Beide Briefe beschäftigen sich mit der Darstellung der Leh«

der Massilienser, oder, wie sie später genannt wurden und wie wir

sie auch der Deutlichkeit halber nennen wollen, der Semipelagianer;

sie sind also sehr wichtige Dokumente für die Geschichte der semipe«

lagianischen Streitigkeiten. Wir wollen nach diesen Briefen die

Grundsätze der Semipelagianer einigermaßen systematisch darstellen.

Die Semipelagianer stimmten darin mit dem Glauben der

Kirche überein und wichen darin von den Lehrsätzen des Pelagius

1) ?lo»p, ep. llä ^UF. §ß. 1. 2.

2) HÜÄlii ep. ß. 10. Wer dieser Hilariu«, der Gefährte Prosper«, war,

läßt sich nicht feststellen. Er war vielleicht zu Massili» geboren, wo nach §. 10

seines Briefe« feine Eltern und feine Brüder wohnten. Wie Prosper war auch

der Laie («p. §. 9). Man hat viele Conjecturen über diefen Hilarius aufgestellt;

die unglücklichste ist jedenfalls die, nach welcher diefer Hilarius identisch sein soll

mit dem gleichnamigen Bischöfe von Arle«. (Laron. «,nu»I. VII, p. 261. Lid-

liotu. v»tr, Maxim. VIII, p. 2.). Schon die Nachricht Prosper« (ep. §. 9), daß

der Bischof Hilarius von Arle« in einigen Punkten von Augustin« Ansichten

abweiche, mußte die Unmöglichkeit der Identität beider klar machen. Baronin«

fühlt dies und fucht die Schwierigkeit dadurch wegzuschaffen, daß er ohne allen

Grund und gegen die Autorität der Manuskripte für Hilariu« an der an»

gezogenen Stelle „Honoratu«" liest. — Ebenso wenig läßt sich nachweisen, daß

dieser Hilariu» ?rl>»peri»nu», wie man ihn nennt, derselbe sei, der an Augu»

ftinu« über die pelagionischen Irrthümer in Sicilien berichtete. Weitere« «ar>

über siehe in upp. ?r««p. »rtie. V. und p. 10. Oudinu« a. a. O. 1223. Eeillier

XIV, 518. Norisiu« «,. a. O. 265, Walch, Ketzerhistorie V, 27.
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ab, daß sie die Erbsünde und die dadurch verursachte Befleckung

Adams und seiner Nachkommenschaft annahmen; aber in der Be

stimmung der üblen Folgen, welche aus der Erbsünde für das

Menschengeschlecht entsprangen, widersprachen sie der Lehre der Kirche.

Während diese lehrt, daß der Mensch in Folge der Erbsünde zu

dem übernatürlichen Leben, zur übernatürlichen Tugend nur mit

Hilfe der göttlichen Gnade, die ihn als zuvortonnnendc und mit

wirkende Gnade unterstützt, sich emporschwingen könne, hielten Jene

zwar fest, daß der Mensch zur Vollbriugung guter Werte der Gnaden

hilfe bedürfe, meinten aber, daß er den Anfang des Guten durch

seine eigenen natürlichen Kräfte zu macheu vermöge, (krosp. er». §. 3,

llil.ß.2.) Nach ihrer Ansicht ist der menschliche Wille bei der Heils-

wirtung, bei jedem guten Werke das Erste; ihm und seiner An

strengung folgt die göttliche Gnade, „so daß der Anfang des Heiles

von dem kommt, der geheiligt wird, nicht von dem, der heiligt und

der Wille des Menschen sich die Hilfe der göttlichen Gnade verschafft

(pariat), nicht aber sich der Gnade unterwirft." (krosp. ß. 6).

Trotzdem wollen sie die Heiligung und Rechtfertigung nur als Wert

der göttlichen Gnade, nicht der menschlichen Thätigkeit anerkannt

wissen (id. §. 2). Wenn ein Kranker seine Heilung heftig wünscht

und die Herbeirufung eines Arztes begehrt, so schreibe man die

etwa folgende glückliche Heilung nicht dem Kranleu, der sie ersehnt,

sondern dem Arzte zu, der sie herbeigeführt habe; ähnlich sei es

mit dem Menschen in der Heilswirtung: man könne daher wohl

dem menschlichen Willen den Tugendanfang zuschreiben, ohne läugnen

zu müssen, daß die Tunend ein Werk Gottes und seiner Gnade sei.

(Hil. §. 2). Bei gänzlicher Verkennung des erbsündlichen Zustande«

des Menschen, in Nichtachtung dessen, was der hl. Paulus im

7. Capitel des Rümerbriefes über die Schwäche des menschlichen

Willens zum Guten sagt, nahmen sie eine vollständige Indifferenz

dieses Willens au, der in sich von Natur aus die gleiche Möglich

keit Gutes oder Böses zu thun habe. „Der Geist neige sich mit

gleichem Gewichte zu Lastern oder zu Tugenden; wenn er das Gute

begehrt, hilft ihm die göttliche Gnade, wenn er Böses anstrebt,

trifft ihn die gerechte Verdammung." Zum Beweise ihrer Meinung

beriefen sie sich besonders auf jene Stellen der heiligen Schrift, in

welchen die Menschen zum Guten, zur Tugend ermahnt werden.

(?ro8p. ß. 4.) So meinten sie, wenn es in der heiligen Schrift
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heiße ,oreä« et »alvu» eris^ werde das Eine verlangt, das Andere

gegeben, so daß Letzteres doch wegen des Elfteren und wenn dieses

geschehen sei, eintrete. Es sei daher der Glaube selbst ein Werk der

auf sich allein gestellten Menschcnnatur. (Hil. §. 2.)

Sie lüugneten demnach die zratia praovsui«!!» und mußten,

da nach ihrer Ansicht die Anstrengung des Menschen die Hilft der

Gnade herbeiführe und diese nach und wegen des guten Streben«

gegeben werde, die Gratuität jeder Gnade in Abrede stellen. U«

nun wenigstens den Schein einer christlichen Gnade zu retten, um

faßten sie die natürlichen Gaben des Menschen, die Vernunft, den

freien Willen, die Kraft der Unterscheidung zwischen gut und böse

mit dem Begriffe der ßratin, äsi. Diese Gaben, seinen Gnaden und

zwar im strengsten Sinne Kratiae Fratuitae, weil sie ohne Zichim

und Verdienst des Menschen, der vor ihrem Empfange noch nicht

eristirte, gegeben werden. Mit Hilfe dieser Gnade gelange dum d«

Mensch „durch Suchen, durch Klopfen, durch Bitten zu der Gn»K,

vermöge welcher wir in Christo wiedergeboren werden," „so daß n

deshalb finde, deshalb eingehe, deshalb empfange, weil er durch

guten Gebrauch der Güter der Natur, mit Hilfe der ursprünglichen

Gnade zur heiligmacheuden Gnade zu kommen verdient habe.'

(?i-«8r,. §. 4.) Daß hiermit die christliche Lehre von der grati»

Fi-awita vollkommen mißkannt und in rationalistischer Weise ver

flacht ist, bedarf keines Beweises.

Von diesen Ansichten über die zuvorkommende Gnade und

über die Unvcrdientheit der Gnade überhaupt sind natürlich ihre

Lehren von dem Heilsuniversalismus und der Prädestination beein

flußt. Das Mittel, aus dem Reiche des Bösen in das Reich der

Gnade versetzt zu werden, ist ihnen der Kirchenlehre gemäß die

Taufe. Da sich nun der Heilswille Gottes auf alle Menschen er

streckt, sowie auch der Heiland sein Blut für Alle vergossen hat, so

lag nahe, auch eine Berufung aller Menschen zum Heile anzunehmen,

und diese geschieht auf dreifache Weise: durch das Naturgesetz, durch

das geschriebene Gesetz und durch die Predigt des Evangeliums;

die welche wollen, werden Kinder Gottes und die, welche nicht wollen,

sind unentschuldbar, (krosz). §§. 3, 4, 6,) Darin liegt nun auch

zugleich das Princip, von welchem sich Gott — wenn man so sage»

darf — nach ihrer Ansicht bei dem Heilsentschlusse, der Prädesti

nation, leiten ließ: das Princip der Voraussicht der künftige»
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Verdienste der Menschen. Da Gott nur denjenigen die Gnade er-

theilt, welche sie durch ihre guten Bestrebungen verdienen und er

werben (voluntk» nomini» äivinae gratis« uarit operu. kro»n.

§. 6), so ist Gott bei Austheilung seiner Gnaden abhängig von

dem guten Streben und bei der Prädestination von den guten, mit

der mitwiilenden Gnade vollbrachten Werken.

„Gott habe, sagen sie, vor der Gründung der Welt gewußt,

welche Menschen glauben, oder welche in dem Glauben, der in seinem

Fortgänge (äeineeus) durch die Gnade Gottes unterstützt weiden

müsse, verharren würden; er habe diejenigen für sein Reich prüde-

stinirt, welche er nach der unverdienten Berufung (!) als der Auswahl

würdig und als gläubig am Ende dieses Lebens vorhergesehen habe"

^<^un3, gratis voeato», äl^nos tnturus eleetione et 6s llao

vit«. dun» tiäe exLessuros es»« vraevidsrit). (krosv. ß. 3.)

Freilich hat die zratuit«, voo»tw in ihrem System nur dann einen

Sinn, wenn man die natürlichen Gaben der Menschen als initi»Iis

ßiktiH an die Stelle der christlichen zratia vraevenien« oder vrae-

onerkiis setzt. Zur Begründung ihrer Prädestinations-Theorie beriefen

sie sich, wie Prosper ohne nähere Angabe kurz bemerkt (a. a. O.)

auf die Väter, also auf die Tradition und meinten, daß keiner

unter den Kirchenlehrern die Lehren des Apostels Paulus über die

Gnadenwahl so verstanden habe, wie Augustinus. Prosper scheint

ihnen darauf wenig zu entgegnen gewußt zu haben: denn er bekennt

selbst dem hl. Augustinus, daß er diesen Einwurf nicht zu wider

legen wisse und bittet ihn um Auskunft und Unterricht (ß. 8).

Augustinus geht daher im 19. Capitel des Buches ,6e änno ner-

8evsrautias< darauf ein, und führt die hl. Väter, Cyprian, Am»

brosius und Gregor von Nazianz als Gewährsmänner für seine

Lehre an l). Freilich lag in ihren und «amentlich des Nazianzeners

Schriften nicht die augustinische Gnaden- und Prädcstinationslehre

ausgeprägt vor, zumal sie in diesen Dogmen mehr die sittliche

Seite als die rein theologische berücksichtigten — indessen wird ein

aufmerksamer und unbefangener Leser der einschläglicheu Stellen nicht

läugnen können, daß ihre Lehre in den Consequenzen nur der augu-

>) lieber diese siehe: Dr. Friedlich Wörter: die christliche Lehre über da«

Verhältnis; von Gnade und Freiheit. Fielburg, Herder 1856. I. S. 32« und

flg., II. S. 430 und 605 und flg.

Oeft, «ieitelj, f. l»th, Iheol, VUI, 24
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stinischen Lehre günstig sind, freilich nur dann, wenn man unter der

Lehre des Augustinus nicht Iansenismus und Calvinismus und

unter Kirchenlehre nicht Pclagianismus oder Semipelagianismu«

versteht.

Schließlich beriefen sich die Semipelagiauer auf Augustinus

selbst, der sich in einer seiner früheren Schriften auf eine jene«

günstige Weise ausgesprochen hatte. Er hatte d» das VerlMniß

zwischen der gottlichen Prüscienz und der Prädestination so auf

gefaßt, daß Gott den, dessen Glauben er vorhersieht, erwähle, ihm

dann den hl. Geist schenke, damit er durch gute Werke das ellige

Leben erlange, „denn der Apostel sagt, so spricht Augustinus : läem

Usus, hui operatur omuia iu nirmidu»; nirgends aber ist gesagt

worden: Gott glaubt Alles in Allen. Denn, daß wir glauben, ist

unser Werk, daß wir aber wirken, ist sein Werk')." Allerdings sind

dies semipelagillnische Ansichten und der Heilige hatte allen Gmd,

sie nicht nur zu widerrufen, foudern auch zu widerlegen ?).

Zur Verwerfung der Prädestination uulli» riraLvisis me-riti«

bewog sie noch ganz besonders das sittliche, religiös-praktische

Interesse. Sie glaubten durch jene Lehre die Sittlichkeit gefährdet, die

menschliche Strebsamkeit vernichtet, Tugend und Verdienst aufge

hoben und einen höchst verderblichen Fatalismus statuirt, ja selbst

die Partei, welche noch nicht zu den eben auseinander gesetzten

Lehren sich bekannte, hielt es für ersprießlicher ganz von diesem

dunklen, uuerfaßlichen Geheimnisse zu schweigen. Andere mochte

diese vermeinte sittliche Gefahr zur Irrlehre geführt haben, oder

was ebenso wahrscheinlich ist, sie fanden in derselben einen Grund

und einen Vorwand für ihre abweichenden Meinungen. (?ru8P.§.6,)

Allein auch diese verwickelten sich in theologische Schwierigleite!!, die

Prosper ihnen auch selbst entgegenhielt. Wie wollet ihr, sagte er, bei

eurer Lehre von einer Prädestination auf Grund vorhergesehener

Verdienste den Umstand erklären, daß einige Kinder ohne Taufe hin

sterben, andere aber des hl. Sakramentes theilhaft werden? Sie

erwidern darauf, daß Gott diese so ansehe und beurtheile, wie er

sie, falls sie zu einem höheren, selbstbewußten Alter gekommen wären,

') Nxposit. propozit, eplgt. »ä lloiuauog; propo. 60. Opp, ^uß. low,

IV eä, La». 1556, z>. 1204.

') De pl2«äe«tiu»t. »lluot. «, III. p. 26, upp. ?io»z>.
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vorhergesehen hat; sie benützten also die Kenntniß Gottes von der

bedingten Zukunft, die »oieuta meäia, zu ihrer Argumentation.

(?ro8r>. §, 5. Nil. §. 8.) Mit Recht entgegnet ihnen Prosper, daß

hiermit die Gerechtigkeit Gottes aufgegeben sei, wenn er Verdienste

krönt, die nie erworben, Sünden straft, die nie verübt worden sind.

Er fügt kurz und treffend hinzu: „(üonnnßi praotsrita, yuas uon

extent, st lutur», <zu»e non 8>nt lutura et ai)8uränm «886

äiosre^ nou »ßsuäa es»« r»ras8eita, et riraesoit» non »ota"

(s- 5).

Eine weitere Consequenz ihres Systems ist endlich die Ver

werfung und Läugnung einer ^ratia linilü», oder wie es Augustinus

nennt, des änuuru perseverantiae. Schon die gänzliche Abhängig

keit des göttlichen Heilsrathschlnsses von den vorhergesehenen mensch

lichen Verdiensten machte dasselbe überflüssig. Sie behaupteten, daß

Niemand „eine solche Beharrlichkeit empfange, die ihm nicht abzu-

men gestatte, sondern eine solche, von der er durch seinen Willen

abfallen könne," freilich ein äouum perseverantiae , dem das

Charakteristische genommen ist (Hil, §. 4). Daraus nun folgte schließ

lich für sie die Behauptung, daß die Zahl der Prädestinirten und

der Rcprobirten keineswegs bestimmt und sicher sei (ebeno. ß. ?).

Besonders nahmen sie in Bezug auf die Ai-atia tinaüs An

stoß an den Ansichten Augnstins über den Unterschied der perseve-

rantia, welche den ersten Menschen gegeben war, und der, welche

uns jetzt Gott schenken könne. Die dem ersten Menschen verliehene

Flktia, riei^everautias war allerdings nach Augustin die oouäitio

sin« Hu», uou von seiner endlichen Beseligung, sie war das aäiu-

torium Huo uoii für ihn. Indessen lag es in seiner Willensfreiheit

mit Hilfe dieser Gnade die höchste Stufe der Seligkeit zu erklimmen,

oder mit Verachtung und Verwerfung derselben zu sündigen. Anders ist

es mit denjenigen, welche als Prädestinirte das äonum persevsi-ÄU-

tia« empfangen: durch dasselbe und mit ihm müssen sie ihr Heil

Wirten, für sie ist die Fi-kti«, tinaü« das aäiutoriuru yu« '). Gewiß

erregt dies für sich betrachtet und nackt und unvermittelt hingestellt

Anstoß, wenn man nicht den ganzen Gnadenproceß im Menschen

als Ganzes ansieht und jedes Stadium desselben als durch das

vorhergehende vorbereitet und vermittelt sich vorstellt. Die Gegner

l) o« LOiiept. Lt ^llltill u. 34, «. XU. p. 235 »pp, opp. ?lo»p.

24'
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Prospers thaten dies nicht, berücksichtigten mit Ucbergehung des rein

theologischen Momentes wiederum nur die ethische Seite des Satzes

und kamen in ihrem Naisonnement zur Ansicht, daß dann, wenn

die Heiligen nicht mehr fallen tonnen in Folge der Hilfe des äouum

z>er86vers,iitiÄ,6, Andere aber in Folge des Mangels dieser Hilfe

entweder gar nicht zur Heiligkeit kommen, oder sie wieder verlieren,

das Gesetz der ethischen Verantwortlichkeit aufhöre. «Nur bei jenem

Willen können mit Nutzen Mahnung und Drohung stattfinden,

der die freie Macht zu beharren oder abzufallen habe, nicht bei

jenem, mit dem das Nichtwollen der Ungerechtigkeit vermöge einer

unvermeidlichen Notwendigkeit verbunden ist." Der Unterschied

besteht nach ihrer Ansicht nur darin, daß bei Adam die göttliche

Gnade die Geisteskräfte unversehrt antraf, während sie nunmehr

Menschen mit geschwächten und verdorbenen Anlagen finde (N

8- 6) ').

Prosper unterscheidet zwei Parteien von Gegnern der Lehren

Augustins (ep. §§. 3 und 4). Die eine Partei stieß sich (wahr

scheinlich durch die besprochenen sittlichen Interessen bewogen) an

der Prädestinationslehre Augustins und stubstituirte dafür die r»r»e-

ä68tinÄ,tio propter zn-asvisa inerita; die andere jedoch näherte

sich noch mehr dem Pelagianismus durch Läugnung der Fi-atia prae-

veuieus, wofür sie nur die natürlichen Kräfte des Menschen gelte»

lassen wollte. Prosper spricht nur hier von diesen beiden Parteien

seiner Gegner, später weiden sie nicht mehr erwähnt, vielleicht weil

sie ineinander verschmolzen waren, was um so leichter geschehen

konnte, als der Irrthum der Einen den der Andern in sich barg

und nur wenig Conscqucnz dazu gehörte, ihn beiderseits vollständig

auszubilden.

Soviel über die Irrthümer der Massilienser, wie sie von Pros

per und Hilarius in ihren Briefen an Augustinus dargestellt wer

den. Die Entwicklung des Streites werden wir im Verlaufe dieser

Abhandlung weiter verfolgen 2).

>) Ibiä. n. 19, S. 228 fühlt Augustin zum Beweise der ^r»ti» tm»Ii»

»2p. 4, 11 an: L»ptu» e»t, ii« malitia mntHiet iutslleotum eius aut ne üctio

äec:ir»«ist, »uimani eius. Wie Hilarius (ez>. ß. 4) belichtet, uelwarfen die Semi-

pelagmner diese« Zeugniß „tÄmquam iioii oauoiiieuiii," und beanstandeten so

mit zum elstenmale im Occident das Ansehen eines deutero-canllnischcn Buches,

') Uebel die Lehre del Semipelagianer s. kewvius äe ?«I2L. et 8«uü-
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Am Schlüsse ihrer Briefe stellen sie die Gefahr dieser Irr-

thümer, durch welche die Dogmen des Pelagius erneuert würden,

dar, und bitten den hl. Augustinus um Hilfe und Unterstützung in

dem Kampfe, den sie mit ungleichen Kräften gegen das große An

sehen der Gegner unternehmen müßten. Prosper legt insbesondere

drei Fragen zur Beantwortung vor: Wie kann man bei Annahme

der Aratia praeoverans et eooveran» die Freiheit des menschlichen

Willens aufrecht halten? Welche Gefahren liegen in jenen Irr-

thümern und deren Folgerungen? Ist der Rathschluß Gottes in

Bezug auf die, welche nicht zum selbstbewußten Handeln kommen,

ebenso aufzufassen, wie bei denjenigen, welche dazu gelangen, oder

muß man ihn sich verschieden und so denken, daß bei Jenen das

bloße vropositniu vei, bei Diesen die vraeLoienti», und das

propuLituiu Oei eintrete? (ez>. §. 8).

Daß beide Briefe, welche zugleich an Augustinus geschickt

wurden, im Jahre 429 geschrieben sind, zeigt die Erwähnung des

Hillliius, des Bischofes von Arles, bei Prosper (§. 9). Dieser Um

stand verbietet also, als Abfassungszeit das Jahr 428 anzunehmen,

wie noch ganz vor Kurzem Herr Prof. Schwane in seiner mit

Recht gerühmten Dogmengeschichte (II, 663) that. Nach Prosper«

Darstellung war er keineswegs ein Semipelagianer, vielmehr ein

seetator H,uFU8tini, obschon er einzelne Punkte in Zweifel zog

(„in Husrelkni ti-anetat"), worüber er selbst an Augustinus schrei

ben wolle. Es ist daher ganz unberechtigt, wenn ihn Norisius zum

Semipelagianer macht, und auf Grund dieser Annahme ihm das

semipelagianisirende Gedicht ,äe vroviäentin, äivinn/ zuschreibt^).

Hilarius wurde nach dem Tode des Honoratus im Januar 429

Bischof von Arles ^). Es müssen demnach die Briefe nach dem Januar

dieses Jahres geschrieben sein; ob im Frühjahr oder im Spätjahr,

läßt sich nicht mit Sicherheit bestimmen. Da indessen Augustinus

vor der Abfassung der Bücher ,äe vraeäestinatione »anotoruin

et äe äono verssverantiae/ welche er wohl spätestens im Anfang

pewss. I>»s>-e8i; tbsol. äoßiu. 02p. VII, IX, X, p. 322 sy<z. tom, III, opp. «6.

Hntverp, 1700. Karl Werner, Geschichte der apolog. und polem. Literatur der

christlichen Theologie. Schaffh. 1882 Bd. II. S. 617 und flg. Wiggers, Augusti.

msmu« und Semipelagianismu« — allerding« eine einseitige Darstellung.

') H!»t, I>e1»ß. PI». 2S4, 415.

') Hot. 8»uot, t. II, Klaü i>. 24, Tülsmont t. XV, 44.
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des Jahres 430 an Prosper und Hilarius sandte, »och andere,

giößerc Schreiben von diesen erhielt, wird man wohl ohne Beden

ken jene Briefe in die ersten Monate des Jahres 429 setzen können.

Sowie Hilarius, Prospers Freund, schon früher') in Betreff

der Massilienser an Augustinus berichtet hatte, so richteten er und

Prosper nach den eben besprochenen Briefen wiederum in derselben

Angelegenheit Schreiben an ihn. Augustinus nennt sie ,80l-ipta pro-

Iixior»/,2) eine Bezeichnung, welche auf die ersten Briefe nicht an

wendbar ist, und unterscheidet sie von jenen deutlich; ein Argument

der Scmipelagianer, welches weder in Prospers noch Hilarius Briefe

enthalten ist, führt er mit ihren eigenen Worten an, um es zu

widerlegen 3). Daraus muß man schließe», daß Prosper und Hila

rius kurz nach Abfassung der noch vorhandenen Briefe noch einmal

in ausführlicheren Berichten, die aber leider verloren gegangen

sind, an Augustinus wandten^).

III.

Als Antwort auf die Briefe schickte Augustinus an Prosper

und Hilarius die Bücher ,äe prneäs8tiu»ti«r>« sanotoruni et äe

äono per8evei2,utille'. Die Nothwendigkeit und die Gratuität der

zuvorkommenden und mitwirkenden Gnade, die Unabhängigkeit der

Prädestination von der Voraussicht der menschlichen Verdienste, die

Gefahrlosigkeit dieser Lehren für das religiös-sittliche Leben, die

Schriftgemäßheit und Wahrheit der Lehre von dem Geschenke der

endlichen Beharrlichkeit: das sind die Themata, mit welchen sich der

Heilige in diesen beiden Schriften beschäftigt. Zugleich nimmt er,

wie schon erwähnt wurde, Veranlassung, eigene irrige Meinungen zu

widerrufe» und zu widerlegen. Noch ehe Prosper diese Schriften

erhalten hatte, bot sich ihm Gelegenheit für die Ehre und das An

sehen seines verehrten Meisters einzustehen. Da man nicht wagte

offen gegen den berühmten und gelehrten Bischof aufzutreten, so

setzte man heimlich seine Lehre herab, verleumdete ihn und beschul

digte ihn der Vernichtung des freien Willens, selbst des Manichais-

1) N1. «p. §. 9, p. 18.

2) De z>r»eä. sauet, e. III. p. 26 opp. ?rn»l>.

2) v« äono pei-sev. e. XXII, ß. 5> p. 78.

<) Vgl. °i»t, Uttsr. II, 392. Wlllch c>. a. O. S.29.
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mus '). Prosper wurde davon durch einen Freund, Namens Rufi-

nus unterrichtet 2) und schrieb in Folge dessen einen Brief an den

selben, worin er nach einigen kurzen, die Geschichte des Pelagiauis-

mus und dessen Verdammung betreffenden Bemerkungen die Nichtig

keit und Grundlosigkeit und Bosheit dieser Vorwürfe darthut und

seine eigene Ansicht über die in Frage gestellten Punkte kurz ent

wickelt. Ironisch mahnt er die Gegner Augustins, sie mochten doch,

wenn ihre Anschuldigungen wahr seien, ein so großes Verderben

von der Kirche fernhalten und den Mann bekämpfen, welcher Ur

heber einer solchen Lehre sei, „Nazi,», enim ßloria sua, fügt er

beißend hinzu, nuinano ^eneri oon8nluerint, si ^uAustinuin an

errors i-evooavei int" ^). Er spricht dann die allerdings nicht er

füllte Hoffnung aus, daß die Gegner auf diese Darlegung der

Lehre Augustins verstummen würden^). „8i re«ts renrenonälinui',

sagt er, our non oon8tantor arAuimur? 8i ai-Zuenäi non 8«,-

uw8, cur oooulta, ootieotatinns inoräsinur?^)"

Man nimmt allgemein an, besonders in Rücksicht auf die Be

zeichnung ,8an«titÄ,8/ «) daß Nufinus ein Priester war; dagegen

scheint aber zu sprechen, daß Prosper, ein Laie, ihn , tratst nennt ')

und ihn auf eine Weise ermahnt und belehrt, wie man es einem

Priester gegenüber von einem Laien kaum erwarten würde.

Für die Zeit der Abfassung bietet der Brief selbst zwei An

haltspunkte. Wir erfahren, daß Augustinus damals »och am Leben

war, denn Prosper nennt ihn ,prasoipu»m utiyue in nc>« tsin-

pore riortionLin Ooruini 8aosi-ä<)tuin< ; s) dann zeigt Prosper, daß

ihm bei Abfassung unseres Briefes die Collationen des hl. Joan

nes Casfianus, wenigstens die dreizehnte, bekannt waren; diese ist

aber vor dem Jahre 426 geschrieben^). Prosper sagt mit Bezug

nahme darauf"): „Indem sie (d.i. seine Gegner) sich mehr in ihrer

!) «p. »ä. Ilul. ßß. 4. 19.

2) Eb. § i.

°) Eb. §. 4.

«) Eb. sß. 1, 4, 19.

°) El,, s. 4.

°) Eb. Z. 1.

7) Ebendaselbst.

«) Eb. 8- ».

«) S. Hi»t. littei. II, 158.

">) «?. §. 5.
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selbsteigenen Gerechtigkeit rühmen wollen, haben sie es ungern,

daß wir dem, was sie in vielen Collationen gegen einen Mann

von ausgezeichnetem Ansehen (Augustinus) vorgebracht haben, wider

sprechen (resistiruus)." Einige fassen dieses ,re3i8tsr«< gleich soriritis

i-L8i8ter6 und legen daher den Brief an Rufin nach der Heraus

gabe des Wertes oontra onliatorsm, also in's Jahr 433, nach Au«

gustins Tode '). Allein remster« kann doch auch ,vsrdi8 re8,8t6i'6^ be

deuten, und diese Auffassung ist hier um so eher vorzuziehen, als der

Brief doch entschieden bei Lebzeiten Augustius geschrieben ist. Er fiele

also zwischen die Jahre 426 und 430- Mehrere nehmen ohne Weiteres

das Jahr 429 an ; 2) Andere schließen aus der Neußerung Prospers,

daß jetzt vielen Völkern das Evangelium gepredigt werde auf das

Jahr 430, in welchem nach ihrer unrichtigen Meinung Palladius

als Missionär zu den Scoten gesandt wurde 3). Abgesehen davon,

daß die Sendung des Palladius nach Nugustins Tode unter Püyst

Cölestin im Jahre 431 stattfand,^ sind wohl die Worte Prosper«

ohne specielle Beziehung allgemeiner von der Verbreitung des Evan

geliums überhaupt zu verstehen.

Zur genaueren Zeitbestimmung kann vielleicht folgendes dienen.

Prosper scheint bei dem Schreiben an Rufin die beiden Bücher

Augustins noch nicht erhalten zu haben; sie hatten ihm reichen

Stoff zur Widerlegung der Verleumdungen der Gegner gegeben

und er würde gewiß Gebrauch davon gemacht haben. In dem Briefe

an Augustin kennt Prosper die Collationen Cassians noch nicht, er

verwerthet sie nicht, wie doch sehr nahe lag, zur Darstellung der

irrigen Lehren; im Briefe an Rufin sind sie ihm bekannt. Das

weist uns auf die Zeit zwischen der Abfassung de« Briefes an

Augustinus und dem Empfange der Bücher äe z>i-Äeäe8t. »»not. et

ä« äono pei-8ev., also an das Ende des Jahres 429 oder den An

fang des Jahres 430.

Aus derselben Zeit ungefähr stammen zwei Epigramme gegen die

Verleumder Augustins ^). Ob sie gegen ein und dieselbe Person, oder

') Vgl. Walch ll. c>. O. S. 63, Wigger'« a. ll. O, S. 170,

2) Oudinus a, a, O, S. 1184, Norisiu« a. a. O. S. 302, !,i°t,

littir. II, 373, Eeillier XIV, 519.

2) Np. »ä üul. §. 15. ovz>. ?rn«p. ai-tie. V

<) ?K>«peri okroni«. p. 744.

°> In npp. ?lO»p. 191 —196, vgl. die aänwuitionsg dazu.
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gegen verschiedene gerichtet sind, ist ungewiß ; im ersten sagt Prosper,

er habe gehört, daß Jemand ein Werl gegen Augustinus herauszu«

geben gesonnen sei, und er verspricht ihm, eine gründliche Wider«

legung von Seiten des hl. Bischofes; in dem andern ermahnt er

einen Berläumder, er möge den gefährlichen Weg nicht weiter gehen,

vielmehr bedenken, welch schlimmes Ende Pelagius und seine An

hänger genommen hätten. Man hat mancherlei ungegründete Ver«

muthungen über die Personen, welche in den Epigrammen ange»

griffen werden, aufgestellt '). Das erste soll de» hl. Vincentius von

Lerinum treffen, weil Prosper den Gegner so anredet:

Neo te ruutllto 6efeuäi nomine oreäa»,

denn Vincentius schrieb bekanntlich das enininonitoriuin »äver-

»US lillsrsse» unter dem angenommenen Namen Peregrinus; ja aus

dem Verse

8i natrem ovium lasa'ere vi8, luou» e»,

haben Einige auf eine» Bischof Lupus, Andere auf Joannes Cassia«

nus geschlossen — Conjecturen , die der Curiositat halber eine Er«

Warnung verdienen.

In dieselbe Zeit fällt jedenfalls noch die Abfassung des Ge<

dichtes ,äe inFrati»^ eine oersificirte Widerlegung der pelagianischen

und semipelagianischen Irrthümer. Das Gedicht ist überschrieben

,nepl äx"p^"^ »ive äe in^rati^; Einige übersetzen dieS: „Ueber die

Gnadenlosen", die Meisten: „Ueber die Undankbaren"; wir halten

die erstere Übersetzung für die richtigere, weil sie der Tendenz des

ganzen Gedichtes mehr entspricht 2). Nach einer kurzen Einleitung

>) Vgl. lügt, litisr. II, 373, Walch V. S. 67.

2) Die, welche „Undankbare" übersetzen, meinen, Prosper habe dabei an

die Aeußerung Nugustins gedacht: ,<zniä s»t enim inß>»tiu», yu»m Ti-»t!»iu

nc>n »oeiper«.' Vgl, opp. I'sozp, »rtio. V und p. 106. I's»»!«!-, !n»titut. vlltiol.

11,719. Schröckh, Kirchengeschichte XV, 130. Walch a. ». O. S. «8. Allein die

Bedeutung „Gnadenlose" ist wahrscheinlicher. Prosper« Absicht ist nicht, die

Semipelagianer de« Undankes gegen Gott zu überführen, sondern zu zeigen,

daß sie überhaupt leine Gnade nach ihrem System haben und habe» können.

Er sucht nachzuweisen, daß sie, obschon sie die pelagianische Häresie zu verwer

fen behaupten, nur in Worten, nicht aber in der Sache selbst von den Pelagia-

nern abweichen. Diese ZurückfUhrung der semipelagianischen Ansichten auf die

Grundsätze de« Pelagiu«, welche er auch spater im Buche gegen den Lollator »er»

sucht, ist sein Hauptzweck. War die« gelungen, so mußte ihm die Bekämpfung der

Gegner auf dem festen Boden der kirchlichen Autorität und ihrer Entscheidungen
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gibt er einen gedrängten Abriß der Geschichte des Pelagianismu«:

wie er entstanden, wie er auf vielen orientalischen und occideutaü-

scheu Synoden verurtheilt worden sei, wie besonders Augustinus mit

der ganzen Fülle seines reiche» Geistes sich der Bekämpfung dieser

Irrlehre gewidmet habe. Dann läßt er sofort die Tendenz seines

Gedichtes hervortrete»; er führt die Pelagianer redend ein; sie for

dern die Semipelagianer auf, doch mit ihnen Freundschaft zu halte»,

und sie zu verwerfen aufzuhören, da sie ja mit ihnen in der Ver

werfung der Gnade Gottes übereinstimmen. Diese unterschieden sich

nicht anders von ihnen, als dadurch, daß sie sich weigern die

Consequcnzen ihrer Lehre anzuerkennen, welche sie selbst mit Offen

heit bekennen. (1—225.) Nun führt er einzelne Lehren der Pelagi

aner sowohl als besonders der Semipelagianer vor und fügt bnli die

Widerlegung sowie eine Darstellung seiner Lehransichten hinzu.

(225-800.) Am Schlüsse macht er auf die Gefahr dieser neuen We

aufmerksam, die größer sei, als beim offenen Pelagianismus, mii

sie unter der Maske strenger Rechtgläubigkeit sich weithin verbreiten

und heimlich der Kirche großen Schaden zufügen könne. stNNbis

1002) >). Es ist unmöglich, ohne Weitschweifigkeit eine genauere An-

nalysc des Gedichtes zu geben, weil weder die Irrthümer der

Neuerer noch die eigenen Lehren systematisch vorgetragen werden.

Für die Kenntniß der semipelagianischen Lehre werden neue Gesichts

punkte nicht eröffnet, die alten Lehren, die wir bei Besprechung der

leicht werden. Diesen Zweck bezeichnet die Überschrift „Ueber die Gnaden

losen" sehr passend. Wäre die Bedeutung „Undankbare" die richtige, n>«

tommt es dann, daß Prosper die ihm so häufig von selbst sich darbietende Ge

legenheit zu Vorwürfen über ihre Undankbarkeit gar nicht benutzt? Nur »n

zwei Stellen V. 3 und V. 684 kommt inßraw« in diesem Sinne nor. Doch

wendet man ei«, daß »/»pi?»?, in^r2w3 die von uns uertheidigte Bedeutung

nicht haben kann. Indessen «/»plirog (v. » priv, u, /»pi«) heißt bei den Profan-

schriftstellern „ohne Dank" im »ctive» und Passiven Sinne, bei Kircheuschnst-

stellein „ohne Gnade", „gnadenlos" (vgl. Pafsow's griech. deutsch. Wörterbuch u,

d, W,); die lateinische Übersetzung de« Griechischen ist eine rein mechanische

Nachbildung, mag sie nun vom Autor oder von einem Abschreiber hinzugeW

sein. Der griechische Titel darf nicht Wunder nehmen, wenn man au die griechi

schen Ueberschriften der Gedichte des Aureliu« Prndentiu« Clemens s«x»f"'

^51«, chux°^«)^l«, ncpl ü7kf»v«v u. s, w.) denkt. Die Bedeutung „undanloar

hält fest Ceillier XIV, 533. Willger« a. a. O. S. 175.

') Eine eingehende Inhaltsangabe s. bei Ceillier, a, a. O. 533 sig.
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beiden Briefe kennen lernten, werden bald kürzer, bald eingehender

behandelt, aber für die Kenntnis) des Lchrbcgriffes, den Prospcr

vertheidigt, bietet das Gedicht ein reiches Material; wir werden eS

bei Darstellung der Lehre Prospers benützen.

Das Gedicht selbst, in dactylischen Hexametern geschrieben,

hat wenig poetischen Werth; es ist eben ein polemische« Lehrgedicht

und die Schwächen dieser Geistesproductc mußte es in viel höherem

Maße an sich tragen, als der Stoff der Dogmatil und zwar gerade

einem schwierigen Theile der Dogmatil angehört. Es ist daher viel

fach nur gut vcrsificirte Prosa. Indessen, um unserem Dichter nicht

Unrecht zu thun, müssen wir auch hervorheben, daß sich in einzelnen

Partien, besonders in der Schilderung der Ohnmacht und Schwache

der menschlichen Natur die sich vergeblich zu erheben bemüht und

immer wieder niedersinkt, poetischer Schwung nicht verkennen läßt >).

Die Fehler fallen weniger dem Dichter als dem Stoffe zur Last,

"der wohl unter den religiösen Vorwürfen am meisten Schwierigkeiten

für eine poetische Darstellung darbieten mag °).

Das Gedicht ist nach der Meinung Vieler um's Jahr 430 bei

Lebzeiten des hl. Augustinus geschrieben worden, dessen Verdienste

der Dichter preist. Die Worte, deren er sich beim Lobe Augustins

bedient, sollen zeigen, daß der hl. Bischof damals noch lebte ^); allein

>) Z. B. V. 846 u. flg.

2) Zu hart beurtheilen sachlich und formell da« Gedicht Schröckh a. ».

O. S. 136 und Walch a. a O. S. 65, 66. Siehe dagegen opp. I>ro8p. artie. V

und S. 99. Baehr, Roem. Literatur». Snppl. I, 64. Wigger« a. a. O. S. 175.

Einige historische Nachrichten de« Gedichtes erörtern ^auseniu», H,uzu«tin>i3 I,

38 eä. I^ovÄn, 1640 und Vo»«!u8 Iii»r, ?e!aß. p,8. Da« Gedicht stand im 17. Illhrh.

überhaupt in hohem Ansehen; der Löwener Theologe Martin Steh aert commen»

tirte dasselbe (seine Noten sind in der von uns benützten Ausgabe der Werl«

Prosper« abgedruckt) und ein anderer Theologe de Sacy übersetzte e« sogar

in'« Französische. Mau legte namentlich von jansenistischer Seite viel Gewicht

auf dasselbe. Vgl. liist, litte,-. II, 381.

') V. 90 und flg. vgl. «. «oll. I, Z. 2, p. 3N9.

^n aliuni in 8nen> r«>«»et proceäer« «»netum

lüoueiliuin, oui änx H^urelin» iuß«niumyue

H,UAU»tinu» er»t? yuein Olirigti ßrati» enruu

ITKerior« ri^au« nastro lumen äeäit aevo

— — — — — — — — n»m oidu» ill!

Dt vit» et rec^nie» ä«u» e»t, unu» t!nligt! e»t Kauur itli.
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es würde eine gewiß nicht ungewöhnliche poetische Licenz sein, wen»

der Dichter auch de» bereits gestorbenen Heiligen mit denselben

Worten verherrlichte. Indessen nehmen wir auch ungefähr das Jahr

430 als Abfassungszeit an und zwar deshalb, weil Prosper in dem

Gedichte an keiner Stelle der Verleumdungen und Entstellungen der

llugustinischen Lehre von der Gnade und Prädestination gedenkt.

Gelegenheit war dazu genug geboten, Herzenssache Prospers war

es, immer und überall die angegriffene und mit Unrecht in Ver

ruf gebrachte Lehre seines Meisters zu vertheidigcn : da er es nun

nicht thut, so werden wir bei der Untersuchung über die Abfassung«»

zeit des Gedichtes in die Zeit vor der Polemik gegen die verschie

denen Objectionen der Galler u. s. f., ja vielleicht in die Zeit vor

dem Briefe an Rufinus verwiesen und das würde ungefähr dos

Jahr 430 sein. Darin stimmen die Meisten überein ^), nur der Her

ausgeber der Werke des hl. Papstes Leo d. G. Cacciari macht nne

Ausnahme 2). Er behauptet, daß Prosper das Gedicht unter dm

Pontificate des Sirtus oder Leo geschrieben habe. Denn eher tonne

nicht von einem vollständigen Siege über den Pelagianismus die Ml

sein, wie ihn das Gedicht feiert und voraussetzt, weil ja noch zu

Sirtus Zeit Julia» von Eclanum selbst in Italien die Kirche beun

ruhigte und Photius die noch später in Leo's Zeit fallende Abfassung

von Schriften gegen die Pelagianer seitens Prospers bekundet^).

Diese XPiXX«l bei Photius bezeichnen unser eurmeii äe ingratiL.

Weshalb Prosper nicht schon im Jahre 430 sagen konnte, daß der

Sieg über die Irrlehre gewiß sei, kann man, nachdem dieselbe »er-

urtheilt und verworfen war und nur einen sehr kleinen Anhang

unter Führung Julians hatte, nicht einsehen ; konnte er es damals

nicht, so auch nicht zur Zeit, in welche Cacciari das Gedicht setzt,

da sich ja in Italien sowohl als in Gallien selbst über das Ponti-

ficat Leo's hinaus Spuren des Pelagianismus erhielten. Cacciari

findet es, um auch diesen Einwurf nicht zu übergehen, für unmög

lich, daß Prosper, der doch in seinem Briefe den hl. Augustinus

um Belehrung bittet, so kurze Zeit nachher eine so scharfe Dar

stellung und Widerlegung der Irrthümer schreiben konnte. Ob nun

') S. opp. ?lo«p. «ltill. V. Schröckh, Wlllch, Leillier, Dupin u. A.

1) Opp. I^soui» eä. Oaeeillri Lom»« 1751 tom. m. z>. 290 »qq,

2) Liblioti>«e» cuä. S4. p. 6b eä. Im. LsoKel Lslol. 1824.
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Prosper in der Zwischenzeit einen theologischen Curs genommen

oder nicht, ist unbekannt, aber seine Briefe an Augustin und Rufin

zeigen, daß er mit den damals ueutilirten dogmatischen Streitfragen

vertraut und auch damals schon im Stande war zu leiste», was er

in dem «ai-lnen äe iu^ratis in theologischer Gelehrsamkeit und

sprachlicher Gewandtheit geleistet hat,

IV.

Nach dem Tode des großen hl. Augustinus wurde die Stellung

Prospers den Gegnern seines verehrte» Lehrers gegenüber bedeutend

schwieriger. Der Name und das Ansehen St.Augustins hatte sie ab

gehalten, offen seine Ansichten über die Gnade und ihre Wirkungen

und über die Vorherbestimmung zu bekämpfen; sie thaten es, wie

Piospcr in dem Briefe an Rufin bemerkt '), nur heimlich, „oooulti»,

viie er sagt, nec^u« iuooßuiti3 suLnrratiouibu»;" daher bittet und

emchnt er sie, ihren Tadel offen auszusprechen und in Schriften

niederzulegen. Dieser Mahnung scheint einer der Gegenpartei gehorcht

zu haben, wie sich aus den beiden Epigrammen Prospers gegen die

Verleumder Augustins schließen läßt. Nach dem Tode des hl. Lehrers

traten seine Gegner offen hervor und wagten den Kampf, freilich

mit sehr ««ehrlichen Mitteln. Sie suchten aus den Schriften des

heiligen die Stellen hervor, welche hart zu sein schienen und

die, aus dem naturgemäßem Zusammenhange herausgerissen, Miß<

Verständnisse und falsche Ansichten über die Lehre desselben her

beiführen mußten. Aus solchen übelbehandelten Stellen machten sie

Schlüsse und stellten die daraus gezogenen, oft furchtbar klingenden

Irrlehren als die Meinung und Lehre des hl. Augustinus dar.

Diese Sätze wurden veröffentlicht und als odiLLtioue» gegen die

Lehre Augustins verbreitet. Die Menge der Gläubigen, Laien so»

wohl als Cleriker, welchen es unmöglich war die Schriften des

Heiligen zu lesen, wurde durch diese Sätze, welche das einfach

gläubige Gemüth verletzen und dem christlichen Bewußtsein ganz und

gar widersprechen, natürlich gegen Augustins Lehre aufgestachelt und

so dessen Ansehen herabgesetzt. Es war dies dieselbe unredliche und

gewissenlose Lift, deren sich später der Verfasser des „plaeäostillaw»"

') §. 4 S. «9.
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bediente, um die Anhänger Augustins zu verdächtigen. Solcher

Objectionen, welche diesem boshaften Zwecke dienen sollten, habe»

wir zwei; denn die excerpt», (Fsunsußinm , von welchen wir

unten ebenfalls reden werden, sind keineswegs in böswilliger Absicht

geschrieben worden. Erhalten sind uns diese obisotioues sowie die

genannten exoerr»t3, in den i-esponsione», welche Prospei zur Ver-

theidigung des hl. Augustin und seiner Lehre jenen boshaften An

griffen entgegenstellte. Wir zahlen demnach drei renpousione», näm

lich: »ä oapitul«, Oallorum olllumuiltutiuiu (so. H,ußU3tmum) ;

»ä exoerpta Oeuuengium; aä oarütul», obieotiauuiii Viueeutill-

ullrum. Wir nennen sie in dieser Reihenfolge, die wir für die rich

tige chronologische halten, wie unten nachgewiesen weiden wird').

Die Verfasser der erstgenannten oapitula, (^alloi-uin w«m>

jedenfalls Massilienser, d. h. Anhänger der spater mit dem N<mm

Semipelagillnisnius bezeichneten Irrlehre. Sie scheinen nicht °u«

eigenem Antriebe, sondern im Auftrage und auf Veranlassung An

derer diese oapitula aufgestellt und veröffentlicht zu haben. Dm

Prosper sagt: „taoile vel tenui» äillFsutias aniiuaävelwt in-

»psotor ... in Huoä peooatuin o«,ä»,nt, c^ui alisna, inzti-Zatioll«

oommoti, «cliptorsiu oelerierrimi uomini» rn'omptiu» liHbe»ut

oulr-lli-e c^uam nuLLs"^. Ihre Einwürfe, welche die Lehre von der

Wirksamkeit der Gnade betreffen, 15 an der Zahl, sind theilweise

aus den Büchern Augustins, äs onrreptioue et ßratia, äs r>l»e-

6s»tiuati<ine Lanotorum, 6e 6ono ^erssverautias, entnommen'),

aber in einer Weise, welche den Charakter der Verfasser dieser

Schmähschrift kennzeichnet. Nach ihrer Darstellung huldige der hl.

Augustinus folgenden Lehren: Der freie Wille des Menschen sei ver

loren und vermöge Nichts (6), daher gäbe es für den Menschen

weder Verdienst noch Mißverdienst. Denen, welche nicht prädestinirt

>) Dieselbe Reihenfolge hat auch Rhabamis Maurus bei Erwähnung dcr

Resbonsiunen in de» Briefen »ä NeKellialäum et AottlnAum bei Sirmoiid N,

1008 und 1020. Ander« jedoch in der Ausgabe, die wir benutzen: »ä t>«U<>5

p. 205; »ä c>bb. Vincent p. 229 und »ä Oeuneu». p. 241.

*) In der Vorrede zu den re»p. »ä 02p. 0»II. p. 204,

2) Od. III. — äs oor^ept. «t gr»t. 0. 13 in upp. ?ro»z>. »ppeuä, 238.

Ob. IV. — äe pr»eäs»t. »»not. «. 7, z>. 30. Od VIII. — ä« oorrept. 0, l^>

p. 239. Ob VU. — ä« ooliept. 0. 8, §. 18, p. 228. Ob. XU. — äe <l°°°

pei»«v. «, 22, p. ??.
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sind, nütze weder die Taufe noch der Glaube, vielmehr treibe und

zwinge sie Gott zur Sünde und zum ewigen Tode (1, 2. 11, 14),

und nehme ihnen die Tugend durch Verweigerung des clouum per-

zevsi-Hntiae (3, ?, 12). Gott wolle also nicht die Beseligung Aller

und Christus sei nicht für Alle gestorben (4, 5, 8, 9, 10, 14);

einige Menschen seien demnach, weil sie nicht selig werden können,

nur zum Nutzen der Mitmenschen und zum Schmucke für die Welt

geschaffen worden (13). Schließlich schrieben sie dem hl. Lehrer den

Irithum zu, er meine, die Priiscienz und Prädestination seien ein

und dasselbe (15).

Prospcr sucht nun in den re8z>onzion68, an deren Spitze er je

einen der betreffenden «dieotione» stellte, die Gegner zu widerlegen.

Cr beabsichtigt nicht, eine dogmatische Begründung der Lehiansichten

Augustins und seiner eigenen Glaubensüberzeuguug in diesen Stücken

zu geben, sondern er will nur nachweisen, daß Augustins Lehre von

seinen Gegnern verfälscht worden sei, daß man ihm Meinungen

unterschiebe, welche er selbst verwirft und verabscheut, daß die berück

sichtigten Stellen aus seinen Schriften ganz anders' zu verstehen

seien und richtig verstanden eine» eben so guten als orthodoxen

Sinn geben : er will die wirkliche und wahre Lehre des Heiligen

darlegen. Seine Darstellung ist daher kurz, sie ergeht sich nicht in

Beweisen und Begründungen, sondern begnügt sich meistens blos

mit Behauptungen. Deshalb befriedigt sie nicht und man vermißt

namentlich bei den schwierigeren Punkten ein näheres Eingehen auf

die Sache '). Zum Ueberfluß fügt er diesen Rcsponsionen noch eben»

soviele Sentenzen in gedrängter, bündiger Form bei, in welchen er

seine Lehre über die Gnade, Freiheit, Präscienz, Prädestination kurz

darlegt.

Was nun die Abfassuugszeit dieser Responsiouen anlangt, so

liegt sie zwischen den beiden Grenzvuukten, demTode des hl. Augustinus

und der Reise Prospers nach Rom zu Papst Cülcstinus, also nach

dem August des Jahres 430 und vor dem April des Jahres 432,

dem Todesjahre des Papstes 2). Jenes geht aus der Vorrede zu den

Responsiouen hervor und wird auch von Fnlgeutius von Ruspe

') Da wir unten über den Lehrbegriff Prosper« in systematischer Weise

handeln werden, so unterlassen wir hier eine Analyse seiner Argumentation.

') Vgl. rro«p. opi>. »ltio. V. und p. 202. Tillemont XVI, 731;

«leillier XIV, 549. Walch, Ketzerhistorie V, 68.
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bestätigt'), dieses soll sich aus Folgendem ergeben: Prosper schweigt

in den Responsionen von dem Briefe Colistins an die gallischen

Bischöfe, in welchem des hl. Augustinus Name und Andenken gepiie«

sen und sein Ruhm als Lehrer gefeiert wird ; es lag ihm doch nahe,

sich dieses Briefes gegen die Verleumder Augustius zu bedienen,

sowie auch sich mit dem Ansehen des apostolischen Stuhle«, zu

schützen, was er auch in den Antworten auf die Einwürfe de«

Vincentius 2) that. Da er nun Beides nicht thut, so kann man die

Herausgabe der Responsionen vor seine Romreise, also vielleicht

in's Jahr 431 setzen. Anderes setzen sie nach derselben, ja nach

Abfassung des Werkchens gegen Johannes Cassianus^). In dem

selben sagt nämlich Prosper^), er wolle die geschwätzigen 3»«

leumdungen und Reden thörichter Menschen nicht berücksichtigen,

sondern vielmehr nur die falschen Ansichten eines einzigen Mimes,

nämlich Cassians eingehend widerlegen; Manche legten nun in «nein

merkwürdigen Mißverständnis; Prospern die Meinung unter, n

habe nie dem thürichten Geschwätz (sc. gegen Augustinus) an

standen — also vor dem Werke gegen den Collator nie den 2b-

jectionen (denn diese, meint man, werden mit der Ioyu»Liw» mex-

torurn iiollllillum bezeichnet) Responsionen entgegengesetzt. Diese

Meinung zu widerlegen, halten wir für überstüßig.

In ganz anderer Absicht sandten zwei Priester von Genua,

Camillus und Theodorus an Prosper neun Stellen, aus den Büchern

Augustins äe ^raeässtinatione sanotoruiu et äs äouo pLl«ßve-

rantiae excerpirt, zu und baten ihn, diese Stellen, welche ihnen

unklar wären und ungewöhnliche Sätze zu enthalten schienen, näher

zu erörtern. Die beiden genuesischen Priester") wollten also lernen

und belehrt sein, während die Absicht der Galler eine böswillige,

verleumderische war. Uebrigens sieht man daraus, wie Prosper«

1) ?!-«»p. ovp. p. 203. I'ulßeutii lid, »z zionluiuin I. o. 30, in dibl,

p»tl. Max. IX, 25.

2) I»l««p. upp. p. 228.

') Wie Fehler w»tiwt. pÄtrolox. II, 765.

") So Pagi in den Noten zu L»i«u. «,nn»I. VII, 458, Norisiu« ». ». O>

377, selbst der sonst so genaue Natali« Alexander üi»t. «<:<:l, V, S3 «ä. 1,°^

°) «. II, p. 310,

°) Prosper nennt sie in der pr»etat. »ä le»pc,u». „»auetit»3 ve«t«.

Der einzige Dupin (nouvelle d!bliotui<zu« III, 183) hält Genf für den!

ort desselben, liest daher <3enev» und <3eneveu»o».
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Ruf als Kenner und Vertheidiger der Schriften Augustins schon

über die Grenzen seines Vaterlandes gedrungen war, so daß selbst

Cleriker sich bei ihm, dem Laien, Rath und Bescheid erbaten.

Prosper erfüllt ihren Wunsch in bescheidener, anspruchsloser Weise,

indem er einerseits bemerkt, daß es sich eher für ihn zieme, von

ihnen zu lernen, als sie zu belehren, und andererseits darauf hin

weist, wie schwierig es sei, eine Stelle, die aus ihrem Zusammen

hange herausgerissen sei, in genügender Weise zu erklären '). Pros

per erklärt nun die neun Stellen, welche die absolute Unverdient-

heit der Gnade und Prädestination und das Verhältnis), welches

zwischen Freiheit einerseits und Gnade und Prädestination anderer

seits obwaltet, betreffen, größtentheils aus den Schriften Augu

stins, dem er theils wörtlich, theils dem Gedankengange nach folgt.

Den Wcrth einer selbstständigen Arbeit können also die Antworten

»n die Genueser nicht beanspruchen. Man setzt ihre Abfassungszeit

gewöhnlich vor seine Romreise; freilich läßt sich nicht mehr beweisen,

°l« daß sie nach dem Tode des hl. Augustinus geschrieben sind 2).

Längere Zeit hatte nun Prosper die Gegner des hl. Augu-

ftinus in Wort und Schrift bekämpft, aber, wie der Erfolg zeigte,

mit geringem Glücke. Ueberdies war der Standpunkt Prospers in

diesem Kampfe ein schwieriger und gegenüber seinen Gegnern ein

wenig vortheilhafter. Zwar bekämpfte er in seinen Gegnern einen

Irrthum, der den Lehren der unfehlbaren Gesammttirche wider

sprach; er stand also hierin auf dem festen und sichern Boden des

katholischen Dogmas, und wir sehen auch, daß er in den Partien

seiner Schriften, in welchen er das Unchriftliche und Unkatholische

der semipelagianischen Anschauungen nachweisen will, mit großer

Sicherheit, mit strenger Logik und schlagenden Beweisen vorgeht.

Anders aber zeigt er sich bei Behandlung der Punkte, über welche

Entscheidungen des kirchlichen Lehramtes noch nicht vorlagen, z. B.

') ?lol<>3. »6 I«»p. p. 241, re»p. p. 243. Eine genauere Analyse des

Schnftchens siehe bei Ceillier XIV, 584 u, flg. Die Ercerpte sind entnommen :

I> au« ä« z,r»eä«»t. 80. 0. 3, p. 2«, opp. ?ro»p. II. id. 27; III. idiä; IV. id.

°- 5, p. 30; V. id. «. 8, §. 4, p. 32; VI. id. p. 32, 33; VII. id. 0. 16, §. 2,

p- 41; vm. äs änn. p«r»sv. 0. XIV, p. SS; IX. 0. XXII, §. 2, p. 77.

^) Natali« Alexander glaubt, diese !-e»pon»ioi>e» seien nach Herausgabe

de« Buche« gegen den Collator geschrieben: di»t. eoel. V, 63, III.

Lest, Viertel,, f, l»th°l, Theol. VM. 25
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des Verhältnisses der Gnade zur Freiheit, der göttlichen Prädesti«

nation zur menschlichen Freiheit. Hierin verthcidigte er mit Hinge

bung die Lehre und das Ansehen des hl. Augustinus, der selbst in

diesen Punkten sich manchmal unsicher und schwankend ausdrückt

und manche Härten hat, wie es der Kampf gegen die rationalisti

schen Gegner leicht mit sich brachte. Auch Prosper ist bei Behand

lung dieser Fragen, welche gerade den Kernpunkt des Streites mit

dem Semipelagianismus ausmachten, oft schwankend und ungenau,

und geht bisweilen mit leichter Oberflächlichkeit über Dinge hinweg,

die der ernstesten Erörterung bedurften. Das Alles werden wir bei

der Darstellung des Lehrbegriffes Prospers naher sehen. Eine

andere Schwierigkeit lag in den persönlichen Verhältnissen Prosper«,

Er selbst war Laie, also ein Mann ohne kirchliche Stellung und

öffentliche Autorität; seine Gegner hatten, wie er selbst ausführt,

um die Schwierigkeit seines Kampfes anzudeuten, kirchliche NW

den und Aemter und genossen schon dadurch bei dem Volle m

größeres Ansehen. Man denke nur an die Mönche des weich«!

berühmten Klosters von Lerinum und dessen Abt Joannes Cassi»-

nus. Zudem fand er leine Unterstützung bei den höheren Würden

trägern der Kirche, den Bischöfen, welche zwar nicht selbst den semipe-

lagiauischen Irrthümern zugethan waren, indessen dieselben doch durch

ihr Schweigen begünstigten. Diese Erwägungen und die Erfolglosig

keit seiner bisherigen Bemühungen mochten ihn bewegen, die ganze

Angelegenheit nach Rom zu bringen und sie dem Papste Cülestinus

vorzulegen. Er hoffte eine Verurtheilung der massiliensischen Doc-

trinen zu erwirken, eine Bestätigung der augustinischen Lehrbegriffe

über die streitigen Punkte zu erhalten und sich selbst für die weitere

Bekämpfung seiner Gegner mit einer gewissen Autorität auszu

rüsten.

Prosper reiste also mit seinem Genossen Hilarius'), den wir

schon aus seinem mit Prosper zugleich an den hl. Augustinus

gesandten Briefe kennen, nach Rom. Die Reise muß vor dem April

des Jahres 4322) «„o nach Augustins Tode (sz>. Ooslest. §.4, p.262)

') Baronin« halt diesen Hilariu« fälschlich für den berühmten Bisch»!

von Nrle«; annal. aä a. 431, VII, 406.

2) Cölestm starb nach dem üb. pontiüs. (p. 34 sä. No^nnt. 1602) um

diese Zeit.
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stattgefunden haben, vielleicht schon mit Rücksicht auf die schlechte

für See- und Landreisen gefährliche Jahreszeit im Sommer oder

Herbst de« Jahres 431. Der Erfolg seiner Reise liegt in dem Schrei«

bcn Cölestin's an die gallischen Bischöfe ausgesprochen ^). Hierin

erwähnt Cölestin lobend den Eifer des Prosper und Hilarius für

den Glauben und ermahnt die Bischöfe, mit Eifer und Sorgfalt die

zu zügeln, welche von der Wahrheit der Lehre abweichen, und nicht

selbst durch Schweigen und Nachsicht dem Irrthume Vorschub zu

leisten, vielmehr in diesen Fällen von ihrer bischöflichen Gewalt Ge

brauch zu machen. Es schmerze ihn sehr, daß gewisse Leute den Au

gustinus, welchen seine Vorgänger in so hohen Ehren gehalten

hätten, zu verläumden wagten, und er crmahne sie, diesen neue-

lungssüchtigen Menschen die Freiheit der Verlänmdung und zugleich

die Möglichkeit der Verführung Anderer zu nehmen. Cölestin ver»

weist dann die Bischöfe auf einen Brief, den er an den Bruder

Tuentius 2) geschrieben habe. Das ist kurz der Inhalt des päpstlichen

Schreibens 3), das sicher den Wünschen und den Absichten Pros-

Pers nicht entsprach. Der Papst erwähnt mit keinem Worte die

Iirlhümer der Gegner Prospers; sein Tadel trifft nur die Ver

leumder Augustins und die, welche unpassende, nicht zur Lehre

gehörige Fragen vorbringen und besprechen linäisoiplluatae yna«-

3ti<m«8, <-m«l3eui«l ^^<?5i<; 2 ^im. 2, 23). Indessen hatte doch

Prosper das erreicht, daß das Andenken des hl. Augustinus vom

Papste geehrt wurde und er selbst durch das ihm gespendete Lob

ein gewisses Ansehen vor seinen Gegnern erlangte.

Diesem Briefe Cölestins sind in den Ausgaben zehn oariiwla

beigefügt mit der Überschrift : ^krastei-itoruin «eäis ariostolio»,«

ew3ooporum auotoritates äs AratiaDei (et cls libero arbitrio)"^);

') Da« Schreiben ist gerichtet »n Veneriu«, Marinu«, Leontiu«, Area»

diu«, Tiltllnius und die übrigen gallischen Bischöfe. Ueber diese siehe ?ro«r>.

«pp. Äitie. VN.

2) Ueber diesen Tuentiu« ist Näheres nicht bekannt, ebenso wenig über

l>m Inhalt de« Briefe«.

') Da« Schreiben erwähnt Prosper <:. eollet. o. 21, §. 2, p. 363. Vlu-

eeutiu» I^iiineii8i8 in eommonitolio <:. 42, in dinlintn. natr. inaxiin. VII, 262.

kbotiu» KiKIiotd. enä. ß 3, n. 14; «oö. 54, p. 15 eä. LseKer, Lerol. 1854.

<) Die in Klammern geschlossenen Worte fehlen in viele« Handschriften;

»gl. rro»n. opp. »itio. VII. und p. 263. Walch a. ll. O. S. 77.

25»
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es bilden diese Capitel eine Art Ergänzung des Cölestinischen

Schreibens, dem, wie bereits bemerkt, dogmatische Bestimmungen

gänzlich fehlen. Die kurze Einleitung belehrt uns, daß diese Capitel

gegen diejenigen gerichtet seien, welche zwar des Pelagius und Co«

lestius Irrthümer verdammen, aber doch den Lehrern — zweifels

ohne ist hier auf den heil. Augustinus hingedeutet — widerspre

chen und die Bestimmungen des apostolischen Stuhles umgehen und

verletzen. Da nun diese Menschen ihre Uebereinstimmung mit

der römischen Kirche und dem, was sie über die Gnade lehrt und

bestimmt, behaupten, so will der Verfasser der Capitel die Bestim«

mungen und Entscheidungen der romischen Bischöfe über die Gnade

sammeln und zugleich noch Beschlüsse afrikanischer Synoden, welche

durch die Bestätigung der römischen Bischöfe allgemeines Ansehen

erhalten haben, beifügen. Stimmen jene Leute mit diesen Sätzen

überein, so können und müssen sie als Katholiken gelten und es sei

lein Grund zu Streitigkeiten mehr vorhanden ^). Dann legt n in

zehn Capitel« die Lehre der Kirche über die Erbsünde (1), über die

Notwendigkeit der Gnade, um das Gute zu wollen (6), zu voll«

bringen, die Nachstellungen des bösen Feindes zu überwinden (3), den

freien Willen in der rechten Weise zu gebrauchen (4) dar. Daraus

folge, daß die Verdienste der Heiligen nur Geschenke Gottes seien (5).

Es ist daher falsch, wenn Pelagius lehrt, die Gnade Gottes reinige

nur den Menschen von der Sünde, unterstütze ihn aber nicht in

der Vermeidung und Ueberwindung derselben, und der Mensch könne,

freilich mit größerer Schwierigkeit, auch ohne Gnade das Gesetz

erfüllen (?). Dann verweist er auf die öffentlichen Gebete in den

Kirchen (8) und die Exorcismen und Ersufflationcn bei der Spen«

düng der hl. Taufe, welche die Notwendigkeit der Gnade darthun.

In der zehnten dieser auLwritatVs spricht er folgendermaßen:

„kromuäioreZ äifüoilioresyue parte» inourrsritiuiu huasstiouum,

HNÄ8 latius pertraotarunt, <^ui liaeretiois rsstitsrunt, sieut nun

auäsums voutsmiiGre, ita non nsoeFss li«,1i>6iiiu8 aästrusre . . .

satis suläoers oreäimus, Huiäyuiä 8souu6llru rsßnlas »posto-

licas »eäis uo» scripta äooueruut, ui prorgu» non opiusmur

') Siehe Vorrede S. 271.
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oktkolioum, yuo6 »^paruerit pr^etixis seuteutiis esse contra-

rium." Daß diese Worte die wissenschaftlichen Erörterungen über

die schwierigen, für den Menschengeist unerfaßbaren Dogmen über

die Gnade, die Willensfreiheit und die göttliche Prädestination

betreffen, und daß sie mit Recht auf die in den Streitschriften des

hl. Augustinus niedergelegten philosophischen und theologischen Unter

suchungen über diese Dogmen bezogen werden tonnen, scheint außer

allem Zweifel zu sein: allein aus diesen Worten Stoff zu holen zur

Erhöhung o^er zur Verminderung des Ansehens des hl. Augustinus,

wie es manche Theologen') des siebzehnten Jahrhunderts gethan

haben, heißt Willkür an die Stelle vernünftiger Erklärung setzen.

Denn der Verfasser sagt nichts Anders, als daß man den Werth

«der Unwerth solcher Forschungen und Erörterungen über diese

Glaubensgeheimnisse in diesen selbst ohne Hinblick auf eine gewisse

Autorität suchen und finden müsse, und, daß sie so lange eine Be

rechtigung haben, als sie das äeposiwiu üclei nicht verletzen und

beschädigen.

Aeltere Schriftsteller 2) halten den Papst Cülestinus für den

Verfasser dieser autoritates und zwar lag dies nahe, weil man in

ihnen ein nothwendiges Supplement zu seinem Briefe fand, in

welchem man dogmatische Ausführungen vermißte. Auch Dionysius

Cfiguus hat sie in der oolleotio eanouuin dem Briefe Cölestin's

beigefügt 3) und so sind sie meist mit dem Briefe verbunden. Allein

Cölestin's Autorschaft ist mehr als fraglich. Schon der Styl zeigt

dies : der Verfasser spricht nicht wie ein Mann, der mit der höchsten

kirchlichen Autorität ausgerüstet ist; die römischen Bischöfe sind ihm

nicht seine Vorgänger frommen Andenkens, wie es gewöhnlich heißt,

sondern nur die höhere Autorität; ein römischer Bischof würde

ferner kaum Sätze aus afrikanischen Provinzialsynode» entnommen

haben, um seine und seiner Vorgänger dogmatische Lehren zu

bekräftigen. Zudem schließt Cölestin den Brief mit der gewöhnlichen

Formel: „cieus vos iueolurue» oustoäiat, tratres earissiiui,"

') Vgl. N<ili»ii di»t. ?«I»ss. in viudieii» ^ußu»tini»ui» z>z>. 1196,

1211.

2) Vgl, Aoli». a. a. O. ?ro»i>, opz». p. 263.

') S. zlißue eui». patiol. »er. I«,t. t. 67, p. 270.
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ohne auch nur im Entferntesten auf diese, wie man meint, dem Briefe

beigelegte» auotoritates hinzuweisen, während er doch die Bischöfe

auf ein Schreiben an ihren Mitbischof TuentiuS verweist. Prosper

erwähnt in seinem nach Colistins Tode geschriebenen Buche gegen

Cassian den Cölestinischen Brief, schweigt aber ganz und gar von

den »uotoritHtes, die er gewiß vermöge seiner Verbindung mit

Rom und seines Antheiles an den damaligen Controversen kennen

mußte und auch zur Bekämpfung Casfians passend verwenden konnte.

Indessen kennt Prosper einzelne Bestandtheile der pseudo-cölestini-

schen Schrift; in dem Buche gegen den Collator führt er nämlich

dieselben Zeugnisse der römischen Bischöfe an, die wir in den Capiteln

antreffen, j» ein Fragment eines Briefes des Papstes Zosimus findet

sich nur in den Capiteln und der genannten Schrift Prospers").

Daraus könnte man einen doppelten Schluß ziehen : Prosper konnte

und benützte die »uotoritate« ohne das Schriftchen und dessen

Verfasser zu nennen, oder Prosper ist vielleicht selbst der Verfaß«

— und für letzteres möchten wir uns entscheiden. Denn man würde

nicht erklären können, weshalb Prosper den Verfasser verschweigt,

zumal wenn es Papst Cölestin wäre, mit dessen Namen und An«

sehen er sich hätte schützen und decken können. Aber, wenn Prospcl

der Verfasser sein sollte, wie entspricht denn, so kann man

fragen, der Inhalt des letzten der Capitel dem Standpunkte

pers, des eifrigen Schülers und heftigen Vertheidigers des hl,

Augustinus? Prosper mochte selbst das Unfruchtbare seines Kampfe«

gegen die Tadler St. Augustins, die gewiß nicht Alle den semipel»-

gianischen Ansichten über die Gnade huldigten, eingesehen haben,

und da er in Rom von Cölestin nichts Anderes erwirkt hatte, als

den Befehl des Stillschweigens für seine Gegner, so mochte er es

für das Beste halten, mit Verschweigung und Uebergchung der

schwierigen Streitfragen, welche die kirchliche Autorität selbst unent

schieden gelassen hatte, eine auf die ausgesprochene Kirchenlehre

gegründete kurze Darstellung der betreffenden Dogmen zu veröffent

lichen. In diesen Capiteln fanden sowohl Prosper, als auch die»

jenigen Gegner Augustins, welche kirchlich orthodox waren, einen

l) <ü. oolwt, <:. V, p. 318, 320; vgl. die »uotoiiwte» : eapit. V, p. 27^,
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Einigungspunkt und die Folge war eine noch größere Isolirung

der semipelagianischeu Partei. Für Jene war, wie die Vorrede

besagt, diese Sammlung gemacht und der Anstoß, den sie an man

chen Erörterungen Augustins nahmen, war durch das zehnte Capitel

beseitigt ohne die Autorität des großen Lehrers herabzusetzen. So

erscheint, wenn wir Prosper als Verfasser annehmen dürfen, diese

Schrift als eine Art Compromiß Prospers mit dem besseren ortho

doxen Theile seiner Gegner. Wir legen unserer Ansicht über den

Verfasser der auvtoritatss selbstverständlich nur den Werth einer

wahrscheinlichen Vermuthung bei. Norisius hält auch Prospern für

den Verfasser, bringt aber kaum einen tauglichen Grund vor; dann

geht er noch weiter und sagt, daß Prosper diese Capitel dem Papste

Sixtus zur Bestätigung vorgelegt und dieselbe erlangt habe ^). Zu

dieser Annahme fehlt jede Berechtigung; denn die oapiwla, auf

welche der Papst Hormisdas den Bischof Possessor verweist, um

die erbetene Auskunft über die Guadenlehre, die damals (um 520)

m Gallien vielfach bestritten wurde, daraus zu entnehmen, und die

nach dem Ausdrucke des Papstes im Archive (in »oriuii») des

apostolischen Stuhles verwahrt würden 2), brauchen doch nicht unsere

ÄULwi-it2,t68 zu sein und noch viel weniger läßt sich aus diesen

Worten eine päpstliche Approbation der von Prosper zusammen

gestellten Capitel herleiten. Daß Leo, wie Quesnel meint'), als

Archidiacon der römischen Kirche der Verfasser sei, läßt sich nur

beweisen, wenn man aus seinem allerdings großen Einfluße auf die

Regierung der Kirche zu viel und zu willkürlich schließen will.

Beide Ansichten verbindet Arendt^), indem er, freilich ohne Beweis

führung behauptet, daß Prosper und Leo auf Befehl des Papstes

Cölestiuus die Capitel gesammelt und herausgegeben hätten.

Die Zeit der Abfassung der auctoritatos läßt sich schwerlich

genau bestimmen; will man aus der oben bereits erwähnten Stelle

aus dem Buche gegen Cassini, schließen, daß er dabei jene benützt

habe, so würden die Capitel vor dem Jahre 433 zusammengestellt

>) Obstüvat. iu Norisii »per» t, IV, p. 910.

2) Bei Mansi VIII, 498.

2) Seouls «per», II, 209 z«^.

-) Le« der Große S. 200.
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sei«!); indessen könnten auch die auotoritate« eine weitere Aus

führung der an jener Stelle gemachten Andeutungen sein, und es

würde demnach die Herausgabe der Capitel nach der Abfassung

des Buches contra oollatorem, also nach dem Jahre 433 fallen.

(Schluß im nächsten Hefte.)

>) Vgl. di»t. littir. II, 18. Holi». a. a. O. 1202, 1203. opp. ?w»p,

p. 269.



Hur Geschichte der Philosophie des Mittelalters.')

Von Dr. 3, I. Httntrup, Prof, der Theologie in Innsbruck.

Es gab eine Zeit, in welcher es in der wissenschaftlichen Welt

zum guten Tone zu gehören schien, an der ganzen Wissenschaft des

Mittelalters mit einer gewissen Art souveräner Verachtung vorüber

zugehen. Man glaubte sich an der Wissenschaft zu versündigen und

d« Forderung, welche sie an ihre Adepten stellt, nicht zu genügen,

wenn man nicht einige Steine auf die sogenannte Scholastik warf,

und selbe mit einigen Kraftsprüchen, die übrigens zusammen genommen

kaum zwei Seiten eines mäßigen Octavbandes füllen mochten , vol

lends abthat. Und so kam es denn, daß die Scholastik von dem

Rechte, an gelehrten Discussionen theilzunehmen, ja sogar von dem

traurigen Rechte, einer Widerlegung gewürdigt zu werden, aus

geschlossen blieb. Ich will hier nicht untersuchen, um mich nicht

über die Grenzen hinaus zu verlieren, welche mir hier gesteckt

find, wie viele jener Gelehrten, von denen wir sprechen, auch nur

einen klaren Begriff von der Scholastik, geschweige denn ein gedie

genes Wissen ihrer Speculation besaßen. Das Resultat dieser Unter

suchung kann Keinem zweifelhaft sein, der nicht zu jener Classe von

Menschen gehört, die mit einer Vertrauensseligkeit und Sicherheit,

welche unser Staunen erregen muß, eben nur das wiederholen, was

sie einmal in einer Vorlesung gehört oder bei diesem und jenem

Nuctor gelesen haben, sondern der durch selbstständiges Studium in

den Werken der Scholastiker die Fähigkeit und das Recht erworben

hat ein vollgiltiges Urtheil abzugeben. Der sicherste Beweis, daß

jemand entweder niemals jene ehrwürdigen Bände, welche einen

>) Geschichte der Philosophie de« Mittelalter« von Dr. Albert Stockt.

3 Bände. Mainz bei Franz Kirchheim 1884—1866.
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Albert den Große», einen Thomas von Aquin, einen Heinrich von

Gent, einen Bonaventura, einen Duns Skotus zum Verfasser haben,

in den Händen hatte oder gewiß in ihr Verstiindniß nicht ein

gedrungen ist, ist gerade darin enthalten, daß er die Scholastik gleich

einer Bagatelle behandelt, die des Aufhebens nicht welch sei. Ein

entstelltes Zerrbild der Scholastik kann und muß man vielleicht ver

achten, die Scholastik aber, wie sie ist und lebt, niemals, auch dann

nicht, wenn man nicht in der Lage zu sein glaubte, ihre Ansichten,

sei es in Bezug auf Methode , sei es in Bezug auf Methode und

Lehre zugleich, zu theilen.

Wäre nun eine solche Haltung gegen die Scholastik auf den

Boden beschränkt geblieben, auf welchem sie eben nur eine noth<

wendige Erscheinung und eine naturgemäße Entwicklung ist, wäre sie

nur eine Signatur der ihrer innersten Tendenz nach antikirchlichen

Wissenschaft geblieben, wir würden das leicht verschmerzen, wir

würden uns sogar unter einer Rücksicht darüber freuen; ab« d<ch

auch katholische Gelehrte in namhafter Anzahl die nämliche oder

wenigstens eine ähnliche Haltung einnahmen, daß sie die gewichtigsten

Anklagen, für welche sie uns bis heute den Beweis schuldig blieben,

auf die Scholastik häuften; das können wir nur tief beklagen. Denn

wer immer ein katholisches Bewußtsein in seiner Brust trägt, muß

es fühlen, daß ein derartiges Verhalten mit katholischer Pill»!

nicht leicht vereinbart werden kann. Waren doch die Vertreter der

Scholastik unsere Freunde und unsere Väter, waren doch sie es, die

fast auf dem Boden des Dogmas wurzelnd das Banner kirchlicher

Wissenschaft hoch trugen, die mit unerschütterlicher Treue zur Kirche

hielten, ihre Lehre vertheidigtcn, und von ihr hinwiederum n!«

wahre Söhne anerkannt, geschützt und in ihren Arbeiten und Studien

vielfach gefördert wurden. Doch schweigen wir davon, schweige» wir

von manchem andern, was hier zu sagen wäre, nur das eine möchte

ich bemerken : die feindliche Stellung, welche man gegen die Scholastik

nahm, hat das wahre Interesse der Wissenschaft beeinträchtigt und

beschädigt.

Nie noch hat man ungestraft das Gesetz der Continuität, von

dem der Fortschritt der Wissenschaft mehr als jeder andere Fortschritt

wefentlich bedingt ist, verletzt; nie ist es ungestraft vergessen wor

den, daß die Wahrheit nicht ein Monopol einiger vrivilegitten

Menschen, sondern ein Gemeingut der Menschheit ist, und daß >"
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dem Ringen nach ihrem Besitze die Vergangenheit der Gegenwart,

die Gegenwart der Zukunft die Hand reichen muß. Sehr seltsam

wäre es wohl also, wenn auch in dieser Beziehung die Scholastik

sich im Ausnahmezustand befinden sollte, wenn man die reichen

Schätze des Wissens, welche lange und mühevolle Arbeit der größten

Geister und tiefsten Denker durch Jahrhunderte ansammelte, unbe

nutzt und vernachlässigt liegen lassen tonnte, ohne dadurch dem Fort

schritte der Wissenschaft auch nur von ferne hindernd in den Weg

zu treten. Und dennoch war das die ausgesprochene Ansicht nicht

weniger Gelehrten, die in dem Anknüpfen an die scholastische Ver

gangenheit nur Verderben für die Wissenschaft sehen wollten. Wunder

bar, daß für gewisse Geister selbst die Sprache der Thatsachcn nicht

hinreichend ist, sie ihre vorgefaßten Meinungen ablegen zu machen,

und daß die mächtige Stimme der Geschichte bei ihnen nur auf

taube Ohren trifft! Ist denn die Geschichte der Speculation, seitdem

man mit der Vergangenheit gebrochen hat, etwas anders als ein

stetes Wiederkehren von Enttäuschungen , das zuletzt selbst edle

Geister anekelte und zur Verzweiflung an jeder Philosophie trieb?

Oder woher rührte dann jene Verachtung der Philosophie, die vor

nicht gar langer Zeit fast eine allgemeine geworden, und auch jetzt

noch nicht vollständig überwunden ist? Ein unparteiischer Blick kann

in dieser Geschichte nichts wahrnehmen als ein ununterbrochenes

Auftauchen und Niedersinken von Systemen. Gleichwie auf dem

sturmbewegten Meere eine Woge die andere drängt und selbst wie

derum einer nachfolgenden weicht, so wurde ein System, bevor es

noch seine Vollendung erreicht, schon von einem andern verdrängt,

und dieses machte abermals einem dritten Platz, kein einziges ver

mochte sich länger auf der Oberfläche zu behaupten, jedes trug den

Keim des Todes, der sich oft mit rasender Schnelligkeit entwickelte,

in sich. Und wenn hie und da ein System dauernde Lebenskraft zu

besitzen schien, die Enttäuschung blieb nicht aus, es sank dahin;

wenn es von unzähligen Händen beklatscht, wenn es von allen

Seiten als ein System begrüßt wurde, das Licht in die finster«

Regionen der Speculation bringen und endlich den Zugang zum

hellen Tage der Wahrheit gestatte, es war nichts als ein Meteor,

das am dunklen Himmel aufleuchtet und gerade dann unfern Blicken

entschwindet, wenn sie sich voll Entzücken in seinen Glanz versenken

wollen. Gestehen wir es nur, wir sind hart dafür gestraft worden,
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daß wir die Bahn unserer Väter undankbar verließen und da« Band

zerrissen, das uns mit der Vergangenheit verknüpfte. Die Arbeit so

vieler ausgezeichneter Denker ist verloren; sie haben ihre besten

Kräfte an die Errichtung eines Gebäudes vergeudet, über dessen

Ruinen die Zeit längst dahineilt. Gewiß ein bitterer Gedanke!

Talentvolle Gelehrte, die in der redlichsten Absicht von der Welt

mit der ganzen Kraft ihres Jünglings- und Mannesalters für die

Wissenschaft gekämpft und gearbeitet hatten, mußten am Abende

ihres Daseins den Schmerz erleben, alle Mühen ihres laugen Leben«

verloren zu sehen und keinen andern Trost zu haben, als den da«

Bewußtsein einer guten Absicht zu verleihen vermag. Wenn buch

solche Mühen, solche Arbeiten zur Erneuerung, zur Erhaltung und

Vollendung jenes Baues, den das Mittelalter zu einer beträchtlichen

höhe aufgeführt hatte, angewandt worden wären! Und um mich

nicht in die Frage einzulassen, ob in diesem Falle manche lM

jener Systeme, welche auf außerkirchlichem Gebiete entstanden, auch

nur möglich gewesen wären, nehme ich keinen Anstand zu behaupten,

daß viele Schulen, welche sich im Gegensatz zur Kirche und zum

Christenthume bildeten, in ihren ersten Anfängen erstickt, andere

an ihrer Verbreitung und ihrem Einflüsse auf das öffentliche Denken

und Leben gehindert worden wären, wenn sie als Gegnerin eine

katholische Wissenschaft getroffen hätten, die alle Schätze des Alter-

thums und Mittelalters, vermehrt und entwickelt durch reiche Er«

rungenschaften der letzten Jahrhunderte, in sich befaßt hätte. Eine

solche Wissenschaft, an der zwei Jahrtausende hindurch die Jünger

der Wahrheit unter dem Schutze der dreieinigen unerschaffenen Wahr

heit mit unverdrossener Mühe, mit nie welkender Kraft und nie

wankender Liebe gearbeitet hätten, müßte sich zu einem Riesenbau

gestaltet haben, an dem jeder Angriff des Irrthums und der Lüge

zu Schanden würde, und bei dessen Betrachtung wohl vielen ihrer

Vertreter der Muth entsinken und die Waffen entgleiten möchten.

Dieses Ideal haben wir nicht erreicht; Gott möge es denen ver

zeihen, welche sich selben hindernd in den Weg stellten: nur möge

man jene künftig wenigstens von katholischer Seite nicht mehr als

wahre Reformatoren der Wissenschaft und eigentliche Begründer der

Philosophie hinstellen. Durch die bitteren Erfahrungen, welche wir

machen mußten, werden wir doch mindestens das Recht erlangt haben,

endlich einmal von solchen unwahren Phrasen verschont zu bleiben.
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Gott Lob! diese Zeit, von der wir sprechen, ist vorüber; ein

vornehmes Ignoriren der Scholastik ist nicht mehr möglich, sie ist

ein Factor geworden, mit dem man rechnen muß, und die Zahl der

jenigen, welchen die Scholastik für einen längst überwundenen Stand

punkt gilt, ist wohl eine verschwindend kleine geworden. Das Interesse

an der mittelalterlichen Philosophie und Theologie ist, seitdem es

geweckt wurde, von Jahr zu Jahr gestiegen, und wollte es sogar

bisweilen scheinen, als stehe das Wachsen desselben im dirccten Ver

hältnisse zu dem erfreulichen Umschwünge, den wir im katholischen

Bewußtsein und Leben vor sich gehen sehen. Möge dem sein, wie

ihm wolle, es ist eine Thatsciche, daß die Werke, welche sich mit der

Wissenschaft des Mittelalters befassen, uns schon jetzt die frohe

Aussicht gewähren, bald eine vollständige Literatur in diesem Felde

unser eigen nennen zu können, und daß, obwohl fast alle Länder, in

denen das wissenschaftliche Leben nicht ganz darniederlicgt, ihren

Beitrag liefern, doch ganz besonders Deutschland Bedeutendes ge

leistet hat und noch reichere Leistungen für die Zukunft verspricht.

Denn Kleutgens hervorragende Verdienste streitig zu machen, wird

Wohl selbst seinen Gegnern nicht in den Sinn kommen. Und ich

glaube, wenn es sich um die Auseinandersetzung und Verteidigung

der Lehre der Scholastiker handelt, möchte es schwer sein, irgend

Jemand zu finden, der Bedenken tragen würde, ihm den erste» Platz

einzuräumen. Handelt es sich aber um die Geschichte des Mittel

alters, so gebührt Stockt unstreitig der erste Platz. Wenn das kath.

Deutschland mit Recht auf die Abhandlungen Kleutgens stolz sein

kann, so darf es sich auch des Werkes rühmen, das Stockt der

Oeffentlichkeit übergeben hat.

Die katholische Literatur besitzt zwar manche schätzenswerthe

Werke, welche in die Geschichte der Philosophie des Mittelalters

einschlagen, und Licht in einige Partien derselben bringen, aber eine

vollständige Geschichte, die uns Zug für Zug ihr Entstehen, ihre

Entwicklung und ihren ganzen Verlauf vor Augen geführt hätte,

hatten wir bis jetzt nicht. Stockt unternahm es, eine vollständige

Geschichte der Philosophie des Mittelalters von katholischem Stand

punkte aus zu schreiben. Die Aufgabe, welche er sich stellte, ist

offenbar eine gewaltige, so daß, wenn er in ihrer Bearbeitung

weniger glücklich gewesen wäre und sie nur annähernd gelöst hätte,

selbst dann noch sein Bestreben allein und seine Arbeit unsere volle
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Anerkennung verdient hätte. Mit vollem Rechte schreibt Stockt in

seiner Vorrede zum ersten Baude: „Ich habe mich leine Mühe

gereuen lassen, den Anforderungen, welche an ein solches Werk mit

Recht gemacht werden können, nach Möglichkeit wenigstens annähernd

zu entsprechen. Wenn ich nicht Alles erreicht habe, was ich erreichen

wollte, so wird der geneigte Leser gewiß die Schwierigkeit der ge

stellten Aufgabe und den Ungeheuern Umfang des zu bewältigenden

Materials in der Bestimmung seines Urtheils mit in Anschlag

bringen." Nun, wir möchten der Meinung sein; daß dieses Urtheit,

wenn Stöckls Leser gerecht und unparteiisch zu Werke gehen wollen,

nur ein ehrenvolles sein kann. Denn Stockt hat das wirtlich ge

leistet, was er zu leisten versprach, und was ein vernünftiger Leser

erwarten durfte. Wir wollen damit nicht behaupten, Stöckls Wert

sei ohne jeglichen Mangel, sondern nur, daß es ohne solche Mängel

sei, die seinem innern Werthe einen wesentlichen Abbruch thun und

dasselbe für den Zweck, welchen es anstrebt, untauglich oder auch

nur weniger tauglich machen würden. Es hieße Ucbcrmenschlichl«

verlangen, wenn man von einem solchen Werke jede, auch die ge

ringste UnVollkommenheit und Unrichtigkeit entfernt wissen wollte,

und das um so mehr, je sicherer es ist, daß nicht Wenige nur zu

geneigt sind schon als eine objective Unrichtigkeit anzusehen, was mit

ihrer subjectiven Ansicht nicht übereinstimmt. Anderen, welche die

von Stockt eröffnete Bahn betreten, wird es möglich sein, das ein

mal begonnene Werk, soweit es die Natur des Gegenstandes erlaubt,

zur Vollendung zu bringen.

Um zuerst im Allgemeine» die Vorgänge dieses ganz und gar

zeitgemäßen Werkes kurz zu berühren, so scheinen sie uns vornehm

lich folgende zu sein. Die Haupteintheilung seines Gegenstandes

wurde Stockt von diesem selbst geboten und hat darum die Vor

züge der Natürlichkeit und Wahrheit für sich. Nicht selten werden

gerade diese Vorzüge bitter unter dem Titel „Mangel an Origi

nalität" getadelt; aber es möchte denn doch wohl evident sein, daß

Mangel an einer Originalität, die der Natürlichkeit und Wahrheit

schadet, nicht tadelnswerth , fondern höchst lobenswürdig ist: das

Streben nach Originalität auf Kosten jener Vorzüge kann zwar

den Namen eines Sonderlings, niemals aber den eines originellen

Kopfes einbringen. In Bezug auf die ferner« Abtheilungen wollen

wir nicht läugnen, daß vielleicht Manche für einige untergeordnete
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Eintheilungsglieder einen andern Platz wünschen möchten, müssen

aber zugleich gestehen, daß die Abtheilungen im Ganzen so getroffen

wurden, daß der Zweck, nämlich klare lichtvolle Darstellung der Ge»

schichte der Philosophie des Mittelalters dadurch erreicht wird. Wir

werden im Folgenden Gelegenheit haben, häufiger darauf hinzu

weisen.

Ein fernerer Vorzug, auf den wir aufmerksam machen möchten,

liegt in der Klarheit und Gediegenheit, mit welcher die Philosoph!«

schen Systeme des Mittelalters dargelegt und entwickelt werden.

Diesen Vorzug vermag nur ein Kenner eben dieser Systeme genügend

zu schätzen ; weil ein solcher allein im Stande ist, die ganze Schwie

rigkeit abzuwägen, welche der Forscher zu überwinden hat, um einer

seits die in einer großen Menge von Folianten enthaltenen Ansichten

der Scholastiker zu sammeln und zu einem einheitlichen Ganzen zu

ordnen; andererseits für ihre unserer Sprachweise mehr oder weniger

ftlmde Terminologie die entsprechenden Ausdrücke zu wählen. Frei

lich hätte bisweilen mehr gedrungene Kürze der Klarheit viel ge

nützt, ohne der Vollständigkeit einen Abbruch zu thun, jedoch wird

der Nachtheil, der daraus etwa entstehen könnte, durch die bündigen

Recapitulationen , welche sich durch das ganze Werk hindurchziehen,

vollständig aufgehoben. Dürfte ich mir aber eine Bemerkung in

Bezug auf die Terminologie erlauben, so möchte ich wünschen, daß

der Verfasser den Sprachgebrauch der Kantischcn Schule, nach dem

nintelleotus" mit „Verstand", „ratio" mit „Vernunft" wiederge

geben wird, verlassen und den entgegengesetzten Sprachgebrauch ein

halten möchte. Doch ich will darüber mit ihm nicht rechten ; daß er

aber, wo er des Unterschiedes zwischen der Wahrheit, welche dem

Denken, und der Wahrheit, welche dem Sein zukömmt, Erwähnung

thut (II, 4??), sich der Ausdrücke „subjectiue und objective Wahr

heit« bedient, vermag ich durchaus nicht zu billigen. Dem Verfasser

ist doch gewiß die Zweideutigkeit nicht unbekannt, welche von diesen

Ausdrücken nicht getrennt werden kann, warum soll man also nicht

lieber die Ausdrücke „logische und ontologische Wahrheit" anwenden,

welche sicher nicht leicht mißgedeutet werden können.

Noch ein Vorzug, der nicht verfehlen wird, auf jeden Leser

des Stöckl'schen Werkes einen wohlthucnden Eindruck zu machen,

««dient besondere Erwähnung. Es ist die parteilose Objectivität,

deren sich der Verfasser befleißt, und die Vermeidung jeder unnützen
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Polemil. Man vergißt beim Studium dieses Werkes auf den Ver

fasser und glaubt nur die Philosophen des Mittelalters mit ihrem

Leben und Denken vor sich zu haben. Diese sind es, welche sprechen;

der Verfasser hat sich nur zu ihrem Organe gemacht; selbst da, wo

es sich um Männer handelt, über deren Lehre ein Zweifel obwaltet,

trägt der Verfasser nicht seine vorgefaßte Meinung in sie hinein,

sondern er sucht ihre Meinung aus ihnen heraus zu entwickeln, s»

daß man gewaltsame Auslegungen, Verstümmelungen des Teile«

und andere weder ehrliche noch wissenschaftliche Mittel, deren man

nur zu leicht anwendet, wenn man sich mit der bestimmten Tendenz,

diese oder jene Meinung in einem Nuctor finden zu wollen, dem

Studium und der Erklärung desselben ergibt, bei Stockt vergeben«

suchen würde. Eine derartige Objectivität ist eine wühl wesentliche

Eigenschaft jeder Geschichte , ohne welche sie völlig werthlos ist und

den Namen einer Geschichte nicht verdient; aber es gibt gewisse

Regionen, in denen diese Eigenschaft eben so selten geworden H,

als sie wesentlich ist. Nicht in der Völkergeschichte allein , sondern

auch in der Geschichte der Wissenschaft möchten wohl Geschichte-

baumeister zu finden sein, welche den Beruf in sich fühlen, die Ge-

schichte selbst zu machen. Die Versuchung dazu liegt namentlich in

der Geschichte der Philosophie sehr nahe, indem es ja gewöhnlich

ohne Vergleich leichter ist ein System zu widerlegen , wie wir e«

uns zurechtgelegt haben, als dasselbe zu bekämpfen und zu besiegen,

wie es von seinem Urheber ausgedacht und verstanden war. Durch

die Objectivität, welche sich Stockt zum Gesetz gemacht hatte, ml

er auch in den Stand gesetzt, die Polemik, welche hier wahrlich nicht

am Platze gewesen wäre, fern zu halten. Sein Werl kann dabei nur

gewinnen, indem es die Geister nicht erbittert, sondern ihnen die

zu einem objektiven Urtheilc durchaus nothwendige Ruhe läßt. Und

dürften wir hier einen Herzenswunsch aussprechen, so wäre es der,

daß alle Gelehrten wie Stockt sich jeder nicht nothwendigen Polemil

gegen ihre katholische» Mitbrüder enthalten möchten, oder wenn

dieselbe je nothwendig sein sollte, selbst in rein objectiver Polemil

das Maaß nicht überschreiten möchten, welches die Charitas vor

schreibt. Wahrlich unsere Zeit und unsere Lage bedarf es nicht, daß

neue Scheidewände aufgeführt werden, sondern sie fordert gebieterisch,

daß die alten niedergeworfen und die Hindernisse entfernt werden,

welche der Eintracht und dem Zusammenwirken so vieler ehrenwerthel
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und ausgezeichneter Gelehrten, welche die katholische Kirche besitzt,

in den Weg treten. Und darum tritt an jeden die Pflicht heran,

nach dieser Seite hin zu wirken, so viel es seine Stellung und seine

Kräfte erlauben, und alles zu vermeiden, das anstatt Eintracht zu

fördern, Zwiespalt herbeiführt und die Annäherung um so schwerer

macht.

Gehen wir setzt etwas näher ins Einzelne ein. In seinem

ersten Bande behandelt Stockt die Periode der Entstehung und all«

mutigen Ausbildung der Scholastik, Zuerst gibt er uns in einigen

treffenden Zügen eine allgemeine Charakteristik sowohl des Mittel

alters, als namentlich der mittelalterlichen Wissenschaft. Wie sein

Vorgänger auf der Akademie zu Münster, Dr. Clemens, faßt auch

unser Verfasser die speculative Wissenschaft des Mittelalters als die

Fortsetzung und Weiterentwicklung der Speculation der Kirchenvater

auf; nur daß in der Scholastik noch ein weiteres Moment hinzu-

tntt, welches wir in der Patristik mehr oder weniger vermissen,

nämlich das Streben nach Systembildung. Woraus der Verfasser

dann den folgerechten Schluß zieht, daß die mittelalterliche Specu

lation nicht als ein bloßer Appendix der Patristischen Wissenschaft,

der jeder Originalität bar sei, betrachtet werden könne, sondern daß

sie in Bezug auf Inhalt eine stetige Fortbildung der von den

Vätern in ihren Grundzügcn entworfenen christlichen Wissenschaft,

in Bezug auf Form eine organische Gestaltung derselben sei. Con-

servatives und fortschreitendes Moment in innigster Versöhnung

und Wechselwirkung, das ist das charakteristische Merkmal der mit

telalterlichen Speculation. „Nie verstanden sich die großen Denker

dieser Periode dazu, die vorausgehende Epoche der Väter zu dis«

creditiren, ihre .Speculation als eine verfehlte oder wenigstens ein»

seitigc und unreife zu erklären, über welche man hinausgehen, welche

man überwinden müßte; vielmehr hielten sie stets mit der innigsten

Verehrung an den Grundsätzen und Resultaten der patristischen

Wissenschaft fest und ließen sich diese Grundlage nicht entwinden.

Aber eben so wenig waren sie auch gewillt, auf eigenes Denken zu

verzichten und sich blos mit einer leeren Wiederholung desjenigen zu

begnügen, was die Väter ihnen vorgedacht; vielmehr bemächtigten

sie sich mit ihrer vollen Denkkraft der Wahrheit, und suchten die

selbe mit neuen, weitergehenden Beweisführungen zu stützen und ihr

eine noch tiefere Entwicklung zu geben. Das ist der wahrhaft

0eft. Vieitelj, f, lathol. Theol, VIII. 2s
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kirchliche Standpunkt in der Wissenschaft, weil er Stabilität und

Fortschritt zur Einheit verbindet — und die mittelalterlichen Denker

haben denselben entschieden gewahrt." (S. 8.)

Nachdem sodann Stockt die ersten Anfänge wissenschaftlicher

Bestrebungen bei den abendländische» Völkern in einem Isidor von

Sevilla, Neda, Alkuin, Fredegisus, Rhabanus Mauru«,

Paschasius Radbertus gezeigt, führt ihn der an sich der Philo«

sophic fremde Prädcstinationsstreit zwischen Gottschalk und Hinlmai

von Rheims auf Joannes Scotus Erigena, dessen Leben und

Schriften er eine längere Besprechung widmet. Es ist bekannt, ooß

die Gelehrten , was Lehre und Meinung des Erigena betrifft, ver

schiedener, ja entgegengesetzter Meinung sind. Wenn nicht »lltin

Rationalisten , welche in Erigena einen Vorläufer des Hegelschen

Rationalismus sehen zu dürfen glauben, sondern auch G-rbett,

Görres und andere Erigena des Rationalismus und PantlMms

zeihen, so suchen andere hinwiederum mit Staudenmaier, Kieutz»

Hage, Schlüter u. f. w., ihn entweder ganz oder zum Thcilc von

dieser Anklage zu reinigen. Dem Systeme Erigena's fehlt es eben an

Klarheit und an bestimmt hervortretender Conscquenz. „Ein ver

schwommener, oft in Ueberschwänglichkeiten sich ergehender Mysli-

cismus läßt den Gedanken nicht immer in jener Klarheit hervor

treten, welche wohl wünschenswerth ist ... . Wenn es ferner in dem

Systeme Erigena's nicht ohne mannigfache innere Widersprüche abgeht,

so dürfen wir auch davon den Grund in dem mystischen Gepräge

des Ganzen suchen." (S. 44.) Stockt gehört zu jenen, welche in

Erigena Pantheismus und Rationalismus finden, und legt die Be

deutung des crigenistischen Systems darin, daß in demselben „alle

in der patristischen Epoche vereinzelt dastehenden neuplatonischen Ele

mente zusammengeflossen sind , und in diesem Zusammenflusse sich

gegenseitig zur vollendeten idealistisch-pantheistischen Theorie ergänzt

haben." (S. 128.) Nur mit Unrecht könnte man diese Meinung

Stöckls eine unberechtigte und unmotiuirte nennen, auch der glü

hendste Vertheidiger Erigena's wird unter den vielen Gründe», durch

die Stockt seine Ansicht stützt, wenige finden, denen er etwas mehr

als Schein zuschreiben muß. Dennoch zweifeln wir, ob Stöckl seine

Meinung so begründet habe oder auch nur begründen könne, daß

die entgegengesetzte Meinung unmöglich gemacht werde. Wir hoben

für diesen Zweifel keinen andern Grund, als jenen, den wir schon
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berührten. Erigenn's System ermangelt der Klarheit und Deutlichkeit,

weil er sich selbst seiner Stellung kaum klar geworden war. Er

glaubte sich noch auf christlichem Boden bei dem Bekenntnisse eines

Christenthumes, in welches eine demselben ganz und gar feindliche

Speculation hineinragte, oder wenn man lieber will, welches in eine

wesentlich unchristliche Speculationsform hineingezwängt wurde.

Sollte es nicht gerade dadurch erklärt werden können, daß in

Erigena's System das christliche Dogma als beschrankend auftritt

und zum Correctiv seiner Lehren wird, ohne darum mit Stockt

(S. 44) Erigena ein zweifaches Bewußtsein, ein christliches nämlich

und ein philosophisches zuschreiben zu müsse»? Und muß es nicht

dadurch erklärt werden, daß Erigena's System zwei Seiten darbietet,

welche sich gegenseitig abschwächen, von denen die eine uns hindernd

in den Weg tritt, und unfern Schritt aufhält, während wir die

andere bis zu ihrer letzten Consequenz verfolgen wollen?

Verhält sich aber die Sache so, dann haben wir das volle

Recht, mit unserm Verfasser (S. 12?) zu glaube», daß das erigeni-

stifche System seinem Wesen nach nicht christlich sei; da ein Christen-

thum, das in eine seinem Wesen entgegengesetzte Tpeculatio» hinein»

gezwängt wird, sein wahres Wesen verlieren muß. Uebrigeus

glauben wir. daß Stockt wenigstens bewiesen habe, daß Erigen»

Rationalismus und Pantheismus mit dem Christenthum zu ver

schmelzen suchte, und daß somit seine Lehre als abgeschwächter

Rationalismus und Pantheismus zu betrachten sei. Was zuerst de»

Rationalismus angeht, so sieht Stockt denselben in der Behauptung

Erigena's ausgeprägt, daß die wahre Philosophie die wahre Religion

sei. Wir könne» ihm darin nur beistimmen. Freilich beruft sich

Erigena auf Augustinus (6e ver«, rsliß. o. 5 u. 8), und berücksich

tigt die lllerandriinsche» Lehrer Clemens und Origenes (8trom. I. 6.

o. 7 »Ubi-oont. Oels. I. 3. c 72), aber der Sinn, in welchem diese

und viele andere Lebrer jenen Satz verstehen ((X kets,v. äc»F. tlieol.

riroleF. «. 4) '), ist nicht der Sinn, in welchem Erigena denselben

>) Besonder« wichtig ist die Beweisführung Petan's, daß Clemens von

Alex. ,-sv<önl«< so verstehe, daß dieselbe mit FkoXn^l«' gleichbedeutend sei. Schön

sprach sich hierüber der h. Gregor Thaum,, p»,n«^. aä Oriß, au«, dessen Sätze

in der Note der neuesten römischen Ausgabe 1857. I, 17. gut erläutert sind.

Anm. der Red.
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nimmt , da er doch wohl nicht wie jene alten Lehrer unter dem

Namen der Philosophie die gesammtc Vernunft- und Glaubens-

Wissenschaft und noch dazu das ihnen entsprechende Leben versteht.

Wird aber nicht alles dieses unter dem Namen der Philosophie ver

standen, so kann man die wahre Philosophie nicht mit der wahren

Religion identificircn, ohne offenbar dem Rationalismus zu huldigen.

Das ist jenen Rationalisten nicht entgangen, die sich auf die erwähnte

Lehre der Väter als eine Billigung ihrer Ansicht berufen. Ferner

wer immer den auf den ersten Anblick unverfänglichen Satz, daß

weder die Vernunft der Anctorität, noch die Auctorität der Vernunft

widersprechen könne, so auffaßt, daß der Offenbarungsauctoritüt nicht

ausschließlich die Würde der Norm gewahrt wird, sondern auch die

Vernunft als Norm und Regel für die Offenbarung auftritt, der

hat sich sicher vom Rationalismus nicht losgemacht, sondern ist Mj

und gar in ihm befangen. Nun aber scheint es uns evident zu in»,

daß Stockt eine solche Auffassung gesagten Satzes in Erigena's System

nachgewiesen habe. Es ist wahr, Engen« pflegt die Offenbarung«-

satze anzunehmen, aber ihren Inhalt bestimmt er nach den Resultaten

seiner Speculation; nur scheinbar sind jene das beschränkende und

bestimmende Correctiv für diese, in der Wirklichkeit ist es seine

Speculation, welche den Inhalt der christlichen Dogmen modificirt.

Will man sich davon überzeugen, so lese man nur mit einiger Auf

merksamkeit , was Stockt aus Engen» über das Geheimnis; der hl.

Dreifaltigkeit (S. 52. 8^.), über die Schöpfung im Allgemeinen

(S. 55. 69), über die Schöpfung des Menschen insbesondere, den

Sündenfall, die Erlösung (S. 98—107; 109—116), und endlich über

die Eschatologie (S. 11?—124) nicht allein andeutet, sondern voll

ständig und meistens wörtlich anführt.

Endlich muß ohne Zweifel eine Lehre, die der menschlichen

Vernunft die Fähigkeit zuschreibt, auf Grundlage der hl. Schrift

bis zur Einsicht in die höchsten Mysterien vorzudringen, und sogar

von einem Finden des trinitarischen Lebens Gottes durch den mensch

lichen Geist redet, als rationalistische Selbstüberhebung des Menschen

angesehen werden. Daß aber Engen« sich zu dieser Ansicht bekannte,

hat Stockt namentlich S. 42 ff. überzeugend dargethan. Will man dagegen

einwenden, daß nach Erigena die Vernunft nicht durch sich, sondern

durch das ihr eingesenkte göttliche Licht die höhere Wahrheit nicht
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erkenne, so möge man nicht vergessen, daß nach dem nämlichen

Engen« eben dieses Licht des göttlichen Wortes jegliche Erlenntniß

bedingt und vermittelt, und dasselbe somit gar nicht mehr als etwas

im kirchlichen Sinne Uebernatürliches betrachtet werden kann, indem

es ja zur Vollendung der Natur als solcher innerhalb ihrer Ordnung

gehört.

Aber gerade diese Lehre des Erigena, welche uns entgegen

gehalten wird, scheint uns, wenn wir nicht sehr irren, eine ziemlich

deutliche Spur des Pantheismus, über den wir auch noch einige

Worte zu sagen haben, »n sich zu tragen. In der That, wenn die

menschliche Vernunft die höhere Wahrheit nur durch das ihr ver

liehene göttliche Licht erkennt und zwar so, daß nicht eigentlich die

Vernunft selbst unter der Einwirkung des göttlichen Lichtes die

Wahrheit erkennt, sondern vielmehr das göttliche Licht, wie Erigena

in der angeführten Stelle ausdrücklich behauptet, in der Vernunft

sich selbst erkennt, so sind wir gezwungen eine im Grunde bestehende

Wcfenseinheit zwischen der Vernunft und Gott, der das Licht der

Geister ist, anzunehmen. Oder ist es denn denkbar, daß die Erkennt-

niß, deren Trägerin unsere Vernunft ist, eigentlich Selbsterkenntniß

Gottes sei, ohne daß unsere Vernunft zuletzt und in ihrem tiefsten

Grunde mit Gott identificirt werde? Ich meine, das wäre selbst

dann noch absolut undenkbar, wenn man von der Eigenschaft des

Denkens, vermöge derer es ganz und gar immanent ist, absehen

wollte.

Außerdem ist es eine sicherlich schwer zu lösende Aufgabe, die

Ansicht Erigena's von der Schöpfung der idealen Welt, die unter

seinen Händen zur Selbstverwirklichung Gottes wird, ebenso die

Ansicht, welche er über die Natur des Allgemeinen und seiner Be

ziehung zu den Einzeldingen entwickelt, und welche in einen voll

endeten Ultrarealismus hinaus läuft und die Objectiuirung der

Mzen dialectischeu Gedankenbildung im menschlichen Geiste ein

schließt, von pantheistischer Anschauung zu reinigen. Man lese dar

über Stockt S. 56. 58. 69 ff. Und wie will man denn, um wenig

stens ein Beispiel zu bringen, Behauptungen, wie diese „H,t si

neatui-H ex Deo «rit, srit Dsus oaus»»,, ereatnia autem sösetu»:

°i autem uil aliuä est eiksotus, ni»i oau88g, laotg,, ««^uitur

D«um in etteotiiiu» 8ui» tisri, non eniin sx oaussa in etkootu»
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8uo» nroeeäit, c^uoä a 8U» natura illienuiu «8t, si^mäsm in

ealorein et luoein ninil »,Iin<1 ni»i inL«, vi» ißnea erumvit."

^Derrs itac^ue e«t oinne, c^noä vere e8t, «^noniam in8e f»oit

omni», et Lt in oiuuidus", und nicht wenige andere, welche Stockt

anführt, erklären?

Zum Schlüsse noch eine Frage: Kann man in Erigena'«

System den Satz „Den» omuiuin e88entia est" (äe äiv. n»t,

I. 1, 3) etwa in dem Sinne verstehen, in welchem der h. Nugustin

Gott oinni8 Koni donuin nennt? Wir halten es für unmöglich.

Augustin nennt Gott omuis doni douuin, nicht weil er das formale

Princip jeglichen Dinges wäre, das gut im transcendentalen Sinne

ist, sondern weil er die wirkende, die vorbildliche und die Lud«

Ursache alles Guten ist: Erigena hingegen nennt Gott omnium

e8»eutiai» vornehmlich, weil er das formale Princip jedes Seienden

ist. „<üoneIu8Ulli est, schreibt I. e. I. 3, 17, ip8»ui (äiv'wM

naturaiu) 8oIam vere »e rirorn^ie in omninu8 e»8e, et uilul

vere ao nronrie e»3e, csuoä in»», non 8it . . . kroiuäe nou cluo

a 86 ir)8i8 äet>einu8 intelli^ere Deum et ereaturaiu, seä unum

et iäin8uin." Mit vollem Recht behauptet also Stockt, Engen«, lehre

eine solche Immanenz Gottes in der Welt, von welcher der Pan

theismus unzertrennlich sei. Denn diese Immanenz Gottes ist nach

Engen» nicht jene, welche Vernunft und Glauben fordern, nämlich

die Immanenz der Allgegcnwart, sondern es ist jene, welche Ver

nunft und Glauben gänzlich verwerfen, es ist die Immanenz, welche

mit der Behauptung gegeben ist, daß Gott im formalen Zinne

essentia oiuuium sei. Wie kann also Erigena nichts desto weniger

die Transcendenz Gottes über der Welt behaupten, wird man fragen?

Wenn wir auf diese Frage keine Antwort wüßten , so würde das

nicht uns, sondern Erigena schaden, indem dadurch höchstens bewiesen

würde, daß dem Irrthum nicht selten auch jener Vorzug, den er

als den einzigen in Anspruch nehmen kann, abgeht, der Vorzug der

Consequenz. Aber zufällig fehlt uns die Antwort auf jene Frage

nicht; sie ist folgende: Erigena muß nach seinem System die Trans

cendenz Gottes über der Welt bei der Immanenz desselben in der

Welt aufrecht erhalten, da sein System Ultrarealismus ist, und,

wir glauben nothwendig, Gott als die höchste Synthese aller Anti

thesen auffassen muß. Nun ist es aber bekannt, daß ein derartige«
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System das Absolute zugleich im Relativen und außer allem Rela

tiven denkt ').

Folgen wir jetzt Stockt zu den Streitigkeiten zwischen Nomina»

liömus und Realismus. Der Kampf, welcher sich zwischen den Ver

tretern dieser entgegengesetzten Richtungen entspann, trug bekanntlich

sehr viel bei zur Entwicklung der Philosophie des Mittelalters, und

darum haben wir es denn im Interesse der historischen Wissenschaft

sehr zu bedauern, daß viele Werke, welche jener Periode angehören,

verloren gegangen sind, und so dem Geschichtsforscher nicht selten

sichere Anhaltungspunkte fehlen, wenn es ihm darum zu thun ist,

die Ansichten der verschiedenen Philosophen jener Zeit aufzuklären.

Die ersten Spuren des Nominalisnius verlieren sich ins graue

Alterthum ; ganz gewiß treten sie uns in dem Lehrsatze der Stoiker ent

gegen, daß dem Allgemeinen nur in Bezug auf unser Deuten und

Reden Werth und Wahrheit zukomme. Von ihnen verirrte sich diese

Llhre zu den Arianern, welche sie benutzten, um ihre gottlosen Irr

tümer philosophisch zu rechtfertigen. Nachdem sie in den Arianern

imch die hh. Väter, namentlich durch den h. Gregor von Nazianz,

den h. Gregor von Nyssa und den h. Basilius vollständig besiegt

war, tauchte sie im elften Jahrhundert in Roscellin von Com«

piegne wieder auf. Roscellins Lehre glaubt Stockt nach Anselm,

Johann von Salisburg und Abälard dahin bestimmen zu können,

daß das Allgemeine nur in dem Namen der Dinge, also weder in

unsenn Denken noch in den Dingen selbst, liege, und unsere all

gemeinen Begriffe (!) nichts anders seien, als allgemeine Benennun

gen, unter denen wir eine Gcsammtheit von Gegenständen zusammen

fassen. Wer die Geschichte des menschlichen Denkens kennt, wird es

freilich nicht für unmöglich halten, daß Roscellin eine solche Ansicht

vertreten habe, und dennoch wird es uns sehr schwer, es zu glauben.

Denn da der Name die Form eines Namens nur durch die Be

ziehung auf unsere Vorstellung erhält, und außerdem nur durch die

Vorstellung, welche er bezeichnet, eine Beziehung auf Dinge haben

lann, wie kann es da einen allgemeinen Namen geben, wenn es

nicht einen ihm entsprechenden allgemeinen Begriff gibt? und wie ist

l) Den sogenannten ,?»ntueisinn» eiuai>ativu8' de« Engen», hat

derselbe Verfasser klar nachgewiesen in seiner dm, Münster'schen Lection«.

c»!°log beigegebenen Abhandlung, für 1867. Sommers. S, 5—22.

Nnm. der Red.
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es möglich, daß der allgemeine Name eine Gesammtheit von Gegen»

stände» zusammenfasse und somit bezeichne, wenn der Sprechende

und Hörende die nämliche Gesammtheit in sicherem Denken nicht

zusammenfassen? Widersprüche so offenbar, daß sie für jeden nur

mittelmäßig gebildeten Denker auf der Hand liegen, können Roscellin

nicht entgangen sein! Gut, so werden wir also den hl. Anselm (äs

öä. Irin. o. 2) der Uebertreibung beschuldigen müssen? Keines

wegs; denn die Behauptung, das Allgemeine sei nichts als bloße«

Wort (universales substantias nonnisi rlatum voois esse), ist

nicht gleichbedeutend mit der Behauptung, das Allgemeine sei nicht«

als ein nach jeder Seite hin sinn- und bedeutungsloses Wort, son

dern sie bedeutet nur, das Allgemeine sei außerhalb des denkenden

Geistes nichts als Wort, und somit sei der Allgemeinbegriff ohne alle

Objektivität. Ob nun Roscellin den Allgemcinbegriff schlechthin ge<

läugnet und nichts als einen Collectiubegriff (vielleicht besser ein

Collectivbild) vieler Individuen genannt, oder die Existenz des W-

gemeinbegriffes als Zeichen für viele Individuen im Sinne der

später« Nominalisten zugestanden habe, ist eine Frage, deren ge

wisse Entscheidung unmöglich sein möchte. Wäre das erste der Fall,

so würde es bei Roscellin auch keine im eigentlichen Sinne all«

gemeine, sondern nur Collectiu«Namen geben, indem (ich wiederhole

es nochmals) es undenkbar ist, daß ein vernünftiger Mensch etwa«

in das Wort hineinlege, das nicht auf entsprechende Weise im Be<

griffe gefunden wird, und fomit würde Roscellins System gar nicht

in die Betrachtung zu fallen haben, wenn es sich um die Theoinen

über die Universal«« handelt. Vielleicht wird auch Stockt diese

unsere Ansicht über Noscellins Lehre thcilen, so daß in Bezug auf

die Sache vollständige Übereinstimmung besteht.

Sei dem nun, wie ihm wolle, wahr bleibt es, was Stlctl

(S. 13?) schreibt, der Nominalismus Roscellins sei wesentlich

Empirismus. Haben doch auch das die später» Scholastiker gegen

den Conceptualismus eingewandt, und mit überzeugenden Gründe»

bewiesen. Wer dem Allgemeinen Objektivität und Realität abspricht,

und dasselbe nur im Begriffe und seinem Ausdrucke, dem Worte

anerkennt, der muß nothwendig das ganze übersinnliche Denken de«

Menschen als ein reines Spiel mit Begriffen und Worten betrachten

und somit die Metaphysik für unmöglich erklären, er muß, um kurz

alles zusammenzufassen, den ganzen Kriticismus mit allen seinen
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Resultaten annehmen. Und darum hätten wir gewünscht, daß Stockt

nicht so sehr auf die Gefahr, welche mit dem Nominalismus auf

theologischem Gebiete verknüpft ist, und die groben Irrthümer, in

welche Roscellin auf diesem Gebiete durch den Nomiualismus wirt

lich verfiel, aufmerksam gemacht, als vielmehr auf die gewaltige

Inconsequenz hingewiesen hätte, welcher der Nominalismus nicht

entgeht, wenn er sich crtühut über die sinnliche Welt hinauszugehen;

da jeder Schritt, den der Nominalist über die Erscheinungswelt hin

aus wagt, ein eclatanter Widerspruch und eine offenbare Läugnung

der Fundllmentalprincipic» seiner Speculation ist. Was freilich durch

aus uicht auffallend fein kann, da ja diese Speculation auch nur

als Ertenntnißtheorie betrachtet ohne innern Widerspruch nicht zu

Stande kömmt.

Den Ultrarealismus des Wilhelm von Champeaux schil

dert unser Verfasser nach Abalard, da wir leider lein Werk Wil

helms besitzen. Der Meinung Stöckls, daß jener Ultrarealismus

ebenso auf einen falschen Idealismus hinauslaufe, wie der Nomi-

lwlismus wesentlich empirisch ist, können wir nur beipflichten. Denn

die Realisirung der Abstraktionen und rein logischen Gebilde des

Geistes, welche vom Ultrarealismus unzertrennlich ist, ja sein Wesen

ausmacht, fühlt naturnothwendig zum Idealismus, und, vielleicht

sage ich nicht zu viel, endlich zum pautheistischen Idealismus. Be

steht einmal das Princip des Ultrarealismus, so hat die Behauptung,

daß der Denkproceß idealisirter Seinsproceß, und der Seinsproceß

realisirter Denkproceß sei, nichts Befremdendes mehr. Und von dieser

Behauptung bis zum vollendeten ausgesprochenen pantheistischen

Idealismus ist nur ein Schritt. Die Identitätöphilosophie unserer

Zeit bildet den Beweis dafür, da sie kaum etwas anderes ist, als

der bis zu seinen letzten Folgen durchgebildete Ultrarealismus. In

der Thal, will man dem Princip des Ultrarealismus nicht entsagen,

so wird man wohl nothgedrungen der Logik entsagen müssen, um

nicht der Identitätsphilosophie zu verfallen.

Nicht ganz tönneu wir uns mit dem Verfasser einverstanden

erklären in der Entwicklung der Vermittlungsversuche zwischen Nomi

nalismus und Ultrarealismus (S. 143 ff.). Wir geben zwar gern

zu, daß es zwischen diesen beiden Extremen eine Mitte gebe, nämlich

den gemäßigten Realismus, ferner, daß zwischen den Vertretern

dieser entgegengesetzten Richtungen Vermittlungsversuche staltfinden
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können; aber es ist uns nicht möglich, den Conceptualismus, wenn

ei anders wirklich und nicht allein der äußern Form nach ein solcher

ist, als derartigen Vermittlungsversuch zu betrachten. Ganz abgesehen

davon, daß Conceptualismus und Nominalismus wahrscheinlich nui

zwei Namen für die nämliche Sache sind, ist es eine ausgemachte

Sache, daß der Conceptualismus, wie ja auch Stockt nach seiner

Beschreibung desselben lS. 144) gestehen muß, unter keiner Rück

sicht und nach keiner Seite hin in seiner Lehre vom Allgemeine» in

das Gebiet des Realen eintritt. Das conceptualistische System l>e>

faßt somit das seiner ganzen Ausdehnung nach in sich, worin da«

eigenthümliche Wesen des Nominalismus in seinem Gegensätze zum

Realismus gelegen ist. Wie kann nun aber ein solches System als

ein Versuch zur Vermittlung dieses Gegensatzes angesehen werden?

Nein, es ist entweder gar kein Vermittlungsversuch zwischen Nm-

nalismus und Ultrarealismus möglich, oder es ist jener, der sich

auf dem gemäßigten Realismus gründet, und auf die VertheidigM

desselben hinausläuft.

Wir sehen auch nicht, warum Stockt an diesem Orte zuerst

Gilbert de la Porree und Johann von Salisbury anführt,

die doch gewiß nichts weniger als Conceptualisten waren. (Vergl.

S. 275 nnd 425.) Und wenn man der Citation Johanns ««»

Salisbury über Ioscellin von Soisson Glauben beimessen kann,

so ist dieser nicht mehr und nicht weniger Conceptualist. als Ro«-

cellin selbst, der nach unserer Ansicht gar keine Schwierigkeit in der

Zulassung des Allgemeinen als einer Zusammenfassung von viele«

Individuen gehabt haben würde. Endlich finde ich in dem Buche

„äs Asnsridns st speoisdus" nicht den Conceptualismus, sondern

eher eine Mischung von Formalismus und Realismus; da dasselbe

einerseits eine reale Unterscheidung unter den sogenannten meta

physischen Graden der Gattung und der Art annimmt, und anderer-

seits die nämlichen Grade unbegreiflicher Weise nicht als allgemeine,

sondern als besondere gelten lassen will. Uebrigens wäre hier der

Platz gewesen, darauf hinzuweisen, daß alle ausgezeichneten Theologen

dieser Zeitperiode den gemäßigten Realismus festhielten, und daß

dieser im zwölften und dreizehnten Jahrhundert einen vollständigen

Sieg über die obengenannten extremen Richtungen davon trug. Wir

«ollen damit dem gelehrten Verfasser keinen Vorwurf machen; denn

wir wissen gar wohl, daß man den ersten Vand nicht zu Ende lesen
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kann, ohne die Ucberzeugung von dem Vorherrschen des gemüßigten

Realismus während gesagten Zeitabschnitten zu gewinnen; aber ein

ausdrücklicher Hinweis hätte sicher zur Klarheit in dieser Angelegen

heit sehr viel beigetragen.

„Es fallt in dieses (das elfte) Jahrhundert, schreibt Stockt

S. 152, die eigentliche Begründung der christlichen Speculation

des Mittelalters. Und der Mann, welcher sie begründete, war

Anselm von Clliiterbury. Was der große Papst dieses Jahr

hunderts (Gregor VII.) im Gebiete des Lebens war, das war

Anselm im Gebiete der Wissenschaft. Wenn unter der Hand des

ersteren kirchliches Leben und christliche Gesittung wieder neu er

wachte, so hauchte Anselms Genie auch der christlichen Speculation

neues Leben ein, so daß ihre Erhebung gleichen Schritt hielt mit

der Erhebung des kirchlichen Geistes. Anselm war der Augustinus

dieses Jahrhunderts. Die tiefsten Probleme der höhern Wissenschaft

wurden von ihm zur Untersuchung und Erörterung in Angriff

genommen und mit einer Ausdauer und Gründlichkeit betrieben,

welche unsre höchste Achtung verdient. Ueberall knüpft er an die

Lehren der Vater an und sucht auf dieser Basis und im Geiste der

Väter die kirchliche Speculation weiter zu führen. Standpunkt und

Methode stehen bei ihm in herrlichster Harmonie, und indem er

dadurch den Grundbedingungen zu einer glücklichen Gestaltung seiner

Lehre genügt, ist auch seine Darstellung eine durchgehend« edle und der

Erhabenheit des Gegenstandes, welchen er behandelt, augemessen.

Leichtsinn und Frivolität kennt er nicht; er betet die Wahrheit an

und naht sich ihr immer mit einer gewissen religiösen Ehrfurcht."

Es ist also nicht zu verwundern, daß der Verfasser auf die Dar

stellung der Lehre eines solchen Mannes großen Fleiß verwandte.

Und in der Thal, es ist ihm gelungen, uns ein treffendes schönes

Bild von dem zu entwerfen, was Anselm in der Wissenschaft und

sür die Wissenschaft gewesen. Namentlich müssen wir die Klarheit

anerkennen, mit der Stöckl die Meinung Anselms über das Verhält

nis; zwischen Wissen und Glauben (S. 154 ff.) darstellt, indem

diese Darstellung wesentlich dazu beiträgt die Behauptung, Anselm

trachte den Glauben zum Wissen zu steigern, auf ihr richtiges

Maß zurückzuführen. Die Auseinandersetzung der Lehre Anselm's

über das Geheimnis; der Trinität und der Menschwerdung (Christo-

logie und Sotärologie) verdient ebenfalls hervorgehoben zu werden,
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und das gewiß um so mehr, je mehr der Verfasser bemüht ist,

den wahren Sinn jener Stellen, die zu einem Mißverständnis; An

laß bieten können, mit Zugrundelung objcctiver Interpretation«-

normen festzustellen. Einzelnheitc» müssen wir übergehen, um nicht

noch länger zn werden, als wir bis jetzt schon waren ; diese Bemer

kung möchten wir uns erlauben, daß die Abhandlung über Anselm

gewonnen haben würde, wenn Stockt den berühmten ontologischen

Beweis für die Existenz Gottes wenigstens geschichtlich beleuchtet

hätte, was ihm bei seiner Kenutniß der philosophischen Systeme

und bei nicht unbedeutenden Vorarbeiten, die wir in Beziehung auf

diesen Gegenstand besitzen, ein Leichtes geworden wäre. Die Be

merkung, daß eben dieser Beweis Anselm's „nicht einfach das Da

sein Gottes, sondern vielmehr die Nothwendigkeit der EMlH

Gottes erweist" scheint uns dunkel und zweideutig zu sein; denn

um davon zu schweigen, daß es überhaupt jedem Beweise, dn

2, priori oder HUÄsi a priori geführt wird, eigenthümlich ist, seinen

Gegenstand nicht wie immer zu beweisen, sondern seine Nothwendig

keit darzuthun; muß jene Bemerkung den Gedanken wachrufen, daß

gerade dadurch der Beweis Anselms jedem andern vorzuziehen sei,

und selber jeden andern Beweis, wenn nicht unnütz, sicher unnothig

mache, daß er nicht das Dasein Gottes schlechthin, sondern die

Nothwendigkeit derselben beweise. Und das ist, wenigstens nach

unserer unmaßgeblichen Meinung, nicht der Gedanke, dem Stock!

durch besagte Bemerkung Ausdruck verleihen wollte. Doch lassen wir

das; wer immer Anselm auch nur Stöckl's Werk kennt, der wird

das Schlußurtheil des Verfassers zu seinem eigenen macheu. „M

klarer Einsicht in die Wahrheit und mit einer durchgreifenden

Consequenz hat er auf der Grundlage der Väter, besonders des hl.

Augustin die Grundlinien der christlichen Speculation entworfen und

fo den großen Entwicklungsproceß eingeleitet, welchen nach ihm die

christliche Wissenschaft mit so viel Glanz und Erfolg zurücklegte.

Anselm wurde allerdings von seinen Nachfolgern noch übertroffen;

aber ohne ihn würden diese wohl das nicht geworden sein, was sie

waren. Er hat ihnen die Grundlage untergebreitet, auf welcher sie

fortbauen konnten. Als leuchtende Größe steht daher Anselm da »»

der Spitze der großen Heroen der christlichen Wissenschaft im Mittel

alter, gleich als der <ip/^v«^ welcher diese glänzende Schaar in die

Geschichte eingeführt hat."
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Unter dem Titel „Abweichungen von dieser Richtung" handelt

der Verfasser erstlich kurz über die Platoniker: Adelard von

Bllth, der in echt platonischer Weise die Praeristenz der Seele

lehrte, den Grund alles Bösen in der Körperlichkeit suchte, und in

der Lehre von den Uniuersalien Plnto und Aristoteles zu verbinden

strebte; Vernarb von Chartres, den Johann von Salisbury

den vornehmsten unter den Platonitern seiner Zeit nannte, und den

Nachahmer Bernard's Wilhelm von Conches, der jedoch auch

manche aristotelische Lehrsätze in seine Vorträge hineinzog und sogar

die Atomistik in den Bereich seiner Anschauungen aufnahm; endlich

Walter von Mortagne, dessen Lehre vielleicht als gemäßigter

Realismus, freilich sehr unglücklich dargestellt, aufgefaßt werden

könnte.

Weitläufiger spricht Stockt sodann über Peter Abälard,

dessen Leben und Denken dazu angethan ist, Interesse zu erwecken,

und besonders den Geschichtsforscher anzulocken, länger bei ihm zu

verweilen. Bekanntlich sah unser Jahrhundert mehrere Werke, zu

denen Abälard Anlaß und Stoff bot; Haureau, Cousin, Remusat

haben sich eingehend mit ihm beschäftigt, Prantl sucht uns in seiner

„Geschichte der Logik des Abendlandes« in die Dialektik Abülard's

einzuführen, Hayd liefert uns eine historische Abhandlung über ihn

und seine Lehre im Verhiiltniß zur Kirche und ihrem Dogma, und

wahrscheinlich sind die Acten noch nicht geschlossen. Der Zweck

Stöckl's erlaubte ihm nicht, weder jede Einzelnheit zum Gegenstände

besondern Studiums zu machen noch auch jede Einzelnheit ausführ

lich darzulegen, und es wäre folglich nicht gerecht, wenn man ihm

von dieser Seite einen Vorwurf machen würde, nur das durfte und

konnte man von ihm erwarten, daß er die wesentlichen Punkte der

Lehre Abülard's klar und deutlich seinen Lesern vor die Augen führe.

Und wir glauben, daß er dieser Erwartung entsprochen habe. Sollte

Jemand anderer Meinung sein und dafür halten. Stockt habe das

Wesentliche der Richtung jenes merkwürdigen Mannes nicht gefaßt;

der möge, bevor er entgegengesetzte Behauptungen aufstellt, es sich

nicht verdrießen lassen, die Beweise Stöckl's zu widerlegen oder

wenigstens abzuschwächen. Anerkennung verdient es, daß unser Ver

fasser sich nicht verleiten ließ Abälard zu unterschätzen, sondern mit

diesen Worten seine ganze Bedeutung hinreichend kennzeichnete. „Es

war ein Glück, daß Abälard an dem hl. Vernarb einen Gegner
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fand, welcher ihm mehr als gewachsen war. Denn sonst hätte seine

Lehre bei dem großen Ruhme, den er genoß, für die Zukunft der

christlichen Wissenschaft gefährlicher werden können, als es wirklich

der Fall war." (S. 272.)

Von Abälard wendet sich der Verfasser zu Gilbert de ll>

Porree. Die hergebrachte Klage vieler Theologen (Vcrgl. Petao,

tkeol. äoAm. t. 1, c 8), es sei schwierig die eigenthümlichen Lehrsätze

Gilberts zu bestimmen, scheint hauptsächlich von der Schwierigkeit

verstanden werden zu müssen, in das verschiedenartige Auftrete»

Gilbert'« in seinem wissenschaftlichen Leben Einklang zu bringen.

In der That, wenn Gilbert (Stockt S. 275) mit Recht diejenige»

tadelt, welche rein vernünftige Begriffe ohne eine dem Objecte ent

sprechende Modifikation auf das Uebervernünftige anwenden, und

aus diesem Verfahren sowohl den Sabellianismus, Arianismu«! u»d

Trithcismus, als auch die modalistische Anschauungsweise MKrN

ableitet, so vergißt er des Grundsatzes, den er durch diesen TM

ausspricht, während er selbst das Gebiet des Uebervernünftige» mi!

seiner Speculation betritt, und fällt darum in grobe Irrthümer

gegen das Dogma (S. 284), Wenn ferner Gilbert sich zu den

Principien des gemäßigten Realismus bekennt, wo er über die Na

tur der Universalien redet, so sehen wir ihn in seiner Lehre «o»

Gott im platonischen Realismus befangen, und durch die reale

Unterscheidung zwischen der Gottheit und den göttlichen Personen,

und wie manche Theologen meinen, zwischen der Wesenheit und de»

Eigenschaften Gottes zu Resultaten gelangen, die geradezu häretisch

sind. Schade, daß ein fo scharfer Denker, wie es Gilbert zweifels

ohne war, mit seiner Speculation in die christlichen Geheimnisse

einzudringen wagte, bevor er noch festen Fuß auf der Grundlüge

des positiven Dogmas gefaßt hatte.

Endlich führt uns Verfasser in kurzen Zügen noch Joachim

von Florcs, Amalrich von Charlies und David »°n

Dinanto vor, welche wir nur durch Albert den Großen, Thomas

von Aquin und Gerson kennen. Aus den Anführungen dieser Lehm

ist es außer allen Zweifel gesetzt, daß Amalrich und David einem

ausgesprochenen Pantheismus huldigten, der überdies bei letzterem

eine wesentlich materialistische Färbung hat.

Da in diese Epoche nicht allein die Begründung der Schola

stik, sondern auch die Begründung der mittelalterlichen Mystik fällt,
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widmet Stockt auch dieser einen eigenen Abschnitt. Als ersten Ver

treter bringt er uns den großen hl. Bernard von Clairvaur.

Wer kennt diesen Heiligen nicht, der mächtig durch Wort und That

einen gewaltigen Einfluß auf die Ereignisse seiner Zeit ausübte, in

dessen Werken die bezaubernde Einfalt einer lindlichen Seele mit

der ganzen Tiefe eines christlichen Denkens sich paart, so daß man

nicht im Stande ist sie zu lesen, ohne sich gleichsam gcnüthigt zu

fühlen, das aus tiefster Ueberzcuguug im hl. Bernard zu verehren,

was die Vergangenheit langst durch den schönen Ehrentitel auctoris

mellitlui ausdrückte. Die Schilderung, welche uns Stockt vom hl.

Bernard und seiner Lehre bietet, wird viel dazu beitragen jenes

Vorurlheil zu überwinden, das von einem steten Widerspruche uud

Kampfe zwischen der Scholastik uud Mystik im Mittelalter Manches

zu erzählen weiß. Wir werden mit dem Verfasser auf diesen Punkt

zurückkommen; für jetzt machen wir nur darauf aufmerksam, daß

Tlöckl's Abhandlung die Unwissenheit jener in ein Helles Licht setzt,

die Scholastik und Mystik für zwei Richtungen halten, welche sich

feindlich gegenüberstehen; da sie im Gegentheil überall als zwei

Richtungen erscheine», welche nicht nur friedlich nebeneinander

bestehen, sondern auch sich gegenseitig vervollständigen und zu einem

harmonischen Ganzen ineinanderfügen. Man darf nicht vergessen,

daß die Mystik des hl. Bernard nicht etwa die ascetisch - contem»

Platine Richtung ausschließlich verfolgte, sondern die speculativ-

wissenschaftliche Untersuchung, wenn auch nicht ohne Beziehung auf

das mystische Leben, stets mit ihr verband. War doch der große

Mystiker Bernard und der gewandte und tiefe Bekämpfet des Abä-

lard, Gilbert und der Katharer ein und dieselbe Person. Und find

es nicht gerade seine mystischen Schriften, in denen wir nicht selten

von ausführlichen wissenschaftlichen Untersuchungen überrascht werden?

Die mystische Lehrlichtung, welche Bernard angebahnt, wurde

von den zwei Victorinern, Hugo und Richard weiter ausgebildet.

Von jenem schreibt unser Verfasser : „Hugo reiht sich ebenbürtig an

Anselm von Canterbury au, indem er mit gleicher Tiefe wie dieser

uic höchsten Probleme der Metaphysik erörterte, und den innern

Zusammenhang der höchsten Wahrheiten unter sich zu erforschen

suchte. Seine speculativen Resultate sind daher vielfach auch die

nämlichen, wie wir sie schon bei Anselm gefunden haben. Dennoch

aber läßt sich ein durchgreifender Unterschied zwischen der Geistes
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richtung dieser beiden Männer nicht verkennen: In Ansclm findet

die reine Speculation ihren Vertreter; das mystische Element tritt,

wenigstens was dessen wissenschaftliche Schriften betrifft, mehr in

den Hintergrund. Dagegen geht bei Hugo der mystische Zug durch

alle seine speculativen Ausführungen hindurch; es ist das mystische

Element so zu sagen die Tinctur, in welche seine gesammte Geistes

arbeit getaucht ist, die Atmosphäre, in welcher sein ganzes Denken

sich bewegt. Und wie all' seine wissenschaftliche Speculation durch

das mystische Leben getragen wird, und dadurch eine höhere Weihe

erhält, so schließt sie sich zuletzt auch ab mit einer sorgfältig aus

geführten Theorie des mystischen Lebens und der mystischen Con-

templation." Wer den ganzen Reiz kennt, den das mystische Element

allem jenem mittheilt, das von ihm durchdrungen wird, der kann es

nicht für Uebertreibung halten, wenn wir von Hugo's Schriften

behaupten, daß sie dazu geeignet sind, jeden edler» Geist zu wl>

zücke» und ihn alle Reize der Sinnenwelt vergessen zu machen, und

selbst ein minder edles aber noch nicht vollkommen verdorbene«

Gemüth Gefühlen zugänglich zu machen, deren man es unfähig er

achten möchte. Das ist der Segen, der von einer gottinnigen Seele

ausgeht und in allen ihren Werken, ich möchte fast sagen, Consi-

stenz gewinnt, um mit ihnen durch die Jahrhunderte hindurch fort

zuleben und fortzuwirken. Will Jemand den christlichen Geist des

Mittelalters, den ganzen innern Reichthum des Mönchs- und

Ordenslebens, annähernd verstehen, dem müßten wir rathen zu den

Werken Hugo's zu greifen und sie nicht eher aus der Hand zu legen,

bis er sie nicht vollständig gelesen hat. Ich bin überzeugt, daß eine

solche Lesung Jeden, ich sage nicht mit dem Mittelalter aussöhnen,

sondern ihn mit Staunen und Bewunderung für dasselbe erfüllen

würde. Denn kann man es auch nicht läugnen, daß Hugo's Schrif

ten zu den schönsten Blüthen gehören, welche das christliche Geistes

leben des Mittelalters getrieben, so steht doch Hugo nicht vereinzelt

da, er ist so recht der Repräsentant des Leben«, das als tiefster

Grund der Erscheinungen jener Zeit thütig war und alles zu durch

dringen suchte. Auch von Richard, der den von Hugo ausgestreuten

Samen bereits zu entwickeln und zur Reife zu bringen beginnt,

tonnten wir Aehnliches sagen; jedoch ist es nicht in unserer Absicht

gelegen, Einzelnes zu erörtern oder auch nur Stock! in den trefflichen

Skizzen, welche er uns von den Victorinern und ihrer Lehre entwirft,
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zu folgen. Von Interesse möchte es hier sein, die vorzüglichsten

Merkmale, wodurch die wahre Mystik von jeder Pseudomystik unter

schieden wird, namhaft zu machen, weil grade sie in den Werken

dieser großen Mystiker zu einem klaren Ausdruck gelangen und ihnen

ihre charakteristische Form und Gestaltung geben.

Vor allen andern Dingen hebt die wahre Mystik den Glauben

oder die Glaubens- und Vernunftwissenschaft nicht auf, sondern er

kennt vielmehr in ihnen ein Regulativ an, nach dem alle Resultate

des mystischen Lebens entweder positiv oder wenigstens negativ

beurtheilt werden müssen. Sie hält ferner die mystische Erhebung

der Seele nicht für etwas, das in irgend einem Sinne zur Natur

und zur Vollendung der Natur innerhalb ihrer Ordnung gehöre,

sondern für etwas, das seinem innersten Wesen nach übernatürlich

ist. Und nicht zufrieden damit, erklärt sie die nämliche Erhebung für

tine außerordentliche Erscheinung selbst im Gebiete des übernatür

lichen Lebens, so daß sie durch eine besondere Gunsterweisung reiner

Güte und Freigebigkeit Gottes bedingt ist. Endlich aber, wie innig

auch die Vereinigung der Seele mit Gott in den mystischen Er

hebungen sein mag, steigert die wahre Mystik dieselbe nie zu einer

substanziellen; niemals wird man in der wahren Mystik die Be

hauptung finden, daß die Seele substanziell eins werde mit Gott

sei es durch Uebergang und Umwandlung in das göttliche Sein,

sei es durch hypostatische Vereinigung mit einer göttlichen Person,

wohl aber wird man bei den wahren Mystikern ausdrücklichen Ver

wahrungen gegen derartige Auffassungen begegnen. Fehlt einer my

stischen Theorie auch nur ein einziges dieser Merkmale, so kann sie

auf den Namen der Mystik keinen Anspruch mehr machen, und

muß in den Kreis der Pseudomystik verwiesen werden. Und das ist

es, was Stockt bewegt, fein Urtheil über Isaak von Stella

als Mystiker zu suspendiren, da ihm zureichende Entscheidungs-

momente für die Frage fehlen, ob Isaak der Gnade der Erleuchtung

ihren übernatürlichen Charakter wahre, oder aber dieselbe als er

gänzendes Moment der Vernunft auffasse.

Der Inhalt der christlichen Speculation breitete sich während

°es elften und zwölften Jahrhunderts im steten Kampfe und viel

fach eben durch diesen Kampf immer weiter aus; und je mehr der

Inhalt wuchs, desto mehr entwickelte sich das Streben nach System

bildung. Systematische Zusammenstellung ist ein Bedürfniß des

2eft, «ieltelj. f. l»th°l. The»l. VUI. 2?



418 Zur Geschichte der Philosophie de« Mittelalter«.

menschlichen Geistes in jeder Wissenschaft; wunderbar wäre es,

wenn man es nicht in jener Wissenschaft empfunden halte, welche

die höchsten und heiligste» Interessen des Menschen verfolgt, und

die erhabensten und tiefsten Wahrheiten zum Gegenstände ihres

Forschen« hat. Es bringt uns darum Stockt als Resultate der

wissenschaftlichen Bewegung dieser Epoche die theologischen Samm

lungen, welche im Laufe des zwölften Jahrhunderts allmälig ent

standen um als Anfänge eines systematischen Aufbaues der Wahr

heiten des Christenthumes betrachtet werden zu müssen.

. Nach kurzer Berührung der Versuche des Hugo von St,

Viktor, Robert Pulleyn, Robert von Melun, Hug°

von Ronen, Peter von Poitiers, erörtert er ausführlicher

das bedeutendste Werk dieser Art, die vier Bücher i>er Sentenzen

Peters des Lombarden. Ohne sich viel auf das positiv dog

matische Element des Lehrsystems Peters einlassen zu wollen, ent

wirft er uns ein übersichtliches Bild von dem Ganzen, zeigt er den

Plan und die Methode Peters im Allgemeinen, und gibt eineUeber-

sicht von den Lehren, welche der Lombarde in seinem ersten Theile

umfaßt. Den zweiten Theil glaubt er um so eher übergehe» zu

dürfen, je klarer es ist, daß sein Inhalt (die Lehre von den Zeichen

resp. von den Sakramenten) dem Zwecke seiner Darstellung ferner

liegt. Der Verfasser gelangt durch seine Untersuchung zu dem Schlüsse,

dessen Berechtigung auf der Hand liegt, daß in dem Werte de«

Lombarden die Resultate der gegenwärtigen Epoche zu einem Ganzen

geordnet niedergelegt sind, „um in dieser Gestalt für die folgende

Epoche den Ausgangspunkt und die Grundlage für die weitere Fort

entwicklung der christlichen Wissenschaft zu bilden."

Alanus von Ryssel müssen wir nothwendig dem Lombar

den zur Seite stellen, nicht allein weil er die nämliche Aufgabe mit

ihm theilt, sondern auch und vielmehr noch weil er ihre Lösung

nach einer Seite hin anstrebte, welche beim Lombarden in den

Hintergrund tritt, und dadurch diesen gleichsam ergänzt. Wenn der

Lombarde die Theologie hauptsächlich auf positive Weise behandelt,

und der Spcculation nur geringen Spielraum gewahrt, hat Alanus

vorwiegend das speculative Moment im Auge, und versucht dos,

was die Vorzeit durch ihre Arbeit und ihre Mühen unter dieser

Rücksicht errang, in systematischer Ordnung zusammenzufassen. Daß

dieser Versuch ihm nicht mißlang, ist wohl ein augenscheinlicher
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Beweis bei Kraft und Energie seines Geistes; denn ein solches

Material, als zu bewältigen war, vollständig in sich aufzunehmen,

noch mehr, es zu einem einheitlichen geordneten Ganzen zu verar

beiten, fordert einen Geist, der sich ebenso durch Ausdauer als

durch Scharfsinn auszeichnet.

Endlich zeigt uns Stockt in Johannes von Salisbury

den Mann, der es verstand die verschiedenen Auswüchse der wissen

schaftlichen Bestrebungen jener Zeitperiode mit schonungsloser Strenge

zu geißeln, ohne darum je das wahrhaft Gute und Berechtigte in

denselben anzugreifen. Johannes sucht zuerst den unendlichen Vor

zug christlichen Glaubens und Lebens vor allein Wissen der alten

Philosophie zu wahren. Dann empfiehlt er wiederholt jene Beschei

denheit im Forschen und Denken, welche aus der Anerkennung der

Grenzen des menschlichen Wissens hervorgeht, und den Denker hin-

dlit, in seinen Behauptungen mit tadelnswerther Dreistigkeit und

Rücksichtslosigkeit zu Werke zu gehen. Namentlich aber weist er

»uf den Glauben, als die Voraussetzung, ja als den Möglichkeit«-

gmnd echter und wahrer Philosophie hin, nicht zwar im Sinne des

Traditionalismus und Fidcismus, sondern im Sinne des hl. Au

gustin und anderer hl. Väter, in jenem Sinne, den wir aus den

Abhandlungen der später« Scholastiker über Nützlichkeit und Noth-

wendigkeit der Offenbarung kennen, — welcher Sinn eine neue Be

stätigung dadurch erhält, daß Johannes die Tugend als weitere

Bedingung aufstellt, um zur Intelligenz zu gelangen. Das ist ein

Gedanke, den wir sowohl in der hl. Schrift als bei den hl. Vätern

»ft ausgedrückt finden und den selbst die Vernunft überzeugend dar-

zuthun vermag. Denn es ist nicht möglich tiefer in die Natur des

Glaubens und seines Einflusses auf das Wissen einzudringen, ohne

ben höhern Fortschritt im Erkennen im Verhältnis; der Abhängig

keit zur sittlichen Vollkommenheit stehen zu sehen. Und so wird

man sich nicht wundern, daß Johannes auf eine höhere ethische

Richtung der philosophischen Bestrebungen dringt. Auch in dieser

Beziehung folgt er dem hl. Augustin, dem Philosophie für nichts

anders galt, als für die Liebe der wahren, durch sie bestehenden

unnschaffenen Weisheit. Wer durch sein Philosophiren diese Liebe

erwirbt oder vermehrt, hat dessen höchsten Zweck erreicht.

Es ist nicht nöthig. daß wir uns auf die Lehren des Johannes

m Einzelnen einlassen, da sie nichts wesentlich Neues darbieten.

27»
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Jedoch mochten wir auf seine Lehre vom Staate aufmerksam machen;

unser Verfasser faßt sie in folgenden Sätzen zusammen: ,Dn

Staat ist ein durch göttliche Wohlthat belebter und nach Vernunft

und Gerechtigkeit geregelter Organismus, in welchem das Gesetz

zu herrschen hat, dessen Seele die christliche Priesterschaft, dessen

Haupt der Fürst, dessen Glieder die Stände der Staatsbürger bil

den. Das Gesetz ist der politische Ausdruck der Gerechtigkeit, ein

Bild des göttlichen Willens, Wächter der Sicherheit, Vereinigung

der Völker, Regel der Pflichten, Tilgung« mittel des Bösen, Strafe

der Gewaltthätigteit und jedweder Uebertretung. Diejenige Gesetz

gebung ist also die vollkommenste, welche sich an das göttliche Wort

anschließt, wenigstens demselben nicht zuwider läuft. Während der

Priesterschllft dasjenige obliegt, was auf die Leitung der Seelen

Bezug hat, ist dagegen der Fürst der Träger der materiellen Nacht

übungen. Der Wille des Fürsten darf dem Gesetze nicht zumw,

sondern muß mit ihm gleichen Inhalts sein." Welch ein GcgensH

zwischen solchen Ideen und den sogenannten modernen Ideen, dem

sich unsere Zeit rühmt!

Stockt schließt den ersten Theil seines Werkes mit den wohl-

begründetcn Worten: „Wir sehen, es ist in dieser Epoche für die

Gesammtentwicklung der christlichen Speculation ein großartiger An

fang gemacht. Der Grund ist gelegt, die Bahn geebnet; nun lonnte,

wenn die Zeitverhältnisse günstig waren, aus diesen Anfängen ein

herrlicher Fortschritt sich gestalten. Aus dem Senfkorn konnte ein

großer, blüthen- und fruchtreicher Baum heroorwachsen. Daß diese«

wirklich geschah, und wie dieser Fortschritt sich gestaltete, wird im«

die folgende Epoche zeigen."



Zur Erweisung der akademischen Hrade

au der Wiener Universität im fünfzehnten Jahrhunderte.

Von Friedrich Mcheibelberger, Eooperator an der St. Iosephs-Pfarre in Linz.

In seiner „Geschichte der Wiener Universität im ersten Jahr

hunderte ihres Bestehens"') schreibt Aschbach: „Ein Scholar, der

dos artistische Baccalaureat erwerben wollte, mußte mindestens zwei

volle Jahre an einer Universität bei wenigstens drei artistischen

Magistern öffentliche Vorlesungen über lateinische Grammatik,

Rhetorik, Mathematik und vorzüglich über aristotelische Dialektik

und Naturphilosophie gehört und sich bei den öffentlichen Disputa

tionen zu öfteren Malen betheiligt haben.

Hatte er sich um die Zulassung zur Prüfung bei der Facul

tiit gemeldet und war gegen dieselbe nichts einzuwenden, so wurden

v°» der Facultiit vier Magister, welche den verschiedenen Nationen

angehörten, bestimmt, die unter dem Vorsitze des Decans die Prü

fung vornahmen. Wenn nach dem Berichte desselben sie günstig

ausgefallen war, verlieh die Facultiit dem Geprüften das Bacca

laureat."

Da diese Worte nur der äußeren Erfordernisse zur Erlangung

des Vaccalllureates darstellen, so glaube ich, dürfte es den Freunden

des Alterthums nicht unwillkommen sein, wenn wir sie in den inneren

Vorgang bei Ertheilung des Aaccalaureats — und der andern aka

demischen Grade, des Licentiats und des Magisteriums — selbst

einführen. Das Mittel dazu gibt uns eine Papierhandschrift des

') Wien 1865. S. 96.
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Benedictinerklosters Lambach an die Hand. Dieselbe ist mit Nr, 220

bezeichnet und enthält unter Anderem theologische Disputationsent-

würfe und eine Sammlung von 30 Lob- und Exhortationsieden >),

bei Ertheilung des Baccalanreates, Licentiates und des Magisteriums

in »rtidus aus der Zeit von etwa 1440—1460.

Wir wollen, was uns bemerkeuswerth scheint, daraus an

führen.

Bei Ertheilung der akademischen Grade heißt es Rede Nr. 2, 3

und 14 seien vier, beziehungsweise sechs Stücke zu beobachten,

nämlich :

1. Sei den angehenden Baccalaureen eine Thesis vorzulegen,

auf welche sie Huxtg, inorsm »oolariuin in »aiQpno exteriori zu

antworten haben, damit sie als demüthig, wie die Scholaren sein

sollen, sich erweisen. Diese Thesis, welche dem Determinanten T»zs

vorher mitgetheilt ward, wurde, weil darüber vor Ankunft der M«

gister und der geladenen Gäste zu disputiren war, „«x8z>eotÄ,toliV

genannt^;

2. sei ihnen eine Frage zu bezeichnen, über welche sie solem-

uiter, also nach Einlangen der Magister und Gaste, zu disputiren

haben b).

3. Das dritte war eine Exhortationsrede zum Studium und

zur Tugend, die zugleich auch eine Lobrede auf die Determinanten

war und an deren Schluß bei Baccalaureanden die Ertheilung dieses

akademischen Grades und hierauf ein kurzer Dank an die Anwesen

den für ihre Gegenwart folgte. Die Ertheilung des Magisterium«

geschah aber

') Diese Reden zerfallen der Schrift nach in 3 Theile, nämlich-

1. Rede Nr. 1—4, und Nr. 30 nebst den Disvutationseutwürfen;

2. Rede Nr, 5—24;

3. Rede Nr. 25—29.

Bei den Reden erster Hand, die Originale zu sein scheinen, sind di<

Namen der Determinante« stets, bei dem zweiten unr selten, bei denen der

dritten Hand gar nie angeführt. Am Anfange der Handschrift ist ein l^cwtu'

6« pliMea uÄwi-Äli (geschrieben »nun 1440). Am Ende sind mehrere Predigten

von verschiedenen Schriften.

2) ?ru uiÄZistroruiu mLornin »« aüorum äomnoru» »dvenw °u« <^°°

daeoklÄlianäo <in»e»ti«iieiii lieri ini!müt»iu, voülltlliu «xspeetÄtoriKw,

praevie u»d«do äisimtare.

2) Hulliu Huaestionein cznaiii ip«i, . . . 8eol28tios iuter »e eollielenao

e^re^is äeterminadunt, babeo piopouers.
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4. unter den üblichen Ceremonien und der Uebergabe der

herkömmlichen Abzeichen dieses Grades (»i^n» ma^istrali«.), worauf

5. der neue Magister als solcher seine erste Vorlesung und

Disputation hielt'), worauf

6. mit einer kurzen Danksagung an die Anwesenden der ganze

feierliche Act beschlossen wurde.

Wir werden nach diesen sechs Punkten unsere Mittheilungen

aus dem erwähnten Manuscripte gruppiren.

I.

Huaestio exspeetatori».

Bei Rede Nr. 3 war die Hnaestio exsneotatori» folgende:

Dtruin viri virtuosi et inori^erati in scientiis non illnininati

viri» in »oientii» illuiniuati» non inori^erati» »int in 6i^nitg,-

tidu» prn,eferen6i ? wozu noch folgende zwei Punkte angemerkt

»erden:

1. »cl re^en6um reo^uiruntur »oientiae et non virtn»,

^uiü, in»Ii ex luinine naturae nene re^unt »lio» utyue cle in-

liäelinu» (natet).

2. virtutinu» et inorinu» o»,ren8 non note»t alii» don»,

praeoer« exemnls, i^itur non potest dene eos regere, c^ui»,

teste 86neo3, nlus exemnl», o^ulliu verna Äeäineant. — Die

Ausführung fehlt. Diese yqs. exspeot, finden sich nur mehr bei

Nr. 4 und Nr. 30 angemerkt, nämlich bei 4 ntrura in notentii«

»eusitivi» »olu» »pnetitus natu» «it »e »etuare aci inäieiuin

ratioui», und bei 30 — utruin virtus neroics, «it nowini nozsi-

bili» in üae vita.

II.

<Huae8tio «olernniter äisnutauä»,.

Unter diese lassen sich vielleicht die in unserer Handschrift

vor den Exhortationsreden verzeichneten theologischen DisputationS-

>) I^a»tn Iloeutillti po»t<;ii2M m»Fl«tr«,U lionoie ii>8issniti iusriut in

«x«outionem »ui tauti ssiaäu» «t pro primuläio lUÄFiztraUuiu aowmu «uo-

IUN, lzuilidst eorum lelieiter pliueipiÄiiän Ie^«t primÄlu «uam leetionLin

»2Fi»ti2lein et uullm ^vle«til>uem ^uxt» leotionis inllteliaiu m»ßi»tr»Iitei äi»-

?utadit.
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entwürfe einreihen. Es sind dieß vom Promovenden aufgestellte

und vertheidigte Gegenthesen gegen einzelne Propositionen feiner

Lehrer: Conrad Gelder von Rottenacker ') (daoo. iu 8. tlieol. et

vraeoevtoi' mou» Liußnlari»); Wolfgang von Eggenburg (l'autori

meo, b«,oo. in s. tusol. »otu le^suts 8eutsutill8 wllzistln

meo'); Stephan von Prutz (ebenfalls daoo. iu 8. tueol. aotu lez.

»eut.);^) ^0Q»uiiS8 äs ^iißia ruinori, (d»oo. iu 8. tneol. 2Ltu

leß. 8sut. Orä. kraeiu. iu»^i8tro mso);^) Andreas von Potten-

brunn (daoo. iu 8. tusol. ». I. 8. ma^. iueo);5) Augustin de

Weilheim (o«,oc in 8. tdeol. aot. leß. seut) ; «) Michael äs ».

^ioolao) ; ') Mathias von Weinsberg, (baoo. 8. tusol.)^) und Lud

wig Gleich von Ulm (baoo. in 8. tdeol. aow 1e^. 8«ut.)^) dem

er orooter eju8 novitatsiu Wohlwollen zu erzeigen habe — und

mußten den betreffenden Professoren, gegen deren Propositiomn sie

gerichtet waren, vorerst zur Begutachtung vorgelegt werden, wie dich

jedesmal am Schlüsse der einzelnen Entwürfe angemerkt ist. '")

IU.

lüollatiuuoula veruurtktori».

?rimi8 äuoou8 äis8erto st sleßanter, ut auäivimu», ex-

vS6iti8 uuiio oonse^usutei' 2,6 tsrtium xrinoival« m« oouverw,

») Er begann seine Regenz 1437. Aschbach, S. 600. las von 1457-1463

über Aristoteles Ethik, Politik, Oeconomic», und Boethiu«, sowie über dil

schwierige griechische Schrift de« Eornutus über die Natur der Götter. Ibis.

S. 354.

2) Wolfgang war 8eutent!»i-iu» 144S. Nschbach S. 532.

') Vielleicht Stephan de Brun, dessen Anfang der Regenz in'« I. 145l

fällt, Aschbach S, S22,

<) Anfang seiner Regenz 1441. Aschbach S. 606. Hnssi» minor ist Mi»'

derau, gewöhnlicher Weißenau bei Ravensburg.

°) Anfang seiner Regenz 1440. Aschbach S. 597.

°) Ans. s. Regenz 1441, Aschb. S. 597.

i) Ans. s. R. um 1453. Aschb. S. 617.

«) Ans. s, R. 1442. Aschb. S, 616.

'1 Afchbach nennt ihn S. 615 Ludwig Schlicher äe Ulm lueul. Doct"

und setzt den Anfang dessen Regenz auf 1455.

'") llaee Linzu!» ma^i»tri» mei» otleru cum uumilitkte et leveienti»

et nmuidus »iu^ul» »ä emeuälllläum, oorri^euäum et iuterpretÄuäuw m

meliu» prout mini neee«»lllinm »ßuo»«:« et m^istri mei novermt elpeäne.
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in yuo ^'uxta rnorern laoultatin et inerit», nontroruin äeteriui-

uautium nadeoo eosäein tarn »6 virtutum <^u»m »tnäiorniu

ulterinra iuereinent», nernortari — so beginnen regelmäßig die

Cxhortationsreden. Diese hatten gewohnlich einen Satz aus Aristo»

teles oder Seneka, weniger oft aus andern alten oder neueren

Schriftstellern zum Thema und waren reichlich mit Sentenzen

gewürzt, nicht selten wurde auch mit ihnen eine yuaestio ^ooosa

oder Zolatiosa, die in der allegorischen Deutung der Namen der

Determinanten bestand, verknüpft.

Wir wollen einige dieser Reden auszüglich mittheilen.

Rede Nr. 1 erwähnt Eingangs des Pythagoras, des Urhebers

des Wortes Philosophie, des Thales, Diogenes, Anaxagoras,

Archelaus, Sokrates und Plato. Aus der Schule dieser beiden

letzteren seien viele Seelen hervorgegangen, die, wenngleich auf ver

schiedenen Wegen, doch alle nach demselben Ziele strebten — näm

lich nach wahrer Glückseligkeit. Viele hätten diese aber nicht

enncht, weil sie den rechten Weg zu ihr nicht gewollt hätten, näm

lich die Tugend, welche die wahre Philosophie ist. Dieß

erwägend hatten gegenwärtige Determinanten sich und ihr Leben

der Tugend geweiht, da nach Seneka (ep. ?. acl I^uoil) dtiuiu

»ine litteris mors est st vivi noiniuig nepultura. — Aus diesem

Satze folge zweierlei:

1. Huoä ntium ssu vits, oouteuinIativÄ, relißioLnruiu in

Inußuru in vit», snirituali oontinuari non riotest »in« ntuäio et

»oientig, littsraruin ;

2. yuoä vita Lpirituali» eoruuäein »ine litteri» et »eienti«.

nec: riroxiinoruin aediüeaturia e»t nee exeiunlari».

Nach Aristoteles sei nur das Leben der Tugendhaften das

glücklichste. Dieses theile sich aber in ein actio es und contem-

Platives. Das active bestehe in der Ausübung der moralischen

Tugenden, vorzüglich der vier Cardinaltugenden — die Redner des

Längeren behandelt und dann fortfährt: Da also das eligible active

Leben in den praktischen Tugenden und deren Uebung bestehe, so sei

klar, daß wer es zu erreichen wünsche, sich auf's Studium, Wachen

und Lesen verlegen müsse, um die pruäentis, zu erlangen. Ferners

müsse ein Solcher Unmäßigkeit, Ausschweifung, unanständige Reden

und Scherze meiden und sich der Abstinenz, Keuschheit, Schweigsam

keit, Arbeit und der Ausübung jeglicher Tugend befleißen, damit er
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das Laster ausrotte, die Tugend aber einpflanze. Und dieß nicht

bloß einen Tag, Woche oder Jahr, sondern lon^o tempore et

»ssiäue et perseverauter. Wie nämlich eine Schwalbe keinen

Sommer, so mache die Uebung einer Tugend noch keinen Voll-

tommncn.

Da dieß die Determinanten, besonders die ersteren drei, stet«

gethan hätten, so erübrige nur noch vom contemplativen Leben,

dem dieselben sich geweiht, zu sprechen. Dieses sei besser und eli<

gibler als das active; denn das contemplative sei göttlich, das actioe

nur menschlich; das active regle nur unser Verhältniß zu den

Menschen, das contemplative aber mache uns, so viel als möglich,

Gott ähnlich. Dieß hätten die Determinanten auch erkannt und sich

daher entschlossen sowohl im activen als auch im contemplativen

Leben fortzuschreiten. In noch jugendlichem Alter hätten sie Mmem

gleich den Kampf gegen die Welt und den Teufel untcrnmmn,

und obwohl sie von Natur schwächer als der Teufel geschaffen M«

den, seien sie doch durch Tugend stärker als er geworden. Um besser

dem zu inhäriren was des Herrn ist, hätten sie nicht allein da?

Ihrige, sondern auch sich selbst verlassen und nichts von Allem sich

behaltend nicht blos ihr Eigcnthum, sondern auch ihren eigenen

Willen Gott zum Brandopfer gebracht. Sie könnten in Wahrheit

die Worte des Apostels (I c?or. 15, 10; ?bil. 1, 21; 6»!. 6,14)

auf sich anwenden, denn das Kreuz Christi sei die vita monastie»

sanota vitiorum mortiüoativ«, et ßloritioativa, virtutum und

werde gesinnbildet durch das Scapulier und den Kaditu» prinei-

palis'). Daher werde auch der Mönch im Kreuzbild c in den durch'

bohrten Händen, den angehefteten Füßen, den verhüllten Augen und

dem verschlossenen Munde vorgebildet. Die rechte Hand bedeute die

guten Beispiele (Math. 5, 16), die linke die Furcht des Herrn

(Ps. 118, 120). Wie wir nämlich mit der Linken nicht so geschickt

arbeiten können als mit der Rechten, so sind jene, welche ihre guten

Werke allein aus Furcht verrichten, vor Gott weniger genehm. Die

Füsse des Mönches sollen durchbohrt und gekreuzigt sein zum Zeichen

>) Harn »<:«,pulllie K»b«t »nt« et l«tro ve!ll pro bi»<!llii» eluoi» ^

ollppÄlu in ollpit» pro titulo triunipuali. Uaditu» vein priuoipllli» äu»s louss»«

maui«:»» pin biüllliii» «t loeo tituli »>ir»«li<>leii> «»pparu iu eapite et ?l»

»tipit« totum lesiäuuui.
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der Obedienz und Perseveranz (Matth. 10, 22); der Mund geschlossen,

denn (Leeli, 19, 17; ^aood 1, 26), die Augen aber verhüllt gemäß

Job. 31, 1. Daraus erhellt, wie erhaben der Name „Mönch" und

die prafsssio statu» ruonastiei sei — denn wahrend es aliornm

est Deo 8«rvir«, vestrum est ei »äüaerere; alioruin est Deum

oreäere, 8eire, amare et reverere, ventruru s»t 8llvere, iutslli-

ßere, eo^uo8eere st trui.

Dieß und Aehnliches bedenkend hätten Abt Jacob von

Kremsmünster den ersten und Abt Simon von Mondsee

den zweiten und dritten Determinanten zum Studium gesandt und

die Sorge dafür in 8piritu»iidu8 et temvorÄ,Iidu8 ihm (Redner) an

vertraut, welche beide Aebte nun schon über 32 Jahre ihren Klöstern

vorstehen und vor 16 Jahren die volle Reform für sich und die

Ihrigen angenommen haben (plenain relorinationeiu in 8e et

8uo3 reeeperunt). Auch habe der Abt von Kremsmünster in

vielen Theilen besagtes Kloster erneuert, der Abt von Mondsee aber

innerhalb der letzten fünf Jahre fast das ganze Stift neugebaut.

Das Schönste aber sei die brüderliche Eintracht der Deter

minanten, die sich mit Herz und Mund Brüder nennen. Dieß zeigen

schon ihre Namen an. Der erste heißt Petrus; ein Hinweis auf

Petrus, der zuvor Simon d. h, odeäiens hieß, was besonders dem

Münchsstllnde zukomme. — Petrus hatte den Andreas zum Vruder;

unser Petrus hat einen Andreas zum Mitdeterminanten; Petrus

aber und Andreas verließen ihre Netze und folgten dem Herrn nach,

worin das zweite Wesentliche (eZsentiale) des Mönchsstandes, die

Entsagung jeglichen Eigenthumes, ersichtlich ist. Der dritte Deter-

minant — der zweite in der Ordnung — heiße Sebastian, damit

das dritte Essentiale des Mönchslebens nicht fehle und das Bild

vom Wesen des Mönchthums vollständig sei. 8ed«,8tiÄ,uu8 — se

vastiaiiuZ — se vastaus, ad omninu8 euim illeeeorosis volup-

tatidus 8e laoieus alienum corpus suuiu reoto rationi8 «iieta-

mini 8udiioien3. — Die Nächstenliebe aber leuchte bei unfern

Determinanten daraus hervor, daß sie noch einen vierten an ihren

Ehren Theil nehmen ließen ').

>) Ip«e euim »«rvioutibu» «i» (der Aufnahme als d»eea>. folgte ein

Schmaus, Aschbach S. 72) uoäis <:c>up«lÄ,tc>l l»«8i«tet, et äe aeyualitel doclie

per oo» äi»po«iti8 odse^ui» plaeita iuiuiztl»bit.
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Da aber die Stunde des Schmauses (Kor«, reksstioni») dc>

sei, will er nicht länger mehr sprechen und schließt daher: läoireo

ut äs tns82,uro inol^tas taouItNtis artium vn» sin^ulo» v»-

Isaui rsinunsrars «.uotoritats ruini in nac narts traäita vnbiß

l'r. ?stro l), mouantsrii 8. ^^aniti in Trsmsmuustsr et

vodi» I'ratridn» 8sna8tii>,no 2) st ^uärsas ^), mou, «.

Nisnas1i8 in Nan8ss r»rols88i8 Orä. 8. Leu. et voi)!» ll»-

tüias äs ZalLbur^a ^) et cuilikst vestrum soulsro Zraäum

daooA,Iaurs«,tu8 in artibus, austoritatsiu Is^snäi, rs^euäi,

äignntanäi ao oetero8 »otu» aä liuns ßraäum nsrtinsute» exer-

ssnäi nie st ubiyns loooruui in noinins katri» st ?ilii et

8niritn» 8. Huisn.

Rede Nr. 2 wurde gehalten über das Thema: viästur Mem

vita 8ssuuäuin virtutsin S88S (^ristot. I^tnio. I. X. tr. 2. o.2),

Die Tugend sei das schönste Ziel der appetiven und intellectuM

Kräfte des Menschen, aber ungeachtet dessen streben

a) Einige nicht nach ihr, sondern ergeben sich dem Laster;

d) Andere streben wohl nach Tugend aber entweder aus un

lauteren Motiven z. B. Ehrgeiz, oder nicht auf die rechte VW.

>) Aschbach S. 620, ein retrn» Ä« Xl. Anfang seiner Regenz 1451; den

Anfang der Regenz de« Andreas von Manfee aber versetzt A. in'« Jahr 1452.

S. 597,

2) Sebastian Fueßstainer aus Rottenberg machte in Mondsee Pr»seß

im I. 1442, »m Tage de« Märtyrer« Chrysogonu«. Er stndirte in Wien und

hörte dort Hieronymu« nun Werden, der sich später (1452, 1. Jan) ebenM

in Mondsee einkleiden ließ. Im I, 1445 wurde er Prior und starb 13, Oc!.

1476. El schrieb ab: Hillulai äe Viuk«l8piiul und HÄs»eI»b»<:u sermone«, und

des Hieron^mu» äs Vs«i6sa Oamineut. in >I. ^lsxÄnär. äs villÄ, llei, Stau«

fer, Moudseer Gelehrte, Molker Programm 1864, S. 15.

') Andreas machte Profeß in Mondsee den 21. März 1447. Von ihm

sind folgende Abschriften:

a. üxcerptll 6e sxpos. re^ulae. 8. L«usäieti »ecunäum L«ill»läm>!

d. Ein schöner Pergamentcoder iu Fol, mit der Auffchrift: Hie hebt sich

an das puech der zwaier red sand greiörgn de« heiligen pabst. 1453.

o. l'lÄetat. äe äoui» 8pir. ». in ^u»rt 1462.

ä. O^sreinouil!,!« re^ulÄli« nli8eivÄi!ti2L. Staufer ibiäein,

<) Nach Mathias äe »al^durß» ist Georg Prenner äe plllwu»v »u«gt>

strichen; auch ist, so oft im Contert der Rede von einem fünften geschriebe»

stand, dieses durchstrichen — ab eaäem manu.
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— Zu diesen gehören auch alle Jene, welche ohne dem Studium

der sieben freien Künste die gehörige Zeit gewidmet zu haben, in

eine höhere Facultät übertreten. Nicht so die gegenwärtigen Deter

minanten. Diese trachteten vielmehr, so wie es die Ordnung heischt,

sich in den liberale» »rtes auszubilden und hätten sich dabei einen

reichen Schatz von Tugend und Wissenschaft erworben.

Da aber auch diese Determinanten dem regulären Stande an

gehörten, so könnte man einwenden: da das Leben und der Stand

der Religiösen sei: »einher oiare et numyuaiu äelieere, warum

weihen sich doch solche dem Studium der freien Künste und trachten

sogar nach Erlangung eines Grades in derselben? Darauf sei zu

antworten: Die Religiösen drängen sich nicht von selbst zum Stu

dium und zur Promotion, sondern werden dazu von ihrem Obern

bestimmt und gesendet, welchem Befehle sie im Hinblicke auf Cap. 33

der Regel des hl. Benedict, welche besagt, daß ein Religiöse keinen

eigenen Willen haben darf, und auf Rom. 13, 2 auch gehorchen. Welches

adn die Gründe der Ordensobern bei solchen Sendungen seien,

dieß bedürfte einer weiteren Auseinandersetzung. Für den gegen

wärtigen Fall möge folgender Grund genügen: conti! rnatio liäei

eatnolio»« in eeolesia, et Lauetae rezularis vitae et exein-

plari« pi-omotio. Denn dazu seien die Orden und Universi

täten gestiftet, „ut kiäes oatnolioa n«,nes,t äelengore»

et vleks Oüristi liäelig exeiunlo et äuetrin«,, yun»

«ec^ui äedet, pastores. Weil nun niemand predigen dürfe,

er sei denn gesendet, und Keiner lehren, er hätte denn zuvor gelernt,

so könnten die heutigen Klostervorstände, damit der Glaube nicht

abnehme im Munde der Menschen, jene ihrer Untergebenen, welche

sie nach dem Rathe der Brüder oder unter Beistimmung des größeren

Theiles derselben gewählt haben, für die Studien bestimmen, ja sie

werden sogar in gewissen Orden unter ausdrücklich festgesetzten

Strafen dazu verhalten. Solche könnten nun zum Zeichen, daß sie

diese Zeit nicht unthätig verstreichen ließen und damit ihr Wort

nicht der Auctoritiit entbehre, sich einen akademischen Grad erwerben.

Sie seien aber deßwegen nicht für weltlich gesinnt zu halten, wenn

sie nach Wissenschaft und Weisheit mit Furcht Gottes trachten, da

diese Neichthümer des Heiles sind, nach denen Religiösen vorzüglich

streben sollen, gemäß Is. 33, 6. Die Religiösen besäßen für sich

leinen zeitlichen Reichthum, damit sie um so mehr nach geistigen
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streben. Hätten sie aber Zeitliches, so solle dieß dazu dienen, damit

sie nachhaltiger und ruhiger sich und den Nächsten »nirituali» vitae

»utiäotn, bereiten und geistige Apotheken und Arsenale d. h. Aiblio-

theken oder Libereicn zum gemeinsamen Nutzen Aller anlegen könnten.

Wo aber ein solcher Schatz (Bibliothek) sei, da zieme es sich, daß

dort auch Gelehrte seien rlt «eiant äe tuesauru suo vroterre

uov», st vetera. Daher bestehe eine gewisse Brüderschaft ^erm»-

uits,») zwischen Kloster und Bibliothek, und wie wir oft bei ihnen

zusprechen (eonk. hiezu re^ula 8. Leu. oav, ?) so' mögen auch sie

zu uns kommen.

Dieß und Aehnliches habe auch Abt Friedrich von Reichen-

au (auZi», mas.) vater et äireetor nostrorniu äetermiuautium

erwogen, da er selber erfahren, daß wegen Mangel an Tugend und

Wissenschaft besagtes Kloster verfallen und zur Wüste geworden wäre,

wenn nicht er aus einem andern Stifte kommend, dessen Leitung

übernommen und es vom Verfalle gerettet hätte ^). Da ab« die

geringe Anzahl der Conventualen es bisher nicht gestattet habe das

Angefangene zu vollenden, so gebe er selbst ein herrliches Beispiel

und sei für ganz Schwaben ein exsmvlar viveuäi. Da er dieß

aber auch von seinen Untergebenen wolle, so habe er diese Deter

minanten zu Abt Martin von den Schotten nach Wien gesandt,

um sie in Wissenschaft und Sitten unterweisen zu lassen, so daß sie

diesem Abte in »oiritualiou» et teinooralibu» anvertraut waren,

ihr Studium aber der Mag. Johannes von Werde« leitete.

Nachdem Redner nun noch die Namen der Beiden interpretirt

nämlich Johannes--- Dei Fratia, daß äiseiuulu« e^a maßistrum

naounclare äeoet Aratituäine in vsrno et opere und Heinrichs

vulßo iia^mreion — in äomn äive», daß dieser nämlich darauf

') ßiyuiäenl tu«82Nli 8pilitn»Ie3 lidrornui 8oil. t»m ozuouienw»

yUÄiu orißiulllium »auetnrum, Ham niunes veunnäati tuei-ant tempor« ^o»'

»t»utien8i8 Loullilii nee »uinäa erat, c>ui munazteii« «Feilet »uxiliuiü «

oinnibu» eai-i« »uis, 8ulu3 z>le»d^tei »llLeuIali» aäliue 8uper«l»,t, ^ui rel>'

<^ui»» «tulluit ennZervare «anlituluin, ne in n>Ä,nu» »»ciileAaruin >ueiäel«m>

8e6 . . poztHUÄNi mc>n28teli<) plZ,ee88e ineepei»t et iucremeuta pozzezzwi»'

bu8 leeup«r»ti» 8U8L«z>er« iuuepit st «alliiere li»tle8 et aä vit^e le^nlllli«

ob8ervauti2ll> perbortali.

-) Vei Aschbach. Gesch, d. W. U, S. 803. Anfang s. Regen; l45l.

Johannes ist bei Aschbach nicht aufgeführt.



Von F. Scheibelbevger, 4I1

sein Augenmerk richte, ut «>uoä die uon üt, äorui 6at, d. h. daß

er seinen Mitbrüdern in Wissenschaft und guter Sitte voranleuchte,

eltheilt er beiden, Johann und Heinrich, Profeffcn des Klosters

Reichen««, den Grad des Vaccalaureats in »rtidus, wobei

ei bemerkt, daß sie ihm auf Anordnen des Abtes von den Schotten

4 Goldgulden (aureis Leneusidu») zur Remuneration gegeben per

bo<: voleutes nie iiabitn, eapri» »eu eueulla nov«, vestire.

Die folgende Rede (Nr. 3) wurde bei Eltheilung des Magi-

steriums gehalten. Nachdem Redner Eingangs erwähnt, daß er

diese Licentiate auch zum baeealauriatus in artidu» gefühlt, be

stimmt er zum Thema das Wort: auimuiu gudlevate (Loetiiiu»

äe oousol. piiil. pro»» ult.), daß nämlich diejenigen, welche in

Tugend und Wissenschaft fortschreiten wollen, den Geist von den

»ngänglichen Dingen abziehen und auf die unvergänglichen und

geistigen richten müssen. — Hierauf ertheilt er den Promovenden

d« Magisterwürde unter Uebergabe der gewöhnlichen Symbole und

führt dann fort mit der Bemerkung, daß, nachdem er nun Ernstes

behandelt, er nun noch IocoseS beifügen, eine ^uaesti« voeats,

«oiatio»» movere soll. Dcßhalb frage er, wie es komme, daß, ob

wohl einer von den neuen Magistern ein Reguläre, die andern aber

Säculare seien, sie doch mit einander heute des Magisterium an

sangen wollen, da doch nur Gleiches sich anziehe, Ungleiches aber

sich fliehe. Darauf könne man antworten, daß dieß ihre gegenseitige

Eintracht bewirke, worauf auch ihre Namen hindeuten. Da aber

nach Aristoteles virtu» iu meäio exintit, so wolle er mit dem

mittleren beginnen. Dieser heiße I>. Rupert ') trater c^noaä primnm ;

Kupei-tus Huoaä »eeuuäuiu. I'rater heiße nach Isidor lere alter,

also alter e^u. Darum wollte er ihn auch zum Genossen seiner

Ehre haben. In Bezug auf den litteralen Sinn heiße Rupert

yuietis pertus oder (zuieteiu parien8, und diese Interpretation

treffe auch zu, möge man nun mit den Rheinländern Rupert oder

mit den Bayern Ruprecht sagen. In der Tugend allein ja sei Ruhe,

nn Laster aber lador und äolnr. Darum bezeichne Rupert die

Tugend. Diesem stünde» die beiden Anderen, Wolfgang — yuasi

>upinu8 a,Anu8, und Georg (ex altern totere et per clekeetuni

') Bielleicht ist dieß Ilupeit Kleunei- ä« Lalubulß. Ilieol. Laee. H,bb»,.

N!chl>»ch idiä. S. S22, setzt den Auf. s. Reg. in'« I. 1451.
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nrtus) — Erdebebauer, entgegen. Elfteren schildert er als hoch

fahrend und tückisch'), letzteren als irdisch gesinnt').

') !lam 3eeun6uiu interpretlltiouem vulgarem pro e«, «znuä ineezzn«

ejn8 uon Iupiun8 3«ä yu»«i »stntl» serpentinU8 »ppllret ^Voll^llNß i, e. Infi

tr»n8itnm 8ibi eon^rnere nnn iuäion 8eä interiu3 Igtet c>uoä intenäo «izmL

o»re. Ullas mentalis eju» »nperdia, «i t«.men »uperbi».m »ppeUlll« äede»,

in noo nomine pr»eii^nr2t» lnit, <Hnoä et laeti» e^us pr»eteri3 8»ti« eono»»

ä»re viäetur. H,K eo enim tempore, <zuu 3« primum leoit »tnäeutem, flu»

repreneuäer« snos »visatore8 eouadatur, <^nam volnerit uumiliter äepredeiiäi

et l>ni». uoe virtute nnmilit»ti8 ne<zui«rit elüeere 8tnänit vitio ellltiouig, 8>

it« inäio»re lieeat, 8U08 reprenen3ore8 ».88tim».tioue veri lr»nä»re. Onm

namu^ue, eum primnm lläveui88et, oompt»8 pili8 »6 morsm enrieu3iui!! m

e«38isset et eniällm pruäeuti »e »ÄßÄci eivinm nnju» vienueusi» nppiäi

pro tuue oonsiliario tamo^uam stipatus aietnlus obvin8 inee»»i33et videm

vir i8te oivis et intelli^en3 Huxt» äoetrinllm s»pientis, c^noä iuoe««m e!

ni3N» et exteriores »pparatus iuäioant äe nomin«, o.n».mvi» ei iueogmw

sioebat: vere pili tni te 3tnäere uon »illent. 8eied»t enim experw« ^«»

pilis et 8tuäii« äivers» immo et »ävers» oura äebetur, et l>noä äll»!>m

äomini» servire pene impo88ibile «8t. H»ee i^itui verb» uu8ter novello«

m»^ister ^uxtll 8Ui uumini3 iuterpretationem Inpiu» et 3Nperb» mente MHß!«

<zu»m numili »pprebeuäen8, «zuia eoutrari» neu äeduit 8eä neo potuit w»

t»e verltati »d^ieere, ruminare mente euepit, ut 3i nun posset verbo, »?bi«

tluuen 8N»e reprenen8ioni exniberet ouutrarinm. Iluäe et iäoiroo c>n»mv>«

non »ä3t»tim moäeratiu» tamen t«mpori8 per »uoeessnm nilo8 eounuievit >»

oolic^nuiu ti2ll8ire et llinolins 8tuäi» iniiÄereie <^u»in pi»el«>ti vili äioti» ?«

neß1ißeuti»m 3ui veritateui >elin<zneie. I7näe p2tet ex virtute voellduli, qu»a

licet »3tuti» Kaee pl«.e3Uinvtiolli8 lueiit et lr«luäi8 Iuviu»e «^nollä termiun»

pliilluin Vsoll, ex 3eeullä<> tameu Serpentin»« nrnäenti»« et »gnin»« Piet»tl«

lorm».m »ssnillpsit.

2) Lum enim oliiu, ^uanäo »ädne in minorion» luis8et oou»titntil«,

euin cluibnsäain relißinsis czuenäain nonc>r»bileni virum visitanäi ssl3t,2

eti»ui pro sno Interesse Äeees8i38et inter oeter» iuterruA»tus, cur äumwi ««,

<^ni tnne er»nt relißiosi, äuabus n>»nidu3 diberent, eum tameu uu»

snfüeeret »cl p»ree dideuäum, ipse oonäitionis su»e non imn>eNn> re»^

d»t: ?uto, inn.uit, eo» ex veteri le^e Kano oonsuetuäinein »eoepi«»«' ^°"

enim »ämoäuill 8»ti3 tnue ».ä ooelniu, terrae noe «3t 3eu3ni Iitter»!i illtem»»,

8piritnrn nonänin viäere ineruerat. ^lliill».Ii3 eniiu Koino nun pereipit, qn»e

3unt 8pirit>i8 (I <ünr. 2, 14). Doch fügt er hinzu: Verum ne ex we »<>^°

sermuue uo8tri nnvelli magistri primus (Wlllfgaug) et tertius (Georg) ?Uu«

»ub^lloere put»ntnr pl«,eteusi3 pr»emi88i3 »ääieo, «zuuä ipsis äuwt»x»l v>

si^uiticllre uou »utem eo3 viti,8 üieere vului 3ud^2<:ere.

Redner war, wie au« dem Cantexte der Rede hervorgeht, Mönch.
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In der folgenden Rede (Nr. 4) über das Thema: I^ulto

cieliner» yuiä loc^uari» (I»i6or. 6e norm» viveuäi) werden die

eingehendsten Nachschlage um gut zu spreche» gegeben. Zum Schlüsse

wird dem Johann Deichst (?) von Wels und dem Wolf-

gang von Weinberg das Baccalaureat in artibu» ertheilt. Mit

anderer Tinte, aber nämlicher Schrift, ist unterschrieben: 6eor-

Aiu3 liennler cle lial8tat.

Von Rede Nr. 5 an beginnt eine andere Hand. Wir wollen

von nun an nur mehr jene Reden anführen, welche die Namen der

Determinanten oder anderes Bemerlenswerthes enthalten, die übri

gen aber unerwähnt lassen.

In Nr. 8, wo in Bezug auf das gewühlte Thema: »ein-

ner exereenäi sunt juniores (Veßetiu» äe re iniiit. I. I oap. ult.)

gesagt wird, die Jugend solle sich üben

a) in den Tugenden, durch welche die Nffecte geregelt werden;

b) in den Wissenschaften, durch welche der Verstand erleuchtet und

gezielt wird — heißt es : Nie uoster cleterminan3 cliü^enti eorcli»

iutuitu oon8iäeran» aänue in nuerilibu» anni» eonstitutu»

reiilzuit cleleotabilem uarentuiu nraeseutiaiu nee inoilibn» n»u»

e»t, »eä vitain burgaliuin än<luiu aclnuo tenellu» »ubintran»

ibi nun, nt nc>»ti»^ äelioaeiter nutritu» «8t. Im weiteren Ver

laufe beklagt Redner, daß viele junge Leute stiegen wollen, ehe sie

flügge sind, d. h. daß sie, ohne die liberale» arte» ordnungsmäßig

durchlaufen zu haben, zu den höheren Wissenschaften übertreten

wollen, worauf er zur Anempfehlung des Studiums der liberale»

arte» Manches vom Nutzen derselben erzählt. So z. B. habe Einer,

der aus der Astrologie wußte, daß im lünftigen Jahre das Oel

nicht gedeihen würde, folches ein Jahr zuvor in Milet und Smyrna

aufgekauft und sei dadurch reich geworden. Ebenso habe es ein An

derer mit Feigen in Sicilien gemacht. Julius Cäsar habe sich große

Spiegel verfertigt, sie am gallischen Ufer aufgestellt und darinnen

die britannische Küste, ja sogar die Bewegungen des englischen

Heeres gesehen, auch mit seinen Hohlspiegeln die entferntesten Städte

angezündet. Schließlich ertheilt er dem Conrad Rürinsmalz

von Weilheim, seinem Verwandten, und dem Conrad Säg

müller von Tölz das Baccalaureat in artibu».

In Nr. 9 wird gesagt, daß der Determinant schon zwei

Jahre in negotii» ineroantii» war, sowie in Nr. 10, daß dieser

Oeß. Viertel,, «, lllthül. Theol. VM. 28
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eingedenk des Wortes olerioi mors est, in olla (in habsüchtiger

Anhänglichkeit an irdische Güter) dem irdischen Besitze entsagt und

8ud. i-eßul», ». ^ußU8tini gelebt habe, ohne daß deren Namen

angegeben würden.

Dieß geschieht dagegen um so reichlicher in Nr. 11 mit dem

Thema: Ltuäin, te tua olarum «t nodilem laoiant (8en. ep. 21)

wo vom Baccalaurcus, der Johannes hieß, gerühmt wird, daß er

die Lettinnen seiner Lehrer gerne hörte und ihre Worte auf wäch

sernen Tafeln gierig (aviäs) notirte. Sein Beiname war e^K»

(Ecker) in »nAnU» Huaorens nonursru. Von seiner Liebe zur Ein

samkeit wird erzählt: «vaei», aä loo«, vndlioa ornnino relutavit,

Iflllu ouru <^n»äl>,iu äis tsinvore »erotino ouin <^uidn8äam «ui«

oon8tuäeutidu8 Lvaciaretur aä eräver^ et 8ui 8no!i oonclu-

äerent »e velle idiäem lao, iv»e eorum non acc^uievit eon-

«luLioui «e6 oiti88!ML 8olitl>,r>u8 intravit oivitatLin st Ii^>it»-

tiouis 8UÄS loouin, inalen« »»turari idiciem äc>otrini8 «on«!»-

8tioao c^uam in lata vi'Äevilla laote 8U» vi8o«r«, laroire, Dn

Baccalaureand stammte aus Bayern und war einSohn des Johann

Ecker von Landshut'), Von feiner Bescheidenheit und Liberalität

wird Folgendes erzählt: Hu«,6ain äi« tratrs8 »ui, Quorum uniu»

lluiinll rocsuie30»,t in vaoe, trangisrunt inse^uGnte uc>8tro nauo-

radili oaooalaursanäo »ä vsneranäi in (ünri^tro katri» ae Dni

Dni I^eonnarcli Nvi8onvi kats,vien8i8 oastr», ubi an

eoclsin Lvi8oovo nonnraoiü no8trn oaoo. imvetrarent otneü

äißnitatem 8oil. canoniarn eoole8i»e oatnLärl>,li8 kü,t»vi»e

Oum veui88ent inoä« aü «llgtri vraefati nnrta8 rotro8vexerunt,

vutllnte8 cloinnuin baooalaureanänln eo8 koro in8ooutum, »eä

<^unä iv8S baoc:l!,!l!,ursl>,näu8 intLrmeäio viae ä!3oe83>t at» ei»

st 86 aiiseonält revutans ne lore inäi^nnin tal>8 vraeoLlebli«

otkioii lii^nitate, n!8l vriu8 animr>8 nnlleret ivsiu» 3«!Lntiarum

tio8ou1i». Huare »e vc>8tinoäum 8tatiin tran8tulit a6 vraeoln

') <Hu> exeeUl!uti83in!us «xtltit eon«ul IU««mi prineipi» äuoi« nüinn«!

ä«L»u2ria. ür»t äoni^u« tempore nuo, eu^'u» anim» nune rec>nie8eat in p»oe,

periti»8iiriu« eui!»n! eivitatum u,u»ir> nlurim»ruin d»u»r!e. ?ro io»!n8 en>w

impertion« «»ludsrrirnurum oonsiliorum eivit»ten3«« plltavi« «idi purreieru»!

2nnu»tira äuoontorurn lloronarirn un^arieilliiim »umm^m. Ein „Hnnns dcl

Ecker" war Richter zu Landshut 1389—1391; ein anderer Hanns Ecker,

Rentmeister zu Landshut 1428— 1433,
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n8«imllill Universitäten: nusun ntuäii; ioic^ue ex luno nronalavit

zuam Iioeralit»tem. Ifain ipse ner anni et äiini6ii »uni »pH-

tium nie ine seouiu eonnutrivit et enniosain leeit inilii nrnvi-

«ianein. Denie^ue nost noe naee«,Iaure<i eui6»in ineu» eoin-

Patriot», snltieieuter vroviäit in vietu nee non in ainietu et

eiäem nroiuißit ne äaturuin eonio8Ä8 exnensas ugc^ue »ä

l«8tum nativitati» Doinini nroxime venturuin. lleäie vero sei

überalitati» . . . »erena, iueo 8oeeialiu8 illuxit c^uia ine ineis

uon exi^entinu» ineriti» noclie ex Lua, lioeralitate ina^nitiee

et Illr^iüue nonili veste, lianitn «eil. MÄ^istrali, epti-

mo »erioo loäerato 6eeor»vit, äeniaue munere lf.

llorenoruin un^ariealiuin boni inetalli et nonäeris

»uffieientig ine reinuneravit.

Schildert uns Nr. 11 eine» reichen Baccalaureus so wird

uns dagegen in Nr. 12 das Leben zweier Armcn vorgeführt und

dllzu ganz passend das Wort des Aristoteles (l'op. 3) pnilo3opnari

melius «iuain äiwri zum Thema gewählt. Der erste Determinant,

hcißt es, war arm und hatte nur schlechte Kleider. Als er einst

zum Mag. Jacob von Flcduitz') tum und um Lösung eines

Zweifels bat, bemerkte dieser dessen Dürftigkeit und die Blößen

seines Körpers und da er von einem andern Magister, welcher der

Welt entsagt und in den Carthäuserorden getreten war, zum Aus-

cheiler von dessen Habe bestimmt war, so schenkte er ihm eine

Tunita und später, während des Eramcns, eine zweite, gute. So

habe dieser, indem er seinen Geist zu bekleiden gesucht, auch ein

Kleid für seinen Körper gefunden.

Der zweite Baccalaureus erwarb sich seinen Lebensunterhalt

durch Abschreiben von Büchern, insbesondere der Reden und Trac-

tute des gefeierten Magisters Nicolaus von Diutelsbühl")

Von ihm wird ferners noch folgendes Etücklein erzählt. Bei Be

ginn der Fastenzeit schickte er seine zwei Schützen (lÄinuIog änos

»oü. »a^ittario») aus, um ihm 200—300 Eier zu betteln (ut se-

Lunduiu oninium Iar^itori8 aüsnensatinnein nioi «,8errent <iua-

arageziinaleZ reääituL). Als diese in ein gewisses Dorf kamen

und schon viele Eier (talentum nvoruiu) beisammen hatten, kam

') ?uenl, Di-. Anfang s. Regen, 1441. Aschbach S, 605.

2) Siehe Aschbach S. 430—440 Über ihn.

28»
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der Bader (dalueator) über sie, prügelte sie, nahm ihnen die Ein

und schickte sie leer nach Hause. Kaum hatten die Schützen ihr

Mißgeschick ihm, dem Baccalaureus erzählt, so nahm er schnell ei»

Blatt Papier und schrieb dem Pfarrer jenes Dorfes, daß wenn

ihm nicht Schadloshaltung für die zugefügte Unbill geleistet werde,

er es zu wege zu bringen wissen würde, daß der Pfarrer samml

seinen Parochianen ercommunicirt werde, denn dieß gestatten die

Privilegien der Universität. Der Pfarrer von diesem Schreibe»

betroffen forschte nach und so mußte der Bader nicht blos die Eier

wieder zurückgeben, sondern auch für die den Schützen zugefügten

Schläge eine bedeutende Daraufgabe leisten. — inerte er^o —

fügt Nedner bei, lic^uet ex uis ynoä Iitter»,ruiu pniloLonniealium

eruäitio oauss, luit »ocsuisitiouig telunoralinin.

Nr. 13 über das Thema: Operatio laoit nab«re noriänm

8t»tuiQ (Bristol, rnet. 3, oan. 2) berichtet, daß es einen M>

fachen statu» noriäus gebe, einen falschen, der Erreichung dn

Wissenschaft hinderlichen, der in den Wollüsten; und einen wahren,

der Wissenschaft zuträglichen, der in der Tugend bestehe. Vom

Determinanten, Rempeltshufer mit Namen, wird erzählt, er

habe, als er nach Wien kam, im Spitale außerhalb der Staol-

mauern gewohnt und mit noch sechs Bacchanten durch ein halbe«

Jahr von Almosen gelebt, worauf er durch den Magister Leon-

hard von Hallstadt ') bei der Bursa ein Amt erhielt, das ei,

obwohl es ihn gut nährte aber im Studium hinderte, niederlegte

und sich dann in eine Cooerie (in ^usnäani ooäruin)°) begab,

aber auch diese wegen des dortigen unordentliche» Lebens nach

einem halben Jahre verließ, sich hierauf nach Hause begab, dor!

Geld sammelte womit er zurückgekehrt in der Zweigroschen Bursa

(iniit ^vur»ü,iu änorurn ^rc»88oruiu ^) ein Jahr zubrachte.

Nr. 14 sagt von dem ungenannten zum Magister in artidnz

Promovirten, daß er für den Redner und dessen Bruder durch lange

Zeit freigebigst gesorgt habe.

') Aschbach S. 614. Auf. s. Reg. 1430.

') l?oäer!»e waren Häuser für unbemittelte Scholaren, wo man »st M

wöchentliche 10 Pfennige Kost und Wohnung erhielt. Aschbach, S. 63.

') Vgl. nber diese Nurse Aschbach. Gesch. d. W. Univ. S. 20«. »nm, 2



Von F. Scheibelberger. 4Z7

Nr. 15 wurde vom Schreiber von Nr. 1—4 corrigirt und von

seiner Hand auch die Namen der neuen dassalarii in »rtidu«:

IisauaräuL molitori» äs ^V»uA«n, ^ons,nns8 Lovp 6«

I_,iuäa^v und I76»Iri«u8 ^Viäsninan äs uurs8li»^m hin

zugefügt.

Von den folgenden Reden, bei welchen mit Nr. 19 die dritte

Hand beginnt, sind nur mehr Nr. 20 und 28 erwähnenswerth.

Elftere handelt vom Geburtsadel. Es gebe dreierlei Güter des

Menschen : tion», natura«, tortunas, »nimas. Durch alle drei

glänze Determinant Wolfgang Weichser von Wcichs, ') Oauoniou»

eool. lVisinßensis. Er sei von edlen Eltern au« dem Soldaten»

stände (parsntidus militaridu») geboren, habe einen gesunden,

blühenden Körper und eine angesehene, einträgliche Stellung. Sein

Vater fei schon so alt, daß dessen Augen dunkeln, sein Bart sei

weiß und bis zum Gürtel reichend, übrigens totu» awator olsri.

Hein Pathe war Domscholastikus in Freisinn, (summus Fonolasti-

eu» sool. I'rismF.) und so beredt, daß Bayerns Fürsten in den

wichtigsten Dingen sich Seiner bedienten ^). Uebrigens wiege der

Geschlechtsadel nicht viel, da wir in letzter Instanz in Adam Alle

einen gemeinschaftlichen Vater Habens. — Determinant erhielt das

Vaccalarillt in artidun.

Im Verlaufe der letzteren ereifert sich Redner über die Aus

artung in Haarputz und Kleidung also: Huiä äs nis, c>ui vilo»

«u«8 »äultsrini8 fut»ntS8 soloribu8 Ianorio8s truäuut st sri8-

z>2llt vrir«sntS8 oavit» 8UA. uiiotili», uooturui8 toti8 ui8ibu3

»tuäsuts» äiu uootuaus, ^uomoäo 8u,a8 fasiunt tortuv808 orins8

et 8i mnlIiIl<^uHoils8 8unt ästrunsaut st adraäunt, ut ^ro88iors8

') Wolfgang Weichser, Sohn des Paul Weich« zuerst Lonventual von

Melt, dann durch 40 Jahre Canonici!« von Freising,, wo er um 1474 da«

nwelum pleuniu einführte. Er restgnirte sein Lanonicat zu Gunsten seine«

Biudersohnes Degenhart und starb 1495 al« Abt zu Weihenstcpha». „Hat da

wohl gehaust, Uil gebaut und uil «ru»menta dahin gegeben," Hunäiu» II. 357.

') Auch wird Von ihm gesagt: oum ellnnniee eli^eretur in pre»ulem

eeelesiae lrigin^eu»!» relu^it »u»m «leetiouem m»tur» plel>»Kita äeiider»-

tinue l««i?navit Al»iin8i8»imu» unstro I'Ätri et vnminn 6« »ui ßrati» iu »etu

nuNro bio presiäents, ut lideriug Den vaearet.

') I^ou euim leßltur Heu» 'leei»»e uunm ^ä«,m »ureum uu6e e»»«ut

»odile» ^ »lium luteum (unäe) e»»eut i^nnbile» »eä uuum ^6»m et illum

6« lutn.
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ors80»nt, csunL etiain äs novo ore8«ente8 niturnino8i8 et vi»

0080 lavaut oottiäie üxivio. I^uin csuiä >) tale8 Den» et u»

tuiam äericlent o^uasi in8uttieiente8 volent«8 eo8 corri?ere

8ui» in operillU8 ? ^unio^uic! 8i ereatori tun vlaeuizset eerte

aäeo ere8ps8 tibi n>ini8tra88et pilo8 c^uo8vi8 peotere nnteraß,

c^uin innno, »i p!aeui88et, poterat tibi ereare eanäain »ieuti

oani ve! vitulo. Duinic^ue tale8 aniluo 8n»in levitatem o»teu-

dunt, ve»te8 8ini invioeui coneeäuut, ut ^aui ills nu^u3 et die

il!iu8 inäuatur ve»tiliu8 et nonnumo^uain ut 8« eaeninui» et

ii8iou8 aliuiuiu exponant . . . H^üi . . 8uuin appenäunt ww

eaputium o^uain liiipipiuin no8t ter^uin in oollo uua8i in el»vo

et 8Uvponente8 ^) oavueiuin eaviti ne^ieiunt leiipivium ^o«t

8eavula8 cum o,uo ^vrant braolrium c^ua8i line», Airativa liz-

nun» ßvrat; alii autein 8ua looant eapucia 8ur>er 8eapul»z

o^ua8i ioi re8iäeat »vmea ^iinia) et Ivripipio eolluin eireum-

clant ex parte altera N!ilauile8 olau8ura8 et lraotione» t»-

oientes veluti 8ernente8 in eauäa 8ua. Vix in ineol>aniea wü«

äeinonLtratur n^ui-a. Dann wird der Determiiiant gelobt, «ls

8ua Immili eontentu» ve8te inore 6i8C> etornni tketu8 eanit« ut

et 80»nula altera 8uo oanueio 8uuer 8eavula revonit »Itel«

lirirnuium o^uoä ipsum aecsuilidet alteri 8oavule 8i 8erts «»-

pueio äepriineret, I^ain et tali inuäo alio^uanäo eonossserunt

8unvo3ita nostrae univer8itati8 2). — <Z^ erhielt ebenfalls das

Baccalariat in artidus.

Den Reigen dieser Reden schließt Nr. 29, geschrieben wiederum

von der ersten Hand, der auch die oben erwähnten Disputation«-

entwürfe angehören. Sie trägt die Überschrift: kro ^ouanns <ie

laiuoaeo anno 1449 leria 2 no8t letare in <^uaäiaFe8iwa. Das

Thema der Rede ist: Lxeree »tuäiuin. (tüato 2e iuoridu8). Nichts

lerne man ohne Uebung. So habe David mit der geübten Schleu

der nicht mit den ungewohnten Waffen Scmls den Goliath über«

wunden. Also lasse keinen Tag ohne Uebung des Studiums. 8eride,

leße, ineäitare, aäcÜ8ee, 8tuäe, nt 6uetU8; 8eä rnnlto inaxime,

ut vir bonu8 et ouutiuie melior tia». Lt eave ne 8ine äiuruu

luero te ve8uer inveniat^). Zum Schluße heißt es: D^u aucto-

ritate inaAiktraii, c^ua lun^or licet ilnineritus^ tili! ^o»ni>>

pellifiei^) äe lainbaoo «onlero ^racluin oaeealauieatu« in

') l^uuüe tili«« Ocuni?

^) 8u^>«lpuneute8?

3) Ueber die vorgeschriebene Tracht der Scholaren siehe Aschbach S, 6?,

*1 Im Verlause der Rede wird von vier Dingen gesprochc», die vom

Studium abziehe» und beim zweiten derselben (W^lnvWIiu veutn« uimiü «^

turitll«) bemerkt: e^o tl»n«!> nun 8«eun6uin cur ineuiu «eä «eeuuänm cor«^

tuiu »Äl-culi inurein exuitur a6 reäar^uenör!«! nn», n,ui viui ä«Ü2 l«<!tl

3UIUN«.

°) Dieser Johanne« pellilex (Fetterer?) ist der spätere Sch°!teu»bt >»

Wien, Bon ihm bemerkt I>. Pins Schmieder iu seinem Lrsve «brunicuu I^-un
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artinus »notoritatelu le^enäi, reßenäi, äisnutaucli ae cetera»

actus »,<! Iinne ^raäuiu vertiueute» exereenäi nie et unic^ue

ioeorum in uoiu. ?. et l'. et 8p. 8. ^meu.

IV.

8 i A n 2, MÄ^iLtraliÄ.

Die Ertheiluug des Naccalariates iu »rtidu» erfolgter

unter der sud. III. Rede Nr. 1 und 29 angegebenen Formel.

Die Ertheilung des Magisteriums aber geschah unter

Uebergabe der si^na ina^iztralia, nämlich

1. eines geschlossenen Buches zum Zeichen c^uoä »ine

iuäustri«»», linroiuiu leotioue ^uem^UÄill äoetniu uou üeri

Posse, c^ui» nun lidrorum »eervi unilo»ouliuiu faeinut seä

eoruiu 8tu<Iiuiu »»»iäu», uie6itÄtioue eoutiuuatuiu.

2. Eines offenen Buches zum Zeichen, daß fleißige und

ausgewählte Lectüre einen gelehrten und sittenreinen Mann mache.

Denn wie die Bienen die einzelnen Blüthen aufsuchen nnd den

Honig, welchen sie finden in die einzelnen Zellen, so wie es sich

gehört, vertheilen, so sollt auch ihr n^uoä äiversa leetioue »u-

zitis in U8uiu virtutis lauäanili oneratione oouvertltti»".

3. Eines goldenen Ringes, den neuen Magistern die

Philosophie aiiverinählend ut legitimus ex eü, nliuL proereauäo

nomeu 6^rl8 ^loiiosi« etkerre tituli« »tuäeati».

4. Des runden Birettes, der Hauptinsignie eines Ma

gisters.

Die Formel war: Lßo eaäeiu auetoritate ui^istraii an«,

snn^ur, licet immeritu», ooniero voui» ^rlläniu uia^isterii in

»rtidus, auotoritatem vicielieet le^enäi, äisuutauäi, reFenäi et

csnuslinet aetu» acl nunc ßraäuiu pertineute» exereeuäi nie et

nki^ue terrarnm iu nuin, ?. et l'il. et 8v. 8. Hainen.

V.

I^eetio priina lUH^ilitralis.

Ueber diesen Punkt finden .wir in unserer Handschrift nichts

Näheres. Nur bei «ud III. Nr. 24 heißt es am Schluße : läeireo

i'ev. iull^i8tri inei iueiuite leetioue» ventra» lua^istrale».

dlluen«« 1865, p. 19. H«. 1466 lüullllelii Leutti ViüüliÄ« . . , I'r. ^c>aun«iu

>w8trum, laurea tueulu^ick Vi^unH« inüißuituni, viruni « ««ruiune, äuotriull

et, viitute llLl^us eummeliäatuin, »idi prlleegz« poütulllrunt. Er war nach

Aschbach S. 60« auch l^lieol. Dr. und der Ansang seiner Regenz fällt in'« I. 1443.

Im „Anzeiger für Kunde deutscher Vorzeit" 1867, S, 338, wird pelliüui mit

„Kürschner" wiedergegeben. Der Beiname „Fellerer" ist iudeß iu Oberosterreich

!ehr verbreitet, (Ist übrigen« Ems und Dasselbe, Zus. d. Red.)
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VI.

Eine solche finden wir auf einem nach »üb. III. Nr. 2 ein

gebunden von der ersten Hand geschriebenen Blatte. Sie lautet:

lfune eou8equeuter Prooeäenäo »ä qnartuin l) priueip^Ie aetu«

ne iu^rati annarel!,inu8 t»uti8 nouoriou8 laoultati »rtium ill^

psr»uul8 U08tri8 exnibiti8, re8t»,t rekerre ^ratiaruin »etioue»,

qua» äioo et rekero, quantits Possuin et valeo, Imprimi«

exiniio et eßreßio viro Nßr. lfinnlao äe ^uln^) in ».

tiieol. oaeealaiio lorinatn neo uon alinae universitatis reotori

äißui»»iiQ0 n»tri et nraeoeptnri ineo «einnsr inetuenäo.

Nxinäe nun imnari vuto re^ratiur veners,l)iliiiu8 in Onriztn

plltriliu» »o natri lratruiu uovelloruiu ollooalaui'earuiu et wen

ocnuinenäatari« et r>rovi»ori »piritullli llt^ue ^o^uni mou»-

»terii mouti» inonaonoruin nene» t>»lieul>erßÄM 8itu«ti

Orä. ». Leu. Ä,ni>»tinu8 neräißni» äomini» et r>rÄ,eeevtoiii>m

u»ei» pr»eoipui».

^ßo insuper ßr»te» »peotaoilinu» et eximii» vltlcie ?»-

tribu» et äoinini» ». lueol. nrole88orit>u8, äoiuini8 mei» »em-

per nereu1eu<1i8.

Dt quia f»eultati» »rtiurn variter no» »luinno8 »ßunsei-

inu8 iäec» ^rn,te» etiain ^eleriinu» nonoraoili et »eientilieo viio

IH»,^. U. in ». Ineul. baoe. koruiato atque inolvtae univer«-

t»,tis eto.

Iießru,tior äeni^ue orileoe11eutibu8 et exiiuii» Domini» et

?u,triou8 », l'lieoloßiae atque ^uri» o»uoniei lieeutiati» atque

»in^uli» cle faoultllte »rtiuin iu2,ßi8tri8 veuerllnäi8, äominiz

nudilibu».

Dt nraeoinue 8»ßaoinu» »,tque nruäentibu» äoiuini« üu^us

^Vvenneu»i» onpiäi oivibu» oirouiu8peeti8 etiaiu et vroviäi»

clomiui» mereatoriliu» , äoniiui» b»,eeÄll>,i'ii8 et »enlariku» et

»inAuIi», qui äi^nati kuerunt »us, benivolenti», praesente» »ool»8

uoäie illn8trare, ikoultatein artiuni in ner»oni» no»tri» exüi-

bu» nanar»,n6o, quare et inso» et ine otkero aä yuaevis et

»inßul», »eruner ^rilt», ot»8eHuik.

'> Vergl. da« Eingang« über die zum Naccalariat vier, (resp. sech« zum

Magisterium) erforderlichen Stücke Gesagte.

') Anfang seiner Regenz 1424, Nschbach «17. Am 14. April 1449 zum

erstenmal Rektor. Da diese ßl»ti«,rum »et!« die nämliche Schrift wie Rede

Nr. 29 hat, so fällt sie in diese« Jahr, und nicht in'« I. 1459, in welchem

Nicolau« von Aulon zum zweitenmal Rektor war.
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Mitgethcilt von Dr. Theodor Wiedemann,

HI. Die Reformation in Mistelbach.

Pfarrer Christoph Krenwein war 1554 gestorben. Am22. April 1555

muhte Kaiser Ferdinand dem Passcm'schen Official Dr. Christoph Hillinger

befehlen „nachfrag vnd vleißige erkhundigung halten, einen tauglichen vnd

catholischen Priester erfragen vnd belhommen" mit dem man die Pfarre

Mistelbach versehen könnte. Hillinger „bewarb sich mit sondern» vlciß vmb

«in Pfarrer auf Mistelbach", konnte aber keinen tauglichen finden. Inzwischen

hatte der bekannte Wolfgang Schmelz!, damals Pfarrer zu St. Lorenz, am

19. Mai 1555 zu Mistelbach „gepredigt vnnd alle gepreuch gesungen vnd

außgerichl" und der Art das Wohlgefallen der Bürger erworben, daß die

Bürgerschaft „des Er die Pfarr bey vnns hie willens anzunemeu ist" ihn

unterm 26. Mai zum Pfarrer begehrten. Der Official entsprach diesem Be

gehren und empfahl ihn S. Majestät. Da aber der Pfarrhof baufällig war

entwich Schmelzt, der einstweilen als Caplan fungilt hatte. Der Official fuhr

fort zu fuchen und fand endlich in Simon Iecceling, Verweser der Pfarre

in Stain, den Mann, der „ihm für ainen gueten Catholicum vnd Priester

lichen man berüembt wurdet." Iecceling kam nun Nov. 1555 uic-arii moäo

et, titulo nach Mistelbach, entwich aber schon nach 14 Tagen. Nun meldete

sich der Pfarrer von Simonsfelden, Ruprecht Faschang. Am 2. Dec. 1555

ergieng anDomdechant Matthias Werthwein und den Official Hillinger der

kaiserliche Befehl, den Bewerber „für sich erfordern vnnd seiner geschickhlich«

kaidt und ler halber bei Ime vnnd fünft erthundigen vnd examiniren ob er

zu uerfehung vnnd Verwaltung der Pfarr mistelbach tauglich vnnd genuegsam

sey." Die Examinatoren fanden, daß er eines guten priesterlichen Wandels

„vnd geruch" fei, und daß „seinLehrvnd glauben cristlich catholisch vnd auf

recht" fei. Unter diesem Pfarrer drang der Protestantismus in Mistelbach ein.

Am 22. Dec. 1580 berichtet Faschang an den Präsidenten der Klostercom

mission für Niederöfterreich, daß der Marktrichter am 15. Nov. sein Kind

von dem Prädicanten zu Wilfersdorf taufen lassen, und am 8. Dec. ein ver

storbenes Kind mit Gesang und Procession oum ma^uo strerntu et z>omz>a
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leuten und ausleuten in das Spital getragen und begraben, „sein also selbst

Pfarrer, Schuelmaister vnd Meßner gewesen" und verachten freventlicher

und trutzigcr Weis die Kirchen und Seelsorge. Die Klostercommission beauf

tragte den Official Klesel zu untersuchen, wie es mit der neuen Religion in

Mistelbach bestellt sei. Klesel beorderte die Pfarrer Gregor Spehr zu

Böhmischkrut und Vitus Kandier zu Ganerstorf die Sache an Ort und

Stelle zu untersuchen. Der Bericht der Commissäre vom 23. Jan. 1581

lautet : „Der maistc thail alba ist noch catholisch, allain etwa 20 der Reich

sten vnd fürnemisten haben sich der catholischen Religion öffentlich geeüßert

vnd wollten gern einen Predicanten Ires gefallen« im Spital haben." Der

Rädelsführer sei der Marttrichter. Klesel berichtete nun am 16. Feb, an

die Klostercommission. Am 6. Mai crgieng ein Befehl des Erzherzogs Linst

an die Bürger von Mistelbach, das St. Elisabethfest im Spitale „noch

catholischer art mit Singen, Peten vnd Predigen" wie vorher zu halten,

nicht nach Wilfersdorf zu laufen, dasselbst bei einem Prädicanten ,e°m-

muüioirsll vnnd Ire Kinder tauffen lassen noch ihre Kinder daselbst hm

in die Schul zur Lehrung schicken." Dieses Decrct hatte den entgegengehen

Erfolg. „Sie halten sich widerspenstig" lautet ein Bericht, und „erzaigenmi

dem Flaccicmischen vermainten Religion« Lxsroitio wellichcs je lenzer ;e

merer allhie einreist vnd feindt gänzlich vmb das Spital ein maur hernmd

zu fueren Vorhabens vnd gesinnt, darzue st> alberait Stain, Khallich °nd

Ziegell gefürt vnnd wenn sy ein todten begraben so brauchen sy Iren wi

schen Privat Schulmaister vnd die khnaben so in die schuell gehen. Dise

singen vber den Platz vnd goßen vnd bey dem Grab, darzue auch ihre Lew

moni mit Vorzeugung des Creuz, mit Leiten vnd außleuten, daß ourchau«

abscheulich vnd ganz ergerlich zu sehen vnd zu hören. Zudem faren sy zu der

Copulation mit großem schallen, Pusaunen vnd schießen auf Wilferstorf zue.

Desgleichen mit der thindertauf vndCommunion dadurch sie mier diePfan-

liche recht entziehen, meinen tirchendienern, Priester, Schulmaister, Succen-

tor vnd dem Mesner das broods von dem maul abschneiden." Hiezu kommen

noch 2 Umstände, welche der neuen Lehre mächtig Vorschub leisteten, nämlich

die Einführung des neuen Calenders und die Verlegung der landschaftlichen

Schule von Hörn nach Mistelbach. Am 12. Februar 1585 berichtet der

Pfarrer Faschang an Klesel: Alle Priester und Provisores und Pfaner de«

Mistelbacher Decanatcs kommen dem Generale K. M. wegen des neuen

Kalenders durchaus nach, celcbriren, feiern und halten testivitatßs sulsum!«-

»imaiuiu »olemuitutum »t^rw omnium iestoruia a« äieruin clonuni-

LaUum. „Belangend den Adl, Ritter vnd Herrn Stand neben iren Seelische»

Predicanten vnd vnterthannen, die verhalten sich gleichfalls auch mit den

Catholischen Neuen Calender gemäß. Berierundt aber mein Pfarr Volth

alhie ist daßselbige in den derfern als Hüttendorf, Lantzendorf, Ebendor

alsbald ich fragmentum uovi Lli1enä»iii vnd der R. K, M. General

auf der Cantzel verlesen vnd an die lhirchcnthier sambt E. G- M°»d°!

pioLezsioue« vnd lÄswuia,» wegen der Infection zu halten angeschlagen

gchorschamlich erschienen, mit feuern vnd heilligen aller Sontag °»°

hocheu Festen, allein der Marttrichter alhie sambt etlichen seiner Burgen,
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Schuestern vnd andere» Handtwercher die laufen dem alten Calender nach

hinab auf wilfersdorf, vnd noch darzu wenn ich dem Neuen nach die hochen

?«st» durch daß ganz Iar gefeilt fo haben sie daran gearbeitet als jetzo in

t'eLto puiitic!n,tioui» L. A. V. geschehen haben sie holz vnd Mist vnd andere

öffentliche haußgeschäft gefielt vnd verbracht vnd halten hernaher den

Alten Calender zu geholscham ire Feiltag vnd te»w, wie sie darinen gesetzt

»erden. Alles zu tlutz, honn, Spott vnnd Verachtung I. K. M. auch zu

großer ergernuß vnd meltlichcm Abfall der gantzen Pfarrmening, wie dan

soNicher abfall vnter des Herrn Wolfen von Lichlenstein zu wilfcrstorf geschehen

vnd noch täglich sich zuträgt, als zu Obernsulz, Plumental, wilferstorf vnd

Kettlaspluü die alle mergcdachten von Lichtenstein zu «ilferstolf zugehörig,

in wellichen fleckhen vnd dörfern sich vier seelische Clanianten aufhalten, die

nicht allein nuel höchstgedachter R. K. M. und mit dem alten Calender zu

wider sein, sondern noch mehr vnd zun» höchste« calumnieren vnd schmehen

mid vclllchtcn an allen fcheuch die catholifche Khirche, also daß sie nicht wier-

dig gencnt sollen werden plüe^iolltore» fondem ea1uwui»tore» Lesterer

vnd Obriglhcitsschender, trutzcn also vnd Puechen gegen meniglhlich, raizen

auch vnd lehre» denjenigen, so inen anhangen und beifallen den catholischen

Priestern vnd andern tain reveienz noch «alutatiou zu rhu» vnd zu geben,

»>ie mil dann der Dits begegnet da ich frue morgens vor dem Pfarrhof

gestanden, der zu wilfersdorf hierüber gangen fagt ich zu im eur nou »»-

luta» uenei« me uio rileoauum e»»e, sagt er darauf c^uiä tum, da fagt

ich weiter e^o iusoleutiuw et, tuotum tuum inäieado Domino tuo ant«

tvort ei inäio»bis, sagt ich weiter v»äe in uomiue äomiui, fplicht er et

tu vääs 8ie<^u« leoessit, vnd gehet hin zu der vermainten Landschaftschul,

die unter dem von Buechaim zu Hörn gewesen und scidt Michaelis des 84

I« alhie unter des von Lichtenstein grinten in dreien Heusern sich aufhalten

vnd laufen auch mit andern dem Alten Calender nach gen Wilferstorf vnd

»icht vnlengs meinen Priester auf offner gaßen einen wolff geheißen, daraus

wol abzuuemen wer sie sein vnd waß sie sämtlich mit einander weiter moli-

m> vnd anrichten werden." Klescl bat nun den Erzherzog, diesen Zustand

nicht zu dulden und namentlich nicht, „daß Sie der ordentlichen Schuel Ir

gcrechtigthait entziehen." Am 28. April 1585 beorderte Klescl den Pfarrer

über 10 Fragen genaue Erkundigung eiuzuziehen, Faschang that es. Wir

geben seinen Bericht vom «. May :

„?rimo, daß der Herr wolf von Lichtenstein auf Wilfersdorf vnd

Mistelbllch von Hörn angeregte Schnell wenig tag vor Michaelis veruckhtes

84 Iar hiehero gen Mistclbach hat lassen mit seinen Unterthanen bringen

»nd fieren.

Zum andern, daß ernente Schucll die Landtfchaffts Schnell iittitulirt

v»d sich darficr außgibt vnd also geheißen will fein,

zum dritten sein dariue» der Seelischen Predicanteu vnd anderer

gemeinen lcuth thinder,

zum Vierten ist der Itecitoi 8olwlÄe vnd euuloi von hörn khumen,

l>>e haben zwcen c-oUaborlltore» vbcr 12 Khnaben, die alle Besoldung haben



444 Beiträge zur Geschichte der Erzdiücese Wien.

Von der Lantschaft wie sy sich dann öffentlich hören lassen die heiin Verordien

halten sy aus.

Zum Fünften hat diese vcrmainte Landtfchaftschuell thein «igen er

baut haust Sonder mergedachter von Lichtenstein hat sie in seiner Unter-

thanen Heuser alhie mit Namen Maister Jacob Haider, ein Wagner seine«

Handtwerlhs vnd der andere Hanns Wagner ein gemeiner Handelsmann

verschafft vnd einfürt.

Zum Sechsten lhan ich nicht hören noch erfragen, daß die Schnell

oder die ausländischen Predicanten weder tcutsch noch lateinisch Irer Kirchen

oder Schuellordnung halber ichtes schreiben «der in druckh geben, Villwenigei

von Buchdruckern vnd wellicher ortten ire traoww« gedruckht sollen werden,

Zum Siebenten, E. G. berichten thue, daß sich khcin Predicant alhie

aufhält Sonder mehr gedachter von Lichtenstein hat einen zu Wilfeisdorf,

item einen zu Kettlasvrun, mehr einen zuLoitestall vnd den vierten zu Obern

Sulz. Diese vier all zu gleich sein dcrR. K.M. und lands fürstlicher authoii-

tet zuwider vnd wollen durchaus bei dem alten Kalender bleiben, Predigen

vnd verhetzen das Vollh."

Klesel wollte nun genau wissen, welchen Lehren und welchen Lne-

monien die Sectirer folgen, und welche Namen sie haben. Am 16. M

belichtete der Pfarrer, daß sie sich keines Ornates bedienen, fondern „stehen

auf der Canhell wie andere gemaine Leut in ihrem Habit vnd tracht." Der

Predicant zu Wilfleinsdorf hieß Nicolaus, der zu Obcrsulz WolfFiereckhell,

der zu Kletlasbrunn Nicolaus Lavetius und der vierte Johann Orutei.

Klesel berichtete an den Erzherzog und fügte dem Berichte bei: „Es weie

auch meines erachtens am hohe notturft anderer Flaccianischen Prediglhanten

halben hin vnd wider imLandt nachfrag zu haben vndIrenthalbengebürliche

mitl für die Hundt zu nemben." Dies geschah. Im August 1585 war Klesel

bereits in der Lage berichten zu können, daß in Tomersdorf Martin W«l-

vhius, weilendt Präcevlor der Wolf v. Liechtenstein'schen Kinder, zu Lichten-

werth Thomas Dittelmnir, zu Haustirchen Balthasar Schreckenberger, von

Erasmus von Lichtenstein begünstiget, sich aufhalten, den Sonntag nach dem

neuen Kalender zwar halten, doch weder nach dem alten noch nach dem neuen

Kalender die Apostel- und Heiligenfeste feiern, sich alles Kirchenornates ent

äußern, keinen Chorrock anlegen und wahrhaftige Substanzialisten sein.

Dann halte sich zu Rabensburg unter der Comthurei Meilberg einer auf,

der Wilh. Psisterer heiße und der Bruder des dortig Pflegers sei. A»

22. Dez. 1585 erließ nun Erzherzog Ernst an Richter und Ruth des Markte«

Mistelbach ein Dekret des Inhaltes : in den Irer K. M. Städten und

Märkten dürfe keine andere als die altlatholifche und alleinseligmachende

Religion, Gottesdienst und Ceremonien gehalten und den Prädicanten der

neuen Religion einiges Nxeiuitium oder Administration der Sacramen!»

in Stadt und Märkten heimlich noch öffentlich nicht gestattet werden und

dürfe fomit auch den Bürgern nicht zugesehen werden die Predigt, Sn-

cramcntll, Begrebnuß und dergleichen außerhalb ihrer Pfarrei zu suchen und

also sich wieder die alte hergebrachte Ordnung nicht allein von unserer all

gemeinen katholischen Kirche und Religion, sondern auch von unserer lieben
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Voreltern Stiftungen abzusondern und des schuldigen Gehorsams gegen K.

M. als Landcsfürsten Obrigkeit zu waigern. Weil es aber bekannt sei, daß

auch die Obrigkeit und Amtleute diese Gebote und Verbote nicht handhaben,

sondern zusehen, auch zum Theil selbst thun, daß sie ihren ordentlichen

Pfarrer und Seelsorger verlassen und den vermeinten verführerischen Prädi-

canten zulaufen, ja sogar in ihre Stadt und Häuser ziehen, so ergehet der

Befehl, „daß Ihr für Euch selbst v»d Euren vndergcbenen Bürgerschaft,

denen Ihr von Hauß zue Hauß einsagen sollet, darok seiet, daß nun hinfüro

lhain Burger sich vnderstehc, außer der Statt oder Markt ainiche frembde

Seelsolg, wie die genannt werden mag, zuesuechen, auch lhain Predicanten

zue Tauff, <üor>ul»tior>, eommuulon oder dergleichen zu sich berueffen, wel

cher aber hierwieder thete, dem sollet Ihr es erstens anfangs guetig ver

weisen, vor seinem vnglückh warnen, des schuldigen gehorsams erinnern vnd

darzue anhalten. Da es aber nit hilft vnd er zum andernmal straffmeßig

sürlhombt, Ihne ohne alle verschonung, vierzehen Tag mit wasser vnd Prot

im Thurm an dem Leib strafen, vnd da es auch nit hilft, fo solle hiemit für

das drit vnd letzte demselben vngehorsamben vermag des hl.R.R.Religions-

süeden die Zuestiftung vnd Ramung des Landts Inner 6 Wochen ohne alle

Md auferlegt sein." Sollte hierin nachlässig vorgegangen werden dann

dlsfe Richter und Ruth eine schärfere Strafe, überdieß solle das Bürgerrecht

nur einem solchen ertheilt werden, der gelobe in Religion und weltlichen

Sachen I. M. Gehorsam zu leisten. Gegen dieses Edict Protestirte Georg

Erasmus von Lichtcnstein (23. Jan. 1586) und machte geltend, daß Mistel-

bllch kein kaiserlicher Markt, sondern mit aller Obrigkeit und Jurisdiction

sein freies Landgut sei und dieses Edict gegen der Herrn und Ritterschaft

oouosnsicm und ^«eouiatiuu verstoße. Am 31. Jan. 1586 erfolgte die Re

solution, es habe bei dem Edict zu verbleiben, jedoch folle es dem von Lich

tenstein und den Unterthanen des Marktes nicht praHuclioirlioli fein. Im

Grunde war hiedurch der Beschwerde Recht gegeben und der Lichtenstein in

^er K, Concession und Nfsecuration geschützt. Die Reformation nahm somit

ihren ungestörten Fortgang.

Klesel suchte nun die Gläubigen zu schützen und schirmen, stieß aber

hm auf ein unerwartetes Hinderniß, aufdenPfarrer selbst. RuPertFaschang

lebte in einer Ehe und zwar schon mit der zweiten Frau. Von der ersten

Frau waren 4 Kinder vorhanden. Dann fand Klesel an ihm einen Mann,

bcr mehr Oekonom als Seelsorger war, hart, geldgierig und die Reforma

tion im Geheimen begünstigend. Klesel griff rasch zu, entsetzte ihn des De«

canatamtes und leitete den canonischen Proceß gegen ihn ein. Das Resultat

war, daß man seines Alters halber es bei der Entsetzung von der Pfarrei

bewenden ließ. Klesel suchte nun einen tüchtigen Pfarrer, glaubte ihn in der

Person des Pfarrers Jakob Lampert von Bayrisch-Waidhofen zu finden und

empfahl ihn dem Erzherzoge Ernst als einen verständigen, eifrigen Manne,

der sich gewiß um die Seelsorge kümmern werde und überdieß ein trefflicher

Prediger sei. Klesel betrieb die Besetzung der Pfarrei, weil der alte Rupert

Faschang mit „feinem vcrmainten Eheweib und Khindern" noch immer im

Besitze der Temporalien sei. Am 3. Juli 1591 wurde endlich Lampert als
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Pfarrer installirt >). Da die Pfarrei kaiserliches Lehen war, konnte die Ent

setzung des Pfarrers ohne Einsprache des Patrons geschehen. Anders war es

mit dem Beneficium 8. ^onnlns (1419 gestiftet) st «üatliarinas in der

Pfarrkirche, das ein Lehen des Hauses Lichtenstein war. Am 17. Mai 155?

hatte Georg Hartmann von Lichtenstein auf dieses Beneficium unfern Ru

pert Faschang präsentirt ^) und bewirkt, daß beide Beneficicn (8. «üatnanii»«

und 8.5o!iai!ui») unirt und folgendes Erträgniß festgestellt wurde! 12Vicitl

Weingarten und 18 Joch Aecker. Lichtenstein suchte nun den Pfarrer auf

dieser Pfründe zu fchühen und hicdurch ermuntert setzte Faschang der Auf

forderung Klesel zu resigniren die Antwort entgegen: „Ich hab's offtmaleu

resigniren wollen, aber die Herrn Officiales Habens niemalen wollen zugeben,'

Er starb im Jan. 1592. Carl v. Lichtenstein verlieh nun das erledigte Bene

ficium „des n. ö. Regiments-Rath und der Rechten Doctor Carl Stredele

Sohn mit der oonäitiou, daß er Stredele ainen Cavlan alda halten und

dann sein Sohn Geistlich werden soll." Auf energische Einsprache Kiesels

und nach langwierigem Streite ^) bequemte sich endlich der Patron «m

1. Jan. 1600 den PfarrerIoh. Lambert zu priifentircn. Am 25. April 1533

berichtet Lambert an Klesel, daß Carl von Lichtenstein vier Malesizchn-

fönen katholischen Glaubens zu Wilfcrsdorf richten ließ, die kath. Geistlichen

seinen Caplan sowohl als den Pfarrer Nicolaus Hartmann zu Asparn „mit

trotzigen Worten spötlich abgewisen, den armen Sünder aber von den Pre-

dicanten vnd Pfleger zue vngewondlichen Communion persuadiit und gene-

diget, daß sy auch Protestiert, sy wellen zwar «ommunioirsn aber sie thänen«

nicht glauben, daß sie ein recht Sacrament empfangen, seindt also von stund

an nach empfangenen uernminten Sacrament theils mit dem schwert, theils

aber mit gebieiten Nefpelt zu melden mit dem strick gerichtet worden, d»

doch gewißlich die gestalten vnd die »poeies Brodts vnd weins natürlich

davon zu reden, in Inen noch nicht consumirt vnd uerzert gewesen, Also

verehren die Widersacher Ire Sacramente, also handlet man mit den armen

Catholischen vnd richtet sie an leib vnd Seel in Ir R. K. M. Lande und

Pfarre «lurigäiotiau den sich die betricbtcn Molefizen als sy schon den sttickh

an Hals gehabt noch katholisch erklärt vnd ein ^,ve Hlari» für sich zu beten

bcgert." Zugleich beschwerte er sich, daß das Pfarrvolk den seelischen nach

laufe, begehrte die Spitnltirche und Gottesacker und beschwerte sich über die

Nichtbesetzung der Beneficien St. Cathrina und St. Johann und St, Se

bastian. In dieser Spitallapelle hatte Lichtenstein einen Prediger der neuen

Lehre angestellt, der sich als Pfarrer betrachtete und in Administration bei

Sacramente und im Predigen eine solche Thütigleit entwickelte, daßWilftis-

') Am 14. Juni 1590 hatte er vom Erzherzog Ernst die Präsentatio'!

und am 29. Juni die Investitur erhalten.

2) Das Verlcihungsrecht auf das LeneLeium 8. tü»tI>»liuÄ<, besaß der

Pfarrer von Mistelbach. Am 18. Mai 1554 hatte Pfarrer Christoph Krenwein

auf dieses Beneficium den Acolythen Wilh. Peifch präsentirt.

') Stredele hatte sich in Pofseß gesetzt und da« Beneficiatenhau« an

einen Sectirer Namen« Vincenz Praß gemiethet, „der ha» allerley leichtfertige

Personen zue denen er uielerley Zimmerll gepautt, eingenomben."
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doif und Ketlasbrun ganz als sectisch bezeichnet werden konnten. Klesel

bewirkte den kaiserlichen Befehl „bei R. K. M. vngnad vnnd stroff als auch

vrivieruuß der OoueLssion des üxeroitii Rcligions Künderlehr, Predig

vnd der Heyligen Sacramcnt Administration in der Spitalthürchen abzue-

schaffen item der Pfarrkhürchcn Ihr pfärrlich gcrechtigkhait vnd das Filial

bey seiner Alten Fundation zue belassen, auch nit zuerwartten das durch die

Regierung vnd andere Commission einsehen geschehen muefse, endlich den

Pfleger vnnd vnnderthanen bcy schuldiger volge vnd Respect der landesfürst-

lichcn Obrigkhait zuchaltcn und vor schaden zue warnen." Nun erklärte Carl

von Lichtenstein, die Spilaltirche sei keine Filiale, sondern eine Privatkapelle.

Vom Klosterrathe aufgefordert über diese Angabe Lichtensteins sich zu

äußern, erklärte sich Klesel am 22. Feb. 1598 in folgender ausführlicher

Dcduction:

Rö. Khlly. M. löblich Presitent vnd Clostcrrath.

Ehrwirdiger Edl hochgelehrt, sonders Lieb Herrn vnd Freund. Mir ist

vonE. E.vnd FF. D, diese Tag aufIhr Dil. Beuelch Herrn Carlen von Liech-

tenstllin, weg der Spittall Capcln zueMistlbllch Clagschrift vmb meinen Be

ucht zue khombcn, darauf ich alspaldt bei dem Passauer Olüoio vleisig nach

glsuccht, finde aber dieser Capelln halben nichts anders als das im alten

Pmch, so vor 100 vnnd mehr Jahren im Hussitenthrieg vcrfast darinen alle

Maren im ganzen Landt vnd Bencficien begriffen vnd demselben von dem Herrn

Bischouen zu Passau dem gantzcn geistlichen Standt wider diesen Hussiten

Khrieg ain Stcur aufgefchlag worden, dicselb vnder den Beneficien vnd gar

nit den Pfaren begriffen ist, Daher Mir nitZweifelt da die Prothocall vnnd

L»u»»e sollen durchfurcht werden, das sich vill uotione», welche die Priester

oderLsneüoiateu dieserCaPpellgehabtebensfals befinden wuerden. Wan aber

das alles gar nit währ so bringt solches der thauffbrief, welcher von dem von

Licchtcnstain angelegt wirt .lauter mit sich, darinen dieser Ort mehrmalcn ain

Cappel vnd thain Pfarrthirchen genent wiert. Über das gibt der Augenschein,

daß in diesem Ort weder Tauffstain, Pfarhof noch ichtcs dergleichen ist so

lliner Pfarkhirch gleich wer. Zuedem ist weißlich daß der district der Khlly.

Mistlbachischen Pfar ab llaminulu insmoria sich vmb ainen grossen weg

weitters als derMarckht Mistlbach in sich haltet erstreckht, darumb der Kay.

Pfarrer daselbst die exeontionsZ in cMusi» iuatrinioni»iidu8 so von dem

Pass. (üousiswrici beuohlcn nach fein Pfarlich gcrechtigkhait vnd »tol»,in nllcnt-

halbcnn Nxeioisrt vnd jetzt bey hundert Jahren khain Puechstaben gefun

den werden, das ain ainigs hauß mit der Seelsorg, will geschweige« anganzer

district dieser Capelln iueorxorisrt, also das Clar vnd offen das khain Pfarr-

khierchen sonder wie sie genent ain Priuaten Capelln sej. Vnd folgt gar nit

bis ist »in Capell vnd meines Lehen erzc, ist Sic ain Pfarkhirch hllt Pfar-

liche gerechtigkhait, vnd Ich khan damit thuen was ich will, gleichwie nit

folget die von Liechtenstain hüben die Khirch bei vnser Frauen auf der gestettcn

gepauet, vnd darein ansehnliche Stifftungen fundiert, lürzo so ist diesetb thirchcn

am Pfairlhirchen vnd mug ainen Predicanten hinein stellen oder was sie wollen

damit thuen. Eben sowenig als folget die von Liechtcnstain haben in Ihrem

Hauß am alte Capelln, darzue Sie ansehenlichs Leueüoium gestifft, er^o
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duerffen sie den Altai hinweg Prechen, vnd damit thuen was sie wollen, oder »bei

ainen Sectischen Predicanten in Ihr beneficiaten Hauß zue Mistlbach setzen

vnd in der Pfarrthirchen Ihrem gebrauch nach Sacramentiern lassen, wie

dann Er Heu Carl solches Lsneücliuiu so in der Pfarr sein Gottsdienst

het, dem Dr. »treäelio N. Oe. Reg. Rath verlassen.

Es ist aber ain solches nit New, sonder von Villen Landtleutten,

welche dergleichen Leueüoi» vnd Capeln gehabt nach Zur Zeitt Khllyfei

Maximil. Höchst löblichister gedächtnus, also Praticiert worden so mit bei

Pfarr Rabbs, Dobcrsberg, Stiwoffgan, Bebein, Wolffpassing geschehen, »bei

durch Ihr Mj, resolutioneu aber sehr Statlich widerlegt vnd abgestellt

worden.

Vnd ist vor allen dingen bey dieser ganzen fachen bis vnd ist bei diesem

PunctwolZuemercthen, das vil khirchen so gar thain eui-aiu ltuimanim die

auch thain tlüal sein gepaut worden, welche aus andacht, vnd rairaeu!» die

Pilgramb vnd vmbrainende benachborten erhebt. Andere, die auch Khilchen

vnd ülilllio. noch auch solche wie oben vermeldet sonder zu aiuer migen

fachen äsdutiert vnd in rationiert sein der die Ritter haben OurÄiu auiMmm

sein aber nicht Pfarrthirchennoch vonbeiuertersortens sondern tlliali» so wch

c!»z>«l2n versehen oder aber Ire Zeitten im Jahren haben, da Sie mmsm

besungen werden. Der ersten Sorten sein villKhirchen imLandt alsSt.wollff-

gllng, am Crcuzberg, bei vnscr Frawcn am berg, vnd andere noch vilmehi, sich

glcichwoll vil aus den Landtedelleutten als Khuenring der von Prag, Zobbel,

Puechllimb vnd er meiner Amtsverwaltung mit gewalt vnderfangcn, vnd wegen

Ihrer Predentirten Vogtheycn Pfarthirchen daraus machen und Predicanten

darein seczen wollen, Sie fein mir aber alle ^ priori tuuäÄinsuw weill sie

weder Pfarrthirchen noch ülinl gewesen von der F. Drl. Erczherczog Ernsten

Seligister gedechnus durch dommi»». eingeantwort worden die Hab Ich

altem gebrauch nach denen Pfarren vertraut, vnd welches district dieselben

geleg, vnd hat nit gefolgt, biß sein Heiliche große Khirchen, slZo sein Sie

Pfarrthirchen, oder aber Filiale«. Aber des woll diese Khirch sein vnder diese«

Pfarrers geistlich ^urisäiotion vnd clistriot, er^o het derselb Zuzuefehen vnd

dariber Zue disponieren macht.

Anders forten vil khirchen vnd Capelln gestifftet, welche allain zu

ainer fachen intsutiuniert vnd dispudiert als etliche zue Biuederschafften

Karinen dieselben Ihren Notdienst haben andere den Spitäler andere fuer die

Christgläubigcn abgestorbene, Andere fuer Spitäller vnd Armeleuth, andre

allain Zu etlichen Particular Meßen vnnd gestifft vnd Gottsdienst gemmndt

«irden dieHaben thain ouram »uiiu»rum thllnen auch »ins lioeutia des Pf»i'

rers, vnder welches district Sie liegen, in prasiuäitiuiu stolze ot^uii»äietiu«»

nichts neben wie solches die H. Oanone» vnd praxi» Noolesiae genuegsamb

mit sich bringen, Sein gar viell thirchen im Lanndt foVernerBrueberschafften

Spitalthirch, Item der geschlechter vnd Stifter darnach Sy namen haben

Cappelln vnd thirchen vnd Nxirnis üx »Itimo ^eners ist diese Spital Capelln

derohalben gestift damit die Armen Leuth, so Alt Muet vnd thrancth nicht

dürffen vber den Berg zu Mistlbach Hinaufsteigen vnd in die Pfarrthirchen
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gehen, «l tulläHtonbu» auf »in taugliche Privatuicß gcstisftet worden wie

solches der Stifftbrieff außweißen wuerde.

Das aber solches Fundier« vnd Praxis der Augspurgischen Noulegsiou

vnd denen Lutherischen Österreichischen <üouoe88iau vnd^eouratioQtuiiäisl'

t«n(!2uonidu3 Zuwider Nimbtvnd gibt der fachen an Ihr selbst nichts, dan da

Ir 0<,nte»8,<iil zur selben Zeit als dergleichen Khirchen von Voreltern gestift

nicht gewesen war, haben Sy nur dieser distinction füer gesehen weill es Iner

Bencficy nach dergleichen Khirchen glüstct. Daneben« khan ich bey diefem

Punct nit entgehhen E. E. d. dessen Zu uifsiern, dan wie sie wiessen äo >sur«

«Huoniou lhain geistliches Stisft »ins ounsßusu «räiu»lii verendern, vill

weniger aber verlhauffen khan nahend wierdt sowol der khanffer vnd ver-

lhauffer «l «omuuione Nxoel. außgeschloßen, Solches Leueüov in risr-

pewunll Priuiert, wan nun Zueselbcu Zeiten da es alles Catholisch gewesen,

die H. Kanone» »trio^ti8»im« wie billich sein gehalten sine o<,n8su8u

die LsQßüoiuiu soll verkaufst sein worden wie dan lhain Oonosnsu» fuer

lhumbt hete ip8o /uro der von Licchtenstain die Lehenfchafft verlohren, vnd

thundte an denen Orttcn, woiuan den geraten weg gehet, Er der von Licchten

stain gar nit Beschchen Vnd souil was betrifft den Punct, Ob bis in ülial,

Pfarrkhirchen oder dergleichen etwas ii^udstÄntin sej das dem von Liechtcn«

ftüin seingeucbten vnfueg dardurch fuertragen möchte.

Betreff das ander vermaint Fundament Ncmblich die «onoo»8ioii vnd

H»»eouratiou da istvnmuglich etwas ansehenlicheisZueisinden, Zuerdenckhen

oder Znerathen, dan alberait in der Fr. Dr. dem von Licchtenstain den 6 Tag

Febr. im 98 gegeben beuelch begriffen ist, dan wo der von Licchtenstain die

Louoessioi, das Sy auf Iren Schlossern, Heussern, Khirchen fir sich vnd die

Ierigen, dicselb gebrauchen möchten, anziehet, geben Ir Dl. Zuuor antwort.

Dis Orts aber (lautten Ihrer Dl. Wort) wirt weder dier noch dieser Spital

Khirchen vnd Filial khein Pfarrgerechtigthait bestanden, sonder gehört dem

Landtsfuersten vnd der Pfarr Mistlbach Zue, vnd macht die öonLS8«iou

aus ainem Leueüoio lhain Pfarr, gibt auch khainer Filialthirchen mehr nit

als was Sie vorgehabt het vnd Ihr Stifftung vermag.

Das ander Argument so der von Licchtenstain mit der Assecuration

einwendet, widerlegen Ihr Dl. mit denen nachfolgenden warten: So saget die

H^eouraticm, das dic Oouoe^ioll Ihrer Mj. vnd allen Cathollifchen an

Ihren Rechten vnd gerechtiglhaiten in geistlichen vnd zeitlichen allerdings one

schaden sein soll. Darauf fchliessen IrDl. mit nachgehenden wortten : da thanstu

Leichtlich fchliessen Ob diese Neuerung vnd anrichtendt Pfarrwesen solchem

Vorbehalt vnd der Stendt Reuers gemeß, Ob es der Khay. Lehenvfarr ohne

schaden sei, vnd nit vill mehr der Pfarr Ihr ganz Pfärlich Recht, Seelsorg,

Gottsdienst vnd von alters angevfarte Pfarrkhinder ganz vnd gar enzogen

und dem Filial Zuegeaignet.

Dahero Ihr Dl. des von Licchtenstain alZrunsutHtion ain Subtilisierte

anmassung löblich vnd recht nenen.

Damit aber der von Licchtenstain lhain außflucht suechen lhundt Als

wer dieses Ihre Dl. verstendt vnd der Lou<:s88iou Außlegung, So ncmben

Oest, Lierwlj. f. Iath°l. Theol, VIII. 2!»
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Ihr Drl. z>rotuu6»iu6ut» den ^utliorLm der Oouoesziou, <Hui optima«

iuterpre» »uoruiu usrboium s»t Khaiser Maximilian selbst mit diesen

wortten : Wie solches weillent vuser geliebster Herr und Vatter hochseligistei

gedächtnus vilmals selbst erleuttert, vnd etlichen so sich dergleichen subtilisie-

rung angemast mit ernst verwiscn vnd vndersagt haben, wie dan solches in der

Wahrheit also geschaffen, und die resolutiones mitRabbs, dobersberg, Khuch-

berg, Abstetten vnd dergleichen vilmehr mit sich bringen.

Daneben« ist vom Herrn von Liechtenstain nit ain schlechte vermessen-

hllit, das Er die OonLessiou zue ainem solchen teiruino ziehet, daidurch die

ganz H. Catholisch Religion nottwcndig mueste in diesem Landt zue grundt

vnd Poden gehen, dan gilt das ^.iFuiuent in der OouoesZiau vnd ^««eou-

r»tiou, Sein mir indifferenter die gestifften meiner Lehenschafften Khirchen

fuergeben worden, so hat mir der Landtsfüerst, da Ich ainen Prcdicanten der

Augfpurgrifchen Louke»»ioii aufstell in demselben nichts zuwehren, So

wirt nottmendig volgen, daß der von Liechtenstain, Ierger vnd andere Landt«

leuth in der Statt Wien zue St. Michael, Schotten vnser Frawen wie auch

in andern Statt vnd Märckhten vnd andern Khirchen, darinnenSie vilLene-

tloi», Ihrer Lehenschafft haben Ihres gefallens Predicanten stell« muegl»

wie sie wollen. Allso das Khloster Khaczelsdorf die Teuffel, das Khloster Zwltl

die von Khienring, das Khloster Snseinstain die von walse, das Khloster

Pupping die von Schamburg vnd also maistes tails Khloster die geschlechtn

gestifft. So wuerdt verniueg des von Liechtenstain beargumentiern solchen ge

schlechtein freistehen Predicanten Ihres gefallens dahin einzusezen vnd die

Stifftung zuuerandern, solches aber wiert derhalben nit gestatte» weill Ihr

Ms. allllin der Außleger der Louos88i<iu sein, vnd Ob gleichwoll sich dil

Stendt Augspurgische Lonkeßsioii in gemainen sich wider mich in dem ich

Khäczelstorf begehrt starckh gesezt, nach sein die Predicanten aus dem Closter

Khaczelsdorf hinweg geschafft, vnd dasfelb dem Orden vor 6 Jahren ober-

antwort worden.

Über das ist diß dess von Liechtenstain andeutten derhalben sehr Be-

schwarlich, das Er zue den wort der <üouc:s»»io2 nit fuer sich vnd Ihn

Vndterthoncn in seiner cntschuldigungs Schlifft diese Wort hinzuesczet:

oder wer auch sonsten denselben beiwohnen will, Damit Erkhlärt Er sich

das Er seine Predicanten nit allein fuer sich vnd seine Vndterthoncn son

dern auch fuer alle die, so Ihrer Mj. vnd den Catholischen Stendtt» «

geistlichen fachen vngehorsamb Bestellen und hallte» will, welches »in solche

resulution vnd vermessenhait deren sich noch nie thlliu Landtman vndterstandlen,

vnd die exr»rs»Lut wider die LouLsssion vnd ^»«eouratiaii da den Clllholi-

scheu Ihre Rechten vnd gercchtigkhaiten vorbehalten worden ist, oerowegen,

weill der von Liechtenstain nit die Oonoessicui vnd ^sz^Luration sonder IlM

selbst, nach seinem willen dis Orts ain Freyhait machen will So thcm Er Ja

dieser (üouoessiou vnd ^»ßLuratiou so allain fuer Sy vnd Ire Vnoier-

thanen geben noch nit fähig fein.

Zuedem Ist widerumb ain starckhe vnd Verwcißliche Zuemuelwng

das; der von Liechtenstain indem die (üolloeZsion von Ihren VndlithoüM

redet auch diese Vndicrthonen rcrstcchen wollt, die gleichwoll Ihm S"'
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gehörig, aber zue den Catholischen Pfarren gevfarrt sein, dan also wxerdcn

Khllysers Maximilians lesolutione» vnd cileutterungcn so dißselbs ergangen

alle Zue Poden gestossen, Also wuerden dieser Khay.Mf. resolution vnd Ver-

oidtnungcn aufgehcbt das nemblich alle Predicanten, so den Catholischen an

gemessen, es sein nun in der Catholischen district, oder in Ihren aignen der

Seelischen Predicanten, anbcuohlen Khirchen sollen fuer die Hof Conczlei

erfordert Zum Reueis gehalten, vnd da Sie den nit fertigen, oder hernach

nit hallten wollten aus allen Ihrer Ms. Khunigreich unndt Erblandt auf-

gehebt, uerwisen werden, welche Ihr Mj. isLuIutinu, ob Sie woll

von den Stendten Zum hefftigisten bestritten Sie auch uill

»nsehenliche le^ution«» derentwegen ehen Prag geschickht, Zum

Drittenmall die Landt Tag deßwegen verschoben und Zer

flossen dieses Puncts halben, die fuernembesten 4 Luterische

Vuiuersitstsn darüber Vernomcn, (welcher guetachten Ich

noch bei handten) so sein doch Ihr Resolution nit allein

verbliben sonndern auch dem Herrn Bischoff von wienn seligen vnd

mier dieselb allen vsoaui» inrklibus vnd Pfarrern

zue Publiciern Beuohlen worden, darauf auch die üxe-

eution mit abschaffung viller Predicanten, ohne menigliche

Hinderung erfolgt, Alfo wuerden Sie die Luterrifchen Stendt in allen

Mrckhten vnd Dörfern, wie sie sich dan Vndterstandten wo Ihnen die Vndter-

lhllnen Zugehörige Predicauten in die Heußer, Städtl, Pressen, auf das

Feldt ins Schloß, außer der Freiothöf der Pfarthirchen stellen, vnd Ihre

Vndterthllnen von der Catholischen Pfarr ab : vnd Zue denselben schaffen,

Also wuerden Sie auch Neue Khirchen und Cavellcn, wie der Graf zue

Schmidau, der Ierg zue Iudenau und andererorten gcthan Zue der Ca-

thMschcn Pfarr Khirchen, vnd denselben eingepfarten Pfarithindern

Powen, auch ain solche (!ontu«ioiwui LMIonioam anrichte», vnd Mehre

rische Rcligionsfreihlliten ainficren, das wie virgemeldt der ganze 0»tnu1i-

0ILMU8 fallen müesse. Vnd das ist die Vrsach das Herr von Liechten

stein auf sein Hauß Zue Mistlbach dringt mit uermelch wan schon die

Papeln Inic nit Zuegehorig doch in seinem Haus verrerung sollicher (^c>n-

««»«Nu ein Predigthandten aufzustellen gebüeren wüerde. Welches aber

»ermaßen Clar in der Lonoession vorbehalten noch das nichts Clarcres sein

lhundte, weill einmall offen, das die Vndterthanen Zu Mistlbach wie auch

der marckht mit aller Christlichen Jurisdiction nit denen von Liechtenstain

sonder der Khayserlichen Pfarr Mistlbach Zuegehorig vnd also in der Oon-

eeWion vorbehalten Word, Sonsten vnd war es wie H. von Liechtenstain Im

Persulldieit allso gschaffen, fo thundt ein yedlichcr Burger vnd Paur zu

Mistlbach einen Predigthandten in seinem Hauß halten, durffte auch niemandts

dorwider reden, weill nit allaind Ständt Heusser der Schlosser, sondern alle

Vndterthllnen in Ihrer LonoesZion, begriffen waren. Aber also gehet es zue

w° man dergleichen Personen alles zuesiehet vnd gegen Ihnen mit thainer

wuerckhlichen Lxeoution verfahret, das Sie hernach mit dem Landtsfüersten

disputier«, c^uaestiono» monisiu, »ißunleut» vnd Wort wechsle«, Ihre Erb

arm w?rt, wie ain wnchsßcne Nasen ziehen, lutorprßtii-l'i! vnd exten6iern,

29'
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vnd sich selbst neben Ihnen allso in gleicher Linien vnd Finä» sezen, welches

khllin Pllur noch Burger in seinem Hauß und von seinen vndergebnen

Haußgesind gedulden wuerde.

Was fuer das drill der von Liechtenstein seiner vngebuer mit Ihrer

Drl. Erzherzog Ernsten seligister gedächtnus rnÄuHat fuer einen Schein gibt,

Ist 12 «ndswutik nichts dan am wortfarb. Dan in diesem Mandat Ihr

Drl. die von Mistlbach vnnder Ihre Stedt vnd Marckht einzogen, dessen sich

die von Liechtenstein Ihre diß Orts habenden ^urigäioriou halben beschwört,

darauf Ihr Drl. geantwortt, das Ihnen oder Ihren Vndterthanen diefer vw

melte Beuelch khains «egs Preiudicierlich fein soll, lroo S8t Sie vnder Ihr

Mi. Stet vnd Morckht aigenthumblich nit gehörig. Item Ihr .lurisäioticm

welche Herr Georg Erasm in seinem Suvvlicirn Predentiert, lloo «»t die

Weltlich nit nemben, sondern Ihn bej der Lonoession, vnd Asfecuration, 2o«

e»t fouill sich die selben auf dises athestentiert darinen aber, darin Ihr Nj.

Cathollischen Ihre Rechten vnd gerechtigthaiten vorbehallten lassen wöll.

Die Posseß Zum Vierten betr. Zaigt das gebcw, die altär, so der M

Liechtenstain, oder die seinen hinweg reisten lassen lautter an, welche Mz!»»

am lengere Posseß Hab, So wirt der von Liechtenstain in Ewigkhait nit Prckm

das Ihme iemaln ain Sectisch Nxeroitiiliu auf solche Ountiurmtioii, melchl

ain Posseßion machen thundte, dis Orts wer gestattet, vnd Villmehr abgschafft

worden, was het er sich da» der Posseß Zuebernehmen, vnd ist nit vil mthi

der Landtsfuerst iu vozZßssioue, das er solche malaetläei ?c>8S8zioll«« s»

äs .suis äirliuo et Oanouioo, Ja vermueg der Oouee»»ioii selbst, dises

geistliche Ort verwuerckht, andern zum Exemvell bestraffen mög. So sein

vber das noch leuth Im leben die wissen das der Pfarrer von Mistlbach

diesse Khirchen zu gewönlichen Zeiten derKhirchweiKhirchtag vnd dergleichen

besungen was ist dan diß orts der poseLsiuu halben füre nuczer beruemb.

Diesem all« nach khan Ich bei mir gar nit befinden, das bei so Heller

khlarerr vnd offner fachen, welch weder Zweiffllich noch disuutierlioh, erst bei

allen Canzleien mueste nachgesuecht, dardurch aber dis negatiuiu verschoben,

vergessen, auffgezogen, die Zeitten gefcrlicher, die gclegenhaiten vnmüglichei

vnd lestlich Ihr Dil. ein schiniftf der von Liechtenstain in vertiuati», vnd

widersvening gelassen werden weil dan alles dieses was bisher aufgefuert

worden, fuer die Khay. Pfarrkhirchen zue Mistlbach Clar ist, das °b-

fchon diese Capeln khain ?iliÄl, Ebensowenig ein Pfarrkhirchen, sonder allain

ain Capelln vnd LeueüoiuiQ fuer die Armen Spittaller gestift ist, S°

hielte Ich Demnach dafuer man bliebe in teimiuis, vnd machet dife Gottes-

fachen nit disvutierlich , fondcr liefe allst, aldt die Commifsio»

fuergchen vnd dessen biß zue Ihr Kay. Mj. lesolution die

Khirchen durch den Oamiuiszarieu versveren die schlüssell

fondern, da sich der von Liechtenstain aber Zu Ihre Dil'

Händen vberantwortten wuerden sich dann der von Liechtenstain,

Und die Vndterthanen denen Oc>in!ui»»,ri«ii widersezen, vnd verlort», dieses Ihr

vnrecht erhalten wöll» So thundten Ihr Drl. allermassen Erzherzog Einst

seligister gedächtnus mit den von Prag Geir zu Inczersdorff, vnd andern

gethon Khnudten Ihr Drl. der von Liechtenstain vnd etliche seine Vndtei
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thoncn, so die Stadt fürer warn fuer die N. Ö. Reg. erfordern den von

Liechtenstllin selbst sein vnfueg verweißen, denselben in der Statt Arrestieren

und die Vndterthanen in den Khauffanckh so lang verschaffen lassen, biß

Ihr. Drl. durch die Comissarien in allen ain Vollziehung geschehen oder der

Stifftbrieff fuer gelegt wer, damit beficleten Ihr Drl. die billigkhait, er

hielten Ihr Authoritet, handthcbtn die <üouoe3»ion bei Ihrem rechten Ver

stand?, vnd macheten im Landt ain solch Forcht, das dergleichen leuth wider-

scczung nit Zuegenomen, Practicierten, den Cathollischen ohn Ihren Rechten

vnd gerechtigkhaiten eingriffen sonder alls in recht Verstaudt vnd Vcrtreulig-

khaitt bleiben liessen. Dan obwoll den gcmaincn Rechten nach dieser so die

Posseß Preden dicrt für Zugeben nit schuldig, So ist doch dancbens gewiß,

wo der Llludtsfuerst nit pur», sonder fchuzherr ^äuuLatu» vnd Landtsfuerst ist,

auch ex ofüoic» handtlet, dis was Er nit in ?orma Iuris, sonder ox oltroio

geben, frej aufheben, Allso was Mißgebraucht wierdt «ins «trepiw luriß

auch sx oküoin L288iri>, vnd alles das Handtlen lhan, was seiner ^,äuc>-

eäti» vnd Landtsfuerst hochhält gcbuert, Sonnsten wuerde Er die c!ou<2e88ion

nit geben haben, vill andere suchen, welche Er als Landtsfuerst ex otnoio

ti^otisit, nit handtln khunen.

Soll nlan aber auf Ihr Mj. Resolution warten, vnd eben mit dem

mndieLandtleutAnIhrMj. die fache» neu einbringen die Catholischen Ihren

Rechten vnd dessen leiden muessen, So werden die Stendt diseu weg gar

zem ergreiffen, weil sie wol wife», das Ihr Mj. wegen anderer wichtigen

fachen vberheufft, die Resolutiones verschoben, Sie vnder dessen libsro «t

imMus wider die Cathollischen fortfahren khunnen, welches aber vor der

Zeit bei Ihre Drl. Erczherczog Ernsten seligister gedachtnus weit auf ain andern

vnd disen weg tracticrt worden, das Si gleichwoll die 028U8 alsbaldt Ihr

Mj. gewendt danebens aber die Mittl, mit welchen Sic solches Remedien vnd

vnder dessen fortfahren wollen derKhay^Mj. angedeuttet Nichts desto weniger

aber interim fortgeschritten sein. Endzwischen habn die Partheyn so gehn

Prag geloffn so lang khain beschaidt bekhombcn bis Ihr Drl, die fachen zum

Endt gefuerl, vnd Ihr Mj. des Verlauffs, von Ihr Drl. sein erindert wor

den, doch haben die Partheyen erst den beschält bckhomben, das Sie nintwe-

ders auf Ihr Drl, Heraus vmb beschaidt widerumb gewissen worden, oder es

haben es Ihr Mj. bej Ihr Drl, verordtnung verbleiben lassen, welche Core-

fpondencz vnd Proceß der Cathollischen Religion merckhlich genuczt, Ihr Drl.

»der bei allen in vnd ausscrs Landts ain grossen Respect gemachet.

Dessen E. E. vnd FF, D. Ich derhalben so ausfuerlich berichten wollen,

damit Sie erstlich die fachen im grundt sehen vnd aus diesem ?unäümeuto

hernach Ihre Drl. sicherlich das ruhten thundten was Zue der Ehr Gottes

vnd aufnembung seine H. Catholischen Religion nüczlich sein möcht. Ihm

ganz Fr. Beuehlendt.

E. D. Dienstwilligster

M. Khlesl.

1598.

An der R°. Khan. Mj. löbl. President vnd Closterräth, Melchior

Khlesels, ^.ämiuistr. des Bistumbö Neustadt lc, bcricht auf Herrn Carln
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von Licchtcnstain enischuldigung , die Spittal Khirchen zue Mistlbüch

betreff.

22. Februar.

Am 11. März 1598 folgte die Resolution vom Kaiser Rudolph, e«

habe bei den früheren Verordnungen sein Verbleiben „vnnd beuelhen Dir

darauf hiemit ernstlich, das du dich derselben verner nit wioersezest. Sonder

in ainem vnd den andern gcpurlichen schuldigen gehorsam laistest, vnnd die

alte Stiftung nit allain volziehst vnnd die Neuerung abstellest. Sonder auch

die Vndcrthanen zu Ircr ordenlichen Pfahr vnd Seelsorge (da du änderst

für dein Person der angezogenen Religions-Oouosssion an Ortten es dir

gepuit, thailhllfftig sein wilst) weisest vnnd Vnns auf den widrigen Fall vnd

mißprauchung der (!ouee88ioii zu andern ernstlichen einsehen nit vrsoch

gebest," Lichtenstein fügte sich. Durch Kiesels Bemühen „vnd ein Sunder-

lichcs Liecht der göttlichen warheit erleicht" kehrte er zur kath. Kirche zurück,

mit ihm aber nicht die Unterthanen. Der tüchtige Pfarrer Jacob Lambert

hatte 159? die Pfarre Krems übernommen. Sein Bruder Johann Lambert

bisher Pfarrer in Traismauer, wurde 20. Nov. 1597 auf Mistelbach präscu-

tirt und starb am ?. Februar 1602, Sein Nachfolger Nicolaus Hartman»,

1. März 1602 vräsentirt und 13. März investirt, mußte wegen schlecht»

Gebühren 160? entsetzt werden, Dr. Adam Berndt aus Großglogau mr

weder kalt noch warm und somit wucherte der Protestantismus noch ungestört

fort. Auf Berndt folgte endlich ein Mann „nit allein in äootriu», fundem

auch großen Eyffer vnd vmbsichtigen Vleiß in Predigen wie auch nit weniger

in leben vnd wandl eingezogen vnd priesterlich," Dr. Paul Pörsius aus

Kerpen bisher Pfarrer inBerchtoldsdorf bei Wien, auf Mistclbach 19. Nov,

Präs. und 12. Dec. 1614 investirt. Pörsius war wirklich eifrig und sein

Eifer ward belohnt. Als er im December 1629 mit dem Statthalter v°n

Niederösterreich Seyfrid Christoph vtzp Brenner eine Visitation der Pfarrei

und des Decanates vornahm, konnte er berichten, daß die „Reformation mit

dem gemainen Mann Gott lob mit vollbrachten großen Nutzen glücklich vnd

wohl llbgangen." Pörsius war Doctor der Theologie, apostolischer Pr°t»<

notar, dann Domherr in Breslau und Olmütz. Am 28. April 1638 wurde

er vom Bischöfe von Passau zum geistlichen Rathe ernannt. 1639 führteer

die Sebastian-Bruderschaft in Mistclbach ein !). Pörsius legte auch cinDienst-

buch an. Das älteste deiPfarrei ist vomIabre 1514: Vermerkht das grund-

pucch vnd den Dienst fand Mertten Kyrchen zw Mistelpach so Einem

yeglichen Pfarrer dafelbs zw gehört vnd am Eisten zw Sand Michelst»»

Anno Domini Millesimo quinquagesimo decimoquarto durch die Iarzall der

Zyffer awsgezeigt, welcher zinsman gedient hat dassellig Iar. In Quart.

Hieran reihet sich : Verzeichnis der dienst von Häusern vnnd Vberlendt so

die Hollden zur Pfarr gehörig Iärlich schuldig sein. Beschrieben am Sonn

tag Inn der Vasten ^o. Ixx^ (1572) Iar;

dann : Dienstbuch der Pfarr Mistelbach zuegehörig aufgericht ^- k»ul»

?öi8io 8. 8. liieolo. vootors Dsc-Äiio et lllroolic, äs auuo 1615;

l) Archiv de« fürsterzvischüsticheu Consistoriums Wien. Mistelbllch, ?««° ^
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und: Dicnstbuech der Pfarr Mistclbnch zuegehörig Welches aufs Ver

ordnung des Wohlerwürdigen in Gott Gaistlich, nuch Edlen undt Hochge

lehrten Herrn Pauli Pürsy, der Heiligen Schrifft Doctorn, krotouotarii

^postoliei, der Rom. Kays. May. sowohl Ihr Hochfürstl. Gn. Herrn Car

dinal und Fürsten vonn Dietrichstein :c. Ruth, Becker Hochstifter Prcßlaw

vnnd Olmütz Thumbherr vndt Dechantcn zu Mistelbach lc. vonn neuem im

Sechzehen hundert vnndt Dreysigsten Jahr geschrieben worden >).

VI. Die alte Pfarrbibliothek zu Korneuburg 2).

Bei der 1214 zu Ehren des hl. Egidius geweihten Pfarrkirche in

Korneuburg entstand im Laufe der Zeit eine stattliche Büchersammlung.

Heut zu Tage werden auf dem Rathhause in Korneuburg folgende Manu-

fcrivte, Bestandtheile dieser Liebelei, aufbewahrt.

1. Nationale äiviuoluiu ottioioruin. Ooä. euart. in toi. mit einer

2 Schuh langen Kette. Am Ende: ?iuituiu »uuo äomiui w. 00«. i xxx^

iu äie »»uote ^,uue ^euetrieis marie.

2. Hierou^mi in omues iidros bidiie explioatio. <üoä. oiiart. in toi.

3. 8ermoues äs tempore et äe sauotis. doä. ouart, in toi. Am

Ende: Nt sie est tiui» anno äomiui m. 0000. 1 vj iu äie ». ^.lexii.

4. 8enQoues per <Huaäraßesiiuam. Ooä. eiiart. 12 toi.

5. kostiila pro omuidus Luristi äoiuiuiois et äiedus. <üoä. euait.

iu toi. Am Ende: H,uuo äoiuiui iu. 0000. xv.

6. ^utipiiouariuru, Nano. <üoä. rueiud. iu toi.

. 7. ^,utipuouaiiuiu. Ooä. rueiud. iu toi.

8. lostiii» iu üuaäia^esiiuale. lloä. ouart. iu toi.

9. liioiuae Ilaseioaeu 8ermoues. ^lraotatus äe Septem äouis

gpiritu» sauoti. l)oä. ouart, iu toi. Am Ende : viot» et tiuita »ud

2uuo äomiui m. oeoo. 1 ii terti» äoiuiuioa post testum prisoe.

Ueber den berühmten Thomas Ebendorfer von Haselbach vergl. Asch-

bllch, Geschichte der Wiener Universität, Wien 1865, 8. S. 493—525.

IN. luomae Haseibaou 8erruoues per auuum. Ooä. ouart. iu

toi. Unter diesen Reden befindet sich eine zu St. Stephan in Wien gehaltene;

eine weitere trägt die Überschrift: 8ermo iste piaeäioata est v^uue

IV. lu«,^ per ^ouauuem (dritter ueretieum oombustuiu.

11. liioiua« äe Haseldaoli ooilatioues iu testis sauotoruiu per

oireuiuiu auui. (üoä. eliart. iu toi. Dieser Codex trägt auf der ersten

Seite die Inschrift: leider paioouiaiis eoelesiae 8. N^iäii iu I>ie^-

burßotoreu testatus per ma^istrum petrum äe leuds. Peter von Leubs

war Professor an der Wiener Hochschule.

12. ^uomae Haseloaoli senuoues äe sauotis. Ooä. ouart. iu

toi. 2 voii. Am Ende die Jahreszahl 1460.

>) Diese Handschriften befinden sich im Archive des t. k. Kreisgerichles

Korneuburg.

2) Üeber Korneuburg vergl. Fischer I. M. Geschichte von Korneuburg

und seiner nächsten Umgebung. Wien 1833. 8.
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13. 8. Inomae 8eoun<t» 8eoun^>ae, Oocl. otiart. in toi. Am elften

Blatte die Notiz : iste Über eurtu» est z>io 8 N, äeu. I)eo ßiatiaL

auuo ixxv^ (14??).

14. Hormone» <1e »po»toii3 et uirßille N^ria. Ooä. Hart, in

toi. Nauo. Auf den» ersten Blatte: I»te iider teßwtu» e»t »ä eoeie«»m

82Qoti N^iäii per ^jltlelmum ^atüuzer olim 8uoooutorem praet»tH«

eooie»!»«, eujn» kmim» uiv»t äeu n,uno 92.

15. De Mioolio et parooiiiani» ; lixoerpt» <te lÄmut; De vit»

et iionestute elerioolum traotntu»; traetutus eooie8i»e Luroiraräi äe

oura äomestie», »ä lill^muuäuiu militem. Ooä. oiiart. iu toi.

16. üxpiio»tio oräiuaria super iibruiu seouuäum 8euteuti»illll

«soanui» 8«oti. (!o6. ek»rt. in toi.

Auf dem ersten Blatte ist zu lefcn: leider parookialis eeoieziae

8. N^iäii in Aevvourßotoreu te»ta,tu8 per maßistruiu petrum äe leub«,

17. düteu», aurea. <üoä. oirart. in 8. Dieser Handschrift ist eine

hebräische Urkunde beigeheftet, deren Inhalt sich auf die Vertreibung der

Juden aus Korneuburg bezieht.

Die Juden bewohnten ein eigenes Stadtviertel, welches zwischen dn

Hochstraße und der Laaergasse sich befand, aus vielen Häusern bestand, M

sich gegen Leobendorf hin an der Hauptstraße ausdehnte. Die Juden hatten

daselbst eine Synagoge sammt Schule und Lehrer und zwar in einem Hause,

welches 1290 dem Juden Zerkel gehörte, und auf dem Grunde der jetzigen

Augustincrtirche stand. 1302 verschaffte sich dieser Zerkel eine consecrirte

Hostie von einem Christen, dem er dafür einen guten neuen Nock und bim««

Geld versprach und auch gab, behielt sie 33 Monate im Hause, w«f sie

dann in einen Brunnen, nahm sie wieder heraus und wollte einen Christen

dingen, sie aus dem Hause zu tragen. Am 17. Sept. 1305 folgte die Ent

deckung. Der Iudenschulmeister wurde verbrannt, Zerkel erschlagen. Aus

dem Hause des Zerkel wurde eine Kapelle mit einem eigenen Benesiciaten

der „Gottsleichullms-Stiftung" gebaut. Bergt, Ausführlicher und eigent

licher Bericht der wundervollen Historie, welche sich bald nach Anfang des

dreizehnten christlichen 8»eouii ... zu Korneuburg in eines Juden Behau

sung mit dein . . . Sacrament des Altars . . . zugetragen. Wien 1748, 8.

Die Juden mußten die Stadt verlassen. 30 Iudcnhciuser wurden allein

niedergerissen um Platz zu einer Kirche und einem Kloster zu gewinnen, das

1838 Herzog Otto den Augustiner Eremiten in Baden übergab. Vergl,

^ustria, 8aora VIII, 129 — 131. Dieses Kloster wurde 1808 aufgehoben.

Von den Archivalien der städtischen Registratur verzeichnen wir als

besonders reichhaltig:

1. Satzbuch, v. 1432—1446, lüoä. oliart. toi.

2. Grundbuch an dem Pisemberg und Sebenberg, v. 1434—1461.

Ooä. oliart. toi.

3. Poppet Nik. Grundbuch der Stadt, 1560 angefangen, 1668 r°»

Peter Friedbcrger fortgesetzt. Loa. oii»rt. toi.



UcccnlwlMl.

Geschichle des Nalrchulinlinls und der Katechese in den ersten sechs

Jahrhunderten nebst einer Erklärung des jetzigen römischen

Taufritus aus der alten Katechumcnatspraris von Johann

Mayer. Gekrönte Preisschrift. Kempten 1868 Kösel. 8.

S. XI, 350. Pr. 1 fl. 54 lr. rh.

Die erste größere Arbeit von katholischer Seite über de» altkirchlichen

Katcchumcnat, hervorgerufen durch die von der theologischen Facultät in

München für das Jahr I865/N6 gestellte Preisfrage. Betrachten wir die

Selbstständigkeit, mit welcher der jugendliche Verfasser die Quellexlitcratur

durchforschte, oder die Umsicht, mit welcher er die ciuschlägige Gelehrten«

literatur ans neuerer und neuester Zeit benützte, oder die Kürze der Zeit, in

welcher dieses Alles geschehen mußte, so werden wir mit Hochachtung vor

einer Facullät die eine solche Kraft heranzubilden vermochte, und vor dem

Institute der Preisfragen erfüllt, das ermöglichte, daß eine Arbeit geliefert

wurde, welche dem christlichen Archäologen, dem Liturgiter, dem Katecheten

die trefflichsten Dienste leisten wird. — In der Einleitung S. 1 —8 unter

sucht Verfasser den Sprachgebrauch von xn^x^v, oateouiöare und oo.t«e,ni8-

Mus und gelangt zu dem Resultate, daß es leine eigene Katechumcnenclasse

mit dem Namen ^uclißutß8 gegeben, sondern daß dies der Namen der Kate-

chumenen überhaupt gewesen sei. Der erste Theil S. 9—226 liefert eine

klar gehaltene Geschichte des Katechumenates in den ersten sechs christlichen

Jahrhunderten in 2 Abschnitten. Der zweite Theil S. 227—246 beleuchtet

den jetzigen Taufritus aus der alten Katcchumeuats-Praiis, der dritte

S. 247 —342 die Geschichte de« latechetischcu Unterrichtes. Der erste Ab

schnitt des ersten Theiles (S. 9—39) liefert die Geschichte des Katechuinc-

nates während der ersten drei Jahrhunderte an der Hand Justins des Mär

tyrers, der Clemcntinen, Tertullians, Origencs, Ehprianus und der apo

stolischen Constitutionen und zeigt, wie namentlich der sittlichen Umgestaltung

alle Sorgfalt zugewendet wurde, „Man fcheute leine Mühe, den Katechnme-

nen zu jeuer Selbsterkenntnis; zu bringen, die nicht rastet an der Arbeit, das
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Herz von jeder Makel und Runzel zu reinigen, durch die es die Sünde ver<

unstllltet hat. In die Glaubenswahrheiten führte man nebenher und allmälig

ein und in dieser Hinsicht wuchs der kirchliche Unterrichtsstoff mit der Aus

bildung des Dogma's selbst erst nach und nach an. Diese Vermehrung de«

Lehrstoffes mußte, bis zu einem gewissen Grade angewachsen, eine Gliede

rung in dem bisher einheitlichen Katcchumenate wünschen lassen. Der Zeit

punkt dieser Stoffanhäufung fällt wohl nahe zusammen mit der Erhebung

des Christenthumes zur Weltreligion. Diese hochwichtige That des große»

Constantin tonnte überhaupt nicht ohne bedeutenden Einfluß auf Entwick

lung und Gestaltung des kirchlichen Aufnahmsinstitutes bleiben. Heiden in

Massen strömten jetzt der Schwelle der Kirche zu, häufig nicht von den edel

sten Beweggründen geleitet. Diese traurige Wahrnehmung vercmlaßte die

für ihre Reinheit und Ehre besorgte Kirche, die Vorbereitungszeit gemmer

abzugrenzen und schon die Zulassung zum Katechumenate an stricte Bedin

gungen zu knüpfen. Dazu konnte der bald eifrig begonnene Ausbau der

Liturgie nicht ohne Rücksichtnahme auf die Katechumenen sich vollziehen."

S. 39. Der zweite Abschnitt S. 40—226 handelt von dem Katechmemte

zur Zeit seiner Blüthe vom Beginn des vierten bis ins sechste Jahrhundert,

In diesem Abschnitte ist die Stärke des Buches zu suchen. Die wichtigst!»

Resultate sind, daß nur 2 Classcn von Katechumenen bestanden, die Ote-

oliumeui und die Oompstsutes. „Wer in denselben nicht den sittlichen An

forderungen der Kirche entsprach, wurde unter die ^,uäi«Qts» zur Buße au«

geschieden oder tonnte sich für die Aufnahme dort qualificiren." Die Hucken-

tss sind alfo keine Katechumenatsclasse. Den Platz für die Katechumenen

sucht Verfasser innerhalb des Kirchengebäudes und bezeichnet den Narlher

(iv -rw v«p9^xl), einen Theil des Schiffes und von diesem durch nicht«

anderes geschieden als durch Schranken, weßwegen auch Augustin seinen lässi

gen Katechumenen zurufen konnte : <Huiä oau»»« est, o auäieutss, ut meu-

SÄM viäsati» st aä epuls,» nou aoosäati». S. 71. Glücklich und schorf

sinnig ist Verf. Erörterung über das hohe Alter und die Bedeutung der

Taufexorcismen und befonocrs Hosting (das Sakrament der Taufe) gegen

über von Gewicht. Das 8aorÄiusuwriuiu <3s1a8iauuiu mit dem Scruiinien-

Ritus setzt er in einer eingehenden Untersuchung in das neunte Jahrhundert,

DieSchlußworte der Erörterung lauten: „Wenn nun nach allgemeinem Ein

verständnisse der Gelehrten das Gelasianum in Gallien im Gebrauche war,

und Zustande des gallischen Reiches vor Augen hat, die offenbar jünger

sind, als jene, die den gallischen Liturgien vorlagen, so kann kein anderer

Schluß erlaubt sein, als die Verwendung des gelasianischen Sakramentars

falle in eine Zeit, wo die gallische Liturgie trotz ihres beharrlichen Wider

streben« ganz hatte weichen müssen. Dieser Kampf der zwei Liturgien beginn!

aber erst unter Karl dem Großen; mithin hat das Gelasianum kein höheres

Alter zu beanspruchen, als den Anfang des neunten Jahrhunderts." S, 126,

— Wir heben noch hervor die Untersuchung über die Chrismation, m

Stoff, der in dogmatischer und archäologischer Hinsicht zu den Schmierigste»

gezählt wird. Verf. gelangt zu dem Resultate, daß es nur ein Chrismation

gegeben und dieses bis in das vierte Jahrhundert als ein Sacramentale
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gegolten, die Firmung dagegen ohne Chrismation nur mittelst Handauf-

legung und Gebet gespendet worden sei. Erst unter Papst Sylvester sei eine

doppelte Chrismation eine bei der Taufe die erste und ursprüngliche und

eine zweite bei der Firmung in's Leben getreten. Diese Untersuchung ist mit

einer Lebendigkeit und rosiger Frische geführt, die gar freundlich anmuthet

und manchen Sprung in der Beweisführung übersehen läßt. Ein solcher

Iugendmuth ist goldeswcrth, denn ein Mann mit solchem frischen Morgen

ist gewonnen für die Wissenschaft für immer. — Der zweite Theil liefert

eine wenn auch kurzgefaßte doch gründliche Beleuchtung des jetzigen 0r6o

bl>pti2»n6i »clulto» und oräo d»r>ti2»u6i parvulos aus der alten Kote»

chumenats-Praxis und gibt klare» Bescheid über das Verhältnis; des jetzigen

Taufritus zu den alten Riten des Katechumcnots, Photizomenates und des

Taufactes. Der dritte Theil enthält die Geschichte des katechetischen Unter»

lichtes, — Beif. entwirft von dem katechetischen Unterrichte wahrend der

eisten drei Jahrhunderte ei» anschauliches Bild, gestützt auf den Katecheten

Clemens und seinen Schüler Origenes, Das Resultat ist, daß in Ale»

Mkria der katcchetische Unterricht vorzngsweis ethisch-Pädagogischer Natur

ßcwcjen. Der Katechumene soll lernen, wie Gott die Welt in mannigfaltiger

2>d»ung geschaffen, zu allen Zeiten sie erhält und regiert uud wie er den

Menschen Gesetze gegeben hat. Ferner soll dem Katechumenen der Zweck der

Ncltschöpfung und feine eigene Bestimmung in der Welt dargelegt werden.

Auch der Bestand seines eigenen Wesens soll ihm am Lichte der Offenbarung

gezeigt werden. In der hl. Geschichte muß er hingewiesen werden auf die

unabänderliche, zu allen Zeiten feststehende Belohnung der Guten und Be

strafung der Böfen. Weiterhin ist er nach Anleitung und an der Hand der

hl. Schriften mit den Wegen der Vorsehung vertraut zu machen; wie sie nie

sich vom Menschengeschlecht abgewendet, es vielmehr zu den verschiedensten

Zeiten von der Verirrung z» der Erkeuntniß der Wahrheit, von der Knecht

schaft der Gottlosigkeit zur Freiheit der Religion hinanführte (S. 260),

In der zweiten Periode bewegte sich der Unterricht vorzugsweise auf dem

Gebiete des Dogma. Erschöpfend redet Verf. über die Katechese in derBlüthe-

zeit des Klltcchumenates. Die Nufnahmskatechesen mit Rücksichtnahme auf

die Schrift des hl. Augustin 6s oatsoni^äucli» ruäidu«, die Katechesen

während des Photizomenates und in der Ostcrwoche weiden eingehend erör

tert. Wir wünschen dieser tüchtigen Erstlingsschrift große Verbreitung unter

dem Seelsorgeclerus und sagen mit dem Verfasser: „Der Katechumcnat ist

aber deßhalb so einzig groß, weil er dem Leben, nicht dem Leben der Welt,

sondern dem christlichen Leben, dem innern Leben der katholischen Kirche und

«ner darauf gebauten Pädagogik entstammt ist. Weil aber dieses Leben für

°lle Zeiten und Völler der Hauptsache nach eines und dasselbe ist, so finden

wir auch überall das Katechumenats-Institut bis auf wenige unbedeutendere

Züge ganz gleich geordnet und gestaltet. Andererseits folgte aber daraus mit

Nothwendigkeit, daß beim Unterrichte der bereits getauften Jugend ganz

ähnlich dieselben Principien festgehalten weiden mußten. Die Schrift und

die Werte der ältesten Väter bildeten auch für Unterricht und Erziehung der

Jugend die vorwiegenden Lehrstoffe und regelten den Unterricht, Eist auf
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dieses christliche Fundament wurde profanes Wissen soweit für den Einzelnen

möglich und nöthig gebaut."

Di-. Wiedemllnn.

hminch vo» Melk, herausgegeben von Richard Heinzel, Berlin Weid-

maun'sche Buchhandlung 1867. S. VIII u. 153. 8°. Pr. l Thli,

Seitdem I. Grimm in den „Wiener Jahrbüchern der Literatur"

(Bd. 32, S. 214 f., Jahrg. 1825) gelegentlich der Besprechung der Pre

digten des Berchtold von Regensburg besonders auf den culturgeschichtlichen

Boden der germanistischen Literatur aufmerksam gemacht hat, haben es die

Germanisten von Fach selten versäumt, dem Meister zu folgen. Wer nur in

Allgemeinen vertraut ist mit dem, was seitdem in diesem Gebiete geleimt

wurde, kann sich des Staunens kaum erwehren. Wesentlich Neues und

Bedeutendes werden die Epigonen in der Geschichte der germanistischen litt-

ratur kaum mehr zu leisten haben. Doch ist noch so mancher Stein, der mim

gerade nicht erst zu heben, so doch noch zu drehen ist, bis er sich dem Ganzen

fügt. Und das ist immer dankenswerth. Diese Anerkennung werden wir auch

der vorliegenden Herausgabe zweier Gedichte, (wenn man sie so nennen dach,

des Heinrich von Melk nicht versagen tonnen, obwohl wir über ihre Bedeu

tung durch die Arbeiten Wackernagels (Deutsches Lesebuch 4. Aufl. I, Bd.

S. 406) und besonders des gelehrten Germanisten Diemer im Klaren sind.

Die Anmerkungen S. 103—153 und die Einleitung S. 1—50 lassen ei«

sehr fleißige Detailforschung zu Tage treten, wie sie nur eine Frucht der

gegenwärtig so nothwendigen Arbeitstheilung sein kann.

Es setzt demnach schon eine ziemlich genaue Vertrautheit mit der Lite

raturgeschichte des zwölften Jahrhunderts voraus, um das »öthige Interesse

für die gelehrten Erörterungen des Herrn Heinzel zu haben. Nichteingcmeihte

werden in diesen „Glossen" manch überflüssigen Ballast finden, manche Be

merkungen, die sich besser von selbst verstehen; der mit den Dingen näher Vei

traute wird ebenso hie und da zu große Emphasen, etwas allzutühne Schlüsse

tadeln. Nun, sei dem wie ihm wolle, es hat sicher für eine jugendlich-strebsame

Kraft einen großen Reiz 6« omni r« »oidili zu discutiren!

Was ist nun der Inhalt der beiden Gedichte des Heinrich von Melt?

Im Grunde genommen ist es ein einziger Gedanke, den er in doppelter Form

inThesis und Antithesis kleidet, «üautraria^uxta, 8s rMita rnazi» ßlueeZonnt,

Nämlich die Idee eines echt christlichen Wandels und der krasse Contrast zu

dieser Idee, wie denselben die Zeit des zwölften Jahrhunderts in einem

derbsinnlichen Genußleben und einer sittlichen Verwilderung im Laienstande

sowohl als unter dem Clerus dem scharf beobachtenden Auge des Dichters

darbot. Es lassen beide Gedichte sich unter die Caiegorie des Lehrgedichte«

subsumiren. Im ersten „Erinnerung an den Tod" S.°53—80 hall Heinrich

dem Laienvolt einen Spiegel vor, in welchem es sein eigenes Bild in seiner
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ganzen Jämmerlichkeit betrachten sollte. Es wird das Thun und Treiben der

verschiedenen Stände in ganz realistischem Tone in seiner Nichtigkeit und

Vergänglichkeit dargestellt; denn das Ende davon ist eben der Tod. Es ist

darum ein Sittenspiegel der Zeit. Darüber spricht sich der Dichter im Ein

gang ganz klar aus :

Hlioli läitet ulino» ßelouden zeludäe

63,2 ion, von äe« toäe» ßetiußäs

sine reäs tar dringe.

äar an ist aller mln zeclin^e,

6,»2 ioll ^ertlielieu liuteu

oesena'räenlionen uin^e dsclintsn

ir aller vräise nnt ir not,

die out 6en täZIietien tot

äer allen liutun i»t ßemäiue,

8ioK deräitent läicler süine ete.

Gleich nach dem Eingang folgt eine Apostrophe an den Clcrus, in

«elcher dieser auf den grelle» Gegensatz zwischen dem, was er sein soll, und

was er leider ist, Hingewiese» wird.

v. 35 vve, armiu vliaiktiäits,

cliu, 6en läieu ein ßeläite

8oläe 2Ü äem lrimelrieke Feden,

Mi« liarte »i ^erulle runden stredeu

»u <tem ^uußi8teu ßeriolite,

uut inöolitß iemen 26 Ante» ^esielite

»ien <le» taze» <la verderben !

Nachdem er die verkommenen Cleriker vor Gottes Gericht fordert,

und sie an den ewigen Tod erinnert, läßt er seiner Phantasie die vollen

Zügel, um die von ihm gemachten Erfahrungen in den düstersten Farben zu

schildern; auf der einen Seite ist es die Erhabenheit und Würde des Priester«

lichen Berufes, auf der andern der Widerspruch eines sinnlichen, genuß

süchtigen Strebens, das hier nicht ohne Wchmuth an dem Geiste des ernsten

Mannes vorüberzieht. S. 54. V. 55:

oliristeultetiei oräen

äer ist Karte vervoraen ete. et«.

Alle geistlichen Güter, die Sakramente und die Segnungen der Kirche

sind Gegenstand der Simonie, des schmählichsten Handels

v. 74. dlelite nnt biviläe,

misse unt salinen

622 drinzent si alleutlialdeu

2s stliolieiu ononte eto.

Dann folgt die Schilderung der Sittenlosigteit und Unzucht, und die

Heiligkeit des Meßopfers wie furchtbar beide sich widersprechen v. 53 88.

Hier wird das Lehrgedicht förmlich zum dogmatischen Tractat, indem der

Dichter eine vielbewegte Zeitfrage behandelt, nämlich die: ob das Meß

opfer auch von sündhaften Priestern giltig verwaltet werde. Heinrich ant

wortet: das Leben solcher Priester ist zwar verwerflich;
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v. 181. »vn »der 6n2 ßots» vort uut äiu ßeviiite Q^nt,

ob 6em ßotes ti»ene vurcliieut en8a,ut,

ä» virt 6er zzotes IlenuÄineii in Her misss

von «iueru 8uuäaer 8« ßevi»»«

8Ü von äein Qäi1iß8tern m»n

äer drie»ter11eb.eu ueliuen ie ßevau.

Dann geht es auf die übrigen Stände los. v. 263 .-

uoelr Qeeret einen anäeru 8turm»elra,1

von uu8srin tieinoru tie^^en,

äe» oueb äie Men ruao verärie^^en.

Es sind die weltlichen Richter, von denen er sagt :

272. äiu, trive ist ßiirlion sr»1»zen

nnäer üen, üiu läien »int.

Die Ritter und ihre Frauen sind es, deren Leben „ßot vil ^i6«r-

vertie i»t;° dieses Leben, das Heinrich aus eigener Erfahrung genau kennt,

wird scharf gegeißelt v. 289 »». Dann kommt er auf die Bürger und Hand

werker und ihre Weiber zu sprechen, deren stolzen Gang, deren Schmink

und gelbe Bänder er trotz eines Berchtold von Regensburg schildert, v. 3IZ

8». Sogar die Bäuerinnen, die es der Tochter des Reichen gleichthun wollen

im Luxus v. 332

mit ir uIilktHen nnt mit, ir »testen

Ha? 8i tunt, »n ir ßevanäe,

werden nicht verschont. So geht es dann fort, bis Alles, von Oben bis

Unten in der Gesellschaft durchgenommen ist v. 422 »». — Dann komm!

der Tod v. 455 und tritt gleichsam mitten herein in diese Gesellschaft:

das Uemento mori! wird poetisch dargestellt; der sinnlichen, im Sinnen

genuß und in der Eitelkeit verkommenen Welt führt er das Bild des Tode«

vor Augen v. 595. Aus dem Grabe hält der verstorbene Ritter eine tief-

cingreifende Rede an seinen lebenden Sohn, und schildert die Qualen der

Hölle, und mahnt ihn zur Umkehr v. 687 »8. Die lange Rede des ver

dammten Ritters ist nicht ohne tiefe psychologische Motive, die den inner»

Zusammenhang von Sünde und Strafe darthun v. 710 «8. Das zweite

didaktische Gedicht „Priesterlebcn" 81—101 ist nur die Wiederholung des

gleichen Gedankens innerhalb eines engern Rahmens. Es ist der Clerus,

wie er sein soll und wie er das nicht ist, der Gegenstand.

Die beiden Germanisten Haupt und Schercr haben sich dieses Teiles

hinlänglich angenommen; so daß dieses düstere Schattenbild zu Nutz und

Frommen des wirklichen Historikers und des Tendenzschriftstellers klar vor

liegt. Das Gedicht ist eines von den vielen Zeitbildern, die die strengen

Reformen Gregors VII. rechtfertigen; und zugleich zeigen wie schwer es

war, dieselben durchzuführen.

Man muß sich hier vor einem der gewöhnlichsten Fehler hüten, >M"

lich vor der Sucht zu generalisiren; eine Gefahr, die gerade dem Detail'

forscher am nächsten liegt.

Ich weiß nicht, ob Herr Heinzel dieser Gefahr fo ganz ent

gangen ist.
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Neben manchen ganz treffenden Bemerkungen und Erörterungen des

Textes begegnet dem Herausgeber auch etwas Menschliches, besonders wenn

er auf theologisches Gebiet sich begibt. So z. B. wenn er (S. 7) aus der

kurzen und treffenden Erörterung Heinrichs über die objective Kraft der

Sakramente (Priesterleben v. 370 »«.) oder das, was seit Wilhelm von

Aurerre opus oxeratrnn hieß, den Schluß zieht, daß die „logische Befähi

gung (Heinrichs) keineswegs ausgebildet war, und feine Beweise mitunter

auffallend daneben gehen" Warum?

Heinrich sagt v. 370.

nu vwlle vir iuon uranen:

äiu tonte unte ßote« Itcnuamsu

nmeliet uietit w»u clor seßeu.

^vir 8»1en niolit vorsenen urud »in ledeu,

^er <t»2 lunvt äa, tur dringet;

ganz einfach, daß das Sakrament an sich nicht von dem Priester, sondern

von Gott durch den Priester gesetzt wird; also von der Moralität desselben

nicht abhängt. Hatte Herr Heinzel es versucht, sich auf den Standpunkt

Heinrichs zu stellen, so hatte er merken müssen, daß hier nur von dem Sakra

ment an sich die Rede ist (dem ovu» oveiatum) nicht von dessen „Heils-

müungen für uns" (dem onus onerau»). Heinrich unterscheidet nämlich

ganz einfach das «»eramentuln und den usus Laoiaraeuti, wie das später

z. B. bei "Uromas ^,qu. IV. 8eut. v. I, c^u. 1. » 5 »olut. 1. geschieht:

In »aoiÄinLnto est 6uo eonsiäerare, »eilieet iz>»uw «aeiÄinelltuill et

um? »»erllinenti ete. Dieselbe Unterscheidung liegt v. 40? »». zu Grunde;

und es ist sehr begreiflich, daß Herr Heinzel, der davon nichts weiß, an der

„logischen Befähigung" Heinrichs zweifelt. Ob das Meßopfer „segens

reiche Wirkungen für uns" habe oder nicht — davon ist gar nicht die Rede;

fondern einzig davon, ob das Meßopfer wirklich dargebracht werde, oder

nicht. Und als oouäitio sine uua non ist die Rechtmäßigkeit des oräo ver

langt v. 406. im Unterschiede von der Taufe, die jeder Mensch spenden

kann im Namen der Dreifaltigkeit, weil dieses die Bedingung ist, damit:

»M voreii^ Fat mit, «lueui ße^valte ÜK2 uiu tonte nimmer virt vei>

euäert. "

Ob es wahr ist, wenn Herr Heinzel uns versichert: „wir kennen ja

bereits Heinrichs Logik" (S. 2t), überlassen wir getrost dem Urtheile der

Sachkundigen; um so eigenthümlicher ist dies aber, als S. 23 und 24 Herr

Heinzel die Sache ganz richtig darstellt, und sich dadurch selbst widerspricht.

2b Heinrichs Gedichte irgendwie mit den Fragen, wie sie sein Zeitgenosse

Gerhoch von Reichersperg behandelt, zusammenhängen, möchte ich dahin

gestellt sein lassen. S. 25 ff. Mir wenigstens scheint nichts in den beiden

Gedichten direkt auf Gerhoch hinzuweisen. Die Klagen über sittliche Ver

kommenheit, die Aufforderung zur Reformation, welche beide gemeinsam

aussprechen, nöthigen durchaus nicht eine direkte Beziehung anzunehmen,

sonst müßte Heinrich mit einem Dutzend von Männern seiner Zeit, die ganz

bieselben Gedanken, ganz dieselben Klagen vorbringen mit dergleichen Noth-

wendigkeit in einem derartigen literarischen Verkehr gestanden sein. Wir sind
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dem Herrn Herausgeber sehr dnnkbar für die fleißig zusammengetragenen

Notizen nach dieserSeite hin (S.35—42); und hätten aufrichtig gewünscht,

daß seine Mühe mit besserem Erfolg gekrönt wäre. Der exegetische Gewinn

für Heinrichs Gedichte ist aber doch ein zu magerer im Verhältnisse zu den

Anstrengungen; nämlich der, daß Heinrich nicht bloß den Säcularcleru« ge

geißelt, sondern daß möglicherweise auch ein paar Hiebe daneben gefallen

sein tonnten, nämlich auf den Rücken der irregulären Canoniter. Wenn

Heinrich es nicht ganz in der Ordnung findet, daß der Landclerus sich s«

ganz in die Kategorie der Ackerknechte herablasse:

?rl, 625: ä»2 si ckell vnluoo Kant, in cken uancksir

deckin ckiesekeu uut »nicken . . .

6^2 8l an ckeni ckrum cke? d»no

01 ckell elllieollteU FS8llS22SU

mit in übel truueneu ruit ae^^ell et«,

so findet das Herr Heinzel „sehr befremdlich." lS. 35). Warum? Weil

mehrere Concilien den Clerus zur Feldcultur anhalten? Darin sieht nu»

der scharfe Blick Herrn Heinzel's einen unlösbaren „Widerspruch der Worte

Heinrichs mit der kirchlichen Gesetzgebung" (S. 36). Zum drittenmal muß

der Mangel Heinrichs an „logischer Befähigung" den gordischen Kneten

lösen. „Heinrich ist nicht nur kein dialektisch geschulter Denker, er venB

auch öfters Unlenntniß und Unverstand." (S. 36). Wir erlauben uns w

Ansicht zu sein, daß hier sogar — der Unverstand hinreicht um zu sehen,

daß Heinrich nicht gegen die kirchliche Gesetzgebung, sondern gegen den Miß'

brauch derselben nämlich gegen das Verbauern des Landclerus eifert. Aber

noch eine Schwierigkeit — und diese ist es erst, die der Grund und Mm

sein muß, auf dem das obengenannte Argument aufgebaut wird. Hm

Heinzel meint nämlich, die von Heinrich gestäupten Cleriter müßten «ich

gewesen sein, d. h. einen bedeutenden Bodenbesitz gehabt haben — um niim>

lich „den Pflug in die Hand zu nehmen, zu dreschen und schneiden" wie

Heinrich sagt. Das nun meint Herr Heinzel passe nicht auf die Landpfann

denn „im allgemeinen konnte man die Landpfarrer nicht reich nennen/

(S. 35.) „Von den bei Heinrich auftretenden Priestern muß aber wenigsten«

eine Abart sehr reich gewesen sein, da er ihnen ?r1. 625 ff. Beschäftigung

mit Ackerbau zum Vorwurf macht. Dieß ist fchr befremdlich.« (S-35.) Weil

also die Landpfarrer nicht reich waren, scheint Herr Heinzel's Meinung zu

sein, konnten sie auch nicht dreschen und schneiden!! „Jeder Drescher müßte

also bedeutenden Grundbesitz" haben; das wäre nicht so übel. Also paßt

der Hieb besser auf — die reichen Domherren! „Jedenfalls kann man den

reichen Domherren eine derartige, wie Heinrich andeutet (?)dillettantische

Beschäftigung (z. B. dreschen !!) mit der Cultur ihrer Weizenfelder und

Weingärten zutrauen, und am leichtesten dann auch die Opposition Heinrichs

begreiflich finden" (!!) Dazu bringt Herr Heinzel noch andere hinkende

Argumente bei, nämlich Erinnerung v. 139, v. 210, wo Heinrich klagt, t>»h

die Priester u, A. „nicht zu Hause bleiben" — ei^o! das müssen j» solche

Canonici fein, denn „der Seelsorgeclerus auf dem Lande war ja in sewer

persönlichen Freiheit, soweit der Anstand gewahrt wurde, und auch »ichtM



Recensionen 465

Ertragung besonderer Beschwerlichkeiten derart verpflichtet" lc. Es konnte

natürlich der Seelsorgeclcrus seine Freiheit nicht mißbrauchen? Wir

sehen, auch hier ist die Logik schlagend. Also arme Landpfarrer können nicht

verbauern, sondern eher reiche Domherren — dieß ist das Resultat dieser

Ausführungen. Referent ist Herrn Heinzel wirklich dankbar für die ausdrück

liche Bemerkung, daß dieselben „gegen Stülz und Bach" gerichtet sind; nur

hätte er denselben einen bessern Erfolg gewünscht.

Es folgen dann über Gerhoch Bemerkungen, die manchmal das

Richtige treffen, manchmal aber weder geistreich noch wissenschaftlich sind.

Selbst scharfsinnige Einfalle sind nicht immer wahr. Referent liebt es sehr

Resultate zu sehen, die -seinen eigenen entgegengesetzt sind, weil er daraus

zu lernen wünscht. Hatte Herr Heinzel den Mann, von dem er in lakonisch

llnololuther Weise spricht (S. 41 ff.) näher kennen gelernt, so würde er

manchen Satz weniger geschrieben haben. Vielleicht dürfte das »utor iie

ultra orspiäam am Platze sein ! Darum glauben wir dennoch dem geehrten

Herrn Herausgeber zum Dante verpflichtet zu fein; sicher wird er auf

seinem Gebiete noch Tüchtiges zu leisten vermögen, wenn es seinem Ameisen

fleiße gelingen wird, sich über die Art der Ameisen zu kritischer Richtung der

Arbeit zu erheben. Wir hätten noch gegen Manches unser Bedenken, das

»ii aber — um des Guten nicht zu viel zu thun — für uns behalten.

Namentlich als ein Verstoß gegen die deutsche Literaturgeschichte scheint uns

S. 50 zu sein; denn „der deutsche Mensch" hat vor wie nach dem IL.Iahr-

hundert „das Spiel der Gefühle in der eigenen Brust" — dargestellt; d. h,

gesungen und geweint — und gedichtet. vi. I. Bllch.

München.

katholische predigten. Von Dr. F. Lorinser, Pfarrer an St.

Matthias in Breslau. 1. Band, Weihnachtscyclus. 2. Band,

Ostercyclus. Schaffhausen 1866, Hurter, 8. Pr. 3 fl. rh.

Keine recensirende Thätigteit ist wohl unerquicklicher und unlohnender

als die Feststellung eines Urtheiles über Predigtwcrke. Schon an einem an

dern Orte (Kath. Literatur-Zeitung 1868 Nr. 10) haben wir unsere princi-

pielle Abneigung gegen dieselben offen ausgesprochen, und ein Mittel in Vor»

schlag gebracht, durch dessen Anwendung allein ein wirtlicher Nutzen für die

homiletische Wissenschaft und Praxis gestiftet werden kannte. Freilich wird

es Niemandem unbekannt sein, daß die Mehrzahl derartiger Elaborate nur

reine Geschaftssllche sind ; wer noch daran zweifelt, braucht blos die Unzahl

von Ankündigungen in den öffentlichen Blättern anzusehen, die beim Wechsel

b« kirchlichen Jahreszeiten nachgerade ebenso nothwendig geworden zu sein

icheinen, wie die Annoncen über eingetroffene Ifouvs»uts» cls ?ari» beim

bevorstehenden Wechsel der Saison. Jeder halbwegs gebildete Geistliche ist

»m Ende im Stande, mit Hilfe einer ganzen Bibliothek von Predigten

0ch. Viertelt, t- l»th°l. Theol, VM. 30
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einige zusammenhängende Sätze über ein religiöses Thema zu fabricire» und

drucken zu lassen; auch findet sich schließlich ein Kunstlichter, der einige

wenig sagende Redensarten von „Ausfüllung einer großen Lücke in der

Literatur" oder „von dem fühlbaren Bedürfnis;, dem der Verfasser entgegen

gekommen ist" zu einer sogenannten Kritik zusammenstöppelt. Weil noch

immer so Viele nicht selbstständig thätig sind, so finden sich Abnehmer und

— das Geschäft ist gemacht. Den größten Horror aber haben wir stets vor

den Cycluspredigten gehabt; sie bieten durchschnittlich nichts weiter, als eine

höchst trockene und langweilige Behandlung sämmtlicher katholischer Glau

bens- und Sittenlehren in den gangbarsten, alltäglichsten Formen ohne

Sang und Klang, ohne Farbe und Licht. Wir stimmen daher von Heizen

mit dem Redacteur eines hiesigen Blattes überein, welcher uns sagte: Bon

den eintreffenden Predigtwerken lese ich nur die Vorrede, um mich zu ärgern

und gehe dann in Erwägung, daß dieselben doch Maculaturwcrth haben, zur

Tagesordnung über. „Gegen Unsinn kämpfen Götter selbst vergebens" und

so wird auch unser Wort nicht verhindern, daß in diesem Artikel mler

gemacht wird. Glück auf!

Nur möchte es nicht unverdienstlich sein, an die Worte eine« w

geachtetsten Homileten unserer Zeit, des ?. Schleiniger zu erinnern, d»h

Niemand, der sich in der geistlichen Beredsamkeit erst ausbilden will, der-

artige Mittelmäßigkeiten zur Hand nehme; denn sie sind nichts wenig«

als ein ßr»äu» »ä ?»inn88uiu; wer.sich an ihnen bildete, verfiele so >v»o

dem Spotte, den Horaz in der ar» postio» über die Dichterlinge ausschütte!.

Im Anschlüsse an die Worte I. G. Müller's (über die Art wie man studiren

soll): „Lesen Sic mit Auswahl — und lieber keine als immer nur mittel'

massige Bücher . . . Jünglinge sollen anfangs in jedem Fache nur Meister

stücke lesen, bis ihr Geschmack die gehörige Festigkeit gewonnen hat," sogt

der genannte ?. Schleiniger (Grundzüge der Beredsamkeit S. 216 Anw. 2):

„Besonders ist der junge Redner, der sich der geistlichen Beredsamkeit zu

wenden will, vor der Lectüre seichter und geschmackloser Prediger zu warnen.'

Dies erinnert uns lebhaft an das Wort unseres Professors der Homilclil

auf der Universität: „Ich warne Sie vor den Predigten für das liebe Land-

voll." Doch keine Regel ohne Ausnahme, wir nehmen gerne Notiz von

wirklich brauchbaren und trefflichen Leistungen. Als solche glauben wir die

Predigten von vr, Lorinfer bezeichnen zu dürfen, allein, um unser Urtheil

gleich anfangs in zwei Worte zusammenzufassen, nur nach ihrer materielle»

Seite, nicht auch in formeller Beziehung. Für beide Behauptungen find wir

den Beweis schuldig.

Die Predigten enthalten, wie der Verfasser in der Vorrede zu Gott

hofft, „das alte Wort Gottes, wie es in der katholischen Kirche der hl,

Schrift und Ueberlieferung gemäß zu allen Zeiten gepredigt wurde, in jener

einfachen Form vorgetragen, welche der Fassungskraft Aller angemessen ist,

und in jener Weise erklärt, wie sie den Bedürfnissen der Zeit und des beson

der« Zuhörertreises, vor dem sie gehalten wurden, geeignet erschien." Auf

Originalität hat derselbe verzichtet, insofern man darunter eine neue eigen

artige Behandlung der Gegenstände versteht; dagegen nimmt er sie mit vollem
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Rechte rücksichtlich der Selbstständigkeit seiner Arbeiten in Anspruch. Wohl

finden sich hie und daAntlünge au bekannte Darstellungen und kehren bewährte

Dispositionen wieder, die ja bei einzelnen der auch hier behandelten Themata,

weil auf positiv gegebenen Anhaltspunkten beruhend stehend geworden sind.

Auch sind einzelne Predigten, unter andern die sechs zusammenhängenden

über die Erscheinung des Herrn, nach fremden Mustern besonders nach k.

Segneri, Ventura und Finctli bearbeitet, jedoch so, daß nicht eine bloße

Uebersetzung geliefert ist, sondern die dorther entnommenen Ideen in ein

neues Gewand gekleidet werden. Es wechseln in passender Weise Predigten

mit Homilien beiderlei Art, namentlich ist für die einfallenden Hauptfeste

und die Sonntage der Fastenzeit jedesmal den Predigten auch eine Homilie

beigegeben. Außerdem werden über das Geheimniß der Epiphanie sechs zu

sammenhängende, desgleichen sechs Büß- und sieben Passionspredigten

geboten; für jeden Sonn- und Festtag sind zwei bis drei Reden bestimmt,

so daß der Stoff für mehrere Jahre ausreicht.

Den Inhalt im Einzelnen anlangend, ist es fchwer, eine Nebersicht

des behandelten Stoffes zu geben. Der Weihnachtscyclus beginnt mit dem

1. Sonntag des Advent und schließt mit Purificatio; der Ostercyclus er

streckt sich über die Zeit vom Sonntag Septuagesima bis zum letzten Sonn-

>»z nach Ostern. Die Themata sind meistens aus den Perikopen der Evan

gelien oder Episteln entnommen und bieten durchdachte und interessante Aus

führungen des mit Bezug auf die Zeit passend gewählten Hauptspruches

derselben. Die einzelnen Predigten eines Zeitabschnittes hängen nicht unter

sich zusammen, sondern sind mannigfachen Inhalts : weßhalb die Aufschrift :

.Cyclus" nicht auf diese selbst zu beziehen ist. Wir setzen zur Erklärung und

zum Beweise des Gesagten die Themata für die Adventsfonntagc und das

Christfest hierher: Erster Sonntag: l.Was heißt aufschauen und sein Haupt

erheben? 2. Die vierfache Ankunft des Herrn. 3. Vom Schlafe des Geistes.

Zweiter Sonntag: 1. In Christo sind alle Hoffnungen erfüllt. 2. Die Ar

beit der Bereitung der Wege des Herrn. 3. Der Gott der Hoffnung. Dritter

Sonntag: 1. Von der Kenntniß Jesu Christi. 2. Die wahre und falsche

Freude. 3. Der Friede Gottes. Vierter Sonntag: 1. Die Bußpredigt des

hl. Johannes. 2. Die Tugenden, welche den Weg des Herrn bereiten. Am

hl. Weihnachtstage : 1. Warum ist das Wort Fleisch geworden? 2. Homilie

über das Evangelium der Christnacht. 3. Vom Iesulinde sollen wir lernen,

Kinder zu werden. Aus diesem Beispiele erkennt man hinlänglich, daß der

Verfasser keine Gemeinplätze gewählt hat, auf denen jeder stehen und sich

breit machen kann; wir haben hier die Frucht langer Arbeit vor uns. Dies

zeigt sich auch namentlich in der Herbeiziehung von Materialien aus der hl.

Schrift und den Kirchenvätern; an passenden Anführungen und Vergleichen

aus dem alten Testamente, welches ich als den unerschöpflichsten lom? er

achte, sind die Predigten durchweg sehr reich, auch treffliche Aussprüche der

hl. Väter hier und da sogar zu freigebig eingestreut.

Es ist uns eigentlich vom Verfasser die Berechtigung vornweggenom-

men, auch in formeller Hinsicht ein Urtheil abzugeben; er schreibt näm

lich am Schlüsse seines Vorwortes: Der hauptsächliche Zweck bei der Heraus

30»
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gäbe dieser Predigten war „ein katholisches Erbauungsbuch zu liefern, wel

ches die Geheimnisse des Kirchenjahres in allgemein faßlicher und für da«

Leben fruchtbarer Weise erklärt und denen, welche verhindert sind, das Wort

Gottes in der Kirche zu hören, einen Ersatz für die Entbehrung der münd

lichen Lehre gewähren kann." Mein da er nun einmal Form und Titel der

Predigt gewählt hat, so dürfen wir unter dem Vorbehalt, daß unsere Be

merkungen von dem gedachten Hauptzwecke ein Absehen nehmen, solche über

die thatsächliche Form geben. Sic beziehen sich auf folgende 4 Punkte:

1. Auch bei der nieder» Homilie darf der einheitliche Zusammenhang nicht

soweit aus dem Auge verloren werden, daß statt einer Homilie eine redne

rische Exegese entsteht; es ist demnach ein Fehler, wenn man jeden einzelnen

Vers und in jedem Verse auch die einzelneu Ausdrücke weitläufig erklären

will; dadurch fallt das Ganze in Stücke auseinander und der Gewinn reduciit

sich auf ein Minimum. Die hl. Väter, besonders der hl. Gregorius, haben es

meisterhaft verstanden, sich auf eine Interpretation des Einzelnen einzulassen,

und doch alle Erörterungen durch das stets im Auge behaltene Ziel unter

einander zu verbinden, und so dem hervorzurufenden Affecte dienstbar z»

machen. Der Verfasser hingegen verfällt häufig in den gerügten Fehler; !>»«

Ganze ist nur äußerlich einheitlich, mit geringer Mühe ließen sich einzelne

Theile ablöfen und zu selbstständigen Predigten erweitern ; sein Bestreben

klar und eindringlich zugleich zu sein hat dies Niiuium veranlaßt. 2. Klar

heit im Gedanken, Deutlichkeit im Ausdrucke sind gewiß nicht zu unter

schätzende Vorzüge des Redners ; man verzeiht es nicht allein gerne, sondern

man wünscht sogar oft eine vielseitige Wendung desselben Gedankens, eine

mannigfaltige Beleuchtung und Erklärung durch angewandte Bilder, Citate

und dergl.; allein die Redefülle darf niemals in Ueberfülle ausarten, ein

Allzuviel in diesem Punkte zerstört oft die ganze Wirkung, verdirbt eine

sonst gute Predigt ganz und gar. Auch eine Perle kann zu Staub zertreten

werden ; das „uo ü»t in pulveren»", was Quinctilian vor der Divm»

gebraucht, dürfte dem Verfasser für die. ^uarratin angerathen werden. Wenn

beim Vortrag der Rede das übermäßige Ringen nach immer neuen Wen

dungen, die einen ausgesprochenen Gedanken erklären sollen, unausstehlich

ist, dann noch viel mehr bei der gedruckten Rede, man liest sich eher müde,

als man vom Hören ermattet.

3. Redefiguren, mäßig und richtig angewandt, sind gewiß nützliche

Mittel, um den Effect sicherer und nachhaltiger zu erreichen ; aber auch hin

bewährt sich das Sprichwort: „allzuscharf macht schartig;" wir haben, soviel

wir uns erinnern, außer der Apostrophe und Cumulation die übrigen

Figuren nicht oft angewandt gefunden ; die erstere ist wohl mäßig gebraucht

und steht in der Regel recht passend ; die Cumulatio aber findet sich z»

häusig, an Stellen, wo sie nicht besonders motivirt erscheint und ist an sich

auch falsch gebaut, indem die Begriffe nicht zum Climax geordnet sind, son

dern steigen und fallen. Allerdings wir dürfen die Entschuldigung, die sich

uns nahe legte, auch nicht verschweigen : die oorna äioeuäi, welche dem Ver«

fasser zu Gebote steht, hat mitunter solche Häufungen wider seine Absicht
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und ohne sein Wissen sich einschleichen lassen; denn dort, wo sie gewollt sind,

finden sind auch musterhafte Stellen.

4. „Hohle Phrasen, absonderliche Redensarten, besonders hervor

stechende Gedanken und Anschauungen" auf der einen, und Frische und

Farbe der Darstellung, Feinheit der Entwicklung, Ueberraschung in den

Motiven, Lebendigkeit in Bildern und Beispielen auf der andern Seite sind

zwei von einander verschiedene Dinge; jene sind ein Extrem, bilden zusam

men das Affectirte, Unnatürliche; davor zu fliehen ist nothwendig, aber man

soll sich deshalb nicht mit dem Alltäglichen begnügen, sondern nach den letzt

genannten Vollkommenheiten streben. Der Verfasser meidet, wahrscheinlich

um seinen Hauptzweck zu erreichen, den höhern Stil fast durchgängig — nur

selten erhebt er sich über den gewöhnlichen — selbst da, wo die Rede feier

licher sein müßte; da ihm die Mittel zu schwungvoller Darstellung nicht

fehlten, so müssen wir jenen Mangel als Fehler anrechnen. — Als Einzel

heit sei schließlich die allzuhäusige Anwendung der Fremdwörter gerügt ; die

erbauliche Lectüre mag bei gebildeten Lesern daran keinen Anstoß nehmen,

auf der Kanzel sind sie aus mehr als einem Grunde zu vermeiden.

Ein Nutzen bringender praktischer Gebrauch läßt sich von diesen Pre

digten nach unserm Ermessen weniger dadurch machen, daß man sie als häus

liches Betrachtungsbuch verwendet; denn für ein solches paßt die Predigt»

form nicht, sondern dadurch, daß mau das Wort beherzigt und befolgt:

„Nimm und betrachte nach!"

Lindlar. F. W. Bürge!.

Aant's Dualismus von Geist und Aatur aus dem Jahre 1766

und der des positiven Christenthums von Dr. Theodor Weber,

Religionslehrer am l. lach. Gymnasium zu Breslau. Breslau

1866 G. P. Aderholz's Buchhandlung. C. G. Porsch. 29? S.

8°. Pr. 1 Thlr.

Referent kennt nicht viele Religionslehrer an höheren Unterrichts-An-

stalten, die mit solchem Eifer sich philosophischen Studien hingeben, wie der

Verfasser vorliegenden Buches; so dringend es auch geboten wäre, daß jeder

derselben gründliches philosophisches Wissen besäße. In dieser Erstlings

schrift bewährt sich der Verfasser als scharfsinniger Dialektiker und begeisterter

Apologet der Principien, die nach seiner Ueberzeugung die einzig wahren

sind. Diese edle und aufrichtige Begeisterung für die Philosophie muß auch

demjenigen als achtungswerth erscheinen, der mit den Resultaten der Schrift

nicht einverstanden ist.

Diese Intention des Verfassers weiß Referent nicht hoch genug zu

schätzen; und mit dem, was im vorliegenden Buche bezweckt wird, also mit

der guten Meinung desselben erkläre ich mich vollkommen einverstanden.
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Daß die formelle Durchführung dagegen vieles bietet, was ich nicht

unterschreiben kann; daran wird die Schuld eben eine beiderseitige fein, näm

lich die Verschiedenheit der philosophischen Bildung und Anschauungsweise.

Daß es etwas fast Ueberflüssiges ist bei dieser Sachlage, eine Debatte gegen

diesen oder jenen Satz, diese oder jene Folgerung zu eroffnen, wo eine Diffe

renz in den Grundbegriffen besteht — weiß ich auch. Eine einläßliche Er

örterung dieser allgemeinen Begriffe würde aber den Raum einer Bespre

chung weit übersteigen, und am Ende gar, eine zweite und dritte hervorrufen.

Schon das Titelblatt für sich würde genügen, um eine Reihe von Fragen

und Zweifel anzuregen, ob und in welchem Sinne man überhaupt berechtigt

sei von einem Dualismus bei Kant; noch mehr aber von einem Dualismus

„des Positiven Christenthumes" zu reden. Ich werde laum irren, schon an

dem Worte allein werden sich Viele alteriren; weil sie stets geglaubt Haien,

Dualismus heiße jene Weltanschauung, welche zweiWeltprincipien annehme.

Mar Müller, der geistvolle Sprachforfcher, sagt so treffend: „Wir spielen

zuerst mit den Wörtern, dann treiben die Wörter ihr Spiel mit uns," Wer

die Geschichte der neueren Philosophie kennt, der weiß, welch ein Spiel niil

den Wörtern da getrieben wurde, und wie deßhalb die Wörter ihr Spiel mi

uns treiben — wenn wir nicht etwas tiefer gehen, und die philosophische»

Begriffe durch alle Metamorphosen hindurch bis zu ihrem Ursprünge »er

folgen. Worauf hat denn z. V. der geistreiche Franzose Enfantin seine ganze

Argumentation für die Notwendigkeit der Abschaffung des Christentum«

begründet als darauf, daß dasselbe Dualismus sei? Der spöttische Hohn

über den „vualisiue oatlroliyuß- ist noch nicht ganz verschwunden.

Wir sehen, in welche Schwierigkeiten man verfällt, wenn man Wörter

mehr nach dem Klang als nach dem Sinne gebraucht.

Aus dem angegebenen Grunde hält sich Referent für incompetent,

kritische Erörterungen mit Erfolg geben zu tonnen; und beschränkt sich darum

auf eine möglichst kurze Inhalts-Anzeige.

In der Vorrede gibt Herr vi. Weber Aufschluß über Zweck und Ab

sicht seiner Schrift. „Unter der großen Anzahl von Schriften, die Kant von

feiner in die verschiedensten Gebiete der Wissenschaft so tief eingreifenden

„Kritik der reinen Vernunft," also vor dem Jahre 1781, hat erscheinen

lassen, dürfte sich wohl kaum eine zweite finden, welche, was die Bedeutung

des in derselben behandelten Problcmes und den Einfluß seiner Lösung auf

die nachherigc Kant'sche Philosophie anbelangt, derjenigen gleich zu setze»

wäre, die den auf den ersten Blick etwas sonderbaren Titel „Träume eine«

Geistersehers, erläutert durch Träume der Metaphysik" an der Stirne trägt.

Die phantastischen Erzählungen nämlich, welche in den sechziger Jahren de«

achtzehnten Jahrhunderts über Swedenborgs Umgang mit der Oeistcrwel!

allgemeine Verbreitung fanden, veranlaßten den großen Deuter in dem

Jahre 1766 eine neue und letzte Untersuchung anzustellen über Werth und

Berechtigung des Wesens-Dualismus von Geist und Natur innerhalb de«

geschaffenen Universums .... Leider war das Resultat dieser Untersuchung

ein solches, durch welches jener Dualismus als ein noch fernerhin wissen-

fchaftlich zu rechtfertigender bei Seite geschoben und völlig aufgegeben wurde,
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indem Kant am Schluße seiner desfallsigen Forschung die Erkennbarkeit des

creatürlichen Geistes als eines von der Natur weseuhaft oder qualitativ ver>

schiedcnen Nealprincips mit bewußter Absichtlichleit ganz und gar negirte."

Von da an nun sei, setzt der Herr Autor auseinander, Kant's Philosophie,

und mit ihm die ganze neuere deutsche Philosophie in „Monismus" oder

„Pantheismus" umgeschlagen; also in die Irre gegangen. In dem „christ

lichen Dualimus" (S. 11 lc.) sieht Autor das einzige und unfehlbare

Mittel dies verirrte Schäflei» noch zu retten. In fünf Cllpiteln führt er

diesen Gedanken durch. Zuerst behandelt er die Materien und ihre Elemente

(S- 1—31); dann den Begriff und das Wesen des Geistes (S. 32—63);

im dritten Cavitel erörtert er die Creationsidee des positiven Christenthums

(S. 64—105); im vierte» Kant's Pneumatologie im Lichte der christlichen

Schöpfungslehre (S- 106—141) und im fünften wird eine Kritik über

Kant's Naturanschauungen gegeben (S. 142—217). Die Grundtendenz der

ganzen Schrift ist, wenn wir recht gesehen haben, die Irrigkeit des „Monis

mus" oder „Pantheismus" in jeder Weise darzuthun. Das andere Extrem

des Pantheismus ist nicht, wie anderwärts, der Dualismus, sondern der

„absolute Dualismus".

Der H. Verf. erörtert sofort, wie Kant den Begriff des Geistes zu

fassen sucht, nämlich daß dieser Begriff lein „von der Erfahrung abstrahir-

ter", sondern daß derselbe ein „Schluß" sei. Daraus folgert der H. Autor:

„mit dieser Entdeckung, daß der Begriff (oder der Gedanke) des Geistes von

ihm selber kein Erfahrungsbegriff sei, hatte Kant ein Goldtorn gefunden,

welches, wenn er es ebenso tief als allseitig durchforscht hätte, in seiner

speculativen Wissenschaft einer der schönsten und wcrthvollsten Brillanten

würde geworden sein" (S. 4), Falls man diesen Begriff in seine Momente

zerlegt, ist nämlich die Gleichsetzung des Geistes mit Gott oder mit der Na«

tur dem Wesen nach eine theoretische Unmöglichkeit.

„Bei einer der Wirklichkeit entsprechenden Lösung dieses Haupt» und

Grundproblems aller metaphysischen Forschung findet sich der Geist ....

primitive als ein schlechthin inactiues Realprincip, welches nur durch äußere,

fremde Einwirkung in Actiuität, in eigentliches Leben kann versetzt oder er

weckt werden." Dies ist ein Hauptthema vorliegender Schrift, wodurch der

H. Verfasser den Pantheismus für ewige Zeiten überwunden zu haben

glaubt.

Die Behauptung Kant's, der Geist sei ein einfaches, immaterielles,

mit Vernunft begabtes Wefen, wird einer eingehenden Kritik unterzogen

S. 40 ff. Es fehlt hier noch eine wesentliche Bestimmung, nämlich „das

Prädicat schlechtsinniger Ungetheiltheit oder Ganzheit." (S. 42). Hier liegt

also der Wesensunterschied des Geistes von der Natur oder Materie. Der

Geist ist nämlich nur „als ein schlechthin ungetheiltes und ganzheitliches Real

princip zu denken", während die Materie „nur als ein in substanzialer Thei-

lung befindliches Wesen" kann begriffen werden. (S.49u.a.) Diesen Wesens

unterschied findet Autor sodann in der christlichen Schöpfungsidee am herr

lichsten ausgesprochen. (S. 64 ff.) Diese ist der schneidendste Gegensah „zu

all' und jedem Pantheismus" (S. 67). Wie man sich nun die christliche



4?2 Recensionen.

Schöpfungslehre zu denken habe, damit befaßt sich unser Autor eingehend.

Um sich in diese Auseinandersetzungen hineinzufinden, ist es freilich noth-

wendig, die Sprache des Meisters zu kennen, der zuerst diefe Terminologie

geschaffen; sie differirt in wesentlichen Punkten von der Sprache der Theulo»

gie und „Philosophie der Vorzeit" ; worauf wir nur ganz im Vorbeigehen

verweisen möchten. Von „dem Erbfeinde des positiven Christenthums", dem

Pantheismus wird gesagt, „derselbe lehre, daß Gott ohne Wissen und

Willen, lediglich durch einen inner«, in ihm selber liegenden Drang der Roth-

wendigkeit sein eigenes Wesen zur Welt entlassen habe" (S. 70). Ob gegen

wärtig dieser Erbfeind noch am Leben sei, und wo der Philosoph eiisti«,

der so blödes Zeug uns für baare Münze geben will, wird nicht gesagt. Dil

Weltidee ist in Gott wohl eine ewige, aber ihrem Inhalte nach vor dei

Weltschöpfung keine „reale, sondern eine bloß formale." (S. 71).

Eine der schwierigsten Fragen ist auch für unfern Autor, wie denn

das „Nichts", aus dem Gott dieWelt geschaffen, zu verstehen sei? S.?3ff.

Nach einer Reihe scharf formulirtcr Fragen, tritt auch die auf, ob man nicht

innerhalb der christlichen Anschauung dieses Nichts „als etwas sehr Posi

tives bezeichnen" könnte. Wie wir namentlich S. 168, 169 ff. erfahren, isl

dieß auch selbstverständlich, wo über das Verhältnis; der „formalen Well

idee" zum Wesen Gottes verhandelt wird. Diese formale Weltidee (die

Alten nannten sie Xi^«?, von einem formalen Xi^«? wissen aber weder die

vor« noch nachchristlichen Philosophen) bildet nach dem Verfasser in Golt

selber „einen contradictorischen Gegensatz zu dem Wissen Gottes von sich

selber« S. 72.

Diese bloß formale Weltidee muß „wegen ihres bloß formalen, nicht-

substanzialen oder wesenhaften Charakters ohne weiteres der Substanz odn

dem Wesen Gottes immanent gedacht werden." Wir müssen leider verzichten

eine derartige nichtsubstanziale, wesenlose Idee, die noch dazu ein contra-

dictorischer Gegensatz und ein von Gottes Substanz verschiedenes Realprincip

sein soll, als dem „Wesen Gottes immanent" zu denken! Wir überlassen das

Andern. Wir zweifeln nicht daran, daß ein so scharfsinniger und begeisterter

Jünger der Weltweisheit, falls er die großen Theologen und Philosophen

der Vorzeit einer eben so gründlichen Prüfung würdigt, wie manche neuen

Philosophen, und falls er namentlich auf die Genesis der Begriffe das rechte

Augenmerk verwendet : viel Treffliches leisten wird. Wir bemerken nur noch,

daß der Deismus ein nicht minder gefährlicherer „Erbfeind" des Christen

thums ist als der Pantheismus. Am schlimmsten aber ist dieser Feind dann,

wenn er sich hinter das Gewand des positiven Christenthums versteckt.

Gerade das erscheint uns das Bedeutende und Wahre an dem deutschen

Pantheismus zu sein, daß er die inneren Widersprüche des rationalistischen

und supranllturalistischen Dualismus in ihrer ganzen Haltlosigkeit durgethon

hat. Sobald man die relative Notwendigkeit und den Fortschritt des deut

schen Pantheismus gegenüber der früheren rationalistischen und deistischen

Periode verkennt, wird man kaum mit Erfolg gegen das Falsche und Ver

derbliche pantheistischen Denkens vorgehen können, ohne sich der Gefahr aus
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zusetzen, wieder in deistischc Anschauungen zurückzufallen, und diese mit den

tiefspeculcttivcn Ideen christlicher Theologie zu verwechseln.

München. vr. I. Bach.

Baius, und die Grundlegung des Iansenismus. Eine

dogmengeschichtliche Monographie von Lic. F. X. Linsen

mann, a. o. Professor an der Universität Tübingen. Tübin

gen 1867. Verlag der H. Laupp'schen Buchhandlung. 273 S.

8°. Pr. 1 Thlr. 8 ngr.

Kaum eine Erscheinung in der Kirchengeschichte ist so schwieriger Art

süi die richtige und sachgemäße Darstellung, als der Iansenismus, Es ist

darin ein so hoher sittlicher Ernst, ein so tiefgehendes Streben nach Wahr

heit mit menschlicher Eitelkeit und Geistesverkehrtheit gemischt, daß der Beob

achter unwillkürlich von dem gemischten Gefühle des Tragischen bewegt wird.

Lolche freilich, die Alles nach einem fchon fertigen Parteistandpuntte messen

und abuitheilen, thun sich dabei nicht so schwer.

Einer d«r bedeutendsten Vorgänger des Iansenismus ist Michael

Vllius der berühmte Professor an der Universität Löwen (geb. 1513, gest.

d. 15. Sep. 1589). Der H. Verfasser bietet uns in vorliegender Schrift

eine dogmengeschichtliche Darstellung des theologischen Systems des Baius,

das uns Manches bisher Unklare und Mißverständliche klar und verständ

lich macht.

In zwei Theilen gibt der Autor eine Geschichte seines Lebens und

Wirken« — die geschichtlichen Umrisse S. 12—72 — und sodann das

theologische System (S. 97—248).

In der Einleitung gibt derselbe die Ursachen an, die ihn zur Ueber-

nllhme dieser Arbeit bewogen. Die Lehre des Baius hat keineswegs ein bloß

historisches Interesse, sondern zugleich ein sachliches.

Es ist dies nämlich die in jüngster Zeit wieder in den Vordergrund

getretene Frage über das VerlMniß von Natur und Gnade, oder Natur

und Uebernatur. S. 2. „Es wird kaum eine Abhandlung über die wichtigsten

Fragen, welche die theologische Wissenschaft unserer Zeit bewegen, besonders

über Natur und Gnade, geschrieben, in welcher nicht der Name des

Nllius genannt würde; und doch kennt man als Belege für seine Auffassung

^ mit wenigen Ausnahmen — einzig und allein jene Reihe von Thesen,

welche von seinen Gegnern aus dessen Vorträgen und Schriften ausgezogen,

und der römischen Kirche zur Prüfung und Verurtheilung vorgelegt wurden."

S. 3. „Es ist unschwer, sich davon zu überzeugen, daß die wissenschaftlichen

Forschungen über die Gnadenlehre in unserer Zeit nicht nur nicht ab

geschlossen sind, sondern vielmehr derselben ebenso ihr charakteristisches An

sehen geben, wie ehemals der jansenistischen. Baius ist der Vorläufer des
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Iansenismus, dieser großen Revolution der französischen Kirche, welche alle

Kreise des kirchlichen und politischen Lebens in ihre Bewegung hineingerissen

hat." S, 5. „Baius ist auf dem theologischen Gebiet der Urheber der janse-

nistischen Richtung, und letztere kann nicht vollständig gewürdigt werden,

ohne das Vcrständniß des Baius. Im Gebiete der Dogmengeschichte ist

Baius die wichtigere Erscheinung. Seine Lehre ist, so weit man dies über

haupt von einer geschichtlichen Erscheinung aussagen kann, eine antochthone;

ihre innere Geschichte schließt mit der Verurtheilnng und Unterwerfung des

Baius. Es gibt kein im Innern dieser Bewegung liegendes Gesetz, das zu

einer weitem Entwicklung mit Notwendigkeit gedrängt hatte. So bezeichnet

auch in der That die Lehre Jansens kein wesentlich neues Stadium der Lehi-

entwicklung. Sie ist Baiauismus, in welchem sich aber der Rückschlag geltend

macht, den die Controversen 6« »uxilii« ßiutias zwischen Molinisten und

Thomisten hervorgebracht haben." Das theologische System des Baius wird

in fünf Hauptstücken behandelt. 1. Die anthropologischen Fragen (S. 97 bis

150). 2. Die Lehre vom Sündenfall (S. 150—180). 3. Die Lehre von

der Gnade Christi (S. 180—203). 4. Die Lehre von der Rechtfertigung

(S. 203 — 226). 5. Die Lehre von der Kirche und den Sacramemm

(S. 226—254). Als Anhang folgt noch die Ccnsur der theologischen Facul-

tät Paris über die Lehre des Baius; die Bulle Pius V. „Nx oumidus

»miotiouibu»" und einige Bemerkungen zu dieser (S. 254 — 268).

Trefflich versteht es der Verfasser uns in den Strom der Zeit zu ver

setzen, in welchem die Ideen eines Baius entstanden sind. Er schildert die

wissenschaftlichen Zustände des 16. Jahrhunderts und die Bewegungen bei

Geister in dieser Uebergangsperiode. Auf der einen Seite stehen die Ver

treter der Scholastik; freilich nur Wenige darunter die Erben des tiefen

fpeculativen Geistes derselben: auf der andern Seite sind diejenigen, die mit

den Traditionen scholastischer Wissenschaft innerlich gebrochen hatten. Hu

diesen zahlt Baius. Wie sich im Verlaufe der Zeit immer mehr offenbarte,

hatte aber Baius in sehr wesentlichen Punkten mit dem Verzicht auf das

Erbe scholastischer Tradition zugleich auf die theologische Tradition selbst

Verzicht geleistet ; natürlich ohne sich dessen bewußt zu sein. Es liegt im

Wesen der Wahrheit vor allem der theologischen, daß sie ein Organismus

im höchsten Sinne ist. Nach den Lebensgesetzen des Organismus aber ist

die geringste Verletzung des Theiles zugleich ein Eingriff in das Ganze.

Jeder Fortschritt, so sehr er auch durch die Verhältnisse geboten ist, wenn er

gegen dieses Lebensgesetz sich vergeht, ist eigentlich ein Rückschritt von dem

Ziele der Wissenschaft, der Wahrheit.

Baius ist das eigentlich schlagendste Beispiel; und aus diesem Grunde

sicher für unsere Gegenwart als eine Art Paradigma zu betrachten, Baius

war von dem modernen Geiste der Zeit bewegt, was an sich betrachtet, für

ihn durchaus lein Tadel ist. Die Frage ist nur die, ob er als katholischer

Theologe diese modernen Ideen beherrschen konnte, oder ob sie mehr ihn

beherrschten. Das letztere ist der Fall. Mit den Reformatoren, gegen die er

mit solchem Ernste auftrat, hat er das gemeinsam, daß er — das Kind mit

dem Bade ausschüttend — mit der Scholastik die Philosophie selbst preis
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gab, und sein ganzes Heil in Augustinus suchte. S. 51. „Baius fand seine

Hauvtstärke in dem Bewußtsein, die wahre augustinische Gnadenlchre repri-

stiniit zu haben; neun Mal hatte er die Werke des hl. Augustin gelesen;" :c.

d. h. seine Interpretation des Augustinus galt ihm für die echte Lehre des

hl. Augustin; und ein Widerspruch gegen jene zugleich als Angriff auf den

hl. Augustinus. Daß er hierin der eigentliche Vater des Iansenismus ist,

liegt nahe. Den meisten Verehrern der Werte des genialen Pasta! dürfte es

wohl entgangen sein, daß dieser tiefsinnige Mann von dem selben gefähr

lichen Grundgedanken des Iansenismus und des Lutherthums inficirt war.

Alle Philosophie ist vom Uebel. Ganz vorzüglich ist die Bemerkung des

Verfassers über Pastal. S. 85. „Paskal, einer der ersten unter den Klassi

kern der französischen Sprache, der geistvolle, aber unzureichend theologisch

gebildete Apologet, leidet in der That in dieser wichtigen Frage an einer

gefährlichen Unklarheit; seine Pens6es ruhen auf rein subjectivcn Grund«

lagen, bleiben lediglich auf dem Bocke der Reflexion haften; sie verlangen,

daß man sich durch dasselbe vernünftige Denken, welches sich der übernatür

lichen Wahrheit in keiner Weise bemächtigen kann, dem Christenthum in die

Arme führen lasse. Von dem allgemeinen und in diefer Allgemeinheit aller

dings richtigen Satze, daß man Gott nicht ohne Christus erkennt, wird

weiter argumentirt: man wird meistens irre gehen, wenn man, um Gottes

Dasein zu erweisen, auf die Natur als seine Offenbarung zu sprechen kommt.

Zwar sagt die hl. Schrift, daß die Himmel Gottes Herrlichkeit erzählen

(Ps. 18). Aber damit wolle nicht gesagt sein, daß Alle aus den Geschöpfen

den Schöpfer erkennen ; diejenigen, die ihn erkennen, erkennen ihn nur deß-

halb, weil zugleich ein höheres Licht über sie kommt. Die speculativen Be

weise verwirren nur und überzeugen höchstens einen Augenblick; sie vermögen

vielleicht eine spcculative Ertenntniß zu erzeugen; Gott aber nur so er

kennen, das heißt ihn erkennen. Die Speculation führt entweder zum Atheis

mus oder zum Deismus, (Pcns^es o. 20). Pastal liebt es nicht, Begriffe

zu entwickeln, darum werden seine Sentenzen vieldeutig. Viele weiden unbe

denklich den Satz unterschreiben : wenn man Alles der Vernunft unterwirft,

fo wird unsere Religion nichts Geheimnißvolles und Uebernalürliches mehr

haben; wenn man die Principien der Vernunft verwirft, so wird sie ab

geschmackt und lächerlich sein (ib. o. 5). Aber sie bedenken nicht, daß der

Gedanke Pastal's die beiden Gebiete hermetisch abschließt, und das Auge

der Vernunft zur Ruhe gehen heißt, wenn der Sternenhimmel der Offen

barung aufgeht :c."

Wo liegt nun die Quelle des Baianischen Irrthums ?

Gerade in dem Gebiete, das Pastal, das Jansen und Luther, und

vor Allem Baius von sich wies, nämlich in der Philosophie. Gerade wie

auch moderne Theologen ohne die Philosophie besser auszukommen ver

meinen, und nicht wissen, daß ihr eigenes Denken auch schon eine Philoso

phie, nur was für eine, ist — so Baius. Die Grundlage seiner Berirrungen

liegt in der Psychologie, in einem Mißveiständniß der Natur des Menschen

oder des Verhältnisses von Natur und Geist, den beiden Wesensbestand-

theilen des natürlichen Menschen. Die gesummte katholische Theologie, die
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scholastische sowohl als die vorscholastische setzt in ihrer Lehre vom Menschen,

von der Erlösung, von der Gnade u. s. w. gewisse philosophische Grund

begriffe über das Wesen des Menschen, über Natur und Geist als Wesens-

bestandtheile des Menschen, voraus.

Ohne richtiges Verständnis; dieser Prämissen, der jeweiligen philoso

phischen und anthropologischen Anschauungen der Theologen, wird ein Ver

ständnis; der Theologie selber unmöglich fein. Das übersah Baius ; und

hierin, scheint es, fehlt es auch heute nicht an Genossen. Mit den Worten

u»wl», «piritu» z. B. verband er einen ganz anderen Sinn, als die ganze

frühere Theologie und vor Allem sein Patron der hl. Augustin.

Die katholischen Theologen und mit ihnen alle wissenschaftliche

Psychologie bis heute lehren zwar einen substanziellen Unterschied von Seele

und Leib, aber durchaus keinen „Dualismus von Geist und Natur." Einen

solchen Dualismus von Geist und Natur nimmt Baius an, und das wird

für ihn der folgenschwere Grund seiner Irrthümer, wie Linsenmann, und

vor ihm schon Andere, gezeigt hat. S. 99 ff.

Diesen dualistischen Grundzug des Baius, der auch bei Iansemus

wiederkehrt, hat der Verfasser in den anthropologischen Lehren des ersterm

richtig erkannt. Wir hätten im Interesse der Wichtigkeit dieser Fragen

gewünscht, daß sie viel ausführlicher dargelegt worden wären, dann hätte der

Verfasser ohne Zweifel manches Bedenken, das von competenter Feder, wie

uns scheint nicht mit Unrecht, geäußert wurde (vgl. der Katholik, Zeitschrift

für tllth. Wissenschaften :c. 1868 März. S. 289 ff.) zum vorhinein beseitigt.

Wie wir aus S. 111 ff. annehmen tonnen, dürfte u. A. die Opposition der

Mystik gegen „das begriffliche und ideelle Denken" S. 102 und die Ver

wechslung der wahren mit der falfchen Mystik wohl mehr ein formeller als

sachlicher Mangel der Darstellung sein. Richtig ist aber, wenn L. bemerkt,

daß bei Baius wie bei den reformirten Theologen ein falscher Dualismus

zwischen dem Materiellen und Geistigen zu Grunde liegt, der etwas Mani-

chäisches an sich hat. Das Materielle am Menschen oder die sinnliche Natur

wird als das Sündhafte überhaupt, und das Geistige als das Göttliche an

gesehen. „Wir bezeichnen als den Quellpuntt der Irrthümer des Baius einen

falschen Dualismus zwischen Natur und Geist. Beide zusammen bilden das

Wesen des Menschen, sind seine constituirenden Principien, aber sie haben

keine im Begriff selbst liegende innere Beziehung zu einander, sie sind nur

durch einen gütigen Act des Schöpfers in Verbindung gebracht. Wir haben

es demnach, wenn Baius von Natur redet, mit etwas ganz Anderem zu

thun, als mit jener Natur, die wir dem Uebernatürlichen, der Gnade

entgegenzusetzen gewohnt sind; und Geist nv^u^« ist dem Baius nicht ein

natürliches, sondern ein höheres, göttliches Lebensprincip." Richtig dar

gestellt ist diese falsche Psychologie des Baius. S. 104ff. Baius denkt sich den

von Gott geschaffenen natürlichen Menschen nicht als »nim», vivens, nicht

als menschliche ?ü?l?, in welcher die 3üv«^ und ävip^ei« des Denkens,

Wollens et ipso gesetzt ist iip«? ^« v«Tlv, x,«i X«^3?9«« x« 3l<i npi-

f°plx,«2 X»-f«u ^e-r«3l3iv«l «XXHx,»l? i« i-fx,«ip3l« v«^«r«, wie das

Johannes von Damascus (vialeotio. o. 30) treffend bezeichnet ; sondern
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diese fün? des Menschen ist an sich etwas ganz Lebloses, Passives — wo

mit der Begriff der natura überhaupt schon alterirt ist.

Das Lebensprincip des natürlichen Menschen ist nicht die auiiu»

rationali« ; der Geist als intellectueller und Wollender ist nicht wie Aristo

teles (vs anim. III. 10, 9,8 st al) und mit ihm alle Theologen der Kirche

behaupten, das «vv^xiv des Menschen, sondern dieses Lebensvrincip ist der

hl, Geist, der Geist Gottes. So ist mit Einem Zuge das natürliche und

übernatürliche Lebensgcbiet confundirt, die übernatürliche Gnade zum natür-

lichen und nothwendigen Lebenselement des Menschen gemacht.

Daher nun die Polemik des Baius gegen den »tatus natura« puras,

in welchem Begriffe gerade der directe Widerspruch gegen die Confusion des

Baius dialectisch zugespitzt ist. Wir glauben, in der Genesis dieses Begriffes

ließe sich sehr leicht die relative Nothwendigteit für die Theologen aufweisen

und so manche Unklarheit darüber vollständig beseitigen.

Es würde die Grenzen einer Kritik überschreiten, wenn wir hier diesen

Versuch machen wollten. Zur Ergänzung der Darstellung Linsenmann's

dürften die Bemerkungen des schärfen und gründlichen Kritikers Dr. Scheeben

dem Theologen gewiß zu empfehlen sein (Katholik S. 293 ff.); und wir

Weiseln nicht, daß der Verfasser selbst, dessen glänzenden Vorzügen der

Kritiker die gerechte Anerkennung zollt, dieselben als solche aufgenom

men hat.

Wir tonnen um fo leichter auf die Darlegung der hiehergchörigen

Fiagepunkte verzichten, und wollen zum Schluß nur auf den Einen aufmerk

sam machen, nämlich auf das Verhältniß der Baianischen Gnadenlehre zur

Christologie.

Gewiß mit Recht hat der Autor die Vernachlässigung der Christologie

als einen Hauptmangel an dem Blli'schen System erkannt. S. 101 ff. Es

wäre nicht schwer Parallelen aus unserer Gegenwart zu finden, „Die Lehre

von der Erlösung ist das christliche Centraldogma; von ihr aus fällt erst das

wahre Licht sowohl auf die Lehren, welche sich zu ihr als Voraussetzungen

verhalten, als auch auf diejenigen, welche die Folgerungen daraus dar

stellen." S. 181.

Obwohl Baius an der Lehre von der Person und dem Werke Christi

vorbeiging, und eine Gnadenlehre construirte, die ohne Wurzeln und ohne

Boden war : so läßt sich doch indirect seine theologische Anschauung über

Christi Person und Wert aus seiner Gnadenlehre erkennen. Consequent

hätte er eine monophysitische Christologie aufstellen müssen. Denn nicht der

Gottmenfch ist für ihn das Princip der Gnade, sondern lediglich Gott, der

göttliche Geist. Damit ist der innere Organismus, in welchem die Gnade

zur Person des Erlösers und dem Werke der Erlösung steht, zerschnitten.

S, 186 ff. Der psychologische Dualismus von Geist und Natur wiederholt

sich in dem Dualismus von Geist und Natur, Göttlichem und Menschlichem

m der Person Christi und consequent auch in der Gnade, die als etwas

Naturloses rein Geistiges, d. h. Göttliches betrachtet wird. (De okarit. 0. 4. :c)

Das Grundgesetz des Lebens, daß jede Energie, die natürliche sowohl als die

übernatürliche, nur die Verwirklichung einer vorhandenen Lüv«^ ist, und daß
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jede 3üv«i«<; eine entsprechende^?!? oder °u?l« voraussetzt, ist damit gänzlich

ignorirt. Daß die Gnade wirklich eine altior natura, also etwas „Physisches" im

Menschen ist im Unterschiede von der sinnlichen materiellen Natur Kesselben;

dafür fehlte allerdings schon manchen Theologen vor Baius das Verständnis;,

Am deutlichsten zeigt sich das in der Lehre von den Sakramenten. Die sviriiu-

alistische Sakramenten- und Gnadenlehre leidet nicht nur an einem Psych»-

logischen Widerspruch, sondern ist unbewußt oder bewußt Monophysitismu«,

Ich weiß nicht ob jemals diese Thatsache schlagender bewiesen worden ist,

als sie seinerzeit der scharfsinnige Dialektiker Marimus Confessor gegenüber

den Monotheleten bewiesen hat. (0c>ul, opp. eä, 0omdsü» II, p. IN, p, 15

»». st sä.) Die Veranlassung zu diesem psychologischen Dualismus von Na

tur und Geist im Menschen für die nominalistischen Theologen vor Boius

dürfte in der Polemik des Duns Scotus gegen den hl. Thomas und Hein

rich von Gent gelegen sein. Natur und Geist im Menschen sind hier fast bi«

zur Trennung geschieden gedacht (Leport. kari». II. äist. 29. <^u. 2. x, M,

0p. Oxon. II. äi»t. 32. yu. I.u. 15). So durchschneidet Duns Scotus Den

habituellen Charakter, das physische Moment der sittlichen That der zoten

wie bösen — also auch der Erbsünde und der Erlösung. Wenn z. B, d«

Thomisten die Erbsünde in ihren Folgen auch als Naturproceß faßten im!

Hinweis auf die Worte des Maiimus (c^u. 42. ^r. I. p. 94) <M»pem

2uvi<f62lpev, «71285^,5^ ^? «n<Mi«? 'nzv ^«ipiv zc. so sagt Duns Sc»!us

eigentlich das Gegentheil 0p. Oxou. II. cl. 32. yu. 1. u. 15: zi«nt

lnsrituin ouin trungit in »s, inaust tarnen in zsisutiil st a«espt»tione

clivinn ... it» oum äsiusiituiu tr»u»it, Quantum »ä aotuin, manel

tÄiuen in »oisutia äivin» sto. Dieser Dualismus macht sich schon in der

Christologie des Scotus noch mehr aber bei Durandus, Occam, Oabriel

Viel, den Lehrmeistern der Reformatoren geltend. H,d^»»u»Äd^33umiuv<>r»t,

Der Dualismus des Bciius ist gerade das entgegengesetzte Ertrem, der

Gegensatz von Natürlichem und Göttlichem. Auf beiden Seiten war der

historische und anthropologische Schwerpunkt der Erlösung bereits verrückt,

und in das transcendente Gebiet des göttlichen Willens verlegt. Das physio

logische Moment des opu» opsraturn und der Gnade als neues Lebens-

princip, als übernatürliche ethische Lebensenergie, mußte in Folge davon

nothwendig alterirt werden ; nachdem Duns Scotus das Princip der soll«'

mentalen Gnade, das Verdienst Christi, in das Gebiet der endlichen und

bedingten Ursachen schlechtweg degradirt hatte. 0p. Oxou. III. ä. 19. u. 13»

p. 421 st s,1.

Die letzten Ursachen der Differenzen zur Zeit eines Baius »nd in

unserer Gegenwart liegen in der Anthropologie und Christologie. Die gründ

lichen, wenn auch nicht immer rein sachlichen Erörterungen über Gnade und

Uebernlltur sehen wir darum als einen bedeutenden Furtschritt für die

Theologie überhaupt an, und zu diesem hat der scharfsichtige und geistreiche

Verfasser vorliegender Schrift das Seinigc beigetragen.

München. Dl. I.
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5onnlagbpledigle» drs Bischofs Wilhelm Arnold! vo» Tiicr. Heraus

gegeben von Dr. I. Kraft, Domcapitular. Trier 1869. Ver

lag der Fr. Lintz'schen Buchhandlung. 8. S. 420. Pr. 1 '/, Thlr.

Das bekannte Gregorianische Wort: „expositio ita, Qesoientibu» ü»t

OoFlliw, ut wnieu «oientidu» uou »it ousro»ll", das immer eine goldene

Regel für die Homileten bleibt, hat in der Ausführung seine besonderen

Schwierigkeiten, und wird selbst von der Mehrzahl derer, die ihre Predigten

des Druckes werth erachten, nicht erreicht. Die Neigung, gelehrt zu scheinen,

und ungenügende Kenntniß der Bedürfnisse und der Fassungskraft des christ

lichen Volkes, oder vornehmes Ignoriren derselben fördert unverständliche

doctrinäre Abhandlungen und unverdauliche trockene philosophische Deduc-

tionen zu Tage, wodurch das : exz>o»itio uesoientiku» tmt onFuiw nicht zur

Wahrheit wird. Die weit gefährlichere Klippe ist die nichtssagende Breite,

uud hundcrlmalige Wiederholung schon dagewesener Phrasen, welche die

gewöhnlichen Predigten zu einer Last für diejenigen macht, welche 8. <3re-

FOliu» ysoieutß»" nennt. Das : luoiäit in »oMani, qui vult vit»re

UtiÄi^däilu hat sich in dieser Beziehung leider bei manchen, auch in Ruf

stehenden Predigern gezeigt. Es fragt sich nun, ob es dem seligen Bischöfe

Arnoldi, diesem einsichtsvollen und treuen Kämpfer für den Glauben und die

Rechte der Kirche, gelungen fei, diesen beiden Klippen auszuweichen. Daß

ihm Gelehrsamkeit zu Gebote stand, und er aus einem reichen Fondc von

Wissen schöpfen konnte, ist überflüßig zu erwähnen. Vermochte er aber auch

die Resultate der Wissenschaft seinen Zuhörern populär zu machen? In der

That, seine Schriftcrkliirung gibt davon Zeugniß. Es ist eine lichtvolle, den

Bedürfnissen des Volkes angepaßte Exegese, die er in seinen Predigten gibt.

Mit steter Rücksichtsnahme auf die herrschenden Ansichlen und Gewohnheiten,

die mit der Sonde des Evangeliums geprüft werden, wird der in der Peri-

tope liegende Schatz von Wahrheiten dem allgemeinen Verständniße und der

Behcrzigung nahe gelegt. Trotz des Eingehens auf Zeitansichten halten sich

die Predigten doch von aller heftigen Polemik ferne. Der Grundton ist über

haupt mehr ein ruhiger, erklärender, und mag deshalb manchem nicht be

hagen, dessen leicht erregbarer, heftiger Charakter mehr zu feuriger Bered-

famkeit hinneigt, Sie sind dem anhaltenden Landregen vergleichbar, der

tief eindringt, während die Gewässer des heftigen Gewitters wohl erfrischen,

aber sich bald wieder verlaufen. Alle Wochen soll es auch nicht stürmen. Es

finden sich schon einige, die lebhafter gehalten sind, wie z. B. die Worte,

welche den falschen Propheten der Jetztzeit zu Leibe gehen. Die Sprache ist

eine einfache zwar, aber doch sorgfältige, besonders in jenen Vorträgen, die

ganz ausgearbeitet sind, denn manche sind bloße Skizzen, die aber immer

noch des erbaulichen Stoffes genug enthalten, so daß sie recht gut den Gläu

bigen als Hauspostille dienen könnte, wie der Herausgeber der Predigten

will, wenn es noch allseitig Uebung wäre, sich solcher Hauspostillen zu be

dienen. Sollte Jemand einen Widerspruch darin finden, daß die Sprache

eine einfache und dennoch so sorgfältige genannt wird, als hätte sie der
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selige Bischof selbst für den Druck geschrieben, so genüge ihm die Bemerkung,

daß es auch eine einfache und sehr vernachlässigte Sprache gibt, und gerade

der einfache, phrafenlose Styl einer großen Sorgfalt bedarf, wenn er nicht

langweilig sein soll.

Dem Herausgeber, der selbst ein gefeierter Prediger ist, verdanken wir

auch andere Predigten von Arnold!, die von diesem in der Fastenzeit gehalten

wurden, wovon der erste Cyclus die Betehrung des hl. Augustinus, der

zweite die Kirche, der dritte die Ehe zum Gegenstande hat; dann übermal

drei Cyclus Passionspredigten über die Feinde, die Leidensgeheimnisse und

die Freunde Jesu. Mit der Herausgabe dieser Sonntagsvrcdiglen wollte ei

vorzüglich einen Act der Pietät üben, indem er das Andenken des seligen

Bischöfe« im christlichen Volte bleibend erhalten wollte; er hat aber diesem

sicher mehr als ein Andenken mit diesen Predigten gegeben, er hat ihm eine

recht nützliche Lectürc und dem Clerus manch anregenden Stoff zu seinen

homiletischen Vorträgen geboten.

Die Verlagshandlung hat ebenfalls Theil an diesem gute» Weck

durch die angenehme Ausstattung, welche sie diesen Predigten gab.

Wien. Anton Steiner.

Dluckbeiichtigung.

S. 238, Z. 12 u. u. lies ir«»Ü?< statt 8r5Üül, S. 241, Z. 9 u. u.

ist statt de« Fragezeichen« ein Doppelpunkt zu setzen.

In dem Holzschnitte S. 229 ist in dem Buchstaben r zweimal der

mittlere horizontale Ballen durch einen verticalen Strich (L) abgeschlossen:

dieser Strich ist auf Rechnung des tylographen zu setzen, und wegzudetilen.

Druck u°n Adolf Holzhoilfen in Niln



XI.

Prower non Hguitanien,

nach seinem Leben, seinem Wirken und seiner Lehre.

dargestellt von Lic. Adolph Franz, Caplan in Sprottau (Schlesien),

(Schluß).

V.

Nach seiner Rückkehr aus Rom sah sich Prosper wiederum veran«

W, sich selbst und seine Lehre zu vertheidigen. Man hörte zwar, durch

den Brief Cölestins gemahnt und gewarnt, auf, den hl. Augustinus

und seine Lehre zu vcrläumden, aber um so heftiger wurden die

Angriffe auf feinen Schüler und Vertheidiger Prosper, und zwar ge

schahen sie, wie früher, durch Aufstellung und Verbreitung von Ob-

jectionen, in welchen Prospern furchtbare, den schrecklichsten Präde-

stinatianismus enthaltende Lehren untergelegt wurden. Ein gewisser

Vincentius gab ein solches 16 Sätze enthaltendes Verzeichnis; her

aus, so boshaft, daß es Prosper ein „inäionluiu äilldolioum"

nennt l). Der Verfasser unterschiebt Prospern die Lehre von der stren

gen Particularität des Heilswillens Gottes und des Erlösungs«

werles unseres Heilandes (1. 2.); er wiederholt auf verschiedene

Weise, daß Prosper der gotteslästerlichen Meinung zugethan sei,

daß Gott die Menschen zum Unglauben, zum Abfall, zur Sünde

und zum ewigen Tode prädestinire (3—16). Prosper meint zwar,

es dürfte zu seiner Rechtfertigung genügen, wenn er jeden dieser

Sätze durch ein Anathem verwerfe, aber er hielt es doch für besser,

^) In praelat. 2<i r««r>on». p. 227.

2«st, Vierteil, f. lo»h°l, Theol. VIII, 21
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und, UM sich von jedem Verdachte zu reinigen, für nothwendig, jede

dieser Objectionen zu beantworten. Dadurch hoffte er den Lesern die

Ueberzeugung aufzudrängen, daß er niemals so furchtbare Lehren

vorgetragen habe').

Was die Zeit der Abfassung dieser Antworten anlangt, so

deutet sie Prosper selbst an, wenn er in der Einleitung sagt: „pro-

pvsitig »inAillatiin 8säee!iu oarntulis 8ur> unoc^uo^ue «enzu«

uostri et tiäei, Huam ooutr», ?e1aFiano8 ex seäi» »,^o8to-

lieae auotoritate äelenäimrl», verd», ^ouemrl8." Es lieg!

nun wohl nahe, aus dieser Aeußerung auf die Zeit nach sein«

Rückkehr aus Rom zu schließen 2), wo er von Papst Co'lestm in

irgend einer Weise den Auftrag erhalten konnte, die pelagianische

Häresie weiter zu bekämpfen. Eine andere Gelegenheit zu solch'

einem Auftrage, der sich damals in Rom natur- und sachgemäß wie

von selbst ergeben müßte, kennen wir im Leben Prospers nicht,

Andere setzen die responziones vor seine Romreise ^) und meinen,

man dürfe kein Gewicht auf diese Hervorhebung oder vielmehr Er

wähnung der auetoriwZ »eäi« llriostolieae legen, von welcher

er ja auch an andern Stellen seiner Schriften ^) rede, ohne daß man

daraus einen ähnlichen Schluß ziehen könne. Allein an diesen

Stellen sagt er nur, daß durch die auotoritü,» seäis liomanae die

Häresie der Pelagiancr verdammt und vernichtet sei, hier «bei

gewinnen die Worte einen anderen und zwar eben den von uns an

gegebenen Sinn. Auch der gelehrte Tillemont°) steht auf der Seite

derer, welche diese re8rwn8ioii68 vor der Romrcise abgefaßt sein

lassen; aber er- gibt einen andern Grund an. Er nimmt nämlich

Anstoß an dem gänzlichen Schweigen Prospers über den Brief

Cölestins an den gallischen Episcopat, indeß mit Unrecht. Denn

was konnte eine Erwähnung dieses Briefes nützen? Konnte er sich

Waffen zur Bekämpfung seiner Gegner oder zur siegreichen Führung

') Ebendlls. S. 228.

') So Fehler ll. ll. O. S. 765. ^nsenw» H,UFN8tiuu» I, 76 eä. I>nv«i>,

1640. Wigger« ll. a. O. S. 195 und Andere.

°) ?i08p. opp. p. 225. Llllnu. liunlll. VII, 458; Hi8t. littil. II, 3?3

379, 0!Ui«r XIV, 509; Ouäinns ä« soiipt. «<:el«8 I, 1184 u, Ä.

^) In ez>i»tol» »ä ünOnuni ß. 4, p. 89; 6« in^lat!8 v. 39 «gl-

°) zl6mo!i«8 eto. XVI, 732.
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seiner Beweise aus dem Briefe holen? Nein, denn der Brief ent-

hielt keine dogmatischen Ausführungen. Oder sollte er seinen Gegnern

das Lob des Augustinus entgegenhalten und sie der Uebertretung

der päpstlichen Befehle beschuldigen? Auch dies tonnte er nicht:

denn jene Angriffe waren nicht gegen die Lehre des Heiligen, son

dern gegen seine eigene Lehre und Person gerichtet.

Ueber den Verfasser der Objectionen sind die Ansichten gethcilt.

Einige legen sie einem gallischen Priester Vincentius bei, von dem

Gcnnlldius erzählt, daß er eine Interpretation der Psalmen geschrie

ben und dieselbe ihm selbst vorgelesen habe'). Da nun Gennadius

ungefähr um das Jahr 490 in literarischer Thätigkeit war, so ist

es wohl unwahrscheinlich, daß dieser Vincentius, der zur Zeit der

Abfassung der Objectionen noch in zartem Jugendalter gestanden

haben muß, der Verfasser derselben sei. Uebrigens hat dieser Prie

ster Vincentius mit dem Verfasser der Objectionen nichts gemein

als den Namen; man nahm aber zu dieser Vermuthung um so

lieber die Zuflucht, als mau dadurch den hl. Vincentius von Lerinum,

den Verfasser des mit Recht gerühmten .oonünonitnriuru »äversu»

Ka,sr68e3< von dem Verdacht dieser unrühmlichen Autorschaft reinigen

konnte. Diesem werden fast allgemein 2) die Objectionen zugeschrieben

und man findet einen nicht unberechtigten Grund dazu in der starken

Neigung des hl. Vincentius zum Semipelagiauismus, die er an

einigen Stellen ^) seines herrlichen Büchleins bekundet. Ueber den

Semipclagianismus dieses hl. Mönches von Lerinum ist viel gestritten

worden: sicherlich aber gehen Norisius, Vossius, Natalis Alexander

und Andere zu weit, wenu sie dem Verfasser des Commonitoriums die

Tendenz unterschieben, durch sein Buch das Ansehen des hl. Augu

stinus untergraben zu wollen. Norisius thut es aus übergroßem Eifer

für Augustin und seine Gnadenlehre, Voß u. A. in Folge ihrer

confessionellen Stellung und Natalis Alexander aus Neigung zum

strengen Augustinismus in der Gnadenlehre und in Folge seines

') Llllnuiu», »UN»I. nä. », 434, VII, 47«; s. dagegen Pllgi in den No

ten zu dieser Stelle, <3«nn»äw8, ä« viri» illustr, e. 89 im »uewriuin des

H,uK. ölir»eu8 p. 66, «gl. die Note an dieser Stelle.

2< Ilniisius, uigt, ?sl2ßl»u. p, 386 sfl. Vn88in8, lii8t, ?«I»^. p. 36, N».

t»I. ^.Isxnnäei tum. V, 63. vupin a. ll. O. S. 172, opz>. ?rc>8p. »Nie. V,

und p. 225.

«) Vgl. °»p. 37 und eap. 43 in dibliotn. patr. mnxim. VII, pp. 260, 262.

3!»
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öfters ersichtlichen Liebäugeln mit den jansenistischeu Grundsätzen.

Neuerdings hat Herr Professor C. I. v. Hefele in seinen „Beitrügen

zur Kirchengeschichtc, Archäologie und Liturgil" (Tübingen 1864,

Bd. 1) diese Vincentius-Frage mit der ihm eigenen Objectivität

untersucht und es kann darnach kaum noch ein Zweifel über die semi-

pelagianischcn Neigungen des hl. Vincentius stattfinden ^). Nehmen

wir dies an, so liegt allerdings der Verdacht nahe, daß Vincentius

von Lerinum auch der Verfasser der Objectionen sei, und dieser

Verdacht wird noch erhöht durch Vergleichung dessen, was Vincen

tius im 24. Capitel über die Mcmichäer uud Gnostiker sagt, mit

einzelnen Objectionen, z. B. der fünften und sechsten 2). Wenn

demnach auch nicht überzeugend dargethan werden kann, daß der

hl. Vincentius die Objectionen geschrieben habe, so würde es doch

andererseits schwerfallen ihn, wie es Einige thun^), von jedem Ver

dachte zu reinigen.

Bisher hatte sich Prosper defensiv verhalten: er war volkus

beschäftigt, die vielen Einwürfe und Verläumdungen, die man gegen

feine und des hl. Augustinus Lehre von der Gnadenwahl und

Gnadenwirkung vorbrachte, zu widerlegen und zurückzuweisen. Selbst

nach dem Schreiben Cölcstins wagten die Gegner noch Angriffe auf

die Lehre des seligen Bischofcs unter dem Vorwande und der Ent

schuldigung, daß Cölestinus durch sein Lob nur die früheren Schrif

ten Angustius approbirt habe, keineswegs aber die, welche er in

seinen letzten Lebensjahren verfaßte^). Prosper indessen hielt es für

das Beste, diese kleinen Angriffe zu ignoriren; er wollte vielmehr

durch eine umfassende Widerlegung der semipelagianischen Ansichten,

die er schon in seinem Gedichte ,äe illZrati^ als unchristlich und

häretisch dargestellt hatte, offensiv in dem Kampfe vorangehen °). Er

wählte sich in kluger Weise zur Widerlegung die dreizehnte der

Collationen des Joannes Cassianus, des hl. Abtes von Lerinum,

') Siehe auch Elpelt, Das Ermllhnungslmch de« hl. Vincenz von Lerin«

Breslau 184«, S. 26 u. fl.

2) Vgl. Werner, Geschichte der apologetischen und polemischen Literatur

II, 649.

') Hi»t. littsr. ll. a. O. 386. rienr? ni»t. «ed. VI, 170. Oudinu« »

». O. 1191. Walch V, 147. Schroeclh, Kirchengeschichte XVIII, 20.

<) O. coli. c-, 31. p. 364.

°) 0. «oll. o. 2. z>. 310.
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eines Mannes, der durch den Ruf seiner Gelehrsamkeit und seiner

Tugend in hohem Auschen stand. In dieser Collation, welche de»

Titel führt: „äs protection« vei" >) läßt Cassianus den Abt

Chäremou mit Gcrmanus über die Gnade, deu freien Willen uud

das Verhältnis; beider unter sich bei der Wirkung des ewigen

Heiles disputiren. Cassian entwickelte hierin die Principien des später

sogenannten semipelagicnüschen Irrthums, allerdings in eigenthüm«

licher Weise und in etwas abweichend von den Grundsätzen der

sogenannte!! Massilienscr, welche wir oben ausführten. Seine Lehr-

lliisichten wollen wir, wie sie in der dreizehnten Collation vorliegen,

mit wenigen Worten vorführen.

Cassian anerkennt, daß man ohne die Hilfe Gottes nichts

Gutes vollbringen könne (o. 2 und 6); aber er behauptet und sucht

diese Behauptung aus der hl. Schrift zu erweisen, daß im Men

schen selbst die Möglichkeit des Guten, der Same der Tugend liege,

so daß man die Verdienste der Heiligen nicht Gott allein beilegen

und der bloßen Menschennatur nur das Böse und Verkehrte zu

schreiben dürfe (o. 12 und 14). (Es ist selbstverständlich hier von

dem übernatürlich sittlich Guten die Rede, da auch Prosper weit

lntfernt war zu läugnen, daß der Mensch das natürlich Gute voll

bringen könne.) Zum Beweise seiner Behauptung sucht er viele

Schriftsteller hervor und interpretirt sie auf eine äußerst gezwun

gene und gewaltsame Weise. So will er aus Matth 8, 8 und

aus 2 Paralip. 6, ? u. flg. beweisen, daß im Menschen die Tu

gend, d. h. die übernatürliche Tugend, von Natur vorhaudeu sei

(ebendaselbst). Denselben Schluß macht er aus den Versuchungen

zur Sünde, welche über die Menschen kommen (Hiob 1, 9. Gen.

22, 1). „Wozu, sagt er, ist es nöthig, daß die versucht werdeu,

welche er (Gott) als so schwach und gebrechlich kennt, daß sie

keineswegs durch eigene Kraft dem Versucher zu widerstehen ver

mögen? Aber gewiß, die Gerechtigkeit des Herrn würde sie nicht

versuchen lassen, wenn sie nicht wüßte, daß ihnen eine gleiche Kraft

zum Widerstände innewohne, in Folge welcher sie im gerechten Ge

richte jedesmal verdientermaßen entweder als Schuldige oder als

Güte gerichtet werden." (o. 14). Diese im Menschen liegende, ihm

') Sie ist besonder« abgedruckt in der von uns benützten Ausgabe der

Werte Prosper« S. 283-31«,
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von Natur aus zukommende, und ihm, abgesehen von jedem über

natürlichen Beistande Gottes, gegebene Kraft für übernatürliche

Tugenden ist indessen auch nach Cassians Zugeständnisse so gering und

unbedeutend, daß sie mit dem Geschenk der Gnade, durch welches

uns erst die Glorie ewiger Glückseligkeit verliehen wird, leinen

Vergleich aushalten kau«. Deshalb nennt er, allerdings im Wider

spruch mit sich selbst, die ßratin, vei noch Fratuita, (o. 13).

In der Erörterung über die Wirksamkeit der Gnade und in der

Beantwortung der Fragen, ob sie allen gute» Willensregungen vor

angehe, oder dem vom natürlichen Menschen allein ausgehenden

Anfange zum Guten nachfolge, ist Cassini! nntlar, inconsequent und

man könnte sagen ohne festen Grundsatz. Er citirt viele Stellen

der hl. Schrift, und folgert aus ihnen, daß der Mensch bisweilen

den Anfang zum Guten aus sich selbst mache und von selbst die

Begierde zur Tugend hege, daß es aber nur mit der Hilfe Gottes

und seiner Gnade möglich sei, zur Tugend selbst zu gelangen, wie

der hl. Paulus es sagt: „Das Wollen liegt mir nahe, aber das

Vollbringen erreiche ich nicht" (Rom. 7, 18) («. 9). Indessen konnte

ein Mann von Erfahrung im Geistesleben, wie es Cassini, ohne

Zweifel ist, die wunderbaren, plötzlichen Wirkungen der Gnade, die

oft in gcheimnißvoller, überraschender Weise die Herzen der Men

schen trifft und erreicht, nicht verkennen. Das mußten ihm Beispiele

aus den hl. Schriften schon zeigen. Er nahm daher an, daß es

eine andere Wirksamkeit der Gnade sei, durch die Zachaus und der

reumüthige Schacher am Kreuze (Luc. 19, 6, 23,40), eine andere,

durch die der Apostel Paulus und Matthäus (Matth. 9, 9) zum

Heile gerufen worden feien. Bei Jenen sei die Gnade der Heils-

begicrde der Menschen nachgefolgt, bei diesen derselben zuvor ge

kommen (o. 11). So kam er denn zu einer doppelten Wirtungs

weise der Gnade, die je nach den verschiedenen Umständen und den

verschiedenen Charakteren der Menschen eintritt. Einige Menschen,

meint er, machen aus sich selbst den Anfang zum Guten und finden

Gott durch eigenes Suchen; sieht Gott ihre Hinneigung zum Guten,

ihr Streben nach Tugend, so unterstützt er sie mit seiner Gnade

und nimmt sie hilfreich auf (aäinvat et Lnsoiriit). Andere aber

werden trotz ihres Widerstandes gegen die Gnade von Gott gewalt

sam gezogen, so daß Gott mit Recht sowohl aäiutor und »us-

oeptor, als auch LÄlvator und proteetor genannt werden kann
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(«. 9; 12; 15; 17). «Wenn Gott in uns, sagt er, einen Anfang

des guten Willens bemerkt, so erleuchtet er ihn sogleich und stärkt

ihn und spornt ihn zur Heilswirkung an, indem er demselben

Wachsthurn verleiht, den er entweder selbst gepflanzt hat

oder aus unserer Anstrengung hervorgehen sieht" (o. 8).

Prospcr tadelt daher den Cassiau als inconsequent, da er Gott bald

als den Urheber aller guten Gedanken und Wünsche bezeichne, bald

nur als Helfer und Förderer des schon vorhandenen Guten an

sehe'). Cassian steht demnach einerseits auf dem Standpunkte der

Massilieuser, indem er annimmt, daß der Mensch den Anfang des

Guten aus sich ohne Hilfe der zuvorkommenden Gnade machen

könne, andererseits weicht er von ihnen ab, da er zugibt, daß auch

die Gnade den menschlichen Willensbeweguugen zuvorkomme und

den Willen zum Guten disponire. Cassian sah den ganzen Streit

punkt mehr von der praktische» Seite an, als von der theoretischen;

n stellte die Wirksamkeit der Gnade sich so vor, wie sie sich im

äußeren dem betrachtenden Meuschcngciste zeigt: da tritt freilich

mitunter bald die Wundertraft der göttlichen Gnade, bald die Mit

wirkung des freien Menschen mehr hervor. Beiden, der Gnade wie

der Freiheit glaubt er durch die Annahme dieser doppelten Wirksam

keit Nichts zu entziehen (o.ll). Die Ursache jedoch, weshalb Gott mit

seiner Gnade auf so verschiedene Art (multiplex äei äispeuZs,-

tio) wirke, wagt er nicht zu untersuchen, sondern verweist auf die

Aussprüche des hl. Paulus (Rom. 11, 33) und des Propheten

Icsaias (55, 8), in welchen die Weisheit der göttlichen Beschlüßc

und die Unerforschlichkeit seiner Wege und Gerichte gepriesen wird

Soviel über Cassians Gnadenlehre, die er mit Ruhe und

Besonnenheit in der besprochenen Collation entwickelt. Eine Streit

schrift ist diese Collation ebenso wenig, wie die übrigen und es

ist am allerwenigsten nachweisbar, daß er in seiner Schrift die

Augustinische Gnadenlehre bekämpfen wollte, zugegeben selbst, daß

er an zwei Stellen Gegner und gegnerische Ansichten berücksichtigt^.

Bei dem großen Ansehen, dessen sich der fromme und gelehrte Abt

von Lerinum erfreute, mochte auch diese Schrift ihren nachtheiligen

') e. coli. «. II, p. 312.

2) Vgl. o. XI und XVIII, pp. 291, 302, 303.
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Einsiuß geltend machen, die Lehransichten der Massilienser bestärken

und ihnen manche Mittel zur Verteidigung derselben an die Hand

geben '). Deshalb wohl besonders unternahm Prosper eine umfassende

Widerlegung dieser dreizehnten Collation, Man nennt diese Gegen

schrift Prospers gewöhnlich: ,Iidsr oontrg, oollatorem', weil sie

gegen den Verfasser der vielgelesenen und berühmten ocMtiouez

patruin gerichtet ist; in einem alten Codex des Klosters Corvey

trägt das Buch den Titel: ,8anoti ?ro»nori lidor pro nr»Läie«-

torinu» ßratias äoi contra libruin C!Ä,88iaui pre8bvteri, c^ni

pracnotatur, äe protection« äei^ ^).

Das Buch ist unter dem Pontificate des Papstes Sirtus

geschrieben, also nach dem April des I. 432^). Da Prosper sogt,

daß die katholische Kampfreihe (oatnolioa aoio») nun schon mehr

als zwanzig Jahre unter der Führung des Augustinus gegen die

Feinde der Gnade kämpfe und siege ^), so dürfte man mit Recht die

Abfassung des Buches in das Jahr 433 setzen: denn im Jahr 412

begann mit Herausgabe der Bücher ,6s poooatornin ruLriti» et

r«iuis8iae< der Kampf Auguftins gegen die pelagianische Häresie.

Prosper folgt den Ausführungen Cassians Schritt für Schritt,

prüft und widerlegt sie; dies macht es unmöglich in Kürze den In

halt des Buches genau anzugeben. Nachdem er im ersten Kapitel sich

über die Verläumdungen beklagt hat, welche seine Gegner gegen die

Lehre Augustins schleudern, tadelt er sie hart, daß sie den schon be

endeten Streit immer wieder erneuern und den Urteilsspruch der

kirchlichen Autorität als einen unbilligen und ungerechten bezeichnen.

Dann geht er sofort an die einzelnen Behauptungen Cassians, dessen

') Ebendlls. o. II, z, 1, p. 311.

2) Siehe opp. ?ro«i>. p. 307. Note «.

') «. ooll. o. XXI, ß. 4, p. 365. Vgl. lid. poutiücal. sä. zlouFUnt. M2,

p. 34.

<) 0. eull. <:, XXI, §. 4, p. 365. Aus dem Gebrauche der Präsentia !>3'

u»t et viueit), haben Einige den Schluß gezogen, daß der erste Theil de«

Buche« von e»p. I—XIX bei Lebzeiten des hl. Augustinus geschrieben, in

zweite Theil aber, in welchem da« Pontificat de« Papste« Sirtu« erwähnt

wird, später hinzugefügt wordeu sei. (Vgl. "lillemout XVI, 733, 0e>!!i«l XIV,

570). Allein warum sollte sich nicht Prosper der Präsentia bediene», da in der

Thllt Augustinus auch nach seinem Tode durch seine Schriften die Feinde der

Gnade bekämpfte und sein Geist und seine Schriften es waren, durch welche

Prosper zumeist den Pelagioncrn sowohl wie den Semipelagianern widerstund?
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Namen er jedoch verschweigt. Er hebt zwölf Behauptungen (äeKui-

tionL») heraus, bespricht und widerlegt sie, und wiederholt dieselben

mit kurzen Bemerkungen im 19. Kapitel. Der Inhalt dieser Defini

tionen und ihrer Widerlegung dreht sich um die Fragen, ob bei der

Hcilswirkung die Gnade dem menschlichen Streben nach Heiligkeit

zuvorkomme oder nur nachfolge. Ersteres erhärtet Prosper seinem

hierin schwankenden Gegner gegenüber durch die hl. Schrift, durch

päpstliche Aussprüche und durch die Concilienbeschlüsse der afrikani

schen Bischöfe. Schließlich wendet er sich an seine Gegner und

bittet sie endlich doch einmal von ihrem Irrthume und namentlich von

derVerlllumdung des hl. Lehrers abzustehen; dann aber legt er dem

Papste Sixtus ernstlich ans Herz, mit der ganzen Kraft seiner

Autorität einzuschreiten und dem unseligen Irrthume und dem langen

Streite ein Ende zu machen.

Die Schrift ist als Streitschrift in ruhigem, gemessenem Tone

ehalten; von seineu Gegnern spricht er mit Achtung, ja mit Ehr

furcht, und selbst dann, wenn er härterer Worte sich bedient, hat

er immer nur den Irrthum und dessen Bekämpfung im Auge').

Ueb^gens zeichnet sich diese Schrift vor den andern durch Klarheit

in der Behandlung des Stoffes und in der Beweisführung aus:

die Sprache ist flüssig, leicht uud erhebt sich bisweilen zu rethori-

schem Schwunges)

Hiermit endet, so viel wir wissen, die Wirksamkeit und Thätig-

leit Prospers in Gallien, durch die es ihm trotz seiner Mühe uud

Anstrengung nicht gelungen war, die semipelagiauischen Ansichten

auszurotten. Denn sie zeigten sich bald darauf in größerer Verbrei

tung wieder, besonders als sie in dem Bischöfe "von Ries Faustus

einen Vertheidiger gefunden hatten, und der Streit endete erst, als

die auf dem zweiten Concil zu Orange versammelten Bischöfe Galliens

die bekannten^ Canones beschlossen.

VI.

Nach dem Angriffe auf die Gnadenlehre Cassians, wie sie in

der 13. Collation dargestellt ist, sind die Nachrichten über die

') Vgl. e. ««II. e. I, XXI, Z, 4, XXII, PP. 308, 365, 366,

2) Vgl. L»«l>r. Ito«m. I^ttVi-awl-F. Luppl. II, 318 und Wigger« a, a.

O. S. 139.
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Lebensverhältnisse und Schicksale Prospers sehr sparsam. Geunadius

und Andere berichten, er habe sich in Rom aufgehalten und des

näheren Umganges mit dem großen Papste Leo erfreut: ja Ad»

von Vieune'), und nach seinem Vorgänge auch Andere 2). nenne» ihn

„uotarilis" des hl. Leo. Wann er indeß nach Rom von Gallien

aus gekommen sei, läßt sich nicht mit Sicherheit bestimmen. Viel

leicht hat ihn Leo, welcher sich im Jahre 440 in Gallien aufhielt,

um in dem Zwiste der Feldhcrrn Aetius und Albinus zu vermitteln,

und während seiner Anwesenheit nach dem Tode des Papstes Siftu«

zum Papste gewählt ward 3), mit sich nach Rom genommen, um sich

seiner Hilfe bei Ausrottung der pelagianischen und manichäischc»

Häresien, die in Italien hie und da in bedenklicher Weise auftauchten,

zu bedienen ^). Denn noch kurz vorher, im Jahre 439, war durch die

Bemühungen Leos, damals Archidiacon der römischen Kirche, IM»

von Eclanum, der unter dem Scheine erheuchelter Rechtgläubig!«!

sammt seinem Anhange die Kirchengemeinschaft zu erschleichen suchte,

vertrieben und unschädlich gemacht worden'). Uebcr die ThiitiM

Prospers in dieser Beziehung ist uns wenig bekannt, Baronius°) er

zählt, daß Prosper, beauftragt von Leo im Jahre 444 in Cam-

panien den Julian von Eclanum, der sich von Rom dahin zu

rückgezogen hatte, bekämpft und viele pelagianisch Gesinnte zur

Wahrheit zurückgeführt habe. Dafür beruft er sich auf das Zeugniß

des Verfassers der Bücher, „äs rummiLsinuitius et praeäieatiom-

dus" '), als welchen er Prospern annimmt, der es aber aus mainch-

facheu Gründen nicht sein kann und nach dem Urtheilc Vieler

nicht ist»).

1) Onrone. 2<i. 2. 458 in uiztur. veter. oatrun! z>, 500.

2) Z. N. die Herausgeber der Werte Prosper«, Pari« 1711, sowie

Coln 1609.

2) Vgl. ?rc>«r>«li enronie, aä a. 440, p. 748.

«) Opp. ?r<>»p. artie. X; Oeilüer XIV, 521; dizwir« litt. II, 375,

2> ?l«so, euronio. llä. 2. 439, p. 747.

«) Huuale» VII, 564. Lave l»i»tor. litt. p. 435.

7) vinMium temnu» o. VI, p. 194, in »pvenä. upp. ?ro«u, „lu It»!>2

«liinHU« uudis apuä Lampüulllill ouustitutis, äuuin veueradili» et apoLtolicu

Knnore uniuililluäu» p»na I^eu ^lÄllieuaen» »nbverteret et euuterere ?e!»-

^iaiin» et maxime ^uliannm, »inbieu» tuuin <zuiä»m l'Iuru« nomine, «xiritu

»eäuctiuni» arrevtu» — — —.

«) Vgl. ^lorisiu» Qi«t. rsla^. p. 429. Oeillier ll. ll. O. 592. 0p?. ?«'?^

v. 86 et «u^.
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Weniges freilich, aber doch Zuverlässiges berichtet Photius über

die Thütigtcit Prospers in Italien. Er schreibt'): „KU-' :5 i«X5

ypivsv Hüv-n-?." Photius spricht im Vorhergehenden von dem Bi

schöfe Septinnis (auch Septimius) von Altinum im Gebiete der

Vcneter, der in einem Briefe dem Papste Leo über die Umtriebe

der Pelagiancr in seiner Diöccse berichtet und von ihm Verhaltungs

maßregeln erbittet'^); dann fügt Photius feinen Bericht über Pros

pcr bei mit den Worten: »l«^«!) ?-:/>5" was zu dem Schliche be

rechtigt, daß zwischen dem erwähnten Schreiben des Septimus und

dem Auftreten Prospers gegen die Häresie zu Rom nur ein kleiner

Zeitraum liege. Der Brief des Septimus ist verloren gegangen,

aber das Antwortschreiben Leos ist erhalten und wird von Norisius

ms Jahr 44? gesetzt. Es würde also das, was Photius von Pros

pcr erzählt, ungefähr in dieselbe Zeit fallen.

Photius gibt an, daß Prospcr damals gegen die Anhänger

der Häresie Bücher herausgegeben habe, ohne jedoch den Inhalt und

die Form näher zu bezeichnen; er läßt daher mancherlei Ver-

muthmigen freien Spielraum. Antelmius ') hält diese XcheXX°u? für

die Bücher „äe ovationo omuiuru gentium", die man aber mit

gutem Rechte Prospcrn abgesprochen und mit vieler Wahrscheinlich

keit dem hl. Leo zugeschrieben hat. Norisius ^) meint, es seien dies

die Schriften, welche Prospcr in Gallien gegen die Massilieuscr

geschrieben hatte und diese Ansicht spricht Cacciari in der Ausgabe

der Werke Leos in großer Breite und mit staunenswerther Naivität

aus und berichtet sie dahin, daß diese XchiXXn nichts anderes sein

können, als das in 4 Bücher getheilte oarmsu 6e inAi-atis °).

Nnl3i3°v«l meint Cacciari brauche nicht die Bedeutung des Schreibens

zu involuiren, vielmehr bezeichne es einfach: „oäsre, veröffentlichen."

1) Libliutuee» aü. 54, p. 15 »6 Immanuel Lecker, Ueiuliu. 1824.

2) Vgl. lluiig. ». a. O. 406, und I^eoui» upp, »cl Laeciari t. II, 32 «t

t. III, 306 «<,y.

') In den Noten des Pagi zu Baronin« VII, 246 und 564.

<) A. a. O. S. 403.

b) I^eoniz ozip. III, 288 et »Hy.
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Prosper glaubte, da zu Rom um diese Zeit die pelagianische

Häresie wieder bedenklich auftauchte, die passendste Gelegenheit

gefunden zu haben, seine früher gegen diese Irrlehre abgefaßten

Schriften nun mit Glück und Erfolg veröffentlichen zu können. Und

weil keine seiner Schriften den Pelagianismus besser bekämpfe und

widerlege, als das Gedicht „äe in^ratis", so könne man mit Fug

und Recht annehmen, daß Photius mit dem Worte „XPiXX-l" diese«

Gedicht bezeichnet habe, zumal dasselbe in vier Abtheilungen zer

fallt, also gewiß ,XlßiXX°l° genannt werden könne. Soviel Cacciari.

Allein zunächst dürfte man mit Recht die von ihm dem Verbum

im3l3°v«« ausschließlich vindicirte Bedeutung nach dem Sprache

brauche des Photius bezweifeln und dann ist nicht einzusehen, wie

mau das Gedicht, dessen Viertheilung willkürlich ist, und jedenM

späterer Zeit entstammt so bezeichnen könne, wie Photins die M

ihm eingesehenen Schriften Prospers benennt. Endlich liegt w

Hauptmoment des genannten Gedichtes nicht in der systematischen

Bekämpfung des Pelagianismus, sondern des Irrthumes der Mossi-

lienser oder um die spätere Bezeichnung zu gebrauchen, des Semi-

pelagianismus und in dem Beweise, daß dieser, consequent durch»

geführt, die uou der Kirche verurtheiltcn Irrthümer des Pelagiu«

erneuere. Man wird sich also begnügen müssen, diese von Prosper

in Rom abgefaßten Schriften zur Bekämpfung der Pelagianer für

verloren und uns unbekannt zu halten. Seinen Zweck erreichte Pros-

per damit; denn Photius sagt: ,,«f«v«? «üi»ü? «ne^li?««."

Zu Rom scheint Prosper den hl. Papste Leo in der Leitung

kirchlicher Angelegenheiten uuterstützt zu haben. Gennadius schreibt:

„spistolas yuoHue I^eonis aäversus Nut/olisn äe vera (ünrizti

incarnatione et »ä <livsi-808 ä«,t«,L ad ipso äiotataL orsäuntur ,

weshalb Manche, wie schon oben bemerkt, ihn den .nntarius' des

hl. Leo nennen und ihn bei Leo dieselbe Stellung einnehmen lassen,

deren sich der hl. Hieronymus bei dem Papste Damasus erfreute').

Was nun die Autorschaft Prospers in Bezug auf die mit Recht

hochberühmte epiLtnI«, aä l'IaviÄnuiu anlangt, welche auch Genna

dius durch das „oreäuntur" als nicht gewiß und über allen Zweifel

erhaben bezeichnet, so wird sie von Vielen mit guten Gründen, wie

es scheint, angefochten, weil der genannte Brief ganz und gar da«

l^> Vo»8, bi»t. ?eI»F. p. 87. Laron. »Ulllll. VII, 564.
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Gepräge des Geistes und Stylcs des großen Papstes trägt'). Man

könnte aber vielleicht an ein Sammeln des Stoffes von Seiten

Prospers denken. Die Worte des Gennadius gaben nun Veran

lassung, der schwierigen und man könnte sagen, unlösbaren Auf

gabe sich zu unterziehen, die Briefe zu suchen, welche Gennadius

,aä äivsi-808 äatae" nennt und die von Prosper abgefaßt sein

sollen. Zunächst verfiel mau auf einen Brief Leos an Ianuarius

von Aquileja;2) der Styl, meinte man, uerrathe Prospers Autor

schaft und da in demselben das 45. und 46. Kapitel des Emchiri-

diun des hl. Augustinus enthalten ist, so glaubte man bei der über

aus großen Verehrung und Liebe, welche Prosper dem hl. Lehrer

zollte, mit Sicherheit Prospern als Verfasser bezeichnen zu dürfen,

als ob nur Prosper die Schriften des hl. Augustin schätzen und

benutzen konnte und durfte. Andere Versuche Prospern einen oder

den andern Brief oder gar Sermon zu vindiciren sind aber so ver

fehlt, daß wir sie besser übergehen. 3).

Wichtiger ist die Frage ob Prosper, wie es Gennadius und

Isidorus^) von Sevilla berichten, einen Ostercyclus verfaßt habe. An

Veranlassung dazu konnte es ihm freilich nicht fehlen, da in der

Mitte des 5. Jahrhunderts zwischen den Alexandrinern und Römern

großer Zwiespalt in Betreff der Osterfeicr herrschte und Prosper

schon wegen seines Verhältnisses zu Leo diesen Streitigkeiten jeden

falls nicht fremd bleiben konnte. Obschon das erste allgemeine Eon-

eil die Zeit der Osterfeier definitiv festgesetzt hatte, so konnten doch,

weil die nähere Bestimmung derselben astronomischen Berechnungen

llnheim gegeben werden mußte, mannigfache Divergenzen erstehen,

und dies mußte um so mehr geschehen, als sich die Orientalen resp.

') Vgl. ^illeinnnt, msuinire» XVI; 736. ?i-o»z>. opp. »rtie. X. Odzer-

vatinueg elitie. in Horizii opera. Hol. opp. IV, 929,

2) Np. 6 opp. I^eon, II, 30, ngl. Noi-i». bist. ?«>2A. p. 417 syy,

'1 Vgl. Schroeckh's Kirchengesch. XVII, 112.

4) Gennadius a. ll. O, ^!. 88, p. 70: Vietoring ooiuposuit p»«LUÄ,Iein

«ur«um po«t ^natnor pi-inre», <zui eninz>o8N«!'ui>t, iä s»i N^ppol^tnin, Husc-

bium, Ibsopliiliiiii «t kroZperum. Isidor von Sevilla: Oi-i^iu. l. VI, «. 16

^u, LoullveutulÄ lilu^on»!», IiÄ,»iI. p. 135: ?»»e^ÄlL!ii e^elum H^ppnl^tu»

bpi«<:o^u8 pliiuu» »eripsit, po»t c^nein z>iob2ti»«iini auetore» LuZedin» l?»e»Ä>

reu«!«, I'lißn^nIIu» ^Isxziiäliiiu», ?rll»z>el c^uolzn« n»tione ^<zuitÄiiu» »to,u«

'ietoriuz . . . mnItiplieeZ «ironlo» «äiäsrunt.
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die Alexandrinische Kirche zu diesen Bestimmungen eines andern

Ostercyclus bedienten, als die Occidentalen. Diese hatten einen

84jährigen Cyclus, Jene gebrauchten den vom Patriarchen The°-

philus aufgestellten, der 100 Jahre umfaßte, oder vielleicht den des

Cyrillus, der auf 95 Jahre berechnet war^). So war schon im

Jahre 444 ein Zwist zwischen Alexandrien und Rom entstanden

Die Römer feierten in diesem Jahre Ostern einen vollen Monat

früher, als die Alexandriner, bei welchen dieses Jahr ein annm

smdo!i»iiiHeu8, ein Mondschaltjahr, war. Indessen wurde dies«

Streit bald beigelegt,» erneuerte sich aber schon wieder im 1. 455^),

Die Alexandriner hatten nämlich Ostern für dieses Jahr auf dm

24. April angekündigt, die Römer auf den 17. April; abgesehen

von andern Abweichungen, in welchen die Römer im Recht zn sein

glaubten, tadelte man an der Alerandrinischen Berechnung, doß sie

von dem Grundsätze, Ostern nur zwischen dem 22. März und

21. April zu feiern, abgewichen seien. Da Leo die Ruhe, M

den Frieden in der Kirche von Alerandrien, die noch an den tm-

rigen Folgen der monophysitischen Kämpfe litt, nicht gefährden

wollte, gab er zwar nach, scheint aber zu Emendationen der alten,

vielfach mangelhaften Cyclen angeregt zu haöen^). Um dieselbe

Zeit erschien dann auch der Ostercyclus des Victorius Aquitanu«,

Nach ihm — denn Victorius erwähnt in der dem Cyclus vom»-

stehenden epistola aä Hilarium, damaligen Diacon der römische»

Kirche zwar die Chronik, aber nicht den Cyclus Prospers — mag sich

auch Prosper, der schon durch seine Chronik mit Zeitberechnunge»

einigermaßen vertraut war, an die Abfassung eines Ostercyclus ge

wagt zu haben, der verloren gegangen ist. Es wurde, wie Idelei')

ausführt, um jene Zeit der 84jährige Cyclus der Lateiner verän

dert und in 6 cmatuorcleeenintates (iT??«pT?x«l3ex,«5'nipi2e?) ge-

theilt, und mau könnte die Vermuthung — aber nur die Vn-

muthung — aufstellen, daß Proeper der Urheber dieser Verände

rung war. Wie sehr diesem die Genauigkeit des Cyclus am Herzen

') Arendt Leo d. Große S. 359. Vgl, Ilorisii npp. IV, 668—848.

2) ?ro»p. odrouic:. z>. 749, 754. Vgl. üo«»lei'» cnronie» meäii »ev>

I>, 300, (die Note) aä. luninF. 1798.

2) ?rote>-ii ep, aä. I^unem in opp. I^eon. II ep, 106, p. 399.

<) Handbuch der Chronologie N, 271, 272.
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lag, zeigt seine Chronik, in welcher er immer den Anfang und das

Ende jedes Cyclus genau angibt, und daß er an den obengenann

ten Streitigkeiten Autheil nahm, beweist seine lebendige, gegen die

Alexandriner harte Sprache an den Stellen, wo von der streitigen

Ostcrfeicr die Rede ist.

Ueber die bis jetzt noch nicht erwähnten Schriften Prospers

mögen wenige Worte genüge», zumal sie für unsere Darstellung

des Lebens und Wirkens Prospers von keinem Belang sind.

Kurz nach dem Concil zu Ephesus 431 schrieb er erfreut

über die Verurtheilung des Nestorianismus sowie besonders des Pela-

gillnismus das „I^itÄ^niuiu Nestoriaug,« et kelll^iann,« naers-

8eon" und betont besonders den Zusammenhang und das Wechsel-

verhältniß beider Ketzereien^).

Ein besonderer Beweis der Liebe und Verehrung, die Pros-

Per gegen den hl. Augustinus hegte, sind zwei Schriften in welchen

er kurze, die Glaubens- und Sittenlehre betreffende Sentenzen aus

den Schriften des großen Lehrers, thcils in prosaischer thcils

in poetischer, epigrammatischer Form vorführt. Sie sind, so zu

sagen, ein Compendium der augustinischen Dogmatil und Moral

Es sind 392 oder nach anderer Zahlung 390 Sentenzen in unge

bundener Rede und 106 Epigramme 2). Außerdem machte er aus

den „Vuarrationys in psalrnns" von dem hl. Augustin einen Aus

zug, und fügte Wohl auch hie und da einige sclbstständige, erklärende

Bemerkungen hinzu. Davon ist uns nur noch die Erklärung von 51

Psalmen, vom 100. Psalme bis zu Ende des Psalteriums erhalten 2);

da er indeß bei Erklärung des 107. Psalmes auf die Psalmen 56

und 58 verweist, so ergibt sich, daß er eine Erklärung des ganzen

Psalters geschrieben habe, die auch der hl. Notier Valbulus im

9. Jahrhundert noch gesehen hat-»).

Schließlich sei auch noch die mehrmals genannte Chronik er

wähnt, welche von Adam bis zum Jahre 455 reicht. Wir hielten

>) ?ro»p. opp. 198.

2) Ebend. 543 und 651; vgl. die betreffenden »älnonitinne» pp. 533 und

KN, LaeUr, «oeloi»eu. I^iteraturß. 8uppl. I, 63. Oeillier ll. ll. O. 585 und flg.

2) ?ro«r>. opp. 371 und die aäinnnitlo p. 367.

<) De Interpret, saer. »eript. e. II, bei ?e«: tneglmrus imeeäot. I, 4.
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Untersuchungen über einige dieses Werl betreffende streitige Punkte

in unserer Darstellung, die nur das Leben und die Lehre Prosper«

zum Gegenstande hat, für störend,

Ueber die letzten Lebensjahre Prospers fehlen zuverlässige

Nachrichten: wir wissen daher nicht, ob er in Italien geblieben,

oder nach Gallien zurückgekehrt sei; auch das Jahr seines Todes

können wir nicht sicher angeben.

Einige ') wollen daraus, daß Victorius Aquitanus ihm in dem

schon erwähnten Briefe an Hilarius das ehrende Epitheton ,8auow8<

gibt 2), schließen, daß er schon vor dem Jahre 457, in welchem der

genannte Brief geschrieben ist, gestorben sei. Allein abgesehen davon,

daß dieses Epitheton sehr oft lebenden Personen beigelegt wird'),

zeigen die Worte des Victorius, der im Gegensatz zu Prosper den

hl. Hieronymus als einen Mann „Lanotas msiuui-i«,«" bezeichnet,

daß Prosper damals noch am Leben war. Marcellinus ^) erwähnt

noch zum Jahr 463 Prospern; dieses Jahr muß er also, wie e«

scheint, noch erreicht haben. Setzen wir nun das Jahr seiner Ge

burt zwischen die Jahre 390 und 400, so würde er ungefähr in

einem Alter von siebenzig Jahren hingeschieden sein 2).

Das Ansehen und der Werth seiner Schriften wurde zwar von

Gennadius °), dem eifrigen Veitheidiger der semipelagianischen In-

thümer, herabgesetzt, gewann aber um so mehr durch die Erklärung

des Papstes Gelasius, der um dieselbe Zeit die „opunoula b«»ti

?ro8r)6i-i, vn-i re1i^io8i88iNl" als gut und nützlich empfahl, dagegen die

von Gennadius belobten Schriften „Cassians als apokryph verwarf"'),

>) ?Isul?, KiZtoire Süd. VI, 458. vupin a. N. O. 190.

2) Bei Oudinu« a. a. O. 1199.

') Vgl. ?l««p. ep. »ä. H,UF. §, 1, p. 1, Z. 9, p. 8. Nililni «P, «^

H,uß, §. 10, p. 18.

<) Bei Sirmond II, 281.

') Baronin« (annal. »6. », 466. VIII, 276) hält das Jahr 466 für da«

Todesjahr Prospers und Voß (a, a. O. S. 65) bestimmt noch näher de»

25. Juni 466 als Todestag; sie folgen darin dem Johanne« Flaminiu«, dessm

fehlerhafte Biographie Prosper« der Karthäufer Laurentiu« Surius in sein um>

faugreiche« Werl „vitas zaneturum" aufgenommen hat.

6) A. a. O. I^e^i «t librnm aäversn« opu«oul» »upnre»»o numiue

l)»»8iÄiii, <zu»» see1«3i» »»Intaria probat (?), ille iulaiullt nooiv».

') >l»n8i oollsel, VIII, 162.
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sowie auch durch die Aufnahme vieler Stellen aus seinen Schriften

in die Canones der zweiten Synode von Orange (^raugiaea, II), l)

durch welche die semipelagianischen Streitigkeiten definitiv beigelegt

wurden. Später bediente sich im Kampfe gegen den Prädcstinatia-

uismus des Mönches Gottschalk Rhabanus Maurus sowohl als

Hincmar von Rheims der Schriften Prospcrs und in neuerer Zeit

suchten die Iansenisten dieselben in entgegengesetzter Weise auszu

beuten.

VII.

Bei der Behandlung der dogmatischen Lehre Prospers berück

sichtigen wir begreiflicher Weise nur die Dogmen, welche er im

Kampfe mit seinen Gegnern gleichsam ex protssso auseinandersetzt

und vertheidigt. In diesem Streite mit den Massiliensern oder soge

nannten Semipelllgianern handelte es sich besonders um die Beantwor

tung der Fragen : in wie weit hat die Erbsünde den ethischen Kräften

der Seele geschadet? macht die Gnade oder der freie menschliche

Wille den Anfang zum übernatürlich guten Leben und zur Wirkung

de« ewigen Heiles oder mit andern Worten: gibt es eine zrati«.

prasv«ui«n8 ? wie ist die Wirkungsweise der göttlichen Gnade auf

zufassen, als eine den Willen des Menschen nöthigende und zwin

gende göttliche Kraft, oder als ein Einfluß, der das Wesentliche

des menschlichen Willens, die freie Selbstbestimmung und Wahl

unversehrt läßt? wie ist der scheinbare Widerspruch zwischen der

göttlichen Prädestination und der Freiheit des Willens zu lösen?

Das sind die Punkte, welche Prosper in seinen Schriften eingehend

erörtert: andere Dogmen, wie das von der Erbsünde, von dem

Tode als einer Folge der Erbsünde, von der Concupisccnz u. s. w.,

deren Vcrtheidigung der hl. Augustinus die reichen Kräfte seines

Geistes gewidmet hatte, finden, da sie auch von den Gegnern fest

gehalten wurden, nur beiläufige Erwähnung.

Prosper schließt sich, wie schon erwähnt wurde, bei der Er

örterung dogmatischer Wahrheiten ganz der Argumentation seines

großen Lehrers, des hl. Augustinus an. Einen besonderen Fortschritt

m der rationellen Begründung und Behandlung der Dogmen —

') In oz>!>. ?IU3P. 759 et »<zy.

2ch, Vieltelj, f. I»th, Theol. VIII. 32
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in so weit überhaupt von einer solchen Begründung und Behand»

lung hiebei die Rede sein kann — werden wir kaum bemerken, da

gegen, glauben wir, gewinnt die Darstellung der Lehre Prospers

dadurch an Interesse, daß er als Schüler Augustins zugleich sei»

erster Erklärer ist, und daß er in einzelnen Lehrpunkten, gedrängt

durch die Einwürfe und Vorwürfe der Gegner, den Augustinische»

Lehrbegriff in praciser Form darzustellen genöthigt war. Wir wallen

nun seine Lehre über die bekannten streitigen Punkte einigermaßen

systematisirt auseinandersetzen.

Die Lehren von der ursprünglichen Gerechtigkeit und Heilig

keit und von der Sünde des ersten Menschen, die sich auf die ganze

Menschheit fortgeerbt hat, sind feststehende, selbst von seinen Gegnern

nicht angefochtene Dogmen. Der erste Mensch, „in welchem >ic

Natur aller Menschen mitgeschaffen worden ist," war gut und Dl»

los; erhalte einen freien Willen erhalten, derart, „daß, wenn«

den Helfenden Herrn nicht verließ, er im Stande war, in dem Guten,

welches er mit seiner Natur (uaturaliter) empfangen hatte, zu

beharren, weil er wollte, und in Folge der freiwilligen Beharrlich

keit bis zu dem Grade der Glückseligkeit zu gelangen, daß er weder

in das Schlechte fallen wollte noch könnte" '). Prosper nennt jene

ursprüngliche Gerechtigkeit „prisouru natura« uonoreiu, nrimum

nunorem, vi^orsm in uuo inson« natura tuit." (oarm. äe in-

ßrat. w. 608, 876, 880.) Dieser glückselige Zustand ward indessen

durch den freien Willen des Menschen vernichtet. „Grade durch den

freien Willen, durch welchen er, so lange er wollte, gut geblieben

war, wich er von dem ihm gegebenen Gesetze ab und fürchtete sich

nicht vor der Strafe des ihm angekündigten Todes; er verließ G°»

und folgte dem Teufel, empörte sich gegen den Herrn, seinen Er

halter und gehorchte dem Feinde, seinem Verderber" 2). Diese Sünde

Adams ist zugleich die Sünde des ganzen Menschengeschlechtes, weil

er der Repräsentant des Geschlechtes ist; Alle sind in Adam zu

Grunde gegangen, weil Alle in ihm waren. Vor der Sünde waren

wir in Adam das „erhabene und unverletzte" Ebenbild Gottes, als

er fiel, fielen auch wir und tragen das Gift der Sünde in uns'),

1) <ü. eoUat. L. 9, ß. 3, p. 328.

2) Idiä. p. 329.

') Ibiä. resp. »ä ubieot. Viuo. III, p. 231, »ä Oeuueu», «io«i?t. VI.
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Die Realität der Erbschuld schriftgemäß zu beweisen, sowie

den leiblichen Tod als Folge dieser Sünde darzustellen, lag außer

halb der apologetischen Thätigkcit Prospers, weil diese Dogmen auch

von seinen Gegnern aufrichtig anerkannt wurden: um so mehr

mußte er sich aber mit der Verthcidigung der kirchlichen Lehre von

dem Verluste der übernatürlichen und der Schwächung der natür

lichen Kräfte der Seele beschäftigen. Er unterscheidet hierbei im

Ganzen und Großen zwischen den übernatürlichen durch die gött

liche Gnadenwirtung verliehenen Anlagen des Menschen, welche ihn

zu wahrer Tugend und zur Wirkung des ewigen Heiles befähigen

und zwischen den natürlichen Kräften und Fähigkeiten des Menschen,

welche, weil zur Natur des Menschen unbedingt gehörig, unverlier

bar sind. Wir werden freilich auch bemerken, daß er, sowie sein

Lehrer bisweilen die streng zu scheidenden Gebiete des Uebernatür-

lichen und Natürlichen vermischt und so zu Ausdrücken kommt,

welche von Späteren als Beweise für ihre anthropologischen Irr-

thümer angesehen wurden.

Jene Kräfte und Güter nun, welche göttliches Gnadengeschenk

sind, wurden durch die Sünde gänzlich verloren. „Er verlor das,

wodurch er zur ewigen und unverlierbaren UnVergänglichkeit des

Leibes und der Seele kommen konnte. ... Er verlor zunächst den

Glauben, er verlor die Enthaltsamkeit, verlor die Liebe, er entbehrte

der Klugheit und Starkmüthigkeit, und indem er ruhelos Höheres

erstrebte, wurde er der Kenntniß der Wahrheit und des kindlichen

Gehorsams beraubt; ja, es blieb in ihm nicht einmal die Furcht

zurück, damit er von dem Verbotenen sich wenigstens aus Furcht

vor Strafe enthielte, was er aus Liebe zur Gerechtigkeit nicht

P, 249: „omni nuinilli ällinnÄt» nativitats Asnito nos in H,clllm äsbstur, ut

psrsHt,« äs in^rat. v. 375 st syy.

375 InviolatÄ, vsi lznonäain et «ndliuii» in>ll^<>

376 In prillw »»noti lnimn« vatis änm nsinors »Imo

vszit et eäioto paren» o»vit »idors ad una.

H,«t poZtyuain rupt» mauäati le^s »unsrdnin

Ounzilimn mixtum inviäia äs lonts i-soevit,

380 Lorruit st ouueti »ininliu ßsnitole

Ooiiuiiuu»: trauzouirit eni» vir»»» psi oiuns»

kseeatl sdrist»8 st ooläi» in alvs

?«i»i«tit Llnäa tsivst oaibnnenln» s»ea.

32«
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thllt" l). So kam es, daß der Mensch das Elend der Sünde und

Gottverlllssenheit nicht einmal erkannte. An die Stelle der einstigen

herrlichen Tugenden traten Laster: «die Ungerechtigkeit verdrängte

die Gerechtigkeit, Stolz vernichtete die Demuth, die sündhafte Be

gierde vertrieb die Enthaltsamkeit, der Unglaube raubte den Glauben,

die Gefangenschaft (unter der Sünde) nahm die Freiheit hinweg," ?)

Daß aber in Folge der Sünde die Natur des Menfchen in

ihren wesentlichen Kräften nicht zerstört und vernichtet ist, spricht

Prosper gegenüber den Anschuldigungen seiner Gegner klar und

offen aus. „Der menschlichen Natur", sagt er, „ist in jenem Sünden»

falle weder ihre Wesenheit noch ihr Wille entrissen, sondern das

Licht und die Zier der Tugenden, deren sie durch den Trug de«

Neiders beraubt wurde 3)." Es bleibt der menschlichen Natur, deren

Schöpfer Gott ist, auch nach der Übertretung die Wesenheit (»üb-

»tautill), die Form, es bleibt ihr das Leben und die Vernunft und

die übrigen Kräfte des Leibes und der Seele, welche auch den Bösen

und den Lasterhaften nicht fehlen" ^). Nach diesen bündigen Er

klärungen dürfen wir wohl dem Prosper in Bezug auf die Lehre

vom freien Willen vollkommen antimanichiiischc Ansichten zuschreiben.

Den Unterschied zwischen Freiheit als Zustand und Freiheit dn

Wahl, welcher sich durchgehende beim hl. Augustinus findet und bei

der Beurthcilung seiner Lehre über diesen schwierigen Gegenstand

wohl berücksichtigt werden muß, macht Prosper nicht ausdrücklich;

er definirt das liberum Arbitrium als „appetitug L^ontaueu« rei

8ibi xlaoitÄs". Durch die Sünde nun ist dieses lib. arb. beraub!

der Fähigkeit „jenes Gut (nämlich Gott) zu wählen, dessen es sich

selbst freiwillig beraubt hat 5)". I» Bezug auf Gott, auf das ewige

Leben vermag also der freie Wille des Menschen Nichts, da« Feld

seiner TlMigkeit ist das Irdische und selbst hierin ist er geschwächt.

„Denn was ist verletzt, spricht er, wenn nicht das, woher die

1) o. °oU. <:. IX, Z. 3, p. 329.

2> Ibiä. p. 331, «arm. äe iüß. V. 852 8HH.

2) 0. coli. p. 329 cl. id. o. X, p. 333,

<) Ib. e. XII, p. 337.

°) Ib. p. 329. Ueber diese Definition der IIb. »rb, s. ?st»v. tbeol. <I°3m,

äe uplüe. »sx äieruiu I. V, o. I, 4, p. 270, t, III, «ü. H,utv. 1700.
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Sünde kommt." Diese Schwächung des freien Willens schildert er

an einer Stelle des «armen äs in^r. w. 586 und flg. so:

„— — — iiino Arbitrium vsr äsvia lavsurn

Olanclioat et oneei» oanatibu» in<^u« li^ati»

^lotus inest neo error »t»S8t. Nanet er^o volunta»

sein^er Ä,man8 alic^niä, Hno «e ferat et lad^rintno

r^llitui', ainoa^e» änniarurn innres»«, viarurn."

Der Umstand, daß Prosper zur Wirkung des Heiles ein Mit

wirken des freien Willens mit der göttlichen Gnade für unerläßlich

nothwendig hält, und daß er Menschen, welche außerhalb des Gna

denreiches stehen, löbliche Handlungen zuschreibt, zeigt genügend, daß

bei ihm von einer totalen Vernichtung des freien Willens durch die

Sünde, wie sie alte und neue Manichäer lehren, nicht die Rede

sein kann. Von Ersterem soll später gehandelt werden.

Der freie Wille des Menschen ist durch die Sünde in seiner

Wesenheit nicht vernichtet, aber er kann sich in der Sphäre des

wahrhaft Guten, der übernatürlichen Tugend nicht bethätigen, „er

handelt, wie Prosper sich ausdrückt, in der Finstcrniß und in dem

Schatten des Todes". Bemerken wir wohl, daß Prosper wie der

hl. Augustinus, nur dasjenige Tugend nennt, was mit Beziehung

nuf Gott gethan wird. „Tugend ist ursprünglich Gott, bei welchem

Tugend haben gleich Tugend sein ist. Sind wir desselben theilhaft,

s° wohnt Christus in uns, der da die Kraft und Weisheit Gottes

ist. . . Es wohnt in uns Glaube, Hoffnung, Liebe, Enthaltsamkeit . .

Nenn wir von diesem Gute (d. i. von Gott) abweichen, kommt

das Gegentheil von Allem aus uns : denn wenn die Schönheit uns

«erläßt, was folgt Anderes, als Häßlichkeit? wenn die Weisheit

entflieht, was bleibt Anderes zurück, als Thorhcit? Wenn die Ge

rechtigkeit nicht herrscht, was gebietet Anderes, als Ungerechtigkeit?")

Er rühmt nun zwar die Weisheit der Griechen, die Bcredtsamkeit

der Römer, die Einsicht und Klugheit der Gesetzgeber, die Trefflich

keit ihrer Gesetze, den Fleiß der Menschen, mit welchem sie Himmel

und Erde durchforschen : ^) aber all' jene trefflichen Eigenschaften

>) <ü. «oll. XIII, §. 1, 339.

2) Id. XII, ß, 4, I>. 337; X, 332; XI, 334; XIII, 338, 340, 341, ,1°
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können keine Tugenden sein, „weil Jene von demjenigen abge-

wichen sind, welcher die Natur gegründet hat." Jene Bestrebungen

sind zwar löblich, aber sie liefen nach den Worten des hl. Paulus

dem traurigen Ende zu, daß die Menschen in ihren Gedanken ver

eitelten und ihr unverständiges Herz verdunkelt wurde; der Mensch

besitzt auch im Zustande der Sünde immer noch ein reiches Maß

von körperlichen und geistigen Kräften; er kann sie verwenden zum

Nutzen seiner selbst und der menschlichen Gesellschaft, zur Verschöne-

rung dieses vergänglichen Lebens, das ewige Leben aber vermag er

durch sie nicht zu erringen ').

Hätte Prosper den Unterschied zwischen den natürlichen Kräfte»

des Menschen und den der sündlosen wie erlösten Menschheit »on

Gott geschenkten übernatürlichen Gnadenlräften, zwischen dem zeit

lichen und dem ewigen Leben scharf im Auge behalten, und sich bei

der Beurtheilung der sittlichen Zustände der unerlösten Welt auf

den Standpunkt des rein Menschlichen gestellt, so würde er weniger

hart und streng über das Leben und die etwaigen guten Eigen

schaften der Heiden geurtheilt haben. Aber er legt mit fehlerhafter

Einseitigkeit an das sittliche Leben derselben den Maßstab der

christlichen Tugend : deshalb mochte ihm Alles, was das Hciden-

thum Gutes und Schönes hervorgebracht hat, als schlecht, unrein

und lasterhaft erscheinen. So spricht er sich, nachdem er ausgeführt

hat, daß die, welche ohne Christus leben, trotz all' ihrer Bestrebun

gen und Erfolge keinen Anspruch auf Tugend machen können, folgen

dermaßen aus: „Und so liegt es ganz deutlich am Tage, daß in

den Seelen der Gottlosen keine Tugend wohne, sondern daß alle

„— — — amatyus guuin muuäi 8»r>ieuti» »suLum,

Innuin«!'»« 8««« olaiÄii, inilllta per arte«,

Huolt eonieoturi« sudllmibu» llbäit-r huasrit,

Huuä meminit reet«, s»pit »eriter, »estiin»t »pt«,

(jllnä »tuäium llmäi excoluit, yunä Isßibu» urbe.8

In»titu!t luai-ssHV!« iLr<>3 ratione, reeiäit,

I7t metu» pneu-iL oiüein «ertarit »moii«.

^»m huiim exsroetur numeri» »ä -Mer» oooli

?er eul8U8 u<>8oeuä2 8uc>8 «t 8eirs viäe.tllr

D3«otu8 8nli8 v»ri<>8 Iuu»e<^ue I»bc>re8,

(jullui 8pe<:in8» 8ibi! st yuani v»r»«8oit in ip8l8!"

>) 0, coli. XII, 337; XIII, 340.
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ihre Werke unrein und schmutzig seien, da sie nicht eine geistige,

sondern eine leibliche, nicht eine himmlische, sondern eine irdische,

nicht eine christliche, sondern eine teuflische Weisheit haben, die

nicht vom Vater der Erleuchtungen, sondern vom Fürsten der

Finsterniß ausgeht" '). Ja, er geht so weit, nach seinem Lehrer zu

erklären, daß Alles, was der Mensch aus sich selbst thue, Lüge sei,

daß es nicht Lohn, sondern Strafe verdiene und selbst die Schuld

und die Strafe vermehre 2). Zu diesen einseitigen und harten An

sichten trug nicht wenig das falsche Verständnis; der bekannten

Stelle im Römerbriefe (14, 23) bei: „ninns yuoä non ex riäe

est, peooktuiu est;" Augustinus sowohl wie Prosvcr verstanden

unter Las» (m<m?) den übernatürlichen Glauben und meinten

schriftgemäß zu lehren, wenn sie Alles, was nicht aus diesem Glau

ben hervorgehe, Sünde nannten^). Indessen darf man aus diesen

Aussprüchen nicht auf eine gänzliche Vernichtung des freien Willens

des Menschen schließen, zumal Prosper an anderen Stellen seiner

Schriften, wie wir oben schon ausgeführt haben, deutlich erklärt,

daß durch die Sünde die Freiheit des Menschen keineswegs auf

gehoben fei.

Wenn nun auch eine wesentliche Zerstörung der natürlichen

Kräfte des Menschen durch die Sünde in ganz bestimmten Ans»

') <?. «oll. a. l>. O.

2) 8entent. ex H,UßU8t. 325, p. 592, öe in^rat. 407:

„Nmne etenim prubltatis npu», ni«i «emine ver»^

üxoritur üäei peeoatum e«t, in^ue reatuin

Vertitur et »teiilig euiuulat sibl zlor!» poenlim."

Epigramm 46, S. 642:

„Ifee prnäest HuiäilÄin reoti 8»pu!88e mllli^ni«

8i verum et summum nou enluere äeum.

IIn» üäe8 i^itur 8pe8 un» e8t atc^ue amar unu«,

<Huc> üat iu8tu8 iitczue beatu» linmo.

ü»iu t>ou», <zu»e plÄvi» n»tur»e ex 6ote »upersunt,

Hu^eut r>eee»ti pouäer» nee minnunt."

t!l. ez>. »ä Iluiii!, §. 8, p. 92, «euteut. 106 p. 557; »eut. 121, p. 559.

') Ueber Augustinus siehe Schwanes Dogmengeschichte der Patristische»

Zeit II, 684 und flg. Selbst Johannes Cassini»!«, bei welchem man doch in

Folge seine« bekannten anthropologischen Standpunktes ganz andere Ansichten

voraussetzen sollte, urtheilt sehr ungünstig über die Tugenden der Heiden. Vgl.

eo^I. XIII, e. IV und V „äs iiNÄAiuat» eastitate pKtlnLUpIiuruin" in opp.

rro«p. p. 285 und fig.
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drücken von Prosper in Abrede gestellt wird, so behauptet er doch

ebenso ausdrücklich eine Schwächung dieser Kräfte — eine Lehre,

in welcher ihm alle Theologen beistimmen werden, die in der Erb'

sünde und ihren traurigen Folgen mehr als etwas rein Negatives

sehen. Der freie Wille ist durch die im Menschen sich regende Be-

gierlichkeit beeinflußt; er ist nicht mehr in gleicher Weise zum Guten

und zum Bösen geneigt, sondern er liebt und sucht das Böse. Der

Mensch hält in diesem Sündenzustande seine sittliche Schwäche für

Gesundheit, „bis ihm von Gott das erste Heilmittel gereicht wird,

die Erkenntniß seiner Krankheit". Alle Bestrebungen, den in dem

Menschen zurückgebliebenen Durst nach Glückseligkeit zu löschen,

mußten demnach erfolglos bleiben; je mehr sie sich abmühten, desto

tiefer fielen sie in Irrthum und Sünde. Dies rastlose, aber tanto-

tische Streben schildert Prosper im Gedichte ,äs in^ratis^ vv. ?V

und flg.

OrsZoers yuo ersinnt, miuuuutur; vroneienäo

Detioiunt, »ur^enclo o«.äunt, ourrenäc» reosäunt;

Unäs etsuiui vane lrustra 8vlLn<1e8oer6 ^uaernut,

Incie o08Lnrantur : ^uuniaiu »ua lauäis amor«,

Non c^uae «nnt Onristi c^nasruut us« nt Dsus illi»

kriuoiviuin et oaviti uou ä«nt in oorvor« rs^uum,

VIII.

Der Mensch vermochte zwar durch Ausbildung und Thätigteit

der Kräfte, welche ihm selbst die Sünde nicht geraubt hatte, weil

sie zum Wesen seiner Natur gehören. Vieles in diesem irdischen

Leben erstreben und erringen: aber das Uebernatürliche, das ewige

selige Leben in Gott zu erlangen, lag außerhalb des Gebietes

seines Wollen« und seines Könnens, weil ihm das höhere ethische

Lebensprincip fehlte, die Gnade, welche durch Jesus Christus uns

objectiv erworben wurde und den Einzelnen durch die heiligen von

Christus eingesetzten Gnadenmittel mitgetheilt wird >). Dieser gött-

liche Einfluß auf den Menschen und der von diesem gegebene Zu

stand ist übernatürlich; die Gnade ist ihrem Wesen nach innerlich

und unsichtbar. Sie besteht darum nicht etwa bloß in- der wie im

mer durch göttliche Providenz gegebenen Gelegenheit, die Lehre de«

Heiles zu vernehmen, noch in dem Gesetze Gottes, welches den

') De iu^lllt. V. 354. o. «oll. XVIII, p. 356 u. a. ll. O.
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Mensche» als Richtschnur des Handelns vorgelegt wird, sondern in

der Erleuchtung des Geistes und in der Bewegung des Willens

zum Guten; Beides, die Erleuchtung des Verstandes und die Be

wegung des Willens sind die wesentlichen Tätigkeiten der Gnade ').

Prosper betont dies besonders den Semipelagianern gegenüber,

welche in dem nur äußerlich gebliebenen Worte und Gesetze Gottes

eine äußere, aber wirtliche Gnade anerkannten und dieser die Prä-

«den; vor dem menschlichen Wollen zugestanden; sie glaubten da

durch dem Glaubenssatze, daß die Gnade dem menschlichen Willen

vorhergehe, genügend Rechnung zu tragen und ihre Orthodoxie zu

retten 2).

Die Gnade Gottes ist zum Heile schlechthin nothwendig; das

ist der Hauptsatz, auf welchem alle Lehren über die Gnade beruhen.

Daher tritt er überall in den Schriften Prospers in den Vorder

grund, obwohl er ihn nicht in demselben Umfange wie der hl. Au

gustinus zu vertheidigen brauchte ^). Vielmehr kam es ihm besonders

darauf an, die Präcedenz und Gratuität der Gnade darzuthun.

Die Gnade Gottes, welche er in dieser Beziehung im Eingänge

des Briefes an den hl. Augustinus die „vorherwirkcnde" nennt,

muß den Verstand und den Willen des Menschen vorerst beeiuflußcn,

che er das (übernatürlich) Gute wollen und wirken kann. Es ist

unmöglich, daß der Mensch allein durch und aus sich selbst das

Gute wollen und wirken tonne, da er ja nicht einmal den unseligen

Zustand erkennt, in welchen ihn die Sünde versetzt hat; erst durch

die Gnade lernt er erkennen, daß er krank sei und erst in Folge

dieses Gefühles des eigenen Elendes sehnt er sich nach der Hilfe

Gottes, durch welche er sich zu erheben vermag^). Die hl. Schrift

bestätigt dies (kliil. 2, 13. ^ok. 6, 43. I. Nor. 4, 7. ^ot. 16, 14).

Zwar sagt der hl. Paulus, daß das Wollen ihm nahe liege, daß er

»bei das Vollbringen nicht finde; indeß spricht der hl. Apostel hier

von einem Menschen, der sich schon im Zustande der Gnade befindet,

aber durch die gewaltige Macht der Leidenschaften an der Voll

bringung des Guten, das er erkennt, gehindert wird 5). Sowie

>) «. 00II. XII, p. 338 ä« in^r. 335, 383, 8ent«ut. ex ^u^. 323.

2) Lp, ->ä üuün. ß. 3, p, 88.

') <X «. «oll. II, p. 313 ä« iu^r. v, 560, 855, u. a. a. O.

<) De w^r. v. 852 aä p. 592. U»Uo». VI, p. 210.

°) Low. 7, 18, 0. 00II. III, p. 314 id. VIII. p. 325 und flg.
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Johannes Cassianus sich zur biblischen Begründung seiner Ansichten

von der eigenen Kraft des menschlichen Willens zum Guten aus

einzelne Beispiele der hl. Schrift berief und den König David, wel

cher dem Herrn einen Tempel bauen wollte (3 reF. 8, 17), de»

Zöllner Zachäus (I^uo. 19, 2), den heidnischen Kriegsmann Corne-

lius (aot. 10, 2) als lebendige Zeugen seiner Lehre vorführte ^),

so benutzte Prosper fast dieselben Beispiele, um das Gegentheil zu

beweisen. Cornelius wird ein frommer und gottes fürchtiger Mm,

genannt — aber, daß er dies war, bewirkte die Gnade Gottes;

denn als der hl. Petrus Bedenken trug, ihm, dem Heiden das Hei>

des Evangeliums zu bringen, ward er durch ein wunderbares Ge

sicht belehrt: „c^uae äeus munäavit, tu ny ooiumune äixeriz,"

Ebenso ist auch der Glaube des Hauptmannes, welchen der Heiland

bewundert lMattn. 8, 8) als Gnadengabe aufzufassen. Die wunder-

baren Bekehrungen des reumüthigen Schachers und des hl. Apostel»'

Paulus endlich galten ihm als vollgiltige Beweise für die Wahrhei!

der Lehre von der gratis, praeoperans^. Die hl. Schriften berich

ten offenbar nur bei Erzählung dieser Bekehrungen das Aeußeie,

in die Sinne Fallende, das Ergebniß eines Processes, der ebenso

geheimnißvoll und unsichtbar ist, wie die Gnade selbst, die ihn her

vorruft. Das mochte auch Prosper fühlen, zumal er die Unzuläng

lichkeit mancher den hl. Schriften entnommenen Beispiele für seim

Beweisführung aus der Schrift seines in der hl. Schrift wohl be

wanderten Gegners ersehen konnte; er häuft daher bisweilen Schrift

steller!, die freilich nicht immer das zu Beweisende bekräftigen. Was

die Bekehrungen Einzelner nicht klar und deutlich hervortreten lassen,

lehrt unumwunden die hl. Schrift; darum sagt Prosper mit Rechte

die Wahrheit spricht: „Niemand kommt zu mir, wenn nicht der

Vater, der mich gesandt hat, ihn zieht (^oan. 6, 43). Wenn als»

Niemand kommt, es sei denn, daß er gezogen werde, so werden

Alle, auf welche Weise sie immer kommen, gezogen ^).

>) 0oII. XIII e. 11, p. 292.

l) L. coli. VII, 3, XX, PP. 324, 350, »ä Ulll. ß. ?, p. 91. Auch del

hl. Augustinus sah sich veranlaßt über die von den Gegnern der kirchlichen

Guadenlehre entgegengehaltene Rechtfertigung de« Cornelius zn rede» äe x«^,

23. L. 7, p. 1240. eä. L»3il.

') c!oII. VII, 323.
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Da wir durch die göttliche Gnade allein das Heil wirken und

»ur durch sie gewissermaßen Verdienstliches thun können, so kann

sie, als das prineipiuin inerenäi, um in einem späteren theologi

schen Terminus zu sprechen, nicht unter das Verdienst fallen. Das

selbe drückt Prospcr so aus (6« iuFi-at. v. 560):

Hae«, ut ouiuLhuam stuäio atteetuHue petatur

1^)8«, s,Ait et eunoti» 6ux e»t venientidu» aä »e,

kerc^u« ipFaiu, nisi enrrstur, non itur aä ipgaiu.

Die Gnade ist demnach im strengsten Sinne unverdient;

„wenn sie nach den Verdiensten gegeben wird und nicht selbst die

Urheberin des Guten (oreatrix dunornm) ist, so wird sie umsonst

^lÄtia, genannt," sagt er mit Bezugnahme auf Low. 11, 6').

Wollte man die verwerfliche gegnerische Ansicht für wahr halten,

so würde man aller Erfahrung widersprechen.

Xam »i »peetatrix meritnruni est Fratia et illi»

8e tribuit, Quorum est animu» pur^atior st c^uo»

?er lidertatem arditrii »idi repperit aptn»,

Ingonte» tllntuin iustosc^ue aäsnmere »olo»

Detirlit et veri eupiäos »o reeta ooleute»,

(6e inFr. v. 415 und flg.)

Dem widerspricht aber die Menge jener neugebornen Kinder,

die ohne jede vorangehende gute, also auch ohne jede verdienstliche

Willensregung oder Handlung durch die Taufe geheiligt werden, so

wie jener Menschen, welche nach einem befleckten und lasterhaften

Leben, in der Todesstunde noch die Gnade der Rechtfertigung er

halten 2). Die Irrlehre der Gegner ist darum mit Recht von den

Vätern und den römischen Bischöfen verworfen worden^).

Den Gang des gcheimnißuollen Processes, welcher sich in dem

mit der Gnade der Rechtfertigung zu beschenkenden Menschen voll

zieht, denkt sich Prosper etwa folgendermaßen: die Gnade wirkt

erleuchtend und bewegend ; so lange der Mensch noch „unter der

Herrschaft der Sünde steht, liebt er seine (sittliche) Schwäche und

!) H,ä lluf. g. 3, p. 88. Vgl. <:. <:oll, X, XVII, pp. 332, 352. ^ä No-

nuen». V, p. 247.

2) De iu^r. v. 427, 443 u. flg. »ä «ul. §. 18, p. 97.

') l). «uU III, p. 314.
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hält sie für Gesundheit, weil er seine Krankheit nicht kennt. In

Folge der Gnade aber, welche „dem Kranken als erstes Heilmittel

gegeben wird, beginnt er sich selbst zu mißfallen und die alte

Schwäche zu hassen; es ergreift ihn Scham über seine sorgenvollen

Thorheiteu und seinen trügerischen Wahn; er erkennt nun das a!«

Finsterniß und Tod, was er für Licht und Leben hielt und liebte".

Daher entsteht in ihm „das Verlangen nach Heilung und die Er»

kenntniß dessen, von dem seine Seele geheilt werden muß." Die

Gnade bewegt also den Willen zum Guten, erzeugt in ihm ein

„Wohlgefallen am Gehorsam (äslsctatio odsäisuäi)", oder wie

Prosper sich in einem nicht unpassenden Bilde ausdrückt, „sie reg!

nach Beseitigung der Asche der irdischen Gesinnung und der tobte»

Werke den Brand des überschütteten Herzens auf und facht ihn

durch das sehnsüchtige Verlangen nach Tugend an." Der freie

Wille, der vorher nur zum Irdischen hinneigte, „ist bekehrt und mil

der Kraft beschenkt, anders zu wollen, anders zu denken, anders zu

handeln .... in Folge dessen ist der Mensch, welcher in seinem

freien Willen böse war, in demselben freien Willen gut — freilich

böse durch sich selbst, gut durch Gott, der ihn so durch einen neuen

Anfang in jene anfängliche Herrlichkeit (der Gnade) (in illum mi-

tialem Qunorsru) versetzte, daß er ihm nicht nur die Schuld des

bösen Willens und Handelns erließ, sondern auch (die Gnade) gab,

gut zu wollen, gut zu handeln und im Guten zu verharren" ')>

In den angeführten Worten spricht Prosper zugleich aus, daß weder

die Sünde noch die Gnade den freien Willen des Menschen ver

nichte. Bekanntlich wurde und wird die entgegengesetzte Lehre von

älteren und neueren Theologen, z. B. von Wiggers in dem mehrfach

genannten Werke als die Ansicht des hl. Augustinus und ProM«

angegeben; da Letzterer im Ganzen den Meinungen seines Lehrers

folgt und sich selbst seiner Argumentation bedient, so kann die Er

örterung dieses Punktes der Lehre Prospers zugleich als eine Be

leuchtung der augustinischen Theologie dienen. Es ist wahr, Prospei

l) H,ä «3,11. VI, p. 210. o. coli. IV, p. 316 III, 314, XII, 338, »ä

Ilul. §, 18. p. 97, vgl. <:. ooll. XVIII, 356. H,ä Nul. ß. 10, p. 93: yuoä

(lidsium aibitriuiu) «inneo »in« Vso »uluiu niit, murtunm niit iustiti«« vm

qu« peeoato. Ubi llutem illumiullvit nilgeiiouiäi» Odrizti, erutum e« ^

leßuo äiadoli et lactuin «»t reFnum vei.
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hebt bisweilen die „allmächtige und siegreiche" Kraft der Gnade

allzu sehr hervor, so daß der andere Factor im Rechtfertig«!! gs«

processe, die menschliche Freiheit, gänzlich in den Hintergrund tritt,

ja ganz zu verschwinden scheint: wenn er fragt: „Soll man be

haupten, daß der Wille des Menschen dem Willen Gottes wider

stehe, und daß die Sitten der Mensche» so roh und unbezwingbar

seien, daß sie das Evangelium deshalb nicht hören, weil ihre gott

losen Herzen sich der Predigt desselben nicht öffnen? Aber wer hat

in diesen die Herzen umgewandelt, wenn nicht der, welcher sie alle

gebildet hat (z>8. 32, 15)? Wer hat ihre Härte und Kälte zu

eifrigem Gehorsam gemildert, wenn nicht jener, welcher die Macht

hat, dem Abraham aus Steinen Kinder zu erwecken (I^us. 3, 8) ? ^)

wenn er also die Macht der Gnade beschreibt:

8io nriu8 iininitss nonulos uros8H«is rslisI1s8

Vincents on8tants8 animos vistat« subeAit.

Ron nno son8Üio lantum nortatu osniAno

8us,äsn8 »tyus ä«ssn8 ^u«,8i norinarn Is^i8 nadsrst

Orati«,: ssä mutan8 intus insntsni at^us reioiinans

Va8yns nnvuiu sx trastc» tin^sn8 virtute orsanäi;

(äs inFr. 333, vgl. vv. 309, 389.)

!° scheint er allerdings die Freiheit des Willens durch die Macht

der Gnade vernichtet werden lassen, mag man nuu diese Aussprüche

in dem Sinne auffassen, daß die Gnade mit allmächtiger Gewalt

den widerstrebenden Willen beugt, oder daß die Fülle der Gnaden,

die Gott in seiner Barmherzigkeit für jedes Individuum in beson

derer, angemessener Weise bereit hat, so wirkt, daß der freie Wille

des Menschen nicht widersteht. Allein es sind diese die Freiheit

beeinträchtigenden Aussprüche selten, gleichsam in der Hitze des

Kampfes gegen die Verächter der Gnade entschlüpft; man würde

daher irren, wenn man in ihnen den adäquaten Ausdruck der theo

logischen Ansicht Prospers sähe. Nur seine ersten Schriften, der

Brief an Rufinus und das Gedicht äs inßi-»ti8 enthalten solche

Härten, von welchen sich in den späteren Streitschriften keine Spur

finden. Ueberhaupt macht sich in Letzteren eine ungleich ruhigere

und besonnenere Polemik geltend : er geht darin von Voraussetzungen

') H,ä üuün. §. Iß, p. 96.
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aus, die jeden Verdacht eines manichäischen Freiheitsbegiiffes ab

weisen.

Die Freiheit des Menschen ist ihm aus dem eigenen Vcwußt-

sein gewiß, die Notwendigkeit der Gnade und die Unzulänglichkeit

der menschlichen Kräfte zur Rechtfertigung ist ihm ebenso gewiß;

die Erfahrung lehrt ihn, daß Gottlose sich bekehren und Bekehrte

gottlos werden: wie aber die für das Denken scheinbar sich auf

hebenden Thatigkeiten der Freiheit und Gnade ungeschmälert und

unverletzt zusammenwirken, das ist ein Geheimniß ^). Die Bekehrung d«

Sünders ist nicht „ab ipso", obwohl sie nicht „»ins ipso" ist;

daher „ist es ebenso thoricht, zu sagen, daß Jemand zur Theilnahm

an der Gnade ohne seinen Willen (invitun) komme, als zu

behaupten, daß Jemand zu ihr gelange, ohne vom Geiste Gott«

angetrieben zu sein." Der Glaube ist, wie er ausdrücklich sagt,

„ex äei änun et tiomiui» voluntate." Die Gnade wirkt nicht s»,

„daß sie den Nichtwollenden unterjocht, sondern vielmehr mit Ver

langen nach Unterwerfung erfüllt; nicht so, daß sie den Unwissenden

zieht, sondern vielmehr dem, welcher erkennt und folgt, vorhergeht;

sie treibt nicht den Widerstrebenden und Nichtwollenden, sondern s»

macht den Nichtwollenden zum Wollenden, und beugt wie immer

den Unglauben der Widerstrebenden, so daß das Herz des Hörers,

nachdem in ihm ein Wohlgefallen am Gehorsam entstanden ist, darin

sich erhebt, wo es niedergedrückt war, darin lernt, worin es un

wissend war" 2). Der freie Wille aber wird dadurch nicht beein

trächtigt; es ist ihm nur möglich gemacht, sich nunmehr im wahr

haft Guten bewegen zu können, ein Gebiet, welches ihm vorher

verschlossen war. Das liberum Arbitrium betont er ganz scharf,

ist nicht „eversum" sondern „ounverLum" ; unu aboiet

seä aäolet ßratia clei, ut Huoä su«, libertate erat pravum,

»m'ritu äei a^eute sit rectum. Ferner: liberum arbitrium

») ^ä «all. II, 206, III, 207; VlI, 220.

') l?. «oll. XII, 338; HI, 314. -zeuteut 3up. odiect. N»U. V, 220. c,

eoll. II, 313: Hn»8i uou toto multiluiiui» Ai-stia« upei« un« in omuiM

»gatur Äiiiiuis, ut «i uolsutibus Laut vulsute», »ut <^ui«uuHM ei bi«, ^

iaiu iuäilli» i»tiuui» utllutui uu»«it üäLlu »lue vuluntat« »u««insl«. 1^»«

tam iueutuiu est äieel«, Hunä l>ui»<^uaiu »ä ualtioipatiuu«!!! ßl»ti«« t«u<u>

iuvitu«, <^U2iu »8»el«ie, <^uu-I ullu» all s»iu uc>u »niritu 6ei veuillt moitHtu«,
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Iwminis N2,tui'2,lit6r inäitum manet in natura, 8«ä ciualitats

et oonäitioue inutata, «8t per me^iatorem äoi et uoiuiuuin

^esuin (ünristum '). Das ist so deutlich und klar gesprochen, daß

die entgegengesetzten Aeußerungcn verschwinde», zumal er noch dar

auf hinweist, daß bei angenommener Vernichtung der Freiheit des

Willens durch die Gnade, von einem Verdienste nicht mehr die Rede

sein könnte 2).

Die Thätigkeit des freien Willens tritt auch im weiteren Ver

laufe und Fortschritte des gottseligen Lebens keineswegs zurück.

Freilich bedarf der Mensch immerfort dabei der Hilfeleistung der

Gnade, dieser „stadilirusnta iiumana« voluutatis," wie sie Pros-

per passend nennt; die Gnade wirkt mit ihm, dem Gerechtfertigten,

sowie sie im Sünder vorhergewirkt hat; daher unterscheidet er eine

Fratia pi-HLoperans und eoopsrans^). Das, was im Menschen

begonnen worden durch die Gnade Christi, soll auch durch die

Thätigkeit des freien Willens vermehrt werden, freilich niemals ohne

den Beistand Gottes, ohne welchen Niemand im Guten weder fort

schreiten noch beharren tann^). Der Gerechtfertigte gleicht einem

Reconvalescenten, der zwar nicht zur Erlangung wohl aber zur

Befestigung der Gesundheit Heilmittel anwendet. Die Gnade Gottes

und die Freiheit des Menschen durchdringen sich in der Vollbringung

des Guten, so daß man das Gute Gottes- und Mcnschenwert zu

gleich nennen kann. Dies umschreibt Prosper ganz vortrefflich:

„Freiwillig beten wir und doch sendet Gott den Geist in unsere

Herzen, der da ruft Abba, Vater; freiwillig reden wir, doch —

falls wir Frommes sprechen — reden nicht wir, sondern der Geist

unseres Vaters ist es, der in uns redet; freiwillig wirken wir unser

heil, und doch ist es Gott, der das Wollen und das Wirken in

uns bewirkt; freiwillig lieben wir Gott und den Nächsten und doch

ist die Liebe aus Gott ausgegossen in unsere Herzen durch den hl.

Geist, der uns gegeben worden ist°). Diese guten Werke, welche

>) ^ä »uü. ß. 18, p. 97, ß. 10, p. 93. «eilt, »IIP. ot>. »all. VI, 220.

L. «oll, VI, 321; VIII, 326; XVIII, 356, äe inFi-. vv. 565, 593 n. flg.

') 0. coli. VI, 321.

2) Np. »ä äuz. ß. 8, p. ?.

') 4ä «u«. §. 10, 93, aä »»II. VI, 210.

°) C. «oll. XVIII, 356.
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man gewissermaßen gott-menschliche nennen könnte, entbehren ab«

keineswegs in Folge der Wirkung der Gnade des sittlichen Ver

dienstes für den Menschen. „Jene, welche das empfangen, wodurch

sie die ewigen Güter verdienen, spricht er, werden aber nicht des

Verdienstes und Ruhmes beraubt; sie werden um so glückseliger,

je weniger sie besitzen, was ihr Eigenes, und je mehr sie haben,

was Gottes ist" '). Aehnlich drückt sich in schöner Weise der Ver

fasser der oben besprochenen «,uotorit«,t68 nsäis ariostolioaL au«:

„So groß ist Gottes Güte gegen die Menschen, daß er das, ms

sein Gutes ist, unser Verdienst sein läßt und für das, was er

geschenkt hat, ewigen Lohn verheißt" ').

Die Gnade Gottes bedingt den ganzen Verlauf der Recht

fertigung; sie unterstützt den Menschen bei jeder guten Handlung,

so daß er ohne diese Hilfe nichts Gute« vollbringen kann; sie be

wirkt endlich das Beharren im Guten bis zum seligen Ende. Letzte«

Wirkung der Gnade, welche Prosper ebenfalls wie sein hl. Lehm

als eine besondere Gnade, äonuiu p^rseverantias genannt auffaßt,

ist im Grunde nichts Anderes, als die thatsächliche Ausführung der

Prädestination zur Seligkeit im einzelnen Menschen. Sie ist eine

besondere, eigenthümliche Gnade, verschieden von der mitwirkenden;

„um im Reiche Gottes zu verharren, genügt sich der Mensch nicht

durch die Fähigkeit, (welche er schon durch die Rechtfertigung besitzt),

wenn er nicht von dem die Beharrlichkeit empfängt, von welchen

er den Eifer erhielt" n). An dieser besonderen Gnade nahmen die

Semipelagianer vorzüglich Anstoß: begreiflich, weil sie über den

Grund dieser Lehre, über die göttliche Prädestination anders dachten.

Denn diese Gnade, welche unfehlbar zur ewigen Seligkeit führt,

wird nur Jenen zu Theil, die Gott durch den geheimnißvolle»

Nathschluß dazu bestimmt hat.

IX.

Der Grund unserer Rechtfertigung ist Christus, der Mittler

zwischen Gott und den Menschen ;<) seine erlösende Gnade wird

>) A. a. O.

«) «. IX, p. 276, vgl. eonllll. I'riä. 8. VI, o. XVI.

') 4ä Lllf. §. 1«. p. 93. 0. «oll. a. ll. O. 4ä 6»!!. VII, 21«; «lp»«-

in psalm. 101, 24, p. 377.

<) 0. onll, XVIII, p. 356. ä« wgr»t. vv. 354, 550, 850 u. flg.
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uns durch die hl. Sacramcnte vermittelt, besonders durch die Taufe ').

Prosper bringt auch in eigcnthümlicher Weise die hl. Eucharistie

in eine gewisse Verbindung mit der Befreiung von der Erbschuld,

veranlaßt vielleicht, wie auch Andere, durch den dem Taufacte folgen

den Genuß des hl. Sacramentcs. Er nennt die Erbsünde eine

„oruäitÄL letalis", welche durch das Essen des Leibes des Herrn

und durch das Trinken seines hl. Blutes weggeschafft werden müsse;

er stellt der verbotenen Frucht, durch deren Genuß Adam im Para

diese das Verderben über das Menschengeschlecht gebracht hat, die

Speise dessen entgegen, der sich selbst das wahre Brod nennt

<^o. 6, 51)2). Solche Ausführungen haben sichtlich nur einen er

baulichen Zweck und Werth.

Die Rechtfertigung durch Christus hängt von dem göttlichen

Hcilswillen ab. Umfaßt dieser göttliche Heilswille nun alle Men

schen, oder erstreckt er sich nur auf jene, welche durch die göttliche

Prädestination zum ewigen Heile berufen sind? Letzteres folgerten

die Semipelagianer aus der Lehre des hl. Augustinus von der

Prädestination und erklärten dies für einen offenen Widerspruch mit

den Worten der hl. Schrift, daß Gott die Seligkeit Aller will

(l I'im. 2, 4; 4, 10). Sie selbst befanden sich freilich bei ihrem

Prädestinationsbegriff in der Lage, Beides, die Prädestination und

die Universalität des Hcilwillcns Gottes gut miteinander vereinigen

zu können; schwieriger wurde dies ihrem Gegner Prosper, zumal

bei der Aufgabe, die Kraft und Macht der göttlichen Gnade und

die Wirklichkeit der Prädestination ohne Rücksicht auf die mensch

lichen Verdienste zu vertheidigen. Einerseits lehrt die hl. Schrift

den universalen Heilswillen Gottes (1 liw. 2, 4; 4, 10); anderer

seits lehrt sie aber auch die absolute göttliche Prädestination (Lüm. 9)

und die Erfahrung bezeugt, daß viele Menschen ihr ewiges Heil

nicht wirken^). Beide Glaubenswahrheiten, welche dem mensch

lichen Denken zu widersprechen scheinen, müssen bei der Erörte

rung unverletzt bleiben. Dies glückte Prospern in diesem Punkte

nicht durchgehends. Im Gedichte „de iu^rati»", das, wie schon oben

bemerkt, sich durch einen allzuschroffen, die Freiheit gefährdenden

>) H,ä »all. II, p. 206; IX, p. 214.

2) 0. «oll. IX. p. 330, «xpo5. psalm. 101, p. 374.

2) Vgl. uwsot. «all. IV, VHI, <,I>i«et. Viuo. II.

Deft, Vierteil, f, l»th°l, Theol. VNI. 33
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Begriff von der Gewalt der Gnade von seinen übrigen Schriften

unterscheidet, bekämpft er geradezu die Lehre von dem allgemeine!!

Heilswilleii Gottes. Sein Argument stützt sich auf die Macht de«

göttlichen Willens; er sagt:

U«,m 8i nemo uuhualu est, c^ueru nou velit S85S reäsmtum,

Hanä 6udio im^letur, ^niä^uiä vult »uruina ziotssta«.

Xon nmne» autsm salvantur inazna^us par8 est

<Huae 8«äst in tsnsori» mortis ueo vivilioatur.

vv. 313, Vgl. 271.

Den Schluß aus diesen Prämissen wagt er selbst nicht zu

ziehen. Da nun aber seine semipelagianischen Gegner ihn hart an«

griffen und in dieser Lehre einen Widerspruch gegen die hl. Schrift

und die Gerechtigkeit Gottes fanden, so lenkte Prosper ein unl

sucht die Universalität des göttlichen Heilswillens mit der Lehre «»»

der Prädestination zu vereinen durch die allerdings nur angedeutete,

nicht ganz durchgeführte Unterscheidung eines doppelten Heilswillen«

in Gott. 1 l'im. 2, 4; 4, 10; Nattu. 28, 19; ?8. 71, 1? u. a. St.

bezeugen ihm, daß Gott das Heil Aller wolle; die Praiis der

ganzen Kirche, Gott für das Heil aller Menschen zu bitten zeigt

ihm die Lehre der Kirche über diesen Punkt'). Gott bietet Allen

entsprechende Mittel zur Seligkeit, sei es die evangelische Predigt,

das Gesetz oder die Natur; es liegt demnach die Schuld der Vcr-

dammniß in den Verlorenen, nicht in Gott. Er erklärt, d«

Behauptung, Gott wolle nicht alle Menschen beseligen, sondern nur

eine bestimmte Zahl Prädestinirter, für zu hart, im Gegentheil

müsse man „ganz aufrichtig glauben uud bekennen, Gott wolle, daß

alle Menschen selig werden," „aber der Vorsatz seines Willens gehe

bei Jenen nur in Erfüllung, welche er als die Vorhcrgewnßtt»

prädestinirt, als die Prädestinirten berufen, als die Berufenen gerecht'

fertigt hat" 2). Prosper ist in diesem Lehrpunkte in seinen Aus

lassungen nicht besonders klar und correct; die Furcht das Präde-

stinationsdogma zu verletzen, mag hiezu Manches beigetragen

haben. Wie wäre es sonst möglich, daß er einmal auf Grund m

l ^im. 2, 4 die Universalität des göttlichen Heilswillens offen

und unumwunden ausspricht und ein anderes Mal diese Stelle im

>) H,ä «»,11. VIII, p. 212, aä od. Viue. II, p. 231.

') H,ä 62II. a. a. O. »«ut. snper VII odieot. tt»u. p. 221.
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particularistischen Sinne deutet? Er versteht das „oinnes nomine»"

in demselben Satze von der gesummten Menschheit und zugleich nur

von der Totalität der Prädestinirten ; er sagt: „Omninotentissiinain

äomini nonitateln omnes 83,Iv«,re et o innen aä a^nitionein

veiitati« iinduere «suo» vnlt oiune8 üeri salvo» et aci a^ni-

tionem veritatis venire;" und: „Rx toto munäc» totu» inunäu»

eli^itur ex oinnir»u8 noiuinibu» oinnes lioinine» aäontautur" >).

Die Frage über Universalität oder Particularität wurde nicht

bloß in Betreff des göttlichen Heilswillens, sondern auch in Be

treff der Erlösung durch Jesus Christus aufgeworfen und erörtert.

Beides hängt ja eng zusammen ; deshalb machten die Semipelugianer

der Lehre des hl. Augustin und Prospers nicht allein den Vorwurf

der Leugnung des universalen göttlichen Heilswillens, sondern auch

der Annahme, daß Christus nicht für alle Menschen gestorben sei.

Denn da man nur durch die göttliche Gnade zur Theilnahme an

den Verdiensten Jesu Christi gelangt, so ist der Tod des Herrn für

jene nutzlos, welche seiner erlösenden Kraft nicht theilhaftig werden;

wenn aber, wie dies nach der Meinung der semivclagianischcn

Gegner die Ansicht Augustins und seiner Anhänger sei, die göttliche

Gnade nicht Alle erleuchtet und zu Christus führt, so ist Christus

nicht für Alle gestorben. Gegenüber diesen Vorwürfen lehrt Pros-

per ganz entschieden und deutlich die Allgemeinheit der Erlösung

Jesu Christi, indem er auf die unendliche Grüße der Verdienste

des Erlösers und zugleich auf die Einheit des Menschengeschlechtes

sowohl in Adam als in Christus hinweist. Wie die Sünde auf Alle

überging, so ist auch die Gnade für Alle bestimmt. Objectiv ist

Christus demnach für Alle gestorben, aber die Erlösung muß uns

zum „eigentümlichen Besitze" ^ni-oni-ieta,»") werden, und damit

dies geschehe, müssen wir „mit Christo mitgekrcuzigt und mit ihm

im Bade der Taufe begraben werden". „Denn wenn die einzelnen

Menschen an und für sich durch den Tod Christi allein erlöst wären,

s° wäre das Gebot von der Widergeburt nicht nothwendig." „Der

2) ^6 Ruf. Z. 14, p. 95 u. »eut. «NN. od. VIII, p. 221. Vgl. dazu die

ähnliche Interpretation des hl. Augustinus ä« praeä. Ziluet. VIII, p. 32 in

opp. ?lo»o. ... it» reot« äicilnu», omne» 6eu8 äoeet venir« »ä (^uristun!,

nun hui«, omue» vsuinut, »eä c>uia nemo »liter venit u, s. w, und e. Julian.

!- IV, <>. VIII, p. 1041, toin. VII, der Baseler Ausg. 1556 und «neuiriäiuu

2ä Laurent, o. 102 p. 188 t. III.

33'
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Mensch ist nicht erlöst durch das Kreuz Christi, welcher nicht gekreuzigt

ist in Christo. Der ist aber nicht gekreuzigt in Christo, der kein

Glied am Leibe Christi ist und das ist jener nicht, der nicht durch

das Wasser und den hl. Geist Christum angezogen hat." „Dn

Becher der Unsterblichkeit, welcher aus unserer Schwäche und der

göttlichen Kraft bereitet ist, hat die Kraft in sich Allen zu nützen,

aber wenn er nicht getrunken wird, heilt er nicht." Der Mensch

muß sich also die Verdienste des Erlösungstodes zueignen, er muß

mit Christus in eine geistige Lebensgemeinschaft treten, durch das

Sacrament der Widergeburt ein Glied Jesu Christi werden. Den

jenigen, welche diese Bedingungen nicht erfüllen, nützt freilich dn

Tod des Erlösers nichts, obwohl er der Kraft und Intention nach

auch für sie erlitten wurde. „Daher kann man sowohl sagen, doß

unser Heiland für die Erlösung der ganzen Welt gestorben alsüch

behaupten, daß er nur für die gekreuzigt sei, welchen sein üÄ

genützt hat" i). Wer aber zu Christus kommen, wer an seinen Vn-

dienstcn theilnchmen soll, hängt von der göttlichen Gnade' und im

tieferen Grunde von der göttlichen Borherbestimmung, der Prädesti

nation ab. Mit der Lehre Prospers über dieses Geheimniß unseres

Glaubens wollen wir uns nun noch kurz beschäftigen.

Prosper ist in der Darstellung der Lehre von der Prädesti

nation größtenthcils Polemiker; gegenüber den Ansichten seiner mehr

oder weniger semipelagiauisch gesinnten Gegner mußte er vor Allem die

Gratuität der Prädestination und ihre vollständige Unabhängigkeit

von den menschlichen Verdiensten vertheidigeu; dann lag ihm ob,

die Folgerungen, welche die Gegner aus der Lehre des hl. Augu

stinus und aus seinen Schriften zum Nachtheile der menschlichen

Freiheit zogen abzuweisen und zu widerlegen. Die Semipelagianer

nahmen zwar eine Prädestination an und mußten sie annehmen, so

lange sie das göttliche Vorherwisscn der menschlichen Handlungen

nicht lciugncn wollten: aber die Prädestination ist ihnen nichts

Anderes, als das Urtheil Gottes über die vorausgesehenen Hand

lungen, deren Verdicnstlichleit im Menschen liegt. Daß sie eine

bestimmte Zahl der Prädcstinirten nicht annahmen, lag keineswegs

in ihrem Lehrsysteme, sondern ist einfach eine Inconsequenz, hervor-

l) «esp. llä NllN. IX, p. 213, 214. 8eut. »uz,. IX, p. 221. i-e«p. »s od,

Vino. I, p. 229 und flg.
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gegangen aus einer übergroße» Furcht, welche sie diese Lehre als

sittlich gefährlich, die Freiheit aufhebend und das Streben nach

Tugend vernichtend ansehen ließ.

Die Realität der Prädestination ist ein Dogma, welches kein

Katholik läugnen kann. In der Definition der Prädestination

folgt er seinem großen Lehrer. Er sagt: (aä Oeu. VIII p. 251):

„Wir wollen also anerkennen und bekennen, daß Gott unveränder

lich uorhergewußt hat, wem er das Geschenk des Glaubens geben

werde (c^uidu» esset claturus, ut oreäereut), oder welche er seinem

Sohne schenken werde, damit er aus ihnen keinen verliere und daß,

wenn er dies vorher gewußt, er (auch) seine Gnaden (deuetioia,), durch

welche er uns zu befreien würdigt, uorhergewußt hat, und daß dies

die Vorherbestinimuug der Heiligen (praedestinationeiu sanetoruiu)

sei, nämlich das Vorherwissen und die Vorbereitung der Gnade

Gottes, durch welche sie ganz sicher befreit werden (praeseieutiain

et Prasparatioiisiii ßratiae äei, ^ua eertissime likerantur).

Von den Uebrig.cn aber, die da nicht befreit weiden, welche die

Gnade nicht von dem allgemeinen Verderben (a generali z>er-

äitione) des Menschengeschlechtes errettete, wissen wir, daß sie

durch ein gerechtes Gericht nicht errettet worden sind." Betrachten

wir diese Stelle, in welcher sich Prosver deutlicher und bestimmter

als an andern Orten seiner Schriften über das Wesen der Präde

stination ausspricht, genauer, so stellen sich zwei Momente in dem

göttlichen Prädestinationsacte dar: Gott nämlich weiß zunächst die

jenigen vorher, welche selig werden, und Gott weiß die Gnaden

vorher, durch welche diese zu Beseligenden zur Herrlichkeit geführt

werden. Selbstverständlich fallen beide Momente in Gott zusammen ;

sie dürfen nur i-atioQe nicht aber, wie Prosver bemerkt durch einen

zeitlichen Unterschied getrennt werden. Diese näher erläuterte Um

schreibung der Prädestination faßt er dann in kurzer Definition

zusammen, wenn er fortfährt: et liauo esse piaeäestinlltioneni

»Änctorum, ^raeseientiam seilieet et ^rae^arationein Aratiae

äei, yua eertissime lideranwr. Was er dort beide Mal mit

praesoire bezeichnet, nennt er in der kurzen Erklärung, welche

offenbar der vorhergehenden Erläuterung parallel läuft, praeseien-

tia und praeparatio Fratiae. Die Bereitung und Bestimmung der

Gnade bildet demnach das zweite Moment, während die Bestimmung

zur Seligkeit das erste bildet. Prosver lehrt also, um in später



518 Prosper nun Aquitanien.

gebräulicheu theologischen Terminis zu reden, die Priicedenz dei

praedeLtinatio aä ßlorinm vor jener aä ^i-atiain. Welche Bedeu

tung hat nun die praeLcieutiH v«i im Prädestinationsacte und in

wie fern ist die Prädestination von der Prascienz bedingt? Sind

die bedingt zukünftigen Handlungen oder das wirklich Zukünftige

die Objecte jener Prascienz, von welcher die Prädestination abhängt

oder ist letztere eine schlechthin unbedingte?

Ganz bestimmt verwirft Prosper jene Anwendung der göttlichen

Prascienz, welche sich auf die zukünftige» verdienstlichen Handlungen

der Menschen bezieht und für Gott ein Grund der Prädestination sein

soll. Mit Recht hält er seineu Gegnern die Bcseligung der Kinder

entgegen, welche in der Taufuuschuld sterben, deren Verdienste

also, weil überhaupt nicht vorhanden, nicht vorhergesehen werden

konnten. Mit Bezug darauf stellt er an den hl. Augustinus die

Frage '), ob das Wesen der Prädestination bei verschiedenen Men

schen verschieden oder bei Allen dasselbe sei und ob Alles was vor

herbestimmt (proposit»,), auch als vorhergewußt (z>ra68oitl>,) anzu

nehmen sei, d. h. ob das Vorherwissen der künftigen Handlungen

der Menschen immer oder nur in gewissen Fällen die Prädestination

bedinge. „Besteht bei jenen, fragt er weiter, welche, obwohl sie

Nichts wirken werden, beseligt werden, das göttliche proposiwN

gleichsam allein, und kann bei jenen, welche etwas Gutes wirken

werden, das proposituni durch die Prascienz bestehen?" Er ent

scheidet sich für die Gleichheit der Prädestination in allen concreten

Fällen, und zugleich für die stete Verbindung der prasLoientia, und

prasäestinatiu. Aber das Object dieser Prascienz ist ihm, wie dem

hl. Augustinus immer das, was Gott thu» wird, um die Menschen

zum Heile zu führen 2). Nirgends findet sich, so viel wir wissen,

eine Andeutung, daß er die Thätigkeit dieser Prascienz in dem Sinne

etwa faßte, wie sie jene Theologen annehmen, welche der sogenann

ten molinistischen Gnaden» und Prädestinationstheorie huldigen. El

faßt, wie es scheint das piaesciis bisweilen gleich praeässtmare;

denn in den oben angeführten Stelleu drückt er die beiden Momente,

welche er im Prädestinationsacte im Denken trennt, durch ?ra«-

8oirs twruines und praELcirs beneüoi» aus, und gleich darauf

1) Vp. aä H,uß. Z. 8, p. 7.

2) H.ä <3»II. XV, p. 219, «Lüwllt. «up. XV, p. 224,
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durch prasnoientia und riraepai-ntio ßratiae 6si '). Weiterhin be

stimmt er das Verhültniß der Prüscienz zur Prädestination so, daß

diese jeuer vorangehe: „praeLoieutia Hnoäarn oräin« »udnixa

est r»rop0»ito" 2). Auf Grund des proziosituii! bethätigt sich dann

die Prüscienz in der Macht und Austhcilung der Gnaden an die

durch das proposiwiu zur Seligkeit Berufenen. Man würde dem

nach Prosper von Aquitauien nicht als Gewährsmann für ein um

gekehrtes Verhältnis; der Prüscienz zur Prädestination anführen

können 2). Lehrt darum Prosper eine unbedingte Prädestination im

strengen, etwa calvinischen Sinne? Keineswegs; er will nur die

semipelagillnischc Ansicht vom katholischen Dogma ferngehalten wissen,

nach welcher Gott auf Grund der vorausgesehenen bedingt oder

wirklich zukünftigen Verdienste der Menschen prädestinirt. Durch die

Annahme der Allgemeinheit des gottlichen vorangehenden Heils

willens, der objectiven Universalität der Verdienste Jesu Christi,

durch den steten Hinweis auf die Güte, Barmherzigkeit und Weis

heit Gottes, durch die oft ausgesprochene Ucberzeuguug, daß die

!) Vgl. auch äs äouo psr8«v <:. 18, p, 73.

2) Dp. »ä ^uß, ». ». O.

^) Auch der hl, Augustinus bezieht die pr»e8<:Isntia bei der Prädestination

»u< das, was Gott selbst zur Rettung des Menschen thut. Vgl. Schwane«

Dogmengeschichte der Patiistischen Zeit. S. 725. Ueber die Bedeutung, welche

Augustinus der sogenannten 8cientia meäia in der Prädestination beilegt, S.

ebeno. S. 723 u. flg. Ob er ihr überhaupt irgend welche Bedeutung zuertheilt,

scheint selbst nach der genauen und gelehrten Untersuchung Schwanes zweifel

haft; gewiß scheint uns, daß er die ehemal« geäußerten und von den Semi-

Pelagianern gern gebrauchten Ansichten hierüber nicht bloß einschränkte, wie

Schwane a. ll. O. S, 724 will — sondern widerrief und widerlegte. Vgl, äs praeä.

««. eap. 3 und 4, Die von meinem hochverehrter Lehrer citirten Stellen scheinen

seine Thesis nicht vollständig zu beweisen; die Stelle aus 6e z»-asä. »8. e. 9 —

a. a. O, S. 724 u, 725 — gewinnt durch den nicht mit angeführten Zusatz

eine wesentlich andere Bedeutung: ?lniuäe qnnä ä!xi, fügt der hl, Augustinus

hinzu, tun« volui88e dnminibn8 »pp»rsre <ünii8tuin et »pu6 «08 pr^säieari

änotlinÄm 8U»n>, Hu»näo 8oi«bÄ,t et nl>i «ciebat, «88s, <^ui in «um luerllnt

ereäituri: pn88et etillin 8>L älei, tun« volni88« b,on>inidu8 ll^p»r«i-s Oi»'i8tuiii

et pillßäi«ali änetlinÄiu 8uam, «^ullnän 8eisdÄ,t st ndi 8ei«b»t, e»8e <^ni el«c:!i

luelaut in ip8<> ante inuuäi oonstitntionein. Die Darstellung diese« schwierigen

Punktes der angustinischen Theologie bei Stockt (die speculative Lehre vom

Menschen und ihre Geschichte. Würzburg 1858. II, 480 u. flg.) kann kaum als

zutreffend angesehen werden.
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Nichtprädestinirten die Schuld nicht in Gott, sondern in ihm

eigenen Bosheit suchen müssen, erhält seine Ansicht eine mildere

Bedeutung.

Bei der Reftrobation, welche Prosper nach der mehrfach er

wähnten Definition als eine pure Negation der Prädestination auf

faßt, tritt die Prascienz in dem Sinne ein, welchen ihr die Semi-

pelagianer bei ihrem Prädcstinationsbegriff gaben. Gott ficht oic

Sünden und Vergehen der Menschen vorher und deshalb bestimmt

er für sie das verderbliche Gericht. Bei den Prädestinirtcn bezieht

sich das pras8oirk und riraoäestinary auf Alles, was durch Gott

von Menschen gethan wird, bei den Reprobirten das praesoire

nur auf ihr Mißverdienst, das praeäsZiina.!-« aber nur auf die

gerechte Vergeltung. „Gott hat nur vorhcrgewußt, nicht aber vor

herbestimmt, was nicht aus ihm selbst den Grund des Handelns

haben wird" '). Damit wehrt er den Vorwurf ab, daß aus seiner

Prädestinationslehre der horrende Satz folge, Gott bestimme auch

zur Sünde; die bösen Handlungen der Menschen sind nur ein Ob-

ject der göttlichen Prascienz, nicht der Prädestination; jene Men

schen stehen aber deshalb außerhalb der Zahl der Prädestinirten,

weil Gott vorher wußte, daß sie durch ihre freiwilligen Sünden

fallen würden 2). „Die Prädestination hat also weder den Fall der

Strauchelnden noch die Bosheit der Ruchlosen noch die Begierden

der Sünder durch Rath und Anreizung oder Antrieb verschuldet"').

Diese Gedanken lehren in verschiedenen Wendungen namentlich in

den Erwiderungen auf die udieotionsZ der Geguer wieder: er sagt

ihnen oft, daß nur in dem, was wir durch Gottes Gnade haben,

das praeLciturQ zugleich ein riraeäestinatniu genannt werden lann.

1) Hä Sali. XV. 219, »ä Viue. odieot. X, 235.

2) 8ent. »UN. od. XV, p. 224: <Hn«,e eniin ex Oei inunel« dademu« et

<zu»s nr2«»<:its. äicnntur, non nu»»<int non e»se nl»eä«»tinat2 et <zu2e pl^e-

ä«»tin»t» »nnellanti»', Hon possunt non e»«o praezeit». In mali» »ute»

operidu» no«ti-i» »oü» nlilszoienti» llei intslli^ouäa «»t. ^»

odieot. <3»1I. VI, 210: ?r»eäe»tinÄtionoin anteiu vei »ive »6 donum »ive ^

maluiu in nomiuidn» uperari inenti»8iine äieitur, ut »ä ntruiu^ue <zu3eällü!

neoo8»it»» viäe»tul iinpellere, enm in doui» volunt»» »it Intelllssenä» ««

^-».till, in !n»Ii» »uteiu voluuta» intelli^euä» »ins ßratia. Vgl. aä tl»!I- XV,

219; II, 206. H,ä. Vinc od. XV, 238.

') H.ä Vin. od. ll. N. O.
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„Wie ein Mensch, erläutert er, an Einiges, was er gcthan hat sich

erinnert, so weiß Gott Alles, dessen Urheber er ist, vorher — aber

er ist nicht der Urheber von dem Allen, was er vorher weiß" ')

Vci der Prädestination prädestiuirt Gott zu den Mitteln und zum

Ziele, bei der Reprobation aber ist Elfteres streng ausgeschlossen.

Die Prädestination ist ein reines Gnadengeschenk Gottes, die Re

probation aber ein in Folge der vorausgesehenen aber nicht vorher

bestimmten Mißvcrdienste von Gott vorher ausgesprochenes Urtheil.

Auf diese Grundsätze gestützt ucrlheidigt sich Prosper gcgeu die viel

fachen Anschuldigungen seiner Gegner. Ein Mensch, sagen sie, wel

cher Gott treu gedient hat, verliert durch Gott seine Frömmigkeit

und fällt durch ihn in seinem guten Laufe nach dem Himmel; also ver

gilt Gott Gutes mit Bösem und bestraft ungerechter Weise das, wozu

er antreibt. „Was kann, crwiedert Prosper, Verkehrteres oder Un

sinnigeres gesagt oder gedacht werden? Aber dahin werden die fort

gerissen, welche meinen, die göttliche Präscienz sei in Allem dasselbe

mit dem Willen, da doch sein Wille nur Gutes will, die Präscienz

aber das Gute sowohl wie das Böse kennt. . , . Er hat also die

Kräfte zum Gehorsam nie Jemandem entzogen, weil er ihn nicht

prädestinirt hat, sondern deshalb hat er ihn nicht prädestiuirt, weil

er ihn als den Gehorsam verlassend vorhersah." „Die Gnade, spricht

er an einem andern Orte, verläßt die Menschen nicht früher, als

bis sie von ihnen verlassen wird. Und weil Gott vorhersieht, daß

sie dies durch freiwilligen Abfall thun werden, deshalb hat er sie

nicht in die Auswahl der Vorherbestimmung einbegriffen" ^). Daß

bei solchen Menschen die Erbsünde trotz des Empfanges der hl.

Taufe wieder auflebe, eine Ansicht, welche die Gegner der Lehre des

hl. Augustinus unterschoben, wies er als eine ebenso unsinnige als

boshafte Verleumdung seines Lehrers zurück^). Keinem Menschen

ist die Prädestination eine Ursache zum Falle, wohl aber Vielen

zur Standhaftigkeit im Guten; daß wir beharrlich im Guten sind,

kommt von Gott, nicht aber, daß wir fallen. Wenn Gott die Ur

sache der Sünden wäre, so könnte man weder von sittlich Gutem

noch von einem Gerichte sprechen^).

') H,ä «all. VI, 210. 8ent. ex. ä,UßU3t. 383, p. 606.

2) H,ä 6-lII, Xll, 216; s«ut. »up. «di. VII, 220.

2) H,g 6»II. II, 206.

«) ^ä odi. Vine. X, XI, XII, XIII, p. 235 u. flg.
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Aber wie ist es mit der göttlichen Gerechtigkeit zu vereine», daß

cm Theil der Menschen durch die Gnade der Vorherbestimmung dem

ewigen Verderben entrissen wird, während der andere Theil diesem

ewigen Unglück anheimfällt? Zur Beantwortung dieser Frage hebt

er besonders die allgemeine Verschuldung des Menschengeschlechtes,

das durch die Erbsünde eine massa äamnata geworden ist, hervor.

Diese Vorstellung, welche, wie Schwane (a. a. O. S. 716) vortrefflich

bemerkt, in der Lehre des hl, Augustinus „den dunklen Hintergrund bildet,

auf welchem er die Wege und Erweise der göttlichen Liebe und Erbar-

mung wie vereinzelte Lichtstrahlen verzeichnet," ist auch für Prosper die

Waffe zur Verteidigung der göttlichen Gerechtigkeit in der Prüde«

stination und Rcprobation. Wir haben keinen Rechtsanspruch auf

die himmlische Seligkeit, Gottes Gnade gibt sie uns; es ist thöricht

nnd ungeziemend, Gott der Ungerechtigkeit anzuklagen, weil nicht

Alle beseligt werden. Er vergleicht diese ungerechte Anklage mit der

Undankbarkeit eines Menschen, welcher aus einem dunklen, schauder

haften Kerker befreit, sich beklagt und seinem Erretter Vorwürfe

macht, daß nicht Alle befreit worden sind '). Die Prädestination ist

eben ein Geheimniß, der Grund der göttlichen Gnadenwahl ist uns

>) De inßr»t. 549 u. flg,: Nachdem er ausgeführt hat, daß in Folge dn

Erbsünde Alle dem Verderben anheimgefallen sind, führt er fort:

v. 659.

Hau« igitur leßem, quam per se nemo resnlvit,

Li nieritu et iuste pnsitaiu imnositllmqu« lllteinur,

t!ui querimui, quncl nun nmnes «alvantuk ad i»2?

<üniu »i pio^eniein super omnein iriuptll maueret

De eunetis iuste äamuatis non uuereieinui.

v. 6L7 u. flg.:

Hüls vero exeiutus »qualenti eareere pulset

luviüia iniserauti» npeiu, quill nun siniul nnines,

In lueeiu veram tenebri» «äuxerit iisäein?

v. 7«3 u. flg.

dur vero bnmani ßeneris <I« ^erinlue toto

?ar» quaeäaiu iu (üii-isto rursuiu ßeneranäa le^lltur,

?ar» pereat, euin «aus» eaäein »iinul iiuplieet omues,

I^eo äisoernantur meritn, qui munere äistaut,

Ifon »ati» »uäemus »erutari . . .

Uult» etenini liene teota latent nescitaque prnsunt. . . .
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verborgen; schon die irdischen Geschicke sind geheimnißvoll: wir ver

mögen nicht zu erkennen und zu erklären, warum hinieden der Eine

herrscht und der Andere dient, der Eine in Herrlichkeit, der Andere

in Schmach lebt >). Das Geheimnißvolle beeinträchtigt aber den

Glauben nicht, „wenn wir nur bekenne», daß Niemand ohne seine

Schuld verloren gehe und Niemand durch sein Verdienst gerettet

weide" 2). Es genügt zn wissen, daß weder die Gerechtigkeit von

der Barmherzigkeit, noch die Barmherzigkeit von der Gerechtigkeit

bei dem aufgehoben werde, von welchem Niemand ungerecht ver

dammt, Jeder nur durch Erbavmung beseligt wird 3). Wenn nun

die Gegner behaupten, daß durch diese Lehre der sittliche Eifer ver

nichtet werde, so weist Prospcr darauf hin, daß die Prädestination

bei Gott zwar unveränderlich gewiß, bei uns aber vollkommen

ungewiß sei, weil wir nicht wissen, welche und wie viele berufen

und auserwählt seien ^). Diese Ungewißheit kann das Streben und

den Eifer der Menschen nicht beeinträchtigen. „Denn wenn er

diesen Rathschluß seiner Berufung, so lange er wollte, verborgen,

und wann er wollte, geoffenbart hat, und wenn diese Unwissenheit

den Heiligen nicht geschadet hat: warum sollen wir glauben, daß es

unserer Hoffnung nachthcilig sei, wenn uns verborgen ist, in welcher

Zahl oder in welchen Menschen die Gefäße der Erbarmung zur Herr

lichkeit vorbereitet werden,- da doch sicher ist, daß in das Reich der

Himmel alle Guten eingehen werden, indem ihnen die gottliche

Gnade dieses verleiht, und daß kein Böser eintreten werde, indem

die eigene Bosheit dieses verdient" ^)?

Prosper berührt mehrfach die Frage, warum Gott Jene,

welche er nicht zum Heile prädestinirte, überhaupt geschaffen hat.

Der Grund liegt in Gottes Weisheit verborgen; wir können viel

leicht sagen, daß Gott sie deshalb schuf, damit sie der Welt im

Allgemeinen und den Guten im Besonderen nützen. Sie zieren

durch ihre vortrefflichen Anlagen die Welt, sie tragen zur irdischen

Wohlfahrt der Menschen bei, sie geben den Guten mannigfache

>> De iüßlÄt. 72« flg, 745.

2) Np. »ä LuLn. Z. 14, p. 95.

2) Hä <3suu«ii. VIII, p. 252.

«) H,ä ob. Vin«. XII, 236.

°) Np. »ä «nun. §. 17, p. 97.
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Gelegenheit zur Erprobung ihrer Gotteslicbc, sie bewirten, daß die

Werke der Guten in hellerem Lichte glänzen; zugleich fügt er hinzu,

tonnen wir hierin von Gott Geduld und Güte lernen, von ihm,

der es regnen läßt über Gerechte und Ungerechte und der seine

Sonne aufgehen läßt über Gute und Böse. (Nattd. 5, 45)').

„Wenn auch Gott das Böse keineswegs verursacht, so leitet er doch

die Wirkungen und Folgen desselben zum allgemeinen Besten, wo

durch freilich die Schuld der Sünder nicht gemildert wird 2). Fein

muß daher jeder Gedanke des Zweifels an der Gerechtigkeit Gottes

bleiben, vielmehr haben wir gerade bei diesem Glaubensgeheimnisse

Grund die Erbarmnngen Gottes zu preisen. „Aon est euim ini-

Huit3,8 apuä äeum neo^uo hniz^NÄiu »ur» iuäieio ein» iimnLeuz

perlt. 8ieut enira nie ipse iusißuis ßratiae praeäieator alibi

ait: „„lieääit omnillo äous et mala pro mali», <^uom2,m

iugtuL est, et bona pro malig Huoniam oouu8 e»t, et bona pro

Koni», Huolliam iu8tu8 et Konus est: tantuiiiiiioäo 123,1», oro

donis nori redäit, ^uoniaru iuiu8tu8 nun est. lieääit er^o malll

pro mau'«, voeuÄm pro iniustitia, et reääit nonü. pro maus,

FratiHlu pro iniuLtitia, et reääit oou-Z, pro nonis, Zratiam nru

gratis,"" ^)

>) ^ä «»,11. XIII, 217, «enteilt, sun. od. XIII, 222.

2) ^ä «ennen. VII, 250.

3) Idlä. VIII, 252. August, äe ßlÄt. et IIb. »rb. e. XXII, p. 1324 tom,

VII, eä. L»«il.
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Johann Friedrich Hraf non wnldstein,

Fürsterzbischof von Prag, Prima« von Böhmen. 1675—1694.

Gin Kirchenfürst des 17. Jahrhunderts.

Biographische Skizze, bearbeitet von P. Maurus Kinter, Bibliothekar und Archi»

uar des Venediltiner-Stifte« Raigern.

Wie es in der Geschichte ganzer Völler und Reiche Epochen

gibt, die im directesten Gegensätze oft mit den vorhergegangenen

stehen, wo man gerade das anstrebt, was die Vorfahren verwarfen,

das billigt und hoch erhebt, was man früher nicht einmal der Be

achtung werth gefunden hatte und im Gegentheil mit allen Mitteln

das zu stürzen sucht, was die oft blutige Errungenschaft von Iahr-

zehnden gewesen, — ganz ähnlich verhalt es sich auch mit der

«Geschichte am häuslichen Herde", der Geschichte der Familien. Wie

dort ganze Völker, so tauchen uns hier Männer auf, die die großen

Talente ihres Geistes nicht nur zum Wohle und Ruhme des eigenen

Hauses anwenden oder vielleicht, getreu ihrem höheren Berufe, selbst

in die Zeitgeschichte mächtig eingreifen, sondern auch oft den geheim-

nißvollen Grund zu Familien-Traditionen legen, die das oft allzu

bittere Erbe zahlloser Nachkommen bis in die spätesten Zeiten bil

de». Wir finden aber auch in Familien, mögen sie nun dem Volke

angehören oder aber einen höheren Rang in der Gesellschaft ein

nehmen, wie die fürstlichen und überhaupt adeligen Häuser, immer

wieder Individuen, die da gleichsam heraustreten aus dem
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Kreise der Ihrigen und nur dem eigenen Drange folgend all' das

Heer edlerer und niederer Triebe auf den Kampfplatz der Geschichte

führen; und nach diesen tauchen bald wieder andere auf, die durch

weise Mäßigung alles Ungeordneten uns als Charaktere erscheinen

und zeigen, was ihre Vorgänger geworden wären, hätten sie sich

zur ersten Lebensregel das goldene „-svQW «^«u-ckv" gewählt,

jene verbrochen, es wird durch diese und deren Nachkommen

und so geht es fort im ewigen Wechsel der Geschichte.

Einen deutlichen Beleg hiefür bietet uns das alte gräfliche

Haus der Waldstem e.

Mit der blutigen Katastrofe vom 25. Februar 1634 war im

ehemaligen lais. Schlosse zu Eger für immer jenes macchiavelistische

Gaukelspiel abgeschlossen, das den Heldenruhm des großen Söldner»

surften, des Herzogs von Friedland, Albrecht von Wallenstem

(Waldstein) so schmählich verdunkelt. Ein schlechter Tcppich, an im

das zur Erde triefende Blut die Purpurverbrämung bildete, büet

ihm allein als Fürstenmautel zurück, ') er der neben Niemandem .nicht

einmal neben Gott" den Oberbefehl führen wollte, 2) lag nun ruhig

da neben jenen, die er mit sich in's Verderben gerissen ^), und über

deren Leichname Deuerour's Dragoner den Weg zu seinem Herzen

sich gebahnt hatten. Jene waren, wenn auch nicht selbst frei von

aller Schuld doch nur seine Mittel gewesen, mit denen er seinen

sehnlichsten Wunsch, die Krone von Böhmen zu erlangen gehofft,

Und um dies zu erreichen, war ihm weder Vaterland noch Freund

schaft theucr. Sein Herz schlug nie für sein Volk, seine Seele

schmiegte sich nie aufrichtig an jene, mit denen er umging, er war

sich selbst Gott, und diesem Götzen in der eigenen Brust opferte er

alles 4), Sein Hochmuth kannte keine Grenzen, er trieb ihn fort,

zum Abfalle vom Kaiser, zum Bündnisse mit dem Ncichsfeinde, mit

') Richter, Otto Victor: Wallenstein und sein letzter Lebenstag zu Egn

Mit 3 artistischen Beilagen und einem Grundrißc. Wunsiedel, Verlag der Bau»

mann'schen Buch- und Kunsthandlung, 1858. 8.

2) Wallenstein'« Vier letzte Lebensjahre, von Friedr, v. Hurter. Wien,

1862. 8.

') Kinsky, Illo, Trölll und Neumllnn.

4) llvorzk^ „Nistorieliö änlllad^ K «ämörüui ^Ibreodtll 2 V»Iä«l^u» »

HeNn »po^LULÜ". V ?r«,2e 1867. I'isksin » uäKI»äein an» üäuarä» 6«z«

gr. 8. 52 S.
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den Schweden und Sachsen, zum Treubruche ganz gemeiner Art,

wenn auch im großartigsten Maße, und brandmarkte ewig seinen

Namen mit der Mackel eines Empörers oder Rebellen '). Seine

Absetzung vom Oberbefehle im Jahre 1630, — die nothwcndige Folge

seines herrischen Benehmens und seiner Umtriebe — konnte er, wiewohl

er sie scheinbar ruhig entgegennahm, nie verschmerzen. Er, von dem

man schon am Regcnsburger Reichslage (1630) zweifelte, ob er

dem Kaiser gehorchen werde, wartete nur auf eine Gelegenheit, um

seinem Grolle an dem ehrwürdigen Tilly, dem Sieger in 23 Schlach

ten, und an dem Kaiser Ausdruck geben zu können. Auch diese kam

heran. Die Niederlage seines Nebenbuhlers (!) am Lech (1632) ver

half ihm zum zwcitenmale zur Würde eines kais. Generalissimus, 2)

und setzt war für ihn die Zeit gekommen, „daß das Haus Öster

reich und der König in Spanien von Grund aus verderbt werde",

jetzt wollte er sich rächen an der Bcstia (den Kaiser meinend) und

den übrigen Hundsv.... und ihnen witzig werden" ^). Jetzt hoffte er sein

Glück fester, als je zu begründen. Doch statt des Glückes traf ihn

blos Unylück. Die fortwährenden Intrigucn, das beständige Doppcl

spiel, das er mit dem Kaiser und den Feinden führte, und das

diesen selbst mißfiel, ^) das immerwährende Zaudern und die Unter

handlungen mit Arnim ließen ihn schließlich selbst am Siege des

Kaisers verzweifeln und in ihm Sorgen um sein eigenes Schicksal

aufkommen. Das Ziel aller seiner Anstrengungen und Opfer die

böhmische Krone, ward immer ferner gerückt, und nun will er mit

einer letzten Gewaltanstrengung ohne den Kaiser dieses selbst er

reichen. Er war auf den Culminationspunkt seines Unsterns gekom

me» und der Fall folgte mm rapid. Aus den Armen der Schweden

und Sachsen hatte er sich in die der Franzosen geworfen; als er

die crsteren 1633 im Herbste geschlagen hatte und ihm Oxenstjerna

melden ließ, „daß er ihm nichts mehr glaube, so lange er vom

Kaiser nicht recht und öffentlich abfalle"^, unterhandelte er mit dem

Gesandten Richelieu's, dem Marquis von Feuquieres. Alle diejenigen,

') Hist. pol. Bl. 52. Bd. S. 201.

2) Hist. pol. Bl. 14. Bd. 1844. S. 706.

') SazyMll Ra3ln v. Riesenburg'« Bericht bei DuorslF. S. 19.

4) Aeußerungen Gustav Adolf'« und nachher Oienstjerna'« bei RaAn.

°) Duor«!? S. 36.
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denen er als kais. General die Spitze bieten sollte, kannten seinen

unredlichen Charakter, ^) und suchten bei der Verbindung mit ihm

nur ihren eigenen Nutzen, seine Freunde bei Hofe hegten begrün

detes Mißtrauen in seine so verdächtigen Schritte, die Schar seiner

Getreuen schmolz bis auf das kleine Häuflein seiner Generale, es

erfüllte sich das Wort des sächsischen Befehlshabers: „Nun wird e«

am meisten daran mangeln, daß keiner ist, der es ihm glaubet"').

Und dennoch blieb Wallenstein verblendet, er waltete, als hätte er

leinen Kaiser über sich — ^uein Deus peräere vult, obooeeat,

— Die Zusammenkunft zu Pilsen am 11. Jänner 1634, die Ver

handlungen daselbst mußten schließlich Ferdinand II. auf die dem

Reiche drohende Gefahr aufmerksam machen und zu Maßregeln

drängen, die die „gefährliche und weitaussehende Conspircition recht

zeitig zu erdrücken im Stande sein sollten." Neue Besprechungen,

die der Herzog mit dem Mantel von Unterhandlungen zu verhüllen

suchte, sollten die Pestbeule der Verschwörung zum Aufbrechen bringe»,

doch das blutige Drama vom 25. Februar machte allem ein Ende;

und als eben Bernhard von Weimar zu Wallenstein's Rettung her

beizog und bereits alle Anstalten zur offenen Empörung und zur

Bcmächtigung Prag's getroffen waren, im Angesichte der feindlichen

Hilfe 3) fiel Wallenstein, — er fiel durch eigene Schuld. Die Ge

schichte hat ihn gerichtet, und nur einseitige Historiker, die Förster'«')

Fußstapfen folgten (wie in neuester Zeit der oben citirte Richter)

können es dem Kaiser, um dessen Thron es sich doch handelte, dem

man den schönsten Juwel der Kaiserkrone entreißen wollte, nicht

verzeihen, daß er Gericht hielt über Vaterlandsverräther. Nur

solche können gleich den falschen Propheten und Volksaufklärern

unserer Zeit von der „gefährlichsten aller Parteien — der jesuiti

schen" — sprechen, der sich Ferdinand in die Arme warf/) und ihr

schließlich ohne Untersuchung den deutscheu Reichsfürsten zum Opfer

gab. Der Kaiser hatte den dringend geforderten Entschluß strengen

l) I^L» loulbsiisg mÄnitegie» ä« W»Iä8tsw, sagt von ihm Richelieu bei

Hurter.

-) Hist. pol. Bl. 14. Bd. für 1844. S, 708.

') Arnim war bereit« mit seinem Heere in Zwickau unweit Eger.

<) „W.'« Proceß vor den Schranken de« Weltgerichts und de«

zu Prag." gl. 8. Leipzig 1844 bei B. G. Teubner.

°) Richter S. 140.
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Rechtsoerfahrens mit der großen Prärogative der Gnadenertheilung

und der eigenen Neigung zum Verzeihen zu einigen gewußt."

(Hurter). — Wer, wie es dieser große Historiker in seinem citirten

Werke gethan, an der Quelle, dem k. l, Archive arbeitend alle

älteren und neueren Materialien >) so gewissenhaft benützt, verdient

gewiß viel eher unfern Glauben, als bloße Tendenzschreiber. —

Diese Züge mögen genügen, um jene wuchernden Schmarotzerpflanzen

hervorzuheben, die den sonst ehrenwerthen Charakter des vielge

priesenen Helden umzogen und ihn der Ehre einem Tilly') zur

Seite gesetzt zu werden gänzlich unwürdig machen. Wallenstein

war hochfahrend, pomphaft, glänzend, geheimnißvoll, er schloß seine

Person ab, gewahrte Niemanden Zutritt, er war herrisch und ab

stoßend gegen Fürsten und deren Gesandte. Stille umgab die

Wohnung des Gebieters, nicht einmal das Klirren der Officiere

duldete er in seiner Nähe. Wie ein unnahbarer Gott waltete und

schaltete er. Prächtig war sein Auftreten, ein unermeßlicher Hof

staat umgab ihn in seinem Silberwagen, 1100 Pferde bildeten sein

Gefolge. Religion kannte er nicht, er wandelte in den Irrungen

des Aberglaubens, er traute allein seinem Astrologen Sein 3). Rechnet

man noch hinzu das Benehmen seiner zügellosen Soldateska, die

da außer Mcklenburg, das ihr Gebieter durch die bestochenen Räthe

vom Kaiser erschlichen hatte, kein Land anders als im Zustande

der Verheerung und Veröduug verließ, die da Magdeburg wie

Pommern, Brandenburg wie Böhmen^) gleich Blutigeln aussog; rechnet

man ferner hiezu seine Hinterlist, sein zweideutiges Benehmen gegen

Kaiser und Reichsfeind, — so hat man die vollständige Schatten

seite eines Charakters, der bei Zügellung seiner selbst wohl mit

Recht den Wahlspruch Karl V. „Weiterhin" zu dem seinigen hätte

machen können.

1) Chemnitz, Puffeudors l'nsHtlUlu eulupHLnill, Kheucuhüller's Aunalen,

Feuquiere«, Gualdo, Privat», Sili, Herchenhahn Murr, Rüpell, Aretin, Helbig,

R°se, Dudik, Mailath ,c.

2) Vergl. Quo Klopp'« Tilly im dreißigjährigen Kriege. 2 Bde. gr. 8

Stuttgart, Cotta 186l. XXVII u. 1059 S.

^) Conrad von Vollanden: „Hochzeit von Magdeburg", hist. Roman über

Gustav Adolf. Mainz. 1867. Frz. Kirchheim 2 Bde. 8. 411 u. 556 S.

") Bensen Di-. H. das Verhängniß Magdeburg«. Echaffhausen. Hurter

1858. gr. 8. (XV u. 615 S.)

veft. Vieitelj. f. l»th°l, The°l, VUI. 34
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Wir haben bisher ein Glied der Familie Waldstein geschildert

nach den traurigen Ausartungen seines begabten Geistes, nun wollen

wir dem geehrten Leser im auffallendsten Contraste damit ein freund

licheres Gemälde entrollen. Zehn Jahre nach dem Falle dieses auch

bei seinen großen Fehlern »och großen Mannes, kurz nach der

blutigen Niederlage der kaiserlichen Truppen bei Breitenfeld, (1642)

fast im selben Monate mit Waldsteins Ermordung betrat ein Spröß

ling eben derselben Familie die irdische Laufbahn um auf dem

stillen Fricdcnsgebiete der geistliche» Wirksamkeit, im innern Kampfe

mit sich selbst, zunächst durch den Glanz der entgegengesetzten Tugen

den jene Fehler gut zu machen, durch die der tadellose Ruf der

Waldsteine besteckt war. — Es war dies Johann Friedrich Graf

von Waldstein, der 17. in der Reihenfolge der Präger Erzbischöfe.

Sein Gedächtniß zur würdige» Anerkennung zu bringen, ihn den

„kostbaren Edelstein jenes erlauchten Hauses" ') auf den Leuchter zu

stellen, damit er in unfern, bedrängten Zeiten, wo alles gegen den

Fels Petri und dessen Aufbau tobt, einen freundlichen Ruhepunkt

edlen Christenherzen bieten möge, sei der Zweck der folgenden

Zeilen.

II.

Noch existirt bisher keine Geschichte des früher freiheitlichen,

seit Adam von Waldstein (1623) gräflichen Hauses der Waldsteine,

seiner beiden Hauptlinicn, der böhmischen und der mährischen, s«

wie deren Verzweigungen, Der Vollständigkeit wegen wollen wir

diese nur in ganz kurzen Umrissen hier zu entwerfen versuchen, um

damit wenigstens einen Fingerzeig kommenden Forschern zu geben, die

jenem erlauchten Hause ein derartiges literarisches Monument zu

errichten geneigt wären, wie dies in neuester Zeit in so vollendeter

Weise den fürstlichen österreichischen Häusern der Khevenhüller's^),

Dietrichsteine'), Schwarzenberge"), Esterhazy5) u. a. zu Theil ward.

>) LerxKauer, „krotomllrt^r" ?c>en!t«uti»s, ^u^uztl»« Vinäeliooru« «>

<3r»e<:ii 1736. lol. p. 124.

') Czervenl»: „Die Khevenhüller, Geschichte de« Geschlechte« mit des»»'

derer Rücksicht de« 17. Jahrhundert«". Wien 1867.

') Von Dr. von Hoffingcr in der oft, Revue, Jahrg. 1866, März.

<) Von Ad. Nerger, öst. Revue 1866. Nou.

») Reuue 1865, 4. Heft.
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Die Familie 'Waldstein '), eine Nebenlinie der Herren von

Wartenberg, führt ihren Namen von der romantisch mitten im

dichten Walde gelegenen Burg Waldstein nahe bei dem freundlichen

Städtchen Turnau in Böhmen am linken Ufer der Iser (Bunzlauer

Kreis). Die Wartenberge, ihre Ahnherrn, kommen bereits um das

Jahr 1285 urkundlich vor. Sie besaßen seit den Zeiten Königs

Johann von Böhmen und Ungarn aus dem Hause Luxemburg, also

seit 1337, das Amt der königlichen Mundschenken von Böhmen

erblich und standen vor ihrer Verzweigung in die 8 Nebenlinien, —

derer von Diev, Wesel!'), Zwiretic, Michalouit, Tetschen'), Neu«

Argau, Waldstein und Smirii — den ersten Familien des Landes, den

Häusern der Berta's, Rosenberge u. f. w. an Besitzthum und An

sehen gleich. In graues Dunkel verliert sich ihr Ursprung und der

erste dieses Namens, da sich von seiner Burg Roll (bei Niemes ^)

im Bunzlauer Kreise) Herr von Ralslo^) nannte, dürfte um die

Mitte des 13. Jahrhunderts aus dem deutschen Reiche, wahrschein

lich aus Steiermark zu Zeiten Premysl Ottakars eingewandert

sein; denn schon im 12. Jahrhunderte erwähnt das Diplomatarium

Garstense, so wie das Archiv der österreichischen Stände (S. 74)

und die Alterthümer von Fulda (viäe : „I^radeoiu» Lidl. Vinclod.

I. 2. p. ??) der Herren von Wartenberg als Standesherren von

Steiermark. Kurz nach ihrer Einwanderung nach Böhmen gaben sie

ihren Familiennamen Ralsko auf und nannten sich nach ihrer ueu-

erbauten, dem Schlosse der fernen Ahnen nachbenannten, Burg

(gleichfalls im Bunzlauer Kreise) °) Herren von Wartenberg. Sie

besaßen außerdem noch Arnau mit ausgedehntem Burgfrieden,

Smiriö die nachherige königliche Stadt Bidzov sammt Gebiet und

1) vodner: „Klonninent» uistoriell Lo«ii>i»,« unequain »uteli»« «äit»".

?i2^»s ^n«. Xlauser IV. 1"om. 4. 1°am. I. z>. 222: „LoKIeinieii llÄßiueutuiu

ä« >V»I68teiui2 et ^»ltsnkerßeu»! 8tirpe".

2) Herrschaft Neuschloß der Grafen von Kaunitz.

') Nun Fideikommiß der grast. Familie Thuu.

<) Jetzt dem Grafen Hartig gehörig.

°) Nach ihm, der mit seinem Taufnameu Marquard hieß, wurden auch

die Mitglieder diese« Stamme« M»rt-uartici genannt. Die Söhne Marquard'«

hießen Hermann, Gallu« und Zavi» (circa 1175—1189). Der aus derKönigm-

Hofer-Hllndschiift bekannte Held Bene« Hermauo» soll der Sohn Hermann'«

gewesen sein(?) (Vlasal, der altböhmische Adel. Prag 1866. S. 69).

°) In der nächsten Nähe vom Stammschloße Roll.

34«
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das oben erwähnte Waldstein, das der es besitzenden Seitenlinie den

Namen gab. Außerdem gehörten ihnen noch viele andere Burgen und

Schlösser, wie Bobsetz, Weselh, Künburg mit Ii«n, Welisch, Skala')

(in dessen Bereich das volkreiche, freundliche Turnau liegt), Grafen-

stein 2) das bald verödete Deviu^) mit dem Gebiete vonNiemes^),

Star°dut>5), Zvieretic °), Michaloviiy, Dobrovic»), Neu-Waldstein,

Rcißstadt, Kost, Gabel«) und Bezdecz"). Außer diese» im Bunz-

lauer Kreise gelegenen Besitzungen besaßen sie die Herrschaften Neu-

Schloß"), Tetschen'2), Benscu, Markersdorf «) und Kamenitz"),

die alle in einem Gebiete vereint die Familie zur angesehensten

dieses Kreises, des Leitmeritzer machten. Reich begütert, wie es die

Warteubergc waren, wurden sie daher schon frühzeitig zu einfluß

reichen Stellungen in ihrer nunmehrigen zweiten Heimat, in Böhmen,

berufen und mit wichtigen Missionen betraut. So wurde im Iolrc

1308 Johann von Wartenberg Herr auf Zviretic, Großprior dn

Maltheser von Strakonic mit anderen böhmischen Adeligen zum

Luxemburger Heinrich VII. abgesandt, um den Sohn dieses Kaiser«

Johann zum Könige von Böhmen sich zu erbitten. Ein Venedik!

von Wartenberg kommt 1318 als oberster Burggraf des Landes

vor, zur selben Zeit wo ein Iesko von W. Statthalter in Mähren

war. Erstercr erhielt vom Könige Johann die schon genannte Stadt

Bidzov, die an sein Gebiet von Turnau grenzte und dessen Sohn

Wenzel im Jahre 1337, wie bereits erwähnt, die erbliche Würde

eines Mundschenken des Königreiches Böhmen. Ein Johann von

') Nun sämmtlich zur Allodial-Heirschaft Klein-Skal gehörig (Lomer lop,)

2) Unfern der sächsischen Grenze.

2) Unfern de« sogenannten Hammerteiches auch Teben genannt,

s) Jetzt Besitzung des Baron uou Uehreuthul.

°) Nun Alt°Aichll genannt — Allodial-Gut.

°) Allodial'Herrschaft Münchengrätz.

') Nun Nllod.-Herrschaft Kosmano«.

») Post Iungbunzlau, Besitz des Fürsten Thurn-Tari«.

«) Nun den Erben des Grafen Franz Pachta gehörig.

'") Unterbüfig oder Schloßbösig genannt, letzte P. Hirfchberg, bis jetzt

noch Eigenthum der Familie Waldstein.

'<) Nun Fideicommiß«Herrschaft der gräflichen Familie Kaimitz,

>2) Fideicommiß der gräft, Familie von Thun-Hohenstein,

") Nun mit Bensen Fideicommi« der vorgenannten Familie.

") Nun Fideikommiß der fürftl. Familie Kinsty.
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Wartenberg war es ferner, der als Canonicus von Lcitmeritz von

Carl IV. 1355 um de» Körper des hl. Veit nach Pcivia abgeschickt

wurde, welcher Heilige nun in dem nach ihm benannten Dome zu

Prag ruht. Dessen Sohn Marquard erhielt 1358 von Kaiser

Carl IV. noch die Herrschaft Welisch bei Künburg im Tauschwege

gegen die von Kost. 1368 finden wir einen Peter von Waitcnberg

Herrn von Michalovii mit böhmischen Soldtruppcn auf dem Heeres

zuge nach Italien zur Unterstützung Papst Urban V. (1362—1370)

gegen den Herzog Barnabas von Mailand. Anna geb, Wnrtcnberg,

Gcmalin des Grafen Victorin von Glogau, ward Mutter des nach

maligen Königs von Böhmen Georg Podicbrad. Um das Jahr

1420 zur Zeit der Hussitenkriege erglänzte durch seine Thaten

Zdenko von Wartender« böhmischer Oberst-Burggraf, der den Hrad-

schin mit eigener Lebensgefahr gegen die Hussiten uertheidigte, seinen

Sohn Heinrich im Kampfe gegen dieselben verlor und die Stadt

Bidilov gegen eine Abgabe von seiner Botmäßigkeit befreite. Um 1447

finden wir einen Sigismund von Wartenbcrg als Statthalter in

der Lausitz und ihm vom Könige Wladislaus die Hälfte der Ein

kommen des Landes angewiesen. Zweimal vermalt mit Töchtern der

Herzoge von Glogau und Münsterbcrg hinterließ er einen Sohn

Johann, der als Probst von Lcitmeritz auch Administrator des Erz-

bisthums von Prag wurde'). Von dieser Zeit an, also von der

Mitte des 15. Icchrhundertes, finden wir den Glanz dieses Hauses

im Sinken begriffen, und nur Johann Herr auf Starodub brachte

es für kurze Zeit als Oberstburggraf unter Kaiser Ferdinand I.

empor. Dieser hinterließ einen Sohn Adam, der von seinen 3 Ge°

malmen aus den gräflichen Häusern Kolowrat, Schlick und Martinic

vier Söhne und eine Tochter Magdalena erhielt; — letztere, die Mutter

des ersten Mannes seiner Zeit in Böhmen, des in den Grafenstand

erhobenen Oberstburggrafen von Böhmen Adam Waldstein f 1633.

Mit Carl dem zweitgebornen des oben erwähnten Adam von War

tenbcrg, resp. mit dessen Sohn Johann Georg Herrn auf Neuschloß

starb dieses Geschlecht der Herren von Wartender«, aus. Leider, daß

er, der letzte seines Namens, nur mit Schande bedeckt seinen ruhm

vollen Ahnen in das Grab folgte. Denn als Anhänger des

>) Diese Administrationen dauerten von 1421—1560, in welchem Jahre

das Erzbisthum von Ferdinand wieder hergestellt wurde. Vergl. S. 539 Aum. 3.
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sogenannten Winterkönigs (Friedrich von der Pfalz) zog er diesem an

Böhmens Grenzen entgegen, überbrachte ihm 'das Schwert des

Hussitenführers Zista, wurde deshalb verbannt und starb, als Ge-

mal der Tochter dieses unglücklichen Fürsten, ohne Eiben. Die Wuld-

steinc >) selbst erscheinen unter dem Erbauer der gleichnamigen Burg

(einem gewissen Zdenlo zur Zeit König Premysl's) zuerst als eine

selbstständige Linie der Herren von Wartender«. Doch läßt sich die

Zeit dieser Trennung vom Hauptstamme nicht historisch nachweisen

und die romantische Sage weiß sie sogar mit Löwenkämpfen in

Syrien in Verbindung zu bringen, die der erste der Waldsteine,

als ritterlicher Kreuzfahrer glücklich bestanden und die ihm zum

Wappen 2) verhelfen haben soll; was wieder nach erfolgter Rückkehr

in die Heimat zum Erbaue» der neuen Zwingburg den Impuls

gegeben habe. Doch so viel steht fest, daß gegen Mitte des 13.

Jahrhunderts schon der Name der Waldsteine historisch vorkommt, wie

denn auch der erste dieses Namens, der erwähnte Zdenko, als der

Vater von 4 Söhnen, den Stiftern der vier Nebenlinien (von Welis,

Kolstein, Kuckstein und Sturmberg) genannt wird 2); die letzteren

drei verschwinden frühzeitig vom öffentlichen Schauplätze der Ge

schichte und nur die von Zdenko II. begründete Linie derer von

Waldstein-Wclis pflanzte Namen und Ruhm der Familie fort.

Dessen Sohn Johann dürfte als Vater sehr vieler Kinder, von

denen er 24 Söhne allein dem Könige Premysl als Krieger zu-

geführt haben soll(?), für die weite Verbreitung und Verzweigung

') Palackh behauptet zwar das Geschlecht der Waldsteine sei rechlicher

Abkunft, doch ohne nähere Begründung. (Jahrbuch d. bühm. Museum« 2. Bd,

1. Hest). Die Burg Waldstein gerieth während der Hussitenkriege in die Hände

der Taboriten, welche späterhin den, bei der Einnahme der Stadt Netz >»

Baiern gefangenen Grafen Hurtig in den Kerker dieser Burg warfen, wo er

bald hierauf fein Leben endigte. Im Jahr 1440 soll Johann Kolda Herr aus

Nachod die Burg überfallen und zerstört haben, Iudeß scheint sie bald wieder

hergestellt worden z» sein, denn im Jahre 1493 kommt bei Paprockh Heinrich

Schuoffa von Helfeuburg al« Besitzer derselben vor. Auf diesen folgten die

Herren Smiricktz und später Albrecht von Wald stein. Die noch vorhandene

Kapelle zu St. Johann von Nepomuck ist im Jahre 1722 vom damaligen Be

sitzer der Herrschaft dem Grafen Franz von Walkstein errichtet und dotirt wo»

den. (Sommer, „Das Königreich Böhmen," Prag, Colve, dann Friedr. Ehrlich

16 Bde. 8, 1833—49. 2. Bd, S. 374.)

') Wir werden »uf dasselbe noch zurückkommen.

') Groß. Uuiv. Lelicon, 52. Bd. Hal^e K I_,ip»i»e 1732 et «36.
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der Linie den Grund gelegt haben, und zwei derselben, Zdenlo IV.

der zu Turnau wohnte sowie Hinko oder Heinrich I., sind als die

Begründer der noch blühenden beiden Linien der böhmischen und

mährischen Waldsteine anzusehen '). Die böhmische Hauptlinie, au«

der sich Hasec Stalskh von Waldsteil!, General-Feldmarschall bei

Kaiser Siegmund (1426), besonders hervortrat, zerfiel im Jahre

1506 in die Zweige der Herren von W. Bradlecz, von W. Arnau

und von W. Lomnitz. Die elfteren starben mit Johann, Herrn auf

Turzt und Kießperg frühzeitig aus, ohne zu bedeutendem Ansehen

gekommen zu sein. Die von Arnau, als deren Begründer Zdento

um 1525 erscheint, gelangten zum größten Ruhme in den Blättern

der Welt-Geschichte durch den Urentel des Stifters den so berühmten

Albrecht von Friedland, der jedoch, wie wohl zweimal vermalt,

keine mcinnlichen Erben, sondern blos eine Tochter (Gemalin des

Grafen «on Kaunitz) hinterließt). Der dritten Linie, der von W.

Lomnitz, möge nun der geneigte Leser für Augenblicke seine Auf

merksamkeit zuwenden, weil dieser der Erzbischof Johann Friedrich

angehört, dieser große Kirchenfürst, das vollendete Gegenbild des

allmächtigen) Herzogs. Wie bereits erwähnt reicht das Entstehen

der W. Lomnice bis auf 1506 zurück und zwar auf Wilhelm den

Enkel des kaiserlichen Feldmarschall's. Er starb 1557. Von seinen

5 Söhnen, den Herren auf Stiepanicz, Dobrovicz, Lomnitz, Hradek

und Aulipicz that sich besonders der vierte Johann von Waldstein

königlicher Landrichter und Kämmerer in Böhmen hervor, der da«

Gut Hradek, woher er den Beinamen führte, käuflich an sich brachte.

Zwei Kinder waren die alleinigen Erben seines Namens und seiner

Güter aus seiner doppelten Ehe mit Elisabeth von Krajir und

Magdalena von Wartenberg. Erstere beschenkte ihn mit einer Toch

ter Avollonill, letztere mit einem Sohne Adam, dem nachherigen

kaiserlichen geheimen Rath und Oberstburggrafen von Böhmen, der

wie bereits erwähnt von Ferdinand II.. in den Grafenstand erhoben

wurde. Aus des letzteren Ehe mit Elisabeth von Waldstein (der

mährischen Linie angehörig) stammte — außer dem 1632 kinderlos ver

schiedenen Rudolf und dessen Bruder Bartholomeus, der, ein schwerer

Schlag für das zärtliche Vaterherz, in der verhängnißvollen Schlacht

I) Viäs den Stammbaum Nr. 3 in der Beilage.

') 1
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bei Lützen (1632) fiel, — als erstgeborner der Liebling Ferdinand III.,

der geheime Ruth, oberster Stallmeister und zuletzt Oberstkämmern

Maximilian, dem wegen seiner besonderen Verdienste um den Habsburger

Thron der Rcichsgrufenstand, und wegen seiner Reichsimmcdietal Sitz

und Stimme auf den Reichstagen zum Lohne ward. Von nun an finden

wir die Waldsteine auf der schwäbischen Grafcnbcuik l). Dreimal

war Maximilian vermalt: mit Katharina von Harrach, mit Mari»

Polyxena des Freiherrn von Talberg Tochter und mit Maximilian«

von Salm-Ncuburg. Die zweite Gcmaliu ist die Mutter unseres

Johann Friedrich, des Präger Erzbischofs, der noch drei rechte

Schwestern Monica, Maximilian« und Maria hatte, die die Ge

malinen des Freiherr» Friedrich II. Svihovsky und der Grafen

Johann Adam von Harras und Christof Grafen von Wratislav-

Mitrovic wurden. Wir wollen hier, um den geneigten Leser durch

genealogische Citate nicht langer mehr zu ermüden, abbrechen und

nennen nur mehr als Halbbruder des Erzbischofs von seine«

Vaters erster Gemalin den berühmten Ferdinand Maximilian«

ältesten Sohn, den kaiserlichen Reichshof- und Appellationsrath, ober-

sten Kämmerer im Königreiche Böhmen und Bevollmächtigen beim

Friedensschlüsse zu Münster und Osnabrück, den Vater des »ach«

hcrigen Statthalters von Böhmen: Ernst Josef, des Erben unsere«

Erzbischofes. Zu gleichem Ansehen mit diesem Ferdinand gelangte

auch dessen jüngster Bruder Franz Augustin, Groß-Bailli des Mal-

theser-Ordens, schließlich oberster Hofmarschall und Ritter des gol

denen Vließes, der 1684 den 11. August uuvermühlt von hinnen

schied. Die mährische Linie der Waldsteine wollen wir, weil außer

dem Bereiche unserer Entwicklung, hiemit übergehen ; doch blühte auch

sie noch, gleich der böhmischen Linie, fort und erhält uugeschmalcrl

den Ruhm und das Ansehen der glorreichen gemeinsamen Ahne»,

Männer berühmt durch ihr Wirken auf dem Gebiete de«

Wissens, Helden im vollen Sinne des Wortes, berühmte Staats

männer und Diplomaten zählten beide Linien frühzeitig zu den

Ihrigen und sicherten sich so einen der ersten Plätze unter de»

Adeligen der böhmischen Krone. Unter ersteren steht oben an in der

Reihe böhmischer Gelehrten Wilhelm Waldstein -Sticvanickh, der

') Die Reichsgrafen und Freiherren, die die wirkliche Reich«st»ndsch»sl

besaßen, wurden in die welteranische, westptMsche, schwäbische und fränkische

Baut eiugetheill. (Hamann'« Atlas.)
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»och als Zögling des Adam von Minor die zwei ersten Bücher von

Didacus' „ßtellg.« äe «outemptu rnuuäi" meisterhaft in's Böhmi

sche übertrug, denen hierauf sein Lehrer noch das 3. Buch hinzu«

fügte, worauf das ganze Wert mit der Widmung an dessen Mutter

Maria, geb. Martinic 1589 zu Prag im Drucke erschien. Dessen

Soh» Heinrich Herr in Donbravic, mit dem der Hauptförderer der

böhmischen Brüder Carl von Zicrotin in beständigem Briefwechsel

stand, errichtete auf feinen Herrschaften Doubravic und Iungbunz-

lau eigene Druckereien, aus denen viele Bolksschriften, theils von

ihm selbst verfaßt theils corrigirt, hervorgingen. Derselbe steht auch

oben an als Förderer der sogenannten Krälicer (Schloß in Mähren)

Bibel-Ausgabe, die auf Kosten Zicrotin's für die böhmische Brüder

gemeinde in 6 Bänden, klein Folio, herausgegeben wurde und sich

durch Feinheit des Papiers und corrccten Druck auszeichnet^). Auf

das Wirken des Erzbischofes Friedrich Johann in literarischer Rich

tung, auf sein Bemühen, die erste katholische böhmische Bibclaus-

gabe zu fördern, werden wir bei seinem Leben noch zurückzukommen

Gelegenheit haben. —

Aber ebenso wie auf dem Felde des Wissens thaten sich die

Waldsteine schon frühzeitig auch hervor im Getümmel der Schlachten;

sie waren Ritter im vollen Sinne des Wortes und der magische

Nimbus, der ihnen zu ihrem Wappen verhalf (Siehe oben Seite 35),

er ward zum Funken der Begeisterung, einzustehen mit Leib und

Leben, mit Geist und Talent für Kaiser und Vaterland, wo immer

dieß ihre Kräfte in Anspruch nahmen. So finden wir z. B. schon

im Jahre 1254 wie bereits erwähnt, an der Seite des Königs

Premysl Ottakar von Böhmen im Kampfe gegen die heidnischen

Preußen einen Heinrich von Waldstein mit seinen 24 Sühnen (?),

die auch bei der Taufe der Führer derselben Pathenstelle vertraten;

wie dies der Jesuit Johann Tanner bei Gelegenheit der öffent

lichen Disputation des Erzbischofes hervorhob 2). Und Paprockh

führt in seinen Stammbäumen böhmischer und mährischer Adeligen

noch mehrere Glieder dieser Familie an, die die ersten Stellen im

österreichischen Heere einnahmen. Als der größte Heerführer, oder

') «akuglaei Lüldiui: „Luliemia äoetll," ?laß»o 1776—1780, l'om.

III. 8. eä. «2l, Uuss»l ?2l» II.

') LiUßei, „?>ilv«i>illi Loben!!««" ?l»ß»s t^pi» »lobiep. in «nlleßio

8. Xorb«iti 1669 u. 17S1 lom. III. meusi« VIII.
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besser Södlingsfürst, unter ihnen muß jedoch die unbeugsame Helden

gestalt des Herzogs von Friedland mit seinen düsteren Charakter-

zügen angesehen werden, wie wir diese im Eingange geschildert haben.

War der Arm der Waldsteine stets zum Schutze des be

drängten Vaterlandes bereit, so war es nicht minder auch da«

Herz mit allen seinen Anlagen, der Geist mit allen seinen Talenten.

Wir finden dies Geschlecht seit den ältesten Zeiten wiederholt an

der Spitze der höchsten Verwaltuugszweige ihres zweiten Vater

landes — Böhmen. Wir haben bereits im Verlaufe der genealogi

schen Entwickelung Gelegenheit gehabt Männer jener Familie zu

berühren, die bei ihrer hohen Stellung vom wichtigsten Einflüsse

auf die Landesgeschichte waren. Sehen wir uns auf dem Boden der

böhmisch-mährischen Geschichte weiter um. Das Amt des Oberst-

burggrafen, der zugleich oberster Statthalter und Vicarius «

Böhmen bei Abwesenheit oder bei dem Ableben des König« nm,

kam seit Prcmysl Ottakar im Laufe von 4 Jahrhunderten 5 Ml

an Herrn von Wnrteuberg, die Ahnen der Waldsteine (in den Jahren

1297, 1365, 1378, 1421, 1523), und ward 162? vom schon ge

nannten Adam von Walleustein bekleidet'). Unter den Ruthen des

königlichen Kammergerichtes aus dem Grafenstande begegnet uns

circa 1650 der Graf Leopold Wilhelm, unter den Obersthofmeistern

um 1615 der vielgenannte Graf Adam, unter den Apellations-

präsidentcn 1650 Ferdinand Graf von Waldstein (Halbbruder

des Erzbischofes, aus feines Vaters erster Ehe mit Eatharina Gräfin

von Harrach), unter den obersten Münzmeistern 160? Hannibal

von Waldstein, Cousin des Herzogs von Fricdland '). Unter den

Oberstkämmerern finden wir dreimal Herren aus dem Hause War-

tenberg (1298, 1350, 1398), im Jahre 1570 einen Johann von

Waldstein, den vierten Sohn des Stifters der Lomnitzer Linie und

im Jahre 1656 den Grafen Ferdinand Großneffen des Herzogs

Albrecht. Am häufigsten aber bekleideten Waldsteine das Amt der

obersten Landrichter — eine der ältesten und vornehmsten Würden

des Reiches — nämlich viermal binnen den 4 Jahrhunderten, die

von der Einsetzung dieser Würde unter den Piemysliden bis auf

die Tage des Erzbischofes verflossen waren. — Aber auch auf lirch-

') Redeln, „Das sehenswürdige Prag." Stärnberg u. Prag 1700. 8.

') Ebendaselbst.



Von P. Mauril« Kintel. 539

lichem Gebiete finden wir Glieder der Familie W. frühzeitig ehren

volle Plätze einnehmen. So soll bereit« im Jahre 1302, also noch

vor der Theiluug der Familie in die böhmische und mährische Linie,

der Bischof Johann V. von Olmütz, Halt) (Holh) genannt, ein Wald-

stcin gewesen sein; der da gegen die aufständischen Vasallen des Bis-

thums mit aller Macht sein Recht zu behaupten wußte, die Güter

Bautsch und Strelna dem Bisthinn wiedergab, den Frieden im

vollen Maße wiederherstellte und sehr heilsame Einrichtungen betreffs

der Capitel- Dignitäre traf'). Der 19. in der Reihenfolge der

Pröpste von Leitmeritz — wie sie uns Cruger in seinem bereits

erwähnten Werke (III. ^u^. S. 12) anführt, — war ein Wartenberg

I 1396 ebenso der 22. Zdislaus aus der Linie W.-Zvieretic, so

wie seine beiden Nachfolger Sigismund und Iassko (f 1444). Diesem

folgte nach kurzer Zwischenregicrung Johann Papouslö's, sein Ver

wandter Benedict von Waldstein zugleich Probst von Olmütz, der

selbe der gegen Ende des 15. Jahrhunderts (um 1485) uns als

Bischof von Camin in Pommern begegnet und der wahrscheinlich

der Linie Waldstcin-Sminc angehörte. Balbin^) erhebt diesen in

seinen Miscellaneen sehr hoch, wahrend das große Nniversallexicon

aus der einzigen und noch dazu unzuverlässigen Quelle: „altes und

neues Nügen" nur die Schattenseiten seines Charakters hervorzu

heben weiß. Benedict kömmt im Jahre 1458 als Magister an

der Carolinischen Universität vor, studierte hierauf Theologie zu

Krakau, wo er berühmt durch seine Gelehrsamkeit den Doctorgrad

erwarb und ward hierauf, nach Böhmen zurückgekehrt, wie bereits

bemerkt, Probst von Leitmeritz, Canouicus von Olmütz und ebenfalls

Probst daselbst. Das Erzbisthum von Prag konnte er jedoch, ob

wohl dazu designirt, bei den damaligen Wirren nicht antreten^),

und administrirte es blos als ernannter Bischof von Camin bis

zum Jahre 1505. wo er auf seinem Landhause Zäbrchy^) iu

') Wolnh, kirchliche Topogr. von Mähren. Olm, D, I, S. 37.

2) ?»l» II. i>. 89.

2) Nll« Erzbisthum blieb, nachdem Conrad Wechtll zum Hussitismu«

abgefallen war (Bericht des Domcapitel« darüber an Martin V. vom 16, M»i

1421, bei Balbin Vee»äi8 I. lid. VI,) bis zum Jahre 1562 erledigt; in diesem

Jahre wurde es von Ferdinand I. auf Bitten der böhmischen Stände wieder

hergestellt (lais. Patent u» bi»ä8 pr»L»Kim v puuäeli p« »v. tieen Krälicu).

<) Im Nentischeiner Kreise zu Groß-Peterswald gehörig, nun Lehen de«

Olmützer Metrop, Lapitele.



540 Johann Friedrich Graf von Waldstein.

Mähren am 18. März starb. Sein marmornes Denkmal in der

Kirche daselbst zerstörten die Hände frevelhafter Religionsneueier.

Wir übergehen andere Mitglieder dieser Familie, die in zwar unter

geordneter Stellung l) dennoch vieles Ersprießliche der Kirche leisteten

und wollen nur noch mit wenigen Worten der Denkmale frommen,

religiösen Sinnes dieser Familie erwähnen.

Unter den Stiftern von Capellen, Altären und Beneficien im

Bereiche der böhmischen Kirchenprovinz sind vor allen die Warten

berge sehr zahlreich vertreten ^). Was deren Nachkommen die Wald

steine betrifft, so begegnet uns zuerst Heinrich von Waldstein-Wai-

tenberg mit dem Stammsitze in Welisch als Stifter der Altäre der

Heiligen St. Nicolaus und Martinus in der Pfarrkirche zu Iicin

wie auch des Altarcs der hl. Dorothea zu Lomnitz bei Ii5in. Ein

Wok von Waldstein fundirte mit 20 Schock böhmischer Groschen

eine tägliche gesungene Messe im Kloster St. Carl in Prag (1392),

ein Johann im Jahre 1455 ein Anniversar mit 10 Schock Gro

schen bei der Pfarrkirche Czernosin; ein Zdenko macht 1393 eine

Stiftung für die Kirche Iilemnicz, desgleichen die Witwe nach

Johann von Waldsteiu mit 3 Schock 22 Groschen und dem Zehcntc

des Dorfes Hrustic für die Kirche daselbst u. s. w. ^) Wohl sind

diese sowie viele andere Stiftungen theils in den Hussitenkriegen

theils in der 30jährigen Kriegscftoche der Auflehnung gegen kirch

liche und weltliche Macht zum Opfer gefallen , theils wurden

sie erst später vom Danaidcnfaßc des Staatssäckels verschlungen,

doch das Andeuten an den frommen Sinn der Stifter lebt fort

und spricht noch heutzutage, außer in vielen religiösen Bauten,

laut zur Nachwelt im Frauziskaner-Convente zu Turnau^) (»ä

8t. IVancisouiu). Dieser, in welchem gegenwärtig nur noch drei

Priester und vier Laienbrüdcr leben ^), ward gegründet vom Vater

unseres Erzbischofes dem Grafen Maximilian (kais. geheimen

Ruth, Oberststllllmeistcr und Overstkämmerer, seit 1654 Reichsgraf),

einem Manne, der wie die Chronik der böhmisch - mährischen

>) So tömmt z. B. uni 1500 ein Zdento von Waldstein als Grand-

Prior der Malthelcr vor. (Cruger 11. October).

2) Laldiuus zli«eell. Volumen Nleetionuiu.

2) Ijlllbini idiäem, äiversi» loci«.

<) Diöcese Leitmeritz.

5) (^Ht»I. viue«. I^ltum. pro 20. 1868.
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Franziskanerprovinz sagt') eine Zierde seiner Familie, sich um

den serafischen Orden sehr verdient gemacht hat. Nachdem im

Prouinzial-Ordenscapitel vom 24. October 1650 zu Znaim seine

bezüglichen Anträge angenommen waren, nahm dessen Sohn Fer

dinand (Halbbruder des ErzbischofeS) in Gegenwart des Probstes

Roder von Altbunzlau und einer zahllosen Volksmenge die Grund

steinlegung vor (1. Mai 1655) und bald blühte rings um das neue

Kloster wieder die katholische Religion, die hier fast nur dem Namen

nach gekannt war. Im Jahre 1655, ein Monat nach dem feierlichen

cben erwähnten Acte, starb der Stifter; ein Jahr hierauf folgte dem

Vater auch der Sohn Ferdinand in das Grab und die ncne Pflanz

stätte ward sein letzter Ruheplatz, wohin ihn am 26. Februar 165?

seine trauernde Witwe Eleonore von St. Thomas in Prag aus

übertragen ließ. Am 3. Sonntage nach Ostern ward der neue nach

dem Tode der Stifter beendete Bau vom Prager Erzbischof, Cardi

nal Harrach, feierlichst eingeweiht. Für 12 Religiösen trug die

Witwe im Mamen ihres minderjährigen Sohnes für immerwährende

Zeiten Sorge und erfüllte dadurch in überschwanglicher Weise den

letzten Willen ihres Schwiegervaters Maximilian (vom 13. Febr.

1655 ääo. Wien), der, für sein edles Herz das schönste Zeugniß,

mit den Worten schloß: „(!uiu ez« ^uruovii NunaLteriuru tun-

äkvei-ini et »ä nee eontulerim Huoääain bonuin , cle <^uo

oom68 I'eräinanäu» dene seit, vrovteres, 6ed-et i» attenäere,

ut Hiiiä^nid in esuzludäi lundatione äetuerit ex tot», massa

NÄLi-oäitati» suppleatnr; et äe»uver ourain et insveetionem

nansat." Nach dem Brande von 170? wurde das Kloster nebst

der Kirche von dem Grafen Franz von Waldstein-Wartenberg im

Geiste seines großen Ahnen wieder hergestellt. Im Jahre 1785

ward die Zahl der hiesigen Ordensgeistlichcn, die bis auf 19 an

gewachsen war, in Folge Befehls Kaiser Josef II. auf die ursprüng

liche Zahl von 12 herabgesetzt und als im Jahre 1803 eine aber

malige Feucrsbrunnst dasselbe beschädigte, war es wieder der da

malige Besitzer Franz Adam von Waldstein, der auf seine Kosten

es bis zum Jahre 1822 in der gegenwärtigen Form erbauen ließ.

Außer dem Grafen Ferdinand ruhen noch zwei Mitglieder der

') Mscpt. von P, Bciullidu« Sannig bis 1678 reichend, in Original-

abschrist vorhanden im Raigerer Stiftsarchiu.
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Familie: die Grafen Karl von Wartender«, (-j- 30. Aug. 1612) und

dessen Bruder Iaroslaus (f 1602) in der Gruft dieser Ordens-

lirche; (letztere wurden bei der Grundlegung der neuen Marienkirche

im Jahre 1825 aus der altern baufälligen, hiehcr übertragen ').

Um dieses Ordenshaus lebt und wcbt noch fort der Geist der Stifter,

dieses Monumeut ihres katholischen Sinnes blieb allein erhalten;

erhalten tonnen wir sagen, um den Sohn des Stifters zu jenem

heroischen Wirken auf kirchlichem Gebiete zu entflammen und durch

die Fürbitte der hier ansäßigen seraphischen Brüder zu unterstützen,

von dem dem geehrten Leser die folgenden Zeilen melden sollen. Um

diesem Abschnitte jedoch, der es sich vorzüglich zur Aufgabe gemacht

hatte einen geschichtlichen Ueberblick über das ganze Haus der Wald

sleine zu geben, mit der Gegenwart zu schließe», mögen hier über

die Zeit nach dem Tode des Erzbischofes noch einige Daten folge».

Auf die 4 Brüder desselben aus seines Vaters erster Ehe und auf

deren einflußreiche Beziehungen zu Kaiser und Reich werden wir

im weiteren Verlaufe unserer Schilderung noch zurückzukommen

haben. Die Linie Arnau, die zweite jener 3 Nebenlinien der böhmi

schen Waldsteinc, von denen wir bereits erwähnt, erlosch im Jahre

1854, ohne je zu großem politischen Einfluße und Besitzthum

gekommen zu sei». Auch die erste Linie, die von Vradlecz, verschwindet

bereits mit Anfang des 17. Jahrhunderts aus der Geschichte und

es blüht bis zur Gegenwart nur mehr die Linie Lomnitz fort, die

in Wilhelm, der 1557 starb, ihren Stifter ehrt. Sie allein genießt

bis zur Gegenwart noch alle jene Prärogativen, mit denen, seit der

Erhebung Maiimilian's (mittelst Diplom vom 24. Juni 1628) in

den Reichsgrafcnstllnd, kaiserliche Huld sie überhäufte. Sie besitzt

das Obristerb-Vorschneideramt in Böhmen, welches bei der Krönung

und solennen Belehnungen der 8snior dieser Hauptlinie vertritt,

und seit 1636 auch die Magnatenwürde in Ungarn. Auch wurde

diese nunmehrige Hauptliuie 1774 auf's neue zu Sitz und Stimme

in dem schwäbischen Grafencollegium aufgenommen. Gegenwärtig

theilt sie sich in die ältere Linie zu Münchengrätz und in die jüngere

zu Duf-Leitomyschl. Elsterer gehören nebst anderen Herrschaften in

Böhmen die Fideicommißherrschaft Münchengrätz und die Scniorats-

') Sommer'« Böhmen II, S. 37s.
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Herrschaft Trebitsch in Mähren '), die letztere besitzt nebst anderen

die Herrschaft Dux und Leitomischl. Aus letzterer Linie verdient

hier noch Erwähnung Graf Franz Adam (geb. 14. Febr. 1759),

der — ein zweiter Ahasver — Afrika durchzog, von 1787—89 im

orientalischen Kriege sich als Stratege hervorthat, hierauf wieder

gegen die Ueberrestc der Heere Friedrich II. mit Erfolg kämpfte,

im Jahre 1809 als Major die Wiener Freiwilligen befehligte und

am Ende seiner Tage noch, auf seinem Landgute in Ungarn die

literarische Welt mit dem Prachtwerke: „vssoriptione» st iooues

plantarum rarioruin Hunßkliae" erfreute. Er starb wohlverdient

um Staat und Wissenschaft am 24. Mai 1823. Gegenwärtig steht

Graf Christian Vincenz Ernst (geb. 2. Jänner 1794, vermalt mit

Maria Gräfin von Thuu-Hohcnstein) an der Spitze der älteren

Linie und Graf Georg (geb. 25. März 1818) an der Spitze der

jüngern, derer von Dux-Leitomyschl^).

Das ursprüngliche Wappen der Familie war, wie bereits er

wähnt, ein Löwe. Gegenwärtig ist der Hauptschild quadrirt: Feld

1 und 4 enthält einen blauen, doppelgeschwänzten (böhmischen)

gekrönten Löwen einwärts gekehrt, 2 und 3 in Blau einen der

gleichen goldenen Löwen. Mittelschild: in Gold ein 2küpfiger schwarz

gekrönter Adler, welche in der rechten Klaue einen silbernen Anker,

in der linken aber einen Palmzweig hält, und auf der Brust einen

kleinen mit einem Fürstenhut gedeckten rothen Schild trügt, worin

in Gold der Namenszug l'. II. ist. Dieser Mittelschild ist oval

und von einem grünen Lorberkranz umwunden und über so wie

unter demselben erscheint ein ebenfalls ovaler, von einer silberneu

in ihren Schwanz beißenden Eidechse umgebener, kleiner Schild, der

von Gold und Schwarz senkrecht getheilt ist (wegen Wartcnberg).

Die Devise lautet: Invit» inviäia^).

1) Mit Willimowitz im Iglauer Kreise, sie hat eine Gesammtarea von

7152 u. ö. Joch und einem Grundentlastungscapital von 182,607 fi. E. M.

(Weber, die landtäfl. und Lehenaüler Mährens).

2) Hyrtl, die fürstl. grast, und freiherrlichen Familien de« o'sterr. Kaiser»

staate«. Wien, Schaumburg u. Comp. 1850 u. figd. 8. 2 Bde. 2. Bd, S. 54.

2) Siehe die beiliegende Zeichnung.
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III.

Johann (als Erzbischof von Prag der V. dieses Namens)

Friedrich Graf von Waldstein erblickte das Licht der Welt, der er

selbst einst durch feine Tugenden zu leuchten berufen war, zu Wien

gegen Ende des Jahres 1644. Sein Vater, der besondere Günstling

Kaiser Ferdinand III., befand sich daselbst bei Hofe als oberster

Kämmerer und hatte in Maximilian«, der Tochter des Oberstvo»

stchers von Böhmen, des Barons Friedrich von Talmberg, seine

zweite Gemalin, die Mutter unseres Johann gefunden. Die hohen

Gaben des Herzens und das tiefe Gefühl der Mutter vereint mit

den Talenten des väterlichen Geistes waren die ersten Schätze, mit

denen das zärtliche Elternpaar die Wiege des Erstgebornen »u«

zweiter Ehe beglückte. In seineu älteren Halbbrüdern, den 4 Söhnen

Clltharina's (geb. Gräfin von Harrach) fand er aufmunternde

Strebsamkeit nach gemeinnützigem Wirken, in seines Vaters tief

begründeter Religiosität den Sporn nach höhern, nach den ewigen

Gütern. Obwohl mitten im Centrum jenes Gewühles, jenes Stie

ben«, das Hoch und Niedrig eben damals noch an der Heilung der

tiefen Wunden des kaum beendeten 30jährigen Krieges arbeiten ließ,

blieb feine Kindheit dennoch unter der liebevollen Obhut des besorg»

tcn Elternpaares von äußern Einflüssen unberührt, sein Geist ent

wickelte sich unter der Leitung erfahrener Lehrer frei und ungehindert,

Väter der Gesellschaft Jesu pflanzten ihm Liebe zur Religion seiner

Ahnen, zur Tugend und Sittlichkeit ein, ausgezeichnete Lehrer —

deren Namen uns leider die Geschichte nicht aufbewahrt hat —

sorgten für seinen Fortschritt in den nöthigen anderweitigen Kennt

nissen seines Alters und bereiteten den Knaben für jene Laufbahn

vor, die sich schon frühzeitig durch den Ernst in seinem Wesen und

durch die getreue Nachfolge deu Fußstapfen seines Vaters offenbarte.

Zum Jünglinge herangereift, schied er auf Geheiß seines Vaters,

dessen Verlust er kurz nach seiner Abreise (1655) zu beklagen halte,

aus dem Kreise der Seinigen und verließ seine Brüder (deren ältester

(Halbbruder) Ferdinand bereits als Gesandter beim Westvhalischen

Friedensschluße dem bedrängten Vatcrlande Herz und Sinn geweiht

hatte) um nach Vollendung der Humaniora die Carl'Ferdinanoeische
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Universität in Prag ') zu beziehen, wo er gleich einem zweiten

Herrmann Landgrafen von Hessen nach zweijährigem Studium mit

tiefer Gelehrsamkeit seine aristotelischen Sätze öffentlich vcrtheidigte.

Hierauf unternahm er in Begleitung seines Hofmeisters eine, längere

Reise durch die Staaten des Reiches und zog schließlich in die

Weltstadt Rom, wo er im Collegium Germaiücum durch rege Fort

schritte sowohl im Staatsrechte als in der Theologie sich tüchtig

machte zur öffentlichen Wirksamkeit, um dem Beispiele seiner Brü

der folgen zu können. Einstimmiges Lob seiner Lehrer ward ihm

hier zu Thcil und noch in der Hauptstadt der Christenheit ernannte

ihn Petri's Nachfolger Alexander VII. zum päpstlichen Hausprälaten

und Ehrentämmerer. Drei Jahre verweilte er daselbst und eröffnete

dann, zum Manne au Jahren und an Verstandesbildung heran

gereift, als ernannter Canonicus und bald hierauf Dechant von

St. Johann in Breslau seine kirchliche Laufbahn, zu der er sich

nach reiflichem Entschluße begleitet von den Segnungen feiner An

gehörigen allein hingezogen fühlte. — Sein zweiter Halbbruder

Albrecht war inzwischen Canonicus von Salzburg und Olmütz

geworden, starb jedoch, zum Propste in Leitmeritz designirt, noch vor

Antritt seines neuen Wirkungskreises ; der dritte, Franz, warMaltheser-

ritter und schloß sein Leben als Hauptmann der Hatschirer kaiser

lichen Leibgarde, geheimer Rath und oberster Hofmarschall Kaiser

Leopold I., der ih» auch mit dem goldenen Vließe auszeichnete, im

Jahre 1684 — als Cülibatär. Nur der jüngste Carl Ferdinand ihm

an Alter am nächsten überlebte den Kircheufürsten (f 1702). —

Kaum war Johann Friedrich in feinen neuen Wirkungskreis ein

wenig eingeschult, als ihn das Vertrauen des Fürstbischofs von

Breslau 2) zum Collcgialcapital beim h. Creuze übersetzte, wo er

Cantor und Prälat wurde. Wohl war in früher Jugend schon der

Ruhm, den sich sein Namens- und Stammesgenosse, der Herzog

von Fricdland erworben hatte, verlockend auch zu ihm herange-

1) LIUFÜI-, ?ulv«l«» »»eil XIX. I^dl. Bis zum Jahre 1654 bestauben

daselbst zwei Akademien: die Carolinische und die Clementinische der Jesuiten,

welche beide durch kaiserliche« Dekret Ferdinand III. vom Jahre 1654 zn einer,

der Earl'Ferdinandeischcu Universität vereinigt wurden. Die Feierlichkeit dieser

Vereinigung fand am 4. März desselben Jahres nach gehaltenem V«ui sauet«

in Gegenwart des Eardinals Harrach und der lais. Commissäre statt.

2) Sebastian -j- 1671; er gewann dem Katholicismu« die Herrschaft Sagan.

(Kirch. Lei. II. Nd.)

Oest. Vieitelj. f. lathol. The»l. VIII. 35
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treten, um ihn der gewählten Laufbahn abwendig zu machen, allein

die loyale Gesinnung, die die Erbtugend seiner Linie machte, konnte

den tiefen Fall, der die Folge der raschen Erhebung und der vielen

Charakterschwächen jenes geworden war, nicht entschuldigen, sondern

nur beklagen. Dessen Laufbahn lag wie ein offenes Buch vor

unserem jungen Würdenträger, und spornte ihn, vereint mit dem

Beispiele seines seligen Vaters, nur noch mehr an auf kirchlichem

Gebiete jene Tugenden leuchten zu lassen, die dem Herzoge fremd

geblieben waren. Die erste Gelegenheit bot sich ihm hierzu, als ei

auf Befehl des Papstes sein liebgewonnenes Breslau verlassen mußte,

um der auf seine Person gefallenen Wahl des Domcapitels von Olmütz

zum Canonicus bei S. Wenzel zu folgen. Er gehorchte und zog circa

166? an seinen neuen Bestimmungsort, wo er ebenfalls nur für

kurze Zeit verweilen sollte. Inzwischen war der Großmeister des

ritterlichen Krenzherrenordens zu Prag Graf Harrach mit Tod abge

gangen und Kaiser Leopold I. >) hatte, als der auf den erzb. Stuhl

und an seine Stelle gewählte Dechcmt von Olmütz Johann Wilhelm

Liebsteinskh Graf von Kollowrat in der kurzen Zeit eines Monates

von diesem seinen Posten durch den Tod abberufen worden war, den

Königgrätzer Bischof Mathäus Ferdinand von Ailenberg zu dessen

Nachfolger ernannt. Allein das Ordenscapitel berief sich auf die,

bereits von Ferdinand I. bei Gelegenheit der Ernennung des Car

dinal» Erzbischofs Grafen von Harrach zum Großmeister (1632—

1667) ertheilten Reservalien: „künftighin frei und ungehindert selbst

sich den Großmeister wählen zu dürfen", und erwählte anstatt des«

selben den Grafen Waldstein am 25. Juli 1668, der auch am Feste

der Kreuzerhöhung (14. Sept.) feierlichst als solcher eingeführt wurdet

In gleichem Sinne wie sein Vorgänger, der das Ordens

hospital an der Präger Brücke von Grund aus neu erbaut und

vieles andere Ersprießliche zur Hebung des Ordens gethan hatte,

wirkte auch der neue Großmeister, er der da sich allem, was er auf

seiner Bahn unternahm, mit ganzem Herzen widmete. Er erbaute

1668 die Ordenskirche zu St. Franz beim Hospitale, consecrirte die-

>) 1667, Ferd, von Nileuberg geb. zu Raigern in Mähreu, war «°«

Köuiggriitz auf deu erzb. Sluhl nach Prag erhoben worden, Cr hatte noch «^

Abt von St. Nicolau« seine „Vita 8. ^uaun,«« dem Kaiser Leopold gewidmet,

2) Bienenberg, K. I. Ritter von, „Analetleu zur Geschichte de« WM-

Kreuz-Orden«. Prag und Wie» 1787. 8. S, 10« zc.
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selbe l) und erledigte endlich 1686 jenen langwierigen Streit zwischen

dem Ordens-Conveute und dem Magistrate der Neustadt von Prag

betreffs des Patronatsrechtes bei St. Peter durch einen am 10. Juni

geschlossenen Vergleich dahin, daß der Orden das Patronatsrecht

dem Magistrate überließ, dagegen das Recht behielt stets je zwei

Ordenspriester für die besagte Pfarre dem Consistorium zur Wahl

vorschlagen zu dürfen. In demselben Jahre trug er auch als Groß

meister 2000 fl. für die Soldateuspitaler in Ungarn bei.

Daß die Würde des Großmeisters des Kreuzherruordeus seit der

Restauration des Prager Erzbisthums über 100 Jahre lang stets mit

der Erzbischöflichcn verbunden ward, wird den nicht befremden, der da

weiß, wie sehr die Einkünfte des Erzbisthums durch die Religions

kriege gelitten hatten. Vor Beginn der hussitischen Kämpfe, — die mit

dem Abfalle des Erzbifchofs Conrad Vechta, wie bereits erwähnt,

(siehe Anmerkung 3, S. 539) so traurig auch in religiöser Beziehung

für die Organisation der Diöcesc endeten, — hatte der jedesmalige

höchste kirchliche Würdenträger Böhmens nicht nur als Fürst des

römischen Reiches Sitz und Stimme auf den Reichstagen, sondern

auch seine eigenen Ritter, Adeligen, Vasallen und Soldaten. Seine

Einkünfte erstreckten sich damals auf jährlich 80,000 Dukaten ; er besaß

die schönsten Städte und Herrschaften, wie Rzczitz, Ncu-Reichenau,

Rosenthal, Tcin an der Moldau, Pribram mit 45 Dürfern, Rand-

nitz sammt Gebiet, Böhmisch Brod, Rotycan :c. 2) Als jedoch Calir-

tiner und Taboriten, von Ziska und den beiden Protonen entstammt,

gleich Wahnsinnigen gegen ihr eigenes Fleisch, ihre eigene Mutter,

die böhmischen Lande zu wüthen begannen (1419—1436) und die

Fäulnis der neuen reinen Lehre auch kirchliche Würdenträger, unter

welchen den Primas selbst, angesteckt hatte, da fielen nebst gottgeweihten

Orten auch alle Güter und Einkünfte der erzlnschöflichen Kirche den

fanatischen Neuerern zum Opfer. Raub und Plünderung war an

der Tagesordnung; die Canonici und andere Geistliche wurden in

') Noch ezistirl über diele Feier eine Medaille, die auf der Auersseite des

Erzbischof« Brustbild einhält mit der Inschrift: „Iu»nue» l'rieäi-iou» H,reliiep.

kralle,- auf der Rückseite dagegen die S, Franzenstirchc mit der Umschrift:

^luvocadunt Lle et s^c> Nxauälam." Die Rundschrift lautet: „Nool. 8, I^ano.-

vrä. Lriioiss. Oum Lud«» 8teU» lüounee. H. 1688 -j-." Von einer zweiten Me

daille als Erinnerung au die Eonsecratiou der Eisterciensei'Kirche zu Pl»ß, so

wie einer dritten kleineren erwähnt Bienenberg S, 108.

') Redeln: „Das sehenswürdige Prag" S. 237.

8ü»
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das Elend verwiesen und die Präger Diücese blieb über 100 Jahre l),

in tiefer Wehmuth versenkt über den Fall ihres Oberhauptes, ohne

Erzbischof 2) — bloß administrirt vom Domcapitel. Um das Elend

voll zu machen fiel dem verheerenden Brande von 1541, der im

königlichen Schlosse ausgebrochen war, auch die Domtirche selbst

großentheils zum Opfer, Letztere wurde zwar, was den Chor anbe

langt von Ferdinand I. wieder hergestellt, auch wurde endlich auf

wiederholtes Bitten der böhmischen Stände der verwaisten Diözese 1562

in dem ausgezeichneten Großmeister der Kreuzherren, dem Bischöfe

von Wien Anton Brus^), wieder ein Oberhaupt gegeben, der mit

Klugheit und Gelassenheit auch Gelehrsamkeit und Beredsamkeit in

ausgezeichneter Weise verband ^) ; allein die Schäden waren zu tief,

um baldigst geheilt werden zu tonnen, und was an Gütern dem Eiz«

bisthum entrissen worden war, blieb größtentheils für immer «er«

loreu. Bei dieser Lage der Dinge bot sich in der Vereinigung bei

jedesmaligen erzbischöflichen Würde mit dem Großmeisterthumc dei

Kreuzherren ein vortreffliches Mittel dar, den hohen Rang auch nach

außenhin würdig vertreten zu können. Und zum bleibenden Ruhme

dieses Ordens gehört es, daß dieser, was auch Clemens XI. in der

Bulle vom Jahre 1705 würdigte, gerne hiezu seine Hand bot. Die

Einkünfte des Ordens wurden die Subsidien des Primas von

Böhmen, des jedesmaligen Nachfolgers auf dem Stuhle des hl.

Adalbert und blieben es bis zum Tode Johann Friedrich's von

Waldstein 1694. Da dieser, wie wir spater hören werden, durch

kluge Sparsamkeit einerseits und durch umsichtige Verwaltung anderer

seits wieder für die zum äußeren Glänze des jedesmaligen Erz»

bischofs nothwendigcn Revenuen gesorgt hatte, so wählte im ge

nannten Jahre am 21. August das Ordenscapitcl der Krcuzherren

mit dem rothen Sterne sich zum ersten Male nach mehr als 100

Jahren einen aus seiner Mitte, den hochverdienten Ordensprior

Georg Ignaz Pospichal°) zum Großmeister. Acht der Erzbischöfe

») Von 1421—1561,

2) Die Utraquisten wählten als solchen den betaunte» Johannes Rotyc»»

-s 1471.

') Von Müglitz in Mähren gebürtig.

') Wetzer und Wette Kirchenleiicou — Artikel: Prag.

°) Von Polua in Böhmen gebürtig, Prior durch 3« Jahre, siehe

Bienenberg, S. 109.
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Prags hatten seit 1560 die Großmeisterwürde bekleidet '), — unser

Johann Friedrich schloß hochverdient in würdiger Weise diese Reihe.

Die Geschichte der Diöcese Kömggrätz bildet einen der merk

würdigsten Abschnitte i» der Kirchengeschichte Böhmens, Den Hussiten

die in diesem nördlichen Gebiete fürchterlich gehaust hatten, folgten

spater die böhmischen oder sogenannten mährischen Brüdernach, die sich

gerade diese Grenzgebiete, als ihren Hauptsitz erwählt hatten. At«

sie jedoch nach dem Siege der katholische» Sache am weißen Berge

1620 mit Amos Comenius (geb. 1592, f zu Amsterdam 15. No

vember 1671) ihrem berühmteste» Haupte, dem Verfasser der „^anu«,

linHuai-um rege, ata" an der Spitze, auf Befehl Ferdinand II.

gleich den Calvinisten und Lutheranern auszuwandern genöthigt waren,

blieb noch immer eine beträchtliche Anzahl verborgen in jene» Ländern

zurück. Dicßbcwog hauptsächlich Leopold I. den Plan seines Vorgängers

Kaiser Ferdinand III. (der bereits 1655 das Lcitmeritzer Bisthum

errichtet hatte) wieder aufzunehmen, mit Gutheißung Alexander VII.

das ehemalige Bisthum Leitomischl (errichtet 1334 vom Kaiser Karl

IV. verfallen in den Taboritenstürmen 1425) wieder herzustellen und

mit dieser Aufgabe den Cardinalerzbischof Grafen von Harrach

(1623—1667) zu betrauen.

Die jetzigen Kreisgebietc Königgrä'tz und Biviol, ^) wurden

daher von der Erzdiöcese Prag getrennt und zum neuen Bisthume,

nun nach dem Bischofsitze Königgrä'tz genannt, umgeschaffen. Im

Jahre 1660 ernannte Leopold I. den hochverdienten Präger Beue-

dictinerabt von St. Nicolaus Mathäus Ferdinand Zoubet von Vi-

lenberg zum ersten Bischöfe daselbst, der jedoch, nach langen Unter

handlungen mit Rom erst 1664 praconisirt wurde. Als dieser hier

auf dem Grafen Harrach, nach kaum halbjähriger Zwischenregierung

des kränklichen Grafen Johann Libsteinsky de Kolovrat') auf dem

erzbischöflichen Stuhle selbst nachgefolgt war, fiel die Wahl seines

Nachfolgers für den erledigten Sitz von Kömggrätz auf den eben 30

') Unter diese gehörten die 2 ersten Antonius und Martinu« (beide Müg>

liher) dem Orden selbst an.

2) Später unter dem Bischöfe Johann Leop. von Hag lf 1794) wurde

gemäß Anordnung Kaiser Josef II. noch der Chrudimer und Czaslauer Kreis zur

Diöcese hinzugefügt. Sie umfaßt nun 31 Eonsistorialbezirle mit mehr als 1000

Priestern und circa 1,300.000 kath. Einwohner». (Wetzer und Welle Kirchen»

lericon.)

') Nov. 1667- 21. Mai 1668.
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jährigen Großmeister der Kreuzherren, den Olmützer-Canonicu«

Johann Friedrich Grafen von Waldstein. Am 27. November 1673

ward er ernannt und am 4. März 1674 in der Domkirche zu Prag u«n

seinem Vorgänger zu Königgrütz feierlichst consecrirt. Es muß als

eine merkwürdige Fügung Gottes angesehen werden, daß unseres

Waldsteins Consecrirung zum Bischöfe ebenso, wie seine nachherige

(1676) Introduction auf den erzbischöstichcn Stuhl jedesmal auf

jenen Sonntag in der hl. Fastenzeit siel, in. der die Kirche die Li

turgie mit „I^stare" beginnt'). Voll freudiger Zuversicht begrüßten

ihn 1673 seine Diöcesanen und Freude und Jubel herrschte aber

mals im Jahre 1676 bei seinem Erscheinen als Erzbischof zu Prag.

Freude, aber eine heilige, durch weise Mäßigung und Strenge gegen

sich selbst gemäßigte uud geregelte, Freude war aber und blieb auch

der Grundzug seines Charakters — sein ganzes Leben glich einm

I^ewre mitten in der Faste. Schwer war die Bürde, die schon do«

bischöfliche Amt auf ihn geladen hatte; mit aller Macht mußte er

für die völlige Wiederherstellung der katholischen Religion in seinem

Kirchensprengel sorgen, denn die Wunden, die jene unglückselige

30jährige Kriegscpoche, als deren Schluß man geschichtlich den so

genannten westphälischen Frieden annimmt, (1648) seinem Vater-

lande auch in religiöser Beziehung geschlagen hatte, — sie klafften

noch fort und zahllos waren noch die verirrten Schäflein, die sein

Ruf zu der einen wahren Heerde zurückzuführen hatte. Doch schon

in dieser seiner Stellung erglänzten jene Tugenden an ihm, die zm

Verherrlichung einer noch größeren und umfangreicheren Wirksamkeit

bestimmt waren : „?r»,608tsn3n virtutum nitors in »n^usta, soena,

Hu»» orevi in anFUstiori nro8nec:tu inte^ra» sxnlioaret" ^).

Drei Jahre brachte Johann Friedrich in Königgrütz zu, eine Zeit,

allerdings zu beschränkt um nach dem Plane seines Vorgänger«

alles was da räudig war, aus seinem Herde auszumerzen und die

kirchliche Organisation gänzlich durchzuführen — die jedoch mehr

als hinreichend war, um aller Augen auf die Tüchtigkeit des jungen

Kirchenfürsten hinzulenken. Unterstützt durch Beispiel und Wort

>) „Online pror»u» !»«to, eo uemns äi« c^no in»» universell» üoole«»

— «ll0l»s litnrßias vnee — I^e»8u« interruvtionein uil»ri I^aetare »eemeb»t

sagt hierauf bezüglich Freschot in seiner „Oorou» äeouni et Neßiun Lob«mi»«'

Lumptibn» ?»uli I^oeuneri Isorimberßeusi» 2». 1717 lol. p»Z. 107.

') Worte Freschot'«.
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seines Metropoliten wußte er in kurzer Zeit dennoch vieles zu lei

sten ; er kannte seine Heerde, wie auch seinen ganzen Sprengel genau,

bald war er hier thätig, um Irrgläubige, namentlich die noch im

mer im geheim fortlebenden Calirtiner auf den rechten Weg zurück

zuführen, bald wieder fand man ihn dort neue Pfarreien und Bene-

ficien stiften, Kirche» consecriren, den Clerus unterweisen, oder aber

auf Visitationsrciscn abwesend. Wie sich aber seine Thätigkeit nach

außen hin immer reger und gesegneter entfaltete, im gleichem wenn

nicht noch höherem Maße stählte sich sein Inneres im dreifachen

Kampfe gegen den Satan, gegen die eigenen Gelüste und die Welt.

In letzterer Beziehung fand er wiederholt Gelegenheit seine Tüch

tigkeit im tirchenrechtlichcn und theologischen Wisse» zu erproben;

besonders bei der Wahrung von Rechte» und Freiheiten seiner Diöcese,

die protestantische Gutsbesitzer allseitig zu schmälern suchten. „Den

Irrthuui hassen, die Person aber lieben" war und blieb in solchen

Fällen sein Grundsatz, und dadurch wußte er oft die erbittertsten seiner

zahlreichen Feinde für sich zu gewinnen. Einen schönen Beweis für

diese seine edle Gesinnung bietet uns nachfolgendes Schreiben:

^Ii«v6renäi8«ilu6 voium«! Da ich geschworen und bei mir fest

„beschlossen habe, Gottes gerechte Sache zu wahren, so wurde ich

„fälschlich beim hochwürdigste» Herr» N. und andererseits angeklagt.

„Nun handle ich aber nur nach Recht und Gerechtigkeit, daher mich

„auch Gott, wie ich zuversichtlich hoffe, keineswegs meinen Ver-

„läumdern ausliefern wird, und zwar dies um so weniger, da sie

„mir ja Gutes mit Bösem und Liebe mit Haß vergolten haben.

„Ich glaube daher, daß ich bei einer solchen Handlungsweise den

„Vater der Wahrheit mir stets geneigt erhalten werde. Jenen ver

leihe ich aus Liebe zu Jesu vom Herzen, bin ich mir ja keines

„Unrechtes gegen sie bewußt, mein eigenes Gewissen bezeugt meine Un

schuld und meine, jenen gegenüber, stets ungeheuchelte Freundschaft"').

Ein großer französischer Staatsmann antwortete, als man ihn

frug, wie er mit einer so gänzlich unbedeutenden Gesellschaft um

gehen könne: „^ "i^ repo»e"2). Gerade so dachte und handelte

Bischof Johann.

») Berghauer: »I'lato.Uzlt^r l'oeuitsuti»«,« — dem wir auch im weiteren

Verlaufe größtentheil« folgen werden. — S. 123.

2) Maximilian: „Au« meinen Leben." 1. Vd, S. 96.
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Stolz blieb ihm fremd; er kannte ihn nur dem Namen nach

und hatte ihn fliehen gelernt, am warnenden Beispiele seines

Stammesgenossen des unglücklichen Herzogs von Fricdland, War

er von seinen Arbeiten, von dem oft durch seine Stellung schon

gebotenen Umgange mit Hochgestellten ermüdet , dann suchte und

fand er Ruhe im Gespräche mit seiner Umgebung — er ruhte da,»»

aus belehrend und erbauend durch Wort und Beispiel an der Seite

seines Beichtvaters und Sekretärs. Wir werden diesen edlen Zug

seines Herzens in seiner letzten Lebenszeit noch eingehender zu be

rücksichtigen haben.

Am 30. April 1675 kam ihm die Hiobspost zu vom Tode

seines vielgeliebten Metropoliten Mathäus Ferdinand und bereits

im folgenden Monate erhielt er ein kaiserliches Handschreiben, dc>«

ihn den getreuen Freund des Verstorbenen abermals zu seinem Nach

folger auch auf diesem, dem erledigten erzbischöflichen Stuhle ernannte.

Die Wahl war getroffen — die ohnehin schwere Bürde wurde noch

schwerer, noch drückender für seine Schultern. Wohl hielt sich Jo

hann Friedrich in seiner tiefen Demuth für diesen Stuhl, den

so viele heiligmäßige Männer, unter ihnen ein hl. Blutzeuge

obenan, geziert hatten, für unwürdig, allein der Gehorsam gegen

Kaiser und Papst, deren bloße Wünsche ihm schon Befehle waren,

gab allen Bedenken den Ausschlag und da er sein ganzes Leben

ohnehin längst schon großmüthig Gott und dem Heile der Nächsten

geopfert hatte, so sah er in seiner Erhebung nur einen desto größer»

Sporn dies ohne Rückhalt und in ausgedehnterem Maße thun zu

können '). Mittelst Bulle am 2. December 1675 (yuarto ucw»L

>) Sehr schön sprach er sich hierüber einst gegenüber seinem geistlichen Freund«

Dunod au«: „Seit vielen Jahren habe ich mich ganz Gott geweiht und seither ihn

allein geliebt au« ganzem Herzen. Nichts andere« habe ich gesucht noch gewünscht

in dieser Welt, als meinen Gott allein und seinen heiligsten Willen, so daß e«

mir gegenwärtig ganz gleichgiltig ist, ob Er mich verdammt oder selig haben

will, weiß ich ja, daß alle« sein heiligster Wille ist und er nicht« wollen kann,

außer was Ihm zum Ruhme gereicht. Ware e« mir gestattet noch einen eigenen

Willen zn haben oder einen eigenen Wunsch, den ich, seit ich mich ihm geweiht

habe, nicht mehr haben kann, ich würde mir lieber die Verdammuiß nach seinem

eigenen Willen, al« nach meinem die Seligkeit wählen. Lieber wollte ich meinen

Tod und die Verdammniß, als Leben und Seligkeit, einzig und allein jedoch

nur deßwegeu um seinen höheren Willen zu erfüllen nnd ihm größere Eh« zu

verschaffen." — Mspt. im Stiftsarchiv.
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veoeiubris) ward die kaiserliche, auf seine Person gefallene, Wahl

von Clemens X. bestätigt und ihm am Schluße des päpstlichen

Schreibens aufgetragen in die Hände der Bischöfe von Wien und

Wiener-Neustadt den herkömmlichen Eid der Treue zu leisten. Nach

dem er diesem Befehle in Wien, wo er sich einige Tage bei seinem

Bruder Ferdinand aufhielt, nachgekommen war, und nachdem er

sich hier in geistiger Zurückgezogenheit für jenen so wichtigen Schritt

vorbereitet hatte, kam er am 14. März 1676 in Prag an und nahm

hier einstweilen im Paläste seiner Familie seine Wohnung. Den fol

genden Tag, — es war abermals der Sonntag „I^ewre", — ward er

feierlichst in die Domkirchc zu St. Veit eingeführt und nahm vom

erzbischöstichen Stuhle Besitz, als der neunte der Erzbischüfc seit

Wiederherstellung dieser Würde, der 17. in deren Gesammtrcihe und

der 45. Bischof seit Errichtung des Bisthums im Jahre 973. Um

nun sein Wirken in dieser hohen Stellung gehörig würdigen zu

tonnen, möge uns ein Uebcrblick über die inneren und äußeren Ver

hältnisse der Erzdiüccse hier gestattet sein').

Das Visthum Prag verdankt seine Errichtung zunächst den rast

losen Bemühungen des Herzogs Boleslav II., des thätigsten För

derers dieser Sache beim Papste Johann XIII. dessen Nachfolger

Benedict VI. und der große Kaiser Otto brachten des Herzogs Wunsch

in Erfüllung, bestätigten die Errichtung und wiesen das Bisthum dem

erzbischöstichen Sprengel von Mainz zu, als Ersatz für die Lostrennung

der Erzdiöcesc Magdeburg von letzterem. Ungeheuer war die Ausdehnung

der neuen Diöcese Prag's, denn sie umfaßte das ganze Königreich Böh

men jener Zeit 2), und erst die nothwcndige Errichtung neuer Bisthümer

im Norden und Osten (des Bisthum's Breslau, oder wie es anfangs

hieß Bisthum zu Smogna für den schleichen Theil Polens und

des 979 wiederhergestellten Bisthum's Mähren) beschränkten deren

Umfang auf das heutige Böhmen und die nachherige schlcsische Graf

schaft Glatz. Die weite Entfernung der Diöcese von der Metropole

') Nach Frind, „Kirchengeschichte Böhmens." Prag, Tempsty 1864-66 2 Bde.

^) Im Südosten gehörte hiezn Mähren, die ganze SloUalei im nördlichen

Ungarn bis an die Donau nno da« Matragebirge, dann das heutige Galizieu

,bi« an die Flüsse Bug und Stry in der Gegend von Lemberg die Landschaft

»m Bug bis in die heutige Wojwodschast Podlachien, ferner alles Land von da

b>« an die Oder zwischen Breslau und Glogau und endlich noch das ganze

übrige Schlesien am linken Ufer der Oder. Frind I. S. 54 und Palackh „Ge

richte Böhmens" I. 226.
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Mainz, die sprachliche Verschiedenheit, der mühsame und gefahrvolle

Verkehr mit derselben, sowie die noch immer beträchtliche Ausdehnung

des böhmischen Kirchenspreugels vermochten endlich Papst Cle

mens VI. >) im Fasching 1344 den Bitten seines ehemaligen Schü

lers, des Kaisers Karl IV. geneigtes Gehör zu schenke» und Unter

handlungen einzuleiten, die die Umgestaltung des nun nahezu 400

jährigcn Bisthums zum Erzbisthume Prag zur Folge hatten. Die

Bulle vom 30. April 1344 brachte die Unterhandlungen zum Ab

schlüsse; das Bisthum Olmütz wurde der neuen Metropole unter

geordnet und das bisherige Prämonstratcnser- Stift Leitomysl als

zweites Suffraganbisthum errichtet. Letzteres ging jedoch 1438 in

den Hussitenstürmen ein, und wurde 1660, wie bereits erwähnt, als

Bisthum Köuiggratz resuscitirt. Dem genannten neuen Bisthume stand

seit 1655 schon das Bisthum Leitmeritz zur Seite, so daß Graf Wald

stein als neu ernannter Erzbischof von Prag zwei Suffragan-Bis«

thiimer in seiner böhmischen Kirchcnproviuz zählte. Ersteres, König-

grätz, kannte er als früherer Verweser desselben genau und hatte

in dem Baron Christof von Talenberg'^), einem Verwandten seines

Hauses, einen tüchtigen Nachfolger daselbst erhalte», während in

letztcrem <M Leitmeritz) Bischof Ignaz Graf von Sternberg ') mit

eben so viel Umsicht als Tüchtigkeit die Regierung führte. So

konnte den» Erzbischof Johann Friedlich, von diesen beiden aus

gezeichneten Männern in der Leitung der gesummten Kirchenprovinz

trefflich unterstützt, seine ganze Sorge der Erzdiöcese widmen. Und

hier gab es in der That sehr viel zu thun. Die kirchliche Organi

sation, durch die Errichtung der Suffraganbisthümer nicht wenig

gehemmt, war zu Ende zu führen, und vor allem für das geistige

und das leibliche Wohl der Diücesanen zu sorgen, auf denen noch

immer die traurigen Folgen der langjährigcn Kriegsereignisse lasteten.

Als Primas des böhmischen Reiches und geborner Legat des päpstliche»

Stuhles — welche beide Würde» seit der Errichtung dcs Erzbisthums^)

>) Peter de Rasiere« 1342—1352,

') 1676—1698 bezüglich der, Verwandtschaft. Sieh« den Stammbaum Nr, 3.

2) 1676—1709.

<) Verliehen von Urban VI. durch die Bulle von 1365 dem zweiten Lrz>

bischose Johann Oclo von Vlasim, der später Cardinal wurde.
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an die Person des jeweiligen obersten Kirchenfürsten von Böhmen

gebunden waren, — fühlte sich auch Waldstein im Namen der bei

den höchsten Regenten, des geistlichen und des weltlichen, des Papstes

und des Kaisers zu dieser doppelten TlMigteit um so mehr ver

pflichtet. Die Lage Böhmens war in jener Zeit noch immer eine

traurige zu nennen. Dieses Krouland, in dessen Mitte der Funle»

zur dreißigjährigen Kriegscpoche aufgelodert war, drückten noch im

mer jene furchtbaren Nachwehen, die einen großen Theil von Deutsch

land an den Rand des Abgrundes gebracht hatten. Das Elend der

Bewohner, die allgemeine Verarmung verbünde» mit den gräulichen

Schreckensgestalte» Pest nnd Hunger hatten hier furchtbar gehaust.

Im Jahre 167? >) wurde» die Bewohner durch zwei große Komete»,

die den ganzen Monat Mai hindurch am Himmel drohten, von

Neuem in Aufregung versetzt und an der gewöhnlichen Auslegung

dieses Phänomens ließen e« abergläubische Leute nicht fehlen.

Ueber 30,000 Familien hatte das Kronland durch Auswande

rung verlöre». .Der Pest und der Hungersnoth fielen in den Jah

ren 1622—1640 fast ebenso viele zum Opfer, überall fehlte es

daher an Händen, die socialen Schäden auszubessern und was

noch hiezu willig genug gewesen wäre, wurde durch den Mangel an

Erwerb und die allgemeine Arbeitsstocknng zu fortdauernder Noch

und zum Elende uerurtheilt. Kurz, all' die schwere» Folgen, die

Häuser in seinem Werke „Deutschland nach dem 30jährigen Kriege" ^)

als so verderben-bringend schildert, sie lasteten ebenso schwer auf

Böhmen, als den gesanuntcn deutsche» Gaueu; besonders aber ver

einigten sich alle diese Schicksalsschlägc über die Residenzstadt des

Erzbischofes, über die Hauptstadt des Königreiches — Prag. Mit

dem Einfalle der Passauer im Jahre 1611 und dem folgenschweren

Fenstersturze der 3 Rathsherren aus dem Schlosse au, 23. Mai

1618 hatte die zweite goldene Aera (die erste war mit Karls IV.

Negierung abgelaufen), die da mit der Regierung Ferdinand I. be

gonnen hatte, auch schon ihren Abschluß gefunden. Schlag auf

Schlag folgten sich die Ereignisse und als nach der verhängnißvollen

') Hammerschmied, „proäromu« ßluri»« ?r»ß«u8i8." — Vstelo-I'r»,^»«

^«Itz. ^V!oKu»rt 1717 toi. p. SS5.

') Leipzig und Heidelberg 1862. 8. — Leider, daß Häuser als Stock-

Protestant von nicht« als von einer zweiten Auflage der berüchtigten Dragunadeu

!« erzählen weiß. — Gleiche« Recht für Alle!
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Schlacht am weißen Berge (8. Nov. 1620), die da im Angesichte

der Mauern Prags dem kurzen Königthume des „national-religiösen"

Friedrich von der Pfalz ein Ende machte, dieser selbst seine Residenz

in schleuniger Flucht verlasse» mußte, da ließ sich auch schon die

Zuchtruthe der beleidigten kaiserlichen Majestät auf die untreue

Hauptstadt nieder. Am 21. Juni 1621 büßten 26 Anhänger de«

Wintertönigs vor dem Rathhause ihren Abfall im Tode durch

Henkershand und nun folgte jene große Auswanderung, die das Land

und vor allem die Hauptstadt um Tausende der geschicktesten Arme

brachte. 9 Jahre nachher bemächtigten sich die Sachsen unter Armin

der Stadt (1630). Viele Crilirte kehrten mit diesen damals zurück,

wichen aber bald wieder sammt ihren Beschützern vor dem heran

ziehenden Friedländer '). Abermals 9 Jahre nachher kam der fürchter

liche Würgengel, die Pest, über Prag, der 18,000 Christen und

10,000 Juden als Opfer fielen. Ihr folgte 1616 eine fürchterliche

Verheerung durch Elemcntarcreignissc, worauf im Jahre 1618 die

Kleinseite und der Hradsin durch Verrath in die Hände des schwe

dischen Feldherrn Königsmark gerieth. 1651 schien auch die Moldau

ihren Grimm an der hart bedrängten Stadt austoben lassen zu

wollen, denn die Annale« jener Zeit berichten von einer derartigen

Überschwemmung, daß man selbst in der Altstadt nur mittelst

Kühnen den Verkehr aufrecht erhalten konnte. Nun kamen zwar einige

Jahre der Ruhe für Prag; es wurde rüstig gearbeitet an der Aus

besserung des materielleu Schadens, neue Festungswerke umgaben

die Stadt, prächtige Kirchen, Paläste und Klöster erhoben sich aus

deu Ruinen, — es war die Blüthe der Renaissance herangebrochen,

für Prag eine Periode der Ruhe zwar und der Verschönerung, der

jedoch gar viele alte historische Baudcnkmale weichen mußten. Daß

jedoch jene zwei Decennien namentlich bei den damaligen Verhält

nissen nicht hinreichend waren, um die tiefen Wunden, die ein halbes

Jahrhundert des Krieges der Stadt zuvor geschlagen hatte, auch

nur oberflächlich zu vernarben, wird gewiß jeder zugeben, der die

damalige Kriegsführung und das Hausen der zügellosen Soldateska

kennt, abgesehen selbst von der so fühlbaren Abnahme der Bevölke

rung 2). Und in einem derartigen Zustande nun fand Johann Fried-

>) Nach Mitouec: „Historische Skizzen au« Böhmen." Wien u. Olmütz

1860 gl. 8. S. 458.

2) Hammerschmied, p. s«5 «t s^.
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rich Stadt und Land, als er die elftere als Metropolit zum ersten Male

betrat. Sein edles Herz dauerte namentlich das Elend der niederen

Volksklasse, die bei geringer Arbeit und großer Theucrung kaum das

Leben fristen konnte und bei Baumpflanzungen und Grubenarbeiten

wußte er zahllosen Erwerb zu verschaffen'). Von den Getreideuor-

räthen seiner Familiengüter theilte er unentgeltlich aus so viel er

tonnte, und wenn die Rede auf die Lage des Volkes kam, dann

schloß er gewöhnlich: „Gott möge ihm, dem Volte, gnädig sein,

lindern kann ich seine Noth nicht hinreichend, Gott verleihe ihm

und mir Geduld — man muß sich ja in Gottes heiligsten Willen

fügen." Wie zu Zeiten eines seiner großen Vorgänger, des Cardinals

Harrach. so umlagerten auch unter ihm oft 600—700 Arme die

erzbischöfliche Wohnung und keinen entließ er, ohne ihm zu geben,

so viel als möglich war. Wohlthun war ihm zur zweiten Natur

geworden, obwohl er selbst bei seinem Eintreffen in Prag noch nicht

hatte, wohin er als Erzbischof sein Haupt Hütte legen tonnen und

daher (wie bereits erwähnt) im Hause seiner Familie Unterkunft

suchte — in dem, vom Herzoge von Friedland im Angesichte des

taiserl. Schlosses erbauten weitläufige» Waldsteinischen Palastes. Die

früher erzbischöfliche Residenz, vollendet vom ersten Erzbischofe

Einest von Pardubitz, (1344—1364) hatte eine Feuersbrunst im

Jahre 1419 verzehrt und was diese verschont gelassen, verheerten

die furchtbaren Taboriten ^). Kein Baum, kein Strauch des Gartens

fand Gnade vor den Wütheuden. Erst Erzbischof Zbyuck Verka z

Dube (1592—1606) tonnte an den Plan zum Neubau denken; die

Ausführung desselben blieb jedoch erst seinem fünften Nachfolger, dem

Erzbischof Mathäus Ferdinand von Bilenberg vorbehalten. Dessen

Tod unterbrach das begonnene Werk, und nun war es Johann

Friedrich der das Begonnene mit Geschmack und Würde vollendete.

Die Kosten dieses würdevollen Bauwerkes im Renaissancestyl be

stritt er größtentheils aus seinem nicht unbeträchtlichen Priuatver-

mögen, das ihm nach dem Tode seines Vaters und seiner älteren

Stiefbrüder zugefallen war. In der Verwaltung dessen bethätigte er

') Bericht de« Antidius Dunod im N8., aufbewahrt im Stiftsarchiv zu

Raigern.

2) Auf der Kleinfeite.

') Lalbiuu» „Mzeelwns» vso. I, üb. VI.
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sich als einen so umsichtige» Oekonomen, daß er, ferne von jedweder

Knauserei, alle seine Güter zu wahren Musterwirthschaften umschuf

und im Jahre 1680 die Herrschaft Dur mit Ober-Leitersdorf >)

z» einem Fideicommiß vereinigte, welches noch jetzt eine der schön

sten Besitzungen seines Hauses bildet. Den Kunstsinn, den er bei

Erbauung der Residenz am Hradsin kundgab, offenbarte er aber

auch im thätigen Unterstütze» aller größeren Bauten, mochten diese

nun im Dienste der Kirche oder in der Verschönerungssucht jener

Zeit ihren Grund suchen. So verdankt ihm z. B, die Stadt Prag

jenes herrliche Crucifix auf der Prager Brücke, das er aus Erz

gegossen im Jahre 1681 an der Stelle des früheren steinernen von

den Schweden (1678) zerstörten errichten ließ. Die Inschrift am. Fuße

desselben verewigt seinen Namen. Sie lautet: Oarolo ^äainu

Laroni 6e Löiöan, c^ui r>«rn«tuurQ Iioo lurueu et »aorum ^er-

petuum in Nstronoütkno saosl!« äivi Vsnosslai tiiQäavit,

ieFÄto rionc» I^uniovie« »eäi ^roQisni«oori3.Ii, Joanne» l'risäe-

ricu» ^renier>i»oonu» kra^susis noo rllourlrQeutrlm riosuit Huno

UvlII^XXXI 2). Sie gibt zugleich ein glänzendes Zeugniß seines

') Nun im Saozer, früher im Leitmeritzer Kreise. Zu Anfang des 16.

Iahrh. gehörten diefe Herrschaften einem Johann Kaplir von Seelowitz, der sie

153« au Dippold von Lobtowitz verkaufte. Bei diefer Familie verblieben sie

bis zum Jahre 1618, wo noch Wilhelm Popel von Lobluwitz bei Nalbin als

Besitzer vorkommt. Bald hierauf gelangten sie jedoch durch Kauf an den Vater

de« Erzbischofe«, den Reichsgrafen Maximilian von Waldstein (Sommer). Der

jetzige Besitzer ist Georg Graf von Walbftein; der letzte bücherliche Einlagswerth

beider Herrschafte» war 1848 mit 782,158 fl. E. M. veranschlagt. Die Ge>

sammtarea beträgt 16,929 Joch, davon entfallen 2048 auf Aecker, 788 I. Niejen,

21 I. Gälten, 249 Hutweiden, 13,415 Waldungen und 408 I. unpioductioe«

Land, wofür jährlich 16,436 fl. an Grundsteuer entrichtet werde«. (Haurnnd

allg. Zeitschr. f< Land» und Forstwirthe 1868, Nr 8.) Dur besitzt auch im Schloß-

bezirke ei» eigene« Hospital, welche« Erzbischof Johann Friedrich in der Weise

neu organisirte: „daß daselbst 13 Männer, 12 Weiber, 6 elternlose Knaben und

6 Mädchen mit allen Bedürfnissen versorgt werden sollen" (Sommer).

') Zu beiden Seiten de« Crucifire« sind die Statuen der Mutter Gotte«

und de« hl, Johanne« Ev. angebracht. Am Fuße ruht ein Adler mit der Um

schrift: „limol«." Auf einem Schilde unterhalb ist die hist. Inschrift angebracht,'

„l'i-iüHAiuin <ÜIl!-i»ti Orueilixi bonori «x inulot» in »llnetani «ruoeiu dlassemi

^u>1»«i pu»itum » Ii«^io ^ribuu»Ii llripellatiuiiull! »nno vomiui 1696 ^len«e

8ept. äie 14." — (Hammerschmied S. 593), Diesel Jude würbe zur Strafe

verurtheilt da« Erucisir auf eigene Kosten vergolden zu lassen.
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stets dankerfüllte» Herzens für jede gute That, auch wenn sie wie

die Schenkung des Gutes Lannovicz') ihm nur indirect galt. Hier

mögen auch einiger seiner zahlreichen Kirchenbanten Erwähnung ge«

schehcn. Auf seinen genannten Herrschaften Dur und Ober-Lciters-

dorf erhoben sich auf seine Kosten würdige Gotteshäuser; im fürst-

erzbischöflichen Alumnate, das Cardinal Harrach 1655 errichtet

und bestiftet hatte, eine schone Kirche^), nachdem er diese selbst zu

vor noch erweitert hatte'). Ihm verdankt ferner Moldau-Tein^)

sein Decanatsgebiiude, Lannovicz seine schöne Pfarre. Im Jahre 1688

errichtete Waldstein in Klattnn (im gleichnamigen Kreise) an der

Stelle der ehemaligen Schule ein schönes Gebäude zu Ehren der

hl. Jungfrau Maria — das sogenannte Superiorat, auch erzbischöf

liche Kaplanei genannt — für einen Superior und 3 Capläne.

(Nach Anordnung ihres großmüthigcn Stifters haben diese Geist

lichen den Vorrang vor sämmtlichen Pfarren der ganzen Diöccse,

sie sind vom Klattauer Dechaut unabhängig, jedoch verpflichtet,

ihm in der Seelsorge Aushilfe zu leisten. — Sommer, Böhmen u. f. w.

?. Bd.) Durch diese sowie andere Bauten und Stiftungen bethätigte

Erzbischof Johann Friedrich nicht nur iu hervorragender Weise

einen Kunstsinn, sondern vor allem seinen Eifer für die Sache

Gottes, der, ein Hauptzug seines edlen Charakters, sich seit seiner

Wahl zum Großmeister der Kreuzherren bei jeder Gelegenheit her-

»orthat. Dieser sein Eifer war es auch, der ihn zum Mäcenas der

') Im früheren Kourimer Kreise, law durch Testament vom 28. Sept. 1672

de« Freiherr» Adam u. Rica« au da« Präger Fürsterzbisthum.

') Gegenwärtig befindet sich da« Alumnat im ehemalige» Iesuiteucolle-

gmm Llementiuum genannt.

') Nach Paprocky gehörte Moldau-Tein im 14. Iahrh, den Herren von

Austie, um da« Jahr 1388 dem Johann Sezema von Austie. Nach dem Ge»

dentbuche der Dechautei soll diese Herrschaft bereits Zbvntu uo» Hasenburg

besessen habe», welcher Erzbischof der Stadt ein Privilegium verlieh. Beim Aus

bruche der hussitischeu Unruhen verpfändete der berüchtigte Erzbischof Conrad

von Vechta die Stadt an Prolop Eabelickh von Butican. Die Bürger wurden

aber von dessen Nachfolger späterhin so schlecht behandelt, daß sie die ganze

Herrschaft im Jahre 1601 selbst ankauften. Weil die Stadt beim Ausbruche

de« 30jährigen Kriege« »u dem protestantischen Aufstaude Theil genommen hatte,

so verlor sie den Besitz der Herrschast, welcher nebst der Stadt vom Kaiser

Ferdinand II. 1620 dem Präger Erzbisthume zurückgestellt wurde, dem sie bis

b,eute angehört, Besitzstand bei 2100 Joch. (Sommer, Nudweiser Kreis.)
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Wissenschaften heranbildete, wie dies der Jesuit P. Simon Sidccius

in seinem „2oäi»l!N8 äuoä«<:iiii krassulum »»uotui'uiu" ') rühm«

lichst hervorhob. Ihm verdankt Böhmen die Förderung der eisten

katholischen böhmischen Vibelausgabe 2), ein bleibendes Denkmal

der Thatigteit der kurz zuvor, 1669 von Mathias Steyer, gegrün

deten „St. Wenzels-Heredität". Schon sein Vorgänger Erzbischof

Mathäns Ferdinand von Bilenbcrg hatte den rühmlichen Ent

schluß gefaßt, den Katholiken Böhmens die hl. Schrift in ge

meiner Weise in die Hände zu geben, damit durch die verfälschte

sogenannte Kralicer Ausgabe die irrigen Lehren der böhmischen

Brüder nicht weiter verbreitet würden. Der Plan des Erzbischofcs

von Bilenbcrg war, die hl. Schrift nach der Vulzat» mit Ver-

gleichung der (irrig für eine katholische gehaltenen) venetianischen

Bibel und der vor Luther's Zeiten gedruckten Exemplare zu über

setzen. Er hatte jedes Capitel auszulegen befohlen, und zwar besonders

solche Stelle», über deren Sinn andere christliche Parteien mit den

Katholiken nicht einig sind, die Arbeit den Jesuiten aufgetragen

und hiezu Männer bestimmt, die wie Constanz, Steyer und

Varncr theils durch grammatikalische Werte, theils durch gute

böhmische Ucbersctzungen sich bereits hervorgethan hatten. Mit dem

neuen Testamente sollte der Anfang gemacht weiden, weil gerade

dies am meisten verfälscht war. Doch Bileuberg starb noch vor

Veröffentlichung dieses Theiles, der erst 167? in der Carl-Fcrdi-

nandeischen Druckerei der Gesellschaft Jesu bei St. Clement erschien.

Das alte Testament ward in zwei Nbtheilungen in den Jahren

1712 und 1715 herausgegeben; die ganze Ausgabe ist wohl

die beste katholische in böhmischer Sprache und noch heutzutage

gesucht.

Doch dies friedliche Wirken des Erzbischofcs Johann Friedrich

wurde bald durch politische Stürme, die der ruhmsüchtige Neben

buhler Ocsterreichs Ludwig XIV. heraufbeschworen hatte, in unlieb

samer Weise gekreuzt, und Kunst und Wissenschaft verstummten vor dem

Donner nur allzu prosaischer Kriegsmaschinen. Die Pforte lag gede-

müthigt zu den Füßen Kaiser Leopold'« I., — ein Grund genug für

den Erbfeind des Hauses Oesterreich um in Deutschland einzufallen

») Gewidmet dem Erzbischofe 1676.

') Siehe- „Ungar „allgemeine böhmische Nibliothet," Prag 1786.
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und seine maccchiavellistischen Pläne hier fortzuspinnen. Zwar lag das

Königreich Böhmen entfernt vom Kriegsschauplätze, doch nicht weit

genug, um französischen Plünderern nnzugiinglich zu sein. Dreißig

solcher erkauften Schurken schlichen sich auch in Prag ein und zün

deten am 21. Juni 1689 bei heftigem Winde das Haus zum

schwarzen Adler in der Karpfengasse an. Die Flammen ergrissen

die Iudenstadt, verbreiteten sich in der Altstadt, erreichten auch die

Neustadt und in wenigen Stunden waren 10 Synagogen, 407

Häuser, mehrere Kirchen und Paläste, ja sogar der Wasserthurm

und die Mühlen in Asche gelegt '). Die Noth unter den armen

Abbrändler» war bei der allgemeinen Theuerung groß, und wie

zum Vater floh Alt und Jung, Jude und Christ zum erzbischüflichen

Paläste, um Mittel zum Aufbaue der Ruinen und Stillung des

Hungers zu suchen. Johann Friedrich gab, er gab reichlich, doch

eingedenk des biblischen Spruches so, daß „die Rechte nicht wußte,

was die Linke that". — Kein Blatt der vaterländischen Geschichte

tonnte die Summe seiner Liebesopfcr zusammenstellen, eingetragen

allein hat sie der Herr im Buche des Lebens, Die Werte der leib

lichen Barmherzigkeit waren jedoch stets begleitet vom geistigen

Almosen und um letzteres durch seine Organe, den Clerus, in wür

diger Weise spenden zu können, war es eine der ersten Sorgen des

Oberhirten, diesen im Sinne der Kirche zu würdigen Dienern des

Altars und der Menschheit heranzubilden. Einen Theil dieser seiner,

ihm vor Allem, theucren und lieben Arbeit übergab er der erprob

ten Obsorge des Probstes auf der Präger Burg Johann Chauovsky

de Longavilla, den er sich zu seinem Suffragane wählte, worauf ihn

Papst Innocens XI. zum Bischöfe von Milevitauum i. p. erhob.

Es war dies ein rüstiger Mitarbeiter im Weinberge des Herrn,

ein Mann voll Biederkeit und Rechtschaffenheit, die rechte Hand

seines Oberhirten, gleichsam die Mutter des untergeordneten

Clerus?); — welche süße Pflichten er an dem Herzen Marieus, seiner

steten Zufluchtsstätte, zu üben gelernt hatte. Außer einer Meßstiftung

von 1000 fl. im Veitsdome hinterließ er noch 10,000 fl. zum Baue

>) Zimmermann, diplomatische Geschichte der aufgehobenen Klöster, Kir

chen ,c. zu Prag. Prag, 164«,

2) Er starb 1702, viäe ö»30pi8 prc> KawlioKö äuenoveustvo, IN. Band,

1837. p. 293 »i,.

Oest, Vierteil, f, l»th°I, Theo!, VHI. 2S
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eines Emeritenhauses für Priester, die da in der Seelsorge ergraut,

daselbst der gewünschten Ruhe Pflegen sollten und gab üoeroieß sein

Haus, seine Garten und seine Bibliothek für diesen Zweck her, — der

edelste Schlußstein in seinem ovferuollcn Priesterleben. Dem Weih-

bischofe zur Seite stand in würdiger Weise der Canonicus und

Capitcldechant von St. Veit Wcnceslaus Bilek von Bilenberg —

früher Dcchant von Smirii, den Erzbischof Johann Friedrich in seiner

Stellung als Generalvicar seines Vorgängers bestätigte und bei

behielt; — ein Mann voll Klugheit uud Eifer, ebenso verdient um

die Diöcese Königgrätz, wo er früher als Canonicus gewirkt, wie

um die Erzdiöccse '). Nimmt man zu diesen Männern, die in glück

licher Vereinigung gleichsam die praktische Seite des Domcapiiel«

bildeten, den als Schriftsteller berühmten Thomas Ioh. Pesina »on

Czechorod hinzu, so muß man zugestehen, daß die Leitung der Erz-

oiöcese sich wohl nicht so bald in besseren Händen befand. Dn

letztere besonders war es, der durch seine, mit ebenso viel Tiefe,

als Gediegenheit, verfaßten Werke 2) dem jünger« Clerus Einsicht

verschaffte in die Diöcesangeschichte und dadurch zugleich manchen

Schritt rechtfertigte, den die Wiederherstellung der kirchlichen Ord

nung nothwendig machte. Als Prediger und eifriger Missionär lh»t

') Berghauer, S. 156. Er f 1704 um 20. August und setzte die Tom-

tirche zum Erben ein.

2) Gedruckt erschienen uon ihm:

») Ilealeßun Neimaniae, It»1iae et ?oloni»e, Huußllli» üllinm» »läen«

belli ^urioi 1664.

d) ?Nn8pdn!il» »eptieorni» «en 8. llstropolit»n»e v, Vit! üeele»!»«

kraßensiö m»iestH» et ßloria, anno 1673.

e) N»l3 Nnravieus «eu Kell» uorriä», seäitioue», tnnmltu« ete. ^u»e

iloravia r>»«»2 iuit.

ä) ?»ro<:nu8 odeäien« »ive äs äupliei äebitn plu-uenianoruiu »uäienä!

»«il. !>li»»»li> et Verbuin vei 1665.

e) ?loäl0!uu» »HurUFlllLÄS t. H, preäcidüäee, LIr«,vopi»u, in böhmisch«

Sprache, Leitomischl 1663.

l) 1ne8»urU8 in Incein prutiaetu» »ive 8. >Iereuriu8 maximu« Nneuti«

zlai-t^l-. ?l»ssae 1674.

An Manuscripten hinterließ er:

») ?ar» II. >larti8 llluraviei.

b) vi»8ert»tio äe Npigonporuni et Hroniep. ?r»ß«n»!nin Nlsetioue.

e) zieulor»bili» LapitnII ?l-2ßen»i5.
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sich ferner hervor der Archidiacou der Erzdiöcese, Beisitzer des Consi«

storiums und Generaloicar des schlesischcn Antheils des Erzbisthums,

der rastlos thätige Canonicus Augustin Pfalz von Ostritz >). Erwäh

nung verdienen noch der Canonicus und Dom^Scholasticus Wenceslaus

Andreas Macarius von Merfelicz, der über 23 Jahre deutscher Dom

prediger war 2), der ausgezeichnete Kanzelredner Wenzl Zbraslavsth,

der um Verschönerung der Domkirche hochverdiente Tobias Beckers,

') Er hinterließ mehrere Lontroversschristen und Predigten und starb

am 5. December 1702.

2) Merfelicz galt mit Recht für einen der ausgezeichnetsten Theologen

seiner Zeit und für den thätigsten Förderer der 1729 erfolgte» Canouisation

des hl. Johann von Nepomuck. Zeugniß hiefiir geben seine Werte, von denen

wir hier anführen:

») vuetrinale luenloßioo - eonliover^tieum, ec>mpleeten8 äc>otriu»m

reote vivSuäi, a^snäi, ereäenä!, äneenäi, omni» varoebiali muui» rit« ode-

unäi, ex 88. ?«,tribu8, »»oroLÄNctl» l^nneilii» ae prnbati» autlinribu» euuein-

ulltnni »unn 1691,

d) 8. Viti ziai-t?!-!» (3Hllu8 oanwn» 1678,

c) Vita et mnr3 6ivi ^oauni» Ifspoiuneeui Ile^ui Loem!»e ^luauin»-

tur^i ex prudl»t!8 llnetoribuZ , (pn>i»«iu»iiii Lalbino) »ueeinete eouzeriot»

lllluo 1684.

') Zum Canonicus erwählt 1681. Er beschenkte die Domtirche mit den

Statuen der Patrone, verzierte da« Presbyterium, und errichtete auf seine

Kosten über den Reliquien des hl. Johannes von Nepomuck ein marmornes

Mausoleum. Er ist zugleich Stifter de« Serviteutlosters zu Grulich seiner Vater

stadt und starb 1710 als fünfter Bischof von Königgrätz. Von ihm besitzen wir:

») Vit» 8. I7r8ulae et soeierat!» esu8,

i>) (juinque I»i>i6es l»viä!«»iini H.ußU8ti88imo Iiuneratori I^ennnläo

veluti triumpliatoii l^uiellrilin äeäieat l'. L. 1687,

o) Ouneioue» äe ?Ä,8»ioue Xti esu»que n>2tli3 änlc>rc>8ae — Imperatrioi

lüeunor»e IÄ»FäaIen»e ^liersZiae äeäie»tum 1694.

ä) l)<>i>(:ioiie8 in voiuii!i<:Ä8 et l«8ta tot!>i8 llnni H,u^U8ti88. ünn>»n. et

Hun^ariae lie^i ^ozeln äeäie. lluno 1697.

e) H,re2 8pirituali8 paenitentia« Hreliiäuei O^rolo äeäieat. »nuo 1700.

Wie bekannt besitzen sämmtliche Canonici der Metropolitankirche in Folge

Päpstlicher Bulle Bonifaz IX. (läibug llaji ?nutiLeatu8 anno I. 15. Maj 1389)

da« Recht nicht nur weiße, sondern auch kostbare, gestickte, färbige Infuls zu

tragen. Papst Benedict XIII. verlieh ihnen hiezu noch das Recht (mittelst Bulle

vom 22. Dec. 1728) de« Tragens von goldenen Pectoraltreuzen mit dem Bild

nisse des hl. Johann von Nepomuck: „pro 8iuoerc>, quem erß» euuäeiu deatum

»laÄNiiem ^epomueenum, oliiu OnIIegam »uuin, zerunt äevotioni» »lleetu. . ."

36»
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feiner Wenzel Bilet, Ignaz Mladota de Solopist und Mathias

Macht von Löwcnmacht. Diese Reihe schloß in würdigster Weise

der ein Jahr vor dem Tode des Erzbischofs Grafen von Waldstein

in das Domcapitcl aufgenommene langjährige Missionär in den

aklltholischen Districten der Erzdiöccse Daniel Josef, Mayer de

Mayern. Mayer's Geburtsort war die Stammbcsitzung der Wald-

steine, die Herrschaft Wartenberg. Seine ausgezeichneten Anlagen

des Geistes und Herzens ließen ihn von Stufe zu Stufe steigen,

bis er in der Erhebung auf den erzbischöflichen Stuhl von Prag

als zweiter Nachfolger seines Gönners und Freundes die kaiserliche

Belohnung für seine mehr als 40jährigen Dienste im Interesse des

Staates und der Kirche aus den Händen Leopold's I. entgegennahm.

Leider, daß der Tod seinem ausgezeichneten Wirken schon nach

2 Jahren eine Ende machte (1731—1733 f 30. April.)

Man dürfte leicht der Ansicht Raum geben, daß des Erz-

bischofes Walten, den solch' ausgezeichnete Männer unterstützten und

umgaben, ungetrübt von äußeren gegenseitigen Einflüssen, nur ein

glückliches sein tonnte. Allein die Geschichte beweist das Gegentheil,

Wie die Zahl der Neider immer um so größer wird, je höher und

tadelloser deren Opfer da steht, so war es auch bei Johann Fried

rich. Er ward, namentlich in den letzten Jahren seines Lebens nicht

nur ein Gegenstand der Hofintriguen, Kabalen und Ränke, sondern

sah sogar unter seinem eigenen Clerus mit bitterem Schmerz gar

viele, die da seine heilsamen Lehren in den bischöflichen Erlässen,

seine Aufmunterungen bei den jährlichen Bisitationsreisen, und vor

allem das gute Beispiel, mit dem er und das gesammte Capitel

in dem damaligen, von politischen Nebeln ganz umzogenen, Dunkel

gleich funkelnden Sternen voranleuchteten, gänzlich unbeachtet sein

ließen. Ja, obwohl er alles that, um den kirchlichen Geist nach den

Normen des Tridentiner Conzils zu heben wo er gesunken, neu zu

Thomas I°h, Pesina ist der Stifter.de« ehemaligen PaulauerNoster« zu

Oberzist, welche« Gut ei zu diesem Zwecke um 17,000 fl. angekauft hatte. Er starb

als Bifchof von Tamandria i. p. am 3. August 1680 (nach Harrach bereit« 1678)

und fetzte die Domkirche, bei welcher er zwei Altaristen fundirte, zum Erben ein.

Er ruht im Dome bei St. Veit unweit de« Altars der hh. Lyrill und Methud,

Nach ihm nahm der ebenfalls als böhmifcher Schriftsteller bekannte Canonicu«

(frühere Pfarrer von Lautfchitz in Mähren) Wenz. Pesina, der 1858 in Prag »«>

fchied, da« Prädicat von Czechorud an.
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wecken wo er verloren gegangen war,') so mußte er doch nur

allzu häufig theils selbst bemerken, theils zu hören bekommen, wie

so mancher im Clcrus selbst noch dem Hussitismus zugethan fei,

ohne sich für seine Person all' die moralische Strenge dieses Re

formators (?) angeeignet zu haben. Wenn er in solchen Fällen, getreu

der Mahnung des hl. Paulus au seinen Schüler Timotheus, den

Schuldigen in heiligem Eifer im Geheimen zurecht gewiesen hatte,

dann zog er sich gewöhnlich zurück in seine Haustapelle, warf sich

vor dem Bildnisse des Erlösers auf seine Knie nieder und flehte zu

Gott um Verzeihung, daß er Jemanden, der doch besser als er

selbst fei oder sein könnte, allzu hart behandelt habe 2). Welch' eine

Tiefe des Gefühles verbunden mit wahrhaft heroischer Demuth!

Für seine vielen Leiden in dieser Richtung, sowie für seine bewun

derungswürdige Geduld und Sündhaftigkeit hierin, spricht am besten

nachstehendes Schreiben vom Jahre 1684 (17. Mai): Gott

und seiner Gerechtigkeit empfehle ich mich gänzlich an. Mit seiner

Hilfe will ich fortarbeitcn, so lange es ihm gefällt und er mir das

Leben schenkt, für seine Ehre und für seinen Ruhm will ich keine Ar

beit fliehen, keine Verfolgung fürchten, denn nach meiner Seele hat ja

nichts größeren Werth als dieses. Hier schneide daher 0 Herr, hier

brenne, wenn du nur dort meiner schonst, und nichts soll mich (wie

S. Paulus) von deiner Liebe trennen." — Diesen Geist der Stärke,

mit welchem er mitten in Trübsalen seine Stcmdhaftigkeit und Ge

duld gleichwie mit einem Arzneimittel zu bekräftigen pflegte, schöpfte

er aus der hl. Schrift und besonders aus den Psalmen. Die Kern

stellen derselben auf einzelnen Blättern fleißig und übersichtlich ge

sammelt fand Verghauer^) unter seinen Manuskripten und theilt

davon auch einige in seinem genannten Werke mit. Uebergchen

tonnen wir hier jedoch nicht folgendes Notat, das sich, die Frucht

einer seiner täglichen Meditationen, gleichfalls nach seinem Tode

!) So hat er z, B. als liebender Vater seiner Priester sogar ein eigene«

Gebäude neben dem damaligen Seminar als Wohnung derselben für die Zeit

ihre« Aufenthaltes wahrend der jährlichen Geistesübungen aufführen lassen.

') Siehe Beighauer S. 123.

') Adalbert, Magister der Philosophie und freien Künste Doctor Juri«

und der Theologie, Canonici!« von Wischehrad und Pfarrer zu Tschochau in

der Leitmeritzer Diöcese, Verfasser de« „rrolniuart?! ?«suiteiitl2«" , Aug«>

bürg 1736.
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vorfand. Es lautet: „. . . „Du weißt, (meine Seele) was du beim

Antritte dieses Standes gelobt hast. Jesus rief dich nicht zur

Ruhe, nicht zum Essen, Trinken, Spielen oder zu eitlem Geschwätze

mit Freunde«, das nur zeittödtend ist, sondern um seine Schäflein

zu weiden und um das durchzuführen/ worüber du dich zu Rom

bei der (üon^rs^atio 6« Propaganda, tiäs berathen hast. Sei

daher ein guter Hirt und deine Schäflein werden dich anerkennen,

erinnere dich, daß der gute Hirt selbst sein Leben für seine Heerde

läßt. Nimm dich in Acht, auf daß dich deine höhere Stellung nicht

täusche und du dem Stolze und deu Schlingen des Satans nicht

anheimfallest; bedenke, daß die Ehre die man dir erweist, nicht dir,

sondern deinem Amte gilt ; sorge für das Volk, es könnte sonst leicht

ein Opfer der im Geheimen noch fortschleichenden Häresie werden.

Habe Acht auf den Clerus, damit er nicht mehr um seinen zeitlichen

Voltheil, als um das geistige Wohl des Volkes sich bekümmere.

Wache über deine Rathe, auf daß sie nicht aus Geldgierde etwa

ein ungerechtes Urtheil füllen. Alles dies wird einst dein Herr Jesus

aus deinen Händen fordern." — Welch' beherzigende Worte sind

nicht dies für jeden Priester, wie tröstend und aufmunternd jedoch

besonders in unseren Tagen für die Kirchenfürsten unseres hart

bedrängten Vaterlandes! Diesen gemäß war aber auch sein ganzes

Wirken, sein Leben eingerichtet, — ein Leben, das da nicht nur

mustervoll für jeden Oberhirten sondern für Jedermann war, gleich

wohl jedoch auch der Zielpunkt politischer Befeiudungen wurde. Wie

dies möglich gewesen, erläutern uns am besten die damalige» Zeit

verhältnisse. Kaiser Leopold I., (1657—1705) der von vielen Ge

schichtschreibern so hoch gerühmt wird, dem die Ehreuprädicate:

„nietkte illustn«, Uasretiooruru iiostis, Lcolesiae nrovtißnatttr" >)

>) Es dürfte manchen der geehrten P. T. Leser interessiren zu erfahren, wel>

che« Urtheil da« Oberhaupt der kath, Christenheit über Leopold'« Charakter fällte.

Dasselbe enthalten in einem Berichte Ioh. Friquet an den König datirt au«

Rom »om Iß, Juni 1657, also gleich bei seiner Thronbesteigung (im t. k. Haus-

und Hofarchiv aufbewahrt) lautet wie folgt: Leopold I. — sagt Alexander VlI.

— im innersten des Heiligthumes und unter den Augen des erhabenste» Vaters

erzogen, hat seit dem Tageslichte königliche Tugenden eingesogen. Zum Erben

viel« Königreiche und Cäsaren zu einer so hoffnungsvollen, geschickreichen

Stellung durch die Geburt berufe» ist K. Leopold noch mehr dadurch bevorzugt,

daß er zu Lehrern seine Ahnen hatte, denn über die weise und christliche
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gegeben wurden, besaß neben diesen seinen unleugbar glänzenden

Eigenschaften, neben dem Kriegsruhme, zu dem ihn seine ausgezeich

neten Feldherren (Prinz Eugen von Savoyen oben an) in den letzten

Jahren verhalfen, dennoch auch viele Schattenseiten im Charakter.

Unter beispiellosen Anfeindungen von Außen und von Innen hielt

er an den Traditionen seines Hauses fest '), vereinigte jedoch anderer»

seits mit diesem, oft gefahrbringenden Starrsinn eine Unentschlossen»

heit, für die er fürwahr den Beinamen des „Ounotator" unter

den Habsburger» verdient hätte. Der herrschende Geldmangel, die

zu große Decentralisation der Geschäfte, der oftmalige Wiederspruch,

den die autonomen Landesbchörden den Befehlen der Centralregie-

rung entgegensetzten, die Langsamkeit und die Lässigkeit, mit welcher

die Leitung der öffentlichen Angelegenheiten betrieben wurde ^), die

ungeeigneten Persönlichkeiten in der obersten Regierungsbehörde

dem sogenannten Confcrenzrathe, alles das führte Uebcl herbei, von

deren Folgen auch die Kirche nicht verschont blieb. Wie sich Prinz

Eugen in seiner Kriegslaufbahn immer wieder durch diese mißlichen

Verhältnisse gehemmt fühlte, so konnten auch die Kirchenfürsten trotz

wiederholten Drängens erst nach langer Zeit zur Erledigung ihrer

Angelegenheiten von Seite der Regierung gelangen — denn des

Kaisers Unentschlossenheit theilte sich auch seinen Ruthen mit. Und

leider waren unter diesen sehr viele dem Prager Erzbischofe, — der

gleich seinem Halbbruder, dem damaligen Oberstkämmerer Carl

Ferdinand ^) mehr für Strenge und Entschiedenheit als für Zögern

und Nachgiebigkeit stimmte, — im Herzen und auch offen hin völlig

abgeneigt. Den Grund hiezu werden wir bald hören. Oben an

unter diesen seinen Feinden und beständigen Intriguanten stand der

Reichsvicelanzler Graf Kaunitz, der Präsident des Reichshofrathcs

Regierungskunst konnte er in keiner Schule besser als in der eigenen Haus-

geschlchte unterrichtet werden." (Walewsli Leopold I, und die hl, Ligue 2. 1.

Krakau 18S1.)

>) Historisch pol. Blätter 61. Bd. S. 125.

2) Arneth: „Prinz Eugen von Savoyen," Wien 1858-1864. 3 Bde,

') Kaiser!. Rathsherr, früher Oberstallmeister, hierauf Oberstkämmerer,

Reichshofrath, dann Obersthofmeister bei der Kaiserin Eleonore 1676, Ritter de«

goldenen Vließes 1678, tais. geh. und Coufereuzralh 169«, oberster Kammerherr,

geb. 1634 von Catharina (Gräfin Harrach) gestorben am 9. April 1702 zu

Wien »m Schlagstuße.
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Graf Wolfgang von Oettingen, der Hoftauzler Julius Graf Buce-

lin, der Präsident der Hoftammer Graf Salaburg >). Alle diese,

geleitet vom Präsidenten des Hoftriegsrathes, dem Grafen Heinrich

Franz von Mannsfeld, Fürsten zu Fondi, bildeten das zaudernde

und stets zögernde Element bei Hofe, dem, an Zahl und Einfluß zu

schwach, der Ajo des römischen Königs des nachherigen Kaiser«

Josef I. mit dem Grafen Carl Waldstein in ihrem Streben nach

Energie und kräftigem Auftreten nicht die Spitze zu bieten ver

mochten. Zwar schloß sich diesen als naher Verwandter der beiden

Waldsteine — als Bruder ihrer Mutter (resu. Stiefmutter) — der

allmächtige Graf Ferdinand Bonaventura von Harrach an, auf den

nach Kinsth's Tode die Leitung der Staatsgeschäfte völlig über

gegangen war, allein die Baude des Blutes waren nicht vermögend

diesen zum kräftigen Auftrete» zu bewegen, als Erzbischof Johann

Friedrich mit seinen Bitten an den Kaiser herantrat. Von der Feind

seligkeit, mit der man diesem so liebevollen Charakter begegnete,

war des Erzbischofes Bruder Graf Carl leider nur zu sehr über

zeugt; wie er dies auch Dunod gegenüber einst offenbarte: „Als

ich einst — schreibt Dunod 2) — mich gerade in Wien auf

hielt, erhielt ich ein Schreiben vom Erzbischofe, das ich seiner

Excellenz seinem Herrn Bruder mit den Worten überreichte : Sehen

Sie nur Ercellenz, wie unser Heilige schreibt! Könnte ein hl. Am-

brosius, Chrysostomus oder Augustinus wohl mit mehr Frömmigkeit,

mit mehr Eifer, Demuth und Ergebenheit schreiben? — Sl.

Ercellenz — heißt es im Manuscript weiter — las das Schreiben

durch und antwortete mit gewohnter Milde: „Es freut mich, daß

mein Bruder seine Pflichten genau erfüllt, obwohl ihn die Leute

ganz anders verdächtigen." Die Angelegenheit, worauf diese letztere»

Worte hindeuten, dürfte aber nach Pesina's „kliozpkoi-rl» sszitioor-

nis" 3) (Seite 684) nachfolgende gewesen sein. Bereits der fromm«

') Nach Arneth, Prinz Eugen.

') Manuscript im Raigerer Stiftsarchi».

') Leider müssen wir die« Factum, da« die letzten Lebenslage de« Erz

bischofe« zu so schmerzlichen machte, erst au« diesen Quellen annähernd zu>

sammenfiellen, da un« die diesbezügliche Eorrespondenz au« dem Präger surft'

erzbischöflichen Archiv nicht zugeschickt wurde.
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Kaiser Ferdinand II. hatte im Sinne gehabt die Zahl der Canonici

bei der Domkirchc zu Prag in der Art zu vermehren, daß außer

den 4 Prälaten, dem Propste nämlich, Dechante, Archidiacon und

Scholllsticus zum mindesten noch 20 andere Canonici ernannt wür

den, von denen 16 Residcnziare und 4 Ehren- oder Titulnr-Cano-

nici fein sollten. 8 davon sollten dem Grafen- oder Freiherrnstande,

8 dein Ritterstande und 8 solchen adeligen oder vornehmen Familien

angehören, die zum mindesten 4 Ahnen väterlicher oder mütterlicher

Seite von ehelicher Abkunft aufzuweisen hätten und Doctoren der

Theologie oder des kirchlichen Rechtes auf einer Universität promo-

virt, oder andererseits gut verwendbar und um die Kirche ver

dient sein mußten (neue ^naülioati et cie NeeleLia katriayue

dene insi-iti). In diesem Sinne hatte auch das Domcapitel bereits

am 29. Dec. 1622 ein Majestätsgesuch ausgefertigt und zugleich

über die Mittel berathen, wie man das damalige geringe jährliche

Einkommen, — von 2300 Schock böhmischer Groschen, — auf die bei

Durchführung dieser Vermehrung nöthige Summe von 23,570

Schock erhöhen könnte. Der Fürst Lichtenstein und die böhmische

Kammer bewilligten für die neu anzustellenden Canonici 18,000 Schock

jährlich, so daß es, was den so wichtigen Geldpunkt anbelangt, sich

nur um mehr 3270 Schock jährlicher Revenuen handelte. Als im

Jahre 1622 Kaiser Ferdinand II., nach dem Reichstage zu Regens

burg im März nach Böhmen gekommen war, wurde die Angelegen

heit neuerdings besprochen und zugleich der Oberst-Schatzmeister

angewiesen sich darüber mit den Capitularen in's Einvernehmen zu

setzen. Leider blieb es jedoch aus Gründen, die Pesina sehr passend

unter den Worten : „»,<! nueeuciuiu potente» esse orunes, aä

oeneiieienäuin paueo»" errathen laßt, bei bloßen Beschlüssen, die

nie zur Ausführung gelangten. Der von Bethlen Gabor erregte

Aufstand nöthigte den Kaiser eiligst nach Wien zurückzukehren, der

jedoch Prag nicht verließ, ohne durch eine für die niederen Be

diensteten der Domkirche (als den Sacristan, die Vicaristen, Chora«

listen «.) hinterlassene wöchentliche Aufbesserung, in der Gesummt»

summe von 63 fl. rheinisch, seine kaiserliche Huld zu bezeugen.

Letztere kaiserliche Wohlthat ging jedoch bei der dem Capitel zu

gestandenen Salzauflage ein und mit dieser wurde die ganze Ange

legenheit einfach a<i 2,0t», gelegt. Als nun Kaiser Leopold I. zur

Negierung gelangt war, wurde der Gegenstand neuerdings angeregt,
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hauptsächlich im Vertrauen darauf, daß dieser gleich feinen Vor

gängern : Mathias, Rudolf, Maximilian und Ferdinand, für längere

Zeit in Prag residiren und daher auch auf Entfaltung eines größeren

kirchlichen Pompes dringen werde. Als jedoch in Folge der kriege

rischen Zeitereignisse diese Hoffnung fehlgeschlagen hatte, nahm sich

Erzbischof Johann Friedrich der Sache an und fand auch an dem

Uditore der päpstlichen Nuntiatur zu Wie», Francesco Tucci ^), einen

warmen Vermittler seiner Bitte. Allein die bereits genannte „Zau

derpartei" bei Hofe, dem Kirchenfürsten schon als Bruder des Oberst

kämmerers abgeneigt, wußte nicht nur jeden kaiserlichen Entschluß

zu hintertreiben, sondern seinen heiligen Eifer für die Ehre Gottes

derart auszulegen, daß der Fürst in kaiserliche Ungnade fiel und jeder

Versuch auch die anderweitigen kirchlichen Angelegenheiten Böhmens

zum Abschlüsse zu bringen mislang. Bei den fortwährenden Intriguen

die fortan mit ihm gespielt wurden, blieb ihm als einziger Trost nebe»

der Reinheit seiner Absicht noch in seinen letzten Tagen die schrift

liche Nachricht, daß Papst Innoceuz XII. 2) ihn in seinen Schutz

genommen und die Angelegenheiten und Freiheiten der böhmischen

Kirche zu schützen, so wie seine Jurisdiction zu wahren sich bereit

erklärt habe. Mitten unter diesen Drangsalen jedoch, die seine Thütig-

keit als Primas von Böhmen so sehr hemmten, bewahrte Johann

Friedrich seine heilige Ruhe und schrieb alles nur eigenem Verschul

den und den unerforschlichen Rathschlüssen Gottes zu, wie dies so

schön aus seinem Schreiben an den Propst von Alt-Bunzlau bei

Gelegenheit des wundcrwirtenden Kreuzes daselbst geschah. Es

lautet: „Der Herr erzürnt durch unsere Sünden ist erwacht, gleich

einem Gewaltigen aus dem Schlafe der Betäubung; denn Zeichen

werden den Ungläubigen, nicht den Gläubigen gegeben, wie ich mit

tiefer Wehmuth aus ihrem Schreiben .... ersehen habe. O wen»

wir doch dies zu unserer Buße und Betehrung einsehen und ver

stehen wollten! Haben ja unsere Sünden vor wenigen Jahren, an

eben demselben Monate und Tage der Mutter der Barmherzigkeit

>) Ihm folgte 1695 als wirklicher Nuutiu« Sebastian Tanari von

Bologna, der am 17. Mai 1695 Cardinal wurde.

2) Vom 12. Juni 1691 — 27. September 1700, er ist als der eigent.

liche Erecutor de« neuen Gregorianischen Kalenders (von Gregor XV. -f- 1623)

anzusehen. Vergleiche Weideubach Lalendarium S. 221.
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blutigen Schweiß erpreßt, und nun zeigt die unendliche Güte vom

Kreuze herab auf's neue, daß sie unsere Sünden nicht länger an

sehen und ertragen könne." — Bei solch' einem Charakter und so

tiefer Dcmuth kann es uns daher auch nicht Wunder nehmen, daß

unser» Kirchenfürstcn bereits Papst Alexander VII., als er noch zu

Rom weilte, de» weisen Deutschen „il Lapiento l'eäesoo" nannte.

Welches Prädikat hatte er sich nicht erst später bei solch' heroischen

Tugendactc» verdient! Seine schönsten Pläne sah er gescheitert,

sein Streben, die Bestimmungen der letzten Prager Synode') (ge

halten 1605 unter dem Erzbischofc Sbigneus Berka) allseits durch

zuführen — was bisher die politische Lage des Kaiserstaates ver

hindert' hatte — durch die Unlenlsamkeit so vieler aus dem Clerus

und die Machtlosigkeit der Regierung gehindert, ohne alle Unter

stützung von dieser gelassen; Umstände das, die seine körper

lichen Kräfte brechen mußten. Sein Geist nur blieb stets ungebeugt,

denn er suchte und fand seine höhere alleinige Stütze im Gebete

und Verkehre mit Gott; sein Herz, wiewohl tief verwundet, — es

glühte fort für dessen Ehre nnd das Heil seiner Anempfohlenen

und so gerüstet zum letzten, zum entschiedenen Streite, verließ er

Mitte Mai 1694 seine Residenz zu Prag, um diese seine zweite

Vaterstadt, die ihm so viel Dank schuldete, nur als entseelte Leiche

wieder zu betreten. Er suchte Erholung in seinem väterlichen

Schlosse zu Dur und fand auch hier nicht nur diese, sondern den

Eingang zur ewigen Ruhe. In seinen letzten Lebenstagen, die er

daselbst zubrachte, erstrahlte wie in einem Brcnnspiegel der ganze

Glanz seiner vielen Tugenden, und sie sind es, die uns in aus

führlicher Beschreibung sein treuer Freund, ja mehr als Freund

sein geistiger Bruder, der Priester Antidius Duuod 2) aus Burgund

>) Die Statuten derselben veröffentlichte in demselben Jahre im Drucke

der Domprobst Bartholomäus Pontauu« von Breitenberg, der zu gleicher Zeit

auch die Statuten der Synode vom Jahre 1316 unter dem ersten Präger Erz-

bischofe, Einest von Pardubitz herausgab. (?ra^2« l^pi» A^rini» und Nico

lau« Straus 1606.)

2) Diese« Original-Manuscript, da« den Titel führt: „Nslatio mortis

k!e!»i88imi kriullipis ^oanuig l'riäeriei « Ouinitidu» ä« XVlllästoin, ^roliiepis-

«upi ?r»ß«u»i8 l»et» ad Hntiäio Dunoä »aoeränte Lur^unäo in e» pra«»Vnt«-

befindet sich im Naigerer Stifts-Archine. Es kam, wie eine Notiz am Titel«

blatte besagt, als Angedenken vom Prämonstratenscr des Stifte« Obrowitz P.

Friedrich Redmann, an den Prior zu Nmreisch ?. Norbert und enthält »m
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zur bleibenden Erinnerung an ihn schriftlich hinterlassen hat. Diesem

schriftlichen Berichte wollen wir nunmehr folgen und von ihm ge

leitet schließlich das vollendete Lebensbild dieses ausgezeichneten

Kirchenfürste» nach seinen inuei'en Seiten hin zu entwerfen versuchen.

Schlüsse angemerkt: ,in tluem omnium et »inßulni'nin pl2e»entibu3 »ud»elip«i

15. ^nni 1694 Hutiäius Vu»n6, «aoei-äus liur^nuclu«." Papier und Schriftzüge

bürgen für das Alter der Handschrift.

(Schluß folgt.)



XIII.

Zur Kircheurechtllchen Literatur de» effteu 3at)r-

hunnert».

Vo» Dr. F. F. Krau» in Pfalzel.

Unter der ziemlich bedeutenden Anzahl canonistischcr Hand

schriften, welche die aus dem Nachlasse des großen Cardinals Nico

laus Cusanus stammende Bibliothek zu Cucs an der Mosel noch

aufbewahrt, befindet sich ein Misccllancodex des 1l. und 12. Jahr«

Hunderts, welcher in neuester Zeit mehrfache Publicationen ucran-

laßte. Es ist die in dem Kataloge >) »üb Nr. 14 der Ooää. »8. ?a>

trum et 8oripioruiu ecol. aufgeführte Membranhdschr. in ll. Fol.,

deren namhaftester Inhalt die Pseudoisidorische Sammlung (Nr. 1)

und Excerpta (»nb Nr. 15) enthaltend edirte und uncdirte Bruch

stücke aus Cicero und anderen Schriftstellern, sind. Letztere ver

öffentlichte im Sommer 1866 Dr. Jos. Klein in Bonn, der

durch mich die Handschrift kennen gelernt hatte 2); erste« ist aus

führlich in meiner Beurthcilung der Hinschius'schen Ausgabe des

Pseudoisidor (Tüb. Theol. Quartalschr. 1866, S. 479 ff.) besprochen.

Unter Nr. 14 des Coder habe ich an demselben Orte S. 512 zwei

canoniftische Abhandlungen aus der 2. Hälfte des 11. Jahrhunderts

signalisirt, denen ich hier einige Blätter widmen will. Je seltener

uor Gratian der Versuch einer systematischen Bearbeitung des

kirchenrechtlichen Materials gemacht worden war, desto mehr em

pfiehlt sich jedes, auch das unbedeuteudste Bestreben dieser Art der

') Vgl. meinen Aufsah: Die Handschristensammlung des Cardinal« Nico«

>°u« von Lusa. Serapeum 25. und 26. Jahrg. 1864, Nr. 24, S. 371,

') Ueber eine Handschrift de« Nicolaus von Lue«. Berlin 1866.
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Aufmerksamkeit derer, welchen die Erforschung der canonistischen

Literaturgeschichte am Herzen liegt. »

Die beiden Tractate, um welche es sich hier handelt, nehmen,

der crstere und längere, fol. 228—242, der zweite f. 242'—245'

ein; beide ermangeln der Ueberfchrift und jeder Andeutung des Vei<

fassers. Ueber dem ersten, am ober« Rande des f. 228, steht von

einer Hand des 14.— 15. Iahrh.: Os8ta srn800pnruiu aäuerzuz

lieretioo», welche Bemerkung sich wahrscheinlich aus Irrthum hin-

hiu statt zu Nr. 11 der Handschrift (— 6s8t«, «^>l8sori<irum d,a-

Kita ^yuilsias aäv. ^lianos) verlaufen hat. Daneben steht mit

kaum mehr lesbaren, fast verwischten Buchstaben HiFmarv» »»

onisz>8 lismsn. ä' q« XI, y. III. Nxss1Isti88ilu . . (? ?). Dir

Coder ist allem Anscheine nach in Frankreich oder den Rheinland«

geschrieben worden; während aber in den übrigen Bestandtheilen

desselben die enge Minuskel des 12. Jahrhunderts herrscht, weist

die Schrift der beiden Abhandlungen, welche zwei Quaternionen und

ein Doppelblatt füllen, auf das 11. Jahrhundert. Daß der eiste

Tractat wenigstens nicht älter ist, geht aber aus dem Umstände her

vor, daß in demselben mehrere Schriftsteller des 11. Jahrhundert«

angeführt werden: Wido, d. h. Guido von Arezzo, der Musiltt,

der Abt Bern, Verfasser eines Buches äs institutioue missaruw

(d. i. Berno, Abt von Reichen»«, um 1014, dessen Buch äs oVe!«

Misses zuerst Venedig 1572, später Cöln 1568, Paris 1610, end

lich in der Bibl. ??. XVIII veröffentlicht wurde) und Hermann«

Contractus (um 1040) ; die Abfassung desselben möchte also in die

zweite Hälfte des 11. Jahrhunderts fallen. Einen ähnlichen An

haltspunkt für die Datirung des zweiten Tractates gibt es nicht,'

denn der in den Dcdications- und Einleitungsworten genannte A

schof B. ist leider nicht zu ermitteln. Der Charakter der in ihm auf

gestellten Grundsätze, die angeführten Quellen und einzelne canonische

Bestimmungen deuten aber auf das 9. oder 10. Ihrd. hin.

Der erste Tractat, den man füglich eine sompilatio im>«

oknouioi nennen könnte, ist zu umfangreich, als daß ich 'ihn bI

vollständig abdrucken lassen könnte; ich beschränke mich also darans,

die Kapitelüberschriften desselben mitzutheilen und einzelne pragn»»lt

Stellen auszuheben.

I. Huiä sz>i8s«pi8 8dli8 st yuiä si8 lissat 8imu,l ouw vre«-

K^tsri».
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II. De universal! veritate äeoretoruin et äetermin»tione

«zuornnäain.

III. De narvuloruin unotione, viatieo et »enultur».

IV. De tril)N8 nernoni» <^u»e exoommunieati« eummu-

nioant.

V. lHualiter vitanäi »int exeouimunie»ti.

VI. De eoäein.

VII. De e»utel» 6i»einlin»e,

VIII. De puenitentia virßinum lange (s. h. lansaium) et

äe eoiuinunioni» äilatione.

IX. De rißore eanonuin teiuneranäo.

X. (Hu«, oanonuin ooneoroÜÄ, olerioi et »»eeräoteg nost

l»v»um no»»int rentitui.

XI. Hnoä »ine inanu» iinno»itiune in ßraäu vermanent.

XII. De inultilnoda nkeretieorum reeoneiliatione.

XIII. De lloinr»tione n»ere»i».

XIV. De (^aloi6«nen»i (tivnoäo).

XV. De n,oinr»tiune »eiLlnati» et niikerenti», utr!u»c>ue.

XVI. De inanu» imvositione elerieuruin »I» llaere»i ve-

nientinin.

XVII. De V 8vnoäi8 (Feneralibus).

XVIII. De 1^, oanitiou8 eanonnm Hno»tolieorulu.

XIX. <Huare aeougatio eni80onoruin uliin nix Leii per-

mittenatnr.

XX. De l^ieaeno ooneilio.

XXI. De <üon8tantinonolit»nc»,

XXII. De Lpne8inn.

XXIII. De u^ninto univer»llli ooneilio.

XXIV. De »exto.

XXV. ^uotoritll» n. Ore^orii n.n»,e liaeo eonnrmavit.

XXVI. De nrovinoi»libu8 oonoilii».

XXVII. De orientlllikn».

XXVIII. <Hui8 e», transtnlerit.

XXIX. De oooiäentalinu», in ouiou8 vrimuin traetatur

äe ^lrioÄ.ui».

XXX. <Huiä »it nera (aera).

XXXI. De Oallioani» oonoilii».

XXXII. De IliLnaniL.
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XXXIII. De alii» st yua tirmitate teneri äebeant.

XXXIV. Huu, auoturitate pontitieali«, cleoret» teneri

6eueant.

XXXV. (Huoci oanonsL vrovrie »int 8»,eeräotui!i.

XXXVI. De trÄnsiniFratione epigoo^arulil äetermiuatiu-

uen; <te noinieiäio, äe iuäieio a^senti» äeterminationes.

XXXVII. De «,eeu8»,tione epi8eovoruill.

XXXVIII. <Hu»e »illt llä intellißenäo8 eannne» neees»»

ria; äe n«,eretiei8, c^uanäo cum ordine 8int 8U8oivieuäi et <^m

neeenLitate »int neovnvti oräinauäi.

XXXIX. <Huoä episoopis ri^oreiu eanonumtemverare licet,

XD. Huuä romllui pontiKeeZ niÄ^i» anti^uH »erv»nt äe-

oretll ^uam nov«, inntituant.

Hinsichtlich der canonistischen Grundsätze, welche in diesen

vierzig Kapiteln mit zuweilen ermüdender Breitspurigkeit nieder

gelegt sind, bemerke ich, daß man in allen wesentlichen Punkten, >»

der Lehre von der Gewalt des Papstes, von der Anklage der Bi

schöfe, von der Geltung der Concilien und päpstlichen Decrete den

selben Anschauungen begegnet, welche vorzüglich seit und zum Thei!

durch Pseudoisidor allgemeine Geltung gewonnen hatten. ,HoeIe»i»-

»tioaruiu re^ularum institutionen, heißt es Kapitel 16, partim k!»

iv8i8 2,vo8to1i8 »eeevimn8, partim » roiuaiiis punti2eiliU8, partim

ab »IÜ3 8ilneti3 vü,tri!l)U8, Quorum tamen iuäiei» roinani r>«n!!-

Kee8 onnnriuaverunt/ Und das Kapitel 18 sagt über die Anklage

der Bischöfe: .Hnivve «,tte8t»,nte 8. l'aliilliio vap«, et m»rt7«

irisi avostoli eorunxzne 8rieoe88ore8 statuerunt, ut epieeuw

aut numc^uam Ä,eeu8areiitur, s,ut äitkioillime aoeu83,ri vermitte-

renwr/ und dies, weil zur Zeit der Verfolgung sonst nicht leicht

sich Jemand zur Annahme der Bischofswürde verstanden lMe

u. f. w. — Im selben Kapitel lesen wir Fol. 235': M">

illiu8 (romani) 8eäi8 eni8onvu8 iuäex est totius eoelesiae, nec

»lic^uiä iuclioiuiu valet s,li8^ue le^itimo iuäioe/ Im Verfolg wird

das Ansehen der vier ersten allgemeinen Synoden aus der Aner

kennung der Papste hergeleitet, Ueber die Geltung derProvinzial-Cen-

cilieu heißt es Kapitel 26: ,8uut et oroviueiali», eoneili», ou»°

z>08t ill» universalis neee883,rio reoivere clelienrus, <^m» st >n

illis mults, eeele8ia8tiei8 ueßotiis neee88aria reperiwu». «^'

ruui eteuim c»03erv2,tiuueii! iusn, äeeret«, romauoruiu polltitiouw
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«t statuta univer8alium 8vnu6c»rnm nodis in6ieant, c^uae per

»inFuI»« vrovineill8 annuatim nniu8M«äi eoneilin, eeletirari

8l56^>i»»ilne vraeeiviunt ; ^uoä ntic>ue inea88nrn vraeoinerent,

ni»i 6t no8 eorumäem eeneiliorum rl>,tion2,nile8 8entent!«,8 re-

Qip6r6 6t ni^ervare äeeernerent tHuapropter (nach Au«

fiihruuc, einiger Aussprüche von Päpsten und Synoden) non «8t

ävit>itAn<3uin, c^uin et lluiu8m«6i enneilioruin 8t»,tuta o08ervl>,re

clQti6lrinu8, <^uiou8 ü,pc>8toIi<:a äeeret», et univer8Ä,Iia enneilia

».ästipninri viäomu8/ Schließlich rcsultirt dem unbekannten Ver

fasser die Rcchtsgültigkeit der älter» orientalischen und occidentali«

scheu Provinzialsynodalbeschlüssc daraus, daß Papst Hadrian sie

Kaiser Karl zur Beobachtung in seinem Reiche übergeben habe.

(Kapitel 29,) Kapitel 38 heißen die Päpste geradezu «,uewre8 oa-

nonrim. Einen hellen kritischen Scharfsinn kann ich dem Anonymus

nicht zuschreiben, doch zeigt er an mehreren Stellen, z. B. bei Be

sprechung der apostolischen Canoncs und bei Behandlung der Frage:

yniä sit «,era wohl das Bedürfnis) und das Bestreben einer kriti

schen Untersuchung. Seine Ansichten über die Quellen des canoni

schen Rechts mögen noch so einseitig sein, jedenfalls will er sich

allenthalben über den Wcrth und die Rechtskraft derselben klar

werden. So werden auch die verschiedenen Übersetzungen, respectiuc

Recensionen der Concilien nicht für überflüssig erklärt, insofern« die

Vergleichung derselben nützlich sei zur Controle chronologischer Daten.

Kapitel 28: 8eien6um autein orientalinin ooneiliorum

ruuItNL eäitione8 8ive tran8lalions8 reperiri 6e ßraeeo in la-

tinnin. ktiilo l^uippe st Luari3tu8 <Üon8tantinopo1itl>,ni äe ^raeen

in ilUiuuiu l^ieaenuin 8vnnäuin tran8tuli38e le^untur. Item

^uicl^in Dinnv8iu8 8terilranu eviseopo eanones orientaliunr

eoneilioruin tran8tuli88e »eribitur. Item Lu^epiu8 (!) addas

enßäem o«,none8 6e ^raeeo in latinum vertit, nt erncliti88iiuu8

vir Oa88io6oru8 ex 8enatore nic»nl>,<:nn8 in ütnc» cle i!Iu8triiiu8

vin3eari. XXIII') te8t»tur. Ln^ebiu8, in<^uit, »l)ba8 in äialeeti»

>) Es ist das 23. Kllp. von O»88lnän>-. äe ingtitution« 6iviu. .littelll-

">m (eö. <3al«t. II 551) gemeint, nur verwechselt der Autor Dionysius Ezi«

guusmit Eugippiu«. Da« oben aus Lossiodorius (denn da« ist die richtige Form

de« Namen«, vgl. Reifferscheid, Bibl. ??. iwl. 49) Citirte bezieht sich auf

Dionysiu«. Von Eugippiu«, ebcufalle einem Bekannten des Lassiodoriu«, sagt

weder dieser noch sonst Jemand, daß er eine Lanonensammluug bearbeitet habe,

vcst, Viirtch, f, lach«! Thcol, VM, 3?
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^nni>6aln meu» eolle^», petitus » titepuann salonitano epis

oopl, ex ßreoi» exem^Iaribu» eanoues eeelesisstieus murivuz

»ui» pars», ut erat pl»nu8 »tc^ue «IlLertu», n!»zn»e eloczuentiae

luve ooinoo8uit; c^uo» u»u celetieriinio eeel«8i» rom»n» eom

z>Ieetitnr; Kos et oportet vu» lnon»enu8 »ssiäue ledere, r,<?

vilieainini tam »2lul2re» eeeIe»iÄ8tio»8 reßu!»3 eulpauiliter i^i >

r»re. Leatu» auoyue Vsidorus in enlleetaric» suo de eanuuibnz

IV ellitiouuüi Xioeni ooneiiii eotn^a^ingvit. lluas vero vel tro«

reliu^ui» «i-ient»iit»ii8 eoneiliis ennseripsit (!). 8e«! narum eäitio

num illlllu ND8 lu»xilue »e^uimui-, <^u»e eeteris eiuen6»tiol et

»p08tnlie»e »ecli »eeentior viäetur, »eilieet, <^uam i»e»tus

^c!ii»nu8 ver iu»nu8 rlarnli iinoeraturis ocoiclentalinus äirexit

eee!e8Ü8. Ifee neio8e nutHuclum, <^un6 niult» ul»3oura nobiz

ner 6iver8»rum oollationem eäitionuiu seve numero äeel»

!l»ntur, ut illuä 6e Xioaeuo eoneilio, c^uici sit 8ut»intro<iueta

nixlier. H»o alia eäitio »pertius vonit in extraneain, ae 5i

l1ie»t: olerinu8 8eouin nullaiu ieiuiuain n»ne»t extr»ue»m,

»e6 tantum matrem vel «ororeiu vel 2>am, yuani iterum ali»

<:clit!s> »pertius voe»t amitain. 'lusei enim z)ro »mit» äiount

?.i»n>. Item in eoclem oonciüu, u^uocl äiaeonissae manu» impo

8itittueiu iianere ne^antur, nounisi <Ie kauIiniLtarum diaeullizzi«

inteüi^ere ex cliversis tran8latiuninu3 edoeemur. I^»m äi»-

<:uni88ae «»tlioliooruin inanus iiu^ositiouein liabent iuxt» Olli-

eedouense eoneilium Item in conoilio I^»ol!ieeu8i le^itur, ne

orclinatinnes tiant 8ul> eonspeetu »uäieutium, c^uod »li» eäieio

expre»8iu8 clieit eatneeuminorum ^!). li»,iu e^tneeumini quorum-

linet »aeramentorum eonleotioni intere88e ^ronibeutur. In lmue

erßo moäum multa iiii ot>8eure inveniuntur, 8i divers»« scii-

tiunes 8tuäio8e uei8erut3,utur. — — —

Der zweite Aufsatz handelt äe iuiinuuit»te, 6e »»erileßio

»e 6e oleriealium ^raäuuin eoluu«8itic>ne et inäuoii», wie es

in der Vorrede an den nur mit dem Anfangsbuchstaben B. bezeichneten

Bischof heißt, l) Am Schluß scheinen einige Sätze zu fehlen. Ich theilc

den Tractat im Nachstehenden vollständig mit, so wie ihn die Hand«

schrift bietet, indem nur die gewöhnliche» Abbreviaturen und Siegel

>) Vielleicht ist auch der Name de« Verfassers unter der Abkürzung z»

suche».
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aufgelöst und die nothwendigsten Intcrpunctionszeiche» gesetzt, respec-

tivc corrigirt sind.

Ir»et»tu8 s« Immnnlwt«, s« 8»ei-ilez;io »e sv «1«rio»Unm

FrnÄnnm OonlpoMioue «t Insneii».

(ü eo<1. <ÜN»»uo 0. 14 lul. 242'—245').

voiuiuu» 8>t in soiäe et iu Inbii» uostn«. vileotissiiuo «t in

Onii»to vener^dili äomino »0 solltr»tii 8uo deuizuitatig st nlnäsnti»e

msrito poutiüeüli ouliuius äsooi»tn L. msiiti» äisooläau» 2 uuiuiiis

äouari (c^uem?) suew uosoit bs»tituäiue. <Hui» tiaternae oanwti»

viuoulc» »oliäs »stnotu8 et s«o1e»i»8tio»e reotituäiui» 2s1o terveute»

»o«ßu»U8 non miuu8 oilLli eulpüul vroximi lS8S0llllä»iu quum sl?n

eeole8i»s iniurillüi uluisoeiläum ooeuv»tu» »0 8eäulu8 s»t>8, msrito ^u»s-

ä»m äivsl8oium äs l»i» iu8t!tutü » uobi» esaäunuli »s pruäsQti»e

vs8trns ti»Q8mi<ti ßfüußitasti» ljullmvi» <^u»»i viäsl>3 », eaeeo uotioi»iu

vius guäils veI1eti8. Non suim äs Kuiuses moäi isbu» s«t tsiusis

>uäie»uäulu^ 8sä iä »olum c^uoä luuioruiu ü»dst »uotolit»» oum üäuoi»

tlsosiusucluiu. Ifuno eißo ti°»mitsw in soo1s»i»»tio2 oeu8ura »eotauts»

ns« vovul^ri» aulu,« inpulsu» 8teinit in e28uui uss 1uiuiul8 vsii

piiv»tio äsvolvi «iuit in ißnormitl»« 1^«u«. <Hunvic>ntsr «iout vs8tr»

veuei»n6a üilsotiu nostuluvit, viäsliost c^uiä lsßuu», <^uiä imvsl»toruiu

»«u st äiversorum poutitiouiu äiot» äs ilumunitllts st 8»sri1s^ia «t

»illßuluiuiu oleiioalium ^raäuum oompc>8iti<)ils, äs iuäuoÜ8 st »uts»

<^u»m sxouiuNUlliosutur 1n,isi8 ä»näi8 iuxt» c^uoä disvi »v»oio in

IiI)N8 üivsr8oluin iuvenirs st iutslli^srs votuiiuu», äilsotae tr^tsr-

uitllti ve»tr»s disvitsi auuot»,« ouravimu». Iluno »utsm oläiusiu in

piÄsäioti» rsdu8 nabsnäuiu osu8uiluu8, ut z>iiu8 2,on8trstui, <^uiä

vooetui imiQui»it»8, (^uoä stiuiu visoium vi« in«« viol»t» » tsmsl«.-

toiinus iure »olvatur, äsinäs ll^uiü 8it 8ÄLli1s8iiiiu st siu8 smsuäatio,

Post üas« »ntsm c^u^s 8int 8iu^uloiuiu ^l2,6uiiiu Zinzulas «omvosi-

tioue«, st Huoui»in sasäsiu oomv<)»itioiiS8 äs «ußuli» ßraäibu8 8iiU'

plieitsr vsl stin,m trixlioitsr tuin 8ssuuäni2 munällnain Iszsm s^ulun

eti»m 8s«uuäuui äiviuLin 8austioi>e!i! 8c>lvi äsdsllllt. Vsmuiu vsio <zu»s

iuäuoiüs 1«si8 ä»nä2s 8iut lmts<^uaiu z>ro tllcto c^nolidst excommunissutur.

üuiä »utslu 8it iuiiQuuit»,3, c^uaiitiim sti»ui pro iv8» tr»st» «olvi

»?oits2t ex S2vitul»ii eviäsutei osteuäitur o»vitu1n (!OI^XXVIII lii8

vsidi8: nerveuit »ä u<,8, c^uuä <^>ik>,sä»lu ecole8i»e »0 luouksteiin, ve8ti»

^t ni2eässs88c)ium vsstrnruiu iminuuitüte» Kabeuti» mult» vei iuäioi»

3?»
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et iule»t»tione8 » yuidu8(lam p»ti»iltui et neo per e»8äeui immunil»-

te8 ullam äel«n8ionem (vel) tuitiouem liadere v^le^nt pronter Koo, u^uoä

»d ei»«lem immuniwti» temeraturibu» äielltur, nun nlu» immunitati«

nomine oompleoti, c^uam el^u^tra niou»8terii, oetern, u^uae^ue, o^uamvi»

»ä e»»6em eeole»iu» vel mou»8teriu nertineant, extr» ilumunitatem

e»8e. kronteren volumu8 »tc^ue 6eoeruimu8, ut omne8 intelli^nt, uou

»olum ol»U8tr» mon»»terii vel eoole»i»e »t^ue oastrieill eoele8i»rum 8ul»

immunit^ti» 6efeu8ione eon8!»tere, verum eti»m clomu» et villa» et

»»ents, vil!»rum et vi80Äturum müuull»etn, et ^uio^u>6 to»»i» »ut 8eni-

du» vel eti»m alle olnusultlrum feuere nr^eoin^itur, eoäem immuui-

t»ti» nomine ooutineri, et Huiä^uiä intm liuiu8mocli munimeul» .,c!

in» earumäem eoe1e8iurum vel mun23teliurum vortineuti» », o^uolibet

liomine nooenäi vel 6»mnum iulerenäi ellu»» «nontau«» vulunta!«

oommittitur, in uoo t»eto immunitu» lrllotl» iuäio»tur. 8i vorn in »zri»

et 02MNI8 20 8ilvi», <^u»e sine l»doru,tionidu8 3ecl et nullo mo<ln

»unitioue eiußuntur, «out o»8u 8olot üeri, » ^uibu8lit>et Kominibug

»lio^uoä ällmnum tuotum tuerit, <^u»mvi» iäem ll^er »ut oumnu» »ut

»ilvll »<l eoole»i2m vel mon»»terium prueeentum immunit»ti» n»l>«u«

vertinellt, uc>n t^men in nee immuuit»» lr«,ot» iu6iol»nän, est, et iäeo

non »exeentorum »oliäorum oomno8itionem, 8eä »eounäum leß«m,

u^u2e in eoäem looo teuetur, i» mult»uäu8 e8t, c^ui 8o»uälllum vel

uamuum in t»li lc>oc> leoi»8e ounviotu» tuerit. ?ei3piouum erßo ex-

oellentine ve»tl2e äi3oretioui3 ex prgeoeäeuti oanitulo e3»e nun äudi-

tllmu», omni» loo», c^uae »ä eoole3i»,m o^ukinlibet »ertiuenti» »Iiu,uo

ßeuere el^usulurum oinFuntur, immunit»tem reote voo»ri, iäeo c>ui»

u^ul»eoun<^ue in looi8 b,uiu»mo6i oernuutur, ürmiter munitll e««« in

äioti» le^um nr»eoiz>iuutui; natet eti^m ex eoäem viol^we immuui-

tllti» nreoium e88e 8exoeutorum 8olislorum. Üuo6 i<lem tllmon in ^l!«

t!l»roli eapitulo m»uit«8tiu» t^liter inveuitui: »i Hui8 (in) immunitate

»li^uoü äamuum teoeiit, Vlü 8c>Iiäo8 eomnouut. ßll,ti8tneti(i »utem noeui-

teute (?) ll^u^m temerator immuuitati» eoelesille äedet et ^ualiter rs«titui

onorte»t, c^uoä intr» immunitati» äetensiouem tuitive »ut violsuter

auteitur, eouzrue m»^i» mc>u8tiÄditur, eum vkulo inteiiu» 6s 8aoli-

le^ii emenuatione äioitur.

Ifuuo üutem c^uiä sit «»orile^lum 8udiuu^itur. ^»erileßium au-

tem est omni» »aoise rei violatio. Ne» »utem »aor» nie »ooivitm

nun »olum eeelesi» vel 8»oeräo8 et eetera qu»e mauu8 imvositione

» 8»osrclotidu8 Vei »aorantur; 8e<l omni» t^m modili» o^uam iiuwo
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bilin, <^u»e vslut peoe»torum preoi» » üäslibu» eoele»ii» vei trnäitn

e»8e iutellißuutur, »»er» e8»e, ut multi» in looi» iuieriu» patedit, »

»auoti» p»tridu8 prooul äubio »lnrmÄutur. Violatur »utsm re» »»or»

velut e«o1e«ia »ut oum »»uotorum rsli<^u»e ve! «^uiälibet »liuä »ivo

illuä »it soole»il»e proprium, »ivs in e» oomm!»«um vel turto 6s ip»»

»uksrtur, »ut eum c^unslidet persona e<i»m prokan» in e» oeoiäitur

vel vulnsr»tur vel sti»m iotu temer»ri»s rix»« pul8»tur, »ut oum

ip»» inoc»t»s oommixtioui» «oelero » uekario o^uolibet 8oräi<j»tur. lie»

»utsm »»or» velut »»oeräo» ostsri^ue olerionlium ßr»6»um liouore

promoti, mou»onu» c^uo^ue et moui»Ii» violari iutelli^uutur, vel oum

morte »Moiuutur vel oum c^uolibst iuiuri» o»e>li» »ut oontumelias

in looo ^uolibet »uor»to vel proluno 6enoue8tautur. 8eä eum in

8»oro looo nuiu»mo<1i oommitt»ntur, compositiouom triplioi »olvi iu-

bsutur, idso o^ui» vio1»tu »»oro looo st ßr»äu et »norilsßium äupli-

e»tur st immuuitll» prooul äudio viol»tur. lie» vorn ill»s c^u»o iäoo

»»or»s äiouutur, o»ui» eoole»ii3 Vei velut vot» üäeüum »o preoi»

psoo»tarunl traäitae ooßuo8ouutul, »ins 6udio viol»ntur, oum »b ip»i»

eoolssii» vi »ut turto »ut o^uaelidst lr»u<le »Iieu»ntur. 5!e6 huoä om-

uium pr»«äiot»rum rorum viol»tio pr»eäiot» »»orilezium e»»s » »»noti»

P»tribu» »lürmstur et o^uoä e»eäem re» »d ei»äem 8»or»e äio»utur

et Q»de»ritur, ex eorum äioti» m»uike»te moustretur. Lx eouoilio

euim Nsläsn»i, oui oouürm»uäo interluerunt rom»u»e »eäi» 1sß»ti,

«»pitulo I,XI ti»eo verb» pouuutur: Kü (!) c^ui mou»»teri» et loo» Duo

8»or»t» et eeole»i»8 iukriußulit et äep08it» et »li» <^u»elibst exiu6s

extialiunt et «»esräote» et viro» eoole»i»8tiou» uon 8olum äenouoraiit

verum «Hiverso moäo »lüißuut, velut »»orils^i o»uuQio»s »euteuti»e

8udi^autur »tc^ue exoommuuioeutur. Item ex soäem : »i ^ui», o^uoä

veuer^dilidu» looi» ieliu<^u!tur, pr«,vne voluutati» »tuäÜ8 »ui» oompeu-

6ii» retiuers tsutuverit, »souuäum »tatut» eauouum »d omni eoolt>»iÄ-

8tio» oommuuioue ut »norile^u» äeoet »reeri. Item Mpn, H,n»oletu»

» de»to ketro tsrtiu» iu äsoreti» »ui» inter oetera äioit: c^ui pseu-

mam vel re» soole»i»e »b»tulerit, »norileAUm t^eit et ut »aorils^u»

mäio»uäu» n»t. Item ». Urdauu» p»M et martvr: res et inoulwts»

eoole8ia»tio»e odlkltioue» »ppellautur, c^uia Vomiuo oFeruutur et vot»,

»uut üäelium 20 preoia peoo»torum uto^ue patrimonm pauperum. 8i

<^ui» erßo illll rapuerit, reu» e»t 62mu»tioui» ^NÄüiao st 82pKir»s,

«t oportet Kuiu»moäi trn.6ere »»t»u»e ut »piritu» »»lvu» 8it in äis

iu^ioii Dumiui. Item 8. I,uoiu» p»p»: rsrum eoo1s8>»»tioarum st
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laoultatum rautore» » limiuibu« »auotas eoolssiae auatnem^tiziatnL

»uostolioa »uotoritate vellimu» et ä^mu^mu» atc^us »aorileßo» e»«s

iuäio^mu», et uou »olum so», »sä et omus» ei» eousentieuts», u^ui»

uou »olum Hui taoiuut rsi iuäiollutur, »sä c^ui tsoieutidu» oou»eutiuut'

v»r snim ooeu» et »zeute» et oou»sutieute» oompreueuäit. Nt ». H,u-

ßu»tiuu» in »ermoue svauzslii ». ^o2,uui» it» äioit: tur »aorileßii»

looorum »»ororum et äomiuioorum e»t ^u6a», st c^ui »li^uiä 6s eools-

»i», ravit vel tur^tur ^uä»e uroäioiuui oomvarlltur. Item Hvl^riu» u«.u»:

o^uiäc^uiä in »»orati» Vei redu» et svi»ooz>i» iuiu»te a^itur, riro »aeri-

leßio rsvutllbitur, o^ui^ »nein, »uut et violari 2 o^uoc^uam uou äedeut.

Item ?giuu» z>«,z>a iuter multa »1i» äioit: »iout c^ui eoolesiam v«

v»»tut eiu»c^us vraeäi» et äouari», sxuoliat st iuvaäit, üt »»orileßUL,

»io et ills c^ui ein» »»osräote» iu»s<^uitur, ex»titit »««ziileßii reu«,

üx vraeäioti» erßu vsuer»bi1ium vutrum ÄuotnritÄtibu» ver»vioue pru-

äeutiae ve»tr»e moustratum exi»tim2mu», uou »olum soelezi»,» et uu-

miue» st eoois»i»»tios oräiui» (!) »aor» e»»e et äioi, verum Huoo^us omu>3

<^un,souu<^ue »uut »6, earuuäem iu» eoolsßiarum uertiueutia, soäsm

vrooul audio nomine ooutiueri, item »aorum e»»e et äioi; et yuoä

ueos»3»rio »»orile^lum oommitwtur, uou »olum, oum iz>»»e soels«»«

et oräiue» soo1s»iu»tioi vr^eäioto moäo äsdoue»wutur, verum eti»w

oum ir,83,s re» eoo1s»i»i'um o^UÄeoum^us »iout ad ip»i» eoolssii» iuiuzte

«,1isu»utur, iu si»äsm putrum äioti» o«teu»um uodi» s»»e uou äubits-

mu». Nx o^uidu» ißitur omuidu» c^uas »uvsriu» äiota »uut, iuäuditau-

tei oolli^i vots»t, viäsliost »»orile^ium e»»e omni» »2,or»s rei viol»-

tiouem. 8eä t^meu »iout iu»ue re», ex u^uibu» vio1»ti» »»orilezium

oommittitur, äivsr»i» gr»,äidu» iutsr »e »aorae »uut et dudeutur, «io

eti»m »uorilsßi», u^ukls iu»i» viol^ti» ooutiußuut äiversi» uoeu2ium

vouäsridu» viuäio»ri iudsutur. 6r»viu» euim ta,m »eeuuäum o«,uom<!»

iu»titut». <^u»m »eouuäum reßum aut imvergtorum eäiots, »»orilezium

oommi»»um äe ßi»,äu presdvtsri Hu»m äiaooui viuäioatur, st iu <!«'

tsii» soäsm moäo, iuxt» ^uoä iz>»a »uut äit?eisutin,, ditleieuter poem

»u»oiz>itur, »iout iuteriu» iu »orivti» zioutiüoum et reßum apxerte

mou»tr»ditui. Illuä uutsm »ä vr»e»su» ex vrsäioti» v«,trum »suteutu«

ürmiter uodi» ouu»t»re oportet, o^ui», oum 6e c^uooumo^ue loeo l^u«e-

libet re» soo1e»ia«tioÄ iuiusts » iurs et äitioue »utertur eoole»»nnll,

vel iu Huooum^us looo verson», soo1s»ia»tioi oräiui» iuiuri» o»«<i>e

»ut ooutumelille äelious»t»tul, »aorile^ium tuuo ver»oiter oomu>itt»tur,

8s<! «i äs so looo o^ui ueo »aoei e»t uso »üb immuuitati» äetsueioue
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tsnstur, ro» ssds8i28ti<:a woäo Huolibet runitul, 8asriIoßinN c^uoääaln

tuns ooiuillittitur, sannuios c^uiäsm iuxtll uowtsm »ut nosL88ita<sm

nsi8on»,s, ^ilout »ÄLLläoti» arditii« viLum lnsrit siuonäatur. Nolnan»,

veio Isß« eooloßiao ro», c^uas ublata S8t in ^uliäiunlnm rs8tc>ulllli

noo uiu6<) nlllsoinitul: r«8 sso1s8ia8tio2 rupinu vsl kurto »dl»t» »ol-

vatur in c^naälunluin, pnvulgri» vsio 6nnlisitol. In ollnitnlari autsm

«ie liatietui: 8i <^ui8 intr» rsgunin lüpiuum tsoit nut sni^uain no-

8tlc> tläeli ant sin8 nomini ali^uic! vi »t>8tulsr!t, in trlnlum oui tnlit

lezibu.» oomnonut st buuuum no8<luin iäsm I,X 8o1icl«ü in8unei 8o1-

V2t; ot in eoäsiu vkulo intsrin» nouitur:,^ui vero 60 iodli8 eeolu8!u,-

lum »lic^uiä ud8tu1sli>, ßraviu8 iu6ic«tu!', c^nin »aorarum «ruin aKIll-

tin 8aori1<jgium S8t ot 8aoriIeFU8 vooatur, <^ui oxind« nlil^uicl tulsrit.

I,<>tn.ariu8 »utsln äs sesls8i»8tioll ls 8ie nrasosvit: »i <^ui8 rsZ oeols-

»ills fu.r»,tu,8 tnsiit st enuviotu» tusrit, un^m^uam^u« rc?m, l^ulmi fulü-

tU8 ost, novie» triplioatain ') 8o1vn,t, »iv« illll »it, c^ulls kurto s8t

Hbl^tll, »ervu» aut »usilln aut Kn8 aut Llid:»1Iu8 uut cinnlssums>us

animal aut ostsrüs rs» ^Uüseum^vio 8iut, n^uas »<i scelsziam Dsi

neltiueaiit. Vsoima vero, <^uae se«1s8ias Vsi äobstur, suin ip8n äs 1c>so

uou LÄorn, l^vitui vol «um ab >i>8o solono violsntsr vsi krn,uäu rs-

tsnta non solvitur, wslito novio» muItinIisatÄ rsääi iudstui-, suin

in8» ounoti» rsbu» <^u»s 60 sss1s8Ü8 atlsrnutur 8asriol ««8« non

äuditstur, «um »d in8o Domino ad iuitio izraßlitiei z>o^uli 8ibi «olvi

per vro^lietnm vlasoiviatur; iuc^uit sniw: inlßlto omnoiQ äoeimlim in

noriei» mm», ut 8it oidu8 in äomo me» ; ot ^.ugu8tiuu8 60 eaäoin itn

äioit: äseiinao tiuotu» 8iut tiibntü e^ontium »nimuium, üißo 8ic:nt

Kßiiooln, lUl-rito «eräit »Flum 8uum, ^uoniaiu uou »oluin tiinutuiu

8ibi 2 »NO äoiniuo «on8titntum, eo ponäsrs r^tiono (?) totuiu quoä

nomini ors8oii in annum reääers ooßiitul, <^uoni»ni Dl?i Heoiinao nortio-

ni» ilk»,uä»tu8 »o psi'üäu8 invenitur, Onui »utem äeoima vsi alic^un

Hualidst r«8 eeo1s8i»8tio» 6e loeo, c^ui iiumunitgti» badet äst«u8iousnl

»nfßrtni', st «8 hu»,« 8udtl»ota <?8t, iuxtli 8ni oonivositinnsin vrusäioto

moäo innltiplionta loääitiii', st nreoinin viol»,tae iinlnuuit8,ti8 iuis exi>

8^tui, 8iout in pr»,tz6ioto (üaroli z>l2eoevto «ontiuLtur: 81 <^ui8 in

iuimunitn,te äainnuni »li^noä teoerit, DO 8o1iäo8 oo«non»t. Rx <^uo

Manifs8ts c>8tsnäitul, quia, st tun« in>n!unit»8 viol^tur, oum rei stiÄm

nou soo1s»i»8ti(!as 6»innum in iv82 iiumunitats LOlllmittitur. 8i autsni

üe so«!s8i» rs3 <^us,s1ldet stiaiu non soolsLillstic» lnrto »ulsitur, tnno

') I. mu!tipli«lltam.



584 Zur lircheniechtlichen Literatur des elften Jahrhunderts.

uuvio» multiplioat«, restitui in I^otnarii im^iimi» oapitulgii noe incxio

eeutinetnr: c»v. V: «i Hui» rs« 8UÄ3 in eeo1e8ia oawmelläg,t»3 li^du-

erit et Äi^ui» ea« inäo ranneiit, »i ver inituin Koo leeeiit, ip8ll re«

in «ÄPitulari le»tituat et »ieut in8»e is» v»1uennt, it» lloviplieiter eom-

non^t. Iteruin utc^ue iteinm 8imiliter taeiat, nee S8t tuuo novie8 oow-

nonat, et naee oluuill illi euiu» res tueriut eemnoni äedent. 8i vere vio-

ieuti», razitoi «^3 6s eeeleßiu, »dstulit, äunlieitei eomnonut. <Huia er^o ex

»nnlääietis e»t inc>ll8ti«,tuiu, HUÄlitor io« eee1e3i»3tio2 et non eeole-

«mstie» ie3titui äede»t, «ive äe saero, 8ive äe lloll sueio immumlH-

t>8 äefen8ioue!u n»dente vel vi vel kurto auleitur,

äe >P8i8 eoeie^iÄstioi» lnn,neinÜ3 l>ä lliue8en3 äieatnl, l^uiä in

re^uui ^»raeee^ti» nunelur. De ni3 euiin iäein I^c>tnariu8 in 8no eapi-

tnlari eanite V 8ie nraeeivit: 8i <^ui8 eee1e8ill8tieum »ervnm v«I

reßiniu ooeiäerit, trinüoitei eoinnonnt' iäem eoinno8itioueni 8eivi nou

eee1e8i»8tioi ooeisi in eeole8i»8tioc> tri^lieari innet et in »iußul!8 I»e-

3iunibn3 3»eeu1ari8 8ervi eoiunc>8itinlleln iu eee1e8iü8tieo trixlieklt», in

eoäem 8uo eapiti vraeoipit et iu le^e Itu^nualrierniu, eurn in huuä»»

vraeoeäeuti eavite äe 8aeeu1lili 3erve oeoi8o XXX et VI 8nliäi

8c>1vi äedeie ni»eeipilltui. De eeole8ia8tiec> n»ulc> iuteriu» sie iudelur:

8i <^ui3 eee1e8in,8tieuiu nominein ooeiäerit, 0 8o1iäc>3 eomnonat; 8i vor«

in eoo1ß8ia nominein non eeele8iu,8tieuin Hui8 eeeiäeiit, H,otüavviou8

imneilltol, udi äe eeolesiainin nonore loc^nitnr, Iioe luoäo iuäiü»n

8tatuit 6ieen8: 8i ^ui3 autein ex levi eun8a uut 8ine 02U8Ä nomillsm

interteoerit, äe vita eoin^onat; 8i ver« rixari lori3 luerint et unu«

»Iteruiu in eee1e8iu,m tu^erit et iki 3e äetenäenäo eum interleoerit

et nniu8 tl»eti te3te8 neu nuduerit, euiu XII te8<idu3 inret, Iszitimi«

3e äekeuäenäo interteei33e, et v08t naee 8o1iä<)8 DL aä z>utrem eoolu-

8i»e, <^uarn ille noiuieiäio ^olluelllt, et in8Upel dlinnnui uo3truiu iäsm

I>X Lc>1iäo8 8c>1veie eoß»tui'. I» vero c^ui iuterteetu8 e8t «,t>8uue eow-

z>c»8itione isosat, »o äeinäe interleotor 8eounäuin iuäioiuin eauuuum

eon^lulliu laeinori l^uoä »äiui3it puenitentmiu aoeivilit. 8i z>ronliu«

8ervu8 Koo eolnuiiLeiit, iuäieio ac^uae terveuti3 examinatur, utrum Iioe

8vuute au 8e äeleuäeuäo leei88et, et 8i m«,nU8 eiu8 exu»tl» kuelit, iuter-

noistui, 3i »utew neu luerit, äoiuinn» eiu8 iuxta c^uoä vilißi1äu8 illiu»

e8t üä eeole8!»,in ^>er8«1v»t, ae «i voluerit, euin iäein eeole«»e tlllä»t.

De eoe1s8ia,8tic!<i et nseulino et deueneiaiic» voluuiu3, nt vrc> uu»

vioe veiißi1äu8 pro so eowvouatnl, ültera viee 8ervn3 aä »uvnlieiuw

tl»ä»tui-. Neleäitll3 taiuen libeii lioinini», c^ui ^loxtei- tals taoiim« »ä
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mortem luerit iuäio»tu8, 26 legitime» i1Iiu8 Iiereäe8 z>erveui»t. 8i in

»trio eoolesiae, euiu» z>ort» re!i<^uÜ8 »»uetoruru oonseor»t» «8t, t>uiu8-

mlläi uernioiäiulu r,erz>etr»turll luerit, »irnililer oomriou»tur et eruen-

äetur. 8i vero non est eou8eerntu> eoäern rnocio eompouatur, 8ieut

comvoui äedet Huoä in imruuuitate violat» ooluinittitul.

De 8»eeräc>tinu8 Vera et oeteri», c^ui 8»ori» oräinit>U8 8unt pro-

moti, »ntic^u» re^uru et iruneratorum institutio Imbuit, ut »i extr»

ee«Ie«i»in »ut iminunit»teill ueeiäeutur, 8iluz>1ieiter tuutum iuxt»

euiuz^ue äi8^>u8itioneiu 8olvereutur. 8i »utern in eoelesi» «oeiäentur

aut u«<^ue »ä exitum 8»nßuini8 e»eäeiit>ii vel »i eti»m ietu Huolidet

las« neu (ruo6c>?) 26 8»nßuiuerQ äuriter pul»»reutur, <^ui8^ü«ru iuxt»

LMßuIoiuN ßr»äuuru oolnri08iti<,uem triplioiter oniuzioueretur. 8«ä

«>ui» n»o vinäiot» im^ig t^r»uuoruin vr»e8umptio p»rum 8« »d iuiuri»

«lerieoruru eciinpe8euit, plaeuit z>08te» omnibus t»rn er)i800pi8 o^uuiu

iß8>^U8 et ouuetis reßni vrim»tibu8, ut extr» «oo1e»i»m in czuulibet

lue« iuterleeti it» oornriouerentur, «eut r»riu8 ee!nz>oued»n!ul, 8i in

«oole«!» iuterlioereutur ; et 6u «»lurnrini» »ut vulnere »ut yu»1ibet

>!>»>» illat» in c^ualidut loeo 1»e8ioue 8i ec>uv»!erent, it» tarnen 00m-

pouereutur, 8iout priu8 oownoued»utur, »i extr» eeele»i»m ooeiäuruntur.

Hu»e it» c>8»e t»oi!e iuou8tr»t>untur ; «eä ue »lic^u» in ir,8i8 ponen<ii»

<!uo!wtio ori»tur, u^uiä voeetur eemvoßitio, ^u»e in iz>8i» toeieu8 noni-

lul, et <^u»re «io voeetur noniueonßruuiu 6einou8tr»n6um vobi8 viäe»tur,

Oompositio »utein proprie vc>o»tur <^u»elidet 8»ti8l»oti<) c^uarn

reu» Hui8^uo l»oit pro c^uelibet n>»1et»etu, 8ivs euiin i^8» 8»ti8t»e!iu

«it eorpori» »ut »nim»e »iNiotio, 8ive 8it preoiurn c^uoäeuuc^ue riro

m»1et»eto oomini880 »b iz>«o reo solvitur; ruerito ooiur,«8itie »ririell»-

tur, hui» conti» eoinmi88Ulu t»oiuu8 c^u»8i »e^u»1it»ti8 ponäere zxini-

tui; »ä noe viäelioet, ut 8iout enuoc>r6i»e viuouluru i!I»to cininpuu

^»»»««Ivitul, it» 8»ti8l»eti<)n,e 8U3eept» i6eiu äe iuie^ro eouiuuß»tur.

9ui» «8teuäimu8 c^uiä iu8tituti8 reßum »tc^ue iinr,sr»tc>rurn eoinvo-

»itin »z>p«11»tur,

u^uiä eorunäsiu »utic^u» tr»<ii!io äe nomiei6Ü8 elerieoruni eou-

!iue»t, eontinuo 8udiuuß»tur. Hc>e eniin in tertio lidre o»pitul»ri8

uuner»tori3 L»ro1i «»pitulo XV eontinenlur : c^ui 8ud6i»eonurn oooi-

äerit, (!0(! 8c>Iiäo8 eernponut; <^ui äiuoonuN 000t!; c^ui rire8b)'tsru!u

20; ^ni er)i800puin 1)0000; <^ui rnouaoliuiu 0000 8o1i6i8 oorünou»tur.

oieut ei^o in rirueäietc» eapite uc>t»ri pntest, c^ui eo, tern^oie c^uo

^Kielns imz>er»tor pr»säiet»in ooNZ>c>8itioueiu äe nomieiäii8 elerienruin
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in8tituit, z>re8bvteruN nooiäed»t, uitiil <ie ^r»6u 6i»oou»tu8 et 8udäi»>

oou»tu8 8nlvore eoßed»tur, <^ui» ninil »liuä <^e Presbytern in supr»-

äieto o»nitu1o r)l»eoipic!t>»tur, ni«i tioo 8olum : uui oeeiäerit vre8t>vterum

DX80Ü608 ooruuou»t; 8eä iäe« iu uerßan» uresbvteri äi»oou»tu8 et «ud-

6i»eou»tu8 oc>muo8itic>ne tneit» 8ol» 6e ßr»äu vre8bvter»tu3 oam^o-

8itio 8o1vi tun« viäebatur, <^ui» uonclu» ue88liu<irum uomiuulu o»1!iäi!

lllkies 8nc:rurü or6iueru I»osr»re »6eo 8»evi^u8 nitet>»tur. 8eä z>o«t-

c^ullln iv8» uz^ue^u»czue »6eo ex»r»it, ut i»ni leve äueeret et p»r-

vuru e»«e exi8tim»ret ^uemlibet 3»eri oräini« viruiu uorimere, n»n

inoonz;l»e vrinoipibu8 visuru e8t, eäioto 8uc> 8t»tuere, ut 8i z>le«-

dvter c>ec:i6l.lo!ul »ut «»luiuuui» <^u»Iidet 1»eäeretur, 3inßu>orun

»uteoecientiuru graäuum o«iuua8ilic>ue8 exißereutur, it» viäelieet, n!

in un» e»6om<^uu nersnu» 8iue 6udio 8c>1vereutur, siout in oapitu-

I»ri roßi3 Ouroli e»uitc XVIIII äolnou8trutur ; 3io euiru in iuzo z>ll>o

oinit: »i c^uis eMeouo »1i^u»rn iuiurium »ut iuiu8t»iu llenouorlltioi»?»!

teeerit, äe vit» oomuouut et nmui» c^u»e u»dsre vi8U3 tuerit eeo1«»>2e,

oui ur»ee88e äiuo8eitur, 8c,oieutur et uodi8 in triulo d»uuu« uoLler

i6ern I.X 3o1i6i 8«1v»utur »ut in 8ervitic> Ü80o uc>8trc> servilmu.«

8eruuer 8oeietur U8<^ue äum »o leäimere in triulo iuxt» wirziläu»

8UUM uotuerit.

8»uot» vero eeelesi» iu 8»oeräc>tidu8 e«u8t»t; iäoireo m»z»»

uoeu» uleoteuäi sunt, c^ui episeopi» vel reliauis 8»oeräotidu8 imun»m

vel ouutuiuelinm teeerint; u»iu äetr»Ltio »»eeräoturu »6 OKristum xer-

tinet, ouiu8 vioe 1e^»tioue iu eoo1e8i» tuu^uutur. 8i <^ui8 urß3bvtenill

»uß»ri»verit vel 8uc)1i»verit vel iu8t»verit, üuiu8luo<1i eoiuucillÄt, De

8iußuÜ8 euiru ßr»äibu8 «iuzul»» eoß»tur leääsll.' ec>lnuo8itioue3: zr»äui»

»eoliti 00. 8c>1iäi8 eoNuou»t, et exorei8t»e «militer; iiostiarii (!) «w>-

liter, Ieetori8 8iiui1itei', iu8uner d»uuuru et taeiuus iv8i8 ßr»äibu«

i11»tum. Veiuäe eolupositio 8udäi»ec>ui OOlü 8oliäo8 erit, iu8Uv«r b»n-

uu» et t»eiuu8 iI1»tum, äiaooni vero OOOd 8o1iäa8 erit, msuper d»n-

uu8 et i»oiuu» i11»tuiu, vresdvteri »uteru DO 8oliäc>8 erit, illluxül

et d»uuu8 et i»eiuu» i11»turu, Isuuo er^n i»lu uc>u uot>i8 äebet e«»e

»indißuuui, 8i ziresdvter oeeiäitur »ut eti»iu äenoueswtur, ^»>»

äe omuidu8 ßr»6idu8, <^ui 8uut iu so, 8inßu1»e eomvositiono« iure

8o1vi 6ebe»nt; »liter euiiu ueu imuletur, c^uoä iu 8uur»<u<:w prse-

eeuto li»detur, viäelioet ut, äe 8iu^u1i8 ßr»äibu8 8iußul»e <:omlx>zitione'

8o1vi eoß»utur. ?it erßn tot» pre8t>v4eri eom^nzitio <ü et V libwo : "^

«uiiu 8oliäi 6e xie8dvter»tu et 0<ü<ÜO äe äi»eou»tu ooUeoti will«
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«nliäi l»oiunt, lioo e»t I, Iil>r»8. Do 8udäil»eoulltn uutem 00(! 8oliäi

et eeteroruru c^uatuc»' ßruäuum V(!0(ü millo et (ü «oliäo» kaeiuut:

üt erßo LiiiuillÄ, nt »usira äietum o»t, (? et V librae nruetei bauuo8.

Läullu« euim 8eutie8 et 60 VII ^r»äibu8 rez>etitu8 XX et I lidiam

laoit, st it» üt tot» prosd^teii oumposilio 0 et XXVI lidrae.

(!aliu»e vero, c^ulle totieu» iuu1tivlio2utur, c^uoeieu» äe ipßi» ßl»äibu8

violkti» t! «oliäi luultivlie^li iudeutur, XX et I 8unt. 8ex euim äe

pre»d^teio, IV äe äiaeouo, tro» äe 8udäi»eouc> üuut XIII; äuae vero

ä« «iu^uli» ßi-»äibu8 ^u^ter oomputawe oollißuulul ooto, üuut ergo

oaiiu»e iu Krluo moäuw multivlielltae XXI., et u»8 ealiu»8 llleieuä^

«»»e rox <ü»,ro1u» iutellexit, eiuu »uperiu» äetermin»t» eouipo8itiuue

peeuuiae äs «iuß^Ii» ^i»äibu8 »ubieoit: et t»einu» illi» ßllläidu« ill»-

tum oelupouat. Luuunm »uteru <^uem in euäem 8ilui1!ter eoui^ouere

äum pr»eoipit, äioeu8 iu8upel: et duuuum eompoimt, duunum re^inm,

iä S8t IiX sc>1iäo8 iutellexit; euuäeiu t»lueu evi8eopi» u roßiou8 iu»i8

eou<!e88riiu «»t (?)'): ueooatnm c^uoä >U808 ßl»äu8 viol^nän l^ui»-

<iue reu,» ooluu>i8it et okmouioe ieiuuuuäo xoenite^t et »ä leßem

emeuäet. <üui »euteutiae c^uoäälliu ea^itulum in 1ribulien»i ooueilio

eäitnm lu»nite8te eoueorä»t, c^uoä e8t uuiu8woäi: 8i <^ui8 eleiienw

veideinverit, et äedi1it»veiit »,ut in aliyuo 1»e8«rit et «»uouiee

pc>euiten,t et »ä Ißßem eweuäet. U8teu8c>^iinm leviter et 8imn1ioitei

Z>riu» ouinpouebÄutui' eeole8in,8tiei oräiue8 8i extrn, eec>1e«i»,ru et imwn-

uitutem violareutui et uc>8t etiam aä iui^ueruiu llldieiu reprimouäum

äe 8iußvl1i» ^raäidu« in uu2 e»äerll<^ue uer8ou», 3iu^ul28 eomp08itious8

»olveuäas e8«e reßi» iu88it lluetc>ri<H8,

ostelläeuänni e«8e eontinun viäebitu?, <^u»Iiter oompeni äebellut,

« in eoole8i» iixiäo c^unlidet vi«1»ntur. De Koo euim I,in6euuiou8

^Ußii8tu8 et I,c>tlianu8 t?»«8N,r in suc» c>a^>itul»l'i !t» plaenipiuut:

»»Ußuirii» et?u8io in eoe1e8i» laota oum tu8te, 8i z>ie8d^ter tuerit

tnpl« eomponutul. Du8,e v»rte8 eiäein z>re8d^teio oompouelutur, teiti»

proieißn^o »ä eeo1e8i»m et, iu8uper b»u2U8 uo»tei. 8iiiiilitel äe

6iäLonc» iuxt» oowpositionein eiu8 iu tliplo oum b»uuo nustlo eonl-

?ori»tni. De 8udä!aoouu voro et äe uuiu8euiu8<^ue oläini8 clerico

»eomläniu 8uaiu eoiui>08itiolielu in tiiplo per8olv»tur et iu8U^>ei dun-

211» uo8tel. 8ilui1iter et äe iotu 8iue 83,l>^niQi8 s<iu8ione äs nniu8-

«uiuz^us oiäiui» olerioo iu trivlo eompou^tur et iu8nper d»uuu8

nc>8tel; et c^ui uou lmdet, uuäe llä eoo1e8i»,m pe?8o1v»t, tr»ä»t »e iu

>) et «»«« <üo«l« Ooä.
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servitiuin eiusäem eeelesig«, N8yne6uni toturn äebituiu pei8o1v»t. Illtee

saäern <^n»e ßnvr26iot2 iiuvelkltoinm iu8titntio, »^no6u3 'lribuliae oele-

bratli iu»ta 3anetioue noo inoäo üriu»vit : »i <^ui3 in ooolesi», olerioum

ln8te »nt ßlüäio z>Sl0u»LSlit, nt ßÄUßiii« exeklt vel ab iotn »ine et?«-

«ioue 8llNßniu>8, inxt» Hnoä in o»nitnl»li 8orivtnin e8t ouwxonktui, iä

e^t in trivla 8eonnc^nin 3N2lu oomno8itiouem, 8i c^niäelu t»oiun8 iu

8»eio3 oläino» iu eoolesi» nut extr» c>1in> eornNittedatur, iw eauaniolt llc

legi» oen8uiÄ nt, nraeäiotuiu «8t, viu6io»datur. 8eä Hui» iuic^ni o»i>i-

<i8 luemdl» ue n»o viuäiots, territi veäe3 »b e<In3ions 8äUßuiui8 »»-

eeräotuiu euntiunerint, »eä iunumano et iuunöite mnäo 8»oruul or-

äiuein luoräiääre et äilüeerare iu»ßi8 unlßi8^no eeperint pro Iiüo

maxiuie oan82 et »1Ü8 etinru mn1ti8 reßui ue^otÜ3 I^näeunieo imxe-

r»tc>ro »änno 8nnei»tite auti8tite8 et vriiu»te8 0»I1i»s st 6el»»ml>e

un» eniu O^rolo reßie ein8äein Lnäoiei ülio »nnä ^neoäoui8 viükm

eouveuieute8 oumv03itic>us8 6e ßll»äibn3 eleriooinrn t»iu 3eeuuäum

elluouio»m eensuram <^N2M 3eenu6urn re^iaiu ultiuneua l«nn1i»ri uuH-

nimitei eollauäÄveruut et in»un tanäem pronri» 8nd8orin8elnnt; «iout

iukerier vL^iua nersviono mou»tr»t. In ooueilia »vnä 1'b.enäoui8 villum

udi intertuernnt XXXII eni3Lonii H,ßi3tc>1ln8 Äoßnutieu8i8 »reki-

«V!80<>NN3 oum 3NI8 3utkl2^»nei3> Hetti Irevirsu8i8 itionieni«o<>i>u»,

libo Iieiueu8i8 »ienieni»oc>nn3 euin 8ni» 8uiki'llzÄ,uei3 et onw uuuoii«

lelic^uoruin eniLouvoinm Oalliae et (3eiin»,nike od uiini»in vl»e«ump-

tioueni cznoinlläaiu t^rauuornru in 8Äeeiäote8 I)ei dkonkutinm et pio^-

tei taotuiu c^nocl in Vetsooni» noviter »oeiäerat, äs enlWOpo in-

none8te et iuanäite uloräiägte, äeoretnm e3t nt eemmnui eou»eu3U et

nuinili 6evot!oue 8Npp1ie»retui »nridn8 viiuoin>8, 8i 3u»e vietati p!»-

eeiet, nt oalniunnia iu <Hii8ti 35l,oeiäote» peraot», inxt» s^uuäalm

6eterinillllletu!' vleniter 8tütnta; nee iäem lnäiclio evi8oev0lum eom-

nlaoere, 8i ex toto 8eonnäuui votest^tem in3c>lniu pc>»8et äiltmirn

I. nt oauouie» tenrentni 3ententi» ni viäelioet yui tiiuorem llumim

V08tnouente8 in miui8ti<>» 8no» oia88«,ie^) vr»U3uine!'sut; ll^neä «i v«w

nietati i1Iiu8 oomvl^oeist, iuxt» 02pitn1»li» leßuiu nr»,eoeäeutium udi

eoiuln urovi^io lni3erieuiäitel iuo2eu8i8 (? ?) veenuiae (^uantitiltem iutei-

vo8uit ; vre oou8<>1»ti<ills 82ULtlze eeole8i2e nt nraetawe re» per veoouumm

ad iiupelatulibn8 Zaeeiäotidn« «,6, äelen8ionem eonee83s,ui, et nei z>n«ui-

teutiaiu <leterinill»ientni eviseovoruln iuäieio, 8i view3 oc>11ltuä»ver!t, ««

äifüuili e>8 ooiuvlÄesie ßl»än8 neeliti, exc>!-o>8tae, no»ti»rii (!), leotori», ut

8nvl»,8elivtnlll e8t: 81 c^nis 8nbäi»,c!<)num oll1nluvniatu8 luerit, vnlue«-

verit vel 6ebi1itaverit, et ennvulueiit, Hnisuue c^NÄ6r»ße8im»8 3iue 3ubö>li«

»nni3 voeniteat et OLL 3c>1iäo8 eum sn» eolnvc>8iticiue eni3e<>v»ubu«

d»nni8 evi8oevo oomnonat. 8i »ntein ino!'tun3 tneiit, 8iu8ul23 «ufl»-

äietlt8 <^uii<1lllFe8im28 onm 8e^uentibu8 »uni« n«enite»t et ^uktännzeU'

t<>8 8uli6<>3 euin tiinlo 8na ooinnnsitioue et evi8eov»Iibu8 b»ni!^

tllv1ioibn8 eouiveullt evi300vu. 8i c>ui» äi»o<inuin e»Inini!i2tu3 tuei>l,

>) «r»»»»!-« für ^rÄ38»ri, »gl. Du (!»uße i. n. v.
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vuluemverit et, äebilltn.verit et oonvaluerit VI ^u»6rn^e8im23 »luv

«ubäiti« 2uui» poeuiteüt, et ^u»dlinßeuto8 8eli<lc»8 ouiu »u» oompo»

«itiulls et ez>i8oup»1ibu8 d»un>8 ep>80opo eoiupoullt. 8i »utew mortuu8

luerit «in^ul»8 8Upraäiot»8 VI <^u».älll^08lMl>8 oum 8o^ueutibu8 nuu>8

I>nonite»t et DO 8o1iäo8 eum 8U» oumpo8itiouo tripl» et ep!8oop2libi>8

wuui» trip1ieidu8 epi»oopu oompouüt. 8i Hu>8 pre8b^teruiu «»lulunia-

luz luerit et oeuvüluerit VII. <^laärllze8>mH» 8iue 8udäiti8 »uni8

poeniteut et DO. 8u1iäo8 ouiu 8un oompo8itione et epi8oov»lil>U8

l>»uu!8 ez>i8oopo eoi2p0Q»t. 8i »utem mortuu8 tuerit XII. nuuoruni

poeniteuti» 8eouuäuiu oüuone» «i impouatui et VOOOO 8o1>6o8 oulu

tiipliei 8U2 oomnositioue et sv>80op»1iliu8 K»uui8 triplioidu8 eu!8«ou<i

ouwuouat. 8i c^u>8 iu8läi»8 ep!80opo po^uent vel ooiuplelieuäelit üut

in »lio^uo 6eKoue8t»vent X. Hu»älkße8iin»8 ouin 8ndcliti» auui3 poeni-

teut et z>ie8d^teii »ooi8l tliplieem eoiupositinnem oompon^t. 8i »utem

c»»u et uou 8poute oooiäerit oolupiovinoialium episoopolulu oou8i1io ut

Iiomioiäü poeuites.t. 8i <^u>8 eum 8pc»ute oooiäerit ouuoti8 6iedu8 vitue

z>i2« earue» uou uiaucluoet, oiußuluin militalem 6epount ad8<^ue 8po

olluiuzii in peruetuum lu»ue»t. ^,ßi8to1lu8 Hlnßuutien8i8 »reKiep,

äixit: « z>riuoipidu8 plaouerit »1ii8<^ue 8ui« Ü6e1ibu8 roßemu8 ut

°oll»uäetul st 8ub8endn,w!'.

Nt oo11»uän,tulu e«t et 8ut>80iir)tum t»m u plinoiz>idu8 c^uam 2

oeteri8 oiuuiI,U8; per8pieue el^o 8uperiol pllßiu» iuoli8trl>,t <^uo<1 m»>

ueute illll oolupc>8itione <^u»e priu» äe Fl»6idu8 eoo1e8i»e vio1ut>8

«wtutL tuerit »I12 in pr^etat» s^uoäo oomiMitio «t 8uz>e>-liä6it2.

^>»i euiw oou»tu,uter intellißatui» et il!» 8ati8iu,otiu yune pi-iu8 äe

>Z!»i« ßr»äibu8 tenuiuat» luerut 8ine mo^r?^» ülmitei n»de»t^ui^, uou

I>l2ne uee ver»oit«l pc>88et intelli^'i »6ä»iu <^uae iu «upllläieti» en,»

P>tu1i8 po8it» uloeiiiteiitui. kouitur euim in primo oap^ulo äe 8ud>

^iHeono its: 8i <^ni8 8ud6ikleouuiu äebilitavsrit, 8i iz>Le oouvaluerit

' ^u2äl2^e8iN28 «iue »udäiti» auui8 poeuiteat et OW, 8oli<ic>8 eom>

ponkt epi8o«po ouiu »Uli eolupo8itioue et ep^<^>?^lbu8 dauui8 Koe^?^

s»t äieei-e z>l»etei 8U3,m i6em «ubäiaeoui enmp<)8itiollew et praeter

bß>8e«pl»Ie8 b»i!uu8 »ääiiuu» ut 000. 8o1iäo8 eulupoiiÄt epi^opo. 8ud-

llmooui üuteiu eouiz>08itic> tne intelliFitur ill» c^uae ante i8t»!u 8^uc>-

uuu> 6s ip8» tuerat termiu»tur udi äiotu» e«t: eomp08itio »utem

»ubäiaeeui erit 000. 8oliüi8 et in eoäem eupitulo est ill8titutum, ut

u« 8i!ißuli8 ßr8,6ibu8 l^une in iz>80 8ubäme<mc> «88« äiuo8ouutur »in-

zulaß eoiup08!ti<iiie» 8o1vi ooßüutur; erßo tot» ec>iupo8itio 8udäi»eoni

ul» viäelioet <^u»e »ute praetatkii! 8^uoäum termiu^t» tuerat mille

et eeutum 8o1iäi et Luper dauo eoNpo8itioueni z>r»eäiot» 8^uoäu8

WO. 8o1iäc>8 »ääi pr»eeez>it euw äioit: eompnuat epi80opo 000. 80-

uao8 «um 8U» oompo8itioue. Np>8eopLle8 »utem t>ü,uuo8 vooat re^iuiu

N2UUUN 6e V Fraäidu8 c^ui in 8udäineeii<i 8uut ^uinc^uieß »eenPtuni^!^

"n« «8t 1,0. 8o1iä«8 <^uiil<^uie8 multiplieator, <^uo8 iäeu voe»t epi8eo-

palß8 <^u>» ut 8uperiu8 äiotuiu e8t oiuni8 8»t!8kuetio c^ulle Fruvidu»

boolesiae u reßibu8 üeri 8t»tut» e8t episoepis (8t ouuoe88»; iäee nui»
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episeopi reotiu» oollauäati sunt naereäe» esse elerieorum Huam qui-

übet laioi. 8iout I,uäouuious in c^uoäam suo eapitulu testatur äieeu«!

nullus euim proximior presbvteri naeres esse viäetur c^uam ille W

ipsum Domino eonseoravit et so moüo intelli^enäum est, in oaetem

oapituli» c^uoeieseunc^ue äioit oum sua eompositiuue, ae si äieat ou»

eompusitione noe est praeter eompositiouem illam qune priu» Statut«

tuit. De »udäiaeouo vel äiaeono vei presbvtero äedet et uo« ^u»H

nie äeterminatum aääitur eompouere. I^st autem lou^e pust pr»e-

äiotam svnoäum tempore viäelioet ^rnultl reßis ßravius 6e oow^o-

sitione elerieorum it» »tatutum. De presbvtero et <ie uniusouiuz^ue

uräini« elerieo seeunäum suam oompositionem in triplum perso!v»tui,

iusuper et baunus si alio^ua vis iuiuxta eis illata tuerit, c^ui» ie

elerieorum oompositioue u^uae apuä äiverso» inveniuntur pro viribm

uostri intelleetur expressimu».

tHuis äe inäuoiis seriptum invenimus breviter in oommune

pauäamus. ?elix roinnnae »eäi» autistes äe inäuoiis episeoponiw

interroßiatus VI. mensium spaeium mauäat laieis oouoeäenäum sie <le

iuüuoii» episeoporum äieeus: c^uiäam aunum et VI. lueuses m»ll<!^

veruut ooueecli, c^uiäam autem aunum o^uo plurimi eoneoräant. UiuuZ

autem c^uam VI, meuses uc>Q reperiri, csuia et laieis baee iuäult»

sunt. Item et Vamasus papa in suis üeereti» »lürmat et Koe »p»eium

viäelioet VI. mensium; u^uiciam sie per äivisas parte» äistiuzui per-

eipiunt superaääente» buie tempori IUI. lere ebclomaclarum sz>»oium,

8i Huis aä svnoäum voeatus ne^lexerit venire iusuper bauuum spi«-

eopi superbieuäo oontempteret Kae ei inäuoia» oeuseiuus esse >mz>o-

uenüas antec^uam eum auatbematis ^laäio leriamus : oeto^inta IUI, <lie«

XXXXII., XXVIII,, XXI., XIIII.. VII., III., I. Marianus verc, z>»l"

trium tautum meusium inäuei»» in üeereti» suis eoueessit c^ua« bc«:

moäo äistiu^uit. 8i c^uis pro »ua iuo^eäientia l» suo eoisoopu ex-

eommuuieatur nao inäueias oportet praeeeäere: primo sex septim»u»>',

üeiuäe III., pustea II., iterum uuam aä ultimum III. 6ies, äsmu»

uuum et tuue separetur » eommuui eoetu üäelium. Nassem mäuom»

lüarolu» Imperator c^ui ^.äriaui tempore tuit in saeoulari voelltime

»ervauüas esse praeeepit, yuamvi» nlio moäo c>uam prnsäiows M«

ea» äistiuzueret. darolus euim a minore inoipieus a6 maius sempel

spaeium ^ra6atim aseenäit, noe moäo inoipiens: prima ad auuicia^

super uoetes XII., seounäa super uootes XIIII., tereia super uoct«5

XXI, Quarta super nootes I,XXXII. ; si tuuo non veuerit, po8Le«»><>

eiu» ponatur in dauuum.

krimae inäueiae septimauae äuae, seeunäne uua septimN»,

tertiae tres nuete», u^uartae 6uo, o^uintae uua. lleinäe t»oi»t ««

eluminatiunen eoolesiae per unum mensem. Veinäe exeommunieet

eos iterum per unum mensem. ?ost aiios tres menses auatliemLt»!«

eo». . . .
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Mitgelhcilt vu» Nr. Theodor Mcdemim»,

V. Die Ginführunss der Barnabiten in Mistelbach.

Nach dem Ableben des Pfarrers von Mistelbach Friedrich Nausea,

Bischof von Wien, decrctirte König Ferdinand (äat. Prcßburg 12. März

1552) in Erwägung „das die Pfarr S. Michel in Wien gelegen mit gar

schlechtem vnd geringfuegigen einkhumen versehen vnd allain auf die stell

fundiert vnd gestifft worden ist aber bei den beschwerlichen vnd truebseligcn

Zeiten die Stell nit souil ertragen das sich ain Pfarrer sammbt seinen

Ellplanen Key derPharr aufenthalten mugcn", daß der Pfarrer von Mistel-

bnch gehalten fei der Pfarrei St. Michanl in Wien jährlich 100 N Pf. zu

verabreichen „doch alles nur souill vnd lanng biß das wir die Pfarr zu

Tond Michael mit annderm einkhumen bcdenkhen vnd fursehen mugen."

Dagegen fei der Pfarrer von St. Michael gehalten auf die Beisteuer von

10 st. rh. von Seite des Frohnleichnamsstiftes bei St. Michael zu verzich

ten '). Der Kampf zwischen diesen beiden Pfarren war eröffnet. Bereits am

3N. Juli 1560 mußte die niederösterreichische Regierung dem Pfarrer Rupert

Fllschang bedeuten, er sei schuldig dem Pfarrer Valtin Sirt von St. Michael

°a« Reservat von 100 N Pf. zu reichen. Als die Pfarre St. Michael den

Barnabiten übergeben wurdet erachtete es Pfarrer Pörsius für gerathcn

diese Last abzuschütteln und begann 1627 vom Consistorium Pafsau unter

stützt „um die Pfarre Mistelbach bey ictzigem Wolstandt, uralten gottseeligen

Stiftung vnd vnserm Petrinischen allereltisten Orden als auff welche die

apostolische Kirche piiuoipaliter gegründet zu erhalten" den Proceß.

') Bei Verlegung de« Gottesacker von St. Michael wies Max I. dem

Aurrei jährlich 20 ss Pf. und 1 Mut Gedreit auf da« Vicedomomt Wien an.

Dieses übertrug die Gebühr auf die Corporis Christi-Bruderschaft.

^) Am 4. Mai 1626 wurde Don Florin« de Cremona als erster Barna«

menpfarrer nach St. Michael Präsentirt und 16. Juni installirt (Archiv des

«ulsterzbischofl. Consistorium C. St. Michael. Fase. IX.)
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Während des Piocefses stellten die Barnabiten <m Kaiser Ferdinand

das Ansinnen ihnen die Pfarrei Mistelbach zur Errichtung eines Noviziates

;n übergeben. Kaiser Ferdinand II. willfahrte und schenkte ihnen am 6. Juni

IN33 die Pfarrei untcr der Bedingung „ut r,raer»o8itu» Noließii 8,

Aiotiaeli» ooustituatur Xovitiatus, in <^uo dermana et oeterorum 8,

)Iaje»t. Ite^norum ^uventu» euuoetur, et in 8r»iritualidu8 exereitiiz

institUÄtur, avtaa^ue »6 vroouranäam animarum 8»Iutem reääawr,"

Die Urkunde lautet :

!?o» ?eräiuanäu8 8eouuäu8, äivin» tavente Olerusntia Lleotu«

liomnnorum Imperator 8emper H^uFustu», ae <3ermaniae, Hunßali»e,

Ilunemiae, Valmatine, lüroatiae et 8olavoniae Nex eto. H,rouiäux

^U8trine, vux Lur^unuiae, 8l^riae, Oarintniae, tünrlliolne et Vir-

temderßne, 8ur»erinri8 et Inleriori» 8ile8i»e, ^larenio Itoraviae, «uve-

rinri» et interiuri» I,u»atiae, <üome8 I^roli», et Ooritiae et«. Ifoverit

r»rae»ensi et tutura r»08terita8, o^uoä eum ante 8er>tennium nä oonimei!-

uatitia» 8aorae <ÜonFreßationi8 Nomanorum tüaräiualium, äe nroz«'

Fllnä» üäe, oräinem «ex doußreßationem LIerioorum Ne^ularium 8,

klluli in Ö2N0 nostram Illetropolim luteriorem ^u»triae iutroäuxen-

mu8, ei«<^ue «eeuuäum ?»rooliiale temnlum Vivo ^ron»NFe1o Uielüieü

äioatum, oum 6omo karootiiali, aIÜ8<^ue omnidu» »ttineuti^ Oratio?«

oonoe88erimu8, in yua sud ?raev08iturae titulo ?atre» lüolleßiuiu

erexeruut: Oumc^ue tam lrooorum uo8trorum, o^unm l^ivium et liu^u«

Iletropoli» luoolorum, nee non o»eterorum oruinum, st etiam in«iu«

Nni»oovi te«timonio, no ip»imet o^uoque experti tuerimu8, äiew«

Olerico» NeFu1»re8 Koo toto 6eour»o tempore, nun moäo lauäadilem

vitam, et exemvlarem äuxi88e, 8eu in a6mini3tianäi8 8aoramentiL, et

oultu liiviuo peraßenäo äiu nootuc^ue iuvizil»«»«, 8eäu1am<^us opo-

r»m aä auimarum 8»lutem proourauäam impen6i88e. Ifo» ni» moti

operibu», maxim»m »vem oonoenimu8, temvori» pro8le88U Minore«

truotu», in Vinea Vomiui t»eturo8> ao proptore» 8o1ioiti «mnu«, ut

neu muäo in liao iletronoli, 8e6 in »Hs <üivit»tidu8, äitiouibu«, kro-

vinoi^8 et Iteßni8 N08tri8 numeru8 eorum auzeatur. Onmc^ue ovtiwe

e<ißn<)802rQN8, lioe üeri non z>088e, ui oonstituatur !loviti»tn8, in <zu«

(lerluann, et olleterornm Ne^nornni nc>8trornra ^nventn8 eäuoetul, et

in 8r»iiituu1idu8 Lxeioiti^8 iu8tituatul, aritac^ne »,ä lluilu^ruiu 8lllutem

nrcioulüuä»lu reääutnr, läeo ut 6ieti ?»tre8 Uevitiaturn in lli« v»rti-

du» erißere pc»»8iut, et unäe »lantnr Iisneklnt; !su8 ex liberalitate et

inuuiüoeutia <üae»»rea et H,retiinnell1i, praeäiotae tüonßreFatiuni, e^que

looo ?»<ri volniuo ^oanni Nariae <ür»88e, nuno t?o11e^ 8»uoti

Hliotia.eli8 ?r»eno8ito <>M8^ne 8neee8»oridu8 ßr»tio8e, äevote, et lidenu

»ninw äoullviinn8, et äunÄluu» <Iu8 katronatu» et ^ävooatiae, omni»-

<^ne )ur» et laroekiniu et veonnatuiu Noolesiae 8. Hlartiu! in ^li«tel-

daeti k»»8»vien8i8 llioeee»!« riertineuti» (volente8 tainen i^uoä nnes»

annexa ^nrl8 ka,trnu»tu8 uä karoetiiam »peetantia oxe<^uantur) Hu<w

iäem r>r»e8taluu8 6e altern Iure katrouatus in (üapella 8. t?2tn»nu»e

in diota 8auoti Nienueli» Neelesi» eon^tituto oum Lmwnioe vaea^en!,
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tum aä außenäo8 teuue8 Lollezi^ provsntu», tum ut eommoäiu8 «sie-

brlltinui mi83urum eiäem ^uri latronatu» anusxarum 8»ti8Ü»t; ita, ut

<^e e»«tsro r,r»st»ta Oonzrs^atio Olerieorum Nezullirium, soruml^ue

?lasno»iti »uessäaut in omnsm loeum, st ^ur» Ifod!» quomoäoeunque

et o^ualiteiouno^us 8neetnnti», et vioe» uostro», in omnidus odtiusaut,

»iue ulliu« eontraäiotioue, promittente» eiäsm ?r»sr>08ito Uo» et

«ueoezßore» no8tro8 H,ieniäuoe8 ^ustriae, Kuiu8mo6i äonationem iuper-

pstuuiu lkltaiu st ^r»t»m nadituro». Vsd»l»mu8 tarnen, Huoä eum

per I^o», ?re3d^t«r ?»ulu» ?er8iu8, ^am tusrit aä vso»,n»tum Nistsl-

I>aon ni>as«eut»tu8, vit» s^u» äurauts volumu», c^uoä smo1umsnti8

^uidusouncius »6 vso»n»tum vsltineutidu3 naoiüoe nertruatur, nso^us

ßi nsr U2US soues33iousm Ifo8tram u^uiä^uam äero^ntum intelliAktur.

llarum i^itur te8timouio litterurum manu» Nostras 8ud80lintions, st

«ißilli »NPSnsions munitarum. Voluutatem no8tr»m sxvrimentium,

nemo sontra,venirs nrassumllt. Datum VisnnklS Hlstronoli uostra, Ints-

liori» ^,u3tri»s, äis 6to ^uni^, ^nno mi1Is»imo, 8Sxoents3imo, tri^s-

Limo tertio. Il«ßnorum nustrorum, Nomaui äeeimo <^u»rto, Hunß»rioi

äeeimo Quinta, LoKemiei vsro 6soimo 8exto.

H,ä MÄnäatuin 8»o" 0»S8.

I'sräiukmäu» N^S8t2ti» nrovriuiu.

>^o»u. L»nti8t» Lomes äe lo. Niou. 8onIstiF.

Vsräsnderß.

Die Varnabiten schickten den Donationsbrief rasch nach Rom und

ließen ihn durch den Passauischen Agenten Matthias de Balle S. Heiligkeit

unterbreiten. Am 31. März 1634 erfolgte folgende Päpstliche Bulle:

In Nomine Do mini H,msu.

Vniuersi» et siu^ulis nrasseu» nudlieum tra,N8umnti in8trumsn-

tum vi8uri8, 8it notum, st mllnitestum, o^uoä ^nno a, Natiuitate Dei

Ail1«8imo 8sxesnts3imo tri^esimo Quarte, Inäietione 8eouuä2, äis

vsro tiiße8ima rueusi» Nn,rti^ ?outiüoa,tu» nutsm 8«,nsti88imi in Onri8t«

katii» et Dni. Uli. Dni Vrdaui uiuiu», vroviäenti», kavas oot»ui H,nno

vuäsoimo, e^o inirasoiiptu» Not»iiu8 vi6i, Isßi nainaui, st äili^sntsr

>U8r>exi, c^uosclain litsrs,» ^,no3tolio»8 8ud nlumdo mors liomauae

Luriue sxneäita8, «2U»8 8iu^uiäym et iutsßrs,», uou vitiata» nes in

kli^us, 8ui siarte 8u»r>e<:ta8, 8eä omni rirorsu» vitio et 8U8nioious

earents» Quorum tenor äe verdo llä verbum niliil nenitu» omi8»o vel

aääito »eo^uitur et s»t tali».

Vrdauu8 Nni8oonu3 8sruu8 »eruorum Dei Veneradili tratli Npi»-

oono Visnnen»i »»lutem et ^,no8tolio»m deneäiotionem. Nx n»,8toin,1i8

ot?i«i^ nodi» meriti» liest imnaiidu8 sx alto oommissi äedito lüolleFio-

ium st aliorum niorum loeurum nio Nslißioui» Latnolioae nronaßktione,

auimarumc^ue »aluts nroourauä», in8titutorum nroleotui, et eommoäitati

mtsuäeuts» ill» ^u»e nroutsrsa eouse»»», et (?»tno1ioorum krineivum,

Och. Bieiteli. f, lathol, Theol. V!II, 38
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Iiderll1it»te äolt»<H lui8«e uücnntur nt perpetuu <ir!U2 et »Uid»t» per-

sistllnt approbationi« uo8tl2e ruuuiinine eon80Üä2MU8, 2Ü»3<^ne l)o!ießi^8

et luei» pi^n nuiu8luc>6i vi 6ebite niLNnteueri onel»^ne ei« ineum-

dentis «upporturi vllleunt opportune proviäeiuu« 2« in nis oNoii» uo-

8tri partes eliam per unioui8 deneneioruln Neele8ill8tieoruln ruiniste-

rium Maxime <iuru icl eorunäern Llilliolieoruiu I'rinoipulu vota ex-

poneunt interponi lnlinäliinu«, prout eonspioiiuu« in Domino »alnbricr

expeäire. 8ane exnidit» nodi8 nup<r pro parte Lnl»ri83ilni in <ünri?!o

nli^ nostri I'erciii^ncli 8eeuncii NoiNÄNoruin Neßi» in Imperatoren»

eise!» et ^,reniäuei8 H,u3tri»e l»e oileetoruin ülioruiu krliepositi et

(1u11e^i»Iiuin (!«Iie^i^ lülerieoruni Leßularium lüoußreßktionis 8. ?l»u!i

L»rn»dittllruin uunoupatoruu» Viei,uen8i8 petitio «ontiued^t, o^uuä u,1i»«

ipse ?eräiu2n<iu8 liex proeeruin 3uoruin 2« lüiuitati« Vienneu8i8 nee

uon eüeterorum oräiuuui ipsiusc^ue Orliin»rii looi testiiuouio, in>c> et

ipsernet expertu8 uieto8 (/Ierieo8 Ne^nlare« pri6em in clietll eiuitüte

Vieunensi ad oomruenälltitiÄ« !iter»3 Vener^bilium ?rÄtrurn uastrorum

8. N. ü. Oüräinllliuin ue prop2ß»nä», näe reeepto8, post Lolleziuw

in cliot» oiuiwte apuä kuroelliulein IÜeo1e8i2M 8. Nieliaeli« lunälltum

toto 6eeur80 tempore non moäo lauä^dilem vitam et exeniplarem

äuxi«8e> »e<i in 2<iillini8trauäi8 8gerltuieuti8 et oultu 6iuino perazem!»

uiu, uootuc^ue invißil»«»e, 8eäul»in^ue operaiu »<i »uiinliruiu 8»!.u<em

proouranälim impon6i88e, ni8 motu8 operiku8 maxiinuc^ue 8pe eoueept»

lore, ut tenipori« pioßre38u v1teriore3 truetu8 in viue», Voiuiui >iieti

Llerioi Neßulure« k»eturi sint proptereao^ue 8o1Iieitu8, vt non moäa

in äiot» (üiuitüte Vienueu8i 3eä etiani in ali^8 oiuitutibu8, ?rouiu<ch«

et lie^nis 3ui8, eorum numerus «,u^eatur, ouin iä neri, miuime p«ü«e

8ii)i psr«u»8uiu liieret nisi I?ouiti»tu8 in illis pllrtidu8 in8titu»tul,

in <^uo Oermau» et eeterorurn Ne^noruin 8uorum lunentus e<iuoe!ur

et in 8piritug,1idu8 exereiti^» iustrulltur, llpw^ue «,6 anirnarum 8«Iu-

tem proo.nrn,uän,m reääu,tur. Iäec>, nt nuineru8 Niui8troru,nü in <I!oto

Oolleßio Vienueusi »ußektnr, ae uioti eleriei Nezniklle8 Xouitktiim iu

<iieti8 partibun erißere possint et vnäe 2lk>,utnr nn,t>eant »surli p»tro-

n»,tu8 et aäuooatiae sidi vti ^reniänoi ^U8triae ^<i perpstnaui »iue

enra o»,peI1n,niam ucl kltare vel »ud invoeÄtioue 8llnetcle Latnarinae

in cliet» Noo1e8ia 8anoti Uionaelis 3,e ac! ?klrc>ellil>,lem Nee1e8i»ni Ks'

eanatniu nnnenpatllin 8, Nartini leoi Iili8te1dg,en ?Ä8»auisu8>8 Viosoeßi«

eoiupetentia ?lkep«8ito et<üoIIezlÄ,1idn8 prneäieti »ä eileetuiu pli»eiui«»uiii,

eum Koe tümeu ^uocl lüapellllni^e »e karoenillli Noolesiae 8. U»rtini

ineumdentia onera »udire et 8udpc>rtare tenellntnr, et äii«otn8 ?i!iu«

?2u1u8 I'er3iu8 6ietl>,o Neele8i»e 8. Hlartiui Neotor Veo»nu8 uuueu-

putu8 eins vit» äurunte emc>1nineuti8 <^uidn8onn<^u.e »ä e»uäem Noole-

siaiu 8aneti Martini 8peotantidu8 p»,oinoe trnktur, nee ei per pr»e-

sentem eouee88ic>nem ^uonä vixerit, c^uie^nain äero^ttiiu intellißütur,

0»e8k>,re» et ^.reniäneuli inunineentia et 1ider»1itn,te äun»,uit, pro ut

in pndlioi« 6e8Nper eonteetis 8oripturi8 plenius clic-itnr oontiußn>

lüulu »utem 8ient eaäem petitio 8ndiuu^ed»t I'eräinauäus Nex »o
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lraepomtu« st (?o11e^i»1e8 prueüieti, plurimum oupillut äonlltiouem

liuiu8moäi »pprod»ri et eouüriunri 20 <ünpeI1uui»m et Üoole8i»m 8. U»r-

tiui uuiu8iuoäi pr^uäieto Oolle^io per uo8 et »e6ein vt iutrn, pr»,e-

ciiotam, vniri et ineorpoillli. <^u»re pro p»rte Ier6iu»u<Ii Ne^i», 20

?l2ep08iti et Oulleßiklium pllleäiotorum »88ereutium kruotu», re66itu8

et prouentu8 0»ppeI1»u!»e et ?»roeni»1i8 Nee1e8iae uuiu8moäi iu8imu1

Vißiuti c^uatuor äueatorum »uri äe O^mer» 8eouu«ium oommuuem

ae8tim»tiollem volarem »uuuum uou exoeäere, undi» tuit numiliter

üupplie^tum <^u2tenu8 eorum voti» nae in parte ikuoradi^iter »,uuuere

aligH^ue 12 praemiW« opportune prouiäere <ie deuiFU8,t»t, e ^.postolio»

äißu^roraiir. Ifo» i^itur o^ui äuäum iuter »lis, voluimu8 o.uoä peteute»

beueüei» Noelesi^tie» ^1i^8 vuiri teuereutur exprimere verum »uuuum

Vlllorelil 8eouuäum oommuuem UZlimlitionem tam oeueüe^ vuieuäi,

^uam illiu« eui vuiri peteretur, klioouiu vuiu uuiusmoöi uou v»1eret

nert^m lie praemissi» uotitiam uou Kkdeute», ao praeäietum ?r»epo-

»ituru et 8iußu1»,reü per8ou»8 Oolleßi^ Kuiu8moäi » <^uidu8vi8 exoom-

muuieHtioui» 8u8peu8iou>8, et iuteräieti, »1i^8<^ue Neo1e8i»8tioi8 8euten»

ti^» oeu8nri« et poeui8 » ^sure, vel »d uumiue <zu»,vi8 ooollßioue vel

0LU88, 1ati8, 8! c^uidu8 (^uomoäolidet iuuoällti exi8tuut 2cl etkeetum

prae8eutium äuntüxat «on8eo,ueuäum u»rum »srie »b8o1uente8 et »d-

»o1nto8 tc>re oeu8eute8 nee uou iruetuum reääituum et prouentuuiu

tam Oapellkniae et ?»roeui»1i8 Neo1e8i»e Kuiusmoäi 8. Uartiui <^u»m

Lolleßi^ 1iuiu8moäi verum auuuum valorem 8eeuuäum ae3tim»tiouem

praeäiotklm prae8eutidu8 pro expre880 litldeute8 uuiusmoäi 8upp1io»-

tiouidu8 iueliuati ?lÄternit2ti tuae per H,po8to1ie«, 8oripta manäamuZ,

llukteuun vooati8 c^ui lueriut evooauäi äouatiouem ^urium patrouatu8

ao äe8uper eouteotll8 8eripturll8 Kuiu8moäi et iu ei8 oouteut» l^uge-

ouuc^ue Pi2emi88i8, tameu luinime ooutr»,ii» äummoäu Oapellania »0

?Ä,roonÄli8 Neo1e8i» 8. >I»rtini Kuiu8moäi äe ^lure p«,tiou»tu8 äioti

?eräiu2uäi It«ßi8 vt pr^eöieitur exi»t»ut et uou alia.8 »uetoritate uo8tr»

approde8 et oouüriue8 i11i8<^ue ^po8to1ieue üiluit»ti8 rodur ll6i^oiÄ8,

»e oiuue8 et «iußulo8 t»iu »suri8 <^u»iu lüoti 20 8oleuuitl>,tuw uee nou

a1io8 etilliu ^u»utuiuui8 8ud8t»,utia1e8 6eteetu8, 8i c^ui tor8an «^uoiuoäa-

übet iuterueueriut iu ei3äem äiet» llutuoritüte »upp1e»8, »e ill» per

omue8 »ü c^uo3 8peot»,t et pro tempore 8pe«t»di8 iuuiollldiliter od-

«eruc>,ri äeoere, »e 8i 8eou8 8uper ni8 » ^uo^uam >^u2ui8 liutuoritato

»oieuter vel ißuorauter eouti^erit atteutari irritum et iukue eaäem

autuoritllte äsoeru»8, et uiui1omiuu8 <3»pe11»ni»m nuiusmoäi »ä

prae3eu8 per obitum c^uouäam Larluolomaei Ner8neo!< äum viueret, in

praeäiots, Vee1e8i» 8. Niouae1i8 perpetui Okpe11n,ui extrs, Nnm^uam Luriam

äeluuoti v»o»utem, 8iue vt pr»euioitur 8>ue 8,1ik8 c^uoui8 mo6o n,ut ex

»1teriu8 euiu8euu<iue kersoua 8eu per liberum re8ißU8,tiouem äioti Lar-

tlrolomei, vel euiu»ui8 »1teiiu8 üe ill» extr«, äiot^m Ourillm eti»m

doiam Uotario pudlioo, et te»tidu8 8poute tg,et»,m, vel ll8»soutiouem

a1teriu8 deueüoi^ Üoo1s8ig,8ti<:i Oräiuarin, klutoritklte ooI1»ti v^eet,

etiuuwi t»nto tempore v«,e»uerit, c^uoä eiu» oollatio iuxta I^»ter»ueu8i8

38»
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8t«,tut», oouoiH klä 8e<lem prll«<liowm legitime «leuolutli ip82<^ue Ollpella-

uia 6ep08it!oi>i »plio»tue 8peoig,Iiter re8eruatk exi8tu,t et 8upei e»

iuter aliuuo« Ü8, ouiu8 8t»,tum pi2<?8entil>u8 Kaoeri volnmu8 pro ex-

pre88o peuäeat iuäeoi8», äummoclo tempore clktae pru,e8eutium nou «it

in e» »lioui 8peoi»1iter ^U8 c^UÄe8itum »o Neo1e8illm 8kluo>! Nurtini

nuiu,8mo6i ex nun« pro ut p08t«^u»m illu per obitum vel re8i^ulltiu-

uem äioti ?»uli »eu »liu8 ^uomoäoeurxzue Vlieauerit «um »Qunxi«

Iiuiu3moäi 2,0 <1epeuäeutitm8 ueo uou omuil»i8 ^uridu» et pertiueuti^

8u>8 pr»eäiotu <üoll«ßio, n,ä etkeotum tamen Ifouiti^tum cliot«,e tüou^re-

ß»tioni8 8. ?»uli ilpnä vel prope 6>otilm NeLle8>»,m 8auoti Nartini

vel alidi prout eommoäiu8 üeri poterit et exps^ire viäebitur eri-

ßeu6i, it» vt looo iulrn,8c!riptÄ0 vuioiii t»oto our^ «,uimarum äileotorum

tlliorum karueliiLuolum äiotlle Neole8iae 8. Nartiui per vuuru 3eu

plure8 ip8iU3 Lolle^ ?re8dvteium seu ?re3dvt«ro8 u<1 äioti Oollezi!

I?r»,sp03iti uutum äeputanäum 8eu äeputn,u6o8, et amoneuäuu »eu

llmurleuäo8, »er» per ?re8dvterum 3eoul«,rem vel ?re»dvtero3 8N,eou1»re8

», looi Oräiuario »pprob»uäum 3eu npprod»uäo3, 8imiliter »,ä ip3ill8

kr»epo3iti uutum llmouidilem 8eu 2muuidile8 in äiet», Ours, exereitio

exeroeri <lede»t. H,o lioeüt pro tempore exi8teutidu8 Oolle^ et

Ifouiti»,tu8 Iiuiu8moäi ?r«,ep08iti8 et (Üolleßi»,lidu8 eoipoialsm, realem

et »,etii»1em (/Äpelllluiae, »o Noole8i»e 8. Uartiui pl2e6iotg,riim, ueo uou

ÄQuexorum ^uriumc^ue et pertiuentiÄrum^ne eoruuäem po38088ioriera

per 8e vel »lium 8eu »,lio3 äieti Oollezi^ uomiiie proprio »nttioritat«

»ppretleuclere, et »ppretiell3llm perpetuo retiuere truotU8 <^uo<^rle re<l-

6itu3 proueutu8 ^ur», oduelltiollS8 et emolumeutaex ei8 proveuieutin, c^uele-

ouuo^ue peroipere, exi^ere, leukre, reouper»re, 1uon,re, et emeu<lg,r« »o iu

Lulleß!^ et li!iiu3m<><ti U«uitin,tu8, V8U3 neoe88itatem et vtilit»tem oou-

ßrui8 0«,p«11»ui2e, »o l!eele8i»e 8. Nurtini prg,eäieta,rum 8upport»,t!8 oueri-

bu8 Vioe«e8i»,ui looi vel ouiu8ui8 8,lteriu8 lieentia, <1e8Uper minime rec^ui-

8i<» oouuertere, auotorit»,te uostrs, uui»,8, anneota8, et iuoorpore8,

pll>,e8e2te8 o^uo^ue 1iter»,8 8emper et perpetuo Vklli<l8,8 et erkio»,oe8 «88e

et tore 8uo8yue p1euurio8 et iute^ro8 et?cotu8 8ortii'i cledere, ue^ue

8ub c^uibrl8ui8 «milium vel äi88imiliuin zratillium reuoo»tiouidu8,

su8peu8iouidu8, äeroßl>,tic>iiibu8 et «,li^8 oc>l><r»ri^8 <li8p08itioQibus eti^m

per U08 et 3uooe88ore8 na8trc>3 Nom»,il03 ?outiüoe8 pro tempore

exi3tente8 3ud ^uibu8euu^>ie veiborum expre38!ouidu8 uo oum

l^u,ibu3ui8 o1»u8uli8 et äeoreti8 pro tempore l20ti8 et emau«,ti3, oom-

prelienül vel ooutuuäi, 8e6 n,b ilÜ8 3einpei et perpetuu exeipi, et

c^uotie8 ille emkuaouut toti«8 iu pri3tiuum vel v»1i<1i88imuii 8t»tum

re8titut»8, rep08it»8, et plermrie relüte8rl>,ta3 »,o <1e novo eti»m 8ud

^un,oull<^ue p08teriori <ls,t» per ?r2ep08itum et l)ollessi»le8 pl»e<lieto8

^ullnüoouu^ue eli^euä» eou<:e8828 e88S et tore, 3io<^ue 8uper prn,emi38i3

omuibu8 et 8iußuli8 per ^uo8ouu<^ue <1u<lioe8 etig,m (Ü2U3ll,rum I^«Ia,t^

H,po8tolie! ^u<litore3 »ut «liotae 8»,netlle Nom»u»,e Üeole8in,e (?2r6iun,Ie8

eti»m äe 1»tere leß»to3 et vioe Iez»to8 äiot»<^ue 8e<li8 Ifuntio8 iu«li-

oi»ri »o (letmiri äedere, a,o 3l 8eeu8 8Uper lii8 » u^uo^ugm ^u^ui3
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llutkoritllt« «oisllter vsl i^nornntsr sontißisrlt nttsntHl! iritun» st,

inullns soä«nl nutnoritnts clsosrnlln. Xou ol)üt»ntil,u8 voluutnts uontr»

vrasäistn, »0 lÄter»nen8l8 Lonoili^ noui8«!ms eslst>r»ti vniousn vsr>

vstu»» ui»i in o»8ibu8 » ^nrs nsrmi88i8 Ksri, ^e bsnstleiu vuiun dsus-

tlsi^ ns»i loci» pi^8 «,Itsriu8 Dioses8in vuiri rsnpeetirs pruliibeutin, use

nou tslisi» ^ssoräationin Vouiflisi^ ?u,o»s oetnui nr»st!sos88uri8 no3tri

a huidusuis »1^3 ^.no8t«1iei8, nee uon in uuiusrnalibun et 8vuoä^libu8

^o provlinsi»1il>u» (!oueili^3 scliti» 8vsei»Iion» vsl ßeuer»Iil>U3 eon8titu-

tiouibun, «iioti^us Oolleßi^ et üliu» (/oußrsMtionin >lnr»msnto eunür-

raatious ^postoüeu vel c^nuuin lirinitatu ulik rodorllti», ntutnlin, st

oou8ustucliniku8 priuileßi^ (^uoc^us !u<lultin et literin .^no8tolio!3 trolle-

ziu st <üonßr«Mtioni liuiunrnoäi <^uomo<lolidet souoenFln. tHuibun ornuibun

etiaiu r>ro »uikieisnti illorum ilero^ntione äs illin sorumnus totin

teuoribu» 8riseik!in, 8nesitlsl>, st inäiniäna msntio liabsnä» »ut »lin

ex^rlinit» toiiu«, u,cl lioe 8srn»nll», tnrst illi» uli»8 iu nuo robors Per-

M2U8Vlri« li«,s vis« äuutax^t l,urum 8sr!s noseiulitsr st exnrsnns clsro-

ßkiun» sontrelli^ ^uibnneuu^ns »ut ni »li^ui »unsr proninionidu» «!di

t»eisuclin, cls liuiu8rno<li vel ali^n bsusüoi^n Neele8iÄ8tioin iu illin pll,r>

tidun 8psoi8,Is8 vsl ßsnsralsn, clist»,« nsclin g,ut IsFlltoruiu sinn litsra»

impstr»riut, stiamni psr sc>8 »ä innibitionsrn rensruatiousm st «lsers-

tum vsl n,lio« «^uoiuullolilist 8>l vroesnnnm. <Hua» nis^niäsm literu» st

ploss88U8 iinditon per sÄ8<lsiu st iuäs nssntn, ^NÄSonn^ue All Ollvsllu»

lliam, st üselenikin 8. Nartini liniliniuoäi volnlunn uon sxtsQäi, st

nullniu z>sr uoo sin ^>ic>l>ä »»nseutinusin dsnsüsiornm »lioruni uras-

iuäisium ^susruri. üt Huibu8ui8 ll!i^8 zii'ivileßi^ iuäu1t!8, iuäul^sut!^»

st litsii» ^pontolioin ßonsralibun vsl 8pssialibu8, ^uolniusun^us tsunruin

sxi8tu,nt, zisl Hun,s nrc>,s8sntibii3 nou uxvrs88l>,, vsl totlllitsr nou iunsr-

t^ süsstu« sorum im^säili vals^t c^uonioäolidst vsl äitlslli, st äs

l^uiuun ^usruiiu^us totin teuoritm8 nadeuäll nit in uontrin litsrin

msntio n^ssialin, voluiuun autom <^uoä ^. vnionsm clunsxiousm st

illsolvorktionsui or^säiot»,» ni i!!n8 psr ts vißors vlllsnsntiuni üsri

ooutißsi'it, vt ni'ast'sltu!' (!ausI1llni», as ^arookmlin üsslsni», 8. Uartiui

üuiuniuoüi äsditin ^rovtsis», uon ästlauäsntui ubnsc^u^n st »nimÄlum

«. Nsolsnlas 8. Nartiui ^»lodiiliuoiuiu nr^^ctiotoluiu Olira uullatsulin

uszlißktur, »sä siun as (!avs1lÄliil>,e Kuinnluoäi ooußi-us nuovoltsiitui

ousru sonnstll, Vatuiu Nam^s uz>uä 8. ?stlum ^.nuo InsÄrulitioni»

Doininiolls Nillsnimo 8sxosnts»imo Ili^snilun tsrtic» I^onin ^»uulliv

kuQtiüslltun noztri ^,uno Vuäsoiiua. 1/. äs No8ni8, c^n«,n ^uiäsili Iitsr»,8

^pontolis^n s^o iutlünori^tun I^otaliun rsusrsutsr vt ässuit u,ä ms rosivisun

ivsin vinin l»s äili^suter innpseti» n,e «erlest!», ^»rasneun vudlieuiu

trannuiur^ti iuntrumsutuüi ourn iuni» literin bsue st ücleliter liu^eullu,-

tum eollutiouatum in ornnidun st vsr omni», iuxt» oarunäerü literarnm

^orrnurn sontiusntiain st tsuorom sonsorällre reneri, st iuusni, läsiroo

tlg,unnmvti In8trumsnturll nuiu8iuoäi »,6 N"°^ st ^<lin It.. Vomiui ^oanni«

2apti8ta ^liroli Olsrisi <ü»,tn»,usl>. inntautiam ^e rs^ul8itianem iu K«,uo

äuolieam lorin ÄNi rsäißsre euraui st teei, nizuo^rls st 8udn<:rinlions
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msi8 «oliti« st eon8usti8 «i^ullui, et rodoraui, vt eiäsm pr^ezellti

vudlioo lustrumsuto 8tstur, ürmitsryus orsäatur, st plsuari» üäeß

aätiidsatur in ^uäioio et «xtra psriuäs »o »i litsras ori^iu»1e8 »ud

ulumdo exosäit»s in msäium sxnidsrsutur, s,ut 08tsu8»s torsut, 8Uper

c^uibu8 omnidu8 vr»,smi88i8 Petitum iuit kl ms Iulrg«eripto Ifowrio

tlsri pra,S8SU8 Iu8trumeutum. H^otum Lamas 8ud ^uuo, luäietione

äis HIeu8S, st Doutiüslitu o^uidu3 8Uprs, pr»S8SutitiU8 idiäsm ^äm N,

N. <H. <H. Lnr^toplioro V^resi st I'ianoiZso ^tüioto Olsrioiz Vi^lllu»-

usu. st HIesZklusu, re8psetivs Dioeos8um ts8tidu8 »ä pr»,smi88tl vooati«

8vsoi»Iitsr »to^us ro^llti8.

(D. 8.) Nt c^uis, sßo 8tspK»,uu8 äs No»i8 pudliou8 ^,po»toli«» Äutii«-

ritats Ifotc>,riu8 äs pr»smi88i8 ro^»tu8 tui. läso pre>,S8Su» puolioum

In8trumsutum 8ud8orip8i st pud1io»,vi iu ts8timouium vsrit2ti8.

Lollsßium krotonotariorum 8. D N. ?»p» st 8. »säi» ^po8toli<:»e

äs uumsro ?ll,rtioip»,utium tiäsm taoimu» st Ätts8t»mur »uurlläietum

8tspt!lluum äs N08I8 äs Plusmi88i8 l0Ftltum tui«8s st S88S verum

publioum kl« Isß»1sm I^ot^rium »o in matrioula Ifotariorum D. I^ata-

riorum äioti tüollsßi^ äs8«riptum euiu8c^us puoüeiz 8oripturi8 »euiPei

»äuiditam tui88S, st äs piÄS»suti lläriidsri 2äsm in ^uäieio st extlll,

lu Quorum tiäsm prs,S8Suts8 psr iutra eiu8äsm Oolls^ 8serst»rium

üsri, »,o »izilli siuZäsm lüollszi^ iu88imu8 Äppsu8ious muuiri. Datum

liomns iu Oauosllari», ^,p08tolie», K»e äis 31. msu8i8 Hl»rtv 1634.

H.irios,uu5 0KilaräsI1iu8 ^. V. 2. (üollszi^ 8sorstu8.

I^oeu8 8ißiIIi psnäsuti».

1^08 l)ili3,ou8 8. N. ü. ?rs8dvtsr (?ll,räiu»1i8 L.oeeiu8, ^.reniepisoonu«

I^traeeu^, »ä Ntam, (ülls»"" ae per tÄermaui^m, VuFclriam, LosVi»m,

8tvri»m, 0»riutlii»m, t?ro»,titlm, Vuiusr8umc^u« Nomllui Impsrii äistii-

«tum 8. D, !f. Diu. Vrdaui Diu^ z>rouiä^ kapli, ootani st 8, «eäl«

^^><)8to1is»s oum tllsMats I,s8»ti äs Icltsrs Ruutiu8.

Nsc^ni8iti veritatis ts8tiiuollium lläiuu^imu«, äiotkm^lis <ü>z>i»»

litsrarum ^.z>e8tc>1io»,lurll 8. v, If. vui. Vrdaui ?ÄZ>8,s VIII. llä fauorem

NN. ??. <üonßiszÄ,tioiN8 olsliooruiu Ns^ulllrium 8. I'anli in Lolleßi»

8. Nioli»,sli8 VismillL äs^sutiuiu oan<!S88g,m, st ^>sr Dominum 8tsvtmiMN

äs No8>8 H.vS8to1ieum I^ot».rium a proprio oriziuclli äs8umz>wm ver»»

S88S, n,o oum siu»äsm eopikls Ori^inali autlisutieo, Is^alitllts »o 8iziIIo in

esram rubrem imprs880, NNmorum Duorum krotauotkliorum 8, V. 1^.

?»UÄS st 8. 8säi8 ^v08to1ieclS äs uumsro vs,rtieiuelutium muuito, eoueoi-

ä»r« ts»t»mul. lu suiu8 rsi ts8timouium Ull3 m^uu provri» mb-

8nriv8imu8, 8iß>1Ii^us n<i8tri impr«88ious oommuuiri 8U88IMU8. Datum

Visuuas ^U8tri5ls sx ?n,II«,tio 8o1itas uo»tras rs8läsutille, äis 27. Hxrilil

H.uuo 1634.

0. 0i»räiua1i8 Nooeiu8.

(D, 8 ) <7o»uus8 ?etru8 2lluouu8 I. V. D. tüaueelluriu«.

Haue (üoviam «um n,utlisutieo tr»U8Umoto eo1I»tioullt»m in

omuidu8 st usr omuia oorrs8vouäsrs, »ttS8tor sßo iuir880livtu« »iz!"'
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illpre88iono et ^ropris« ins>nu« »ubsoriptiuns. Vieuulle ^u»tri»e Nx

Ouii» Npi8eopo.il. Vienu»e ciie 24 Xovomdli» ^uuo 1634.

0»8po.ru» klotler U. Ol. ^.utlioritote

H,p1io» et Impei. ?ul>1, et p. t. üpotu»

Viellui8 Ifot»riu8.

Inzwischen hotte der Bischof von Possou Erzherzog Leopold Wilhelm

von dem Vorgänge Kenntnis; erhalten und beauftragte am 7. März 1634

seinen Agenten in Rom „ut omni 8tuclio invißi1o8, ne aä illarum M8t»u>

tioin <^uiL<^rl2lil ec>uee6otur c^uoä uu8llae eeo1e8i»e ?o«8o,viei!8i» äetrimeu-

wm reärmäet.» Es war zu spät. Am 31. October 1634 berief Bischof

Anton die Betheiligten innerhalb 6 Wochen und 3 Tage vor sich »6 niäen-

änm et »rl6ienäum »cl ec>nürin2tioQeiu 8. <ü. N. «tonotinui» jurl8 plltrouo,-

tu» et H,ävoeatio,e, 8ieut et »6 uuioneui ?orc>oIii»Ii8 eoeie8iue 8. Martini in

Ü!8te1lil»,oli 8eeuncluw tenurem 0c»iiiui88ioui8 ^,pa8t«1ioos N08 proeuäere

out äieenäuill oouso« le^ilimo« ^uoininu8 tioe tieri p088it out äedeot. "

Propst Don Johann M. Croß theilte die Bulle dem Bischöfe Anton

mit. Schon früher hotte er einen Protest des Wiener Ordinarius gegen die

Einverleibung des Veneficinms St. Cothorino der St. Michoclskirchc in

dos Collegimn in folgender Weife beontwortct: 8o1vo ?. et V,, 0el8. reve-

reuti» »ä 8. v. If. lopom Urdouum et «onotoin »ecleiu oppello oe 8imul

prc>te8tc>r. <Huo6 u»<^ue 0,6 äLoi8ionem seu oä oüoin proeoeutotiouem (er

hotte eben auf dos Ableben des Bcnesicioten Borth, Mcrscheck pröfentirt)

nuiuiliiue roßkm«, äißuetnr none oppellotiouem et prote8totiousin o,ä

octo, re^iL'traii taoere, mini^ue 6e8Uper reeo^nitioueiu iorßiri mouäoie.

Dies geschah om 17. Nov. 1633. Mit der üniouöbulle für Mistelboch

hotte er auch die für dos Cothariueu-Beneficium bei St. Michael über

reicht ').

Au, 29. Nov. 1634 protestirte dos Possouische Consistorium gegen

über dem päpstlichen Delegirten Bischof Anton von Wien und begründete

den Protest in folgenden Punkten :

1. Mistelboch sei ein voltreicher Ort, von oltershcr ein Benesicium

für Weltpriester, eine Houptpforre mit stottlichcm Einkommen versehe»,

der Sitz eines Deconotcs über 60 Pforren, sei nur Weltpricstcru nicht ober

Religiösen zu verleihen, wie so ouch dos Concil von Trient lehre czuoä

deneüeikl »eeulorio, 8eeu!orit>u8 neu leßuloribu» 8int oonlereucto, ;

2. Die Vornobitcn seien keine deutsche, sondern wölsche uxbctounte

Leute, die der Londesort und Sproche unbewußt wären, es wäre ein gonz

richtiger Sotz, popu1u8 extraueis non üäit,

3. Durch die N»io» wcrd» die ^uro episeop^Iio, ols: priruo8 fruotu8,

I>nrtic>ne8 eunonioo«, prnourotiouin, oÄtneciiotiouin et 8u>>8i6ium onoritoti-

vum gcschödiget.

>) Dieses Neneficium wurde 1355, 26, Nov. vo» Wernher, Forstmeister

°e« Herzoss« Nlbrecht sscstifte!. Vcrichte und Mitlheiluiigen des Altertl,>ims°Ve»

eine« in Wien. III. S. 5.
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4. Ereiciere ein Pfarrei von Mistelbach ^u« praesentauäi über andere

acht Pfarren, die dann sammt Mistelbach dem Bisthume entzogen und

cremt würden, daß also hinfüran weder eine vaoaus oder psimuiÄtinn noch

auch xlimi lrnows, portious« oemouioae und andere bischöflichen Rechte

und Gefälle nicht weiter zu Höfen wären.

5. Der Fürst von Lichtenstein besitze über 2 Vencficien das Patronatö

recht und es sei Recht: c^uoä beneüoia, patrouÄto, »ins oouzeuLU pÄtrouorum

null« oneie Aravari ueäuru uuiii z>o88int,

6. Würden diese Pfarren undBeneficicnderPassau'schen Priesterschuft

entfremdet und wie in Wien geschehen die Obliegenheiten nicht »peoialitei

8«ouuäuiu volnirtatem et intentiolleiu tuuäiltorum, sondern nur ooutuLim

et ^eueraliter, daher ein großes Ergcrniß zu befürchten sei und der Gottes

dienst geschmälert werde, weil ihre (der Barnabiten) Priester »ä nutum

amovibile» wären.

?. Tragen die Barnabiten in Wien vor der Niäillarii ^urisäietion

und autlioritet über die maßen schlechten Resuect, laufen stets zu Ifrmtio

»xoLtolioo und geben den andern Religiösen und Clericer ein dcspectirliches

Beispiel.

8. Es sei Recht, daß leine riuiou »ine leßitirna, oaus», eM8^ue euz-

uitioue »,« omuiuiü iuterWsllturuiu oitutioue und ohne Vorwissen und Be

willigung des Ordinarius geschehen, geschehen sie doch, sie hat der Ordi

narius das Recht sie per sud et edrsptionoiu odteut»« für ungiltig zu er

klären.

9. Liege das Collegium in der Wiener- und das Noviziat in der-

Pllssaucr Diöccse, was nur Ungelegenheiten hervorrufen werde.

10. Das Patronatsrecht über Mistelbach gehöre irumeäiate dem

Hochstifte Pllsfau und sei unter Kaiser Rudolf I. dem Haufe Oesierreich

titulc, tenäi überlassen worden.

Bischof Anton lud nun den Passauischen Geueralvicar Karl Freiherr»

von Kirchberg, den Dechant Pörsius und den Propst der Varnabitc» vor

sein Generalvicarillt und der Proceß war inaugurirt. DasPllssau'schcConsi-

storium überreichte am 8. Oct. 1635 nochmals einen ausführlichen Protest,

Dabei blieb es bis zum Tode des Pfarrers Pörsius 1639. Am 10. August

1639 wurde Johann Ulrich Gravier präsent«!, rasch investirt und installirt.

Die Barnabiten protestirten gegen dieses rasche Vorgehen. Am 20, August

1639 ersuchte die niederösterreichische Regierung den Official des Wiener

Bisthums Tobias Schwab „um eine reife Beratschlagung" was es für

eine Beschaffenheit habe falls diese Präsentation von einem päpstlich dcle-

girtcn Richter controvertirt würde „vnd hergebrachten recht vnd gerechtig-

taiten zu verner prereMäioio gewähren möchte vnd wie dergleichen ^nä!oi»

»vOLiolioa in's chünfftig zu begegnen sein möchte." Die Barnabiten wurden

mit dem regelmäßigen Gange des Processes getröstet. Grapler (geb. I- M»i

1600 zu Wien) war ein merkwürdiger Mann. Er hatte humanistische und

philosophische Studien in Wien absolvirt, dann 2 Jahre der Rechtswissen

schaft obgelegen und durch 4 Jahre in Rom »,ä 8. ^pvoliuarem Theologie

studiert. Am 23,Iuni1625 halte er die erste Tonsur, 24.Iuni dieMinoie«,
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8. Juni 1626 Subdiaconat und 19. Sept. 1626 das Diaconat und 29.

Mai 162? das Presbyter»! empfangen. Bei seiner Rückkehr in die Heimat

erhielt er die schwierige Mission an der Seite des Grafen Khevcnhüller die

unruhigen Bauern im Lande ob der Enns zu beruhigen. Er predigte mit

Erfolg in Linz, Wels, dann in Graz, Klageufurt, Loiben und Talberg. Als

Belohnung wurde ihm die Pfarre Mistclbach verliehen. Die Pfarre Mistel

bach umfaßte damals 2500 Seelen, siimmtlich katholisch, die Erträgnisse

bestanden in 146 Unterthanen (jeder jährlich 12 Tage Robot, Dienst zu 24

Dukaten, Stollgefälle zu 1 70 st.,) Weinzehent zu 800 Eimer und Gedreite»

zchcnt zu 100 Muth. Zuber Pfarre gehörten die Dörfer Ebendorf, Lanzen«

dorf und Hütlendorf („üt einer Kirche aä nou. 8. Larbaras) und das Pa-

tronatsrccht auf die fünf oben angeführten Pfarreien. Benesicicn befanden

sich in Mistclbach folgende: Das Beneficium S. Iohannis (mit 30 Joch

Aecker, Tagwerk, Wiesen und etwas Wein; Patron Fürst Carl von Lichten

stein: seit 1. Mai 1640 war der Pfarrer Pörsius Benefiziat), Beneficium

S. Sebllstiani (Patron der Markt, hat das 5us od rMeseutationsiu nun-

c^crm l»ota,m verloren), dasSpitalbencficium'), die Pörsius'sche Stiftung

einer Mühle zu 62 Joch Aecker und in dem Kirchlein des hl. Sebastian und das

Beneficium S. Catharina. Grapler adjungirte sich den Pfarrer vi. Domenicus

de Paulis von Gaubitsch als Vicedechant, wurde 1647 zum Bischöfe von

Lampsacus präconisirt und wirkte als Weihbischof von Passau bis zu seinem

Ende 1657, Dezember. Als Pfarrer von Mistclbach legte er 1649 ein

neues Dienstbuch an, das bis 1682 benützt und dann erst erneuert wurde ^).

hier ullnntc er sich Herr auf Achau und Neusidl. — Der Proceß uahm seinen

Verlauf, wurde übrigens nachlässig geführt. Am 26. April 1645 fand sich

Grapler veranlaßt das Consistorium zu bitten, einen „gueten, erfahrenen

vnd qualificirten Advokaten zu bestellen;" am 14. Juni 1652 ermahnte das

Consistorium den Pfarrer „zu befürderung seins aignes Interesse zue invi-

gilieren vnd einen Advokaten zu bestellen." Dr. Victor Habbäus wurde end

lich bestellt und ihm 300 fl. als Gratification zugesichert, zu der der Pfarrer

100 fl. zu zahlen hatte (1654). Grapler weigerte sich und mußte 11. Aug,

1655 unter Hinweis auf seinen geleisteten Eid von der Pfarre Nichts alieniren

zu lassen hiezu angehalten werden. Bei dieser Lage fand es der Bischof von

Passau Erzherzog Leopold für gerathen mit den Barnabiten einen Vergleich

zu schließen und befahl am 18. Jan. 1657 den Consistorialräthen Martin

Geiger, Inkob Trawnath und Wolfgang Samiz einen anzubahnen. Am

12. Jan. 1658 überreichten die Barnabiten den ersten Vorschlag, der ver

worfen wurde. Nun erklärten die Barnabiten auf Mistelbach verzichten zu

') 1362 (Datum Wien Palmsonntag) beurkundet Rudolf IV,, Erzherzog

von Oesterreich, mit Veistimmung de« Bischöfe« Gotfried von Passau und

de« Pfarrer« von Mistelbach, Graf Egon von Kyburg, daß er da« Spital

zu Mistclbach „das unser« lieben getreuen Wernharts von Vteissow Sweher

der alt Mistlbeckh fel. gestiftet und gewidmet hat" bestattiget habe in allerweiß

al« es gestiftet und gewidmet ist.

') Im Archive de« Kreisgerichte« Korneuburg.
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wollen, wen» ihnen die Carlshouische Propstei in Prag eingeräumt würde,

Bischof Leopold Wilhelm befahl (Frankfurt 7. Juni 1658) dieses garere

fürdcrlich zu beschleunigen", — Doch statt des von den Barnabiten am ?. I»n,

1658 vorgeschlagene» Vigilius Batoclettus hatte Ferdinand HI. Ute zä-

nu« veuäente den vr, Loren; Aidiuger nroviserin iuoäc> präsentirt und dll«

Coüsistonuüi selbe» eoäein lnoäo in »piritualibu« installirt. Nun traten die

Barnabiten von ihrem Begehren auf die Carlshouische Propst« zurück,

mäßigten ihre Ansprüche auf Mistelbach und erzielten eine Einigung, die in

folgendem Dokumente enthalten ist.

I.N0I>0I.I»V8 UVH.NI.KV8 ete.

Ifotrllu taeimu8 et te3tll!nrlr »ä z>ervetuuin rei rnerueiiam.

?ro parte Venorudili». ?at,r>8 I)c>n ^Io^8i^ Oa^mi, ?rÄ,eno8iti, et

<^c>IIezi^ 8. NionäeÜ8 Viennau Oaußisßatinui». Olerie, üeßul. 8. ?»u!i,

uulßo Laruabitarum, tuit irodiZ nuruiliter exn<)8ituiu, <^uoä 8eleni««!-

rurm st ?otenti88imu3 ?riuc:er>8 Feräinanllu« II, et«. Nex, H.reni<illx

^,u8tri»e et«, t'el. ine». ?»ren8 noster aeternum Heneranän», olim

»oilieet ^nnc> 1633, 6ie 6. <Iuui^ i»8 vkl,trc>uu.tu8 (^uoä Naie3to,ti «u»e

tan^uain ^.roni6uei ^U8trig,e ll88eiet>«,tnr eoinneteie, neo non H,äuoel>-

ti»s nrnniÄ^ue 8U»e nc>te8tati8 inr«, »,ä narc>eni»,m 8. Ukrtiui in Aiztei-

duen, ?u,88»uell8>8 no8trs,e Dioeee8i8, äonauerit et oe83erit, libereu^ue

traäiäerit »ibi zuplÄäioti» ?i^eno»ito et dollezio 8. 3Iiou,äe1i8, so «oi-

licet üne, ut eon8titul»tur Ifouitiu,tli8, in <^no Oerinana, et eeterorum

8, !It!8. Ne^noiuin iuuentn8 eäneetur, et in 8virituÄ,1ibn3 exeroiti^

iu3tituatur, avt»«^ue »<l proenrllnclllin knimainm 8g,1utein re6<latnr.

Lnin uero pi^irulun 8. >Iti8 iutentionein, <^n2ntniu in nodi«

e«t, vrerneuere, iv8i8^ue ?rnerio8it<) et Oolle^ie (äe Quorum Nelizio«»

2e1o et 8eäu1itat,e in aniruÄlnin 8»,1ute vroeuranä» nodi8 abunäo

eon8tat) ^ratiain taeere 8veei»1elll 8»t»ß»,wn8 : »ttentk etiam Unione

et ineorporlltione r>r»e6iotoruin, ?Ätreuatri8, ^.äuoo»ti»,e, oeteiorum-

Hue iuriulu äietne üoeleziae in Ni8te1t>3,on, s,ä Oollezinin 8. Uienä«-

Ü8, <^u5lin ip8i ?rll,eno8itn8 et Onl1s^i»1e8 a ^nunäarn via,e mem. Vr-

d»,uo ?»r>3, VIII. 6iuei8i8 temvoribu8 neri, 20 6eieetu8 omu«8 in nriw!«

Ln1Ü8 äepreneu808 8Upn1eri imnetrÄruut, iäec» no« in oraetata«,

<lon»tic>neru, Ilnioneru et inenrvorlltionein nernetno na1itu,ra8, 8e^ußll-

tibu3 taruen oonäitiouidus iuniolaoiliter zernauäiz, et «rieoitioe »Hü»

r>1enäl3, äemeQti88iine eon8entiluu8.

1. Vt in loee Ni8te1liÄ,on, avuä, uel vrozie Neele3iÄM ^»loob«-

lem 8. Hlartiui, nel alibi, nrout earnin<)äiu8 Heri rioterit et exneäire

niäeditur, erißÄnt, ?atre3 (üullsßinm Ifoniti»,trl8, in sx8eeutiouem

z>i^88ilU2e iueuti8 ?eräinllnäi II, Florio8»e niein. et 2u11»,ruill Umow«

Vidtlni ?»p»e VIII.

2, Vrdecria Mloeniae inte^rn, 8errl,ent, et eurn all)« uel »oW'

»iti« uel ÄLhuiisQäi3 nun oontnnä»,ut: inulto lniuu3 Leu» r,»loelü»m

1^eee1ß8i»e «idi »nnlieent, inodilig, uel imlnobili» c^rlaeeuii^ue uenäere
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uel »1ion»re vrae»urü»ut «ins expres»» uostr» uel 8ueoe88orulu uustro'

rura liosutill, »lill« eoutiiletus eiusiuoäi uulii «iut.

3. 8»Iuuni iuluie»t nodi« »e 8ueee8oril)U8 uustriL iu8 Oräiuar!^

in Omnibus, vrlleeiuue l^uiäeiu <^uo»6 ouraiu luiim^rum, St c^ulle iu6e

6e«sl>äent, »äeoc^ue ipsi katres, >^ui torte eur»iu piÄelutniu exer-

oc^ount, vriu8 2 uoiiis uel 8ueos83orit>u8 no8tris Huproiieutur, et l^uo

l^ä illlllu 8ut>i»c!e»ut oumiiuou2e iuri8äiotinui, Vi8it»tic>ui, et oorreo

tioui unstrae et 8ueee88oruiu uostrorum ÜMeovoruiu kassÄuieusiuiu,

»6so nt uil luiuus iuris ll»de»nt uost uuiouew, <^u»iu llute Üulouem

uadueriut, serueutc^ue iu iioo iuuiolabiter ouustitutioues 1^ IV. <^u»e

iuoiziit. In kriueipis ^vostoloruiu 8eäe, et (3reF. XV, <^u»e iueipit.

luserutaliili.

4. ?er onnse^ueus »oeipiaut slleros li^uores, w»uä»t» Nuisoo-

p»Iiil, et »uuua <ü»Ieu6»ria » Veoauo uo8tr« iu Lilüeustortl, uel llb

alio kä nestruiu Älditriulu, oui ?ar<>eui2iu Nisteldaoeuseiu, et ibiäem

exeroeri 8olit2lu »uiluaruiu eur^iu 8ulx>r6iu»re uoluerimus.

5. Vooati »,ä s^uoclo» »ut »6 Oousisturiuiu, c^ui our»iu »uiiuaiuiu

exeroeut, «ue uil» eoutrailiotioue «lnup^reaut, et o»u8is lu^triiuouiali'

du8 6eoiäeu<lis uulln moäu »e iu^eraut.

6. üt c^ui», z>eu8ioueiu H,Iu!un»t!e»m. 2U. üoreuoruui » <^uou-

<laiu ?a.ul<i kersio, Veoauo in lllistelbaon 6e8iFU2t«,iu, ex silißulnri

ßl^tia lecluxiiuus »6. 15. üureuos auuuu8, iäeo iusi kntre«, uraeter

oousuetuiu d/HtliecllÄtiouui, 8olueut ulÄeäietaiu peu8ioueru »ä ^estuiu

8. Ueor-ßi^ »uuue, <t czuoaä lio« 83,eri Loueiti^ Iriä. Oaustitutioni-

du8 8«8«. 24. e»u. 18. äe relor. omuiiuoäe sudiacedunt.

7. lüuram »uiiuarulu iu Niste1d«,oli uou llliter exsreeaut, ^ukiu

l^x uraSsoripto Lullte Vuiouis, »oilioet per vresbitero» 82e«ui»>e8 uel

NeßulaiW ab OiliillÄiio taiueu ll,vvrc>b»iiäo8, 8eriiilnäo iu iioo Oouu.

Iriä. 8«88. XXIII. 02v. 15 cle relor. ue« uou Luliklin Vrbaui VIII.

Huae ineipit. duiu »iout »eoenimus.

8. Onilli» c^uo^ue 02er», paruoniae, ^uoouu^ue numille uunou-

zieutur, urouiucliÄlia praeeipue, i^>«i ?»tre8 8udiis »0 »upvortare uniii«-

c^ue uel Lou8i8torio nc>8tro ÄvoeiiÄ8 8teurarum uei g,Ii»ruiu cnntribu'

tinlluni 8olutaruiu «i oou» luerit, exdibere teueautur. Loua u«ro <^u»e

pertineut g,ä 2eLle8iÄiQ paraotlialem, e» Vitriol ex eiuiku8 Ä88umpti

uel 288uiueuc1i üäeliter 2ämiui8trÄi)unt, ouiu urae8«itu tamen, eou»

seuzu et 6ir«otioue ^roeiii, <^ni oävut est totiu« lläiuiuiLtrlltioui»,

et ^>Ä,riter ousrit)u8 8»,ti8lÄoieut.

9. ^ur» uero NviscoMli», priiuc>8 »oilioet truotu», et portioues

l?2,uoui<!Ä8 »ulueut, Kabito rs8z>eetu »,6 LuI1s,N Vrd^ui VIII. eiuklliÄtaiQ

super ouu8titutioue ?ii V. et 8ixti V. oire«, uuioues Ncc:1e8illrum,

Hu»,e aiuuiiu8 uou suut U2e»turlle, Vt autem (^uiuueuuill ilüo 8olui

6eteriuii!2tÄ ?atrii)U8 ininu» üaut ol>erc,8^, plsouit ip8>8 eonueuire, ut

iu uioeill c^uiuueuuioruiu, 8iußuÜ8 auui8 eti«,m »ä ke8turü 8. Oenrßi^

8«Iu2ut 15. Aureus pro vrkleäiotis Mri8t>U8, iä^ue looo, Minimum

26. tioreuoruiu Hui ex inoäeiuo leruiu statu olüeio uostru potur»ut
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annns nrouenire, aäsoc^ns äsiueen8, c^unaä iä nra«8titsrint, lidsri yiut

ad ornni alia prirnorurn irnetunin et ?c>rti<>nuru lüanonioarum exao-

tions: etinrn 8i per 8aseulars8 8aosräote8 enra anirnarnin in Ni8>el-

daen per intsrnalla sxsroeretur. 8sen8 uero, »i ?atre8, äosertn loen,

et truetidu8 nel (ietraotiß nel »11ior8urn oouusrzi» niini8 tsnnsrn Vioa-

riaturn erißsre nsllsnt, narn ec> in sa8>i nodi8 st 8nose88oridn8 nostri«

aliter äi8ponsn<ii pote8tatsw ?e8ernamu8,

IN. üt <^nia ?aroedia Ni8te1daoen8i8 praeter eapellarn 8, Var-

daras in Hittenäortk, ouiu» eura pertinst 26, ip3arn Natrissrn, Kadot

iu» patrouatn» iu paroodialsiu lleo1e3iam loci Ni^dsl8tda1I, nso uou

in Vieaiiatn» 8enrio!:> ^arZtortk, Here8torik et kriueenäortk, inZi I'l»

<re8 teuoduutur prae«eutare Vorniuo Oräinario, ^no<ie3ennc^us vacau-

tia ooutizerit, ?aroedum in N^delstdall kl undi» iuue8tisnc!u!n et

oontlrinanänm; pro r^i^uis uero loei» <ünrato3 8ive Vieario8 perpstuo«

nudi8 st (!on8i8torio ncwtro pleno ^urs 3ndisoto8, ^uorurn reääitn« «t

proneutu3 nun p088iut uiininners, »sä iu oinnidn» »sruare tensaiüui

eon8titutiunerü inri8 tüauouioi oap. 6s Uonaoi8 tit. äs praedeu, (,'<

äißnit, (^eteruin plus iuri8 in eo8 nou Iilldeaut, c^uaiu saori (üauoll^

?atrnui8 attriduunt,

11. Vt in8uper praeäioti, ?aroodn3 st Ourati Kanä 8sen8 ae ii>«i

?atrS3 »aero» li^uore«, anuna Oalsuäaria, st manäata Üpi8e«pl>ü»

reuerenter aeoipient pariter a Veoano no8tro, c>t «olnent ^nra Lz»!«-

oopalia, 8ei1ioet ?iiinc)8 trnetu3, ?ortions8 Oanouiea8, (^atnsäratioum,

et ?en8ion,S8 Finninatiea», nt 8upra ip8i8 ?atridn8 irnpositurn est.

12. Dengue 8uper t63tainenti3 et daereäitatidn8 praeäiowrum

?arc,odi et lüuratoruin etiaru ad iute8tato I^os, st <üan8!8toriuw uo-

8truiu, nostio ^ure formadiinn» luusntaiia, <üliäll8 tlK>zeinn8 st rsü^e-

IUU8, tsstament», Llvnrod«,lliinu8 usl rsnioolldiinu«, et ex8eHuemur in

piklezeutig, in8c>ruin ?»tlonoruin inxtkl eou8netnäineiu Iiuiu» Vioeos«!«.

13. M 8i ^nllnöo eontiu^eret, 8llspe äictlliu Mrooniam in A!«t«I-

oaon ad in»i8 ?»rt!du8 Ns^ularidnz 8. ?an1i ös8Sli, pro äerelio!»

daderi, nsl stiaru eoutra nel praeter 8oientiain 8eäi8 H,nc>8to1i«Ä0 >i>

tertil>,8 ruauu8 traäi, e», ooutinuc, snin oinuidn8 Loni8 8ni8, iuribu« et

srno1niüeuti8 c^uidußLun^ns inoäsrni» et tutnri8, «nd vc>te8tatem no-

8train et 8neee88oruiu nostroruin 6e laeto nleuarie rsuertatur.

1^08 itai^ne sx esrt«, 8oisntia niaeäiotÄ.rn naroodiarn in Wstel-

daoli una ouw ^nridu3, natronatn8, naroodias N^bsl8tda11, et Vie»n»-

tnnrn nraslatornm, c^uae no88iäet, äc>inidn8 itern ae niaeäi^8, viuei«,

üsoirniL, aßii8, r,r»ti8^ 8ndäiti3, ali^c^ns inridu8 ae vertinsnti^3, <^u»8 u«

nr»e8suti nc>88läsre äi^nc>80!tnr, ante 6ioti3, ?rasnc>8ito et (!oI1eßi2libu«

8. Hliedäeli8 <üc>nßrs^Ä,tioni8. (ülsr. Neß, 8. ?5>,n1i, Larnaditarum nuneM'

tornlu, ^utdnritllte uo8tra Oröinaria anneot!mn3 et inoornoramu«, >t»

ut 8aens <1ioti ?s,tre8 (Noäi» tarnen st oouäitionidu8 8unra sxore««>«,

et nrovtt 6e jnre nel lezitima een8uetuäine) dadsrs, no33iäere »e

nleuc, iure Zudsrnars siu8<^ne reä6itn8 8idi apnlioare no83int »0 u»-

leant, omni rneliori moäo, torrna us Via, <^uidu8 äe inre uel oemue
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tuöiue üeri Pote8t st 8«1et, uuu odstautibii» l^uiI)U80uii^uo iä^ue

ill nomine ?2tli3 et I'ilii et Spiritus 8. ^meu.

In Quorum «runiuru et »iußuloruni r,r2emi88oruiu üäem, pr»e»eu>

t«3 litterll» tieri ae uo»tii OtliLml^tu» »ißilli lulliori» iusgimrl» »ppen-

»iuue muniri. ^otuiu Vieuuae ^ustriae in Luril» uo»tl» Npi^eoptlli

?Ä«3auieu»i »ä 8. HlHNI^HI in littore. Die XII Au^ Xunc> 1660.

Am 9. September 1661 nahm das Collegium der Baruabiten bei

St, Michael in Wien Besitz von der Pfarrei Mistelbach. Das bezügliche

Decret unterzeichnete der ganze Convent: I'lorentiu» 8ol,illiu^, Vioarius;

Don ?r«,uoi8cm« Hierou^inu« ; Vau Ite!uigiu8; von ?e1ix Hlaria Ne11iu8;

Don 8ißi3iuun<Iu8 L»ur; Don ^närel« Del Netter; von ?riäeriou8 Vozt;

Von Larulrl» 8»<11r<c>ßuei; Von L»«imir l)elllb8^; von H.1o^8iu8 Oa^mu»,

ki2e^08itvl».

Das Decanat wurde getheilt. Einzelne Theile wurden nach Pilichs-

dorf und Pirawarth zugetheilt und aus dem Reste das Decanat Stockerau

gebildet ').

Der erste Act des Drama war beendet.

II.

Nach dem Hinsterben des Pfarrers und Dechantes Gitpler hatte

Fürst Carl Eufeb von Lichtenstein dem Provisorischen Pfarrer und Dechant

2r, L. Aidinger am 4. April 1658 das vereinigte Benesicium S. Catha-

nnä und S. Ioannis verliehen. Am 1. Oct. erfolgte die Investitur. Als

Lorenz Aidinger Bischof in Wiener-Neustadt wurde, überließ er den Varna-

biten das Benesicium »cl äies vitae. Gegen dieses Uebercintommen erhob

sich am 20. Juli 1666 Fürst Hartman« von Lichtenstein und forderte, der

Bischof vom Neustadt solle entweder resigniren oder einen Vicar aus dem

Weltprieste-rstllnde bestellen. Aidinger versprach dem berechtigten Wunsche

de« Fürsten zu genügen. Am 23. Juli 1669 starb Bischof Laurentius und

bereits am 24. Juli Präsentirte Fürst Carl Euseb von Lichtenstein den Pfarrer

und Dechant Johann von Wahrendorf zu Bömischkrut. Am 25. Juli folgte die

Investitur. Der Pfarrer von Wilfersdorf Thomas Stocker wurde angewiesen

ben neuen Beneficiaten zu installiren. Als am 12. Aug. der zu Installirendc,

der Pfarrer von Wilfersdorf, der fürstl. Lichtensteinische Ruth Wolfgang

Hofmair und der Hauptmann von Wilfersdorf Tobias Schneider nach

Mistelbach kamen um den Installationsact vorzunehmen „ließen die Varnn-

biten die altarill 8. ^c>ti»nni8 et 8. OatliarinÄe clenuäiereu, die Kirchen-

chüre versperren und meldeten der Commission, sie tonne nit zugelassen wer

ben, daß 1. die fach bey Gericht von ihnen anhängig gemacht were^) vndt

1) Zuerst hieß diese« Decanat Kor»euln,rg, da diese Pfarrei nach Kloster»

«eulmrg gezogen wurde, wurde der Sitz nach Asparn und als hier die Mino»

Uten euizoqe.» nach Mistelbach verlegt,

2) Was am 9. Juli 16S9 geschehen war,
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sie vor ausführung der Strittigkcit nit abstehen wollen, 2. Geschehe ihnen

hicrinncn große Gewalt, wie sie dann deßwegcn »olsumiWime protestiite»,

sie wollen vorher die vrsach wissen, warumb das Hauß von Lichtenstein

anietzo ihnen alß Pfarrern zu Mistelbach nit eben sowoll die Lenstioi» vcr-

leihen wolle alß vor Zeiten Anderen Pfarrern geschehen." Die Installation

geschah nun in der Spitalkirche, Das Consistorium erklärte unterm 4, Sept,

1669 die Installation für giltig und erlaubte dem Beneficiaten die 2 ge

stifteten Wochenmessen in der Spitalkirche zu lesen. Die Barnabiten suchten

das Patronatsrccht des Hauses Lichtcnstein zu beschränken uud behaupteten,

daß diese beiden Bcncsicien nur dem jeweiligen Pfarrer von Mistelbach dürfe

verliehe» werden, weil das Bcneficium S. Catharina zu diesem Zwecke ini!

dem Bcneficium S. Iohannis sei vereinigt worden. Auf Absterbe» dei

Beneficiaten Johann von Wahrendes präscntirte Fürst Carl Eusebius ü»>

23. Dcc. 1672 den Pfarrer und Dechant von Pirawarth Heinrich Rieß

Am II. Jänner 1673 erfolgte die Investitur. 17. März 1674 entschied die

nicderösterreichische Regierung, das Bencficium S- Catharina sei als mi!

der Pfarrei unirt zu betrachten, auf das Bcneficium S. Iohannis stehe dem

Haufe Lichtenstein das Präsentationsrecht zu, sei aber gehalten cs auf uorher-

gehcndes gebührendes Ersuchen dem jedesmaligen Pfarrer zu verleihen, Nil

Beneficiat Rieß wurde ^uüioialitßi ad usu irnotriuiu entfetzt, „vnd von ci»e»i

Hochlöblichen Consistorio mit kheinem Schutz versehen" resignirte er. Als

auch der Versuch das Bcneficium in die Spitlllskirche zu transferiren miß

lungen war, präscntirte endlich Fürst Carl Eufebius am 23, Nov. 1678 den

Barnabitenpfarrer Don Andreas del Metter. Die Investitur erfolgte erst «un

1. Febr. 1679 weil eine Feuersbrunst Pfarrhof und Bencficiatenhaus ver

nichtete und der Pillfentirte verhindert war persönlich die Investitur zu

empfangen.

Das Präsentationsrecht auf das Veneficium S. Sebastian: stand dein

Nichter und Ruth des Marktes Mistelbach zu. Bereits 30. Oct. 1634 er

hob der Markt einen Protest gegen eine vorhabende Union des Benesiciumi

mit der Pfarrei. Während des Kampfes um die Pfarrei und das Benesiciuui

St. Johann wurde das Veneficium St. Sebastian in der Crypta nicht be

setzt und die Gemeinde' theilte einfach die Gründe unter sich. Auf Betrieb t>e«

Pfarrers Johann Wcchrendorf wurde es wiederhergestellt, mit Weltprieste»!

besetzt und erst nach langem und mit verschiedenen oft anstößigen Waffen

geführten Streite cedirte am 29. März 1710 die Gemeinde das Benesicium

cum pleno Mis an die Barnabiten.

Dies der 2. Act.
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III.

Am 26. Juni 1670 befohl Bischof Wcnzcslaus von Passau die

Pfarre Mistelbach zu visitircn und über die Vollziehung de« Reverses bei

Ueberoahme der Pfarrei Bericht zu erstatten. Bon Seite des Consistoriums

wurde nun am 11. Juli der Pfarrer und Dcchant von Pilichsdorf Terzen

mit der Vornahme der Visitation betraut. Am 16. Dec. 1674 berichtete das

Consistorium das Resultat nach Passau, nämlich daß die Barnabiten die Bedin

gungen der Union nicht erfüllen, nämlich die extruetio eolle^ii pro iu8trueu«lÄ

ßermaui«» ^uveutute und daß somit die Incorvoration eine nichtige fei, denn

in dem Revers der Barnabiten heiße es: Huo<t »i tuturis temporidus eoutr»

W, c^uue in literis iueorvoiAtiou^ »uut exr>re»üll, l^uie^UÄlu aotum luerit,

llomiuo UräiuÄlio iuteßrum »it, praectietain iueoroaratioueiu uullo aliu

Meter 8rlmiuuiu koutiüeeiu aut e^u3 iu partidu» uuutium re^ui^ito veui-

tu« revoeure, llullullare, iuirin^ere et in vri3tiuu!u »tatuiu reäuesre. Bi

schof Sebastian befahl nun am 20. Dec. 1674 seinem Consistorium „durch

ein hierzue wollqualificirtes suHeotum deme woll zu traue», und auch zu

solchen actu Kovf und Herz hat ver viaiu eoinilli88ioiii8 aigeutlich und

umbiechten ernst vnnd grundt in^uirireu lassen, ob die Barnabiten nit allein

einen äs ereetioue novitiaws vorgemelten, sondern auch allen andern in dem

incorvorations Diplomate specificirten vuncten gebürent nachleben, vnd

wann dies beschehen ihnen sodann nach der fachen befundt die Vollziehung

vnd Satisfactionsleistung aller derselbigen ernstlich anftragen: Insonderheit

aber ihnen auferlegen, daß She der Novitiatum pro Mveutute iu8truenäa,

iutro, teimirirllu veiemvtoriuin o, vodiz vrasüßsu6uui ihre ndlißktiou vnnd

gethanen schriftlichen bekhantnuß vnd versprechen gemäß aufrichten, beinebens

auch expie^e bedeuten, daß im Fall Sye sich hierzue in güete nit

bequemen wurden Wür unsererseiths kheineswcgs vnderlassen werden, Cin-

gllngsgemclte Union vnd inoorvoratioii genzlich zu revociercn vnd aufzu

heben." Die Vicare zu Eybesthal, Schrickh, Pastors, Hcrersdorf und Prin-

zersdorf wurden mit der Untersuchung betraut. Am 28. Februar 1675 fand

die Untersuchung statt. Die erbitterten Patres schickten eine derartige Prote-

stlltion an das Consistorium, daß der Generaluicar auf das Schriftstück

schrieb : (?Ä88»tu,r lrio 1ide1Iu8 ta,N08U8 re8erva,t», vosuo, ealumuiaruiu, et

»eieut, ?atie8 äeirleez>8 äedito re8veetu et moäo 8uvv1ioare. Die Barna

biten, gedrängt, suchten nun bei der K. M. um die Erlaubniß nach auf ihrem

„Freythof bei U. L. Frau genannt auf der Windmühl" ein Novitiathaus auf

richten zu dürfen. Dies wurde zugestanden zugleich aber der Befehl er

lassen (7. Jan. 1675) nach Mistelbach nur Barnabiten deutfcher Zuuge zu

fenden, um auf diese Weise die ungestümen Klagen des Passau'schen Consi

storiums beschwichtigen zu können. Das Consistorium war hiemit wohl ein

verstanden, forderte aber nachdrücklichst die genaue Vollziehung der Union

(Datum Passau 10. Juni 1677), und um dies rascher zu erreichen, schlug

es vor die Trennung der deutschen Collegien von den wälschen anzubahnen
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eine deutsche Provinz zu errichten, Mistelbach von St. Michael in Wien zu

trennen und zu einem selbstständigen Collcgium zu erheben. Die Barnabiten

gingen auf den Vorschlag ein und stellten am 24. Mai 1678 das entspre

chende Bittgesuch an die kais. Majestät. Am 13. Jänner 1679 wurde die

Trennung von St. Michael ausgesprochen und Mistelbach zu einem selbst

ständigen Collegium erhoben.

(Archiv des fürsterzbischöflichen Consistoriums Wien, Mistelbach

Nr. 328.)



Kirchlich«- Alttrnstücke.

i.

Ansprache der in Fulda versammelten deutschen Bischöfe.

Im Geiste Jesu Christi und seiner heiligen Kirche, welcher

vor allem ein Geist der Einheit und Gemeinschaft ist, sind wir

deutschen Bischöfe auch in diesem Jahre in Fulda, am Grabe des

hl. Bonifacius, zu brüderlicher Berathung vereinigt gewesen. Der

Zweck dieser Versammlung ist uicht etwa der: bindende Beschlüsse

in kirchlichen Angelegenheiten zu fassen, was nach den Gesetzen der

Kirche nur auf eigentlichen und in gehöriger Form abgehaltenen

Kircheiwersammlungen möglich ist, sondern geht lediglich dahin:

durch gegenseitige Besprechung uns zur besseren Erfüllung unseres

heiligen Amtes tüchtiger zu machen, und jene Einigkeit und Liebe

unter uns zu pflegen, welche die Mutter und Ernährerin alles

Guten ist.

In diesem Jahre war selbstverständlich ein Hauptgegenstaud

unserer Berathungen, die Vorbereitung auf das allgemeine Coneil,

zu dem unser heiliger Vater Pius IX. alle Bischöfe der Erde be

rufen hat. Im Hinblicke hierauf haben wir es für gut und heilsam

erachtet, bevor wir uns trennten, gemeinschaftlich ein kurzes Wort

an unsere geliebten Diöcesanen, Geistliche wie Laien, zu richten.

Als die Berufung eines allgemeinen Concils zur Gewißheit

geworden war, erfüllte auf der einen Seite fromme Erwartung und

frohe Hoffnung die Gemüther der Gläubigen, und Tausende richtete»

mit kindlichem Vertrauen ihre Blicke nach Rom. Nicht als ob das

Concil ein Zaubermittel wäre, um alle Ucbel und Gefahren von

uns hinwegzunehmcn und mit cinemmal das Angesicht der Erde zu

verändern, sondern weil nach der von Christus in seiner göttlichen

vest, Viertelj. f, lathol. Theol. VIII, 39
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Weisheit gegebenen Einrichtung, die Vereinigung der Nachfolger dn

Apostel um den Nachfolger des hl. Petrus in einer allgemeinen

Kirchenversammlung das vorzüglichste Mittel ist, um die beseligende

Wahrheit des Christenthums in ein helleres Licht zu setzen, und

sein heiliges Gesetz wirksamer ins Leben einzuführen. Was der hl>

Papst Gregor der Große so schöu sagt: daß im Laufe der Zeitt»

die Pforten der göttlichen Wahrheit und Weisheit für die Christcü-

heit immer weiter geöffnet werden, das wird am großartigsten durch

die allgemeinen Concilieu erfüllt. Davon aber, daß die Lehre Christi

recht erkannt und sein Gesetz allgemeiner befolgt werde, hängt aller«

dings, wie das ewige, so auch das wahre zeitliche Wohl der Mensch

heit ab. Darum haben von jeher die treuen Kinder der Kirche die

allgemeinen Concilien mit Trost und heiliger Hoffnung begrüßt.

Diese Gesinnung auch angesichts des bevorstehenden Coucils in »n«

selbst zu pflegen und bei andern zu verbreite« ist eine heilige Pflicht,

Dagegen können wir uns nicht verbergen daß, auf der andern Seite,

selbst von warmen und treuen Gliedern der Kirche Besorgnisse ge

hegt weiden, welche geeignet sind das Vertrauen abzuschwächc»,

Hiezu kommt, daß von den Gegnern der Kirche Beschuldigungen

ausgesprochen werden, welche keinen andern Zweck haben als weit

hin Argwohn und Abneigung gegen das Concil zu errege», und

selbst das Mißtrauen der Regierungen wachzurufen.

So werden Befürchtungen laut, als ob das Concil neue

Glaubenslehren, welche in der Offenbarung Gottes und der Ueber-

licferung der Kirche nicht enthalten sind, verkündigen, und Grund

sätze aufstellen könne und werde, welche deu Interessen des Christen

thums und der Kirche uachtheilig, mit den berechtigten Ansprüche»

des Staates, der Ciuilisation und der Wissenschaft, sowie mit der

rechtmäßigen Freiheit und dem zeitlichen Wohle der Völker nicht

verträglich seien. Man geht noch weiter: man beschuldigt den hl.

Vater, daß er, unter dem Einfluß einer Partei, das Concil ledig

lich als Mittel benützen wolle, um die Macht des apostolischen

Stuhles über Gebühr zu erhöhen, die alte und echte Verfassung der

Kirche zu ändern, eine mit der christlichen Freiheit unvertiagliche

geistliche Herrschaft aufzurichten. Man schent sich nicht das Ober

haupt der Kirche und den Episcopnt mit Parteinamen zu belegen,

welche wir bisher nur im Munde der erklärten Gegner der Kirche

zu finden gewohnt waren. Demgemäß spricht man dann »»gescheut
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im Verdacht aus: es werde den Bischöfen die volle Freiheit der

Berathung nicht gegeben sein, und es werde auch den Bischöfen

selbst an der notwendigen Erkeuntniß und Freimüthigkeit fehlen um

ihre Pflicht auf dem Concil zu erfüllen, und man stellt in Folge

davon sogar die Giltigkcit des Concils und seiner Beschlüsse selbst

i» Frage.

Woraus diese und ähnliche Reden auch entsprungen sein mögen

— aus lebendigem Glauben, aus treuer Liebe zur Kirche, aus einem

unerschütterlichen Vertrauen auf jenen Beistand, welchen Gott seiner

Kirche niemals entzieht, sind sie es nicht. So haben niemals unsere

Väter im Glauben, niemals die Heiligen Gottes gedacht; das wider

streitet, geliebte Diöcesanen, ohne Zweifel auch eurem innersten Glau

bensbewußtsein. Aber wir wollen euch auch ausdrücklich ermahnen,

durch solche Reden euch nicht irre führen und in eurem Glauben

und Vertrauen erschüttern zu lassen. Nie und nimmer wird und

kann ein allgemeines Concil eine neue Lehre aussprechen, welche in

der heiligen Schrift oder der apostolischen Ueberlieferung nicht ent

halten ist; wie denn überhaupt die Kirche, wenn sie in Glaubens

sachen einen Ausspruch thut, nicht neue Lehren verkündigt, sondern

die alte und ursprüngliche Wahrheit in klareres Licht stellt und

gegen neue Irrthümer schützt. Nie und nimmer wird und kann ein

allgemeines Concil Lehren verkündigen, welche mit den Grundsätzen

der Gerechtigkeit, mit dem Rechte des Staats und seiner Obrigkeiten,

mit der Gesittung und mit den wahren Interessen der Wissenschaft,

oder mit der rechtmäßigen Freiheit und dem Wohle der Völker, im

Widerspruche stehen, Ueberhaupt wird das Concil keine neuen und

keine andern Grundsätze aufstelle», als diejenigen, welche euch allen

durch den Glauben und das Gewissen ins Herz geschrieben sind,

welche die christlichen Völker durch alle Jahrhunderte heilig gehalten

haben, und auf welchen jetzt und immer das Wohl der Staaten,

die Autorität der Obrigkeiten, die Freiheit der Völker beruht, und

welche die Voraussetzung aller wahren Wissenschaft und Gesittung

bilden.

Und warum können wir dieß mit solcher Bestimmtheit und

Zuversicht aussprechen? Weil wir durch den Glauben gewiß sind,

daß Jesus Christus bei seiner Kirche bleibt alle Tage bis ans Ende

der Welt; daß der heilige Geist sie nie verläßt, und sie an alles

erinnert und in alle Wahrheit einfühlt, so daß sie ist und bleibt

39»
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die Säule und Grundvefte der Wahrheit, welche auch die Pforten

der Hölle nicht zu überwältigen vermögen; weil wir endlich glauben

und wissen daß, wenn die Nachfolger Petri und der Apostel, der

Papst und die Bischöfe, auf einem allgemeinen Concil rechtmäßig

versammelt, in Sachen des Glaubens und des Sittengcsetzes Ent

scheidungen geben, sie durch Gottes Fürsicht und Beistand gegen

jede» Irrthum sicher gestellt sind. Wie Christus gestern und heut und

in Ewigkeit derselbe ist, und sein Wort niemals vergeht, wem, auch

Himmel und Erde vergehen, so bleibt auch seine Kirche allezeit die<

selbe, und die Wahrheit Christi bleibt allezeit und unwandelbar in

ihr. Auch nur fürchten, ein allgemeines Concil könne in seinen Lehr-

bestimmungen gegen die überlieferte Wahrheit fehlen, könne die von

Gott gegründete Verfassung der Kirche irgendwie in ihrem Wesen

umändern, heißt die Kraft der der heiligen Kirche gegebenen gött

lichen Verheißungen und die Wirkung des göttlichen Gnadeubei-

standes verkennen.

Auch braucht niemand zu besorgen: das allgemeine Concil

werde in Unbedachtsamkeit und Uebereilung Beschlüsse fassen, welche

ohne Noth mit den bestehenden Verhältnissen und den Bedürfnissen

der Gegenwart sich in Widerspruch setzen, oder es werde, nach Weise

schwärmerischer Menschenanschauungcn, Sitten und Einrichtungen

vergangener Zeiten in die Gegenwart verpflanzen wollen.

Und wie kann man auch nur vernünftigerweise so etwas vo»

einer Versammlung der Bischöfe der ganzen katholischen Welt be

fürchten, welche mit den reichsten Lebenserfahrungen ausgestattet,

mit den Zuständen der verschiedenartigsten Länder vertraut, mit bei

Verantwortlichkeit des heiligsten Berufs belastet, hauptsächlich z»

dem Zweck vom Oberhaupte der Kirche versammelt werden, um mit

ihm zu beratheu, wie am besten die ewigen Wahrheiten der Religion

in der Gegenwart zu verwirklichen, und die Wohlthat des Christen«

thums deu gegenwärtigen und zukünftigen Geschlechtern zu erhalten

und zu übermitteln sei?

Unbegründet ist auch und überaus ungerecht der Verdacht: e«

werde da auf dem Concil die Freiheit der Bcrathuug beeinträchtigt

sein. Wie wenig kennen diejenigen, welche so denken, die Gesimiungen

des Papstes, die Gesinnungen der Bischöfe und die Handlungsweise

der Kirche! Wir wisse» es auf das bestimmteste, daß es der erklärte

Wille des hl. Vaters ist, weder der Freiheit noch der Zeit der
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Berathungen eine Schränke zu setzen, und das liegt auch in der

Natur der Sache. Denn in einem Concil der Kirche ringen nicht

verschiedene Parteien mit allen Mitteln der Ueberredung um den

Sieg, suchen nicht einzelne Mitglieder durch bloße Gewinnung einer

Mehrheit das Uedergcwicht über die Gegner zu erlangen. Alle sind

bei aller Verschiedenheit sonstiger Meinungen von vornherein einig

m den Principien des Glaubens, und streben nur nach einem

Ziel, dem Heil der Seelen und dem Wohle der Christenheit; und

Erörterungen finden da nicht statt, um den Gegner zu überwinden

oder ei« Sonderinteresse zu fördern, sondern um die Wahrheit von

allen Seiten zu beleuchten, und nicht eher zu entscheiden als bis

jede Schwierigkeit erledigt, jede Dunkelheit aufgehellt ist; besonders

wo es sich um die ewigeu Wahrheiten des Glaubens handelt, wird

das Concil auch nicht das mindeste beschließen, ohne zuvor die

Mittel der Wissenschaft und der reiflichste» Ueberleguug erschöpft

zu haben.

Und was sollen wir zu jener so unwürdigen Verdächtigung

sagen, daß es den Bischöfen aus Menschenfurcht an der pflichtmäßigen

Freimüthigkeit auf dem Concil gebrechen werde? Eingedenk des Ge

bots unsers Herrn: gegen die nicht zn schelten die uns lästern,

wollen wir nur schlicht und einfach sagen: die Bischöfe der katholi

schen Kirche werden auf dem allgemeinen Concil, auf diesem wichtig

sten Geschäft ihres Amts und Wirkens, der heiligsten aller Pflichten,

der Pflicht der Wahrheit Zeugniß zu geben, nie und nimmer ver

gessen; sie werden eingedenk des apostolischen Wortes: daß, wer den

Menschen gefallen will, nicht Christi Diener ist; eingedenk der Rechen

schaft, die sie bald vor dem göttlichen Richterstuhl ablegen müssen,

keine andere Richtschnur kennen als ihren Glauben und ihr Gewissen,

Wir haben es nicht unser unwürdig erachtet, den katholischen Epis-

copat und das allgemeine Concil gegen diese traurigen Verdächti

gungen zu vertheidigen; hat ja auch der Weltapostel um seines

apostolische» Amtes willen und aus Liebe zur Kirche und den Seelen

es nicht verschmäht sich gegen die unbegründetsten Anklagen zn ver

theidigen. Wenn man aber gar unter gänzlicher Vcrläugnung aller

Ehrfurcht und Liebe, welche wir der Kirche und ihrem Oberhaupt

schuldig sind, die Absicht des hl. Vaters, den hl. apostolischen Stuhl

selbst anschwärzt und lästert, wenn man ihn, den Christus zum

Hirten aller und zum Felsen gesetzt hat, auf dem die ganze Kirche
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ruht, als Partei und als Werkzeug einer Partei darstellt, wenn

man ihm herrschsüchtige und ehrgeizige Absichten ganz nach Weise

jener Welt zuschreibt, die auch einstens Christus, den Stifter der

Kirche, als einen Empörer und Aufwiegler des Volkes vor Pontius

Pilatus anklagte, so fehlen uns die Worte um unseru ganzen

Schmerz über solche Reden und gegen den Geist uns auszusprechen,

aus dem sie entspringen.

Nichts ist dem Wesen der katholischen Kirche so fremd und so

entgegengesetzt als Partciwesen. Gegen nichts hat der göttliche Hei

land und haben seine Apostel sich bestimmter ausgesprochen, als

gegen jegliche Parteiung uud Spaltung; und gerade um alles der

artige auszuschließen und die Einheit des Geistes im Bande des

Friedens zu bewahren, hat Christus unter allen Aposteln einen

zum Mittelpunkt der Einheit und zum Oberhirten aller gesetzt, alle

seiner väterlichen Autorität untergeordnet, alle, Bischöfe, Priester

und Gläubige der ganzen Welt, durch ein unauflösliches Band des

auf Glauben und Liebe gegründeten Gehorsams mit ihm verbunden.

Wohl umschließt die Kirche eine unermeßliche Mannichfaltigleit

nationaler und menschlicher Eigenthümlichkeiten. Sie begreift die

verschiedenartigsten Genossenschaften, Corporationen und Gestaltungen

des religiösen Lebens in sich; sie duldet, ja sie schützt die Verschie

denheiten theoretischer und praktischer Meinungen; aber nie und

nimmer duldet und billigt sie Parteien, oder ist sie gar selbst Partei;

ja für jedes katholische Herz, so lange sein Glaube und seine Liebe

durch Leidenschaften nicht getrübt worden, ist es unmöglich, daß es

in religiöser und kirchlicher Beziehung einem Parteigeist anheimfalle;

denn sein Glaube bewegt es, das eigene Urtheil und noch mehr die

besondern Interessen und Leidenschaften in Demuth, Liebe und

unbegrenztem Vertrauen dem höchsten und unfehlbaren Lehramt

unterzuordnen, das Christus uns zu hören befohlen hat, und von

dem sein Wort ewig gilt: „Wer euch höret, höret mich." Auf dem

bevorstehenden allgemeinen Concil wird dieses höchste, unfehlbare

Lehramt der Kirche, oder vielmehr, es wird Christus und sein

hl. Geist durch es zu alle» reden, und alle die guten Willens, alle

die aus Gott sind werden seine Stimme hören: die Stimme der

Wahrheit, der Gerechtigkeit, des Friedens Christi. Wie Petrus und

die Apostel auf dem ersten Concil zu Jerusalem nur einer Mei

nung waren und nur eine Sprache führten, so wird es auch heute
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der Fall sein, und es wird der ganzen Welt offenbar werden, daß

wie in der ersten Christengemeinde, so auch heute noch in der katho

lischen Kirche alle eines Herzens und einer Seele sind.

Aus dieser Quelle der Einheit stießt in der Kirche alles Große,

Gute und Heilsame; alle Güter des Christenthums sind an sie ge

knüpft; nur in dieser Einheit wird uns das Licht und das Leben'

Christi zutheil. Darum hat auch Christus in seinem hohenpriester

lichen Gebet vorzüglich um das Gut dieser Einheit für die Seinigen

zu seinem himmlischen Vater gebetet, weil in dem Oute der Ein

heit alle andern Güter des Heils, der Glaube, die Liebe, die Stärke,

der Friede und aller Segen enthalten sind. Und, umgekehrt, sind

aus Spaltung und Trennung die größten Ucbel, von denen ft die

Christenheit und die Welt heimgesucht wurde, entsprungen, und

hängt umgekehrt alle Heilung von der Versöhnung und der Her

stellung der Einheit ab.

Wenn in unseren Zeiten, wie wir mit Dank gegen Gott

bekennen müssen, so manche Schäden früherer schlimmerer Tage

geheilt worden, wenn das kirchliche und religiöse Leben aller Un

gunst der Zeiten ungeachtet erstarkt ist, und vieles Gute zum Heile

der Seelen und zum Tröste der Armen und Leidenden geschah, wenn

unter Geistlichen und Laien der Glaubcnsmuth und die Liebe zur

Kirche sich gehoben hat, wenn auf der ganzen Welt das Reich

Gottes mit neuer Frische wächst und Frucht bringt, wenn selbst

alle Angriffe auf die Kirche, und alle Leiden, womit sie heimgesucht

wird, ihr nur zum Besten gereichten, so zweifeln wir nicht daran,

daß solches hauptfächlich jener innigen Eintracht und Einheit der

Gesinnung zu danken ist, welche durch Gottes Guade, einige traurige

und unbedeutende Störungen abgerechnet, in der ganzen katholischen

Welt herrscht. Es ist nicht ein eitles Rühmen, sondern eine gnaden

volle und offenbare Wahrheit, daß alle Bischöfe des katholischen Erd,

kreiscs unter einander und mit dem apostolischen Stuhl in der voll

kommensten Einheit verbunden sind, und daß in gleicher Weise

Clerus und Volk mit ihren Bischöfen übereinstimmen; und so be

steht auch unter den verschiedenen Standen der Kirche durchweg

herzliche Eintracht, so fühlen sich auch die Katholiken aller Nationen

eins und einig in dem Glauben und in der Liebe zur Kirche; die

Roth und die Stürme der Zeiten haben diese Eintracht nur erhöht,

und namentlich hat das liebende Zusammenwirken aller Nationen
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zum Schutze des hurt bedrängten hl. Vaters dieses Band der Ein

heit enger und enger geknüpft. Im Geiste dieser Einheit, als Ge

sandte Christi, in Christi Name» und aus Christi Herzen ermahnen,

bitten und beschwören Wir alle, vor allem unsere Mitarbeiter im

Priesterthmn und im heiligen Lehramt, daß sie, je »ach ihrer

Stellung, durch Wort, Schrift und Beispiel jene vollkommene Ein

tracht des Geistes unter gänzlicher Beseitigung aller etwaigen, hier

oder dort vorausgegangenen Streitigkeiten Pflegen und befördern,

und sich alles dessen enthalren, was Zwietracht nähren und die

menschlichen Leidenschaften anfachen könnte.

In kurzem werden Wir auf längere Zeit Unsere Diöcesen

verlasse», und Unsere Herzen sind tief bewegt, indem Wir auf die

großen Gefahren der gegenwärtigen Zeit Hinblicken. Wir haben

daher beschlossen und verordnen hiermit, daß eine dreitägige Andacht

zum heiligsten Herzen Jesu, anfangend am 8. December d. I., in

allen Pfarreien Unserer Diöcesen abgehalten werde, in Anbetracht

welcher Andacht Wir Uns nähere Anordnungen vorbehalte».

Die Gnade und der Friede Jesu Christi, die Fürbitte der hl.

Jungfrau und aller lieben Heiligen sei und verbleibe mit euch allen.

Gegeben zu Fulda, 6. Sept. 1869.

Gezeichnet:

Paulus, Erzbischof vo» Köln;

Gregor ins, Erzbischof von München und Freising;

Heinrich, Fürstbischof von Breslau;

G. Anton, Bischof von Würzburg;

Christoph Florentius, Bischof von Fulda;

Wilh. Emmanuel, Bischof von Mainz;

Eduard Jakob, Bischof von Hildesheim;

Ludwig, Bischof von Leontopolis i. ri., apostolischer Vicar

von Sachsen;

Konrad, Bischof vo» Paderborn;

Pantratius, Bischof von Augsburg;

Matthias, Bischof von Trier;

Nikolaus, Bischof von Halilaruasfus, apostolischer Vicar

von Luxemburg;

Johannes Heinrich, Bischof von Osnabrück und Pro«

uitar der nordischen, deutschen und dänischen Missionen;

Franz Leopold, Bischof von Eichstätt;
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Lothar, Bischof von Leuka i. p. und Capitularvicar der

ErzdiScefc Freiburg;

Philipp, Bischof von Ermeland;

Johannes Ncpomuceuus, Bischof von Kulm, vertreten

durch Dr. Hasse, Dompropst und Generalvicar;

Nikolaus, Bischof von Speier, vertreten durch Dr. W.

Molitor, Doincapitular und geistl. Ruth;

Karl Joseph u. Hefele, erwählter Bischof von Rotten

burg, kraft besonderer Vollmacht,

II.

Minoiitäts-Gutachten der Münchner theologischen Facultiit über die

in Betreff des Concils ihr vorgelegte» Fragen.

Die erste Frage lautete bekanntlich: „Wenn die Sätze des

Syllabus und die päpstliche Unfehlbarkeit auf dem nächsten Concil

zu Glaubcnswahrheiten erHoden werden, welche Veränderungen wür

den hiedurch in der Lehre von den Beziehungen zwischen Staat

und Kirche, wie sie bisher in Deutschland praktisch und theoretisch

gehandhabt wird, herbeigeführt?" Darauf ertheilen die Herren

Schmidt und Thalhofer folgende Antwort:

„Wenn die Sätze des Syllabus, so wie sie vorliegen, uom nächsten all

gemeinen Concil auch in feierlicher und förmlicher Weise verworfen werden

sollten, und wenn auch die Unfehlbarkeit de« ex catkeär» redenden Papstes von

demselben in feierlicher und förmlicher Weife definirt werden follte. fo würde

die dogmalifche Anschauung über da« Verhältniß der Kirche zum Staat un

mittelbar deßhalb keine andere werde» als sie es bisher war, also auch das

saltische Verhältnis; beider unmittelbar deßhalb nicht schon ei» andere« werden

als es bisher war. Der »?U«,bu» errorum uom 8. Dec. 1864 unterstellte eine

Reihe theil« negativ, theils positiv gehaltener Sätze einer Censur, und bezeich

nete sie als Irrthümer, ohne bestimmt auszusprechen, welche der verschiedenen

im Umkreis des cvnlradictorischen Gegentheils eingeschlossenen Anschauungen

als die wahre zu erachten sei, welche der verschiedene» mögliche» Auslegung«-

weisen sofort als die richtige zu gelten habe. Alle diese verschiedenen möglichen

A»«legung«weisen haben den Charakter bloßer Ansichten, bloßer Meinungs

äußerungen; einen authentische!! Charakter hat nur der Syllabus selber insoweit,

als er über irgendwelche Gegenstände sich ausspricht. In strikter Weise aufgefaßt,

foweit er sich ausspricht, hat er aber rücksichtlich de« in Frage stehenden Ver

hältnisses von Staat und Kirche keine» einzige» Satz der Censur unterworfen,

welcher nicht bisher fchon innerhalb der kirchlichen Theologie als censurwürdig

gegolten hätte Wenn aber die vom Papst verworfenen Syllabussatze, so



618 Kirchliche Aktenstücke.

wie sie vorliegen, auch vom nächsten allgemeinen Coucil feierlich und förmlich ver

worfen werden sollten, so würde die dogmatische Anschauung vom Ncrhältniß der

Kirche zum Staat unmittelbar dadurch keine Verrückung erfahren. Die Satze

des Syllabu« sind ucrnrthcilt nach sehr verschiedenen Ceusurgrade», obwohl

diese Ceusurgrade im einzelnen nicht ausgesetzt, sondern auf theologisch wissen

schaftliche Weise zu ermitteln sind. Wenn also die Satze des Syllabus unver

ändert, wie sie vorliegen, auch vom nächsten allgemeinen Concil verworfen

weiden sollten, so wären sie nnter den nämlichen Lenfurgrade», und folglich

nicht sammt und sonder« schon als häretisch verworfen. Die ihnen contradicw'

rijch gegenüberstehenden Sätze wären nicht ec> in»n fchon als Glaubenswahr-

heilen erklärt, ja sie konnten ihrer ganzen Natur nach zum großen Theil nicht

einmal als unmittelbar geoffenbarle und überlieferte Glaubenswahrheiten er»

klärt werden. Und wie eine solche feierliche Verwerfung der Syllabussätze rein

als solche die Beziehungen von Staat und Kirche dogmatisch nicht verrücken

würde, so würde auch eine Erhebung der päpstlichen Unfehlbarteitslchre zum

Glaubensdognill rein als solche dieselben nicht verrücken ; das wird sich aus der

Ncanlwortung der zweiten Frage ergebe». Würden sie unmittelbar als solche

indessen auch die Beziehungen von Staat und Kirche nicht verrücken, nicht

ändern, so möglicherweise doch in ihren mittelbar geschichtlichen Folge»; den»

etwas andere« sind dogmatische Princivicu, und etwa« anderes deren Anwc»

duugsweiseu unter irgendwelchen historischeu Zukunftsverhällnissen."

Die zweite Frage: „Würden in dem vorausgesetzten Falle die

öffentlichen Lehrer der Dogmatil und des Kirchenrechts sich ver

pflichtet erachten die Lehre von der göttlich angeordneten Herrschaft

des Papstes über die Monarchen und Regierungen (sei es als

Pots8tÄ,8 äirsota oder inclirsotn, in teinvoralia) als jeden Christen

im Gewissen verpflichtend zu Grunde zu legen?" führt zu folgender

Erörterung :

„Wenn die Sätze des Syllabu«, so wie sie vorliegen, auch vom nächsten

allgemeinen Coucil verurtheilt werden sollten, und die Unfehlbarkeit de« ex

eatlieära redenden Papstes als Dogma erklärt werden sollte, so würden die

Lehrer der Dogmatil in unmittelbarer Confequenz dessen nicht verpflichtet sein

die Lehre von der göttlich angeordneten Herrschaft de« Papste« über die Monar

chen und Regierungen, fei es als potent»» äireet», sei es als pote»ta» iuäireet»

in teinpar«,Ii2, als jeden Christen im Gewissen verpflichtend in ihre Vorträge

aufzunehmen, Sie würden e« nicht sein »u« dem einfachen Grunde, weil besagte

Lehre nach wie vor eine freie theologifche Anficht bilden würde, eine solche aber

nicht al« eine jeden Christen im Gewissen verpflichtende Lehre hingestellt weiden

könnte, wenn sie auch durch wissenschaftliche Gründe der triftigsten und schlagend

sten Art beweisbar wären, . . , Im Syllabu« und der Encyklica (die einschlägi

gen Stellen werden citirt) wird überall nur die Anschauungsweise zurückgewiesen:

daß es nicht im ureigenen göttlichen Recht der Kirche liege als sichtbare Kirche

zu erscheinen, und sich geltend zu machen in der Welt dieser Sichtbarkeit, oder

die Gläubigen zu einem heilsamen Gebrauch der Temporalien im Gewissen zu
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verpflichten, oder zu zeitlichen Nnßwerten und Strafen zu verpflichten »c. Eine

bestimmte Grenze zwischen der sichtbaren Kirche und dem sichtbaren Staate,

zwischen der Kirchengewalt und der Staatsgewalt, deren jede in ihrer Weise

auf Zeilliche« sich erstreckt, ist hier überall nicht gezogen; e« ist insbesondere

nicht ausgesprochen, daß die directe oder indirecte Gewalt der Kirche in geist»

lichen Dingen auf Ab« und Einsetzung weltlicher Obrigkeiten sich ausdehne. Und

falls etwa auch die Unfehlbarkeit de« ex «»tneära redenden Papstes vom nach»

sten allgemeinen Concil als Dogma definirt werden sollte, so würde dieses

Dogma noch nicht die weitere kirchliche irgendwie verpflichtende Lehre in sich

schließen: daß traft göttlichen Gesetze« dem Papst ein unbedingtes Recht über

die weltlichen Monarchen und Regierungen zustehe, sei es ein directes oder ein

indirecte«. Was seil Gregor VII. verschiedene Papste in dieser Beziehung aus»

gesprochen und verfügt habe», da« haben auch verschiedene Concilien, welche

als ökumenische galten, in gleicherWeise ausgesprochen und verfügt..,. Wenn da«

Dogm» der päpstlichen Unfehlbarkeit unmittelbar als folche« auch eine jeden

Christen verpflichtende Gewißheit mit sich bringen würde, daß der Papst, kraft

göttlichen Rechts, Monarchen und Regierungen absetzen und deren Unterthauen

vom Eid der Treue und der Pflicht de« Gehurfam« entbinden, und andere

Monarchen und Regierungen »n deren Stelle fetzen könne, dann müßte es schon

seit dem dritten uud vierten latcranischen Concil eine im Gewissen verpflichtende

Lehre der Kirche gewefeu sei», sei es eine dogmatische (äußni» üäei) oder eine

theologische (proximum üä«i), daß der Kirche nach göttlichem Gesetze ein solche«

Recht zukomme, Wenn ferner anzunehmen wäre, daß ein Gregor VII, und andere

Päpste ein solches Recht de« Papste« über Monarchen uud Regierungen nicht

bloß nls ei< göttliches Recht ausgesprochen hätte», soudern die betreffenden

Aussprüche auch ex oatbeär» gefällt hätten, dann müßte in Konsequenz dessen

auch angenommen werden, daß die oben genannten ökumenischen Eoucilien ein

solche« Recht der Kirche über Monarchen und Regierunge» nicht bloß »ls ein

göttliches Recht ausgesprochen hätten, sondern die betreffenden Aussprüche auch

als allgemein verpflichtende Aussprüche hätten erklären wollen, sei es als äe

üäe verpflichtende oder bloß als theologisch verpflichtende, denn die Formeln in

welche die beiderseitigen Aussprüche eingekleidet wurden, sind so ziemlich oder

völlig die gleichen. Und doch ist es eine historische Thatsache daß, trotz der be»

treffenden Entscheidungen des dritten und vierten lateranischen Eoncils, uud

trotz der Annahme ihre« ökumenischen Charakter«, und trotz der weitere» Au-

«ahme, daß jene Entscheidungen von dem Papste nicht bloß auf dem Eoncil,

fondern auch mit Zustimmung desselben gefällt worden seien, und trotz der

genannten tridentinischen Entscheidung, innerhalb der kirchlichen Welt und der

kirchlichen Theologie zwei entgegengesetzte Theorien einander gegenüber stehen,

von denen die eine der Kirche eine göttlich angeordnete Herrschaft über Monar^

chen und Regierungen zuspricht, sei es eine directe oder indirecte, während die

ander« eine solche verneint, ohne dcßhalb einer kirchlichen Eensur zu unterliegen.

Die erste obiger Theorien war im Mittelalter vorherrschend, ja beinahe allein»

herrschend; die zweite fand vom siebenzehnten Jahrhundert an in Frankreich

und dann in den übrigen katholischen Ländern mehr und mehr Verbreitung
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unter kirchliche» Theologe», Jede derselbe» hat die allerverschiedensten

tungeu «»genommen. Dan» sind sie beide einig: daß die Kirche liaft ihm

göttlichen Mission das Recht habe, ja beziehungsweise die Pflicht habe alle« zu

Prüfen am Maßstäbe der christlichen Offenbarung, dogmatische oder discipliuärl

Urlheile zu fällen, insbesondere auch Staatsgesetze und Staatshaltungen in

den Bereich dieser Urtheile zu ziehen, und im Falle ihrer Gcwissenswidriglei!

zu verbieten «ud unter Umstände« sogar gegen die ihrer Jurisdiction unter»

stellten weltlichen Regeulen mit geistlichen Strafceusnren vorzugehen. Uneinig

sind diese beiden Theorien nur darüber ob die Kirche vermöge göttlichen Rech!«

wellliche Regenten absetze» »ud einsetzen tonne, oder nicht könne; ob ihre löse-

und Bindegewalt eine diesbezügliche Grenze habe, oder nicht habe; ob die ge

nannten ökumeuifchen Concilien traft göttlichen Recht« ihre dahin zielenden Ein»

schcidnngen treffen können, oder unter den damaligen historischen Verhältnissen

nur etwa traft menschlichen Recht«, insbesondere kraft de« Gewohnheitsrecht«;

ob die betreffenden Entscheidungen in der einen oder in der anderen dieser bei-

den Sinuesarlcu auszulegen seien; ob sie »l« lehramtliche Entscheidungen zu

fassen seien oder als disciplinäre Entscheidungen mit beiläufig angefügten d«cm°

nellen Entscheidungsgründe»; ob sie im erste» Fall als unfehlbare Lehreulschei-

düngen zu fassen seien oder nicht als »nschlbare; und wenn als unfehlbare Lehrent-

scheidungen, ob dann als dogmatisch'tirchliche Lehreulscheidungen oder nur als theo

logisch-kirchliche Lehrentscheidungen. Darin waren serncr beide Theorien meisten«

einig, daß die Kirche von der Pflicht eine« zu Guuste» eines Dritten geleisteten

und von ihm angenommenen Versprechungseides entbinden könne, selbst ohne

Einwilligung diese« Dritte», wenn da« allgemeine Beste es verlange, und untei

Umstände» auch von der Pflicht des Gehorsam« entbinden könne, die zwischen

beiden schwebende Frage war aber die: ob dieses Recht der Kirche keine Gren>

zeu habe am göttlichen Recht des Staats, oder ob e« um des allgemeinen

Besten willen solche Grenzen habe; ob der Unterlhaneueid kraft desselben lös

bar sei oder nicht lösbar, ob ein actiuer Widerstand gegen weltliche Obrigkeiten

kraft desselben je befohlen werden könne, oder ob nur ein passiver Widerstand

gegen gewollhaberische, gewissenswidrige Gesetze. . . . Die Controuerse hierüber

blieb frei selbst für die Vertreter der päpstlichen Uusehlbarteitslehre, und sie

würde folglich auch frei bleiben, wenn diese Lehre ol« Glaubenslehre elwa desi-

nirt werden sollte. Eine solche Definiruug würde sür die erste« der obigen

beide» Ansichten zwar eine» Verstärtuugsgruud bilden, dieselbe aber »ich! «»

ipso schon zur Kirchenlehre erheben. Die im ersten gallicanischen Artikel ausgl'

sprochene entgegengesetzte Ansicht bliebe nach wie vor eine toleririe Ansicht, und

zwar so lange bis sie ausdrücklich »ls der Kirchenlehre widersprechend erklär!

würde."

Auf die dritte Frage: „Würden die Lehrer der Dogmatil und

des Kirchcnrechts sofort sich verpflichtet erachten die Lehre, daß die

persönlichen und reale» Immunitäten des Clerus ^urig äivini seien,

also auch zum Gebiet der Glaubenslehre gehören, iu ihre Vortrüge

und Schriften aufzunehmen?" wird erwiedcrt:
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„Wenn die Sätze des Syllobns unverändert, sowie sie vorliegen, auch

vom nächsten allgemeinen Concil verurthcilt würden, und die Unfehlbarkeit des

ox cültneäill sprechenden Papstes als Dogma erklärt würde, so wären die Lehrer

der Dogmatil in unmittelbarer Consequrnz dessen nicht verpflichtet die Lehre,

daß die persönlichen und realen Immunitäten des Clerus im einzelnen Mi-i»

äivini seien, als eine jeden Christen im Gewissen bindende Lehre vorzutragen.

Sie wären es nicht ans dem einfachen Grund, weil diefelbe nach wie vor eine

freie theologische Ansicht bilden würde Mehrere päpstliche Decretaleu, un»

echte oder echte, sprechen au«, daß gewisse Privilegien des Clerus, z. B. Freiheit

von weltlicher Gerichtsbarkeit, von Abgaben, Mri« äivini seien. Innerhalb der

kirchlichen Theologie sind hauptsächlich dreierlei Ansichten in dieser Beziehung

einander gegenübergetreten. Die eine derselben behauptete, daß die persönlichen

und realen Immunitäten des Clerus im ganzen und im einzelnen dem natür

lich-göttlichen oder positiv-göttlichen Recht entstammen, und nur quoaä clecl».

»-»tionein dem menschlichen Recht. Eine entgegengesetzte Ansicht behauptete, daß

dieselben dem menschlichen Recht entstammen, dem ciuilcu oder canonischen und

dem natürlich-göttlichen und Positiv-göttlichen Recht sehr augemessen feien. Vinedritte

vermittelnde Ansicht ging dahin, daß die persönlichen und realen Immunitäten

de« Clerus ihrer allgemeinen Wurzel nach im göttlichen Recht gründen, ihren

Einzelgcstllltungen nach aber im meufchlichen Recht, dem kirchlichen oder ciuilen,

und fprach sich de« nähern etwa so aus: Die Kirche und die kirchlichen Per

sonen haben aus positiv göttlicher Anordnung ihren Ursprung empfangen, und

ihre in freier ungehinderter Wirksamkeit zu erfüllende Sendung; im natürlich

göttlichen Gesetz liege es aber begründet, daß der Staat nicht bloß die niedern

materiellen, sondern auch die höheren geistigen Interessen der Menschheit fördere

also die Religion und deren Vertreter in ihrer Wirksamkeit hebe, die Anwendung

dieser beiderseitigen Principien habe da« menschliche (kirchliche oder civile) Ge

setz vollzogen: so seien die persönlichen und realen Immunitäten de« Clerus

entstanden, verschieden nach der Verschiedenheit der örtlichen und zeillichen Ver

hältnisse, Jede diefer Ansichten suchte die päpstlichen Decrete und das Trideu-

tinum in ihrem Sinn auszulegen und diese Auslegungen — die erste und dritte

allerwenigsten« — würden als liber»« »ententiae auch ihren Fortbestand haben

unter den Eingangs genannten Voraussetzungen."

Die vierte Frage: „Gibt es allgemein anerkannte Kriterien,

nach welchen sich mit Sicherheit bestimmen läßt, ob ein päpstlicher

Ausspruch sx oatnsär», also nach der eventuell aufzustellenden

Conciliumsdoctrin unfehlbar und für jeden Christen im Gewissen

verpflichtend sei? und wenn es solche Kriterien gibt, welches sind

dieselben?" wird wie folgt entschieden:

„Es gibt nur ein einzige« Kriterium, welche« in übereinstimmender Weise

als wesentliche« Merkmal einer locutlo ex eatlieära betrachtet wird von Seite

derjenigen Theologen, die dem ex <:»tb.eära redenden Papste Unfehlbarkeit zu

erkennen. Dieses Kriterium besteht »ach ihnen darin, daß der Papst als Ober

haupt der Kirche nicht bloß etwas ausspreche oder lehre, sondern in klarer und
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bestimmter Weise zugleich ausspreche, daß es allgemein zu glauben sei. Ein

Dissens«« jener Theologen herrscht aber bezüglich dessen, ob da« genannte Kri

terium für sich allein schon hinreichend sei, nm eine Entscheidung des Papste«

al« äeünitln «x o»tkeälll erscheinen zu lassen? Ob als wesentliche Vorbedin

gung einer solchen nicht auch Anrufung des hl. Geistes, Gebet, reifere Ern>»'°

gung des zu definirenden Punkte« nach den Normen der hl. Schrift und der

kirchlichen Ueberlieferuug oder insbesondere auch reifliche Berathung mit andern

erforderlich seien? Ob eine Entscheidung de« Papste« nicht eine doctrinelle Cen-

sur oder eine Strafcensur, wie z. B. Excommunication, auf die Festhaltung de«

Gegentheil« setzen müsse, nm hinsichtlich der Form der Aussprache als äeüulti«

sx eatlißär» gelten zu können? Dieser Dissens»« würde wohl so lange fort

bestehen, wenigsten« mehr oder minder fortbestehen, fo lange die wesentlichen

Vorbedingungen und Merkmale einer loeutio «x «atneär« durch das unfehl

bare kirchliche Lehramt selber nicht bestimmt würden."

Die fünfte Frage endlich: „Inwieweit dürften die angestrebten

neuen Dogmen und ihre nothwendigeu Cnnsequenzen auch einen

alterirenden Einfluß auf den Volksunterricht in Kirche und Schule

und auf die populären Lehrbücher (Katechismus u. s. w.) ausüben?"

wird in nachstehender Weise erledigt:

„Aus der Beantwortung der ersten vier Fragen dürfte sich herausstellen,

daß die Seitens eines allgemeinen Concil« etwa erfolgende feierliche Annahme

de« Syllab»« und der päpstlichen Unfehlbarkeit unmittelbar als solche und »d-

gesehen von derartigen Auffassungen und Auslegungen, die eines allgemein ver

pflichtenden Charakters entbehrten, leinen alterirenden Einfluß ausüben würden

nnf den Vlllksnnierricht und die populären Lehrbücher, wa« die Beziehungen

der Kirche zum Staate betrifft. Es würde unter Voraussetzung obigen Mc«

nur die Lehre von der Unfehlbarkeit des Papstes in die Katechismen und in den

Religionsunterricht Aufnahme zu finde» haben."

Aus der Einzelbeantwortung der gestellten fünf Fragen ergibt

sich als dogmatisches Gesammtresultat:

„Daß eine von Seite des nächsten ökumenischen Concil« etwa «or-

genommene Sanctionirung de« Syllabus, sowie er vorliegt und eine »on

Seilen desselben vollzogene Dogmatisirung der Unfehlbarkeit de« ex o2t!>c<I«

redenden Papste« unmittelbar als solche den zwischen Staat und Kirche bestehen

den statu» «zun nicht verändern würde und die Lehre von einer göttlich »»ge

ordneten Herrschaft des Papstes über die Wonarchen und Regierungen nicht

al« eine jeden Christen im Gewissen bindende Lehre mit sich bringen würden,

und ebensowenig die weitere Lehre von einem göttlichen Ursprünge der persön

lichen und realen Immunitäten des Clerus nicht bloß im allgemeinen, sondern

auch im einzelnen, und rciu als solche auch auf de» Voltsunterricht keine um

gestaltenden Einflüsse ausübe» würden, soweit die Beziehungen von Kirche und

Staat in Frage kommen,"



Kirchliche Aktenstücke. 623

III.

Gutachten der juristischen Facultiit der Universität Miinchen über

das ökumenische Coneil.

Von den fünf Fragen, welche die hohe f. Staatsregicrung der

theologischen und der juristischen Facultiit unserer Universität zur

Beantwortung vorgelegt hat, bietet der Iuristenfacultiit als solcher

nur die erste Frage directen Anlaß und Stoff zur Neußerung ihrer

wissenschaftlichen Ueberzeugung dar. Aber auch hinsichtlich dieser

Frage sieht sich die Facultiit zu einer engern Begrenzung des

Thema's veranlaßt.

Wollte man nämlich den Einfluß der Dogmen, welche »ach

der Meinung der hohen t. Staatsregierung auf dem nächsten Concil

formulirt werden dürften, auf die Lehre von den Beziehungen zwi->

scheu Staat und Kirche in Deutschland einer Erörterung unter

ziehen, so würde bei einigem Eingehen ins Detail die Aufgabe

Dimensionen gewinnen, welche über den praktischen Zweck der Frage

stellung weit hinausgriffen. Die Facultiit glaubt daher der Inten

tion der hohen k. Staatsregierung genugsam zu entsprechen, wenn

sie sich bei Beantwortung der ersten Frage lediglich auf den Stand

punkt des bayerischen Staats stellt, zumal ja die Principienfragcn

für alle Staaten die gleichen sind.

Die also begrenzte Frage nuu lautet:

«Wenn die Sätze des Syllabus und die päpstliche Unfehlbar

keit auf dem nächsten Concilium zu Glaubeiiswahrheiten erhoben

werden, welche Veränderungen würden hiedurch in der Lehre von

den Beziehungen zwischen Staat und Kirche, wie sie bisher in

Bayern praktisch und theoretisch gehandhabt wird, herbeigeführt?"

Die Facultiit beehrt sich hierauf folgende Antwort zu er-

theilen:

Wird — um zuvörderst beim Worllaule der gestellten Frage stehen zu

bleiben — nach Veränderungen gefragt, welche hiedurch, d, h. unmittelbar

durch die bloße Thatsache der Dogmatisirung fraglicher Lehrsätze, im Verhältnis;

von Staat und Kirche zu einander bewirkt werden würden, so muß die Facul

tiit erwiederu: „Die Dogmatisirung der Syllabussä'tze und der päpstliche» Uu«

fehlbarteit vermag, au und für sich allein, gar keine Veränderungen zu

bewirten in den Beziehungen zwischen dem Staat und der katholischen Kirche,

wie sie zur Zeit Verfassung«» und gesetzmäßig geregelt sind."
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Denn kirchliche Glaubenssätze sind ihrer Natur nach noch leine Rechts

lätze, die der Staat unmittelbar auch für sich, für seine Lebenssphäre als m»ß°

gebend anzuerkennen hatte. So wenig der Staat durch seine Gesetzgebung den

kirchlichen Glaubensiuhalt zu bestimmen vermag, ebensowenig wohnt der gefetz-

gebenden Gewalt in der katholischen Kirche die Autorität inne durch ihre Be>

schliisse einseitig die geltenden rechtlichen Verhältnisse eines Staate« zu verän

dern. Sollte daher das künftige Loncil (wie die l, Staatsregierung befürchtet)

Beschlüsse fassen, welche mit den in Bayern geltenden Principieu über da«

gegenseitige Verhältnis; von Staat und Kirche, oder mit den hinsichtlich der

rechtlichen Stellung der katholischen Kirche erlassenen Bestimmungen im Wider,

spruch stünden, so würde durch diese Thatsache allein der geltende Rechtsbestand

zunächst in keiner Weise alterirt. Und sollte hiernach, von irgendwelcher Seite

her in Bayern der Versuch gemacht werde» sich in Befolgung und mit Be

rufung auf solche lfragliche) Eoncilsbeschlüsse einseitig über das geltende Recht

wegzusetzen, so wäre es offenbare« Recht der Staatsgewalt, einem solchen Ver

such mit allen gesetzlich zulässigen Mitteln zu begegnen.

Die gestellte Frage gibt indeh noch einer ander» Betrachtung und Be

handlung Raum, Wenn nämlich bei dem im bayerischen Volt lebenden Rechts-

sinn anch knnm zu befürchten steht, daß solch illegale Versuche gemacht werde,,

würde», so darf doch ^- d» die katholische Kirche sich mit der bloßen Formuli-

rung von Dogmen nicht begnügen kann — mit Sicherheit erwartet werde»,

daß fowohl die kirchlichen Autoriäteu als auch die glaubenseifrigc» katholische»

Laien alsbald ihr Bestreben daranf richten würden den kirchlichen Dogmen

auf legalem Wege praktifche Wirksamkeit zu verschaffe», d, h. auf eine gesetz

mäßige Nenderung des bestehenden Rechtsznstandes, soweit er mit den Dogmen

der Kirche im Widerspruch sich befände, hinzuarbeiten. Mit Rücksicht auf diese

Eventualität — und bis zum Eintritt derselbe» wäre schon die bloße Thatsache

der Existenz von sich widersprechenden Kirchen» und Staatsgesetzeu i» einem

Staat mit überwiegend katholischer Bevölkerung au« naheliegenden Gründen

ei» großer Uebelstand! — mußte die hohe k. Staatsregicrung sich veranlaß!

sehen schon im voraus über die Tragweite der in Aussicht stehenden Loncils-

beschlüsse ein möglichst klare« Bild sich zn vei schaffen, um rechtzeitig ihre Maß

nahmen znr Verhütung jeglicher Störung de« religiösen Friedens im Land »ud

zur Aufrechterhält«»«, der im beiderseitigen Interesse gelegeneu Harmonie zwischen

den Staat«- und Kirchengewalte« treffen zu können. Von dieser Erwägung

geleitet, irren wir wohl lanm in der Annahme, daß e« die Intention der hohen

l. Saat«regierung bei Erlasfuug ihrer Fragen gewesen sei: anch von wissen

schaftlichen Seiten her Gutachten zn erhalten über die Veränderungen, welche

durch die fraglichen neuen Dogmen im Verhältniß von Staat und Kirche

mittelbar bewirkt werde» würden, mit andern Worten, Gutachten zu erhalte»

über da« Verhältniß, in welches nach der Absicht de« päpstlichen Stuhl« der

moderne Staat zur katholischen Kirche gebracht werden soll — um je nach dem

Ausfall derselben mit nm so größerer Aussicht auf Erfolg geeignete Schritte

machen zu können. Indem unn die Iuristenfacultät die gestellte Frage «»"

diesem Gesichtspunkt au« betrachtet, glaubt sie ihre Autwort nach reiflicher Ec>

wägung kurz dahin formuliren zu können:
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„Durch die Dogmatisirung der Syllabussätze und der päpstlichen Un

fehlbarkeit würde da» bisherige Verhältnis) von Staat und Kirche principiell

umgestaltet, und beinahe die gesammle Gesetzgebung bezüglich der Rechtsverhält»

nisse der katholische» Kirche in Bayern in Frage gestellt,"

Wir wollen im nachstehenden sofort den Beweis für diese unsere Be>

Häuptling antreten, bemerken aber voraus, daß unsere Argumentation auf die

von der hohen l. Staatsregierung wohl gleichfalls angenommene Voraussetzung

bllfirt ist: daß die bisher nur negativ gefaßten und darum allerding« noch

mehrfacher Deutung fähigen Syllabussätze, in« Positive übertragen, etwa so

lauten werden wie sie in den bekannten Werken de« Iesniten-Pater« Clemens

Schrader („Der Papst und die modernen Ideen", 2. Heft, Wien 1865) und

de« Professor« der Theologie Dr. Joseph Tosi („Vorlesungen über den 8M»-

bu« Nrroruni der päpstliche» Encyllica vom 8. Dec. 1864." Wien 1865) in

deutscher Uebersctznng sich finden — eine Voraussetzung, welche beim Mangel

einer authentischen Uebertragung de« Syllabus aus der Negation in die

Affirmation eine zulängliche Begründung dadurch erhält, daß die elftere der

beiden Schriften von einem päpstlichen Nelobuugsschreiben begleitet, die zweite

mit Approbation de« fürsterzbischöflichen Seckauer Ordinariat« gedruckt ist.

Von allen namhaften Vertretern der Staat«- und Kirchenrechtswissenschaft

wird eiumüthig gelehrt: daß Staat und Kirche zwei selbständige, von einander

unabhängige Organismen seien, beide von Gott geordnet, der eine zur Reali-

sirung der zeitlichen Wohlfahrt, der andere zur Crmöglichnug der ewigen Glück

seligkeit der Menschheit — der eine demgemäß hauptsächlich mit physischen, der

andere mit geistigen Mitteln und Kräfte» wirkend — beide somit nach Zweck

und Mitteln verschieden, keiner dem ander» untergeordnet, vielmehr beide ein

ander coordinirt, aber allerdings mit manchen Berührungspunkten, da ja beide

Organismen auf demselben räumlichen Gebiete sich bewegen, und gleichzeitig

dieselben Menschen umfassen.

Dieses große Princip der Geschiedenheit und Selbständigkeit beider Ge

walten — von Christus selbst in den vielsagenden Worten sanctionirt: „Gebt

dem Kaifei was des Kaiser«, und Gott wa« Gottes ist" (Match. XXII, 21,

Marc. XII, 17, Luc. XX, 25), — „Mein Reich ist nicht von dieser Welt"

(Ioh. XVIII, 36), — „Wer hat mich zum Richter über euch bestellt?" (Luc. XII,

14) — ist denn auch in allen moderneu deutschen Verfassungsurtunden «»er

kannt und durchgeführt, wenn auch im einzelnen noch manche durch die ge

schichtliche Entwicklung de« Verhältnisse« von Staat und Kirche bedingte und

erklärbare Inconsequenzen sich finden mögen. (Vergl. die bayerische Verfassung«»

Urkunde Tit. I, ß. 1, Tit. II, §. 1, Tit. IV, §. 9 Abs. 5.)

Mit diesem Fundamentalsatze der Unabhängigkeit und Loordinatiou von

Stallt und Kirche würde nun aber zuvörderst da« Dogma der Infallibi»

lität de« Papste« in einen, wie un« scheint, unlösbaren Widerspruch gerathen.

Denn wenn die unter Canoniste» und Theologen seit langer Zeit allerdings

lebhaft ventilirte, aber, soweit wir sehen, mit nicht durchschlagenden Gründen

vertheidigte Lehrmeinung von der Unfehlbarkeit de« „«x e»tb«är»" redenden

Papste« (nebenbei bemerkt ist da« eine rein willkürliche und nicht sicher definir-

Oest, Vieitelj. f, l»th»!. Theol. VIII, 40
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bare Bezeichnung) durch das künftige Concil in dem von einigen, z N. Phillip«

Kirchenrccht Bd. II. S. 340, angenommenen Sinn entschieden würde: daß eine

Erklärung de« Papste« über einen Glaubenspuult, oder über eine Frage in Be

treff der Moral, dann lll« ein Ausspruch ex e»t!>eä,-» und als infollibel z»

gelten habe, wenn der Papst sie mit Bezugnahme auf die Autorität de« hl,

Stuhles, oder au Lhristi Statt, oder im Name« der Npostelfürsten, «der i>,

ähnlichen Ausdrücken, al« oberster Lehrer der Kirche abgegeben habe; da«»

wäre damit eo ip»o — weil nach tuthoüfcher Nuffasfnng in Sachen des Gl»»'

ben« ein Irrthum nicht möglich und folglich ex e»!neär» Ausfprüchc früherer

Päpste dieselbe Kraft und Wirkung haben müssen wie folche künftiger Päpste —

jene cnrialistifche Theorie, wonach der Staat der Kirche untergeordnet wäre,

und die weltliche Gewalt in völliger Abhängigkeit von der geistlichen sich be

fände, für die Katholiken »l« Glaubeusfatz ftroclamirt. Denn mit einer keiimi

Zweifel über den Sinn feiner Worte zulassenden Deutlichkeit hat — um »n«

der Menge ähnlicher Kundgebungen nur ein Beifpiel herauszugreifen — der

Papst Bonifoz VIII, in der allgemein als dogmatisch geltenden Bulle „Uimm

«2net»m- vom 18, Nov. 1302, welche Leo X aus der 5. Lateranischen Synode

bestätigt hat (e. 1. Nxtrav»^, eomm, I, 8), die Unterordnung der weltlichen

Gewalt, de« Staate«, unter die geistliche, die Kirche, als einen Satz hingestellt,

den jeder Katholik bei Vermeidung de« Verlustes der ewigen Seligkeit zu glau

ben habe. Der Staat würde darnach seine Nntorität nicht unmittelbar »u« dem

göttlichen Willen, sondern nur von der Kirche (dem Papst) ableiten dürfen, in

deren (dessen) Händen sich eigentlich nach (vermeintlicher) Anordnung Christi

beide Gewalten vereinigt fänden, und die Staatsgewalt hätte als bloße« Organ

der Kirchengewalt deren Willen blindling« zu vollstrecken; „/« üae e/u«-?««/»-

ie«iaie — fagt Bonifaz — <iuc>« e«»e gla<iio«, «z«»-iiuulem «icleiicel ei ieulpo'^!,

e««nFeiiei» <iicii« insi?'««»»«»'. . . derte <zu! in pote»tHte petri temporalem -;!»-

nünm e»»e u«-;»t, m»Ie verdünn attenäit Komin! prolereuti»: ^Oonverte -;!»-

äinm tuum in v»ßin»m." l/iei'-z«« «-F» e«i in /«><e»i<lie eeeiesiae, «znniuoi»»

»eiiieei Fi»<ii«« ei maie?»»'»/«. 8eä i» u,u!äem pro eeelegi», ille vero »d ecole

»i» exeroenäu». Ille »»eeriäot!», i» manu re-;um et müitum, «ecl «cl nui«m el

ziaiieniiam «aee»>cl«ii». tlpoi'iei a«iem Fi<iH«m e«»e ««i Fia-Hio ei ienlpmo^n»

»uciv»'ii»ie»l «pii'iiuaii ««b/iei zic>te«i«ii, . ."

Ls fei — erklärt Papst Bonifaz weiter — ein göttliche« Recht der ober

sten Kirchengewalt, die weltliche Gewalt einzufctzen und zu richten: „Kam veri-

t»te test»nte «pn'iiuaii» ^>oie«in« ie^^enam z>oie»iaie?>l «»«iiiue»'« H»iei ei /«clic»«

«i ion« non /««-»<. . . NlFo »i äevillt tei-ren» pute»t»», ^uäioÄbitur » put«-

8t»te «p!i-itu«li. . . A«< «uienl ^aec uueio»'ii<«, et si 6»tH «it liomiu! et exer-

ee»tur per nominem, nun numana, »eä potiu» elivin«. , . <Huieuu<zue i^itnr

linie potegt»ti » Ueo »ie orä!n»tae re»!«tit, Dei or<l!n»tioni re3i»tit."

Daß aber der Papst bei Ellassung dieser Bulle ,,«x e»tueär»" im oben

bezeichneten Wortverstaud gesprochen habe, geht aus der ganzen Haltung, und

insbesondere aus den Schlußworten derselbe»: „kurro »ube»»e Ilc>m»nc> ko»-

tiüei omni Iiumanae e>-elltur»e cieel»»'«»!««, Heim««, HHl«im«» ei z»>onune«n»<"

omniuo e»8e <Ie ueee»»it2te »»luti»" unwiderleglich hervor, und wir »ermögen
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nach den gewöhnlichen Grundsätzen der Auslegungslunst jener Auslegung der

Bulle, wonach nur dem einen oder andern weniger verfänglichen Satz derselben

dogmatischer Charakter beiwohnen soll, oder der Paftst nur von der Unterwürfig

keit der Fürsten „in Betreff ihrer Sünde" gesprochen habe (Phillips K. R. III

S. 256—260), absolut nicht beizupflichten. Auch kann nach den geschichtlichen

Vorgängen jener Zeit lein Zweisel über den wahren von uns angegebenen

Sinn der Bulle obwalten.

Durch diesen Hinblick »uf eine unabweisbare Consequenz de« Dogma

von der päpstlichen InfaUibilität glauben wir dargethan zu haben, daß durch

dasselbe, fall« es wirklich vom Loncil im obigen Sinn formulirt würde, da«

bisherige Verhältnis; der Koordination von Staat und Kirche grundsätzlich ver

ändert werden müßte, und zwar zum Nachtheil de« Staat«. Welche einzelnen

praktischen Wirtungen jenes Dogma auf die Beziehungen von Staat und Kirche

äußern würde, liegt außer aller meuschlicher Voraussicht; nur so viel läßt sich

jetzt schon mit Bestimmtheit behaupten, daß eine erneuerte Geltendmachung der

Superiorität der Kirche über den Staat zu den unheilvollsten Wirrnissen und

Kämpfen führen würde, au« welchen höchst wahrscheinlich zunächst nicht die

Kirche siegreich hervorgehen dürfte, fundern der von der Kirche sich dann völlig

lossagende Staat

Gleichwohl gewinnt es den Anschein, al« ob man in Rom da« Bestreben,

der Kirche den Vorrang und die Herrschaft über den Staat zu verschaffen, auch

heute «och nicht aufgegeben habe. Unter den Sätzen de« Syllabu«, auf die

wir nun übergehen, befinden sich nämlich einige, welche diefe Tendenz ganz ent

schieden uerrathen, und ihre Dogmatisirung würde daher ebenfalls die allerbe-

dcntlichste» Folgen nach sich ziehen, da lein moderner Staat auf da« Verlangen

nach Aenderung seiner Principien und seiner Rechtsiustitute im Sinn jener

Thesen eingehen kann und wird.

So verwirft in der 42. Thesi« der Papst den Satz als einen Irrthum :

daß im Lonflict der Gesetze beider Gewalten das weltliche Recht den Vorzug

habe. Formulirt man nun zum Zweck der Dogmatisirung den Gegensatz davon,

so würde es Glaubenssatz der katholischen Kirche: daß im Conflict der

Gesetze beider Gewalten nicht da« weltliche Recht den Vorzug

habe, sondern das Kirchengcsetz (Schrader ». ». O. S, 29 und Tosi a.

». O. S. 105) — ein Satz der in dieser Allgemeinheit schon deßhalb von

keinem Staat anerkannt werden kann, weil damit dem Ungehorsam gegen die

Staatsgesetze Thür und Thor geöffnet wäre, da es nicht schwer fiele sich auf

ein wirklich oder vermeintlich widersprechende« Kircheugesetz zu berufen; wir er

innern beispielsweise nur »n die Widersprüche zwischen der weltlichen und kirch

lichen Gesetzgebung bezüglich der Zinsen und de« Zehnten. Derselbe Anspruch

»uf Unterordnung der weltlichen Gesetzgebung unter die kirchliche wird in de«

Thesi« ü? erhoben, worin e« heißt: „die bürgerlichen Gesetze sollen

und dürfen von der göttlichen Offenbarung und der Autorität

der Kirche nicht abweichen." (!) (Schrader S. 34.)

So wünschenswerth es auch ist, daß die weltlichen und kirchlichen Ge

setze principiell mit einander harmouiren, und so wenig wir geneigt sind in

40»
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Abrede zu stelle«, daß ei« Uittenha« au« religiöser Ueberzenguug de« Gesetzen

seiner Kirche eine« materielle« Vorzug vor de» St»at«gesetzen einzuräumen

sich gedrungen sehen mag; so muß doch unter allen Umständen daran festge-

halten werde«, daß jeder Unterthan die formelle Autorität der Gesehe des

Staats zu rcspectiren habe, und e« wird Niemand zu behaupten vermögen,

daß dieser Satz mit der Lehre und dem Beispiel Christi und der Apostel im

Widerspruch stehe,

Bereit« hat der Papst die obigen Thesen ins praktische Leben einzuführen

gesucht, indem er in seiner Allocntion vom 22. Juni 1868 das österreichische

Stlllltsgrundgesetz vom 2l. Dcc. 1867 und die confesfionellen Gesetze vom

25. Mai 1868 sür null und nichtig erllärt, und dadurch jene Couflicte zwischen

der Staatsgewalt uud den kirchlichen Organen in Oesterreich erregt hat, welche

sich vor unser» Äugen abwickeln. Aehuliche Eonflicte würden durch die Dogma-

tisirung der in Rede stehenden Thesen wohl auch in Bayern entstehen. Bekannt»

lich finden sich zwischen den Bestimmungen de« Eoncordats und der zweiten

Verfassungsbeilage, dem sogenannten Religiousedict, mehrere nicht unerhebliche

Widersprüche. Da nun aber das Loncordat laut der Publicatiousworte im

Z. 103 de« Religiousedict« nur mit den durch da« letztere gezogenen Einschrän-

klingen »ls Staatsgesetz gilt, so besteht wenigstens unter Juristen kein Zweifel

darüber, daß bei einem wirklichen Widerspruch zwischen den Bestimmungen

beider Rechtsquellen das Edict den Vorzug habe vor dem Eoncordol. Würde

nun der Satz: daß beim Widerstreite der Gesetze beider Gewalten das Kirchen

gesetz den Vorzng habe vor dem Staatsgesetze, zum Dogma erhoben, dann

müßten die Katholiken dem Eoncordat, welche« ja unzweifelhaft auch »ls ein

Kirchengesetz betrachtet werden muß, den Vorzug einräumen vor dem Edict,

uud Anlässe zu Conflicten aller Art würden sich bald einstellen.

Nur im Vorbeigehen erwähnen wir ferner de« sehr vernehmbaren An-

klänge« an die Theorien der Bulle „I7n»in -»aiietain" in der Syllabus-Thesis

54, welche lautet: „Könige und Fürsten sind nicht nur von der Juris

diction der Kirche nicht ausgenommen, sonder» sie stehen bei Ent

scheidung von Iurisdictionsfrage» auch nicht höher als dieKirche

(Schrader I. <:. S. 34), oder besser (nach Tosi !. «. S. 158) „unter der

Kirche." Wer da weiß wie dehubar uud unbestimmt die Ausdrücke „Juris

diction" und „Iurisdictiousfillgen" im kirchlichen Sprachgebrauche sind, für

den bedarf es keiner Erläuterung unserer Behauptung: daß nach der Dogma-

tisirung dieser 54, Thesi« von der Souveränetätsqnalität der Könige und Für

sten nur sehr bedingt mehr gesprochen werden tonnte. Im Zusammenhalt mit

der besprochenen 42. Thesi« gewinnen auch einige andere Thesen die rechte Be

leuchtung, und kann deren Tragweite nur unter fortwährender Berücksichtigung

de« dort aufgestellten so bedenklichen Satze« völlig gewürdigt werden.

Die Kirche vindicirt sich auf der einen Seite vollkommene Freiheit und

Unabhängigkeit vom Staat: „die Kirche" — besagt Thesi« 19 (Schrader I.

«. S. 23) — „ist eine wahre und vollkommene, völlig freie (!) Ge

sellschaft, und sie besitzt ihre eigenen, beständigen, von ihrem

»ötllichen Stifter ihr verliehenen Rechte, und es ist nicht Sache
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der Staatsgewalt zu bestimmen, welche« die Rechte der Kirche

und welche« die Schranken seien, innerhalb deren sie dieselben

ausüben könne;" — und die Thesen 41 und 44 fügen ergänzend bei:

„Die Staatsgewalt, um so weniger wenn sie von einem ungläu-

bigen Fürsten ausgeübt wird, hat nicht eine indirecte, negative

Gewalt in religiösen Dingen, . .." „Die Staatsgewalt lann sich

in Sachen der Religio», der Mor»l(!) und de« geistlichen Re-

giments nicht einmischen." (Schrader I. o, S. 29.)

Auf der andern Seite aber nimmt die Kirche zu dieser ihrer Freiheit

noch da« Recht in Anspruch eine zeitliche Gewalt ausüben zu dürfen: „Die

Kirche hat" — laut Thesis 24 — „die Macht äußern Zwang anzu

wenden, sie hat auch eine direkte und indirekte zeitliche Gewalt"!!),

wozu Schrader S, 25 bemerkt: „Nicht bloß die Geister sind der Gewalt der

Kirche unterworfen." (!)

Wir wollen nun nicht versuchen bis in« Detail nachzuweisen, daß diese

bis jetzt »ur vom Papste vorgenommene höchst auffallende Grenzbe-

stimm un g zwischen der kirchlichen und staatlichen Rechtssphäre bis zur völligen

Unbedeuteudheit des Staats ausgedehnt werden könnte. Aber auf einige unser

gellendes Recht direkt bedrohende Consequenzeu aus dem angeführten und an»

dern einschlägigen Syllabns-Thesen aufmerksam zu machen, können wir un«

nicht versagen.

Dem König steht bekanntlich hinsichtlich der Religionsgesellschafteu eine

gewisse Summe von Befugnissen zu, deren Inbegriff man da« Kirchen-Hoheit«-

recht (jus eire» 3»or») zu nennen Pflegt. Es äußert sich diese«, im Lause der

Jahrhunderte durch Zusammenwirken verschiedener Ursachen erwachsene und der

Hauptsache »ach unveräußerliche, Majestälsrecht in den drei Richtungen de«

ju» !-Lf«lm»näi, oder richtiger re«ipi«n<li, des Hu» «upreniae inspeetioni» und

des Hu» lulvneat!»«. Der König kann demnach, nuter Einhaltung der verfassungs

mäßigen materiellen nnd formellen Bedingungen, Religionsgesellschaften in den

Staat aufnehmen und ihnen dabei das Maß ihrer bürgerlichen nnd politischen

Berechtigung im Staate vorzeichnen. Die sämmtlichen recivirten Kirchengesell-

schuften stehen sodann unter der obersten Aufsicht der Staatsgewalt, welche

darüber zu wachen hat, daß keine über ihren eigentlichen Wirkungskreis hinaus»

greife, der äußere Friede nnter den verschiedenen Confessioneu aufrecht erhalten

und die Harmonie zwischen der geistlichen und weltlichen Gewalt nicht gestört

werde; wogegen aber auch alle Kirchengesellschafteu und die einzelnen Glieder

derselben den Schutz der Staatsgewalt gegen jede Verletzung ihrer Rechte und

Gesetze und gegen alle widerrechtlichen Handlungen anzurufen berechtigt sind.

In Vethätigung des H»» reoipienäi und aävooati»« hat nun schon der

Geber der Verfassuiigsnrlunde jedem Einwohner de« Reichs vollkommene Ge

wissensfreiheit und die freie Wahl de« Glaubensbekenntnisse« nach erlangter

Volljährigkeit zugesichert, die Religionsverhältnisse der Kinder an« gemischten

Ehen normirt, die katholische und protestantische Kirche einander rechtlich voll

kommen gleichgestellt, und zugleich jeden äußern Zwang in Sachen de« Glau

ben« und Gewissen« ausgeschlossen. Die Verfassungsbestimmung der Freiheit
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der Presse und de« Buchhandel« besteht auch für die Werte religiöse» Inhalt».

(Vergl. Berf.°Urtunde Tit. IV. ß. 9 und II. Beilage §. 1; 5 l>i« II. 12bi«23;

24; §. 2. 42, 71; Tit. IV. ß. 11 und Beil. III). Alle diese staatsrechtlichen

Normen hätten nach den Thesen 19, 41, 44, 24 leinen Anspruch aus Wirksam

keit gegenüber der katholischen Kirche!

Um »der leinen Zweifel aufkommen zu lassen darüber, daß man in Rom

gerade diele, wie un« fcheint, dem Geiste de« Ehristenthums vollkommen ent«

sprechenden, in die allgemeine Rechtsüberzeugung de« deutschen Voll« über

gegangenen und jedenfalls als geschichtliche Nothwendigleit erfcheinenden Prin-

cipien der Glauben«, und Nelenntnißfreiheit und der Parität perhorrescire,

und die ganz entgegengefetzteu Priucipien des Nekenntnißzwangs und des

erclusiuen Staatstirchcnthum« begünstige, verweise» wir auf die keines Kommen

tar« bedürfenden Thefen 15, 77, 78 und 79, welche lauten: „Es sreht nicht

jedem Menschen frei jene Religion anzunehmen und zu bekennen,

welche er, durch das Licht der Vernunft geführt, für die wahre

hält (Thesi« 15) — wozu Schrader S, 22 noch bemerkt; „Sondern wer die

geofsenbarte Wahrheit in der tatholischen Religion erkannt hat, darf leine andere

suchen und annehmen." „In unserer Zeit ist e« auch noch nützlich,

daß die katholische Religion al« die einzige Staatsreligio» unter

Ausschluß aller andern Culte gehalten werde" (Thefi« 77); und:

„Es war daher nicht gut gethan in gewissen tatholischen Ländern

den Einwanderern gesetzlich die freie Ausübung ihres Cultu« zu

garantiren" (Th. 78. Schrader S. 40>; „denn es ist nicht falsch, daß

die staatliche Freiheit eine« jede» Eultes und die allen ertheilte

Erlaubniß allerlei Meinungen und Ansichten laut und öffent

lich bekannt zu gebe», zur leichtern Verderbniß der Sitten und

Gemüther der Völler und zur Verbreitung der Pest de« In-

differentismu« führen." (Th. 79 Schrader S. 41.)

Welch bedenkliche Beunruhigung der Gewissen, und welch gefährliche

Trübung de« religiöfen Friedens müßten solche Dogmen in einem paritätischen

Staate wie Bayern erzeugen!

Daß ferner angesichts der mehrerwähuten Thesen von dem obersten Auf

sichtsrecht des Königs auch über die tatholifche Kirche mit all de» darunter

begriffenen einzelnen Befugnissen keine Rede mehr fein könnte, braucht kaum

erwähnt zu werden. Die zwei bekanntesten Hieher gehörenden Institute de«

killest und der Hppellatiu »b ab»8» «vergl. II. Edict §. 57—59, §, 51—54,

55, 5S, 57, SN und allerhöchste I. Verordnung »um 8. April 1852) sind oben»

drein durch den zweiten Satz der 41. Thesi« speciell mit den Worten verworfen:

„sie (die Staatsgewalt) hat also weder da« Recht des ^2-eH«»<u-- noch

da« Recht der /sppel/aeia, welche ai< ai««« genannt wird." (Schra-

der S. 29.)

Da die katholische Kirche unbefchräutte Erwervsfreiheit für sich in An-

fpruch nimmt — Thefi« 26 lautet: „Die Kirche hat ein angeborne«

und legitime« Recht »uf Erwerb und Besitz" (Schrader I. e. S. 25)

— so wären die gemäß ß. 44 de« II. Edict« noch bestehenden Amortisation»
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gesetzt zu beseitigen; ebenso könnte von der obersten Aussicht de« Staat« über

die Verwaltung der Kirchengüter, vorbehalte!! durch ß. 75 de« II. Edict«, keine

Rede mehr sein. Wie jeder wohlorganisirte moderne Staat, so uindicirt sich

auch der bayerische Staat da« ausschließliche Recht der Gesetzgebung und Ge°

richtsbarkeit in Civil» und Criminalsachen, das Recht der Besteuerung und der

Heranziehung der Umerthaueii zum Dienste der Waffen; jede Befreiung oder

Bevorzugung irgendwelcher Untcrthanenclasse in der eine» oder andern Beziehung

muß als ein vom Staate nach seinem freien Ermessen verliehene« und darum

auch wieder einziehbares Privilegium betrachtet werden. Demgemäß ist bei uns

auch die katholische Kirche hinsichtlich ihrer Personen und Güter der staatliche!!

Gerichtsbarkeit unbedingt, der Steuerpflicht Principiell, aber mit einigen Be

günstigungen unterworfen; von der Pflicht die Waffen zu tragen sind aber die

Lleriter befreit (vergl. Verf..Urtunde Tit. VIII z. 1 und II. Edict. ß. 64-70

Tit. IV ß. 9 Abs. 6 und II. Edict ß. 73, 74 und dazu die verschiedenen Finanz-

gesetze; Tit. IX ß. 1.)

Dagegen nimmt nun die katholische Kirche eine nach dem kanonischen

Rechte bekanntlich in« Ungemesseue sich erstreckende Immunität, d. h. Befrei»

ung von weltlicher Gerichtsbarkeit, Besteuerung und Militärpflicht, al« ein

gottverlieheues Recht in Anspruch, so daß jede Gewalt des Staat« in

einer der angegebenen Beziehungen nur al« eine vom Papste der Staatsgewalt

verliehene Eoncession erschiene. Die bezüglichen Thesen laute«: „Die Immu

nität der Kirche und der kirchlichen Personen hatte ihren Ur

sprung nicht vom Civilrecht," „sondern sie wurzelt" — wie Schrader l. e.

S. 26 beifügt — „im eigenen, von Gott ihr verliehenen Rechte der Kirche"

(Thesi« 30); „die geistliche Gerichtsbarkeit für weltliche, Eiuil-

wie Crimiulll-Augelegenheiten der Geistlichen ist nicht gänzlich,

selbst ohne Nesragen und gegen den Einspruch des apostolischen

Stuhls abzuschaffen" (Thesi « 31), „denn sie ist" — fügt Schiader S.26

bei — „im eigenen Rechte der Kirche begründet, uud kann nur mit ausdrück

licher Zustimmung de« Papste« an die weltlichen Gerichte übertragen werden;"(!)

die von der Militärfreiheit handelnde Thesis 32 ist für Bayern von keinem

praktischen Belang, Sollten diese Sätze dogmatisirt, und daraufhin von der

Kirche die entsprechenden Ansprüche erhoben werden, dann müßte der Staat

sein Hausrecht wahren.

Wir halten es nicht für nöthig auf weitere Erörterungen un« einzu

lassen, wozu noch einige andere Thesen de« Syllabu«. z. B. These 22, welche

ganz offenbar gegen die Freiheit der Wissenschaft gerichtet ist, Th. 45, wodurch

in Verbindung mit Th, 44 der Staat von der obersten Leitung der Schulen

ausgeschlossen werden will, allerdings Anlaß böten Da« Angeführte mag ge

nügen zum Beweis unserer Behauptung: daß durch die Dogmatisirung der

Päpstlichen Unsehlbarteit und der einschlägigen Syllabnssätze da« actuclle Ver-

hältniß de« Staats zur katholischen Kirche principiell umgestaltet, und die be

stehende Gesetzgebung bezüglich der rechtlichen Stellung der katholischen Kirche

in Bayern total geändert werden müßte, wenn ander« verlangt würde, daß

der Staat in seiner Gesetzgebung und Verwaltung mit der kirchlichen Gesetz
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gebung sich in Einklang letze, d. i. sich selbst aufhebe und sich der Kirche unicr-

ordne.

Indem wir in vorstehendem unsere Ueberzeugung über die von der

Staatsregierung an uns gestellte Frage ausgesprochen haben, mußten wir uns

auf deu Standpunkt der Regierung stellen. Wir mußten es als möglich ansehe»,

daß da« bevorstehende Concil Beschlüsse des Iuhalt« fasse, wie sie in der Frage

erwähnt sind. Ob dieß wirklich der Fall sein werde, darf wohl noch immer als

zweifelhaft erachtet werden. Es darf gehofft «erden, daß das Oberhaupt der

katholischen Kirche nicht die Initiative ergreifen werde, um Beschlüsse zu pro-

»ocireu, welche jedenfalls durch kein Bedürfniß gefordert sind. Man darf er

warten daß sich das bevorstehende Concil der Ueberzeugung nicht verschließen

werde, daß den Uebelständen, an welchen die menschliche Gesellschaft unbestreit

bar leidet, nicht durch neue Dogmen, sondern nur durch Förderung wahrer

Religiosität und Sittlichkeit auf Grund der bestehenden Dogmen abgeholfen

werden tonne.

Zur Beglaubigung B, Wiudscheid, z. Z. Decau.

Votum des Professors Dr. u. Bayer in der Sitzung der Iuristc»-

facultat um 2. November 1869 in Betreff der Conciliumsfragc.

Hinsichtlich der ersten Frage, auf deren Beantwortung sich

das gutachtliche Referat allein beschränkt, glaubt der Unterzeichnete

zweierlei unterscheiden zu müssen, nämlich 1. den unmittelbare»

Einfluß der Dogmatisirung der in Frage stehenden Sätze auf die

bestehenden verfassungsmäßigen und gesetzlichen Institutionen des

Staats; und 2. die Wirkung derselben in Bezug auf die katholischen

Staatsangehörigen.

Zu 1. In der ersten Beziehung würde, wie ich glaube, dieser Act leine

Veränderung hervorbringen, Allerding« kann nicht in Abrede gestellt werden,

daß mehrere Sätze de« Syllabu« mit den positiven Bestimmungen des modernen

Staatsrecht» in Widerspruch stehen.

Wenn ich nämlich auch nicht in allen Sätze», welche da« Referat für

widersprechend hält, mit Sicherheit einen solchen Widerspruch zu finden ver

mag, weil die Umsetzung der einzelnen Thesen ans ihrer ursprünglich negativen

Fassung in die affirmative nicht selten auf mehrfache Art möglich ist, auch auf

eine solche, welche keinen Widerspruch enthalt, wenn ich ferner auch die Ve»

fürchtung de« Referat« nicht theilen tan», daß durch die Dogmatisirung der

päpstlichen Unfehlbarkeit die Bulle „Iluam »»uetHm" von Bonifaz VIII. auch

für die Gegenwart in Kraft gefetzt «erden würde, weil diese Bulle nach dem

Zeugnisse Döllinger« in dessen Werke „Kirche und Kirchen" (München 186l,

S. 48) schon einige Jahre nach ihrer Erlassung durch Clemens V. zurückgenom

men oder abrogirt worden ist; so komme» doch immerhiu in dem Syllabu«

einige Aussprüche vor, welche unzweifelhaft einzelnen Bestimmungen, name»tlich
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der bayrischen Verfassungeurkunde widersprechen. Ohne auf eiue erschöpfende

Vcrgleichung eingehen zu wollen, glaube ich als solche jedenfalls bezeichnen zu

können die Thesi« 15, durch welche ausdrücklich verworfen wird, was in der

bayrischen Verfassungsurtunde Titel IV ß. 9 über die Gewissensfreiheit be»

stimmt ist; und ebenso die Thefis 41, in welcher der weltlichen Gewalt da«

Recht de« ^xe<^»»tur (klllcut) und der Annahme einer H,ppe»»tio »d »du»«

abgesprochen wird, während doch diese Befugnisse in den bayerische» Verfassung«-

gesehen ausdrücklich »nerkaunt sind, V. U, Titel IV, ß, 9, Abs. 5 und Religion«-

edict ß. 52 flg, und ß. 58.

Aber ungeachtet dieser materiellen Widersprüche glaube ich doch, daß

durch Dogmatisirung der betreffenden Thesen des Syllabus keine Veränderung

in de» Vorschriften des bayerischen Staatsrechts bewirkt werden würde. Daß

eiue solche Veränderung durch die bloße Publicatio» der Conciliumsbeschlüssc

ip»o ^ure nicht bewirkt werden könnte, «ersteht sich wohl von selbst. Daß sich

aber die Staatsregiernng geneigt zeigen würde da« dermalen bestehende Kirchen-

staatsrecht auf verfassungsmäßigem Wege mit den abweichenden Eonciliums-

befchlüssen in Einklang zu bringen, wird unter den gegenwärtigen Verhältnissen,

und im Hinblick »uf die neuesten Vorgänge in andern deutschen Staaten, sicher

niemand für wahrscheinlich halten. Hat man doch selbst völkerrechtliche Verträge

mit dem päpstlichen Stuhl ohne weitere« aufzuheben keinen Anstand genommen

(Baden, Oesterreich); wie sollte zu erwarten sein, daß einseitige Beschlüsse der

Kirchengewalt, welche mit dem Landesstaatsrecht «icht Harmoniren, eine will

fährig entgegenkommende Berücksichtigung finden würden?

Zu 2. Ander« verhält sich die Sache, wem» man die Wirkung der Dog

matisirung auf die katholischen Staatsangehörigen ins Auge faßt. Diese würden

durch die Erhebung der Sätze de« Syllabu« zu Glaubenswahrheiten mehrfach

in eine äußerst peinliche Lage versetzt werden, und zwar gerade diejenigen am

meisten, welche es ehrlich mit der Kirche und dem Staate meine». Einerseits

wären sie nämlich — und zwar nicht bloß formell, fondern (in Folge de«

geleisteten Uuterchanen-Eide« und selbst in Folge der Thesi« 63 de« Syllabu«)

auch im Gewissen verpflichtet den Gesetzen und Anordnungen ihrer rechtmäßigen

Fürsten nachzukommen; andererseit« wären sie aber ebenfalls im Gewissen ver

pflichtet sich den widersprechenden kirchlichen Beschlüssen z» unterwerfen.

Die Folgen eine« solchen Eonflicte« würde» auch für die weltlichen Re

gierungen nicht gleichgiltig bleiben. Aber ungleich fchwerer würden die Nach

theile desselben auf die Kirche selbst zurückfallen. Denn einige der Betheiligten

würden, um sich der peinlichen Lage zu entziehen, offen und ausdrücklich ihren

Austritt au« der katholischen Kirche erklären; andere aber — und diese würden

gewiß die weit überwiegende Mehrheit bilden — würden zwar nicht äußerlich,

aber doch innerlich von der Kirche abfallen, d. h. sie würden sich zwar immer

noch Katholiken nennen und nennen lassen aber sich weiter um die Dogmen

der katholischen Kirche nicht im geringsten bekümmern, ja sogar unter Umstän

den ausdrücklich dagegen protestiren. Gerade dieser Indifferentismu« aber war

von jeher und ist auch jetzt noch, ja jetzt noch mehr als je, da« gefährlichste

Element, weil die Anhänger desselben von den offenen Feinden der Kirche als

die wirksamsten Vorläufer bei der Ausführung ihrer Absichten benützt werden.
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In Erwägung dieser Gründe, insbesondere des zuletzt berührten, sehe ich

mich veranlaßt wiederholt auf da« zurückzukommen was ich schon in meiner

Bemerkung zu dem Eircularschreibeu de« Dekanat« vom 3. Juni l. I. anzu

deuten mir erlaubt habe. Ich halte e« nämlich jetzt noch mehr als damals für

schlechthin unglaublich daß die Vater de« Concilium«, welchen die drohenden

Gefahren unmöglich verborgen sein tonnen, und deren Bestreben doch nur dahin

gelichtet sein lau» das Beste der Kirche zu befördern, solchen Antragen (wenn

sie je gestellt werden sollten) ihre Zustimmung geben werden, welche Voraussicht»

lich, wenigsten« in einem großen Theile der katholischen Welt, sehr nachtheilige

Folgen für die Kirche selbst herbeiführen würden.

Ich bitte diese meine Meinungsäußerung dem Berichte der Facultät »u

die höchste Stelle beizulegen. München, den 2, Nov. 1869. (gez.) Dr. v. Bayer,

Zur Beglaubigung: B. Wind scheid, z. Z. Decan.

IV.

Päpstliches Breve an Erzbischof Mannina. in Westminster.

,F','u« /'/'. /^. Veuerabili ^ratri, ^senn'c» Z<i«»>-ck«, Hroliiepizeup«

Wß»tiuonÄ«terieu«i, Veneradüi« Krater, 8aluteu, et Hpo»tolieam Leneäietio-

nem ! Oum in litteri« aä te, Veuerabili» I'rater, 6ati8 die praeteriti 8eptem-

dri» äixer!m»8, revoeauäa non «8«« in clubium <^n»e al< Oeunmeuie» (^oneilin

j»m expeu8» luerunt et Mäieata, !>ul!i<^ne prepterea äamnatnrnm errurnm

patroeiniu Ineum «88« pc>88« in novo Ooueiü«, I^o8<zue !<teireo ne^uivl88e

aeatbc>Iiea8 iuvitare a6 ä>8eeptanäum, äi8e!mu8 »I!^ue8 e 6!8»entientibu3 «ie

ea verba !ntel!ex!88e ut s,mnem «idi praeeln8am exi8tim»rent viaiu »6 ex-

peuenäa8 äittieultate3 <^uidu3 ctetinentur ne aä eatbc>Iiea8 parte» aeeecillnt,

iutereeptumHue «ibi lerine eeu8erent »<! Nn8 aäitum. H,äeo vero !f<)8, u.ui,

lieet immerent«8, Illiu« vie«8 Aerimn3 in terr!3 (zui venit 8alvum laeere c^uoä

perierat, «t>3Um»3 ad i!ü <znu<^nc> mnäo repellens>,3, nt imo uueurramu3 ip3i3,

nibii<zue vut!8 !neen»!c>ridu8 expetamu8 <^n»m ut reverteuti euilidet paterno

atfeetu draebia protenäer« po33!mn3, !fee uncznam eerte 8ileutium ill,3 inäi-

eere vnluimn8 <^ni, prava in8t!tutiune äeeepti, putante8c>ue «e reete 8entire,

6i88en8um »nun! » Äul>!8 vali<li3 inuiti a,^nmenti8 arbitrentur, <^uae propts-

rea a 8ap!e»t!t>N8 piuclentibu^^ne 8er!o expenäi <te3i<terent. I^ieet enim iä

tieri ne<^ne»t in <üone!I!c>, vir! tamen 6!vinarnm rerum periti a Ifnlii« 6e8>^>

nllnäi !p8,8 nun äeerunt, <zu!bu8 inentein 8»«m aperire P038!nt umniac^ue

ratinnum momenta »ententiae 8u»e 8<ienter expanere, ut, ex ip8c> <ii»eept»-

tic>n!8, 8n!u ver!tati8 a83e<iuenä»e 8tuäiu i»8titutae, eonüiutu, uderiori luoe

perlunä! valeaut c^ua aä illam peräueantur. Iltinam i<I plurimi 8idi pronn-

»llnt bun»c>ne Ü6e exe<zuantur; «um id euntiu^ere ne<^ue»t 8>ns m»ssnu !p»o-

rnin oet«rurnm<^ne pruveutu. Ip8nrnm ^niäeni, <^ni» Ueu3 re<^uireutibn8 »e

tntu eorä« taeiein 8ulllu o8teuäet, Ü8<ie!NH>ie pruestabit ^uod eupiunt. H,Iic>ruin

veru, tum <^!ii» r>lae8tllntium viroruin exempluin eküeaei«, 8»» earere n^n pn-

terit, tum etillin lzni«, !8ti <zu« majore 6ili^entia et ladure veritat>8 beneiieium

8il>! eompararunt eo imp«n8iore 8tuäio deneüeium idem aä esterc>8 porrizere

nitentur. Dum antein fau8ti»8!mum dune 8neee»8Um », äivin» element!» poz-

eiiuu« enixe, sxeipe, Veneradili8 Krater, H,vc>8tolieam Leneäietinnem, czuam

8ur>erui lav<»!8 auspieein et praeeipuue !^o8trae denevulentiae pi^uu« tibi

totiyue 6ic>eee8i tn»e permanenter impert!mu8. Datum Iloma«, »pud 8, ?etrum,

6ie 3U. 0et«Kr!8, 1869, rontitieat»» Nustri anno XXIV, ^»«« ^^. /^«
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ttllUÜIIlktiK äsr 0lil,88i8Ld62 »,III162i8LdLI1 8M>H« von Dr.

Ä. I. H u e r in 1>ier. ^Vien, 1869, Lraumüller, VIII. 98. 8. kr.

24 ^r.

Das Sprachstudium, namentlich auch das Vergleichende ist es, was

heute zu Tage viele und namhaft Gelehrte beschäftigt. Selbst jene Sprachen,

die entweder ganz ausgestorben sind oder nur noch in schwachen Resten fort»

leben und nur eine geringeLitcratur haben, haben durch die vielen Schwierig»

leiten, die sie bieten, muthige und unternehmende Geister von ihrer Durch

forschung nicht abgehalten. Mögen auch zwischen ihnen und der Gegenwart

Jahrhunderte liegen, mag ihre Heimat auch in weitester Ferne sich befinden,

mögen ihre Wort- und Formbildungsgesetze uns auch noch so fern liegen,

man hats versucht, und bereits auch schon mit vielem Erfolge, von dem

Vorhandenen eine möglichst klare Erkenntniß zu erhalten und die Aehnlich-

teit, Verwandtschaft und den Zusammenhang mit andern Sprachen kennen

zu lernen. Diese Bemühungen der Gelehrten haben bereits zu vielen wich

tigen Ergebnissen geführt und manche Dunkelheit und Zweifel gehoben. Wir

kennen jetzt die Aehnlichlcit, Verwandtschaft und den Zusammenhang vieler

Sprachen und Völker, worüber die frühere Zeit im Dunkeln und Ungewissen

war. So gewähren diese Studien dem nach Kenntniß und Wahrheit streben

den Geiste schon natürlich vielen Genuß und reichen Lohn; aber namentlich

ist es wichtig für jenes alte göttliche Urtundenbuch, für das alte Testament.

Wie mau lange Zeit hindurch aus der Sprache nicht geringe Waffen zu

ihrer Bekämpfung hernahm, so dient und wird immer mehr die Sprache und

Literatur der umwohnenden Völker dazu dienen, jene heilige Sprache selbst

immer mehr aufzuhellen, als auch das von ihr Erzählte zu rechtfertigen.

So haben wir denn auch die vorliegende Grammatik der classischen

armenischen Sprache von Lauer mit großer Freude begrüßt. Die Bewohner

des Hochlandes von Armenien, die von Altersher, wegen der reichen Natur

erzeugnisse des Bodens großen Handel trieben, und mit vielen Völkern in

innigster Berührung standen, gehören, als von Iaphet abstammend, zu der

großen Volterfamilie derIndogermanen. Ihre Sprache zählte zu jener
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Hanptgruppe des indogermanischen Sprachstammes, den wir den asiatischen,

oder arischen im cngern Sinne, nennen, und sich in 2 Aeste theilt, das In

dische (Sanskrit) und Iranische (darunter das Armenische). Ihre reiche

Literatur der altern Periode ist verloren, bis auf wenige Sagen, die uns von

Moses von Chorenc (1- 4«? n. Ch.) erhalten sind. Er lebte im Beginne der

zweiten Periode der armenische» Sprache, wo sie (durch Mesrob, im Anfange

des 5, christlichen Iahrh,) durch die Bekanntschaft mit der griechischen Sprache

eine ganz neue Gestalt erhielt. Aus dieser Periode, die bis zum 16. Iahrh.

dauerte, ist uns eine sehr reiche Literatur erhalten. Die Sprache dieser

mittler», classischen Periode, ist im vorliegenden Handbuche zur Darstellung

gebracht. Es ist kein große? umfassendes Lehrbuch, sondern soll nur zum

Gebrauch für den Schul- und Selbstunterricht, in das Studium der armeni-

scheu Literatur einführe». Und dazu ist es bei ernstem Fleiß n»d einiger Aus

dauer völlig geciguet.

Ans der Laut- und Satzlehre hrt Berf. in möglichster Kürze das'Noth«

wendigstc dargelegt, ausführlicher ist er nur in dem Punkte, in welchem die

bisher erschienenen Grammatiken Manches zu wünsche» übrig ließen, wohin

namentlich die Wortlehre gehört. Wenn man auch Manches ausführlicher

behandelt »nd erläutert nnd durch passende Stellen erläutert wünscht, so

muß man doch gestehen, daß er seinen sich vorgesetzten Zweck erreicht hat.

Die Grammatik besteht aus 3 Theilen. Der erste enthält die Laut

lehre (Alphabet, Consouantcn, Vocalc, Ton- und Lesezeichen); der zweite

die Wortlchre, als Wortbeugung, (Substantiv, Adjectiv, Zahlwort, Pro

nomen, Verbum, regelmäßige, unregelmäßige Indecliuabilien), und die

Wortbildung (Nomina uudVerba); der dritte Theil umfaßt dieSatzlehre:

Wortstellung, llebcreinstimmung des Attributes mit seinem Sub

stantive, der Apposition mit ihrem Substantive, des Prädicats mit dem

Subjcctc, des Relativ-Pronomens mit dem Nomen, worauf es sich bezieht;

dann die Casuslehrc: Nominativ, Accusativ, Genitiv, Dativ, Ablativ

und der Instrumentalis; endlich die Lehre vom Verbum: die Tempora und

ihre Bedeutung (Präsens, Imperfectum, die Aoriste, die Futura, die tempora

oorui,o8i<2) ; die moäi und ihre Bedeutung (Indicatiu, Conjunetiv, Impera

tiv, Infinitiv und Particip) ; das Passiv und die Rection der Verba. Bei

gegeben ist eine Schrifttafel, welche die Cursivschrift enthält. — Die mög

lichste Anlehnung an das Sanskrit mit Zugrundelegung von Bopp's ver

gleichender Grammatik ist sehr gut. Was wir aber sehr vermissen, auch

gerade für den Anfänger, ist im Anfange einige Mittheilungen über die

Stellung und das Verhältniß der armenischen Sprache zu den andern ver

wandten Sprachen, überhaupt über die Sprachfamilie, zu der sie gehört —

und am Schlüsse eine kleine Chrestomatie mit Glossar. Letztcrem und sicher

auch Elfterem wird Genüge geschehen in der versprochenen und hoffentlich

bald erscheinenden „Geschichte von Armenien von Moses von Chorenc."

Indeß wäre doch auch hier schon so viel nothwendig gewesen, daß ein An

fänger sich hatte hinreichend orienliren, refpectiue üben tonnen.

Die Ausstattung ist gefällig und anertennenswcrth.

Münster. Dr. L. RcinKc.
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IU8tiWU0ll68 tU!1Ü»,ll1«Ilt»,lL8 lillFllklß H.lML3,6 ill ll8UN

^uveutnti8 ^.oklüßllliil,« eäitllo »b ULlniÄ,r>r,o ^8c:l,o1lKe

o, r, oavellllno aulion 8, 8. tlisoloziae äootore, iin^ullrum

8eluitioarum neo nun biblioas veteri8 foeäeri8 exeFS8eo3

8ul)Iimioi'i8 in univsr8itat!3 Viriclnl>oll6N8i8 flloultnt« tnso-

lo^ioa «. r. nrol683ore oublioo et no8pitii au3trinc:i Hisio-

8ol^m>8 sreoti reotors sinerit«. VincIat)onl!,«ND<I!(^<I!^.XIX.

8umtiou8 Ouilelmi Lrlrumüiler i)inliopolae o. r. aulas

et univsr8itati8 8. XXIV. 202. ?r. 2 'lnlr.

Das Studium der orientalischen insbesondere der semitischen Spra

chen hat seit einigen Decennien sich sehr gehoben. Einen wichtigen Beweis da

für liefern die zahlreichen Grammatiken, die in neuerer Zeit mit diesem Ge

biete der Wissenschaft sich befassen und in schneller Folge erscheinen ').

Ein Hauptgrund, warum vornehmlich die hebräische und arabische

Sprache seit jüngster Zeit mit großem Fleiße und Eifer getrieben worden

ist, liegt offenbar in dem Stieben, den Inhalt der hl. Schrift gründlich und

wissenschaftlich zu erforschen und ihren tiefen Sinn genau kennen zu lernen.

Um aber hierzu befähigt zu sein, ist erstes und unbedingtes Erfordernis)

Sprachkenntniß, — Kenntniß der hebräischen Sprache vor Allem und dann

auch Kenntniß der verwandten Dialecte, und vorzugsweise auch des Arabi

schen. Denn darin sind wohl alle Kenner der semitischen Sprache einverstan

den. Das Arabische ist ein wichtiges, ja unentbehrliches Hilfsmittel zur gründ

lichen Erforschung des Hebräischen, namentlich zur annähernden oder gar

sichern Feststellung mancher Wurzel- und Stammbedeutung im Hebräischen.

Die arabische Sprache nämlich, welche zu der verbreitetstcn auf der Erde

gehurt, indem sie nicht bloß in eineni großen Theile Asiens, sondern auch in

einem bedeutenden Theile Africas gesprochen wird und in andere Sprachen,

namentlich die Persische und Türtische eingedrungen ist, besitzt einen großen

Neichthum von Schriften aus allen Fächern des Wissens, insbesondere der

Geschichte und Poesie, so daß mit seltenen Ausnahmen die Wurzel- und

Stammbedeutung angegeben werden kann. Da nun bei dem mangelhaften

>) Zu den mehr oder weniger Wichtigen gehören: Di-peuii ürammat.

»rab. I^ußä. 1613. <lc>I>. ^al>n, Wien 1896. 8ilve8tre äe 8llo^, Paris 1810,

zwei Theile. Hn. H,r^6ae institut. ^ram. »r»t>. Vieiina« 1813. ^««»ler, in«tit.

üi>ß, orientl. Halls 1817. ^. Vatsr manual« Alam. «^r. «Kala, «t »r»b, I^ip».

1817. Iln»eninüIIe>- instit, »<t iun<I»ni. lin^ llr»d. I^!p8. 1818. Hnö, Oderleitnsr

tungam. linF. »r»d. Vieuu»« 1822, Tychse», Grammatik der arabischen Schrift'

spräche. Götlingen 1823. W, Fried, von Hezel, Leivz. 1825, L,va!<i, «ramm»,

tie», eritiea ünss, ai-ab, 2 'lnm. I^!p«i»e 1831. H^aniti I^'Iurez ßrainmatieals»

»rak. iäiom lioma« 1845. Kurzgefaßte Grammatik der arabifcheu Sprache;

mit Berücksichtigung de« Vulgäiarabischeu i» der Levante. (Uebersetzung der

Obeileituer Grammatik), Negeneburg 1854. Nr. Leop, Güschel, kurze Grammatik

der arabischen Sprache mit Lesebuch, Wie» >8N4. Caspar,, Grammatik der

arab. Sprache 3. Aufl. Leipzig 1866,
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hebräischen Sprachschätze die Wurzel« »nd Stammbedcutung und der Um

fang des Svrllchgebrlluches nicht selten dunkel und unsicher ist, so dient die

arabische Sprache als ei» wichtiges Hilfsmittel, die Wurzel- und Stamm-

bedcutung im Hebräischen zu bestimmen. Nicht selten ist im Hebräischen nur

noch ei» abgeleitetes Nomen und eine abgeleitete Bedeutung vorhanden und

die eigentliche Stamm- und Wurzelbedcutung nicht mehr aus den Resten

nachzuweisen. Die Vergleichung des Hebräischen mit dem Aramäischen und

Syrische» liefert zwar auch nicht selten eine Beihilfe bei Erforschung und

Bestimmung der Bedeutungen, allein sie geben doch nicht eine so reiche Aus'

beute als das Arabische, Aus diesen Andeutungen des Verhältnisses des

Arabischen zu den. Hebräischen wird es einleuchtend, daß das Studium des

Arabische» für die gründlichen Ausleger des A. T. nicht bloß von großem

Nutzen, sondern sogar »othwcudig ist. Sicher würde die arabische Sprache

nicht von so vielen und so eifrig an den Academien studirt und das Erscheine»

von arabischen Grammatiken nothwcndig werden, wenn nicht das Bestreben,

die hl. Schriften des A. T. gründlich zu erforschen und den Sinn des hl,

Schriftstellers möglichst sicher und genau anzugeben, in jüngster Zeit fo stark

hervorgetreten wäre. Zum Beweife, daß die Kenntniß des Arabischen bei

Bestimmung der Wurzelbcdeutungen des Hebräischen von großem Nutzen

ist, mag folgendes Beispiel dienen. Im Hebräischen wird Himmel

durch den Plural ^'^ bezeichnet, wovon weder Singular noch Zeitwort

mehr im Sprachgebrauche vorhanden ist. Der Araber hat aber noch den

Singular ('^) Plural "««w die Höhe, vom Zeitworte «^ hochsein. Es

bezeichnet demnach das Obere, das Hohe, d. i. de» ganzen Himmelsraum

mit de» Gestirnen, welche die Erde umgeben. Daher haben wir auch die

vorliegende Grammatik mit Freuden begrüßt, und mit Befriedigung durch

gesehen. Sie entspricht im Ganzen den wissenschaftlichen und praktischen An

forderungen, die man mit Recht an ein solches Buch stellen muß. Sie ist

als Handbuch beim Unterrichte der altarabischen Sprache vortrefflich, und

genügt auch im Ganzen als ausreichendes Hilfsbuch zum Privatstudium.

Zu Grunde gelegt ist das vergriffene Buch vou Oberleitner, doch ohne daß

sich der Verfasser sklavisch davon leiten ließ. Er hat erweitert, zusammen

gezogen, umgeändert, wo und wie es ihm wissenschaftlich und praktisch uöthig

schien. Sic ist freilich nicht fo umfangreich als manche andere z. B.die Gram

matik von Caspari; doch sind wir weit entfernt, ihr das zum Nachtheil aus

zulegen. Es soll ja eben ein Handbuch für „Anfänger" sein, und das ist nur

zu leicht der Fehler, daß man diese mit weit und tief angelegte» grammati

kalischen Büchern derart erschreckt und verwirrt, daß sie vor lauter Bäumen

den Wald nicht sehen. Nur muß, je kürzer ein Handbuch ist, um so mehr

Sorge getragen werden für Uebersichtlichkeit, Klarheit und praktische Anord

nung. Und das glauben wir, ist dem Verfasser dieses Buches gut gelungen.

Darum läßt er der eigentlichen Formlehre das Capitel vorausgehen: äe

0ou8oukut,iuiQ et Vooalium risirautationibu». Gerade darin liegen ja die

Hauptabweichungen begründet sowohl bei dem schwierigen Capitel von den

unregelmäßigen Verben, als auch in dem wichtigen Unterrichte vom abgeleite

ten Nomen. Der zweite Theil, die Formlehre, umfaßt die 4 Capitel: De
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?ronominidu», äe Vsrbi«, 6e I^aminidu», äs ?artiouli». Auch hier ist

gerade das 1. Capitel 6e kronoruinibu» durchaus grundlegend für das

Folgende, für das Verbum rücksichtlich seiner Suffix« und Präfixa. — Im

Capitel äe Verdi» ist die Bildungsweise nud Bedeutung der einzelnen

Formen und Modi gewiß mit ein Orux für die Anfänger, recht kurz, und

scharf angegeben. Dasselbe gilt von den vsrdis nun »»m». Die üblichen

Paradigmen, am Schliche „1l Tabellen", bringen all dieses zur klaren An

schauung. Der 3, Theil bringt die Syntax nach der im 2. Theile grundge

legten Ordnung : Syntax des Pronomen, des Verbum und des Nomen.

Der ^ppsnclix (cle liußu» »r»bio» vul^ari) hätte übrigens nach

unserer Ansicht ganz fehlen dürfen. Das Vulgärarabische ist ja wesentlich

nicht verschieden von der Koransprache, mit der der Anfänger sich zu befassen

hat; somit wird dieses für ihn wenig Interesse haben. Die dialectische Ver

schiedenheit des Vulgärarabischen ist aber so groß, daß Jemand, der wirklich

in derselben sich unterrichten will, ohne ein eingehendes, auf dieses Alles

Rücksicht nehmendes Handbuch nicht fertig werden kann. Adolf Wohrmund's

praktische Grammatik der neuarabischen Sprache wird einem solchen unent

behrlich sein, — und so wenig wie hier der Anhang über die Vulgarsprache

nicht eben so werthvoll und instructiv ist dort die am Schlüsse angefügte

etwa 50 Seiten umfassende „vergleichende tabellarische Uebersicht der ult

imo neuarabischen Formen und Formwörter" — eben weil das Neuarabische

auf dem Altarabifchen begründet ist. Statt dieses Appendix wäre es aber

viel wünschenswerther gewesen, wenn der Verf. einige leichtere und schwierige

Lesestück« mit einem Glossar beigegeben hätte. — Das Buch ist und bleibt

also im Ganzen sehr empfehlenswerth, und wir geben uns mit Recht der

Hoffnung hin, daß es Anfängern ein willkommener Leitfaden sein, und nach

Möglichkeit ihnen das Studium dieser Sprache erleichtern wird.

Münster. Dr. L. RcinKe.

Die Lilulgie der (llualembertage erklärt von M. W. Qu ad t, Caplau

zu St. Peter in Aachen. Mit oberhirtlicher Genehmigung.

Aachen 1869. Druck und Verlag von Alb. Iacobi und Comp.

Kl. 8°, Seiten 141. Pr. 12 Ngr.

Der Herr Verfasser versucht, wie er in der Vorrede bemerkt, „die

in die großartige und altehrwürdige Architectur des Kirchenjahres einge

fügte, cigenthümliche Liturgie der Quatembertage zu erklären, um damit

zugleich einen kleinen Baustein zu jenem Materinle hinzuzufüge», welches

älteren und neueren Zeiten zum Aufbaue einer uiufasseudcn und erschöpfcu-

den Exegese des gesummten kirchlichen Ritus aufgehäuft haben." Zu diesem

Ende behandelt er den Stoff in drei Abschnitte theilend zuerst das „Ge

schichtliche", nämlich das Alter und die Zeiten der Quatemberfastcn, die

äußere Feier der Quatembertage, die Ordination an den Quatembertage«
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und die Bedeutung der Quotcmberfasten, Hierauf schildert er die „gemein

samen Eigentümlichkeiten": die Wahl der Wochentage, die Stationen der

Quatembcrtage, die Zahl der Perikopen, die fünfte Lcction aus Daniel,

Cap. 3 und sonstige Eigentümlichkeiten des Ritus. Zuletzt bespricht er

die zweite und dritte Collecte, die Advents-, Fasten-, Pfingst- und Herbst-

nuatember nach ihren „besonderen Eigentümlichkeiten".

Wir gestchen : der Herr Verfasser hat die sich gestellte Aufgabe zur

vollsten Zufriedenheit gelost und sich durchgehends als einen tüchtigen Kenner

der kirchlichen Liturgie erwiesen.

Wir empfehlen das Wertchen und "wünschen, daß Herr Quadt noch

manchen Baustein liefere „zum Aufbaue einer umfassenden und erschöpfenden

Exegese des gesummten kirchlichen Ritus."

Wien. Prof. Fr. Fischer.

Diu« von Adolf Holzhausen in Wien
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